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Pfandrecht 1). DenBegriff des Pfandrecknes hat fich im Gebiete

des claffifGen römifGen Rechtes durch die Ausbildung zweier Infiitute

entwickeltF die in ihrer Grundlage wefentlicj) verfchieden findj des

Fauftpfandes (pjZnUZ im engeren Sinne) und der Hypotheß

von welchen das erfte dem EivilrechteF das zweite dem prätorifclyen

angehört. Im Faufcpfande entfteht es durch die Uebergabe der

Sache zum juriftifwen Befiße des (HläubigersF mit der Verpflichtung

des leßteren/ fie zurückzugebenz wenn er befriedigt wird. Weil es

hier aber nicht ohne Einwilligung des Pfandfchuldners entftehen

kannz fo fällt das Faufipfand unter den Gefiwtspunkt der Ver

träge und zwar der Realverträgez welche durch Uebergabe der Sache

1) Literatur: Neuere Bearbeitungen der Lehre find Wefiphalz Ver

fuch einer fhfiematifchen Erläuterung der fämmtlichen rbmifciyen Gefeße vom

Pfandreciztez 3. Ausg. Leipzig 1800. 8. (Es enthält einen vorzüglichen

Quellenapparat und fehr gute Literaturnachweifungen aus der älteren Zeit.)

v. Glückz Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld Bd. 18- S. 161f(g.7

Vb. 19. ,Gefierdingz die Lehre vorn' Pfandrechte nach Grundfähen des

römifcben Rechtes/ 2.Ausg. Greifswald 1831, 8. (im ganzen wenig erfchöpfend;

Kenntniß der neueren Literatur ifi: die fchwächfie Seite des Verf.- obfcbon

gerade hier diefelbe fehr fruchtbar gewefen ifi). Sintenis- Handbuch

des gemeinen Pfandrechtes. Halle 1836. 8. (eine recht gute Zufammenfiellung

der Forfehungsrefultate der älteren und neueren Literatur, mit guten kritifGen

Bemerkungen über Einzelanfiwten- welche in die Compendien übergegangen

find). Claffifcl) iii Vüchelz civilrecihtliche Erörterungen (Marburg 1834)

Th, 1 (1839)z Th. 2 (1. Ausg). Die eigenthiimliwen Anfichten diefes

Gelehrten betreffen theils die Natur und das Wefen des Pfandrechtes; dann die

Verpfändung der juin in re und die Verpfändung fiir nicht vollgiltige Obliga

tionen und find in dem Handbuche von Sintenis mit dem Ganzen des Sy

fiems vollfiändig zufammengedacht und recht gut verarbeitet werden.

All. 1



2 Pfandrecljt.

1 entfkehen 2). Diefer Pfandcontract gehört nach römifchen Anfichten in

die Kategorie der freien Gefchäfte (bonne ficiei iuäioia) und erfcheint

von Anfang an einfeitigz daher er nur nach der Seite des Pfand

fchuldners hin eine directe Klage erzeugt) und dem Pfandgläubiger nur)

wenn gewiffe Umftände) wie Auslagen auf die Sache u. f. w. hinzu

treten) eine conträre Klage zu Wege bringt. Das Wefen der Hyp o

th ek hingegen befteht in dem Grundfaße des prätorifchen Rechtes), daß

eine Uebereinkunft) wodurch eine Sache dem Anderen verpfändet wird)

auch ohne das Hinzutreten derBefiß- oder Eigenthumsübergabe jurifiifcl)

wirkfam (eins). und dem Pfandgläubiger alle die Rechte am Pfande

fichern follj welche nicht von dem bereits erworbenen jurifiifHen Befikze

der verpfändeten Sache abhängig find 4). Erft auf diefem Wege ward es

möglich) das Pfandrecht vom Befikze und Eigenthum abzulöjen und

als ein .felbflfiändiges Recht an der Sache darzufiellel. Der WegF '

welchen die juriftifcloe Doctrin hier bezeichnet hat) ifi folgender: die

Hypothek 'als das jüngere Inftitut) welche das Pfandrecht in (einer

Reinheit darfiellt. griff in das Gebiet der älteren Verpfändungsweife

durch Fauftpfand infofern hinüber) als hier fchon an und für fich die

bloße Uebereinkunft ein Pfandrecht begründet) dergleichen auch in jedem

Fauflpfande von felbft vorliegt) und dieß fiihrte hauptfäciylicl) zu folgen

den Einzelrefultaten: daß die dingliclje Pfandklage von der Hypothek

auch auf das Fauflpfand ausgedehnt ward 5); daß ferner der Kreis der

verpfändbaren Gegenfiände augenfcheinlici) erweitert ward theils durch

die Möglichkeit) Sachen zu verhhpotheciren, welche man lediglich in

110m3 hat) theils durch die Aufnahme von unlörperliGen Sachen) (elbfi:

der Obligationen in die Reihe der Gegenfiände. welche das Object des

Pfandnexus werden können; daß fodann auch die Möglichkeit gegeben

war) ganze Gütercomplere) Überhaupt Sachen. die nur rnit einem

Collectivnamen bezeichnet werden) zum Gegenfian-de des Pfandnexus zu

2) l.. 1. 8. 6. l). .ie obljg, el acc. (44. 7.) 8.4. .l. quibur mocije re (3,15.)

vgl. mit l.. 9. 8. 2. l), (le pjgnor, act. (13. 7.) Vgl. Sintenis a. a. O.

S. 229 flg.

3) l.. 1. l). 13. 7. l.. 4. l). äe pjgnor. (20.1.) l.. 17. Z. 2. l). (ie

pactis. (2, 14.) l.. 44. s. 3. l). (ie 118111)). (41. 3.) ].. 2. 0. (Zune-res pißnocj.

8. 43.)

( . 4) l.. 9. Z. 2. ]). (ie pign. act. proprje pignus (iicjmus, quoä ori creäiiorem

irän8jt, bzpotbeculn (zum o0!) lkanöji nec p038e58j0 ac] crcäjlurem (Alpin-rad).

Nach P u ch ta' s Bemerkung (Surf. der Inftit, 1l. S. 697) lit vor neo poi-Jesaja

etwas ausgefallen) wie das oec erweifi; wahrfcheinlicl) neo äomjnium (zur Be

zeiehnung der ficjocja, welche pie-ion- juke contrahirt ward und Eigenthum

übertrug).

5) l.. 5. 8. 1. l.. 13. 8. 3. l). (je pjgnor. et [iz-york. (20. 1.), beides aus

Wnkcjunus, libro ojnguiarj ni] formoinm bypocbecnrjnm. Ferner l.. 4. i). ibiä.

l.. 4. l). .Je [ici. jngtrutn. (22. 4.) aus Cajus, libro Zinguiurj (je k0rn1ula [iz-po

lbecakjn. l.. 17. l). (ie pjgnokibus, (20. 1.) l.. 18. C. (je pjgnorjbuß er 117p()

ibecja. (8. 14.) .
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erheben, indem man lehrte) daß dann die unter die bezeichnete Gattung

.fallenden Sachen ebenfo wirkfam' dem Pfandrechte unterliegen) wie

wenn fie fpeciell aufgeführt wären; daß endlich auch neue Entfiehungs

arten des Pfandreckxtes aufkamen) indem man theils die Wirkung des

Pfandve-rtrages auf Fälle übertrug) in _welchen kein Vertrag abge

.fchloffen werden konnte) z. B. auf das durch Teftament beftellte Pfand

rechtö), auf das pjgnuä preetorjum, was durch jo bonn mjrajo ent

fieht7)) und das yigong ex rauen juciicnli captain ii); theils in Fällen)

wo ein folcher Vertrag möglich gewefen wäre),den Abfchluß eines Pfand

vertrages vermuthete) und fomit Veranlaflung zur Einfuhrung der

gefelzlichen (oder fiillfmweigenden) Pfandrechte gab) welche lediglich auf

Rechtsvorfmrift beruhen und durch das fpätere Conftitutionenrecizt fo

vielfach fortgebildet worden find 9). -- Aus diefen Bemerkungen über

:die Gefchichte des Pfandrechtes 'ergibt fich fo viel als gewiß) daß die

Einzelbefugniffe. welche darin liegen. lediglia) von den Fällen abfira

hier werden können) in denen daffelbe für. fich allein befteht und von

der Uebertragung des jnriftifchen Befißes der Pfandfaclye an den Pfand

.gläubiger unabhängig erfcheint. Diefe Befugniffe laffen fich aber

auf folgende Punkte zuruekfirhren; das Recht auf den Be

f ih) d. h. das Recht) den Beflß der verpfändeten Sache zu verlangen)

»wenn die Pfandfclould nicht bezahlt wird oder fon| deßhalb keine Sans

faction erfolg-t ift und das Verkaufsrecht) welches unter glei

chen Bedingungen zufteht und die Befugniß einfchließt. fich im

Nichtzahlungsfalle aus dem gelöften Werthe der Pfandfache vor

allen* Anderen bezahlt zu machen. Die erfie Vefugniß) das Recht

auf den Befiß) ifi nicht bei dem -Faufipfande entftanden) wel

ches nur durch Uebertragung des jurifiifaoen Befißes an den Pfand

gläubiger verwirklicht werden kannF fondern vielmehr auf dem Wege

der hypothekarifGen Realklage 10). welche fpäterhin auch dem Fanfi

pfandgläubiger gegeben ward) einerlei) ob er den einmal erworbenen

6) l., 26. pr-„v, .le pjgn. ncljo, (13. 7.) Hier beruft fich ulpian noch

ausdrücklich auf kaiferllme Refcripte zur Rechtfertigung des tefiamentarifwen

PfandreGtes) und zwar auf folche) welche feinen nächften Kaifern angehören.

7) l.. 26. pr. l). 13. 7. Hier wird die Annahme des prneloriuln pjgnuo

erft durch die Analogie des teflamentarifchen Pfandrechtes gerechtfertigt. Die

Ausdehnung der hhpothekarifchen Klage auf diefen Fall ift er| neueres Recht felt

Iufiinian, [e. 2. (L. (le prnel. pjgn. (8. 22.)

8) l.. 1, t). ri in rauen incl. (8. 23.) Hier anerkennt Caracalla die

Gleichfiellung dejfelben mit dem Conventlonalpfande. weil in 'learn jurree 0111i

gntjonjr 'uccecijc ex cnußa contrnccrw nuclariinr jubellljß.

9) Die fiillfwweigenden Hypotheken werden auf die regelmäßige Entfiehung

des Pfandes durch Vertrag zurückgeführt. bis. til. in quibur canziz pjgoor ke] by*

poclreca tnejle c0nt1-a11itnr.(20. 2.) l.. 4. pl'. l). (lo partir. (2. 14.) l.. 7. (I. in

guide!, raurjr pjgouß, (8. 15,)

' 10) l.. 2. (I. rie xxl-are. yigo. * Vgl. l... 17. d. ile pjgo. (20. 1.)

1'
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Befilz dnrch Zufall oder ohne diefen lediglich durch feine Schuld ver'

loren hatte 11). Sie ift aber bei dem reinen Pfandrechte fo wefentlichz

daß) wo fie aufhört) auch das Erlöfcloen des Pfandrechtes angenommen

wirdN). Die zweite Befngniß) das VerkaufsreGt) liegt we

fentlich außer dem Kreife des prätorifmen Pfandfyitems. Sie kommt

bereits bei dem Faufipfande entfchieden vor) und wird von den claffi

fchen Inriflen auf eine befondere Vertragsbeftimmung zwifchen dem -

Pfandglänbiger und dem Pfandfchuldner zurückgeführtU)) .womit es

dann weiterhin zufammenhängt) daß der Pfandgläubiger bei dem Ver

äußerungsacte felbfi als Procurator des Pfandfchuldners behandelt

wird 14). und wenn fie im Iufiinianifwen Pandektenrechte bei jedem

Pfandvertrage fich von felbft verfteht) foweit nicht das Gegentheil durch

ausdrückliche Convention der Parteien feftgefeßt worden ijt1ö), fo

ftammt es gleichwohl auch hier nicht immer aus der eigentlichen Pfand

convention) fondern lediglich aus einem Nebenvertrage deffelben) wel

cher entweder ausdrücklich hinzugefügt fein kann oderregelmäßig dabei

fich von felbfi verfteht. In der älteren Theorie hat man umgekehrt

das Verkaufsreclot als das einzige Merkmal des eigentlichen PfandreG

tes gelten lafien wollen) allein entfchieden wohl mit Unrecht. weil man

fon| in einen unauflösliGen Widerfprucl) mit den Rechtsquellen der

claffifcloen Zeit gerathen würde. Die Analogie der ficlucja pjgoorjz jure

contract-i entfcheidet nicht für diefe Meinung) weil hier volles Eigen

thum an der Pfandfaäye übergeht) mithin auch das Verßaufsreclytz von

dem PfandreGte aber ausdrücklich verfichert wird) daß es mit der Eigen

thumsfrage gar nichts zu thun habe und ganz davon abgetrennt werden

müffe 16). -

Hiernach fiellt fich das reine Pfandrecht des claffifckzen Pandektenrewtes

dar als die Befugniß des Gläubigers) fich den Befiiz der Pfandfame

zu verfchaffen) fie zu verkaufen und fich aus dem Eclüfe derfelben

bezahlt zu machen) falls die Hauptfchüld) wofür das Pfand befiellt ifk)

11) l1. 2. i.). (Le prägt. pjgu. (8. 22.) ' g

12) Sehr fprechend ifihier das Zeugniß des (Le-joe in l.. 27. pl'. l). .ja

rio-rail. act. (9. 4.) Vgl, Bü cl) el) über die Natur des Pfandrechtes S.137 flg,

13) Cajus, just. 1]. 8. 64.; daraus 8. 1. .l. qoibüs aljenare. (2. 8.) *

l.. 114. 8. 12. 1). (Ia leg. l. (30.) l.. 6. Z. 8, l). ae comln. anja. (10. 3.)

l.. 14. F. 5. 1). 44. 3. l.. 73. l). ile furl. (47. 2.) Namentlich die letzte Stelle

fpricht vom Vorkommen des Verkaufsremtes bei dem Faufipfande. Vgl, B ü ch el

a. a. O. S. 83 flg.

14) l.. 29. Z. 2. l). km11. bereist?, (10. 2.)

15) l.. 4. l). 13. 7.

16) Dieß i| der Sinn der merkwürdigen Worte in l.. 44. 8. ö, l). .ja 11811k

pat. (41. 3.): _ ic; persecoljo pjgnorjß, gone :mila Social-ice (lomjnji caniungituk,

sec] 801a conkentiane canßijinjtur, oßucopwoe rei 110a perjlujtnr, und in l.. 1. Z. 2.

1). ae pign. (20. 1.) yjgnorjx etenim coiwam nec usoeapjono perjmj plarujf, gno

njrm goaeoijo pjgnorjo ab jntentjooe (Lominii Sept-ratur,
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nicht abgetragen wird. Ob es hiernach als ein i118 in re oder aber als

ein obligatorifches Verhältniß angefehen werden müffe, das ift eine

Controverfe) welche in neuerer Zeit vielfach befprochen worden ift.

Einige Garakterifiren es als ein dingliches Forderungsrecht) -d. h. als

eine Obligation gegen die Sache) welche hier der eigentliche Schuldner

fei17)z freilich bekümmert man fich dann wenig um die darin liegende

Corruption des.römifchenObligationsbegriffes und die damit verbundene

Erhebung der Sache zur Perfon. Andere thun dieß wieder in dem

Sinnqdaß jeder Befißer des Pfandes als Schuldner aus dem Pfand

verhältniffe zu betrachten iftl8). Als Hauptgründe für diefe Anfichten

gilt einestheils der Quellenfprachgebrauch) wor-nach der Act der Ver

pfändung und felbfi das Pfandrecht immerwährend mit dem Ausdrucke

obiigelia bezeichnet) auch das Verpfänden felbft mit den Worten kein,

pignus, bypolhecacn oiiiigare, oder rem pignoko oder pjgnoris jure olili

gar-e oder rem in oliiigalionem (ieciacere; fodann bezieht man fich auf den

Complex vieler einzelnen Rechtsfäße im Pfandrechte) die lediglia) vom

obligatoriicloen Standpunkte aus fich hinreimend erklären laffen) wie

z. B. daß es durch bloßen Vertrag begründet werden kann; daß es kei

nen Befiß oder Quafibefih des Pfandrechtes gibt) fondern nur einen

Befiß der verpfändeten Sache, folgeweife auch keineEntftehung des

Pfandremtes durä) Verjährung denkbar ift) und daß es nicht durch

Procuratoren erworbenF auch nicht im eigentlichen Sinne des Wortes

refervirt werden kann. Noch Andere 19) endlich behandeln das Pfand

recht ohne weiteres als ein i118 in re uljena, was fie dem Eigenthum)

Servituten und anderen an die Seite fehen) theils weil es überall in

den cömifchen Rechtsquellen mit dem Eigenthum und unter den Rech

ten an-Sachen erwähnt wird 20)) theils wegen der mit dem Pfandremte

unzetkennlich verbundenen in rem octia, an' dewn Fortdauer daffelbe

geknüpft ifc) und mit deren Wegfall es erlifcht. Wir halten den gan

zen Streit für müffig) da es fich bei der Frage) ob das Pfandrecht ein

i118 in re. ift) nicht um einen römifchen) fondern vielmehr um einen erft

von der neueren Doctrin gebildeten Begriff handelt) welcher aus einer

leeren Abfiraction der Begriffe in rein und in nei-Zonen] arcio entfianden

und lediglich vom Actionengebiete rückwärts erfl zu einem allgemeinen

Rechtsbegriffe erhoben worden ift (vgl. den Art. ohljgatio in diefem

Werke Bd. ill() S. 413 flg.). Allein damit ift noch nicht behauptet,

daß das Inftitut nicht in das Obligationenrecht gehört, wozu es wa;

F

17) Vgl. B ü ch elF über die Natur des PfandreGtes (1833)) in helfen civil-x

rechtlichen Erörterungen 1. 2. '

18) So Sintenis a. a. O. J. 2.

19) Dieß i| die Theorie aller älteren Rechtslehrer, „Neuerdings haben fich

wieder Puchta) Curfus der Infiit. ll. S. 710) Schilling) Lehrbuch der

Inftitutionrn ll. S. 679 dafür erklärt.

20) l.. 19. pr. l). rie cin-nnd ini". (39. 2.) l4. 30. l), .le panel, act. (9. 1K.)
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i wohl feinem eigentlichen und normalen Entflehungsgrunde nach (Fanfi

pfand und einfacher Vertrag) gerechnet werden muß ) wenn auch die

Hauptwirkung deffelben - das Recht auf den Befilz - erfi bei Ge

legenheit der jn 1-6111 eicljanc-.Z begründet werden kann. Daß es aber eine

reine Obligation fei) wie Kauf und Miethe) kann fchon wegen des

“. römifcloen Obligationsbegriffes nicht behauptet werden) weleher lediglich

in der wechfelfeitigen Beziehung zweier oder mehrerer Perfonen ruckfiGt

lich einer Leifiungspfliwt befteht) alfo den Begriff der obligarjo rei, wie

ihn die Neueren gefialtet haben) ausfmließt (vgl. diefes Werk Bd. Al)

S. 403 flg.) 417 flg.). Vielmehr geht es durch die natürliche Ver

bindung) in welcher es mit der prätorifchen in rem aeljo fieht) gewiffer

maßen iiber die Grenzen der Obligationen hinaus) weil jeder Befißer

der verpfändeteti Sache unter Umftänden zur Auslieferung diefes Be

fißes an den Pfandgläubiger angehalten werden kann) gerade in der

Weife) wie dieß in der Emphyteufe und Superficies der Fall ift) welche

normalmäßig auch nur auf dem Wege des Vertrages entfiehen und

gleichwohl durch die mit dem Infiitute verbundenen dinglickyen Klagen

dem Emphyteuta und Superficiar Rechte fichern) wel>)e er gegen jeden

dritten Befißer der Sache geltend machen darf. -

Die allgemeinen Grundfähe) welche vorn reinen Pfandrechte gel

ten) laffen fich am irberfiwtliwfien auf folgende Einzelpunkte zurück

führen: a) das Pfandrecht ift feiner Natur nach ein

accefforifches Recht) d. h. es hängt in feinem Entftehen und in

feiner Fortdauer ab von der Exifienz einer 'giltigen Forderung) auf

welche es fich gleichwie auf die Hauptfarhe bezieht) und zu deren Be

fiärkung es eingegangen wird. Man fieht dieß aus folgenden Einzel

anwendungen. Hängt die Hauptforderung von einer Sufpenfiv

bedingung ab) fo fonvalescirt das Pfand nicht eher) als bi' jene

Sufpenfivbedingung in Erfüllung gehtA). Bedarf die Hauptobliga

tion zu ihrer Eriftenz einer obligatorifGen Numeration) fo fallt bei

unterlaffener Numeration auch das 'dafiir im voraus beftellte Pfand

recht hinweg M). und dann kann der Verpfänder ohne weiteres *die

Eigenthumsilage brauchen. Ifi die beabfichtigte Hauptobligation nach

dem Inhalte der Gefehe ungiltig) fo daß daraus nicht einmal eine naturale

Verbindlichkeit zurückbleibt) fo kann von irgend einer Wirkung der

dafür befrellten Pfandrechte nicht weiter die Rede fein 23). Diefe Be

ziehung auf dieHauptfclould iii dem Pfandrechte fo eigenthiimliclxdaßes

nicht einmalaufhört) fofern nurirgend etwas daraus zuriickbleibt) obfchon

der größte Theil davon abgetragen worden ift 24). :IaF wenn der Con

21) [,1. 4 u. ö. l). (l6 pjgoorjbn'. (20. 1.) Vgl. Sin tenis a. a. O. S. 34 flg.

22) lx. 1 u. 2. E. Si pjgnorjs con'. (8. 33.)

23) l.. 2. l). (Zune res pignorj. (20.3) VglSintenis a. CO. S.57flg.

- 24) lo. 6. f). är (ijolr. pjgn. (8. 28.) ]..2. C. iiebjiorero 'eo1jjtj0l1cm.(8.29.)

Vgl. Sintenis a. a. Q. S. 435.
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fens des Pfandfchuldners nicht ausdrücklich auf das Capital refiringirt

worden) haftet das Pfand zweifelsohne auch für die Acceffionen deffelben.

wie vecfprocheneZinfen und Verzugszinfen. Conventionalflrafe) Verwen

dungen auf die Pfandfache u. f. m25) uebrigens ift nicht gerade

nöthig. daß die Hauptobligation unter den nämlichen Perfonen exifiirt.

welche in dem Pfandnerns zu einander fiehen) wofern nur die Perfon des

Gläubiger-Z in beiden Verhältnifien identifch W26); denn auch für fremde

Obligationsfclyulden kann man ohne weiteres eigene Sachen verpfän

den. Ebenfowenig wird verlangt. daß die Hauptobligation juriftifth

vollwirkfam ifiz vielmehr kann ein Pfandrecht eingeräumt werden auch

für eine naturale Verbindlichkeit und zwar auch hier. wie es nach dem

Zufammenhange des Ganzen fmeint. mit der Wirkung) daß nicht blos die

Retention des Pfandes. fondern auch pjgnoöir perßecilijo auf dem Wege

der Pfandklage moglich ifi27). Selbfi für Verbindlichkeiten) welche

von einer Sufpenfivbedingung abhängen und für künftige Forderungen)

was die claffifchen Iurifien auf Obligationen mit einem Zeittermine

bezogen haben) kann eine Pfandbefiellung vorkommen 28). Gleichgiltig ifc

endlich auch der Gegenfiand derHauptobligation) ob er in einer Summe

baaren Geldes oder in anderen Sachen befteht) oder in einem innere, d. h.

in einer Leiflnng außer dem Gebiete der Eigenthumsübertragung. 2)

Der Zweck des Pfandrechtes ift. dem Gläubiger im

voraus ein Befriedigungsobject zu fichern. Bezüglich

deffen kann er alle anderen Gläubiger des Pfandfchuldners ohne Aus

nahme ansfcjfließen) bis er vollfiändig für feine Forderung gedeckt ift.

Infofern wird die Trennung des verpfändeten Gutes aus dem Ver

mögen des Pfandfchuldners fiir den Pfandgläubiger unfcioädlici) gemacht)

und ihm ein leichterer und bequemerer Weg der Befriedigung geöffnet)

als durch das allgemeine Recht auf die Vermögenserecntion desrlaffi

fchen Rechtes. die fogen. mj88i0 ja bonn (vgl. den Art. bonorum

p038a88i0 in diefem Werke Bd. ll) S. 287). Unter umfiänden

bedarf er zu diefem Zwecke nicht einmal der Mitwirkung der Obrigkeit.

und dnrch befondere Verabredung kann ihm diefer Weg der Befriedi

gung noch mehr geebnet werden) als dieß fchen dem Rechte nach der

Fall ift. In diefem Sinne hat die Befiellung des Pfandrewtes eine

unverkennbare Analogie mit der Annahme von Burgen. Beides be

zweckt die größtmöglirhfle Sicherheit des Hauptgläubigers dafiir. daß

25) l.. 8. 8. 3. l.. 11. Z. 3. l), (ie pignor. act, (13. 7.) l.. 13. F. 6.

]). .I0 pignorjbns. (20. 1.) l., 6. 6. (Ic: pjgoorjbua al bxpotb. (8. 14.) Vgl.

Sintenis a. a. O. S. 456flg. '

26) 1., 28. l.. 33. o. a5 pjgnor. (20. 1.) ,

27) l... 59. pr. l). nei 8C. 'l'rebeiijnnnm. (36. 1.") So fchon Francke)

civil. Abhandlungen S. 81 flg. Anderer Meinung ifi Weber , natürliche Ver

bindlichkeit s, 107. Dagegen Sinteni s a. a. O. S. 44 fig.

28) 1.. 89. o. e16 r. 0. (45. 1.) Vgl. Sintenis a. a. Q. S. 59 fin.
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die Hauptfchuld zur gehörigen Zeit werde abgetragen werden; beides gibt*

ihm. wenn die Hauptodligation des Klagfclyußes entvehrt) in) mit und

durch ihre Eriftenz ein indirectes Zwangsmittel an die Hand) um jene

Abtragung oder wenigfiens feinen Entfchädigungsanfpruci) dafur zu

realifiren. 3) Dem Pfandrechte kommt die Eigenfchaft

der untheilbarkeit zu29). .Hiermit foll nicht gefagt fein) daß

nichtfcijon ein dloßer Theil einer Sache verpfändet oder auch lediglich

fiir einen Theil einer Hauptfchuld ein Pfand beftellt werden könne

(beide Behauptungen find nach dem fpeciellen Inhalte des claffifchen

Pandektenrechtes erweislich falfclj)) for-dern es geht der Grundfaß ledig

lich auf bereits beftehende Pfandrechte und ihre Beziehung auf die

Hauptfchuld) die infofern folidär ift/ als der ganze Umfang des einmal

conftituirten Pfandrechtes für jeden Einzeltheil der Hauptfckzuld fort

haftet. Dieß blickt am klarflen durch folgende Einzelanwendungen

hindurch. Eine bloße Adfchlagszahlung) welche auf die Hauptfchuld

geleiftet wird) vermag das dafür deftellte Pfandrecht weder aufzu

heben) noch feinem Beftande nach zu fchwächen. Damit hängt es

zufammen) daß. wenn mehrere Sachen für eine Forderung verpfändet

findj keine derfelben frei wird) als bis die Forderung vollfiändig getilgt

iii-w); daß, wenn das Pfandrecht für mehrere Schuldner zufammen

befiellt iii) durch die Abzahlung der einen Schuld das Recht der iibrigen

Pfandgläubiger nicht gefchwächt wird 31). Edenfowenig hat es Ein

fluß auf den Befiand des Pfandrechtes) daß ein Theil der Hauptfor

derung nicht fowohl durch Solution) als vielmehr durch rechtliche

Nothwendigkeit getilgt wird. Eine Anwendung davon ift) daß

wenn der Gläubiger feinen Schuldner mit Anderen zugleich deerbt. und

fomit fein Antheil an der Forderung verhältnißmäßig eclifcht) dieß das

Pfandrecht unberührt läßt) fondern das leßtere in feinem urfprünglichen

Befkande auch für den bloßen Ueberreft unverändert fortdauert32).

Ferner leidet der Beftand des Pfunde-echtes nicht dadurchj daß die Haupt

obligation durch Erbgang activ oder paffiv in eine Mehrheit von Einzel

obligationen zerfpalten wird, Activz denn wenn der Gläubiger mit

Hinterlaffung mehrerer Erden verftirbt) fo kann jeder zwar die perfön

liche Klage wider den Schuldner nur auf feinen Antheil erheben) allein

für diefen Antheil das Pfand folidarifä) in Anfpruch nehmen 33).

Paffivz weil jeder von einer Mehrzahl von Miterben) die zu der Erb

fchaft des Hauptfwuldners concurriren) zwar in der perfönlichen Schuld

29) l4. 63. l). .Je erjet. (21. 2.): proplek jnäjrjsnm pjgnokjs cnuram, Die

Neueren fagen: natura pjgnorjv ez'. juäjrjäna. Vgl, Sinteniö a. a. O.

S. 18 flg. * '

30) li. 19. l), (je pign. (20. 1.)

31) l.. 16, c. ae cjjßtr. pjgn. (8. 28.)

32) l4. 1. (L. (le bei-eu. actjonjbus, (4. 16.)

33) l... 1. (L. ci nous e: plurjbue. (8. 32.)
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kluge nur auf feinen Antheil belangt werden kann; allein wenn er das

dafür beftellte- Pfand entweder ganz oder zum Theil befißt; das; was

er davon define; ganz bei der Aufteilung der dinglichen Pfandklage her

auszugeben hat; wofern er nicht die Hauptforderung in ihrem ganzen

urfprünglimen Umfange berichtigt34). Sodann ift es eine allgemeine

Folgerung aus der Untheilbarkeit des Pfandrechtes; daß; wenn Mehrere

eine ererbte Sache gemeinfclyaftlicl) verkaufen; im Falle der Entwährung

wegen eines auf der Sache haftenden Pfandrechtes jeder Einzelne dem

Käufer auf das Ganze haftet; felbfi wenn fie die Haftung lediglich nach

Maßgabe ihrer Erbantheile zugefagt haben35). 4) Die Pfand

eigenfchaft erftreckt fich auf das jurifiifche Begriffs

ganze der verpfändeten Sache gleichmäßig; wie auf

deffen integrirende Theile. Den Beweis für das Gefagte

finden wir in folgenden Thatfachen. Einmal in der juriftifchen Ve

handlung der Sachen; welche einen integrirenden Befiandtheil des Be;

griffsganzen ausmachen. So vermehren Alluvionen des verpfändeten

Gcundfiücfes objectiv den Beftand des Pfandreclytes 36); ebenfo unter

liegt das Gebäude; was auf das verpfändete Grundfiück nach der Ver

pfändung gebaut ift; dem Pfandnerus des GrundftückesN); felbft der

Nießbrauch; welcher nach der Verpfändung der bloßen Proprietät an den

Pfandfclfuldner zuriickfällt u. f. w. 38). ueberhaupt ift die Umgeftaltung

und Veränderung an unbewegliclnn Sachen für das Pfandrecht völlig

gleichgiltig. Noch mehr treten diefeRegeln hervor bei den fogennrnii-eroi

later reruni (listet-tion), wie Heerden; Bibliotheken u. f. w. Hier" find

alle Einzelfachen; welche nachmals zum Begriffsganzen als deffen integri

rende Theile hinzutreten; dem PfandreGte; was auf dem Ganzen ruht;

verhaftet39). Auch werden alle zur Zeit der Verpfändung bereits.

vorhandenen Einzeltheile der Sache von dem auf das Ganze gelegten

Pfaudrechte fo ergriffen; wie wenn fie einzeln verpfändet wären. Eine

Ausnahme davon kann nur durch ausdrückliche Verabredung begründet

werden oder durch ftillfchweigende Vermuthung in folgenden Einzel

fällen. Bei der Verpfändung einer Taverne; d. h. eines Waarenlagers

zum Behufe des Handelsbetriebes wird nur die Fortdauer des Pfand

rechtes an dem Ganzen; ohne Ruckficlft auf die jedesmaligen Einzel

theile angenommen und deren Beftandtheile kommen nicht nach dem

Zeitpunkte der Verpfändung; fondern nach dem Momente in Betracht;

34) ll. 2. i). ibiä. l., 1. f). (ie lujtione pign. (8. 31.)

35) l.. 65. dftle Miet. (21. 2.) i .

36) l.. 16. pr. l). (ie pjgo. (20.1.) b. 18. Z. 1. l), 6e pignor. act.

(13. 7.)

37) l... 21 l). (16 pign. not. (13. 7.)

38) l.. 18, Z. 1. l). ibjcl. '

39) l4. 13. pr. i). (i0 pign. act.
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wo das Pfandreht geltend gemacht wird 40); das hängt wahrfchein

lich mit dem Umftande zufammen. daß die Einzeltheile eines folchen

:Begriffsganzen fchon ihrer Natur und Beftimmung nach einem öfteren

Wechfel unterworfen find. indem bei dem Arte der Verpfändung felbfl

der Verkauf der Waaren im einzelnen geftattet und die Wiederanfchaf

fung anderer zur Completirung des Lagers überall vorausgefeßt wird.

In ähnlicher Weife werden auch die Invecten und Illaten. welche dem

Vermiether für die Adzahlung des Miethzinfes haften. im einzelnen

lediglich nach dem Zeitpunkte beurtheilt. wo das Pfandrecht geltend

gemacht wird 41). Am fiärkfien tritt derGrundfah bei der Behandlung

der Generalpfänder heraus. welche die 'ganzen Güter des Schuldners

umfafien. Eine confequente Durhfithrung des Saßes. daß hier alle

Einzeltheile der Güter fo behandelt werden. wiegwenn fie fpeciell ver

pfcindet wären. fiihrte zu der Anficht. daß es fich auf alle Vermögens

ftucken erflreckt. welche zur Zeit der Verpfändung vorhanden waren (da

her fpätere Veräußerungen dem Pfandrechte keinen Eintrag thun) M);

außerdem ward aber das Pfandremt auch auf alle fpäter erworbenen

Vermögensfiücke bezogen. weil diefe Einzeltheile des Gütercompleres

geworden find; wenigftens ift dieß nach einer fpeciellen Verordnung

Iu|inian's auä) dann überall der Fall. wo bei Befiellung des

Pfandremtes die künftigen Güter des Pfandfchuldners nicht ausdruck

lich als Gegenftand des Pfandremtes erwähnt find 43). - Als

ein Theil des jurifiifcizen Begriffsganzen gelten endlich auch die natür

lichen Erzeugniffe der Sache. die Früchte. Hier gilt nämlich der all

gemeine Grundfaß. daß fieF wofern fie nicht ausdrücklich vom Pfand:

nerus ausgenommen find. demfelden immer unterliegen. wie wenn fie

ftillfchweigend zugleich mit der Hauptfache verpfändet wären44)z das

nun ift aber lediglich eine Ausdehnung der Grundfähe. welche

fchon damals von dem Srlavenkinde allgemein anerkannt roarenF weil

man es von den Früchten auszufmeiden und nach Analogie der wirklichen

Einzeltheile der verpfändeten Sache zu behandeln gewohnt wariö).

Ganz verfchieden ift die Frage. welche Sachfruciyte bei der Aufteilung

40) l.. 34. pr. l). 6e pjgnor. (20. 1.) Vgl. Mühlenbruch. im Archive

für civ. Praxis Bd. 17) S. 378.

41) l.. 9. l). in quibue canziz. (20. 2.) Vgl. dazu Glück a. a. O. 18.

S. 230. '

42) l.. 47. pr. l). ä.: Lore fiscj. (49. 14) l., 17. (L. (ie 61811'. 111311. (8. 28.)

43) l.. 7. 8. 1. [m21. pr, l). qui poi. (20. 4.) l4. 9. (I. quad [es pjguokj.

(8. 17.)

44) Für das claffifche Recht galt dieß weder für die Früchte. noch für das

Sclavenkind. 1-3111111., sent. rec-epi. 11.5. Z. 2, Für das Iufiinianifme Recht i|

die Sache außer Zweifel. l.. 3. i.). in qujbuZ TUUZjS pjgnuß. (8. 15.) Vgl.

Sintenis a. a. O. S. 461.

45) 1.. 26. s. 2. 1.. 29. 5.1. 1). (12 pjgn. not. 1.. 1. pl'. 1). (le 831-.

intern. (43; 33.) l.. 1. (L. ..ie ynrlu pjgoorjz. (8. 25.)
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der hypothekarifchen Klage auf. die Hauptfache zu refiituiren find.

Diefe Frage gehort überall nicht hierher) fondern kann erft in der Lehre

von den Pfandtlagen beantwortet werden.- Allein die Regel. welche

wir jeßt in ihrer vollen Anwendung kennen gelernt haben) läßt fich auch

umkehren und daraus der Sah ableiten. daß der Pfandnerus fich auf

Alles das nicht bezieht) was vom Begriffsganzen der verpfändeten

Sache auszufciyeiden ifi. weil es nicht als Theil deffelben angefehen

werden kann. Die Wahrheit diefes Sahes ergibt fich aus folgenden Ein...

zelanwendungen. Dem Pfandnerus unterliegt nicht. was durch den

umfaß der verpfändeten Sache erworben und angefchafft worden

U16); ebenfowenig. was aus dem Verkaufe der Früchte gewonnen

wirdz ferner Alles) was nur vorübergehend mit der Pfandfame in

Verbindung und Zufammenhang gebracht wird 47); endlich auch nicht

neue Sachen. welche durch Umgeftaltung aus dem Pfande entfianden

find. außer wenn das Gegentheil ausdrücklich ausgemacht ijtU). Das

Nämliche galt in älterer Zeit auch für die Feuchte. wel>)e durch die

Trennung von der Pfandfawe ein felbftftändiges Ganzes geworden z

warenw); auch fiir das Sclavenkind. fofern es nicht im Gewahrfam

des Verpfänders zur Welt gekommen war-W); allein im Iufiinianifwen

Rechte find beide Arten von Sachen auch nach ihrer Abfonderung von

der Pfandfache als wefentlicher Theil des Begriffsganzen anerkannt und

fomit der Pfandnerus auch darauf mit erfireckt worden. _- 5) Der

Wechfel des Eigenthums von dem Pfandfchuldner ab

wärts hat auf das Beftehen und Erlöfwen des Pfand

rechtes keinen Einfluß. Anwendungen diefes Satzes kom

men vor bei der ufucapion und Präfcription) die) wenn fie einen

Wechfel des Eigenthums herbeifiihren) gleichwohl dem Beftehen des

Pfandrewtes keinen Eintrag thuen-'Pz ferner bei der Erftreckung des

Pfandrechtes auf Nebenfachen. welche erfi im Gewahrfam eines zweiten

Eigenthumers zur Eriftenz kommen) z. B, Früchte) Sclaventinder 52)z

endlich bei dem Verkaufe der Pfandfache durch den Pfandfchuldner oder

einen Dritten) wo der Verkaufdas auf der Sache haftende Pfandrecht niäyt

zerfiört. fondern nur die Wirkung hat) daß die Sache rum 811er neuen auf

den neuen Eigenthumserwerder übergehtöi). Fragen wir nach dem

16) l.. 7, Z. 1. 1). guj poi. in pign. (20. 4.) l.. 3. C. in quibue caußiz.

(8. 15.)

47) l4. 7. Z. 1. d. jbjä. l.. 32.1). (i0 pjgnorjbuß. (20. 1.)

48) l.. 18. Z. 3. l). (Le pjgnor. not. (13. 7.)

49)'k'uul1ug, rent. recent. [l. 5. Z. 2.

50) Derfelbe in l1. 29. s. 1. l). (ie pjgnorjbue. (20. 1.)

51) l.. 1. Z. 2. l). (ie pjgn0r. (20. 1.) l.. 4-1. Z. 3. l). ile (leur-pat. (41.3)

52) l.. 1. I. 2, l). 20. 1. .

33) l.. 18. Z. 2. l). (le pjgn. act. (13. 7.)

l.. 17. C. (le ciiZtt. pjgu. (8. 28.)

i). fie zei-ecru'. (8. 9.)

l1. 15. f). (Le pjgnor. (8. 14.)

l.. 10. (L. (le kenne-Z. pjgn, (8. 26.) l.. 1.
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Grunde diefer Eigenthümliwkeit) welche das Pfandrecht gegen das

Eigenthurn abgrenzt) fo werden wir von felbft darauf hingeleitet) daß

beide Rechte ihrer Natur nach grundverfchieden find) was fchon in der

Faffung der deßhalb zuftändigen formulare fehr entfchieden ausgedrückt

ifi 54); daß *ferner beide eigenchümliciye Entftehungsgrunde haben)

welche in ihrer äußeren Erfcheinung mit einander nichts gemeinfam

haben 55)) woraus nach der Anficht der römifchenJurifien dann weiter

hin folgt) daß auch die Erlofcizungsgriinde des Pfandrechtes mit denen

des Eigenthums nicht zufammenfallen. “

Das Detail der Pfanddoctrin wird fich am einfachften entwickeln ,

lafien) wenn wir zunächft folgende Einzelfragen beantworten: was fiir

Sachen können verpfändet werden? hierauf die Entftehungsgründe des -

Pfandreckytes in Erwägung ziehen) wobei zugleich die einzelnen Arten

des Pfandrewtes 'eingereiht werden können; fodann die Wirkungen des

Pfandrecines nach der Seite des Pfandgiäubigers und Pfandfchuldners

hin im einzelnen erörtern; hierauf die Beendigung und die fpeciellen

Aufhebungsgründe des Pfandremtes in Erwägung ziehen; endlich das

Zufammentreffen einer Mehrheit von Pfandrechten an einer und derfel

ben Sache genauer betrachten) bei welcher Gelegenheit auch die Lehre

von der Coliifion der Pfandgläubiger unter fich erörtert werden mag.

Zuleßt wird fich noch Raum finden) um einzelne gefeßlici) ausgezeichnete

Arten des Pfandrewtes genauer zu erörtern.

Die erfieFrage: welche Sachen verpfändet werden kön

nen) ift in folgender Weife zu beantworten. So lange der Pfandnerus

nur in der fjciucia beftandKonnten-lediglick) Sachen) die im quiritarifchen

Eigenthum ftanden und Gegenftand der Eigenthumsiibertragung waren)

Object deffelben fein. Mit dem Aufkommen des Faufipfandes) welches den

jurifiifGen Befih überträgt) war die Befchränkung gegeben) daß nur

Sachen verpfändet werden können) welche des juriftifmen Befihes fähig

find. Als das prätorifche Edict und die nachhelfende Doctrin die ding

liche Pfandklage ausbildete) kam die Regel auf) daß alle Vermögens

gegenfiände) deren Erwerb auf dem Wege des Kaufes nicht verboten ift)

zum Pfandobjerte erhoben werden können 56) - und diefe Regel nun ift

als die Grundlage des claffifchen Pandektenrechtes zu behandeln. In

diefem Sinne ift eine Verpfändung denkbar an Forderungen) an bereits

54) Dieß fagt auch i.. 1. g. 2. o. rie pjgu. et 1377.011.. ausdrücklich mit

den Worten: pjgnori8 eienjm 0311871111 nec: usuonpiooe perjrni pin-rnit, quonjnm

quneßljo pjgnorjß ab jnionijano rlonrinij serial-ratur (papjninnuz ijb. 2. kießpons.).

55) l.. 44. Z. 5. l). 41. 3.*-ut enim tränen-natur usnoayj 11011 potest) ita per

oecuejo pjgnoriz, anne nnlla zocjetoce (Iorninij ooniungjtur, geri 801a cojroniiooe

o0n8tituitur, usocepione rei non perimjtur (ynpjnjanuä iii), 23. responrorom),

56) l.. 1. Z. 1. l). quite res pignorj. (20. 3.) l.. 9. 8.1.. i). (le pjgn.

(20,1.) Die Befcbränkung auf Vermbgensgegenfiände findet fich in l.. 6. E.

quite res pjgu, (8. 17.)
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befiehenden Pfandrechten) Servituten) Vectigalgrundfiucken. Emphy

teufen) Superficies) käuflichen Aemtern (mjlitjae), fogar an einem

ganzen Vermögen. Wegen Eremtion aus dem Commercium find aus

gefchloffen alle rer (iii-ini int-ir 57); indefien können fchon nach römifwem

Rechte wenigftens die heiligen Gefäße) welä)e der Kirche gehören) aus

nahmsweife natürlich unter Einhaltung der Vorfchriften) welche uberhaupt

von der Veräußerung des Kircheneigenthums gelten) vexpfändet werden zur

*Loskaufung gefangener Ehriften aus den Händewder Barbaren) zur

Ernährung und Unterhaltung der Armen bei eingetretener Hungers

noth oder zur Bezahlung druckenderKirchenfchulden 53)) und das hat

das Kirchenrecht nicht blos auf alle anderen Kirchenfachen ausgedehnt)

fondern überhaupt als giltige Veräußerungs- und Verpfändungsgrimde

aller Kirchenfachen anerkannt die Nothwendigieit) die in den Umftänden

-derKirche vorliegt; den fichtbaren Nutzen der Kirche) auch uberhaupt die

Verrichtung eines Werkes der chrifilichen Liebe. Aus demfelben Grunde

kann die Verpfändung von [-88 iiljgio8ne mit der excenlio ]jtj3i08j

rückgängig gemacht werden 59). Deßhalb find ferner Dotalgrundfiücke

fir-r* die Dauer der Ehe von Seiten des Mannes nicht einmal unter

ausdrücklicher Einwilligung der Frau verpfändbar) fie müßten ihm denn

kaufweife äftimirt irberlaffen fein ci0). - Wegen eines fpeciellen Ver

äußerungsverbotes unterliegen ferner Mimdelfamen bei der Verpfän

dung den nämlichen Befchränkungen) wie bei dem Verkaufe; ganz ent

zogen find aber dem Pfandnerus die Sachen) deren künftige Veräuße

rung oder Verpfändung durch eine Verfiigung derer unterfagtiit) welche

vermöge eines befonderen Verhältnifies ein folches Verbot auszubringen

befugt find. Dieß nun kann einestheils bei lehtwilligen Veräußerungs

verboten vorkommen) zu deren Giltigkeit indeß immer eine befondere

Perfon vorhanden fein muß) in deren Intereffe das Verbot erlaffen

wird 61)z ferner bei d'er Dacion) falls wer das Eigenthum an.den An

deren überträgt) durch befonderen Vertrag mit dem Empfänger der

Sache die Verpfändung verbietet 62) oder falls der Pfandfmuldner mit dem

Pfandgläubiger ausmacht) fich zu deffen Gunften des Veräußerungs

rechtes begeben zu wollen 63)z fodann auch bei allen richterlichen Ver

57) l.. 3. (i. quer rec pignori. (8. 17.) l.. 21. (L. är Zncroz. eeci. (1. 2.)

j.. 2. c. (in reljg. (3. 44.) s. 8. t. (ie n. o. (2; 1.)

58) 1121. i). 1. 2. Z, 8. t. 1. 2. n07. 120. cup. 10.

89) l.. 1. Z. 2. (). anne res nignnri. (20. 3.) Vgl. dazu den Art. Ein

rede in diefem Werke Bd. lil) S. 732-735.

60) l.. nn. s. 15, i). (i6 rei nx. act. (5. 13.) pr. F. qnibue alien. (2. 8.)

Den Zufammenhang mit dem früheren Rechte ergibt Cajus, inZl. ll. Z. 63.

61) l.. 7. (i. (ie kenne nlieniß non alien. (4. 51.) l.. 114. Z. 14. ]). (ie

iegntiß l. (30.)

62) Diefen Fall hat offenbar Iufiinian in l.. 7, (:. jbiä, gemeint mit den

Worten rire nacli() conlrnbdnlintn 110c nänrjzerii.

63) l.. 7. 8.-2. l). rie aim'. yign. (20. ö.) Der Zweifelsgrund: quasi con.
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äußernngsverboten. die theils zur Sicherung der Gläubiger. theils in

anderen Fällen erlaffen werden können. -- Wegen Mangels der Eigen;

fchaft. Vermögensobject zu fein. fallt die Verpfändung fort bei freien

Perfonen und Kindern. die in der väterlichen Gewalt des Verpfänders

-fiehen64)z doch erhielt ausnahmsweife wer einen Anderen aus der

feindlichen Gefangenfclyaft loskauft. bis zur_Rücker|attung des Lofe

geldes an der auf diefem Wege freigewordenen Perfon eine Act von

-Pfandreclyt. was ihn berechtigte." den Losgekauften bei fich zu behalten

und entweder das Abarbeiten des Löfegeldes oder fünfjährigen Dien|

* von ihm zu verlangen 65). - Weitere Befchränkungen derPfandfähig

keit wurzeln in befonderen Gründen. die fich unmittelbar aus den Ver- -

hältniffen und denBegriffen der Sachen ergeben. Eine foläye Befchrän

kung tritt fchon naä) den claffifmen Pandekten bei den Realfervituten

hervor. von welchen die iura praecjioknm ard-naruto überhaupt gar nicht

pfandweife conftituirt werden können 66). wohl aber die &um prncecjjnkulo

e-nelieerum, natürlich hier unter der Vorausfeßung. daßder Pfandgläubi

ger ein nahe liegendes Grundftück hat. in welchem Falle dann die Haupt

fchuld als Kauffumme betrachtet. deren Rückzahlung an den Pfand

gläubiger als Endpunkt der confiituirten Servitut bezeichnet. diefem

auch beziehungsweife der Verkauf der Servitut überlaffen wird 67).

An bereits beftehenden Realfervituten kann der Servitutberechtigte nie

mals ein Pfandrecht beftellen. weil die einmal conftituirte Prädialfer

vitut weder dem Rechte noch. deffen Ausübung nach vom ,proeäium

clomjnane getrennt werden kann 68); 'bei Perfonalfervitnten trifft

indeß der Grund nicht zu. und deßhalb tft eine Pfandbefiellung mög

lich 69). - Eine weitere Befchränkung allgemeineren Inhalts liegt in

dem Sage des claffifchen Pandektenrechtes. daß Niemand ein Pfand

recht an einer ihm eigenthümlicl) zugehörigen Sache erwerben kann.

ebenfowenig als er fie zu kaufen. zu miethen oder bittweife zu empfangen

tra i118 si'. pvejtu (eo. pöcijd) bezieht fich darauf. daß in der Regel der Vertrag un

giltig war. wenn der Pariscent. zu deffrn Gunfien er abgefchloffen war. kein

Intercfie daran erweifen konnte. 2.61.1). ae puoliß. (2. 14.) Vgl. dazu

Büchel. über die Verpfändung der iin-n in re S. 17 flg.

64) Fiir das Iufiinianifche Recht fteht dieß fe| nach l.. 5. l). quae rer

pjgnorj. (20. 3.) l.. 6. (7. e011. (8, 17.) l.. 1. i). .In pair-inne qui. (4. 43.)

l.. 12. (L. (10 obljgnt. el net. (4. 10.) klo'. 134. cup. 7.

65) l.. 2. l.. 11. l.. 13. (I. (ie poetl. re'. (8. 51.)

66) l.. 11. Z; 3. l). (le pjgnorjboä. Vgl. Büchel a. a. O. S. 84.

67) 1.. 12. 1). a9 pjgo. Vgl. Büchel a. a. O. S.82 flg. Ebenfo in

eine pfandweife Vefiellung von Perfonalfervituten möglich. l.. 11. Z. 2. 1., 15.

pr. i). jbjii. l.. 11. Z. 3. l). qui polieren. (20. 4.) Vgl. Büchel a, a. O. '_

S. 92 fig.

68)*Vgl. Büchel a, a. O.

69) ]... 11. Z. 2. l). (ic: pjgn. l.. 49. l). 6e nein-j.. l.. 8. pr. l). qojbu.

maclie pignue (20. 6.) fprechen nur vom Nicßbrauche. allein es hat kein Be

denken. dieß auch auf andere Perfonalfervituten zu übertragen.
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vermag. Wird dagegen gehandelt) fo ifi die Pfandbefiellung nich:

tig 70). Eine weitere Folge des Grundfalzes ift) daß) wenn der Pfand

gläubiger hinterher das Eigenthum der verpfändeten Sache erwirbt)

fein darauf ruhendes Pfandrecht von felbft erlifchtz nur bezüglich der

fpäteren Pfandgläubiger) welche zu derfelben Sache concurriren) wird

naä) den Grundfälzen der Billigkeit die Fortdauer des Pfandrechtes

angenommen) vielleicht auf dem Wege der Exception. Man fieht dieß

am klarfien aus einer Eoderfielle) welche den Fall berührt) daß ein

fpäterer Pfandgläubiger gegen einen älteren auftritt) welcher die Pfand

fache vom Pfandfchuldner an Zahlungsftatt angenommen oder gekauft

hatte. In diefem Falle foll der zweite Pfandgläubiger fein Recht an

der Sache mit der hypothekarifmen Klage gegen den erfien Pfandgläu

biger nur infofern geltend machen können) als er gegen ihn von dem

i118 oikerencli und 8i1ooeclencii Gebrauch macht") Allein ein i118 011'2- *

ren-Ii wäre ohne das intellectuelle Fortbeftehen des erften Pfandrechtes

überall nicht denkbar. Hiernach ftellt fich auch der GefiÖtspunkt her

aus) von welchem die Stellen des römifchen Rechtes interpretirt

werden müjfen) welche beftimmten Perfonen an einer und derfelben

Sache zu derfelben Zeit ein Eigenthumsrecht einzuräumen fcheinen72).

Man hat nämlich dem Berechtigten dann die Wahl zu laffen zwifchen

der Eigenthumsklage und der Pfandklagez allein' jede Einzelflage) die

er wählt) fchließt die andere aus) weil die Vorausfeßungen der

einen die andere unmöglich machen.- Aus politifchen und adminifira

tiven Gründen ift die Verpfändung inhibirt: im voraus bei Sachen)

welche die Athleten zum Siegeslohne erhalten follen73)) was indefien

jetzt allgemein als unpractifch angefehen wird. Der richterlichen Ab

pfändung ifi ferner entzogen das nöchige Ackerbaugeräthe der Land

leute74)) was eine fpätere Eonfiitution Friedrich'sll.75) auch auf

alle Privaten erftreckt hat) und nach einer fehr billigen Ausdeh

nung der Praxis auf Alles geht) was zur Verfchaffung des nothwendi

gen Lebensunterhaltes unumgänglich nöthig ifi) z. B. Handwerks

zeug u. f. w. -

Eine befondere Erwägung verdient hier noch die Verpfändung

zukünftiger und fremder Sachen. Daß auch re8 111111111112 Gegenftand

des Pfandnerus werden können) ift in mehreren Stellen der claffifäien

Iuriften ausdrücklich anertannt76)z nach dem Inhalte derfelben find

70) l.. 45. 1). (ie l1. l, (50. 17.) i.. 29. l). (ie pigu. art. (13. 7.) l.. 33.

s. ö. l). (io 1181111). et 118116. (41. 3.) .

71) l., 1. (Z. qui p0tiore8 111 pjgnore. (8. 18.) Dazu Sintenis a. a. O.

S. 105 fig.

72) l.. 7. 111-. l). qui pol. (20. 4.) l.. 2. L). quanäo er facto. (26. 9.)

73) l.. 5. E. (111718 168 pjgnori. (8. 17.)

74) l.. 7 u. 8. (L. ibicl.

75) 1111111. l-"rici, ägriouitorcs zu l.. 8. (I. quer res pignori.

76) l... 15. pr. l). (ia 111811. l.. 11. Z. 3. 1). 111111101. (20. ei.)
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darunter zu verliehen im Werden begriffene Früchte) ferner das

künftige Sclavenkind.“ Von beiden gilt natürlich die Regel) daß fie

lediglich von dem verpfändet werden können) welcher an der Haupt

fache)welche fie erzeugen wird)im Augenblicke der Verpfändung ein fach

liches Recht hat) was ihm die Befugniß gibt) über die Nebenfachen zu

disponiren) z. B. Eigenthum oder Nußnießung. - .Die zweite Frage)

ob fremde Sachen verpfändet werden dürfen) d. h. folche) welche dem

Verpfänder im Augenblicke der Verpfändung nicht eigenthümlich zuge

hören) ift nach fehr befiimmten Zeugniffen der claffifchen Iuriften")

und der 'römifchen Kaifer78) fchlechthin zu verneinen) fo daß der ganze

Verpfändungsact null und nichtig wird. Der Grund der Regel wird

auf die Faffung der hypothekarifmen Klage zurückgeführt) worin der

Kläger allerdings zu erweifen hatte) daß die ihm verpfändete Sache zur

Zeit der Verpfändung jo bonie des Pfandfchuldners gewefen fei79).

Indeffen konnte eine folche Verpfändung gleich von Anfang an giltig

fein) wenn der Eigenthümer der Pfandfache dazu feine Einwilligung

gab (was auch auf dem Wege der nachfolgenden Ratihabition möglich

ifi) 80)) oder wenn er um die Verpfändung wußte und gleichwohl diefelbe

zum Betruge des Pfandgläubigers hat vor fich gehen laffen U). Ebenfo

kann fie hinterher convalesciren durch nachfolgende Erwerbung des Eigen

thums von Seiten des Pfandfchuldners) wenn diefe Thatfackye bei der

Pfandbefiellung als deren Sufpenfiobedingung erwähnt worden war 82).

Ob auch außerdem der nachfolgende Eigenthumserwerb an der Pfandfache

von Seiten des Verpfänders die frühere Verpfändung rückwärts zu bekräf

tigen vermöge) das ift unter den neueren Iuriften fehr fireitig 83). Die

Sache) wie fie von den römifchen Iurifien dargefielltwird) ift vom Stand

punkte der Pfandklage aus aufzufaffen. Hier nun hatte der Kläger

immer zu beweifen) daß die Pfandfache im Augenblicke der Verpfändung

77) l.. 2. l). (Le pjgn. act. (13. 7.) l.. 23. l). .18 prob. er pre-es. (22. 3.)

vgl. mit l.. 15. Z. 1. l). a0 pignor. (20. 1.) Außerdem verfällt) wer wijfent

lich fremde Sachen verpfändet) den Strafen des Stellionarus. i., 36. Z; 1', l).

(18 pjgn. nal. (13. 7.)

78) l.. 2. l.. 4. l.. 6. l.. 8. (I. si aljena res. (8. 16.)

79) l.. 6. C. jbjä.

80) l.. 20. pr. l). rie pjgn. act. (13. 7.) l.. 16. Z. 1. l). .Je pjgn. er lex-pain.

(20. 1.) l.. 7. C. Zi eiiiena ['68. Auch fiillfckiweigende Einwilligung ift mög

lich) z. B. wenn der Eigenthümer auf Geheiß des Verpfänders die Pfandurkunde

concipirt hat. l.. 26. Z. 1. l). (ie. pigu. el bzpoib. (20. 1.) l.. 5. Z. 2. l).

- jo qujbuß canziz. (20. 2.)

81) l.. 2. 6. Zi uljena re8.

82) l.. 16. Z. 7. l). (18 nig-n.

83) Die Controverfe ift von Mei) er) im Archive für civil. Praxis Bd. 9)

S, 246 fig.) und Müller) ebendaf. Bd. 9) S. 392 flg.) verfoehten worden,

Von diefen nimmt der erfie zwar kein Pfandrecht) wohl aber die Zuftändigkeit

der Pfandklage an) was der zweite für widerfinnig erklärt hat) weil eine

Pfandklage ohne Pfandrecht undenkbar fei. Der letzteren Anficht ifr jetzt auch

Sintenis a. a. O, S. 84-96.
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in 110m8 des Verpfänders gewefen war. Da nun diefer Beweis fur

den vorliegenden Fall nichterbracht werden konnte) fo war es naturlich bei

der Eonvalefcenz jener Verpfändung aus fpäteren Umfiänden eine ausge

dehnte Pfandkläge (uljlje ucij0) zu geben) in welcher jener Theil des Bewei

fes durch den Nachweis der fpäteren Eigenthumserwerbung erfetzt ward.

Infofern fprachen die claffifchen Juriften im vorliegenden Falle von

einer uliiiß pjgnoruiicju oder niilj8 perzeculj() pjgndrjz u. f. w. 84)) und

daß 'darnach auch ein Convalefciren des Verpfändungsactes felbfi an

zunehmen ift) leidet nach den allgemeinen Vorausfelztingen der Pfand

klage keinen Zweifel. Indefien machen auch fchon die claffifchen Ju

riften darauf aufmerkfam) daß bei neceZZurjj [rei-ease, welche auch

gegen ihren Willen Erben und dadurch Eigenthümer der fremden Sache

werden)die ulili8 anti() nur dann zutrifft) wenn fie vorher die Sache fälfch

lich als ihr Eigenthum ausgegeben haben 8(i). Auch "meint Papinian

in den genannten Fällen auf eine vorgängige caugae cagnjtjo bei der

Gefiattung der uijlj8 Zerrjnna zu deuten) die ergeben foll) daß wenig

ftens der Pfandgläubiger bei dem Verpfändungsacte keine Wiffenfmaft

um die fremde Sache l)atte86)z diefe Cognition muß indeß in der

fpäteren Zeit weggefallen fein) weil die fpäteren Iuriflen) wie

Paullus 87) und Modeftin 88) die Eonvalefcenz des Pfand

rechtes ganz allgemein annehmen) womit auch das Conftitutionen

recht im Einklange fiehtöii). Indeffen verfieht es fick) fur alle Fälle)

in welchen die Verpfändung einer fremden Sache ein Pfandrecht nicht

zu erzeugen vermag) von felbfi) daß der Pfandoertrag ivenigfiens unter

den Contrahenten die Wirkungen äußert) welche iiberhaupt durch feine

Vertragsnatur begründet werden. So kann dann bei dem Faufipfande

der Pfandfmtildner nach Abzahlung der Hauptfchuld mit der directen

pigrmrurjrja die Rückgabe der verpfändeten Sache verlangen 90)) auch

wird dem Pfandgläubiger bei der Entwährung der Sache die ronträre

pignaraticiu auf Ecfatz u. f. w. gefiattetiij). _ Die nämlichen Grund

fäße) welche von der Verpfändung fremder Sachen gelten) kommen

auch bei gemeinfchaftlimen in Anwendung) d. h. bei folchen) welche im

84) l..- 22. 1). (je pign. (20. 1.) l.. 41. 1). (i8 pink). net. (13. 7.) l.. ö.

(L. 8L niiann ron [ij-Zn. (8. 16.)

85) 1.41. 9.716 pjgnar. net. (13. 7.)

l.. 5. (I. 8. 16.

86) So find die Worte zu erklären in l.. 1. pr. 1). 20. 1.: posten äebjiorj

_riaminia quneesjio, äiiijeiljirß creäjtorj) qui non jgnornrjt nlienum, ulilj'

accio ciulur (pupjn. iii). 11, ra5()0l18.).

1,87) l.. 41. l). 13. 7.

88) l.. 22. l). 20. 1. .

89) l.. 5. i). 8. 16. (von Diocletian und Marimian). So bereits Bot-ft)

Müller und Andere, Anderer Meinung ift Sintenis a. a. O, S. 89.

Hieraus erklärt fich das fncile in

90) l.. 9. s. 4. l.. 22. s, 2. l). rie pjgnaralicju. (13. 7.)

91) l.. 16. 1. l). jbjcl.

711l. - 2

k'



 

   

** f *.7*

',7 XwgPfandrecijt.

k„,4- .Ä » .r .- l

Miteigenthum des Verpfänders und dritter Perfonen fiehen. Auch

hier gilt der Grundfakz) daß jeder von ihnen nur feinen ideellen Theil

an der Sache verpfänden kann 92)) allein es wird zugleich hervorgeho

ben) daß) weil diefer Theil an der ganzen gemeinfchaftlicloen Sache haf

tet) eine fpätere nciturlicije Theilung derfelben unter den Eonrurrenten

dem fruheren Beftande des Pfandrewtes keinen Eintrag thun kann 93).

Daß auch ein ganzes Vermögen verpfändet werden kann) ift erft

feit der aolio seminare und (111381 und der Einfuhrung des hhpothekari

fchen Rechtes möglich geworden. Die claffifchen Iuriflen beziehen diefe

Verpfändung lediglich auf das Vermögen des Pfandfchuldners) und z_

behandeln den Vermögenscornpler dann nicht als unjuer8jlx18 jarje, fon- 7..

dern vielmehr nach den Grundfätzen) ivelche von den Einzelfachen gel

ten. Die neueren Iuriften find gewohnt) diefen Fall mit dem Namen

des generellen Pfandrechtes) der generellen Hypothek

zu bezeichnen) wozu einige Stellen der claffifchen Iuriften Veranlaffung

gegeben haben) in welchen die Ausdrücke (>0]]Wl1lj0 86118171118, 01111831110

generulß, geuaruljlor pjglmri acczjpere, generale puoluui) 136116171118 117

poliieca 94) mehr zur Bezeichnung einer Mehrheit von Sachen im ,

allgemeinen bei dem Abfchluffedes Pfandvertrages) als in befonderer 7

Beziehung auf den vorliegenden Fall gebraucht werden. Dieß zeigt 1 '

fchon der Umftand) daß das Object diefer Generalconvention - die

bone »- daneben noch außerdem befonders hervorgehoben werden. Die F

älteften Formeln) in welchen die Vermogensverpfändung vorkommt)

deuten darauf) daß dann zunächft lediglich das gegenwärtige Vermögen des

Verpfänders zurZeit derVerpfändung in Betracht kam; daher fpäterhin

erworbene Vermögensftficke nur dann von der .fxypother afficirt wurden)

wenn die Verpfändung daräuf von Anfang an ausdrücklich erftrerkt

worden war 9ei). Indeffen verfteht fich nach einer neueren Verordnung

Iufiinian-skekä) diefe Claufel von* feldff) und fomit fuhr( für das

IuftinianifGe Recht die Regel feft) daß auch alle fpäteren Vermögens

92) l.. 2. C. c0111111. (117111. (3. 37.) - .

93) l.. 7. Z. 4. 1). qujbus 1110018. (20. 6.) l.. 6. Z. 8. l). 0011m). anja. -'

(10. 3.) l.. 2. C. 60111111. an. (3. 37.) - .

94)l..1.x>1*. 1.. 6. 1.8.11. ae pjgu. (20.1) 1.. 2, 1.. 11. g. 2. 1). ZF

qui poi. (20. 4.) l.. 3 u. 9. 6. quae e68 pignori. (8.17.) l... 11. (I. (ie remjrr.pjgo. (8. 26.) So Puchta) Curfus der Inftit. ll. S, 715. Die neueren '

Anfirhten über die Vegriffsbefcimmung felt dicke ((1183. e10 'ern 1110016 cijrj8i011j8 _

bz-polbecao iu Z811. et Opec. 'l'u]).1818.) und (Zuplick (ejucijcjau Zacuucium 01111185 l

kei-e lctarum (Ic: gel). ei 8x). iufpotv. (ijßcrjmine 881110111111111. 601l. 1820.) unter

wirft Sin ten is a. a. O. S. 481 einer tiichtigen Materialkritik. Im Gegen

faize jener Vermögenshhpotheken fpricht man von fp eciellen Hyp otheken f,

(Pfan d rechten)) die fich lediglich auf eine im Pfandvertrage namhaft gemachte '.

Einzelfache befchränken. -ic » ,

95) Außer der angeführten Stelle gehört hierher noch l.. 15. 8. 1.1). ae * *

pjgnarjdur. (20. 1.) '

96) l.. 9. (I, quite rer pj-Znori. (8. 17.)
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erwerbungen des Pfandfmuldners von der Generalhhpothek ergriffen wer:

den. Der juriftifche Standpunkt; von welchem ,aus die Sache im Rechte -der claffifclfen Zeitbeurtheilt wird; ift; daß Alles; was unter den ge- '

nannten Gütercomplex fällt; gerade fo behandelt werden foil; wie

wenn alle Einzelfiücke bei der Pfandconvention namentlich aufgeführt

wären 97). Natürlich hat man diefe Rechtsvermuihung nicht aufSachen

erftreät; welche überhaupt nicht dem Sperialpfande unterliegen kön

nen 98); auch nicht auf folche; von welchen es nicht wahrfcheinlicl) ift;

daß der Pfandfhuldner fie zum Objecte eines fpecieilen Pfandremtes

habe erheben wollen; d. h.nicht auf den nothwendigenHausrath; die Klei

dung;_ Sclaven; die zum täglichen Gebrauche beftimmt find; die Eon;

cubine und deren Kinder 99). - Ein folches generelles Pfandrecht kann

auch mit einem fpeciellen verbunden werden; was dann; wenn die Ver

bindung mit allgemeinen Worten erbra>7t ward; zur Folge hatte; daß

der Pfandgläubiger das Recht verlor; fofort die Generalhppothek zu

realifiren; vielmehr zuerft das Specialpfand angreifen muß; und nur;

wenn dieß zu feiner Befriedigung nicht ausreicht; die carrera bonn des

Pfandfchuldners angreifen kann; weil der ftillfchweigende Vertrag ver

muthet wird; daß dieß Generalpfand in feiner Wirkung befchränkt fein

folie; fo lange die Species ausreicht. Sollte gegen die Regel gehandelt

werden; fo fteht dem Beklagten eine Einrede zu; welche die Neueren

excepijo 6nou88j0ni8 rualjs zu nennen gewohnt find (vgl. darüber den

Art. denkt“. encurßjunjs in diefem Werke Bd. l; S. 908 flg.).

Rückficlytlicl) der zweiten Frage; nach den Entftehungsgründen des

Pfandrechtes; ift fchon nach den allgemeinen Grundlagen der Rechte

anzunehmen; daß kein Pfandrecht ohne einen giltigen Entftehungsgrund

gedacht werden kann190); und diefen hat im Zweifel immer der Pfand

gläubiger zu erweifen; 'oder wer fonft aus dem befiehenden Pfandreclpte

Befugniffe in Anfpruch nimmt. Von den Einzelgründen; welche hier

in Frage kommen; ift bereits oben bemerkt worden; daß fie fich fämmt

lich an den Pfandvertrag anlehnen und nach deffen Analogie behandelt

werden; weil die Entftehung durch Vertrag den claffifcloen Iuriften als

Normalfall gilt.. Für das neuere Recht laffen fich diefe Entftehungs

arten unter folgenden Gefickftspunkt zufammenfaffen. Das Pfandrecht

entfteht entweder durch den darauf gerichteten Willen deffen; dem der

Gegenfiand gehört; was die Neueren [ng-nur rolunturiurl] zu nennen

gewohnt find (dahin gehören Fauftpfand; Hypothek; lehtwilliges Pfand

recht) oder ohne deffen Willen; bei den Neueren pignue neuerer-num

47;'

 

 

nö.

97) l... 1. pr. l). 6. l..'8. ]). ein pign. (20,1.) l.. 2. ll. 11. s. 2.

i). qui politiker. (20. 4.) 7 , z; e,

98)]..3.().8.17.99) l). 6. und [u. 8. l). (10 pign. (20. 1.)

100) Ohnedem findet bei dem Fauftpfande nicht einmal Retentionsrrmt

fiatt. l4. 25. l), (le pjgnur. (20. 1.) l.. 32. Z. 1. l). uli 8C, W118i. (16. 1.)

1.
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genannt. was entweder durch einen Act der richterlichen Gewalt ge

fchehen kann (dahin gehört das 111311118 pkueicikjum, was durch die 11118810 jn

bonn entfieht) und das pjgnuß 111 cn118a juciicntj cnplum) oder durch bloße

Rechtsvorfmrift (dahin gehort lediglich die lncjtn 1171101116071, auch Legal

pfandrecht genannt). Nach diefer Eintheilttng follen die einzelnen Ent

ftehungsgründe genauer beleuchtet werden.

1) Fauftpfand (pignue im engeren Sinne zum Gegenfaße

der Hypothek) heißt das Pfand) deffen Befilz bei der Pfandbeflellung

an den Pfandgläubiger Übertragen wird 101). Diefe Befihübertragung

gefchieht durch den Abfchluß des Pfandcontractes. welcher feiner Natur

nach erft durch Tradition der Sache perficirt wird 192)) zu den freien

Gefchäften gehört und für den Contrahenten perfönliche Klagen erzeugt)

von iveläzen die directe dem Pfandfmuldner) die contrare- dem Pfand

gläubiger zufieht. Hierdurch geht der juriftifciye Befiiz der Pfandfache

zweifelsohne an den Pfandgläubiger über. Er übt diefen Befiß im

eigenen Namen) hat bei Befihftörungen die poffefforifchen Interdicte,

weil ihm der 3111111118 p088i>encii zukommtz allein) weil in den Grund

lagen des Verhältniffes die Anerkennung eines fremden Eigenthums

enthalten ift) fo übt er keinen Ufuceipionsbefiß an der Sachez fo daß

in 'diefem vielmehr der Pfandfmuldner verdleibtW). ueberhaupt

foll der Pfandglättdiger aus dem juriftifchen Befitze keinen anderen Ge

winn ziehen) als tvelcher in der Natur deffelben begründet ift. Darnach

hat er zwar das Recht und die Verpflichtung) die auf der Same ftehende

Frucht einzuernten) allein er muß fie verkaufen und zuerft auf die Zin

fen) dann auf .das Capital abrechnen704)z den uederfchuß aber hat er

an den Pfandfmuldner heraus-zugeben) weßhalb er unter umftänden in

ein 1111111111 118118 verfallen kann. Aus demfelben Grunde muß er auch

den zufälligen Gewinn herausgeben) welchen er bei Gelegenheit der ver

pfändeten Sache über den Betrag der Hauptfchuld hinaus erhalten hat)

z. B., was er mit der 110110 111111 oder 11161118 07111811 gewinntW). Außer

dem haftet er fpeciell noch für jede Verfchlechterung und Befchadigung

101) l.. 9.8. 2. l.. 35. Z. 1. l). e112 pjgnonnct. (13,7.) 3.7.). (ie net. (4.6.)

Wenn es manche Rechtslehrer nach Z. 7. 1. (le 11er. (4. 6.) auf beweglicheSachen

befchränken) fo find fie in oifenbarem Irrthum. Auch unbewegliwe Sachen

können Fauftpfand werden. 1.. 31, l). (i8 pjgn. (2.0. 1.) l.. 4. (L. (le pjgn.

(8. 14.) Auch gehören hierher die Stellen) welche von der Antichrefe fprechen)

wovon nachher.

102) Ein Pfandcontract ohne Ueber-gabe wird als 111112111111 1171101118032 behan

delt. 1.. 1. Z. 1. 1). 118 111811. nct. (13, 7.) -

103) l.. 1. Z. 15, l). (I6 ucqujk. 11088888. (41. 2.) l.. 16. l). 11a 1151111).

(41. 3.) l.. 13. l). 111111.

104) l.. 1-3. 6. 6e pjgn. nat. (4. 24.) l.. 1. (). (15 111811'. 111811. (8. 28.)

l.. 2. (L. (ie pnrtu pjgn. (8. 25.) l.. 11. (L. (in 118111: (4. 32.)

S 23x5) l.. 22. pr. 8. 1.1). (le pjgn. act. (13. 7.) Vgl. Sintenis a. q. O.
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des Pfandes in der Art. daß von ihm überhaupt jedes Verfehen präfiirt

wird. mag es in einer pofitiven oder negativen Handlung feinen Grund

haben; nichtaber haftet er für den Eafus 101i), Ferner muß er die Pfand:

fache zurückgeben. wenn die Hauptforderung erlofchen oder eine folche gar

nicht entfianden ifl. Im Falle des Pfandverkaufes hat er den* etwaigen

Ueberfchuß der Verwerthung an den Pfandfwuldner herauszugeben. was

man H h p e r o ch a oder S u p e rfl u u m nennt. Zur Erfüllung diefer

Verbindlichkeiten kann er-vom Pfandfwuldner mit der äirecla nig-earn

tjcia angehalten werden. - Dagegen wird auch der Pfandfchuldner aus

dem Pfandcontracte verpflichtet theils zur Vergütung aller nothwendi

gen Auslagen auf das Pfand. wohin auch die Staats- und Commu

nalabgaben zu rechnen find 107). theils zur Gewährung des juriftifchen

Befißes. In diefem Sinne wird dem Pfandgläubiger jede einfeitige.

wenn auch heimliche Befißergreifung nicht als Diebftcihl angerechnetwii);

ferner unterliegt der PfandfGuldner der contra-na uclio, wenn er die

Pfandfache vom Gläubiger pacht- oder precarioweife zurückempfangen

zhatte und fie bei dem Verkaufe des Pfandes durch den Pfandgläubiger

*" überall nicht herausgibt109)z endlich begeht er auch ein wirkliches 111r

tum poreerrjonjr, wenn er dem Pfandgläubiger das Pfand heimlicher

Weife entzieht. Außerdem kann der Pfandgläubiger auch die c0nlkakjä

anti() brauchen. wenn das Pfand dem Verpfänder nicht eigenthümlich

zugehört oder einem anderen Gläubiger bereits verpfändet war. ohne

daß dieß bei der neuen Verpfändung von Seiten des Pfandfwuldners

erwähnt ward. oder wenn es mit Mängeln behaftet ifi. oder wenn der

Pfandfchuldner es betrügerifcher Weife mit einem anderen vertaufwt oder

fonft rückfiwtlici) deffen zum Schaden des .Pfandgläubigers gehandelt

hat119)z Fälle. wel>)e zum Theil über die Grenzen der eigentlichen

Vertragsfubfianz hinausgehen. und alfo wohl auf eine uljije o0nlre1rja

hinaus-laufen. weil andere conträre Klagen ähnlichen Beftimmungen nie

unterworfen find 111). -- Eine Eigenthümliwkeit des mit dem Fanfi

pfande verbundenen jurifiifchen Befiizes ifi es. daß. wenn nach Abzah- '

lung der Pfandfchuld der Schuldner auf Rückgabe der Sache klagt. der

Pfandgläubiger gegen ihn die ereeptio ä0li hat. wenn er noch andere

Forderungen gegen den Kläger hac..für welche das Pfand urfprünglicl)

106) l... 19. (L. (le pignoribue. (8. 14.) l1, 6. 6. äe pjgn. not. (ä. 24.)

8. 4. .l. qujbur n10(]j8 re. (3. 15.) "

107) In diefem Sinne fagt l.. 6. i). .Je pjgn. (4. 24.), daß dergleichen Ab

gaben den Betrag der Hauptfchuld vermehren.

108) 1.. 53. t). (ie furl. (47. 2.)

109) l.. 22. Z, 3. l). 13. 7. l.. 6. s. 4. 1). är pre-tokio. (43. 23.) Vgl.

Sintenis a. a. O. S. 232.

110) l.. 1. 5. 2. t.. 9. pl'. t.. 16. 5. 1. 1.. 32. l.. 36. yr. g'. 1. o.

ile yign. act. (13. 7.) l1. 6. 6. Zi uljeou res. (8. 16.) *

111) So fchon Borchardt. Lehrbuch des röm. Rechtes ll. S. 527.

'
4'
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nicht haftet. Vermöge diefer Exception kann er'dann die Pfandfache

auch nach Auflöfung des Pfandnerus weiterhin retentionsweife detini

ren) bis die cinrogrctphcirifmen Schulden vom Kläger vollftändig getilgt

findW). Gegen Dritte) namentlich gegen fpätere Pfandgläubiger)

welche zur felbigen Sache concurriren) fieht die Erception nicht zu.

2) Die Hypothek (aus dem Griechifctyen rinocb-yjzch). So

heißt das Pfandremt) was durch einfachen Pfandvertrag in der Weife

conftituirt wird) daß der Befilz der verpfändeien Sache nicht auf den

Pfandgläubiger übertragen wirdUZ). Daßzfie lediglich an unbeweg;

lichen Sachen confiituirt werden könne) hat man aus Mißoerfiändniß

einer Infiitutionenfielle (vgl. S.20)Note 101) fruherhin ziemlich allge

mein angenommen) allein mit Unrecht) da der Ausdruck auch bei

beweglichen Sachen vorkommtU-i)) und ein Pfand an Rechten) ganzen

Gutermaffen und ähnlichen Gegenftänden fchon der Natur der Sache

nach kein Fauftpfand fein kann. Diefe Form des Pfandreaytes ift vie(

freier als das Faufipfcindz fie ift in jedem Fauftpfande fchon fiillfmwei

gend enthalten) weßhalb auch alle Rechtsfalze) welche von dem Fanfi

pfande gelten) auf die Hypothek übertragen worden find) infoweit fie

darauf toirklici) Anroendung leidenUö)) und umgekehrt auch Alles) was

von der Hypothek gilt) ohne weiteres auch auf das Faufipfcind iiber

tragen werden kann. Namentlich gilt dieß beziiglich der dinglichen

Pfandklage) welche im prätorifcinn Edicte fur beide Fälle gleichmäßig

vorgefehen war 116). Als Entftehungsgrund der Hypothek-wird in dem

claffifclyen Pandektenrechte das pirelli") iiz-poiiieeae genannt) was die

Neueren deßhalb gewohnt find zu den pacla prnemria zu rechnen. Es

ift in (einem Wefen an keine beftimmten Formen gebunden) kann daher

tnündlici) und fchriftlici) * felbft unter Abwefenden» eingegangen wer

den; fogar fiillfclyweigend durch concludente Handlungen) ioelciye keine

andere Erklärung als den Pfandconfens zulaffen. So gilt z. B. ein

Grundfiuck fiir oerpfändet) wenn deffen Kaufurkunde verpfändet

wird117)*, bei fiillfciyiveigend iiber die fefigefelzte Zeit hinaus fort

dauernden Pachtverhciltnijjen wird auch das lediglich fiir den erften

Contract befiellte Pfandreciyt verlängert 119Hz lauter Fälle) ioelche

112) l1, un. (Z. etjurn 0b eiijrogrupb. (8. 27.) Die Worte ni. ri in nasser

zione iuerjß o0n3liiutu5 bezeichnen dieß als eine Folge des Pfandbefitzes,

113) [1. 9. Z. 2. l). (18 pjgn. act.. (13. 7.) Z. 7. .l. ue uci. (4. 6.) Dieß

folgt auch daraus) daß durch nuclulu pocturu eine Hypothek conftituirt werden

kann. Vgl. S. 20) Note 102.

114) l.. 34. Z. 1. ]). (ie pjgnor. (20. 1.)

115) l.. 3. t). ae lujt.. pign. (8. 31.) Daß indeß dem hypothekarifchen

Gläubiger die nclio conlröriu pjgnornrjcia, wie bei dem Faufipfande) gegeben

wird) fcheint unrrweislich.

116) g. 7. i. (10 act. (4. 6,) 1.3. c. 8. 31.

117) l.. 2. (L. quite res pignori. (8. 17.)

g 118) l.. 13. Z. 11. l). locati 00116. (19. 2.)
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die neueren Juriften mit dem Kunftausdru>e nig-nus taeituni 7011111.

ruriuw zu bezeichnen pflegen. - Mit der Rechtsregel piZnnZ-oon

Zenau (kann-alu war zugleich auch die ?Möglichkeit gegeben) eine und

diefelbe Sache an mehrere Perfonen nach einander zu rerpfänden (die

fogen. zw eite Verp fänd ung). Weil es indeß als Betrug betrach

tet ward) .daß man auf diefem Wege die Sache weiter verpfändete)

ohne dem zweiten Pfandgläubiger von dem früheren Pfcindnerus Nach

richt zu geben) fo half man fich in der erften Zeit damit) daß man bei

der zlveiten Verpfändung nur die Hyperocfha als Gegenftand des Pfand

nexus namhaft machte U9). Diefe Idee legte man anfänglich auch jeder

zweiten Verpfändung zu Grunde) felbft wenn fie nicht ausdrücklich aus

gefprochen war 129); allein nicht lange darauf bequemte man fich fchon

dazu) dem zweiten Pfandgläubiger auch ein wahres Pfandcecht an der

Sache mit der Pfandilage gegen Dritte zuzufchreibcnNi)) ihm ferner

gegen den früheren Pfandgläubiger das i118 andi-anni zuzugeftehen122)

und dabei hielt man immer noch den Sah aus dem älteren Rechte fefi)

daß) wenn der frühere Pfandgläubiger das Pfand verkauft) an den fpä

teren wenigftens die .iyhperocipci herauszugeben fel 123).

Eine Erörterung verdient in der Lehre vom Eonventionalpfande

noch die Frage) wer verpfänden dürfe? Hier gehen die römifchen Ju:

riften von der Idee aus) daß die Verpfändung eine Veräußerung

in fich enthält) und geflatten diefe demnach lediglich den Eigenthümern

der Sache unter der Vorausfehung) daß fie Veräußerungsbefugniß

haben. Den Erben wird ausdrücklich verboten) Sachen zu verpfän:

den) welche Gegenftand eines Legates oder Fideicommiffes find 124)z Sol;

daten dürfen dieß nicht in Rückfiwt ihrer Waffen) Rüftungen und

Uniformftücken 125). Inwieweit man fremde Samen verpfänden dürfe)

ift bereits öben erörtert. Eine Folge davon ifi) daß auch der Vater)

infoweit er den Nießbrauch an den Adventicien feines .iyausfohnes hat)

davon nichts ohne deffen Einwilligung verpfänden kannW). Eigen

thümer) (welchen die Veräußerungsfähigkeit abgeht) find' natürlich

an die gefehliwen Befchränkungen gebunden) z. B. die Minderjäh.

rigen bei dem Verfahe unbeweglicher Sachen und was dem gleichfleht.

119) 1.. 20. 1). qui p0t. (20. 4.) 1.. 13. g. 2, n. (10 [liga. (20,1.)

120) l.. 9. Z, 3'. l). qui pat. '(20. 4.). Vgl. v.Löhr) im Archive für rio.

Praxis Bd, 14) S. 169.

121) l.. 11. s. 4. l.. 12. pr. s, 7. l). qui por. (20, 4.) Gegen den frii

heren Pfandgläubiger konnte fie nicht mit Wirkfamkeit angefiellt werden) weil

er Exceptionen hatte. . 7*.).

* 122) D81111. sent. rec. ll. 13. s. 8. kn* '

123) l.. 12. s. 5. l). qui por. (20. 4.) Martina nach Papinian, .1

124) l1. 3. S. 2 u. 3. (I. coinln. 6619g. (6. *(13.) B'

125) l.. 3. Z. 13. '[.. 174. Z. 1. l). rie re nnlilnri. (49. 15.)

126) i.. 2. (i. (Je 1101115 muceknis. (6. 60.) l4. 4. l.. 8. 5. (i. (je 1101115,

(Lone iiberis. (*6, 61.) ' i. *' * * "

k* . 1 WL»
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Hauskinder können ihr Sondergut. wenn dem Vater daran die Nuß

nießung zufteht. nur mit deffen Einwilligung verpfänden127)z Ver

walter fiädtifchen Vermögens können für Darlehne. welche fie im

Namen der Stadt aufnehmen. fiädtifche Sachen giltig verpfänden 128).

unter der Vorausfehung. daß die eereio in rein cjitjtnij8 fpätec

hin nachgewiefen wird. - Schließlich mag noch erwähnt werden.

daß man auch für fremde Hauptfchulden eigene Sachen zum Pfunde

beftellen kann. Die römifchen Iurifien erblicken in einem folchen Arte

eine Interceffion für eine fremde Schuld 11'") und behandeln fie demnach

für nichtig bei den Perfonen. welchen die Fähigkeit zu intercediren ab

geht. z. B. bei Ehefrauen. welche Pfänder oder Hypotheken für ihre

Ehemänner beftellen. Daß diefe ganze Frage in die Lehre von der

Interceffion (f. d. Art.) gehört. braucht hier nur angedeutet zu werden.

3) Teflamentarifmes Pfandrecht. Es ift ein Product

der Kaiferzeit. namentlich erft durch Refcripte des Septimius Severus

und Earacalla ausgebildet wordenM). Von den neueren Rechts

gelehrten ift die Lehre folgendermaßen ausgebaut. Es kann beftellt

werden auf dem Wege des Legates und Fideicommiffes an Sachen.

' welche dem Erblaffer eigenthümlirh zugehören. auch wenn fie der künf

tige Pfandgläubiger bereits in Händen hat; ferner an Sachen. welche

dem künftigen Erben zugehören (diefen Fall haben die römifmen Rechts

quellen nicht berührt). Ein Pfandcontract liegt in den genannten Fäl

len niemals vor. Teftament und Eodicill. worin es beftellt wird. gel

ten immer nur als Privaturkunden. welche die Stelle des eigentlichen

Pfandcontractes vertreten. Ein öffentliches Pfandrecht kann daraus

auch nicht hergeleitet werden.

4) Das prätorifche Pfandrecht (pruetoriurn pignu8)131),

d. h. was durch eine von der competenten Behörde angeordnete in [man

miesio entfteht. fei es. daß fie angeordnet wird. um die Gläubiger für

irgend eine Forderung aus den Gütermdes Schuldners fchadlos zu

halten (rei sere-ancient cause), oder zur Sicherung für Schadenerfalz.

wenn der Schaden zwar noch nicht wirklich geworden ift. aber aus

Gründen der Wahrfcheinlichkeit zu erwarten fteht (clainni inieeli nomine

u. f. w.. vgl. den Art. bduor-ulu poßsessjo in diefem Werke

Bd. ll. S. 284-306). In feinem letzten Grunde beruht es auf

einem Befehle des Magifirats. welchen er vermöge der ihm zufiehenden

127) l.. 8. Z. ö. 0. (ie dann!, (Zune liber-jo. (6. 61.) Vgl. Sintenis a.

a. O. S. 220,

128) l1. 11. pr. l). rie pignor. (20. 1.)

129) l.. 8. pr. l), ni] 86. "ellen (16. 1.) l

130) Es kommt lediglich in folgenden Stellen vor; l.. 26. pr. l). 13. 7.

l.. 12. l). rie aiimeutis. (34. 1.) [1, 1. (L. comni. (ie leg. (6. 43.)

131) Hiervon handelt insbefondre Zebra-euer, (ie natura et efleetibus

pignorie preetorii atque iuäioialis. iiiarb. 1761. z v, Glü rk. Erläuter. der Pand.

Th. 18. S. 251. Sintenis a. a, Q8. 37.
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- Erecutionsgewalt (Imperium) erläßtLZZ). Als Gegenfiände) welche

von dem Pfandrechte ergriffen werden) nennen die römifchen Rechts

quellen Alles) was als Gegenftand der Miffion bezeichnet wird) alfo in

den meifien Fällen die fämmtlime Gütermaffe deffen) in weffen Güter

die Miffion ertheilt worden 1|) wozu unter Umftänden auch die außen

ftehenden Forderungen (die 1101101108) gerechnet werden follen 133) -

oder) wie bei dem clalnnuln i111*001u111, lediglich der Einzelgegenftand) in

welchen die Miffion verfügt ift (vgl. den angeführten Art. in diefem

Werke Bd. ll) S. 290 flg.). - Weil das Pfandrecht immer mit der

.Detention der Pfandfache anhebt 134)) und den) welcher den Befiß an

der Einzelfache ergriffen hat) zur 0081011111 und 011801111110 verpflichtet)

d. h. zur Sorge dafür) daß ihm diefer Befiß nicht entriffen werde) fo

'hat der Begriff zur Zeit der claffifchen Iuriflen darin eine eigenthüm

liche Wendung genommen) daß man dem 11118808 die 110110 1111101060-100

zur Erlangung des Befihes verweigerte) wenn er diefen Befiß_ durch

Zufall oder durch feine Schuld verloren hatte. Indeffen hat fpäterhin

eine befondere Verordnung Iufiiniams für beide Fälle ohne Unterfchied

die hypothekarifme Klage gefiattet und dadurch das 11131108 111-.1e10riu111

mit den übrigen Fällen des Pfandremtes auf eine Stufe ge|ellt1Z>'*).

Eine weitere Eigenthümliwkeit des Begriffes 1| es) daß dieß Pfand

recht nicht immer zum Güterverkaufe führt) fondern lediglich nur

in den Fällen) welchen das prätorifche Edict diefe Wirkung beigelegt

hatte 136). Dieß 1| der Fall) wenn die Miffion 101 801*1-11nc1110 01111811

ertheilt wird) z. B. im Falle des Eoncurfes oder um ein rechtskräftiges

Urtheil zu erequiren (vgl. den Art. 1101101-11111*110n(li1i0 in diefem

Werke Bd. ll) S. 346 flg.). *

5) Das fogen. richterliche Pfandrecht im engerenSinne137)

(111gnu8 111 071u811 11111101111 0e1111un1), d. h. dasjenige) welches durch riä):

terliche Abpfändung (11131101-18 0111110) entfteht. Dieß Infiitut finden wir

zuerfi angewendet bei der Eintreibung von Strafgeldern in öffentlichen

Angelegenheiten 138); wahrfmeinlici) nur eine Nachbildung diefes Ere

cutionsmittels ifi: 'die 101118 110110 1101* 11ig1101i8 0111110110111, welche dem

 

132) l.. 1. i). (10 111-001. 111311. (8. 22.)

133) Nach Iufiiniarrs Verordnung in derangeführten Gefeßfielle.

134) 11. 26, 8.4. l). 110 11131101: 1101. (13. 7.)

135) |8. 2. (L. (10 111-1101. 111311. (8. 22.)

136) l.. 21. Z. 2. 1). 011 qujbua 0c1u818 1111110108. (4. 6.) l1. 7. 8. 1 u. 11.

1), 110 101m8 au0t01. (42. 4.)

137) Hierüber handeln insbefondre 80111001161- 1. 0. , Glück a. a. O.)

Sintenis a. a. O. 8. 38) Müller) civilifiifchr Abhandlungen S. 123 flg.

- Aus der friiheren Zeit 1| gut 1111811101, 111Z11u8 111 011118r111111i0011c11p1u111.

1811181110 1744.

138) Von diefcm älteften Gebräuche ill.- noch in l.. 9. Z.- 6. l1. 11111030111

1111111111 1100uln1u8 (48. 13.) eine fehl: deutliche Spur übrig. VghBeth

mann-Hollweg) Handbuch des Civilprozeffes l, S. 298) 316.
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..ix

Gläubiger in befiimmten Fällen eine Art von Selbftpfändung aus den

Gütern feines Schuldners erlaubte (vgl. den Art. 16318 acii0 in die

fem Werke Bd. ill) S. 352 fig)) in deren Folge fogar ein Verkauf'

der abgepfändeten Sachen durch den Eapienten vorkommen konnte. Als

Erecutionsmittel von richterlichen Sentenzen kommt das Infiicut erft

fpät vor) weil die directen Erecutionen dem älteren Rechte unbekannt

find 139)) und zwar zuerft zur Execution magiftratifGerDi-crete in extra

aräineiriae cogniliones, wo der Magifirat den Prozeß felbft zu leiten und

zu entfcheiden ha-lie740)z fpäterhin auch in den orciinuria juaieja, allein

lediglich da) wo es fich um die Beiireibung einer Geldfchuld handelt 141).

Und fo erfchein( fie denn zur Zeit der claffifmen Iurifien als. ein allge

meines Erecutionsmjttel für richterliche Sentenzen) die damals in

den orcijnaria iuelieiu immer auf eine Summe baaren Geldes gerichtet

wurden. Sie hat zu Vorausfeßungen entweder ein rechtskräftiges

condemnatorifches Urtheil oder was “oem gleichfieht) wie c0nle38i0 in

irn-u 142); ferner den Ablauf des rempue juajciiii) was nach Juftiniani

fchempRechte eine Zeit von 4 Monaten iftz auch die Eriftenz einesrich

terlichen Decretes) welches die Art und' Weife der Abpfändung be

|immt143)z nach den teutfchen Reichsgefelzen muß auch die Execution

dem Eondemncctus zuvor angedroht worden fein. Die Abpfändung F.,

felbft gefchieht durch den Apparitor auf Befehl des Richters) nicht durch?

die Hand des Gläubigers 114). Der Richter wird zuerfi nach einer

Eonfiitution des Divus Pius angewiefen) Moventien und andere

bewegliche Sachen; wenn diefe zur Befriedigung des Schuldners nicht

ausreichen) unbewegliHe Sachen) und erft fchließlici) die Außenftände

(die fogen. nuinjna) abzupfänden (45)) und aus dem Gewahrfam des

Schuldners zu bringen. Bei der Abpfändung werden die Richter an

gewiefen) hauptfächlicl) unbeftrittenes Eigenthum des Eondemnatus in

Befchlag zu nehmen 146); 'daher wenn ihm Jemand das Eigen

thum beftreitet) wo moeglich andere Sachen des Verurtheilten ange

griffen werden follen. Erft) wenn dergleichen überall nicht vorhanden

'
.

139) Auch die 1.8): liubrju iiber das Cifalpinifme Gallien nennt fie nicht al

Erecutionsmittel an den Stellen) wo diefe dem Inhalte des Gcfeizes nach voll

fländig aufgezählt werden follen.

140) l.. 31. l). (i8 re juli. (42. 1.)

(25, 2.)

141) Vgl. Bethmann-Hollweg a. a. Q. l. S. 334.

142) yuullu8, zent. rec. 7. 3. Z. 4. l4. 31. i). 12. 1.

exec. rei iuci. (7. 53.)

143) i.. 1. (L. Zi in cauZei iuäicoti. (8. 23.) Vgl. l.. 15. Z. 2. l). (Id re iuci.

42. 1.

( 1131) l.. 15. Z. 2 u. 8. l). (io re iuciicaiu. (12. 1.) l.. 5. (I. (zuoruln appel

luijoncz 11011. (7. 65.)

145) Hierauf geht auch i.. 5. i). (le exec. rei juci. (7. 33,)

146) l.. 15.3, 2,1142. 1.

l... 5. Z. 10. 1). (Le eignooaenclis.

l1. 9. (L. e16

/
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find) foll der Capient über die von Dritten angeregte Eigenthumsfrage

nach Gründen der Wahrfcheinlimkeit (Znnimaiiin) cognofciren) und wenn

er diefen Anfpruch begründet findet) fofort die fragliche Sache aus:

laffenz wo nicht) mit der Erectttion bis zu Ende verfahren. Das

Pfandremt des Gläubiger-s hebt fofort mit dem Augenblicke der Ab

pfändung an) nicht aberfrüher147)) und gibt ihm ein Recht) auf

deren Verkauf anzutragen) indeß erft nach zwei Monaten von dem

Augenblicke der Abpfändung an gerechnet) weil diefer Zeitraum dem

Schuldner zur Wiedereinlbfung des Pfandes zu Gute kommen foll148).

Der Verkauf gefchieht im claififchen Rechte immer durch den Richter)

welcher die Auspfändung anbefohlen hat) und diefer wird dann gewöhn

lich bei dem Verkaufsacte durch den Ererutor vertreten1-79). Aus

dem Erlöfe wird zunächft der Gläubiger befriedigt) und der Ueberfmuß

dann an den Beklagten herausgegeben. uebrigens foll es erft *dann im

Licitationstermine addicirt werden) wenn der Käufer ein annehmliwes

Gebot thut und baar bezahlt]50).. Findet fich kein cinnehmlicher Käu

fer) fo kann das Pfand dem Gläubiger um die Schuldfumme zuge

fchlagen werden durch in 801ll|.l]ll1 (111110151) oder die (laininii impelratia

durch kaiferliches Refcript erfolgen152). Statt des Verkaufes kann

auch der Gläubiger den bloßen Befih der Pfandfache verlangen; dann

verliert er aber allen weiteren Anfpruch auf Execution 153). - Eine

Eigenthümlimkeit diefes Verkaufes ifl es weiterhin) daß die früheren

Pfandgläubiger) welche zur abgepfändeten Sache concurriren) von

dem Bevorftehen des Verkaufes benachrichtigt werden müffenz dann aber)

wenn dieß gefchehen) durch den Verkauf ihre Pfandrechte verlieren 154).

Wo nicht) fo bleiben die Pfandrechte fiehen) und erft) was nach voller

Befriedigung des früheren Pfandgläubigers übrig bleibt) kann zur

Tilgung des Iudicats benutzt werden 1iii).

5) Das ftillfchweigende Pfandrecht (auch gefeh

liches genannt) oder Legalhypothek) ift ein folches) welches

lediglich und allein durch gefehlime Vorfchrift entfieht. Die römifchen

Iurifien) zu deren Zeiten daffelbe anfkam) fchließen es zunächft und

einzig an den allgemeinen Entftehungsgrund des Pfandremtes - die

147) l.. 1. (7. 8. 23.

148) 1.31. 1142. 1. Nach einer Verordnung des Antoninus Pius)

welche überhaupt das ganze Verfahren genauer befiimmt hat.

149) l.. 50. l.. 74. Z. 1. l). (ic.- ericlionii-ur. (21. 2.) l.. 2. l). 8. 23.

Hier kann der Gläubiger felbft mit bieten. *

150) i.. 15. Z. 7. l), (ic: re iuciicntn. (42. 1.)

151) r. 7. g. 3. v. 42. 1. 1. 3. a. 7. 53.

152)1..3. a, 8. 23.
153)1..15.g.3.1).42. 1. i) - *

154) l.. 26. Z. 7. 6. (ia remiZZ. pignarig. (8. 26.) Es wird tiämlick) Rc

miffion vermuthet.

15m1.. 15.g,5. l). 42. 1.

  

:.1
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conrentio - an) und' nehmen zur Rechtfertigung diefer Anficht eine

fiillfmweigende Verpfändung) d. h. ein tucziluln parfum (16 cxoniruhenäo

pignore an) was fich in gewiffen Handlungen des Pfandfchuldners von

felbft ausfpriGtÜPz daher der Name fiillfmweigendes Pfandrecht

(tacilum p13nu8157). facitu 117p0l11eca)1-'18). Als fich in der Folge die

fiillfchweigenden Hypotheken mehrten) faft bis zur völligen Untergrabung

des Privatcredits) auch neben der Pfandconvention noch andere Ent

fiehungsgrunde als Pfandrecht allgemein angenommen waren) ließ man

auch mitunter das gefelzliche Element derfelben hervortreten159)) und

dergleichen Stellenlhaben zur Bildung des freilich unechten Wortes

11333113 vz-poibeca die nächfte Veranlaffung gegeben. Vom 'Stand

punkte der Quelleninterpretation find die Hypotheken immer als Aus

nahme von der'Regel zu betrarhtenz daher möglichft zu befchränken.

Indeffen haben fich diefelben im Iuftinianifmen Rechte fo vermehrt)

daß es nicht viel mehr zu befrhränken gibt. Urn hier zu einer uber

fichtlirhen Darfiellung des Ganzen zu gelangen 160)) wird es nöthig) die

allgemeinen Hypotheken) welche fich Über die _Guter des Schuldners

erftrecken) von den fpeciellen Pfandrechten zu trennen) welche nur Ein

zelfachen zum Gegenfiande haben. Erweislich allgemein find fol

gende ftillfchweigende Hypotheken: a) der Fiscus hat ein ftilifciyweigen

des Pfandrecht wegen aller Forderungen) die urfpriinglick) in feiner

Perfönlichkeit entftanden find 161)) mit Ausnahme der Strafgelderfor

derungen162). Eine Folge davon ift) daß) wenn der Fiscus in die

Forderung eines Privatmannes aufrückt) ihm deßhalb kein Pfandrecht

zufteht163). In manchen Stellen wird das Pfandremt des Fisrus

hauptfämlici) wegen Steuern und Abgaben) dann auch wegen Eon

tractsforderungen hervorgehoben) allein das _kann überhaupt kein Grund

fein) es lediglich auf die angeführten Fälle zu befchränken. Daß es

auch dem Regenten und feiner Gemahlin zufieht) ifi allgemein

156) l.. 4. pr. l.. 6. l). 111 quibuß 6710818. (20. 2.) Vgl, Sintenis a.

a. O. S. 286. '

157) l., 4. Z. 1. 1). 20. 2.

158) 1.. un. Z, 1. (I. 1101-21 ux, (5. 13.) l.. 1. (L. 00111111. (10163. (6. 43.)

159) So 1| von 13118 .jurta praezumptio die Rede in l.. 7. (L. in qu1bu8 eau*

318. (8. 15.) Ferner heißt es in l.. 1. i). 6. 43.: 1111110 781-110 yrueoeäente 5611

111511 lege inriicuntur u. f. w.

160) Verzeichniffe diefer Art liefern Meißner) vollftändige Darftellung

der Lehre vom fiillfchiveigenden Pfandrechte (Leipzig 1803)) Th. 2) v. Glück

a. a. O, Bd. 18) S, 393 flg.) S intenis a. a. O, I, 32 fig.) dann die Lehr

bücher von Puchta und v. Vangerow.

161) 11. 1 u, 2. E. 111 cluihuß 011u818. (8. 15.) l.. 1, (L. 81 pr0pf01* 1111111.

11611811. (4. 46.) l.. 2 u. 3. 6. 111-. pri', 11801 (7. 73.) vgl. mit l1. 46. Z. Z. 1). (Le

jure 1181:1. (49. 14.)

162) 1.. 17 u. 37. o. 11.111, 1.. un. 0. [1001118 65031111115. (10. 7.) .

163) 1.. 6. pr. 1). 49. 11.
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sangenommenlöii). Eine weitere Ausdehnung hat die Praxis ver

'mittelt; indem fie dieß Pfandrecht auch den Städten gewährte wegen*

ftädtifcher Abgaben und wegen ihrer Anfprüclpe an fiädtifclpe Verwalter

aus deren Adminiftration. d) Den bevormundeten Perfonen fteht

wegen ihrer Anfprühe aus der Vormundfchaft ein Pfandrectft-zu an

allen Gütern ihres Vormundes. Ausdrücklich werden in den Gefeßen

nur namhaft gemacht Pupillen; Minderjährige und Wahnfinnigeuiö);

„hiernach ift es ftreitig; ob es auch anderen bevormundeten Perfonen

. leichmäßig zufteht; obfchon der Grund des Gefehes bei diefen gleich

' falls zutrifft. Heurathet die Mutter als Vormünderin ihrer Kinder

*vor* der Rechnungsablegung und Herausgabe des Vermögens; fo erftreckt

fich das Pfandrecht der lehteren fogar auf die ganze Gütertnaffe ihres

,Stiefvaters 166). Ob das Pfandretht auch an den Gütern des Procu

tors zufteht; ift gleichfalls beftritten; indeß fpricht für die Bejahung

theils die Identität des Grundes; welcher hier in feiner ganzen

Stärke hervortritt; theils hauptfäclflicl) noch der Umftand; daß auch das

prtrilagiunt steig-anni. was bei der :ratio lutelae vorkommt; fchon nach

dem claffifmen Pandektenrechte auf die actio pt-olntelae übertragen wor

den ift. c) Den Kindern am Vermögen ihrer Eltern wegen gewiffer;

erfteren eigenthümlich angehörender Güter; die fich in der gefeglichen*

Adminiftration und im Nießbrauche der letzteren zur Zeit befinden.

Dieß gilt einmal für alle Vermögenftüike der aus dem mütterlictfen

.und von mütterlichen Adfcendenten herrührenden Güter am Vermögen

des Vaters; welchem vermöge der väterlictyen Gewalt Nießbraucl) und Ver

waltung derfelben zufällt167); fodann auch namentlich wegen der

Verntögensftücke; welche durch die zweite Ehe der Eltern der Proprie

tät nach an die Kinder aus der erften Ehe “fallen 168) (und zwar foll im

lehtsn Falle das Pfandreclpt nicht erft mit dem Abfchluß der Ehe an:

(heben; fondern fchon in dem Augenblicke als beftehend angenommen

werden; wo fie von dem comme ltjnudue erworben worden find). (i) Dem

* Ehemanne fteht eine allgemeine Hypothek zu wegen eines befteilten Heu

rathsgutes oder wegen der Eviction der einzelnen Dotalfachen an dem
Vermögen deffen; welcher fie zu entrichten hat 169). K e) Die recht

164) l.. 6. Z. 1. i). 49. 14. Hier möchte indeß die ratio (Lues-trio nach dem

fonftigen Sprachgebrauche eher von der Caffe des defignirten Amtsnamfolgers

in der Kaiferwürde zu verftehen fein.

165) l.. 20. C (ie ntitniniztr. (5. 37.) l.. 7. Z. ä u. 6. (L. (l8 dur. fur.

(ö. 70.) l.. un. Z. 1. (J. är: rei un. (5. 13.)

166) l). 6. (L. 8. 15. M0'. 22. cap. 40.

- 167) l.. 8. Z. 4. C. (16 88c. oupt. (5. 9.) l.. 6. Z. 4. (i. (le hunia, gone

ljberjs. (6. 61.) Nach der Auslegung v.*Löhr' s (Archiv für civilPraris Bd.

10; 4.) würde die Hypothek ganz fänvinden; und namentlich in der erfien Stelle

4 lediglich von der Hypothek wegen des zweiten Falles die Rede fein, S, indeffen

dagegen v. Vangerow a. a. O. Bd. ll; S. 771. ,

168) l.. 6. Z. 2. l.. 8. Z. 4. i). (ts Zecunciis nupt. (5. 9.)

169) l.. un. Z. 1. (Rue. rei un. (5. 13.)
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gläubige Ehefrau hat ein generelles Pfandrecht an allen Gütern ihres

* Ehemannes) einmal wegen der Rückgabe ihres Heurathsgutes 170)) was

  

  

Einige mit Recht wohl auch auf die Braut ausdehnenz fodann auch

wegen Rückgabe der parapiuernaljn 1101111110, d. h. der nußenftehenden Capi

talien) welche nicht zu ihrem Heurathsgute gehören) wenn fie deren Verwal

tung dem Ehemanne atisdrücklich übertragen und diefer fiehierattfeingezo:

gen hat 171)) was die Praxis auch auf alle anderen Paraphernalgüterein

wendet) deren Verwaltung dem Ehemannezufälltz endlich noch wegender

ihr vom Ehemanne befiellten 1101111110 1110x1161- 1111111138172). In Rückficht

auf diefe genannten Anfprüme ift der wirklichen Ehefrau die putative

glelchzuftellen) tvenigftens liegt dieß im Geifte des canonifchen Rechtes.

Ob diefe Hypotheken auch auf die jüdifchen Ehefrauen gehen) ift

unter den Rechtslehrern fireitig. i) Jeder) an welchen das einer Per

fon unter der Bedingung) nicht wieder zu heurathen) Hinterlaffene

fällt) hat) wenn der Bedachte diefe Bedingung nicht erfüllt) wegen der

Reftitution des Hinterlaffenen eine generelle Hypothek an den Gütern

des Betrachten-JZ). g) Die Kirche hat ein allgemeines gefelzlimes

Pfandrecht an dem Vermögen ihres Emphytertta wegen der Deteriorci

tionen an der Emphyteufe) welche diefer Emphyteuta zu vertreten

hat174). - Erweislich fpeciell find folgende einzelne Pfandrechte.

1) Wer zum Wiederaufbau eines zerftörten Gebäudes (nicht blos

zu einer gewöhnlichen Reparatur) entweder dem Bauherrn felbft

oder aber auf deffen Auftrag dem Baumeifter Geld zu diefem Zwecke

vorgefchoffen hat) erhält ein fiillfchtveigendes Pfandrewt an dem

aufgeführten Gebäude felbft) was dann natürlich auch Grund und

Boden afficirt175). Dabei wird vorausgefeht) daß das Geld ausdrück

lich zu diefem Zwecke vorgefchoffen und empfangen worden) auch das

Gebäude bereits aufgeführt ift) weil fonft das Pfandrecht keinen Ge

genftand haben würdez endlich die Verwendung des Geldes zu diefem

x". 1

170) l.. 1111. Z. 1. E. (10 rei 111c. (5. 13.) Z. 23. 1. (10 71011011. (4. 6.)

1x101. 109.

171) l.. 11. E. (10- 11110118 001111611118, turn 8111101- (10112. (5. 14.) Die urfprüng

liche Vefchränkung) daß die Verwaltung der Paraphernalnomina dem Manne

in den Dotalverträgeit ausdrücklich übertragen worden) wird heute nicht iveitcr

beachtet.

172) 1101-. 109. cap. 1.

173) 110e. 22. 611p. 44. Z. 2. 3 u. 9. Indeß hat Marezoll in Grol

1nan's und v. Lb hr*s Magazin für Rechtsivizfenfchaft Bd. 4) Nr. 11) Z. 9

eine andere Erklärung der Stelle vorgefehlagen) wodurch die Hypothek ver

fchwinden foll. Allein diefe Erklärung fcheint an fich unzuläffig; die ftillfchwei

gende Hypothek wird durch das Zeugniß der alten Novellencommentatoren des

Theodorus und Athanafius erwiefen. Vgl. H ei mda ch) in Lin d e' s Zeitfchr.

für (Zivilrecht und Prozeß Bd. 16) S. 28 flg. Dafür haben fich in der neueren

Zeit auch erklärt Puchta) v. Vangerow u. A.

174) 1101/. 7. auf). 3. Z. 2.

175) 1.. 1. 1). in (111111118 011118. (20. 2.)
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:Zweck-ZT was indeß nicht gerade von den einzelnen Geldfiücbenzu-ver

...fiehen ift. fondern wobei es fchon genügt. daß der Empfänger nachher

:den Bau aus feinem. durch die erhaltene Summe vermehrten. Vermo

gen ausgeführt hat. 2) Pupillen (vielleicht auch alle Minderjährigen)

?haben an Sachen. welche mit ihrem eigenen Gelde von irgend Jemand

* :nicht für fie gekauft worden find. wegen der Erftattung diefer Geld

xfumme* ein ftillfchweigendes Pfandrecht an der angefchafften Sache

Zßfcytbftzwenn fie es nicht verziehen. daran das Eigenthumsrecht geltend

* „Zutnathen 176). 3) Der Verpachter eines yraecijum ru8tjcuu1 hat wegen

,Üäallttrf-Forderungen aus dem Pachtcontracte ein Pfandrecht an allen

-YFrüHten. welche der Pachter oder der Afterpachter aus dem Felde oder
k aus dem Landgute gezogen hat 177). Auf Früchte. welche noch auf dem

Grundftücke ftehen. ift das Pfandrecht wohl nie bezogen worden. weil
- fie. föilange fie davon nicht getrennt find. als Theil des Grundftückes

ÜF-'ge-lten und von dem Eigenthume deffelben angezogen werden. alfo auch

nicht Gegenftand des Pfandrechtes fein können. weil ein folches an der

.ieigenen Sache undenkbar ift (vgl. S. 14flg,). Auf die 1111-120111 und jllntu

:jedes erften und zweiten Verpachters hat fich das Pfandrecht niemals er:

firecktz an diefen kann alfo derVerpctchter nur durch befondere Beftellung

ein Pfandrecht erhalten 178). Indeß kann ein Pächter zugleich Abmiether

einer Wohnung fein. und dann freilich wird auch das folgende Pfand

recht zutreffen. 4) Der Vermiether eines praeäiurn ukhunum hat wegen

aller Forderungen aus dem Miethcontracte ein Pfandrecht an den in

_ 'e013 und 11111111 des Miethmannes. d. h. an den eigenen Sachen deffel

- ben. welche diefer in das Haus bringt in der Abficht. fie immer .da zu

laffen179). Ob der Vermiether des Haufes um die Einfchaffung der

Einzelgegenftände weiß oder nicht. ift gleichgiltig 180). Ferner gilt das

Pfandrecht auch bei der Vermiethung von Magazinen und bloßen Bau

*plähen181). Diefem Rechte unterliegen aber nicht blos die 1111-66111

des Miethmannes. fondern. wenn diefer weiter vermiethet hat. gewiffer

maßen auch die des Aftermiethers. Das jurifiifche Vethältniß an der

Sache ift hier fo zu denten. Des letzteren 1111160151 haften dem After

'*.* vermiether fiillfchweigend wegen aller Forderungen aus der Aftervermie

Kthung. und an diefem Pfandrechte hat zugleich der erfte Vermiether ein

1.-'

_k W76) 11. 7. pr. l). quj [101101-118. (20. 4.) l.. 6. C. (Le 881'110 111311011. (7. 8.)
' L.. 3. pr. 1). (ie rebu8 801-11171. (27. 9.) Vgl. Bxu ch h olh. Verfuche S. 204 fig.

177) 1.. 7. pr. [1, 111 q111bu8 causjs. (20. 2.) l.. 24. 8. 1. 1). 10ct1ij. (19.2)

1 178) l.. 4km. 1). 20. 4. Daraus ift die allgemeinere Faffung. namentlich

das '0L110Wf0 11011111101-11111 in l.. 3. (1. (Le 10ern() et c01111. (4. 65.) zu erklären,

*Zwifcizen l., 7. pl'. m3. 1. 1). 20. 2. ift offenbar von den Pandektencompilato

ren etwas weggelafien worden.

179) 1., 2.-4. 1.. 6. 1.. 7. Z. 1. 1). in 1111111115 rausiä. (20. 2.) l.. 32.

1). (Le 111311. (20. 1.) l.. 4. pr. 1). (le 11:11:08. (2. 14.)

7180) l.. 5. l). 111e 10cot0 et conä. (4. 65.)

181) 1... 3. 1). in 1111111113 cat18j5. (20. 2.)
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weiteres Pfandrecht) ein fogen. Afterpfand182). Den Begriff int-edit!

er jilala erläutern die alten byzantinifchen Ausleger dahin) daß der erfte

Theil des Ausdruckes auf leblofe Sachen geht) die hineingefclmfft ioer

den miiffenz der zweite hingegen gehe auf lebende Wefen) die man hin

einzubringen gewohnt fei) z. B. Schafe) Ochfen u( f. 119.181). Indeffen

find diefe Kunfiausdrücke nicht gerade fiehendz in manchen Stellen der ,

claffifchen Iuriften fieht dafiir jnciucin et iliata184), oder auch 11141110171

inneren 185), und dieß nun paßt nicht zur Begriffsbeftimmung* der

Byzantiner. 5) Die Vermächtnißnehmer ohne Unterfchied des Legaz

.tes und Fideicommiffes haben wegen Ausantwortung des Vermächt?

niffes eine ftillfchweigende Hypothek an den Erbgutern) welche die

Onerirten aus der Erbmaffe erhalten haben 1116). Sind mehrere One

rirte pro rain zur Leiftung des Vermächtniffes verpflichtet) fo haften

natürlich die Erbgiiter eines jeden nur zu feinem Antheile an der

Schuld) was Manche indeß fo verfianden haben) als follte die Erbfchaft

im ganzen Gegenfiand einer Hypothek fein 1117)) womit dann tveiterhin

der Irrthum zufammenhängt) dieß Pfandremt nicht für ein fpecielles)

fondern 'fur ein allgemeines zu erklären. 6) Die Ehefrau hat wegen

. der Rückgabe ihrer Dotalfcimen außer den generellen Hypotheken an allen

Gütern des Ehemannes auch noch eine fpecielle an den Dotalfachen

felbft) wenn fie noch in Natur vorhanden find. Diefe Hypothek con

currirt mit der zu ähnlichen Zwe>en der Ehefrau zuftehenden

Eigenthumsklagez zwifchen beiden findet ein electioes Wahlrecht

fiatt188). Manche neuere Gelehrten halten diefe Hypothek fiir aufge

ho.ben durch die fpätere Generalhypothek) welche die Frau an allen

Gittern ihres Ehemannes hat) allein die Aufhebung ift nirgends aus:

gefprochen) auchfonft auf keine Weife angedeutet. -* Außer den ange

führten Legalhypotheken find nach dem Inhalte der römifchen Rechts

quellen weiter keine 'erweislich) und) weil überall ftrenger Beweis aus

deren Interpretation verlangt wird) muffeu wir bei dem angegebenen

Verzeichnifie fiehen bleiben. Indeffen haben manche neuere Rechtslehrer

es fich ordentlich zum Gefchäfte gemacht) die Zahl diefer Hypotheken zu

vermehren) indem fie zum Theil) wo in den Quellen ein Beifpiel eines

Pfandrechtes vorkommt) daffelbe fofo'rt fiir ein gefeßlimes gehalten

182) Hierauf bezieht fich l.. 5. pr. i). in qujhud canziz. (20. 2.) l.. 11.

Z. 5. i). (ie pignor. oriione. (13. 7.) ' .

183)'i'i1e0f)iiiiu8 zu i.. 4. l). (i6 pnrtis in [Basil. ea. iioilnbnoii. l,

p. 556., dem auch V h ilo ren u s in feiner Novellenbearbeitung beifiimmt.

184) i.. 4. l.. 7. pr. l). in quiiius causio. (20. 2.) i.. 5. i). rio ioeato.

(4. 65.) z

185) i.. 32. 1). a0 nig-n. (20. 1.)

186) i.. 1 u, 2. (i. 60mm. rio ieguljs. (6. 43.) Dior. 108. cap. 2.

187) Den Irrthum hat zuerft aufgedeckt v. Lbhr) im Archive für civil.

Praxis Bd. 5) S. 211.

188) l.. 30. (i. (ie iure (lot. (5. 12.) Vgl. V uch k) 0 (h) Verfuche S. 208.
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haben) zum Theil durch Erftreckung der befiehenden gefeßlichen Pfand

rechte auf analoge Fälle. In diefem Sinne hat man generelle ftill

fchweigende Hypotheken zugeftanden dem Befiohlenen am ganzen Ver

mögen des Diebes wegen Erfahes der geftohlenen Sache; den Kirchen

und Hofpitälern am Vermögen ihrer Verwalter wegen Rückftänden aus

der Verwaltung. Dann auch fpecielle: dem Schiffer und Fuhrmann

an den Waaren) die er geladen hat wegen Bezahlung des Portosz fer

ner dem) welcher zur Erbauung eines Haufes) oder zur Ausrüftung

eines Schiffes) oder fonfi zur Anfchaffung einer Sache Geld dargeliehen

hat) am Haufe und beziehungsweife am Schiffe und der *angefchafften

Sachez fodann dem Verpachter eines prnecijnm r118lia11n1 an den ini-ecru

er illnln feines Pachters wegen aller Forderungen aus dem Miethcon

tractez endlich dem) welcher jährliche Renten aus einem Grundftücke

zu beziehen oder aus der Emphyteufe einen Canon zu fordern hat) an

dem Grundftücke felbft oder beziehungsweife an dem emphyteutifchen

Rechte des Erbzinsmannes (am Grundftücke felbft könnte im letzten Falle

fchon deßhalb kein Pfandcecht vorkommen) weil dieß an eigenen Sachen

, des Pfandgläubigers unmöglich ift). Alle diefe Ausdehnungen bereits

bekannter Hypotheken und diefe 'Auffiellung neuer find fchon aus dem

allgemeinen Grunde durchaus zu verwerfen) weil ftillfmweigende Hypo
theken an und für fich ein juriftifches Uebel bilden) ctndifici) auch

unter den wirklich erwiefenen Fälle vorfinden) in welchen der Gefetzgeber

fie ohne hinreichenden Grund verliehen zu haben fcheint. Von diefem

Standpunkte aus fcheint es nur zu billigen) daß die Territorialgefeg

gebung die ftillfmweigenden Hypotheken entweder ganz und gar aufge-_

hoben oder lvenigfiens mehrfach befchränkt hat. Dieß nun ift auch im

Intereffe des allgemeinen Credits zu billigen) welcher namentlich durch

die generellen Hypotheken diefer Art auf unabfehbare Weife untergra

ben wird.

- Die Wirkungen des Pfandrewtes anlangend) fo läßt fich das

Detail der Rechtsvorfchriften) welche hier in Frage kommen) am* beften

überfehen) wenn wir zunächft das Verhältniß des Verpfänders zur Pfand

fache einer genaueren Betrachtung unterwerfen. Hier liegt fchon nach

der klar ausgefprochenen Trennung der Pfandfcage von der Eigen

thumsfrage von felbft der Grundfah auf der Oberfläche) daß der Ver

pfänder auch nach der Verpfändung forthin das Eigenthum der Pfand

fache behält) wenn er es fchon früherhin hatte) und zwar fo lange) bis

fein Eigenthum entweder durch den Verkauf von Seiten des Pfand

gläubigers oder durch den Zufchlag des Pfandes zum Eigenthum zerftört

wird. Eine bloße Folge diefer Anficht ift es) daß man ihm die Aus

übung aller Eigenthumsrechte zugefiehen muß) infofern diefe nicht durch

das dem Anderen zuftehende Pfandrecht befchränkt wird) weil er von feinem

Eigenthum nur fo viel verliert) als mit dem Beftehen jenes Pfandrechtes

unverträglich fcheint. So behälter) infofern nicht der Befiu an den Pfand

gläubiger übergegangen ift) den vollen Fruchtgenuß und Gebrauch der

lilll. 3
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Pfandfame. Wie ihn aber als Eigenthümer aller zufällige Schaden

trifft. ebenfo hat er auch jeden zufälligen Vortheil aus der SacheW).

Außerdem hat er natürlich die gewöhnlichen Eigenthumsklagen gegen

Dritte mit Ausnahme des Pfaudgläubigers. die uegntaria und rei ein

(iioatio. Einiger Befmränkung unterliegt freilich feine Veräußerungs

befugniß. welche nach dem claffifmen Pandektenrechte durch das Pfand

recht wefentlich affirirt wird. An unbeweglichen Pfandfachen flehc ihm

auch hier nach der *Regel die freie Veräußerungsbefugniß zu. fo

daß er in Folge des Kaufes auch Eigenthum übertragen kann 190);

der Einwilligung dazu von Seiten des Pfaudgläubigers bedarf es

nicht. Indeffen geht dann immer das Eigenthum mit feinen

Befmwerniffen über. d. h. der neue Eigenthümer rückt nur an die

Stelle des Pfandfchuldners und das auf der Sache haftende Pfandrecht

wird nicht beeinträchtigt 191). Natürlich kann aber der Käufer. wenn

er von dem Befiehen jenes Pfandrechtes nicht unterrichtet worden. fo

lange der Kaufpreis noch nicht vollfiändig gezahlt ift. vom Kaufe ein

feitig abftehen oder auf das Intereffe und beziehungsweife auf die

Evictionsleiftung klagen. Nur wenn fich der Pfandfchuldner diefes

*Veräußerungsremtes durch befonderen Vertrag mit dem Pfaudgläubiger

begeben hat. wird der Kauf als null und nichtig betrachtet (vgl. oben

S. 13 fig.). Ganz anders wird der Verkauf von beweglichen Sachen

durch den Pfandfchuldner behandelt. wenn dieß ohne Befriedigung des

Pfaudgläubigers gefchieht. Weil nämlich dergleichen Sachen vom

.Käufer verborgen gehalten werden können. und dadurch der Pfaudgläu

biger in Gefahr kommt. die Execution feines Pfandrechtes zu verlieren.

fo wird ein folcher Verkauf nach der Anficht der claffifmen Jurifien als

Diebftahl behandelt. mit de.r Wirkung. daß gegen den Pfandfchuldner

dann die Diebftahlsklagen und die iurtien c0nciictio angeftellt werden

können 192). _ Was von dem Verkaufe der Pfandfache durch den Pfand

fchuldner gilt. muß natürlich auch auf andere Veräußerungsformen über

tragen werden. aufSchenkung. Legat. Hingabe an Zahlungsftatt. Indeffen

189) l.. 21. Z. 2. l). rie pign. (20. 1.) l.. 9. (I. (ie pign. act. (4.24.) Vgl.

l.. 52. pr. l). (ie iiciejuee. (46. 1.)

e190) l.. 18. Z. 2. l). rie pignnr. unt. (13. 7.) l1. 12. i). .In cLiZir. pigo.

(8. 28.) Auf diefe Verkaufsbefugniß bezieht fich auch die Möglichkeit. das

Pfand an den Pfandgläubiger felbft zu verkaufen oder es ihm an Zahlungsfkatt

hinzugehen, l.. 34. l). ue pign. act. (13. 7.) 11.12. pr. l). e16 ciisti“. pign. (20. 5.)

l... 1. f). Zi untjq. crecj. (8. 20.) l.. 13. C. (ie pign. (8. 14.) l..4. (Z. (ie erict.

(8. 45.)

191) l.. 18. Z. 2. ]). 13. 7. l.. 15. (J. (ie pignor. (8. 14.) l.. 10. (L. (in

remigs. pignorjs. (8.26.) Die Einwilligung des Pfaudgläubigers in den vom

Pfandfchuldner abgefchloffenen Verkaufwird als remi53i0 pjgnarie behandelt. l.. 7.

pr. l). quibuß mociie pignus. (20. 6.) l... 4. (Z. (Is remi85. pigu. (8. 26.)

192) l.. 19. Z. 6. l.. 66. pr. l). äe furtie. (47. 2.) Vgl. v. Lbhr. im

Archive für rio. Praxis Bd. 14. S. 168.
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wird in den lebten Fällen überall hervorgehoben) daß. wofern der

Pfandgläubiger nicht ausdrücklich in die Veräußerung ivilligt) das

Pfandrecht hier überall ftehen bleibt. weil feine Lage nicht durch einfei-“

tige Handlungen des Pfandfmuldners verfchlechtert werden foll 193).

x Wir haben bisher das Verhaltniß des PfandfGuldners zur Pfand

fache erörtertz jeht foll auch das des Pfandgläubigers zum Objecte)

woran das Pfandrecht zufteht) in nähere Betrachtung gezogen werden.

Das Recht auf den Befih) was dem Pfandgläubiger zukommt. grün

det fich außer den Fällen des Faufipfandes) in welchem der Befih an

ihn vom PfandfGuldnee fofort übertragen wird) lediglich auf die Zu-f

fiändigkeit der hypothekarifmen Klage) “der in rem äcljo, welche jedem

Pfandgläubiger vermöge des ihm zuftehenden Pfandremtes zufleht.

Diefe Klage fiammt-aus dem präcorifmen Edicte 194)) und ward nach

defien. Vorfchrift zuerft nur dem Verpachter eines Grundfiixckes

gegeben) um den Befitz von Sachen des Pachters zu erhalten) welche

ihm für die Abzahlung des Pachtzinfes ausdrucflicl) verpfändet waren.

Dann aber war fie an folgende Vorausfehungen gebunden: einmal) daß

überhaupt eine /Hauptfmuld befiehtz fodann daß die verpfändete Sache

zur Zeit der Verpfändung in b0nj8 des Pfandfchuldners fich befunden

hatte 195); endlich daß die HauptfGuld weder durch Zahlung getilgt)

noch fonfi dem Kläger deßhalb Zaljäfeloijo geworden) er auä) über

haupt an feiner Nichtbefriedigung nicht Schuld W196). Alle diefe

Vorausfelzungen gingen nun auch in die hypothekacifGe .Klage Über.

welche durch eine Ausdehnung über jenen urfpriinglichen Fall hinaus

entfianden i| und deßhalb bald 11ii|j8 in rem ncli0, (xunzj Zerrjeinn occio,

Sek-nimm uiiljz genannt wirdz der gewöhnliche Name) unter welchem fie

in den Rechtsquellen vorkommt) ifi indeß [rgpocbecarin oder pignnrnljcia

(in kein) octio, manchmal mit dem Beifahe Zereiunu oder quasi 88!-

riana, um fie von den übrigen Fällen der Zerrienn nen() zu untecfchei

den. welche *bei der b0n0rum renajlja vorkommt-N). Sie ifi eine

wirkliche in rem nctj0198), jn fxiclom concipirt) und hatte fchon zur Zeit

der claffifchen Iurifien-die Natur einer arbilrärin uccjc', worin zuerfi

der j1188u8 iuäiciä vorkam) und erfi wenn der Beklagte diefem klimt

nachkam) die Eondemnation des Beklagten auf das klagerifme Jntereffe

erfolgen konnte. Der Zweck der Klage ift lediglich) daß dem .Kläger

der Befiß der Pfandfache mit allem Zubehör eingeräumt werde auf den

' 193) r. 13. a. ag pjgnokjbns. (8. 14.)

194) F. 7. 9. 31. .[. 4. 6. Vgl. hierüber hauptfächlicl) Büchel) iiber

die Natur des Pfandrechtes S. 106 flg. '

195) l.. 3. pr. 0.7112 pjgn. (20. 1.) l.. 6. E. ej alien-i ke., (8. 16,)

196) l., 19. c. (le unorjz, (4. 32.)

197) ueber alle diefe Ausdrücke vgl. S intenis a, a. D. S. 551 flg.

198) l.. 17. l). (Io pjgnok. (20.1) l.. 18. (I. (ie p1go01-ibu5.- (8. 14.)

l.. 2. (I, Sj nous ex beten. (8. 32.) Z. 31. F. (le act. (4. 6.)

3'
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Grund des Pfandrechtes hin von einem IedenW)) welcher fie befißt

oder dem Befißer juriftifch gleichgeachtet wird) 'aber auf diefen Be

fis ein minderes Recht hat als der Kläger felb|200)) wofern er es

nicht vorzieht) durch vollftändige Befriedigung des Klägers die Heraus;

gabe der Sache abzuwenden 201). Zur näheren Beftimmung der Sache

find folgende Einzelfragen zu unterfcheiden. c

1) Wer ift zur Klage berechtigt? Hier ift zu antworten:

jeder) welcher ein Pfandremt an der Sache hat) oder deffen Erben)

fofern fie nur nicht im Befilze der Pfandfache find. Alfo ift berechtigt

nicht blos der hypothekarifche Gläubiger) fondern auch der Faufipfand

berechtigte) wenn er nur den Befilz der Pfandfache verloren hat; einer

lei ob durch eigene Schuld oder durch Zufall. Ferner hat fie nicht blos

der erfte hhpothekarifche Gläubiger) »fondern auch jeder Andere vermbge

feines Pfandrechtesz nur daß fie gegen frühere Pfandgläubiger ange

fiellt) wegen der diefen zuftändigen Exception nicht leicht von Erfolg fein -

wird. Von diefen Perfonen kann fie abergebraucht werden theils um

den Pfandverkauf zu realifiren) theils um fin) den Befilz der Pfandfache '

und deffen Vortheile zu fichern) woran unter Umftänden dem Kläger

mehr gelegen fein kann) als an dem einfachen Pfandverkaufe.

2) Was gehört zur Begründung* der Klage? Schon

nach dem prätorifchen Edicte ift die Klage) wie dieeinfache reer-jena

nctio, gebunden an die Eriftenz einer Hauptfchuldz dieß liegt fchon in

der Formel der Klage fehr entfchieden ausgefprochen. Wird die Eri

ftenz der Hauptfchuld mittelbar oder unmittelbar durch die Vorfchülzung

der 601i uiali oder .lion uumeruliie pecuuiau exaeptia geleugnet) fo hat

fie der Kläger zweifelsohne zu erweifen 202). Indeffen ift dieß nicht

gerade fo zu verftehen) als ob auch bereits die Fälligkeit diefer Schuld

zur Aufteilung der Klage verlangt werde; vielmehr reicht es) wie bei

199) l.. 66. pr. l). e16 87101;. (21. 2.) l.. 12. pr. l). qui p0li0re8. (20. 4.)

Von der Literatur über die Pfandklage find im Folgenden hauptfächlicl) benust

worden Bitch el) über die Natur des Pfandrechtes S. 125 fig.) in deffen civil.

Abhandlungen Bd. 1) dann die Bemerkungen von. H ufchke) in der Zeitfchrift

für Civilrecht und Prozeß von Linde und Marezoll Bd. 20) S. 168 flg.)

R2udorff) in der Zeitfchrift für gefchichtliche Rechtswiffenfmaft Bd. 13) S.

2 6 g. »f200)l..12. pl'. l). 20. 4. Wer ein ftärkeres oder gleich ftarkes Recht

auf den Befiß hat) wird durch eine Exception gefchiißt.

201) l.. 16. Z. Z. l). rie pjgn. (20. 1.) 1.. 11._ Z. 4. l.. 19. l). qui poi.

(20. 4.) l.. 2. l.. 12. Z. 1. l). quibusuliociiß pignus. (20. 6.) l.. 2. f). 8. 32.

202) Dieß befagen ausdrücklich 11.3. (). (ie i101) num. par. (4. 30.) l.. 1. i).

ei pignorja done-Int. (8. 33.) l.. 1. l). 4. 30. Die Worte in der zweiten Stelle

num iueentio uaii pjgnoris neque reciciitae peouniae enthalten ein) von der Pfand

klage und deren Faffung hergenommenes Argument. In diefer Formel find

nämlich die Worte 'ei-um 83c eoim Zolulum pecunium nun e888 fiehend. l.. 59,

pl'. 1). 3.1 8c. rreb.(36.1,) 1.. 13. Z.1.b.uc18().7e11.(16.1.) 1.. 13.

Z. 5. 1). (i6 pigoor. (20. 1.)

*
..
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anderen prätorifchen in 130111111 30ti0n08 fchon hin) daß nur das (ie

bei-i vorhanden ift. Am klarfien zeigt fich dieß in der verfchiedenartigen

Behandlung der in ciiein aiiljgationer und derer) welche von einer

Sufpenfivbedingung abhängen.) fo lange jene Bedingung noch f>)webt.

Im erften Falle ift fchon vor dem Eintritte-des Zahltages ein wirk

liches ciebituni vorhanden) mithin auch vorher die Aufteilung der Pfand:

klage möglich 200)z im zweiten hingegen ift nach der Anficht der claffifchen

Iurifien nur eine Hoffnung vorhanden) daß irgend einmal ein cielieri

zur Eriftenz kommen werde) alfo vor Erfüllung jener Bedingung

auch die Pfandklage undenkbar 004). - Ferner ift es eine weitere Vor

ausfehung der Klage) welche der Kläger im Leugnungsfalle zu beweifen

hat) daß zwifchen' dem Pfandgläubiger und dem Pfandfchuldner eine

Pfandronvention wirklich abgefchloffen fei) und davon war wieder in

der jntentio der Formel die Rede 205). - Sodann eine dritte) daß 'die

Pfandfache bei dem Abfchluffe der Pfandconvention zum Vermögen des

Pfandfchuldners gehört habe oder) wie die römifchen Rechtsquellen fich

ausdrücken) in bonjs des Pfandfwuldners gewefen feiz und auch das

- 'fiand in der inteiitiv 200); Dieß hat man nicht gerade vom Eigen

thum des Pfcindfwuldners) fondern von dem Gehören zu deffen Ver

mögen verftanden) in der Weife) daß ein in 100m3 fchon dann angenom

men wird) wenn er den verlorenen Befih durch irgend welche) wenn

auch nur perfönliche Klagen wieder erlangen kann 207). Hiernach reicht

es aus) daß der Kläger auch nur bonne jiciei p088088i0) pigniw, Zuber

noise, einpiiyteiwie des Verpfänders für den angegebenen Zeitpunkt

nachweifl'. In diefer Rückfiwt kommt nicht das gegenwärtige Recht

des Verpfänders) fondern lediglich deffen früheres Recht an der Sache

in Frage) und daraus folgt weiterhin) daß die Pfandklage nicht

durch die Veräußerung' und Ufucapion des Eigenthums ausge

fmloffen-wird) weil hier die Eigenthums- und Pfandrechtsfragen

auseinander gehen. Bei Sachen) welche im Augenblicke der Verpfän

203) l.. 14. pr. l). (10 pjgn. et iiz-poil). (20. 1.) Vgl. Hufchke) in der'

Zeitfchrift furCivilrerht undProzeß Bd. 20) S. 163.

204) l.. 13. J, 5. l). jbici. ,- auch der Schluß von l.. 5. pr. l). ibici. Vgl.

Hufchke a. a. O. S. 147. *Anderer Meinunzfi Sintenis a. a. O. S. 55)

welcher die Klage in der Zwifmenzeit wenigflen' auf Sicherfiellung zuläßt.

205) i.. 23. i). (i0 pr0i). (22- 3.) i.. 13. g. 1, i). 3c] 80.76115. (16. 1.)

Hierauf gehen auch l.. 1. 0. 4. 30. l.. 1. (L. 8. 33. l.. 30. Z. 1. ja [in. ]). .i0 *

eiio. 'rei juli. (44,2.)

206) i. 23. i). 22. 3, i.. 3. pi'. i.. 15. g. 1. i). (ie pigoor. (20.1.)

1.. 6. (K. gj niielin res. (8.16.) Vgl. Rudorff) in der Zeitfchrift für gefchicht

liche Rechtswiffenfchaft) herausgeg. von v, Savignh) Bd. 13) S. 231 fig.

Anfpielungen darauf enthalten 1.. 3. lin' l.. 9. pr. l). 20. 1. l.. 5. 0. 8. 16.

207) l.. 6. (L. 8. 16. i.. 1. pr. l). 20. 1. Daß er auch aus der dann.)

1100i p088e58j0 des Verpfänders klagen kann) ergibt fiel) aus folgendem Umfiande.

Es gibt keine befondere publicianifche gua5i Zeriiiann, fondern die Zerriaiia

wird dem Gläubiger infoweit gegeben) als des Verpfänders yiibiiciana reicht.

l.. 18. 1). .10 pignor. l.. 21. Z. 1. l). (i0 pign.
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dung noch nicht zum Vermögen des Verpfänders gehört haben) half

man durch Modifikationen in der Formel nach) wornach auch das Be

weisthema beziiglich des modificirten Punktes eine andere Richtung erhal

ten konnte. Dieß findet ftatt bei dem Sclavenkinde und den Früchten

der verpfändeten Sache) wo man vielleicht anfiatt der vindicirten Frucht

die Hauptfache felbft in der Formel namhaft machte; ferner bei fpäter

erworbenen felbfifiändigen Sachen) wo die 1111118 .e110 eintrat. Un

geachtet die römifchen Rechtsquellen diefen Beweis in allen Fällen ver

langen) wo die quJZiZerrian-i angefiellt wird) und ihn nach der Faffung

' der Intention auch verlangen miiffen) fo fiihrt doch eine genauere Be

trachtung der hier möglicher Weife vorkommenden Fälle zu dem Reful

tate) daß dem Kläger diefer Beweis erlaffen wird) fobald die Pfand

klage gegen den Pfandfmuldner und deffen Erben gerichtet wird. Wenn

hier der Beklagte die oben herausgehobenen umfiände leugnet) fei es

auch in der Form einer befonderen Erception) fo hat der Kläger die

(1011 repijcncio zur Entkräftung diefes Einwandes 208)) was zur Folge

hat) daß des Beklagten Leugnen nicht beachtet wird. Hiernach tritt die

Nothwendigkeit des Beweifes lediglich in den Fällen hervor) wo die

Pfandklage gegen Dritte angefiellt wird. - Außer diefen allgemeinen

drei Erforderniffen der hhpothekarifmen .Klage gibt es noch andere)

welche zwar auch in ihrer Faffung vorkommen oder durch fie und

mit ihr gegeben find) aber nicht gerade Gegenfiand des klägerifmen Be

weifee werden. Dahin gehören folgende Einzelpunlte. 1) 'Das

Pfandobject muß eine körperliche Sache fein oder wenigftens 'ein

Recht) deffen Inhalt das Haben) Befißen und Benutzen einer Sache

einfchließt 1011). Am klarften ergibt dieß der Zweck der Pfandklage) welche

lediglich die Beftimmung hat) den Befiß der Sache zu verfchaffen) auf

welcher das Pfandrechc ruht) fodann auch die Behandlung des pignue

11011111118 und rudpjZnuZ in den römifchen Rechtsquellen) wovon indeß

erft fpäterhin die Rede fein kann. 2) Die Pfandfchuld darf weder

bezahlt) noch die Annahme der Zahlung von dem Pfandgläubiger

geweigert werden. Beides fiand in der Formel210). Auf den erfken

Theil diefer negativen Bedingung fpiclt Marcian in feinem Com

mentar zur (erinuln [izpolneearja an) wenn er die Worte 81 801m1] est

peeunju aut raljsfuefum al* deren Vorbedingungen bezeichne-t 1111).

208) l.. 21. Z. 1. l). (10 pix-i. (20, 1.) nach der gewöhnlichen Erklärung.

Anders wird die Stelle erklärt von Hufchke a. a. Q. Bd. 20) S. 184 flg. '

209) Darauf macht zuerft aufmerkfam Hufchke a. a. O. Bd. 20) S. 180.

210)1.. 19. C. (ie u3u1-1..(4.32.) 1.. 1. (L. 8. 33. l.. 1. (L. 4. 30. Auf

das legte geht auch 1.. 11. z, 4. 1). 20. 4. 1.. 3. 1:. c1e 1in1. pjgn. (8, 31.)

Auf diefe Grundlage hin haben manche ältere Practiker behauptet), daß) wenn

die .Klage gegen Dritte angefiellt wird) das ,peijiuln aa cnuvum alternativ lauten

müffe) d. t). entweder auf Reftitutionder Sache oder Bezahlung der Haupt

uld.

211) l.. 13. z. 4. l). 20. 1.
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Auch beziehen fich darauf viele Aeußerungen der claffifchen Iuriften;

welche überall ein Fortbeftehen des Pfandremtes annehmen; wo ein fol

ches einmal beftellt war; und gleichwohl die Forderung nicht durch die

Befriedigung des Pfandgläubigers tveggefallen wii-MLK). 3) Der Be

klagte muß fich entweder in dein Befiize der verpfändeten Sache befinden;

oder aber in der Lage fein; daß er dem wahren Befitzer gleichgeachtet

werden kann (die Fälle der fogen. tiola p088e88i0)“-'13). Dieß liegt

fchon in der Natur der Zerriana als dinglicher Klage; allein in der For;

mel ftand nichts davon; weßhalb die Eognition über diefe Frage fchlecht

hin zum otfioium iniijcie gerechnet werden muß. Im römifchen Rechte

war diefer Befiiz des Beklagten nicht ein befonderer Punkt des kläge

rifclpen Beweifes; vielmehr half hier; wie bei anderen in rein ucljottos,

die jntei-rogatio in juro mit ihren Folgen aus. Im heutigen Prozeffe

wird diefer Befihptmkt als legitim-zii() ac] 0an8nn1 passiert behandelt;

welche unter Umftänden auch Theil der Klage und des klägerifchen Be:

weifes werden kann. Nach welchen Regeln diefer Befig des Beklagten

zu beurtheilen fei; wird in den römifchen Rechtsquellen nicht weiter

berichtet. Demnach entfcheiden wohl die allgemeinen Regeln von der

Eigenthumsklage; welcher die prätorifchen dingliclyen Klagen nach

gebildet find. Hiermit ift zugleich dieuEntfcheidung der folgenden

Frage gegeben. . M. » *'

3) Gegen wen kann die Klage angeftellt werden?

Hier ift zu antworten: gegen jeden Befilzer des Pfandes; einerlei

ob es der Verpfänder felbft ift oder ein Dritter. Sogar wer vermöge

eines ihm zuftehenden Pfandreciptes fich im Befiize der Sache befindet;

unterliegt derfelben; wofern nur das Pfandrecht des Klägers ftärker ift;

weil dann die Einrede des zuftändigen Pfandremtes von Seiten des

Beklagten durch die Replication des fiärkeren Pfandrewtes entkräftet

werden kannW). Wer nicht befiZt; kann in der Regel nicht mit

Erfolg belangt werden; er müßte denn argliftiger Weife den Befilz auf:

gegeben AZ) oder fich freiwillig auf die Klage eingelaffen haben; in wel

chen Fällen dann nach Analogie der Eigenthumsklage die fjcla p085o38i0

eintritt; in deren Folge er gerade fo in der dinglichen, Klage verurtheilt

werden kann; wie wenn er der wahre Befißer der Sache wäre.

4) Was ifl Gegenftand der Eondemnation? Nach

der Eigenthümliclokeit der arbilt-ariae actioner geht auch hier jeder Eon

212) l.. 13. Z. 4. l). 20. 1. l.. 59. pr. i). ati 8C, Frei). (36. 1.) i). 13,

Z. 1. l). 16.1. l. 30. Z. 1. i). 44. 2. i.. 3. (J. 8. 31. 11.19.1). 4. 32.

213) l.. 16. Z. 3. l). 20. 1.

214) i.. 11. Z. 4. l.. 1,2. pr. i). qui poi. in pignore. (20. 4.) i... 10. i).

(Je pignor. (20. 1.) Vgl. V ü ch el; liber die Natur des Pfandrechtes S. 126 flg.

215) i1. 16. Z. 3. i). rie pign. (20. 1.): nam zi non puraicioat, nec (i010

foren-it, quotninus posoicieat, ndooiri (leder (dial-circuits; iii). ainguiari eiii for

mular!) bzpotbecarinm),
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demnation der jl185115 jucljcjß auf Refiittition der Pfandfache voraus;

wahrfcheinlich ward dabei alternativ auch die Möglichkeit erwähnt) daß

der Beklagte durch Zahlung der Hauptfchuld und drffen) was dazu ge

hört) von der Condemnation frei .werden konnte 216). Diefer Be

fehl kann) wenn der Beklagte die Sache befiht und dennoch

die Refiitution tveigert) irn Iuftinianifwen Rechte durch Wegnahme

der Sache auf dem Wege der gerichtlichen Hilfe realifirt werden. -

Jedenfalls foll die Refiicution vollfieindig gefchehen) d. h. nicht blos in

Betreff der Hauptfache) fondern auch des ganzen Zubehörsh welcher unzer

trennlich damit verbunden ift. In diefer Rückfiht wird zunächft Ge:

genftand der Reftitution die feit der Verpfändung zur Pfandfache hin

zutretende Vermehrung durch Accrefceetz des Nießbrauches zur Proprie

tät) Auffelzting eines Aufbaues u. f. v0.3 außerdem noch) was rechtlich

als Theil der Pfandfache angefehen wird) obfchon es angefangen hat)

ein für fich befiehendes Object zu bilden) z. B'. das Sclavenkind und

die Früchte. Abgefehen von den Fällen) in welchen beide Arten von Aeceffio

nen als felbftfieindiges Object des Pfandnerus erfcheinen) weil das Pfand

recht von Anfang an von der Hauptfache aus zugleich auf fie mit er

fireckc worden ifi (einerlei ob atrsdrixcilici) oder ftillfchweigend) und wo

fie alfo auch Gegenfiand einer befonderen hhpothekarifmen Klage fein

können) fo kommen dergleichen bei der Refiitution nur infofern- in

Frage) als der Kläger ein Inteieffe daran hat) fie zu erhalten) d. h.

wenn die Hauptfache zur eigenen Befriedigung nichtausreicht217). Hier

nach werden fie nur in folgenden Fällen Gegenfiand des arbjtratur: ein

* -m al die nach der Litisconteftation gezogenen oder verfchuldet nicht gezoge

nen FrüchteF wenn die Fyauptfaehe zur Deckung des Gläubigers nicht

ausreicht und der Gläubiger auch an den Früchten ein Pfandrecht hat;

fo d ann unter gleichen Vorausfeßungen auch die) welche vor der Litis

conteftation gezogen tvorden find) aber diefe nur dann) wenn 'fie in der

Natur der Dinge annoch exiftiren (wo dann auch nicht weiter zwifGen

dem Befilzer im guten und böfen Glauben unterfchieden werden foll). Vor

der Litiscontefiation confumirte Feuchte find Überall nicht Gegenftand der

Pfandklage» ebenfowenjg folche) an denen der Pfandglaubiger kein Pfand

recht gehabt haben toiirde) wenn er fie alsBefiher der Sache felbfi gezogen

_hiitte) d. h. in allen Fällen) wo diefe Früchte nicht bei dem Verpfänder und

deffen Erben) fondern im Gewahrfam dritter Perfonen feparirt worden

find-Niki) - Erfolgt die Reftitution nicht in der angegebenen Weife) und

wird auch die Hauptfchuld nicht abgetragen) fo liegteine ofienbare Coutu

rnaz des Beklagten vor, und es kommt dann die wirkliche -Condemna

 

216) Hierauf deutet lilarcjanug |, e. S. Rudorff a. a. O. Bd.13)

S. 235.

217)l..16.5.4. l). (10 pjgn. (20. 1.) Vgl. über das Folgende Hufchke

a. a. O. Bd. 20) S. 275 flg.

218) 1.. 1. g. 2. 1). .je pjglwl'.
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tion deffelben auf eine runde Geldfumme heraus und zwar diefe nach

verfchiedenen Grundfälzen. je nachdem der Pfandfchuldner felbft beklagt

1| oder aber ein am Pfandnerus unbetheiligter Dritter. Im erfien Falle

nämlich kann das klägerifweIntereffe nur dem Betrage der Hauptfchuld

adäquat fein. weil der Gläubiger fonfi den Ueberfchuß herausgeben

müßte; im zweiten kann es unter Umftänden auch den Betrag der

Hauptfchuld überfteigen. doch muß dann der jetzige Kläger an den Ver

pfänder den Ueberfwuß herausgeben 11111). >

5) Welche Erceptionen werden gegen die Klage

geftattet? Hier ift der Satz voranzufiellen. *daß nach ausdrücklicher

Vorfchrift der Gefelze der Beklagte in manchen Fällen-alle Erceptionen

verliert. Wird nämlich vom Beklagten die Vfandconvention geleugnet.

oder fonft in Abrede geftellt. daß die verpfändete Sache zur Zeit der

Verpfändung zum Vermögen des Verpfänders gehört habe. fo muß er

bei geführtem Beweife des Klägers die Vfandfame fofort an ihn heraus

geben; und dieß 'läuft im endlichen Refultate auf ein-Wechfeln der

Varteirollen hinaus und fchließt eine Strafe für muthwilliges Bro

zeffiren ein 1120). Von den Einreden. welche hier 'in Frage kom

men. zeichnen die Quellenzhauptfämlici) folgende aus: 11) die. welche

fich auf ein itärkeres Pfandrecht des Beklagten gründet (81 11011 1111111

:inte 111511011 bzcpntbecaere 1101111116 81c 1118 0111180111) 221).-11) Die. welche

fich auf ein gleich itarkes Pfandrecht des Beklagten ftülzt (81 11011 e011

t-enjt. 111 81111 1-68 81i. 01111311111), z. B. wenn die SacheMehreren neben

einander zu gleicher Zeit folidarifci) einem Jeden war verpfändet wor

den (81 11011 conrenit, 111 1311116111 1-118 1111111 1111011118 1115x0011 e88et) 222). -

a) Die Einrede der Ercuffion. d; h. das Verlangen des Beklagten. daß

der Kläger erft auf andere Weife Befriedigung fuche. ehe er gerade ihm

die Vfandfache abfordert. Die-Kunftfprawe der neueren Zeit unter

fcheidet hier zwifchen benefjejum 011cu88101118 re11118 - und per80n11118,

Ienes findet bei der Verbindung eines -fpeciellen und generellen Pfand

rechtes bei der nämlichen Hauptfchuld in der Weife ftatt. daß. wenn der

Vfandgläubiger. welcher das generelle Pfandrecht vor dem fpeciellen -

geltend macht. er von dem Beklagten _zuerft an das Specialpfand ge

wiefen werden kann. was zur Folge hat. daß die generell verpfändeten

Sachen erft dann in Anfpruck) genommen werden können. wenn aus

dem Erlöfe des Specialpfandes keine Befriedigung zu erlangen ift (vgl.

1en Art. benefiojuln 111101188101118 in diefem Werke Bd. 1. S.

108). Diefes hingegen kommt lediglich dem Befiher des Vfandes zu.

1elcher nicht zugleich .iyauptfchuldner ift. und enthält das Verlangen.

219) 1., 21. g, 3. 11. a0 111311, . * -

220) Vgl, den Art. Litisrontefiation in diefem Werke Bd. 11]. S.

7: fig.

221) 1.. 12. pr. l). qui 1101;. (20. 4.)

222) 1., 10, 11, 115 111x11. (20, 1.) 1.. 12. pr. 1). 20. 4.
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daß vorerfi ,der Hauptfchuldner und deffen Succejforen in die perfönliche

Obligation und) wenn dieß ohne Erfolg gefchehen ift) vorerft der

Bürge und deffen Nachfolger ausgeklagt werde) ehe der Hauptgläubiger

fich an das 1Pfand und deffen Befißer halten kann. Diefen Fall bezeich

net man gewöhnlich mit dem Namen: Einrede der Voraus

klage (beneijeinm 011111118, vgl. hierüber den angeführten Art. in die

fem Werke Bd. i) S. 902). -ci) .Die .xceptio cecienciorum nciionum,

welche dem dritten Befißer des Vfandes in der Form der (i011 exeepijo

iufiehk. Ifi diefer nämlich im guten Glauben (iusius 1108308501), fo

kann er verlangen) daß der Vfandgläubiger i-hm gegen Zahlung der

Schuld feine Klage wider den Hauptfchuldner fammt dem damit zufammen

hängenden Vfandremte abtrete 223). Unrechtmäßigen Befißern der ver

pfändeten Sache hat man die Einrede nie gefiattet. - e) Die Ein

rede der Verjährung. Hier ift fofort klar) daß weder die Erfieung des

Vfandes noch die erwerbende Verjährung des Eigenthums) in Frage

kommt ) weil die Vfandklage und die Eigenthumsfcage immer

von einander getrennt werden. Auf diefem Felde nun finden wir in

den Iufiinianifmen Rechtsquellen zwei Arten der Verjährung erwähnt.

Die erfie iii die fogen. 0111111111111 praoscrjpijo von 10 Jahren unter An

wefenden und zwanzig unter Abwefendenz fie gewährt jedem dritten

 

Befieer mit Ausfchluß des Vfandfmuldners Befreiung von dem Vfand- 1

nerus) wenn fein Befie auf einem rechtmäßigen Titel beruht und im guten

Glauben ausgeübt wird 221). Daneben kann) wenn 11151113 111111113 und bonn

filled fehlt) aushilfeweife die 30jährige Verjährung mit ähnlicher Wir

kung eintreten. ,Steht indeß das Vfandremt einer Kirche oder einer

milden Stiftung zu) fo wird regelmäßig nur ein vierzigjähriger Zeit

raum, berückfimtigt. - Was aber die eigentliche Klagenverjährung der

Vfandklage betrifft) fo ifi zunächft eine dreißigjährige Verjährungsfrifc frfi

gefeizt worden) falls fie nicht gegen den Vfandfmuldner) fondern gegen

Dritte a-ngeftellt wird (von Theodofius ii.) 225)) wobei diezAnfiellung der

Vfandklage gegen den Vfandfihuldner und deffen Erben gar nicht berückfich

tigt ward. Ein fpäteres Gefeß von Anaftafius hatfür alle) in der Theodofi

fchen Verordnung nicht erwähnten Fälle eine vierzigjährige Verjährungs

frifi feftgefe-ht226). Möglich) daß man zeitig geneigt war) diefe Ver

223) l.. 19. i). qui pol. (20. 4.)

224) i.. 1 u. 2. l.). si eicirersu: croiiii. (7. 36.) vgl, mit l1. 5. Z. 1. l.. 12.

i). (ie ciirera, temp, (44. 3.) i.. 7. _11. 14. C. tio oiiiig. ei unt. (4. 10.) l.. 19

o. (ie eriot. (8. 45.) Daß dadurch auch das Verkaufsremt des Pfandgläubiger

aufhört) befugt auch [n14. (H. (ie 0biig.(4.10.) ausdrücklich. Daß manche neue*

Rechtsgelehrten diefe Verjährung nicht anerkennen wollen) beruht auf eine

bloßen Irrthum. Vgl. Sintenis a. a. O. S. 573. f /

225) (e. 3. 'i'i1. (i. (ie netionjbu. cerlo temp. (4. 14.) _l.. 3. Just. (ori.

prnescripi. 111111. (7. 39.) Vgl. über das Folgende hauptfämlici) Unterh of

n er) Verjährung Bd. il) S. 284 flg.

226) 1.. 4. 11151. c;. 7. 39.
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fügung auch auf -die Vfandklage gegen den Vfandfchuldner- zu

erftreckenz allein) daß dieß erweislici) nicht die Abficht des Ge

fehgebers war) bezeugt eine fpätere Eonftitution von Iuftin)

welche für. diefen Fall die Unverjährbarkeit der Vfandklage als

geltendes Recht hinfielltk27). In diefer fpäteren Eonftitution des

Iuftin nun ift über die Verjährung der Klage Folgendes fefigefiellt

worden) was die Grundlage des heutzutage geltenden Rechtes ift: der _*

Schuldner felbfi hat nur in Folge eines Befihes von 40 Jah-ren das*

Recht der Vräfcriptioit gegen die dingliclyen Anfprüwe des Vfandgläue

bigers 228). Wenn aber der bevorzugte Vfandgläubiger/feinen dinge

lichen Anfpruch gegen einen. ihm nachftehenden Vfandgläubiger geltend

machen oder der nachfiehende Gläubiger gegen den früheren, :desin

ojkei-encli er cucreclencii geltend machen will) fo kann dieferbei Lebzeiten.

des (gemeinfamen) Schuldners fich nur durch vierzigjabrigen (Befiß

fchüßenz nach ,dem Tode des Schuldners genügt ein dreißigjähriger

Befilz 22ii). Nur wenn der fpätere Vfandgläubiger fich etwas von dem_

Befiße zu Gute rechnen will) ivelcherbei Lebzeiten des Vfandfcljuldners

vorgekommen iii) fo foll auch hier nicht ei_ne dreißigjährige) fondern

eine vierzigjährige Verjährungszeit eintreten. -- Aus dem Gefagten

erhellt) daß es eine, wahre Klagenverjähr-ung bei der Vfandklage nur

dann gibt) wenn der Vfandgläubiger fein Recht gegen. einen dritten.

Befißer des Vfandesgeltendma-chc) welcher nicht zugleich Vfandfchuldner

(oder fein Erbe) oder fpäterer Vfandgläubiger ift. 'In diefem Falle

läuft in der Regel eine 30jährige Friftz ununterbrocbener Befiß der Pfand

fache wird dann -nicht verlangt(l.. 3. i). 7. 39.). In allen anderen Fällen.

kommt eine Klagenuerjährung nur dann vor) wenn der Beklagte für die

Yecjährungsfciit aus) .die .Fortdauer des Befihes nachweift) und dieß

- muß unter umfiänden ein dreißig-und vierzigjähriger Befiß fein) je nach

der Verfchiedenheit derFälle). welche oben angegeben find. -- i) Die

Einrede der Retention.. _Diefe fteht dem -Befiher im gutenGlauben

dem Vfandgläubiger gegeniiber wenigftens in zwei Fällenzu) einmal

wege-n der Koften_ für den Wiederaufbau eines gänzlich *vernichtetm

Haufes 230); fodann wegen deffen).:was er) nachdem er wegen drohen

den Scija-dens in den Befih der baufcilligen Sache gefeht worden) auf die

Ausbefferung derfelben aus eigenen Mitteln aufgewendet hat 231). In

deffen gehen einligeRechtslehrer noch ,weiten .und geil-chen dem. Beklags

ten imallen Fällen die (i011 exe-anno_ gegen die Vfan-dklage zu) wo fie,

der Eigenthumsklage hätte entgegengeftelitwerden können., :Das frei

lich iii grundlos) indeffen fo viel gewiß) daß der Vfandgläubiger) wenn

227) l.. 7. pr. i). init). ,z -1 .

228) l.. 7411:8, 1. 0.11116. - : ,i

229) l). 7. z. 1 u. 2. 0.111111. ' -) *7 Z ;(

230) l., 29. Z. 2. l). .je pignor. (20. 1.) - . , -11 ,e x ' -

231) f.. 44. 1,. i). .rio .Inferno inieclq. (39. 2.)„ f , _ .j- ; 1' > ) i
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*e* er auf Aushändigung der Vfandfame klagt. auch von Seiten dritter

Befiher alle Einreden gegen fich gelten laffen muß. welche der Vfand

fchuldner felbft gegen ihn gehabt haben würde.

Hiernach geftaltet fich das* Recht des Vfandgläubigers auf den

Befilz der Vfandfame von felbft zu einem dinglichen Anfpruch. welcher

auf der Vfandfacije und deren Acceffionen ruht. ,und nicht durch Eigen

thumswechfel'beeinträchtigt wird. aber mit dem Aufhören feines In

tereffes von felbfi hinwegfälltz daher fein Recht auf den Befiß zu jeder

Zeit durch die vollftändige Befriedigung des Klägers wegen der Haupt

fchuld und deren Accefforien aufgehoben werden kann. o' Diefen Befih

der Vfandfciche nun kann der Gläubiger in Einzelfällen auch mit

poffefforifmen Rechtsmitteln geltend machen. Abgefehen von den ge

wöhnlichen poffefiorifchen Interdicten. mit welchen fich der Faufipfand

gläubiger. 'wenn er noch im Befilze ift. in demfelben zu erhalten

vermag. fo* hat das prätorifche Edict auch einen Einzelfall ausgezeich

net. in welchem der Vfandgläubiger den Befih der verpfändeten Sache.

den er vorher niemals gehabt hat. auf dem Wege des Interdictenfmußes

erlangen kann. Dieß ifi der Fall des iuiei-ciicium Zeile-mono), womit der

Verhachter eines Landgrundfiückes den Vefiß der Sachen erlangen kann.

welme diefem eigenthümlich zugehören. aber vongihm für die Abzahlung

des Vachtgeldes ausdrücklich verpfündet worden find (alfo genau derfelbe

Fall. für den ttrfprünglicl) die Servianifche Klage eingeführt war. vgl.

. den Art. Interdicte in diefem Werke Bd. l7. S. 620 flg.). Daß

diefes Rechtsmittel auch über den _angegebenen Fall hinaus jedem Pfand

glänbiger unter dem Namen desintei-(iietum que-Zi ealeianum geftattet

worden ift. beruht lediglich auf einer Ausdehnung der Vraris.

Das weitere Recht des Pfaudgläubigers. die verpfändete Sache zu

kaufen. verfteht fich nach dem claffifchen Vandektenreclote als Theil des

Vfandremtes von felbft und ift deffen unzertrennlicher BegleiterWi).

Selbft wenn der Vfandgläubiger demfelben ausdrücklich entfagt hat.

fo behält er es gleichwohl fort. nur daß er dann vor dem Verkaufe den

Vfandfchuldner dreimal 'nach einander zur Abzahlung der Hauptfchuld

auffordern muß. weil er fonft den Strafen des Diebftahls unter

liegtM). Im übrigen ift die Ausübung des Rechtes. wie der Anfpruch

auf den Befiß der Vfgndfame. lediglich an die Fortdauer feines In:

tereffes ander Sache gebundenz daher die vollftändige Tilgung der Haupt

fchuld' von Seiten des Vfandfcljuldners oder dritter Verfonenwiefen

Verkauf zu jeder Zeit behindern kann W). Indefien reicht es hier nach

232) Manche haben daraus auch eine Pflicht des Pfaudgläubigers* machen

wollen. Das ift aber gegen l.. 6. pi'. [i. 13. 7. l.. 51. Z. 3. l). (ie iicieiuss.

(46.1)

- 233) i. 4 u. 5. o. 13. 7.

234) l.. 8, (L. (ie cijstr. pign. (8. 28. l.. 2. (L. (iubjwrem. (8. 29.) l.. 3.

(L. (ie [uit. pign. (8. 31.) l.. 10. u. in 12. i). (ie 10211011' net. (8. 24.)
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dem neueren Rechte nicht aus) daß der Pfandgläubiger lediglich durch

das Zahlungsanerbieten 111 11101-11 uccjpjenclj verfelzt wirdz vielmehr muß

auch die Depofition der gefchuldeten Sache hinzntreten) ioenn das Zah

lungsanerbieten der wirklichen Solution gleichgeachtet werden foll235).

Die Bedingungen) unter welchen diefer Verkauf gefiattet ift) find im

einzelnen folgende: 1) Es muß der Zahltag der Hauptfwuld gekommen

fein. Vorheriger Verkauf wird als Diebfiahl behandeltWö). Bei der

Geftundung der Schuld roird auch das Verkaufsremt vertagtM). Ift

die Schuld in verfchiedenen Terminen zahlbar) fo genügt fchon die

Fälligkeit von nur einem Termine. Daß der Schuldner 111 1110131 801

11611111 verfeßt worden) ift nicht gerade nöthig) obfchon es meiftens

wegen der Mahnung zutreffen wird) ioelche regelmäßig dem Pfandverkauf

vorausgeht. Ebenfowenig bedarf es der Liquiditätder Schuld. Sind durch

befonderen Vertrag nähere Beftimmungen iiber die Verkaufszeit getroffen

worden) fo micffen auch diefe in Obacht genommen werden) weil fich

fonfi der Fauftpfandgläubiger eines Diebflahls fchuldig macht 238). 2) Der

Gläubiger muß zuvor den Pfaudfchuldner davon benachrichtigen) daß

er das Pfand verkaufen will-LW). In der Regel genügt eine außer

gerichtliche Anzeige in der Form der Denunciation oder Eontefiation)

und zwar gewöhnlich fchon eine einmalige; nur wenn der Pfandgläubi

ger fich des Verkaufsrechtes durch Vertrag ausdrücklich begeben hat)

wird eine dreimalige Denunciation verlangt. Ganz erlaffen wird fie

entweder durch befonderen Vertrag (paelnrn (18 11011 (iennnciancio) oder

aber) wenn der Pfandgläubiger ein rechtskräftiges condemnatorifmes

Urtheil gegen den Pfandfmuldner ausgewirkt hat240). 3) Der Pfand:

gläubiger foll wenigfiens zwei Jahre mit dem Verkaufe des Pfandes

anftehenz und diefe Zeitfrifi ifi von dem Augenblicke an zu rechnen) wo

entweder die Denunciation gefchehen oder das condemnatorifche Urtheil

in Rechtskraft übergegangen ift 241). - Treffen diefe Erforderniffe zu:

fammen) fo kann es zum wirklichen Verkaufe kommen. Fiir

die Form des Vertaufes ift nichts befonderes vorgefchrieben. Er

kann privatim und aus freier Hand gefchehen 242); öffentlicher Vciauf

 

235) So die Stellen in der vorigen Note nach einer Verordnung des Gor

dian. Friiherhin geniigte bloßes Zahlungsanerbieten. l.. 3. 6. (ie (11311; pjgn.

(8. 28.)

236) 1.. 73. 1). (13 11111. (47. 2,)

237) l.. 4. l). (i0 ciistk. pjgn. (20. 5.)

238) i.. 4 u. 5. ]). (in pign. nel. (13. '7.) l.. 3. Z. 1. E. (l8 inte 1011111111,

(8. 34.) Vgl. 1.. 73, 1). 1161111118. (47. 2,)

239)1)u11]]j 8011i. recupt. ll. 5. 8. 1. l.. 3. Z. 1. (Z. 8. 34.

240) 1.. 3. g. 1. c. 8, 34.

241) 1.. 3. g. 1. 6.11111.

242) Im vorjufiinianifmen Rechte ivird einepr08rrjf>ti0 pjgl10kj8 als nothwen:

dig erwähnt) d. h. die Bekanntmachung desVerkaufstages durch öffentlichen An

fchlag. Vgl.l..4. (I. (le 1118W. unt. [1131], (8.28.) (1.3. pl'. (7. 8. 34. Wahrfchein
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des Pfandes tfi nur nöthig einmal bei dem pignus e11 01111811 11111101111

capium, wo der Verkauf durch den Riäyter gefchieht (vgl. S. 27);

fodann wohl auch bei allen*Pfändern) welche der Fiscus ver

' kauft) weil hier die Subhaftation gewöhnlich 01212); endlich nach

teutfclyreclhtlickter Gewohnheit auch bei dem Verkaufe von Grundftüeken)

welche lediglich vom Richter der belegenen Sache fubhafiirt werden. Zur

Wahrung des Intereffes) was der Pfandfchuldner bei dem Verkaufe

hat) ift vorgefchrieben) daß der Pfandgläubiger bei dem Pfandverkaufe

im guten Glauben zu Werke gehen foll244)) womit einmal die Verpflichtung

zur, Denunciation zufammenhängtz fodann die Vorfchrift) daß er das

Pfand fo theuer wie möglich verkaufen und möglichfi allen Schaden

vom Schuldner abwenden foll245)) weßhalb er fogar von dem Schuld

ner zu einem Eide genöthigt werden kann 246); endlich auch das Ver

bot) das Pfand an fich zu kaufen) fei es auch nur durch Mittelsperfo

nen) welche den Kauf verdeeken follen 247) (bei dempignus in 01111811

11111101111 oeptum kann indeß der Gläubiger mitbieten248)). Ift der

Verkauf gefchehen) fo foll er nicht leicht rückgängig gemacht werden;

dochhaftet natürlich der Pfandgläubiger demPfandfchuldner gegen

über wegen Arglifi 249). Fehlt ein ivefentliclpes Stück deffelben) fo tritt

die Nichtigkeit des Gefchäftes ein) was fürden Pfandgläubiger das Fort'

befiehen des-Pfandremtes 250)) für den Pfandfchuldner hingegen die

Reivindication gegen den Käufer u. f. w. zur Folge hat25()z auch

kann) wenn der Käufer fonft an der Arglift des Pfandgläubigers Theil

genommen hat) die Reivindication foforc gegen diefen gerichtet werden)

dann aber lediglich unter Erfiattung des Kaufpreifes252). .Die Giltig

keit der Handlungen des Pfandgläubigers bei dem Abfchluffe des Ver

kaufes fichert das römifche Recht durch die Fiction) daß derfelbe bei

dem' Pfandverkaufe im Auftrage des Pfandfchuldners als deffen

Procurator handelt253)z allein fie ift nicht fo zu verftehen) als ob der

(ich 1| fie mit den Worten ealenniier eenciere in l.. 9. 6. 8. 28. und roiennia

pekogsre in l.. 1. 0. 8. 34. gemeint. Daß fie fchon vor Iufiinian außer Ge

brauch gekommen) wird in l.. 3. pr. 0. jbici. bezeugt.

243) l.. 46. (1. ae rercxinä, 1701111. (4. 44'.) Vgl. Marezoll) in Grol

man's und v.kbhr's Magazin B04) S.376. '

241) 1.. 1. u. 1.. 9. 0. 8. 28.

245) Vgl. außer den angeführten Stellen l.. 7. u. l.. 10. i). 111a. l.. 1. 3,

4. (I. 81 1-011c1il0 piguurs. (8. 30.)

246) 11. 3. Z. 5. (1. 11111111-6 110111. (8. 34.) *

247) 1.. 10. 0. 8. 28.

248) 1.. 2. (1. 81 '111 01111511 iuäicali. (8. 23-.)

249)11. 7. (1. 8. 28. 1... 1. u. l.. ö. C. 8. 30.

250) 1.. 10, Z. 1. 1). 1111111113 11100. (20, 6.)

2ö1)14. 3 u. 8. (1. 8. 28. 11. 2. (1. 8. 30.

232) l.. 1. 3 u. 4. (1. 8. 30.

- 253) i.. 29. 1). 111111. 1101-0180. (10. 2.)
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Gläubiger zu diefem Verkaufe gezwungen werden könne) fondern fichert

ihm und dem Dritten nur die Anerkennung feiner Arte durch den

Pfandfchuldner. Der Kaufcontract felbft wird felbfifiändig zwifchen

dem Pfandgläubiger als Verkäufer und dem Dritten als Käufer abge

fchloffen. Damit hängt es zufammen) daß der Kaufpreis nicht an den

Pfandfchuldner) fondern vielmehr an den Pfandgläubiger gezahlt wird)

welcher fich daraus wegen der Pfandfchuld befriedigen kann) fonft aber den

ueberfhuß an den Pfandfchuldner herausgeben muß; und daß der

Gläubiger) wenn er im Befiee der Pfandfache ift) diefen Vefiß an den

Käufer übergeben muß 20k)) oder wenn es nicht ift) wenigftens jura

02383 demfelben zu geben hat-W). Man fieht) die Frage) ob

der Gläubiger im_Augenblicke des abgefchloffenen Handels befiet oder

nicht) kommt nicht weiter in Betrachtz daher wenn die Ceffion der

hypothekarifch-en Klage nicht erfolgt tft) der Pfandgläubiger fie auch

nach dem Verkaufe fernerhin wird aufteilen können. - Wenn fich kein

Käufer findet oder der Licitant fonft kein annehmliches Gebot thut) fo

kann der Pfandgläubiger darauf antragen) daß ihm das Eigenthum

der Pfandfache vom Kaifer zugefprochen werde 250)) was mit den Wor

ten ut cioininii iiire ciiii p038iäere(tenere)1ic03t ansgefprowen ward 007).

Für diefen Fall nun ift das Verfahren durch eine Confiitution Initi

nian's in folgender Weife geregelt. Die Einleitung des Zufchlages

gefchieht durch den Antrag des Gläubigers an den Pfandfchuldner)

daß er Capital und Zinfen erlegen foll. In der/Abwefenheit des letzte

ren hat fich der Gläubiger an den Richter zu wenden) welcher einen

neuen Zahlungstermin anzuberaumen und den* Abwefenden davon zu

benachrichtigen hat) und falls er feiner nicht habhaft werden kann) wird

eine Edictalfrifi beflimmt. Erft nach Ablauf diefer Zeiträume hat der

Gläubiger fich bittweife an den Landesherrn (jeht nach teutfchrechtlicher

Gewohnheit an den Ortsrichter) zu wenden) daß er ihm erlauben möge)

das Pfand als Eigenthümer befißen zu dürfen) und mit der Ausferti

gung diefes Befehles hört dann das Pfandrecht des Pfandgläubigers

auf) weil er das Eigenthum an der Pfandfache erwirbt. Der Zufchlag

felbft gefchieht um eine beftimmte Taxe) welche der Richter zu beftim

men hat7-0S). Inwieweit diefe Pfandtare die Hauptfchuld überfteigt)

254) l.. 13. l). .J0 äistr. pign. (20. 5.)

255) 1.. 7. pr. l.. 13. l). jbjcl. l.. 22. Z. 3. l). (ie pignor. act. (13. 7.)

l.. 2. (L. (ie äisti'. pign. (8. 28.)

256) l.. 3. 6. 00 pjZli. in reinste. (8. 23.) l.. 1-3. C. 00 iure ädniinii iin

peer. (8. 34.) Für fich darf der Pfandgläubiger außerdem das Eigenthum der;

Pfandfache nicht in Anfprucl) nehmen; dieß geht aus der Lehre von der lex

c0iiinii830ti3 pignvri' hervor) auch befagt es ausdrücklich l.. 10.1".. (ie ciietr. pign.

8. 28.)

( 257) l.. 24. pr. ]). (i0 pign. act. (13. 7.) l.. 591x11'. l). uli 8C. 7111x616. 1.)

l.. 63. 5. 4. l). (in naquii'. rei'. 110m. (41. 1.)

258) l... 3. 8. 3 u. 6. l.).- 8. 34.
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foll die Hyperowa an den Pfandfchuldner herausgegeben werden; wenn

, fie aber weniger beträgt) fo wird die Sache juriftifcl) fo behandelt) wie

wenn das Pfand verkauft) aber die Pfandfchuld durch deffen Kauf

preis nicht gedeckt wäre 209). Sonft gilt der Pfandgläubiger dem

Pfandfchuldner gegenüber als Käufer des Pfandes 200). Allein felbfi

von dem Eigenthumszufwlage an hat der Schuldner noch aus befonde

rer Nachficht eine zweijährige Wiedereinlöfungsfrifi (i113 reine-mii). d. h.

die Befugniß) in das Eigenthnm der Sache wieder einzutreten mittelft

des Angebotes des Capitals) derZinfen und der durch feine Schuld dem

Gläubiger verurfachten Schäden) welche leßterer _nöthigenfalls durch den

. Eid zu würdern hat201). Nach Ablauf der Zeit ift das Eigenthum des

Pfandgläubigers unwiderruflich. )

Die Wirkungen des einmal gefchehenen Pfandvirkaufes) infoweit

fie das Pfandobject felbft angehen) laffen fich auf folgende Punkte zu

riickfirhren. 1) Auf das* Erlöfchen des Pfandrechtes von Seiten des

verkaufenden Pfandgläubigers. Dieß tritt erft vomAugendlicke abwärts

ein) wo der Gläubiger Zahlung erhält oder fonft ftipulationsweife dern- 1

Käufer den Kaufpreis creditirt202). So lange indeß der Kauf rück?

wärts wieder aufgelöft werden kann) bleibt auch das Pfandrecht ftehen.

Eine Anwendung davon findet fich bei dem 111511118 in 03111811 juciieali.

Weil hier das Pfandrecht bis zur Zahlung des Kaufpreifes fiehen bleibt)

fo kann der Richter bei dem Ausbleiben der Zahlung das Pfand wieder

um verkaufen200). 2) Auf das Erlöfchen aller fpäteren Pfandrechte)

welche auf der Sache haften201).- Natürlich gilt das auch von den

Einzelrechten) wel>)e im Pfandrechte liegen) z. B. vom ine ajkerencli ac

8ueee(1e11(11255). Frühere Pfandrechte an der Sache bleiben unange

taftet) und befiehen auch fernerhin fort) nur daß) wenn *der Fiscus

oder aber die Obrigkeit ei( 01108:. iuäienti verkaufen) auch die friiheren

Pfandrechte der Gläubiger erlöfchen) welche durch den öffentlichen Auf

ruf zur Wahrung ihrer Rechte aufgefordert worden) aber entweder gar

nicht erfchienen find oder ihre Rechte Überhaupt nicht wahrgenommen

haben 200). 3) Das Verhältniß der Pfandfache zur Hauptforderung

hört auf zu erifiiren. Ob aber“ auch die Hauptforderung durch den

Verkauf des Pfandes getilgt wird) beftimmt fich nach folgenden Regeln.

In jedem Pfandverkaufe ift die Verpflichtung des Käufers enthalten)

259) l.. 3. 8. 4, (Z. 111111. .

260) 1.. 24. 111-. 1). 13. 7, . “

261) 1.. 3. Z. 3, (L. 111111, Im friiheren Rechte galt hier nur ein Minus 111i

1101118. l.. 3. 11k. (1. eit.

262) 1.. 26. l), (10 8010i, (46. 3.) l.. 9. 111-, 1). 20. 5.

263) 1.. 15. 8. 7. 1). (ie re iuä. (42, 1.)

264) 1.. 6 u. 7. (1. (111 011113111. ei. 110l. (4. 10.) l.. 1. (1. 81 011l. (8. 20.)

1.. 6. (1. (11111101101-113. (8. 18.)

265) l.. 3. 111-, 1). (le 111811'. 1111-11. (20. 5.)

266) 1.. 6 u. 8. (1. (1. kenn-Z. (8. 26.)



Pfandrecht. 49

den' Kaufpreis an den Pfandgläubiger zu bezahlen; Wird diefe Ver.

pflichtung erfüllt; fo wird damit auch zugleich die Hauptforderung zer;

ftört; infoweit der Pfandgläubiger durch den erhaltenen Kaufpreis fich dafür

bezahlt macht267): Vermöge diefes Rechtes hat er die Befugniß zu beftim

men; auf welchen Theil der Hauptforderung der Pfandpreis abgerechnet

werden folle; ob auf Capital und Zinfen 262i); ferner; wenn ein Theil der

Hauptfchuld auf einer naturalen Verbindlichkeit beruht; fo kann er auch

diefe zuvörderft berückficiptigen 269). Was von derHauptfchuld durch den

Erlös des Pfandes nichtgedetktwird; bleibt ftehen; und rü>fichtliclp diefes

Theiles kann der Pfandgläubiger ohne weiteres die ihm zufiehenden

perfönlichen Klagen gegen den Pfandfmuldner brauchen 270). 4) Das

Verhältniß des Pfandfchuldners zu dem Käufer der Pfandfache geftaltet

fich fo; wie wenn der leßtere den Kauf mit' ihm abgefchloffen hätte und

durch ihn an deffen Stelle aufgerückt wäre. Von diefem Standpunkte aus

erhält der Käufer das volle Eigenthum an der gekauften Sache; wenn der

Pfandfchuldner Eigenthümer war 271); allein erft von der Uebergabe des

Befihes (111272); oder; falls die Sache dem Pfandfmuldner nicht gehörte;

wenigftens die eonclilio n8ucapjencii273). Den Befih der Sache kann

er fich entweder direct von dem Pfandgläubiger mit der Kaufklage ver

fchaffen oder von ihm in diefer Richtung die Eeffion der hhpotheka

rifchen Klage verlangen. Für die Eviction der Sache haftet nicht der

Pfandgläubiger; fondern lediglich der Pfandfcintldner 274). Der Pfand

gläubiger hat nur dem Käufer zu gewähren; daß er lege nig-nokia ver

kauft habe; d. h. daß fein Pfandremt allen anderen Pfandrechten an der

Sache vorgeht275). Ausnahmsweife präfiirt er indeß die ganze Eviction;

wenn er deßhalb dem Käufer repromittirt hat276); wo er dann mit

der Gegenklcige vom Pfandfchuldner Entfciuidigung verlangen kann;

oder aber wenn er dem Käufer gegenüber argliftig gehandelt hat277);

wo dann jene Regreßklage an den Pfandfchuldner wegfällt. Eine

befondere Vorfchrift ift es; daß; wenn der Käufer der Pfandfache

den Pfandfmuldner wegen Eviction mit der aotjo enni ntilielbelangt;

267) i.. 9. pr. 1). 20. s.

268) l.. 35. pt'. l). 13. 7. Hierauf geht auch i.. 59. Z. 4. l). nianci.

(17. 1.)“

269) l1. 101. Z. 1. i). (ie 8010i. (46. 3.)

270) l.. 28. i). (ie redete creci. (12. 1.) l.. 9. Z. 1. i). rie (ii-tr, pjgn.

(20. s.) 1.. 3. e. 8. 28.

271) i.. 15 u. 18. 0. jdici. i.. 4. l). (ie pign. act. (13. 7.) l.. 46. i).

(ie 1. [i, l). (41. 1.)

272) l.. 13 u. 15. (I. ibjti.

273) l.. 14. Z. 5. l). (ie ciirers. (44. 3.)

274) i.. 10. i). 20. 5. i.. 11. Z. 16. l). (ie act. etnpti. (19, 1.) i.. 1. (i.

creciitorern. (8. 46.)

275) l.. 1. (L. ibjci.

276) l.. 8. Z. 1. l). 13. 7. i.. 1 u. 2. i). ibici.

277) i.. 11. Z. 16. i). 19. 1. l.. 2. (i. idici.

All. . 4
k
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diefe auf* den Werth der Sache und deffen Zinfen befthränkt werden

muß 27*); das Intereffe kann er nicht verlangen) außer wenn er fich

von dem Pfandgläubiger zu diefem Zwecke die Pfandklage hat abtreten

laffen 279). Was von der Eviction gilt) wird auch auf die Fehler der

*Sache ÜbertragenW). Dafür haftet alfo in der Regel der Pfand

fchuldnerz der verkaufende Pfandgläubiger nur dann) wenn er repro

mittirt oder dolofe gehandelt hat. - Umgekehrterwirbt der Pfandfchuld

ner aber auch aus allen Verträgen) welche der Pfandgläubiger bei dem

Verkaufe zu deffen Gunften mit dem Käufer abgefchlojfen hat) wenn

nicht unmittelbar) doch wenigftens fo) daß er die _Eeffion der 110110 een

ciiti vom Pfandgläubiger verlangen kann 281). - uebrigens ift der ein

mal abgefchloffene Kauf in der Regel unwiderruflich. Einmal von

Seiten des Pfandgläubigers) welcher ihn nicht einmal wegen eines hin

terher entfiandenen Evictionsanfpruwes umfioßen kann 282). Sodann

von Seiten des -Pfandfäjuldnerß weil er das Wiedereinlöfungsremt

verliert283)) außer in den Fällen der Wiedereinfehung in den vorigen

Standz ferner) wenn ein fpäterer Pfandgläubiger 284)) oder ein Burge

des Pfandfchuldners das Pfand an fich kauftksö) (im letzten Falle kann

fogar der zweite Pfandgläubiger das Wiedereinlöfungsrewt üben).

Eine dritte Befugniß) welche aus dem Pfandrechte fließt) aber

gewöhnlich ganz übergangen wird) ift das i118 ofkerencii et Zucoeriencli,

d. h. das Recht des Pfandgläubigets) mittelft einer auf gehörige Weife

angebotenen Zahlung der Hauptfchuld an die Stelle» deffen aufzurücken)

welchem das Angebot gemacht wird) und deffen Rechte in Betreff der

Pfandfache zu erlangen. Den Beweis fiir das Gefagte ergeben fol

gende Thatfachen, Einmal der Umftand) daß es jedem Pfandgläu

biger) dem friiheren wie dem fpäteren) gegen einander zufteht286);

278) l.. 74. Z. 1. l). (ie eine. (21. 2.)

279) l.. 38, ]). 111111.

280) l.. 2. (I. 8. 46,

281) l.. 13. pr. l). 13. 7. l.. 7. x11'. l). 20. 4.

282) l.. 10. l). 20-. 5,

283) l.. 2. (i. 81 811111111101'. (8. 20.) l.. 8. (Z. (ie 111811'. pjgn. (8. 28,)

284) l.. 5.8.1. 1.. 6. i). 20. 4.

285) l.. 1. (L. (ie (i010 1117110. (2. 21.) l.. 39. 8. 1. 1). mont!, (17. 1.)

l.. 2. l). 20. 3.

286) 1>31111j 8611i. ren-epi. ll. 13. 8. 8. 11071881111118 creciitor priorelo 01118131 1

pecunia, quo 11088138810 in 111811111 trnoeferutur (iitnitiore poteat. 8611 et prior ckeiij

tor recunciuin creriitorem ri roiuerit, (Limitierte 11011 proiiibetur, queiinquam ipäe jo

pignore 1101101- eit. Einige haben die Worte Z1 'alu-eric auf den recunriuß creriitok

bezogen (fo Zimmern) Sin tenis u. f. w.). Dann würde der Sinn folgen

der fein: der frühere Gläubiger könne den nachfolgenden nicht abfinden) ohne

dejfen Zuftimmnng) und mithin jede Eigenthümlichkeit des i118 onen-anni verwifcht

werden) welche gerade darin befieht) daß) wer es zu leiden hat) um feine Einwilli- f

gung zur Sache nicht gefragt wird. Allein auch die Wefigothen haben die Stelle

fo verfianden) wie fie im Texte erklärt wird: item prior creöitoi- heißt es da)

iicet 1101101" sit in pjgnore reiinenäo, 11i biker-it peounjum, potest 711111.1 8e 11131111*

retioere.
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(oda-m daß es zugleich mit der Pfandklage verjährtW7)-, *daß es tin-nit;

*tlelbar aigs 'der Znftandigkeit der Pfandklage gefolgert wird 2ZM); über;

haupt nur als ein Recht) als eine Befngniß gefchildert wird) zu ,

deren Geltendmachung der Pfandglauviger nie gegen feinen Willen ge

zwungen werden kann 289), Dem Inhalte nach er|re>t es fich aber

nicht blos gegen die Pfandgläuviger) 'ohne ilnterfchied. ob fie ein Fanft:

pfand odereineHypothek haben) fondern nnterllmftanden auch gegen den

Bingen des Pfandfajuldners und den fpateren Pfandglänviger) wenn

diefe von einem Pfandglaubiger das Pfand an fich geteiuft haben 290).

Dil-fe Natur des Rechtes haben viele neuere Rechtslehrer verkanntz
.fie haben eine Stelle des P anllus verdächtigt oder hinweg interpreUtirt

und auf die _Thatfache fußend) daß es im Infiinianifwen Rectnsbnaje keine

_Stelle gibt, in welcher das Angevotsreclot von Seiten des befferenPfand

gläiibigers gegen den nachftehenden vorkommt) dein erfteren diefe Befngniß

_völlig _cibgefproctjen 29'); fodann haben fie auch die Möglichkeit deffelben

lediglich gegen Pfandfcijnlden gelte-nlafienwollen, Das Reehtifi von felvfi

gegeben in der Conception der Pfandklage) worin das Wefen des Pfand

reehtes befieht. Wenn nämlich jeder Pfandgläubiger ohne Unterfchied

fie anfiellen) und die ihm vielleicht entgegenftehende Einrede des' eigenenF

wenn auch gglteren Pfandrechtes *durch die Replik des gefchehenen Zah

_lgengsangevotes von feiner Seite (es kann ja jeder für den Pfandfcijnld

ner Zahlung leiften) entkraften konnte) fo war ihm auf diefem Wege

die Möglichkeit gegeven- fich jener Exception ungeachtet den Befih der

.Pfandfactje zu verfchaffen 292). Was nun von dem Prator anerkannt

ward/ hatte jeder Pfandglanviger zweifelsohne auch außer Gericht anzu

erkennenz daher die mögliche Hindernng des Pfandverkaufes durch die

Ausübung diefes Rechtes. Daß es hauptfäwlicl) nur die fpäteren Pfand

gläubiger traf) wird durch folgenden Thatnmfiand vollftändig erklärt.

Die friiheren Pfandglauviger find in der Regel fchon durch den Kauf

preis der Hypothek vollkommen gedeckt) und iveil fie den Vorcheil der

fpäteren Pfandglänbiger bei dem Verkaufe nicht zu berirckfictjtigen

haben, gewöhnlich in der Lage) daran nicht weiter zn denken) wie diefe

287) l., 7. Z. 3. E, (ie praescrjpt. triginla. (7. 39,)

2x88) l1. 11. f4. l). qnj pol. (20,4.)

28,9) la. 5. i). 8. 18.

290) l.. 2. 1.. 5. 3. 1. n. 20. n,

291) So Zim mern) in der Zeitfchrift für Civilrecljt und Prozeß l. Nr. 3

im!) weiter auch v. Lindel Sintenis u. f. w.

W2) Hierdurch unterfcheidct fiel) das joa aiieren-[i wefentlici) von der Obla

tion) wodurch jeder Pfandbefilzher die hopothekarifche Klage abwenden kann. Vgl.

l.. 12. 8. 1. l). 20, 6. Letzterer kann fin) lediglim dem vindicirenden Pfandgläu

biger gegeniiber im LVeÜtZe erhalten ) allein wenn-er den Befig verloren hat) fich

denfelben nicht durch die hnoothekarifclie Klage verfchaffen j [weil er nieht in das

Pfand des Vorgängers cinrücrt„ aueh :keine felhftfiändige hypothekarifctze Klage

hat , um diefen Befrß der Pfandfactie zu erlangen. *

4.
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zu ihrem Gelde kommen wollen. Hiernach wird für diefe früheren

Pfandgläubiger höchfi felcen der Fall eintreten) daß fie vom Angebots

rechte Gebrauch machen) da fie nicht blos im Befikx) fondern auch im

Verkaufsrechte den fpäterenPfandgläubigern vorgehen. Indeß läßt fich

auch hier ein Fall ncimiveifen) wo ihnen unter ilrnfiänden das Recht

von Vortheil fein kann) d. h. wenn fie wegen blos chirographarifcher

Forderungen ein Retentionsrecht an der Pfandfache erwerben wollen.

Viel häufiger kommt der Gebrauch des Rechtes von Seiten fpäte

rer Pfandgläubiger gegen die früheren vor) theils aus dem oben ange

führten Grunde) theils weil fie dadurch in den Stand gefelxt werden)

den' Verkauf des Pfandes von Seiten des letzteren zu hintertreiben oder

aber in eigener Perfon- herbeizuführen291). Darauf _bezieht fich die

Nachricht in den Rechtsquellen) daß der zweite Pfandgläubiger es aus

übt) zur Bekräftigung feines eigenen Rechtes 294). . Die Erforderniffe)

unter welchen das Recht zufteht) find im einzelnen folgende. 1) Es müffen

zwei Pfandrechte an dernämlichen Sache befiellt fein. Dabei ift es

gleichgiltig) ob diefe ihr Pfandrecht von der nämlichen oder von ver-

fchiedenen Perfonen herleiten. Ferner kommt auch' der Entftehungs

grund des' Pfandrechtes nicht weiter in Betrachtz daher es geübt

werden kann gegen richterliches) conventionales und gefetzliches Pfand-

recht) fowie es auch aus allen folchen Pfandremten zuftändig fein kann;

Zuletzt kommt auch nichts auf die intenfive Stärke des Pfandrethtes

an) fo daß das Recht gegen Vormann und Nachmann ohne Un

terfchied geübt werden kann) einerlei) ob er ein privilegirtes oder

nicht privilegirtes Pfandrecht hat. 2) Keines diefer Pfandrechte

darf bereits erlofchen fein. Dieß Requifit ergibt fich theils daraus)

daß mit der Verjährung der Pfandklage auch das ind* otkerencij

dahinfälltz theils daraus) daß es für den Nachmann erlöfcht) fobald

der frühere Pfandgläubiger die verpfändete Sache feinerfeits ver

kauft 295 ) weil mit diefem Verkaufsacte dann auch das Pfandrecht des

Nachmannes aufhört. Indeß foll nichts darauf ankommen) ob) wer

von diefem Rechte Gebrauch macht) die Pfandfame bereits befiizt oder

nicht. Denn wenn es auch nach der Natur der Pfandklage haupt

fächlici) zunächft nur dem befihenden Pfandgläubiger zugefianden haben

mag) falls ihm die Pfandfache mitder hypothekarifchen Klage abgefor

dert ward) fo kann es doch nach unzweifelhaften Zeugniffen auch außer

dem bei dem Pfandverkaufe geübt werden) wo der Befiiz der Pfand

fache in der Perfon des Verkäufers nicht überall gleichmäßig vor;

ausgefekzt werden kann296). Weiterhin wird berichtet) daß) wer auf

diefem Wege den anderen abfindet) und dadurä) an feine Stelle aufrückt)

293) l.. 5. pr. i). rie cii8ir. pign. (20. 5.) l.. 3. (i. ai nntiqujor. (8. 20.)

294) l.. 22. (i. (io pignor. (8. 14.) i.. 1. u, l.. 5. (i. qui potiores. (8.18.)

295) i.. 3. pr. i). rio iiirtr. pign. (20. 5.)

296) i1. 12. Z. ö. i). qui potiores. (20. 4.)
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nicht als Führer eines fremden Gefchciftes behandelt werden follex fon

*decn als wenn er in eigener Angelegenheit thätig ware 297). Daß fer

ner bei der Ausübung des Rechtes die Einwilligung des Pfandfclould

ners nicht von Belang ifi- ,befagt Papinian in der zuletzt angeführten

Stelle. Auch die Einwilligung des Pfandgläubigers/ gegen welchen es

geübt werden foll. kann nicht in Betracht kommen. weilx wenn er das

Angebot nicht annimmt. die Depofition des Gefchuldeten erfolgen und

dadurch die nämliche Wirkung herbeigeführt werden kann. wie wenn

die Numeration an den Pfandgläubiger erfolgt wäre298). Das Ange

bot und die Depofition foll aber vollftändig fein/ d. h. fie foll nicht blos

das Capital. fondern auch die Zinfen und andere Acceffionen umfaffen

für welche das Pfand haftetx wenn auch nicht gerade die blos chirogra

pharifchen Schulden zu berückfiGtigen findh wegen deren lediglich ein

Retentionsrecht am Pfande zuftehen würde. Die Wirkung des Ge

brauches ift, daß wer Zahlung leiftet oder aber nach richtig gefchehenem

Angebot die Geldfumme deponirt. unmittelbar an die Stelle des

Vormannes einrücktF wie wenn deffen ganze Forderung fammt dem

Pfandrechte auf ihn übertragen worden trace 299)x woraus dann

weiterhin folgt! daß er alle Einzelreckyte an der Pfandfaciw ausüben

darf/ welche diefem Vordermanne zugeftanden haben würden. Der

Eeffion des Pfandreckytes bedarf es hier überall nicht/nicht einmal dann

wenn ein fpäterer Gläubiger nicht feinem unmittelbaren Vordermanne,

fondern einem entfernteren Pfandgläubiger Zahlung anbietet. - Nach

dem heutigen Rechte geht das Anbietungsrecht verlorenh einmal. wenn

feine allgemeinen Vorausfehungen wegfallen. d. h. das Pfandrecht des

Offerenten erlofchen ift. was theils durch die Verjährung der Pfand

klagel theils durch den Verkauf des Pfandes von Seiten des erfien

Pfandgläubigers herbeigeführt werden kann - dann nach der heutigen

Praxis auch nach Ausbruch des Concurfes zu den Gütern des Pfand;

fchuldners oder wenn auf den Verkauf des Pfandes rechtskräftig er

kannt ift. '

Was die ?lufhebungsgründe des Pfandrewtes angeht/ fo find fie

nach der Abhängigkeit des Pfandrechtes von der Erifienz einer Haupt

obligation entweder folche. welche in der Hauptfclyuld felbfi eintreten

und deßhalb auch folgeweife das von ihr abhängige Pfandremt vernich

ten. oder folchel welche die Hauptfchuld gar nicht berühren- fondern

unter deren Befiehen lediglich in dem Pfandnerus felbft ihren Grund

haben. Die Erlöfwungsgründe der erften Art wollen wir hier mit

dem Namen der unfelbftftändigen bezeichnet» die der zweiten

hingegen felbftfiä nd i g e nennen.

chen. l.. 11. Z, 4. 1). 2

297) l., 12. 5, 6. 1). 20. 4.

298) Es i| alfo eine Zwa gspflimt des Gläubigersx dem Angebote zu wei

0. 4, l.. 1. i), 8. 18.

299) l.. 12. Z. 6. l.. 16. l). 20. 4. l4. 8. l). 8. 18.
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]. Für die un felbfifiändigen Erlöfmungsgründe gilk die all?,

gemeine Regel. daß Alles. was die Hauptfchuld in' ihrem Befiehen'

gänzlich tilgc. auch auf das. davon abhängige Pfandrecht zerftörend' ein'

wirkt390) (vgl. den Art. opiiiig-'alio in diefem Werke Bd. liii. S.

483 fig.). Auch auf diefem Gebiete unterfmeiden die römifchen Rechts

quellen fehr genau zwifmen 5011111011111. Zatieiaolici. Jene*

bezeichnet jede Tilgung der Schuld. welche felbft gegen den Willen des

Hauptgläuvigers wirkt; diefe hingegen umfaßt alle anderen Fälle.

welche lediglich mit der Bewilligung des lenteren eintreten können. z. B.

Beftellung einis Bürgen oder eines 00rre118 (lei-earn, i1. 30i11111111 ciatio,

einfamer Nachlaßvertrag u. f. w. Weil man nun in den Fornien der (ehe

teren Art den Willen des Gläubigers ausgefpromen fand'. das einmal

beftellte Pfandrcmc aufzugeben. fo faßte man auch die' Tilgungsformen'

der Hiluptfcltuld. welme lediglich mit der Bewilligung des Hauptgläu

bigers eintreten können. _unter dem allgemeinen Gefechte-punkt der' 1111115*

1110110 zufaknmen. Diefer llnterfmied wird von den römifchen Rechts.:

quellen einmal bei der' directen pat-meinen, mit ioelmer der Versfander“

*die* Reflitucion des Pfandes fordert. als deren Anfangs-termin hervor

gehoben-, fodcinn auch bei iirpoiiiecaria 110110 als deren Endtermin'ö(*l)ii

Auf diefemGebiete kommen alle vollfiändigen Erlöfmungsgrüride der

Hauptfchuld in Frage. [welche möglicher Weife auch dasgErldfchen'

des Pfandremtes herbeiführen. Erlaß der .iyauut*fci1uld-'702). Nova*

tionko-i). Befriedigung durch' d'en 8Pfandverkciiif(M1). Leifiung' des

Smiedseides in Folge der Eidesdelation von Seiten des Hauptgläui

bigersigö) u. f. w. Eine Eigenthümlimkeit. welche mit der Faffung»

der hypothekarifmen Klage zufammenhängt. ift die Erlöfmung' des*

Pfandrechtes durch bloßes Angebot der Zahlung für' die' Haupt

fchuld. wenn der Gläubiger fich weigert. diefes Angebot anzunehmen

und dadurch [in Verzug verfegt wird; diefer Fall wird" _nämlich

in der Pfandklage der wahren Solution gleichgeftellck-(ik). Für die

übrigen Erlöfmungsgründe der Hauptfchuld. welche fonft auch das

300) 1.. 9. z, 3. 11. 3.-. pjgki. riet. (13, 7.) 1., 6, pr. g. 1._ 11. 20. e'. Die'

fen unterfchied berühren ferner l.. 10. pr. i). 13. 7. l.. 3. 0. 10 lain-nige).

(8-31.) In diefem Sinne erklärt ulpian in i.. 9. Z. 3. i). 13. 7. _am

Schluffe: el genei-aiiter ciiceuäum eric, qui-tier reer-irre roiuitgcteciitor apiguore,

ricieri ei Zatiskactcnn, si, ut 1x130 Zibj r0iuit, 8ii1i carit, iicet iii i100 11000111118' 31c.

301) 1.. 13. g. 4. o. 20. 1.

302) 1.. 17. g. 2. o. .ie [aa-11.. (2. 14.) 1.. 3.111. 11. 20. s.

303) i.. 18. 11, (i0 1107.01.12.) 1..11. 3.1. 11. 13. 7. Hierbei kann

indrß das Pfandrecht vorbehalten werden. felbft in der Art. daß es in feiner

urfprünglimen Stelle bleiben foll (denn die römifmen Iuriften nehmen zur Er

klärung der Sache an. daß der Gläubiger in 31111111 10011111 31100111111. i.. 3. pr.

l). 20. 4. i.. 12. Z. 5. l). una.).

304) l.. 3. (L. 8. 31.

305) l.. 13. i). 20. 6.

306) i.. 20. Z. 2. l). 13. 7. Vgl. oben S. 35.
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Erlöfmen der davon abhängigen Nebenobligationen zur Folge haben)

_kommt in den römifchen Rechtsquellen eine allgemeine Befchränkung

vor) infofern die) welche außer dem Falle der Solution gegen den

Willen des .fyauptgläubigers die Hauptfchuld vernichten) auf das Er

löfchen des Pfandrecijtes keinen Einfluß haben; vielmehr wird dann

angenommen) daß aus der Hauptlchuld fernerweit eine Naturalobliga

tion fortbefieht) welche die Möglichkeit einfchließt) daß auch das Pfand

remt fortdauern könne. Dieß erklärt fich einfach aus der Natur des

*Pfandrechtesh welches nach der Faffung der hypothekacifchen Klage, über

all fortdauern foll) wo weder 80111110 noch 83113100110 erweislici) 1|. An

wendungen des Grundfahcs kommen vor bei der Confufion durch Erb

fcljaft 307)) bei der nothwendigen Novativn) welche im claffifchen

Paridektenrecljte die Folge der Litisconteftation 308) und des Urtheiles

ifl 309)) *

lt“. Die felbftfiändigen Erlöfmtingsgründe des Pfandremtes

,lafffen fich fämmtlich unter folgende Gefichtspunkte zufammenfaffen.

Das Pfandrecht erlifcht entweder) weil die othwendigen Bedingungen

wegfcillen) unter welchen allein ein Pfandremt an der Sache von Anfang

an beftellt werden konnte) oder weil die Befchränkungen) denen das

Pfandrecht nach der Faffung des Pfandcontractes ausdrücklich oder fiill

fchweigend _unterworfen war) eintreten) oder endlich) weil eine 811113

1110110 im' oben angegebenen Sinne vorkommt) d. h. ein unter Mitwir

kung des Pfandgläubigers eintretender Thatumfiand) welmer deffen

Willen manifeftirt) das Pfandrecht aufzugeben.

l n. Zum Wegfall der nothwendigen Bedingungen jedes Pfand

rechtes gehören folgende Erlöfmungsgründe deffelben. c1) Der völlige

Untergang der verpfändeten Sache) weil dann jedes Object des Pfandes

fehlt310). Jft der Untergang nur ein theilweifer) fo haftet das Pfand

an' dem fort) was übrig bleibt. Wird die Sache wieder hergefiellt) fo

lebt auch das Pfandrecht am Ganzen wieder aufim). b) Das Zufam

mentreffen des Pfandrechtes und Eigenthums an der Pfandfahe in' Einer

PerfonZLL). Man nennt dieß heutzutage 0011111810 des Pfandremtes.

Ein Fall diefer Art ift) wenn der Pfandgläubiger das Pfand vom

Pfandfchuldner kauft und in Folge des Kaufes Eigenthümer deffelben

wird; dann Eigenthumserwerb durch Erbgang u. f. w. c) Das Auf

hören des Rechtes in der Perfon des Verpfänders) welches ihn zurVer

307) l1. 39, pr. l). (Le Zi). 710111111, (311.1.) l.. 38. 8. ii. l). 6e. 301111.

(16. 3.) Vgl. den Art. 0111130110 in diefem Werke Vd. 71]) S. 484.

308) 1.. 11. pl'. 1). 13. 7. .

309) 1.. 13. z. 4. 1). 20. 1. 1.. 8. (7. 8. 14. 1.. 1111. c. 8. 27. Davon

fcheint auch l.. 2. (L. 8. 31, zu verfiehen.

310) 1.. 8. pr. 1). 20. 6. 1.. 23. c. 8. 14.

311) 1.. 33. 11.20. 1.

312)1..20.3.3.1). 13. 7. 1.. 9.111,1). 20. 6.
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pfändung berechtigt hatte (nach der Regel: re801ut0 i018 c0115ti1uen1i8.

ke80111itu1* i118 0011008811111). Indeffen 1| dieß lediglich von folchen Grün

den zu verftehen) welche bei dem Verpfändungsacte bereits vorhanden

waren und das Recht des Verpfänders überwiegen) fo daß der Mehr;

berechtigte die Handlungen des Verpfänders nicht anzuerkennen braucht.

Einzelfälle diefes Erldfclyungsgrundes kommen vor bei der Emphyteufe)

wenn der Grundherr fie vindicirt313)z bei dem Afterpfande) wenn das

Pfandrecht des erften Gläubigers erlifcht311)z bei bedingt veräußerten

oder vom Erblaffer bedingt vermachten und vom Erben verpfändeten

Sachen bei dem Eintritte der Bedingung 313); bei dem Nießbrauche)

wenn diefer für den berechtigten Verpfänder verloren geht313)z bei einer "

auflöslicl) oder widerruflich erworbenen Sache) wenn die Bedingung

erfüllt wird oder aber der Grund zum Widerrufe eintritt 317). Eine

Ausnahme von diefem Salze kommt lediglich bei der Redhibitoria vor)

wenn der Käufer in der Zwifmenzeit) wo er Befißer war) Pfandrechte

auf die Sache gelegt hat. Solche Pfandrechte bleiben nämlich dann

auch fernerhin befiehen) und können er| mit der ausdrücklichen Zuftim

mung des Pfandgläubigers erlöfmen) obfchon die Sache entweder nach

den Grundfaßen des ädilicifmen Edictes oder nach dem Inhalte eines

Displicenzvertrages zurückgegeben wird 318).

b, Der Befchränkungen halber) welchen das Pfandrecht nach dem

Inhalte des Pfandcontractes ausdrücklich oder fiillfmweigend unterwor

fen ift) erlifcht das einmal beftellte Pfandrecht a) bei dem Eintritte

einer Refolutivbedingung oder eines Endtermines) von welchem es gleich

anfangs abhängig gemacht ifi 3111). b) Bei der Verjährung der

hypothekarifmen Klage) weil das Pfandrecht wefentlich nur in der Mög

lichkeit befteht) diefe Klage anzuftellen. 0) Bei einem rechtskräftigen

Urtheile) tvelches das Pfandrecht dem Pfandgläubiger aberkennt320).

c1) Bei dem Verkaufe des Pfandes von Seiten eines ftärkeren Pfand

gläubigers) wo regelmäßig alle fpäteren Pfandrechte erläfchen (vgl. oben

S. 48). e) Bei dem Verkaufe des Pfandes von Seiten des Fiscus

oder deffen) welcher das patrjmonium prinoipie verwaltet) wo alle auf die

Pfandfame gelegten Eigenthums- und Pfandanfprüclye erlöfchen) felbfl:

wenn fie von einem früheren Datum herrühren 321). Das Nämliche

gilt auch bei jeder anderen Veräußerung der betreffenden Perfonen.

313)1.. 31. l). 20. 1

314) l.. 1 u. 2. (I, 8. 24.

315) 1.. 3. Z. 3. 6. 110111111. 601031111.. (8, 43.)

316) l.. 8. pr. l). 20. 6. '

317) 1.. 3. l). 20.6. .1.. 4. Z. 3. l). 116111 (116111. (18. 2.)

318) l.. 3 u. 4. pr. 1). 20. 6. 1.. 43. Z. 8. 1). 11c aeciil. eäicto. (21. 1.)

319) 1.. 6. 1). quibuz 1110613. (20. 6.)

320) l.. 13. l). 20. 6. l

321) l.. 2 u. 3. (I. (ie quaär. praeecr. (7. 37.) Z. 14. 1. idjcxue. 111601111.

(2. 6.)
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Wer Anfprüche an die Sache hat) kann nicht den fpäteren Erwerber)

fondern lediglich nur den Fiscus in Anfpruch nehmen und zwar diefen

wiederum nur binnen einer Frift von 4 Jahren (vgl. den Art. Fiscus

in diefem Werke Bd. l7) S. 310 flg.).

(1. Daß der Wille des Pfandgläubigers fein Pfandrecht an der

Sache aufzugeben) allgemein das Erlöfchen des Pfandrechtes herbeizu

führen vermöge) liegt fchon in der Lehre von der Zaiißfuclio deutlich

ausgefprochen) und hängt mit dem Thatumftande zufammen) daß das

Nichtvorkommen der entirlaelic) als eine Vorbedingung der hhpothekari

fchen Klage namhaft gemacht wird. Hiernach wird zur Satisfaction

verlangt 1) eine ausdrückliche Handlung des Pfandgläubigers) welche

feinen Willen manifeftirt) das Pfandrecht aufzugeben022)) wenn aus)

diefer Wille nur ftillfchweigend darin enthalten fein follte. 2) Von Seiten '

des Pfandfchuldners gehört dazu in derRegel die Annahme des Verzich

tes) theils weil die Remiffion des Pfandrechtes immer in die Form

eines Vertrages gekleidet ift) theils weil feine Einwilligung zur Auf

gabe des Rechtes ausdrücklich in Frage geftellt wird 323). Nur im

Falle der tefiamentarifwen Liberation eines beftehenden Pfandrechtes

bedarf es nach den Regeln der Vermächtniffe keiner ausdrücklichen

Annahme. ueberhaupt darf dabei nicht überfehen werden) daß die An

nahme von Seiten des Pfandfchuldners an keine beftimmte Zeitfrift ge

bunden ift) da fie *in jedem Augenblicke erfolgen kann) wo fie über

haupt zu feiner Kenntnißgelangt. uebrigens verfieht fich von felbft)

daß ein folcher Verzicht des Pfandgläubigers im allgemeinen Veräuße

rungsfähigkeit und Dispofition in deffen Perfon vorausfeht. Daher

find die Pupillen an die Einwilligung des Vormundes unabänderlich

gebunden) auch bedarf es bei dem Verzichte auf Hypotheken) welche

wegen Alimenten beftellt find) der Einwilligung der Obrigkeit 324).

Abgegeben werden kann der Verzicht auch durch Procuratoren) welche

zu diefem Zwecke einer Specialvollmacht bedürfen 325). Unter den Ein

zelarten des Verzichtes find folgende auszuzeichnen. a) Wenn der Pfand

gläubiger ein anderes Pfand annimmt oder fich ftatt eines bereits beftehen

den Pfandrechtes eine andere Sicherheit befiellen läßt) z. B. durch Annahme

eines Burgen) eines anderen 00rr0u8 0ebeiic1i320). b) Wenn der Pfand

gläubiger freiwillig die Pfandurkunde an den Pfandfchuldner zurückgibt

oder zurückgeben läßt 327). v) Wenn er die Pfandfache) die er befiht) an den

Pfandfchuldner ausantwortet028). c1) Wenn der Pfandgläubiger dem

322) Vgl. hier Sintenis a. a. O. S.671.

323) l.. 2 (J. e10 reinirs. pign. (8. 26.)

324) 1.. 8. Z. 15. 1). e10 tirinsnct. (2. 15.)

325) 1.. 7. Z. 1. 1). 20. 6.

326) l.. 5. s. 2. 1.. 14.' 1). 20. 6. 1.. 9. 8. 3. 1). 13. 7. 12508.1.

1). (10 iure äoliuni. (23. 3.)

327) l.. 2. 8. 1. 1). e10 pure. (2. 14.) l.. 7. (1. 8. 26.

328) l.. 3. 1). 110 paatis. 1... 9. (1. 8. 36.
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Schuldner erlaubt oder erlauben läßt) das Vfandzu verkaufen) zu legiren

oder fonft zu veräußern 329). Der anfänglichen Erlaubniß fieht die hinter

her nachfolgende Ratihabition gleich 330). Zur Giltigkeit der Remiffion

'genügt aber keineswegs das Wiffen des Vfandgläubigers um den Ver

kauf des Vfandes von Seiten des Vfandfchuldnersz wohl aber feine

Unterfchtift unter das Kaufinftrument) es mußte denn nachgewiefen

werden können) daß er in diefer Ruckfimt hintergangen worden fei 331).

Auch* wird ausdrücklich verlangt) daß der beabfichtigte Verkauf oder be:

ziehungsweife die Veräußerung Folgen gehabt haben 332); daher das

Vfandrecht beftehen bleibt) wenn das Alienationsgefmäft von Anfang

an giltig war) aber hinterher wieder aufgelöfi wird M). Ausgenommen

bon den gewöhnlichen Veräußerungsformen ift indeß die Beftellung eines

anderweiten Pfandrechtes an der Sache. Willigt der Vfandgläubiger

darein) fo hat dieß regelmäßig nur die Folge) daß er mit feinem Pfand

rechte dem zweiten nachftehtz unter umftänden kann indeß darin eine_

förmliche Aufgabe des Pfandrechtes liegen) was indeß dann Sache des'

Beweifes i| (facti quaeßljo 88i) und aus den begleitenden Umfiänden

beurtheilt werden muß 334). e) Wenn bei dem Verkaufe eines

pjgniie jo juciicricj 031183 eaptum oder von Seiten des Fiscus die durch'

öffentlichen Aufruf admonirten Vfandgläubiger ihr Vfandrecht an

der Sache' nicht gewahrt und nicht verfolgt haben 335) (vgl. S.

27) 48).

Was die Nebenverträge angeht) weiche bei dem Vfandrechte vorkom

men können) fofind fie in ihrer Wirkfamkeitlediglici) aufdas Conventional

pfandrechtbefchränktz bei anderen Entfiehungsgriinden find fie fchon nach

deren allgemeinen Grundlagen nicht weiter denkbar. Von einigen diefer

Nebenoerträgeifi bereits die Rede gewefen) infofern ihr Inhalt fich

bezieht theils auf die Erftreckung des Pfandrechtes) auf die Früchte)

Sclavenkinder u. f. w.) theils auf die genaueren Befiimmungen über

den Vfandverkauf durch den Vfandgläubiger nas) Ort und Zeit) oder

inwiefern fie eine' Entfagung diefes Verkaufsrewtes bezwecken (vgl.

S, 44:)F oder auch die Begehung des Alienationsrechtes von Seiten des'

Vfandfchuldners zum Gegenfiande haben (vgl, S. 13). Hier find noch'

folgende Einjelverträge nachzutragen.

s. Die lex c0n11l1i880kja pjslwkjß, d. h. der Vertrag'

ztvifckfen Vfandgläubiger und Pfandfchuldner) nach deffen Inhalt das

 

329) l4. 4. 8 1 l4. 7. pr l4, 8, Z. 6,15m l). 20. 6, l4. 4. i). rie remis-i.

(8. 26".) Daß dem Verkaufe jede andere Alienationsform gleichfteht) fprechen

aus l..4.3.1. l.. 8, 5. 8. 1). 20. 6.

330) 1.. 4. 3. 1. 1). 20. 6.

331) 1.. 8. 5. 15. l). 20. 6, l.. 4. a, 8. 26.

332) l3. 4. F. 2. 1*. 8. 8. 6 u. 11. l), 20, 6,

333) [t. 10. pl'. o. 20. 6.

334) l.. 12. 8, 4. l). qui pol (20 4)

335) i. 6 u, 8 C. 8. 26.
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Vfand d*em_Gläublger um die Hauptfchuld zumEigieirihum verfallen'

forr; toi-nn die letztere tiichtzurgehörigen Zelt bezahicisird. [Somit ward

diefer Vertrag urfprüngliä; in einen nothwendigen Kauf gekleidet; deffen'

Pretium gerade das verzinslime Capital bilden follte 336); und wie die

vaticanifclyen Fragmente berichten; galt dieß dann als ein bedingter

Kauf; deffen Kaufpreis bereits durch anfängliche Convention fefigefehk

worden war. Manche neuere Remtshifioriker haben nach dem Vor?

gange von Errjas angenommen; daß die lex oomniiaooria im noth

wendigen Zufammenhartge mit der alten' Verpfändungsweife' durch

(jana-ia fit-he; indem hier; wenn die Zahlung ausbleibt; das Pfand'

immer dem Fiducicirgläubiger als' Eigenthum verblieben' fei; allein die

Verbindung _beider Inftitute ift nur zufällig; da einestheils die titluoin*

fich auch ohne [ex comintsxorjn denken läßt; 1a in den menten Fallen fie*

nicht einmal vorausfeht337); anderentheils die 'er eotntnjssatin auch bei

dem Faufipfcmde und der Hypothek _vorkommen konnte. Nas) dein“

Reriite der eraffifehen Zeit war der Beitrag erlaubt; allein' von Con

ftanrin ift er in der Weile verboten worden; daß der Vfandgläir-i

(aga- diis Eigenthum an der Sache _verlieren folle; wobei ihm na

türlich* die' perfönliche Kia e' aus der Hauptfchuld immer noch zart-air

dtgipreigrcfiöcse); _uns ,saß ervot beftehtnoci) im IuftinignifäfenRecifth

und ifk auch ini cnnonifchen“ wiederholt wocdeauo). Der Grund des

Ver-votes? iftgmiit-hoher Wahrfmeinlictikeit' in dem ltmfiande zu fucheti;

daß es* die Rückficift auf das Gemeinwohl erheifchte; denWuclferern*

eine leichte' Gelegenheit zu entziehen; fich auf Koflen bedrängter' Leute'

zu" bereichern; welche' durch: die Nöth gezwungen find; fich' um, jeden

Preis_ _Geld zu verfchaffen; und deßhalb hat man auch den Verzicht

des Vfandfclfuldners auf die Rechtswohlthat Eonftantiws allgemein für

ungilcig erklärt. - Ob hiermit auch der Vertrag ftillfmweigend verdo

ten ift; daß; wenn die Zahlung der Hauptfchiild zu einer beftimmteti

.Zeit nicht' erfolgt; das Pfand dann an den Gläubiger oder Burgen um

einen; bann- erfl zu beftimnijendenVreis* perla-lift* fein folle; ift unter,

d'en bedeutendfteti Civilifien fkreitig. Zur Zeit der ctaffifayen Iurifteii

336) krogtn. 'atio-Inn Z. 9, intern. (Nordica ati l.. nn. 7116061706. (ie cotnrn.

kesojnrien-in. (2. 3.) Vgl. hier Warnkönig; im Archive für civilift. Praxis

Vd.24; S. 313 flg. Zu weit _wird der Begriff ausgedehnt von W ever; welcher

jede Entfagung des Pfandfcltuldners auf Rechte in Anfehung der Pfandfache

und 'edenErlaß von Verbindlich-keiten; welche fonft aus dem Pfandcontracte für

den fatidgläubiger eiitfkehen; zur in oointnissaria* rechnet; wenn diefe Entfagung

oder beziehungsweife diefer Erlaß auf den Nichtzahlungsfall der Hauptfclniid

verabredet wird.

337) So fchon inc. a0 ciofrecius ..a j.. on. in 00a. rtieoa. artist'.

1, p. 203 3g. Warnkönig a. a. O. Bd. 24; S.345flg. c _-;

338) i.. un. 711. (L. 2. 3. l.. 3. lust. C00. (ie partir pjgjtoruni. 37i.)

339) Cay. 7. K. cie pignor. (3. 21.) '
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war der Vertrag zweifelsohne erlaubt 340). In den Iufiiniatrifchen

Vandekten find des Verbotes der lex 00ll1n1j880rju ungeachtet Stellen

aufgenommen) welche den Vertrag noch als erlaubt darftellen. Nimmt

man hinzu) daß nach der obigen Begriffsbefiimmung der Vertrag

gar nicht unter die 18:( c0lnmj880rju fällt) fo läßt fich vom Standpunkte

des Iufiinianifchen Rechtes aus deffen Giltigkeit nicht firglick) bezwei

feln 341)) und wenn man fich dagegen theils auf die Allgemeinheit des

Verbotes) theils auf den Umftand berufen hat) daß bei folchen Ver

trägen die Gefahr des Schuldners) fein Eigenthum zu verlieren) ganz

die nämliche fein werde) fo hat man dabei vollftändig iiberfehen) daß

nicht diefer Gefichtspunkt allein im Verbote entfcheidet) fondern viel

mehr der Verlufi des Eigenthums um den Betrag der Vfandfchuld)

welche in der Regel viel weniger betragen wird) als der Werth des

Vfandes ausmacht_ Daß alle diefe verbotenen Verträge giltig

werden) wenn fie vom Vfandfmuldner befchworen werden) ift eine

Behauptung) welche nach der richtigeren Anficht entfchieden verwor

fen werden muß.

2) Der Vertrag) daß) wenn die Hauptfchuld nicht zur beftimmten

Zeit abgeführt wird) der Vfandfmuldner dem Vfandglätibiger die Hypo

thek abtreten wolle (6888111-11111 8o okeciil0kibu8). Hierin liegt nicht eine

Ueberlaffung der Vfandfame zum Eigenthum) fondern lediglich eine

Uebertragung des Befißes an den Vfandglaubiger von einem unbe

fiimrnten Termine an) und zugleich eine Beftcirkung des Verkaufsrech

tes) was dem Vfandgläubigcr am Vfande zufieht342)z daher hat der

Vertrag keine weitere Wirkung) als daß der Verkauf der Vfandfache

nach dem Inhalte des gemeinen Rechtes erfolgt) und deßhalb wird

er von den Interpreten für uberflitffig erklart. Daß ihn Manche

unter den Gefichtspunkt der coinmjrroria haben ziehen wollen) beruht

auf einem Mißverfieindniffe. '

3) Das fogen. pactuin (ie jngraciienrio pign01-6(l1!

patlieca). So heißt in der Kunftfprame der neueren Iuriften der

Vertrag zwifchen Vfandgläubiger und Vfandfmuldner) wodurch der

erfte das Recht erhält) fich eigenmäckytig) ohne richterliche-Z Urtheil ab

zuwarten) in den Befiß der ihm verpfandeten Sache zu feßen) falls die

Hiruptfmuld zu einem beftimmten Termine nicht abgetragen wird 343).

 

340) Krug-m. Klar. 8. 9. l.. 16. Z. nit. l). 20. 1. l.. 81. l). 11d coole-id.

empt. een-I. (18. 1.) [1. 12. pr. l), 20. 5.

341) So v. Glück) Fritz) Sintenis) Warnkönig) vor allen aber

Jar. Gothofredus.

342) l.. 1. t). (ie [nietjs pjZn. (8. 35.) Vgl. dazu Warnkönig a. a. O.

Bd. 24) S. 335 flg. Rudorff) in der Zeitfchrift für gefchicijtlicize Rechts

wiffenfchaft Bd. 13) S. 203.

343) l... 3. (x. (16 pjZll. (8.14.) Vgl. Rudorff a. a, O, Bd. 13)

S. 204.
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Wenn in Folge eines folchen Vertrages der Gläubiger einfeitig und

ohne den Willen oder wider Willen des Pfandfchuldners den Befiß der

Pfandfackye occupirt) *fo begeht er' zwar kein iurtutu, auch keine rie,

welche der 1e): .julia verfälltz allein) weil das 8in0 juciire rexmsdere allge:

mein unerlaubt ift) fo bleibt ihm nur der Weg übrig) ein prohibitorifmes

Interdict (ie jugreaienclo auszuwirken und fo in den Befilz der Pfand

fache zu kommen. Dieß ift bezeichnet mit den Worten: att-einen anato

til-ne nrae8iäj8 p088688j0n6m aäipißcj (lebend Von diefem inlerciialum

ecijpiroenciae p085e88ionj8, was im Iuflinianifcljen Rechte verfchwunden

ift) hat fich noch eine fehr befiimmte Spur in einer Pandektenfielle

erhalten 3M). .

4) Der Vertrag) wodurch fich der Pfandfckyuldner dem Gläubiger

gegeniiber des Rechtes begibt) das Pfand zu veräußern (vgl. S. 3).

Er wird vollfiändig aufrecht erhalten) und jede dagegen laufende Ver

äußerung ifi null und nichtig.

5) Der Vertrag) wodurch fich' der Pfandgläubiger des Rechtes

begibt) das Pfand im Nichtzahlungsfalle zu verkaufen (vgl. S. 44).

In der Form) wie er abgefchloffen worden) kann der Vertrag nicht auf

recht erhalten werden) weil das Verkaufsrewt des Pfandgläubigers zu

den wefentlichen Befiandtheilen des Pfandrechtes gehört. Demnach

wird er lediglich fo ausgelegt) daß der Pfandgläubiger bei dem Ver

kaufe vorher dem Pfandfcljuldner dreimal nach einander denunciren

miiffe) anftatt der fonft gewöhnlichen einmaligen Denunciation) mithin

eine Erfchwerung des Pfandverkaufes daraus hergeleitet. Welcher

Zeitraum zwifchen den Einzeldenunciationen inne gehalten werden foll)

dariiber findet fich nirgends eine genauere Beflimmung. Wahrfciyein

lich wird es ein mäßiger fein miiffen) deffen genauere Befiimmung dem

Urtheile des Richters iiberlaffen bleibt. g

6) Der Vertrag) wodurch der Pfandgläubiger das Recht erhält)

das Pfand verkaufen zu dürfen. Im früheren Rechte der Römer war

diefer Vertrag die einzige Quelle des Verkaufsrecljtes) ivas dem Pfand

gläudiger zufiehen konnte) weil man das Wefen des Pfandrechtes ledig

lich in die Zuftändigieit der hhpothekarifwen Klage zu fehen pflegte

(vgl. S. 4). In der fpäteren Zeit war der Vertrag bei jeder

Pfandbefiellung fiehend) und als man fich daran gewöhnt hatte) das

Verkaufs-recht des Gläubigers als einen wefentlichen Befiandtheil des

Pfandrechtes zu betrachten) fo war man darüber nicht im klaren)

welche fpecielle Wirkung dem Verträge fernerweit beizulegen fei.

Die neueren Iurifien find gewohnt) den Vertrag fo auszulegen) als

344) [i. 32. Z. 2. 1), är 13088883. (41. 2.) Zpeejer inclucencii in p085E88j0lWll1

nlicuiue rei ert, prdnjbei-e ingrecijenti 'im [jeu-i, Ztatjm 6mm neuere ncii-erzarium

er rucuum reliuquere porßerrjonem inder, guoci multo plus ert, que-m rerlituerv

(banale-ine, lid. F.. lutekcijctorutu).
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erneute die Vethnendiaieit-.drr Dceupciaxiou reellen rei-res ie- '11

_Zer Gläubiger por dem Pfandperkaufe gn den Pfandfcipuldnerzzu erla) en

at. Allein die Stellen .der römifmezn Recinsquellen) .welche man für

Ziele Behauptung angezogen hat) (pre-ben vielen allgemein/als .daß

Ygrgus etwas der Art entnommen wgrden _könnte 31.5).

7) 1130111111 nnticiirosoos (bei den ,neueren zRexhtslehrer-n

gzrrh _npticirretioum genannt) heißt der Vertrag zwifhen Gläubi

ger und Schuldner) wodurch dem 'erfteren das Recht deäGegennuxung

gm Pfande eingeräfunit wird) in der Art) daß er die Pfandfame wäh

rend der Dauer des _Pfandremtes anfiatt der Zinfen der Hauptfmuld)

vollfiändig gebrauchen und benutzen kann. Der Vertrag kommt am

häufigfien bei dem F11u|pfande'v)or316)) allein er kann auch ohne

Pfandcontract felbfifiändig eingegangen werden) u_nd dann erfcheint er

in feiner urfprünglichen Reinheit ohne (Beimifmung der fremdartigen

Befiandtheile) welche der Pfandnerus nothzwefndig _einfchließt 1117).

Die Einzelrechte) welche im Verträge liegen) find n) das Recht)

die Sache zu detiniren. Zu diefem Zwecke muß dem antimreti

frhen Gläubiger die Sache gleich von Anfang herein 'übergeben werden;

wenn er durch Zufall die Detention verliert) fo hat er eine befondere

in forium 110110 auf deren Reiiitution 311i1). i)) Das Recht) die

Früchte vollfiändig aus der Sache zu ziehen und ftatt der Zinfen zu

behalten. Der Berechtigte braucht deßhalb von den gezogenen Zinfen

keine Rechnung abzulegen) auch fie nicht zurückzuerfteitten) infoweit fie

die gefehlime Quantität der Zinfen überfieigen 311i). Indeffen kann es

wohl vorkommen) daß die Frümte aus der Sache nur bis zum Beträge

der gefelzlichen Zinfen behalten werden follen 350); dann verfteht fich die

Rechnungsablage und Erftattung des Superfluum von felbfi. o) Das voll

fiändige unumfmränkte Gebrauchsrecht an der Sache 3111). ci) Der Pfand

gläubiger hat ein Retentionsrecht an der Sache) bis das Capital zurückge

zahlt ift (roiinei possossjonem pignorjs i060, l.. 11. Z. 1. i). (ie pign. acc.

[13. 7.]).- Wird die Antichrefe zum Pfandgefchäft als Nebenvertrag

hinzugefügt) fo können alle diefe Berechtigungen mit den gewöhnlichen

3-15) z. 1. i. quibus 111.311. (2. 8,) i.. 3. 3. 1. c. 8, 34. 1.. 8. g. 1. n.

13. 7. Vgl. Sintenis a. a. O. S. 539.

346) l.. 33. _l). 13. 7. _

347) l.. 11, Z. 1. i). 13. 7. reri). pignorio ioco.

348)l..11. Z. 1. oil. Daß hier Noodt (obserr. il. cup. 1|.) fiatt i.

(zierung -aciionehat lefen wollen imo actions, *wor-nach die pjgnoraticia zu verjiehen

wäre) beruht auf der vorgefaßten Meinung) als ob die Antichrefe ohne Pfandver.

trag nicht vorkommen könnte.

3:9) i.. 14 u. 17. (i. rie 115111-18. (4. 32.) Vgl. Wefiphal) Pfandremt

. 12 .
F 35,0) 1.. _1. Z. 5. o. 20. 1.

13 7551) Darguf 'geht auch 1..5.c.g11011cun1_e0. (1.)-io.) 1.. 115.171).
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Pfandklagen erzwungen werdenW). Dem antichretifchen Pfandgläu

biger liegt nur die Verpflichtung ob/ die Pfandfache nach Rückzahlung

des Capitals zurückzugebenh und nach der Praxis die Steuern und

Lafien der Sache in der Zwifchenzeit zu bezahlen. - Eine ftillfaowei

gende Antichrefe haben manche neuere Iuriften nach dem Vorgange des

Euj as 353) dann annehmen wollen. wenn ein Capital unverzins;

lich zum Darlehn gegeben und dem Gläubiger eine fruchttragende

Sache zum Pfande übergeben worden ift. Dann könne. fagt man

weiter. der Pfandgläubiger die Früchte derSache bis zum Beträge der

gefehliwen Zinfen für fich behaltenx doch rnüffe er Rechnung über die

gezogenen Früchte ablegen und den Ueberfmuß herausgeben. 'So rich

tig nun die Sache an und für fich i|3ö4)„ fo mochte gleichwohl der

Name XNA-Where; für diefe Vertragsform unpaffend fcheinen. theils

weil in der wahren Antichrefe keine Rechnungsablegung vorkommt über

die Früchte und deren Herausgabe/ fo weit fie das gefelzliwe Zinsmaß

überfteigen. theils weil die römifmen Rechtsquellen* für den gedachten

Fall den Namen oiurthzghar; und ähnliche nicht gebrau Zäh ben. -

Nach dem Iufiinianifclyen Rechte ifr die Errichtung der nti refe mit

Bauern und Ackersleuten in Anfehung ihres Ackerlandes und Feld

geräthes verboten. fo daß der Contract für null und nichtig zu

achten ift und die Sachen vom Pfandgläubiger herausgegeben werden

müffeniöö). Noch weiter geht das canonifweRechtz welches den Vertrag

gänzlich aufgehoben hat 356)/ und 'verfügth daß die percipirten Früchte

in Geld abgefchäßt und deren Werth von dem Eapitale abgerechnet werden

foll. und das hängt weiterhin mit dem Zinsverbote bei dargeliehenen

Eapitalien zufammenh was indeß in Teutfchland nicht durchgedrungen

ift. Hiernach fteht der heutige Gebrauch der Antichrefe feft. allein in

der Rechtsanwendung foll darauf gefehen werden„ daß der Vertrag nicht

zur Verdeckung von zinswucherlichen Gefchäften gebraucht werde. Am

ficherfien ift hier wohl Folgendes anzunehmen. Befieht die Gegennußung

in der Einnahme gewiffer Geldgefälle. fo muß wohl immer Rechnung

abgelegt werden. Bei der Sachenmieche und der böbiluljo fcheint dieß

nur dann nöthigx wenn der Gläubiger fie wiederum verpachtet hat. Bei

der Perception natürlicher Früchte wird man es_wohl auf den Beweis

des klagenden Schuldners ankommen laffen müffenx falls fich daraus

ergibty daß deren Betrag die gefeßliwen Zinfen überfieigt.

352)r.33, (1.13. 7.

355) M0'. 34. auch. aa 118er aä l.. 16. (I. 6e 14811118.

353) 01m2". '[1]. 17.

354) l.. 8. l). 20. 2. Diefe Stelle von Verzugsziafen zu verfiehen. wie

Sinteni s a. a, O. S. 234 gethan hatz ifi deßhalb völlig unzuläffig. weil bei

dem Darlehnz von welchem da die Rede ift. keine Verzugszinfen denkbar find.

Dieß hat fchon B üchel bemerkt,

e 356) (Iny. 6. Di. rie pignorjduo. (3. 21.) ray. 8, ll. _rie usuris. (5. 19.)
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1,:

*Pfandreht*, '

. ', z*
7 Was den-Concurs der Pfandg-läubiger anlangtx-»fo verftehtmetn

darunter das Verhältniß mehrerer Pfandgläubiger unter einander, wenn

derenfPfandremte an einem und demfelben Pfandobjecte zufammen

treffen. Ein folcher Eoncurs kann lediglich bei hypotheliarifmen For:

derungen vorkommen) weil das Faufipfand feiner Natur nach fich nicht

"zu einer mehrmaligen Verpfändung eignet; er tritt aber nicht fowohl

dann ein) wenn verfchiedene ideelle oder 'reelle Theile einer und der

felben Sache verfchiedenen Pfandgläubigern verpfandet find (dann

erifiirt) rechtlich genommen) gar kein Zufammentreffen verfchiedener

Pfandgechte an einer Sache) weil es Jedermann frei fieht) den ihm

verpfändeten-Antheil für fich fpeciell in Anfpruch zu nehmen) 357)F als

vielmehr dann) wenn fich mehrere gleichftehende Pfandrechte auf die

ganze Sache erftrecken. Hier gilt es) fofern dasfeine Pfandrecht kein

höheres Alter hat als das andere) und auch mit keinem befonderen

gefeßlimen Verzugsrechte verfehen ifi) als Hauptregel) daß jeder von

den Berechtigten Dritten gegeniiber fein Pfandrecht felbfiftändig und

von dem Anderen tinabhängig ausüben darf) und in ihrem Verhältniffe

unter fich entfcheidet dann der Befilzfiand 357Hz demnach find) wenn der

Eine das Pfand bereits verkauft oder aber die pjgnorie aciclictio vom

Princeps erlangt hat) dieAnderen lediglich auf den Ueberfchuß der Kauf

fumme oder des Smälzungswerthes befchränkt. Hat hingegen das eine

von den concurrirendenPfandremten ein höheresAlter als das andere) fo

entfcheidet man fich im Zweifel fiir den Vorzug des älterenPfandrechtes

vor dem erft Lfpciterhin entftandenen) weil fpätere Dispofitionen des

Verpfänders oder Dritter) welche von ihm ihr Recht an der Sache ab;

leiten) nur tinte-Feder Vorausfeizung Anfpruch auf rechtliche Geltung

haben) daß die bereits von fruherhrr auf der Sache ruhende Verpflich

tung vollftändiganerkannt werde. Diefen Vorzug des älteren Pfand:

rechtes bezeichnen die römifchen Reaytsquellen mit dem Kunfiausdrurke

prjrileginm ion1p0ri8359); die heutigen Rechtsgelehrten nennen ihn

Priorität) was freilich mehr dem Ausdrucke [idljorem (2888 jn

pjgnare entfprechen wurde) welcher auch bei den gefelzlici) beftimmten

Pfandprivilegien vorkommt. Diefer Vorzug zeigt fich einmal darin)

daß nur der ältere Pfandgläubiger den eigentlichen Befikx der Pfandfache

zu beanfpruwen hat (nur er kann lediglich mit der hhpothekarifcloen Klage

den Befiß der Pfandfache jedwedem entwinden 360)) und fich) wenn er

im Befilze ift) gegen die Pfandklage jedes fpäteren Pfaudgläubigers

357) [z. 10. 1). (10 yign. (20. 1.)

358) h, 20. 5.1. 1). ao pjgn. act. (13. 7.)

8. 8, l). jbjä, l1. 7. ]). qui pol. in pjgn. (20, Ü.)

359) l4. 10. l). qui p0l. (20. 4.) Darauf bezieht fich auch der Grundfaß

.jour prior o3 ten-more, ita potjor 08 jure in [i, 4. (L. qui poiidkes. (8: 18.) “

360) l.. 12. pr. l). qui pol, (20. L.) .

l4. 10. l). ein pjgn. l.. 16.

"
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mit der exaeptio 0700111000110 fchüßen 361) z fodann auch darin) daß er

über den Verkauf des Pfandes nach Gutdünken entfcheiden) denfelben

alfo entweder verzögern oder befchleunigen kann; endlich auch noch

darin) daß er fich zuerfi aus dem erhaltenen Kaufpreife befriedigen kann)

und mithin lediglich der 'Ueberfchuß den nachfolgenden Pfandgläubigern

zufällt. .Diefer Altersvorzug des Pfandrechtes ifi allgemein; er tritt

nicht blos bei freiwilligen) fondern auch bei nothwendigen Pfandrechten

hervorz ebenfo bei befonderen) wie bei allgemeinen) bei Hypotheken) wie

bei Faufipfänderniik?) (nur ni>)t bei dem pjgnus praetoriurn, info

fern unter den Einzelnen) welche in die Güter mittirt waren) über

haupt gar keine Rangordnung vorkommt) 3(i3). Er befiimmt fich aber

nicht nach dem Alter der Hauptfchuld) fondern lediglich nach dem Zeit.

punkte) wo das Pfandrecht für diefelbe befiellt worden 1173“). - Im

Falle fich das Alter keines Einzigen von den roncurrirenden Pfand

rechten" genauer befiimmen läßt) entfcheidet über den Vorrang nach

der neueren Doctrin lediglich der Befiß der Pfandfache. Und wenn ein

Pfandrecht) deffen Alter bewiefen ift) mit einem anderen zufammen

trifft) deffen Altersbeweis nicht hergefiellt werden kann) fo hat das

erftere vor dem zweiten den Vorzug.- Hiernach wird die Frage

von Bedeutung) wann) d. h. in welchem Zeitpunkte das Pfand

recht als entftanden betrachtet werden muß. Die Beantwortung diefer

Frage wird erft durch die Beachtung der Thatfache möglich) daß der

Eintritt des Pfandrechtes von drei Momenten abhängt: einmal von

der Erifienz einer Hauptfmuld) für die es beftellt wird; fodann vom

Vorhandenfein eines Gegenjiandes) an welchem das Pfandrecht zuftehen

follz endlich von dem Eintritte eines rechtlichen Grundes) worauf das

Pfandgefchäft beruht. Erft mit dem Eintritte aller diefer Momente

entfteht das Pfandrecht) nicht früher. Bezüglich des leßteren Punktes

bedarf es hier nur der Bemerkung) daß das gefeßlime Pfandreoht ohne

einen befonderen Act in dem Augenblicke eintritt) wo eine Hauptforde

rung und ein Object zur Eriftenz kommt) was von dem Pfandrechte

afficirt werden kann 365); ferner daß ein pjgnus 0100101111111 von dem

Augenblicke an entfteht) wo der Gläubiger in den Befiß der Güter

361) l.. 12. pr. Z. "7, l). 111111. Die Erceptionsformel lautet in den Quel

len: 81 11011 1111111 31110 pjgnori bzfpotbecuare nornine 51c res obliguln. '

362) 1.10. 1). 111111101, (20. 4.) 1., 2 u, 3, a. qui x101. (8. 14.) 1.. 3.

6. 111111 11083038. (6. 54.) Eine Anwendung auf den Nichteigenthümer) welcher

Mehreren nach einander Pfandrechte an der fremden Sache befiellt) enthält

l.. 14. l). 20. 4.

363) l.. 12. pr. l). (ie 1611118 uuctor. 1111]. (42. 5.) l.. 10. pr. (L. .ie 110111.

311cc. (7, 72.) Im Verhältniffe zu anderen Pfandrrchten gibt indeß auch hier

das Alter den Ausfchlag. Vgl, l.. 2, (I. 11111 por. (8. 18.)

364) l.. 11. pr, l.. 12. 8. 2. l). qui pat. (20, 4.)

365) Vgl, Sintenis a, a. O. S. 373 fig.

711l. ö
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gelangt 333); das pjguus 111 0111183 iuciicei-ti oeptum aber durch die Voll

ftreckung des Befehles) d. h. durch die wirkliche Auspfändung 3117). -In

Beziehung auf den Gegenftand) woran das Pfandrecht zuftehen foll)

kann das Pfandrecht niemals .früher datirt werden) als von dem Augen

blicke an) wo er in das Vermögen des Verpfänders kommt) und bei

einer 'generellen Verpfändung von feinem Eintritte in das genius. So

entfteht das Pfandrecht an den ,Illaten erft im Augenblicke) wo die

Sache eingebracht worden ift 368); bei der Verpfändung erft künftighin

zu erwerbender Sachen entfcheidet der Augenblick der Erwerbung) fo

daß alfo) wenn Jemand 'Mehreren feine Güter zu verfchiedenen Zeiten ver

pfändet) die leßteren rückfichtlicl) der fpäter erworbenen Sachen gleichzeitige

Pfandgläubiger find 3611). Indeß wirkt) -wenn die Verpfändung einer

fremden Sache durch nachfolgende Genehmigung des Eigenthümers

convalefcirt) diefe Genehmigung auf den Zeitpunkt der Verpfändung

zurück370). - Die Eriftenz der Hauptforderung anlangend) fo ent

fcheiden bei dem freiwilligen Pfandrechte folgende Regeln. Wenn die

Hauptobligation und das 119111111111 zur _Zeit der Pfandbeftellung bereits

feftftand) fo hebt die Wirkfamkeit des leßteren er| mit dem Arte der

Befiellung) dann aber fofort an. Fängt hingegen das 112111111111 erft

von einem fpäteren Zeitpunkte an) fo ift nach dem fpeciellen Inhalte

der römifchen Rechtsquellen genau zu unterfcheiden) je nachdem die con

trahirte Obligation erft mit dem Augenblicke eintritt) in welmem die

ciebiti 61111811 zur Eriftenz kommt) wie bei der 3111111111110 010601161 031133,

oder fchon vorher. Im erften Falle nämlich hebt auch die Wirkfamkeit

des früherhin beftellten Pfandrechtes lediglich mit dem Eintritte des

clebituru an (vorher wird es nicht als eriftirend angenommen); im zwei

ten Falle wird der Eintritt des Pfandrechtes rückwärts auf den Tag zu

rückbezogen) an welchem die Obligation contrahirt worden ift 371). Jfi

die Hauptobligation von einer Sufpenfivbedingung abhängig) fo wird

zwifchen Poteftativbedingungen und folchen unterfchieden) welche es

nicht find. Im erften Falle tritt das Pfandrecht erft mit der Erfüllung

der Bedingung ein; im zweiten wird bei diefer Erfüllung die Obliga

tion)mithin auch das Pfandrecht von dem Augenblicke an datirt) wo das

Obligationsverhältniß abgefchloffen worden ift 372).

366) 1.. 26. Z. 1, l). 11s pign. act. (13. 7.)

367) l.. 10. l). qui por. (20. 4.)

368) l.. 11. Z, 2. l). 1111118111.

369) l.. 7. Z. 1. 1). 'ib1c1. l.. 34. Z. 2. 1). rie 111311. (20. 1.) l.. 28. 0. c1.

jure 1180i. (49. 14.)

370) 1.. 16. Z. 1. 1). c1e. 111311.

371) 1.. 4. l). ((11118 103 111311011, (20. 3.) l.. 9. pr. l). qui poi. 111 111311.

(20, 2.) 1.. 11. (11.3. 1. 1), 111111. Vgl. Sintenis a. a. O. S. 358-369.

Hiermit hängt es zufammen) daß das Vermächtnißpfandreclpt erft mit dem Tode

des Erblaffers entfiehen kann. 1.. ö. Z. 1. 1). (1111111110 11168. (36. 2.)

372) l.. 13. Z. ä. 1). c1.: 111311. (20. 1.) 1.. 9. Z. 1 u. 2. 1... 11. 'Z.1'1. 1).

qui pol. (20. 4.)

j
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Wenn der Vorzug des Alters bei der Eonourrenz mehrerer Pfand

rechte an einer-Sache regelmäßig ent-fcheidet) fo ift das zwar als Nor

malfall zu betrachten) all-ein es gibt daneben auch gewiffe gefelzliche

Pfandprivilegien) welche die Wirkung äußern) daß fie älteren und

gleichzeitig entftandenen Hypotheken kraft einer befonderen gefeßliclyen

Vorfchrift vorgezogen werden. Man nennt diefe Pfandprivilegien ge

wöhnliä) *privilegirte Hypotheken) im Gegenfahe der einfachen) welchen

ein -fol-hes Vorzugsrerht abgeht. Die Ei-nzelgründe 'diefer Pfand

privilegien laffen fich am einfaehfien auf folgende Punkte zurück

-führen: 1) Wenn durch den Credit des neuen -Gläubigers das Pfand

, object felbfk erhalten worden ift) fo erfcheint gegen ihn der Altersvorzug

-unbilligz vielmehr hat das Pfandrecht) .welches er fich an der Sache

-hat beftellen-laffen) ohne weiteres den Vorzug vor 'allen älteren Pfand

rerhten. Die Allgemeinheit des Vorzuges ergibt fich aus folgenden

-Einzelanwendungen: bei der Attsrüfiung und Ausbefferung eines fchon

'verpfändeten Schiffes) bei dem -Proviant für die Mannfclmft) bei dem

Frachtlohne und Miethg-elde der-Vorrathshäufer *für verpfändete -Waa

ren-073). Indeß erftreckt fich das Vorzugsrecht lediglich auf wirkliche

iGeldvorfGüffe) welche fpeciell zu-diefem Zwecke gemacht find; nicht auf

-blos willkürliche Verwendungen und -Geldforderungeei für gelieferte

Sachen und geleifiete Dienfte. 2) Wer zur Erwerbung einer Sache

(auch) -wenn fie erft in der Zukunft zur Eriftenz kommen wird) Geld

dargeliehen und -fich an der Sache *ein fpecielles Pfandrecht hat be

-ftellen laffen) geht darin allein 'früheren -Pfandgläubigern vor. Hier

her gehören die Fälle) daß ein Acker oder ein Haus gekauft) oder ein

'Gebäude oder ein Schiff gebaut wird; die -Anfchaffung eines Schiffes

und der-Erwerb einer -käuflichen -injiitia mit dargeliehenem Gelde 372).

.Im-Grunde läßt -ficiy dieß-Vorzugsreclyt auf-die 'ei-sia in kein zurück

-führenz jedenfalls fieht es auch bei *der ftillfchtoeigenden Hypothek dem

Munde( zu) mit deffen Gelde irgend eine Sache angefrhafft worden

ift 375)) und die Pearls hat es auch auf den-Verkäufer einer Sache

ausgedehnt) welcher das -Kaufgeld gegen *Vorbehalt einer Hypothek cre

-ditirt) was nach römifchem Rechte gar nicht vorkommen kann070).

3) Der Fiscus hat eine privilegirte Hypothek an allen Gütern-feines

Schuldners wegen rückftändiger Grundabgaben 377)) und das hat die

teutfrhe *Pearls auch auf alle andere Arten von Abgaben ausgedehnt.

4) Die fti-llfmweigende Hypothek der Ehefrau wegen Rückgabe ihres

373) l.. 5. 1.. 6. pr. Z. 1 u. 2. 1). qui poi. (20. 4.) L10'. 97. cap. 3.

Die-letzte Stelle fpricht auch von der -Ausbefierung eines Haufes.

37.1)-1.. 7. (L. qui pat. (8.48.) i110'. 97. auf). 311-4.

375) l.. 7. pr. 1). 20. 4.

376) Vgl. V ü ch el) die Natur des Pfandrechtes S. 78*flg.

377) 1.. 1. (ini-proptei--yeueit. (4. 46.) Vgl. dazu-Sintenis a. a. O.
S. p -

ß'
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Heurathsgutes nach getrennter Ehe ift durchaus privilegirt (vgl. ben

Art. Brautgabe in diefer-n Werke Bd. ll) S. 463 flg.). Wahr

fcheinlicly i| diefes Vorzugsrecht rein perfönlich) indeß fo) daß es von den

Erben der Frau auf deren Kinder übergehtz beiden fteht* es aber nur

dann zu) wenn.die Frau der rechtgläubigen Kirche angehört. Daß der

Vorzug der Hypothek fich nur gegen die älteren fiillfwweigenden Hypo

theken) nicht aber gegen die älteren ausdrücklichen geltend gemacht wer

den könne) ift eine zwar von manchen Practikern angenommene) aber

nach dem Inhalte des Iuftinianifwen Rechtes durchaus verwerfliche

Meinung-Außerdem nehmen manche neueren Iurifien) freilich gegen

den fpeciellen Inhalt der romifchen Rechtsquellen noch folgende Pfand

privilegien an. a) Dem Fiscus foll eines zuftehen an fämmtlichen

Gütern des pkimjpjlus wegen Riickfiänden aus der Verwaltung. Allein

die Gefeve) worauf man fich deßhalb bezogen hat) fagen nur) daß der Fis

cus fich wegen Rückftänden aus der Proviantverwaltung für die Armen an

fämmtliche Güter des pkjlnjpjlud' halten) und wenn diefe zu feiner Deckung

nicht ausreichen) auch das von deffen Frau eingebrachte Heurathsgut an

greifen könne 378). i)) Außerdem foll die fiillfchweigende Hypothek des

Fiscus an fämmtlichen Gittern feiner Eontraetfäzuldner nach Einigen

durchaus privilegirt fein) nach Anderen nur bezuglich des) nach dem

Abfclyluffe des Eontractes von dem Eontractfwuldner erworbenen Ver

mögens 379). Eine Kritik der erfteren Anficht ift bereits unter dem Art.

Fiscus in diefem Werke Bd. lil) S. 313 gegeben wordenz die (e3

tere wird auf l.. 28. l). (ie jure fiscj (49. 14.) gefiillzt) wo indeß bei

der Eoncurrenz eines Generalpfandgläubigers mitdem)erft fpäterhin con

trahirenden Fiscus die Riickficht auf das dem leßteren zuftehende privi

legium exjgencii ihm leicht den Vorzug vor dem erfteren fichern konnte.

o) Auch die Argentarien [ollen nach einer ziemlich weit verbreiteten An

ficht an Sachen eine privilegirte Hypothek haben) welche mit den) von

ihnen dargeliehenen Geldern bezahlt find. Allein Nov. 136) Eap. 3)

worauf man diefes Privilegium gewöhnlich fiiißt) fpricht ihnen den

Vorzug nur im Falle der ciusdrücklicl) und fchriftlicl) befiellten Hypothek

zu) und dann hat der Vorzug nichts Singuläres) fondern läßt fich viel

mehr ganz fixglick) unter den Gefiwtspunkt des Vorfchuffes zum Erwerb

einer Sache bringen. Außerdem wird der Argentarius lediglich als

wahrer Käufer der Sache-betrachtet) die 'er dann nicht vom Standpunkte

des Pfandes) fondern von dem des Eigenthums aus vindiciren kann. Ueber

haupt hat die ganze Novelle) foweit fie nicht mit dem Pandektenrechte

iibereinfiimmt) keinen Anfpruch auf practifche Giltigkeit) weil fie un

gloffirt ift.

Falls mehrere privilegirte Pfandrechte an einer und derfelben Sache

zufammentreffen) fo entfcheidet unter ihnen) foweit die einzelnen Pfand

 

378) (i. 4. E. jo qujbuß cnu8i3, (8. 13,) ll. 3. (J. clo prjmjpiw. (12. 63.)

379) So jest noch Sintenis a, a. Q. S. 630.
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privilegien einander gleich findy lediglich der-Vorzug des Alters M»

und diefe Gleichheit der Privilegien ift wahrfclyeinlicl) überall zu ver

muthenx wo das Vorzugsrecht nicht durch die Gefelzgebung ausdrück

lich befclyränkt worden ift. Solcher Befchränkungen kommen lediglich

vor a) bei der Hypothek wegen Rückgabe des Heurathsgutes (hier foll

das Vorzugsreclyt nur gegen die eigenen Creditoren 381) des Ehemannes

gelten- daher Pfandrechte von früherhin dem Dotalanfpruciye vorgehen

miiffen). 55') Die Pfandprivilegien wegen Verwendung einer Sache

miiffen in der Regel immer dem Pcivilegium der Dotalhypothek wei

chen,- nur der Creditor in mililiam, welcher dem Manne Geld zum An

kaufe einer 1ni|iliu vorgefciyoffen oder ihm das Amt auf Credit verkauft

haty genießt nach Iufiinians Verfiigung ein Vorzugsrecht vor dem

Dotalprivilegium 3M).

Einen allgemeineren Grund des Vorzuges fpäterer Hypotheken

vor den älteren hat LeoW) durch folgende Verordnungeingefiihrt:

Contracte follen dadurchF daß die Urkunde ohne Zuziehung anderer Per

fonen aufgefelzt worden ifi- an ihrer Wirkung nichts verlierenj fofern

dadurch eine perfönliciye Klage begründet werden foll. Soll aber durch

eine folche Urkunde ein Pfandrecht dewiefen werden/ fo fieht diefes dem

durchaus nach7 was durch eine öffentliche Urkunde (in8lrum6nlj8 publjoo

ooufociio) begründet wirdx auch wenn die leßtere ein fpäteres Datum

trägt; nur muß die Beiziehung und Unterfchrift von wenigftens drei

achtbaren Männern der Privarurkunde die Wirkung einer öffentlichen

geben (tune enjm jcjioabejrn quasi publice c-onkecln ndcipiuutur). Wahr

fclyeinlicl) beruht der Grund der Verfügung„ welcher in der gedachten

Conftitution nicht weiter angegeben wird- auf der Bemerkung- daß

Urkunden/ welche vor derObrigkeity den Tabellionen und Zeugen aus:

gefertigt werdenx nicht leicht antedatirt und deßhalb für älter ausgegeben

werden können7 als fie wirklich find. Hier nun ift es augenfcheinlich

falfclyy daß man an einen Unterfchied zwifchen öffentlichen und Privat

urkunden ruckfichtlicl) der Beweiskraft zu denken habez auch ift es

völlig willkürlich7 darauf die Eintheilung des Pfandrechtes in publjculu

pjgnuz, quä8j publjcum und prix-Mum zu gründen. von welayen das erfte

aus einer öffentlichem das zweite aus einer von drei Zeugen unterfchrie

benen Privaturkundey das letzte aus einer einfachen Verfchreibung des

Pfandfmuldners bewiefen werden folle. Jedenfalls bezieht fich die ganze

Verfügung lediglich auf die Clafie der Conventionalpfandrechte und

läßt alfo das Verhältniß derfelben zu den gefelzlimen Hypotheken völlig

unberührt. Auf privilegirte Hhpotheken- welche auf Privaturkunden

K

380) la. 12, Z. 1. (L. qui pol. (8, 18.) bio'. H1. pr. cap. 1.

381) h. un. 3.1. c, ale kei ur. (5,13.) y ll, 12, i). 8.18. no.. 97.

cap. 2.

382) Wo'. 97. cap. 3 u. 4.

383) l.. 11.. (H. qui pat. (8. 18.)
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beruhen) fcheintdie Verfügung der Eonfiitution keine Anwendung zu lei

den) weil) wenn wir von den Fällen der fiillfchweigenden Hypotheken

abfehen) die hier fchon nach allgemeinen Griinden nicht in Frage kom

men können) das Vorzugsrecht der ausdrücklichen Hypotheken auf

Thatfacizen beruht) tvelche außerhalb des Privatinftrumentes liegen

und befonders bewiefen iverden muffen) damit der Vorzug eintreten

könne. Nach dem heutigen Rechte) welches bei der Verpfändung un

beweglicher Sachen immer die richterliche Beftätigung des Pferndrechtes

verlangt) kann der Unterfchied zwifchen öffentlichem und Privatpfand

rechte lediglich nur noch in folchen Fällen hervortreten) wo eine beweg

liche Sache oder aber ein Recht zum Objecte des Pfandnerus erhoben

wird) und als Hauptkennzeicljen des öffentlichenPfandremtes wird dann

die gerichtliche Anerkennung der Urkunde nach Inhalt und Unterfchrift

gelten müßen-Ob ein durch Teftament beftelltes Pfandrecht für ein

öffentliches zu halten fei) das ift eine Frage) tvelche bei gerichtlichen

Tefiamenten jedenfalls zu bejahen iftz bei Privatteftamenten vor Zeu

gen kann naturlicl) nur der Begriff des pignns (111381 pubiicum eintre

ten) und diefer dann freilich um fo leichter) je ficherer mehr als drei

Zeugen die fchriftlichen Teftamentsurknnden zu unterfchreiben haben.

Als ein allgemeines Mittel) um die Eollifion der Pfandresne ab

zuwenden) bietet fich das i118 0861611111 und Zncoecienaj dar) was jedem

von mehreren concurrirenden Pfandgläubigern gegen den *anderen zu

fteht) einerlei) ob es der frühere gegen den fpäteren brauchen will oder

umgekehrt. Vgl. oben S. 50 flg. Zu dem gleichen Refultate führt,

auch jede andere Erwerb-ang eines bereits beftehenden Pfandremtes)

d. h. jeder Art) wodurch irgend eine dritte Perfon in das Pfand-recht

eintritt) welches fire eine individuell bezeichnete Perfon befiellt worden

ifi M). Dieß kann theils eine unmittelbare Erwerbung fein) d. h.

eine folche) welche durch eine vorzugsweife Verhandlung mit dem

Pfandgläubiger bewerkfielligt wird) theils eine mittelbare) d. h.

welche *lediglich durch Verhandlung mit dem Pfandfchuldner ins Leben

tritt und die Perfou des Pfandgläubigers unberückfimtigt läßt. Zu den

Fällen der unmittelbaren Sucreffion gehört) wenn wie von der Erbfolge

und fonfiigen Univerfalfucceffion in das Vermögen des Pfandgläubigers

abfehen) hauptfämlicl) jedwede Uebertragung der Hauptforderung) wo

für das Pfandrecht befiellt tft) fei es durch einfache Eeffion) .Hingabe

an Zahlungsftatt) Schenkung) Kauf) Legat) Vergleich u. f. w. In

384) Diefer Sprachgebrauch ift den rbmifwen Rechtsquellen bekannt. l.. 3.

l.. 12. Z. 9. l). qui 1101101-63. (20. 4.) l.. 1. (1. (ie bis, (lui in prior-uni. (8.19.)

l.. 3. (L. ibiri. In ähnlicher Weife kommt in 10011111 111111111115 substitui vor l.. 16.

1). 20. 4. Daß die Worte in 10011111 111111111118 succstieke auch bei dem Anbietungs

rechtevorkommemifi bekannt. Vgl.l..4. t). 8. 19. u. f. w. uebrigens kennen die

rom. Rechtsquellen auch ein sucoeciere in 81111111 iocuni, wenn nämlich bei der

Novation der Hauptfchuld das für diefelbe ausdrücklich beftellte Pfandrecljt be

fonders vorbehalten wird. Vgl. 1... 3. pr. l.. 12. Z. v. o. 20. 4.
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diefer Rückfirht fiand es nun zwar zur Zeit der claffifchen Iurifien feft)

daß die einfache Ceffion der Hauptobligation die dafur geftellten Sicher

heitsmittel auf den Ceffionar nicht zugleich mit übertrug 385% allein

weil vom lehteren die Ceffion diefer Sicherungsmittelaußerdem erzwun

gen werden konnte) fo geftattete man ihm fpäterhin_ auch ohne Eeffion

die ausgedehnte Pfandklage 386). Eine bloße Uebertragung des Pfand

rechtes ohne Hauptobligation iii nach römifchen Begriffen undenkbar)

weil es als Nebenfache nicht von der Hauptfache abgetrennt werden

damit. Ein weiterer Fall der unmittelbaren Succeffion durch Afterver

pfändung kann erft weiter unten erörtert werden. - In die Claffe der

mictelbaren Sutceffion find im einzelnen folgende Thatfachen einzurech

nen) welehe fich fämmtlich unter den Gefichtspunkt bringen laffen) daß

der Hauptgläubiger) in deffen Rechte fuccedirt wird) mit dem Gelde des

Nachfolgers abgefunden i|. a) Wenn Ie-mand dem Schuldner Geld

darleiht) unter der Verabredung) daß lehterer damit einen Pfandgläu

biger abfinden und das diefem zuflehende Pfandrecht dann an ihn uber

gehen folie 387). Fehlt der letzte Theil der» erwähnten Verabredung) fo

findet keine Uebertragung des Pfandrechtes fiattz vielmehr kann der)

mit deffen Gelde der Pfandgläubiger abgefunden ift) dann höwftens

die :ratio uegoliorum gende-urn brauchenW). b) Wenn ein Pfand

gläubiger die Veräußerung feines Pfandes zu dem Ende geftattet) daß

mit deffen Erlöfe ein anderer Gläubiger feines Schuldners abgefunden

werde) welcher an einer anderen Sache ein Pfandrecht hatte) und fich

dabei die Stelle des letzteren ausbedingt) fo fuccedirt er von felbft in

das Pfandreän des leßteren bei defien Abfindung 389). c) Wenn

irgendwer ein verpfändetes Grundfiück vom Pfandfwuldner kauft und

mit dem Eelöfe deffelben vom Verkäufer irgend ein Pfandgläubiger

abgefunden wird) fo rückt der Käufer bezüglich deffen) was an den

Pfandgläubiger gezahlt worden ifi) unmittelbar in deffen Stelle ein)

einerlei) ob er fich diefes Einrurken ausdrücklich vorbehalten oder

nichtW). Eine Folge davonift) daß gegen den Käufer des Grund

fiiickes dann auch das ine ojljerenäi geübt werden kann 391). -- Ein fehr

uneigentlicher Fall der Succeffion tritt (i) ein) wenn Iemand ein Dar

lehn aufnehmen will) und weil der fich findende Gläubiger feinen Ver

383) l., 73. pr. l). rtl 86. neben. (36.1) Hieraus ifi: die eigenthümliGr

Fajfung von l.. 34. pl'. l), .ie leg-atio lll. (32.) zu erklären.

386) l., 6. b. är leeren. 'el act. rent), (18, 4.) l.. 6 u. 7. i). (je odlig. et

nctiouidus. (4. 10.) l.. 8. (Z. (ie liereäitnte er] nrtioue, (4, 39.)

387) Diefen Fall behandeln l.. 3. l). qui res pjgndres. (20. 3.) l.. 1. C.

6e bis, qui in prior-urn. (8.19.) l.. 12. Z. 8. l). qui p0ti0re5. (20. 4.) Hierauf

geht auch die Fafiung von l.. 2. l). a0 pjgnor. net. (13. 7.)

388) l.. 1. pr. l). quiduß lndciis pjguu5. (20. 6.)

389) 1.. 12. 8. 9. u. qui 130c. (20. 4.) -

390) i., 17, 1), qui xml. (20. 4,) i.. 3. 3,1, n. .Ia rim. pisu. (20, s.)

l... 3. (i. rie die, qui iu prior-urn. (8, 19.) z

391) l4. 3c. 8. 1. l). L0. ii.
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mögensumftänden nicht traut/ eine Frau als Darlehnsempfängerin

hinftellth welche auch zur Sicherung der Forderung Pfänder aus ihrem

Vermögen beftellt. und bei der Ablieferung des Gezahlten an den erfte

ren von diefem zu ihrer Deckung ein Pfandremt eingeräumt erhält.

Hier follen nach dem ftrengen Rechte die von der Frau dem Pfand

gläubiger beftellten Pfandremte dem letzteren nicht haftenj weil das Ge

fcheift zur Umgehung des Vellejanifwen Senatsbefclyluffes abgefchlofien

ij); ebenfowenig haften die vom zweiten Empfänger der Frau

befiellten Pfandrerhte diefer nach ftrengem Rechte. weil fie erimirt wird.

Allein durch das Dazwifchentreten des Prätors wird die Sache fo be

handelt/ wie wenn der Darlehnsgläubiger fofort an den eigentlichen

(zweiten) Empfänger Zahlung geleiftet. und diefer die der Frau beftell

ten Pfandrechte fofort ihm felbft eingeräumt hätte 392). -- Daß auä)

von einer Succeffion die Rede fein kaum wenn ein dritter Pfandgläu:

biger gegen einen fruheren ein gunfiiges Ertenntniß erhalten hat. und

zwifchen beiden ein zweiter in der Mitte ftehtz' läßt fich aus l..16.

l). qui [wi. (20. 4.) nicht erweifenh und widerfpricht außerdem den

gewöhnlichen Grundfälzen von der 1'628 juäjcuta, welche nur unter den

Prozeßparteienz nicht aber gegen Dritte wirken kann 393). - Die

Grundfäßel nach weichen diefe Succeffionsformen zu beurtheilen find.

laffen fich aus den allgemeinen Grundlagen der Sueceffion leicht ablei

ten. Jeder Succeffor hat fich innerhalb derfelben Grenzen zu halten,

welche feinem Vormanne vorgezeichnet waren. Er übt alfo dieß Pfand

rechtnur aufdie concurrente Summe aus394) und unterliegt in diefer Rück

ficht gleichfalls dem Anbietungsrechte der fpäteren Pfandgläubiger 395).

ueberhaupt bildet der Eintritt in das bereits beftehende Pfandrecht an

derer Perfonen nicht die Regel. fondern nur die Ausnahme 396). Hieraus

folgt einmal. daß diefer Eintritt nicht vermuthet wirdl fondern von

dem. welcher daraus ein Recht herzuleiten denkt. im Zweifel erwie

fen werden muß. Zugleich ergibt fich. daß über die oben angeführten -

gefeßlimen Gründe hinaus ein Eintritt in fremde PfandreGte nicht mög

lich ifiz daher auch die angegebenen Einzelfälle nicht ertenfiv. fondern

nur reftrictiv zu erklären find.

Am Schluffe diefes Auffaßes mögen noch einige gefeßlicl) ausge

zeichnete Arten des Pfandremtes erörtert werden, welche ihrer Anoma

lie halber im Obigen nicht berückficlytigt werden konnten. Hierher

gehört

n. das pjgnur n0u1jni8. So heißt die Verpfändung einer

392) 1., 29. pr. 1). aä 8e. 7011er. (16. 1.)

393) Vgl. Sintenis a. a. O, S. 429 flg.

394) l.. 12. 8. ]), 20, 4. l.. 16. ]). jbjci. vgl. mit l.. 12, 6. l). jbjä.

395) l.. 12. z. 9, 1x20. 4.

396) l.. 2, 1), (Le pigu. not. (13. 7.) l.. 1. x11-, 1)." rie (ij8lr. yigu. (20. 6.)

K. 73. pr. l). ati 3T. Tre-bell. (36. 1.) l.. 2. Ü. [ier quar- persouao. (4. 29.)
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Forderung und des durch die Obligationsklage einzufordernden Obliga-l

tionsobjectes 397). Im früheren Rechte kam fie gar nicht vor. weil die

Ausübung von Forderungsrechten an Andere nicht übertragen werden

konnte; erft fpäterhin erhielt fie unter Vermittelung des prätorifchen

Smußes 398) juriftifchen Vefiand. allein jedenfalls nicht in der Form

des Faufipfandes. weil Befilz an Forderungen nicht gedacht werden

kann. Vielleicht hat dazu zunächft die Lehre von den Generalhypotheken

Veranlafiung gegeben. welche auch die Außenfiände mit afficirten. Die

ältefte Spur des pjgnus nominje findet fich bei Obligationen. welche

eine Summe Geldes zum Gegenflande haben. einerlei. aus welchem

Grunde fie herflammen 399); fpäterhin konnten indeß auch Obligatio

nen. welche eine individuelle Sache zum Objecte hatten. auf diefem

Wege verpfändet werden. Der Grundgedanke. nach welchem das ganze

Verhältniß beurtheilt wird. ifi. daß nicht fowohl das Obligacionsobject

felbft. als vielmehr in der Geftalt. wie es durch den Obligationsnerus

zu erlangen ift. den Gegenfiand des Pfandrechtes ausmacht_ mit anderen

Worten. daß der wefentliche Gegenftand des Pfandrechtes in der Obli

gationsklage felbft und deren moglicherErecution beruht. In diefem

Verhältniffe nun erlangt der Pfandgläubiger ein Verkaufsrecht und ein

Forderungsremt. Ein Verkaufsrecht natürliä) unter den nämlichen

Bedingungen. wie jeder andere Pfandgläubiger. fo daß der Käufer des

namen zur Einhebung deffelben die uliiie acliogegen den Schuldner des

namen erhältW). wobei es einer beionderen Klagenceffion überall nicht

bedarf. Ein Forderungsrecht. inwiefern er nach der richtigeren Mei

nung zwar ni>)t die hhpothekarifme Klage zur Eintreibung der Schuld

benutzen kann. auch nicht einmal die utjlje, weil die Obligationen über

haupt nicht Gegenftand einer ja rem aclja fein können 401) -wohl aber

kann er die aus dem verpfändeten namen entfiehende Perfonalklage

gegen den Debitor gerade fo anjtellen. wie wenn fie ihm zu diefem

Zwecke cedirt worden wäre. In diefer Richtung ift in den römifchen

Rechtsquellen überall von ulilje nativ die Rede402). was nicht von der

urilie importierten-a. fondern lediglich von der ausgedehnten Obligations

397) kl 118 c 11 L( e , (le pignoke namini.. (Lott. 1820. 6 er up p, .ie nomjois

piguore, hei-ol. 1820. Mühle nb r u ch . Ceffion der Forderungsrechte. 3.Ausg,.

3. 32. S. 520 flg. Sintenis a. a. O. S, 136-166.

398) i4. 18. pr. l), rie pignok. net, (13. 7.)

399) l.. 18. l). 13. 7. l., 20. l). .I6 piguorjbus. (20. 1.)

400) l.. 7. (L. (ie derer). (4. 39.)

401) Für eine dingliche Klage aus dem pjgoue ndminjs hat fich in älterer

Zeit hauptfämliek) Cujas. in der neueren Trotfch e. das Verpfändungs

recht des Pfandgläubigers (2. Ausg.) S. 76-80. ausgefpromen. S. dagegen

Mühlenbrncl) a, a. O. S. 521.

402) i.. 18. o. (Le pjgo. act. (13. 7.) i120. l). (ie pjgoor. (20, 1.) l.. 4.

C. quae res pjgoorj. (8. 17.) l4. 7. T. 4. 39. Vgl. hier Sintenis a. a. O.

S, 149 flg.
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' klage zu verfiehen ift) da nach der allgemeinen Grundlage der Obliga

tion die directe Klage lediglich dem Obligationsgläubiger zufieht. Im'

deffen entlehnt diefe uliiis aolio Manches aus den Grundfäßen der hypo

thekarifwen Klage) infoweic fie iiberhaupt auf den vorliegenden Fall

anwendbar find. Einmal) daß der Kläger bei der Einziehung des

namen nicht an die Friften und Förmlichkeiten des Pfandverkaufes ge

bunden iftz fondern daß dieß Klagerewt ihn nicht zur vollftändigen

Dispofition liber das nenne-n berechtigt) fondern ihm lediglich zur Siche

rung feiner Hauptforderung dienen foll. Hieraus folgt) daß er den

Beklagten nur_ zur Zahlung von fo viel zwingen kann) als die Haupß

forderung fammt Zinfen u. f. w. beträgtM)) und daß er) wenn diefec

freiwillig das Ganze an ihn zahlt) das zu viel Erhaltene an den Ver

pfänder des. tio-nen herauszugeben hat404). Sodann ergibt fiä) daraus noch

weiterhin) daß) wenn das Object des verpfändeten namen nicht gerade in

einer Geldfumme) fondern in anderen körperlichen Sachen befteht) auch

diefe ihm vom Beklagten ausgeantwortet werden mirffenz doch fo) daß

er daran keine wiriliwe Hypothek) auch kein wirkliches Fauftpfand)

fondern lediglich ein Retention-Kreml: erhältW). Im iibrigen bleibt es

natiirlich dem Schuldner des verpfändeten nornen unverwehrt) auch an

den eigentlichen Creditor des namen Zahlung zu leiften: nur wenn er

von dem Pfandgläubiger über die Verpfändung Nachricht erhalten

hatte) bleibt er auch jener Zahlung ungeachtet dem leßteren verbind

lich 406). Es wird demnach im Intereffe des Pfaudgläubigers liegen)

diefe Benachrichtigung) welche mit der bei der Klagenceffion verglichen

werden kann) baldmöglichfi an den Schuldner des oolnen gelangen zu

laffen) weil er fonft leicht durch deffen Handlungen in der Hauptfache

beeinträchtigt werden möchte. Jedenfalls wird diefe Befugniß zur An

zeige fchon durch den Verpfändungsact begründet) und kann von diefem

Zeitpunete abwärts unbedenklich ausgeübt werden) weil es fonft der

Verpfändung am Wefentlicloen) d. h. am Pfandobjecte felbft durchaus

fehlen wurde. -- Schließlich iii wohl auch die Frage fchlechthin zu ver

neinen) daß dem Schuldner des Scinildners gegen die Klage des Pfand

gläubigers die exeepijo exoueßianjß zufteht) da hier jeder Ritckfchluß von

403) l.. 4. f). 8. 17. Inwiefern fich die beiden Forderungen decken) tritt

dann bei Geldfäiulden gegenfeitige Aufhebung auf dem Wege der Compenfation

ein. l.. 18. i). 13. 7. i.. 13. Z. 2, l). (ie yign. (20,1.) -

404) 1... 18. l). 13. 7.

405) Dieß ifl der Sinn folgender Worte: Zi 'Oro corpdrir elicuiuä, iii

quoä neeeperie, eric iibi pignnrin i0c0, l.. 18. l). ibiä. Dafür entfcheidet

die Parallelftelle in l.. 13. Z. 2, l). (10 pignor. (20. 1.) Hiernach ifi die fonft

gewöhnliche Lehre) daß fich das pjgnu. n0lnjl1i8 mit der Zahlung des ndmeo von

felbfi in ein Fauflpfand verwandelt) wenigfiens dann) wenn das namen in ande

ren Sachen als einer Summe haaren Geldes befleht) fchloehterdings ver

werflich.

406) l.. 4. 0.8.17. Vgl. Mühlenbruri) a. a, O. S. 323.,
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dem Rechte des Befißers- einer verpfändeten Sache auf den (lohnen

0688118 mit Recht von vorn herein abgewiefen werden mag 407).

b. Das fogen. Zubpjgnue (bei uns Afterpfand)) d. h. das

Pfandrecht) welches dadurch entfieht, daß der bisherige Pfandgläubiger

die ihm verpfändete Sache an einen Anderen weiter verpfändecWZ).

Wenn auch derKunfiausdruck aubpi-,rnns unlateinifcl) und den römifGen

Rechtsquellen unbekannt iftF fo kommt doch zweifelsohne die Sache

felbft darin vorF und zwar als ein Inftitut) was in der doppelten Form

des Fauftpfandes und dernfyyp-othek verwirklicht werden kann Mi). Die

Grundidee) von welcher di-e römifmen Juri-fien bei der Beurtheilung

der Sache ausgehen). ifi nicht fowohl) daß es- eine Verpfändung- des

Pfandrechtes) auch nicht eine Verpfändung der-perfönlichen Forderung.

des Afterverpfänders ift) als vielmehr die. daß es eine wirkliche Ver

pfändung der einmal verpfändeten Sache einfchließc. Am ßlarfientritt

dieß hervor aus den RedensartenF welche in den Rechtsquellen zur Be

zeichnung des Rechtsverhältnifies geben-richt werden: rom pignorocam

pignorj ecejpeke, ennclem ken) alli pjgnonere u. f. w.419)) welche die

verpfändete Sache recht eigentlich als das Object der neuen Verpfän

dung bezeichnen. Weil indeffen eine Verpfändung des Pfandes ohne

Hauptforderung undenkbar lft) fo ift im Afterpfande zugleich auch

die Hauptobligation mit verpfändet) zu deren Sicherung das Affen

pfand befiellt war 7 aber lediglich; ihrem Inhalte nach) nicht in ihrer

perfönlimen Form) d. h. nicht auch in ihrer Richtung gegen die Pecfon

des Schuldners) fo daß dem Afterpfandgläubiger gegen diefer] nicht)

wie bei dem pjZnUZ 110ll1inj8, eine otiliä acrjo oder eine Denunciations

befugniß znfiehtUL). Hierbei ergeben fich einige natürliche Befihrän

kungenF welche fich aus der Natur der Sache entwickeln laffen. Weil

fich nämlich der Aftrrverpfänder lediglich innerhalb der Grenzen feines

ihm an der Sache zuftehenden Pfandrechtes zu halten hat. und nicht

mehr Rechte an feinen neuen Pfandgläubiger Übertragen konnte) als er

felbfi an der Pfandfache hat) fo können die Befugniffe des Afterpfand

407) Vgl. Mühlrnbrucl) a. a. O, S. 527.

408) Die neuere Literatur ifr hier fehr reich, Hervorzuheben find B ü ch rl)

über die jura in re und deren Verpfändung S.99 flg. Marb.1834, Tr o tfch e)

das Verpfändungsrewt des Pfandglänbigers. 1834. Mühlenbrucl) a. a. O,

S. 334 flg. Sintenis a. a. O. S. 166 fig. Hufchke) von der Verpfän

dung von Sachen) deren Eigenthümer man nicht ift) in der Zeitfchrift fiir

Civilrecht und Prozeß) herausgeg, von Linde und Maerz-dll) Bd. 20)

S. 222 flg.

409) l.. 33, Z. 4. 1).-ae nzm-put. (41. 3.) Vgl. Büchel a. a. O. S.

105 flg.

410) l.. 13. Z. 2. l). (Le pigo. (20. 1.) l.. 14. 8. 3. l). (je ciner-je tempo*

knljbi18. (4-1. 3.) l.. 1. (L. 8K pignnß pjßnokj. (8. 24.) l.. 2. C. jbjcj. Vgl, hier

Büchel a.a.O. S.104flg. -

411,) Dieß ift auch ganz deutlich in l.. 13, Z. 2. l), 20. 1. ausgefproÜen.

Vgl. Scntenis a. a. O. S. 182 flg., Hufchke q, (ni). Th, 29. S, H33,
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gläubigers niemals über die Stellung feines Verpfänders zur Pfand

fache hinausreihen 4M). In materieller Richtung wird ferner das 311b

pignnr durch das Pfandrecht des Verpfänders nothwendiger Weife

bedingt. Damit hängt es zufammen. daß es nur mit der uiilj8 [ijgoo

ralicjn geltend gemacht werden kann. weil es nur vom Pfandgläubiger.

nicht aber vom wahren Sacheneigenthiimer befiellt ifk413). Fer

ner ergibt fich. daß mit dem Erlöfciyen des Pfandrechtes in der Perfon

des Afterverpfänders auch das Afterpfandreclot des Nachmannes auf

hört. mag nun die Zahlung der Pfandfchuld an den Afterverpfänder

oder an den Afterpfandgläubiger erfolgen 414). Endliä) gehört hierher

die Betonung des Sahes. daß das Afcerpfand an der Sache nicht wei

ter reicht. als die beiderfeitigen Forderungen fich einander decken. d. h.

die des Afterverpfänders und des Afterpfandgläubigers. fo daß wenn

der leßtere an den erfteren auch mehr zu fordern hat. als die Summe

beträgt. für welche diefem das Pfand befiellt ift. er gleichwohl

dem erfien Verpfänder gegenüber bis auf den Belauf der leßteren berech

tigt erfcheintUZ). _ Was die Verhältniffe angeht. welche aus dem

Afterpfande entfpringen. fo nahmen zunächfi die claffifGen Iurifken

einen förmlichen Eintritt des Afterpfandgläubigers in die Stelle des

Afterverpfänders an. welcher fich als eine wirkliche Succeffion cinirakte

rifirt U6). Hiernach ift der Afterpfandgläubiger als fingirter Eeffionar

des Afterverpfanders in Betreff der ihm zuftehenden hypothekarifcloen

Klage zu behandeln. welche natiirlich auch als ucjljz ncci0 lediglich fich

fo weit erftreckt. als das Recht des Afterverpfänders reicht und fortbe

fteht. alfo mit Einfchluß der Aufhebungsgrimde des leßteren durch Zah

lung oder fonfiige Befriedigung. Dadurch finkt' das Pfandrecht des

Afterverpfänders für die Dauer des Afterpfandes zu einer inhaltlofen

Form herab. welche ihn höchfiens berechtigt. die Zahlung der erfteren

Pfandfchuld anzunehmen. Diefe hypothekarifhe Klage ifi in ihren

Vorausfeßungen an das Fortbeflehen der erfien Pfandfchuld geknüpft.

und wird verweigert. wenn der Befiher der Pfandfache vor dem Prätor

bewies. daß immittelft der erfiePfandgläubiger befriedigtworden fei417).

Ueberdieß kann der Afterpfandgläubiger. wenn er bereits im Befiße der

Pfandfache ifi. zur Erhaltung diefes Befißes die 11iilj8 excepijo 11790

tveearja brauchen. falls er von Dritten mit der Eigenthums- oder

412) Eine Anwendung davon kommt vor bei dem Pfandweife confiituir

ten Nießbraucloe in l.. 1. (I. Zi pjgnns pjgnari, (8. 24,)

413) 1.. 13. 5. 2. 1). 20. 1. i.. 1. c. 8. 24.

414)i.,40.3.2.1).13. 7, i.. 13. 5. 2. 1). 20. 1. i.. 14. Z. 3. o. 11c-,

(ijr. temp. prnezcrjpt. (44. 3.) l.. 2. (J. 8. 24. VghVüchel a. a. O.

S. 107.

415".. 13.5.2.1).20. 1. Vgl. Büchel a. a. O. S. 108.

416"..14.pr.8.1-3.[).44.3. Dazu Sintenis a. a. O. S. 176.

417) 1.. 40. 3. 3. 1). 13. 7. l..13. g, 2. i). 20. 1. r.. 1. a. 8. 24.

Dazu H ufchke a. a. O. Th. 20, S. 226.
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Pfandklage belangt wird 418). -- Für das Verhältniß des Afterpfand

gläubigers zur Pfandfache. wenn er deren Vefiß erlangt hat/ entfchei

den die Grundfälzw welche vom pjgl1118 n0cojni8 gelten. Veftand alfo

der Afterpfandgegenfiand in der Forderung einer Summe baaren Gel

des. fo kann er m_it dem Erhalten diefer Summe auf die Afterpfand

fchuld compenfiren. doch muß er natürlich den Ueberfchuß herausgeben

weil das Afterpfand nur fo weit reicht. als beide Summen fich einan

der decken. War hingegen eine andere Sache außer baarem Gelbe Gegen

fiand des erften Pfandrechtes/ fo erlangt er mit dem Sachbefiße zugleich

ein Retentionsrecht an der Sache U9). was indeß wohl nicht von einer

fiillfchweigenden Verwandlung des Afterpfandes in ein Fauftpfand ver

fianden werden darf.- Sodann übt der Afterpfandgläubiger mit Aus

fehluß des Afterverpfänders das Verkaufsrecht an dem Pfande gerade in

dem nämlichen Umfange aus. wie der leßtere es ausgeübt haben

würde-NBZ doch ift nach der allgemeinen Grundlage des Inititutes die

Ausübung diefes Rechtes nicht blos an die Fälligkeit der Forderung des

Afterverpfänders. fondern auch an die des Afterpfandgläubigers gebun

den. weil diefem die Veräußerung des Afterpfandes nur für den Fall

eingeräumt worden ift- daß er für feine Forderung nicht zur gehörigen

Zeit befriedigt wird. Dabei find ferner nicht blos die Beftimmungen

zu beobachtem welche durch Vertrag mit dem Afterverpfänder getroffen

worden fndx fondern diejenigen-welche leßterer mit dem erften Verpfänder

eingegangen war. Daß die Hhperoma zu reflicuiren ift. verfteht fich

nach der Natur des Pfandrechtes von felbfiz bei deren Berechnung

kommt aber nicht die ganze Quantität der AfterpfandfGuld in Betracht

fondern lediglich nur fo viel davon. als fie durch den Betrag der erfcen

Hauptfchuld gedeckt wird. - Endlich fieht dem Afterpfandgläubiger

zweifelsohne noch das Recht zu. das ihm eingeräumte Afterpfandremt

weiter zu verpfänden- und dadurch entfteht dann zwifchen ihm und dem

zweiten Afterpfandgläubiger ein neues Verhältniß- was ganz nach den

Regeln zu beurcheilen ift. welche von dem er|en Afterpfande gelten. - Fiir

die Auflöfung des Afterpfandes kommen die nämlichen Regeln in Frage

wie bei dem einfa>)en Pfandez außerdem wirken aber noch alle Gründe.

welche das Pfandrecht des Afterverpfänders fpeciell zerfiören/ auch auf

das Afterpfandrecht zerfiörend ein . weil dieß in That wefentlicl) nur

im erften Pfandrechte befiehtül). Heimbach,

418) 1.. 13. 3. 2, o. 20. 1.

419) 1.. 13. 8, 2. ojt.

420) l., 1. t), 8. 24. Daß hier der Afterpfandfchuldner ausgefchloffen iiiF

ergibt thÜs die Natur der Sache- theils die fehr befiimmte Aeußerung in l.. 14.

z. 3. o. , 3,

421) la. 40. Ze 2. l). 13. 7.
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Pfändung. Die Pfändung erfeheint im Zteutfclyen Rechte als

eine Art erlaubter Selbfthilfe) welche zwar fchon frühzeitig »verboten

-wardl)) allein in vielen Fällen auch in fpäteren Reichsgefetzen 2) gefickt

tet blieb. Von diefen Fällen3) find die *meiften durch das fpätere

Verbot aller -eigenmäciztigen Gewalt für ganz abolirt zu halten; nur

zwei Fälle laffen von einem *Pfändungsremte zu -fprechen noch zu.

Der -erfte derfelben ifi der des conventionellen Pfändungen-echtes) welches

in Teutfehland friiher fehr -iiblieh war und als Vefefiigung vielen Ver

trägen beigefligt-wurde4). *Es ift controvers) od diefes-cvnventionelle

Pfändungsrewt durch die Beftimmung des *Landfciedens von -1495:

daß diefer Landfriede Niemand an feinen VerfpreGungen nichts ab

brechen noch zugeben folie) aufgehoben fei oder nichtö)) zumal die fpä

-tere fogen. Pfändungsconfiitution nur folcher Pfändungen gedenke)

woraus-thätliwe Handlungen im *Reiche erfolgen -können. Wenn aber

-auch der von den Gegnern aufgeftellte Sah) daß jede eigenmächtige

Pfändung) mithin auch die auf *ein-Vertragsrecht *fich fiirhende) durch

die erwähnte -Eonfiitution fchon als muthmaßlihe ,Quelle thätlicher

Handlungen *verboten fei) nicht-durchgreifend fein follte) -foxwird doeh

das eonventionelle Pfändung-seeehr jedenfalls nach dem Gerichtsbrauclye

gegenwärtig *unzuläffig fein) welcher fich auf die Verordnung-en des

'romifGen Rechtes gründet) daß eine Forderung durch ihre-eigenmäG

»tige Veitreibung verloren gehe. Der zweite und heutzutage allein noch

praetifcin »Fall des Pfändungsreclytes -ift der) bei-welchem es fich um die

Sicherheit des-Eigenthums *und-Befißes gegen eigenmäGtige Störun

gen handelt) und -welciyer insbefondre auf .den Sehne derkandwirth

fchaft gegen Befchädig-ungen aller Art abzweckt. Den-Grundfäßen des

-römifchen Rechtes) welche allerdings auch diefe-Pfändung fiir unerlaubt

erklärenö)) -fteht ein auf den älteften teutfchen Gefeßen7) beruhendes

-und bis auf die neueren Zeiten “beibehaltenes Herkommen entgegen) wel

äyes diefes Pfändungsrewt unter gewiffen Vorausfeßungen aufrecht

erhält und ihm gewiffe-rechtliGe-Wirkungen beilegtZ). - Jene Voraus

fehungen find: 3) Der Pfändende muß im wirkliäyen Vefiße der Sache

oder des Rechtes) zu deffen Schulz die Pfändung vorgenommen wird)

1) Reichsabfmied von 1235 Cap. 19.

2) Insbefondre Frankfurter Reiehsabfchied von 1442 s. 2-5.

3) S. Dan z) Handb. des heutigen teutfchen Privatrechtes V. 2) S. 352.

4) Beifpiele f, bei Danz a. a. O, S. 354.

5) [lopn, rie iure pjgnornnäi conrentionaii (bleu-b. 1738.) 5. 18,., und

Danz a. a. Q. S. 356) Note 1e.

6) l1. 39. F. 1. l). nel [1133. nquii.

7) be!, Zeil, "kit, 10. Z. 1. 'l.ex'l7j8ig0cb. l.. 8. 'l'it. 3. (.813. ber-Lur

guua, rn. 2s. 1.. 1. re: [011303. rn. 19. l.. 21. un. 24. l.,-1. .Sachfenfrn

B. 2) Art. 47. .

8) hierin', y. 2. bee. 106, o. 5. Vgl. Danz a. a, O. "S, 359 und

insbef. Note e.
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fich befinden! weil fonft eine Störung des Befißes nicht gedacht werden

kann-i). h) Die Pfändung muß auf frifclyer That gefchehen und an

dem nämlichen Orte! wo die Befitzfiörung erfolgt! wobei die nähere

Befiimmung dem richterlichen Ermeffen vorbehalten ift10). c) Es

muß jeder unzweckmäßige Erceß 'vermieden werdenz die Handlung der

Pfändung wird durch einen folchen zwar an fich nicht unerlaubt! doch ift

der Pfändende wegen jedes dadurch verurfachten Schadens erfaßpfliäz

tig U). ei) Nach gefchehener Pfändung muß der Pfändende dem ordent

lichen Rimter baldmöglichft davon Anzeige machen; die Auslieferung

der abgepfändeten Sachen i| gemeinreclytlicl) nicht! wohl aber häufig

durch Particularremtel?) vorgefchrieben. e) Eine Gegenpfändu-ng ift

bei Vorausfelzung einer an fich gerechten Pfändung ftets unerlaubt!

gegen eine unerlaubte Pfändung ift fie aber eine rechtmäßige Gegen

wehe 13). Was die rechtlichen Wirkungen einer folchen Pfändung an

langt! fo ift der Gepfändete zum Erfalze aller verurfawten Schäden und

Koften verpflichtet! muß auch nach particularremtliclyen Gefeßen oder

Herkommen ein befonderes Pfandgeld bezahlen und der Pfändende be

hält! wo die Ablieferung der abgepfändeten Sachen an den Richter nicht

Rechtens ift! diefelben bis zur Erfüllung jener Verbindlichkeiten in

Verwahrung; erfolgt die Auslöfung derfelben nicht! fo kann deren

Veräußerung unter gerichtlicher Autorität gefchehen. S_

Pfliehttheils- und Notherbeureeht. Das römifche Recht '

geftattet dem Willen des Einzelnen! Über fein Vermögen für die Zeit

nach feinem Tode zu verfügen 1). Aber es hat auch die Not-hwendig

keit erkannt! befchränkend der Willkür entgegenzutreten! welche fich über

jede Rückficht auf die Familienverbindung! in der doch der Urfprung

des Erbrechtes zu fuchen ift! ungebührlich hinwegfeßen möchte 2), In

diefer Beziehung kommen aber im römifchen Rechte zwei fehr verfchie

denartige Befchränkungen vor. Es gibt nämlich Perfonen! welche der

Erblaffer zwar von der Erbfclyaft ausfchließen kann! welche er aber auch!

damit fie nicht feine Erben werden! ausdrücklich von der Erbfolge aus

fchließen muß! indem fie! wenn fie übergangen! d. i. weder zu Erben

eingefeßt noch enterbt find! gegen den Willendes Erblaffers zur Erb

9) Kerner, oper. 593. hi. 17. 18.

10) v. Kramer! Wiehl. N. St. Th. 121! N. d.

11) l-ezset l. o, di. 11.

12) Z. V. in Sachfen! Haubold! fäGf. Privatr. Z. 167.

13) S. die bei Runde! Grundf. des teutfch, Private. 8. 222 b! Note k

angef. Schriftfieller. Vgl. Wilda! in derZeitfehr. f, t. R. Bd. i! S. 167 flg.

1) l.. 120. l), (ie b'. 8. "ei-bis iegiu Bill. tobi). bis: uli Legnszjt sua-o

kei, ita ju-s euro, lutisßimei powered tributn riäetur ei bereäis iustitueuäi e'

legale. et libertntes ein-icli, cutelns quoque c0l18tituenäi. '

2) l.. 120. eit. Zeil ici interpretation.: donoguotatum e.: 'el-lesum 'o1 auew

cime iura ovmtitueotiuin,
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folge gelangen können. Man nennt fie Notherben. Der Erblaffer ift

aber durch die auf fie zu nehmende Ritckfiayt nur formell befchränkc)

infofern er ihnen unter Beobachtung der erforderlichen Form die Erb

fchaft ganz entziehen kannz er muß ihrer gedenken) braucht fie aber

nicht zu bedenken. Gewiffen Perfonen dagegen) und zwar zum Theil

denfelben) ivelche zu den Notherben in dem eben angegebenen Sinne

gehören) ift unter gewiffen Vorausfeßungen gefeslicl) ein Anfprucl) auf

einen gewiffen Theil des Erbvermögens beigelegt) welchen ihnen der

Erblaffer nicht willkiirlia) fchmälern oder entziehen darf) fondern viel

mehr pflichtmcißig hinterlaffen muß) um nicht die Giltigkeit feiner leut

willigen Anordnungen ganz oder theilweife gefährdet zu fehen. Den

diefen Perfonen gebührenden Theil des Nachlaffes nennt man Pflicht

theilz die Perfonen) denen er gebührt) Pflichttheilsberemtigte. Man

nennt aber auch fie Notherben) infofern der Erblaffer auch auf fie noth

wendig Rückficht nehmen) diefelben bedenken muß) oder eine Erbfolge

derfelben gegen feinen Willen) alfo unabhängig von diefem) fiattfin

den kann) obwohl Manche diefe Benennung nur auf die erftgenannte

Elaffe von Perfonen befchränken wollen 3). Man kann demnach den

Inbegriff der auf diefe und jene bezuglichen Rechtsvorfchriften im allge

meinen das Notherbenrecht nennen) dabei aber Notherben wegen Nicht

gedenkens und Notherben wegen Nichtbedenkens) formelles und mate

terielles Notherbenrecljt unterfcheiden. Beide ftehen jedoch) zumal nach

neueftem Rechte) in fo enger Beziehung zu einander) daß es vollkom

men gerechtfertigt ift) fie verbunden in einem Artikel abzuhandeln) wie

fie aus) in neuerer Zeit in verfchiedenen Monographien gemeinfchaftlicl)

bearbeitet worden find 4).

3) Ohne genügenden Grund; vgl. Purhta) Pand. 8. 485) Note d. _

Ganz angemeffen ift die Bezeichnung weder für die eine noch für die andere

Claffe von Perfonen) da fie vielmehr auf eine Nothwendigkeit) Erbe zu wer

den) als auf die Nothwendigkeit) zur Erbfchaft berufen oder bei der Verfiigung

über diefelbe berückfimtigt zu werden) hinzudeuten fcheint, Auch bezeichnet die

moderne lateinifche Ueberfehung des Wortes Notherbe) oder vielmehr der

Ausdruck) wovon Notherbe eine teutfche Ueberfelzung ift) necersurius here.,

in der römifchen Rechtsfprache denjenigen) welcher) zur Erbfchaft berufen) noth

wendig oder 1x180 11116 Erbe wird (vgl. diefes Werk Vd.11l) S. 7)) und daß

man diefen Ausdruck auch in obiger Bedeutung gebraucht) das 1| wohl nur

durch den umftand veranlaßt worden) daß die im-heutigen Rechte allein noch

vorkommenden 113063511111 herecies im römifchen Sinne zugleich diefelben Perfonen

find) welche fchon nach altem (Civilrechte eingefeht oder enterbt werden müffen

(vgl. diefes Werk Bd. 111) S. 888).

4) E. G. M. V alett) das Recht der nothwendigen teftamentarifcijen Be

rückfimtigung gewifier Verwandten oder das fogen. Notherbenrecht. Götting.1826.

_G. C. V l u n tf ch li) Entwickelung der Erbfolge gegen den letzten Willen) nach

rbm. Rechte) mit befonderer Riickfiwt auf die Nov. 115. - W. Francke) das

Recht der Notherben und Pflichttheilsberewtigten. Göttingen 1831, - Die

legte ift die bedeutendfte Monographie über diefen Gegenftand. Außerdem ift

noch befonders hervorzuheben; Glücds ausführliche Erläuterung der Pandek
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In Betreff unferes Gegenftandes aber hat Iuftinian noch im

Iahre 541 n. Ehe.) alfo fieben Jahre nach Vollendung feiner großen

Rechtsfammlunijen) eine tief eingreifende) diefe Lehre wefentlich umge

ftaltende Verordnung erlaffen) die Novelle 115) welche mit dem bis

dahin geltenden Rechte combinirt werden muß) um die Refultate fur

das practifche Recht zu gewinnen. Es ift nicht möglich) darin zur

Einficht zu gelangen) wenn man nicht vorerft die verfchiedenartigen

hierher gehörigen Vefiimmungen des älteren Rechtes für fich auffaßt)

um dann erft den Inhalt, des neuen Gefehes damit zu vergleichen. Die

folgende Ausführung wird daher l. die verfäjiedenen Arten der Erb

anfpriiclje gegen den legten Willen) wie fie vor der Novelle 115 befian

den) fodann ll. den Inhalt diefer Novelle auseinanderfehen) und end

liä) ill. die Grundfähe des geltenden Rechtes) wie fie fich aus der Vec

fchmelzung des neuen Gefeßes mit dem älteren Rechte ergeben) ent

wickeln) welchem leßten Abfchnitte denn auch die nähere Erörterung

aller Fragen von practifänr Bedeutung) wenn gleich fie aus dem Rechte

vor der Nov. 115 zu fchöpfen ifi) vorbehalten bleibt.

 

l. Das Recht vor der Novelle 115.

n. Erbanfprirwe wegen Präterition; formelles Notherben

recht.

Einfehung oder Enterbung ift nach Eivilrecht zur Giltigkeit des

Teftamentes erforderlich in Anfehung derjenigen Perfonen) welche den

Erblaffer) wenn er ohne Tefiament fiürbe) als 8uil1ereue3jp30inre

beerben wiirden 5)) die Präterition derfelben hat civilrewtlicl) Nichtig

keit des Teftamentes zur Folge 6). Nach prätorifchem Rechte dagegen

ift Einfeßung oder Enterbung nicht nur in Aufehung der cui verteiler.,

fondern auch in Anfehung anderer den cui lierecle8 gleichgeftellter De:

fcendenten7) erforderlich) um die Vereitelung des Teftamentes durch

110110km!) p088d88i0 contra tabular abzuwendena). Nur in einem

ten) fortgefeßt von Miihlenbruch Bd. 35-38 (Erlangen 1832-1835)) vgl.

mit Bd. 6) S. 527 fig. und Bd. 7 deffelben Werkes. Eine befondere Schrift

über das Pflichttheilsrecht ift: G. Möller) die Lehre vom Pflichttheil) 2Thle.

Amberg (Nürnberg) und Sulzbach 1801) 1806. Vgl. übrigens in Betreff der

Literatur Fr a n>e a. a, O. S. 6-11.

ö) Vgl. diefes Werk Bd. ll) S. 669) 670. Es ifi jedoch wohl möglich)

daß nb internal.) ein Defcendent als 81103 derer erbt) der doch nicht eingefetzt oder

enterbt zu fein brauchte) wenn nämlich der Erblajfer ein Tefiament hinterläßt)

das erft nach deffen Tode ungiltig wird) und inzwifchen erjt jener iu cui hereäjs

[drum Zucceäit. l.. 7. pr. l). si lub. lest, (38. 6.)

6) Vgl. lust. (le erhereclutidne liberal-urn. (2. 13.) Dig. (ie liber-ic et portu

mis hereäibus inatiludnciis ee] exhdreäunäis. (28. 2.) Edel. rie liber-ir prneterilia

rei exhereäatjs. (6. 28.) 0a poclumio bereäibua jusljtuentiis 'el exbereäuuäie

'ei praeteritis. (6. 29.)

7) Vgl. diefes Werk Bd. l7) S, 672; Bd. ll) S. 317-319.

8) big. .ie bduorutu pdrcerciane contra tahular. (37. 4.) (>03. (ie bouoruui

711l. 6
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Soldatentefiamente wird die Präterition der Enterbung gleichgeaciytet)

vorausgefeßt) daß dieß nicht der wahren Abfimt des Erblaffers zuwider

ift9). Die Erforderniffe einer wirkfamen Enterbung find fchon in

einem anderen Artikel angegeben worden 10)) wo auch bereits bemerkt

wurde) daß die Unterfrhiede) welche in diefer Beziehung nach älterem

Rechte unter verfchiedenen Elafien der zu enterbenden Perfonen ftatt

fanden) im Iufiinianifriyen Rechte befeitigt find 11), Aber auch die

Einfeßung muß von beftimmter Befchaffenheit fein. Das (Zivilrecht

fordert in Anfehung des in der Gewalt des Erblafiers befindlichen Soh

.nes eine folche Erbeinfeßung) deren Erfolg nicht gegen feinen Willen

vereitelt werden Dann) fo daß er ungeachtet derfelben dennoch von der

Erbfchaft verdrängt werden könnte) ohne förmlich enterbt zu fein.

Daher ifi die bedingte Erbeinfeßung des Sohnes in der Regel ungiltig.

Sie genügt nur dann) wenn der Eingefehte zugleich für den Fall der

Nichterfüllung enterbt wird) oder wenn die Erfüllung fchlechthin von

der Willkür des Eingefeßten abhängt) alfo eine reine Potefiativbedin

gung W12); und felbft die Einfeßung des Sohnes unter einer unmög

lichen Bedingung oder unter einer folchen) die er aus fittlichen Gründen

nicht erfüllen darf) ift völlig unwirkfam 13)) obgleich fonft eine folche

Bedingung als nicht hinzugefügt behandelt und daher die Erbeinfeßung

als unbedingte angefehen wird 14). Töchter _und Enkel dagegen) die

fich in der Gewalt des Erblaffers befanden) konnten auch unter einer

Bedingung) deren Erfüllung nicht in ihrer Willkür ftand) giltig zu

Erben eingefeßt werden) ohne auf den entgegengefehten Fail enterbt zu

werden 15). Dieß hing ohne Zweifel damit zufammen) daß felbft die

völlige Präterition derfelben nicht das Teftament nichtig machte) fondern

ihnen nur das Recht gab) mit den eingefehten Erben zufarnmen zu

erben (ina acck88oel1cii)16). Streitig aber ifi es) ob fie dann ni>)t im

Falle der Nichterfüllung jener Bedingung als präterirte anzufehen und

daher nun als folche das i113 aooreWencii geltend zu machen berechtigt

passe-Mono contra iabuiuä , quulu praetor iiber-j. poilioetur. (6. 12.) Vgl. diefes

Werk Bd. il) S. 316-323.

9) 8. 6. F. ii. t. (2. 13.) l.. 7-9. 30. 33x11: F. 2. l.. 36. Z. 2. l). (ia

tc-.Ziumenla lniijtiß. (29. 1.) l.. 9. 10. (i011. euci. (6. 21.) (If. 116x wm. 81.11'

gunä. lit. 45.

10) Vgl. diefer Werk Bd. ill) S. 889-894.

11) Dureh l4. 4. f), .18 iiberir pruel. (6. 28.) vom I. 531.

12) l., 4_6, pr. l.. 86. ]). rio deren. il18i. (28. 5.) l.. 28. l). (io vom).

just. (28. 7.) l.. 83. i). (io conci. et (18111. (35. 1.) l., 4, (L. (io just., er 5663i.

(6, 25.) Vgl. diefes Werk Bd. ll() S. 892) Note 47) 48) und Mühlen

bruch a. a. O, Bd. 36) S, 354 flg.

13) l.. 15. |). (ie 60m1. iovl. (28. 7.)

14) Vgl. diefer? Werk Bd. lll) S. 935-936.

15) l.. 4, pr. l.. 6. 8. 1. i). (ie iiereci. just. (28. ö.) l.. 1. J. 8. l). rie

suis et iegitimig. (38. 16.) l

16) (ini. [l. 124. [Lip. Mill. 17. (Ik. l.. 4. i). (ia Lib. pruel. (6. 28.)
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waren? Diefe Frage ift wahrfheinlicl) zu bejahen. nach Analogie der

bei der prätorifmen Notherbfolge geltenden Regel 17). Man hat fie

verneint. weil der giltig Eingefeß-te nicht für preiterirt g.ehalten werden

könne und nur wegen Präteritum das i118 aocrqscc-.ncji eingetreten fei 1k).

Aber auch die bonorum p088o88i0 contra rannte: follte nur dem präter

irten Kinde zuftehen. und denn-och wurde fie auch dem unter Bedingung

Eingefehten eröffnet. wenn die Erfüllung der Bedingung vereitelt

war 19). Streitig ifi ferner. ob der angegebene Unterfchied zwifchen

Söhnen und anderen eiii 1121-2623 auch nach dem Rechte des Jufiinia

nifmen-Eoder noch anzuerkennen fei? Wohl die Meißen find der Mei

nung. .er fei dura) L.. 4. (I. ne iii). prnet. (6. 28.) befeitigtW). und

mit Recht; denn nicht nur war es offenbar Iufiiniaefs Abficht. die auf

der Unterfcheidung des Gefchleclnes der Kinder beruhenden Unterfchiede

durchaus zu befeitigen 2L). und glaubte er diefes auch durch l.. 4. (L. eit.

vollftändig erreicht zu habenW). fondern es tvürde auch die Beibehal

tung des fraglichen „Unterfmiedes ganz unpaffend und inronfequent fein.

nachdem der Präterition aller ein here-lee die gleiche Folge. Nichtigkeit

des Teftamentes. beigelegt war 5W). Die in den Pandekten ungefchick

ter Weife übrig gelaffenen Spuren des alten Unterfchiedes können daher

nicht bewegen. denfelben noch fefizuhalten. um fo weniger. da bei die

fen Stellen die Eompilatoren vielleicht das . was in Anfehung der

i7) Vgl. unten-Note 26. Fra nike a, a. Q. S. 48.

18) Mühlenbruel) a. a. O. S. 387. Kol-kater.. 4e h0.. para. coole.

1.1). p. 83.

19) l.. 3. Z. 12. ]). (Is 11cm. poss. c. t. (37. 4.)

20) Celine. na l., 1. l). (16 Lib. ei. post. (ea. kieapal. 701.1. p. 1053).

Francke a. a. O. S. 48. v. Vangerow. Pand. ll. 8. 469. Note 4.

P u chta. Pand. s. 486. q Anderer Meinung find unter Anderen M ü h-len -

bruch a. a. O. Bd, 37. S. 215 flg. Mayer. Erbe, l. S. 239. Wening

Ingenheim. Lehrb. Z. 491.

21) l.. 4. 8. 1. C. eit. Zunoimns itoqne, qnemaämocinm in eueeeseionibns

yateotnm, quae ab internal() äefernntnr, aecjna lnnce makes ac ieminne eaenntur,

ita et in scriptnrn teslnmeotornm e718 itcdnornri (eo. nequn lance) et aimilibnä nervig

exvereäntionei oomjnatim probe-Fete etc. - Das bonoruri ifi im Grgeniahe der

exnereaeeio auf die Erbeinfegung zu beziehen. .in Anfehung deren keine andere

Berfchiedenheit als die oben beriihrte unter Söhnen und Töchtern fiattfand;

man kann daher nicht fagen. wie Mah er a. a. Q.. daß eine-Gleiehfiellung in

Betreff .der Art der Erbeinfehnng niht beabficbtigt gewefen fei. Auch kann es

kein Bedenken erregen. daß Iufiinian die Gleichfiellung zugleich auf das präto

rifche Recht bezieht. welches eine bedingte Erbeinfeßung iiberhaupt zuläßtz denn

dieß hatte in dem Wefen der von. nose. o. e. feinen Grund. es beruhte nicht in

einer unterfclueidnngder Perfonen nachdem Gefchleöite.

22) 8. 5. l. ae erbeten. [ib. (2. 13.) Masern nei-a eoneeilntio jnta- werden."

105c et fen-inan in b0b inte oinil interesse existimane 'trieb simplex n.: eimile ins er in

fiiiie et in Nimbus el: in cetetis äeneeniieotibne ner 'niit-m Keitum persona'. -- -

intro-Foxit.

21.3) Mühlen-bruch fagt a. a. O. Bd..36. S, 386: Da Töchter und

Enkel auch präterirt werden konnten. ohne daß dieß dem Rechtsbefiande des

6'
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p08lumj und qunaiyosiumi“ gilt) vorfchwebte 24). Die Einfeßung einer

Perfon nämlich) die zur Zeit der Teftamentserrimtung noch nicht im

Verhältniffe eines 811118 derer zum Erblaffer fteht) aber fpäter in daffelbe

eintreten kann) i| auch nach Iufiinianifmem Rechte noch unter einer

beliebigen Bedingung zuläffig) weil die Einfeßung derfelben iiberhaupt

nicht erforderlich ift zur anfänglichen Giltigkeit des Teftamentesz es

kommt nur darauf an) daß zu der Zeit) da der Eingefehte in jenes Ver

hältniß eines entweder einzufeßenden oder zu enterbenden 811113 ner-as

wirklich eintritt) die Bedingung bereits erfiillt) alfo die Einfehung nun

eine unbedingte feiz denn fonft kann diefe das Teftament gegen die nun

eintretende Ungiltigkeit nicht fchirßen) wenn nicht die Bedingung eine

poteftative oder zugleich für den Fall der Nichterfüllung die Encerbung

des bedingt Eingefehten ausgefprochen ift 25). Daffelbe ift endlich» auch

erforderlich) um die prätorifche Erbfolge gegen das Teftament jedenfalls

auszufmließen. Denn die bedingte Erbeinfehung des prätorifchen Noth

erben ift zwar an fich giltig) weil felb| die völlige Präterition deffelben

nicht die Nichtigkeit des Tefiamentes bewirktz vielmehr kann der Ein

gefehte vermöge jener Erbeinfeßung fchon penclente conciilione seuunciom

131111133 bdnoruln p088858j0l1em erlangen. Aber wenn die Bedingung

nicht in Erfüllung geht (cleijojence conciiiione), wodurch fonft die hono

rnin p088688j0 des Eingefetzten als folche ausgefchloffen oder vereitelt

wird) fo kann derfelbe nur als präterirter Notherbe contra labula8 b0

nokum p088E88j0l1Lm agnofciren oder die bereits agnofcirte aecuncinm

131111135 11.)). mit den Wirkungen der d. p, contra lnbuias behaupten)

wenn nicht entweder die Bedingung eine poteftative oder zugleich auf

den Fall der Nichterfüllung derfelben die Enterbung des eingefehten

Notherben angeordnet ift 26).

Sollen nun noch die rechtlichen Folgen der Präterition näher be

ftimmt werden) fo miifien wir vorerfl das (Zivilrecht und das prätorifche

Recht unterfcheiden.

Teitamentes fchadete) fo durfte man fie auch unter einer zufälligen Bedingung

einfehen. Demnach hätte er Bd. 37) S. 215 fagcn follen: Da nach l.. 4. (I.

eit. Töchter und Enkel nicht präterirt werden können) ohne daß dieß dem Rechts

beftande des Tefiamentes fchadet) fo darf man fie auch nicht mehr unter einer

zufälligen Bedingung einfeheii) ohne fie in conlrurium erentunl zu enterben.

Statt dejfen will er hier das alte Recht des Hausfohnes als eine Ausnahme von

der Regel auch ferner nur auf diefen befchränken. Vgl. dagegen v. Vange

row a. a. O.

24) Nur der Enkel und der refer-i, qui ex lege "allein inatiiulj non rnlnpunt.

testarnentum, wird darin ausdrücklich erwähnt, l.. 6. Z. 1. ]). .ie deren. jnßt..

Vgl. n, 1. g. 8. cn.

25) l.. 22. 24. l). (ie lil). ct post. (28. 2.) (If. l.. 3. Z. 2. l.. 13. l). rie

jniuato. (28. 3.) l., 6. Z. 1. l). (in nei-eu. inet. (28. 5.) Z. 2. F. (io exnereci.

iin. (2. 13.) Vgl. Mühlenbrucl) a. a. O. Bd. 36) S. 387 flg.

26) l., 3. 8. 12. 13. n. a.. n. p. o. c. (37, 4.) 1. 2. 1.. . l., 5. pr. l).

ae b. p. s. t. (37. 11.) l.. 20. Z. 4.1). rie bon. lil). (38. 2.)
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1) NachEivilrecht hat die Präterition der 8111 bereclee Nichtigkeit

des Tefiamentes zur Folge; allein es 1| dabei weiter zu unterfcheiden

zwifchen der Präterition derjenigen Perfonen) welche fchon zur Zeit der

Teftamentserriwtung als 811i 1191-61198 des Erblaffers vorhanden find)

und derjenigen) welche erjdfpäter in diefes Verhältniß eintreten.

e) Im erften Falle) alfo z. B. wenn ein in jenem Zeitpunkte fchon

lebender in der Gewalt befindlicher Sohn) oder ebenfo eine Tochter)

oder ein Enkel) deffen Vater bereits verfiorben oder fonft aus dem Sui

tätsverhältnifie zum Erblaffer herausgetreten ift) weder giltig enterbt

noch eingefeßt wird) fo ift das Teftament von Anfang an nichtig)

1111111118 111011181111, 111111116; es 1| civilrerhtlich kein Tefiament) 11111111111

re8tament111n 27). Nach älterem Rechte hatte freilich nur des Sohnes

Präterition diefe Wirkung) aber nach Iuftiniaas Verordnung gilt

dafjelbe) wenn eine Tochter oder ein Enkel Übergangen 11128). Auch

follte nach der Anfiwtder Proculianer das Teftament nur dann nichtig

fein) wenn der ubergangene Sohn zur Zeit des Todes des Erblafiers

noch am Leben und noch 811118 1101728 defielben war) aber die ftrengere

Anficht der Sabinianifclyen Schule ift die herrfchende geworden und

auch im Iufiinianifwen Rechte ausdrücklich anerkannt 29). Ift nun

das Teftament nichtig) fo folgt von felbfi) daß beim Tode des Erblaffers

die civilrechtliche Inteftaterbfolge eröffnet wird und vermöge derfelben

die ubergangenen Kinder) fofern fie jeßt noch zu den 8111 119171168 gehö

ren) von felbft Erben werden) wenn nicht etwa ein anderes giltiges

Tefiament vorliegtW). Hatte aber der Erblafjer vorher ein giltiges

Teftament errichtet) fo wird diefes durch jenes ungiltige nicht aufge

hoben und die Erbfolge alfo) fofern es giltig bleibt) durch daffelbe be

fiimmtU). Ifi jedoch ein Kind nicht fchlewthin übergangen) fondern

nur in Beziehung auf einen Grad' der Erbeinjehung nicht gehörig ent

erbt) noch auch zum Erben eingefelzt) fobefchränkt fich auch die Nich

tigkeit) nach der auch in diefem Punkte herrfchend gewordenen Anficht

der Sabinianer) nur auf diefen Grad; es wird daher z. B. das erft im

zweiten Grade eingefehte (fubfiituirte)) im erfien Grade aber nicht ent

erbte Kind ex te8tn111e11l0 erben) weil der ihm vorgehende Grad der Erb

einfeßung nicht gilt) und das nur im erften Grade enterbte) in den fol

genden aber ubergangene Kind) wird al) 111112811110 erben) wenn der zuerft

eingefeßte Erbe aus irgend einem Grunde wegfällt) weil in diefem Falle

die Subftitutionen nichtig find32).

27) l.. 30. l). .Ir 11b. ec port. (28. 2.) l., 1. 1). 10111111810. (28. 3.)

28) l.. 4, (I. (Le 11h. yreel. (6. 28.) pr. 8. ö. I. (ie exbereci. 11b. (2. 13.)

Vgl. oben Note 16 ) 22,

29) C111. ll. 123. pr, 1.1. c. -

30) pr. S. 2. 3, F. cli- verecj. ab ini. (3. 1.) Vgl. diefes Werk Bd. 17)

S. 670.

31) l.. 7. l). .ie 11b. et 1108i. (28. 3.) l.. 2. l). 1143111111510. (28. 3.)

32) l... 3. Z. 6. 28.14.8. 1. l). (ie 11b. 8111081. (28. 2.) l.. 75. l). rle.
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b) Wenn dagegen erft nach Errichtung des Teftamentes eine in

demfelben nicht giltig enterbte oder eingefehte Perfon in die Stellung

eines suus bei-es des Erblaffers eintritt. fo ift zwar das Teftament von

Anfang giltig. es wird aber durch jenen Umftand fofort ungiltig (1-11111

picur testnmentucn), Diefe Wirkung tritt alfo ein. wenn dem Erb

laffer erft fpäter ein 811118 11121118 geboren wird 0103111111113, cxuiagnazcanclo

. rilllipii. 1-38111111211111111), deßgleichen wenn ein zur Zeit der Teftaments

errichtung fchon in des E-rblaffers Gewalt befindlicher Enkel oder Ur

esnkel erfl fp-äter (jo pakentis 10011111 zuaceciencio) d-ie Stellung eines 811118

112128 des Erblaffers- gewinnt. oderwenn Jemand. der in_jenem Zeit

punkte noch nicht in* der Gewalt des Erblaffers ftand. » fpäter erft auf

irgend eine Weife. z. B. durch Adoption oder Legitimation. derfelben

unterworfen wird und fo das Recht eines 811118 derer erlangt (W133i

pastuinuß, posiuinj i000, qui q11118i331138c611ä0 ruiuyjt ie8i3n1811t11111),

In Anfehung der leßten ift felbft die im voraus gefchehene Enterbung

nicht in allen Fällen geeignet. der Ungiltigkeit des Teftamentes vorzu

beugen. während diefe durch die übrigens gehörig befchafiene Einfetzung

derfelben jedenfalls abgewendet wird 33). Sobald nun eine folche

agncciio oder quasi ngnalio 811i berecijs ftattfindet. fo verliert das Tefta

ment. worin diefer präterirt erfcheint. civilrechtlich alle Kraft und wird

auch nicht wieder giltig. wenn gleich der Präterirte zur Zeit des Todes

des Erblaffers nicht mehr vorhanden ift; es muß alfo. wenn diefer nicht

ein neues giltiges' Tejtamenr errichtet hat. die Intefiaterbfolge eröffnet

werden 34). und wenn zur Zeit des Todes noch die Geburt eines Poftu

mus. der nicht giltig enterbt oder eingefeßt ift. zu erwarten fteht. fo ifi

einftweilen noch unentfclneden. ob die teftamentarifche oder gefehliche

Erbfolge eintreten werde 33). Aber auch hier befchränkt fich die Wir

kung der Präterition. wenn mehrereGrade der Erbeinfehung gemacht

find. zunächfc niir auf den Grad. in Anfehung deffen fich der Poftuinus

präterirt findet. Wenn daher ein Poitumus im erfien- Grade enterbt.

im zweiten übergangen ift. fo wird durch deffen Geburt der leßte fofort

nichtig. und die Subfiituten- können civilreclotlicl) in keinem Falle mehr

zur Erbfchaft' gelangen 36). Wenn aber zur Zeit der Geburt des Po

fiumus bereits einer von mehreren im erften Grade eingefeßten Erben

weggefallen und nun ftatt deffen ein im zweiten Grade eingefeßter Erbe

bei-dä. just. (28. 5.) l., 43. Z. 2. i). cler subst. (28. 6.) Vgl. diefes Werk

Bd. 111. S. 893 fig.

33) l1, 8. 18*. l). (ic: iniusto. (28. 3.) l.. 4_6. l.. 23. Z. 1. l... 28.

F. 1, 3. 1). rie iii). ei. pdsc. (28. 2.) Vgl. diefes Werk Bd. lil. S, 889.

34) l.. 3. 8. 3. 4. l). .Io iniustc). (28. 3.) l.. 2. 3. E. (ie pdst, [161-121].

(6, 29.) Z. 1. 2. 3. F. 116 1311111111131. iii). (2. 13.)

3191.111. 1). ae 101x113. 1161-122. (29. 2.) 1:1. 1.. 16.1131 1111.151 post.

(28. 2.)

_ 36) l.. 8. d„ (le-lid. ei: post. (28. 2.) (wo ftatt riro packe zu lefen ift 'ira

prima). l.. 3. Z. 4. l.. 5. l). (io iniuslo. (28. 3.)
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als Subftitut zur Miterbfchaft mit den iibrigen jn8lji11tj des erften

Grades berufen ifij fo wird fogar das ganze Teftament. auch die Ein

feßung der noch ubrigen Erben des erften Grades. zerfiörtj weil der

Subfiitut nun in die erfie Reihe der eingefelzten Erben vorgeriickt und

fomit der Pofiumus nicht/ wie erforderlich. von allen zunächft berufe

nen Teftamentserben erheredirt ift. während dagegen. wenn ein Mit:

erbe des erften giltigen Grades er| nach der Geburt des Pofiumus

wegfällt. nunmehr die übrigen inetjcnti die ganze Erbfchaft vermöge

des Anwachfungsremtes erlangen. welchem die durch die Geburt des

Pofiumus bereits vernichtete Subftitution nicht mehr im Wege fieht37).

Wenn ferner ein Poftumus im erften Grade übergangen. im zweiten

aber enterbt ifi. fo wird durch deffen Geburt unmittelbar nur jener un

giltigz wenn aber diefer Grad der Erbeinfeßung bis dahin noch_ giltig

geblieben war- fo daß möglicher Weife die Erbfchaft darnach de

ferirt werden konnte. fo wird durch deffen Ruption mittelbar auch der

zweite und jeder nachfolgende Grad. alfo wiederum das: ganze Tefta

ment. zerftört- weil jener der Wirkfamkeit der letzten nos) im Wege

fiand und deffen Ruption nicht zu deren Gunften. fondern zu Gunfien

des Poftumus eintreten follz nur wenn zur Zeit der Geburt des Po

'jiumus der erfie Grad ohnehin fäjon ungiltig geworden war- z. B.

durch den Tod der eingefekzten Erben oder durch Deficienz der Bedin

gung der Eitbeinfeßttngx alfo nicht mehr rumpirt werden kann. bleibt

der nächftfolgende an fich giltige Grad der Erbeinfelznng wirkfamöi).

2) Nach prätorifckjem Rechte hat die Präterition der Notherben

niemals die Nichtigkeit des Teftarnentes/ welches an folchem Mangel

leidetj zur Folge. Vielmehr bleibt es immer möglich„ daß die darin

eingefeßten Erben Zecuncinln 11-[1111118 b0n0r11n1 p088e88j0l1e111 erlangen.

felbft dann- wenn ein 811118 beree präterirt und deßhalb civilreclotlicij das

Teftamerm beziehungsweife ein Grad der Erbeinfeßung vollig nichtig

iftj vorausgefeizt nur. daß die fonfiigen Erfordernifie eines prätorifci)

giftigen Teftamentes vorhanden find. Aber diefe b0l10ru1n 1108383510

eeonnei-nm 131111133 muß zuruckfiehen gegen die bonornrn p088888j0 contra

tabulao, welche von den präterirten Notherben innerhalb der gewöhn

lichen Agnitionsfrifi erlangt werden kann/ an welcher jedoch auch die

jenigen eingefelzten Erben (nicht auch die gehörig ,enterbten) Theil

37) l.. 14. pr. 1). .je iii). el post, l.. 19. 1), 11a jnj118t0. Daher müßen,

fo lange noch eine ognenio p08iml1j, die den zweiten Grad rurnpiren wiirde. zu

erwarten fieht. die im erfien Grade eingefeigten Erben gemeinfehaftlich antretenj

weil fonft in Folge der Ablehnung des einen Miterben noch der ganze Grad

rumpirt werden könnte. i.. 19. Z. 2, eit. Sind die Erben des erften Grades

einander gegenfeitig fubflituirtF ohne Hinzufügung eines anderen nicht inftituir

ten Erben. fo bedarf es in Betreff der Subftitution nicht einer befonderen Er

heredationj um jene Gefahr der Ruption auszufcbließen. l.. 19. Z. 1. cji..

38) l.. ö. l., 14,- pr, eit. Vgl. iiberhaupt Francke a. a. O. S. 77-*85.

Mühlenbrnci) a. a. O. Bd. 36. S. 439-454.
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nehmen können) welche) wenn fie Übergängen wären) ebenfalls dazu

berechtigt wären) und zudem auä) das eingefeßte zur Zeit noch in frem

der Familie befindliche Kind des Erblaffers) welchem fonft im Falle der

Präterition das Recht dazu nicht zuftehen wurde. Die Wirkung diefer

bonorum p0s8E88j0 aber befteht darin) daß nun die eingefegten Erben)

wenn gleich cioilrechtlicl) das Tefiament giltig wäre) in der That von

der Erbfolge verdrängt werden) indem die Agnofcenten der bonorum

po38e83i0 contra tribal-is in demfelben Verhältniffe) wie diejenigen)

welche al) jnte3t3t0 6x aciicto uncie iiber-i bonorurn potter-Monteur erlangt

haben 39)) die Erbfchaft jure praetorio behaupten40). Auch werden die

VermäGtnjffe) welche das Tefiament enthält) der Regel nach vereitelt.

Iedoch werden Vermächtniffe an Defcendenten oder Afcendenten des

Erblaffers und ebenfo auch Erbeinfehungen zu Gunften derfelben) fo

weit fie nicht das Maß eines Kopftheiles der Ecbfchaft iiberfchreiten)

ferner das der eigenen oder des Sohnes oder Enkels Frau für ihre (108

hinterlaffene Vermäaytniß aufrecht erhalten) fofern diefe Verfügungen

nicht ohnehin fchon ohne die Einwirkung der b. p. o. t. hinfällig fein

wiirdenfi)) und der Wirkfamkeit anderer im Teftamente enthaltener

Verfügungen) welche nicht die Eebfchaft des Teftators fchmälern)

namentlich einer Pupillarfubfiitution oder Vormundsernennung) fieht

die bonorurn p058e83j0 contra tabulas nicht im Wege 42). Da übrigens

diefer Gegenftand bereits in einem anderen Artikel abgehandelt i|43))

fo brauchen wir hier nicht näher darauf einzugehen.

Aus dem Bisherigen ergibt fich von felbft) wie bedeutend der un

terfclyied zwifchen dem civilremtlicljen und prätorifciyen (formellen) Noth

erbenrewo war) nicht nur in Anfehung der Perfonen) die es betraf)

fondern auch in Anfehung der Wirkungen) welche deren Präterition

nach fich zog. Und diefer Unterfchied befteht auch nach dem Rechte der

Pandekten und des Eoder noch in feiner ganzen Bedeutung) abgefehen

davon) daß der unterfchied zwifclyen einem Civilerben und bloßen bond

kun) poeeersor überhaupt durch die Aufhebung des nuciutn 1'113 (Iuirjtium

und die Verwandlung des fogen. bonitarifchen Eigenthums in vollkom

39) Bd. 7) S. 670.

40) Vgl. oben Note 8.

41) bis. (le leg-nis pruestttnäis contra tadellos bonorum poeseaeione petitn.

(37. 5.)

42) l.. 5. pr. l). 1. o. l.. 34. Z. 2. l). rie Jubel. (28. 6.) Von der Vor

mundsernennung wird es nicht ausdrücklich gefagt) ift aber dennoch unbedenklich

anzunehmen. l-"oeeeter 1. e. p. 398. - Die tefiamentarifche Freilaffung von

Sclaven des Erblaffers follte nicht befiehen bleiben; aber freilich konnte die

durch civilrechtli-X) giltige Antretung des Teftamentserben einmal erlangte

Freiheit nicht wieder genommen werden) daher nach Umfiänden wegen übereilter

Antretung gegen jenen netto (1011 fiattfinden konnte. l.. 8. 8. 2. l.. 23, l). tio

legen, protest. y

a3) Vo, t1) S, 316-323.
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menes an Bedeutung verloren hatte. Zwar haben Manche geglaubt!

auch jener Unterfchied zwifchen dem prätorifchen und Eivilrechte fei be

reits durch Iufiinians l., 4. 0, (le lib. dreier. defeitigt worden! fo daß

nun die Präterition der emancipirten Kinder ebenfo wie die der sui

lien-nes das Teftament nichtig mache und in Folge deffen die gewöhn

liche Inteftaterbfolge eintreten könne44)z und zu diefer Meinung hat

felbft der Mitarbeiter des Coder! Theophilus! Veranlaffung gegeben 45);

aber fie ifi gleichwohl offenbar falfchz es widerfprimt ihr fowohl der

klare Inhalt jener Verordnung 46)! als auch der Umftand! daß! unge

achtet diefe fchon im Jahre 531 erlaffen war! dennoch in den imI. 533

publicirten Pandekten und in dem 00x16! irexietiteie pi-tialeclionjs die b0

noi-iiui passessio contra tnliiilös mit allen ihren Eigenthümlichkeiten

noch als practifmeß Inftitut erfcheintz fie wird daher auch von den

Meiften mit, Recht verworfen 47).

Das Nebeneinanderbeftehen jenes Doppelrechtes! des civilen und

prätorifGen! verurfacht nun aber mannigfaltige Verwickelungen! welche

die Anwendung des in den Pandekten niedergelegtenRechtes! zumal den

Richtern in Iuftiniaws Zeit! zum Theil fehr fchwierig machen mußten.

Die b. f). e. t. kann vorerft mit einer rivilreclytlimen teftamentarifmen

Erbfolge aus demfelben Teftamente! gegen welches fie ftattfindet! in

Eollifion kommen! wenn fie nur wegen Präterition eines emancipirten

Kindes begründet! civilrewtlick) alfo das Teftament giltig ift! und die

44) Vgl. die Citate bei Glück a. a. O. Bd. 7! S. 298! und Mühlen

bruch a. a. O. Bd, 37! S. 101.

45) bei Z. 5. F'. (lei sicheren. lil). (nach Reitz): Simplex no siniile ins intro

(limit in [jliis et jilinbus ntque oinnibus ex ririli sexu clesoentlentibus - - neqiie

soluin in [incest-ita aoiistitutis seci et eineincixieitis. _ - yrnete

i-iti eniin itiäeni infji-iniiiit ei( ipss scripturii testnnieniuni (eiii-aufme

äieuyoöuie- ZZ eiiie-ß* 7775- z/cia-NZF 17'71- äioeOef-eyie), sjre sui sint sies ein nii

c i p ei ti.

46) Ieinoiinus -» -- - ess lidnornri (so. feininns) - - et contra tnbultis

lionokuin possessionein tnlein lindert!, queilein filiiis siiiis re] einnnoipatus, iii et

ipsei , si fuei-it pi-netei-itn , nei instiii* filii eniiineipeiti re] sui, 'el tee tnin entuiri

ipso ini-e erat-tat 'el pei- cdnti-n tiibulns lionoruin possessjo

n e in 8 ini-s 11 0 o. ii 0 n p ii ti ei tu r. Daran! daß hier der legte Gegenfaß 'el

rei in verkehrter Ordnung iteht! verglichen mit einaneipiiti 'cl sui, darf man in

einer Jufiinianifchen Confiitution ebenfowenig Anftoß nehmen! als daß vorher

vom Plural (feininne) auf einmal in den Singular (ipsii) übergefprungen wird!

und alfo nicht daraus fchließen! daß nun auch der einanojpatus ipso ini-e das

Tefiament unifioße. Vgl. 8. 5. i. eit.: iit onines sine sui sies einiineipeiti sint.

'el nei-euer institunntui* 'el noinineitiin exiiekeiienlur, et eunclein liebe-int eliectuin

circa teste-mente peii-enluin suciruin inFli-ninniin (sc. ipso juris) et liereilitnteni aufe

i-eiiiinin (sc. pei- coiitrn tubuleis bonoruin possessioneni) , quein jilii sui iiel eineinci

[dati beident.

47) Vgl. Glück und Mühlenbrucl) a. a. D. Vluntfehli a. a. O.

S. 116. Francke a. a, O, S. 163 fig, v. Vangerow a. a. Q. ll.

S.221,
K.
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eingefetzten Erben die Erbfchaft auch nach Eivilrewt wirklich erwerben. In

folchem Falle wird regelmäßig das Recht der lehren durch das interäjclum

q110r11n1 h0n0r111n, durch 1111108 1101101108 und 0x0epti0n08-oder 001101111111

11011031110 völlig vereitelt) und fie können denn auch ihrerfeits gegen die

Klagen der Erbfwafcsgläubiger fich fchühen) felbft wenn die Agnition

der 1). p. noch nicht erfolgt) aber noch zu erwarten ifi4ö). Ift aber der

ei-ngefehte Erbe ein Defcendent) welcher felbft 001111-11 tnb111r18 110110111111

p088a8810nen1 agnofciren könnte) fo kann er diefe verfchmähend auch

blos fein civilrechtliches Erbrecht gegen die h0110r111n p088e880re8 geltend

machen) jedoch) wenn es mehr umfaßt) mit Befchränkung auf denjeni

gen Theil des Vermögens) welcher ihm durch die Theilnahme an der

h. p. c. t." zufallen würde i9). Und ebenfo können auch andere Defcen

denten und Afcendenten ihr Eivilerbremt in demfelben Maße wirkfam be

haupten) in welchem die Verfügungen zu deren Gunften troh der 1). p.

0. t. aufrecht erhalten werden follen 50)) wenn fie auch des rivilrecljtliclhen

Erwerbes der Erbfchaft nicht bedürfen) um diefen ihren Anfprucl) gel

tend zu machen 31).

 

48) l.. 13. pr. 1). .18 11. p. c. t. (37. 4.) l..2, 1). 118 except. rei 11111. (44,2.)

l.. 15. l). 11a o. et a. (44. 7.)

49) l.. 14. pr. l). c1c: 1). p. o. t. (37. 4.) l.. 15. 8. 1. 2. l). (10 legnt..

prnest. (37, s.) 1.. 10. 1). (18 0011er. (37. 6.) c1. 1.. 22. 1). 111111. und darüber

V luntfch li a. a. O. S.99 flg. Der Eingefetzte muß fich mit feinem Civil

erbrechte begnügen ) fobald er einmal die Erbfchaft angetreten oder als 811118 fich

eingemifcht hat) l.. 14. pr. 011., und wenn er die Frifi zur Agnition der b. p.

0, t. verfäumt oder diefe ausgefrhlagen hat) 1.. 2. pr. l). (le d. p. 8. t. (37. 11.)

1.. 1. Z. 10.1). (10 81100. e11. (38. 9.) 1. 3. 5. 9. 1.4.1). (16 11.)). (117.1.),

weil er in beiden Fällen von der b. p. 0. t. ausgefchloffen ift. Jedoch wird der

noch in fremder Familie befindliche Defcendent) auch nachdem er angetreten)

noch zur 11. p. e. t. zugelaffen. l.. 10. 8. 1-»3.1). .ie 11. p. c. t. (37. 4.)

50) l.. 8. 8. 6. 7. 1.. 7. 1.. 8. 8. 1. l). (18 iegat. prne8t. (37. 5.) _

1.. 5. 8. 7. 01c. fagt: 11i in n11n0r0111 (qu-nen 7111110111 p0rt10n01n) 0nt0n118 301101128

1118 trihnantnr, q11ntenu8 seriptae 8unt. Es 1| kein Grund zu bezweifeln) daß

diefe 1101101168, falls die Eingrfehten als Civilerben angetreten haben ) die

civilrewtlichen bareciilnrias 001101188 find) die infoweit trotz der b. p. a. t. wirk

fam bleiben) wie auch in Anfehung der Freilaffungen die civilrerhtliche Wirkung

der Antretung befiehen blieb (f. Note 42). Vgl. Förfter a. a. O. S. 413)

gegen welchen Mühlenb ru ch a. a. O. Bd, 37) S, 33 flg. in Anfehung diefes

Punktes ganz ungegriindete Einwendungen vorbringt.

51) l.. 8. 8, 2. 1). (10 legen. prar8t. Diefe Stelle erwähnt jedoch eines Ver

fprechens von. Seiten des 110110111111 p08808301* 0. t., dem eingefehten Erben die

Virilportion zu gewähren) um ihn dadurch von nachtheiliger Antretung der

Erbfmaft abzuhalten (vgl. Note 42). Darnach könnte man glauben) daß diefer

fich auf folche Weife feinen Anfprnch fichern miifie) wenn er nicht antritt) wäh

rend man gewöhnlich annimmt) daß die Erbeinfetzung 1181x110 1111 ejrilern portio

nen) ohne weiteres 1111110118 praetoria aufrecht erhalten werde) und nur darüber

fireitet) ob dieß iure 11118001111111881 oder durch eine mit der h. p. c). t. concurri

rende 8. e. h. p. gefchehe (vgl. Förfter und Mtihlenbrucl) a. a. Q)) wobei

man aber überfieht) daß die Agnition einer folrhen h. p. 8801111011111 131111108 zugleich

die Antretung der tefiamentarifcljen Erbfchaft in fich fchließen wiirde, i.. 12.
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Aber auch mit der civilrecljtlicljen Erbfolge aus einem anderen

Tefiamente kann die b. p. e. t. in Collifion kommen) wenn nämlich

ein älteres giltiges Teftament vorliegt) und ein fpäteres) das wegen

Präterition eines 8uu8 neree ungiltig ifi und daher das erfte civilrewt

lich nicht rurnpirt hat. Infofern hier die im legten Teftamente einge

fehten Erben) abgefehen von der ihnen im Wege ftehenden o. t. b. p.

durch cecunclurn tab-nas d. p. die Erbfchaft erlangen und behaupten

könnten) kann' auch zunächft contra iubulus b. p. wirkfam eintreten)

während die im älteren Teftamente eingelegten Erben jut-e ojejli antre

ten können 52)) wobei es aber freilich fehr flreitig ifi) inwiefern jenes

möglich (ei. Wichtiger find die Fälle der Eollifion mit civilrecljtliwer

Intefiaterbfolge. Eine folche kann eintreten) wenn die eingefehten Er

ben nach dem Tode des Erblaffers vor Antretung der Erbfchaft wegfal

len 5s) oder diefelbe ausfchlagen) was fie) wiffend) daß ihnen b. p. c. t.

entgegenfteht) leicht thun werden. Hier ift nun die b. p. regelmäßig

gegeniiber dem Rechte der Intefiaterben nicht minder wirkfam) als

gegeniiber dem Rechte der Tefiamentserben) durch deren Wegfallen

jenem erft Platz gemacht wurde. Dieß leidet aber eine Ausnahme)

wenn der Inteftaterbe ein enterbter sous ift) während ein präterirter

omunejputue die b. p. e. t. etlangtz hier foll jener) der nas) Eivilrecht

allein Erbe wäre) nicht in Folge der durch ein jeht ungiltiges Tefiament

verhängten Enterbung von der Erbfchaft völlig verdrängt werden) fon

dern wie ab intestato mit dem Emancipirten theilen) woraus fich denn

freilich die fonderbare Folge ergibt) daß di-e eingefeßten Erben es in

ihrer Gewalt haben) dem legten die ganze Erbfwaft zuzuwenden) durch

Antretung) oder ihn auf die Hälfte zu befclnänken) indem fie durch

Ablehnung die Eoncurrenzdes enterbten 811113 herbeifiihren 54). Ift

der 8un- felbft eingelegt) fo wird er civilrechtlicl) vonfelbfi Erbe ex

Wlnmenw, wenn er nur den Erbfall erlebt) und fchließt alfo dadurch

die civile In-teftaterbfolge- aus. Ift aber ein ouuc Übergängen) fo muß

6. ae iin-e eleljb. (6. 30.) Am einfachfien möchte fich die Sache folgendermaßen

erledigen: Der eingelegte Defcendent oder Afrendent kann entweder antreten;

alsdann poi-tio nereclitutie (80. iure eieili uäquisita) uoque url eirilero ei eonoerru

tor; oder er verlangt von dem dondkuin p0558530k c. e„ daß er ihm den ent

fprechenden Vermögensbetrag auszahle oder zu zahlen verfpreclje) iv-'edrigenfalls

er den erften We einfäilagen werde. Vgl. übrigens noch uhrig) Wirkung

der b. p. d. t. ( ürzburg 1844)) S. 60-63.

52) r. 12. z. 1, v. rie h. p. 0,1, (37. 4.)

63) Sind die eingelegten Erben (ämmtlicl) fchon vor dem Tode des Erb

laflers weggefallen) fo findet die b. p. e. t. gar nicht fiatt. l.. 19. l), cle d. p.

o. t. (37, 4.) ck. i.. 7, 3. 6. v. ue can.. nei. (37. 10.)

s4) l.. 20. l). cn b. p. e. t. Vgl. dariiber Vlun tfchli a. a. O. S. 106.

Aehrelich wird der_ umgekehrte Fall behandelt) wenn ein Emancipirter enterbt)

'in rund übergangen ifl. l.. 1. F. 9. l). ri tab. test. nullue. (38. 6.) 61'. l.. 32.

o. .ie [ih. e'. poor. (28. 2.)) und vgl. über beide Stellen Fabritius) u-rfprung

und Entw. der d. p. S. 211-226. Lbhr) Magazin [li. S. 434.
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diefe allemal eintreten) wenn nicht ein giltiges älteres Tefiament vor

liegt) und hier tritt denn auch wieder eine Eollifion derfelben mit der

b. p. c. 1. ein) wenn andere Perfonen vorhanden find) welche diefe

agnofciren. Der übergangene 811118 kann felbft die |1. p. o. t, erlan

gen; aber er kann auch hier mit feinem civilen Erbrechte fich begnügen)

und kraft deffelben die b0n01-111n 1108808801118 in demfelben Maße be

fchränken) wie es der Fall fein wurde) wenn er an der b. p. o. t. Theil

nahme-w); für ihn ift daher die Agnition der l). p. c. t, nicht nothwen

dig) 'während der übergangene .Emancipirte) wenn er fie verfäumt)

nicht mehr zur Erbfchaft kommen kann) fobald von anderen contra oder

* 8913111166111 1116111118 b. p. agnofcirt i| 56), Sind dagegen die civilrecht

li>)en Inteftaterben andere Perfonen) vor welchen der 1101101-11111 p088e8

801- contra 11111111118 auch vermöge der inie8tati b0110r111n p088e88i0 den

Vorzug behaupten würde) fo wird deren Erbrecht ebenfalls ganz ver

eitelt.

Wenn aber endlich die h. p. c. t. von keinem der Berechtigten er

griffen wird) fo fteht den Eingefeßten- nichts im Wege) 8601111611111 tabu

1718 b. p. zu erlangen) obgleich fie) wenn das Teflament civilreclptlich

giltig ifi) auch blos mit ihrem Eivilerbreclne fich begnügen mögen. Da

bei ift aber fehr fireitig) inwiefern diefe b. p. 011111 re fei) wenn das

Teftament wegen Präterition eines 811118 civilrechtlich ungiltig 1|? Er

lebt der 811118 felbft den Erbfall und tritt daher civilrechtlicl) als nächfter

Inteftaterbe ein) fo ift kein Zweifel) daß er jene b. p. unwirkfam mache)

welche er durch Agnition der b. p. o. t. gänzlich hätte ausfclyließen kön

nen) er kann fein civiles Inteftaterbtewt ebenfowohl gegen den b. p. 8.

t.. wie pro parte gegen den b. p. o. t. behaupten. Wenn er aber der

Erbfchaft fich enthält) vermöge des prätorifclyen beneficiuni nb8linencii,

fo wird die b. p. der eingefeßten Erben vollkommen wirkfam) weil jener

civilreänlicl) dennoch immer Erbe bleibt) alfo kein anderer Eivilerbe

eintritt) welcher diefelbe anfechten könnte 57). Wie aber) wenn der

53) 61g. l.. 10. i). rie coli-it. (37. 6.) l.. 1. Z. 9. l.. 32. eilt. liip.

3117111. 13.

36) Gefchieht diefe? nicht) fo kann allerdings der Emancipirte noch ab

inie8tnt0 110110111111 p088e88i0nen1 erlangen) e11 661010 1111116 111161-1, l.. 1. Z. 2. 3.

|1. 8111111. i081.. (38. 6.) l.. 1. Z. 1. l). (11118 m60. (38. 15.); aber diefe b. p.

ifl 8in0 re , wenn die Eingefeßten civilrechtlich e11 t08tn1ne11t0 erben. l.. 2. l). 8i

tab. test. (38. 6.) Ohne Grund nimmt Vluntfchli a. a, O. S, 65 an) daß

der Emaucipatus ) der die b. p. c. t. verfohrnäht oder verfäumt hat) von der b,

p. ex eciicw 1111611 liberi fchlechthin ausgefchlofien fei; l.. 2. cjt. will nur fagen)

daß der Prätor ihn nieht fchiiße 81601-8118 8e1jpt05 112166128 , was ganz confequent

ift) da diefe jede wirkfame Inteftaterbfolge ausfmließen und dureh Venußung der

8. t. v. p. auch die inte8te1ti b. p. völlig ausfchließen konnten,

37) 1.. 2. 1;. 1111113111161. (6. 14,) 1.. 30. Z, 10. 1). .13 na. iiber-i.. (40. ä.)

- So nehmen daher auch die Meifien an. Vgl. Fra ncke a“, a. O. S.108 flg.

Mühlenbrucl) a. a. O, Bd. 36) S. 325 flg. v. Vangerow) Pand. ll.

8. 473. Manche wollen dieß .jedoch mit 6111110. nei leg. 17. i). (ie inj118t0 irrt.
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übergangene sons vor dem Tode des Erblaffers wegfällt. und nun. da

das Tefiament civilrechtlici) ungiltig bleibt. andere Perfonen als Inte

fiaterben eintreten? Ifi diefen gegenüber die b. p. der eingefeßten Erben

wirkfam (cum re) oder nicht (eine re)*i Für den Fall. daß ein Poftu

mus das Teftament rumpirt hat. dann aber doch nicht felbft erbt. wird

diefe Frage bejahend entfchieden. mit Bezugnahme auf ein Refcript

Hadriams 58). jedoch mit der Befänänkung. daß. wenn andere sui ab

intestato erben. das Intefiaterbreäzt ungefchmälert aufrecht erhalten

wird. wenn fie nicht den Willen des Erblaffers anerkannt haben59).

Sehr ftreitig aber ift es. ob dajfelbe auch dann gelte. wenn das Tefta

ment wegen Präterition eines sons von Anfang an nichtig war. diefer

aber noch vor dem Tode des Erblaffers weggefallen ift? Die Meifien

find der Meinung. daß hier die 8. t. 1). p. sine re fei60). und neuer

(opp. 701. l. p. 1086. 1701. l7. p. 1034.) auf den Fall befchränken. wenn die

Eingefehten zugleich die nächfien Intejtaterben find. indem fonft vielmehr den

legten die Erbfchaft zufallen folle. Aber als tiereaes können diefe die Erbfmaft

nicht erhalten. da der .nus bares bleibt. und daß die seonncium tabuias b. p.

wegen der civilremtlichen ungiltigkeit des Tefiamentes fchlechthin nichtig (ei.

daher alfo noch intestati b. p. erlangt werden könne. i| nicht zu erweifen. vgl.

Mich lenbru ch a. a. Q.. May er. Erbr. l. S, 143; vielmehr befireitet das

letzte fogar. obgleich er das erfte behauptet. bei st. bist. don. possessjonis see.

tan. (Qötting. 1841.) p. 48-48). Diefer nimmt an. daß die Abftinenz noth

wendig dea Verkauf des Vermögens zur Folge habe. womit eine wirkfame b. p.

nicht beftehen könne (S.47); aber es ift ja gewiß. daß der Subfiitut oder nächjte

Inteftaterbe an die Stelle des Abfiinirenden treten und den Verkauf ausfmließen

kann. l.. 44. 1). 6e re ina. (42. 1.) l.. 6. 8. 2. l). (le bon. iivert. (38. 2.)

Vgl. übrigens noch diefes Werk Bd. l. S. 865-868. mit Bd. 17. S. 23.

Note 167.

58) i., 12. pl', n. ae iniusto 103c. (28, 3.)

59) l., 13. l). e10 601i rnnli except. (44. 4.) [ii-ons exbereänlis, qui nibil

e! pntris inciicio meruernnt, rnpto testnmento ins snnm oonserenncinm est; nec

opponetnr 1101i maii exoeptio: quocl non soinm in persona oornm 36.1 in bereäibns

(et) in persona liherornm qnoque obtinonänm est, Vgl. (Inine. in qua-est. ynnlii

na n. 1. (opp. 7. p. 1106.), Fabricius a. a, O. S. 112. mitHufmke. in

Richter' s krit. Iahrb. 111. S. 20 flg.. weleher vorfmlägt zu lefen: qnoa non

soinm in persona snornm , 39a iis nereriibns in persona iiber-drum qnoqne ohtinen*

amn est. v. Vangerow. Pand. l1. 8. 473. Vgl. auch Löhr a. a. O.

S. 458. Ganz anders wird diefe Stelle erklärt von Leift a. a. Q. S. 62.

welcher iiberis oxiiereantis für den abfoluten Ablativ und rnpto testnlnento für

den Dativ nimmt. alfo ius suum auf das Teftament bezieht. und unter der (1011

oxcoptio, die nicht jtattfinden foll. fiel) eine Einrede der Civilerben gegen den s.

t. bonorum possessor denkt. nicht umgekehrt eine Einrede des legten gegen jene;

alles. wie mir fcheint. gezwungen, - uebrigens muß die Befchränkung auch

gelten. wenn nicht enterbte. fondern übergangene oder eingefetzte sui erben.

obwohl diefe auch contre oder seennclnm tabuins b. p. erlangen könnten. Vgl.

Note 49 flg.

60) Vgl. Fran>e a. a, O. S. 115 und die dafelbjt angeführten Schrif

ten. Mühlenbrucl) a. a, O. S. 310 flg. v. Vangerow a. a. O. Fa

briciu s a. a. O. S. 136 fig. H euman n. in der Zeitfchr. fiir Civilr. und

Proz. x711. S. 172 flg.
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dings wird fogar behauptet) daß dlefelbe fchlechthin nichtig und als nicht

ertheilt anzufehen feiö1). Nur dann halten die Meifien die b. p. für

wirkfam) wenn die Eingefehten felbft zugleich die nächften Intefiaterben

find) in welchem Falle freilich Niemand vorhanden ift) der ihre b. p,

anfechten und unwirkfam machen könnte 62)) und nach einer Meinung

foll auch dann eine Ausnahme von der Regel fiattfinden) wenn der

Erblaffer das u-ngiltige Tefiament nach dem Wegfalle des irbergangenen

.uns noch beftätigt hatöi). Aber einen befriedigenden Grund) warum

das .wegen Präterition eines fäjon vorhandenen anne* von Anfang an

ungiltige Teftament weniger wirkfam fein follte) als das durch Geburt

eines präterirten Pofiumus vernichtete) weiß man nicht anzufitheen.

Denn das Teftament) das im civilrechtlichen Sinne nicht mehr

erifiirt) ift nicht beffer als dasjenige) das im felben Sinne eigentlich

nie erifiirt hat) und die Anwendung der Billigkeit liegt in diefem wie

in jenem Falle gleich nahe) da in beiden Fällen von einem eigentlich

blos formellen Fehler die Rede ifi) welchen der Erblaffer in beiden Fäl

len ebenfowohl) weil er der ivirklichen oder möglichen Erifienz eines

.una unkundig i| oder nicht gedenkt) als aus Rechtsunwiffenheit be

gangen haben kann. Sogar fcheint es) daß im lehren Falle die-Billig

keit noch näher gelegen habe) wenn man bedenkt) daß die Schule der

Proculianer das Tefiament) worin der 81m8 präterirt war) nicht fofou

fit-r nichtig erklärte) fondern nur dann) wenn diefer den Erblaffer über

lebte) der letzte alfo um fo eher fich beruhigen konnte) wenn jener noch

vor ihm ftarb) während uns nicht bekannt ift) daß ein gleicher “Mei

nungsftreit auch in Anfehung der civilrechtlichen Wirkung der Ruption

des Tefiamentes durch .Geburt eines Poftumus fiattgefunden habe. Da

nun auch kein -beftimniter Ausfprucl) der Quellen dagegen iii-W)) fo

('11) Leift a. a. O, S. 49- 51. Vgl. deffen bonorurn posseaoio l. S.187.

62) 11kg. l.. 12. pr. in f. l). (ie iuiuslo test.. (28. 3.) Anders erklärt diefe

Stelle Leifi a. a. Q. S. 53-58.

63)1ig.1..11. Z. 2, i). (ie b. p. e. t. (37.11.) Francke a. a. Q.

S. 120. Dagegen Miihlenbruch a. a. O. S. 324 fig. i

61) Nicht dagegen ifi: das pl'. l. (i0 exiiereä. [ib. (2. 13.)-, denn diefes fpricht

augenfcheinlicl) nur von der civilrechtlichen Ungiltigkeit (juutiiiiek ieacnbirur, ucieo

quicieui ut -- - nem() bares ei( c0 exiaiere possil). Ebenfo fagt Z. 1. ibici.

unbedingt: ieiztnmeutuln -* - uguuiioue postutni ruuipilur et an kniiaue t0iuu1

iniirmntur; vgl. Z. 1. F. quih. moci. 168i. inlirni. (2. 17.), und doch wiffen

wir gewiß) obgleich die Infiitutionen nichts davon fagen) daß in diefem Falle

das Tefiament nicht por omnia inuriie iii. Ebenfowenig [icht entgegen l.. 7. l).

.je jniu8l0 reer. (28. 3.), weil auch diefe Stelle nur den civilrechtlichen Grund

fah ausfpricht) wobei wohl zu beachten ift) daß durch die Möglichkeit der e. t.

b. p. nach dem fpäteren civilrechtlicl) ungiltigen Tefiament keineswegs das

Civilerbrecht der im früheren Teftamente eingefetzten Erben ausgefchlofien wird)

vielmehr noch mit voller Wirkfamkeit eintreten kann) wenn jene nicht in rechter

Zeit agnofcirt ifi) daher es falfch wäre 'zu fagen: ruinpi super-lud teslemeuiuln.

Nur l.. 12. pr. cil. in f; kann Bedenken erregen) weil fie arg. a coutcario regel

mäßig) ncimlich einen Fall ausgenommen) eine wirkfame a. c, b. p. nuszu
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wird wohl mit Recht von Vielen angenommen) daß in dem fraglichen

Falle nicht minder) wie in dem erften) eine wirkfame 8, t. d. p. fiattfin

den könne 65).

11. Anfpriime auf einen beftimmten Theil des Erbvermdgens)

materielles Notherbenrecht.

Ein Anfpruch auf einen gewiffen Theil des Nachlaffes wurde

1) nach älterem Civilrechte den nächften Verwandten) 2) nach prätori

fchem Rechte dem Afcendenten) von welchem der Erblaffer emancipirt

worden) 3) nach einer Conftitution von Pius Antoninus dem während

der Unmündigkeit Arrogirten) 4) nach einer Verordnung Iuflinians

der dürftigen Wittwe des Erblaffers beigelegt. Die drei lebten Fälle

find in diefem Werke fchon an-anderen Orten befprowen worden (B111)

S. 157) Bd. 11) S. 341-343) Bd. r) S. 697-699).

Was aber die Anfpriiwe der nächften Verwandten betrifft) fo war

es wenigftens fchon zu Cicero's Zeit herrfchende Anfirht) daß es verwerf

lich fei) wenn man ein Teftament errichte) die nächften Anverwandten

gar nicht zu bedenken) diefelben ausdruckliä) oder jtillfchweigend von

jedem Antheile an dem Nachlaffe auszufwließenöii). Von diefer An

ficht ausgehend gefiattete man folchen Perfonen) wenn ihnen der Erb

laffer nichts oder nur einen ungebührlich geringen Theil feines Ver

mögens hinterlaffen hatte) beim Contumacialgericlyte Befchwerde anzu

bringen(q'11er01a 111011101081 re3ta111e11tj), und diefes erklärte nach Befinden

der umfiände das Teftament als ein pflichtwidriges oder lieblofes (11101

11010811111) für ungiltig) 110c: 00101-0, „(111181 non 8311100 1110nt18“ 1'111880t,

qui „l-Hole 11111110111 1.2011 108111111611111111, 8011 11011 01c 0111010 111013118“ 67).

So entwickelte fich allmälig ein ziemlich genau befiimmtes Pflichttheils

recht gewiffer Perfonen) ohne daß fich genau angeben läßt) wann und

wie? vorzüglich ohne Zweifel durch die von den Iurifien geleitete und

beherrfwte Praxis; daß es urfprünglicl) auf einer 1.16:( (111111 beruhe) 1|

eine bloße Vermuthung) die-man längfi als unbegründet abgewiefen

fchließen fcheint. Aber abgefehen davon) daß es noch zweifelhaft 1|) ob hier

unter 1111118t11111 10513111011111111 ein wegen Präterition ungiltige-Z Tefiament zu ver

ftehen fei) und daß dieStelle noch auf verfchiedene Art erklärt werden kann (vgl.

Leifi a. a. O)) fo verliert das arg. n contrnrjo deßhalb an Gewicht) wei( es in

Anfehung des zugleich genannten te8u1111e11t11111 1111111111 ein entfchieden falfches

Refultat ergibt. 8. 6. .1. (le 2111121611. 11i). (2. 13.) vgl. mit 0:11. [l. 147-151.

1.. 11.3.2.1). 0e 11. p, 3, 1. (37.11.) 1. 8. 3. 3. 1), (10 juke cofl. (29. 7.)

Vgl. vorzüglich Ldhr) Mag. [11. S. 457-467.

65) Vgl. Ldhr a. a. O. und Bd. 111) S. 311. koekrler 1. 0.11. 11,0.

388. Blnntfchli a. a. O. S. 114. Schunk's Iahrb. 11111. S. 237flg.

P u chta) Pand. I. 487) Note b. G öfcl) en) Vorlef. 11|. 2. S, 516.

66) (I10. 111 110er, l. e. 42. (11. 7311er. 110x. 111l. c. 7. 8. 0111110111, 1118i.

oral, b'. 2. 1111. 4. 21111. 0111er. bi. 1. 711. 33.

67) l..2. ö. l). 111011101080 1.6781.. (6. 2.)
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hat W). Was die Iufiinianifwen Rechtsbucher s9). abgefehen von Nov.

115. dariiber beftimmen. ift im wefentlichen Folgendes:

3) Die berechtigten Perfonen find vor allen Kinder und Eltern.

Defcendenten und Afcendenten des Erblaffers. fie mögen blos Eognaten

oder Agnaten fein. wenn fie nur uberhaupt. es fei nach civilern oder

nau) prätorifchem Rechte. 311 1111681310 erben können 70). außerdem auch

Gefchwifier. diefe jedoch nur unter befonderen Befchräntungen und mit

Ausfchluß der Halvburtigen von der Mutterfeite(11teri111)71)z andere

Seitenverwandte haben keinen folchen Anfpruch 77).

z b) Eine Befchwerde gegen den lehren Willen des Erblaffers kön

nen diefe Perfonen nur dann mit Erfolg erheben. wenn niäyt deren

Ausfchließung von der Erbfchaft durch einen befonderen Grund gerecht

fertigt wird 73). Was aber als geniigender Grund der Ausfchließung

gelten könne. ift nicht gefeßlicl) efiimmt. fondern der Beurtheilung des

Richters im einzelnen Falle ich rlaffen 74). Auch gibt felbft die aus

drückliche Enterbung. wenn fie nicht aus unfreundlicher Gefinnung

gegen den Enterbten (11011 11011112 61111811), fondern in der Abfichc. für

deffen Wohl zu forgen (bone mente). angeordnet ift. keinen Anlaß zur

Befchwerde")

c) Unftatthaft i| die Befchwerde gegen ein Pupillartefiament7ö).

gegen ein Soldatentefiament. fo lange es als folches giltig ift77). und

gegen das Teftarnent eines ki1iu8i3111j1i38 iiber fein 01181161182 oder doch

wenigftens über fein quasi 038111211812 pecuiiun17o).

68) Sie 1| nur veranlaßt durch die fehr verdächtige Ueberfwrift der i.. 4.

l). 1. c.: 6111113 11111-0 8ing111r11i 11111e3e1l1 6111111111. Cuiuc, 0118. [i. 21. 1117, 14.

Vgl, dagegen Glück a. a. O. Bd, 7. S. 363 fig, Vluntfchli a. a. O. S.

127-141. *

69) 1118i. 11e 1110111111080 (28111111121110. (2. 18.) big. 5. 2. C011. 3. 28. Cf,

6011. 1118011. 2. 19, (1011. (110301. 2. 6. (in Häneks Ausg.). 11111111 812111.1..

7. 5.

70) i.. 1. 5. 15. pr. i.. 29. Z. 1. 3. 11.110.111.11 i1. t. 8. 1. 2. i. i1. t.

71) 1.. 27. (I. 11. t. (Ii. i.. 1. 3. '['11e011. (1. 11. t. i.. 24. 1). i1. t.

72) l.. 1. 1'). i1, t. (Lognuii euirn (proprji) qui 81111'. ultra 113116111, niciius i3

cerent, 81 811 8u111tibu8 i111111ibu8 11011 rexurent, qu11111 obtinere 8116111 110u 1111111216111.

Es geht hieraus hervor. daß diefe Schranke nicht durch ein Gefeß genau fefige

jtellt war. 1.. 21. (1. 11. t. , *

73) l. 5. 1). 11. t. 1.. 132. pr. i). 111e 7, 0. (45,1.) l., 7.11181). 111111011.

1131u1111t. (48. 20,) pr. 1. 11. i.

74) Cf. i.. 3. 5. 5. l). 118 b. p. c. t. (37. 4.) l..11. 18-20. 23. (1. 11. t..

75) i.. 18. 1). (ie [ib. et 1108i, (28. 2.) i.. 16. 8. 2. 1). 11c-, curut, iuriasi.

(27. 10.) 1.. 25. c, 11.1.

76) i.. 8. z. 5. i). i1. t.

77) i.. 8. z. 3. 4. i.. 27. Z. 2. 1). 11. t. i.. 9. 24. (L. i1. t.

78) i.. 37. (1. 11. t. Ob diefes auch von dem cusirenae pecuiium gelte. ift

ftreitig; dagegen Francte a. a. O. S. 447-*450; dafiir Mühlenbruch

a, a. O. Bd. 35. S. 190-215. mit überwiegenden Gründen.

1
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(i) Die Befchwerde findet nur dann fiatt. wenn einer berechtigten

Perfon nicht der gebührende Theil des Nachlafies (porno legitime, 11e

11113, Pflichttheil) hinterlafien ift. Wie viel dazu gehöre. das war

anfangs wohl auch der Beurtheiiung des Gerichtes im einzelnen Falle

anheimgeftelit. zur Zeit der claffifmen Iurifien aber war. vermuthlich

nach dem Vorbilde des falcidifäyen Gefeßes über das höchfie Maß der

Vermächtniffe79). allgemein angenommen. daß dem Pflichctheilsberech

tigten mindefiens ein Viertheil desjenigen Vermögensbetrages. welcher

ihm durch die Intefiaterbfolge zukommen wiirde. hincerlaffen werden

müffe 80); erfi durch eine Novelle Iu|inian's 1| der Pflichttheil nach

Verfehiedenheit der umfiände auf ein Dritttheil oder die Hälfte diefes

Vermögensbetrages erhoht worden "1). uebrigens kann der Pfiichttheil

fowohl durch Vermächtniffe und Schenkungen auf den Todesfall als

durch Erbeinfeßung hinterlafjen werden 82). und felbft noch gewiffe Zn

wendungen anderer Art. weläje der Berechtigte bei Lebzeiten des Erb:

laffers empfangen'. werden darin eingerechnet 83).

e) Das eigenthümliche Rechtsmittel nun. durch welches der

Pflichttheilsberectjtigte feine Anfpriiche gegen das Teftament. das fie

nicht berückficiztigt. geltend machen kann. i| die que-rein 11108101051

leslalnenli. Diefe iii zunächfi. wie die Benennung andeutet84). nichts

anderes als eine Befchwerde über die Lieblofigieit des Teftators. ver

bunden mit dem Anfrage darauf. daß durch richterliäies Urtheil das

Teftament feiner Pflichtwidrigkeit wegen für ungiltig erklärt (refcindirt)

und dadurch dem Intefiaterbrecijte des Verleßten Plan gemacht werde.

Die Gegenpartei. gegen welche diefe Befchwerde durchzuführen. ift

regelmäßig der eingefeßte Erbe. nachdem er die Erbfchaft dem Tefta

mente gemäß angetreten oder ohne Antretung erworben hat 85). und

zwar ift demfelben. eden weil die Befchwerde nur. wenn die Erbfchaft

nach dem Tefiamente erworben wird. fiatthaft ifi. durch eine Verord

nung Iuftinian's eine Frift von fechs Monaten oder von einem Jahre.

je nachdem er und der Pflichttheilsberecijtigte in derfelben Provinz oder

in verfchiedenen ihren Aufenthalt haben. zur Erklärung dariiber. ob er

antrete oder ablehne. xvorgefchrieben. nach deren Ablauf er auf Antrag

des Berechtigten durch den Richter fich zu erklären angehalten werden

79) Daher wird in Coniiitutionen der Pflichttheil auch wohl 11110111111 (oc.

poi-tio) genannt. l., ii. Z. 3. ii. C011. 111i leg. ini. mnjeßt. (9.8.) Cf. i... 31, f).

i1. t. i.. 28. 1711306. C06. (ie 1111111018, (16. 8.) “

80) i.. 8. Z. 6. 8. 9. l). i1. t. (qu-nm (iebitae ee. 11i) jnie8ial0 portjooi.).

F. 6. i, i1, t. l.. 6. 8.111-, (Z.i1. t. 8111111. i. o. 8. ii. 6.

81) A011. 18. 'c-ap. 1, (vom I. 336).

82) 8. 6. i. eit. i.. 33. pr. (L. i1. t.

8318.25. pr. i). i1. t. i.. 29, 30. 8, 2. (L. i1. t.

84) Gleichbedeutend i| der oft vorkommende Ausdruck: area-atio jnofiicjoej.

l.. 6. z. 2. i.. 7. i). i1. t. l.. 11. (I. i1. t. u. a.

85) i.. 8. Z. 10. i). i1. i.

711l. 7
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kannßö). Natürlich aber kann fie) wie gegen den eingefeßten Erben

felbft) fo auch gegen deffen Erben oder wer fon| in deffen Gefammt

recht eintritt) daher auch gegen den Fiscus) welcher deffen Vermögen

als *erblofes an fich zieht) erhoben werden I7)) und außerdem kann fie

auch gegen den Univerfalfideicommifiar) welchem die Erbfchaft vom

eingefehten Erben reftituirt worden ift) gerichtet werden 88)) wie nicht

minder gegen denjenigen) welcher die Erbfclmft dem eingefehten Erben

wegen Unwiirdigkeit entriffen hat 89) oder fonfi anfiatt des eingefehten

Erben die zunächft diefem durch das Teftament eingetragene Erbfchafc

bekommt90)) und fodann auch gegen denjenigen) welcher durch bonornrn

p088e88i0 contra t3l)ula8 dem eingefehten Erben die ihm nach Eivilrecijt er

worbene Erbfchaft entzieht) infofern auch diefe nur) weil das Teflament

befteht) das Inteftaterbrecht des Querelberemtigten ausfchließt 91). Be;

findet fich der letzte im Befihe) fo kann er) die Klage des Gegners er

wartend) gegen diefe vertheidigungsweife fein Befchwerderecijt geltend

machen 92)) und fo die Refciffion des Teftamentes und die Anerkennung

feines dadurch eröffneten Inteftaterbreclytes herbeifirhren. Im anderen

86) l., 36. Z. 2. i). n. t. Der Richter kann eine Frifi: zur Erklärung fefi

fehen) mit dem Präjudiz) daß nach deren Ablauf der Eingefeßte als ablehnend

angefehen werde) ähnlich wie bei der gewöhnlichen Deliberationsfrifi. Vgl. die

fes Werk Vb. l7) S. 11.

87) i.. 10. (:. t1. t. Wenn der Fiscus das Vermögen des Tefiators felbfi

als erblofes in Befih genommen hat (ai ipsiua 110113 utpote racnntia toner), fo

findet gegen ihn die gewöhnliche liereclitntje petjtio :in inie8te1t0 fiatt) weil erjk De:

ftitution des Tefiamentes vorausgefeht wird) damit bonn racuntjn fein können)

dann aber die eröffnete Intefiaterbfolge das Recht des Fiscus noch ausfchließc.

88) 1.. 1. a, 11. t.

89) arg. l., 10. a. eit. Glück a. a. O. Bd. un) S. 107 flg. Es folgt

dieß nothwendig daraus) daß der Eripient vollkommen in die durch das Tefta

ment begründeten Rechte des Unwiirdigen eintritt) welchem letzten daher an der

Aufrechthaltung des Teftamentes gegen die Querel nichts gelegen tft. l.. 12.

16. 8. 2. l.. 18. 8. 1. l). (ic: liiZ qune ut inclign. (34. 9.) l.. 3. 8. l5. l). nel

8C. lreleell. (36, 1.) l.. 14. l). (la iure fjsci. (49. 14.) Vgl. Marezoll)

in der Zeitfchr. fiir Eivilr. und Proz. l. 20. und gegen die abweichenden Bemer

kungen in diefem Werke Bd. l7) S. 50 fig. Diefelbe Zeitfchrift Vb. x17() S,

27) 36 fig, - Confequent kann es in diefem Falle nicht einmal darauf ankom

men) ob der Eingefehte angetreten habe) weil die Exception auch im Falle der

Ablehnung) wenn das Tefiament nur aus diefem Grunde ungiltig wird) wirk

fam ifi) l.. 8. 17, l). cle l1i8 quna ut inclign. l.. 29. Z. 1. 2. l). e18 jut-a lisci.

(49. 14.), der Erwerb des Eripienten alfo nur durch die gegen denfelben erft zu

erfrreitende Refciffion des Tefiamentes befeitigt werden kann. Vgl. Note 91,

90) Z. B. der Vater nach t.. 18. a. (lo iure ann., (6. 30.), t. 8. pt'. z. 2.

(L, (lo von. quuc! lil). (6. 61.), der Defrendent nach l.. un. f). .la bis qui ante apart.

tab. (6. 52.), wenn man annimmt) daß er nicht Erbe des eingefehten pat-ene zu

fein brauche. .

91) l.. 20. pr. l). (le l). p. c. t. (37. 4.)

92) l.. 8. s. 13. l), l1. t.: in lnoclutn contrnclietionir guet-erlernt inclucat, queen.

acltuocium ngeret, ei non poeeicieret, eeci peteret.
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Falle muß er klagend auftreten! um denfelb-en Zweck zu erreichen 93)!

und damit verbindet fich denn von felbft! fofern der Gegner befigt! die

Verfolgung der daraus hervorgehenden Rechtsanfprüche des Klägers!

oder mit anderen Worten! diefer fiellt zugleich! auf fein durch die nach;

gefuchte Refciffion des Tefiamentes erft zu eröffnendes Jntefiaterbrecht

fich gründend! die Erbfmaftsklage an! lisreiljlutjs petjtio ei( nomine ile

inoffiaiosn tesinmi-.ntm oder ex Cansei inoliiciosi gucken-ie 94), um die

Herausgabe desjenigen! was ihm als Erben gebührt! zu erwirken.

Jedoch kann die Querel gegen den eingefehten Erben! auch wenn der.

felbe nichts von der Erbfchaft befißt! verfolgt werden! nur zu dem

Zwecke! um die Ungiltigkeitserklärung des Teftamentes herbeizufüh

r-en 95)! wodurch denn auch nur! wie durch Präjudicicilklage! die Aner

kennung des klägerifchen Erbrechtes entfchieden wird 96)! und anderer

feits findet fie nicht gegen Jeden fiatt! der pro bei-one oder pro p08868

sui-e befigt97); es ift daher nicht zu billigen! wenn man die guerelei

93) Daher notio inoiliriosi oder (ie inoflicioso. l.. 7. 12. pr. l.. 13. Z. 2.

l... 17.21. pl'. 29. 30. l). li. t. l.. 7.12. 14. E. li. t. u. a.

94) l.. 20. l). li. t. l.. 20. pr. l). ile l). p. e. t. (37. 4.) [4. 34. (i. li. t.

(Ii. kniilli sontt. l7. 5. Z. 4.

95) nes. l.. 36. Z. 2. (:. l.. t. Mühlenbrucl) a. a. O. Vd.35! S.361!

Anm. 39 bemerkt zwar! wenn der Eingefetzte auch kein corpus iiereiiitai-iuin be

fitze ! fo könne er doch jedenfalls wegen der ihm in Folge des Erbfthaftserwerbes

zuftehenden Klagen als iin-js possesxoi- in Anfpruch genommen werden! nach

l.. 16. Z. 4. 5. 7. l.. 20. Z. 17. ini'. l.. 35. l). (le [israel. pet. (5. 3.) Allein

diefe Stellen reden nur von folchen Klagen! die dem anmaßlichen Erben aus

Anlaß diefer feiner Anmaßung erworben find und deren (Ceffion nun von ihm be

gehrt werben kann! alfo ein Object der demfelben aufzuerlegenden Refiitution

abgibt, Auf die eictidnes liereciiiciriuo läßt fich dieß nieht anwenden! da fie ipso

iure dem Erben zuftehen! und alfo wenn das Tefiament refcindirt wird! ipso

ini-e dem eingefetzten Erben abgefprochen find! fo daß nichts vorhanden ift! was

er zu reftitiiiren hätte! alfo auch zu einer petiii0 gegen ihn (peijtarja formula)

gar kein Anlaß gegeben ifi. Zudem ift es ja denkbar! daß die Erbfchaft gar keine

Klagerechte enthält.

96) Das Verhältniß der Querel zur lieroilitntis peijij0 i| ein ähnliches! wie

bei der Wiedereinfehung in den vorigen Stand das des fogen. iiiciiciuin resojniiens

zu dem fogen. iuiliciuln reseissoriuin. Nach Umfiänden fallen bei-de in einen

Prozeß zufammen! aber es kann auch das erfte felbjtfiändig nur das Refiitutions

erkenntniß erzielen! deffen materielle Folgen dann anderweitig geltend zu machen

find. uebrigens konnte man nach älterem Rechte durch legjs net-jo ,sacrnuiento

oder pei- sponsionkiil gewiß auch in anderen Fällen ein bloßes Präjuditium über

zweifelhafte?, Erbrecht herbeifiihren! indem die Parteien die Stellung der prueses

liiis et rinclirinruin oder die Eingehung der entfprechenden Stipulation unterließen.

97) Vgl. Note 85-91. unrichtig ift! was Mayer! Erbe. l. S. 209

bemerkt! daß der Pflichttheilsberechtigte gegen jeden Befitzer pi-o bei-ene oder pro

porsessoro, der nicht aus dem Tefiamente fein Recht ableitet! die einfache Erb

fihaftsklage anfiellen könne und damit obfiegen miijfe! weil die Berufung auf das

Teftament! worin er nicht eingefegt ift! eine eicepiio .ie iurs lei-iii enthalten

wiirde. Sie ift Verneinung des klägerifmen Erbrechtes! ivelche-m das Teftament!

fo lange es nicht defiituirtoder refcindirt ift! im Wege fteht, Vgl. diefes Werk

7'
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jnoffiaioßi teatämentj fchlechthin als eine qualificirte bereäjcatje petjtjo

auffaßt98). da diefe nur gegen denjenigen. aber auch gegen Jeden.

welcher pro berecle oder pro p0386880re befiZt. fiattfindet 99). Aber die

Querel hat jedenfalls die Beftimmung. dem Befchwerdeffihrenden die

Erbfchaft zu verfchaffen. Diefen Zweck könnte fie verfehlen. wenn der

letzte nach erfolgter Refciffion des Teftamentes nun doch die Erbfchaft

nicht erwerben wollte oder könnte. z. B. weil er inzwifchen geftorben

ift. Daher muß derjenige. welcher nicht nach Civilrecht Erbe wird.

bei Anfiellung der Querel fich fofort 130110km!) p088e88i0 (linz 0171111311

(lae ger-tja) ertheilen laffen. kraft welcher er. wenn nachher das Tefta

ment refcindirt wird. fchon von jenem Zeitpunkte an als Erbe zu be

trachten W100); wer nach Eivilrewt Inteftaterbe ift. bedarf diefer Vor

bereitung nicht. weil. wenn er nicht als 811118 jpso 1111-8 Erbe wird.

jedenfalls in der Anfkellung der Querel der Wille. die Erbfchaft zu

haben. fich kund gibt. alfo eine Antretung derfelben enthalten tft. die

durch die rückwirkende Kraft der nachher erfolgenden Refciffion als von

Anfang wirkfam fich darftellt101). Im lebten Falle geht dann das

Recht der Quecel auch auf die Erben des Pflichttheilsberechtigten über.

wenn diefer nur den Willen. davon Gebrauch zu machen. erklärt

hatteW). während im erfien Falle auch dazu vorausgefeßt wird. daß

derfelbe bereits ljliZ okcljnanclne Stalin b0l10rnl11 908888810 erlangt habe.

weil der Erbe die l). p. nicht mehr agnofciren kann. ohne fie aber ein

Erbrecht feines Erblafiers gar nicht gegeben ifi 103). Außerdem können

die Erben die ihrem Erblaffer zugefiandene Querel nicht erheben104).

Bd). S.217.220. Das aber tväre tvohl anzunehmen. daß man auf den Grund

der gegen den Eingefetzten erhobenenQuerel zugleich einfiweilen gegen einen

anderen Vefißer die berecliracis petjcio erhebe. für deren Durchführung dann aber

der Ausfall jenes Prozeffes präjudiciell wäre. 11kg. l.. 20. l). l1. t. D31111.

82ml, l7. 5. Z. 4. Vgl. 11161128, qnerelae jnofljcjoßj eeelolnentj natura. (Zero

ljoj 1820.) p, 5-10.

98) Djeß ift die Anficht der meifien Rechtsgelehrten. Vgl. Glück a. a. O.

S. 360. Francke a. a. O. S. 253 flg. Mühlenbrucl) a. a. O. S.344flg,

Mayer. Erbr. l, S. 207. v. Vangerow. Pand. Z. 478 u. a.

99) Vgl. befonders lilenre 1. r. und Fabricius. Urfpr. und Entw.

der ban. [1038. S. 146-149. auch Bluntfchli a. a. O. S. 172 flg. Beth -

mann-Hollweg. in der Zeitfohr. für gefchichtl. Rechtsw. ll. S. 369. 383.

und die (Citate bei Glück a. a. O. S. 361. Ueber die Hypothefe von Ant.

Faber. daß die qnereln jl10kfi0j08j eine p0pu1arj8 ncljo gewefen fei. fiehe dafelbfi

S. 362.

100) l.. 6. g. 2. l., 7. 8. 1). 11, c. t.. 2, 6.11.1. Vgl. diefes Werk

Bd. ll. S. 335 flg. Mühlenbrucl) a. a. O. Bd. 35. S. 155 flg. Fa

bricius a. a. O. S. 150-155.

101) l.. 7. l). l1. t. Cf. l.. 1. 7118011. 60c). 111-. jnotk. test, (2. 19.) (ding

3117:1110 praelorjß). Fabricius a. a. Q. S.151. Note 207. S. 153. Note213,

102) t.. 6. g. 2. r. 7, oil. 1.. 5. 0.11.1.

103) Francke a. a. O. S. 315.

104) lpßjue enjm jujukja 03c, l.. 8. pr, l). b. t.
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ausgenommen) nach Iufiiniaifs Verordnung 10i)) wenn fie felbft auch

Defcendencen des Tefiators find) deffen Teftament jener anzufemten

berechtigt war. es wurde denn ecwiefen. daß er davon keinen Gebrauch

zu machen Willens gewefen fei106). Durch erklärten Verzicht wird die

Querel natürlich ausgefchloffen107). daher auch durch Vergleich mit

dem Erben 10l4). und durch Anerkennung des lehren Willens des Erb

laffers) fei es auch nur einer einzelnen Verfügung des Tefiamentes109).

während umgekehrt die Ausführung der Querel die Folge hat. daß dem

unterliegenden Kläger dasjenige) was ihm vom Erblaffer hinterlaffen

worden) entriffen wird110). Außerdem verjährt die Querel durch den

Ablauf von fünf Jahren 111) feit dem Antritte der Erbfmaft durch den .

eingefelzten Erben 11L). wo nicht befondere Gründe eine längere Dauer

rechtfertigen 113)) und überall unzuläffig ift fie. wenn dem Pflichttheils

berechtigten ein anderer Weg offen fteht. um feine nicht beachteten Erb

anfprucloe zur Geltung zu bringen 114).

Um nun mit der Qnerel obzufiegen. muß der Kläger die Voraus

feßungen derfelben darthun. und fo denn auch) um das Teftament als

pflichtwidriges darzuflellen. Beweife feines Wohloerhaltens beibrin

gen 115). wogegen aber der Beklagte den Beweis genixgender Ent

erbungsgründe übernehmen kann 116). Wenn aber der Kläger fiegt.

105) l.. 34. (L. v. t. Ct". l.. 36. in fin. ibjcl.

106) l.. 34. oil. jn f.: njZi peter 31111110 Zl1pSk8fL3 repncjjnx-jc qnerelnm, 'el

qojnqnennjo lncnjl, 8e. [1081 nljjtntn bereäjtnteln. Nach der herrfchenden Mei

nung foll diefe Transmiffion nur flattfinden) wenn der verlegte Vater cieljvernnie

script() dekeäe, alfo ente nciilnm bekeäitnleln, gefiorben ifi. Glück a. a. O.

Bd. 7) S. 464 flg. Francke a. a. O. S. 317 flg. Vgl. dagegen Mare

zoll. in der Zeitfchr, fiir Civilremt und Proz. [ll. 18.. deffen Ausführung

durch Mühlen bruch a. a. O. Bd. 35) S. 1164-472 nicht widerlegt feheint.

107) [..Z-jeii. l..17.pr.]).b.c., nicht bei Lebzeiten desTeft tors. yanll.

Zenit. [7. 5. 8. 8, l1. 35. F. 1. (L. 11. l.

108) l.. 35. Z. 1. (Z. l1, e.

109) 1.. 8. 3. 10. 1.. 10. 3. 1. l.. 12, 31. 3. 3. 4. 1.32. l). n. e.

l.. 8. 8. 1. l.. 35. 8. 2. 3. (I, 11. t. . *

110) l.. 8. 14. Cf. l.. 11. 22. 30. Z. 1. l). 11.1. l1. 5. 1.. l). (Le

bis qnee nl jnäign. (34. 9.) ynull. Zenit. [ll. 5. Z. 9. 10. _

111) l.. 16. 34. in f. (L. n. t. l.. 5. 711001 60.1. 2. 19.; nicht) wenn der

Berechtigte in der Lage ifl. die Querel jn lnmlnni eontkntljelionjs vorzubringen!

.Glück a. a. D. S. 466. Francie a. a. O. S. 314.

112) l., 36. Z. 2. E. 11. t.. Doch kann diefer Anfangspunkt nicht gelten)

wenn das Recht der Querel er| fpäter Jemandem zufällt. Vgl. Note 126.

113) l.. 8. Z. 17. l.. 9. l). l1. i. , die Zeit der Minderjährigkeit des Ve

rechtigten wird nicht eingerechnet. l.. 2. 1:. jo qojl). 33113. i. j. r. n0l1 83c nece55.

(2.41.)

114)Z.2.l.n.e. ek.l..8.5,15, l.,23.p.-,n. 11.:. ynnll. 1.0.

5, 3.

115) l.. 3. 5. l). |1. t. (If. l.. 28, f). 11. t. l1. 2. Them), 6.11.1. Müh

lenbruch a. a. O. Bd. 37) S. 123-133) gegen Francke a. a. O. S, 291

-298. .

116) l.. 22. 30. pt. 3-1. (I. l1. e. Cf. die'. 92. can. 1. 8. 1.
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1 fo befieht der Erfolg zunächft darin) daß das Tefiament alle Kraft ver

liert, als ob es von Anfang nn ungilcig gewefen wäre) alfo auä) die

Antcetung der Erbfchaft durch den eingefelzten Erben wirkungslos ifi/

wodurch denn von felbfl die Inteftaterbfolge eröffnet wird 117). Diefe

Wirkung tritt wenigfiens dann vollkommen ein. wenn der Kläger der

einzige nächfie Intefiacerbe) der Beklagte der einzige eingefelzte Erbe ifl.

und zwar ivirkt das refcindirende Urtheil nicht nur gegen diefenfelbftF

fondern auch gegen diejenigemwelchen außerdem durch den lehren Willen'

des Tefiators Rechte gegeben find) deren Beftand durch den Befiand des

Tefiamences bedingt ifi) alfo insbefondre gegen die Vermächtnißnehmer)

denen daher auch das Recht gegeben wird) fich der Vertheidigung des

Teftamentes anzunehmen und felbft gegen den Willen des eingefehten

Erben Appellation gegen das ungunftige Urtheil einzulegen 11k). Nur

wenn das urcheil blos in Folge der concumecju des Beklagten gegen das

.Teftament ausgefallen) ift es zum Nachtheile Anderer nicht wirk

faml19). Wenn aber Mehrere zu Erben eingefelzt find) fo kann das

gegen den Einen erfochtene urtheil nicht auch gegen den Anderen gel

ten) da das Recht des Einen nicht präjudiciell i| für das Recht des

Anderen. Wenn daher der Verlehte nur gegen den einen von mehre

ren Eingefehten klagt oder gegen den einen von ihnen den Prozeß

czewinntF gegen den anderen unterliegtj fo wird das Tefiament nur

theilweife refcindirt) theilweife bleibt es giltig) und fo kann denn) gegen

die Regel 120) „ tefiamentarifche und Incefiqiterbfolge zugleich eintre

ten 121)- und diejenigen ?Zierfügungenj die nicht eine theilweife Erfül

lung zulaffen) bleiben ganz giltigW)) fowie die Pupillarfubfiicution

giltig bleibt) weil das Teftament nicht ganz umgefioßen wird 123). Von

Gefchwifiern aber kann die Klage nicht gegen alle eingefeßte Erben

mit Erfolg durchgeführt werden) wenn nicht alle befrholten find 124).

Schwieriger 'ft die Frage) wie es fich verhalte) wenn der Kläger nicht

der einzige tefiaterbe ift? In Verbindung damit fieht die Frage) in

wiefern in Anfehung der Querel oder der durch diefelbe eröffneten

117) i4. 8. Z. 16. i.. 17. s. 1. (ieetnmenti fucti0nen1 imbuioze (iokunctu.

von creäiiur). l.. 28. in f. l). i1. f. (uji1ii ex e() te-ztnlnenlo 'ui6l). i., 31. pt.

l). (ie 511i)8t. (28. 6.) l.. 36. i). (je iegot. ill. (Li. l.. 21. Z. 2. (i. i1. i. l1. 22.

(L. i1.i. Auch die Codicillarclaufel kann nicht den Inhalt des Tefiamentes

gegen diefe Refciffion fchiihen. Mühlenbruci) a. a. O. Vd. 35j S. 363

374, - Nicht daffelbe gilt. wenn der Streit durch Vergleich zu Gunfien des

Klägers gefchlichtet ifi. l1. 29. Z. 2. 1). b. t.

118) l.. 29, pr. i). i1. l. i.. 14. zu“. l). (ie nppeiicil., (49. 1.)

119) i.. 17, g. 1. u. l1. c. l.. 14. 5. 1. o. (1.3 nppeiiac.

120) l4, 7. i). (je l1. F. 8. 5. .l, (i. kel-eo), jnscjc. (2. 14.)

121) l.. 15. 8. 2. l.. 25. Z. 1. i). i1. t. l.. 13. (I. i1. t. (Li. l1. 76. pr.

b. (le [egal. li. l., 12. Z. 4. l). (ie 11011. ijhekc. (38. 2.)

122) l.. 13. 60.1. cjt. in f. -

123) l.. 8, 8. 5. i). i1. t. Ci. l.. 31. i). (ie Zubßt. (28. 6.)

124) l.. 21. l). i1. t. Ci'. l.. 27. (I. i1. e.
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Inreftaterbfolge ein Anwachfungsreclot fiattfinde? Beide Fragen find

aber bereits an einem anderen Orte diefes Werkes beantwortet wor

denW). wo zugleich auch die Möglichkeit der 8116098810111 quer-Nam,

wenn der zunächft Berechtigte wegfällt. berührt worden i|126).

1') Nach älterem Rechte konnte der Pflichttheilsbereclytigte immer

die qoerela jnokfioio8j erheben und dadurch Refciffion des Tefiamentes

herbeifuhren) wenn ihm nicht der ganze Pflichttheil hinterlafien war.

Doch konnte er auch blos Ergänzung des Pflichttheiles verlangen. wenn

ihm ein Theil defielben hinterlaffen wat 127). Um nun das Tefiament

gegen die Gefahr der Refciffion ficher zu fiellen. konnte der Teftator

aueh ausdrückliä) verordnen) daß der Pflichttheil nöthigenfalls 110111 111-1

arbjtracu zu ergänzen fei 128). Nach Iufiinian's Verordnung aber foll.

wenn dem Pflichctheilsbereckztigten uberhaupt etwas hinterlaffen worden

ift, diefe Anordnung als fiillfmweigend hinzugefügte angefehen werden.

und jener daher in jedem folchen Falle nur Ergänzung feines Pflicht

theiles zu fordern befugt fein) dagegen aber der Pflichttheil durch kei

nerlei Auflage oder Befchränkung gefchmälert werden 129). Darnach

kann denn die querela 111016121081 nur dann noch fiattfinden. wenn dem

Pflichttheilsberemtigten gar nichts hinterlaffen worden W130) oder

weniger als der Pflichttheil mit der ausdrücklichen Erklärung) daß er:

diefen zu erhalten nicht verdiene 131).

Einige Rechtsgelehrte wollen übrigens der angeführten Verord

nung Iufiinians noch die weit umfaffendere Bedeutung beilegen. daß

nicht nur die querela 111011101031 tegtameocj, fondern 'auch die civilrecht

liche Ungiltigkeit des Tefiamentes wegen Uebergehung eines 311118 112m3

und die 110110111111 1108868810 contra 1811111118 wegen Uebergehung eines

dazu berechtigten Defcendenten ausgefchloffen fein folle) wenn dem Noth

erben uberhaupt nur etwas hinterlafien feiW). Aber diefe Anficht

i| von Anderen überzeugend widerlegt worden 133) Die unter n,

125) Bd. 1) S. 283-292. Abweichende AnfiGten vertheidigt wieder gegen

die dort befolgte Ausführung v. Hufchke. im rhein, Muf. dll. S. 341_358,

v. Bang er dw. Pand, Z. 179. S. 277-280. im wefentlichen übereinftimmend

mit Fran>e a. a. O. S. 298 flg. Mühlenbruck) a. a. O. Bd. 35. S.

392 flg. u. A.

126) Vgl. Franckr a. a, O.

127) 9111111. 1. o. 8. 7. Ci'.

128) [1. 2. "(116011, (K. b. t.

129) 11. 30-32. 36. pr. c. 11. 1. g. 3.1. 11. t.

130) l.. 30. Z. 1. l.. 31. 1:11'. 6.11.'.

13m1.. 30.p1*.(:jt. Bluntfchli a. a. O. S, 178. Puchta. Pand.

S. 190) Note 11. Doch laffen Andere auch in diefem Falle nur die Ergänzungs

klage zu. die dann der Erbe durch dcn Beweis des Vorwurf-es ausfchließen

könne. Francke a. a. O. S. 340. Mühlenbrurl) a. a. O. Bd. 36) S.19.

132) Vgl. Glück a. a. O. Bd. 7. S. 329 flg. Francke a. a. O. S.

341-349. welchem auch Mühlen bruch beiftimmte in der (loctrinn [mm1. ecl.

. g. 776.

133) Mühlenbruch a. a. O. Bd. 37) S. 103-118. Fuhr. in der

S. 276-285.

l.. 3. 8. (L. b. t. l..2.61*eg. E. [1. t.
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entwickelten Grundfähe des formellen Notherbenrechtes wurden durch

diefes Gefeß nicht berührt) nur die Anwendbarkeit der querela juofficiosi

tesiumeuli dadurch in engere Grenzen eingefchloffen. In Anfehung

beider aber bewirkten dann eine wefentliwe Aenderung) wie jeht näher

zu betrachten ift)

il. .Die Befiimmungen der Novelle 115.

Im Eap. lil diefes Gefetzes verordnet Iufiinian: es folle fortan

den Eltern und Großeltern nicht mehr erlaubt fein) ihre Kinder in ihrem

Teftamente zu übergehen oder zu enterben) wenn fie ihnen auch durch

Schenkung oder Vermächtniß oder fonft auf andere Weife den Pflicht

theil zugewendet hätten) esfei denn) daß diefelben die Ausfchließung

verdienen und die Gründe dafür namentlich im Teftamente angeführt

werdenM). Nachdem er fodann die Enterbungsgründe einzeln be

ftimmt hat) erklärt er: wenn nun die Eltern wenigfiens einen diefer

gefetzlicl) gebilligten Enterbungsgründe im Teflamente angeben und die

eingefeßten Erben wenigftens einen der im Teftamente angegebenen

Enterbungsgründe als wahr erweifen würden) fo folle das Tefiament in

.Kraft beftehenz wenn aber diefes nicht beobachtet fei) fo folle den ent

erbten Kindern kein Präjudiz daraus hervorgehen) fondern) indem das

Tefiament) fo viel die Erbeinfehungen betrifft) für ungiltig erklärt

werde) die Kinder zu gleichen Theilen nb intesleito zur Erbfchaft der

Eltern gelangen: wenn aber Vermächtniffe oder Freilaffungen oder

Ernennung von Vormündern oder fonft andere gefehlici) gebilligte Ver

fügungen in folchem Teftamente enthalten feien) fo folle diefes Alles

erfüllt werden) als ob in Anfehung diefes Beftandtheiles feines Inhal

tes daffelbe nicht umgeftoßen fei) fondern giltig befiehe135). Ebenfo

Zeitfchr. für Civilr. und Proz. illl. 9, v. Vangerow) Pand. ll. S. 312.

Ma y er) Erl-r. l. S. 258 flg. Vgl. auch S ch u n>' s Iahrb. nur. S. 252

256.

134) ilon licere peuitua pair-i 'el matti, n70 re] oriae, proaro 'el pro-reine

ouum iiiium rei liijnm re] deleted iiber-os prneterira nut either-Lues in suo (nc-re

teztnmento , nee si per qunmlibet cioneitionem re] legutum re] iiueicommjoeum rei

nljum quemeunque morium eig cIeciei-int legibus ciebjtam poi-tionem, nioi fotzen

probe-dumm* jagt-ati et ipoas nominatim jngrnijiucijnis causes purentes suo insel-ue

runt texte-memo.

135) Zire jgitur omnez memorntno jngi-ntituuinio cnuene sire rei-tas e! bis dire

uvam quumiibet [latenten in testnmeuto suo insei-uekjul, et acripti bereue-s nomjuu

(nm re] nommen-is cuusua re] unam ex bio rei-am ease monetmreriut, testnmentum

.uam dabei-e lirmitntem (lecernimus. Zi gutem baec obsei-'ntn non fuekini, nul

lum exbereäntjs liberis yraeiuciicium general-j), 881i quantum nc] insljiutiouem dere

cium pal-ciner teslnmento erneuerte (the cFeaeGh-ehx rieeugoogreäehx) n11 pnrentum

bereciitntem iideros tanqunm nb iotestato ei( aequn parte perrenjre. - Zi tameu

contigerit in qujbusriam tnlibuo test-menu. quoerlam legale re] licieiaommioso nut.

liber-inter .ut lutoi-um ciatione. i-elinquj 'el quuelibet nljn cnpituln none-esse legibus

uomjuuri, ea omnia iubemu' nclimyleri el .Fat-i illio, quibus fueriut cierelicta et
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verordnet der Kaifer im Cap. lilx es folie den Kindern nicht erlaubt

fein- ihre Eltern zu übergeben oder diefelben fonft irgendwie dem Ver

mögen- worüber fie ein Tefiament errichten k5nnen- völlig zu entfrem

den- wenn fie nicht die in dem vorliegenden Gefetze gebilligten Ent

erbungsgründe im Teftamente angeben 136)- und erklärt nach Aufzäh

lung diefer Enterbungsgründe wiederum: wenn die Kinder wenigfiens

einen derfelben im Tefiamente angeben und die eingefeßten Erben we

nigftens einen der im Teftamente angegebenen Grunde als wahr erwei

fen würden! fo folle das Tefiament in Kraft beftehen bleiben; wenn

aber diefes nicht beobaäytet feix fo folle dnffelbeF fo viel die Erbein

feßungen betrifft- keine Kraft haben- fondern- indem das Tefiament

umgeftoßen werdeF den Inteftaterben die Erbfolge eingetragen fein und

das Vermögen zufallenx jedoch unter Aufrechthaltung der im Tefia

mente enthaltenen Vermächtniffg Freilaffungen- Vormundsernennun

gen und anderer Verfügungen 137).

So hat Iuftinian für gut befunden zu verordnenx um Eltern

und Kindern gegen teftamentarifche Unbilde zu fchüßen. Wenn diefe

aber zu Erben eingefeßt find- mögen fie auch mit beftimmten Sachen

fich zu begnügen angewiefen fein- fo follx wie Iufiinian noch im

Cap. il artsfpricht/ das Tefkament nicht umgeftoßen werdenl38)7 fon

dern nur in Gemäßheit der älteren Vorfchriften nöthigenfalls eine Klage

auf Ergänzung des Pflichttheiles fiattfindenz nur die Krcinkung unver

dienter Uebergehung oder Enterbung von Kindern und Eltern abzu

wenden- ift die Abficlot- welche durch diefes Gefetz erreicht werden

follte.

lnnqnani in bon non reßcieenni obtineöt teztnjnentnxn (a7: xl :etz-rei 7017:0 7c'- Neger
. _ c l

*(47) aycetyomxxmr 77 FireWire-Z Seeger-Er).

136) kinn [ict-re: liberis par-Gottes N108 practerire unt qnolibet lnoci0 rebnx pro

priiz, in qnibns imbent teetnncii iicantinm , e05 olnnino niiennre (inneren-icon;
l ,i 3 „ „ i. „ x x

eearaZeztmu-exy n :ene-K aim-Twente 7907701/ erm- Zejrum Lyoczqrecreaw --701-70125*

uocytxäu): (Uäokglonx Joe-SVEN), nisi c8n8n8' qnnZ ennmerabininx , in 3in3 casin

jnentis äpeoinliter noniinni-erint.

137) Zi feier. igitnr reinen!! 'el cartes er] nnnni ex bis liberi 5in3 teztninentis

inßokjpzerint el scripci* ab eig bei-eures nut ornnes nnt certns nur nnnln e! bis proba

i-etint, teßtnlnencinn in 8118 (irlnitnte jnnnere prnecipirnuZ. Zin untern nnen non

[nei-int unsere-nen, nnllnin i-iln bniußlnocii tcelnlnentnln , qnnntnni an inßijluijoneni

bereelnln, nähere ßnncjlnus, Sei] re5ci880 testnniento eis, qui ab investor() n11 116re

ciitnteni (Iefnncli r0onninr, tee eine» (inri iiislmnilnne (huqäxzuioey Fiji-enten- 77'71

foxmjeny (NEO-Zorne- - _ -- ?ZM- Neunlxoxrxxy, (MW aycreyxnoxeäynx :Z5

.NerWF-en; e01); ZZ (ZFMGCYW [ZF 77'71- km) erneut-Mayer): oeännoyoxxlay eeorZaö-“xy

:eeri 7:965* oeöeoöx 76! Seele-oo Ago-Neuen .FeWo-Mm ärkefonoöxtcxy), 1033W ricielicel

701 ficinicolnlnizeja et 1ibertniibn8 et lntoknln (intionjbnz Zen niiiß cnpjlnijö Zjcnt

Znperinä (Lincoln 68i, Sunn] obtineniibns lirrnienteln.

138) Terex-urn zi qni bete-jez fnerint nolninnti , eticnn Zi cerliä kenn. insei kne

rjnt e836 conienti, in 110c teetnlncntnln qniriein nniinlennä 8017i prnecipinins (Ey

rob-ey 77'71- *qöy äxorG-F-eqy (m) ändere-SAGEM), -
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Unleugbar war es ein guter Gedanke) welcher diefem neuen Ge

felze zum Grunde liegt; das bisherige Notherbenrecht bedurfte einer

wefentlichen Aenderung durch die Gefehgebung. Aber leider hat der

Gefeßgeber fich nicht die Mühe gegeben) feinen Gedanken mit RückfiGt

auf das bisher geltende Recht vollftändig durrhzudenken) fondern fich

damit begnugt) nur gelegentlichF durch einen einzelnen Fall angeregt

und in einem Gefetze von übrigens ganz fremdartigem Inhalte 139)) die

obigen Befiimmungen zu erlaffen/ ohne deren Verhältniß zum bisheri

gen Rechte genauer in Erwägung zu ziehen. Daher ifi denn in diefer

Lehre eine Unfickxerheit entfianden) die in keiner anderen ihres Gleichen

hat. So viel fteht fefi) daß das Recht des Pfliäzttheiles an fich durch

das neue Gefeß nicht verändert worden ift) daß aber nun auch die Ein

feßung der Defcendenten und Afcendenten erfordert wird) wenn nicht

deren Nichteinfeßung durch einen gefetzliclyen im Tefiament angegebenen

wahren Enterbungsgrund gerechtfertigt wird 140)) und daß die Ver

legung diefer Vorfchrift ungilcigkeit der teftamentarifhen Ecbeinfehun

gen zur Folge hat. Sehr fireitig aber ift fofort die Frage) in welcher

Weife diefe Ungiltigkeit eintrete? und mit welchem Rechtsmittel daher

die Erbfolge gegen das Tefiament geltend zu machen fei?141)

In Betreff diefer Frage find drei verfchiedene Hauptanfickxten ode!

Shfieme aufgeftellt worden) das fogen. Nullitätsfyfiem) das Inoffi

ciofitätsfyfiem ,und ein gemifchtes Syftem. Eine Partei der Rechts

gelehrten betrachtet nämlich die Erbeinfeßungen oder das Tefiament in

Anfehung derfelbe!! als nichtig) und gibt den Notherben als Jnteftar

erben die gewöhnliche ErbfGaftsklage) die fich nur auf die Behauptung

der Nichtigkeit der tefiitmentarifckzen Erbeinfeßungen gründet) vereinen

lj8 peijtio al) jnteßtalo ex 6811871 nuilicaciß, die man gewöhnlich) obwohl

unpafiend) Nullitätsquerel genannt hat142). Unter den Anhängern

diefer Anficht befteht aber noch wieder eine wefentliche Meinungsver

fchiedenheit. Einige behaupten abfolute Nichtigkeit der Erbeinfeßun

genz die legten follen) wenn einmal gegen die Vorfchriften der U07. 115.

139) Cap. 1. 2, , cap. 5. Z. 1. und cap. 6. beziehen fich auf Gegenfiände)

die zu dem Notherbenrechte in keiner Beziehung flehen. In cöp.'5. pr. erwahnt;

Iuftinian des Falles) der ihn zu den vorhergehenden Vorfchriften veranlaßt

habe.

140) Die einzelnen Enterbungsgründe find fohon erörtert worden in diefem

Werke Bd. lll 7 S. 893-900,

141) Eine ueberficht der DogmengefGiGte in Anfehung der Hauptfragen

über U07. 115. findet fich bei Bluntfchli a. a. O. S. 265-310.

142) Diefe Anficht) fchon von dem Gloffator Martinu? und von Bar -

tolus aufgefiellt) dann aber lange Zeit fafi ganz verdrängt, 1| in neuerer Zeit

die vorherrfchenbe geworden. Vgl. die Angaben bei Glück a. a, O. Bd, 7)

S, 339 flg. Francke a, a, O. S. 370. Muhlenbruch a. a. O. Vb. 37)

S. 253. Als c0n>joti0 ex [e86 bezeichnete die Klage) offenbar verkehrt) 8 e 11 m j är ,

(in quereln inoti'. inter pal-ente: et überm-i exule. Wirceh. 1'778.
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gefehlt ift. von Anfang an ungiltig fein und ungiltig bleiben. wenn

gleich zur Zeit des Todes keine Pflichterben vorhanden find. die nicht

eingefeßt oder rechtmäßig ansgefchloffen wären 143). wobei jedoch von

Miinchen die Möglichkeit einer wi-rkfamen Zeountinm 11111111113 110110111111

1103363310 anerkannt wird 1U). Andere aber wollen nur eine relative

oder refpective Nichtigkeit der Erbeinfelzung anerkennen; diefe foll nicht

fchlechthin und von Anfang an ungiltig fein. fondern nur. wenn zur

Zeit des Todes verleßte Notherben vorhanden find. als nichtig behan

delt werden. fo daß diefe nicht der qneroia 111011101081 teotamenti bedür

fen. um fie zu* befeitigen. fondern ohne weiteres, als Inteftaterben

eintreten und durch die einfache 1101911113113 11611110 3b 11110311110 ihr Recht

geltend machen können 145). .Dagegen nimmt eine zweite Hauptpartei

der Rechtsgelehrten an. gerade die qnerein 111011101031 112311111181111 fei das

Rechtsmittel. mittelfi deffen das Teftament. welches den Vorfcijriften

der Novelle nicht entfpricijt. anzufechten und die Refeiffion der Erbein

feßungen zu erwirken fei. wobei denn alle im älteren Rechte beftimm

ten Eigenthiimlihkeiten diefer Klage noch zu beachten fein follen. fo

weit nicht das neue Gefeh Abweichendes feftfeiztUö). Eine dritte

Partei aber hält diefe Klage nur in dem Falle für das anzuwenden-de

Rechtsmittel. wenn ein gefelzlicher Enterbungsgrund im Teftamente

zwar angegeben ift. deffen Wahrheit aber von dem ausgefchloffenen

Notherben beftritten wird. während fie dagegen der Anficht der erften

Partei fiir den Fall befpflichtet. wenn der Notherbe ohne alle Angabe

eines Enterbungsgrundes ausdrücklich oder fiillfmweigend ausgefchloffen

worden ift147). Keine diefer Meinungen kann fiäo unmittelbar auf

einen entfcheidenden Ausfpruci) des Gefehgebers fliehen und keiner der

felben fteht ein folcher Ausfpruch geradezu entgegen. Wenn auch ein

mal gefagt wird. das Teftament folle. fo viel die Erbeinfehungen be

trifft. keine Kraft haben. fo deuten dagegen andere Ausdrücke auf

umftoßung oder Refciffion des Teftamentesz diefe lehren find aber auch

143) Vgl. nVangerow. Pand. 8. 485. Heumann. in der Zeitfchr.

für (Civilr. und Proz. Ulli. S. 203-232,

144) Brandis. in derfelben Zeitfchr. ill. S.197-202. Vgl. oben

Note 57-65.

145)Vluntfchl1 a. a. O. S. 234-244, Francke a. a. O. S. 382*

391. Mühlenbruch a. a. O. S.256flg.

146) Diefe Anficht. fchon von dem Gloffator B ulgar u s aufgeftellt. fpä

ter von vielen. u. a. Cujacius und Donellus. aufgenommen. hat auch

unter den neueren Iuriften noch manche Anhänger; vgl. Glück a. a. O. S.

335 flg.. 347 flg. Schömann. Handb. l. S. 139 flg. Mackeldey. Lehrb.

8. 660. und vorzüglich May er. Erbr. l. S. 286. 287.

147) Diefe Anficht. in der Gloffe des Accurfius gebilligt. war lange

Zeit als herrfchende in der Praxis anerkannt. vgl. die Angaben bei Mah er a.

Z. 288-290. und wird jetzt noch vertheidigt von Puchta. Pand.
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nicht entfcheidend) weil fie wie der erfie auch von einer durch das Gefeh

felbfi ausgefproclyenen ungiltigkeit verftanden werden können. Wir

haben daher keinen anderen Anhaltepunkt) um über obige Fragen zu

entfcheiden) als die Erwägung derjenigen Momente) welche die eine

oder andere Beantwortung als die wahrfclyeinlicly der Willensmeinung

des Gefehgebers entfprechende) die er felb| bei näherer Ausführung

muthmaßlich gebilligt haben würde) erkennen laffen. Wir find berech

tigt) das als das Richtige anzunehmen) was fich durch innere Ange

meffenheit im Vergleich mit der erklärten Abficht des Gefehes und im

Zufammenhange mit dem früheren Rechte am meiften empfiehlt.

Hiernach ifi nun aber das fogen. Inofficiofitätsfyfiem gewiß nicht

zu billigen. Zwar fcheint zu Gunften deffelben der Umjland zu fprechen)

daß das Gefeh fich auf alle Defcendenten und Afcendenten bezieht) die

fen aber bisher nur die quer-ala jnolliaioai teatarnenti als' gemeinfchaft

liches Mittel) zur Erbfolge gegen das Teftament zu gelangen) zuge

ftanden hatte) indem nur ein Theil der Defcendenten möglicher Weife

auch kraft civilreclytliclyer Nichtigkeit oder durch a. t. bonorutn p058688i0

die Erbfchaft erlangen konnte. Und wenn die Novelle nur die Ent

erbungsgründe fefigefeßt und deren ausdrückliche Angabe und Bewahr

heitung vorgefchrieben hätte) fo könnte kaum ein Zweifel darüber ent

fiehen) daß jene Klage im Falle der Verlehung diefer Vorfchrift die

einzig anwendbare fei. Allein Iuftinian hat die Einfeßung aller jener

Perfonen vorgefchrieben) die fiillfcljweigende oder artsdrürkliclje Aus

fchließung derfelben von der .eigentlichen Erbfolge verboten) wenn fie

nicht durch einen ausdrücklia) angegebenen) von den eingelegten Erben

als wahr zu erweifender Enterbungsgrund gerechtfertigt wird; und die

_Verlegung diefer Vorfchrift allein foll ungiltigkeit der Erbeinfehungen

nach fich ziehen) wenn gleich den ausgefchloffenen Perfonen mehr als

ihr Pflichttheil) ja mehr als der Betrag ihres gefehlicljen Erbtheiles auf

andere Weife zugewendet fein follte. Wenn nun die querela inoiiicioei

tastalnenti die Klage wäre) mit welcher in folchem Falle der Verletzte

das Teftament anzufechten hätte) fo würde diefer Anwendung auf Fälle

gegeben fein) in welchen fie früher niemals anwendbar gewefen war;

denn fie konnte immer nur wegen Schmälerung und nach dem Rechte

des Coder fogar meifiens nur wegen völliger Entziehung des Pflicht

theiles angefiellt werden; auf die Berückficijtigung bei der Erbeinfeßung

hatten die Pflichttheilsbereckjtigten als folche keinen Anfpruch) und auch

der ausdrücklich Enterbte kann die Klage niemals anfiellen) wenn ihm

z. B. durch Vermächtniß fein Pflichttheil hinterlaffen war. Eine folche

Ausdehnung der Querel) wodurch in der That ihre Natur wefentlich

verändert wäre) kann aber ohne deutliche Beftimmung nicht angenom

men werden. Sie ift auch aus dem Grunde höchfi unwahrfcljeinlich)

weil man die Querel immer als eine befonders gehäffige Klage anfah

und namentlich Iufiinian das Gebiet ihrer Anwendung bedeutend be

fchränkt hat: wie follte er dazu gekommen fein) daffelbe nun fo fehr zu
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erweitern? Wie follte er geneigt gewefen fein! zu verordnen! was nie

mals Rechtens gewefen war! daß ein Tefiament! worin ein Pflichttheils

berechtigter nicht eingefeßt ift! aber demfelben drei Viertheile des Erb

fchaftsvermögens durch Vermächtniß zugewendet find! eo 00101-0, quasi

lion seinem ruentis tesieiioi* kuisset, angefochten werden könne? Mit die

fem Charakter der Querel fiimmt es auch nicht überein! daß nach der

Novelle nur die Erbeinfesungen ungiltig fein! alle übrigen Verfügun

gen des Teftamentes beftehen bleiben follen. Zwar konnte auch bei der

quote-iii iuaificiosi wohl ein Theil des Inhaltes be|ehen bleiben; aber.

dieß trat doch nur ausnahmsweife ein; an fich war fie darauf gerichtet!

das Teftament ganz umzufioßen! als ob der Verfiorbene nicht resta

inenti iiiotio gehabt hätte. Wenn alfo der Gefehgeber allgemein aus

fpricht! daß alle Verfügungen des Teftamentes! außer der Erbeinfelzung!

giltig bleiben follen! fo kann nicht wohl feine Meinung fein! daß zur

Anfechtung der letzten eine Klage zu gebrauchen fei! welcher eine An- -

nahme zum Grunde liegt! die eben jener Beftimmnng widerfireitet.

Wenn das neue Gefelz an andere Vorausfeßungen andere Wirkungen

knüpft! fo find wir nicht berechtigt! dennoch jene Klage mit ihren

Eigenthümlimkeiten als das Mittel zu bezeichnen! durch welches diefe

Wirkungen herbeizuführen feien.

Diefe Gründe fprechen aber zugleich auch gegen das fogen. ge

mifchte Syfiem. Zwar foll nach diefem die Querel nur in einem Falle

fiattfinden! wo es fich nicht blos darum handelt! ob eine gefeßlime Form

beobachtet fei! fondern! wie in dem alten Querelprozeffe! darum! ob

der formell giltig Ausgefchloffene die Ausfmließung verdient habe! und

es fcheint fich daher daffelbe am beften dem älteren Rechte anzufügen!

welches mit dem ungefeßlimen Nichtgedenken auch andere Folgen

verband! als mit dem nicht gerechtfertigten Nichtbedenken.- Aber auch

nach diefem Syftem würde doch die Natur der Querel wefentlicl) ver

ändert feinz auch darnach würde fie in Fällen zur Anwendung kommen!

in welchen fie niemals anwendbar war! blos wegen Nichtbedenkensbei

der Erbeinfehung! wenn auch der Nichteingefetzte mit Vermächtniffen

reichlich bedacht worden! und würde fie ganz andere Wirkungen haben!

als welche ihrer im älteren Rechte ausgeprägten Natur entfprechen.

Zudem macht das Gefelz durchaus nicht eine folche Unterfcheidung! wie

diefe Theorie fie auffielltz es erklärt das Teftament für giltig! wenn

ein Ausfchließungsgrund angegeben fei und als wahr erwiefen werde!

z für ungiltig aber! rückfimtlicl) der Erbeinfelzungen! wenn daran etwas

fehle! und beftimmt die Folgen eines folchen Fehlers ganz gleichmäßig!

ohne zu unterfmeiden! ob ein Ausfchließungsgrund gar nicht angegeben

oder der angegebene nicht wahr fei. Man hat zwar dagegen bemerkt!

Iuftinian feße nur die Wirkung feftz den Weg! auf dem fie herbeizu.

führen fei! habe die Iurisprudenznach den in der Iujtinianifclyen Ge

fehgebung gegebenen Begriffen feftzuftellen. Allein die Iurisprudenz

ifi nicht berechtigt! eine Unterfcheidung in das Gefeß hineinzutragen!
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zu welcher diefes keinen Anlaß gibt. und zu diefem Zwe>e aus dem bis:

herigen Rechte eine Klage herbeizuziehen. welche in diefer Anwendung

gerade dem in dem bisherigen Rechte gegebenen Wefen derfelben nicht

mehr entfprechen wurde. Sie i| dazu um fo weniger berechtigt. wenn

der Gefeßgeber bisher die Anwendung diefer Klage vielmehr zu befchrän

ken als zu erweitern bedacht war. wenn fie ferner dadureh zu Refulta

ten gelangt. wel>)e weder dem offenbar auf Vereinfachung der Grund:

fähe gerichteten Beftreben des Gefehgebers entfprechen. noch an fich

befonders befriedigend find. Es ifi aber kein Grund einzufehen. warum

diefelbe Wirkung wegen verfchiedenartiger Uebertretung deffelben Ge

feßes auf verfchiedenem Wege herbeigeführt werden follez es ift nicht

einzufehen. warum die wiffentliche Angabe eines unwahren Ent;

erbungsgrundes der Giltigkeit des Teftamentes in minderem Grade

fchaden foll. als die völlige unterlaffung folcher Angabe. oder warum

es nöthig fein foll. auf den Teftator. welcher vielleicht aus ,Irrthum

einen unwahren Enterbungsgrund angegeben. gleichwohl aber dem Ent

erbten durch Bermcichtniß den Pflichttheil zugewandt hat. den 0010:-,

quasi 11011 81111116 111211118 iniezet. zu werfen. während das Tefiament des

jenigen. der den Notherben_ gar nicht berückfiwtigt hat. ohne diefen ge;

häffigen Schein angefochten werden kann. Das ausgebildete Recht der

Querel feftzuhalten hatte fowohl die Iurisprudenz wie der Gefehgeber

kein Intereffe. theils* weil es in manchen Punkten fchwierig war. theils

*weil es doch in den wichtigfien Beziehungen jedenfalls durch das neue

Gefeh wefentlicl) abgeändert worden ift.

Wenn alfo weder das Inofficiofitätsfyfiem noch das gernifchte

Syfiem zu billigen ift. fo fragt fich nur noch. ob man abfolute oder

nur fogen. relative Nichtigkeit der Erbeinfehungen anzunehmen habe?

Im erften Falle wurde das Tefiament als folches von Anfang an niä):

tig fein. alfo auch ein früheres Teftament nicht aufheben. und auch

durch keine Aenderung der Umfiände wirkfam werden. es fei denn ver;

möge einer. jedoch ebenfalls noch beftrittenen. Zeounäum 131111113 110110

111111 1108363810; oder. wenn er| nach Errichtung des Teftamentes ein

nicht bedachter Notherbe einträte. fo wurde diefes dadurch fofort nichtig

werden. wie nach altem Rechte durch acignatio 11031111111; in jedem Falle

wurde unbedingt die Intefiaterfolge eintreten. fofern nicht ein giltiges

älteres Teftament vorläge. Zur Begründung diefer jirengen Anficljt

beruft man fich darauf. daß die Novelle die Einfehung der Defcenden

ten und Afcendenten als formelles Erforderniß eines giltigen Teftamen:

tes vorfchreibe. deren Ausfchließung verbiete. nach allgemeinen Grund

fähen aber (l1. 5, (l. (10 1931i). [1. 14.]) das einem gefetzlielyen Verbote

widerftreitende Rechtsgefcljaft fchlechthin nichtig fei. daß ebenfo nach

älterem Rechte wegen Verletzung der formellen Vorfchriften über Ein

fehung und Enterbung der 811i lnereclea das Teftament abfolut nichtig

gewefen fei. womit übereinfiimmend auch die Novelle ausfprewe. daß

das ihren Vorfchciften widerfireitende Teftament keine Kraft haben
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folie. Allein diefe Gründe werden weit überwogen durch folgende Ge

gengründe. Die erklärte Abficht des Gefehes ift nur darauf gerichtet.

Kinder und Eltern gegen die Kränkung lieblofer Ausfchließung von der

Erbfchaft zu fchühen. auf welche fie als Intefiaterben Anfprucl) machen

könnten. und in Anfehung deren fie nach dem bisherigen Rechte daher

Pflichttheilsrecht hätten. Ob diefes der Fall fei. befiimmt fich aber erfi

nach den Verhältniffen zur Zeit des Todes. Es ginge daher weit über

den Zweck des Gefeßes hinaus. obwohl es nicht gerade unvereinbar

damit wäre. wenn das Teftament. worin diejenigen. welche zur Zeit

feiner» Errichtung folchen Anfpruct) machen könnten. nicht gehörig be

dacht find. fchlechthin für nichtig erklärt wurde. Dieß könnte ganz

anderen Perfonen zum Vortheil gereichen. als deren Schuß gegen Willkür

das Gefeß bezweckt z es könnte fogar bewirken. daß die in einem älteren

Tefiamente eingefehten fremden Perfonen die ErbfGaft davon trugen.

felbft zum Nachtheile der Notherben. welche etwa in diefem rechtmäßig

enterbt waren7 in dem neueren Übergängen find; es wurde darnach felbft

die Erbeinfeßung des näher berechtigten Notherben. welchen der Erb:

lafier etwa im voraus zum Erben ernannt hatte. z. B. der Kinder. die

ihm noch geboren werden möchten. ungiltig fein. wenn die zur Zeit der

Teftamentserriclytung vorhandenen entfernteren Notherben nicht gehörig

beriickficlotigt wären. Die Novelle wurde auf diefe Weife. ohne daß

ihr Zweck es erheifcht. von dem bisherigen Rechte fehr weit abweichen.

und dem Geifte des neueren Rechtes zuwider rein formellen Ritckfiwten

ein übermäßiges Gewicht beilegen. Zwar bewirkte die Präterition des

311118 bisher nach civilrechtlicher Strenge völlige Nichtigkeit des Tefta

mentesz aber felbfi diefes war von einer Schule der Rechtsgelehrten

nicht gebilligt und wurdein feinen Wirkungen durch Zulaffung der secon

(Iinn lebnlee b. p. gemildert. Dagegen nach prätorifchem Rechte be

wirkte der Verfioß gegen das formelle Notherbenrecht niemals Nichtig

keit des Teftamentesz es gewährte nur denjenigen Perfonen. die fich

nach dem Tode des Erblaffers in deffen Teftament nicht gehörig einge

feht oder enterbt fanden. die Möglichkeit. diefes durch e, t. h. y. zu

befeitigenz und wegen Verlegung des Pflichttheilsremtes war ebenfalls

das Tefiament nicht abfolut nichtig. Es kam alfo bei der Mehrzahl

der Perfonen. welche die Novelle im Auge hat. nach bisherigem Rechte

nur darauf an. ob fie bei eintretenden-i Erbfalle fich in gehöriger Weife

berirckfichtigt fanden. Es ifi nun nicht anzunehmen. daß Iuftinian fo

weit vom bisherigen Rechte abgehen wollte. wenn fein Zweck dieß nicht

erforderte. wenn es feinem Zwecke nicht einmal entfpricht. Daß dieß

feine Abficht nicht war. wird denn auch im Gefehe felbft ziemlich klar

angedeutet. Der Kaifer erklärt (oe-p, 3. in 1.): wenn feine Vorfchrift

nicht beobachtet fei. fo folie das Tefiament den enterbten Kindern nicht

zum Nachtheile gereichen (nnllnln exliereclnljr liberjr prnejncljcjnn] sene

rnrj), fondern diefe follen unter Befeitigung des Teftamentes ab inte

rlato zur Erbfclyaft gelangen. Dadurch gibt er zu erkennen. daß es
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ihm nur darum zu thun ift) das Erbrecht der Kinder gegen das Tefta

ment aufrecht zu halten. Jene Worte enthalten nicht) wie man be

hauptet hat 1M)) den Grund der erft in dem folgenden Sahe liegenden

gefehlicloen Dispofition) fondern fie find fchon ein Theil der gefehlicljen

Dispofition) die zuerft ausfpricht) daß den Kindern kein Nachtheil

daraus erwachfen folie) dann) wie der Nachtheil abgewendet werde)

nämlich dadurch) daß ihnen das Gefeh froh dem Tefiamente ui) internet()

die Erbfchaft deferirtz der Grund der Dispofition wird dann erft ange

deutet in den Worten: ne iiberj ful8i8 öocurnllonjiius cuncietnnentur etc.

Sollte das Tefiament fchlechthin nichtig fein) fo tvurde Iuftinian diefes

als das Wefentlithe zunächft ausgefprochen und das Eintreten der In:

tefiaterbfolge nur als die regelmäßige Folge davon bezeichnet haben;

da er aber vielmehr die Eröffnung der Inteftaterbfolge zu Gunffen der

ausgefcijloffenen Kinder als die wefentliche und Hatiptwirkung der Ge

felziibertretung hinftellt) fo kann nicht feine Meinung fein) daß das

Tefiament fchlechthin nichtig fein folle) weil alsdann nicht in jedem

Falle die Inteftaterbfolge für jene eröffnet fein wurde) fondern nach

Umftänden auch die teftamentarifche Erbfolge nach einem fruheren

Teftamente) mit Ausfclpließung der in diefem rechtmäßig enterbten Kin

der) eintreten könnte. In cap. 4. a. E.) betreffend die Afcendenten)

fagt nun zwar das Gefeh wirklich zunächft: nuliöm 'im eiu8tnotij rezen

tnentum, quantum ati jnßtituljunein i1ekeciutn, [where, und fügt dann erft

hinzu) daß Inteftaterbfolge eintrete. Allein eine Verfchiedenheit der

Wirkungen in dem einen und dem anderen Falle hat der Gefehgeber

gewiß nicht gewolltz man ift alfo berechtigt anzunehmen) daß er hier

mit diefen Worten dennoch nichts anderes ausdrucken wolle) als was

wir in dem wichtigeren und häufigeren Falle des cap. 3. fiir den feiner

Abficht und feinen Worten am beften entfpremenden Sinn erkannt

haben; man ift dazu um fo mehr berechtigt) als derfelbe auch hier un

bedingt fagt) daß Inteftciterfolge eröffnet fein folie) diefe aber bei abfo

luter Nichtigkeit des Teftamentes nicht immer eintreten könnte. Auch

können jene Worte fehr wohl den befchränkten Sinn haben) daß das

Tefiament nur den Erbanfpruwen der Notherben gegenuber keine

Kraft haben folie) und die im folgenden Sage hinzugefugten) fonft

völlig mußig fiehenden Worte: re8cj880 teßtnmetil() (eie-oee-?Moztäeeejg

e27; (IMMO-Ferne) deuten gerade deßwegen) weil die Ungiltigteitserklärung

fchon vorausgeht) noch mehr) wie die entfprechenden Worte in cap. 3.:

cet-neuem leßlalnenlo (cZ-eugnuztxpn; T775* OWiG-mens) darauf hin) daß

die Ungiltigteit des Tefiamentes nicht als abfolute anfängliche Richtig;

keit zu berftehen fei. Uncerfiuht wird diefe Annahme auch noch dadurch)

daß nur die Erbeinfelzungen befeitigt werden) die ubrigen Verfügungen

des Teftamentes beftehen bleiben follen. Bei abfoluter Nichtigkeit war

148) Brandis und v. Vangerow a. a. O.
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fotches bisherMt-inerhört. Dagegen kam ein Vet-drängen der eingefeßten

Erben durch übergangene Notherben) unter Aufrechthaltung der Ver

mächtniffe oder doch eines bedeutenden Theiles derfelben fchon nach bis

herigem Reäote häufig vori49)) insbefondre war dießbei der 'mum-um'

1108868810 conlru tabnl-..Z der Fall150); an diefe fchließen fich daher die

neuen erweiternden Beftimmungen näher an) als an die älteren civil

rechtlichen Über kpräterition der 811i l1ereäe8, 'welche völlige Nich

tigieit des Tefiermentes zur Folge hatte. Wäre das Tefiament

als folches von Anfang an nichtig) alfo nicht geeignet) ein älteres Te

ftament aufzuheben) fo wurde nun die Folge fein) daß die in diefem

eingefehten Erben die Erdfthaft erhielten) aber die in diefem und in

jenem hinterlafienen Vermächrniffe anerkennen mußten 15')) wenn aber

wegen Deftitution des älteren Teflamentes dann doch Inteftaterbfolge

einträte) alle Vermächtnjffe beider Tefiamente ungiltig ivürden. Auch

dieß wäre gewiß nicht Iuftiniaws Abficht gemäßiN). _

So fprechen alfo überwiegende Grunde gegen die Behauptung ab:

foluter Nichtigkeit der Erbeinfehungen. Nun hat man aber andererfeics

fchon den Begriff einer blos relativen Nichtigkeit für unzuläffig erklärt

und als eine juriftifme Inconfequenz bezeichnetiöii). Allein offenbar ift

das) was die Anhänger der fogen. relativen Nichtigkeit eigentlich wol

len) keine juriftifme Unmöglichkeit und nicht ohne Attalogiez es ift an

fich fehr wohl denkbar) daß ein Rechtsgefmäft nicht adfolut nichtig fei) '

gleichwohl aber unter befiimmten Vorausfehungen oder von beftimmten

Perfonen ohne weiteres als nichtig behandelt werden könne) ohne daß es

er| einer richterlichen ungiltigkeitserklärung dedarf754). Mag immer

149) Sd in dem Falle) wenn der Erblaffer einen Notherben in der irrigen

Borausfehung) daß derfelbe geftorben fei) Übergängen hatte) nach l.. 28. l). rie

jnofi". 11-81. (5. 2.) l.. 92. l). (16 11er. jnsljt. (28. 5,)

150) Vgl. oben Note 41) 42.

151) Nach l.. 92. cjt. follte die im älteren Teftamente eingefegte) im fpä

* teren aus Jrrthum iibergangene Tdmter Erbin werden und die im letzten (nicht

auch die in dem .früheren) Tefiamente angeordneten Vermächtnifie entrichten)

111-01111112 atque 81 111 p08terj0rjbu8 1711111118 jpxu 111188111 bert-Z Zcrjpln. Ein Gleiches

behaupten wir nach M01-, 115. für die im fpäteren Tefiamente nicht gefeglicl)

ausgefchloifenen Kinder oder Eltern.

152) Er verordnet (cap. 3 u. 4. 111k.), daß alle Verfügungen außer der

Erbeinfetzung giltig fein follen) als ob in diefem Stücke das Teflarnent (und

zwar als Teltament; denn fonft könnte keine cllrecta llberins , keine 111101-13 anno

und Pupillarfubflitution giltig fein) bei Kraft bleibe (tonquam jn 110c 11011

1728111831111) obljnout te8l11n1en1un1, x117 oimrryunxfme Z Fra-Minn ?xycireW Damit

verträgt es fich nicht) daß nun die Giltigkeit derfelben von dem Schickfale eines

anderen Tefiamentes abhängig fein oder die Vermächtniffe durch die Eoncurrenz

mit den in einem älteren Tefiamente angeordneten nach der 1.811 keinen eine

Schmälerung erleiden follen. -

153) Brandis a. a. O. S. 121 flg. v. Vangerow a. a. Q.

154) Vgl. Savigny) Syltem Bd. ll) S. 540) 541. Puchta) Pand.

g, 67.

All. 8
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hin dagegen behauptet werden) dieß [ei keine wahre Nichtigkeit) fo i|

dieß doch nur ein Streit über den Ausdruck; jenem Einwande entgehen

diejenigen) ivelckze fagen) die Erbeinfeßung fei nicht nichtig aber refciffi

bel durch den bloßen Willen der Übergangenen Notherben155). t_Indefien befteht doch unter diefen Gegnern der abfolutenNiGtigkeit

noch eine erhebliche Meinungsverfciyiedenheit darin) daß einige die Nich

tigkeit der Erbeinfehungen fchlechthin und von felbfi eintreten laffen)

wenn zur Zeit des Todes ein Notherbe vorhanden ifl) der nicht einge

feßt oder rechtmäßig enterbt W156)) während nach einer anderen An

ficht jene nur dann nichtig werden) wenn der verlegte Notherbe »von fei

nem Rechte) das Tefiament anzufechtem Gebrauch macht157)) und nach

einer dritten Anfiwt felbftin diefem Falle nicht für alle Intefiaterben) fon

dern nur für die nichtreGtmäßig ausgefcinoffenen Notherben die Erbfolge

eröffnet wird 158). Die erfte diefer Anfichten unterfcheidet fich von der

Theorie der abfoluten Nichtigkeit nur dadurch) daß fie die Erbeinfeßun

gen nicht von Anfang an für nichtig hält) fondern erft zur Todeszeit)

wenn ubergangeneNotherben vorhanden find) dann aber auch jp80 jore,

nichtig werden läßt) fowie nach der Anficht der Proculianer das Teila

ment) worin der 811113 präterirt war) nichtig wurde 159). Demnach

können nicht nur mit dem verleßten Notherben zugleich alle übrigen

Inreftaterben eintreten) fondern auch) wenn jener ohne die ErbfGaft

zu erwerben fiirbt oder diefelbe ablehnt) können die mit ihm oder nach

ihm berufenen Inteftaterben als folche ihr durch die ip80 jureeingetre

tene Nichtigkeit der Erbeinfetzungen entftandenes Recht geltend machen)

und felbft wenn jener in dem Rechtsfireite über Ungiltigkeit des Tefta

mentes unterlegen wäre, könnten diefe noch) behauptend- daß derfelbe

ohne Grund enterbt fei) ihr Inteftaterbreciyt verfolgen) qui-i rer inter

nljos jucijcnta alij8 n01] prodinclicot. Der Vertheidigec diefer Anficht

verkennt zwar nicht die Bedenken) welche ihr entgegenfiehen) und hält

felbfi für wahrfcheinlich„ daß Iufiinian bei feiner Verfügung nur die

ausgefckzloffenen Notherben vor Augen gehabt habe) glaubt fich aber

 

'nicht berechtigt) die allgemeinen Ausdrü>e nach einer nur vermuthlichen

u.

(k,

155) So Puchta) Pand. s. 493F Note j-l; vgl. Z. 483 a, E.F jedoch

nur fiir den Fall) wenn kein Enterbungsgrund angegeben ifi) indem er im ande

ren Falle die quekolu jlwiljcjoßj fiir nothwendig hält, Daher bezeichnet auch

H o l z ich u h e r (Theorie und Cafuifiik des Civilrechtes ll. S. 676) F r a n ck e' s

Principdnit Recht als das der Rcfciffibilität) obgleich diefer wie Vlun tfchli

immer von Nullität (nur Vluntfchli ausdrücklich von relativer Nul

lität) fpricht) vermuthlich) weil fie bei Refciffion immer an die quercla jnoffi

cj03j und richterliche Ungiltigkeitserklärung denken.

156) Mühlenbruch a. a. O, S. 256 flg. Vgl, auch Witte) in die

fem Werke Bd. l) S. 292-294. _

157) Francle und Bluntfihli a. a. O,

158) Puchta a. a. O.

159) (Lai. 11. 123,
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Willensmeinung des Gefekzgebers einzufchränkem und findet esr wenn die

einmal eingetretene Nichtigkeit ihre Wirkung auf alle Intefiaterben er

ftrecken folh confequentj dieß nicht erft davon abhängen zu laffen/ ob der ver

lehteNolherbe von feinem Rechte Gebrauch macht. Allein in mm3. des

Gefeßes find ja 'die Ausdrücke wirklich nicht fo allgemeinx wie hier vor

ausgefeht wird. Den enterbten Kindern/ fagt esz foll das Teftament

nicht entgegenftehenl den Kindern foll durch Umftoßung deffelben die

Inteftaterbfolge eröffnet werdenz damit fie nicht ohne Grund in ihren

Erbanfprücijen verkürzt werden; es fagt nicht/ daß auch andere Perfo

nenz bie ab jnte8löl0 erben könntenz denen aber der Teftator keine folche

Berückfickytigung fchuldig war„ zur Erbfolge gelangen follen. Das

Gefeß hat alfo hier feinen Worten nach gerade nur die Notherben im

Auge, und man muß es erft hineinlegen/ daß unbedingt und von felbfi

Inteftaterbfolge eintreten folle. In ein). 4. deuten nun freilich' die

Ausdrücke eher darauf hin. Aber wenn man diefelben gleichwohlz um

nicht anfängliche abfolute Nichtigkeit der Erbeinfelzungen annehmen zu

müfienz im Vergleich mit cup. 3. ebenfalls fo verfiehen kann„ daß der

Kaifer dabei keineswegs an alle und jede Jnteftaterben dachte 160)/ fo

muß es ja auch hier geftattet fein„ fie in gleicher Weife einfchränkend

zu erklarenr da es ohnehin unzweifelhaft ifiz daß der Kaifer die Afcen:

denten eben auch als nächfte Inteftaterben im Auge gehabt habe/ alfo

nicht allen und jedenj diex wenn jene wegfallenz Inteftaterben werden

könnten/ die Erbfcljaft zuzufprecloen. Hiernach möchte es nun fcheinenz

daß die letzte der oben angedeuteten Anfichten das Meifte für fich habe„

wornach auch/ wenn die verlegten Notherben ihr Recht geltend machen/

dieß doch nicht den mit ihnen berufenen übrigen Inteftaterbenz die nicht

ebenfalls Notherbrecht habenz zu Gute kommen würdez und dafür

konnte man fich zudem auf die Analogie der b, p. cdnlra running be

rufen. Allein alsdann würde auch die Erbfolge der Notherben nichtz

wie doch das Gefelz fie nenntx eine wahre Intefiaterbfolge fein/ fondern

ähnlich der b0n0rurn p088e88j0 contra lnbnlu8 oder dem altcivilremtlickjen

i113 uocrescencii der Töchter und Enkel nur ein OWittelding zwifchen tefta

mentarifcloer und Jnteftaterbfolgez ein bloßes Verdrängen der eingefelz

ten Erben durch Einrücken der übergangenen Notherben7 indem fie!

allein an deren Stelle tretend/ nach ganz anderem Verhältniffe erben

würdenF als im Falle wirklicher Intefiaterbfolge. Zudem müßten doch

jedenfalls die im Teftamente eingefeßten gleichberechtigten Perfonen mit

ihnen zur Erbfolge zugelaffen werdenz und endlich fehlt es auch der

mittleren Anficijt nicht an einer Analogie im älteren Rechtez indem

nach der richtigen Meinung die Refciffion des Teftamentes durch die

quer-ein jn0i1ici08i leecninenti regelmäßig die Eröffnung der Erbfolge für

alle Intefiaterben zur Folge hatte." Daran aberj daß dann die Nullität

160) So fagt Mühlenbruch felbfi a, a, O. S. 258.

8*
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nur eine fehr befchränkte fei) braucht man' fich nicht zu fioßen) indem man

von dem Begriffe der Nullität ebenfowohl wie von der Refciffion durch

quereln jndfficj08j gänzlich abftrahiren kann) und an fich es ebenfowohl

zuläffig ift) daß erft durch die Erklärung der verletzten Notherben) als

daß fchon durch deren Eriftenz zur Zeit des Todes die Erbeinfelzung ver

nichtet und die Inteftaterbfolge eröffnet werde) während es widerwärtig

erfcheinen muß) daß andere Perfonen berechtigt fein follen) wider den

Willen jener einen Prozeß zu erheben) wodurch darüber entfchieden wer

den foll) ob fie verdienter Weife von der Erbfchaft ausgefchloffen wor

den feien.

Nach allem diefem dürfen wir alfo als der Abficht des Gefeßgebers

und zugleich den Worten des Gefeßes am meifien entfprechend Folgen

des annehmen:

Die Verleßung der Vorfchriften der dio'. 115, rap. 3. 4. bewirkt

nicht unmittelbar Nichtigkeit der Erbeinfehungen) fondern gibt nur den

verleßten Notherben das Recht) diefelben durch die Erklärung) ihr ge

felzlimes Erbrecht behaupten zu wollen) zu befeitigen und dadurch die

Intefiaterbfolge herbeizuführen) ohne dazu der quer-alu jooificiosj 18818

rneocj im Sinne des älteren Rechtes zu bedürfen. '

Nun erhebt fich aber noch eine andere ebenfo fchwierige Streit

frage darüber) ob neben dem Rechte der dio'. 115. noch die Be

ftimmungen des älteren Rechtes über Präterition der 811i bereciec und

der emancipirten Kinder als befonderes Recht diefer Elaffe von Noth

erben fortbefiehen oder nicht? 161).

Eine Partei der Rechtsgelehrten behauptet die fortdauernde Gil

tigkeit derfelben neben der U07, 115.; fie betrachtet diefe als ein blos

correctorifciyes Gefeh) welches das bisherige Recht nur theilweife ab

ändere) namentlich in Anfehung aller pflichttheilsberemtigten Defcen

denten und Afcendenten einige gemeinfchaftliche neue Befiimmungen

aufftelle) aber als correctorif>)es Gefeh auch nicht über diefen feinen

wörtlichen Inhalt hinaus zu erftrecken fei) und daher das) was bisher

nur für gewiffe Elaffen von Defcendenten insbefondre galt) unberührt

laffe 162). Man hat daher diefe Theorie das Eorrectionsfyfiem genannt)

wofür jedoch von anderer Seite der wirklich paffendere Name Additio

nalfyftem vorgefchlagen worden ift. Dagegen nimmt eine andere Pac

tei der Rechtsgelehrten an) Jufiinian habe durch feine Novelle ein

durchgreifend gleichmäßiges Recht für alle pflichttheilsberechtigten De

fcendenten und Afcendenten herfiellen) die Vorfchrifcen derfelben nicht

161) Vgl. zur DogmengefGiÖte nebfi V l u n tfch li a. a. O. M ü h l e n -

bru ch a. a. O. S. 298_339.

162) Vgl. die Literaturangaben bei Mah er) Erbr. l, S. 268-274) wel

cher felbft diefer Anficht huldigt S. 262-274) wie die meiften Anhänger des

Inofficiofitätsfyftems; ebenfo v. V angerow) Pand. Z. 485) und andere An

hänger des Nullitiitsfhftems.“ *
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blos als ergänzenden Nachtrag jenem verfchiedenartigen älteren Rechte

hinzufügen. fondern an die Stelle deffelben fehen gewollt 163). und diefe

Theorie hat man denn idas Derogationsfyftem genannt oder auch das

Reformfhfiem-Ni). Nach der erfien Theorie ift vor allem zu prüfen.

ob die 3111 i1ere1ie3 und die im prätorifchen Erbrechte ihnen gleichgeftell

ten iiberi den formellen Vorfchriften des älteren Rechtes gemäß gehörig

reftituirt oder erheredirt find. Ill dieß nicht der Fall. fo ift entweder

civilreckjtlicl) das ganze Teftament nichtig oder es kann wenigftens 110110

r11111 1103333310 dagegen ftattfinden. wodurch der Inhalt deffelben auch

im weiteren Umfange vereitelt wird. als nach [i011. 115. Die Vor

fchriften diefes Gefehes kommen nur dann in Betracht. wenn das

Teftament nicht fchon wegen Präterition eines 311113 i1ere3 civilrecijtlici)

völlig nichtig i| und auch i10110r11111 1103363310 contra 11111111113 nicht ein

tritt. wenn z. B. ein 311113 i1ere3 förmlich erheredirt ift. aber ohne An

gabe eines Enterbungsgrundes. oder wenn nur ein Defcendent weib

licher Abftammung übergangen ift. Nach der anderen Theorie dagegen

tritt in allen Fällen. wenn Defcendenten. welcher Claffe fie angehören

mögen. nicht gehörig eingefeht oder ausgefchloffen find. nur die durch

die 1101i. 115. feftgefehte Wirkung ein. Ungiltigkeit der Erbeinfehungen

mit Aufrechterhaltung aller Vermächtniffe und übrigen Verfügungen.

Welche von diefen Theorien nun an fich vorzuziehen wäre. dar

über kann man 'nicht lange zweifelhaft fein. Die letzte gewährt ein

fache im wefentlichen befriedigende Refultate. fie befeitigt Unterfchiede.

die zu Iufiiniams Zeit keinen rechten Grund mehr hatten. fchneidet

dadurch eine Menge von fthwierigen Verwickelungen ab und entfprickjt

fo dem practifchen Bedürfniffe einer Zeit. welcher ein fo verwickeltes.

oft der fcharffinnigfien Unterfcheidungsgabe noch fchwieriges Recht ein

Stein des Anftoßes feiir-mußte. Die erfte dagegen läßt nicht nur gegen

den Geift des neueren Rechtes alle jene unterfchiede befiehen. fondern

vermehrt fogar noch die Verwickelnng und führtSchwierigkeiten herbei.

für die fich kaum eine Löfung finden läßt. Man fehe z. B. den Fall:

es fei ein 311113 i1ere3 erheredirt ohne Angabe des Enterbungsgrundes.

ein emancipirtes Kind Übergängen unter Angabe eines wahren Ent

erbungsgrundes. ein Tochterenkel und ein Afcendent zu Erben einge

felzt. ein anderer Tochterenkel übergangen. aber fonft noch eine Reihe

163) unter den Neueren z. B. Vluntfchli. Francke. Puehta.

Mühlenbruch a. a. O.. Gans. Erbr, ii. S.139-142. Blume. Grundr.

des Pandektenremtes. erfte Aufl.. Vorr. S. 117171171. Hunger. Erbr. 8. 69

und Andere.

164) Die Ausdrücke: (Corrections- und Derogationsfhftem hat Mühlen

b r u ch vorgefchlagen. P u ch t a die Ausdrücke: Additional- und Reformfhfiem;

Vluntfchli bezeichnete denfelben Gegenfatz durch die Worte: Enterbungs

und Ansfchließungsfhfiem. uebrigens kommen unter den Anhängern der einen

und der anderen Hauptanfimt hier wie bei der Frage über die Rechtsmittel der

i807. 115. noch manche Verfchiedenheiten in einzelnen Punkten vor.
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von 'Vermächtniffen zu Gunften fremder Perfonen angeordnet. Der

enterbte 811118 und das übergangene Tochterkind könnten nach U01-, 115.

das Teftament anfechten) müßten aber die Vermächtniffe anerkennen z

der übergangene Gmnncipatus könnte e. t. b. p. agnofciren und dadurch

auch die Vermächtnifie befeitigen) müßte aber den beiden eingefehten

Erben eine Virilportion laffen) von denen .-111 inte8t3t0 nur einer mit

erben würde. Wie nun) wenn alle diefe ihr Recht geltend machen

wollen?

Nur ift es freilich nichts unglaubliches) daß Iufiinian dennoch

bei folchen Refultaten fich beruhigt habe und in feiner Reform fchwäch

licherWeife auf halbem Wege fiehen geblieben feiz aber man darf doch

dem Gefehgeber) der fein Beftreben) das Erbrecht zu vereinfachen) in

anderer Beziehung bald nachher durch [i011. 118. bethätigt hat) nicht

die Verfchuldung eines fo erbärmlichen Flickwerkes aufbürden) wenn

nicht der Inhalt des Gefehes dazu nöthigt. Man beruft fich zwar auf

den Grundfah) daß ein neues Gefelz ältere Rechtsbeftimmungen nur

infofern aufhebe) als diefe mit jenem unvereinbar feien) und daher im

Zweifel vielmehr deren Fortdauer anzunehmen fei. Und allerdings hat

man bei Auslegung eines zweifelhaften Gefehes darauf Rückfimt zu

nehmen) welcheAuslegung fich am beiten. dem bisherigen Rechte anfüge.

Allein diefes ift nur ein Moment) welches in Betracht zu ziehen) wel

chem aber keine fo überwiegende Bedeutung beizulegen ift) daß man

eine durch den Inhalt nicht gebotene Auslegung des neuen Gefehes)

welche der Tendenz deffelben nicht entfpricht) und nach anderen Rück

fichten) insbefondre im fyftematifcljen Zufammenhange) als unange

meffen und unbefriedigend erfcheint) dadurch allein gerechtfertigt hal

ten könnte. Geboten ift aber jene befchränkendeAuslegung der U011. 115.

durch deren Inhalt keineswegsz vielmehr führt die einfachere Auf

faffung deffelben zu dem entgegengefehten Refultate.

Man glaubt in der Novelle eine deutliche Anerkennung des bis

herigen formellen Notherbenrechteszu finden) indem fie in cap. 3, pr.

fagt: 11011 liest-e penjt118 patri 1te] rnntrj - _ liber08 neuerer-ira 116l

8rl18r8äa8 in 8110 inner-e te8te11n8nt0. Diefe Unterfcheidung wird freilich

gemacht) weil es nach bisherigem Rechte eine doppelte Art der Aus

fchließung gab) eine ftillfclyweigende und eine ausdrückliche) jene bei ge

wiffen Defrendenten genügend) diefe bei anderen erforderlich. Beides

foll in keinem Falle mehr erlaubt fein) wenn nicht ein gefehlicher Ent

erbungsgrund angegeben wird. Aber es läßt fiä) nicht behaupten) daß

nun in diefem Gefeße auch noch das Verbot des einen ausfchließlichauf

diefe) das Verbot des anderen ausfhließlick) auf jene Defcendenten be

zogen werde) indem dadurch in Beziehung auf alle Defcendenten wefent

lich nur ein Gebot der Erbeinfeßung bezweckt wird. Es i| willkürlich)

das lehtgenannte ernereae8 innere ausfchließlicl) auf den erftgenannten

Vater) das erfterwähnte praeterire ausfayließlicl) auf die nach diefem
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genannte Mutter zu beziehen 165)! zumal da ohne Zweifel im gewöhn

lichen Leben bisher fchon das Wort Erheredation häufig auf Perfonen

angewendet worden war! welche nicht förmlich enterbt zu werden brauch

ten! und nach dem neuen Gefeße bei Allen! deren Einfegung nun vor

gefmrieben ift! füglicl) davon die Rede fein kann. Dieß deutet auch die

Novelle felbft an! indem fie in cap. 3, in tin. fagt: nulliini either-e

iintis liberis praeiucliciuni generari, wo nicht daran zu denken ift!

daß diefes nur auf eine Elaffe der Defcendenten! die nach älterem Rechte

förmlich erheredirt werden mußte! zu beziehen fei 1W). Daffelbe geht

ferner hervor aus cap. 4. pr., wo in Beziehung auf Eltern unterfchie

den wird: priieterire aut qualibet mario eos rebus propriis nliennre

(iiüänrgiioug note-kostete) 167). Es mag fein! daß man den legten Aus

druck wählte! weil exbereilatio im Sinne des bisherigen Rechtes bei

Eltern nicht vorkamz gleichwohl entfpricht er dem exnerecies feinere in

cap. 3. und bezeichnet im Sinne der Novelle wefentlich daffelbe! im

Gegenfatze von praeterire 1(i8); es muß daher jenes in cap. 3. eit. noth

wendig auf alle Defcendenten bezogen werden! denn fonfi hätte der Ge

fehgeber dort fagen müfien: 'el exliereiies feinere (sd. suos liereiles et

einancipeitos) re] pi-neierire nut quolibet in0cl0 iilienos innere (so. cele

ros liber-os), wie in cap. 4. Damit fiimmt ferner überein! daß der

Kaifer in cap. 5. pr. als Zweck feines Gefehes bezeichnet! ei pareutibus

et ljberis iniiirinni preeteriiionjs et eiilieteileitionis auierre, oder wie es

nach dem Urterte lauten follte: iniiiriain priieteritjouis et sicheren-icio

nis ptirdniucn et liberal-uni tollere (T771- VMW- tif; praeteriii0n0g wird

Zxliereileitjm-og *ri-Je- zeoiieiaii- work rei-Ji- -rocliiaiii ciner-ffir), wo unmöglich

(zitieren-icio nur auf eine Elaffe der Defcendenten! praecerjtio nur auf

die übrigen' Defcendenten und auf die Afcendenten bezogen werden kann!

um fo weniger! als bald nachher von der Erheredation einer Tochter

im Teftamente der Mutter gefprochen wird 169). Diefe Enterbung der

165) Ebenfo unzuläffig ift dieß bei Julian? Uebertragung: ltieque pnler

auf incitei- - - liberos suds priieteritos re] exliereilntos fiiciiint.

166) Man hat zwar gerade in diefen Worten eine Stütze für die entgegen

gefegte Meinung finden wollen! weil darnach offenbar eine rite gefchehene Er

heredanon vorausgefetzt werde! v.Vanger o w a. a. O. S. 316; aber diefe foll

ja nur bei gewiffen Defcendenten vorkommen! alfo hätte es auch hier heißen

müffen exiieroiluiis re] pkiieieriiis, damit fich der Salz auf alle Defcendenten be

ziehen könne.

167) In Julian? Epitonre ifi überfeizt: preieterir. 'el nlienos ei substiintiii

sun quocuinque inoilo facere. Der Ausdruck iilienus esse oder linberi ab bei-eiii.

inte findet fich z. B. auch in l.. 22. (I. ile iui-e iielil). (6. 30.) l.. 3. pr. 'l'li. Coil.

eiii leg. Edi-nel. ile sienr. (9. 14.) (If. l.. 3. (l. (l0 lil). [ii-net. (6. 28.)

168) Darum überfeizt auch Harmenopulus! nicht ungenau! fondern ganz

richtig! oimi-eähgoux eeoctirüizemiüxrie, im Gegenfage von azii-yzioeeeiifour eco-rer

Zizenciii-eiy, d. i. praelerire.

1.69) (Zap. ö, pr. lnrenimus yulelierinin iilinin stat-iin quiclem a sua geni

trice fuisse iiiotain, exliereiiatoni eiutein testnmento ndininiitam tern in pnternis

quacn in merci-nis liicultnijbus. Von beiden Eltern alfo war fie enterbt worden.
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fchönen Dame (Pulcheria). welche dem Kaffee zu feiner Neuerung den

Anftoß gegeben. war keine Erheredation im Sinne des älteren Rechtes;

er gibt alfo hier auf das unzweideutigfte zu erkennen. daß 'er ni>)t von

Begriffen ,und unterfcheidungen des legten ausgeht. fondern vielmehr

Erheredation und Präterition gleichmäßig auf alle genannten Perfonen

' bezieht. Dazu kommt nun noch als das entfcheidendfte Moment hinzu

die Beftimmung in 011p. 3. a. E. über die Wirkung. die mit den neuen

Vorfchriften verknüpft wird. Jufiinian fest hier nicht nur. ohne irgend

eine unterfcheidung anzudeuten. die Folgen der Nicbtbeobcrwtung jener

Vorfchciften feft. fondern fagt auch vorher ausdrücklich: wenn wenig

ftens einer von den gefehlicl) gebilligten Enterbungsgründen im Tefia

mente angegeben, fei und von den eingefehten Erben als wahr erwiefen

werde. fo folle das Tefiament feine Kraft haben; er macht alfo nur

davon die volle Giltigkeic des Teflamentes abhängig. Das fogen.

Correctionsfyfiem fchränit diefes durch unnöthiges .iyerbeiziehen des

älteren Rechtes gegen den nächftliegenden Sinn der Worte ein. indem

ihm für gewiffe Defcendenten die Angabe und Bewahrheitung eines

Enterbungsgrundes nicht genügt. wenn niäjt zugleich eine Erheredation

nach den Erforderniffen des bisherigen Rechtes vorliegt. und knüpft an

einen Mangel in diefer Beziehung eine 'umfaffendere Wirkung. als das

Gefeh allgemein mit der Verletzung feiner Vorfchrift verbindet. nämlich

bald völlige Ungiltigkeit aller tefiamentarifchen Verfügungen. bald

wenigftens Vereitelung eines großen Theiles der Vermächtniffe. obgleich

in cap. 4. a. E. gerade. was diefe betrifft. noch ausdrücklich alle diefem

neuen Gefehe widerfireitenden Befiimmungen des älteren Rechtes abro

girt werden.

Hieraus ergibt fich nicht nur. daß es an genügendem Grunde ge

bricht. neben der Novelle noch das ganze alte Recht der 311i und

ernancjpali.. ungeachtet aller dagegen fprechenden inneren Gründe. feft

zuhalcen. fondern zugleich auch widerlegt fich durch das Obige die An

ficht. nach welcher zwar die Folgen einer ungefehliwen Ausfchließung in

allen Fällen keine anderen fein follen. als welche die Novelle feftfeßt.

die Erforderniffe einer gefehliwen Ausfchließung aber für 811i und ernan

cipnti nicht allein. wie bei anderen Defcendenten. nach den befo'nderen

Vorfchriften des neuen Gefehes. fondern zugleich auch nach den formel

len Vorfchriften des älteren Rechtes zu beurtheilen wären 170). Bei

fallswürdiger möchtezdie entgegengefehte Anficht fcheinen. nas) welcher

nunmehr nicht blos für 8ui und Emancipirte. fondern für alle pflichttheils

berechtigten Defcendenten und Afcendenten die im älteren Rechte für

170) Diefe Anficltt wird ausführlich vertheidigt von Mühle n b ru ch a. a.

O. Bd. 37. S. 190-212. 222-230. der fich fonft zum Derogacionsfhfiem

bekennt; und in diefer Art fcheint auch das letzte in der Praxis vorherrfchend

Anerkennung gefunden zu haben. Vgl. Mit hlenbruch a. a. O. S. 208 flg..

337 flg. Mayer a. a. O. 8. 101. Anm. 7. 11.
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jene aufgeftellten Erforderniffe einer giltigen Einfehung oder Ent

erdung. außer den durch die Novelle hinzugefügten. zu beobachten fein

follen l7|). Zur Begründung diefer Anficht könnte man anführen. daß

nun alle jene Perfonen Notherben im formellen Sinne geworden feien.

eingefeßc oder enterbt werden müffen. die näheren Beftimmungen über

die Erforderniffe einer giltigen Einfehnng oder Enterbung daher. fo*

weit die Novelle nichts darüber feftfeße. aus dem älteren Rechte in Be:

treff derjenigen Perfonen. bei welchen damals fchon die Nothwendigkeit

einer Einfehung oder Enterbung bejiand. zu entlehnen feien. und eine

Befiätigung dafür könnte man darin finden. daß die Novelle auch in

Beziehung auf alle jene Perfonen von Erheredation fpricht. Allein

diefelbe legt das entfcheidende Gewicht nur auf die Ausfchließung mit

Angabe eines wahren Enterbungsgrundes und erkennt dabei fiillfciywei

gend auch dieMöglichkeit einer folchen Ausfchließung an. die don) nach

den Begriffen des bisherigen Rechtes nur Präterition wäre. indem fie

Präterition und Erheredation mehrmals neben einander nennt. Auch

paffen die formellen Vorfciniften des älteren Rechtes zum Theil fo wenig

mehr zu dem Geifie des neueren Rechtes. daß man fie eher zu befeici

gen als auszudehnen geneigt fein möchte. zum Theil find fie durch die

materiell bedeutenderen neuen Vorfäzriften werthlos geworden. Daher

find wir nicht berechtigt. jene im ganzen in das Recht der Novelle» zu

übertragen 171'). Aber allerdings müffen wir. fofern diefes eine nähere

Beftimmung im einzelnen bedarf. für die Entfcheidung der fich ergeben

den Fragen im älteren Rechte nöthigenfalls die Anhaltepunkte fuchen

und deffen Beftimmungen zur Richtfchnur nehmen. foweit diefelben mit

dem Inhalte und Zwecke des neuen Gefehes wohl zufammenftimmen.

Keine Rede i| in der Novelle von dem bisherigen befonderen

Rechte des Afcendenten. welcher den Erblaffer emancipirt hatte. des

pur-MZ mnnnmjssok. Man könnte daher diefes noch als befonderes

Recht diefes Afcendenten für fortdauernd giltig anfehen. Allein wenn

man auch annehmen müßte. daß daffelbe durch die U0'. 115. fo wenig

wie durch klar. 118. aufgehoben fei. fo ift doch kein Zweifel darüber.

daß es nach heutigem Rechte unpractifch fei173). Dagegen ift ebenfo

unzweifelhaft. daß das befondere Recht der Gefchwifier und der dürfti

gen Wittwe fowie des Arrogirten. durch die Novelle nicht befeitigt

worden und auch im geltenden Rechte noch anzuerkennen ift.

171) Puchta a. a. O. s. 493. Note 13.1. Vgl. auch dariiber Mayer

a. a. O. Anm. 7,

172] Vgl. Vluntfchli a. a. O. S. 245-252. Francke a. a. O. S.

361. 397 flg. Unterholzner. Verjährungslrhre il. S. 63.

173) Vgl. diefes Werk Bd. [l. S. 3-13; Bd. ll. S. 681 flg. Mühlen

bruch a. a. O. Bd. 37. S. 356-359.
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x

Nach diefen Vorbereitungen wollen wir nunmehr verfuchen

“ ill. Das practifche Notherbenrecht

im Zufammenhange darzuftellen. Wir unterfcheiden dabei nach Ver

fchiedenheit der berechtigten Perfonen ei. das Recht der Kinder und

Eltern (Defcendenten und Afrendenten) ) ii. das Recht der Gefchwifier)

i). das Recht der dürftigen Wittwe) l). das Recht des unmündig

Arrogirten.

11. Das Recht der Kinder und Eltern.

Kinder und Eltern haben gegenfeitig Anfpruch auf einen Pflicht

theil und auf Berückfiwtigung bei der Erbeinfehung. Beide Rechte

find ftets mit einander verbundenz nur pflichttheilsberechtigte Defcen

denten oder Afcendenten können verlangen) zu Erben eingefeßt zu wer

den 171)) und wo das eine diefer Rechte ausgefchloffen ift) findet auch

das andere nicht ftatt. Es fteht aber

1) Diefes Notherbenreciot Kindern und Eltern nur unter der Vor

ausfeßung zu) daß fie als folche) alfo nach n07. 118. in der erften

beziehungsweife in der zweiten Claffe) Inteftaterben des Erblaffers fein

könnten 175). Es findet alfo nicht ftatt zwifchen dem unehelichen Kinde

und deffen Erzeuger 176)) wohl aber zwif>)en jenem und deffen Mutter

oder mütterlichen Afrendenten177). Aber nicht alle) welchen jenes In

teftaterbrecipt zufteht) haben zugleich auch Notherbenrecht. Der voll

kommen Adoptirte) fo lange er der Adoptivfamilie angehört) hat es

nicht gegen den natürlichen Vater) und der unvollkommen Adoptirte

nicht gegen denAdoptirenden 1")) während es jenem gegen den Adoptiv

vater179)) fowie auch dem von einer Frau adoptirten Kinde gegen diefe

Adoptivmutter180) allerdings zufteht. Von der anderen Seite muß

man es confequent auch gegen das vollkommen adoptirte Kind dem

Adoptivvater zugeftehen) dem natürlichen Vater abfprechen181)) fo lange

das Adoptivverhältniß dauertW).

174) U01'. 115, cap. 3. pr. cap. 5. pr.

175) i.. 6. pr. i). (ie jnoli". test. (5. 2.)_

-690.

176) Wie 6111116. 11.-i 1101-, 18., opp. il. p. 1066., behauptete. Vgl. dage

gen Francke a, a. O. S. 178.

177) 1.. 29. 5. 1.11.1. o.

178) 1.. 10. pl'. Z. 1, 2. t). (19 310m. (8. 48.)

179) l.. 10. pr. 8. 5. (i. i. o. ; ob auch der jmpubeo arrogatus? Vgl. unten

Note 361-368.

- 180) 1.. 29. 5, 3. 11.1.0.

181) arg. 1.. 10. pr. o. 1. c.:

g.

Vgl. diefes Werk Bd. ii) S. 683

1.. r. 1:. 1. c. f

7 et i8 81 801118 purer juteiijgotur, quem [e11 kaoit

el natur-u 11011 cierdijqujt. . . )

182) l.. 10, pr. in t. 2. (i. l. c. l.. 30. pr. i). 1. c. "In _diefer Stelle

hat man den Beweis finden wollen) daß der natürliche Vater gegen den noch der

Adoptivfamilie angehörenden Sohn Pflichttheilsrerljt habe) z. B. Francke a.
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2) Diejenigen) welche im einzelnen Falle ein Notherbenrecht in

Anfprucl) nehmen) müffen auch wirklich zu den nächfien Inteftaterben

des Berftorbenen gehdrenz ihr Notherbenrecht findet nicht fiatc) wenn *

fie durch andere obgleich nicht pflichttheilsberechtigte Perfonen von der

Inteftaterbfolge ausgefchloffen fein würden) z. B. Afcendenten durch

einen unvollkommen Adoptirten, Es liegt in der Natur der Sache)

daß derjenige) welcher an der Erbfchaft dba) keinen Theil haben wurde)

wenn der Erblaffer ohne Teftament geftorben wäre) fich nicht darüber

befchweren könne) in diefem Übergängen zu fein. Ihm würde ja auch

die Refciffion des Teftamentes nichts nähen) durch welche nur Anderen

die Jnteflaterbfolge eröffnet würde 1111); er wurde) wenn die Erbein

fehungen auch nach 1101-. 115. befeitigt wären) doch nicht 111) 1nte8tr1t0

erben181)) und einen Pflichttheil kann er nicht fordern) weil diefer nur

ein Theil desjenigen ift) was er als Intefiatetbe erhalten wurde) d. i.

- nichts 1111*). Hieraus ergibt fich nun von felbfi) daß Afcendenten

nicht zu berückfichtigen find) wenn erbberechtigte Defcendenten vorhan- ,

den find) fowie) daß das NotherbenreGt von Defcendenten entfernteren

Grades dura) das Dafein näherer Erben deffelben Stammes) das Noth

erbenrecht entfernterer Afcendenten durch das Recht der Afcendenten

näheren Grades fchlechthin ausgefchloffen wird. Dagegen haben meh:

rere Pflichttheilsberemtigte) tvelche gleiches Intefiaterbrecht haben) auch

gleiches Notherbenrewt) und diefes befteht nicht minder) wenn auch'

andere nicht pflichttheilsberechtigte Perfonen als Intefiaterben gleiches

Recht haben.

3) Das Notherbenrecht findet fiatt) der Erblaffer mag als 1101110

8111 oder 11116111 1111118 ein Teftament errichtet haben. Das befondere Recht

des (111113111111111118 in Betreff feines caftrenfifchen und quaficafirenfifchen

Vermögens 186) i| aufgehoben 187). Dagegen ift jenes auch jest noch

ausgefchloffengegen ein Pupillarceftament und gegen ein Soldaten

teftament188).

a. O. S. 187 flg. v. Vangerow) Pand. ll. S. 259; fie felgen ohne Grund

voraus) daß das Adoptivverhältniß als noch fortdauernd gedacht werde.

183) l.. 6. Z. 1. l). 1. e. Doch gründet gerade auf diefe Stelle Puchta

a. a. O. Z. 488) Note f feine Behauptung) es komme nur darauf an ) daß kein

Pflichttheilsberechtigter vorhanden fei) der ein näheres Intefiaterbrecht habe.

Vgl. dagegen Müh lenbruch a, a. O. Bd. 35) S, 140-146.

184) Vgl. [eine. 113. cal). 3. 4. 1111'. und oben Note 156 flg.

185) Vgl. unten Note 191_200.

186) Vgl. oben Note 78.

187) Durch tio'. 115. cup. 4, pr., wie in Beziehung auf das peculjum

q11118joa3tre1180 der Geiitliwen ausdrücklich anerkannt ifr in um. 123. cap. 19.

Vgl. Francke a. a. O. S.450 flg. Mühlenbrucl) a. a. O. B. 35) S.

216-219.'

188) Vgl. oben Note 9) 76) 77. 011118111111 f; (ie 1231111111111. 111 610.
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4) Das Recht der Kinder und Eltern kann ausgefwloffen werden

durch einen gefelzlici) gebilligten Enterbungsgrund189). Diefer aber muß

im Teftamente ausdrücklich angegeben fein und von den eingefeßten

Erben als wahr erwiefen lverden. Zwar ift dieß in W07. 115. aus

drücklich nur vorgefchrieden als Bedingung giltiger Ausfchließung des

Notherben von defiErbeinfelzung. Man konnte demnach glauben)

wenn derfelbe nur zum Erben eingefelzt fei) fo könne ihm doch der

Pflichttheil auch ohne Beobachtung jener Vorfchriften durch ausdruck

liche Verfiigung verkürzt werden) wenn nur diefes durch einen nach dem

älteren Rechte geniigenden Grund gerechtfertigt werden könne. Allein

dieß wäre der Abfichc des Gefelzes offenbar zuwiderz es will) daß ohne

Angabe und Bewahrheitung eines gefelzlicljen Enterbungsgrundes ein

Notherbe nicht nur von der Erbeinfeßung nicht ausgefchloffen werde)

fondern auch jedenfalls feinen ganzen Pflichttheil erhalte 190).

5) Der Pflichttheil der Kinder und Eltern befieht in einer Quote

des Vermögensbetrages) welchen fie als Inteftaierben erhalten würden)

und zwar in einem Dritttheile oder in der Hälfte deffclben) je nachdem

die Inteftaterbfolge höchftens in vier oder in mehr als vier Theile fich

fpalten wurde. So hat Iufiinian verordnet191)) während bis dahin

der Pflichttheil ohne Unterfchied der Fälle nur ein Viertheil des Inte

ftaterbtheiles betragen hatte 192). Der Grund diefer Unterfcheidung ift

klar; wenn der Incefiaterbtheil durch die Zahl der Eoncurrenten ohne

hin fchon klein ausfällt) fo foll dieß durch Erhöhung der Quote einiger

maßen aufgewogen werden. Es ift jedoch nicht unbeftritten) ob diefe

Abänderung auch auf den Pflichttheil der Eltern zu beziehen fei? Das

Gefelz fpricht nämlich zunächft nur von Kindern des erften Grades) und

erklärt erft am Ende) daß daffelbe in Anfehung aller Perfonen gelten

folle) welchen bisher der Anfpruch auf die qunrln legitime zugefian

den 193). Darin hat man nun nur eine Ausdehnung auf alle Defcen

denten finden wollen191)) deren Vortheil der Gefelzgeber nach der Ein

leitung des Gefelzes allein im Auge habe) nicht auch auf die Afcenden

ten und andere Pflichttheilsberecljtigte195). Allein mit Recht wird diefe

Erklärung als unbefugte Einfchränkung der klaren und befiimmten

189) Vgl. diefes Werk Bd. lll) S. 895-900.

190) U0'. 115. cap. 5. pi'. Vgl. jedoch Francke a. a. O. S. 340) 341.

191) Durch M0'. 18. cap. 1.

192) 8. 3. .]. 116 jnofi'. 128i. (2, 18.) l1. 8. I. 8, l). 801]. l1. Z1. f), 801l.

193) (Lux). 1. oil. in line: [100 0h86ri-nnci0 'in 0inl1jb118 7181501115, qnjbuß 8b

jnjljo nnljqnne qnnriua km10 (ie jn0ilici080 11338 116619111 123c. So lautet wunderlich

genug der Schlußfalz in der iieroio 111115313. _

19-1) So hat fchon Julian das Grfetz vrrfianden in der epic. nor. 34. An

ders andere byzantinifche Iuriften: vgl. H eimb a ch ) in der Zeitfchr. fiir Civilr.

und Proz, x111. S, 407-415.

195) Ausführlich und fcharffinnig hat diefe Meinung vertheidigt Mare

zoll) in decf. Zeitfchr. l. 11. ll. 12.
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Worte des Gefehes von den Meifien verworfen 190)) zumal da Iufiinian

felbfi anderwärts anzudeuten fcheint) daß er feine Befiimmung aller

dings auch auf den Pflichttheil der Afcendenten beziehe 197). Auch das

ift beftritten worden) daß der Pflichttheil jetzt noch in einer Quote des

Intefiaterbtheiles (portio p0rti0nj8 ei) inte8tet0) befiehez Einige haben

angenommen) derfelbe betrage jeßt für alle Pflichttheilsberechtigte ins

gefammt jedenfalls ein Dritttheil) beziehungsweife die Hälfte des gan

zen Vermögens des Erblaffers). ohne Nückficht auf die Zahl der roncur

rirenden Inteftaterben. Aber auch diefe Anficht) welche) nur auf

firengwörtliche Auslegung des Gefehes fich gründend190)) zu ganz un

gereimten Ergebniffen führt 199)) wird mit Recht von den Meifien ver

worfen 200). '

6) Befieht der Pflichttheil in einer Quote des Intefkaterbtheiles)

welchen der Pflichttheilsberemtigte bekommen würde) fo muß) um die Größe

deffelbenim einzelnen Falle zu befiimmen) vor allem die Größe des

Inteftaterbtheiles ermittelt werden. Zu diefem Zwecke aber muß man

alle. Perfonen berückficlytigen) welche den Pflichttheilsberemtigten als

Eoncurrenten bei der Inteftaterbfolge befchränken würden) wenn gleich

diefelben nicht auch pflichttheilsberemtigt find. So muß namentlich

der rechtmäßig Enterbte in diefer Beziehung mitgezählt werden) obgleich

er für fich keinen Pflichttheil in Anfpruch nehmen kann 201); denn er

würde bei der Inteftaterbfolge durch feine Eoncurrenz den Erbtheil der

pflichttheilsberechtigten Miterben verkleinern) und ganz ohne Grund

wollen Manche hier auf den Enterbten gar keine Rürkfickjt nehmen)

weil er in ganz anderer Beziehung pro lnortne nabeturM). Ebenfo

'

196) Vgl. Francke a. a. O. S. 208 flg. Miihlenbruch a, a. O. Bd.

35) S. 238-256. Glück a. ä. O. Vd. 7) S. 27 fig.

197) die', 89. enn. 12. 8. 3. Zi rer() bnbnerint nijqn08 e8ceni1entjurn, legi

tirnnrn ei8 relinqnent pnrtern, quani lex et n08 ,c0n8titnirnn8.

198) Me'. 18. cup. 1. Zi quicienr nnin8 e8t fjlij peter ent [nnter nur ciner-urn

ke] triurn re] qnntuor, n0n trinncjnrn e18 relinqui 801nrn, 32a etjunr proprjne

8 nbßtn ntiae pur-tern; 8i rero ultra qnntnor bubnerit (jiioe rnecliem ei8 t0tiu8 811b

etuntine relinqni perlen), ut Zexnncinrn 8it ornnin0 qnoci ciebetnr, 3jngn1j8 ex eeqno

qnuärjnneinrn ke] 8exnncjnrn (Finnen-10. Offenbar rechnet Iuftinian hier nur deß

halb auf diefe Weife) weil er fich die Söhne als einzige Inteftaterben denkt) und

in diefem Falle das Refultat richtig ifi, Ebenfo macht er's fchon in 8. 7. .l. ne

111011. te8t. (2. 18.) rückfichtlicl) der quarter, die entfchieden nur quarter partie eb

jote8tnte rlebitne p0rti0ni8 war) und gibt anderwärts zu erkennen) daß er nur

diefe bisherige quarter zur tertie oder (iirniciiu per8 erheben wollte. 807.18. 03x12.

U0'. 22, cup. 48. Die'. 39, eep. 1,

199) Der Pflichttheil eines Afcendenten z. B.) der mit mehr als zweiBrü

dern der nächfie Intefiaterbe wäre) würde darnach mehr betragen) als fein In

teftaterbtheil.

200) Vgl. Glück a. a. Q. Bd. 7) S. 37-52. Francke a. a. O. S.

211 flg. Mühlenbrucj) a. a. O. Vd. 35) S. 256-263.

201) Lrrverecintue perlen] fueit. l.. 8. Z. 8. l). .ie inoff. te8t.

202) l.. 5. 8. 2. 1). äe conjung. enn] ernune. ljb. (37. 8.) Cf. l.. 10. Z. 4,
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müffen auch Andere) welche gleiches Inteftaterbrewt) aber kein Pflicht

theilsrecht haben) mitgezählt werden) z. B. der minus piene ncwplciiuß

neben anderen Kindern) Gefcinvifier neben den Eltern; nicht minder

derjenige) welchem wegen Unwürdigkeit die Erbfchaft entriffen würde)

ausgenommen) wenn dieß zum Vortheile der Miterben der Fall wäre)

in welchem Falle der Erbtheil der letzten durch das Miterbrecht des erften

in der That keine Schmcilerung erleidetM). Auch die dürftige Wittwe

ift mitzuzählen) als welche nicht nur zur Inteftaterbfolge mitberufen

wird) fondern ihren gefeZliGen Erbtheil fogar als Pflichttheil froh dem

Teftamente in Anfpruch nehmen kann) wenn gleich ihr derfelbe auch

durch Vermächtniß zugewendet werden darf101). Dagegen kann der

jenige) welcher fchon bei Lebzeiten des Erblaffers) nicht erft nach deffen

Tode 201*)) auf fein künftiges Erbrecht giltig Verzicht geleiftet hat) was

freilich nach römifchem Rechte nicht fiattfindet106)) gar nicht mehr in

Betracht kommen) da er durch jenen Verzicht aus der Reihe der In

teftaterben völlig ausgefhieden ifi107). '

7) Diefelben Perfonen) welche als concurrirende Inteftaterben in

Betracht kommen) um die Verhältnißzahl für den Inteftaterbtheil des

Pflichttheilsberechtigten zu befiimmen) müffen auch mitgezählt werden)

wenn fich fragt) ob nun der Pflichttheil ein Dritttheil oder die Hälfte

diefes Inteftaterbtheiles ausmache? Daher die Regel: oxiic-.kaciulus par

toin iucil nc] ininuenciam legitim-iin , nuineruni [unit :zii aug-Lucien] legiti

1113m 2011). Einige Schwierigkeit macht hier freilich das Erbrecht der

dürftigen Wittwe. Der Erbtheil derfelben foll nämlich hochfiens

100 Pfund Goldes betragen) kann alfo möglicher Weife viel weniger

betragen) als ein Kopf: oder Stammtheil der übrigen Inteftaterben)

2633-7270. Jedoch find Viele anderer Meinung) Glück a. a. O. S. 130

l) .rie b. p. o. r. (37. 4.) Hier wird dem enterbten Sehne die Theilnahme an der

iionoruin p088e88i0 contra luduins abgefprochen. Vgl. Glück a. a. D. S. 125

--129. Francke a. a. O. S. 212-215.

203) Mühlenbru ch- a. a. O. S. 263-265.

204) Bd. ii) S. 697. Inconfequentlifr es) wenn Manche auf diefe Con

currenz der Wittwe gar keine Rückficht nehmen wollen ) indem darnach der In

tefiaterbtheil der Pflichttheilsbererhtigten offenbar zu hoch angenommen wird.

Wenn dagegen Andere den der Ehegattin gebührenden Erbtheil als Schuld von

der Maffe abziehen) fo fiihrt dieß in der hier in Frage fiehenden Beziehung zu

dcmfelben Refultate. uebrigens i| daffelbr) was von dem Erbrechte der dürf

tigen Wittwe gilt) auch auf die teutfchrechtliche Ziuiuinriu p0rij0 der Überlebenden

Ehegattin anzuwenden. Vgl. Glück a. a. O. S. 100 flg. Mühlenbruch

a. a. O. S. 170 fig. und unten Note 209) 358-360.

205) Glück a. a. O. S. 137-139.

206) l1. 16. l). ein 5.1i... et iegit. (38. 16.) 11.3. C. rie cnliui. (6. 20.) Ci'.

i., 35. 5.1, c. ae jnoii". test. (3, 28.) Vgl, jedoch i., 1. g. 3. o. zi 4in3 c1

pnrenle maritim. (37, 12.)

207) Francke a. a. O. S. 217-219. Mühlenbruei) a. a. OF S.

208) Vgl. Note 201) 202.
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und man könnte nun Anftoß daran nehmenF daß der Zutritt einer funf:

ten Intefiaterbin/ die doch nur einen kleineren Intefiaterbtheil in Anfpruch

nehmen kann- diefelbe Wirkung zu Gunfien des Pflichttheilsbereckytig:

ten haben folieF als wenn noch ein völlig gleichberechtigter Eoncurrent

vorhanden wäre. Allein diefe Incongruenz der Zahlenverhältniffe kann

uns nicht berechtigen/ daß wir nun umgekehrt einen folrhen Concurren

ten zum Nachtheile des Pflirhttheilsbereckztigten für keinen aniehem und

diefem nur Anfpruch auf ein Dritttheil geben- als ob nur drei andere

mit ihm concurrirten/ während doch mehr als drei Eoncurrenten vor

handen find 209).

8) Schwierig ifi die Anwendung des in blau. 118. aufgeftellten

Berechnungsprincipsx wenn Enkel oder Urenkel u. f. w. allein oder mit

Kindern des erfien Grades zufammen die nächfien Intefiaterben wären.

Es ift offenbar verkehrt- hier allein auf die Zahl fämmtlicher Concur;

renten Rurkficizt zu nehmen„ um zu enticheidenl ob der Pflichttheil ein

Dritttheil oder die Hälfte des Intefiaterbtheiles fei; denn wenn z. B.

ein Sohn mit den Kindern eines anderen Sohnes zufammentrifft/ fo

i| es für jenen ganz gleichgiltigx ob die Zahl der letzten größer oder ge

ringer i|„ da fein Intefiaterbtheil jeden-falls die Halfte befaßty alfo

fehlt es an jedem Grundea ihm eine höhere Quote deffelben als Pflicht

theilzuzufprechen/ wenn vier oder mehr Neffen mit ihm zufammentreffen/

die doch ihm gegenuber nur einen Stamm bilden. Daher haben die

Meifien angenommenx es komme nur auf die Zahl der Stämme an/

deren jeder einen Sohn oder eine Tochter repräfentire 210)- und nur in

dem Falle- wenn blos Enkel eines Stammes vorhanden findl haben

Viele dennoch die Zahl der Enkel für entfcheidend gehalten 211). .Das

lebte ifi offenbar inconfequent und führt zu dem abfurden Refultate/

daß fünf Enkel/ wenn fie ganz allein find/ die Hälfte ihres Intefiat

erbtheiles als Pflichttheil fordern können, wenn aber noch drei Söhne

außer ihnen vorhanden find/ die ihren Intefiaterbtheil fchon um 3/4

verkleinernl nur ein Dritttheil defielben. Das erfie dagegen fcheint

ganz angemefien. Sowie die Enkel von einem Sohne zufammen den

Intefiaterbtheil ihres vorverfiorbenen Vaters bekommen- fo haben fie

auch zufammen Anfpruch auf den Pflichttheil( welcher diefem gebührt

hätte/ wovon dann für jeden derfelben 'fein Antheil zu berechnen i|z

mehr könnten fie ja auch als Erben ihres Vaters nicht in Anfpruch neh

men. Auch fchließt fich diefe Meinung ganz leicht an die Befiimmung

des Gefelzes felbfi anx indem fie nur den Pflichttheill der fich nach die

fem fiir je ein Kind des erfien Grades ergibt/ auf die von diefem

 

209) Vgl. Mühlenbruol) a. a. O. S. 271.

210) Vgl. Glück a. a. O, S. 60*63, Möller- vom Pflichttheil n,

S. 56 fig, Valettl NotherbenreGt s. 46, Thibaut- Pand, 87 811.

Seuffertf Pand, 8. 633.

211) S. Glück a. a, O. S. 64- 63.
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abftammenden Kinder entfernteren Grades herunterfalien läßt. Allein

Andere finden esdem Geifte des Gefeßes zuwiderx daß auf die Zahl der

Enkel eines Stammes nichts ankommej daß alfo der Pflirhttheil der

fiinf Enkel von fiinf Söhnen die Halfter der Pflichttheil der zwölf

Enkel von einem Sohne nur ein Oritttheil des Intefintervtheiles fein

follF während doch hier der lehte fchon fiir jeden viel kleiner ift wie dort.

Vielmehr/ behauptet manj feij was für das Ganze fefigefeht iftj ana

log auch wieder auf jeden Stammtheil anzuwenden/ alfoj wenn diefer

für fich wieder in mehr als vier Theile fich fpaltej ebenfalls der Pflicht

theil der Defcendenten diefes Stammes auf die Halfte zu erhöhen

wenn gleich der Stämme oder Hanpttheile nicht mehr als vier find 212),

Demnach würde der Pflichttheil der vier Enkel eines Stammes nur i/Z

ihres Inteftaterbtheiles ausmachenx d. i. 1/24 der Erbfchcifc fiir jedenx

der Pflichttheil der fiinf Enkel des anderen Stammes aber 1/2 ihres

Intefiatervtheilesj alfo 1/29 der Erbfchaft fiir jeden derfelbenj und wenn

vier Enkel von einem Sohne mit drei anderen Söhnen zufammentcä

fenj fo wiirde jeder von jenen auch nur 1/3 feines ,Inteftaterdtheilesix

der nur 1/16 der Erbfchnft beträgt, alfo 1/48 verlangen könnenj wenn

aber mit einem Solxne fiinf Enkel von einem anderen Sohne concur

rirten- fo wiirde jedem von diefen 1/2 feines Inteftaterbtheilesj der doch

1/10- alfo mehr als dort- beträgn d. i. l/20 der Erbfchaft als Pflicht:

theil gebühren. Befriedigender ift daher die Meinung derjenigen/ welche

annehmen/ daß der Pflichttheil allemal auf die Hälfte des Intefiaterb

theiles fteigej wenn diefer felbft weniger als 1/4 der ganzen Erdfchaft

ausmachej wornaci) denn fchon bei der Eoncurrenz von drei Enkeln

eines Stammes mit einem Sohne der Pflichttheil der erften in der

Hälfte ihres Inteftaterdtheiles (: 1/12 der Erbfchaft) befiändej wah

rend der Sohn nur 1/3 feines Intefiaterbtheiles (-_- 1/6 der Erbfchaft)

begehren könnte 213). Daffelve Princip muß übrigens auch bei der

Berechnung des Pflichttheiles der Afcendenten zur Anwendung kommenX

fei es daß fie in 1ineo8 oder in Eoncurrenz mit Gefchivifiern und Ge

fchwifierkindern in denim (beziehungsweife in 8iirpe8) theilen wür

den 214). '
9) Um den Vermögensbetrag des Pflichttheiles im einzelnen Facle

feftjufielienx muß der Gefammtwerth des Vermögensj von ivelcijem

derfelbe zu gewähren iftx nach den Verhältniffen zur Zeit des Todes

 

212) Miihlenbruch a. a. Q. S. 272-276.

213) Schömannf Handle. l1. S, 75 flg,j Fcancke a. a. O. S.221 flg,

(welche jedoch Miihlenbru ch fiir iibereinftimmend mit feiner Meinung hält)y

?Zee zuHöpfner Z, 473b- am beftimmteflen v. Vangerowj Pand.

, 5, '

214) Ueber verfchiedene Meinungen Anderer vgl. Glück aka. O. S, 52

-60,
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des Erblaffers ausgemittelc werden215)z durch eine fpäter erft eintre

tende Vermehrung oder Verminderung des zur Todeszeit vorhandenen

Vermögens des Erblaffers wird der Vermögensbetrag des Pflirhttheiles

an fich nicht erhöht oder vermindert. Ienes aber muß in derfelben

Weife gefrhehen) wie es zum Zwecke der Berechnung des falcidifchen

Viertheiles gefchiehtNö)) wobei es ja auch auf den Zeitpunkt des Todes

ankommt277). Es mufien alfo auch hier) nachdem man den Gefammt

betrag der Activa des Vermögens aufgefunden hat) davon vor allen die

Schulden und die Koften der Leichenbeftattung abgezogen werden 218).

Die vom Erblafjer angeordneten Vermächtniffe aber werden imturlich

nicht abgezogenj da fie noch zum Vermögen) das der Erblafjer zur

Todeszeit hinterläßt) gehören und durch fie eben der Pflichtcheil beein

trächtigt werden kann; vielmehr muß gleich dem Gegenfiande der eigent

lichen Vermächtniffe auch Alles dasjenige noch bei Berechnung des Ge

fammtvermögens mit in Anfchlag kommen) was erft durch den Tod des

Erblafjers unwiderruflich einem Anderen aus deffen Vermögen erwor

ben wirdj wie die Schenkung auf den Todesfall oder Schenkung an

den Ehegatten 219). uebrigens kann der Pflichttheilsbereclytigte ver

langen) daß zur Feftfiellting des Vermögensbetrages ein ordnungsmäßi

ges Inventar aufgenommen werde) und diefes Recht kann ihm auch

durch eine im Tefiamente enthaltene eidliche Scinißung des Vermögens

nicht benommen werden. Zwar verordnet Iufiinian) daß die Erben

unter fich eine folche Angabe anerkennen follen MP3 aber fo wenig die

Gläubiger der Erbfclyaft diefer Angabe Glauben zu fchenken gehalten

find22l)„ ebenfowenig können die Pflichttheilsberechtigten als folche

daran gebunden fein. indem fie ein von der Willkür des Erblaffers

unabhängiges Recht in Anfpruck) nehmen) ivelches auf jene Weife

abfimtlici) oder unabfichtlick) leicht gefchmalert werden könnte.

10) Der Pfliähttheil kann dem Berechtigten fowohl durch Ver

mächtnifje und Schenkungen auf den Todesfall als durch Erbeinfelzung/

und fo denn auch zum Theil durch diefe) zum Theil durch jene zuge

wendet werden 222). Alles was demfelben auf den Todesfall aus dem

215) l.. 6. (L. 118111011', 188i. (3. 28.) 01111111 quuokjlur o1] filjj (ie jnofijcjoso

pJlkjO 1231811161110 poßsjnt (Meere, Zj qnnrlnnr bonoruln pal-teln rnorljg telnjlore

168111101* reliqujl, jnspjcjiuk. Cf'. 1.. 44, Z. 2. l). (le bonjß ijberc. (38. 2.)

216) Vgl, diefes Werk Bd. ill) S. 313) 314) Note 278-290.

217) Z. 2. .[. rie lege kalcjä. (3. 22,)

218) l.. 8. Z. 9. l). (I0 111011. 1251. (Li. Z. 3. i. 1. e. Nach römifchem

Rechte wurde auch hier der Werth der freigelafienen Sclaven bei Abfchäizung des

Vermögens nicht mit in Anfchlag gebracht, l.. 8. s. 9. cjl. Vgl. diefes Werk

Bd, k) S. 314) Note 293. Mühlenbrucl) a. a. O. Bd. 35) S. 288.

219) l.. 5. 12. (I. ac] log. ioicjci. (6. 50.)

220) N017. 48. cap. 1..

221) U0'. 48, cup. 2.

222) 8. 6. .]. 112111011'. 163i. l.. 8. Z. 6. l). 801l. l.. 33. pr, Cf. l.. 36.

pt, i). e011,

711]. . 9
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Vermögen des Erblaffers zugewendet wird. muß er fich auf den Pflicht

theil anrechnen laffen. wenn dieß auch in der betreffenden Verfügung

nicht ausgefprochen iii. Aber auch nur das. was ihm aus dem Ver

mögen des Erblaffers zukommt. kann ihm angerechnet werden. alfo

z. B. nicht. was ihm 00n11iri0ni3 1111111011036 01111811 von einem Anderen

gegeben wird 223). oder was er durch Pupillarfubfiitution als Erbe des

Kindes. nicht des Vaters. erhält. 'und nur das. was_ er durch eine ihn

bedenkende Zuwendung des Erblaffers. alfo z. B. nicht. was er zufällig

als Erbe des Erben erlangtW). Wenn nun die Frage entfteht. ob

dasjenige. was dem Berechtigten zugewendet ift. dem Beträge des

Pflicht-theiles gleichkornme oder wie weit es denfelben decke. fo muß

auch diefes nach feinem Werthe zur Zeit des Todes gefchäht werden.

ebenfo wie bei Berechnung der Falcidia auch der Werth der Legate nach

der Todeszeit zu fchähen iftz der Pflichttheilsberewtigte muß zufrieden

fein. wenn er zur Todeszeit mit der gefeßlicljen Quote von, dem jetzt

vorhandenen Vermögen bedacht ifi. Ob der Werth der ihm zugedaeh

ten Vermögensobjecte durch fpätere zufällige Umftände zu; oder ab

nimmt.) das kann auf die Entfcheidung darüber. ob und wie weit fein

Pflichttheil dadurch gedeckt_ fei. ebenfowenig Einfluß haben. als die

Berechnung feines Betrages durch fpätere Mehrung oder Minderung

des ganzen erbfchaftlichen Vermögens verändert wird. Hieraus ergibt

fich nun von felb|. daß es einer Berechnung des Pflichttheiles gar nieht

bedarf. wenn dem Berechtigten der ganze Pflichttheil unbefchwert durch

Erbeinfeßung zugewendet ifi. wenn er ohne andere Belaftung ausdrück

lich auf ein Dritttheil beziehungsweife die Hälfte feines Inteftaterbthei

les oder auch fchlecljthin auf feinen Pflichttheil zum Erben eingefeßt

ift. Denn alsdann ift es 11111171113 bloße Zahlverhältniß feines tefta

mentarifcljen Erbtheiles entfchieden. daß er mit dem gehörigen Theile

des zur Todeszeit vorhandenen Vermögens wirklich bedacht worden fei.

und wenn ihn _auch als Miterben zu feinem Theile die fpäter eintretende

Vermögensminderung der Erbfchaft mitbetrifft. fo kann er deßwegen

nicht behaupten. daß ihm nicht der ganze Pflichttheil hinterlaffen wor:

den fei. fowie andererfeits nicht behauptet werden kann. daß er mehr

als den Pflichttheil erhalten habe. wenn das erbfchaftliche Vermögen.

und fomit auch fein Erbtheil fpäter einen Zuwachs erhalten hat225).

223) arg. l.. 36. 38. ]). 110 111. 0. 11011111. (39. 6.) Nicht entgegen l.. 8,

8. 10. l). (ie 111017'. i051.

224) hr3. l.. Z6. 11k. (i. 1. c.

225) Francke a. a. O. S. 226 flg. Gänzlicl) verfehlt i|. was Müh -

lenbruch a. a, O. S. 277-282 dagegen bemerkt. Er behauptet. der aus

driicklith auf den Pflichttheil Eingefetzte gewinne nicht durch den Zuwachs der

Erbfchaft. und verliere nicht durch den Abgang. der auf die Pflichttheilsquote.

ohne diefe als folche zu bezeichnen. Eingefehte aber nehme zwar an der Vermögens

vermehrung Theil. werde aber von der Verminderung nicht betroffen. Aber er

vergißt uns zu fagen. auf welchen Zeitpunkt es denn hier ankomme? auf den der
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Wenn dagegen dem Pflichttheilsbereclytigten beftimmte Vermögens

gegenfiände vermacht worden find. fo müfien diefe nach ihrem Werthe

zur Todeszeit gefchäht werden. um zu erkennen. inwieweit dadurch fei

nen Pflichttheilsanfprüwen Genüge geleiftet fei. und auch hier kann er

dann nicht mehr. als nach dem dermaligen Werthe am Pflichttheil noch

fehlte. fordern. wenn jener Werth fpäter eine Minderung erleidet; es

kann ihm aber auch nicht angerechnet werden. wenn derfelbe durä)

irgend einen Zuwachs. z. B. Früchte oder Alluvion und ähnliche

Acceffionen oder auch durch Preisveränderung fpäter erhöht wird. fo

wenig. wie es feinen Anfpruch ändert. wenn das Werthverhältniß jener

Gegenfiände zu dem Gefammtbetrage des Vermögens durch eine fpäter

eintretende Mehrung oder Minderung des letzten geändert wird. Aber

natürlich wird dabei vorausgefeht. daß ihm die fraglichen Vermögens

gegenftände auch rechtsgiltig und unentziehbar wirklich erworben feien.

Wenn* ihm daher das Gegebene fpäter evincirt wird. fo kann er aller

dings Erfah dafür fordern. fo weit ihm nur an dem Pflichttheile etwas

fehlt. indem er nur fcheinbar das Gebührende erhalten hat226)z und

auch dabei kann ihm als Erfah nicht angerechnet werden. was er etwa

durch Zuwachs des wirklich Erworbenen (jure nclrenljtjn) mehr gewon

nen hat. als diefes urfprünglicl) werth warW). Aus demfelben Ge

fichtspunkte erklärt fich wohl auch. daß dem Pflichttheilsbereclotigten

auch das nicht angerechnet werden foll. was er hinterher durch Subfii

tution. namentlich wechfelfeitige. oder Anwachfungsrecht zu dem ur

fprünglich ihm angewiefenen Erbtheil oder Vermächtniß hinzuerworben

hatz denn diefes ift nur als eine durch zufällige Umfiände herbeige

führte Acceffion des letzten anzufehen. welche zur Zeit des Todes als

etwas ganz Ungewiffes nicht in Anfchlag kommen konnte. wenn nicht

fchon damals der Fall der Subfiitution oder Anwachfung eingetreten

warW). .

Erbfchaftsantretung? warum? Der Eingefehte kann ihn ja willkürlich verfchie

ben; oder auf den der Erbtheilung? Die Erben können ja willkürlich lange in

Gemeinfchaft bleiben; oder foll der Eingefelzte fiir alle Zeit. wenn das Erb

fchaftsgut eine Minderung erleidet. dafür Erfalz von den Miterben fordern kön

nen? Mühlenbruch ftütgt fich auf 1.. 44. Z. 2. l). (ie bon. ljb. (38. 2.), aber

diefe Stelle beweift nach richtiger Erklärung nicht für. fondern gegen ihn. dien

pol-est, fagt fie. pntronns propteren quer-i7 (41106 minus nubeut in Zorro, quurn

lieber-et, 81 er (Iehitn portione eurer inrtitutur; alfo war der Patron nicht auf

den (ganzen) Pflichttheil eingefelzt; und wenn er fich nur befchwert. daß er

minus hebe-nt in retro. fo muß er doch einigen Antheil an dem Sclaven haben.

Ziämlixl) nach Maßgabe des geringeren Erbtheiles. zu dem er wirklich einge

egti .

226) l.. 36. pr. (l. (Le jnofl". test. -

227) l.. 36. pr. eit. : repletjoneni untern [ier] ex 1x183 substnnlin pair-js non Zi

qnjcl ex uljjs cnusjr lnerntus est. '

228) l.. 36. pr. eit.: re] er rubslitutiane rei ex ini-e nccreeeenäi. ntputn

ususfruetusz kuinunitetie etenim gratis snncjnlus ea gnjcleln dinnio quasi ini-e 3a.

9'
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11) Was dem Notherben fchon bei Lebzeiten des Erblaffers) nicht

11101118 6711188, aus deffen Vermögen zugewendet ift) wird ihm regel

mäßig in den Pflichttheil nicht eingerechnet. Diefe Regel leidet jedoch

eine Ausnahme in Anfehung der Schenkung unter Lebenden) wenn die

felbe mit diefer Beftimmung gegeben worden ift 229)) in Anfehung der

(103 und propter nuptjar (10n0t10, welche der Notherbe von dem Erb

laffer als feinem Afcendenten früher erhalten hatWo)) und in Anfehung

des Werthes der 111111113, welche der Erblaffer dem Notherben gekauft

oder zu deren Ankauf er ihm das Geld gegeben hatte231). Einige

wollen außerdem alle Schenkungen anrechnen) wenn einem anderen

Pflichttheilsberewtigten (I08 oder 110011110 prapler nuptja8 angerechnet

werde 232); aber diefe Meinung beruht lediglich auf einem nicht nur an

fich unzuläffigen) fondern auch von Iuftinian ausdrü>lich für verwerf

lich erklärten Schlufie von der Eoilationsverbindliwkeit auf das Pflicht

theilsrechtWZ). Ebenfo ift es denn auch ungegründet) in den Pflicht

eentjija euro iucrnrj, repletjouern nuletn o1c1*ei)u8 8u118lnntjne pnt1-18 iierj. ueber

diefe Stelle vgl. befonders l) 0n011. comment. 111). 1111i. cup. 4. Z. 35. Fran > e

a. a. O. S. 230-235. Mühlenbru ch a. a. O. S. 295-301. Der erfte

will fie lediglich auf den Fall fideicommiffarifwer Subfiitution bei Vermächt

niffen und auf das ju8 3001-0300001 beim Nießbrauch beziehen) alfo auf Fälle) wo

der Pflichttheilsberechtigte nur mittelbar das einem Anderen zuvor Erworbene

erhalte. Die beiden anderen verftehen fie blos von eigentlicher Subftitution

(81111811111110 ringen-ir) und dem Anwachfungsremte iiberhaupt) aber beides nur

mit Befchränkung auf Vermächtniffe. Einen geniigenden inneren Grund fiir

diefe Befchränkung fiihren fie nicht an) und Mühlen bru ch räumt fogar ein)

daß es keinen gebe; denn wer könnte Iuftiniams Anordnung wohl mit Recht

als eine unverftändige radeln) wenn feine Meinung in der That ganz unbedingt

darauf gegangen wäre) daß der Notherbe nichts von dem einrechnen dürfe)

dejfen Erwerb für ihn von bloßen Zufälligkriten abhängt?

229) Z. 6. .].*(10 11100". i081. i.. 25. pr. i). 11. i. i.. 35. Z. 2. (i. i1. t.

230) 1.. 29. i). 11. t. von Zeno. Anders nach älterem Rechte: l.. 1. (Lori.

61715-01'. 11. t.

231)1.. 30. Z. 2. 6.11.1. von Iufiinian. Vgl. diefes Werk Bd. lil)

S. 816) Note 201. Ohne Grund hat man dieß allgemein anwenden wollen)

wenn iiberhaupt etwas zum Ankaufe einer käuflichen Sache gegeben fei.

S ch w r p p e) Privatrecht Z. 960.

232) Glück a. a. O. S. 95) in Uebereinfiimmung mit Weftphal) von

Trftamenten Z. 39411-396, Vgl. auch (iujnc. n11 Z. 6. i. 1. c. n01. 15. onp. l.

z). 120.

233)i1. 20. pr. (i. (ie 0011111. (6.20.) 110311171 ut 011111111, qune [101110111

quartae computuntur) etjnrn ub1nie8le1t0 aanierautur, rniujrne e 110111171110 tenebjt.,

ut 1108811 ((1118 111061-8 etjarn 111a , quote canicrnutur, 01nn1n10ci0 jn qunrtnm 1111118111

i118 cornputnrj, qui ati 111011101081 (zuereinln 7081111101'. [in enjln tnntun11110c10 ex i118,

quae couferuniur, memnrntne parijonj canmutnbuniur) pr0 qu1i1118 8pec1n11te1* 1031

11u8. ul 110c: 1101-21, 01cpre88u1n 68i. Erft in 11. 20. Z. 1. 1. c. folgt dann die Be;

itimmung iiber Eollation der Schenkungen unter der gegebenen Vorausfetzung;

es ift aber nirgendwo) insbefondre auch nicht im mindeften in Z. 6. I. eit., spe

01811161' czxpreZZum, daß diefelben im ähnlichen Falle in den Pflichttheil einzurech

nen feien) und dieß ift daher um fo weniger anzunehmen) da der legte Fall dem



Pflichttheils- und Notherbenreht. ' 133

theil einzurewnen) was *ein Afcendent dem Notherben zu feiner Aus

fiattung oder_ zur' Einrichtung einer gefonderten Wirthfchaft hergegeben

hat) oder den Enkeln anzurechnen) was ihrem vorverfiorbenen 1.010118

könnte auf deffen Pflichttheil angerechnet werden oder von diefem zu

conferiren wäre 1131). Von felbfi übrigens verfteht es fich) daß) wenn

eine bei Lebzeiten gefchehene Zuwendung dem Notherben in feinen

Pflichttheil eingerechnet wird) der Betrag derfelben auch bei der Ber

mögensfchähung mit in Anfchlag kommen muß) um die Größe des

Pflichttheiles zu befiimmen) indem es in der einen Beziehung fowohl

wie in der anderen fo anzufehen ift) als ob diefer Vermögensbetrag

noch zur Zeit des Todes in der Erbfchaft fich vorfände.

12) Dasjenige) was nach den bisherigen Befiimmungen dem

Notherben zur Befriedigung feiner Pflichttheilsanfprüche zur Todeszeit

noch gebührt) muß demfelben vollftändig) ohne Befchränkung durch

Zeitfriften und Bedingungen und ohne Belaftung mit anderen Auf

lagen) fofort gewährt werden. Nach älterem Rechte hatte die Schmä

lerung des Pflichttheiles durch dergleichen Nebenbeftimmungen und

Auflagen die Folge) daß der Notherbe) ebenfo wie wegen jeder anderen

Schmälerung das Teftament durch 111011101081 111101010 anfechten konnte.

Nachdem aber Iuflinian verordnet hatte) daß überhaupt wegen bloßer

Schmälerung) nicht völliger Vorenthaltung) des Pflichttheiles jene

Klage nicht mehr fiattfinden) fondern nur Ergänzung des Pflichttheiles

gefordert werden follte 2*1-11)) fo wollte er confequent auch wegen einer

Schmälerung der oben bezeichneten Art nicht mehr Ungiltigkeit des

Teftamentes eintreten laffen) und da nun hier der Mangel fich auf

keine andere Art leichter befeitigen ließ) fo beftimmte er) daß jede folche

Nebenbeftimmung einer zu Gunften des Notherben getroffenen Ver

fügung) fo weit dadurch die Entrichtung des Pflichttheiles ins Unge

wiffe geftellt oder verzögert oder in ihrer Wirkung verkürzt würde)

fchlechthin ungiltig fein folle236). Der ganze Pflichttheil foll fofort

und unverkürzt entrichtet werden) und die Befchränkung gilt nur in

Anfehung des Uebrigen) fofern die Verfügung mehr als den Pflichttheil

begreift. Wenn daher z. B. einem Erben die künftige Reftitution der

Erbfchaft an den Notherben auferlegt 1|) fo muß diefem der Pflicht

theil fofort übergeben werden und nur in Betreff des übrigen Theiles

erften in der That gar nicht einmal analog ift. Vgl. Franrke a. a, O. S.

239-242. Mühlenbrucl) a. a. O. S. 305-315.

234) Francke a. a. O. S. 242 flg.

235) 1.. 30. 31. (L. 11. t.

236) l.. 32. (1. 11. t. Z1 00011111011111118 (10111118110111 ee] 0110110111008 1111i 1111111111

111811081t10ne 11101-11111 re] 11101111111 er] 71111111 graenmen 1000011061116 0010m 111111, qui

n11 malnoratam 110110110111 1003110111111, 1101111011111 088e. 1111190111111', 111811 0011111110 e01 f

111111110 e01 111171 11181103100 niornm 1-01 quaäcunque 011118j11tr0c1110en8 toilatnr et ita

1-1-.8 yroceäut, 1111x181 1111111 eorurn te8ta1n811t0 uääjtum E8801.
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,der Erbfchaft tritt die fideicommiffarifclje Reftitution erfi fpäter ein MP3

oder wenn der Notherbe zum Erben eingefeßt) der Wittwe des Erb

laffers aber der Nießbrauch der Erbfchaft hinterlaffen 1|) 'fo erhält

jener den Pflichttheil frei vom Nießbrauclje) diefer befchränkt fich auf

die übrigen ErbtheileM)) und wenn dem eingefeßten Notherben ein

'Univerfalfideicommiß auferlegt ift) vermöge deffen er die Erbfcljaft fpä

ter) etwa zur Zeit feines Todes) einem Anderen reftituiren foll) fo hat

er das Recht) die Pflichttheilsquote der Erbfchaft jedenfalls rein und

unbefchwert für fich zu behalten) wenn gleich er durch den Fruchtgenuß

der ganzen Erbfchaft bis zu deren Reftitution fo viel gewinnen könnte)

daß es dem Pflichttheile und deffen Früchten gleichkommt239). Aus

der Vorfchrift der l4, 32. (l. l1, t. ergibt fich ferner von felbft) daß jede

Bedingung der Erbeinfeßung des Notherben ungiltig und für nicht

hinzugefügt zu achten fei) infofern durch diefe Erbeinfeßung demfelben

der Pflichttheil zugewendet wird 210). Dieß kann jedoch auf eine Vul

garfubftitution des Notherben keine Anwendung finden) fo daß man

etwa diefe als eine gewöhnliche bedingte Erbeinfeßung anfehen und

nun die Bedingung als nicht hinzugefügt .behandeln könnte) wodurch

der Subftitut in die Reihe der inoiituti hinaufgerückt würde. Viel

mehr kommt diefe Vulgarfubflitution) wenn nicht der jn8tjtu1u3 fchon

zur Todeszeit weggefallen ift) als Mittel der Hinterlaffung des Pflicht

theiles gar nicht in Betracht; demjenigen) der nur als Subftitutnein;

gefebt und fonft gar nicht bedacht ift) i| noch kein Theil des Pflicht

theiles hinterlaffen und daher i| es ihm auch auf den Pflichttheil nicht

237) l.. 36. Z. 1. 6. l1. t.

238) i107. 18. 011p. 3.

239) Nach l.. 8. Z. 11. l). n. t. follte in diefem Falle die Qnerel ausge

fchloffen fein) qucinjnio fncjle poteet (Lebjluln pdrljoneln ejusque frnclus 11181110 tern

pore cogere; aber im Zufammenhange des Iuftinianifchen Rechtes muß man dieß

buchfiäblich dahin verfiehen) daß nur die quc-.reiu nicht ftattfindez ei. l.. 6. pr.

(L. e111 Z6. 'kr-shell (6. 49.) und ebenfo muß denn auch in dem Falle) wenn meh:

reren eingelegten Notherben wechfelfeitig folcheFideicommiffe auferlegt find) was

übrigens zuläffig ift) der Pflichttheil jedes einzelnen von der fideirommiffarifehen

Refiitution ausgenommen werden, Vgl. l.. 12. (:. l1. t. und darüber Glück

a. a. O. S. 76_79. Mühlenbruch a. a. O. S. 323-328.

240) Es wird hierbei an diefem Orte noch gar nicht in Betracht gezogen)

inwiefern eine bedingte Einfelzung der Vorfchriften der 1101.115. genüge. Obige

Bemerkung betrifft nur die Erbeinfeßung als Mittel der Hinterlaffung, des

Pflichttheiles. Es i| ja möglich) daß der Vorfchrift der hier. 115. durch eine

unbedingte Erbeinfetzung auf einen kleinen Theil oder auf irgend eine einzelne

Sache fchon vollkommen genügt fei) und zudem noch eine andere bedingte Erb

einfeßung deffelben Notherben angeordnet werde) deren es bedarf) um den gan

zen Pflichttheil ihm zu verfchafien. Hier ifr die legte) fo weit fie den Pflichttheil

erfüllen muß) nach l.. 32. eit. als unbedingte giltig) rückfimtlicl) des Ueberreftes

als bedingte. Vgl. übrigens Glück a. a, Q. S. 74 flg, Mühlenbru ch a.

a. O. S. 330-333) und befonders Buch-h olh) in der Zeitfchr. für Civilreoht

und Proz. x111. S. 339-351.
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Wzuxechnen) wenn er hinterher als Subfiitut noch einen .Echtheit

erlangtW). -- uebrigens iii es eine ganz grundlofe Meinung) wenn

Manche auch* darin fchon ,eine Pflichttheilsbefclowerung) die fich der Be:

rechtigte .nicht gefallen zu laffen brauche) finden wollen) wenn diefer auf

befiimmte Sachen angewiefen werde) indem ihm an den fämmtlimen

Gütern des Erblaffers ein dem Pflichttheil gemäßer Antheil gebühre212).

Diefe Meinung geht von der Anficht aus) daß der Pflichttheil nicht in

einer Quote des Vermögensbetrages der Erdfchaft befiehe) fondern ein

durch .die Gefehe beftimmter und gegebener Echt-heil fei) der mit den

fämmtlichen Beftandtheilen der Verlaffenfchaft in einer verhältniß

mäßigen Verbindung ftehe und fich nach der Proportion feines Betrages

auf ,alle Stücke des Nachlaffes erftrecke: eine An-ficht) die fo augen

feheinlich falfch ift) mit den klarften gefehlimen Beftimmungen vom

Pfliehttheile in fo grellem Widerfpruche fteht) daß man kaum begreift)

wie fie entftehen konnte) und kaum weiß) wie man fie widerlegen foll)

wenn fie Jemand im Angefichte der entfheidendfien Ausfprüche der

Gefelze 213) noch zu behaupten verfucht 211). *

13) Wenn nun auch Befchrcinkungen und Auflagen des Pflicht

* theiles an fich ungiltig find) fo kann doch der Erblaffer indirect bewir

ken) daß der Berechtigte fich diefelben gefallen laffen muß) wenn er

nicht auf die Ausficht größeren Vortheiles verzichten will. 'Es kann

nämlich zu .Gunften des Pflichttheilsberechtigten eine Verfügung ge

troffen werden) welche demfelben unmittelbar mehr gewährt oder die

Ausficln auf mehr eröffnet) als an fich zur Befriedigung feiner Pflicht

theilsanfprüche erforderlich wäre) und zwar unter einer das Ganze

betreffenden Befchrcinkung oder Auflage) mit der ausdrücklichen Be:

ftimmung) daß er) wenn er fich diefer Anordnung nicht unterwerfen

wolle) blos auf den Pflichttheil eingefchränkt fein folle) oder auch um

gekehrt) es kann ihm der Pflichttheil vollftändig und unbefchwert hin

terlaffen) dann aber noch fonft ein Vortheil zugewendet werden unter

der Bedingung) daß er fich eine den Pflichttheil betreffende Befchwerde

gefallen laffe. .Dieß ifi die fogen. (leuten 8001111, fo genannt nach dem

Namen des Iuriften Marianus Socinus des Jünger-n aus Siena

241) Vgl. oben Note 228.

ft k( 242) S. Glück a. a, O. S. 117-119 und die dort angeführten Schrift

e er. .

243) Z. B. l.. 33. pr. 8, i1. t. Zi ([1118 reiinqnut - - legitiinnln 817e in

hereciitnte 'el in ieguto rei in jiueie01nrni880 etc. l.. 36. pr. ihici.: erneniinri

ritinm et rei olinrn rern re] pecunine rertitui rei repletiunenr tjeri; Z. 3. 1. l1. t.

Zi 'ern qnnnteennqne pnr8 hereciilntj8 re] re8 e18 fnerit reiicttr7 etc. Z und befon

ders die'. 113. cap. 5. pr., welche man ganz willkürlich deutet.

244) Vgl. dagegen Müh-lenbruch a. a. O. S. 328-330. Eine andere

Frage 1|) ob der Pflichttheilsberechtigte) der gegen die Erden Ergänzung des

Pflirhttheiles in Anfprucl) nimmt) genöthigt fei) befiimmte Sachen) die ihm

nicht der Erblaffer angewiefen hat) dazu anzunehmen. Dic-ß 1| zu verncincn.
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(i- 1556)) der aber mit Unrecht oft für den Entdecker diefes Ausweges

angefehen worden ift) fondern nur die Zuläffigkeit deffelben in einem

Gutachten über ein Tefiament) worin eine folche Verfügung enthalten

war) ausführlich vertheidigt hatUö). Die Giltigkeit der Elaufel ift

denn auch nicht zu beftreiten. Der Notherbe hat ein Recht) den

Pflichttheil frei und unbefchwert zu verlangenz diefes Recht wird ihm

durchaus nicht verkümmert) er kann denfelben fofort in Anfpruci) neh

men. Aber er kann darauf auch nach Belieben verzichten) und wenn

ihm nun unter der Bedingung folchen Verzichtes etwas hinterlaffen

wird) worauf er keinen Anfpruch machen kann) fo ift dieß eine Ver

fügung unter einer erlaubten möglichen Bedingung) deren Giltigkeit

nichts im Wege fteht) nachdem durch die unbefmwerte Hinterlaffung

des Pfliäntheiles dem gefeßlichen Anfpruche des Berechtigten an fich

Genüge gefchehen ift. Will er fich der Anordnung des Erblaffers nicht

unterwerfen) fo erhält er vollftändig und fofort was ihm gefelzlici) ge

bührt) aber nicht mehrz erkennt er dagegen jene freiwillig an) fo gilt

nunmehr diefe nach ihrem 'ganzen Inhalte) ebenfo als wenn fonft irgend

eine lelxtwillige Verfügung von der Verzichtleifiung des Bedachten auf

ein anderes ihm zuftehendes Recht abhängig gemacht ift. Es ift auch

kein genügender Grund vorhanden) davon eine Ausnahme zu machen

in dem Falle) wenn die dem Pflichttheilsberechtigten auferlegte Be

fchränkung darin befteht) daß er nicht auf Errichtung eines Inventars

oder eidliche Specification der Erbfchaft beftehen) widrigenfalls auf den

Pflichttheil befchränkt fein folle216). Allerdings muß der Pflichttheil

dem Berechtigten) wenn diefer will) in jeder Beziehung ungefchmälect

gegeben fein; aber das ift hier wirklich derFall) er brauchtnur zu wollen)

fo bekommt er den Pflichttheil ungefchrnälert) nur nicht mehr. Und

allerdings kann die Eautel keine Auflage rechtfertigen) welche augen

fmeinlicl) das Pflichttheilsrecht kranktz aber das ift hier auch gar

nicht der Fall) da es nur von ihm abhängt) den ganzen Pflichttheil

fofort zu erhalten. Zwar kann Gefahr vorhanden fein) daß der Be:

rechtigte durch die ihm angewiefene Sache nicht den vollen Betrag fei

nes ihm gebührenden Pflichttheiles erhalte) aber wenn er diefe Gefahr

fürchtet) fo kann er das Sichere verziehen und mit dem Pflichttheile

nach vorzulegendem Inventar fich begnügen. Zudem kann man nicht

einmal behaupten) daß jenes zu beurtheilen immer nur durch ein In;

ventarium der Erbfchaft möglich gemacht werde) und wenn es wahr ift)

fo kann doch immer nur behauptet werden) daß die Dispofition) welche

diefe Beurtheilung unmöglich machen würde) den Pflichttheilsbecechtigten)

 

245) [inn (i e , progr. (ie urn long-reed cautelae quain rocant Zocini ante ipsum

Joel-tum. 6333211776. Koch) über die Socinifche Cautel. Gießen 1786.

Glu ck a. a. O. S. 86-92. Fran>e a. a. O. S. 247-250.

246) So nehmen mit Anderen an Glück a. a. O. S. 89) 90. Francke

a. a. O. S. 249.
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der fein Pflichttheilsrecljt geltend machen will) nicht binde) wenn *er- fich

nicht) in der Hoffnung) daß es ihm vortheilhafter fei) freiwillig ihr

unterwerfen mag. Nur wenn die Bedingung an fich eine unerlaubte

oder rechtswidrige wäre) z. B. als betrugerifäye) könnte man fie pro

110a näieofa haltenz es i| aber fehr wohl möglich) daß ein Erblaffer

gute Gründe hat) feinem Erben die förmliche Inventarifation zu erfpa

ren) *und in diefer Adfickjt dem Pflichttheilsberemtigtenwirklich anfehn

lich mehr als feinen Pflichttheil unter jener Bedingung hinterläßt 247).

uebrigens ift die Eautel nicht zu fuppliren) wenn fie nicht vom Erb

laffer--ausgefpromen iftz doch kann dieß auch in einem Eodicill gefche

hen) infofern deren Anordnung nicht unmittelbar mit einer Erbein

"chung oder der Zurücknahme einer folchen in Verbindung fteht. f

..x-nk
, ?es 14) Wegen einer Kränkung) die nur ihr Pflichttheilsreckjt be

trifft) können Kinder und Eltern nach neueftem Reujte in keinem Falle

mehr das Teftament felbfi oder die Erbeinfehungen anfechtenz die que

rele jn0ifjeio8i termine-zii können fie niemals mehr aufteilen. Nur

wenn fie weder zu Erben eingefeht) noch rechtmäßig enterbt find) tritt

Ungiltigkeit der Erbeinfeßungen ein) und zwar ohne quel-ala j110ifjcj08i

le8lnmenij248)z find fie rechtmäßig enterbt) fo können fie fich auch über

keine Pflichtcheilsverleßung befchwerenz find fie aber eingefeßt) jedoch

in ihrem Pflichttheile verkürzt) und zwar nicht blos durch befchränkende

Nebenbeftimmungen) die nach 12 nichtig find) fo können fie jeden

falls nur Ergänzung ihres Pflichttheiles in Anfpruch nehmen. Zwar

hat man behauptet) wenn fie auf weniger als den Pflirhttheil eingefeht

und in Anfehung des Uebrigen ausdrücklich ausgefmloffen (enterbt)

feien) ohne Angabe einer wahren Enterbungsurfciclje) fo könne auch

wegen 'diefer theilweifen Ausfchließung das Teftament nach dio'. 115.

angefochten werden249)) ebenfo wie nach dem Rechte vor der Novelle

in folchem Falle noch die quereln jl10['fj(:_j08j t03tan1enti ftatthaft gewefen

fei250). Allein diefe Anficht kann nicht gebilligt werden. Denn nicht

nur fagt M0'. 115. cup. 5. atisdritcklich) daß dem Notherben) was ihm

weniger als fein Pflichttheil zugewendet worden) von den Erben ergänzt

werden und das Tefiament giltig bleiben folie) wenn der eingefehte

Notherbe mit befiimmten Sachen fich zu begnitgen angewiefen werde)

fondern es kann ja auch) wenn derfelbe eingefelzt ift) auf keinen Fall

gefagtwerden) daß ihm die gebührende Ehre der Erbeinfelzung vorent

halten) daß er ungefeßlich präterirt oder erheuedirt fei) diefes aber ift

J!

247) Vgl. auch kiomtnel, rbapraci. l. 0b8. 31.

248) Vgl. unten Nr. 27 flg,

249) Puchta) Pand. 8. 493) Note n. Schuncys Iahrb. nur. S.

260) 261.

250) Vgl. oben Note 131.
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die Vorausfehung) unter welcher allein die ungiltigkeit der Erbein

fehungen nach der Novelle eintreten foll251).

15) Als dasRechtsmittel) durch welches der Pflichttheilsberemtigte

die Ergänzung des Pflichttheiles erwirlen könne) nimmt man gewöhn

lich eine eigene Ergänzungsklage an) die man aclio Zupplolol-ja oder

explelokia, oder auch wohl onneijolio ex l., 30. (H. (le jnojj'. 193c. nennt.

Jedoch wollen Manche diefe Klage als ein eigenthiimlimes Rechtsmittel

gar nicht anerkennen) fondern von der Anficht ausgehend) daß das Ge

felz nur den vermuthliGen Willen des Erblaffers) _der die Ergänzung

des Pfliehttheiles nöthigenfalls gewollt) aber ausdrücklich anzuordnen

verfäumt habe) ergänze) alfo die Vervollftändigung des Pflichttheiles

nur nach dem präfumirten Willen des Erblaffers gefordert werde) be

haupten fie) daß fich immer nur die Klage) mit welcher das ausdrücklich

Hinterlafiene zu fordern wäre) von felbft auch auf diefe gefelzliche Er

gänzung erflrecke) alfo nach Verfchiedenheit der Umftände z. B, durch

bereciilaljo yeliljo oder Mijn fömjliae ekcjscunciae oder durch Vermächt

nißklage die Ergänzung zu erftreiten fei252). Allein diefe Meinung ift

unhaltbar. Es kann ja der Pflichttheil zum Theil auf die eine) zum

Theil auf die andere Weife hinterlaffen werden; der Berechtigte kann

eingefelzt und zugleich noch mit Vermächtniffen bedacht werden) und

diefe Vermächtniffe können in Geldfummen oder in beftimmten anderen

Sachen beftehen und können diefem oder jenem Erben oder Legatar

fpeciell auferlegt feinz wenn nun doch noch etwas fehlt am Vflichttheile)

mit ivelcher Klage foll es dann gefordert werden? Wenn etwa einem

nur auf 4/12 eingefelzten Miterben noch ein Vermächtniß von 1000 Thlr.

an den Pflirhttheilserben auferlegt wäre) wie kann man annehmen)

daß gegen diefen allein nun noch eine Vermächtnißforderung von

10)000 Thlr. begründet fei) weil fo viel am Pflichttheile fehle 253)?

Gründer fich auch die gefehliche Ergänzung nach l.. 30, pl'. (K. (ie. in

0fi', lest. auf den präfumtiven Willen des Erblafiers) fo geht diefe

Präfumtion doch nicht weiter) als daß der Pflichttheileiei boni urbi

tratu ergänzt werden folle 234)) diefe Verfiigung aber wurde nur eine

251) Puchta fagt: Wenn fogar die Hinterlaffung des ganzen Pflicht

theiles neben der Enterbung die Anfechtung des Tefiamentes nicht aus

fwließt) fo kann es um fo weniger die theilweife Hinterlaffung, Ganz richtig.

Aber daraus folgt nicht) daß die theilweife Ausfchließung vom Pflichttheile

neben einer Erb einfelzung die Anfechtung des Tefiamentes begründe.

Vgl. Miihlenbruch a. a. O. Bd. 37) S. 365) Note 30.

232) So unter den Neueren un terh o lzner) Verjährungslehre ll.

8. 171. Puchta) Pand. Z. 489 a. E. Vgl. die Citate bei Miihlenbrucl)

a. a. O, Bd. 36) S. 23) Note 16.

253) Daher fagrn auch Vinnius und Barhov an Z. 3. F. 60111011". rest.,

obwohl fie obige Meinung zuerfl billigen) am Ende doch: um alle Zweifel zu

brfeitigen fei es luljus ioklazsis ncjmiltarc Zjmpljcjtcr oonäictioncm ex [e36,

. 254) 8. 3. .[. k. t.: quoel ii8 arcor usque 3a quattam legitime-o poi-Liz replea
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Belafiung der ganzen Erbfchaft) ein Vermächtniß) das allen Erben

'pro 111111 pin-vo zur -Laft fiele) begründen) wenn es nicht ausdrücklich

einer befiimmten Perfon auferlegt wäre) und nach der 110e. 115. kann

zudem jene Präfumtion jedenfalls nicht mehr in Betracht kommen.

Demnach entfprimt die herrfchende Anficht aufs befie der Natur des

Verhältniffesz man kann die Vollzahlung des Pflichttheiles als ein

durch das Gefeß) weil der Erblaffer nicht feine Pflicht gethan) auf die

Erbfchafo gelegtes Vermächtniß betrachten) und zwar ein Vermächtniß)

welches keinen Abzug .erleiden darf und daher allen anderen Vermächt

niffen unbedingt vergeht oder) wenn man will) als eine Schuld der

Erbfwaft) die aber) weil ihr Betrag nur nach dem wirklichen Betrage

des Vermögens zur Todeszeit fich beftimmt) nur infofern beftehen

kann) als .die Erbfchaft zur Bezahlung aller anderen Schulden des

Verfiorbenen hinreicht. Daher ift es ganz richtig) wenn man zur Gel

tendmachung diefes Anfpruches eine perfönliche Klage ex 163e gibt) gleich

der 1111180111113 110110 ex teclamenro, wodurch das wirklich angeordnete

Vermächtniß des Pflichttheiles einzufordern wäre) und ganz grundlos

ift es) wenn Manche daraus eine 110110 111 10111 5011x111 machen wollten)

die gegen jeden Befißer von E-rbfcljaftsvermögen_ftattfinden könne 255))

da die Ergänzung des Pflichttheiles zwar aus dem Vermögen des Erb

laffers (ex 3111131311113 11111113), aber nicht in beftimmten dazu gehörenden

Vermögensobjecten) fondern nur in dem entfprechenden Geldbetrage

gewährt werden muß. Das aber kann man allerdings zugeben) daß

der Pflichttheilsberemtigte als Miterbe feinen Anfpruch auf Ergänzung

auch im Erbtbeilungsfireite geltend machen könne) wie daffelbe auch in

Betreff eines Prälegates zuläffig erfcheintköö). Wenn dagegen derfelbe

der einzige eingefeßre Erbe ifi oder auch nur fein Erbtheil an fich dem

Pflichttheile gleichkommt oder diefen uberfieigt) fo bedarf er der Ergän

zungsklage gar nichtz denn alsdann kann die Schmälerung des Pflicht

theiles nur durch Befchränkungen und Auflagen bewirkt fein) die er

nach 12) 13 als ungiltig behandeln darf.

16) Die Ergänzungsklage geht gegen die Erben) beziehungsweife

MiterbenW)) und zwar gegen mehrere nach Verhältniß ihrer Erb:

theile) natürlich auch gegen die Erben der Erben und ebenfo unzweifel

haft gegen denjenigen) welchem die Erbfchaft als Univerfalfideicommiß

reftituirt worden ift. Sind die Erben mit Vermächtniffen befchwert)

e111, 1111er 11011 11191-11 1111126111111 110111 111-1 1111111171111 11911610 com c0111p1er1, (L1. l.. 30.

[11. 1). 11. 1. 111612811 - - 111 (111011 111111118 1101110110 legitim-i 101111111111 eat, 3111111

ploncimo 1271111 -_- - exigere; und 1.. 36. x11. 111111. : e131 11011 1161161111111 1111 1111111

111-1111111111 18111611, 111111111611 1x180 11118 111681-10 8811116111 roplelionom.

2115) Vgl, dariiber und dagegen Glück a. a. Q. S, 116. Mühlenbru ch

a. a. O. S. 21 flg.

256) Vgl. diefes Werk Vb. 171) S. 288.

257) W01. 115. col). ö. pr.; ab 1111111111111. 611116111111-,
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fo können fie das zur Ergänzung des Pflichttheiles Erforderliche vorerft

als Schuld von dem Beträge ihres Erbtheiles in Abzug bringen. und

wenn ihnen darnach nicht genug übrig bleibt. den Vermächtniffen nach

der [1611 ialeiclia den gebührenden Abzug machen 258). Sind aber unter

den Erben felb| Pflithttheilsberewtigte. fo muß diefen natürlich ihr

Pfliajttheil ebenfalls ungefchmälert bleiben. und wenn daher ein folcher

nur auf feinen Pflichttheil eingefelzt ift. während andere auf mehr als

,den Pflichttheil eingefetzt find oder gar kein Pflichttheilsrecht haben. fo

kann die Ergänzungsklage nur gegen diefe. nicht auch gegen jenen einge:

richtet werdenz denn diefer würde ja dann felbft wieder in den Fall ge

'feht fein. Ergänzung feines gefchmälerten Pflichttheiles zu fordern. Wenn

man aber zudem behauptet 259). daß ein anderer Pflichttheilsberechtigte'

nur. fofern er auf mehr als feinen Inteftaterbtheil eingefetzt fei.

wegen der Ergänzung in Anfpruch genommen werden könne. fo fcl)eint

es dafür an genügendem Grunde zu fehlen. Man beruft fich darauf.

daß die quareln inolfiojosj nur gegen den eingefelzten Fremden gegeben

werde. wenn mit diefem ein Inteftaterbe auf nicht mehr als feinen In:

teftaterbtheil eingefeßt ift 260% daffelbe alfo wohl auch bei der die Stelle

der quer-ala jnoiiicioai vertretenden Ergänzungsklage anzunehmen fei.

Aber diefer Schluß ift unberechtigt. weil die beiden Klagen von durchaus

verfchiedener Natur find. Bei der guet-ein i110ifici08j teatntnenti war

jenes angemeffen. weil fie Refciffion des Teftaments und dadurch Intefiat

erbfolge herbeizuführen bezweckte. wodurch dann der eingefehte Notherbe

wieder denfelben Erbtheil bekommen würde. auf den er eingefeßt ift.

Die Ergänzungsklage aber bezweckt nur Vervollftändigung des Pflicht

theiles in gleicher Weife. als wenn diefe ausdrücklich im Teftamente an

geordnet wärez diefe ift eine Laft der Erbfchaft. die jeder Erbe nach

Verhältniß feines Erbtheiles anerkennen muß. foweit dadurch nicht ge

fchmälert wird. was ihm der Erblaffer nicht fchmälern darf.

. 17) Die befonderen Beftimmungen. welche von der guerola inoffi

(11031 teetntnenli gelten. finden auf die Ergänzungsklage keine Anwendung.

So verjährt diefe nach der allgemeinen Regel in dreißig Jahren. nicht

wie die Querel in fünf Jahren 2603 fie geht auch unvorbereitet auf die

258) Bd. ill. S. 314. Note 292. Vgl. Mühlenbrucl) a. a. O. S.

31 g. “fL259) Francke a. a. O. S. 334. Mühlenbrucl) a. a. O. S. 29. Note

63. S. 33. Note 67. Beide fiimmen jedoch nicht ganz überein. indem der letzte

nur gegen denjenigen. der felbfi Notherbe und auf nicht mehr als feinen Inte

fiaterbtheil eingefetzt ift. die Klage ausfchließt. während der erfie confequenter

daffelbe in Beziehung auf alle Intejtaterben behauptet, Damit ftimrnt auch

Glück iiberein. welcher die Klage nur gegen den Miterben gibt. durch deffen

Einfeßung der Kläger im Pflichttheile verletzt worden ift.

260) l.. 19. |). (ie jn01't*. 108l, (ö. 2.)

261) Einige haben das Gegentheil behaupten wollen wegen l.. 34. 0. l1. t.

a. E.; aber vgl. dagegen Glück a. a. O. S. 147-152. Francke a. a. Q,

S. 335 flg. -
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Erben des Pflichttheilsberechtigten über. wie die Klage aus einem Ver

mächtniß postljjeiniegatieetienlem M). und fie wird nicht ausgefchloffen

durch die Anerkennung der Giltigkeit des Tefiaments. insbefondere durch

Annahme des darin Hinterlaffenen. indem ja der Notherbe auf diefes fo-.

wohl wie auf die nocherforderliche Ergänzung_ ein Recht hat. alfo durch

die Annahme des einen keineswegs auf das andere verzichtet. Nur

wenn er es deutlich erklärt hat. daß er keine Anfprüche mehr machen

wolle. z. B. in einem Vergleiche. fällt die Ergänzungsforderung weg 263).

18) Mag nun aber auch der Pflichttheil den Kindern oder Eltern

vollftändig. ja mehr als diefer. hinterlaffen fein. fo ift damit allein den

Erbanfprüchen derfelben noch nicht genügtz fie müffen auch zu Erben

eingefeht fein. wenn nicht ihre Ausfchließung ausdrü>lich durch einen

gefelzliwen Enterbungsgrund gerechtfertigt wirdz denn widrigenfalls

können fie als Inteftateben eintreten. und diefes ift nach neueftem Rechte

der einzige Fall. in welchem noch eine eigentliche Erbfolge derfelben f

gegen das Teflament fiattfindet. Aber die Erbeinfehung kann auch blos

auf befiimmte einzelne Sachen eingefchränkt werden 264) oder auf eine

Forderung oder Summe Geldes 265). obwohl dadurch der Eingefehte.

wenn noch andere nicht mit gleicher Befchränkung zu Erben ernannt

find. in der That nur ein Vermächtniß unter dem Namen eines Erben

erhältWi). Aber man kann deßhalb nicht behaupten. daß jedes Ver

mächtniß einzelner Sachen an den Notherben von felbfi als Erbesein

felzung deffelben auf diefe Sachen anzufehen fei. was mit Iufiinians

Vorfchrift geradezu im Widerfpruche ftände 267). Andererfeits ifi klar.

daß nicht der bloße Name des Erben allein genügen kannz eine Erb

einfehung auf nichts i| nicht beffer wie gar keine 268) und kann daher

das Teftament nicht gegen Anfechtung fchühen 269). Daffelbe muß von

262) l4. 34. l). cit.

263) i.. 35. g. 2, 6.11.1.

264) hier. 115. cup. 5. pr. Celeruin ei qui iierecler fuer-int ncnninnti etiamei

certir rebur jusei kuerint ease eontenti, in 110e testulnentuni quicleln null-item!:

rolri praecipiinur, qujclclujc] untern minus iegitinin portidne reiirtuln ert, 110c

5601111111111] naetras alias ieges al) nereciihus iinpieri.

265) Es ift kein Grund vorhanden. das cerljs rebus in cup. 5. eit. gerade

nur von befcimmten körperlichen Sachen zu verliehen. nicht iiberhaupt von

einzelnen Vermbgensobjecten. die Gegenfiand lehtwilliger Zuwendung fein kön

nen. Fran>e a. a. O. S.392.

266) Vgl. diefes Werk Bd. lll. S. 923-925. Die Behauptung. daß

der fo eingefehte Notherbe gleichwohl einen aliquoten Theil an allen Sachen

der Erbfchaft in Anfpruch nehmen könne. ift völlig grundlos. Vgl. oben Note

243. 244. und Fran>e a. a. O. S. 393.

267) 110e. 115. cup. 3. pr. kinn licei-e pi-ueterire re] exbereaes kee-Ire, nee

81 per qunmljhet clonntionein rei iegntuni rei licieieaniniissuni. . . eis (jener-int legi

bus (ieliitam portjanem,

268) l., 17. s, 3. l). (ie betet). instit. (28. 5.)

269) Zimmern. im Arch. fiir civ. Prar. i111. S. 165. glaubte. es fei
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einer Erbeinfeßung auf Etwas„ was dem Eingefeßten felbft gehört) gel

ten) daher insbefondre von der Erbeinfeßung auf dasjenige) was der

Notherbe bereits bei Lebzeiten des Erblaffers von dernfelben erhalten

hatte) und zwar auch dann) wenn diefes in den Pflichttheil einzurech

nen wäre 270). *

19) Es fragt fich aber) ob auch eine bedingte Erbeinfeßung ge

nüge. Das Gefelz fpricht fich dariiber nicht aus. Aber wenn der Ge

feßgeber die Erbeinfeßung gewiffer Perfonen defiehlt) fo ift es natiirliä)

nicht feine Meinung) daß es dennoch gefiattet fein folie) diefe willkürlich

von allen möglichen) fei es auch höchft unwahrfmeinlimen umfiänden

abhängig zu machen/ wodurch die gefeßliclye Vorfchrift faft ganz ver

eitelt werden könnte 271). Daher ifi kein Zweifel) daß nicht jede be

dingte Erbeinfeßung als folche giltig und genügend fein könne. Da es jedoch

nur darauf ankommß daß zur Zeit des Todes des Erblaffers der Notherbe

fich gehörig eingefeßtoderenterbt finde 272)) fo miiffen wir ebenfo befiimmc

behaupten) daß die Erbeinfeßung vollkommen giltig fei„ wenn zur Zeitdes

Todes die Bedingung bereits erfiillt ifif wei( fie nun in Wahrheit eine

unbedingte ifi. Ferner ift) wenn auch die bedingte Erbeinfelzung der

Vorfchrift der dio'. 115. genügt) doch jedenfalls zu behaupten) daß die

Bedingung für nicht hinzugefügt gelten miiffe) fofern durch diefe Erb

einfeßung dem Eingefeßten der Pflichttheil zugewendet wird) und zwar

kann in diefer Beziehung auch nichts darauf ankommen) ob die Bedin

gung eine potefiatioe oder eine andere ift) weil der Pflichttheil durch

dadurch der Vorfchrift der no'. 115. Genüge geleiftetf und hielt daher hier noch

.die querelu jn0fljoi08j für nothwendig und anwendbar h weil von einer Ergän

zung hier doch nicht die Rede fein könne; Bülow) Abhandl. 1, 10.) wollte

auch hier die Ergänzungsklage zulaffen; beides ift unrichtig. VgbBluntfchli

a. a. O. S. 239. Fran>e a. a. O. S. 394 flg. Mühlen bruch a. a. O,

Bd, 35) S. 322) Bd. 37) S.366 flg.

270) Für diefen Fall macht eine Ausnahme Fran>e a. a, Q. S. 393

indem er das Pflichttheilsrecht mit dem Rechte auf Erbeseinfetzung vermifcht;

diefe muß eine wirkliche fein) fonfi wirkt fie nichts; die Einfelzung auf das dem

Eingefelzten felbft Gehbrende ift aber etwas ganz Richtiges und Unwirkfames.

Anders freilich wäre es) wenn das bei Lebzeiten Gegebene dem Empfänger noch

wieder entzogen und alfo auch durch lehtwillige Anordnung noch anders dariiber

verfügt werden könnte. Vgl. übrigens auch Mühlen bruch a. a, O. Bd, 36,

S.19.

271) Mayer) Erbr. l. Z. 102) ift gleichwohl anderer Meinung; er fagt,

die Einfeßung könne auch unter einer Bedingung gefrhehen (vorausgefetztf daß

den befonderen formellen Vorfchriften über Einfetzung der 811i here-lee genügt fei)

und werde nur) fo weit der Pflichttheil geht) als unbedingte behandelt. Da

nun der Pflicht-then fchon durch Vermächtnijfe oder Schenkungen unter Leben

den u. f. w. erfiillt fein kann) fo müßte man fich unter Umftänden als vollkom

men genügend gefallen laffen z. B. eine Erbeinfeßung wie folgende: Zudem felge

ich den a zum Erben ein auf 100 Thlr. , wenn binnen 14 Tagen nach meinem

Tode ein Meteorfiein von wenigfiens 10 Pfund Gewicht gerade auf meine Grab

ftätte niederfällt,

272) Vgl. oben Note 153 flg.
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keine Befchränkung befchweet werden foll 2'73)z aber freilich könnte aus

diefem* Gefich-tspunkte die Bedingung auch nur infoweit als nicht beige

fügt angefehen werden) als diefelbe das Pflichttheilsreclot beeinträchtigt)

und müßte daher wirtfam fein) fofern der Notherbe auf mehr als den

Pflichttheil eingefeht ift. Die Frage ift alfo nur) ganz abgefehen vom

Pflichttheil) der ja zugleich auf andere We-ife vollftändig hinterlaffen

fein kann-z welche Wirtung es habe) wenn der Notherbe nicht anders

als bedingt eingefelzt und die Bedingung zur Zeit des Todes noch nicht

erfiillt ift? Naeh einer Meinung foll in jedem Falle die Bedingung

als nicht-beigefügt geltenM)) nach einer anderen foll dieß nur) wenn

die Bedingung eine zufällige oder gernif/Gte) nicht auch wenn fie eine

rein poteftative ift-F der Fall fein 275); nach einer dritten Meinung foll

die bedingte Erbeinfelzung/ wenigfiens wenn die Bedingung nicht eine

poteftative ift) als ungenügend nichts wirken und daher das Teftament

ungiltig fein) als wenn der Notherbe gar nicht eingefeßt wäre 276).

Erwägt man) daß das ältere Recht) wo es am firengften Erbeinfeßung

forderte) bei dem Hausfohne) der noch mit einer poteftativ bedingten

Erbeinfeßung fich begnugte/ fo find wir wohl berechtigt anzuneh

men) 'daß eine folche in der fraglichen Beziehung einer unbedingten

gleichzuackiten feiz die Vorfchrift der l1. 32. 0. 3. 28. darauf anzuwen

denl find wirF fofern nicht der Pflichttheil dadurch befchrcinkt ift, nicht

bereänigt) da diefes Gefelz eben nur) fofern diefes der Fall ift) nicht

fchlechthin) die Bedingung für unwirkfam erklärt. Was aber andere

Arten von Bedingungen betrifft) fo dürfen wir nach der Natur der

Sache behaupten) daß eine fo bedingte Erbeinfehung keine folche fei/

wie fie Iuflinian durch U07. 115. dem Erblaffer zur Pflicht macht)

daß alfo dadurch feiner Vorfchrift nicht Genüge geleiftet werde und defi

halb auch die Folge eintrete) welchedie Nichtbeachtung derfelben nach

fich zieht. Wir haben keinen gefehlickyen (RundF fie durch Befeitigung

der Bedingung in eine diefer Vocfchrift genügende Erbeinfeßung) die

der Erblaffer nicht gewollt hat) zu verwandeln und fo jene Folgen

273) Vgl. oben Note 240.

274) H eurnan n) in der Zeitfchr. fiir (Zivilrecht und Proz. x711. S.

232-239. *

275) v. Vangerow- Pand, ll. S.484. Mühlenbrucl) a, a. O.

Bd. 37) S. 213-217. Der letzte drückt fich freilich etwas fonderbar aus) die

Hinzufiigung einer Bedingung fei nicht verboten) fondern diefe werde nur) wenn

fie wegfällt) als nicht hinzugefügt angefehen. Da hiernach jedenfalls die Erb

einfeßung befteht) die Bedingung mag erfiillt werden oder nicht) fo kann man fie

auch fchlechthin als unbedingte behandeln. Daß übrigens die genannten Schrift

fieller für 811i bereue-Z und elnuncjpnti oder für den 81m8 111m5 noch befonderes

Recht annehmen) kommt für uns nicht weiter in Betracht.

276) Fran cke a. a. O. S. 385. Derfelben Meinung find natürlich auch

diejenigen) welche überhaupt die formellen Vorfchriften des älteren Rechtes auf

fämmtliche Notherben der n07. 115. übertragen. Vgl. Note 171 ) 172.
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t

abzuwehren177). Wenn übrigens ein gefeßlicher wahrer Enterbungs;

grund angegeben ift) fo ift auch die bedingte Erbeinfelzung für vollkom

men genügend zu halten) da in diefem Falle felbft die völlige unbedingte

Ausfchließung des Eingefeßten von der Erbfchaft gerechtfertigt wäre.

20) Nicht gleich einer anderen bedingten Erbeinfebung wirkt es)

wenn der Notherbe nur 711131111191* fubftituirt ifi. In diefem Falle

werden nur die vorhergehenden Grade der Erbeinfehung) in Anfehung

deren jener nicht eingefegt oder gefeßlicl) enterbt ift) befeitigt und der

Notherbe erbt mit* den in gleichem Grade eingefeßten Erben _als tefta

mentarifcher Erbe. Dieß ift der Analogie des älteren Rechtes gemäß)

welches die verfchiedenen Grade der Erbeinfeßung als mehrmalige felbft

fiändige Vergabungen der ganzen Erbfchaft betrachtete und daher nur

bei jedem insbefondre fragte) ob in Anfehung deffelben der Notherbe

eingefeßt oder entrrbt fei278)z und die Befolgung diefer Analogie ift ' _

hier ganz rutbedentlici) 2"-'9).

21) Was die Enterbung betrifft) fo ift vor allem gewiß) daß

wenigfiens ein gefelzlicljer Enterbungsgrund im Teftamente ausdrück

lich angegeben fein muß) deffen Wahrheit alsdann die eingefeeten Erben

zu erweifen haben 280). Er muß im Teftamente felbft angegeben fein)

nicht blos in einem Eodicill oder fonft irgendwie. Er muß ferner na

mentlich oder fpeciell angegeben fein; es genügt alfo nicht die allgemeine

Angabe) daß der Notherbe die Enterbung verdient oder eines diefelbe

rechtfertigenden Betragens fich fchuldig gemacht habez aber es ift zudem

277) Dafür fpricht denn auch die Analogie der Rechtsfäße über Präterition

der 811i 11011-11108, nur mit dem unterfchiede) daß nach hier, 115. nicht anfängliche

und abfolute Nichtigkeit fiattfindet.- Vgl. oben Note 12-*24. Mankdnnte

zwar auch die Analogie der b. p. e. i. hierher ziehen (Note 26) und demnach

annehmen) daß der Eingefeßte einftweilen 8. t. b. p. erlangen könne) wenn aber

die Bedingung vereitelt werde) nunmehr die Intefiaterbfolge eintrete. Aber

diefe Analogie i| weniger paffend) weil nach der Novelle nur civilrechtliclje Te

fiaments- und Inteftaterbfolge in Frage fieht.

278) Vgl. oben Note 32.

279) Francke a. a. O. S, 397. Heumann a. a. O. S. 239-245.

Anderer Meinung ift Mühlenbruch a. a. O. S,218-222; er behandelt die

Vulgarfubflitution wie jede andere bedingte Erbeinfefzung) wcßhalb denn nach

feiner Anficljt (8. 20) die Bedingung als nicht beigefügt anzufehen wäre) wäh

rend nach unferer Anficht) wenn nicht zur Todeszeit bereits der Subfiitutions

fall eingetreten war) Inteftaterbfolge eintreten müßte. Aber er begeht in der

Befiinunung der Folgen ein offenbares Verfrhen) indem er gleichwohl annimmt)

daß n11n die Subfiitutcn an die Stelle der in8titnti treten, Wenn die Subftitu

tionsbedingung (8i 1112108 11011 eric 1118111111118) unbeachtet bleibt) fo ift die Folge)

daß nun der Notherbe allein) nicht auch feine Mitfubfiituten) Miterbe der '1118ti

ruti wird) nicht diefe ausfrhließt. Vgl. v. V a n g er o w c.. a. O.

280) M0'. 115. 011p. 3. pr.: 11181 10181111 pwhnbuntur 11151811 ei. jp8n8 11 0111i

nnljtn ing1-niitn11ini8 68118118 pu1enle8 81103 jnsceruerunl lem-mente. (Zap. 4. pr. :

1118i cnu8n8, ((1108 ennlnernbjnius, in 81118 ie8tn1nentj8 81166111] jter nomina

eeriut.
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auch erforderlich) daß durch die Anführung des Enterbungsgrundes fich

beftimmt der Wille des Erblaffers) aus diefem Grunde beftimmteNothr

erben als Schuldige von der Erbfchaft auszufchließen) kund gebe) wenn

gleich es nicht mehr auf den Gebrauch irgend einer Enterbungsformel

oder das Wort „Enterben" ankommen kann. Die Enterbung- muß

infofern auch nach 'der Novelle eine namentliche fein. Da nach dem

bisherigen Rechte) wo fie überhaupt nothwendig war) nament-liche

Enteicbung vorgefthrieben war) diefe Vorfchrift auch nicht als eine rein

formelle) fondern der Befiimmtheit des Willens wegen an fich ziveck

mäßig erfcheint) fo ift es eine ivillkürlici) befctzränkende Interpretation)

wenn man die Worte des Gefelzes: nnmineljrn jngrutjlnciini8 611118118 11186*:

rere oder .qpecinliter norninnre fo deutet) daß nur fpeciell diefer oder

jener im Gefeize aufgeführter Enterbungsgrund genannt fein müffez

fie fagen vielmehr) es müffe in concrete ausdrücklich das Vergehen an

gegeben werden) wegen deffen ein Notherbe als ingratn8 ausgefchloffen

werde) ,wobei fich von felbft verfteht) daß auch die Perfonen) welche fich

deffen fchuldig gemacht haben follen) genau bezeichnet find. Daher

mochte eine fiillfmweigende Ausfchließung) wie in dem Beifpiele: Ich

felge den N. N. zu meinem Erben ein) weil er der Einzige meiner Angehö

rigenwcir) der fich in meiner Gemüthskrankheit meiner angenommen hat)

wohl nicht für genügend zu halten fein) um fo weniger) da diefes Mo

tiv der Erdeinfehung des N. N. wahr fein' kann und dennoch einen

Notherben der Vorwurf lieblofer Vernachläffigung 'oesErblaffers viel

leicht nicht trifftWl).

22) Die Enterdung kann) wenn nur ein wahrer Enterbungsgrund

angegeben ifi) auch unter einer Bedingung angeordnet werden) ebenfo

wie der Notherbe in jenem Falle auch unter einer Bedingung eingefeht

werden kann. unzweifelhaft ift diefes) wenn der Notherbe unter einer

Bedingung enterdt und unter der entgegengefeßten Bedingung eingefegt

ifi; denn diefes war auch nach dem älteren Rechte in Anfehung der 811i

]1ere(ie8 giltig 282). Aber auch ohne diefes muß die bedingte Ausfchlie

ßung für giltig und genügend angefehen werden) wenn die Bedingung

zur Zeit des Todes fchon erfüllt iftz.denn alsdann findet fich der Noth

erbe zur Zeit des Todes) und nur darauf kommt es an) rechtmäßig ent

erbt; die Vorfmrift 'desuilteretl Oiechtes) wornach die bedingte .Ent

erbung fcinechthin nichtig war) kommt nicht mehr in Betracht) weder

bei 811i here-lee und Emancipirten 280)) noch bei anderen Notherben 201))

281) Vgl. iiber die verfchiedenen Meinimgen Francke a. a. O, S. 399.

Mühlenbruci) a. a. O. S. 230 fig. v. Vangerow a. a. Q. ll, S. 302,

Heumann a. a. O. S. 245 fig.

282) Vgl. diefes Werk Bd. ill) S. 892.

283) A. M. confequent v. V angero w u. A.) vgl. Note 162; aber auch

Mühlenbruch) vgl. Note 170.

281021. M. Puchta a. a. O, 8. 293. Heumann a. a. Q. S. 247 fig.

Vgl. Note 171.

17111. 10
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wo es fich nicht mehr um die blos förmliche Erheredation) fondern um

eine durch fchlechtes Betragen verdiente Ausfchließung handelt) die der

Ecblaffer nur zu Gunften des Schuldigen noch mildert) indem er fie

noch von einer Bedingung abhängig macht) z. B. meinen Sohn N.) der

mich mit Schlägen mißhandelt hat) enterbe ich) wenn er mich nimt per

fönlich um Verzeihung bittet. Bedenklicher fcheint der Fall) wenn zur

Zeit des Todes die Bedingung noch fchwebt) und der Enterbte nicht

unter der entgegengefehten Bedingung eingefeht ift. Aber auch diefes

*muß man confequent für giltig erklären. Denn das Gefeß verbietet

nur die Ausfchließung ohne Angabe eines wahren Enterbungsgrundes)

verwehrt aber nicht denjenigen) den man deßhalb völlig ausfcijließen

könnte) milderen Sinnes nur unter einer Bedingung auszufchließen 285).

Daß dann die Giltigkeit des Tefiamentes noch nach dem Tode des .Erb

laffers einer Ungewißheit unterworfen fein kann) |eht nicht im

Wege 286); denn der bedingt Enterbte hat kein Recht) fofort den ,Zutritt

zur' Erbfchaft zu verlangen) weil er ganz enterbe werden könnte) und

die eingefeßten Erben als folche haben hier fo wenig) als wenn fie unter

Bedingung eingefeßt find) ein Recht) über den Auffqub fich zu befchwe

ren) können aber einftweilen 8. t. i). p. agnofciren. Indefien fragt es

fich noch) welche Wirkung dann eintrete) wenn die Bedingung der Ent

erbung dcficirtz eine Frage) die ebenfo auch dann entfteht) wenn diefes

fchon vor dem Tode des Erblaffers entfchieden ifi. Man könnte in der

bedingten Enterbung immer eine fiillfmweigende Erbeinfehung unter

der entgegengefehten Bedingung finden287)) wornach denn in jedem

Falle das Tefiament befiehen bliebe) nur mit oder ohne Miterbfcijaft

des bedingt ausgefcljloffenen Notherben) je nachdem die Bedingung der

Enterbung deficirt oder erfüllt wird. Allein jene Annahme ift ungegrün

det. Eine folche fiillfcljweigende Erbeinfeßung anzunehmen ift über

haupt bedenklich 288)z es könnte auch mit den übrigen Anordnungen

unvereinbar fein und man könnte nicht befiimmen) auf welchen Erb

theil denn der bedingt Enterbte eingefegt fein folle. Es fcheint alfo

richtiger) fich nur daran zu halten) daß keine vom Erblaffer gewollte

Ausfchließung) als welche er (lei-diente ooncijtione wirklich nicht gewollt

hat) aber auch keine Einfeßung des Notherben vorliege) alfo das

Teftament rückfimtlici) der Erbeinfehungen wegfallen müffe.

23) Eine andere Frage ift es) inwiefern auch der Enterbungs

grund felbft bedingungsweife ausgedrückt werden könne 289). Dagegen

286) Vgl. v. Vangerow a. a. Q, S. 302.

286) Aus diefem Grunde will Francte a. a. O. S.401 flg. hier den Noth

erben als präterirt anfehen und daher die Erbeinfegungen als giltig. Vgl. auch

Mayer a. a. O. l. S. 282.

287) Mithlenbruch a. a. O. S. 227) 228.

288) Vgl. diefes Werk Bd. lil) S. 918.

289) Mit der vorhergehenden verweehfelt diefe cFrage Mühlen br u ch a.

a. O. S. 231 flg.
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ift wohl nichts einzuwenden) daß der Erblaffer den bereits vorliegenden

Enterbungsgrund nur bebingungsweife) etwa noch zweifelnd) ob es

damit feine Richtigkeit habe) ausfpreche: z. B. wenn es wahr ift) daß

mein Sohn vom Glauben abgefallen ift) fo foll er enterbt fein 290).

unbedenklich ift ferner in folehen Fällen) wo das Gefeh felbft) wenn

eine Enterbungsurfache erft nach Errichtung des Teftamentes fich ergibt)

den fwuldigen Rother-ben für erbunwitrdig erklärtW)) auch die im

voraus erklärte Enterbung auf diefen Fall fiir zuläffig zu halten;

wenn dann diefe Bedingung der Enterbung nicht eintritt) fo ka-nn frei

lich wieder das Teftament nicht befiehen) wofern nicht der bedingt ent

erbteNotherbe auf den entgegengefelzten Fall eingefeht ift. 7 Aber auch

in-"anderen Fällen fcheint es ebenfalls mit gleicher Wirkung zuläffig)

im voraus fur den Fall) daß fich ein Notherbe bis zum Tode des Erb

laffers eines die Enterbung rechtfertigenden Betragens fchuldig mache)

die Enterbung auszufprecloen 292)) da es ja wefentlich nur auf die Todeszeit

ankommt und es daher genügen muß) wenn in diefem Zeitp-unkte der

angegebene Enterbungsgrund wirklich eingetreten ift 293). Dagegen

kann* es an fich nicht für wirkfam gehalten werden) den Notherben zu

enterben für den Fall) daß erft nach dem Tode des Erblaffers ein recht

mäßigee Enterbungsgrund eintreter Denn offenbar feht das Gefeh bei

Aufzählung der Enterbungsgritnde diefe als bereits beftehend voraus) wenn

fich) zur Todeszeit) fragt) ob Jemand rechtmäßig enterbt fei. Allein

da* es zuläffig ift) den Notherben unter einer Poteftativbedingung ein

zufeßen) die Vermeidung einer Enterbungsurfache aber allemal eine

Poteftativbedingung ift) fo kann der Erblafier denfelben Zweck erreichen)

wenn er jenen unter der Bedingung einfeht) daß er fich auch fpäter

nicht einer die Enterbung rechtfertigendenHandlung fchuldig maäoe 294))

und dabei ift es nicht einmal nothwendig) obgleiä) unfchädlich) daß er

denfelben für den entgegengefehten Fall enterbe295). Der Erfolg befteht

dann darin) daß der Eingefehte vrrmöge der Mucianifmen Eaution

fofort den Befih des ihm zugedachten Erbtheiles erlangen' kann) diefen

aber wieder verliert) wenn hinterher die Bedingung feiner Erbeinfelzung

deficirt. Es ift aber dabei immer feftzuhalten) daß er fich eine folche

Befchränkung nicht braucht gefallen zu laffen) fofern dadurch fein

Pflichttheilsremt beeinträchtigt wird. ,

290) V u ch h o lg ) in der Zeitfchr. für Civilr. und Proz. xnt. S, 352 fig.

Heumann) daf. ill/ll. S. 218.

291) bla-e. 115. cap. 3, Z. 12. 13.

292) And. Mein. v. Vangerow und Heumann a. a. O.

293) Mühlenvrucl) a. a. O. S. 231-235, Mayer a. a. Q1.

S. 282. Buchholß a. a. O. S. 333.

294) Mayer a. a, O. Nr, 9.

295) Im Refultate übereinfiimmend ift Muhlenbru ch a. a. Q. S. 238)

239) obwohl von anderem Gefichtspunkte ausgehend) und immer mit dem Un

terfchiede) daß er fiir 311i und Emanripirte die Erfordernifie einer giltigen Ex

heredation nach älterem Rechte vorausfetzt.

10'
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24) Die übrigen Erforderniffe einer giltigen Erheredation nach

älterem Rechte L96) können bei der Enterbung der Kinder und Eltern

nach der Novelle 115 nicht mehr in Betracht kommen. Sie beziehen

fich nur auf die blos formelle willkürliche Erheredation und beruhen auf

Subtililäten) die zu den Veftimmungen der Novelle nicht mehr paffen.

Es kann nur darauf ankommen) ob der Erblaffer den Willen) daß der

Notherbe wegen eines beftimmten Enterbungsgrundes von der Erbfolge

ausgefchloffen fein folle) deutlich an den Tag gelegt habe 297).

25) Die Enterbungsurfaclje muß von den eingefelzten Erben als

wahr“ erwiefen werden. Sind mehrere Enterbungsgründe im Teila

mente angegeben) fo genügt es) wenn fie die Wahrheit des einen oder

des anderen erweifenz aber es hilft ihnen nichts) wenn fie einen nicht

angegebenen darthun) während fie die angegebenen zu beweifen nicht im

Stande find.

26) Wenn nun Kinder oder Eltern nicht eingefelzt und auch nicht un

terAngabe eines gefehlimen Enterbungsgrundes ciusgefchloffen find oder

der angegebene Enterbungsgrund nicht als wahr erwiefen wird) fo ift

zwar gleichwohl das Teftament nicht von Anfang an nichtig) hebt daher

ein älteres Teftament auf) und kann möglicher Weife immer noch eine

teftamentcirifme Erbfolge der darin eingefelzten Erben begründen. Aber

die übergangenen Kinder oder Eltern) vorausgefelzt) daß fie im vorlie

genden Falle auch die näehften Intefiaterben find und daher Notherben

recht haben) können durch ihre Erklärung) von diefem Rechte Gebrauch

machen zu ivollen) die Erbeinfelzungeit befeitigen und die Inteftaterb

folge herbeiführen. Es genügt dazu jede Ertlärtmg des Willens) Erbe

zu werden) welche iiberhaupt eine Antretung der Erbfchaft enthält;

denn fie können eben ohne weiteres die Erbeinfehung als ungiltig be

trachten und dieIntefiaterbfolge antreten) und daher auch fofort mit der

liereciilulis pelilio als Intefiaterben ihr Recht geltend machen. Man

mag diefe Klage immerhin Nullitätsqtierel nennen) cjtierela nulliluliZ e.:

juni? noe0 oder ex 110e. 115.. weil fie fich darauf gründet) daß die tefia

mentarifmen Erbeinfehungen ungiltig feien) aber man darf fie nur für

nichts anderes anfehen) als eine gewöhnliche Erbfchaftsklage der Inte

fiaterbenz der Kläger braucht auch gar reicht auf Nichtigkeitserklärung

anzutragen) fondern kann einfach fein Inteftaterbrectzt behaupten) und

erft) wenn der Gegner auf das Teftament .fich beruft) daffelbe als un

wirtfam wegen Verletzung des Notherbenrechtes zurückweifen) worauf

dann der Richter nicht erft durch fein Urtheil das Teftament refcindirt)

fondern nur) weil es ungiltig fei) das Inteftaterbrectyt des Übergänge

nen Notherben anerkennt298).

296) Vgl. diefes Werk Bd. ill) S. 892-894) Nr, 3-6.

297) Francke a. a. O. S. 400) 401.

298) Vluntfrhli a. a. O, S. 240-242. Francke a. a, O. S. 379.
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27) Die eingefeßten Erben können wohl einfiweilen den Befih der

Erbfchaft erlangen durch das fogen.1*e111011111111 e11 105-11 111l. 6011.110 ecljclo

1). 1111111111111 1011611110; aber wenn der ubergangene Notherbe als Contra

dictor dagegen auftritt und feine Eigenfctmft als Notherbe wenigfiens

vorläufig befcheinigt) auch ein Enterbungsgrund im Teficimente nicht

angegeben ift) fo wird jenen die Immiffion mit Recht verweigern, un;

gegründet aber ift es) in jedem Falle) auch wenn ein Enterbungsgrund

angegeben oder die Thatfache) daß ein Notherbe Übergängen fei) noch

gar nicht dargethan ifi) dem angeblich Verletzten den einfiweiligen

Befiß einzuräumen) bis die Giltigkeit des Teftarnentes ausgemacht

fez299).

28) Die fogen. Nullitätsquerel verjährt nach der allgemeinen

Regel in dreißig Jahren) nicht wie 'oie 11111110111 111011101031 in funf Jah

ren. Auch hat fie nicht) wie diefe) die Folge) daß der Kläger) wenn

er unterliegt) nun dasjenige) was ihm im Tefiamente fonft zugewendet

ifi) einbirßt390). And-ererfeits hat auch die Annahme eines Vermächt

niffes nicht die Folge) daß der Notherbe nun von der Anfechtung des

Tefiamentes ausgefchloffen wirdiiol); einen Verzicht auf diefe kann

man darin um fo weniger erkennen) weil die Vermächtniffe ungeachtet

der Befeitigung der Erbeinfeßungen befiehen bleiben 302). Jedoch kann

man dann unbedenklich einen Verzicht annehmen) wenn der Notherbe

mic Kenntniß feines Rechtes von den eingefeizten Erben ein Vermächt

niß fich auszahlen ließ) das nicht in Sachen der Erbfchaft befteht) das

alfo von jenen) wenn fie von der Erbfchaft verdrängt werden) als i11

111111111110 könnte zurückgefordert werden.

29) Stirbt der Übergangene Notherbe) ohne fein Recht geltend zu

machen) fo können feine Erben an feiner Statt es in Anfpruch nehmen.

Es bedarf nicht einer befonderen Vorbereitung) um die Nullitäcsklage

auf die Erben zu übertragen. 'Allein da diefe eben nichts anderes ift)

als die Erbfchaftsklage) alfo die Erwerbung der Erbfchaft vorausfeßt)

diefe aber regelmäßig nicht erft in der Perfon der Erben des berufenen

Erben eintreten kann) fo wird freilich erforderlich fein) daß diefem

felbft fchon die Erbfchaft erworben fei) wofern nicht eine Transmiffion

des Erwerbsrechtes auf die Erben begründet ift. Demnach wird alfo

regelmäßig) damit die Erben des Notherben mit Erfolg klagen können)

vorauszufeßen fein) daß der letzte bereits irgendwie den Willen) Erbe

zu fein) an den Tag gelegt) d. h. die ihm kraft des Gefeßes angebotene

Intefiaterbfolge angetreten habe 303).

299) l.. 2. 3. E. 110 11111010 1). 1111111111111 i011. (6, 33.) Francke a, a. O.

S. 381) 382.

300) 111g. 1.. 5. 8. 1. 1). 11c 1118 1111110 111 111c11gn. (34. 9.)

301) 111g. 11.5. Z. 1. e11. 11. 43. 44. 1). 118 11121611. pet. (5. 3.)

302) Vgl. unten Z. 32.

303) Miihlenbrucl) a. a. Q. S. 261-264,
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30) Werden die Erbeinfehungen durch einen Notherben befeitigt.

fo wird überhaupt Inteftaterbfolge eröffnet; es gelangen alfo als Mit

erben des übergangenen Notherben auch alle diejenigen. welche mit die

fem gleiches Inteftaterbrewt haben. zur Erbfolge. als ob kein Teftament

vorhanden wäre; fie mögen felbft Notherbenrecht haben oder nicht. und

mögen im Teftamente eingefeht oder übergangen fein 304). Wenn von

diefen Inteftaterben der eine oder andere die Erbfchaft nicht erwirbt. fo

accrefcirt deren Erbtheil den übrigen nach der allgemeinen Regel. der

wegfallende möge felbft auch ein Notherbe fein oder ein anderer In

tefiaterbe 305); ein Verzicht zu Gunften der eingefeßten Erben kann

nur infofern wirkfam fein.*als der Verzichtende felbft erft das deferirte

Erbrecht erwirbt und die erworbene Erbfchaft für feinen Theil den ein

gefehten Erben überläßt300). Wenn aber gar kein Notherbenrecht

gegen das Teftament geltend gemacht wird. wenn z. B. der einzige

übergangene Notherbe auf fein Recht verzichtet. fo find die übrigen

Inteftaterben. die fich nicht über verlehtes Notherbenrecht befchweren

können. nicht berechtigt. das Teftament anzufechten. Ebenfo muß die

fen denn auch das urtheil. welches gegen jenen in dem Rechtsftreite

über die Giltigkeit des Tefiamentes ergangen ift. entgegenfiehen. wäh

rend fie dagegen auch auf das urtheil. welches die Ungiltigkeit der Erb:

einfelzungen ausgefprowen hat. fich berufen können. um ihr Intefiat

erbrecht zu behaupten 307). Von felbft verfteht fich hiernach. daß die

jenigen. welche nach dem Notherben die nächften Inteftaterben find.

blos als fol>)e in keinem Falle gegen das Teftament die Erbfolge be

haupten könnenz denn entweder macht jener fein Recht geltend. dann

fchließt er fie als der nähere Inteftaterbe aus. oder nicht. dann können

fie noch weniger als gleichberechtigte das Teftament anfechten.

31) Eine andere Frage ift aber. ob nicht derjenige. welcher zunächft

Notherbenrecht nach dem übergangenen Notherben hat. zur Anfechtung

des Teftamentes berechtigt fei. wenn diefer von feinem Rechte keinen

Gebrauch macht oder auch mit Recht ausgefwloffen ift? Obgleich in

Anfehung der quer-ein jnoifiojoaj lestatnenii eine folche Zucctessjo in que

relenn ftattfand. deren nähere Beftimmung jedoch fehr fireitig ift. fo

fehlt es doch an genügendem Grunde. diefelbe auch nach dem Re>)te'

der 1001-. 115. zuzulaffen. da andererfeits nach dem älteren Remte der

811i 1101111163 und Emancipirten entfchieden nur der nächfte eingefeht oder

enterbt zu werden brauchte-M) und derjenige. der ohnehin niajt erbt.

304) Vgl. oben Note 160. Ob auch die rechtmäßig enterbten? Vgl.

unten Note 316-320.

303) Vgl. diefes Werk Bd. l. Art. An w ach fun g s re ch t.

306) Vgl. Mühlenbrucl) a. a. O. S. 268-270.

307) Francke a. a. O. S. 386,

308) l.. 9. 8. 2. l). 1101111. ei. 110801111. (28. 2.)
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wenn gar kein Tefkament errichtet ift. fich nicht über Verleßung feiner

Erbanfprüche befchweren kann. wenn er in dem errichteten Teftamente

nicht berückficlnigt ift309),

32) Die ungiltigkeit des Tefiamentes. welche in Folge der Ver

legung des Notherbenrechtes nach der Novelle 115 eintritt. befchränkt

fich nur auf die Erbeinfelzungen. worunter natürlich-auch die Vulgar

fubftitutionen mitbegriffen find. In Anfehung feines übrigen Inhaltes

foll das Tefiament giftig bleiben. tauqurun jn 110c-, non reseizsum obli*

nent testnmeulum. Dabei wird jedoch vorausgefeßt. daß das Teftament

eben aus keinem anderen Grunde angefochten wird. als wegen Ver

lehung der Vorfchriften jenes Gefelzes. Wenn daher z. B. das Tefia

ment nicht in der erforderlichen Form errichtet ift oder die eingefelzten

Erben fchon vor dem Tode des Teftators weggefallen find oder die Be;

dingung der Erbeinfehungen nicht erfüllt wird. fo können aua) die

übrigen Verfügungen des Tefiamentes keine Wirkung mehr haben.

ebenfowenig. als wenn daffelbe nicht zudem noch den Verftoß gegen

das Notherbenrecht enthielte. Diefe Regel muß jedoch nothwendig durch

eine Ausnahme befchränkt werden. Wenn namlich die eingefeßten

Erben die Erbfchaft ausfchlagen. fo müjfen niwtsdefioweniger die übri

gen Befiimmungen des Teftamentes wirkfam bleiben. obgleich fonft die

Deftitution defielben regelmäßig Ungiltigkeit feines ganzen Inhaltes zur

Folge hat. Denn die eingefehten Erben werden die Erbfchaft gewöhn

lich eben deßwegen ausfchlagen. weil fie doch vorherfehen. daß ihnen

diefelbe durch die Notherben wieder entzogen wird. und fie können fie

gar nicht einmal wirkfam antreten. fobald die Notherben erklärt haben.

daß fie von ihrem Rechte Gebrauch machen. weil diefelbe dann jenen in

der That nicht deferirt ift. Diefe Ausnahme wird aua) durch die Ana

logie ähnlicher Beftimmungen des älteren Rechtes beftätigtz denn bei

der bonarnm p083e38i0 contra tribal-ix mußten ebenfo die Vermächtniffe an

die bevorzugten Verwandten entrichtetwerden. wenn gleich die eingefehten

Erben die Erbfchaftabgelehnt hatten 310). und nicht minder muß derjenige.

welcher an die Stelle eines Unwürdigen tritt. die diefem auferlegten

Vermächtniffe anerkennen. wenn gleich derfelbe die Erbfchaft ausge
x fchlagen hat 311). Daffelbe muß aber auch gelten. wenn die Eingefeh

ten eine Bedingung. deren Erfüllung nur von ihrem Willen abhängt.

309) Fran>e a. a. O. S. 387-389 nimmt eine sueceseio in quer-einen

in dem Falle an. wenn der vorgehende Notherbe aus rechtmcißigem Grunde ent

erbt ift. Dagegen Mühlen bruch a. a. O. S. 264 flg. Wie follte man denn

nach Fran>e's Anfimt in dem Falle entfcheiden. wenn der nächfie Notherbe

zwar auf eine Kleinigkeit eingefelzt. aber durch Angabe eines wahren Ent

erbungsgrundes von der Geltendmachung des Pflichttheilsrechtes ansgefchloffen

ware .

310) l.. 4. 11. l). rie legal. preeet. (37. 5.)

311) l... 16. Z. 2. 1). (ie bis quue ut inclign. (34. 9.) l.. 3. 5. l). na

8C. Trebell. (36. 1,) l.. 3. Z. 4. l). (ie iure jiscj. (49. 14.)
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nicht erfüllen) was der Ablehnung der Erbfthaft gleichzuachten iii 312).*

Vorausgefeßt wird ferner) wie fich von felbft verflehg-daß die fraglichen

Verfügungen an fich) abgefehen von der mangelhaften Befchaffenheit

des Tefiamentes) giltig wären; fie erlangen keine andere Kraft) als

welche fie haben würden) wenn das Tefiament zu Recht befiunde 313);

diefe aber muß ihnen auch ebenfowohl) wenn fie in giltigen Eodicillen)

als wenn fie im Tefiamente felbft angeordnet find) beigelegt werden.

33) Als einzelne Arten von Verfügungen) welche hiernach beftehen

bleiben) nennt das Gefelz ausdrücklich Vermächtniffe (leg-na re] unei

c0rnlnj88u), Freilaffnng von Sclaven und Ernennung von _Vormün

dern) fehr aber dann noch hinzu) daß daffelbe auch für andere Ver

fügungen (cluaeijbel zijn cupjluln c0nce88n legibn5) gelte. unzweifel

haft muß darnach auch die Pupillarfubftitution) ebenlo wie bei der

bonururn ])08Z08Zl0 c0ntrn lniiulas 314), aufrechterhalten werden) was mit

Unrecht von Einigen beftritten worden iftz denn obgleich fie auch eine

Erbernennung ift) fo ifi fie doch keine Erbeinfehung für den Nachlaß

des Teftators felbft) nur auf diefe aber bezieht fich offenbar die gefeß

liche Ungiltigkeitserklärung) tvelche nur den Zweck hat) der pflichtwidri?

gen Ausfchließung der Notherben von der Erbfchaft des Teftators zu

begegnen 315). Streitiger ift es) ob auch die rechtmäßigeEtiterbung

anderer Notherben unter den quaelibet eiiie aapitulu micht-griffen fei?

Dieß toürde die Folge haben) daß der rechtmäßig Enterbte) wenn durch

einen anderen Notherben die Inteftaterdfolge herbeigeführt wird) an

diefer gleichwohl keinen Theil nehmen konnte. Von Anhängern des In

officiofitätsfhfiems) welche zugleich der Anficht find) daß auch in Folge

der querela jn0iliei08i der rechtmäßig Enterbte von der Erbfolge ausge

fmloffen bliebe) wird dieß confeguent behauptet) und fie finden darin

zugleich ein Argument mehr für die Richtigkeit jenes Shfiems 316);

aber auch von denjenigen wird es angenommen) welche überhaupt die

Refciffion des Tejtamentes nicht zu Gunften aller Intefiaterben) fondern

nur der nicht rechtmäßig ausgefchloffenen Notherben wirken laffen 317))

nach Analogie der d. p, e. t., welche ebenfalls den giltig enterbten nicht

312) l.. 12. 1). rie iegul. praeet. (37. 5.) Ci'. l.. 23. Z. 1. l). a.: here-l,

jnßljl. (28. 5.)

313) nig. l.. 3. 8. 7. ]), (in lagert. pie-reer. (37. 5.): [In legen-z eoiu pruestunl,

qui contra luliuina b, p. necipjunt) qune niiljter unter sunt.

314) l.. 34. Z. 2. i). (Ic: rulg. ZUbZi.. (28. 6.)

315) Vgl. Glück a. a. O. Bd. 7) S. 322) 452. Mühlenbruci) a. a.

O. Bd. 37) S. 286-288,

316) Mayer) Erbe. l. S. 284) 287. Diefer zählt nicht nur die Ent

erbung) fondern auch die Erbeinfehung anderer Notherben zu den ulja cupitula

legibus 60-10-2888, obgleich das Gefeh fchlechthin fagt: quantum url justjlunanem

berecjuln folie das Tefiament keine Kraft haben.

317) Puchta) Pand. Z. 493) Note li, l.
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zugefianden habeW). Nach der hier gewonnenen' Anficht aber ift

es confequent anzunehmen) daß die enterbten fowohl' wie andere Inte

fteiterben zu der durch die Refciffion der Erbeinfelzungen eröffneten In

teftaterbfolge berufen werden 319)) wie es nach der richtigen Anficht auch

in Folge der green-elta jn0iljcj08j der Fall war) und diefer confequenteren

Annahme fteht auch das Gefeh nicht im Wege) da es in cap. 3 u. 4.

a; E. zuerft fchlechthin Intefteiterbfolge anerkennt und dann bei der

Scinußbefiimmung) betreffend 'den fonftigen Inhalt des Tefiamentes)

offenbar nur folche Verfügungen im Auge hat) welche die eigentliche

(unmittelbare) Erbfolge in das Vermögen des Tefiators nicht an

gehen 320). .

34) Streitig i| auch) ob die dem Notherben) welcher das Tefta

ment angefochten hat) felbft zugedachten Vermächtniffe giltig bleiben.

Man hat es geleugnet) nach Analogie der b0n0run1 p088e88j0 contra

tnbuln8 321); der Notherbe könne nur die Wahl haben) entweder das

ihm durch _den Willen des Ecblaffers Zugedachce oder das ihm gefehlich

gegen deffen Willen Gebiihrende zu fordern) er könne nicht Vortheile

aus einem Teftamente in Anfprucl) nehmen) das er doch felb| an

fechteW). Aber es fehlt an einem hinreichenden Grunde fiir diefe

Meinung) da das Gefeh allgemein und ohne Einfchräniung die Ver

mächtniffe aufrecht erhält 323)._ Dieß kann wohl im einzelnen Falle zu

unbilligen Refultaten fiihren) wenn andere eingefehte Notherben nur

mit ihrem Inteftaterbtheile fich begniigen mirffenz aber es kann auch

der Fall fein) daß der Notherbe erft durch jene Vermächtniffe feinen

Pflichttheil vollaus bekommt und daß diefelben zudem ganz oder theil

weife anderen als gleichfalls notherbberechtigten Perfonen zur Lafi* fal

len) z. B. Legatarien oder folchen Inteftaterbemidie iiberhaupt kein

Notherbreäyt haben.

35) Zur Geltendmachung der Vermächtnifie dienen die gewöhn

lichen Rechtsmittel) wie fie bei voller Giltigkeit des Teftamentes gegen

die eingefelzten Erben ftattfinden wiirden) denen die Inteftaterben ge

wiffermaßen gefehlici) fubfiituirt find. DieRiclytigkeitdiefer Behauptung

318) i.. 8. pl'. l). (12 11. l). c. e. (37. 4.)

319) Vgl. oben nach Rote 158 u. 304.

320) Miihlenbrucl) a. a. O. S. 288) Note 54:1. Mayer a. a. O.

bemerkt) unter den ulju qunecnnqne cnpjlnln müßte doch noch etwas mehr als

Pupillarfubfiitutionen verfianden fein) alles andere außer Enterbungen fei aber

fchon vorher befonders genannt. Dieß ift nicht richtig. Es können noch man

cherlei Anordnungen im Tefiamente vorkommen) die nicht zu den Vermächtniifen

gehören) z. B. unter Vegräbniß) Errichtung udn Denkmälern und andere der

artige Auflagen) die kein Vermächtniß enthalten) Legitimation von Kindern)

auch Zurücknahme von Vermächtniffen) Verbot des Abzuges der Falcidia u. dgl.

321) l.. 5. Z. 2. 1). (I6 legal. prnezt. (37. 5.)

322) Francke a. a. O. S. 389. Vluntfchli a. a. Q. S. 263.

323) Mühlenbrucl) a. a. O. S. 284-286.



154 Pflichttheils- und Notherbenrecljt.

ergibt fich von felbft daraus) daß das Gefeß die Vermächtniffe ausdrück

lich für giltig erklärt) als ob das Tefiament nicht refeindirt wäre) und

es ift daher unnöthig und unzuläffig) auch hier zu einer o0n1ljeti0 ex

lege feine Zuflucht zu nehmen 321). Wollte man fie auch als Inteftat

fide-icommiffe betrachten) fo würde das Refultat gleichwohl daffelbe fein.

Sind die Vermächtniffe übermäßig) fo haben die Erben wie gewöhnlich

das Recht) die falcidifche Quart) beziehungsweife als Notherben ihren

Pflichttheil vorab zu fordern.

36) Vermöge der Codicillarclaufel können nach der herrfchenden)

auch wohl begründeten) Meinung auch die Erbeinfeßungen als Univer

falfideicommiffe aufrecht erhalten werden) wenn gleich das Recht der

Notherben verletzt ift 325). Jedoch kann dieß nicht gegen die offenbare

Willensmeinung des Erblaffers zugelaffen werden) und wird daher mit

Recht dann nicht angenommen) wenn derfelbe erwiefenermaßen nur

aus Irrthum einen Notherben übergangen und andere zu Erben einge

febt hat. Es ift aber die Frage) ob in diefem Falle nicht überhaupt

die Befiimmungen der Novelle 115 unanwendbar find; ob nicht wegen

jenes Irrthums das Teftament feinem ganzen Inhalte nach für ungil

tig zu erklären fei? Allein da fchon nach älterem Rechte in Fällen diefer

Art) felbft wo die abfichtliäue Uebergehung Ungiltigkeit des ganzen In

haltes des Teftamentes zur Folge gehabt hätte) doch nur die Erbrin

feßungen mit Aufrechthaltung der Vermächtniffe befeitigt wurden 320))

fo kann nun um fo weniger jenem Irrthum eine weitergreifende Wir:

kung beigelegt werden) nachdem durch das neue Gefeß allgemein nur

Ungiltigkeit der Erbeinfelzungen als Folge abfichtlicher Verletzung des

Notherbenremtes der Kinder oder Eltern anerkannt worden i| 327).

37) Noch ift insbefondre die Frage zu berühren) ob auch in An

fehung der Poftumi die Vorfchriften der Novelle 115 unbedingt zur

Anwendung kommen? Viele behaupten) daß für diefe das ältere Recht

durch diefes neue Gefelz nicht abgeändert worden fei028)) und nehmen

daher auch noch an) daß ein giltiges Teftament) wie früher) durch

ngnuljo p08t11n1i rumpirt werde. Allein es fehlt an jedem Grunde) das

324) Derfelbe S. 289.

325) 11g. l.. 24. 8. 11. l). (ic: ficjejeomtniso, 11112160105.) Nicht entgegen

find l.. 13. 1). (IS jnofl'. test. (5. 2.) l... 36. l). (ia legal. [ll. , weil fie auf der

Fiction des Wahnfinnes bei der cjuereln inoiljcjosi beruhen) wornach diefe auch

die Ungiltigkeit aller Vermächtniffe nach fich zog. - Die herrfcijende Meinung

vertheidigt auch Francke a. a. O. S. 416-421. Verfehlt ift die Gegen

argumentation von Mühlenbruch a, a. O. Bd. 37) S, 368-373. Vgl.

dagegen v.Vangerow) Pand. ll. S. 457-460.

326) l.. 27. Z. 4. l.. 28. l). (je 111011". 168c. (5. 2.) (if. l.. 92, l). (ie dei-ec!,

inoijt. (28. 5,) l.. 3. i). (ie 111011'. lost. (3. 2.8.)

327) Vgl, Mühlenbrucl) a. a. O. Bd. 37) S.319-352) Vd,35)

S. 380-387.

328) Vgl. Glück a. a. O. Bd. 7) S. 372.
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Gefelz) welches allgemein von Defcendenten und Afcendenten fpricht)

nicht auch auf Pofiumi zu beziehen. Sollte auch eine rechtmäßige

Enterbung derfelben undenkbar fein) fo ift nithtsdefiotveniger die Vor

fchrift) daß der Erblaffer feine Defcendenten) wenn deren Ausfchließung

nicht durch einen rechtmäßigen Enterbungsgrund gerechtfertigt ifi) zu

Erben einfehen) ividrigenfalls das Teficiment rückfichtlici) der Erbernen

nungen unwirkfam fein foll) auch auf fie vollkommen anwendbar) fo

gut wie nach älterem Rechte die Vorfchrift der Einfehung oder Ent

erbung der 811i |1eretie8. Zudem aber ift vorerft in Anfehung der qneßi

pogtnrni eine Enterbung offenbar fehr wohl denkbar) da fie fchon zur

Zeit der Tefiamentserrimtung eines enterbenden Vergehens fich fchuldig

gemacht haben können) und zwar kann man von folchen (111181 p08l111ni

jezt auch in der Elaffe der Afcendenten reden) indem der Sohn z. B.

den Vater enterbt für den Fall) daß fein Kind ihn nicht überlebe.

Aber auch in Anfehung wahrer Poftumi) fofern fie zwar erfi nach der

Teficimentserrimtrlng) aber doch noch bei Lebzeiten des Teftators gebo

ren werden) ift eine wirkfame Enterbung nicht unmöglich) wenn die oben

(23) über bedingte Enterbung aufgeftellten Rechtsfähe richtig find I20))

während eben darnach die directe Enterbung eines folchen) der erft nach

dem Tode des Erblaffers geboren wird) freilich nicht fiattfinden kann.

Wenn alfo die Vorfchriften der Novelle auch auf Poftumi und Quafi

pofiumi anzuwenden find) fo ergibt fich aus der bisherigen Entwicke

lung des Rechtes der Novelle 115 von felbfi) daß durch egnnticfioder

1111.131 1131111110 p08i111ni das Tefiament nicht mehr) wie nach älterem

Rechte) rumpirt wird. Es kommt nur darauf an) ob zur Zeit des Todes

des Erblaffers ein Defcendent vorhanden) der nicht eingefelzt und nicht

rechtmäßig enterbt ifiz alsdann werden die Erbeinfeßungen) und nur

diefe) ungiltigz nur ift dabei) wie überhaupt in Beziehung auf gefeh

liche Erbrechte die Regel zu beachten) daß der in jenem Zeitpunkte

bereits Empfangene aber noch nicht Geborene pr() juin new liuhetnr,

falls er nachher wirklich rechtsfähig geboren wird.

38) Endlich ift noch daran zu erinnern) daß eine Enterbung in

guter Abficht auch nach der Novelle 115 der Giltigkeit des Teftamentes

nicht im Wege fieht330).

ll. Das Recht der Gefchwifter.

ueber diefes hat die Novelle 115 nichts verordnet) es find daher

.die Beftimmungen darüber aus dem älteren Rechte zu entnehmen.

Darnach aber haben

329) Z. B. wenn das Kind meines Sohnes n. gleich feinem Vater fich zu

der Secte der Wiedertäufer bekennt. Vgl. übrigens diefes Werk Bd. 111)

S. 899.

330) Vgl. diefes Werk Vd. lil) S. 901,
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1) nicht alle erbfähigen Gefmwifier ein Notherbenrecht) fondern

nur oorwanguinoi im römifchen Sinne) nämlich vollbürtige (gerinani)

und halbbürtige von der Vaterfeite (o0n8angi1inei irn heutigen Sinne))

jedoch ohne Rückfimt darauf) ob fie noch zu den Agnaten des Erblaffers

gehören oder nicht; Halbgefcljtoifier von der Mutter her (uierini) haben

nicht daffelbe Recht. So befiimmt die Hauptfielle hierüber in klaren

Worten 331). Zwar haben Manche behaupten wollen) daß nach neue

ftem Rechte auch den Halbgefchwifiern von der Mutterfeite gleiches

Recht zukomme) da fie nun auch gleiches Jnteftaterbrecht haben) wie

die oonganguinei; allein das legte war ihnen auch fchon in dem revidir

ten Eoder beigelegt332)) fogar vortheilhafter als nach der Dior. 118.,

und gleichwohl wurde darin die angeführte ausdrückliche Vorfchrift

noch aufgenommen, Ein gleiches) ja felbft ein befferes Jnteftaterbremt

begründet eben keinen Schluß auf ein gleiches Pflichttheilsremt) und

daher kann das letzte auch den Kindern verftorbener Gefchwifter nicht

zugeftanden werden 333)) obgleich diefe nach 11'011. 118. mit den noch

lebenden Gefchivijiern zufammen erben und die Kinder vollbürtiger

Gefchwifier fogar den halbbürtigen Gefchwifiern felbft vorgehen 331).

2) Die Gefchwifier) vollbürtige wie halbbürtige) haben nur ein

bedingtes Notherbenrechtz fie können fich nämlich nur dann über Aus

fchließung von der Erbfchaft befchweren) wenn unehrenhafte Perfonen

zu Erben eingefeßt find 335). Darunter find nicht blos Infaine (im

K»

F!?

331) l1. 27. (i. (ie inoii'. test. (3. 28.) lrnp. (ionzfanlinus. -» kratro8 re]

80rore8 uterini ab inoilici08i aotione contra iesinmenlliin lratris re] 8or0ri8 penit118

arcranlur; oonsanguiusi 111118111 (iurante agnatione "ei non, contra ie8tamenlurn

iratri8 811i rei 801*0ri8 .ie in0ilici080 quae8tione1n 111018118 possunt, 8i 861-11111 bert-eins

iniarniao ro] turpiluciinis rei 1121-18 1101116 rnaouia aci8porg11nlur 'oi iiherti qui perpe

ram el non bene 1nerenie8 maximiscjue 11611060118 81111111 patronuin asnecuti): in81ii11ti

811111. excepio sere-o 11ece8811ri0 iierecie in8ii11110. Diefe (Confiitution ift durch

Combination von zwei Confiitutionen dcs Theodofifchcn Coder gebildet worden)

nicht ohne erhebliche Aenderungen: l.. 1. "lin (i. b. t. (2. 19.) liraires uterjnj

ni) inoiliciosis aciionihus arceanlur ot garinani8 taniuinmotio iralrihus 111111018118 e08

ciuntnxat 111811111108 1112113688, quihu8 in118ta8 con8tiierit e888 1101.118 cic-iestaviii-z iurpi

tuciinis , agnutiono cinrunie , 8in8 auxiiio praeioris , peliti011i8 aciilu8 resereiur. -

l.. 3. jbici. 8er1-118 11ece88ari118 118108 in8liiiienciu8 est, (111111 non 111uZi8 palrirno

11111111 quarn iniatniam cansequi ricirlur. 011110 ulm-et, aotiouern inoilioiosi iruirihos

reiaxalam , cum iniarniae aii8pergitur riiii8 i8 qui 116188 exlilit, ornniaque irutribua

iracii, qnae por turpiluiiinem aut aiiquarn lei-ern notain cap-era non p0te8t in81il11i118.

lin in 11116 1111011119 parte) si quancio 111161118 i1erociii1118 instiiutis iraire8 iuerint

aljeni, inoiljoiosi aotione praepo8i1a praeraleant in 011111111118 occupantiir iacuitatii1118

tiefundti, (111118 ille perperam ac] iiherlos roiuorat pertinere.

332) i... 15. Z. 2. (i. (io log-it. nercci. (6. 58.) v. I. 534.

333) l.. 1. i). (io inofi'. i681. (5. 2.) l4. 21. (L. 001i.

334) Vgl. Glück a. a. O, Bd, 7) S. 12-17. Francke a. a. Q. S.

190-193. .

335) l4. 27. (i. cil. Note 331. Z. 1. i. (ie inoil". i281. (2.18.) 80m1

auteni et [racer turpiiius per8o11i8 8011x1118 iiereliibu8 praeiali 811m. Cf.

Theophil. aci i1. i.
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jurifiifchen Sinne) zu verftehen) fondern iiberhaupt folche) die durch

ihre Handlungen oder Lebensweife und fonfkige Verhältniffe einer ge

wiffen Geringfmcihung unterliegen und deren Einfelzung-eben-daher fin:

die ubergangenen Gefchwifier. eine befonders kränkerrde Zuritckfehung

enthält) wobei aber naturlich auch auf die perfönlimen Eigenfchaften

der legten Ritckficljt zu nehmen) und im einzelnen Falle iiberhaupt dem

Ermeffen des Richters keine fefte Schranke gefeßt ifi 336).

3) Unter der angegebenen Vorausfehung 'haben Gefchwifier ein

Recht des Pflichttheiles und der Querel) wie es fonft Kindern und El

tern zufiand. Zwar ift in neuerer Zeit wieder die Meinung vertheidigt

worden) daß hier eigentlich nur von Entreißung der Erbfchaft wegen

Unwurdigkeit der eingefeßten Erben zu Gunften derGefchwifier die

Rede fein könne) nur mit der Eigenthitmlimkeit) daß diefes Recht der

Gefchwifier durch die guerela in0iij0i03j teZt-nnentj geltend gemacht

werde) wornach dennauch die hinreichend bedachten Gefchwifier nichts

defioweniger jene Erbeinfelzung anfechten könnten 337). Allein diefe

Meinung wird mitRecht faft von Allen als unbegründet verworfen 338))

da die Gefchwifier als berechtigt zur Que-tel neben den Afcendenten und

Defcendenten genannt werden 339)) alfo auch) fofern nichts Abweichen

des befonders ausgefprocljen ift) diefelben näheren Befiimmungen dabei

hinzuzudenken find) und zudem in einer Stelle die Gefchwifter nach

jenen Perfonen auch geradezu als folche genannt werden) denen (inter

(zum) ein gewiffer Theil des Vermögens) ein Pflichttheil) hinterlaffen

werden mitffekko).

4) Anfpruch auf Erbeinfeßung haben die Gefchwifier nicht; ift

ihnen der Pflichttheil anf andere Weife zugewendet) fo können fie das

Teftament nicht anfechten) wenn gleich unehrenhafte Perfonen zu Erben

eingefeßt find) ebenfo wie vor der M07. 115. auch Defcendenten und

Afcendenten in folchem Falle die qnerela inoflicjosi tßstnlnenlj nicht an

ftellen konnten. Aber auch) wenn ihnen nur ein Theil des Pflichtthei

les hintetlaffen ift) können fie nicht das Teftament anfechten) fondern

nur Ergänzung des Pflichttheiles fordern) und es finden in diefer Be

ziehung die oben unter n. 12-16 aufgefiellten Beflimmungen auch auf

fie Anwendung) was zum Theil in den Gefehen klar ausgefprowen

336) Fran cke a. a. O. S. 194-198. Vgl. Savigny) Syftem Bd.2)

S. 222 fig. ,

337) Marez oll) in der Zeitfchr. für Civilr. und Proz. l, S. 183-219,

338) Vgl. Francke a. a. O. S, 198-201. Glück a. a. O. Bd. 35)

S. 89-119) und die Fortfetzung von Miihlenbru ch a. a. Q. S. 119-139.

v. Vangerow) Pand. [l. S. 261.

339) z. 1.1.11. t. (2. 18) t.. 1.l).t1.t. (5.2.) 1..21.c,11.t. (3. 28,)

ct. Z. 6. t. jaja.

340) klar. 1. nmel. Z. 2.
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are-il)) zum Theil aus dem Zufammenhange als Eonfequenz fich er“

gibt."

-5) Die Größe des Pflichttheiles ift für Gefchwifter ebenfo zu be

fkimmen.) wie für Defeendenten und Afcendenten nach a. 5-11") und

fie müffen fich auch in gleichem Maße) wie diefe) andere Zuwendungen

in den Vflichctheil einrechnen laffenW-L); nur findet die Beftimmung

über Einrechnung der (108 und cionario ante nupliao auf fie ebenfowenig

wie auf Afcendenten Anwendung. Man hat zwar in Zweifel ziehen

wollen) ob die Erhöhung des Pflichttheiles durch U011. 18. cap. 1. auch

den Gefchwiftern zu ftatten komme; allein wenn man ein wirkliches)

wenn gleich befonders bedingtes Pflichttheilsremt derfelben anerkennt

und den Schlußfah diefes Gefeges nicht blos auf Defcendenten bezieht)

fo ifi kein Zweifel) daß er auch ebenfowohl auf Gefchwifter wie auf

Afcendenten zu beziehen fei. “

6) Auch Gefchwifter können ein Pflichttheilsreckjt nur in Anfhruch

nehmen) wenn fie überhaupt erbfähig und im einzelnen Falle zur In

teftaterbfolge berechtigt wären (vgl. 11, 1-3). Daher haben halbbür

tige Gefchwifier kein Pflichttheilsrecht) wenn ihnen Kinder vollbürtiger

Gefchivifter vorgehen) und vollbürtige Gefchwifter nicht) wenn z. B.

ein 1111x1113 pieue oäoplaius fie von der Inteftaterbfolge ausfchließen

würde) obgleich diefer und jene nicht pflimttheilsberemtigt find und

daher ihrerfeits das Teftament) in welchem unehrenhafte Perfonen ein

gefeht find) nicht anfechten können. Eine andere Frage aber ift es) ob

Gefchwifter auch) wenn fie mit Afcendenten als Inteftaterben zufam

mentreffen) neben diefen) vorausgefegt) daß lurpss pet-Zoltan eingefeht find)

ein Pflichttheilsrewt behaupten können. Viele leugnen diefes und neh

men an) daß die Gefchwifter) als welchen nur hypothetifch ein folmes

Recht beigelegt werde) den unbedingt berechtigten Afcendenten fchlecht

hin nachftehen müffen) und nur) wenn folche nicht vorhanden find) ein

Pflichttheilsrecht haben 34l3). *Allein ein erheblicher Grund dafür 1|

nirgend angeführt worden 344); die Natur der Sache) auf die man fich

mit Nachdruck beruft345)) fpriclot keineswegs dafürz denn kränkend für

341) l.. 30, pr. (i. b. t.: iibetio re] eiiie 112301113, quibus engem solid com.

petere polaren. - - qutie lestamenlum quasi indkficioeum queri polen-mt. l., 31.

jbiei.: ratjone falciriiao minjmo illis pdroonjx äerelictae, quae ac] inofjiciosj 1.38111

mentj quel-Glam ex prioribus eocohaneur legibus. l.. 35. Z. 2. ibiei.: quar- sunclio

dans rnriicos extenänt- - n11 0lllUL8 peräonaa, quue (io inofljcjoso querelam-n

poßßunl mount-e. Cf. 8. 1. 3. I. b. t.

342) 1... 35. 8. 2, (J, eit. -

343) Glück a, a. O. Bd. 7) S. 11) Note 416-53) S. 377) Note 64-66.

Vluntfchli a, a. O. S. 260) 261. Puchta) Pand. 8. 488) Note g.

344) Francke a. a. O. S. 202-206. Mühlenbrucl) a. a. Q. Bd.

35) S. 232-236. v. Van g ero w a. a. O. S. 262.

345) Puch ta a. a. O. bemerkt: die Eltern haben diefes (den Vorzug der

Afcendenten vor den Gefchwiftern) mit Einficht in die Natur der Sachen fafk

durchgängig angenommen) anders viele Neuere.
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die Gefchwifier i| es nicht minder) wenn neben Afcendenten an ihrer

Statt verächtliche Subjecte zu Erben eingefeßt find) als wenn dieß ge

fchehen ift) wo keine Afcendenten vorhanden waren. Wenn indeffen

zugleich Afcendenten gegen die Vorfchrift der U01-, 115. im Tefiamente

ubergangen find und von ihrem Rechte Gebrauch machen) fo- können

die Gefchwifter das Tefiament nicht mit der Querel anfechten; denn

durch jene wird auch für fie die Jnteftaterbfolge eröffnet) die Querel

aber findet nur dann ftatt) wenn der Querelberechtigte nicht ohnehin

auf andere Weife zur Erbfolge gelangt346).

7) Der Erbanfpruch der Gefchwifter fällt weg) wenn fie aus be

fonderen Griinden von der Erbfchaft ausgefchloffen zu werden verdien

ten347). Ohne Grund haben Manche angenommen) daß durch fie

unehrenhafte Perfonen jedenfalls von der Erbfchaft verdrängt werden

könnten) woraus fich die Inconfequenz ergeben hätte) daß Kinder und

Eltern folchen eingefelzten Erben gegeniiber weniger Recht gehabt hät

ten als Gefchwifier 348). Die Ausfchließungsgründe für diefe find

aber gefehlici) nicht näher beftimmt349). Die in 110e. 115. angegebenen

Ausfchließungsgriinde können nur zur Analogie dienen. Nur zwei der

felben find unmittelbar auch auf Gefchwifter zu beziehen 35(i). Außer

dem find drei Vergehen fehr beftimmt fchon durch ein früheres Gefeh

für Gefchwifier als Ausfchließungsgrunde anerkannt) wenn gleich zu

nächft nur in befonderer Beziehung auf 11101-11 nnprialin angeführt 351).

Ganz mit Unrecht aber haben Manche diefe fur die einzig zuläffigen

angefehen 352). Als gerechtfertigt ift die Ausfchließung der Gefchwifter

insbefondre auch immer dann anzufehen) wenn fie derfelbe Tadel trifft)

wie die eingefehten Erben 35Z).

8) Wenn nun Gefchwifier) während verächtlickze Perfonen zu Er

ben eingefetzt find) von der Erbfchaft vollig ausgefchloffen find (4)) fo

können fie das Tefinment mit der qnereln 11101601081 1881111116111( anfech

ten und finden in diefer Beziehung denn noch die Befiimrnungen

des älteren Rechtes Über Natur und Wirkung diefer Klage Anwen

 

346) unrichtig ift demnach) was Mühlenbruri) a, a. O. Bd. 37) S.

374) 375 behauptet) daß in obigem Falle fiir den Theil des Afcendenten die dem

Erben auferlegten Vermärhtnifie aufrecht erhalten) fo weit aber die Gefchwifter

zu klagen berechtigt find) vernichtet werden.

347) l1. 5. l). 118111011'. 123c. 761'111 (le jnoffjcjoßo 'i3 11111 ext, (worte

jmmerenietn 5e. et 11120 1211111113116 praeterjtum.

348) Francke a. a. O. S. 291.

349) Vgl. oben Note 74.

350) n01. 115. cap. 3. 3. 12. 13. Vgl. oben Note 291 und diefes Werk

Bd. 111) S.896) Note 12) 13.

351) U011, 22. cap. 47. pr. Vglzdiae. 115. cap. 3. 8. 3.1i. cap. 4.

s. 1. 2.

352) Dagegen Glück a. a. Q. Bd. 7) S, 206. Francke a. a. O. S.

292. Mühlenbruch a. a. O. Bd, 37) S. 382-391.

353) arg. l.. 11. (I. 116111011". reif. Vgl. oben Note 336.
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dung 35i). Zwar haben Viele behauptet. daß nun auch diefe Klage

nicht mehr Ungiltigkeit des ganzen Inhaltes des Tefi-amentes. fondern

nur der Erbeinfehungen bewirken könne355). und allerdings ifi nicht

zu leugnen. daß es inconfequent erfcheint. wenn nun nach 5701-. 115.

die völlige Uebergehung von Kindern oder Eltern. felbft wenn veracht

liche Perfonen zu Erben eingefeßt find. doch nur Ungiltigkeit der Erb

einfehungen. die Uebergehung von Gefchwiftern aber im gleichen Falle

auch Uugiltigkeit der Vermächtniffe und des übrigen Teftamentsinhaltes

zur Folge haben foll. Allein da das neue Gefeh auf die Gefchwifter

keine Rückficht nimmt. für diefe alfo nur das ältere Oiechtstitittel ge

geben ift. welches feiner Natur gemäß jene ftrengere Wirkung äußert.

fo 'kann man nur dem Gefetzgeder einen Vorwurf daraus machen. daß

er auch diefe Inconfequenz. leider nicht die einzige im Notherbenrechte.

hat beftehen laffen. aber als Interpret diefe fo wenig wie verfchiedene

andere befeitigen. daher denn auch von den Meiften das Gegentheil

angenommen wird 350). Zudem tvürde. wenn man es einmal mit ver

-ächtlicljen Perfonen zu thun hat. die Eonfequenz der Sache denn doch

wieder fordern. daß die Gefchwifter wenigftens die folchen Perfonen hin

terlaffenen Vermächtniffe nicht anzuerkennen brauchten. Aber die Wir

kung der Querel der Gefchwifter befchränkt fich in jedem Falle nur auf

den Erbtheil derjenigen Perfonen. deren Einfehung die rechtswidrige

Kränkung für jene enthält. Wenn alfo eine verächtlithe Perfon mit

anderen ehrenhaften zufammen eingefeht ift. fo kann die Querel nur

gegen jene allein gerichtet und fo nur theilweife Inteftaterbfolge herbei

geführt werden 357). in welchem Falle dann auch die Vermächtniffe nur.

fo weit fie den Erbtheil des verdrängten Erben treffen. ungiltig iverden.

Hieraus ergibt fich zugleich. daß Gefchwifier nicht in jedem Falle. wenn

verächtliche Perfonen zu Erben eingefeht find. ihren ganzen Pfliwttheil

erlangen können. nämlich dann nicht. wenn diefe Perfonen felbft auf

weniger. als der Pflichttheil der Gefcljlvifter beträgt. eingefeßt find.

(i. Das Rechtder dürftigenWittwe.- _

Diefes ift fchon an einem anderen Orte in diefem Werke näher

beftimmt wordeniiös). Es fragt fich nur. durch welches Rechtsmittel

die Wittwe ihren Anfpruch geltend zu machen habe. wenn ihr der gebüh

rende Erbtheil nicht hinterlaffen worden ift? Ausdrücklich erklärt das»

35/1) Vgl. oben Note 80-126.

355) Vgl. Glück a. a. O. Bd. 7. S. 454. Note 68-72. Puch ta.

Pand. Z. 49-1. Unterh o l zn er. Verjährungslehre ll. S. 65.

356) Glück a. a. O. S. 455-460, Bluntfchli a. a. O. S. 253 flg.

Mühlen bruch a. a. O. Bd. 37. S. 371-379. Note 58.

357) Z, 1. .l. rie inoil. test. l.. 24. i). (l0 11100". test. (Li. l.. 15. Z. 2

jbici.

358) Bd, i. S, 697-699.

j
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Gefeß. daß. wenn der Mann ihr ein Vermächtniß von geringerem Be

trage als jener Erbtheil hinterlafien habe. das Fehlende ergänzt werden

folle359). wobei denn die Beftimmungen über die Ergänzungsklage der

Kinder und Eltern analog anzuwenden find. Aber auch wenn ihr

nichts hinterlafien ift. kann die Wittwe jedenfalls nicht das ganze Tefta

ment anfe>)ten. fondern nur den ihr gebührenden Theil des Nachlaffes

in Anfpruch nehmen. und da ihr nicht das Recht gegeben ift. diefen als

Erbin zu begehren. fo ift es confequent. daß man ihr auch in diefem

Falle nur eine perfönliche Klage gegen die eingefehten Erben auf Aus

zahlung des ihrem gefehliwen Erbtheile entfprechenden Vermögens

betrages. als eines durch das Gefeh ihr gewährten Vermächtniffes. bei

lege 360). Wenn übrigens durch einen anderen Notherben die Intefiat

erbfolge herbeigeführt wird. fo tritt alsdann die Wittwe auch als gefes

liche Erbin ein. foweit fie nicht anderweitig befriedigt ift.

i). Das Recht des unmündig Arrogirten.

Auch diefes ift fchon an einem anderen Ortenäher beftimmt

worden 361). Es fragt fich aber noch. wie fich diefes Recht auf die

fogen. Quarter din rn zu dem Notherbenrewte der Kinder verhalte. zu

welchen ja der Arrogirte auch gehört. Diefe Quarta befteht in einem

Viertheile des Vermögens des Arrogatorssök). kommt alfo. wenn der

Arrogatus der einzige Inteftaterbe wäre. dem Pflichttheile. welcher ihm

nach älterem Rechte fchon als Defcendenten gebührte. gleichz aber es

ifi deßhalb keineswegs zu behaupten. daß nun durch ilor. 18. ein). 1.

auch jene Quarta zu einem Dritttheile oder gar zur Hälfte gefieigert

worden feiz denn fie war durchaus nicht identifch mit dem Pflichttheile

der Defcendenten. welcher wefentlich nur als eine Quote ihres Inteftat

erbtheiles befiimmt ift. während jene nicht nur der enterbte. fondern

auch der emancipirte Arrogatus. dem das Intefiaterbrecht eines Defcen

denten gar nicht mehr zufieht. fordern kann. und zwar als eine Schuld

der Erbfchaft. alfo mit einer perfönlichen Klage gegen die Erben. tefta

mentarifche oder Intefiaterben 363). Wenn nun aber der Arrogirte in

der Gewalt des Arrogator geblieben i|. fo kann eine Eollifion zwifchen

dem Rechte auf die Quarter l)jrj rij und dem Notherbenrechte. was ihm

als Defcendenten des Erblafiers zukommt. fich ergeben. und daffelbe ift

auch dann möglich.wenn der Arrogirte. er fei emancipirt oder nicht. ohne

hin fchon nach der natürlichen Verwandtfchaft zu den pflichttheilsberech

tigten Defcendenten gehört. Gewiß ift nun. daß in folchem Falle der

Arrogirte nicht die genannte Quarta und außerdem noch von dem

359) i107. 53. cup. 6.; Zi untern iegeituni ei reliquekit rir, minus gutem

qiinrln purte, ecnnpieri bee.

360) Fran>e a. a. O. S. 481_483.

361) Vd. i. S. 157.

362) Z. 3. .). (ie aciopt. (1.11.) [n13. l). ri quici in [kann. putrani.

(38. 3.)

363) g. 3. i. eit. i.. 1. g. 21. i). .ie ediiat. (37. 6.)

711l. . 1 1
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übrigen Vermögen feinen Pflichttheil als Defcendent fordern kann 364).

Ungegründet aber ift es) wenn man ihn fchlechthin nur auf das Recht

der Quarta einfchränken und ihm das Recht eines Defcendenten) fofern

es vortheilhafter für ihn wäre) nicht zugeftehen will 365). Nur die

quer-Sin jnoffjojosj des älteren Rechtes wird ihm abgefprowenZöö)) und

zwar aus dem Grunde) weil durch die gefetzlicl) ihm gebührende Quarta

jedenfalls fein Pflichttheilsanfpruci) vollkommen gedeckt war)*alfo der

Pflichttheil ihm nicht hinterlaffen zu werden brauchte) um die nur fub

fidiär zuläffige quereia in0ii10i05i teaturnenti auszufchließen. Dagegen

ift nicht zu bezweifeln) daß der Arrogirte als 811118 bares ebenfo gut wie

jedes andere vollgiltig adoptirte Kind entweder eingefeht oder enterbt werden

müßte) wie fchon daraus hervorgeht) daß der Anfpruch auf die (Juni-ta

91171911 eben dem erheredirten) nicht dem präterirten Kinde beigelegt

wird) weil das legte wegen der Ungiltigkeit des Teftamentes ohnehin

ni) inteeteto erbte 367). Ebenfo muß man dann behaupten) daß

daffelbe nach 1701-. 115. auch Anfpruci) auf Erbeinfelzung habe) wie

andere Defcendenten) und gleich diefen das Teftament anfechten könne)

wenn es ohne Angabe eines wahren Enterbungsgrundes ausgefchloffen

ift) und nicht minder i| es berechtigt) den ganzen Pflichttheil zu for

dern) wie er fich nach klar. 18. berechnet) wenn auch die (Juni-ta dir-i

ea weniger betragen follte 36Ü).

Eine andere Frage ift) ob dem in der Unmündigkeit Arrogirten

unter Angabe eines gefehlimen Enterbungsgrundes auch die 01111km vie1

en. entzogen werden könne 369). Dieß ift zu verneinen. Nur dem ex

1113m cause Emancipirten wird das Recht darauf fiiliiäiweigend abge

fprochen) dem Exheredirten wird daffelbe fchlechthin und ohne Befchrän

kung beigelegt370). Wenn der Arrogator den Undankbaren). obwohl

ihm der Anlaß dazu gegeben war) nicht emancipirt und fo feiner natür

lichen Familie zurückgegeben hat) fo kann diefer) um den lebten Willen

des Arrogator fich nicht kümmernd) die Qual-is vie1 ei( als Schuld von

der Erbfwaft fordern 371).

Schließlich ift nun noch im allgemeinen zu bemerken) daß den

Perfonen) welche Anfprucl) auf einen Pflichttheil haben) den lehtwillige

364) l.. 8. Z. 15. i). (ie iuafi'. 103c,

365) So behauptet noch mit Anderen Francke a. a. O. S. 476 flg.

P uchta a. a. O. Z. 488) Note (i; vgl. Z. 493.

366) r. 8. 5. 15. 01c.

367) Francte fagt: es werde fich nimmer erweifen laffen) daß dieß die

Anficht des rbmifchen Rechtes fei. Aber da er felbft nicht bezweifelt) daß der

jmpubes nrragatus 311113 beres' des Arrogator ijt) fo läge ihm der Beweis ob) daß

dief er 311113 iieres gegen die Regel auch präterirt werden dürfe) diefer Beweis

aber wird durch [1. 2. (L. ae 0109i. (8. 47.) wahrlich nicht geliefert.

368) Vgl. v. Vangerow) Pand. l. Z. 252.

369) Auch dieß wird von Fran cke behauptet a. a. O. S. 474 flg.

370) Z. 3. .i. eit.: 81 ciececieus peter eurn exiierecinrerit rei rjrus sine justn

cause amancinnrerjt.

371) "o, Vangero w a. a. O. S. 391.
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Verfügung nicht willkürlich fchmälern kann) zugleich ein Schuh ge

währt ifi gegen Beeinträchtigung diefes Anfprucloes durch Veräußerun

gen) insbefondre durch freigebige Zuwendungen) welche der Erblaffer

bei Lebzeiten vollzogen hatte. Dem unmündig Arrogirten dient zu die

fem Zwe>e) in Betreff der Qual-tn bir-i du die (Kelrmiann und kai-jana

-actjo, die urfprünglicl) zum Schuhe des Patrons gegen Verfchleuderun

gen des Freigelaffenen eingeführt ift372)) anderen Pflichttheilsbereclhtig

ten die querela jn0lfici08a8 c10nätj0nj8373) und multi-Zidane (i0tj8 374).

Von Anfechtung einerSchenkung wegen Schmälerung des Pflicht

theiles findet fich die erfte Spur in einem Refcripte des Alerander Se

'verus) welches der Iurifi Paullus anführt375). Spätere Eonfiitutio

nen haben Näheres darüber beftimmt) aber freilich zu vielen Streitfra

gen Raum gelaffen. Schenkungen unter Lebenden (denn die auf den

Todesfall find auch in diefer Beziehung den Vermächtniffen gleichzu

ftellen) können darnach durch eine Refciffionsklage) nach Analogie der

guerela jn0kfjaj08j te8tementi376), nach dem Tode des Schenkers von

denjenigen angefochten werden) deren Pflichttheil dadurch verlegt wor

den ift377). Jedoch wird nur Kindern und Eltern diefes Recht aus:

drücklicl) beigelegt) und nicht ohne Grund hat man die Ausdehnung

deffelben auf Gefchwifier) die nur ein bedingtes Notherbenrecht haben)

und auf die dürftige Wittwe) welcher niemals eine qnereln jn01'fjcj08j

terrain-enn zuftand) als unzuläffig angefochten378). Die herrfchende

372) l.. 13. l). Zi qujci in frnuci. [mtr. (38. 3.) Vgl. darüber diefes Werk

Bd. l) S. 56-38) 137. Francke a. a. O. S. 486_498.

373) Carl. (Le jnofficjocja äonationjbur. (3. 29.)

374) (>06. ae jnoiljcjdßjs äotjbu8. (3. 30.) Vgl. über beide Rechtsmittel

Fran cke a. a. O. S. 498-540. Miihlenbruch a. a. O. Bd. 36) S. 38

139. Es wird davon im Art. Querel die Rede fein.

375) l1, 87. Z. 3. l), (10 legal. ]ll.

376) .luxtu j'ai-man), er] 8jmjlituäineru , ni] ju8tnr in0fficj08i te8ten1eutj quel-c

lne. l.. 1. 2. 4. 6. 9. 6.11, t.

377) Daß auch der Schenker felbfi: die übermäßige Schenkung zuriickfordern

könne) behaupten Viele nach l.. 5. (L. b. t. für den Fall) wenn demfelben nach

der Schenkung noch rechtmäßige Kinder geboren werden. Vgl. Mühle n bru ch

a. a. Q. S. 36-70. v. Vangerow) Pand. ll. S. 292. Puchta) Pand.

s, 491) Note c. Breidenbach) im Arch. für civ. Prar. xxx/ul. S. 37 flg.

Die Meifien find dagegen. Vgl. Glück a. a. Q. Bd. ill) S. 167-170.

Miihlenbrucl) a. a. O. S. 57) Note 22. Savignh) Svftem lil. S. 226)

Note c. Die Worte nc] patrimanjum tuuln rei-erlernt* braucht man nicht fo

cingftlich buchfiäblicl) zu nehmen; dem Zwecke aber: ut nljj [W816i] non (Iebjtnm

banal-nu] 8ub8j3ium, 8c. jä, quo() nc] Mblnarencinm in0flicj08j te8tun1entj quetewm

liberj8 reiiuqni nere88e est, coo8eqnuntur, entfpricht jene Meinung nicht zum

beiten; denn was der Vater felbft zurückerhält) das kann er nicht nur felbfk auf

zehren) fondern braucht davon auch feinen Kindern wieder nur den Pflichttheil

zu hinterlaifen. Freilich fpricht für die erfte Meinung die Erklärung der byzan

tinifchen Interpreten) welche den Inhalt der l.. 5. cjt. als eine finguläre Neue

rung bezeichnen. [Kabine. ich!, 4. eu. lleimbaeü 701. l7. R1137.

378) Puchta a. a.Q.

11*
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Meinung ift aber dennoch für eine folche Ausdehnung 370)) wenigftens

zu Gunften der Gefchwifter) falls nämlich der Befchenkte eine Perfon

ift) deren Erbeinfebung jene zur quer-ein in0flici08i 1081311161111 berechti

gen würde30").

Die Rückforderungsklage richtet fich gegen den Befchenkten oder

deffen Erben. Die von Manchen vertheidigte Meinung) daß fie gleich

einer qualificirten Erbfmaftsklage auch gegen den dritten Befiher ftatt

finde 381)) wird mit Recht von den Meiften als völlig ungegründet ver

worfen 302). Ungegründet aber ift es auch) wenn man dabei von der

Anficht ausgeht) daß der Kläger Erbe des Schenkers fein müffeZCZ).

Dieß ift in den Gefeben nirgends ausgefprocljen 281)) es folgt auch nicht

aus der ohnehin nicht durchgreifenden Vergleichung mit der 111161818 in

0llj0i08i re8ra1nenti305), und dem Zwecke des Inftitutes ift es zuwider;

denn müßte der Notherbe) um die pflichtwidrige Schenkung anzufech

ten) die Erbfwaft annehmen) fo könnte ihm der kaum gerettete Pflicht

theil wieder entgehen) um die Gläubiger zu befriedigenz diefen würde

die Refciffion der Schenkung zu Gute kommen) wenn gleich die lebte

nicht als uljennlio in [erinnern crecljlorutn koeln angefochten werden

konnte 306).

Sehr ftreitig ift auch die Frage) in welchem Maße die pflicht

widrige Schenkung rückgängig gemacht werden könne. Nach der herr

fchenden Meinung kann dieß nur infoweit gefchehen) als durch die

Schenkung der Pflichttheilsanfprucl) des Klägers beeinträchtigt worden

ift 307)) und diefe Meinung wird auch durch mehrere Stellen des Zufri

379) Francke a. a. O. S. 503. Mühlenbruch a. a. 55) 56.

380) Mayer) Erbr. l. S, 298. Diefer beruft fich auf l.. 4. 0. 11,1., wo

er das Wort 0rnnibn8 für abficljtlicl) intrrpolirt hält) aufiatt das in l.. un. '[11,

(I. l1. t. vorkommenden 01nni8, und daffelbe für den Dativ nimmt) als hieße

es 111 c01111n01111111 01nnj111n, 5c. qui rie jnoiljojoro 113616 p0881111t.

381) Glück a. a, O. S. 174-176,

382) Mühlenbrucl) a. a. O. S, 70-74.

S 7383) So Francke a. a. O. S.501) 517. Mühlenbruch a. a. O.

. 1.

384) Wenn l.. 3. (L. l1. t. den Fallfeßt) daß die Eltern jnnne namen 11e

i-ecli8 libe1i8 reliqnerunt, fo will fie diefen gewiß nicht zumuthen) die bedenkliche

Erbfcijaft anzutreten) um dann erft als Erben durch Rückforderung der Schen

kung ihren Pflichttheil zu erobern.

383) Wer die quereln jnofljcioej te8tn1nenij anfiellte) war nicht fchon Erbe)

fondrrn wollte es erfc durch die Refriffion des Tefiamentes werden; wer die que

teln 1110111303118 a0nnrioni8 anfiellt) braucht nicht fchon Erbe zu fein) will es

aber auch nicht durch die Refciffion der Schenkung werden.

386) Man könnte fich hiergegen auf das benelicjuln inreniarii berufen wol

len; allein diefes befiand noch nicht nach vorjufiianifrljem Rechte) und wenn der

Notherbe den Gegenfiand der revocirten Schenkung als Erbe befäße) fo würde

es auch die Gläubiger nicht hindern) den Betrag deffelben zu ihrer Befriedigung

in Anfprucb zu nehmen.

387) Glück a. a. O. Bd. bill) S. 158-173. Mühlenbruch a. a. O.

S. 97-117. v. V ang ero w a. a. O. S. 292-295.
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nianifcln/n Rechtes unterftühtW)) wenn gleich zugegeben werden muß)

daß nach dem oben angeführten Refcript von Alexander Sever eine wei

ter fich erftreckende Revocation der Schenkung anerkannt zu fein

fchien 389)) wie auch die querehi 10011101081 teetnrnenti nicht blos auf

den Pflichttheil fich befchränkte. Viele aber behaupten eben deßwegen)

jedoch mit Wfältigen Unterfcheidungen) daß die Schenkung ganz oder

doch zu dem der Inteftaterbportion des Klägers entfprechenden Theile

zurückgefordert werden könne 390)) insbefondre ift in neuefter Zeit wie.

der die Anficht ausführlich vertheidigt worden) daß im .Falle _gänzlicher

Ausfchließung vom Pflichttheile der Kläger ganz nach Analogie der

qui-rein 111011101081 1681011181111 die Schenkung bis zu dem feiner Inteftat

erbportion entfprechenden Beträge zurückfordern) im Falle einer bloßen

Verkürzung aber [nach den Befiimmungen über nctia 811pp1et0ria nur

auf Ergänzung des Pflichttheiles klagen könne 391). Indeffen kann

eine gänzliche Ausfchließung vom Pflimttheilewlos als Folge einer

Schenkung eigentlich nicht fiattfinden) indem diefe nur über das gegen

wärtige Vermögen verfügt und die Erbfolge in den Nachlaß des Schen

kers nicht ausfchließt392).

Was die Vorausfehungen der qnereie 1001110108110 (10ne1t10ni8 be

trifft) fo wird von Manchen behauptet) daß die Schenkung aus der

böslicijen Abficht des Schenkers) den Pflichttheil zu verkürzen oder doch

aus lieblofer Gefinnung gegen die Notherben hervorgegangen fein und

daher auch das Dafein diefer Abficht oder lieblofen Gefinnung vom

Kläger bewiefen werden müffe) wobei fie jedoch zugeben) daß diefe aus

der Handlung felbfi hervorleuchten könne) wenn Jemand fo viel weg

fchenkte) daß er fich die darin liegende Schmälerung des Pflichttheiles

ohne grobe Schuld nicht verhehlen konnte 393). Auch fäheinen meh

rere Stellen auf eine folche Vorausfehung deutlich_ hinzuweifen391).

Allein diefe Stellen find nur Refcripte) welche auf folche allerdings

häufige Fälle Bezug nehmen; andere Stellen dagegen felgen nur ein den

Pflichttheil verlelzendes Mißverhältniß der Schenkungen zum Vermögen

388) l1. 2. 5, 7. 8. (L. 11. t. l.. un. (L. .ie 111011". 110i. (3. 30.) und befon

ders auch noch 11011. 92. cap. 1,

389) l1. 87. s. 3. eit. 1111110 tiepoeeit 111 quo-ci tienutnrrt e8t pro ciirniäiu

parte 11100001-1, wobei man annimmt) daß mit dem befchenkten Enkel noch ein

Inteftaterbe conrurrirte.

390) Vgl. iiber die verfchiedenen Meinungen Glii ck und Miihlenbruck)

a. 1.1413. mit Vreid en bach) im Arch. für civilifi. Prar. Vd. 10ern) S. 339

_Z .

391) Vreidenbach a. a. Q. S. 338-369) und Vd. 71117111) S. 28

392) Puch ta) Pand. 8. 491) Note t.

393) Unter den Neueren haben diefe Anficht vorzüglich vertheidigt Krih)

über die quereln 111011". 1100er. in feinen Abhandlungen S. 125 flg. und Müh

len bruch a. a. O. S. 74-97. Vgl. auch Mah er) Erbr. l. s. 108) Note4)

Z. 110) Note 2. )

391) 1.. 87. 3. 3. n. 011. 1.. 1, 8. 1:, 11. t, ct. 171113111. rat. 270.

.33
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des Schenkenden voraus) ohne auf die Gefinnung des legten Rückficht

zu nehmen 395)) und auch bei der quer-ein 1n0ii10j08j testumenti und uctio

auppietoria kommt es nur auf die objective Verletzung des Pflichttheiles

an. Daher verdient die herrfchende Meinung) welche den Beweis jener

lieblofen Abficht des Schenkers überall nicht erfordert) den Vorzug 396).

Jedenfalls aber wird vorausgefeht) daß die Schenkung ihrem Be

trage nach als eine übermäßige (innnaciica) und daher pflichtwidrige

(1110111010811). erfcheine. Dieß ift der Fall) wenn das Vermögen durch

Schenkung in dem Maße verringert wird) daß das übrigbleibende nicht

mehr fo viel beträgt) als der Pflichttheil von dem ganzen Vermögen

des Schenkers) wenn diefes nicht durch Schenkungen gefchwächt worden

wäre) betragen würdeZ97). Es kommt alfo dabei zunächft auf das

Verhältniß der Schenkung zu dem ganzen Vermögen des Schenkers im

Zeitpunkte der Schenkung an. Ift diefelbe in diefem Zeitpunkte nicht

übermäßig) fo kann fie nicht als pflichtwidrig angefochten werden) wenn

gleich das nicht verfchenkte Vermögen fpäterhin durch andere Umfiände

fo vermindert wird) daß nun den Notherben nicht mehr der Pflichttheil

von dem urfprünglichen Vermögen des Schenkers übrig bleibt. Wenn

aber durch mehrere nicht gleichzeitige Schenkungen das Vermögen fo

weit herabgebracht ift) fo können allerdings die fpäteren Schenkungen)

obgleich fie für fich) nach dem dermaligen Stande des Vermögens) das

Maß nicht überfchreiten) als pflichtwidrig angefochten werden; das

Vermögen foll im ganzen durch Schenkungen) gleichzeitige oder nicht

gleichzeitige) nicht in dem Maße verringert werden) daß den Notherben

der Pflichttheil nicht übrig bleibt; es müffen alfo alle Schenkungen

zufammengerechnet werden) um zu fehen) ob überhaupt übermäßig ge

fchenkt worden fei 391Hz aber) wenn dieß der Fall ift) fo find doch nur

395) i.. 2. 3. 4. 6. 7. 0. i1. t. Ctflzlirsgrn. kat. Z, 271. 282. Ob eine

00113110 oder iiberuiitns immense, jlntnocijcn, enormjs und daher jniprodnhiiis fei)

das befiimmt fich eben nur darnach) ob fie den Notherben ihren Pflichttheil

übrig laffe.

396) iijiie, (ie jnimociicur. (innert. quer-ein (i136. (illinri). 1828.) p. 27-32.

Francke a. a. O. S. 505-508. v. Vangerow a. a. O. S. 290 flg.

397) Ob die Größe des Pflichttheiles hier ebenfo zu beftimmen fei) wie nach

U011. 18. 611p. 1. bei der guereiu 11101601081 teatanienti, ift zwar in neuerer Zeit

rückfimtlici) der Afcendenten (und Gefchwifier) befiritten worden ) weil nur rück

fichtlicl) der Kinder U011. 92. die Vefiimmung der 1107.18. auf pflichtwidrige

Schenkungen ausgedehnt habe. Zimmern in feinen und Neuftetel's rö

mifch-rechtl. Unterfuchungen S. 75 flg. Aber mit Recht wird diefes Bedenken

von Allen als ungegründet angefehen. Es hätte der klar. 92. gar nicht bedurft)

um auch in Betreff der Schenkungen die Erhöhung des Pflichttheiles nach n07.

18. geltend zu machen. Vgl. Francke a. a. O. S. 503 flg. Mühlen

bruch a. a. O. S. 115 flg. Eine Abweichung in der Berechnung des Pflicht

theiles aber kommt darin vor) daß) werSchenkungen an Andere als pflichtwidrig

anfechten will) fich auch die Schenkungen) welche er felbft empfangen hat) in

feinen Pflichttheil anrechnen muß. hr3. l.. 6. 7. i). i1. t. M0'. 92. Francke

a. a. Q. S. 516. 7

398) In mehreren Stellen ift ausdrü>lich von einer Mehrheit von Schen
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diejenigen Schenkungen als pflichtwidrige in Anfpruci) zu nehmen)

*welche wirklich an dem den Notherben vorzubehaltenden Theile des Ver

mögens fich vergriffen) und nur in dem Maße) in welchem dieß der

Fall war) nicht auch die früheren) welche noch nicht über jene gefehlihe

Schranke der Freigebigkeit hinausreichten 399).

' Wenn (fedocl) auch die Schenkung wirklich pflichtwidrig war) fo

kann fie doch nur infofern angefochten werden) als fich beim Tode des

Schenkers ergibt) daß der Notherbe aus deffen Nachlaffe nicht fo viel

erhalte) als ihm derfelbe pflichtmäßig hinterlaffen follteWo). Wenn

daher das Vermögen nach der Vornahme der pflichtwidrigen Schenkung

durch neuen Erwerb wiederum folchen Zuwachs erhält) daß dem Noth

erben nichtsdefioweniger fein voller Pflichttheil zukommt) fo kann fich

derfelbe nicht befchweren. Nur muß hier bei der Berechnung der Größe

des Pflichttheiles auch der fpätere Zuwachs des Vermögens mit in An

fchlag gebracht wetdenz es genügt nicht) daß nun gerade die durch die

Schenkung bewirkte Verkürzung des Pflichttheiles) nach dem Vermö

gensftande zur Zeit der Schenkung berechnet) durch die fpätere Ver

mögensvermehrung wieder ausgeglichen werde; vielmehr können z. B.

fünf Kinder) deren Vater von feinem 8000 betragenden Vermögen

5000 verfchenkt und dann wieder 1000 dazu erworben hat) immer

noch 500 von der Schenkung zur Ergänzung ihres Pflichttheiles zurück

fordern) weil diefer nun nicht blos von 8000) fondern von 9000 die

Hälfte ausmachtM). Die Eonfequenz aber erfordert weiter anzuneh

men) daß) wenn einmal durch Vermögensvermehrung die Verlegung

des Pflichttheiles wieder vollftändig aufgewogen war) dann aber durch

andere Umftände diefer Vermögenszuwacljs wieder confumirt wird und

daher beim Tode des Schenkers die Notherben wirklich nicht mehr fo

viel vorfinden) als ihr Pflichttheil zur Zeit jener älteren Schenkung

betragen hätte) nun dennoch diefe nicht mehr angefochten werden könne)

denn der Grund der Verkleinerung des Pflichttheiles liegt nun nicht

mehr in der urfprünglicl) pflichtwidrigen Schenkung) deren pflichtwidri

ger Charakter durch die fpätere Vermögensvermehrung befeitigt war)

fondern in der noch fpäter eingetretenen zufälligen Vermögensminde

rung) welche nicht das Recht gibt) eine frühere Schenkung anzufechten.

kungen als Anlaß der Querel die Rede; 1., 1. 3. ö. 6. 8. (L. 11. c. Es wäre

willkürlich) fich diefe als gleichzeitige zu denken; die gefehliche Beftimmung

würde aber auch) wenn dieß richtig wäre) durch die Leichtigkeit der Umgehung

ganz vereitelt werden.

399) Gegen die Meinung) als ob alle Schenkungen pre rate parte refcindirt

werden müßten) vgl. Francke a. a. O. S. 514. .Dieß gilt nur von gleichzei

tigen Schenkungen) in derfelben Art wie von pflichttheilverleßenden Vermächt

niffen) als welche immer dem Rechte nach gleichzeitige find.

400) arg. hier. 92. cap. 1.

401) Dieß ift nicht beriickfichtigt von 110111111121, 1111-1118011. 7. p. 16. und

Glück a. a, O. Bd. 1711) S. 98. Vgl. dagegen Francke a. a. O. S. 510.

Mühlenbrucl) a. a. O. S, 119) 120,
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unzweifelhaft ferner wird die Anfechtung der Schenkung ausgefwlofien)

wenn durch eine Veränderung in der Perfon der Notherben die Ver

leßung des Pflichttheiles befeitigt wird. Wenn z. B. in dem eben er

wähnten Falle eines der fünf Kinder vor dem Vater geftorben wäre) fo

könnten die Überlebenden vier die Schenkung von 5000 nicht anfechten)

weil ihr Pflichttheil nur ein Dritttheil der Intefiaterbportion beträgt)

diefes aber in den übrig gebliebenen 3000 noch vollftändig enthalten ift)

obwohl nun jedes Kind weniger bekommt als wenn alle fiinf am Leben

geblieben wären. Ebenfo ift es gewiß) daß der Notherbe) welchem

durch lehtwillige Verfügung fo viel zugewendet wird) als fein Pflicht

theil betrug) die Schenkung nicht anfechten kann. Wenn z. B. der

Vater ein Kind übermäßig befchenkte) dann aber das andere zu einem

größeren feinen Pflichttheil deckenden Erbtheil einfeZtWL)) oder wenn

der Vater von zwei Kindern 5/6 feines Vermögens an Fremde ver

fchenkte) dann aber das eine giltig enterbt und das andere allein auf

das übrig gebliebene 1/6 einfeßt) oder wenn ein Sohn nach folcher

Schenkung den Vater allein einfeht mit Uebergehung eines noch leben

den Bruders) fo muß die Schenkung unangefochten bleiben) weil der

Notherbe in allen diefen Fällen fo viel bekommt) als ihm gefeßlicl) ge

bührt. Was aber den leßten Fall betrifft) fo dürfte man confequent

behaupten) daß auch dann) wenn der Schenker ohne Teftament ftirbt)

die Schenkung nicht angefochten werden könne. Da nämlich der Bru

der weder auf Hinterlaffung eines Pflichttheiles) noch auf Einfehirng

Anfpruch machen kann (falls nicht eine turpie pal-Zone bedacht wird)) fo

ift die Schenkung) die den Pflichttheil des Vaters übrig läßt) noch gar

keine pflichtwidrige Schenkungz pflichtwidrig ift nur die unterlaffung

einer leßtwilligen Verfügung) wodurch dem Inteftaterbtheile des Vaters

fo viel zugelegt wird) daß er den Pflichttheil ungefchmcilert erhalte.

Der Anfpruch auf den Pflichttheil ift ein gefehlimer Anfpruch) der vor

allem zunächfi aus dem wirklichen Nachlaffe zu befriedigen ift) und nur

eventuell) fo weit diefer nicht ausreicht) kann eine Schenkung unter

Lebenden deßhalb angefochten werden; daher wird den nicht pflichttheils

berechtigten Miterben vorerfi Alles entzogen) ehe eine Schenkung als

pflichtwidrige angegriffen werden kann.

Eine andere Frage ift es) ob die Schenkung auch in fubjectiver

Beziehung fchon im Zeitpunkte ihrer Vornahme als pflichtwidrige fich

darftellen müffe) um fpäter aus diefem Grunde angefochten werden zu

können; ob alfo die in jenem Zeitpunkte noch nicht vorhandenen Noth

erben die Schenkung jedenfalls nicht anfechten können. Verfteht man

402) Auf diefen Fall bezieht fich hier, 92. Diefes Gefeh berechtigt nicht

nur) fondern verpflichtet fogar den Vater) welcher einige von feinen Kindern

übermäßig befchenkt hat) diefes durch lehtwillige Verfiigung wieder auszuglei

chen) alfo den befchenkten Kindern weniger zu hinterlaffen) als ihr Pflichttheil

vom Nachlajfe beträgt) obgleich fonft einfache Schenkungen unter Lebenden nicht

in den Pflichttheil eingerechnet werden.
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die l.. 5. (1. 11. 1, fo) wie oben in Note 377 nach der herrfmendenMei

nung angenommen wurde) fo 1| diefe Frage zugleich mit entfchiedenz

alsdann find die fpäter erzeugten Kinder befugt) die früher vollzogene

Schenkung anzufechten) um den Pflichtthei( zu erlangen-W). Aber

auch wenn man jene Stelle zunächft auf ein Revocationsrecht des Va:

ters felbfi deutet) fcheint es angemeffen) daffelbe den nachgeborenen

Kindern einzuräumen) wenn der Vater keinen Gebrauch davon

macht404). Denn der ausdrücklich erklärte Zweck des Gefeßes ift: 111 -

11111 11081011 11011 110111111111 110110111111 8111181011111] 001180111111111111. Indem es

fomit den fraglichen Theil der Schenkung als 110111111111 8111131010111 , d. i.

als Pflichttheil) bezeichnet) kann es nicht zugleich die Verwirklichung

des betreffenden Anfpruches dem bloßen Gutdünken des Schenkers Preis

geben wollen oder die Vereitelung jenes Zweckes durch deffen Unthätig

keit gut heißen; vielmehr liegt in diefer Unterlaffung dann eben eine

Verlegung des Pflichttheilsreciytes der nachgeborenen Kinder) welche

diefe zur Ri1>forderung berechtigt405). Wenn man umgekehrt eben

darin) daß hier die 111101010 1110111010800 1101101101118 für die nachgeborenen

Kinder nicht begründet fei) den Grund zu erkennen glaubt) warum

11110 811131111111 dem Schenker felbft die Rückforderung geftatcet werde406))

fo traut man dem Gefeßgeber ein feinem Zwecke fchlecht entfprechendes

Manoeuver zu) den er ohne fiärkere Abweichung von der Confequenz

ficher erreichen konnte 407). Minder bedenklich wird man fein) denjenigen die

1111010111 1110111010810 1101101101115 einzuräumen) tvelckze zur Zeit der pflicht

widrigen Schenkung zwar noch nicht unmittelbares Notherbenrecht hat

ten) z. B. Enkel oder Eltern) aber nachher in die Stelle der damaligen

nächften Notherben einrucken) da man ja auch bei der 110010111 111011101031

1081011101111 eine 8110008810 anerkennt.

In allen ubrigen Beziehungen nun muß fich die 1111010111 1110111

010800 1101101101118 nach ihrem Vorbilde) der 111101-010 111011101081 1081011101111,

richten. Daher findet fie wie diefe nur 111 8011811110111 Anwendung) wenn

403) Glück a. a. O. S. 167.

404) So nimmt auch Francke an a. a. O. S, 119 und Mayer) Erbr.

3. 108) Note 1) 4) welcher letzte fchon in dem Okimtdenken an 11081111111 eine zur

Begründung der Querel genügende Lieblofigkeit erkennt. And. Mein. Müh

lenbruch a. a. O. S. 69) 70, v. Vangerow a. a. O. S. 292) der erfte

jedoch einräumend) daß es dem Richter) der hier Billigkeit üben will) fo wenig

an Gründen als an Autoritäten dafür fehlen werde.

405) Man kann dagegen nicht anführen) daß in anderen Fällen das Recht

des Schenkungswiderrufes nicht auf die Erben übergehe; denn hier 1| ja das

Intereffe der Erben allein das Motiv der Gefiattung des Widerrufes.

406) v.Vangerow a. a. D. .

407) Auch die Scholien zu den Bafiliken (vgl. Note 377)) die ebenfalls von

einem 1118 811131111110 reden) ftimmen mit unferer Anficht überein) indem fie diefes

110111111 1118 durch die Rückfimt rechtfertigen) daß fon| die Kinder durch die

Schenkung unrecht erlitten) ohne eine Hilfe dagegen zu haben) was ebenfo auch

der Fall wäre) wenn der Vater nicht widerrufen will) dabei aber nicht aus

fprechen) daß nur dem Vater felbft die Rückforderung zufiehe.
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kein anderes Rechtsmittel) z. B. in jntegrum restitutjo, zu Gebote ftebt)

um denfelben Zweck zu erreichen108). Daher ferner wird fie ausge

fchloffen) wenn die Entziehung des Pflichttheils durch einen gefeßlimen

Enterbungsgrund gerechtfertigt wird) welchen der Befchenkte zu beweifen

hat 109)) und fie fällt weg durch den Ablauf der fünfjährigen Verjährungs

frift) welche aber hier nicht von der Antretung der Erbfchaft) fondern von

dem Tode des Schenkers an zu berechnen ift) weil die Klage fofort mit

diefem Zeitpunkte gegen den Befchenkten begründet i|110))*fowie fie auch

unvorbereitet nicht auf die Erden des verlegten Notherben übergeht111),

Ganz nach Analogie pf-lichtwidriger Schenkungen ift die Beftellung eines

übermäßigen .fyeurathsgutes (1103 i110iiici08a) zu beurtheilen112)z fie

wird nur deshalb befonders hervorgehoben) weil fie dem Manne gegenüber

nicht als Schenkung zu betrachten ifi413). Die Refciffionsklage aber

richtet fich hier zunächft gegen den Mann; nach Auflöfung der Ehe aber

muß fie gegen denjenigen fiattfinden) welchem die (108 refiituirt worden

ift. Hat der Befteller felbft fich den Rückfall der 608 vorbehalten) fo

bildet zwar diefes eventuelle Rückforderungsrecht einen Beftandtheil feiner

Erbfchaft und könnte infofern der Pflichttheil noch ungefchmälert er

fcheinenz allein da dem Notherben der Pflichttheil fofort nach dem Tode

des Erblaffers ohne Auffchub und ohne Befchränkung durch Bedingungen

verabfolgt werden foll) und auch diefes Recht der Erblaffer durch keine

willkürliche Verfügung beeinträchtigen darf) fo kann man gleichwohl

behaupten) daß -er die Herausgabe des feinen Pflichttheil ergänzenden

Theiles der ([08 fogleich nach dem Tode des Erblaffers verlangen könne)

vorbehaltlich des ihm als Erben zuftehenden Anfpruches auf künftige

Reftitution der ganzen (108114).

Auch Vermögensveräußerungen unter onerofem Rechtstitel endlich

können wegen Pflichttheilsverleßung angefochten werden) aber nur info

fern in denfelben eine verfteckte Schenkung enthalten ift. Daher ift zu

diefem Zwecke auch die querein 111061010838 001111601113 vollkommen) aus

reichend und es ift weder nöthig) noch auch im römifchen Rechte gegrün

det) für diefen Fall eine eiati0 611111711111 und (laieisiana utiijs aufzu

fieuen 415)* Arndts.

408) 1.'. 4. (i. i1. l. (Li. i.. 2. jbiri. kragrn. 7st. Z. 281. und dariiber

iiiiie i. c. p. 49_54.

409) l.. 9. (L. i1. t. klar. 92. auf). 1. Z. 1. vgl. mit 1701-. 113. cap. 3. 4.,

welche letzte jetzt auch hier maßgebend iii.

410) i1. 20. 0. 111e 111011'. test.. (3. 28.) Cf. i1. 5. 7116011. i). e0ci. (2, 19,)

Gluck a. a. O. S. 176 flg. Francke a. a. O. S. 534.

411) Mühlenbruch a. a. Q. S, 127.

412) 1., un. 1:. 11. t. (3. 30.) Fran>e a. a. O. S. 536-540. Müh

lenbruch a. a. O. S. 130-133. '

413) l.. 19. l). rie 0. et u. (44. 7.) l... 41. pr. l). (ie re juci. (42. 1.)

414) 41-3, i1. 32. 36. (I. (ie jnofi'. test. (3. 28.)

415) Vergl. dariiber Francke a. a. O. S. 540-544. Mühlenbruch

a. a. O. S. 133-139. May er a. a. O. Z. 110) S. 300*306.
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Pic-cet (p1ac1l111n 1128111111, 11161-218 11111611118 8911 6161111111110 ifi das

Recht des Staates) kirchlichen Anordnungen und Erlaffen vor ihrer

Vollziehung die Genehmigung zu extheilen1) und ift ein Ausfluß des

in dem fiaatliclyen i118 circa 8111:1112) enthaltenen Auffichtsrechtes Über

die Kiräze. Dem Umfange diefes 1118 i118pcc1i01118 entfpricht das Placet)

indem es die gefammte Rechtsfphäre der Kirche berührt) alfo die Uebung

ihrer eigenen Aufficht felbft) ihre Gefehgebung und Vollziehung) fo daß

die für diefe Zweige der, Verwaltung von, der Kirche ausgehenden An

ordnungen dem Staate nicht unbekannt bleiben dürfen. Die Wirkfam;

keit des Staates auf die einzelnen kirchlichen Erlaffe kann eine kleinere

oder größere fein; fie kann fich auf die bloße Kenntnißnahme befchränken

und bis zur pofitiven Approbation der Form und des Inhaltes gefieigert

werden. Daßkim Placet nur das negative Recht der Ruckweifung

enthalten fei) kann nicht behauptet werden und richtig erklärt fchon

Van Espen „170611111111- 111811718 placiij, ul 813111116811113111111118 8811 18861-111111

per princjpcm 811181-0 0111-1118 11180118811, 1x181 11011 111811110616, 1116011118 81111

„plnccre, ul excculioncm in 81118 11111011111118 obljncant ec cilcclum 80rtion111r

1111118 1110112111 ct 817111111 111 81118 8111011111118 1181111111111.“

Anfänge der Placetirung kirchlicher Erlaffe finden fich bald nach

der Reception des Chrifienthums im römifchen Reiche) indem die Kaifer

die Schluffe der Synoden befiätigken. Ein Gleiches gefchah durch die

fräntifchenK-Znige. Es ift allerdings richtig) daß die Gefehgebung des

Staates über kirchliche Verhältniffe bis zum eilften Jahrhundert eine

fehr ausgedehnte war und daß feitdem erft die Gefeßgebung durch die

Kirche felbft umfaffender wurde; daraus folgt indeffen nicht) daß vor

dem eilften Jahrhundert nicht bereits eine Sanctionirung der von der

Kirche ausgegangenen Gefehe durch den Staat habe erfolgen können 3).

Eine folche Behauptung wird durch die Gefchichte widerlegt4). Häufiger

wurde die ,ftaatliche Beftcitigung) fcit die Kirche mehr in das weltliche

Gebiet einzugreifen anfing und der Staat) der vom legten Drittheil des

1) Literatur. 71111 1118x1911 117101111118 11c p10111111gnlj011c 18511111 ecc1e81118lj

darum 8c 8peciatjn1 1111118111111 ct rcscriplorum 61111118 Romance. Opera 011111111.

108711111 1753 1701, 10111.11. 1111g. 123 8g.; in der ältern kölner Ausgabelonnll.)

befonders 1'618 11. 111. 111.) 1111g. 14111-11111. S1611. 13.28161- 8111201111611 11c 11.1118

111116911 1118101111 111 13111310. Erajccij 1111 1111. 1848. 8, Die wichtigeren neueren

Gefege finden fich gefammelt in (v. Kamps) C0(11c111113 das landesherrliche i118

circa 8acra betreffend. Berlin 1838. 8, (Ein befonderer Abdruck aus dem hun

dertfien Hefte der Jahrbücher für die preußifche Gefeggebung.)

2) Vergl. den Artikel: S ta at u n d Kir ch e.

3) 868121-1. c. p. 6 sq.

4) Vergl. von Iufiinian 1101.111. cap. l. Z. 8, 611x11. cap. l. - Veftätigung

des 8011611. b111ti8c011. 11, a. 585. Nr.1 durch König Gunthram (1)0112, 11101111111.

631111. 111. 3. 4.)) des 0011011. earn. 11. 3 614 durch Chlothar 11. (a. a.O.14)15)

f. Eichhorn) Grundfälze des Kirchenrrchts l. 48) 128. Allerdings ift hierbei

nicht zu verkrnnen) daß eine Mifciyung bloßer Befiätigung und eigener Gefra

gebung fiattfindet.

12 *
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eilften Jahrhunderts “ibis gegen Ende des dreizehnten der Mghtvoll

kommenheit der Kirche und des päbftlichen Stuhles unterlag 3WiFi/ci)

wieder freier zu bewegen anfing. Spuren eines Vlacets) fowie des

Verbotes päbftlimer Bullen finden fich während des Streites Philipps

des Schönen von Frankreich mit Bonifaz lilll. 6) im Jahr 1302. In

Teutfchland fiihrten die Kämpfe Ludwigs des Bayern micJohann Mill.

zu einer ftrengern Ueberwachung der kirchlichen Gefehgebung und einer

beftimmtern Scheidung des weltlichen und geiftlimen Regiments nicht

blos in den Territorien weltlicher) fondern auch geifilicher Landes-herren.

Die drei geiftlimen Kurfiirften trafen die Einrichtung) daß päbfilihe

Bullen vor ihrer Publication und Vollziehung durch einen befondern

Beamten) einen Official oder Siegelbewahrer unterfucht und approbirt

werden follten. So declarirt der kölnifche Official zu einer Bulle

Jnnocenz iii, im Jahre 1352: „l)ieimu8, mnnclnto Domini Moser-i et

lie'. yatris l)0mini Nilbelmi (Kalanienaie uraiiiepiaeapi eupc-.r exami

nalione literarum aeciis .spoßlalioae ante enrum executionem fnciencjam

688e Zntieinolum et e38 clevere, niei niiuc] abatut, elceculioni clebjtae

cjemanciarj“7). Jhren Metropoliten folgten die Suffraganen s). In

den Niederlanden bildete fich im vierzehnten Jahrhunderte eine gleiche

Praxis 9)) und im funfzehnten in Jtalien 10)) Portugal") u. a.

Als ein .herkommen in Frankreich ftellte Pierre Pithou 1594 das

Placet in mannigfacher Anwendung unter die liber-reg (le regnete galljoaue

Artikel i() 7171|, Äbi, nme, [U171] 12). Diefes Recht des Staates be

hauptete fich feitdem) ungeachtet des Widerfpruckyes der römifchen Curie)

welche felbft- fo weit ging) über alle diejenigen) welche die Verkündigung

und Vollziehung päbfiliclyer Bullen und Vreden hindern wiirden) die

3) Vergl. dicium (Drafi-ini zur (Kiel. lieu. c. 10 x. cie can-stitutionibu. (1.2.)

(lnnocent. [ll. n. 1199) verb. e. 1 clißt. xrel. o. 23. (Yan. Jill. qu: bill.

6)' Drumann) Gefchimte Bonifazius des Achten. (Königsberg 18W)

Th. ll) S. 29.

7) Kindlinger) Sammlung von Handfrhriften) im Archiv zu Münfier)

1'011). Elli. 170i. 282) vergl. Eoneilium (Lolonieuee n. 1363 bei l-lnkt2l1 eim, Collectio

(Ioncjliarum (Lei-munine 70m. [l7. i701. 472. Eine gleiche Vefiimmung des Erz

bifmofs Berthold von Mainz bei Kop p von der heffifchen Gerichtsbarkeit mitt

lerer Zeiten ll. 160. Eben fo die unter Erzbifmof Otto von Zigenheim in Trier

1123 gehaltene Synode. (linttrdejm l. c. 70m. b'. kal. 226.)

8) Verordnung des Vifchofs von Münfier 1384 bei Kin dlinger a. a. O.

1'011). lilll. [col. 156) des Vifmofs von Paderborn 1434 u. a.

9) [Dreier l. c. p. 10 8g, n34 8g. und den dafeldfi citirten k'. Zibclcmnu.

_ine [Zeigen-um circa bullerum pancil. receptionem (in dejfen Werken) Vrüffel).

10) Florentiner Statuten von 1413 (Kritifche Zeitfchrift fiir Reclnswiffen

fchaft des Auslandes V. lllll. kl. ll. S. 172) u, a.

11) Selneiben Marines l7. an die Erzbifmöfe von Portugal bei linygalcl

ann-il. ucl n. 1427 o. 19.

12) Bei bupin menue] (Lu (ii-dit public eaclesiuslique l-"rnuhais (paris 1843)

3x1. [ll. 6. rie (Ilinmpeaux 1e clroie ciril eocleeiastique kran-xvid etc. (i'm-ia 1848)

. u. a.
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Erromwunication 'zu oerhänÖen) die auch in der linlla in 6061m Domini

declarirt wurde 13). Diefe ulle felbft aber wurde in vielen Ländern

fofort verboten 1i)) ein Scinckfal) ' welches auch andere päbftlicloe Erlaffe

betroffen hat) wie den Innocenz il. über die Verwerfung des weft.

phälifmen Friedens 13).

Durch die Dort-rin und Gefeogebung wurden nach und nach feftere

Grundfäße über den Umfang und die Anwendbarkeit des joe plooiri

aufgeftellt. Man unterfchied fowohl die Externe und interna, als die

verfchledeneä Arten kirchlicher Verordnungen und zwar die von ein:

helrnifclyen and auswärtigen geifilicifen Oberen. Zwar kam es in den

einzelnen Ländern nicht 'u übereinfiimmenden Fefifeßungen) doch be:

hauptete fich die Uebung 'es Placet überall bis in die aeuefte Zeit.

*Seit der Mitte 'des acinzehnten Jahrhunderts wird fafi überall

angenommen) daß es einer Approbation der kirchlichen Vorfchriften

nicht bedürfe) wenn diefelben fich auf reine Gewiffensfawen bezögen.

In Frankreich erging eine königliche Declaration unterm 8. März

1772) nach welcher alle Erlaffe des rbmifrlyen Hofes vom Staate

autorifirt werden follten) mit alleiniger Ausnahme derjenigen „qui

cancer-nem le for jnlcirieur eenlomeni, memo 168 ciizpenees cio manager“ 1(i).

Die Anficht) daß die organifchen Artikel vom 18. (Zee-mmol i( (8. April

1802) 'kin l. ort, l. dauernd jene Ausnahme aufgehoben haben 17)) ift

nicht richtig) denn das kaiferliche Decret vom 28. Februar 1810 ge

fiattet die Vollziehung der Vreden der Pönitentiaria für das forum

inlornnm ohne Autorifation ls). In Oefterreiä) foll nach den Hof

decreten vom 12. September 1767 und 2. Januar 1768 jede päbfiliclye _

affigirte Bulle von der Landesfielle abgenommen werden) wenn ihr

a

13) urban All. in der Bulle ?notarielle n. 1627 Z. 7. 13. (bull-Mum k0

mnnnm 7|. 38. 40.)

14) [Warte. (ie käglioe galliaan. art. Kill. (f. Anm. 12). Für' Traumland

ging das Verbot von Rudolf ll. aus. (Le Vret) pragmatifche Gefchichte dee

Bulle in Carne) Domini. Th. ill) S. 169) wo auch lil) 1 flg. l7) 210 flg. ander

weitige Verbote nachgewiefen find.)

15) Die im Widerfpruche mit F. k. 0. art. Ulli. F. 3 erlaffene Bulle:

Zelt) tiomus bei vom 20. Nov. 1648 (ßnliurinm [tom. l7. 269) durfte in Teutfch

land nicht publicirt werden. Als der Erzbifchof von Trier fie publiciren wollte)

wurde ihm rnit Entlaffung gedeoht. Daher erklärt unter andern Walter

(Lehrbuch des Kirchenrechts. 9. Ausg. I. 113) Ani-n. o): „Die päbftliche Pro

teftation war nur eine Verwahrung) die der Pabft feiner Stellung und feinem

Gewiffen fcbuldig war) die jedoch in die äußere Rechtsordnung nirgend mehr

fiörend eingreifen kann. Diefes erkennen auch Mitglieder desrörnifchen Hofes an."

16) 0s Cgixnmpeaun (Anni. 12. eit.) 1'. l. p. 295.

17) Die kblner Frage. Gloffen zu der Schrift eines „practifchen Jurifieni*

(Frankfurt a. M. 1838) 8. S. 25) 27.

18) be (Ihnmponux 1'. l1. p. 432. Hermens) Handbuch der Staats

gefeßgebung über den cbrifilichen Cultus am linken Rheinufer (Aachen und Leip

zig 1833) 8. V. ll) S. 496. ueber die Entwickelung der franzöfifrlpen Gefeß

gebung überhaupt feit 1789 vergl. keine' l. o. p. 83. oq.
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nicht das wefentlicloe und voraufzugehende requieituin des piaoituin

region) ertheilt worden. Es ifi dies durch mehrere fpätereHofdecrete

wieder eingefchärft und namentlich durch das vom 17. März 1791

Ö. 3 Nr. 1 declarirt. „Diefe Verordnungen beziehen fich nicht nur

auf die nach der Zeit erfchienenen) fondern auf alle auch vorhergegangenen

Anordnungen ohne Ausnahme dergeftalt) daß jede ältere Bulle) Eonfii

- tution u. f. w.) fobald man Gebrauch davon machen will) zuvor die

landesfürfilime Genehmigung erhalten muß) und felbft für angenommene

Bullen dauert die verbindende Kraft und ihre Giltigkeit nur fo lange)

als nicht im Staate durch neue Verordnungen etwas Anderes zur

Beobachtung eingeführt wird 19)". Nach dem Hofdecrete vom 2. und

7. April 1784 bedürfen des Placet überhaupt alle allgemeinen Be

lehrungen) Anweifungen) Anordnungen an Pfarrer und Seelforger)

gleichgiltig in welcher Form diefelben ergehenW). In Bayern wurden

durch Verordnung vom 3. April 1770 ))geiftliche Verordnungen und

Gefeße der landesherrlimen Einficht und Genehmigung" fchlechthin

unterworfen und die Grundfälze fchon damals aufgeftellt 21)) welche in

dem Edict vom 24. März 1809 (Ö. 55. (15-68. 71. 90.) 22) und in

wefentlimer Uebereinfiimmung in dem Edict vom 26. Mai 1818 über

die äußeren Rechtsverhältniffe in Beziehung auf Religion und kirchliche

Gefellfchaften (Ö. 38. 50. 57-59. 61. 77. 78.) 23) wiedeckehren.

Hiernach find alle geifilicl-ren Erlaffe dem Placet unterworfen) ausge

nommen die Ausfchreiben der geiftlichen Behörden) wenn fich diefelben

blos auf die untergeordnete Geiftliclokeit beziehen) und dabei aus ge.

nehmigten allgemeinen Verordnungen hervorgehen.

Wenn römifch-katholifme Landesherren ihre Kirchenhoheitin folchem

Umfange ausübten) kann es nicht auffallend erfcheinen) daß evangelifme

gleiche Maßregeln befolgten. In Preußen fah fich Friedrich ii, ge;

nöthigt) im Jahre 1743 dem fchlefifchen Klerus zu eröffnen: „Wegen

Dispenfe und einer Meffe) wo es nöthig ift) mögt Ihr nach Rom

fchreiben) fonft aber follen alle fremde Eorrefpondenzen verboten fein"11).

Später wurde ein eigener preußifcher Agent in Rom accreditirt) durch

deffen Vermittelung alle Expeditionen Roms befördert ivurden 25). Das

allgemeine Landrecht Theil ii) 'i*it. iii, h. 117) 118 ftatuirt ein allge

19) v. Kampß) Cuiijciiius eit. S. 5) 177.

20) Helfert) Rechte und Pflichten der Bifmöfe und Pfarrer u. f. w.

(Prag 1832) 8. B. l) S. 65.

21) S. darüber v. Scheitel) Beiträge zur Beleuchtung der Schrift:

(Concordat und (xonfiitutionseid u. f. w. (von Höfler) Beitrag ll. (Erlangen

1847) 8, S. 6. flg.

22) v. Kamplz) Cuiijcjiiuß eit. S. 30 flg.

23) A. a. O, S. 49 flg. (f. Anm. 51.)

S 3??) Stenzel) Gefchimte des Preußifmen Staats B. ill) (Hamburg 1851)

25) Hofrefcriptfvom 7. Novbr. 1772.

  



Placet. l 175

meines und unbedingtes Placet) welches auch auf ältere päbfiliche Er

laffe ausgedehnt wurde 26). In Folge minifterieller Verfügung erfolgte

1817 und 1818 die Befiimmung) daß ))Gefuche) deren Gegenfiand

Gewiffensangelegenheiten und an die yoenitentieria 11011181111 gerichtet

werden) in hergebrachter Form unmittelbar den päbfilicljen Behörden

zugefertigt und die von dort ergehenden Refolutionen den Staatsbehör

den nicht vorgelegt werden dürfen 27)". Sodann wurde dura) Eirculare

vom 1. Ianuar 1841 der königliche Befehluß veröffentlimt) nach welchem ,

der Verkehr der Bifchöfe des Landes mit dem päbfiliwen Stühle frei

gegeben ward) mit der Erwartung „nicht nur der jedesmaligen Anzeige

vom Inhalte der Verhandlungen) fondern auch insbefondre) daß die

Bifchöfe die Schreiben oder Erlaffe des päbfilichen Stuhles) welche nicht

ausfäjließlicl) die Lehre betreffen) fondern zugleich den Staat und die

bürgerlichen Verhältniffe wenn auch nur mittelbar berühren) ohne die

vorangegangene Zuftimmung der weltlichen Behörde weder verkündigen)

noch fonfi irgend in Anwendung bringen. Dagegen wird die weltliche

Behörde die Zuftimmung überall bereitwillig ertheilen) wo die Bekannt

machung oder Anwendung jener Schreiben und Erlaffe weder dem

Staate) noch den Rechten Einzelner nachtheilig ift 28)". Diefem Erlaffe

folgte eine ähnliche Entfchließung des Königs von Bayern im Eirculare

vom 15. März 1841) wodurch das Minifterialausfmreiben vom

18. April 1830 im Sinne des Eoncordats vom 5. Iuni 1817. nrtic.

:(11. 1.1i. e abgeändert wurde 29).

Eine ftrengere Handhabung des Placet blieb anerkannt in Baden

nach dem Edict die kirchliche Staatsverfaffung betreffend vom 14. Mai

1807 Nr. >21 30); in Braunfchweig in dem Landesgrundgefeh (Land

fchaftsordnung) vom 12. October 1832 Ö. 215; in Hannover nach

dem Staatsgrundgefehe vom 26. September 1833 h. 83) 64) und

6. Augufi 1840 Ö. 69 flg.31)z im Großherzogthum Helfen in der

Staatsverfaffungsurkunde vom 17. December 1820 Art. 40 32); in

Kurheffen in der Verfaffungsurkunde vom 5. Ianuar 1831

Ö. 135 11-033); im Großherzogthum Oldenburg in der Verordnung

zur Regulirung der Diözefanangelegenheiten der katholifchen Ein

26) Refcript der wefipreußifmen Regierung vom 17. Juli 1800 Nr. 27.

(Amelang) neues Archiv B. l) S. 269. v. Rabe) Sammlung preußifcher

Gefeße B. 171) S. 203.

27) Erlaß des rheinifmen Oberpräfidiums vom 12.Mai 1817) des ofipreu

ßifchen vom 18. September 1818 (in v. Kamptz Annalen 1817 S. 125) 1818

S. 717).

28) Minifterial-Blatt für die gefammte innere Verwaltung 1841 S. 16.

29) Augsburger Allgem. Zeitung 1841 Nr. 93.

30) v. Kamph) ()(1(iiei]iu8 eit. S. 90.

31) 2c. a. O. S. 163.

32) A. a. O. S. 151,

33) A. a. O. S. 160.
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wohner von'. 5'. *April 48x11 Z. (1 .anbei-N im KönigreicheSachfe-n

im Mandat. die .Ausübung der katholiitkz-.geifili-cben -Geriwtsbarkeit be,

treffend vom 19. Februar 1827 Ö. 3.315); .in _Saihfen-Wei-mar im

Edler die .kirchlichen Verhältniffe/betreffend vom 7. October 1,823,

Ö. 3.3.6); in Sachfen-Meining en im Grundgefeh vom 23. Auguft

1829 Att- 80-37); in .Scrcbieu-Alterziburg ,im Grundgeiee vom

29. April 1831 s. .131 3M im Königreiche -Wfirtemberg in der

Stagtsverfaffungsurkunde nom 525. .Septembex 11819 Z. 772 39). Bae

iondere Hervorhebung verdient außerdem die ,in den .Staaten der

obexrbe-iniisien Kittheecyxooin -ee-ceinbarte Verordnung mm1

Z0- Janine 138B()- welibt .in bei' - 1.4. -5 die in der öfterraithiftben

Selena-bling :l-i. tollen bei *Linni- 119) beliebte Masten-el angenommen

und in, den db- i) .und 21.8 .die .Tranche-etliche Beitätigung der .Stiel-iii

der Vctiyirtial- 1W Dienten-Synode geordnete")

Die römifcti-katholifcbe Kirche that fich .dem i118 ale-cn 8m-,- des

Staates niemals willig gefügt und es an Protefiationen gegen die lle-bung

des landesherrlimen .Placet niemals .fehlen laffen. v. Kampß behauptet

offenbar zu viel) wenn er) um die Verpfliaztung der Bifchäfe) [ich dem

Plarct zu ,fügei-i) zu .rechtfertigem auf die Befugniß derfelben Bezug

nimmt) ,beim .Pabfte gegen allgemeine Disciplinargefeße) welche zu den

örtlichen Verhältniffen nicht paffen) Vorfielluugen zu machen) und die

nöthigen Modifirationen in Vorfchlag zu bringen; wenn er insbefondre

zu den gegründeten Gegenvorfiellungen auch die rechnet) daß die päbfi

lichen Bullen die in der Diözefe befieheuden Gefeße des Staates über

das ylncitum verletzen) und erklärt: „dem Vabite .find die Landesgefene

bekannt) er hat fie in Concordaten und andern Verträgen mit den

Landesherren theils ausdrücklich) theils ferner fiillfchweigend dadurch

angenommen) daß er erzbifchöfliwe und bifchöflime Stühle in Ländern

errichtet) in welGen diefe Gefelze befiehen 11)". Diefer Deutung wider

fpricht die Tendenz der Curie nach völliger Unabhängigkeit vom Staate)

und die in alter und neuer Zeit von Anhängern des Curialfyftems auf

geftellte Anficht) daß „das Placet dem göttlichen Rechte widerfpricht")

daß* „das Gehäffige des Placets für die Kirche in der darin ausge

fprochenen Ueberordnung des Staates über fie liege) der) von ihrer Leitung

emancipirt) "ie leiten und nach feinen Intereffen die freie Bewegung

der _kirchlichen Regierung befcljränken und hemmen will". In folcher

34) A. q. O. S. 152.

3e) u. a. O. S. 97.

36) A. a. O. S. 119,

37) A. a. O. S. 166.

38) A. a. O. S. 168.

39) A. a, O. S. 142 (f. Anm. 53).

10) A. a, O. S. 115.

41) A. a, O, S. 174) 175.

. ,._,-_ __
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Weife -tiußerte Vfich. »nach 'dem 'Vorgange des ErzbiWofs von .Köln

ClemensAciguft Freiherr Drofte zu Vifeljering-J). -P-hiillps") und

Andere. die von einer völiigen-Gleichftelltrng des Staates und der Kirrhe

hierbei ausgehen. Der genannte Erzdifcbiof von Köln wirft *die Frage

auf: ..Wird der Kirche feitens jener Gelehrten. welche das landesherr

liche Placet fo fehr in Aufbruch nehmen. daffelbige Recht in Beziehung

auf die Handlungen der Staatsgewalt anerkannt?" und antwortet: ..Ifi

jenes toirklicl) e-in Recht. fo i-ft auch diefes ein Recht. und was man

anfuhren konnte. um die Prätention *für die Staatsgewait in diefer

Hinficht zu begründen. das gilt auch für die KirrheM". Da der

Staat. wenn ee diefer Anfchauung beipflimten wollte. das feiner alleinigen

Cognitive! u-ntergebene äußere Rechtsgebiet preisgeben mußte. fo ..fteht

hier Prinzip gegen Prinzip. zwiiwen denen kein Friede und keine Ver

föhnung ift. und es tritt mithin zuleßt die Mahr des Staates hier

zivi-ngend in die Mitte 4D“.

Im Kampfe zroifchen Staat und Kirche hat die leßtere in neuerer

Zeit reimt feiten bedeutende Fortfchritte gemaaht. wobei ihr die Ent

wickelung der Geielzgebung iiber die Preffe für die Befchränkung oder

felbft Aufhebung des lande-sherrliwen Placet fehr zu Statten gekommen

ift. So* in Belgien. wo in der Conftitution vom 25. Februar 1831

Nr. 16 folgende Vefkimmung eine Stelle erhielt: ..Der Staat hat

kein Recht. fich in die Ernennung oder Einfeßung der Diener irgend

einer Gottesvecehrung zu mifchen. oder ihnen den Verkehr mit ihren

Oberen und die Bekanntmamung ihrer Arten zu unterlagen; im letzterer

Falle mit Vorbehalt der gewöhnlichen Verantwortlichkeit im Betreff

der Preffe und der VekanntmaGung 4D". *In Folge der Eteigniffe

des Jahres 1848 1| Aehnlimes auch in mehreren andern Ländern ver

ordnet. wie in Holland nach dem Grundgefehe vom 14. October 1848

Art. 170 47); in Preußen. wo die Verfaffungsurkunde vom 5. De

cember 1848 Art. 18 und 31. Januar 1850 Art. 16 befiimmt: ..Der

Verkehr der Religionsgefellfmaften mit ihren Oberen iii ungehindert.

Die Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen ifi nur denjenigen Be

fehrcinkungen unterworfen. welcheF allen iibrigen Veröffentlichungen

unterliegenu); in Oefterreich. wo zum Vollzug der durch Ö. 2 des

42) ueber den Frieden unter der Kirche und den Staaten (Münfier 1843)

8. Nr. ill. S. 106 fig.

43) Kirchenrecht B. lil. (Regensburg 1850) S. 561.

44) Ueber den Frieden u. f, w. S. 112.

46) Richter. Lehrbuch des Kirchenrechts Z. 182.

46) Verb. Art. 18. Vbliß. die Verfaffungsurkunde Europani u; f. w.

B. ll. S, 237 fig. Schubert. die Verfaffungourkunde u. f. w. B. ll.

S. 313 fig.

47) Schubert a. a. O. ii. L09.

48) Vergl. Art. 27. 28 der Verfaffungturkunde (Gefelzfammlung 1848 S,

37v flg.. 1860 S. 17 fta.
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Patents vom 4. März 1849 der katholifchen Kirche verbürgten Rechte

unterm 18. April 1850 die kaiferliche Entfchließung in h. 1 und 2

feftfeht: ..Sowohl den Bifchöfen als den ihnen unterfiehenden Gläu

bigen fieht es frei. fich in geiftlichen Angelegenheiten an den Pabft zu

wenden. und rdie Entfcheidungen und Anordnungen des Pabftes zu

empfangen..ohne dabei an eine vorläufige Zufiimmung der weltlichen

Behörden gebunden zu fein. Den katholifchen Bifchöfen fteht es frei.

über Gegenfiände ihrer Amtsgewalt und innerhalb der Grenzen derfelben

an ihren Klerus und ihre Gemeinden ohne vorläufige Genehmigung der

Staatsbehörde Ermahnungen und Anordnungen zu erlaffen. fie haben

jedoch von ihren Erläffen. infofern fie äußere Wirkungen nach fich ziehen

oder öffentlich kund gemacht werden follen. gleichzeitig die Regierungs

behörden. in deren Bereich die Kundmachung erfolgen oder die An

wendung gefchehen foll. Abfchriften mitzutheilen 49)".

In befonderen Denkfchriften haben fich die katholifmen Bifchöfe

mit dem Anfrage um Aufhebung des Placet an die übrigen teutfchen

Regierungen gewendet. ohnejedoch deffen volle Befriedigung zu erlangen.

In Bayern hat das Staatsminifierim auf die Denbfchrift vom 2. No

vember 1850 50) unterm 8. April 1852 entfchiedenf-L): ..3'. Für die

von dem Oberhaupte der Kirche oder von den Bifchöfen ausgehenden

Jubiläums: und Ablaßverkündigungen. dann für die Fafienpatente wird

hiermit das Placet bis auf weiteres im voraus ertheilt. Bei allen

andern Erlaffen und Ausfchreibungen der geiftlichen Behörden. auf

welche nicht die Veftimmung des Ö. 59 des Religionsedictes Anwendung

findet. fondern bei welchen gemäß Titel l7 Z. 9 der Verfaffungsurkunde

und Ö. 58 der Beilage [1. die vorherige Einholung der königlichen Ge

nehmigung bisher erforderlich gewefen. ift die Einholung diefer Ge

nehmigung auch fernerhin nothwendigz und ift das Sr. Majefiät als

katholifmem Könige zufiehende Oberauffichts- und Schuhrecht in

feinem ganzen Umfange unangetafiet aufrecht zu erhalten." Die Re

gierungen der oberrheinifchen Kirchenprovinz haben auf dieDenk

fchrift des Episkopats vom 5. December 185152) fich über einen ge

meinfamen Erlaß verfiändigt und unterm 1.März 1853 eine desfallfige

Verordnung publicirt53). in welcher Ö, 4 u. 5 der Verordnung vom

30. Januar 1830 dahin modificirt find: ..Die von dem Erzbifchofe.

dem Bifchofe und den übrigen kirchlichen Behörden ausgehenden allge

49) Die Entfchließung nebft der minifieriellen Grundlage findet fich unter

andern in der Berliner Allgem. Kirmenzeitung 1850 Nr. 34. 35 abgedruckt.

50) Denklchrift der vom 1.-20, October 1850 zu Frevfing verfammelten

Erzbifchbfe und Bifchöfe Bayerns. München 1850. 4,

51) Augsburger Allgem.Zeitung 1852 Nr. 115. 118 (vergl. oben Anm.23).

52) Berliner Allgem. Kirchenzeitung 1851 Nr. 45.

53) Die bezüglichen Erlafie nebft Erläuterungen in der cit, Kirchenzeitung

1853 Nr. 20 fig. Augsburger Allgem. Zeitung 1853 Nr. 69 flg,
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meinen Anordnungen und Kreisfchreiben an die Geifiliwkeit und Diö

zefanen) wodurch diefelben zu etwas verbunden werden follen) was nicht

ganz in dem eigenthümlimen Wirkungskreife der Kirche liegt) fowie

auch fonfiige Erlaffe) welche in ftaatliche oder bürgerliche Verhältniffe

eingreifen) unterliegen der Genehmigung des Staates. Solche allge

meine kirchliche Anordnungen und öffentliche Erlaffe) welche rein geift

liche Gegenfiände betreffen) find der Staatsbehörde gleichzeitig mit der

Verkündigung zur Einficht mitzutheilen. Alle päbftlichen Bullen)

Breven und fonftigen Erlaffe dürfen nur von dem Bifchofe und nur

unter den vorfiehenden Vorausfelzungen verkündet und angewendet wer

den." Für die Schlüffe der Synode wird) wie bisher)) das Placet ge

fordert. In der Schweiz ift in mehreren Eantonen zum Theil erft in

neuefier Zeit das Placet eingeführt worden) wie in Luzern 1834)

Waadt 1837) Freiburg 1850 54).

..xl Der Kampf. der teutfchen Staaten mit der katholifchen Kirche um

das Placet ift noch nicht beendet. Es gilt) was Preußen gegenüber

von Rom im November 1852 gefchrieben wird: „Man will fich- nicht

abfinden laffen mit dieiem oder jenem Zugeftändniffez man will Alles

oder Nichts; man weiß dort nur von (iiritti innliennhili 0911:1 81min

(lineare, welche) von proteftantifchen Regierungen von jeher confiseirt)

nun wieder zurückerftattet werden müffenööl“.

In einem andern Verhältniffe) als die* römifch-katholifche Kirche

erfcheint die evangelifche in ihren Beziehungen zum Staate und

darum auch rückfichtlici) des Placet. Verfchiedenheiten mußten aber in

den einzelnen evangelifchen Landeskirche-n daraus hervorgehen) daß die

Verbindung des Kirchenregiments und der Kirchenhoheit enger oder

lofer eintrat oder gar nicht erfolgte. Wo die Eonfifiorialverfaffung

zur Herrfchaft gelangt ift) kann von einem Placet dann) wenn der Lan

desherr felbft Mitglied der Kirche ifi) nicht wohl die Rede fein) es fei

denn) daß die Staatsverfaffung eine Mitwirkung der Stände beim Erlafie

kirchlicher Verordnungen bedingt; dagegen tritt das Vlacet deutlicher

hervor) wo fich eine evangelifche Kirche unter einem Landesherrn anderer

Confeffion befindet) oder wo fie eine presbhteriale Synodalverfaffung

befiht, In welchen Fällen es der Placetirung bedarf) beruht auf par

tikularer Beftimmung. 59)

In Frankreich befiimmen die organifchen Artikel für den pro

tefiantifchen Eultus) Tit. l. Art. 4) 5) 11) 3057): Keine Entfcheidung

in Sachen der Lehre oder des Glaubens) kein Formular) unter dem

Titel eines Bekenntniffes oder unter irgend einem andern Titel) darf

54) gb ejnernlä, note bi8t0rj00-ee0le8jn3tjcn 1837 S. 223 flg. Berliner

Augem, Kirchenzeitung 1850 Nr. 89.

53) Augsburger Allgem. Zeitung 1832 Nr. 327,

56) Eichho kn) Kirchenrecht l) 219) 250) 772) 782 flg.

57) 001111111118 cjt- S.23 [flg.
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veröffentlicht werden oder Gegenfl-nnd des Unterrichtes fein) ehe bes

Gouvernement die Publication oder Promulgation genehmigt hat. Keine

Veränderung in der ,Disciplin darf ohne eine gleiche Autvrifation er

folgen. Die Reglements fiir die Seminarien u. f. w. find durch 'die

Regierung zu approbiren. Die Schliiffe der Synode) welcher Natur

fie auch fein mögen) bedürfen der Approbation des Gouvernemenis. _"4

Die oben angeführten Verfaffungsurkunden der teutfmen Staaten

gedenken auch der Placetirung von Erlaffen fur die evangelifGe Kirche)

wie namentlich in Bayern vom 26. Mai 1818 s. 19 58); in .Kur

heffen vom 5. Januar 1831 h. 13459); in Hannover pom

26. September 1833 und 6. Augufi 1840 Ö. 59) 6060); in Sachfen

Altenburg vom 29, April 1831 g. 138 Nr. 561) u. a. m. Selbfi

da aber) wo in neuefter Zeit das Placet der katholifrizen Kirche gegenuber

fortgefallen) ift es feitens der evangelifmen fefigehalten) nicht etwa)

wie in Preußen und andern evangelifGen Landeskirchen) wo der

Landesherr die EpiskopalreGte befißt) alfo bei der Veftätigung rein

kirchli>)e_r Erlaffe nicht im Namen des Staates handelt) fondern da)

wo die Kirche felbfl das Regiment befißt) wie in den Niederlanden 67)

- und dies darum) weil die evangelifche Kirche aus Princip den Staat

fur berechtigt hält) jede in ihm zur Vollziehung kommende Äiibrdnung

der .Kirche zu prüfen) um die Ueberzeugung zu gewinnen) daß in feine

Sphäre von der Kirche nicht eingegriffen werde und ihm überhaupt kein

Abbcuch geiGebeB* H. F. Jacobfon.

Pollzeirecht und Polizeivergehen. 1, So wie das Criminal

recht zunächft im allgemeinen zu erörtern hat) auf welchem Grunde das

Recht und die Pflicht der Iufiizgewalt) Verbrechen zu befirafen) beruht)

welche Handlungen criminell fkrafbar) welche Uebel als Strafen an

zudrohen) und unter welchen-Vorausfelzungen diefe zuzuerkennen find;

fo nehmen wir an) daß das Polizeirecht fefizuffellen habe) auf welchem

Grunde die Wirkfamkeit der Polizeigewalt beruht) wie fich das Gebiet

der Polizei) unter welcher wir hier den Inbegriff diefer Wirkfamkeit

verfiehen) als ein fur fich befiehendes abgrenzt) welche Grundfäße die

Richtfchnur fiir diefe zu bilden haben) welehe Mittel der Polizei zu Ge

bote ftehen und in wiefern derfelben insbefondre Strafgewalt zufleht.

61) A. a. O. S. 170.

62) Vergl. das unterm 23. März 1852 befiätigte Reglement für die refor

mirte Kirche. Im Jahre 1848 hatte fich die Shnodalcommiffion fogar dagegen

erklärt) daß in der neuen Verfaffungsurkunde die Aufhebung des Placets über

haupt ausgefprocljen werde.

63) S. v. Vethmann-Hollweg in der Monatsfmrift für die evan

gelifcbexKirche des Rheinlanbs und Wefiphalens 1849 B. l) S, 43 fig. *
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Der Inbegriff xdiefer allgemeinen. Grundfäge bildet nach. unforer Anfilkt

das P olizeirech t. Dagegen ifi die nähere Qarfiellung der. vonder

Polizei in einzelnen Beziehungen zu entwickelnden Thätigkeit den Lehr.

buchern der P olizeiw i ffen fchaft vorzubehalten. Denn wahrend

das Criminalreclfi es auch in Betreff der einzelnen Verbrechen und deren

Beftrafung immer nur mit re ch tli ch en Begriffen zu. thun hatM beruht

die Thätigkeit der Polizei wefentlich auf Gründen der Nothwendigxeit

und Zweckmäßigkeiß tragen die von ihr anzudrohenderx Strafen großen,

theils den Charakter reiner Zwangsmaßregeln an fichz und. fiellen-fich

die rechtlichen Verhältniffß welche fich innerhalb des Gebietes der Polizei

bildenz als eine Folge der Befiimmungen dar, welche fie zu Regulirung F

einzelner Berhciltniffe trifftz wie fich dies aus den fpätern Erörterungen

. ergebenwird. *Wir werden uns daher darauf_ beifchrärtkenj im allge

meinen anzudeutenz inwiefern fich rechtliche Verhältniffe diefer Art

bildenf unter welchen Vorausfehungen die Polizei nas) Grundfäßen der

Rechzmäßigfeit zu urtheilen hatf und auf welchen Grundderen Oiechtz

Strafen_ zuberhängene fich_ fiühtl Fragt man aberf welche Gruudfeike

das Peolizeireclft in diefem Sinne bilden, und fuchtman ein ,Anhalten

für die' Beurtheilung diefer Frage zu, gewinne-iz fo. findet man„ daß, jener

Begriff als ein feftftehender fich noch keineswegs ausgebildet. hat. Die

Gefeßgebung pflegt nur in. einzelnen Beziehungen Verbote oder Gebote

zu erlaffen und die dem Bereicheder Polizei angehörigenverfcizieden

artigen, Verhältniffe nach Kategorien, zu regulixenf ohne, allgemeine

leitende Grundfäße aufzufiellenxinfoweit nicht die neuere Zeitin eine

zelnen Staaten allgemeinePolizeifirafgefeßbiimer hervorgerufen hate und

die Literatur hat fich in derRegel begnügtz oft genugznur in fehr vagen

Ausdrücken _den BegriffPolizei anzudeuten, ohne tieferz in dereneigen

thirmlifcifes Wefen einzudringenund ohne darauf auszugehen allgemeine

Grundfäße im obigen Sinne aufzufiellenz was dieFolge gehabt. hat,

daß felbfi über den Begriff noch große Unklarheit, und unficherheit

herrfchß daß die Grenzlinie für das Gebiet der Polizei bald zu eng bald

zu weit gezogen wirdz und daß eine rechtliche Grundlage für die Wirk

famkeit der Polizei nicht gewonnen _worden ifi. - Der unterzeichnete

hat es verfucht in feiner Schrift: Das Wefen der Polizeiz zu

näherer Fefifiellung ihres Begriffes und des Grundes

und umfanges ihrer Wirkfamkeit (Leipzig 1844)z in diefer

Beziehung die Bahn zu brechen und es hat diefe Schrift anerkennende

Beurtheilungen gefundenx ohne daß jedoch fein Wunfci" es möge jener

Verfuci) zu weiterer Forfmung anregen„ in Erfüllung gegangen ift.

Wenigfiens ift ihm nicht bekannt gewordenF daß eine neuere Schrift

diefen Zweck verfolgt habe. 1) Derfelbe wird daher in nachfiehender

1) Die zweite Auflage von Robert v, Mohl's Polizeiwifieufcbaft *

narh den Grundfätzen des Rechtsfiandes ift ebenfalls im Jahre 1844 erfchienen.

In Wilhelm I of. V e h c't? allgemeiner Polizeiwiffenfcifaftslehre zur Ehren- F*
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Darftellung im wefentlichen die Grundfähe zum Anhalten nehmen)

welche von ihm in jener Schrift aufgeftellt worden find) jedoch nicht)

ohne diefelben einer forgfältigen Revifion zu unterwerfen) insbefondre

in Bezug auf das Verhältniß der Polizei zur Eriminaljufiiz) und auf

die Feftftellung des Begriffes der Polizeivergehen.

ll. Geht man darauf aus) zu klaren und beftimmten Begriffen in

den angedeuteten Beziehungen zu gelangen) fo muß man vorerft fich

klar zu machen .fuchen) um welche Rechte) Anfprüme) Pflichten und

Verhaltniffe es fich hierbei handelt) und wie fich die gegeniiberftehende

Thätigkeit der Staate-gewalt zu denfelben verhält. 2) Jn der minder

fcharfen Auffaffung des eigenthitmliwen und verfchiedenartigen Wefens

jener Anfprume und Verhaltniffe wie diefer Thätigkeit) liegt unzweifel

haft der Hauptgrund) daß das wahre Wefen der Polizei fo oft vertannt

wird.

Vor allem hat man hierbei

1) in's Auge zu faffen) daß der Menfci) ein körperlich-geiftiges)

mit Sinnen begabtes und zugleich verniinftig-fittlimes Gefchöpfifi)

und nach dem aus diefem feinem Wefen von felbft fich ergebenden Ge

felze der Natur gefellig leben und im Verkehr mit Andern feine Kräfte

ausbilden und benutzen foll) und daß er demnach auch verpflichtet ift)

feinen Oiebenmenfmen gegeniiber fich feinem Wefen und diefem Gefeße

eutfpremend zu bezeigen und allen den Anfprnmen zu genügen) welche

jeder hieraus für fich ableiten darf. Diefe Anfpritme find aber d op

pelter Art. Denn es hat hiernach der Menfch nicht nur

n) einen Anfprucl) auf Sicherheit vor An: und Eingriffen auf und

in die aus dem) im Eoerifienzverhaltniß an fich begründeten Rechtsgefeße

(im engern Sinne) abzuleitenden Rechte der Individualität

(Privatrechte) - wohin zu rechnen find: das Recht auf UnverlehliG

keit der Perfönlimteit hinfihtlicl) des Lebens) des Körpers) des

Geifies) der' Freiheit zu handeln) infoweic diefe nicht aus Riickficlyt auf

den Verkehr mit Andern zu befchränken ift) der Ehre) fowie die er

rettung rechtsgemäßer Polizei mittelft fcharfer Zeichnung ihrer wahren Sphäre

und Grenzen (Bamberg 1848).) und in Guftav Zimmermannls Wefen)

Gefchirhte) Literatur) mar-arterifcifche Thätigkeiten und Qrganifcition der

modernen Polizei (Hannover 1852) ift obgedachter Schrift keine Erwähnung

gefrhehen) und daß auch beide Schriften nicht geeignet find) als eine Bereicherung

der Polizeiw i ffenfchaft angefehen zu werden) wird fich fpäter zeigen.

2) Wir glauben nicht nbthig zu haben) hier auf eine nähere Erörterung

des Staatszweckes einzugehen. Wir felgen einen Reclusfiaat voraus) deffen Auf

gabe es ift) die Rechtsidee wie die fittliche Idee zu verwirklichen) und nehmen an)

daß iiber das Verhältniß der Staatsbürger unter fich und zur Staatsgewalt) fo

wie dariiber) wozu diefe berechtigt und verpflichtet ift) an fich und im allge

meinen ein erheblicher Zweifel nicht obwaltet. Es kommt hier nur darauf an)

die Verfchiedenartigkeit jener Verhältniffe und der von diefer zu entwickelnden

Thätigkeit in das rechte Licht zu ftellen.
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worbenen Rechte an Perfonen und Sachen und aus Obligationen gegen

b efii mm te Perfonen 3) - fondern er kann

b) auch fordern) daß Niemand etwas vornehme oder unterlaffe)

was -_ ohne an fich ein beftimmtes Individuum zu berühren) und

fomit ohne eine Rechtsverletzung in jener engern Bedeutung zu fein

-- die Sittlichkeit gefährdet) zu einer Täufchung Anderer führen kann)

eine Störung der allgemeinen Ruhe und Ordnung oeranlaßt) das Ge

fühl oder die Sinne Anderer verletzt) oder. fonft beläftigend für diefe iii

oder 'werden kann; was unmittelbar oder mittelbar gefährdend für die

Perfon oder das Eigenthum Anderer ifi oder werden kann; was der

Befriedigung der Lebensbedürfniffe und dem Gedeihen des Wohlftandes

hindernd und erfchwerend entgegencritt) da die Gefährdung der Sitt

liclfkeit) dem Gebote) fittlich zu leben) entgegenläuft) die Täufchung oder

Beläftigung Anderer) und die Störung der allgemeinen Ruhe und

Ordnung) mit dem Gebote) fich vernünftig zu verhalten) unvereinbar

ift) die Unverleizlichkeit des Gefichles und der Sinne in dem Wefen des

Menfcloen eben fo begründet ifi) wie die Unverlelzlimkeit der individuellen

Perfönlimkeit) und die Erhaltung des Lebens) der Gefundheit) der

Guter und das Gedeihen des Wohlftandes fin) als eine nothwendige

Bedingung für die Eriftenz und für die Ausbildung und Benuhung

der menfchlichen Kräfte darfiellt. *

Ferner hat man

2) in Betracht zu ziehen)

a) daß auch von der Natur) von leblofen Dingen und

von un v e rn ir nfti g e n G e fch ö p fe n Verlehungen) Gefährdungen)

Störungen und Hemmungen ausgehen können)

b) daß auch fonft der Ausbildung und Benuhung der menfch

lichen Kräfte im Verkehre mit Andern vielfache Erfchwerungen und

Hemmniffe fich entgegenftellen können) deren Befeitigung gewifie Ein

richtungen und Anfialten als nothwend i-g erfcheinen läßt) und daß

felbfi Befchränkungen des Verkehres zur beffern Benußung der menfch

lichen Kräfte als räth li ch fich darfiellen können.

o) Daß Vieles fich thun läßt) den Verkehr und den Wohlftand zu

för d e r n.

* Endlich ift

3) zu berirckficiftigen) daß es im Staate) außer den einzelnen

Staatsbirrgern) auch andere Rechtsfubjecte giebt) welche glei>)en Schuh

in Anfpruch zu nehmen haben) infofern nicht die eigenthümlime Natur

des Verhältniffes eine Modification erheifcht. Insbefondre gilt dies

vom Staate felbft und von der Staatsgewalt und deren Organen) ohne

welche der Staatszweck nicht zu erreichen fein wurdez ferner von allen

3) Vergl. Thibaufis Verfnrhe über einzelne Theile des Rechts (2. Aasg.

Jena 1817) Bd. 2) Abth. 2 und Unterho lzner's jurifi. Abhandl. (Miinchen

1810) Abh. 3, .
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den Inftituten) welihen das Recht) als Perfon zu handeln) eingeräumt

iftz endlich auch von den fittlichen Infiitutionen) welche daskWefeni der

Objectivität an fich tragen) wie die Ehe) und die Religion-in Form der

Kirche) wenn auch der Sittlimkeit an fich weder fubjective noch gbjective

Eigenfchaft beigelegt werden kann.

Fragt inan nun) wie fich die Staatsgewalt zu jenenAnfprüche-i

verhalte) fo kommt folgendes in Betracht:

1) Es liegt in der Sache) daß) wenn jeder die von feinen Neben

menfchen ausgehenden Verletzungen) Gefährdungen) Störungen und

Beläftigungen felbft» zu rächen) zu befeitigen und abzuwenden fuchen

wollte) dies unausfühxbar fein würde) weil nicht nur folche nicht immer

gegen beftimmte Subjecte gerichtet find) fondern ihm auch die Macht

fehlen würde) zur Erfüllung. der fraglichen Verpflichtungen zuzwing enz

daß ferner) wenn auch die Abwendung und Befeitigung der von. der

Natur) den leblofenDingen und den-uuvemünftigen-Gefchöpfen aus

gehenden Gefährdungen und Hemmungen-an fich nicht nothwendig eine

Gehorfam erzwingendel Gewalt erheifmenx) vielmehr auch* mehr oder

weniger durch ve r-einte Kräfte erzielt werden könnten) dies doch dem'

Einzelnen in der. Regel unmöglich fein würde) und auf fee-ie Verx

einigungen zu diefem Ztvecke unrfo weniger. zu. rechne-r 1|) als folche

Gefährdungen und Hemmungen meiflens.- ebenfalls eine unbeftimmte

Menge berühren) und daß endlich noch wen-iger auf-freie* Ver

einigungen zu Einführung von Einrichtungen) Anfialten und Befchrän

kungen der. oben unter b-'gedamten Arc und zirc-Fördcrung -des-Verkehres

in der unter-o bemerkten-Weifezm zählen 1|; _

2) Hieraus ergiebt fich. vomfelbft) daß* dies Alle' nur die A-ufgabe

der Staatsgewalt fein kann. Ihr liegt daher ob

n) in Bezug auf die aus-dem Rechbsgefeß abzuleitenden R echte

im! angedeuteten engem: Sinne (Privatrechte):

an) die Fefiftellungfireiti ger Rechte im Wege der Entfrheidungi

(Civiljufiizpflegex wenn-derenAn-rkennung verweigert wird;

bb) die Unterfuclnrng. und Be-ftrafungtder abfichtlichendund-"be

ziirhemlih culpofen) mehr oder 'minder gewaltfamen-lAng riffe auf

Rechtsfubjecte und Rechtsobjecte und Eingriffe in Rechte) welche-mim'

als Verbrechen zu bezeichnen pflegt (Eriminaljufiiz); ,

co) die Verhütung und Abwendung künftiger Remtsver

(mungen;

ii) Die Verhütung und* Abwendung! der* f onft dein Leben) der

Gefundheic) der-Eriftenz) dem Eigenthume) dem Wohlftande drohenden

Gefährdungen) wohin z. B. gehören: Maßregeln gegen Afterärzte)

Aufficht auf, Gifte) Vorkehrungen gegenc-anfteckende Krankheiten) Maß

regeln gegen leicht gefährliche Handlungen und Unterlaffungen) z. B.

das zu fchnelle Fahren) das Halten beißiger Hunde; Maßregeln zu Ab

wendung von Mangel an Lebensmitteln überhaupt und im Falle der

Unfähigkeit zur Selbfterhaltung j Maßregeln zu Abwendung. von'
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Nothfiand in Folge gefährlicher Unternehmungen) z. B. des Auswan

derns; Maßregeln zu Abwendung von Verluften am Vermögen) z. B.

durch Natutereigniffe) durch übertriebenen Aufwand) durch Wucher)

durch Uebertheuerung) durch hohes Spiel.

e) Die Nichtduldung deffen) was eine Nichtachtung der Staats

gewalt und ihrer Organe ifi) ohne den Character eines criminellen Ver

gehens anzunehmen; was ehrfurmtswidrig gegen die Religion und ver

letzend für das fittlim-religiöfe Gefühl ift) wohin das Flumen und

Schwören gehört; was gefährdend für die Sittljchkeit) verlehend für das

fittlia)e Gefühl oder beläftigend für Andere ifi) z. B. die Ausftellung

unfittlicher Bilder) die Trunkfucht) die Bettelei) die Störung der öffent

lichen Ruhe und Ordnung; was aus gleichem Grunde als ein ordnungs

widriges Verhalten in einzelnen befondere Verpflichtungen auferlegen

den Verbältniffen fich darftellt) z. B. zwifchen Eheleuten) Dienfihecr

fchaften und Gefinde) Meifiern und Lehrlingen; was zu Täufchungen

Anderer führt) z. B. die Veränderung des Namens) Verbreitung fal

fcher Gerüchte; was verlehend und beläftigend für die Sinne ift) z. B.

übeln Geruch verbreitende Verrichtungen) ftörendes Geräufch) das Auge

verletzende Verunreinigungen und Bauten;

(i) die Befeitigung der dem Verkehre entgegentretenden Hemmniffe

und die Regulirung des Verkehres zu Abwendung der aus der unbeding

ten Gewetbefreiheit erwachfenden Nachtheile) z. B. dura) Anlegung von

Straßen) Regelung des Geld-)' Maß- und Gewichtswefens) Abgrenzung

einzelner Arbeitsgebiete) Befchränkung des Gewerbewefens auf dem

Lande) Feftftellung des Vethältniffes der Lehrlinge und Gefellen zu ihren

Meiflern) und der Fabrikarbeiter zu ihren Fabrikherren) Regulirung

der Benutzung deffen) was fich als Gemeingut darfiellt) insbefondre

des fließenden Waffersz4) -

e) die Sorge, für die zu Erreichung der vorgedachten Zwecke als

n othw end i g vorauszufehende Ausbildung der Staatsbürger;

t) die Förderung der höheren Ausbildung für Wiffenfclmft)

Kunft und Gewerbe; des Wohlftandes) insbefondre durch Maßnahmen

zu Hebung der Bodencultur und Gewerbe) z. B. durch Herbeifmaffung

von Modellen zu Mafchinen; des Wohlbefindens und der Annehmlich

keit) z. B. durch Anlegung von Spaziergängen. -

3) Diefen Anfprüchen genügt die Staatsgewalt dadurch) daß fie

vorbereitende Anftalten trifft) um theils im allgemeinen von den ob

waltenden Verhältniffen fich zu unterrichten) theils in einzelnen Be

ziehungen; Notmen und Votfchriften ertheilt und Einrichtungen trifft;

für die Entfcheidung von Rechtsftreitigkeiten und Beftrafung der Ver

4) Wegen der in Bezug auf das fließende Waffer als Gemeingut zu befol

genden Grundfätze vergl. meine Schrift: Die Lehre von den Pertinenzen (neue

Ausgabe) Chemnitz 1851) S. 28 ff. und meine Abhandlungen über das Waffer

recht im Archiv für die civil. Praxis B. 12. S. 274 und 432 ff.

L111. 13
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brechen forgt) die fonft gegebenen Vorfchriften vollzieht) die Staatsbürger

anhält) zu Befeitigung und Abwendung von Rechtsverletzungen) Ge

fahren und Uebelftänden der gedachten Art das Erforderliche zu leiften;

Zuwiderhandlungen gegen die aus dem Verhältniß der Coeriftenz abzu

leitenden Verpflichtungen nicht duldet und beziehentlici) beftraft; felbft

thätig eingreift durch allgemeine Maßregeln wie durch Vorkehrungen

im einzelnen Falle) insbefondre um Verbrechen zu verhüten) gegen das

zu fchühen) was fonft beläftigend) gefährdend oder verletzend ift oder

werden könnte) Hemmniffe des Verkehres zu befeitigen) fördernd auf

Wiffenfmaft) Kunft und Gewerbthätigkeit einzuwirtenz beauffichtigt)

was zu Verbrechen) Verlehungen) Unglücksfällen) Verluften führen

könnte.
[ll. Fragt man nun hierauf) welche Thätigkeit der Staatsgewalt

als dem Gebiete der Polizei angehörig zu betrachten fei) wie fich diefes

dem der Iu-ftiz gegenüber abgrenze) und welche Grenzlinie zwifchen der

Polizei und der Regierungsgewalt im engern Sinne zu ziehen

fei) fo herrfcht noch immer eine große Verfchiedenheit der Anfichten)

indem bald dem Begriffe von Rechtsverletzungen eine weitere Aus

dehnung gegeben) bald die auf die Verhütung von Rechtsverletzungen

gerichtete Staatsthätigteit als Rechtspolizei oder Präventivjufiiz der

Iuftiz zugewiefen und dadurch das Bereich der Polizei beengt wird)

bald in Folge eines zu weit gefaßten Begriffes der Polizeivergehen kleinere

Rechtsverletzungen der Polizei zugetheilt werden) bald endlich auch Alles

das) was auf Förderung der Wohlfahrt abzweckt) in's Bereich der Polizei

gezogen) und zwifchen diefer und der Regierungsgewalt im engern

Sinne nicht unterfchieden wird. Diefe Verwirrung der Begriffe ift

eine Folge davon) daß man nicht gehörig in's Auge gefaßt hat) wie

wefentlich verfchieden die Thätigkeit der Staatsgewalt fich geftaltet) je

nach dem es fich handelt)

1) um die Entfcheidung über erfolgte Rechtsverletzungen und

Rechtsftörungen im Bereiche des Privacrechtes und um Beftrafung be:

gangener Verbrechen;

2) um Maßregeln zur Verhütung und Abwendung künftiger

Verbrechen) und um die Befeitigung und Abwendung defien) was fonft)

entweder von felbft oder in Folge der von der Regierung getroffenen

Einrichtungen) als einen Uebelfiand fich darftellt) indem es in einer

der vorftehend unter 2 l) bis e gedachten Beziehungen verletzend) gefähr

dend oder beläftigend ift) oder dem Verkehre oder der nöthigen Aus

bildung hemmend entgegen tritt;

3) um die Förderung defien) was zur höheren Ausbildung und

Vermehrung des Wohlfiandes und der Annehmlichkeit dient.

Im erften Falle nämliä) bildet das Object ftets ein indivi

duelles Re ch t) ein Recht im eigentlichen engern Sinne; gegenüber

fieht fiets eine) von einem beftirnmten Rechtsfubjecte wirklich

oder vermeintlich ausgegangene oder zu vertretende Verletzung oder
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Störung eines folchen Rechtes; der Zweck geht immer dahin. das

berichte oder ge-fiörte Recht herzufielien oder die zur Sicherfiellung des

diesfallfigen Rechtsgebietes angedrohte Strafe zur Geltung zu bringeni))

beides erfolgt ftets nur nach Grundfähen der Re ch tm ci ß i g keit und

das Allgemeine wird nur infofern berührt. als die Herftellung des ge

fiörten Rechtes und die Volifireckung der Strafe zugleich die Sicherung

des allgemeinen Rechtszufiandes bezwe>en. und einzelne Rechtsverhält

niffe. wie z. B. die Ehe. zugleich einen öffentlichen Character an fich

tragen.

Im zweiten Falle ift. infoweit es fich

u) um Verhütung künftiger Rechtsverlehungen handelt. die

zu diefem Zwecke zu entwickelnde Thätigkeit nimt gegen die Widerrewt

lichkeit als folche und unmittelbar gerichtet. fondern gegen das. was

einen Uebelftand bildet. weil es die Urfache einerRewtsverlehung werden

kann. und es ifi weder ein veclehtes noch ein verleht habendes Subject.

noch eine nach Grundlagen der Rechtmäßigkeit zu beurtheilende rechts

widrige Handlung in Frage. wenn auch vielleicht eine folche die Noth

wendigkeit. zugleia) vorbeugend einzufmreiten. veranlaßt hat. fondern

es handelt fich nur darum. daß die Staatsgewalt ihrer Verpflichtung

als Befchüherin des allgemeinen Rechtszitfiandes auch diesfallfige Ge

fährdungen abzuwenden. und zu diefem Zwecke. foweit dies nothwen

_dig ifi. zweckmäßige Maßregeln anzuwenden. gehörig nach:

kommt. was mit der Rech tspfleg e nichts gemein hat. Zwar kann

es im einzelnen Falle auch darauf ankommen. der Ausführung eines

befiitnmten Verbrechens vorbeugend entgegen zu treten; allein auch

folchenfalls handelt es fich nur um die Verfolgung diefes Zweckes. In

foweit es ferner

b) darauf ankommt. den Gefährdungen. Verlehungen. Be

läfiigungen. Täufmungen. Unziemliwkeiten. .ly-nmnifien der gedachten

Art entgegen zu treten. ift das Verhältniß ein völlig analoges. Denn

es hat fich die Staatsgewalt nicht minder für verpflichtet zu er

achten. diefe llebelftände. foweit nöthig durch Zwangsmaßregeln zu be

feitigenz auch hier find theils Handlungen oder unterlaffungen in Frage.

weiche 'an fich gegen kein befiimmtes Individuum gerichtet find. _

theils Ereigniffe und Verhältniffe. welche nicht nur kein befiimmtes

Individuum berühren. fondern auch von keinem Rewtsfubjecte aus

gehen. und daher die Staatsgewalt verpflichten. als Vertreterin der

betheiligten unbeftimmten Menge einzufchreiten. und wenn auch

folche Gefährdungen. Verletzungen. Hemmungen im einzelnen Falle

zunächft nur gewiffe Individuen berühren. z. B. wenn einzelnePerfonen

angebettelt werden. fo ändert fiä) doch hierdurch der allgemeine

Character der fraglichen Handlungen oder unterlaffungen nicht. in

5) Vorn eigenthirmlichen Verhältniß der grmeingefährlicljen Handlungen

wird weiter unten die Rede fein.

13 *
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fofern fie nur nicht in R e ch ts v e r le ß u n g e n übergegangen findz auch

hier haben endlich der Staatsgewalc nur Grundfäße der Nothwendigkeit

und Zweckmäßigkeit zur Richtfchnur zu dienen. Daffelbe gilt aber

o) auch von den Handlungen und Unterlaffungen. welche zwar

mehr den Character gegen beftimmte Perfonen oder Verhältnifie

gerichteter Unziemliwkeiten an fich tragen. dennoch aber nicht als

R e ch ts v e r l e h u n g e n betrachtet werden können. z. B. Erceffe gegen

die Religion oder gegen obrigkeitliche Organe. wie fich fpäter noch klarer

herausftellen wird.

Im dritten Falle handelt es fich in der Haup tfache und

an fich nicht um Zwangsverfügungen zu Befeitigungen von

Uebelftänden. fondern um die Förderung der Wohlfahrt in

Fällen. wo an fich ein Anfpruch auf das Einfchreiten der Staats

gewalt nicht gemacht werden kann. vielmehr diefe. lediglich durch Gründe

der Zweckmäßigkeit geleitet. eine höhere Aufgabe fich ftellt.

als die der Befeitigung von U e b e lfiän d en der gedachten Art. Wäh

rend ihre Thätigkeit in diefem Falle mehr einen neg ativ en Character

annimmt. ftelit fich diefer in Fällen der erfieren Art mehr als ein

pofitiver dar. Auch läßt fich nicht einwenden. daß die Staatsgewalc.

auch wo es fich um eine die Wohlfahrt fördernde Thätigkeit handle.

immer zugleich die Befeitigung eines Uebelftandes *im Auge haben werde.

und daß auch wo lehteres der nächfie Zweck fei. zugleich die Wohlfahrt

gefördert werde. Denn der en d l i ch e Zweck der g e fa m m t e n Thätig

keit der Staatsgewalc ift auf die allgemeine Wohlfahrt gerichtet.-wo

gegen jene Unterfcheidung auf der Verfchiedenheit des n ä ch ft e n Z w e ck e s

der.Thätigkeit der Staatsgewalt und auf der Verfchiedenheit des diefer

im einzelnen Falle unterliegenden Grundes beruhet. Eben fo wenig

darf man fich dadurch irren laffen. daß. je mehr die Staatsgewalc auch

kleine Ueb elfiände zu befeitigen trachtet. um fo mehr die Grenze

verrückt wird. welche fich die Staatsgewalc für diefe ihre Thätigkeit

fteckt. Denn diefer Umfiand ift auf den unterliegenden Grundfa h

ohne Einfluß. und man darf fich dadurch. daß an fich verfchieden

artige Rü>fichten im einzelnen Falle mehr oder weniger inein

anderfließen können. nicht abhalten laffen. diefe bei Fefifiellung des

Grundfaßes im Auge zu behalten. da die Thätigkeit der Staatsgewalc.

je nach dem diefe oder jene Rückfimt für fie maßgebend ift. auf einem

wefentlich verfchiedenen Grunde beruhet. und diefe Verfchiedenheit bei

Beurtheilung der Frage. ob an fich fch on Zwangsmaßregeln zuläffig

find. von entfcheidender Wichtigkeit ift. fowie deren Fefihaltung allein

geeignet ift. eine wiffen fch a ftliche Grundlage für die verfchiedenen

Functionen der Staatsgewalc zu gewinnen.

Kommt man nach diefen Betrachtungen auf die Frage. welches

Gebiet der Polizei gebühre. zurück. fo hat man - da die erfte der

aufgefiellten drei Kategorien unbeftritten das Bereich der Iufiiz bildet.
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und* auch darüber im allgemeinen kein Zweifel herrfcht) daßüdiePoliziei*

es mit der Befeitigung der Uebelftcinde zu thun habe) auf welchedie

zweite jener Kategorien fich bezieht) wenn man dabei auch niht-von

den angedeuteten Gefimtspunkten auszugehen pflegt - nur zu-unter

fuchen) ob auch der Schuh gegen künftige Rechtsverlehungen und

die Entfcheidung von Streitigkeiten über Rechtsverhältniffe) welche fiä)

innerhalb des Bereiches jener zweiten Kategorie bilden) fowie die

Beftrafung von Vergehen) welche auf diefes fich beziehen) der Iuftiz

zuzutheilen fei) und ob und in welcher Weife - der Regierungsgewalt

im engern Sinne gegenüber _ zu unterfcheiden fei zwifchen dem) was

zu Befeitigung von Uebelftänden und was zur Förderung

der W ohlfa h ct gefchieht) da diefe Fragen es find) auf welchen die

über den Begriff Polizei herrfchende Verfchiedenheit und Unficherheit

der Anficht beruhet. Die Löfung diefer Fragen ergiebt fich aber von

felbft) wenn man davon ausgeht) daß) was dem Principe nach verfchieden

ift) getrennt gehalten werden muß) fobald es darauf ankommt) nach

wiffenfchaftlichen Grundfälzen zu fichten) und wenn man nun in Be

tracht' zieht) daß die Wirkfamkeit der Staatsgewalt eine dem innern

Wefen nach durchaus verfchiedene ift) je nach dem fie fich auf die eine

oder die andere jener drei Kategorien von Objecten bezieht) indem diefe

Objecte einen verfchiedenartigen Character haben) und bei jeder diefer

Kategorien der Beftimmungsgrund) auf welchem die bezügliche Thätig

keit*der Staatsgewalt beruhet) die Grundfälze) von welchen fie auszu

gehen) der Zweck) den fie zu verfolgen) und die Mittel) welche fie an

zuwenden hat) wefentlicl) verfchieden find.

Denn hiernach läßt fich mit Grund nicht bezweifeln) daß der S ch u k)

gegen künftige Rechtsverlehungen nicht von der Iufiiz) fon

dern von der Polizei auszugehen habe) daß dagegen de r Theil der Wirkfam

keit der Staatsgewalt) welche die F ö r d e r u n g der Wohlfahrt im obigen

Sinne bezweckt) nicht der Polizei) fondern der Regierungsgewalt im

engern Sinne zuzuweifen fei. Es ergiebt fich dies aus dem) was hier

über vorftehend bemerklich gemacht worden ifi)-von felbfi. Auch pflegt

in der That Niemand daran zu denken) das) was zu diefem Zwecke

von der Staatsgewalt gefchieht) ihrer polizeilichen Thätigkeit zu

zufchreiben. z,...

Aber auch daran läßt fich mit Grund nicht zweifeln) daß die

Beurtheilung der innerhalb des Bereiches jener zweiten Kategorie fich

bildenden rechtlichen Verhältniffe) und die Entfcheidung diesfallfiger

Differenzen) fowie die Beftrafung der dahin gehörigen Vergehen der

Polizei zukomme) wenn man folgendes beachtet.

1) Der Character jener rechtlichen Verhältniffe ift ein

durchaus eigenthümlicher) von dem der Privatrechte wefentlicl) ver

fchiedener. Die im Bereiche der Polizei und beziehentlich in dem der

Regierungsgewalt in jenem engern Sinne vorkommenden Rechte oder
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Befugniffes) geftalten fich nämlich - abgefehen von* den auf befondern

Rechtstiteln beruhenden) welche die Eigenfchaft von Privatrechten haben

-- t.heils a) als gewiffen Perfonen oder Realitäten von der Staats

oder obrigkeitliwen Gewalt oder von politifGen Inflituten - Gemeine

den) Innungen -* befonders ertheilte oder gewiffen Realitäten gefehlich

zuftehende Rechte) z. B. die auf Eonceffionen beruhenden Geweebsbefug

niffe) das Bürgerrecht) das Meifterreclyt) das fiädtifmeBrauceGtz th ei ls

b) als im Gefeß oder in der Verfaffung dergeftalt begründete Rechte)

daß fie unter gewiffen Vorausfehungen und beziehentlith vorkommenden

Falles ohne weiteres ausgeübt werden können) z. B. das Recht auf dem

Lande ein Gewerbe zu treiben) ohne daß es hierzu befonderer Eonceffion

bedarf) das Berbietungsrecht der Zunftgenoffenz the ils o) als Rechte)

welche einer Verpflichtung g e g e n I e d e r m a n n gegenüber ftehen)

z. B. das Recht zu verlangen) daß Niemand etwas unternehme) was ge

fährdend) verletzend oder beläfiigend ifiz theils (1) als Rechte) welche

aus einer folchen Verpflichtung abzuleiten find) aber in Folge befonderer

Befiimmung diefer dergeltalt gegenüb-erfiehen) daß deren Erfüllung von

gewiffen Verpflichteten gefordert werden kann) z. B. das Recht als Ver

armter verforgt zu werden; theils endlich e) als ein im Gefeh oder in

der Verfaffung begründeter Anfpruch auf Ertheilung oder Anerkennung

gewiffer Rechte) z. B. das Recht auf Anerkennung der Heimathsange

hörigkeit) auf Ertheilung des Bürger: und Meifterremts. Bon keinem

diefer Rechte läßt fich daher behaupten) daß es den Character eines in

die ausfchließende individuelle Rechtsfphäre eines Einzelnen überge

gangenen Privatrechtes habe. Denn tragen auch die ertheilten Rechte

der unter n gedachten Art) den Character der Subjectivität und felbft

den der Individualität an fich) und find fie auch in gewiffen Fällen fogar

veräußerlich) felbft wenn fie nicht mit Realitäten verbunden find) z. B,

Gewerbspatentez fo hat doch nicht nur die erfolgte Ercheilung eines

folchen Rechtes lediglich in den zu Ausführung der_ im öffentlichen In:

tereffegetroffenen Einrichtungen dergefialt ihren Grund) daß daffelbe

nur als ein Ausfluß der zu diefem Zwecke gegebenen Normen anzufeben

ift) deffen Vollziehung in vielen Fällen überdies feldft gefordert werden.)

kann) fondern es begründet auch ein folcher Act in der Regel nur eine

rein perfönliche Berechtigung) und tritt eine reale Eigenfchaft hinzu) fo

hat fie ihren Grund in einem gleichen Arte und kann daher um fo

weniger geeignet fein) das Wefen des Rechtes in feiner Beziehung zur

Staatsgewalt zu verändern) als jene Eigenfchaft an fich nur als eine

zufällige fich darfiellt. Ueberdies ftehc felbft im Falle der Realität und

Veräußerlimkeit eines folchen Rechtes dem Inhaber infofern nur eine

6) Man pflegt auch fie als Rechte zu bezeichnen) weil es keinen befondern

Ausdruck fiir fie giebt) obwohl dies zu Vermeidung von Mißverfiändniffen zu

wlcnfchen wäre.
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befchränkte Verfügung über daffelbe zu, als es nicht willkürlich auf

ein anderes Grundfiück übertragen werden darf und durch Uiichtgebrauci)

erlifcht. Was aber von den ertheilten Rechten gilt„ das muß um fo

mehr von denen geltenf welcheF wie die unter b erwähntenF in einem

Verwaltungsgefese ihren Grund habenz indem fomit bei diefen lediglich

die Anwendung des legtern in Frage iftf und diefes überdies abgeändert

werden kaum oder welchß ohne individuelle Beziehungz nur als Ausflufi

einer allgemeinen Verpflichtung oder als ein Anfpruch auf Erfüllung

einer auf allgemeinen Rückficizten beruhenden gefeßlicifen Verbindlich

keit fich darfiellen/ wie die unter o bis e gedachten. Denn find auch

die unter i) berührten Rechte zum Theil von der Artf daß fie felbft gegen

befiimmte Individuen geltend gemacht werden könnenz wie die Zunft

verbietungsrechtez fo handelt es fich don) dabeif der Sache nachF um

die Aufrechthaltung einer aus allgemeinen Rückfichten getroffenen Ein

richtungz welche auch von Amtswegen geltend gemacht werden kann

und kann daher folchen Rechten eine privatreciytlime Natur fchon

deshalb nicht beigelegt werdenz abgefehen noch davonz daß deren Geltend

machung einzelnen Individuen nicht nachgelaffen zu fein pflegt. Die

übrigen unter die Kategorie b fallenden Rechte tragen mehr den Eha

racter der gefevlici) begründeten Freiheitx etwas zu unternehmen7 an

fichz als den eines Rechtes, Die Rechte unter o ftehen einer Verpflich

tung gegenüberf auf deren Erfüllung überhaupt kein befiimmtes Indi

viduum einen Anfpruch hatf weildie fraglichen Verlehungen 2c. an fich

gegen ein folches nicht gerichtet findz und deren Geltendmachung eben

daher der betreffenden Behdrde- als Vertreterin der unbeftimmten Ver

leßtenz zu überlaffen ift. Bei den Rechten unter c] handelt es fich um

eine Verpflichtungz deren Erfüllung erfi durch befondere Normen ge

wiffen Individuen (Gemeinden) auferlegt worden ifif und zu welcher

fich die Vetheiligten gewiffermaßen als Objecte verhaltenz indem es fich

im Falle des Zweifels nur fragtf wem die Verpflichtung obliege. Die

Anfptüche unter o find auf die Gewährung eines Rechtes gerichtetF

daher auch. hierbei nur die' Erfüllung einer gefehliclhen Verpflichtung in

Frage ift. Allenthalben handelt es fich daher nur um die gefeßmäßige

Anwendung im allgemeinen Intereffe gegebener Normen- oder um die

Durchführung der im gleichen Intereffe getroffenen Einrichtungenz oder

um die Geltendmachung eines polizeilichen Grundfaßes. Hieraus folgt

aber von felbfif daß auch nur der Polizeigewalt die Entfcheidung der in

der einen oder der andern Beziehung eintretenden Differenzen zuftehen

könnef da auch hierbei fiets nur die Geltendmachung des von ihr zu ver

tretenden Princips und der von ihr auf deffen Grund getroffenen Be

fiimmungen und Einrichtungen in Frage ift/ und fie hierzu nicht nur

berechtigt, fondern auch verpflichtet iftt fowie nur fie die einfchlagenden

Jive-titel'.X im Sinne der denfelven unterliegenden Tendenz- auszulegen

vermag. Ueberdies bilden bei Beurtheilung folcher Differenzen häufig
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befiehende Befiimmungen und allgemeine Grundfäße gleichzeitig die

Entfcinidungsnorm) und fchlagen eben fo oft zugleia) technifche Fragen

ein) daher eine Theilung der Eompetenz um fo weniger als angemeffen

erachtet werden kann.

2) Eben fo wenig läßt fich aber der Polizei das Recht) Strafen

anzudrohen und zu vollfirecken. mit Grund abfprechen. Denn

der Staatsgewalt muß nothwendig das Recht zuftehen) die zu Verwirk

lichung des Staatszweckes erforderlichen Mittel anzuwenden) und was

von der Staatsgewalt überhaupt gilt) muß aua) von der Polizeigewalt)

als einem Zweige derfelben) gelten) wenn man diefer ein befonderes Ge

biet irberweifet) und zwar für den ganzen Umfang diefes Gebietes) da

es keinen haltbaren Grund giebt) ihr das Recht) die erforderlichen Mittel

anzuwenden) in der einen oder der andern Hinfimt zu entziehen. Die

Strafe ifi aber der Polizei ein unentbehrliches Mittel) da ihre Wirk

famkeit die Anwendung von Zwangsmaßregeln bedingt) und in vielen

Fällen nur die Strafe als ein entfprechendes Zwangsmittel fich darbietet)

fei es nun) daß fie an fihfiatthafte Handlungen) z. B. das Haufiren

mit Waaren) bei Strafe verbietet) oder befiimmte Handlungen zu Er

reichung polizeiliche-r Zivecke bei Strafe gebietet) z. B. das Kehren der

Gaffe) den Gebrauch beftimrnter Maße; fei es) daß fie Handlungen oder

unterlaffungen mit Strafe bedrohet) welche zwar einen gefährdenden)

verleßenden oder belafiigenden Character an fich tragen) aber nicht fo

unbedingt) daß fie ohne weiteres für firafbar erachtet werden könnten)

* z. B. den Verkehr zwifchen Orten) wo anfieckende Krankheiten herrfchen

und folchen) wo dies nicht der Fall) das Klatfmen mit Schlittenpeitfmen;

fei es) daß fie Handlungen oder Unterlaffungen mit Strafen belegt)

welche an fich fchon nach allgemeinen Grundfäßen als firafbar anzu

fehen find) ohne als ftrafbare Rechtsverlehungen dem Gebiete der

Eriininaljufiiz anheimzufallen. Denn tragen auch nur die Strafen der

erften beiden Kategorien den Character reiner Zwangsmittel an fich)

dergefialt) daß deren Maß lediglich nach der Wichtigkeit des zu erreichen

den Zweckes und nach dem Verhältniß) in welchem die fragliche

Handlung zu diefem fieht) zu bemeffen ift) und demnach deren Zuer

kennung nothwendig eine vorhergegangene Androhung vorausfeßt) fo .

hat man doch keinen Grund) die dritte Kategorie von Strafen von jener

allgemeinen Regel auszunehmen) da auch die nach dem Principe der

Gerechtigkeit und Wiedervergeltung zu bemeffenben Strafen zu den

Zwangsmitteln zu rechnen find) und) wie fich weiter unten zeigen wird)

im Gebiete der Polizei auch fonfi Vieles nach Grundfähen der Recht

mäßigkeit zu beurtheilen ift. Es beruhet fomit die von der Polizei

auszuiibende Strafgewalt auf demfelben Grunde) auf welchen deren

Eompetenz fich iiberhaupt fiußt) und es fteht ihr diefe an fich innerhalb

ihres Gebietes uneingefmränkt zu) wenn man es auch aus politifchen

Griinden für angemeffen achten kann) die Grenzlinie) wie fie die Wiffen

'
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fchaff feftfiellt) fur die Prariszu modificiren und z. B. die' Beftrafung

geringer Rechtsverlehungen) welche mit Polizeivergehen concurriren) der

Polizei zu uberweifenIl) “ -* -e '

[i7. Aus den vorftehenden Betrachtungen ergiebt fich von felbfi)

daß wir unter Polizei den Inbegriff der aufAbwendung und Befeitigung

der u e b e lfiä n d e) welche die zweite der aufgefiellten Kategorien bilden)

und auf die Durchführung der zu diefem Zwecke ertheilten Normen und

getroffenen Einrichtungen gerichteten Thätigkeit der Staatsgewalt ver

fiehen) und daß wir ihr auch das Recht) die in ihrem Bereime vorkom

menden Differenzen nach 'rechtlichen Grundfäßen zu entfcheiden und

Strafen anzudrohen und zu vollftrecken) zugeftehen. Auf die ab

weichenden Anfichten Anderer näher einzugehen) ift hier nicht der Ort)

und dies um fo weniger) je weniger gefchehen ift) für die Wirkfamkeit

der Polizei in den angedeuteten Beziehungen eine rechtliche Grundlage

zu gewinnen. 8) Wohl aber bedarf es noch einiger Bemerkungen) um

7) Das Recht der Polizei) Strafen anzudrohen und zu vollfirecken wird zwar

befiritten) jedoch von den bewährtefien Vertretern der Wiffenfchaft anerkannt.

Vergl. Rob. v. Mohl's Polizeiwifienfchaft. (2. Aufl. Tübingen 1814) B. 1)

S. 41. Stahl's Philofophie des Rechts (Heidelberg 1837) B. 2) Abth. 2)

S. 346. Otto Ku h n's Polizeifirafreäzt (Dresden und Leipzig 1843). L. R.

Köftlin) neue Revifion der Grundzüge des Eriminalreclots (Tübingen 1815)

Ö. 183) obwohl v. Mob( es für angemeffener erachtet) die Beftrafung der Poli

zeivergehen) mit Ausnahme der unbedeutenden) den Iufiizbehörden zu überlaifen.

8) Nur folgende Andeutungen über einige der neue-lien Sviieme mögen hier

Plug greifen; lie werden genügen) darzuthun) daß durch diefe Shfierne für das

Gebiet der Polizei und deren Thätigkeit auf diefem eine wiffenfthaftlich haltbare)

auf befiimmte Merkmale gefiiiste und das ganze Gebiet umfaffende Grundlage

nicht gewonnen worden ift. v. M ohl geht in feiner angrzogenen Polizeiwiffen

ithaft (B. 1) S. 9 ff.) davon aus: der Recihtsftaat bezwecke) die der allfeitigen

Entwickelung der Kräfte der Bürger' entgegenfiehenden Hinderniffe zu beieitigen)

und fielle dem feindlichen Einwirken von Menfchen die Rechtspflege) Iuftiz) ent

gegen) dergeflalt) daß diefer auch obliege) den Störungen aus widerrectitlimem

Willen) als Präventiviufiiz zuvorzukommen) während die Polizei helfend ein

zufchreiten habe) wo die Entwickelung durch die U eb erm a cht ä uß erer um -

fiän de gehindert werde. Dieier befchränkenden Begriffsbeftimmung ungeachtet)

fordert derfelbe fpäter von der Präv entivj u fiiz das Verbot) Feldtanben zu

halten) Vieh ohne Aufficht auszutreiben) Maßregcln gegen Verletzungen durch

Verträge) die Sorge für dierichtige Vornahme frhwieriger Rechtsgefchäfte) obfchon

hierbei widerrechtlicher Wille nicht im Spiele ift; von der P olizei zugleich die

Förderung der höheren Ausbildung des Verfiandrs und Gefecht-autres) die

Förderung der Sittlichkeit) der Vecmbgensverhältniffe) des Wohlftandes und

der Gewerbe. Schon hieraus ergiebt fich. wie wenig begründet diefes Sofiem

ifi. Denn nicht nur) daß einerfeits Thätigkriten) welche dem Grunde) Wefen

und Zwecke nach verfchieden find) verbunden werden) andererfeits der aufgefiellte

Hauptgrundfatz nicht confcquent durchgeführt) fondern auch diefer in folcher

Weife aufgefiellt ift. daß derfelbe ein irgend genügendes Anhaiten für die Beur

theilung des Grundes) auf welchem die Thätigkeit der Polizei in den angedeute

ten verfchiedenartigen Beziehungen beruhet) und der Frage) wozu fie berechtigt

und verpflichtet ift) nicht gewährt. Behr geht in feiner angezogenen Schrift

(B. 1) S. 22 fi.) davon aus) daß als Zweck des Staates die Realifirung der
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* das Gebiet der Polizei fowoh-l dem der Iufiiz als dem der Regierungs

gewalt im engem Sinne gegenuberz näher feftzufiellen.

1) Verhältniß der Polizei zur Cioiljuftiz. Im

allgemeinen ifi diefes Verhältniß nicht fehr zweifelhaft; es werden da:

her folgende Bemerkungen genügenx die in einzelnen Beziehungen denn

noch hervor-tretenden Eollifionsfälle anzudeuten. ,

e.) Kommen im Bereiche der Polizei Privatrechtstitel vor;

fo fieht hierüber an fich und infoweit nicht aus Griinden der Zweck

rnäßigkeit etwas Anderes beftimmt iftF den Iuftizbehörden die Ent

fcheidung zu. Es läßt fich aber mit Grund bezweifelnF ob auch Privi

legienz welche auf polizeilichen Rückfichten beruhen und von Verwal

tungsbehörden ertheilt worden findh als Privatrechtstitel anzufehen

feien, Auch muß der Polizei vorbehalten bleibenz im öffentlichen

Intereffe proviforifme Anordnungen zu treffenz und für zweckmäßig

wenigftens muß es erachtet werdenj wenn ihr nachgelaffen bleibtf hierbei

die einfchlagenden Rechtstitel zu beruclfichtigenx da fie außerdem indirect

zu Betretung des Rechtsweges zwingen wurde.

h) Bilden Verträge die Grundlage eines Veehältniffes, das zu

gleich eine polizeiliche Seite hat. wie z. B. die Eheh das Dienftverhältnißl

Rechtsidee zu gelten habez daß die Sicherheit des Rechtes auch die Sorge für

Sicherung für Rechtsfubjecte und Objecte gegen Naturübel und die Uebermacht

äußerer umftände in fich faffez und daß das Mitwirken Aller nöthigen Falles er

zwuilgrn werden dürfel und nimmt an. es fei die Aufgabe der (CioiljuftizzX die im

Wechfelverhältniß etwa eingetretene Collifion des Reihtes auszugleichenz die der

Strafjufiizz jeder möglichen Verletzung des Rechtes durch Androhung finnlicloec

Uebel und deren Realifirung zu begegnenz die der Polizeiz Störungen und Ver

letzungen des Rechtes der Staatsbürger unter fich und iibermächcigen Befchä

digungen der Rechtefubjecte und Objecte vorzubeugen und fie zu oerhiiten. Zu

diefem Zwecke habe diefelbe u) zu Sicherung des Rechtes gegen Störungen und

Verletzungen von S eiten der Menfch cnf die vorzüglichfien Urqucllen ber

felben durch Entfernung des Mangels an Bildung und an den Bedingungen der

phhfifchen Subfiftenz zu verfiopfen, die näher tretenden Gefahren durch Auf

fichtf Thätigkeit und befchränkende Verbote und Gebote zu befeitigenf die herein

brechenden Verletzungen zu hemmen; b) zu Sicherung der Rechtsfubjecte und

Objecte gegen iibermääitige Vefchädigungen von Seiten der willen

lofen Natur die diesfallfigen Quellen abzugraben, die hereinbremenden Ve

fcjiädigungen zu hemmen. Die Folge davonz daß er die gefammte Thätigkeit der

Polizei auf die Realifirung der Recbtsidee zurückzuführen ftrebtf ift gewefeny daß

er ihr zur Pflilht machtr die möglichen Urquellen zu oerftopfenz und daher:

z. B, dem Trunke entgegen zu trete-nz weil er die Veranlafiung zu Rennstrec

lehungen werden könnez zu Herfilllnng der Straßen anzuhalcenz weil dadurch

der Verkehr erleichtert werdez deffen Erichwerung eine Quelle der Verarrnung

fei. die zu Verbrechen anreize; daß er die von der willenlofeu Natur ausgehenden

Befchädigungen und Handlungen. loelche eine Minderung des Vermögens oder

Vermehrung der Ausgabe zur Folge habenz z. B. die Erhebung übermäßiger

Grundlaften- Gefährdungen durch an fich erlaubte Handlungrnz z. B, durch

ueberfüllung von Räumenz unter den Gefiihtspunkt der Rechtsverletzungen

bringt! .Zi-n m erm an n oerfreht in feiner angezogenen Schrift unter Polizei

B ehö rdenz die fiir Erhaltung der öffentlichen uud bürgerlichen Ordnung



Polizeirecht und Polizeivergehen. 198

das Verhältniß zwifehen Meifiern und Lehrlingenl fo können infofecn'

Eollifionen eintretenl als- während die Polizei Grund hat- von ihrem

Standpunkte aus zu Aufrechthaltung der Ordnung einzufäzreiten- um

zu verhindernx daß Eheleute nicht getrennt (eben- Dienfiboten und Lehr.

linge nicht willkürlich aus dem Dic-nike und aus der Lehre entlaufenz

zugleich in Frage ift- ob der befiehende Vertrag aufzulöfen oder fiir

aufgelöft zu achten fei. Oaffelde kann der Fall feinx wenn Iufiiz- und

Polizeifragen bei obwaltendenOifferenzen zufammentreffenx z. B, dafern

bei Neubauten baupolizeilime Ruckficiyten neben Seroitutenverhältniffen

in Frage kommenl oder wenn zu Gunften eines Privatrechtsverhältnifies

die Modification einer polizeilichen Einrichtung z. B. die Inhibition einer

Legitimation beantragt wirdz oder wenn es fich fragt- ob die Vernachläffi

gung einer polizeilichen Vorfchriftl z. B. die verfaumte Ausweifung eines

auslandifcizen Handwerksgefellenz einen Scinidenanfprucl) begründg oder

wenn der Ertheilung einer (ConceffionF z. B. zu Anlegung einer Ftibrik auf

Grund eines Privatrechtes widerfprociyen wird. Im allgemeinen ifi in

Fällen diefer Art die Regel fefizuhaltenl daß eine folche Eollifion auf das

Eompetenzverhälmiß ohne Einfluß fei. Daher kommt es der Iufiiz

behörde zu- darüber zu entfcheidena ob derAnfpruci) aufInhibition einer

mit den Thätigkeiten der Beobacbtungz Borbeugungh Einhaltung und Ent

deckung wirken und diejenige Form befitzenl wie fie in Frankreich erfunden7 aus

gebildet und über andere Länder verbreitet wordenz nnd erläutert diefe eigen

thiirnliahe Begriffsbefiimmung dahin: daß die Polizei nicht allein an dem :Zi-deckez

die Ordnung im Staate und bürgerlichen Zufammenleben aufrecht u erhaltenl

arbeitez indem die Staatsgewalt felbft durch Strafgebote wirke un die Kirche

und deren Behörden die Oixigkeitenz das Militär- hauptfäcbliäi aber die Iultiz

für die Erhaltung der Ordnung thätig feien; daß die Polizei auch nicht das

ganze Feld der Ordnung umfaffe) fondern nnr auf dem Theile arbeite, auf wel

chen jene eigenthümlimen Thätigkeiten paffend feien; daß fich nicht Alles einzeln

aufzählen lafief was von den Staaten zu ihrer Ordnung gezählt werde/ im all

gemeinen aber dahin zu rechnen fei: die Ordnung des Staates als Ganzesz mit

allen Berhältniffen und Einrichtungenl welche die Einwohnermafie zn einer ein

heitlichen Gefellfchaft gcftaltikn, alle Anitalten und Dingel welche Eriftenz und

Wohnen der Bürger möglich machen und ihre Bewegung erlauben, die Sicher

heit der Perfon l der Famiiienverhältniffez des Eigenthums und des Verkrhresz

die Befriedigung jener feinernBedürfnifle des Lebensl welche von der gefteigerten

(Cultur in Bezug auf Anliandl Sittlichkeit und menfehlirhes Gefühl erzeugt find;

daß Polizei und Iufiiz (Gerichte) hinfiehtlict) der Thätigkeit, mit welcher von

ihnen für die Ordnung gearbeitet wer-del unterfchieden feien- indem lehtere die

Falle in einem förmlicben Verfahren nnterfuchel und fodann entfcheideN welche

nach dem Begriffe der Gerechtigkeit und Cultur einer folcben Entfcheidung be

durfenz was vorzunehmen feil wenn eine öffentliche Strafe verhängtz eine

Entfcbeidung über Rechtsderhältniffe- fiir die der Staat eine Klage ge

fiattez abgegeben werden folie. Späterhin befchäftigt fich die Schrift hauntfäw

lich damitz die bezeichneten Thatigkeiten der Polizei einzeln zu betrachten, und

die Organifation der Behörden zu erörtern. Man fieht hierausz daß der Ver

faffer gar nicht darauf ausgegangen ifi- die in Frage kommenden Begriffe nach

wiffenfchaftlichen Grundfäheir fefizufiellen und auch irgend Beachten-Werther? für

diefen Zweck nicht beigebracht hat,
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Legitimation begründet fei) ob die erfolgte Vernachläffigung einer poli

zeilichen Vorfchrift zum Schadenerfcih verpflichte) während die Polizei

behörde zu ermeffen hat) ob der Inhibition ftattgegeben werden könne)

und die vorgeiehte Behörde darüber zu cognosciren hat) ob feiten des

Polizeibeamten eine Vernachläffigung der Amtspflicht verhangen worden

fei. In den übrigen Fällen wird die Volizei) ihrerfeits vorzugehen) fo

lange fick) behindert fehen) bis der auf Privatrechtsverhältniffe geftühte

Widerfvruch befeitigt ift) wenn diefes als entgegenftehend zu betrachten

ift) und nicht allgemeine Rückfichten die Durchführung der polizeilichen

Maßregel als nothwendig erfcheinen laffen) welchenfalls dann nur der

Schädenanfpruch vorzubehalten ift.

c) Bei polizeilichen Naturalleiftungen greift die Competenz der

Polizei auch Plah) wenn fie nachträglich gefordert werden) oder an deren

Statt der Geldwerth) oder der Erfah des) durch die im Falle der Ver

fäumniß durch Andere verrichteten Leiftung) erwachfenen Aufwandes ge

fordert wird) da der Anfpruch auf demfelben Grunde beruhet und diefer

auf das Surrogat über-geht.

2) Verhältniß der Polizei zur Criminaljuftiz. Die

Fefifiellung diefes Verhältniffes wird am häufigften verkannt. Der

Grund ift darin zu fuchen) daß man das eigenthümliche Wefen der

Polizei und deren Verhältniß) wie fich folches nach den obigen Er

örterungen geftaltet) nicht genug beachtet) und nicht ftreng daran feft

gehalten hat) der Criminaljufiiz nur die Ahndung der wirklichen

Re chts verlehungen zuzuweifen) vielmehr die Strafbarkeit der Hand

lungen und Unterlaffungen bei Beurtheilung jenes Verhältniffes zum

Anhalten genommen hat) ohne zu berückfichtigen) daß auch der Polizei

das Recht) Strafen anzudrohen und zuzuerkennen) nicht abgefprochen

werden kann) und daß es daher principlos ift) ihr diefes Recht nicht

innerhalb des ganzen ihr an fich zuzutheilenden Gebietes zu überlafien.

Nur wenn man dies thut) und den Grund) auf welchem die polizeiliche

Thätigkeit beruhet) genau in's Auge faßt) wird man dahin gelangen

können) fcharf fich unterfclnidende und auf einer ficherm Grundlage

ruhende Merkmale für die Polizeivergehen) im Gegcnfahe der Criminal

vergehen) zu gewinnen 9)) und die folgenden Bemerkungen haben den Zweck

. 4„

9) Die Schriftfteller über poiitives Criminalrecht gehen in der Regel gar

nicht darauf aus) diefe Merkmale nach wiffenfmaftlichen Grundfähen näher feft

zuflellen) wenn fie auch zum Theil beide Begriffe trennen (z. B. W richter in

feinem Lehrbuch S. 62) 107 und 231) Luden in feinem Handbuche Ö. 24 f.)

fondern betrachten auch das römifche Recht und die Reichsp o lizeiverordnungen

unbedingt als Quellen des Eriminalrechtes) obfchon jenes fowohl als diefe

nur im allgemeinen den Zweck verfolgten) gewiffe Handlungen als firafbar zu

bezeichnen) und unter den mit Strafe belegten Vergehen begriffen find) welche

ganz unzweifelhaft rein polizeilicher Natur find) indem an fich nicht firafbare

Handlungen mit Strafe bedrohet find) z, B. der Wucher) die Auf- oder Vor

käuferei, Andere haben zwar den unterfchied zwifchen Criminal: und Polizei
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näher darzulegen. wie hiernach die Grenzlinie zwifchen der Polizeiftraf

gewalt und der Criminaljufiiz zu ziehen ift.

a) Kommt der Iuftiz hinfiwtlici) der einzelnen Staatsbürger nur

der Schuh der Rechte zu. welche als Ausfluß der Rechtsfphäre des Ein

zelnen nur am Individuum verletzvar find. fo hat die Eriminaljuftiz

die Verletzungen des Körpers. der Sinneswerkzeuge. des

Geiftes - wohin auch die verhinderte Ausbildung_ des Geiftes zu

rechnen ifi - und der Ehre zu beftrafen. wogegen die Vefirafung der

Verlehungen der Sinn e und des Ge fü h l es und fomit insbefondre

auch des Gefühles für Sittliwkeit und Religiofität der Polizei zukommt.

da Verlehungen diefer Art'i h re m W e fen na ch nicht als gegen ein

befiimmtes Individuum gerichtet zu betrachten find. und daher an fich

als unziemliche Beläftigungen einer unbeftimmten Menge fich darfiellen.

deren Nichtduldung und beziehentlich Beftrafung eben deshalb der Po

lizei anheimfällt. zumal da denfelben der Regel nach nicht die Abficht

.

vergehen nach allgemeinen Grundfähen fefizufiellen gefucht.“ allein fie pflegen

dabei den Begriff Polizei nicht fcharf genug und' nach allen Seiten hin in's Auge

zu faffen, So fpricht zwar Köftli n a. a. O. S. 694 im Sinne unierer Anficht

aus. daß es nicht Sache der Iufiiz fein könne. gegen eine blos mögliche Rechts

fidrung aufzutreten. fowie derfelbe im allgemeinen ganz richtig davon ausgeht.

daß das peinliche unrecht die Verletzung des Rechtes als Rechtes fei. und daß der

Begriff des Rechtes objective Eriftenz vorausfehe (S, 21 und 32). Wenn aber

derfelbe (S. 675 und 691 fi.) ausfpricljt: es fei die Befiimmung der Polizei. das

Wohl der Individuen und ihrer Gefammtheit zu einer allgemeinen. d. h. recht

lichen Angelegenheit zu erheben . daher fie als .Vo rm u n d fch aftsp o lizei

die Individuen. foweit nbthig. erfi zur Spontaneität fiir die Veforgung ihres

eignen Wohles zu erheben. als Hilfspolizei diefelben in ihren fpontanen

Befirebungen fiir ihr Wohl zu unterfiiitzen und überall das Einzelwohi mit dem

Gefammtwohle zu vermitteln. als R echtsp oliz ei das Einzel- und Gefammt

wohl gegen mögliche Verletzungen. die ihm theils durch umfiände und Ereigniffe.

welche von der menfwlichen Willkür nicht abhängen. theils aber auch und ins

befondre gerade von den Handlungen der allfeitig frei unter einander und durch's

Ganze fich bewegenden Einzelwillen drohen. zu fichern. und fomit namentlich die

Aufgabe habe. - neben der Nothwendigkeit. conrreten Verbrechen vorzubeugen.

Vorbereitungen zu diefen zu verhindern und begangene aufzufpiiren - die ge

fährlichen Handlungen zu verbieten und zu beftrafen; und wenn derfelbe dabei

annimmt. daß fich der Begriff der gefährlichen Handlung für fich eigenthümlich

in der Polizeiübertretung firire. welche zwar mit dem Verbrechen das Moment

der Gefehübertretung gemein habe. dagegen fich von demfelben wefentlich dadurch

unterfcheide. daß ihren Gegenfiand nicht das an fich unrechte. fondern das Ge

fährliche bilde. fo entfpriwt diefe Vegriffsentwictelung dem Wefen der Polizei.

wie wir daffelbe auffajjen. nicht vollkommen. Denn einerfeits fiihrt der

aufgeftellte Begriff zu weit. indem der Polizei eine pofitive Thätigkeit für

das W ohl der Individuen beigelegt wird. während wir diefer Thatigkeit einen

n egativen (Character unterlegen. indem wir fie auf die Vefeitigung von Uebel

ftänden befchränken. andrerfeits ifi derfelbe zu eng. indem nur die gefähr

lichen Handlungen unter den Gefichtspunkt der Polizeiiibertretungen gebracht

werden. fowie früher (S. 28) als Polizeivergehen das möglich e Unrecht be

zeichnet wird. welches die Polizeigewalt verbiete. weil es. ohne unrecht zu fein.

doch deffen erfahrungsmäßig reale Möglichkeit fei.
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der Beleidigung, eines Anbei-n, unterliegt. Kann daher-aus) eine folche

Beläftigung im einzelnen Falle befiimmte Perfonen berühren und felbft

.gegen ein beftimmtes Individuum gerichtet fein. z. B. die Störung der

Ruhe innerhalb einer Wohnung. fo giebt dies doch keinen genügenden

Grund ab.. die Ahndung einer folchen Beläftigung der Polizei zu ent

ziehen. wenn fie nicht zugleich den Character der Injurie oder gewalt

farnen Verlegung des Haus-rechtes (Hausfriedensbrum) annimmt. oder

erweisliche Schmerzen verurfacht. da fie außerdem als eine Remtsver

(chung nicht betrachtet werden kann. und die individuelle Beziehung

ausnahmsweije hinzutritt. Aus gleichem Grunde können die* fleifch

lichen Vergehen - infoweit fie nicht. wie der Ehebruch. die Bigamie.

die Nothzucln. die Unzucht mit unzurewnungsfähigen Perfonen und

Kindern. oder auch wegen verfchuldeter Anfieckung. als Rechtsver

lehungen zu betrachten find - und eben fo die Kuppelei nur als

Verletzungen der Sittlichleit und daher auch nur als Polizeivergehen

angefehen werden. Daffelbe gilt ferner vom Selbftmord. und von der

Unterftühung bei demfelben. fowie von den Mißhandlungen der Thiere

als Vergehen gegen die Sittlichkeit als folme.

h) Analog ift das Verhältniß bei den Vergehen gegen

den Staat. die Staatsgewalc und deren Organe und

Inftitutionen - infoweit nicht das unperfönliche Verhältniß der

felben infofern eine Modification erheifcht. als. wenn denfelben auch

Achtung gebührt. diefe doch nicht in gleicher Maße als ein Recht in

Anfprucl) zu nehmen ift. wie Seiten des Menfchen die Ehre. - fowie

bei den Vergehen gegen die allgemeine Ordnung im Staate. Als

criminelle Vergehen find daher zu betrachten: der Angriff auf die

öffentliche Gewalt. die Widerfeßlimkeit gegen die Vollziehung der Ge

fehe und obrigkeitlimen Anordnungen. die Behinderung der Behörden

in der Ausübung ihrer Functionen und der Eing riff in diefe. und

demnach insbefondre: die gegen Behörden geri>)tete Zufammenrottung.

die öffentliche Aufforderung zum ungehorfam gegen diefe. oder zu ge

meinfamer Arbeitseinfiellung. öffentliche Schmähungen der Behörden

zum Zweck der Aufreizung gegen fie. hochverrätherifche und ftaats

gefährliche Verbindungen. als Verfuch der bezweckten Vergehen. die

Verlegung öffentlicher Bekanntmachungen. Bezeichnungen und amtlicher

Verfchlußmittel zum Zweck einer gänzlichen oder theilweiien Vernimtung

derfelben. Dagegen fallen in die Kategorie der Polizeivergehen: das

Bettel- und Vagabondemvefen. der falfche Nothruf und der bloße Auf

lauf. als beläftigende Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung.

infofern nicht lehterer mit Gewalt gegen Perfonen oder Eigenthum ver

bunden ift. (Landfriedensbruw) oder mit Widerfehlimkeit gegen die

öffentliche Gewalt; die öffentliche Aufreizung zu Befchwerden. da

hierin keine Widerfelzlimkeit liegt; die Verbreitung falf>)er Uiachrichten.

um Unzufriedenheit der Regierung oder Obrigkeit zu erregen. und

Schmähungen gegen die Staatsverfaffung und die zu Erhaltung der
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Staatsordnrmg* be-fiehenden Inftitute der Ehe und des Eigenthumsx- -da

.fie an fich nur den Character bloßer Gefährdungen an fiä) tragenz der

bloße Ungehorfam gegen obrigkeitliche Anordnungen- das die Achtung

verlehende unziemlirhe und widerfpenffige Verhalten gegen die Behörden

und deren Organe als folche! deffen Ahndung beziehentlich der Dis

ciplinargewalt anheimfallt; und daher insbefondre auch die Wieder

befilznahme der in Sequeftration genommenen Gegenfiände- das Vor

bringen falfcloer Thatfachen und die Unterdrückung der Wahrheitx die

i bloße Befrhädigung und Verunreinigung öffentlicher Bekanntmachungen

und Bezeichnungen. Die Verabredung zu gemeinfamer Arbeitsein

fteliung ift an fich noch keine Auflehnung gegen die öffentliche Auto

rität- obwohl eso infofern fie widerreclotlicl) ift„ zunächft den Character

der Nöthigung annehmen kann. Die Selbfihilfe kann nur vom crimi

nellen Standpunkte aus als ftrafbar betrachtet werden„ - als Eingriffe

in die Iuftizgewalt - und das Duell läßt fich ebenfalls von diefem Ge

fichtspunkte aus als criminell firafbar anfehen„ wenn malt-nicht an

nehmen will, daß daffelbe vorherrfmend als eine Verletzung der Sittlich

keit fich darftelleF und demnach polizeilich firafbar fei. Als eine criminell

firafbare Verlehung der Amtspflimt kann nur der Amtsmißbrauch und

die Annahme von Gefchenlen betrachtet werden, an fich jedoch nun

wenn dabei eine pflichtwidrige Handlung in Frage ifi- nicht die bloße

Dienftrernaclolaffigung- welche disciplinell zu ahnden ifto wenn auch der

Iufiizbehörde die Eognition darüber zufiehto ob in deren Folge ein

Schädenanfprucl) begründet fei. In Bezug auf die Religion wird davon

auszugehen feinz daß nur gewaltfame Angriffe auf deren Ausübung

criminell ftrafbar feienF nicht auch bloße Störungen derfelben, und Ver

letzungen der Ehrfurcht gegen die Religiono daher auch der Meineid

richtiger als eine Verletzung der Rechtspflimten angefehen wird. -- In:

fofern in den vor-gedachten Beziehungen die Grenzlinie zum Theil mehr

oder weniger fmwankend ifto und Polizeivergehen in Criminalvergehen

übergehen' könneno iii es die Aufgabe der Gefeßgebung- die Merkmale

genau feftzufiellen. Auch kann es cmgemeffen befunden werdenx die

Befirafung einzelner Vergehenj welche an fich als Polizeivergehen fich

darftelleno wegen ihrer größern Gefährlichkeit und Strafbarkeit den

Iufiizbehörden zu überweifenz unzweckmäßig wurde es jedoch feino die-s

auf die Erceffe gegen die Obrigkeit und deren Organe überhaupt aus

zudehnen- da dies infofern zu großen Erfchwerungen fuhren wurdeF als

in der Regel die betreffende Behörde ohnehin einzufchreiten hat.

c) Die G efährdu n g en der Rechtsfubjecte und ihrer Reclus

fphäre gefialten fich verfchiedenartigz nämlich theils als p ofiti ve

H a n d l u n g ent welche eine Rechtsverletzung unmittelbar oder mittelbar

bezweckertx zB. fiaatsgefährlime Verbindungem 'die Verbreitung fjaats

gefährlicher falfrloer Geruchteo die Vergiftung von Brunnen und von

zum Verkauf befiimmter Lebensmittel; theils als pofitive Handlungen,

welche mehr oder weniger wahrfcloeinlicl) das Leben oder die Gefundheit
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von Perfonen bedrohen) oder eine Verlegung des Eigenthums Anderer

zur Folge haben können) z. B. die Ausfehung hilflofer Perfonen) die

Hervorbringung von Erplofionen) die Erregung von ueberfmwem

mungen) die Inbrandfieckung des eignen Gebäudes) der' Transport

kranker Perfonen) die mißbräumlime Verwendung von Kindern in

Fabriken) der unvorfimtige Gebrauch von Gewehren) das fchnelle Reiten

und Fahren) der Verkauf gifthaltiger Waal-en) die Ausübung der Me:

dicaftereiz theils als pofitive Handlungen) welche mittelbar eine folche

Folge haben können) z. B. die Aufftellung von Gegenftänden an Orten)

wo fie leicht herabfallen können) die Aufftellung nicht haltvarer Gerüfte)

theils als Unterlaffutigen) welche unmittelbar oder mittelbar eine Anderen

nachtheilige Folge haben können) z. B. die unterlaffene Meldung eines

eingetretenen Scheintodes) die verweigerte llnterftühung von Rettungs

verfuchen und Hilfeleiftung in Nothfällen) die Vecheimlichung der

Schwangerfchaft und Geburt) die vernachläffigte Aufficht auf Wahn

finnige) und bösartige Thiere) das unterlaffene Ansfpannen von Pferden)

die unterlaffene Verdeckung von Brunnen) die unverfchloffene Aufbewah

rung von Giften) die unterlaffene Tödtung toller Hunde) die unterlaffene

Verfcharrung gefallenen Viehes. Infoweit nichtsyandlungen oder unter

laffungen diefer Art bereits einen) Andere verletzenden Erfolg gehabt

haben) und daher in dolofe oder culpofe Verbrechen übergegangen find)

oder an fich ichon zugleich eine criminelle Seite darbieten) wie die Aus

fegung hilflofer Perfonen) die Inbrandfieckung des eignen Gebäudes

als Betrug gegen die Verfiwerungsanfialt) oder fich als Verfuch vorfäg

licher Verbrechen betrachten laffen) wie z. B. die Vergiftung von

Brunnen) und die fiaatsgefährlimen Verbindungen) kann deren Straf

barkeit an fich nur vom polizeilichen Gefimtspunkte aus in Betracht

gezogen werden) da fie keine Rechtsverlehung in fich faffen) wenn es

auch für angemeffen erachtet werden kann) einzelne derfelben ihrer

größeren Gefährlichkeit wegen mit criminellen Strafen zu bedrohen. Es

würde aber offenbar zu 'weit führen) wollte man jedem nachtheiligen

Erfolge einer an fich nur gefährdenden Handlung die Wirkung) diefe in

ein Eriminalvergehen zu verwandeln) beilegen) z. B. wenn der Trans

port eines Kranken diefen kränker gemacht hat) daher es die Aufgabe

der Gefeßgebung ift) die Vorausfeßungen zu beftimmen) unter welchen

eine folche Handlung wegen des Erfolges *als ein rulpofes Eriminalver

gehen angefehen werden foll.10)

(1) Beeinträchtigungen und Befchädigungen frem

den Eigenthums) z. B. durch Fahren) Reiten) Gehen) oder bei

der Feldbefiellung) beim Bauen) durch Einhüten von Vieh) der Baum

10) Wenn Ab egg in feinem Lehrbuehe der Strafrechtsiviffenfcloaft (S, 386)

annimmt). die bloße Gefährlichkeit fei auch von Rechtswegen zu ahnden) fofern

die Herbeifiihrung der möglichen Gefahr felbft ein unrecht fei) fo vermögen wir

ihm nicht beizuftimmen. -
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frevel. die -widerrechtliche Benußung fremder Sachen. die* Benach

theiligung durch Verlegung eines Geheimnifies. durch unterlaffene An

zeige einer Findung. der Ankauf geftohlener Sachen unter verdächtigen

Umfiänden können ihrem Wefen nach mehr den Character firafbarer

Rechtswidrigkeit-en an fich tragen. infoweit fie als firafbar' fich darftellen.

obwohl die *Merkmale der criminellen Strafbarkeit in den meifien Fällen

wenigee-sefiimmt hervortreten. wie bei» andern Rechtsvergehen. und

daherNdie-Zuerkennung einer Strafe in der Regel eine vorausgegangene

Strafandrohung vorausfehen wird. Man kann es daher angemeffener

finden.» deren Befirafung der Polizeibehorde zu überlaffen. wie dies auch

in einzelnen Polizeifirafgefehbüwern gefchehen ift. Dagegen trägt das

Ausfireuen falfclfer Gerüchte über Vermogensverhältniffe gewiffer Per'

fonen und die unterlaffene ueberwachung auf der Weide befindlichen

Viehes an fich nur den Character der Gefährdung an fiä). Nicht minder

kann es nur als polizeilich ftrafbar angefehen werden. wenn Andere durch

Handlungen benachtheiligt werden. deren Ausübung ihnen ausfchließend

zufteht. z. B. durch den Betrieb von Mäilergefmäften. durch die Ver

fertigung peitentirter oder zunftmaßiger Gegenftände. durch Schriften

verfertigung. da folche Handlungen nur als Zuwiderhandlungen diesfalls

beftehender Anordnungen fich darftellen. Daffelbe gilt vom Wucher

und vom Vor- und Auftaufe. Auch die Annahme einer fremden Firma

fällt unter diefen Gefichtspunkt. da fie nicht ohne weiteres als eine be

trüglicize Handlung und eben fo wenig als ein Eingriff in ein fremdes

Recht betramtet werden kann. indem die Wahl einer beliebigen Firma

an fich nicht unerlaubt ift. Dagegen läßt fich bei dem-Gebrauche

fremder Waarenzeichen davon ausgehen. daß demfelben die Abficht des

Betruges unterliege. Auch wird das Verbot gewiffer Handlungen zum

Schuß beftimmter Rechte gegen beftimmte Perfonen. z. B. das Einhüten

in einen Wald. von der Iufiizbehörde auszugehen haben. da. wenn auch

ein folches Verbot den Character einer Präventivmaßregel an fich trägt.

es fich doch dabei vorherrfchend um die Cognition über ein gefiö rre s'

Rechtsverhältniß handelt. Dagegen* kommt die Abwehrung offener

Gewalt der Polizeibehörde zu.

e) Der Betrug ift an fich als ein criminelles Vergehen zu be

traäften. da derfelbe gegen gewiffe Rechtsfubjecte gerichtet ift. und zu

deren Nachtheil einen widerreciftliwen Vermögensvortheil bezweckt.

Stellen fich aber betrüglime Handlungen zunächft als Zuwiderhand

lungen gegen ein von einer Verwaltungsbehörde ausgegangenes Gebot

dar. z. B. die Hinterziehung von Abgaben. der Gebrauch unrichtigen

Maßes oder Gewichtes. die Ueberfchreitung gegebener Taxen. fo wird in

der Regel nur die Vollfireckung der angedrohten Strafe in Frage kom

men und daher auch die Beftrafung der ungleichen Theilnehmer der

betreffenden Verwaltungsbehörde zu überlaffen fein. Jedoch kann auch

die Befirafung des Betruges eintreten. wenn diefes Vergehen als ein

befonderes hervortritt. z. B. wenn von den Goldfchmidcen das vorge

bllll. 14
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fchriebeneMifchuugsverhält-tiß nicht beachaet) und geringhaltigexe Waare

für der Vorfchrift entfprechende verkauft wird. Auch bei Paßuer

fcilfmungen und beim Gebrauche fremder Legitimation als einen; wird

der polizeiliche Character infofern als vorherrfhend anzufehen fein) als

damit zunächfi eine Umgehung der von der Polizeibehörde getreffenen

Einrichtungen und eine Täufchung derfelben bezweckt wird. Daffelbe

gilt von bloßen Täufhungen) welche nicht zugleich eine rechtswidrige

Handlung in fich fafien) z. B. wenn Jemand einen falfchen Namen

fiihrt) unter falfchen Vorfpiegelungen bettelt) Wunderarzneien .anpreifi

Nicht minder fallen Gaukeleieu) wie das Wahrfagen) dasKac-tenfäzlqgeu)

dem Gebiete der Polizei anheim) da fich die Betheiligten der IWW-ung

freiwillig hingehen. Die Verfertigung falfchen Geldes ift)) da die

Nachbildung von Geld an fich nicht firafbar ift) wenn es nicht als Ein

griff in ein Regierungscecht ausdrücklich verboten wird) richtiger unter

den Begriff des Betruges zu fiellen) gleich der wifientlihen Wiederaus

gabe falfchen Geldes. Dagegen fällt der Befih öffentlicher Siegel und

Stempel) fowie der Befih von Prägmafhinen) an fich nur in die Kate

gorie der Vorbereitungen zu Fälfcizungen) und rechtfertigt daher an fich

auch nur ein polizeiliches Einfchreiten) da es fich dabei zunächft nur um

eine Präventivmaßregel handelt.

f) Als erweitert muß die (kompetenz der Polizei betrachtet werden)

wo das zwifchen einzelnen Perfonen befiehende engere Band es mit fich

bringt) daß der Eine zum Gehorfani gegen den Andecn verpflichtet)

und in deffen Folge diefem das Recht der Zi; ch tigung eingeräumt ifl)

z. B. zwifchen Eltern und Kindern) Dienftherrfchaften und Gefinde)

Lehrmeifiern und Lehrlingen) 'indem es fich bei folchen Verhältniffen zu

nächfi darum handelt) die Ordnung aufrecht zn erhalten) und demnach

auch die Eompetenz der Polizei Platz greift) wenn jenes Recht über;

[written oder der Gehorfam verweigert wird) dafern nicht das Verhalten

ein folches gewefen ift) daß nicht mehr eine bloße Ordnungswidrigkeit

in Frage ifl) fondern eine Körperverlevung oder eine thatfämlime Wider

fehliwkeit) und fomit daffelbe in ein Eriminaldergehen übergegangen ift)

z. B. wenn die Ziichtigung mit ungeeigneten Inlirumenten erfolgt tft

und eine Verwunduag bewirkt hat. Auch ift die Strafbarkeit eines

an fich der Eorahetenz der Polizei anheimfallandenVeogeh-ens als erhöhet

zu betrachten.) wenn die mit demfelben in Verbindung vargekomnuuen

Rechtsverletzungen, daffelbe als eine gröbere) die öffentliche Sicherheit in

' höherem Grade gefährdende Ordnungswidrigkeit ecfcheineu laffeui) in

fofern, nicht jenes criminelle Vergehen als das vorherrfmende zu. betrach

t?? un? daher die Beftrafung überhaupt der Iufiizbehörde zu über.

l eni .

g) Handelt esfich um die Ermittelung begangener Vec

brechen und der Thaler derfelben) fo tritt infofern eine Couture-nz

der Conrpetenz ein) als es Sache der Juftiz ifi) die Verbrecher zur

Strafe zu ziehen) Pflicht der Polizei) dafiir zu wirken) daß dies gefchieht)
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um 'heftigen Beule-hen vorzubeugen. Zwecke-zeitig- iit es jedenfalls

die -Eeenittellann der Verbrecher batterie-blick) *in die Hand der Polizei

zu legen) da diefer tufofern die geeignetem_ Mittel zu Gebote fiehen) als

ihr dienlebernawung beeinträchtigen Perfonen und Orte überhaupt

obliegt) und .in .der Regel luxe-Wii der. Verdacht nieht gegen befiimmte

Perl-nen gerichtet ne fei.. pflegt.- Qia Benannt-ung darüber) .ob und

wenn die Abgabe eines verdächtigen Individuums an die Jufiizbebörde

zu Einleitung der llnterfetchung zu erfolgen habe) muß dem Eoeneffen

im einzelnen Falle überlaffea bleiben. ) z _

3) Verhältniß-der Polizei zur Regierungzsgewalt

im angere- Sinne. um fich hierüber klar zu werden) hat man. zu

berückfichtigen;

a) daß_ fich .beide infofern auf verfehiedenartige Weife berühren)

als bald die Rücklicht aut die Btleitigung eines uebelftandes in die

Befriedigung höherer Anfprüche übergeht) oder diefe neben jenen in

Frage kommt) z. B. beim Straßenbau die polizeiliche Rückfimt) das

Fortkommen gefahrlos und demnach die Wege fahrbar zu machen) und

die höhere) für die thunlichfie Schnelligkeit und Bequemlichkeit des

Fortkommens zu forgen) beim Bauwefen die Abwendung von Gefahren

für das Leben) die Gefundheit und das Eigenthum) fowie von Ver

letzungen der Sinne - des Sehens und Geruches - und die höhere

Rürkficlot) dem guten Gefehmack zu genügen z bald die Befeitigung

eines polizeilichen Uebelfiandes zugleich die F ö r d erung eines Zwecbes

oder auch des Wohliiandes in fich faßt) z. B. bei dem Brandverficilerungs

wefen die Abwendung völliger Verarmung und die Förderung des

Wohlfiandes) beim Gewerbewefen) die Regulirung des Verkehees durch

Befeitigung von Hemmniffen oder Befchränkung der Freiheit) und die

Förderung der Gewerbthätigkeit) bald endlich Rückfichten verfchiedener

Art eoncurriren) z. B. bei den Heimathsfachen die nöthig gewordene

Ausweifung oder die Sorge für den Unterhalt) und die Frage) wo die

Heimath begründet fei) oder ob die Aufnahme in eine Gemeinde zu er

folgen habe) ,beim Anhalten der Kinder zur Schule) die Sorge) diefelben

vor Vertoilderung zu bewahren) und fie im allgemeinen auszubilden)

und die kirchliche Rücklicht der religiöfen Ausbildung. In Bezug auf

die Fälle der les-tem Art ift zu _erwägen) mich. Rückfimt die überwiegende

ißt) um danach des ,Behöedenverhältniß zu reguliren. um für die Fälle

der erfiern Art die Grenzlinie feftzufiellen) bedarf es annoch einer nähern

Erörterung der Fragen) unter welchen Vorausfeßungen die Polizei ein

zufcizreiteet. habe und wie weit fee gehen dürfe U);

11) Wenn ma-n in den Schriften über die Polizei und über die politifche

Oetonomie ,oft diefelben Gegenftände) z. B. das Armenwefen und das Brand

verficheruugswefen in nicht wefentlich verfchiedenrr Weife behandelt findet) fo

beruhet dies* darauf) daß man fich über die grundfäblicize Verfclfiedenheit beider

Wiffenfclpaften) nach welcher Feuers mit der Vefeitigung vorwaltender Uebelftände)

14 *
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W7- --b) -daß die polizei-liche Thätigkeit als folche zu-unterfGeiden-ifi von

dem) was von Verwaltungsbehörden zu- gefchehen hatz um» den polizei

lichen Verpflichtungen nachzukommenxwelche dem Staate odercden Ge

meinden obliegen/--indem fie folchenfalls als deren Vertreter handeln)

und fomit der Polizei) welche darüber zu wachen hat) daß diefen Ver

pflichtungen Genüge geleiftet wird) gegenüberfiehen/ z. B. der Verpflich

tung) die“ Straßen im Stande zu erhalten) die Armen zu verforgen.

' „ 4) Verhältniß der Polizei zur Kirchendisciplin.

Iener kommt die Aufrechthaltung der äußern Ordnung und Zucht

im Kirchenwefen/ diefer die Aufrechthaltung der Zucht und Ordnung im

innern Kirchenwefen zu. Nicht fetten treffen jedochbeide Rückfichten

zufammen) wo es fich dann fragt) ob die eine als die vorherrfäzende zu

betrachten fei) um' zu befiimmen) ob die weltliche oder die kirchliche Be

hörde für competent zu achten fei) oder die gleichzeitige Competenz beider

einzutreten habe) z. B. in Bezug auf fchädliche Gewohnheiten bei

Tarifen. *am

ll. Aus dem Vorftehenden ergiebt fich im allgemeinen) unter

welchen Vorausfelzungen die Competenz der Polizei Plan greiftl worauf

der Grund ihrer Thätigkeit beruhet) und welche Zwecke fie zu verfolgen

hat. Noch bedarf es aber in folgenden Beziehungen einer Erörterung

der Frage) unter welchen Vorausfehungen fie auf dem an fich ihrer

Wirkfamkeit zugetheilten Gebiete einzufmreiten berechtigt und ver

pflichtet fei.

1) Der Polizei liegt es ob) Rechtsverlehungen zu ver

hüten und abzuwenden) und drohenden Verluften vorzubeugen. Sie

hat daher auch den abfilhtlichew minder gewaltfamen Rechtsverleßungen

und demnach insbefondre auch dem Betruge) fowie den nicht firafbaren

Reclnsverlehungen-fcizülzend entgegen zu treten. Es liegt aber) foviel

zunächit die zu Verhütung von Betrügereien zu treffenden polizeilichen

Maßregeln anlangt, in der SacheF daß fich die Polizei in Bezug auf die

im Verkehre vorkommenden Betrügereien auf Vorkehrungen in folchen

Fällen zu befchränken hat) welche-weil fie öfter wiederkehren) eine be

fondere Veranlaffung dazu-darbieten. Dahin find namentlich zu rechnen:

der Gebrauch unrichtigen Maßes und Gewichtes z der Verkauf über der

Taxe und der Verkauf verfälfmter Waaren. In den erftern beiden

Fällen fallen jedolh die Vorbeugungsmaßregeln zufammen mit der Auf

fichtsführung auf die Befolgung der diesfalls von der Polizeiertheilten

Vorfchriften) -im leßtern Falle wird in der Regel nur da einzufchreiten

fein) wo eine befondere Veranlaffung vorliegt) und fragt es fich dabei

diefe es mit der Förderung des Wohlfiandes zu thun hat) nicht klar geworden

ift. Denn gehören auch mehrere Inftitute beiden Wiffenfchaften an) fo find doch

Grund) Zwecke und Mittel wefentlieh verfchieden, je nach dem>es fich darum

handelt7 das eine oder das andere Princip geltend zu machen, Die Polizei forgt

dafür) daß der Arme nicht untergehtz die Nationalöconomie fucht die Mittel auf)

durch Förderung des Wohlfiandes Verarmung zu verhüten.

e
.o
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num-inwiefern fich ?die-Polizei veranlaßt finden kann) in Bezug *auf

gewiffe Arten vonFälfchui-egen wiederholte Vifitationen vorzunehmen*

In ähnlicher-Weite wird die Polizei auch zu Verhütung von an fich

nicht firafbaren Bewegungen und Vermögensverlufien-nur einzufmreiten

haben) wenn entweder die diesfallfige Gefahr eine allgemeinere) oder die

Rechtsverlehung eine unzweifelhafte iii. Erfieres ift namentlich der

Fall bei gewiffenxInfiituten) z. B. Leichenkafien) Sterbekafien) Spar

kafien) -.Actienvereinen) leßteres tritt z. B. ein) wenn gewiffe Vorrich

tungen) z. B. Dampfmafchinen durch* das Auswetfen von Steinkohlenruß)

dem Narhbar dauernd Schaden zufügen 12)) indem dann der Befißer

anzuhalten ifi) eine Einrichtung zu treffen, durch welche dies vermieden

wirdFteiDaffelbe gilt) wenn ein übermäßiger Wild|and>oder das Aus

fliegen von Feldtauben fremdes Eigenthum beeinträchtigen 13).

ei" 2) Was für die Gefundheit und das Eigenthum gefcih rdend

fei) wird im einzelnen Falle unfchwer zu beftimmen fein) wenn man fich

auchim allgemeinen begnitgen-muß) gewifie Kategorien aufzuitellen und

einzelne offenbar gefährdende Handlungen und Unterlaffungenheraus

zuhebenL Auch muß dem Ermeffen im einzelnen Falle in rnan>)en

Beziehungen ein größerer Spielraum gelaffen werden) da* die Frage) ob

eine Handlung oder Unterlaffung gefährdend fei) nach den einfchlagenden

Umfiänden zu beurtheilen ift) z. B. in Bezug auf das fchnelle Reiten)

das Aufftellen von Gegenftänden) wo fie herabftiirzen können) die'

Weigerung 'einem Kranken Obdach zu gewähren.

BLZ) Schwieriger i| es) im allgemeinen zu beftimmen unter

welchen Vorausfeizungen die Volizei gegen das einzufmreiten habe)

was fich als beläfiigend und verlelzend für die Sinne und*

das Gefühl darftellt. Denn wird auch Niemand daran zweifeln)

daß z. B. das öffentliche Aushängen eines das fittliche Gefühl verletzen

den Bildes) das Einbauen eines fchiefftehenden Gebäudes in eine

geradlinige Straße) die Errichtung eines den Regeln des Gefmmacks

Hohn fprethenden Gebäudes an einem öffentlichen Plaße) der Betrieb

12) Vergl, des unterzeich n eten Abhandlung über diefen Gegenfiand in

deffen Beiträgenzur Erörterung practifeizer Rechtsmaterien (Chemniß 1830).

Ob in Fällen diefer Art auch eine Civil-kluge fiattfinden kann) z. B. noei operie

nnnoiutjo, kommt hier nicht in Betracht.

13) Die auf die Arte der fogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit bezug:

lichen Vorfehriften haben nicht von der Polizei auszugehen) da fie nicht vom

Gefichtspunkte der Präuentivjufiiz aus zu beurtheilen find) wie dies z, B. von

v. Mehl in feinem Syfieme der Präbentivjuftiz gefchieht. Der tvefentlime

Grund) aus welchem für die dahin gehörigen Gefehäfte eine gewiffe Form bor

gefchrieben wird und Vormünder zu beftellen find ) 7| nicht darin zu fuchen) daß

Rechtsverlehungen abgewendet werden) wenn auch diefer Zwe> zugleich mit er

reicht wird) fondern darin) den Beweis zu erleichtern) Streitigkeiten vorzubeugen)

dem Staate gegenüber Gewißheit herzufiellen über das Eigenthum des fieuerbaren'

Grund und Bodens) und für die nothwendige Vertretung der unmündigen zu

forgen. * e*
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eines weit umher einen fehr üblen Geruch verbreitenden Gefrhäftes in

einer belebten Straße. die Anlegung einer Düngergrube unmittelbar an

einer folchem. von der Polizei nicht zu dulden fei, fo laffen fich doch baum

im voraus fefte Grundfäße darüber aufflellenx was in diefen Beziehungen

fiir unfiatthaft erachtet werden foll. Vielmehr wird dem Ermeffen

diesfalls ein größerer Spielraum eingeräumt werden mufien,

4) Auch die Anfprüche auf Vefeitigung von H emmniffen und

Erfch w erung enx welche fich dem Verkehre entgegenfiellen- geftalten

fich nach (oralen Verhältniffen verfchieden, und haben fich mit der Zeit

mehr und mehr gefteigert. Wird es fich daher auch in einzelnen Ve

ziehungen unfchwer erkennen laffeny was nothwendig einer Abhilfe

bedarf- z. B. ein in fchleGtem Zufiande befindlicher Weg. fo wird es

doch meiftens fich um Maßregeln handeln. welche fich- ohne daß eine

gefehlime oder fiatutarifche Befiimmung ein Anhalten gewährt- nicht

durchführen laffenz wenn die Betheiligten zu Ettoas gezwungen werden

fallen, da dies vorausfeßt. daß eine unzweifelhafte Nothwendigkeit

vorliegt.

5) Einer nähern Erörterung bedarf die Frage. unter welchen Vor

ausfeßungen die Polizei Strafen verhangen dürfe. um fie; hierüber

klar zu werden- hat man Folgendes in's Auge zu faffen:

a) Die Handlungen und unterlaffungen- deren Beflrafung im

Bereiche der Polizei in Frage komma find von dreifacher Art. Ein

mal find es folchm welche an fich vollkommen fiatthaft fein würden.

aber aus polizeilichen Gründen und zur Erreichung eines polizeilichen

Zwe>es verboten oder geboten worden find. und daher lediglich als Zu

widerhandlungen gegen diefes Verbot oder Gebot firafbar finde z. B.

wenn die Polizei das Hnufiren- das Tragen von Gewehren auf fremden

Iagdrevieren. von Infirumenten zumHolzfällen in fremden Waldungen

verbieten den Gebrauch befiimrnter Maße und Gewichte- das regelmäßige

Kehren der Gaffe gebieten den Betrieb eines Gewerbes von vorher zu

erlangender obrlgleitlieher Conceffion abhängig macht. In diefen Fällen

find die anzudrohenden Strafen bloße Zwangsmittel und als folche

lediglich nach der Wichtigkeit des Zwecles zu berneffenx und die Zuwider

handlung wird nur ftrafbar. well eine Strafe angedrohet wart oder als

Renftenz gegen das betreffende Verbot oder Gebot. S o d a nn find es

Handlungen oder unterlaffungen- welche zwar an fich fchon den Cha:

racter einer Polizeiwidrigleit an fich tragen, indem fie als verlehend oder

gefährdend irn fruher bezeichneten Sinne fich darflellen- aber nicht fo

entfchieden- ,daß man fie ohne weiteres für ffrafbar erachten könnte

fondern höchfkens fich annehmen ließe. daß eine moralifclye Verpflichtung

vdrliege, fie zu vermeidet-n z. B. der Verkehr zwifwen verpefteten und

gefunden Orten- das Klatfchen mit der Sehlittenpeitfwe- das ueber:

fihreiten der Cifenbahn- das Treiben von Glüclsfpielen. Sollen daher

Handlungen oder Unterlaffungen diefer Art für ftrafbar erachtet werden*

fo feht dies ebenfalls die vorhergegangene Androhung einer beflimmten
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Strafe voraus. End lieh find es folche .Handlungen oder unter

laffungen- wei-he den Character der Strafbarkeit unbedingt an [ich

tragen. Diefe können/ da deren Befirafung auf dent Principe der

Gereihtigkeir beruhet, auch ohne vorhergegangene Strafandrohungh be

flraft werden. Denn ifth wie fruher gezeigt worden iftl der Anfpruch

auf Erfüllung der Jedem im Staate gegen das Allgemeine und gegen

Jedermann obliegenden Verpflichtungen eben fo begründet, wie der

Anfpruciy auf unverleßlichteit der individuellen Reehtsfphärq fo i|

auch die Veftrafung der Vernachläifigung einer folchen Verpflichtung

eben fo ein Gebot der Geremtigkeith wie die Befirafung einer ReGts

verlehungh fobald nur die allgemeinen Bedingungen und Merkmale der

Strafbarkeit als vorhanden anzufehen find li). Fragt man aber, nnter

welchen Vorausfeßungen dies anzunehmen feit fo wird man nur folihe

Handlungen und unterlaffungen ohne weiteres fur polizeilich flrafbat

erachten könnenh welche entweder entfchiedell den Character der Gefähr

dung eines Gutes an fich tragen und mindefiens auf grober Vecfchul

dung beruhenh oder als ein abficiztlicher Eingriff in die allgemeine oder

in befonderen Beziehungen als deftehend anerkannte Ordnungh oder als

ein renitentes oder ungebilhrliches Verhalten gegen die öffentliche Auto:

rität fich darftellen/ oder als eine grobe Verlegung der Sittliclokeit zu

betrachten findF da fich nicht davon ausgehen läßt, daß auch fchon minder

wahrfcloeinlime Gefährdungen und bloße Vetleßungen der Sinne iin

Bewußtfein des Menfclhen von "elbft als firafbar fich ankündigen. Je

fchwieriger es aber ifih in diefer Hinficlht eine allgemeine Grenzlinie zu

ziehenh um fo nothwendiger ift est in einem Polizeificafgefehbuclw neben

einer allgemeinen Bezeichnung deffenh was firafbar fein "oilX die Hand

lungen und Unterlaffungen thunlicihfi fpeciell aufzuführenh welche Strafe

nach fich ziehen follen.

d) Die Natur der Polizeioergehen ift eine eigenthümliche

und wefentlich derfchiedenL je nach dem die beziiglichenHandlungen oder

unterlaffungen der einen oder der andern der vorgedachten drei Kate:

gorien angehörenh und je nach dem entweder eine befii mente Hand

lung oder unterlaffung mit Strafe bedrohet wirdj oder' eine gewiffe

Handlun gsweif e z. B, Erceffe gegen die allgemeine Ruhe und

Ordnung, unziemliches Verhalten gegen Obrigkeiten und deren Organeh

unvorfielytiges umgehen mit Feuer und Lichth zu frhnelles Reifen

auf belebten Straßen. Letzteres gefchieht insbefondre bei den an fich

unftatthaften und fkrafbaren Handlanger" deren Strafbarkeit eine

größere oder geringere fein ten-te.x und bei welchen demnach die Höhe

 

 

 

 

14) Daß die Zee-trennung einer Strafe auch ohne oorhergegangene Straf

androhung erfolgen könne- ergiebt fich hieraus von felbfih da die Strafe den

Character der Wiedervergeltung an fich trägt und der Staat verpflichtet ifl/ die

entfprechenden Zwangsmittel zum Schuh aller aus dem Verhältniife der Coextfienz

tntfpringenden Anfprüehe anzuwenden.
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der Strafe diefer im einzelnen Falle anzupaffen ift. Jene eigenthüm

liche Natur und Verfchiedenheit der Polizeivergehen ift aber in folgender

Beziehung von entfchiedenem Einfluffe. .

ae) Der Erfolg kommt als folcher bei Beurtheilung der. Straf

barkeit von Polizeivergehen in der Regel nicht in Betracht. Denn

haben gefährdende Handlungen einen Andere verlehenden Erfolg

gehabt) fo hören fie infoweit auf. Polizeivergehen zu fein und es kann

nur in Frage kommen. ob. wenn diefe Verlegung nicht criminell zur

Strafe gezogen wird. die Gefährdung als firafbare zu betrachten ift.

während außerdem der Erfolg nur ein Merkmal dafür abgiebt. daß eine

Gefährdung vorlag. z. B. wenn ein“ unverwahrter Blumentopf herab

gefallen ift. »Bei den übrigen Polizeivergehen fällt entweder der Erfolg

mit dem Vergehen felbft zufammen. wie z. B. bei den Ercefien. oder es

ifi derfelbe nicht befonders zu berückfimtigen. weil es fich nur um die

Zuwiderhandlung gegen ein befiimmtes Gebot oder Verbot als folche

handelt.

hh) Jfi eine befiimmteHandlung oder Unterlafiung bei Strafe

ausdrücklich verboten oder geboten. fo kommt darauf. ob Abfichtlich

keit oder Fa h rlä ffig k e it vorliegt. nichts an. weil es fich nur fragt.

ob eine Zuwiderhandlung gegen die ausdrückliche Beftimmung begangen

worden ifi oder nicht. Von einer folchen cuipu kann in folchen Fällen nur

die Rede fein. wenn es fich fragt. ob Jemand die Schuld zu vertreten

hat. z. B. der Wirth feine Leute in Bezug auf in feiner Wirthfchaft

getriebene verbotene Spiele. oder ob die Unkenntniß der Befiimmung

Beachtung finden könne. Jft dagegen die Befirafung einer an fich

firafbaren Handlung nach-allgemeinen Grundfähen oder die Beftrafung

einer mit Strafe bedroheten Handlungsweife in Frage. fo greifen die

allgemeinen Grundfäße von Vorfalz und von der UnbedaGtfamkeitPlaZ.

Der Grad der Strafbarkeit richtet fich dann nach dem Grade der

Schuld. und giebt den Maßfiab für die Strafart und für die Höhe der

Strafe ab.

ac) Der Verfuch kann bei Zuwiderhandlungen gegen Straf

befiimmungen. dura) welche an fich ftatthafte unterlaffungen aus poli

zeilichen Gründen geboten werden. gar nicht. und bei Verboten an fich

ftatthafter Handlungen nur als Renitenz gegen die obrigkeitliwe Anord

nung in Betracht kommen. da die angedrohte Strafe nur als verwirkt

angefehen werden kann. wenn dem Verbote wirklich entgegen gehandelt

worden ift. Auch kann die Strafbarkeit einer folchen Renitenz nicht

unbedingt nach der Größe der angedrohten Strafe bemeffen werden. weil

diefe fich lediglich nach der Wichtigkeit des dem Verbote unterliegenden

Zweckes zu richten hat. Vielmehr wird in folchen Fällen die Beftrafung

des bloßen Verfuches in der Regel gar nicht in Frage kommen. da der

Zweck der Strafe an fich nur die Beftrafung vollendeter Uebertretungen

erheifcht. und überdies auch nur felten der Verfuch als folcher erkennbar

hervortreten wird. Dagegen ifi bei an fich unfiatthaften und ftrafbaren
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Handlungen +-- bei Unterlaffnngen wirdauch-hier ,ein Verfuch uberhaupt

nicht vorkommen* können - anzunehmenx .daß in Anfehung der Straf

barkeit des Verfuches die allgemeinen ftrafreclotlimen Grundlage-Platz

greifeno obfehon auch hier: der Verfuch als ein für- fich firafbaresfVer

gehen fich nicht leicht herausftellen wirdF da theils bei Polizeivergehen

die Merkmale, des Verfuches_ feltener hervortreteno theils die Strafbarkeit

diefer Vergehen iiberhaupt eine geringere ift. , ,t.,.„..

- aa) _Aehnlicloes gilt von den Gehilfen-und Begunftigern

von Polizeivergehen. Es kann daher zwar deren Beftrafung nach

gleichen-Grundfähen in Frage kommenz allein es wird dies nur aus

nahmsweife der Fall fein 15). . * »anti- ,

ea) I m A u s l a n d e b e g a n g e n e Polizeivergehen können ,nur

als |rafbar betrachtet werdenj bei an fiä) naä) allgemeinen Grundfähen

ftrafbaren Handlungen oder unterlaffungeno _bei Vorfrhriftenogwelche

ihrem Zwecke nach überall zu befolgen find, z, B._di_e Paßvorfcxoxifteno

und wenn Handlungen wegen ihres-unfittlieloeno beläfiigenden oderge

fährdenden Characters mit Strafe bedrohet find7 jedoeh nur unter der

Vorausfeßungo daß folchexaucl) im Auslande- wo .fie begangen worden

findl für firafbar _erachtet werden. Ie fchwieriger es aber ifto hierüber

im allgemeinen beftimmte Grundfäße aufzuftelleno um fo nothwendiger

ift eso daß die Vorausfehungeno unter welchen gewiffe PolizeiveregehenF

auch wenn fie im Auslande begangen worden find-mit der angedroheten

Strafe belegt werden follenx gefeßlicl) feftgefiellt werden 16). -

6) Jeder Staatsbürger ift verpflichten dem Genüge zu leifieno

was polizeiliche Zwecke als nothwendig erfcheinen laffeno und dies auch

dannx wenn ein folcher Zweck einen Eingriff in feine Privatrechte er

15) -Wegen der allgemeinen Merkmale der Strafbarkeit einer Handlungz

fowie wegen der in Bezug auf die Zumefiung der Strafe hinfitbtlick) der Abficht

lichkeit und unachtfamkeito und wegen des Verfumes und der Beihilfe zu befol

genden Grundfäize vergl. insbefondre Kbftlin' s ang. neue Reoifion der Grund

begriffe des Criminalrewtes. '

16) Bei Entwerfung eines allgemeinen Polizeigefelzfirafbuches ift zu erwägenz

inwieweit -- außer den allgemeinen Beftimmungen über das/ was als polizeilich

ftrafbar zu betrachten fein, follf über die Strafen und deren ?Vollziehung7 über

das Recht der unterbehördenz folche anzudroheno über Verfuch und Beihilfe

(101113 und onlpa , Zumefiung der Strafe und Zurechnung, und außer den Straf

befiimmungen, welche fich auf für fich beitehende Kategorien von Polizeivergehen

beziehen - auch folche aufgenommen werden follen, welche mehr oder weniger

im Zufammenhange mit organifrloen Vefiimmungen fiehenf z. B. mit der Ge

werbgefehgebung und in wieweit die Veftrafung kleinerer Rechtsverletzungen den

Polizeibehbrdeno und umgekehrt die Vefirafung grbberer Vergeheno welche an

fich als Polizeivergehen zu betrachten findo den Iufiizbehörden iiberwiefen werden

follen. In den in einzelnen Staaten errichteten Polizeiftrafgefeßbückiern i| dies

Alles bald mehr bald weniger gefchehen. Man vergl. die Polizeifirafgefehbücloer

für Hannover vom 25. Mai 1847o für das Großherzogthum Heffen vom 2.Nob.

1847- für Württemberg vom 2. Mai1832 und den Entwurf eines Polizeifiraf

Gefeßbuchs für Bayern vom Jahre 1851.
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heifcht) indem entwedetieia Theil ieiitesEigenthums für denfelbenin

Anfpruch genommen oder erfordert wird) daß er ficlfhinfichteicl) der

Dispofition über diefes einer Befchränkung unterwerfe'. Daher darf

Niemand in einer) Andere verleßenden oder gefährdenden Weile über fein

Eigenthum verfügen) und muß Jeder mit diefem die Veränderungen

sornehmen) welche nöthig find) um zu befeitigen) was veriesenbddee

gefährdend ifi) z. B. ein den Einfiurz drohender' Gebäude niebetreißen)

ein ileberfiiywemmung veranlaffendes ufer herfielien. Selbfi die Ver
nichtung eines' gefährdenden Gegenftandes kann angeorbnetiiderden)

z. B. zu Verhütung der Weiterverbreitung anfie>ender Krankheiten)

ohne daß eine Entfchädigung dafür beanfprucht werden kann) außer

nach Befinden in Fällen) wo die angeordnete Vernichtung für unbedingt

nothwendig nicht erachtet werden kann. Es ift aber fiets vdrauszufiden)

daß aus der unterlaffuiig Schaden zu befüränen fiehr) daher der

Grundfaß nicht auch dann Pfad greift) wenn aus einer befiandenen

Vorrichtung für Andereein Vor-theil erwachfen ifi. .handelt es “fich

um die Abtretung von Elgenthum) fo ift vorauszufelzen) daß der zu

errelchende polizeiliche Zweck ein dringender fei und volle Entfchädlgung

gewährt werde. Da aber bei Entfcheidung der Frage) ob die Abtretung

von Eigene-helm zu einem folchen Zwecke in- der That für nothwendig zu

achten fei) dem Ermeffen ein gewiffer Spielraum unerläßlicl) eingeräumt

werden muß) und daher im einzelnen Falle leicht Zweifel dariiber er

hoben werden können) fo erfcheinf es zweckmäßig) daß die Voraus

feßungen wenigfiens im allgemeinen gefeßliä) feftgefiellt werden.

iii. Noch find die allgemeinen Grundfäße einer nähern

Betrachtung zu unterwerfen) welche der Polizei bei ihrer Thätigkeit zur

Richtfchnur zu dienen haben) infofern es fich fragt) unter welchen Vor

ausfehungen Zweckmäßigkeit) Nothwendigkeit) Gleich

mäßigkeit und Rechtmäßigkeit maßgebend find. Zu diefem

Zwecke ifi Folgendes zu bemerken:

1) Handelt es fich um allgemein e Vorfchriften) Anordnungen“

und Maßregeln) durch welche weder Befclnränkungen auferlegt) noch

Leifiungen oder unterlaffungen gefordert werden follen fo kommen nur

Gründe der Z w e ckm ä ßi g ke it in Betracht) während entgegengefeßten

Falles zu erwägen ifi) ob in der That ein polizeilicher Uebelftaud vorliegt)

und welche Maßregeln zu deffen Befeitigung n o th w e n d i g find) und als

dem Zwecke entfprerinnd fich darftellen. Dabei ift darauf zu achten)

daß nicht die Grundfäße der Gleichmäßigkeit verlegt werden) und wenn

Einzelnen verhältuißmäßig größere Opfer aufzuerlegen find) Ent

fchädigung gewährt werde. Es ifi aber die Polizeigewalt) wenn es

darauf ankommt) a l l g e m eine Einrichtungen zu treffen) bei Erwägung

der Frage) was zu Erreichung eines polizeilichen Zweckes n o thw en d i g

fei) weniger befchränkt) als wenn es darauf ankommt) im einzelnen Falle

befehrti-nkend eiuzu-fGreiten) da fie fich zugleich die Aufgabe zu fiellen

hat) den Verkehr thunlichft zu erleichtern) dafern nur der Vortheil)
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welcher aus der befihränkenden Maßeegei zu erwarten fieht. als über

wiegend fith darfiellt. Bei Androhung von Strafen i| zu unterfcheiden.

ab es nur darauf ankommt. an fich unfiatthafte Handlungen oder unter

'afiungen nach Grundlagen der Gerechtigkeit mit Strafen zu belegen.

oder .b an fich fiatthafte Handlungen oder Unterlaffungen zu Erreichung

polizeillcher Zwecke verboten oder geboten werden follen. indem (intern

Falles der Grad der Strafe lediglich 'nach der Wiäztigkeit diefes Zweckes

zu demeffen ift. 7

2) Im einzelnen Falle 7|. dafern eine allgemeine Norm

vorhanden ln. nach Grundlagen der Rechtmäßigkeit zu bemeffen. od

und inwieweit diefe anwendbar fei. und ift dabei zugleich in Frage. od

eine Maßregel. zZ“ B., die Herfiellung einer Straße. nothwendig fei. oder

ob eine Vorausfeßung. welche nur Gegenfkand der adminifirativen Er

wagung "ein kann. z. B. od Jemand der Verfor_ ung dedürftig fei.

Plan greife. fo hat in diefer Beziehung das pflichtm ßige Ermeffen ein

zutreten. In dagegen eine allgemeine Norm nicht vorhanden. fo kann

ein befchrcinkendes Verbot oder Gebot nur erlaffen. eine Leifiung nur

gefordert werden. wenn dies zu Befeitigung eines-unzweifelhaften poli

zeilichen uebelftnndes nach pflichtmäßigem Ermeffen für nothwendig zu

achten ifl'. oder eine Verpfliäitung dazu fich aus einer beflehenden Ein

richtung von felbfi ergibt. Denn kann man auch der Staatsgewalt

das Recht nicht abfprecifeu. auch dem entgegen zu treten. was weniger'

unbedingt als ein folche.: uebelfkand fich darftellt. oder in einen folchen

übergehen kann. z. B. das Auswandern. der Gebrauch gefährlicher

Feuerzeuge. fo wird dies doch nur im Wege einer allgemeinen Vorfchrift

gefchehene können. Aehnliches gilt von derAndrohung und Zuerkennung

von Strafen. welehe nicht in einer allgemeinen Norm begründet find.

Sowie die Zuerkennung einer nicht ausdrücklich angedroheten Strafe

eine an fich unbedingt für fttafbar zu awtende Handlung oder unter

laffung vol-ansieht. fo kann die Androhung einer Strafe als Zwangs

mittel nur erfolgen. wenn ein Verbot oder Gebot zu Befeirigung eines

mezweifeclfaften polizeilichen uebelfianbes zu erlaffen. oder eine Handlung

oder Untectaffung in Gemäßheit einer befiehenden Norm oder Einrichtung

als uafiatthafr zu betrachten. oder wenn in diefer Beziehung zu Erz

fait-mg einer Verpflichtung anzuhaltenifi. IfkendlicizinDifferenzen

unter Betheitigten über das gegenfeitige Verhältnis zu einer polizeilichen

Verpflichtung. oder über die Frage. ob dem Anfrage. einem Anderer

Etwas zu verbieten. fiatt zu geben. oder über die Weigerung. Etwas zu

leifien. oder über einen fonftigen Anfpruch zu entfcheiden. fo kann auch

hier. in Ermangelung einer befiimmten Norm. nur die Frage maß

gebend fein. ob es dabei gilt. einen polizeilichen uebelftand zu befeitigen

oder eine befiehende Einrichtung durchzuführen. und welche Anfprüche

und Verpflichtungen hieraus fich ableiten laffen. Die Rü>ficht auf

Zweckmäßigkeit und auf das Gemeinwohl an fich. und ohne daß einer

diefer beiden Gefiäftspunkte Plan greift. kann niemals den Grund



212 Polizeirecht und Polizeivergehen.

abgebenz eine Lei|ung oder Unterlaffung von Staatsbürgern zu

fordern. - .

3) Die Fragez unter welchen Vorausfeßungen eine dem Gegen

ftande nach dem Bereiche der Verwaltung angehörige Differenz zur

Adminiftrativjufiizfache werden könnez iii zwar bereits in

einem befonderen Artikel erörtert worden. Da fie aberz fo weit es fich

dabei um *Polizeifachen handeltz auch hierher gehört und die Anficht

des unterzeichneten eine abweiäyende iftz fo mag diefe hier wenigfiens

angedeutet werden. - Es liegt in der Sachea daß von einer Adminiftra

tivjufiizfache in jenem Sinne") uberhaupt nur die Rede fein kann

wenn eine Differenz zwifchen mehreren Betheiligten lediglich nach

Grundfälzen der Rechtmäßigkeit zu entfcheidenz nicht auch

dannz wenn zu ermeffen ifi/ was nothwendig und zweckmäßig

feiz und fomit iiberhaupt nicht dannz wenn es darauf ankommtz daß die

Polizei ihrer Pflichtz polizeiliwe Uebelftände zu befeitigenz nach:

komme, da in .Fällen diefer Art nur infofern Grundfäße der Recht

mäßigkeit einfchlagenz als zu unterfuGen ifi, ob anzunehmen feiz daß

ein folcher uebelfiand vorliege/ im ubrigen aber zugleich zu ermefien ift

inwieweit es nöthig feiz einzufciyreitenz und welches Mittel zweckmäßig

feiz und da die Polizeß eben weil fie verpflichtet iflz den fraglichen

Uebelftand im allgemeinen Intereffe zu befeitigenz nicht dulden darf

daß Jemand als Partei fich einmiime, oder eine Rechtskraft ihre Wiek:

famkeit lähme. Diefes Verhältniß ändert fich aber auch dann nicht

wefentlichz wenn es fich darum handeltz polizeiliche Verbote oder Gebote

oder fonfi ertheilte Vorfrhriften geltend zumacben/ und zu Regulirung

des Verkehres getroffene Einrichtungen durchzuführem da jene wie diefe

auf der Erwägung beruhenz daß fie zu Befeitigung polizeilicher Uebel

ftände nothwendig warenx und diefelben Rückfimten Platz greifenz wenn

die zu diefem Zwecke gegebenen Normen anzuwenden findz indem es

dabei darauf ankommtz daß die Anwendung dem Zwecke entfprechend

erfolgt7 und daher um fo mehr anzunehmen ifi; daß diefelbe Gewalt,

von welcher die Norm ausgegangen ift- auch eben fo berechtigt als ver

pflichtet fein müffeX fie zu vollziehenz felbft wenn das Ermeffen im

voraus genau begrenzt ift. Dies ift aber oft nichteeinmal der Fall

und überdies kommt es häufig vorz daß gleichzeitig in Bezug auf damit

im Zufammenhange ftehendez befondere Fragen Entfchließung zu faffen

iftz z. B. wenn in einer Differenz über die Heim-athsangehörigkeit

17) Eine von der vorliegenden ganz verfchiedeneFrage ifl- diez ob es fich

rechtfertigen lafie, den V erw altu n g sb ehb rd en die Entfcheidung gewifier

Streitigkeitenz welche rein privatrechtlici' er Natur findz zu überweifen,

wie dies friiher insbefondre in Frankreich und zum Theil auch in Deutfchland

der Fall warz z. B. Differenzen zwifchen den fiscalifchen Behörden und ihren

Pächtern. Diefe Sachen pflegen folehenfalls auch- und mit mehr Rechtz als

Adminiftrativjuftizfachen bezeichnet zu werden. -
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zugleich darüber zu recognosciren ifix-vb das betreffende Individuum

aus polizeilichen Gründen-auszuweifen fei. oder ob eine Dispenfation

von der fraglichen Vorfchrift ein-treten könne. Es fragt fich daher nuri

ob dann eineAusnahme von jener Regel anzunehmen fei. oder wenigfiens

angenommen werden könne. wenn es bei der Anwendung gegebener

Normen im allgemeinen Intereffe nur darauf ankommtz daß diefe zur

Ausführung gelangen. nicht auchdarauf. wie im einzelnen Falle ent
fchiedmlwirdzjdiefe Entfcheidung vielmehr lediglich nach Grundfähen

der Rechtmäßigkeit zu erfolgen hat. Dies ift mehr.oder weniger der

Fall/ wenn darüber zu entfcheiden iftz vb eine Strafe als verwirrt zu

betrachten feix wer von Mehreren eine Verbindlichkeit zu erfüllen habe.

z. B. eine Straße herzuftellen. ob das behauptete Rechtz von einem

Dritten eine Leiftung zu fordern. z. B. die Ablieferung gefallenen Viehes

zur Cavillereix oder das Recht. einem Dritten Etwas zu verwehrenz

z. B. den Betrieb einesGewerbes. begründet fei. Allein es ift hierbei

zu berir>fichtigenX daß ein Rechtsanfprucl) fich nur dann als begründet

annehmen läßt. wenn einem Rechtsfubjecte ein ausfchließendes

Recht eingeräumt iftz z. B. das Zunftzwangsrecht/ nicht auch dann.

wenn einem folchen ein Befugniß ertheilt iftF das ohne ausdrückliche

Erlaubniß nicht ausgeübt werden darf/ wie die auf Conceffion beruhen

den Befugniffe. indem dann der ausfchließende Character eines folchen

Befugnifies nur die indirecte Folge des diesfalls beftehenden Grundfalzes

iii; oder wenn ein Anfpruch nur als der Gegenfaß einer polizeilichen

Verpflichtung erfcheint. zu deren Erfüllung der Verpflichtete aus allge

meinen Gründen anzuhalten ift. indem dann die Verpflichtung als

folche von Amtswegen geltend zu machen iftz oder wenn allgemeine

Normen befiimmen. daß unter gewiffen Vorausfeßungen Etwas zu ge

ftatten fei.- z. B. den Innungsverfammlungen beizuwohnenz oder zu

gewährenz z. B. das Bürgerrecht. indem folchenfalls lediglich ein rein

gefelzlimer Anfpruch in Frage iftz oder wenn ein Anfpruch darauf beruhet,

daß eine allgemeine Vorfchrift ein Verbot für Andere in fich fchließt.

z. B. die Beftimmung. daß au-f dem Lande nur gewifien Handwerkern

der Betrieb ihres Gewerbes unter gewiffen Vorausfelzungen gefiattet fein

follz oder wenn der Anfpruch darauf geftüht iftz daß Jemand ein ihm

zuftehendes Befugniß/ z. B. das des Reihfchankes überfchritten habe. oder

daß einem allgemeinen VerboteF z. B. des dem Haufirhandels. entgegen ge

handelt worden feiz da in Fällen diefer Art von einem rechtlichen Anfprüche

von einem Verhältniffe der GegenfeitigkeitF gar nicht die Rede fein kann)

vielmehr allenthalben lediglich die Polizeigewalt als folche gegenüberfieht.“

indem es nur darauf ankommt. daß diefe die von ihr gegebenen Normen

und getroffenen Einrichtungen geltend macht und aufrecht erhält. Aber

auch bei den Anfprüchen. welche in gewiffer Beziehung die Eigenfchaft

von Rechtsanfprümen haben. kommt in Betracht. daß fich dies. nach

dem. was wir über das eigenthümlime Verhältniß von Rechten diefer

Art im 11]. Abfrhnitt bemerkt haben. nicht unbedingt annehmen läßty
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daß es fich dabei fiets um die Ausführung einer auf allgemeinen Wut.

fichten beruhenden Vecwaltungsnorm handelt) und daß es fich auch in

folchen Fällen zugleich fragt) ob nicht auch fchon von Amtsiveam zu

unterfagen fei) was einem folchen Anfpruche entgegeuläuft) z. B. der

Betrieb eines zunftmäßigen Gewerbes ohne vorher erworbenes Weißer

recht. und Aehnliches gilt auch von den Fällen) wo es fich um die

Zuerkennung einer Strafe handelt) oder um die Entfcheidung darüber)

wer von Mehreren zu einer Leiftung verpflichtet fei. Nicht nur daß

dabei die Durchführung einer Verwaltungsmaßregel in Frage ifi) es

kommt auch oft zugleich das Maß der Verpflichtung in Betracht) deßfen

Beftimmung nur der Polizeibehörde anheimfallen kann. Hieraus ergiebt

fich) daß fich ein) auf einem durchgreifenden Principe beruhendes) abge

fhloffenes Gebiet für die Adminiftrativjufiiz nicht gewinnen läßt) da

fowohl in den Fällen) welche allein dahin gerechnet werden könnten) als

fonft infofern gleiche Grundfaße zu befolgen find) als in beiderlei

Fällen gegebene Normen nach Gründen der Rechtmäßigkeit oder Gefev:

mäßigkeit anzuwenden find) und das Verhältniß der Staats- und artig.

keitlihen Gewalt im. wefentliwen ein Gleiches ift. Ueberdies läßt fich

aber auch nicht annehmen) daß ein wirkliches Parteienverhältniß vorliege)

wenn es fich fragt) wer von Mehreren der Verpflichtete fei). da lol-cite!!

falls keine einem Rechte gegenüberfiehende Verpflichtung geltend gemacht

wird) und felbft da) wo ein Recht in Frage ift) walter keine befiimmte

rechtliche Beziehung zwifchen- diefem und dem Gegenüberfiehenden ob..

Offenbar fehlt es daher an einem wiffenfcloaftlich fich rechtfertigenden

Grunde) eine gewiffe Kategorie von Polizeifachen als Adminiftrativ

juftizfachen anzufehen und nach befonderen Grundfähen zu behandeln)

und noch weniger würde es fich rechtfertigen laffen) die Entfcheidung

folcher Sachen der Iuftiz zu überlaffen. Die Trennung der Verwaltung

von der Iuftiz hat auf die innerhalb des Bereiches der Verwaltung voc

kommenden an fich und dem Gegenftande nach diefem angehorigen

Sachen gar keinen Bezug) fondern hat es nur damit zu thun) den Ver

waltungsbehörden die Entfcheidung von Streitigkeiten über p-rivatreazt

liche Verhältniffe zu entziehen) und geht man darauf aus) der IWW

eine Controle darüber einzuräumen) ob _die Verwaltungsbehörden in den

an fich, zu ihrer Competenz gehörigen Sachen legal verfahren find) fo

beruhet dies auf einem gänzlichen Verkennen der wahren Stellung der

Verwaltungsbehörden und der diefen obliegenden Pflichten) bei deren

Ausübung davon) daß fie) wie nicht felten behauptet worden ift) Richter

in eigener Sache feien) nicht die Rede fein kann 18).

 

  

 

 

„_

18) Vergl, die Schrift des unterzeichneten: Die Verwaltung in ihrem

Verhältniß zur Iuftiz) die Grenzlinie zwifchen beiden und die Adminiftrativjuitiz

(Zwickau 1.838)) in weleher fich die in diefer Beziehung herrfchenden Haupt

anfichten zufamutengefiellt finden.
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„ill Endlich bedürfen' annoch die Fragen einer Erörterung: welche

Mittel der Polizei zu Gebote fiehen) inwiefern die Unterbehörden ge

wiffen. Befchränkungen unterworfen findz und ob und in welcher Be:

ziehung die Polizei in verfchiedene Zweige zerfällt, , z

,z z 1) Die Mittel) deren fich die Polizei zu bedienen hat) kommen

hier nur infoweit in Betracht) als es fich dabei um Befchränkungen und

Zwang handelt) und es wird um fo mehr genügen) die in diefer Be

ziehung zu befolgenden Grundfeihe im allgemeinen anzudeuten) als

diefe zu erheblichen Zweifeln keinen Anlaß bieten19). - Es liegt in der

Sache) daß die Polizeigewalt befugt fein muß) nicht nur zu Befeitigung

von nicht zu duldenden llebelftänden) Handlungen und unterlaffungeu

bei Strafe zu verbieten und beziehentlich zu gebieten) und im Falle des

ungehorfams diefe Strafen zu vollfirecken und zu erhöhen) fondern auch

nach ihrem Ermeffen andere Zwangsmittel anzuwenden) und namentlich

direct zum Gehorfam anzuhalten oder auch die unterlaffene Handlung

auf Kofien des Säumigen verrichten zu (affen. Daffelbe gilt) wenn

es fich um vorbeugende Maßregeln handelt) in Bezug auf welche ins

befondre diejenigen in Betracht zu ziehen find) welche zu Verhütung

von Rechtsverletzungen den freien Will-en in gewiffen Fällen und in

gewiffer Richtung befchränken) um unmittelbar dieVollziehung gewiffer

Handlungen zu verhindern. Die Maßregeln diefer Gattung find theils

collectiver Art) infofern fie die ganze Maffe der möglicher Weife

Uebelgefinnten nach gewiffen Kategorien befchränken) theils gegen be;

ftimmte Perfonen gerichtet. Jene felgen voraus) daß hinreichender

Grund zur Wahrfcheinlichkeit eines unrechtlichen Willens der ganzen

Maffe oder wenigftens einer überwiegenden Mehrzahl derfelben bor

handen fei) und es find dahin z. B. zu rechnen: die Nöthigung) den

 

> Zweck einer gefchloffenen Gefellfchaft anzugeben) das Verbot des un;

motivirten Befihes von Waffen) die Entfernung der Fremden) die

unterfuchung verdachtiger Häufer. Zu den perfönlichen Maßregeln

gehören n) die Sicherheitsleiftung für das Verfprechen) eine

gewiffe Handlung unterlaffen zu wollen. Diefes Mittel rechtfertigt

fich dadurch) daß Verdacht vorhanden ift) es wolle das betreffende In:

dividuum- die Verpflichtung) etwas zu unterlaffen) verlehenz es feßt aber

deffen Anwendung voraus) einerfeits daß das zu fchüßende Recht wenig

fiens nicht von unerfehlimem Werthe iii) andererfeits) daß nicht zu

befürchten ifi) es werde das Verfprechen nicht gehalten werden. Soll

die Sicherheitsleiftung in eidlicher Beftärkung beftehen) fo ift voraus

zufehen einestheils) geringer materieller Reiz zur Ausführung der

Rechtsverlehung) unbedeutender Werth des bedroheten Rechtes) und

Gerinfügigkeit des Vortheiles gegen die zu erwarten habende Strafe des

Meineides) anderentheils unangefochtene Ehre und Sittlicizkeit. Die

19) Vergl. v. Mo hl's Polizei-Wiffeufhaft Bd, 3. (Syitem. der Präven

kiojußiz 2. Ruft, S. 438 F.) und 3 i mm ecm an n' s moderne Polizei S. 33 F,
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Cautionsleiflung ift insbefondre anwendbarxavenn durch den zu verhin

dernden Plan ein materieller Vortheil bezweckt wird) dem dann die Höhe

der Caution entfprechen muß; d) d i e B e-fchränk ung de r p er fein*

lichen F reihe-it Verdächtige r. Als Mittel diefer Art -find zu

betrachten; “ die *Confiin'ation) welche insbefondre gegen Arbeits

- fcheue und folche Individuen anwendbar ift) die fortwährend zu Beein

trächtigung Anderer geneigt find und nur durch firenge-'Aufficht-(nnd

Entfernthalten von Get-offen davon abgehalten werden kbnnenjzNdie

Verweifung aus beftirnmten- Oertli-chk-eitenZ-insbefondre

um die betreffenden Individuen von bedroheten oder zu Widerreäitliäo

keiteri benutzten Perfonen oder Gegenftänden zu entfernen) :dezenter-order

die Gefahr zu groß ift) als daß-Cautionsleifiung angenommen werden

könnte) oder diefe nicht gewährt werden kann) und 'wenn bei Inländern

dafür geforgt ift) daß fie an einem andern Orte aufgenommen' werden;

die Verhaftung folcher Individuen) von welchen anzunehmen ift)

daß fie wahrfcheinlicl) im. Begriffe fiehen) ihre Freiheit -zu Rechtsver

lehungen zu mißbrauchen) auf fo* lange) als diefe Gefahr dauert) wenn

die Verhaftung wenigftens das ficherfle Vorbeugungsmittel bietet und das

Mittel zu dem zu verhindernden Vergehen nichtim Mißderhältniffe flehtz

o) die Hausfumung und Befchlagnahme von Papieren?

welche vorausfeht) daß die zu verhindernde und durch die Papiere auf?

zuilärende Rechtsverlehung wahrfmeinlicl) ift und der darin liegende

Eingriff in das Privatrecht nicht im Mißverhältniffe zu diefer fieht) da

der Staatsbürger ein Recht auf die Bewahrung feiner Geheimniffe hat)

infofern fie nicht mit einem Verbrechen in Verbindung fiehenz (i) die

Befchlagnahme leicht zu mißbrauchender Gegenftände)

welche fich von felbft rechtfertigt bei Gegenfleinden) welche nur zu Ver

brechen dienlich find) wenn nicht der an fich unverdämtige Befißer den

rechtmäßigen Erwerb und unfchuldigen Zweck des Befißes nachweifi)

wogegen außerdem die Befchlagnahme nur erfolgen kann) wenn über

wiegender Verdacht vorliegt) daß der fragliche Gegenftand als Werkzeug

zu Verbrechen dienen foll. .

2) .Die Localpolizeibehörden find in denFällen) in welchen

fie nach den aufgeftellten Grundfäßen im einzelnen Falle zu Abwendung

und Befeitigung polizeilicher Uebelftände) oder zu Unterdrückung der in

Folge beftehendec Einrichtungen für unfiatthaft zu achtenden Handlungen

oder Unterlaffungen) einzufchreiten berechtigt und verpflichtet find) auch

im allgemeinen regulirende Vorfchriften zu diefem Zwecke zu ercheilen

und Strafen anzudrohen) als ermächtigt anzufehen) wenn befondere

locale Verhältniffe eine folcheRegulirung nöthig machen. Dies iii aber

nicht nur dann der Fall) wenn befondere Umftände) z. B. der Ausbruch

anfteclender Krankheiten) Vorkehrungen erheifchen oder wenn Herrlich

keiten Veranlafiung zu Verunglückungen geben können) fondern auch

infofern) als Gefährdungen) Verlehungen der Sinne und fonfiige Be

läftigungen fich nach Verfchiedenheit der örtlichen Verhältniffe in einem
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wefentlich verfchiedenen Lichte darftellem und demnach entfprechende

befondere Maßregeln erfordernh z, B. wenn es darauf cintommth das

Schaniwefen zu regulirenz den Verkehr der Fremden zu concrolirenh fiir

die Erleichterung des Verkehres zu forgen. uebrigens verfteht es fich

von felbfth daß fich die Localpolizeibehörden in Bezug auf das Maß der

anzudrohenden Strafen nach den hierunter befiehenden allgemeinen

x*Vorfchriften "und Grundlagen zu achten habenh und uberhaupt der

Oberaufficht der höhern Behörden unterworfen bleiben. Auch ifi

jurifiifwe Befähigung vorauszufelzenh wenn es darauf ankommth nach

7 Grundfcihen der Rechtmäßigkeit und Gefehmößigteit zu entfcheiden

und Strafen anzudrohen und zuzuerkennenh und dies felbft dann/ wenn

diefe bloße Zwangsmittel findh da auch folchenfalls zu erwägen ift

bei deren Androhungh ob diefe zulaffigh und welches Strafmaß das ent

fprechende feih bei deren Zuerkennung/ ob der Schuldige zurechnungsfähig

fei„ und ob das betreffende Verbot oder Gebot auf den vorliegenden Fall

Anwendung leide, Dagegen kann es fiir fiatthafc erachtet werdenF auch

einer nicht juriftifch befähigten Behörde die Erhebung von Strafen

zu telberlaffenF wenn gewiffe .Handlungen oder llnterlaffungen damit

bedrohet findF und kein Widerfpruch erhoben wirdh fomit eine Zuer;

kennung derfelben nicht erforderlich ift. Auch läßt fich eine Aus

nahme don jener Regel in den Fällen fiir zuläffig erachten- wenn es fich

lediglich datum handelth feilen der B ehörde als folcher Gehorfam zu

erzwingen.

3) Man pflegt die Polizei in die Sicherheits: und Wohl:

fuhrte-polizei abzutheilen. Allein nicht auch daß diefe Abtheilung

mit dem aus ihrem Zwecke abzuleitenden Begriffe *der Polizei infofern

nicht im Eintlange fiehth als die Förderung der Wohlfahrt nicht ihre

Aufgabeh die polizeiliche Thätigteit vielmehr wefentlich auf die Be

feitigung von Uebelfianden gerichtet ifl„ welche fich weder der einen noch

der andern Kategorie zutheilen laffen: es gewährt auch die Ruckficht der

Sicherheit kein Anhalten zu einer beftimmten Abgrenzung. Denn

will man die Sicherheit der Perfon und des Eigenthums im allgemeinen

als maßgebend betcachtem - fo muß die Sicherheitspolizei nicht nur alle

die Maßregeln umfaffenh welche zu Verhütung von Rechtsverlehungen

dienenz fondern auch die Vorkehrungen zu Verhütung fonfiiger Ver

lehungen und Gefährdungen der Perfon und des Eigenthums. Soll

fie - als Remis-polizei - die Verhütung der Remtsverlehungen im

allgemeinen bezweckenz io milffen ihr auch alle Maßregeln gegen bloße

Gefährdungen itberlaffen werdenz weil fie in culpofe Reclnsverlehungen

übergehen und die Veranlaffung zu abfichtlichen Rechtsvergehen werden

könnenh z. B. die Sorge fiir die fichere Aufbewahrung von Giftenl und

mitffen von, ihr auch die Regulirungen ausgehenh welche die Abwendung

civilremtliclter Verletzungen bezwecken. Soll daher die Sicherheitspolizei

aus Griinden der Zwecklnäßigkeit als ein für fich beftehender Zweig der

Polizei einer befonderen Behörde überwiefen werdenf fo wird man genau

All. 15
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zu beftimmen haben. inwieweit ihr- außer dem. was zu Verhütung von

gewaltfamen Rechtsverlehungen als erforderlich fich darftellt - die Ab

wendung culpofer Rechtsverletzung-en und die Beftrafung von an fich

fchon firafbaren Handlungen und Unterlafiungen obliegen foll.

Funke.

Poffefforium bezeichnet fowohl die poffefforifhen Remis-mittel.

als den Streit über den Befilz. den Befilzproceß. Es wird dem P e t i

torium. dem Streite über das Recht felbft. entgegengefeßt. Gegen

fiand des Poffefforiums ift nur der Befih körperlicher Sachen oder der

Quafibefih dinglicher Rechte. Gegenftand des Petitoriums im Gegenfalz

zum Pofiefforium ein dingliches Recht felbft 1). Nur über den Befiß

felbft und die daraus entfpringenden Vortheile (i118 p088e88ioui8) wird

im Poffefforium verhandelt. nicht über das Recht zu befihen (i118 possi

cieuöi) 2). Der Kreis derjenigen dinglichen Rechte. deren Quafibefih

Gegenfiand des Poffefforiums fein kann. war im römifchen Rechte weit

befchränkter als im heutigen. Jm römifchen Rechte wurde nur bei

Servituten und bei der ruperfieier der Quafibefih durch Jnterdicte ge

fchülzt. Nach canonifchem und teutfchem Rechte aber wird ein Quafi

befiß durch die Ausübung aller Rechte begründet. an welchen nach den

Grundfähen des älteren Rechtes eine rechte Gewere fiattfand. oder

welche. wie man fich jeßt ausdrückt. auf Grund und Boden radicirt find.

Dazu gehören nicht blos die Re>)te. bei denen ein einzelnes Grundfiück

als verpflichtetes Subject erfcheint. fondern auch diejenigen. weiche fich

auf einen ganzen Bezirk. auf ein ganzes Territorium erfirecken. und

daher gegen jeden-Bewohner deffelben verfolgt werden können 3). Der

Quafibefib auch diefer Befugniffe wird durch poffefforifme Rehtsmittel

gefchüht. Die im römifchen Rechte begründeten Rechtsmittel. welche

den Befih betreffen. find die interöiela ucijpjsconciae, retinenciae und

reouperanciae y088e88i0nj8. Von diefen werden nach der herrfchenden

1) l.. 1. Z. 2. l). (43, 17.) All. A. (je rauen [1088. et praprjet, (2. 12.)

2) Savign i) . Recht des Befiizes 8. 36.

3) Dunker. in der Zeitfchr. f. teutfches Recht Bd. ll. S. 50 f. Das

allgemeine Merkmal. woran man diefe Rechte erkennt. ifi deren Fähigkeit. zu

Lehn gegeben zu werden. Denn nach ll. 1*'. 1. Z. 1 können nur unbewegliche

Sachen und folche. welche dazu gehören. zu Lehn gegeben werden. Daffelbe

enthält das teutfche Recht. nach welchem ein eigentliches Lehn nur an folchen

Sachen beftellt werden kann. an welchen eine rechte Gewerke fiattfindet. Daher

ifi bei allen nach älterem Rechte der Infeudation fähigen Rechten deren Radicirung

auf Grund und Boden anzunehmen. Daß das canonifche den Quafibefig auch

bei kirchlichen Befugnifien. wie Diöcefan- und Varochialremt. Befegung geiftlicher

Pfründen. Vatronatrecht u. f. w. zuließ. hatte darin feinen Grund. daß die

Staatsgewalt im ganzen fowohl als die einzelnen Hoheicsremte von jeher in

Teutfchland als lehnfähiges Object betrachtet wurden und daher die Ausdehnung

diefes Grundfahes auf die Kirchengewalt und deren einzelne Befugniffe nicht fern

lag. befonders da die Kaifer gleich Graffchaften und Herzoglhümern auch Abteien

und Bisthümer zu Lehn gaben'. Dunker a. a. O. S, 51.

F
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Atlfimt die inte-kehrte rennen-eine und rasanter-unsre poeresejonio in der

neueren Kemfifprnche als po ffeffo rifche Intec-biete bezeichnet. -weil

fie allein auf dem .jurifiifcloen Befihe beruhen, Folgen des gehabten oder

'noch zrrftehenden Befißss find 4), Inwiefern jnlorrijou ucljpiaoencine

progressiv-rio als poflefiorifaoe Reäotsmittel betrachtet werden könnery ifi

deftritten 5). Die Praxis hat von jeher die Anficlet feftgehalten. daß

diefe Interdict-e immer nur ein Proviforium hinficlotlich des Befihes be;

gcündem wodurch der Entfcheidung Über das Recht felbft nur präjudicirt

wird) und :diefe Anficht ift. nachdem die neuefien Unterfuchungen über

das rnwrriieduin quornm imnoruni im ganzen auch für das juftinianeifme

Recht folche als richtig beftatigt haben) auch für die anderen Interdicte

zur Eolcietgung des Befihes nicht aufzugeben. Mit Rückfimt auf- die

rörnifcloe Ewtheilung in jnlerrljctn nciipjaceneiae, roiinenciae, renuper-ancina

-poßsessjonjs werden in der jenigen Dortrin der Befihrerhtsmittel (reine

ciia poeeeaaoria) ebenfalls in ksmeijjii Zeitgeist-engere, retinoncine, receipt)

ranriae ponsessioojs .eingetheilto je nachdem ihr Zweck Erlangung eines

noch nicht gehabten Befihes) oder Schuh eines blos gefiörten nicht ent

zogenen Befihes. oder Wiedererlangamg eines .gehabten aber entzogenen

Be-fises ifi. Die *rem-eiiie aeljipinoencine poooerojonjd find die im jufii

nianeifrloen Rechte begründeten jnjrercijatn aciipjanenciao p088cz88j0ni8, zu

denen noch das rerneciium o. n. lt, nit. E. (io eciicto l). ljarirjnnj toilencio

,(6. 38) .welches kein .Jrnter-dict'F fondern eine mio-io in p08se88j0n8lu ift)

hinzut-rict) »weil es mit dem jnier-cijctnm qnorum bannrum gleichen Zweck

verfolgt; fie gehen auf -Erlangung des Befißes körperlicher Sachen.

Die kenn-clio wii-tauchte und reociperanrlae p088e8rj0ni8 beziehen fich

dagegen nicht blos auf ,den Befih körperlicher Sachen) .fondern auch auf

den Qnafrbefih von d-inglirloen Befugniffen. Als Rechtsmittel der

lehnten Arzt erfcheinen .im heutigen Rechte nicht die römifcloen inter-client

rotineoaoe und rocnpc-.runclne poereceionio und eben fo wenig die für

einzelne Servituten eingeführte Interdicte) fondern, anders benannte

Rechtsmittel) welche zwar in der Hauptfache auf römifchen Interdicten

beruhen, jedoch im ,canonifchen Rechte) der Reichsgefehgebung und in

der Dorthin und in der Praxis begründete Modificationen der römifchen

Jnterdicte enthalten. Die reine-lin retinonriao p088E88j0l1j8 zum Schuß des

Befihes und Quafibefihes find das poßoeororjum orciinarjnm und summa

4) Heimbach jan. im Reehtslericon Bd, ii) S. 531.

5) Es kommt darauf an) in welchem Sinne man den Ausdruck p offeffo

rifch e Rechtsmittel nimmt) ob für Rechtsmittel f welche Folgen des jurifiifmen

Yeti-hrs find) oder fiir folche) deren Gegenftand der Befiß iiberhaupt. mithin auch

deffen Erlangung ift. Im letgtern Sinne find auch diefe Jnterdicte poffefiorifrh;

denn entfchieden handelt es fich bei einigen derfelben nur um das vorziiglichere

Recht auf den Befih, welches von dem Rechte an dem Streitgegenftand felb|

unterfchirden ifi; bei anderen i| bekanntlich die Frage. ob fie nicht wirklich peti

torifcher Natur find. fehr beftritten) wie bei dem interciieturn guornm boom-nm,

Zutritt-intim.

15*
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kinn., beide auf dem inletcijccum uli pooaiäetis beruhende remeuioln

receipt-rennen? p088e88i011i8 i| das remeciium oyolij, ein modificirtes inter

(ljclucv oncle ei. Die Befißcemtsmittel ftimmen alle darin überein) daß

fie im Verhältniffe zum Streite über das Recht felbft immer nur die

Herftellung eines proviforifchen Zuftandes bezwecken) welcher aufhört)

wenn über das Recht felbft eine rechtskräftige Entfcheidung gefällt und

vollftreckt wird. Dies berechtigt aber nicht dazu) das Verfahren in

Befihftreicigkeiten überhaupt für ein fummarifches zu halten 6). Auf

den römifchen Interdictenproceß kann man fich deshalb nicht berufen.

.Der Interdictenproceß war weder zur Zeit des Beftehens des Formular

proceffes) wenn fich der Beklagte dem Befehl des Prätor nicht fügte)

noch nachher ein fummarifmer und von dem Actionenproceß im wefent

lichen verfchiedener) und das Verfahren bei Interdicten nach Abfmaffung

des Formularprocefies war auch nach den erhaltenen Notizen kein von

dem bei anderen Nechtsmitteln verfchiedenes7). Die Aeußerungen in

kaiferlichen Confiitutionen) welche Befchleunigung bei einzelnen Inter

dicten anempfehlen) ingleichen befondere Befiimmungen über unftatt

haftigkeit der Appellation oder wenigftens Verfugung des Sufpenfiv

effectes bei einzelnen Interdicten berechtigen nicht zur Annahme eines

fummarifGenVecfahrens überhaupt. Wohl aber find folche mit Grund

dazu gewefen) daß feit den Gloffatoren fich die in der Praxis herrfchende

Anficlot für fummarifche Verhandlung der Interdicte) namentlich der

poffefiorifmen) ausgefprochen hat. Es liegt aber infofern ein Irrthum

zum Grunde. als die bei einzelnen Jnterdicten befonders anbefohlene

Befchleunigung) welche in deren Zweck zur Herftellung eines proviforifGen

Zuftandes ihren Grund haben) auf alle Interdicte bezogen worden find

und als man unferen heutigen fummarifGen Proceß mit diefer f. g.

Summarietät einzelner Interdicte identificirt hatF während doch beides

genau von einander zu unterfmeiden ifi 8). Fiir das beftehende Recht

läßt fich nur Folgendes annehmen. Bei dem p088e880rium Zummäkjllm

ift durch deffen Zweck und Natur fummarifche d. h. von den Förmlich

keiten des ordentlichen Proceffes) mit Ausnahme der wefentlichen Be

ftandtheile jedes rechtlichen Verfahrens) entbundene Procedur unbedingt

gerechtfertigt. Eben fo rechtfertigt bei SpolienfaGen die gefchehene

Eigenmacht und die Nothwendigkeit fchleuniger Rechtshilfe dagegen

deren fummarifche Behandlung und folche iii in der Reichsgefeßgebung

angeordnet 9). Fiir abfolut gebietend ift aber in diefer Beziehung die

6) Summarifches Verfahren für alle Vefilzflreitigkeiten behauptet V ay er

fumm. Proceffe S.63. Grolman) Eioilproc, s, 238. Schmid) Hdbch, des

gem. teutfchen (Jioilproc, Z. 191. '

7) Savigny) in der Zeitfchr. f. gefch. Ref. Bd. lil) S, 2587 272.

8) beißt, holmi-urn p058e88j0. Bd. ll) Abth. 2. S. 185 ff. 193 f.

9) Kammergerimtsordnung von 1555 Th, ll) Tic. 8) Z. 6 bezieht fich auf

Spolienfachen der Reichsfiände untereinander und befiimmt, daß die Austrägal

richter in gemeinen Spolienfahen (fo nicht mit gewaltiger That) fondern nur
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Reichsgefeßgebung nicht geachtet worden10). Die in der gemeinreclyt

lichen Praxis und Doctrin herrfckzende Meinung ift aber für fummarifme

Verhandlung der Spolienfachen 11). Für das p088e880rjl1o1 orcjinni-inm

ift die Annahme des fnmmarifmen Verfahrens als abfolut geboten am

wenigften zu rechtfertigen und es kann nur von den Anträgen des Klä

gers abhängen. ob Mandatsproceß. wenn deffen Bedingungen vor:

liegen. unbeftimmter furnmarifOer Proceß oder ordentlicher Proceß

fiattfindet 12).

n. Befißrechtsmittel. na. Vorausfeßungen im

allgemeinen. l. Gegenftand. Der Befilz oder Quafibefiß hat

die Vermuthung der Rechtmäßigkeit für fich und wird deshalb vom

Staate gegen Verletzungen gefchüZtM). An Sachen und Rechten.

welche dem Privatverkehre völlig entzogen find. kann kein Befilz oder

Quafibefiß erlangt werden. mithin auch kein Schulz defielben fiattfinden,

Dies gilt namentlich von weientyimen Hoheitsrechten. wogegen* niedere

Regalien. welche auf Prioatperfonen übergehen können. Befiß und Be

fihrechtsmittel zulaffen. wenigfiens unter Privaten; ob dem Fifcus

gegenüber. ift beftritten 14).

wider Recht gefchehen) samen-nie procediren follen. Nach Z. 15 fallen folche

gemeine Spolienfackyen zwifchen Unterthanen defielben Reisisftandes oder ver

fchiedenec Reiehsfiände vor den ordentlichen Gerichten ..wie fich von Rechtswegen

gebühret" erörtert und ausgetragen werden.

10) Daher wird im KönigreicheSachfen und in anderen Ländern fächfifmen

Rechtes. wenn nichtLanbesgrfege ausdrücklich fummarifches Verfahren anordnen.

in Spolienfachen bei angefiellter Spolienklage nach den Regeln des ordentlichen

Procefies verfahren. Oflerloh . fnrnm. biirg. Proc, nach königl. iächf. Rechte

Z. 69. Kari. fächf. fnmni. bürg. Proc. S. 134. Heimbach. Lehrb. des

fäohf. bürg. Proc, Bd.2. S. 172. Der entferntere Grand davon liegt darin. daß

überhaupt der fächfifche Proceß fich felbfiftändig entwickelt und felbfi auf die

Reichsgefehgebnng Einfluß geübt hat; der nähere Grund ifi. daß Const. elect.

6. p, ll. und die alte knrfächf. P, O. v. 1622 Z. 5 nur der exoeptjo spalji bei

Gelegenheit des ordentlichen Procefies Erwähnung thnn. wie auch fpätere Pro

1e-:c-eßßgelletze der Länder fäehfifwen Rechtes. im übrigen aber von den Spolienfachen

weigen,

11) Martin. Civilproc. 8, 258. Linde. Civilproc. S. 345. Bayer.

fumm. Proc. Ö. 64. Schmid. Hdbch, des Eivilproc, Z. 194.

12) Linde a, a, O. s, 343. Die Meinung von Grolman a. a. D.

S. 238. Daß der Wahl des ordentlichen Procefies von Seiten des Klägers nn

geachtet nur fnmmarifol) verfahren werden dürfe. wird felbfi von denen gemiß

billigt. welche regelmäßig fummarifche Procedur eingefchlagen irifien wollen.

Schmid a. a, O. Ö. 192 not, 20.

13) Ö. 4. lost. (4, 15.) l... 128. l). (50. 17.) l.. 28. 6. (3. 32.) l.. 2. (Z. (4. 19.)

Die ReehtsbilGer des Mittelalters fprachen daffelbe hinfiwtlich der Gewere aus.

Säcbf. Landr. Bd. 2. Art. 18. 24, 36. 42. 43. 70.

14) Es kann dies nur von der jetzigen Zeit. wo in Teutfehland nur fon

veraine Staaten vorhanden find. veritanden werden, Zu den Zeiten des Reiches.

wo neben der Gewalt von Kaifer und Reich die untergeordnete Landeshoheit der

Reichsfiände vorkam. konnten zwifchen Reichsftänden felbfi höhere Regalien Ge
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An den f. g. rer communes i| kein Befih denkbar. Gegen adfolut

verbietende Gefeße. gegen allgemeine Verbindlichkeiten. von denen das

Gefeh jede Befreiung ausfchließt. kann man fich nicht aufBefih berufen.

'auch nicht gegen res maker tronic-reis.. außer wenn ein Prohi-biriwacc

erfolgt i| und der Gegner fich dabei beruhigt hat.

ll. Verletzung-des Befißes. Diefe ifi- entweder bloße

Störung. wodurch der Befiß nicht aufgehoben wird. oder Entfeeung

aus dem Befitze oder Quafibefilze. Ob Störung oder Befihentfelzung

vorliege. ift nach den Grundfähen vom Verlufie des Befihes zu beur

theilen. Hinficdtliciz des Quafibefihes ift diefe Frage bei den Servituten

mit Berürkfictztigung des Unterfchiedes zwifchen affirmativen und nega

tiven dinglichen Rechten zu beurtheilen. Bei den teutfciyrechtliwen

Inftituten i| die Frage. unter ibelchen Vorausfeßungen der Befih der

der Reallaft gegenirbcrftehenden Bere tigung verloren gehe. fehr be;

firitten1ö). Es gehört dazu. der ri igen Anficht zufolge. die Ver:

weigerung der Leifiung von feiten des Befihers des belafieten Grund

fiückes. da hierdurch erfi die Reproduction des factifchen Berhältnifies

unmöglich wirdz die bloße Nichtleiflung ift für den Befih des Rechtes

unerheblich und bewirkt nicht einmal Befitzfiörung. Nur bei Frohnen

i| man darin einverftanden. daß deren Nichtleifiung zum Verlufte des

Quafibefilzes nicht allein genüge. da fie vor der Leifiung regelmäßig an

gefagt werden mirffen. in der Nichtleifiung angefagter Dienfie aber zugleiG

eine Verweigerung der Leiftung liege |6). Zirm Schuh des blos gefiörten.

nicht entzogenen Befilzes oder Quafibefilzes dienen die renieain rerjoeociee

p088e85j0l1j8. zur Wiedererlangung des entzogenen Befißes die rerneciia

recuparanriae p088e88j0nj8. Bei den reroeciia acijpircenciaa p088e88j0ni8

handelt es fich nicht von einer Verlegung des gehadten Befihes und fie

werden daher von Vielen zu den eigentlichen Befißrewtsmitteln nicht

gerechnet. find aber fchon deshalb. weil die Römer zwifchen iolercijcra

uciipimreneiee, recjnenciae und recuperancine p088e88j0nj8 uneerfGieden.

und die jnlercijutn eciipircenciee p088888j0nj8 fchon wegen der in der

Praxis beruhenden Modificationen des römifchen Rechtes erwähnt werden

muffen. hier mit durchzugehen.

genftand des Befitzes und der Vefihrechtsmittel fein. weil im Verhältnifie zu Kaifer

und Reich die Reichsfiände ebenfalls als Private galten und Hoheitsrechte felbft

höhere Gegenftand der Infeudation waren. Heerwart. im Archiv f. Civilr.

und Proc. Bd. xu. S. 295 ff. läßt gegen den Fifcus wegen niederer Regalien

das pozDyßlllnmurjuln zu. Allein diefes und das oräjnariom find nicht zuzulaffen.

weil kein anderer Vefihfiand gegen den Fifcus Schuß findet. als unvordenklicher.

15) Siehe Dunker a. a, Q, S. 78 f. Nach einer Anficht genügt zum

Verlufte des Vefitzes fchon die Unterlafiung der Leifiung zur gehörigen Zeit;

nach einer anderen gehört dazu die Weigerung des Vefitzers des belafieten Grund

ftiicres; nach einer dritten muß zu der Weigerung die Beruhigung des bisherigen

Empfängers der Leiftung hinzukommen,

16) Dunker a. a. O. S. 84.
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313. Insbefon-dre. i. Rechtsmittel zum Schuh des

blos gefiörten Befives. 1) k088e880rju1n 0i-(iinnrjum.

Das römifclje Recht hatte zum Schnee des blos gefiörten nicht entzogenen

Befihes körperlicher Sachen die jnterciiclä ketjoenciae posreaajonje, das

jnlerciiolnro ntj parricietia und das inlerciiolnm utrubi, erfteres bei unbe

weglichen. leßteres bei beweglichen Sachen. Beide Interdicte find im

juftinianeifchen Rechte völlig gleichgeftellt 17). Diefelben Interdicte

dienten zum Schuh des Quafibefißes der perfönlichen Servituten 18).

Zu demfelben Zwecke waren bei mehreren Prädialfervituten. namentlich

bei gewiffen iure yreeciiorom rnelicornn] befondere Interdirte eingeführt.

(ie jtjndre actuque prienta, (ie inner-e nnluqne print-to reficienclo, rie

aqua qimliciiana et berliner, (in riejr. (i6 tante, (ia river-ir; ob für die

übrigen Prädialfervituten das interna-mm uli poeaiilerje ftattfand. oder

nur bei den iure praeclwruin nrbunokun), oder ob gar kein Schulz des

Quafibefihes durch Interdicte gewährt wurde. ift beftritten19); für die

ruperficier gab es ein befonderes inieriiielom (ia Znperiioiebna 29). Im

canonifwen Rechte wird das jnrerriiciam nei poäsjciczijs als noch giltiges

Rechtsmittel vorausgefeht21)z es wird aber in dem in der fraglichen

Stelle behandelten Falle. wo jede Partei Ausübung von Befin

handlungen während einer Reihe von Jahren von der Störung zurück

gerechnet durch Zeugen dargethan hatte und ungewiß war. auf

welcher Seite der gegenwärtige fehlerfreie Befih war. vom Pabfi Innv

cenz [ll. derjenigen Partei der Befih zuerkannt. welche fich fchon 60

Jahre im Befihe befand und einenRechtstitel für ihren Befih angegeben

hatte. während die andere *Partei nur einen Befiß von 50 Jahren und

keinen Rechtstitel defjelben nachweifen konnte. welche Entfcheidung auf

die Vermuthung gefiüht wurde. daß der jüngere nicht titulirte Befiß im

Verhältnifie zu dem älteren titulirten Befiße fehlerhaft feiW). Durch

die ältere Doctrin und Praxis hat fich auf dem Grunde diefer Ent

fcheidung. in welcher man eine viel weiter. als dabei urfprünglich beab

ficlytigt wurde. gehende Modifitation des römifclyen Rechtes zu erblicken

glaubte. als remecijum relinenrine p088e88i0nj8 das pvsrerrorjum 0r(]i

nnkjum gebildet. welches als ein neues zwifchen Poffefforium und Peti

torium mitten inne liegendes Rechtsmittel betrachtet wurde. als deffen

17) Z.4,ln8l.(4,15.) Das interciirtnrn uli-abi ift dem intel-Warum uli posri

(Lens gleichgefiellt. ueber erfleres Jnterdict nach älterem Rechte fiehe 63]. lost.

Comm, 17, s. 151. 152.

18) Savigny. Recht des Vefiizes Z. 45.

19) Erfieres nehmen an Thibaut im Arch. f. civil. Prar. Bd. l. S. 111.

Das zweite Savignv a. a. O. S. 47. Das dritte Sintenis gem. Civilr.

Bd. l. S. 595.

20) Savigny a. a. O, S. 47. ueber alle diefe Interdirte f. Heim

b a ch Jun. im Rechtslexikon Bd, ll. J n ter biete.

21) cap. 9. n. (2. 19.)

22) Savigny a. a. Q. s. 51,
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Eigenthümllhkeiten galten) daß es dabei auf das Alter und die Recht

mäßigkeit des Befihes ankomme und daß der Befilz längere als einjährige

Dauer haben müffe 23). Die Unrichtigkeit diefer älteren Anficht wird jetzt

allgemein anerkannt. Das posseseorium orginal-juni ift das römifche

jnlarcijctum uli pnssicielis und führt feinen Namen nur deshalb) weil es

dem porsereorium rummarium entgegengefeht wird. Es find daher die

Grundfähe des Interdictesi") darauf anzuwenden. Die Vorausfehungen

find diefelben) fowie die Einreden) namentliä) die des fehlerhaften Be

fihesz auch ifi die Duplicität des Jnterdictes fefizuhalten. Alter und

Titel des Befitzes find an fich unerheblich. Nur in dem Falle) wenn

von beiden Streittheilen fo viele Befilzhandlungen aus der Zeit vor der

Störung für fich angezogen und bewiefen werden) daß es ungewiß ift)

welcher Theil den gegenwärtigen und fehlerfreien Befilz hat) wird für

den Theil entfchieden) der den längeren und titulirten Befih erwiefen

hat)'indem die Befitzhandlungen deffen) welcher einen jüngeren oder

nicht titulirten Befih für fich hat) als unrechtmäßige Störungen des

titulirten oder früher angefangenen Befihes betrachtet werden. Dies

ift die einzige durch das canonifäje Recht-ii)) herbeigeführte Modification

des Interdictes. Dagegen fteht in der Praxis) fo beftritten auch die

Anwendung des gedachten Interdirtes zum Schuhe des Quafibefihes .

derjenigen Prädialfervituten) für welche befondere Jnterdicte im römifchen

Rechte nicht gegeben find) in der Theorie fein mag) die Anwendung des

Interdjctes unter der Form des porsassorjum orciinurjum und summarium

auf alle Servituten feft 26)) was man als gewohnheitsrechtliwe Modi

fication des römifmen Rechtes aufzufaffen berechtigt ift. Auch für

diejenigen Prädialfervituten) wegen welcher das römifche Recht befondere

Interdicte verftattet) finden in der heutigen Praxis zum Schulze des

Quafibeffhes das possesrorium orciinarjinn und surnrnariurn ftattz ob

aber dabei die befonderen Vorausfehungen diefer Jnterdicte in Betracht

kommen) ift zweifelhaft) jedoch mehr zu verneinen 27'). Bei den teutfch

23) Schmid) Hdhcb, des gem. teutfch. Civilproc, s. 192.

24) ueber das jntersjctum uli passiäeljs f. Heimbach jun. im Rechtslexikon

.Bd. 7) S. 627-633.

25) cap. 9. x. (2.19.)

26) S i nte n is ) gem. Civilrecljt Bd. l) S. 596. Anm. SelbfiSav ig n h )

Recht des Befihes S, 631. 6. Ausg.) giebt als unzweifelhaft befiehendes practi

fches Recht zu) daß der Quafibefitz jetzt bei allen Servituten gefchügt wird) und

betrachtet als Mittel diefes Schutzes die f. g. Spolienklage) wobei er davon aus

geht) daß) obwohl diefe eigentlich recuperanäae possessjonjs fei) doch bei diefen

Rechten fich Vefitzfiörung und Vefitzentfehung nicht fo fcheiden ließen) wie bei

dem Eigenthum und den perfönlicljen Servituten. Dies könnte aber höchftens

nur dazu führen) eine Concnrrenz des paar. orciinarjuln und sulnnlnrium mit der

Spolienklage zuznlaffen ) nicht aber letztere allein als Vefitzrecljtsmittel zu

bezeichnen.

27) Sintenis a. a, O. ift für die fernere Anwendbarkeit der Voraus

fegungen diefer Interdicte bei der allgemeinen Quafibefihklage. Die Praxis ifi
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rechtlichen Infiituten wird Schuh des blos geftörten Quafibefihes' der*

Beremtigung durch das p088e880riurn orcljnnriirm und summer-juni ge

währt 28). Diefelben Remtsmittel dienen zum Schuhe des Quafibefißes

der natürlichen Freiheit von Befchränkungen des Eigenthums durch»

Servituten und Reallafien 29).

Das Verfahren bei dem pooeeroorinm orclinarjum ifi nicht unbe

dingt und nothwendig fummarifch. Die herrfchende Anficht ifi zwar

dafür) diefelbe beruht aber auf dem feit den Gloffatoren fortgepflanzten

Irrthume) daß der -römifme Interdictenproceß ein fummarifcher gewefen

fei) was nur in Aeußerungen der römifchen Rechtsquellen über

Befchleunigung in Bezug auf einzelne Interdicte feinen Grund hat) am

wenigften aber dazu führen kann) für alle Interdicte das jetzige fum

marifche Verfahren als Regel anzunehmen. In dem Zwe>e des Be

fihproceffes liegt im Verhältniffe zum petitorifchen Proceffe die Herftellung

eines proviforifchen Zufiandes und dadurch fcheint fummarifches Ver

fahren geboten zu fein. Wenn nun hiernach auch regelmäßig für das

ponsessorjuln ot-ciinnrium der unbefiimmte fummarifche Proceß das

' geeignete Verfahren bildet) oder der Mandatsproceß angewendet werden

kann) wenn deffen Vorausfehungen vorliegen) fo kann doch) wie auch“

die Praxis annimmt) dem Kläger die Wahl des ordentlichen Proceffes)

wenn er diefen feinem Intereffe gemäß findet) nicht verfagt werden) und

es wird das poeseannrjnm nreijnnrium in der Praxis häufig im ordent

lichen Proceffe verhandelt 30). Der Grund der Klage i| der gegen

wärtige Befilz des Klägers und deffen Störung durch den Beklagten;

zugleich wird erörtert) ob der Befih ein fehlerfreier fei. Die längere

Dauer des Befihes ift zunächfi eben fo unerheblich) wie die Behauptung l

und der Beweis eines Rechtstitels) erftere) weil der ältere Befih nach

aber entfchieden entgegen. Wenigftens kann aus der Praxis des O-A-Gerichtes

zu Jena bezeugt werden) daß auch da) wo Landesgefehe über die befonderen Er

forderniffe des p088. oreiinarinm und Zurnmarjnm keine Beftimmungen enthalten)

die Vorausfeizungen der fiir einzelne Vrädialferbituten eingeführten Interdicte

nie zur Sprache kommen.

28) Da es indeffen fehr beftritten ift) wenn bei diefen Jnftituten bloße

Störung des Quafibefitzes oder Entfeßung ans demfelben eintrete) fo herrfcht in

der Wahl der in dem einzelnen Falle einzufckilagenden Rechtsmittel häufig fehr

große unficherheit) namentlich darin) ob [W58. gnmrnarjnm oder die Spolienklage

anzuftellen fei; daher die nicht zu rechtfertigende Anficht mancher Iurifkn ) daß

das pass. sunttnnrjnln auch zur Wiedererlangung des entzogenen Befihes diene)

z. B. Ko ri) fumm. fäehf. bürgerl. Proc.8. 117) N, 2- und die dort angeführten

Schriftfteller.

29) So faßt es die Praxis auf) als ob nur Störungen des Quafibefihes der

natürlichen Freiheit hier in Frage wären. Dies ift aber) fo viel die Servituten

betrifft) unrichtig; denn jede Anmaßung einer Servitut enthält eine Störung des

wahren Befihes.

30) Dan ze fumm. Proc. 8. 58 a, E. Bayer) fumm. Pror. 8. 69. Ent

fchieden ift die Praxis in den Ländern des fäcbfifchen Proeeffes für den ordent

lichen Proceß bei dem poco. arcijnarjutn,



226 Peli-WW*

dn.- Natur des jolercljotum uli poaniäulja, welches den gegenwärtigen

Befih fchüht) keinen Vorzug vor dem jüngeren Befihe haben kann 31))

lehtere) weil dies in das Petitorium gehört. Auf Alter und Titel des

Befihes kommt nur infofern etwas an) als fie eine Vermuthung für

die Fehlerfreiheit eines gegenwärtigen Befihes begründen 3?),

2) Voasoaaokjum dummer-juin oder summer-Usai

ruum 3*). Der bei der Verhandlung des ioterclictum uli possiäntis im
i Mittelalter immer weitläufiger gewordene Proreßgang und die Noth

wendigkeit) während der Dauer des Proceffes Gewaltthätigieit und

Eigenmacht der Parteien zu fteuern) welche bei der damals allgemein

erlaubten Seldfihilfe leicht zu befürchten waren und auch häufig vor

kamen) führte nicht blos in Teutfchland) fondern auch in anderen Ländern

Europas zu dem vorläufigen Schuhe desjenigen unter den über den

Befih flreitenden Theilen) welcher die neuefte Befihhandlung für fich

darthun konnte) wobei ganz von der Erörterung der Frage abgefehen

wurde) ob deffen Befih ein mit dem Interdicte zu fchühender fei) die

Frage) welche Partei den mit dem Interdirte zu fchühenden fehlerfreien

Befih habe) wurde erfi dann umftändlicl) erörtert) nachdem durch diefe

vorläufige Maßregel Gewaltthätigteiten vorgebeugt worden war. Diefe

Anftalt ift das poeadääoriuro sum-maritim (sunimariisajwum, momenta

neum) im Gegenfah der umfiändlicloen und gründlichen Erörterung des

31) Sollte der ältere nicht bis zur Störung fortgefehte Vefih vor dem

jüngeren den Vorzug haben) fo wurde das poreeeeorjum dreimal-juni ein rdtnaäjuin

roduperunäue p038e88i0nj8 fein) wofür es auch Manche gehalten haben. Diele

Anficht findet nun aber in cap. 9. x. (2. 19) nicht die mindefie Begründung.

V a v er a, a.O. Sie findet folche nicht einmal durch die Analogie des jnleräjclom

oirubi in der Gefialt) welche es vor Jufiinian hatte) wo der längere Vefih im

letzten Jahre vor der Störung vermöge einer Fiction als der gegenwärtige galt

und grfchüht wurde. Denn diefes Interditt war celjndnäne p058288j0oi8.

32) cap. 9. ll. (2. 19.) Anders ifi es nach Landesgefegen und Geriehtsbrauä)

der Landesgerichte. So hat im fächfifäeen Proceffe die Anficht alleinige Geltung

gewonnen) daß das pass, online-num den älteren oder titulirten Vrfih) das paar,

summnrjum den jüngfien Brfih fchühe, Diele Anficht ift durch einzelne Landes

geßehe adoptirt worden) welche zum [m85. Zummurjum entweder ohne unterfchied

einen einjährigen Vefihfiand erfordern) _wie die Rud olfi, P. O. l", ll) Tic. 2)

S. 7) oder wcuigfiens bei dem Quafibefih einen einjährigen ruhigen Vefihfiand

des Klägers und wenn ini-a cljauootjnuu in Frage find) drriruhige Vefihhandlungen

vorausfqen) wie k. fä chf. Erl. P. O. Anhang s. 19. Altenb, V, O, y. ll)

Cap, 3. 8. 7. Goth. P. O, ll. ll) Cap, 4. 8.7. Sondersh. Gef. v. 20. Fehr.

1834) 8. 185-189. Jene Anficht über das pass. oriiinarjum als Rechtsmittel

zum Schutz des älteren und befieren Befihrs fteht fo feft) daß wenn gleich das

Goth. Gef. über den unbeft. fumm, Proc. v. 12. October 1837) Z, 67 jene

Vorfchrift der P. O. aufhebt und bei dem [i058. Stimulation] nur auf die jüngfte

Vefihhandlung vor der Störung gefehen wiffen will) doeh die auf älteren und

befirren Befih gerichteten Einwendungen dagegen ausgefchloffen find) woraus

hervorgeht) daß letztere in das yore. orcjjnarjum gehören.

33) Savigny) Recht des Vefiges Z, 51. Bayer a. a. O. s. 66) 67,

Schmid) Civilpror. Z. 193.
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Btfivficindes bei dem inter-Wurm uli poceicletie, das-pao-eeeariumnrcii-x

une-into (plot-urinal). Das pdzeaeuorium arciiuurium ifi ein proviforifches»

jucoralcrum ati paeeiuetie; es wird dort diefelbe Rechtsfrage wie bei

dem Intel-derte verhandelt und eulfchieden) mit der Abweichung ) daß

wegen der Nothwendiglleit fchneller Entfcheidung es nicht einmal. auf

vollfländige thatfämlithe Gewjßheit ankommt. Das poeeeeeorium

allmluurillld war fchon längft üblich) ehe es' durch die Reichsgefeggebung

Anerkennung fand 3*), und t| durch die Praxis zu einem allgemeinen

Befißuech-tsmittel 'erhoben worden 3ii). Die Grundlage Über diefer!

Rechtsmittel find folgende: 1) Kläger) weleher Schulz des jitngfien

Befihes verlangt) muß den jurifii-fclyen Befih für fich haben; ein bloßer

Detentor kann auf “diefen Schuh keinen Anfprutl) machen und der ihm

dennoch bisweilen gewährte Schuß erklärt fich dadurch) daß die Noth

wendigteit der Befchleunigung des Verfahrens öfters eine genaue Er

örterung der Befchaffenheit des Befiges nicht zuläßt cmd daher ein

bloßer Detentor nach den in diefem Verfahren gefchehenen Etnri-ttelungen

bisweilen als jurifiifäher Befiher fich dacfiellt. 2) Der Kläger muß fich

noch gegenwärtig im juriftifthen Befihe befindenz denn im Falle de'

Verlufies des Befihes muß er zu einem rernecliueu reeuperauciue

p088888j0oj8 feine Zuflucht nehmen. ,Zum Nachweis des gegenwärtigen

Befihes genügt der Nachweis der legten ruhigen Befihhandlung des

Klägers vor der Störung; auf die Handlung) bei* deren Ausübung e'

vom Beklagten geftört wurde) kann er fich nicht berufen) weil. ob diefe

Handlung nach der Behauptung des Klägers eine unzuläffige Störung

fei) nur nurch Berückfimtigung des friiheren Zufiandes zu ermitteln ift.

Es genügt eine einzige ruhige Befihhandlung 36)) welche genau bezeichnet

34) Die K, G, O. v. 1555 Th. ll) Tic. 21) s. 3 ermächtigt bei Belorgniß

einer Störung des öffentlichen Friedens durch Empörung oder Aufruhr da?

Reicbskammergericltt) auf Anrufen der Parteien oder von Amtswegen) auch ohne

vorläufige Verückficlttigung des jüngfieu Befihes Sequeftration zu verfügen oder

beiden Theilen die Ausübung des Befihes zu verbieten, und erfi dann über den

Bella zu entfchciden, S a vign y a, a, O. Z. 31, S. 641-643) 6. Ausg. be

fcbränkt daher das [i088. eummurjum einzig auf den Fall) :denn Störungen des

öffentlichen Friedens bei Befitzfireitigkeiten zu beforgen find, Wenn nun auch

die in der K, G, O, a. a. O, angeordneten proviforifcizen Maßregeln bei dem in

Teutfmland feit langer Zeit geficherten Rechtszufiande nicht mehr nöthig find)

fe ift dies kein Grund, das [1083. eummarium auf den gedachten Fall zu befchrän

ken. Entfchieden iii die Praxis viel weiter gegangen und hat diefer Rechtsmittel

auch außer diefem Falle zugelaffen. Ba 1) er a, a. D. s. 06 N. 9) 10.

35) Dane. fumm. Proc. s. d9. Linde a, a.O.8.3b-l. Bayer aaO.

Grolman) Civilproc. 8. 238. Heerwart) in der Zeitfcbr. f. Civilr, und

Prot. Bd. lill, S. 167, Schmid) Civilproc, 8. 193) N, 9. In Bezug auf

die rbmifchen Servituten bezeugt die in der Praxis feftfiehende Anwendung das

[1033. Zummnkjum Sintenis) gem. Civilr. Bd, l) S, 596 in Anfehung der

teutfcltreclttlichen Reallaften Mitterm aier) gem. teutfch. Privat-c. 8. 174

und andere Germanifteu.

N t 3x2) ueber die abweichenden Befiimmungen einzelner Landesgefege liche

o e .



Pofiefioriurn.:

werden mußF wie -3. die Störung. welche zur Klage die" Veranlaffung

gab, 4) In der Klage find umfiände anzuführem welche. wenn .nicht

der Befißfiand proviforifch feftgefiellt wird. Gewaltthätigkeiten unter den

fireitenden Theilen beforgen laffen„ indem in der längeren .Dauer des

gewöhnlichen Befißprocefies (p088e880rium orcjjnnrjuln) an fich kein

Grund zur Annahme der Möglichkeit gewaltthätiger Handlungen

liegt37). 5) Das Klaggefuch geht auf Schuß des Klägers im jiingfien

Befihe oder Quafibefihe. Unterfagung künftiger und deshalb vom Be

klagten zu beitellende Caution. auch Erfalz der durch die Störung zu

gefiegten Schäden. 6) Vollftändiger Beweis der zur Begründung der

Klage gehörigen Thatfachen 'kann fchon wegen der Nothwendigteit der

Befchleunigung der Sache und der blos proviforifcipen Natur des Rechts

mitcels nicht verlangt wordenZ es genügt *eine bloße Befcheinigung 38).

In der Wahl der Beweismittel ift der Kläger durch kein Gefeß be

fchränktä es fiehen ihm daher die gewöhnlichen Beweismittel offen 39).

Der Kläger kann die Befcininigung entweder fofort mit der Klage ver

binden oder nicht. Das Erfiere muß er thun. wenn er den unbedingten

Mandatsproceß eingefchlagen wifien will; bei diefer Proceßart ift er

auch in der Art der Beweismittel infofern befchränkt- als er fich nur

folcher bedienen kann, welche dem Richter ohne weitere Verhandlungen

die libellirten Behauptungen fofort wahrfweinlich machen 40). 7) Von

Einreden werden nur die fofort liquiden beruckfiwtigt41)z felbfi die Ein

K.

37) Savign y a. a, O. S. 51x S. 642, 6, Ausg. Allein in der Praxis

wird von diefer Befchränkung des p088e880rjuln Zurnlnnrjurn ganz abgefehen/ viel

mehr fchon die Berufung auf die jüngfie ruhige Befiizhandlung und auf die durch

den Beklagten zugefügte Störung fiir genügend betrachtet. Heerwart a. a.

O. S. 167. Entfchieden ift dies in den Ländernx wo der fächfifcbe Proceß gilt,

der Fall. KariX fumm. färbt'. Proc, s, 117 f. H eimbacb. fächf. Cioilproc.

Bd. ll7 Z. 155. Nur das erinnert in einzelnen fäcbfifcben Proceßgefehen noch

an die Beforgniß von Gewaltthätigkeiten als Veranlafiung des p088e580rjuln sul))

mariarn, daß zur Befrheinigung des jüngften Befihes die Ausfagen eines ver

eideten Zeugen. oder zwei vereideter verdächtig-er oder zwei unvereideter Zeugen

genügen foll,

38) Conc. der K. G, O. Th. ll. Tic. 22! Z. 5. Bayer a, a. O. Z, 67,

N. 1 und die dort angeführten Sthriftfieller. Schmid, (Civilproc. s. 193,

N. 11. A. M. ifi Gönner. gem. teutfah. Proc. Bd. [ii, U0. 81- S. 464,

welcher vollen Beweis verlangt. Da die Praxis von der dringenden Gefahr als

Bedingung des [W88, Zummnrium abznfehen pflegt- io ifi eigentlich kein Grund vor

handen/ den Beweis hier gegen die gewöhnlichen Regeln zu erleichtern. Am wenigfien

ifi daher die gefeßiiche Erleichterung des Beweifes zu rechtfertigen. wo nach Lan

desgefetzen jene Bedingung des [0088. Jammern-rn gar nicht in Betracht kommt.

3.9) Bayer a, a. O. s. 67. N. 2. Selbft der Eidesantrag i| nicht

ausgefchlofient wovon jedoch Landesgefeße häufig abweichen. Kori a. a. O.

S.123. Heimbach a. a. Q. S. 160.

40) Bayer a. a, O. s, 67j N. 2f 3.

41) Auszunehmen find folche verzögerliwe Einreden . deren Nichtbeachtung

unheilbare Nichtigkeit bewirken würdet wie die Einrede des unzufiändigen Ge

richtes, welche auch ohne fofortige Liquidität» zuzulafien find; die Einrede der
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rede) daß der jüngfte Befiß des Klägers fehlerhaft fei) muß foförtllquid

"ein 42). 8) Das pooooooarium cummarium tft) gleich dem inter-nierten)

uli pod-cinema, ein juciicdiuni ciuplex43). 9) Die gegen das im .p088cz83o

rium summarjum gefällte Erkenntniß (f. g.Manutenenzdecrec).allerdings

zuläffigen Rechtsmittel haben keinenSufpenfiveffertsHz .es fieht aber

dem unterliegenden Theile der Gebrauch; des p0886830rjum orginal-inn)

oder pelilotjum auch :ohne ausdrücklichen Vorbehalt im -Erkenntniffe

fceiL-V- » .q ., . ,

Das Verfahren) in welchem das poooeoaorium summer-juin

verhandelt wird) kann) wenn die die Klage begründenden Thatfacloen

fofort bei der Klaganfiellung genügend befcloeinigt,werden).der unbe

dingte Mandatsproceß fein; außerdem aber tritt der unbeftirnmte furn

marifche Proceß ein). jedoch mit möglichfier Befchleunigung des Ver

fahrens) namentlich durch Abfchneiden jedes Smriftenwemfels) und

bloße mündliche Handlung in einem Termine 46). Die in dem ange

 

unrirlytig gewählten Proceßart) deren Grund oder Ungrund die Klage meiltens

fchon felbfi ergiebt.. Bay er a. a. O. S. 67. N) 4) die fofort liquide Einrede

des Spoliums auszuichließen) was Bayer a. a. O. durch den Zweck und die

. Natur des p088. summe-mum rechtfertigen will) i| kein Grund vorhanden) da das

Privilegium diefer Einrede an fich unbefchränkt ifi. Schmid a. a. O. s. 193.

N. 16. Die Ausfchließung peremtorifcher auf das Recht felbfk beziiglicher Ein

reden) auch wenn fie fofort liquid find) verfteht fich nach _der Natur und dem

Zwecke diefer Proceßart von felbfi. Bay er a, a. O,

42) Die Zulaffung diefer Einrede rechtfertigt fich dadurch) daß das poco.

command-n ein abgekürzres jnterriictum lllj-possjcieljs, daher die gegen das Inter

dict zuläffigen Einreden auch fiatthaft fein) aber bei der Natur diefer Proceßart

fofort liquid fein müffen.

43) Auch bei der Verhandlung des po88. onmmai-inm im unbedingten Man

datsproceffe gilt daffelbe) weil der Beklagte durch 'einführen und Befcheinigen

einer noch neueren Befilzhandlung Zurücknahme des Mandate? als erfchlimen und

Verurtheilung des Klägers bewirken kann. Bayer a. a. O. 8. 67. N. 9.

Schmid a. a. Q. 8. 193. N, 19.

44) l.. un. (L. (7.69.) oerfagt der Appellation in allen poffefforifcioen Strei

tigkeiten den Sufpenfideffert. ueber Auslegung diefer Stelle G d n n e r) Hdbch.

des gem. teutfch. Proc. Bd. ill) Nr, 61. Z. 5. f. Bd. (k) Nr. 81. Z. 12.

Albert) das jnterciiolum utj possjcistiä 139-144. Fiir das pass. cummnrium

tritt noch der befondere Grund hinzu) daß das Erkenntniß blos proviforifmen

Schuh gewährt) deffen Aufhebung durch das poco. orciioarium bewirkt werden

kann. Die Landesgefehgebung ging häufig weiter und verfagte gegen das Er

kenntniß jedes Rechtsmittel) weil deffen Abänderung durch das [1083. drama-ihm

und peeitoriom möglich ift; fo einzelne fächfifcite Proceßgefege, S. Ko ri) fächf.

fumm. Proc. s. 117) 120) 121-125. Heim bach) fächf. Proc, Bd, ll) s. 156)

158) 160.

45) K. G. O. v. 1555) Th. ll) Tit. 21) Z. 3. Tritt der unterliegende

Theil mit dem [1058. orcliooricim als Kläger auf und beweift) daß er den gegen

wärtigen fehlerfreien Befilz hat) fo wird ihm derfelbe zuerkannt; der im [1088.

8l1mmurjn1r1 gefmützte Theil erfcheint dann als bloßer einftweiliger Inhaber eines

fremden juriftifclfen Befihes. Savigny a. a. O. S, 643.

46) Bayer a. a. Q. Schmid a, a. O. Die Landesgefehgebung enthält

häufig genauere Vorfcluriften über das Verfahren; fo die fächfifmen Proceß

gefehe.
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fehlen Termine-now nieht -beendigte Verhandlung dann in einem ander

.weiten Termine zu Ende gebracht werden; es kann aber der Richter)

wenn fchon die im erfleu Termine geführten' Verhandlungen gewalt

thärige Handlungen 'meh »vor .der Entfcheidung über den jung-lien Be

Fenfiand beforgen laifien) auf einfeitigen oder beiderfeicigen Antrag bis

zur Ertheilmng der Entfcheidung Sequefiration verfügen) oder beiden

Theil-n die Ausübung des Befißes verbieten N7). ueber die Koften des

Verfahrens ift zugleiu) in der Entfrheidung iiber die Hauptfache mit zu

erkennen Ui). - ,

ll. Rechtsmittel zur Wiedeeerlaugung des entzo

genen B efilzew.. Im römifihen Rechte diente zur Wiedenerlangnng

des durch Gewalt entzogenen Befihes das .mieren-rum ne ei oder neue

e149). Es |eht urfprünglith nur in Bezug auf unbeweglirhe Sachen

zu; feine Ausdehnung *auf bewegliche Sachen ift :beficitten 50). Das

47) Von Amtswege-i kann dies »nach der K. G. O* a. a. O. nur bei zu be

forgenden Störungen des öffentlichen Friedens gefchehen. Srhmid a. a. O.

S, 193) N. 15. A. M. iii Ba her a. a. O. Z. 67) N. 8.

48) ueber die darüber fehr oerfchiedenen Anif-Kiten f. Gensler) Handb.

Th. l) S. 389-395. 1. Anfl. Diefer felbfi und Bayer a. a. O. Ö. 67)

N. 9 verlangen fofortige Berurtheilung des unterliegenden Imploratrn in die

Koffer: des Verfahrens; -fiegt derfelbe und iii die Rechtswidrigkeit der Störung

fchon jetzt unzweifelhaft) fo foll der Jmplorat fofort zum Erfaß der Koften ver

urtheilt werden; bei Zweifeln über die Rechtswidrigkeit der Störung follen die

Kelten bis zur Entfcheidung im p038. drinnen-juni oder petiturjum ausgefetzt und

der dar-in unterliegende im jiingften Befitze gefmüßte Theil) fofern kein Grund

zur (Compenfation vorhanden ifl) zum Erfaße der dem Gegnerim p085. gummurjnm

verurfachten Koften verurtheilt werden) wenn nicht aus den fpäteren Verhand

lungen feine bonn [hier im Streife über den jüngften Befig fich unzweifelhaft ergiebt.

Da jedoch die Entfeheidung im pour. Zumniurjurn immer nur eine proviforifehe ift)

welche einer Abänderung und Aufhebung durch das Erkenntniß im [1033. orelj

nuriuni oder petjioriucn unterliegt) fo hat auch eine Verurtheilung des im ,p035.

rulnmurjum unterliegenden Jmploraten) felbfi wenn die Störung fich nicht fofort

als rechtswidrig darfiellt) in die Kofien kein Bedenken) weil der Implorat durch

Betreten eines der beiden anderen Wege eine Aufhebung auch diefer Entfchei:

dung bewirken kann) in der Maße) daß der im jiingfien Befihe gefmiitzte Theil

in den Erfah der durch den Streit über den jiingften Befilz erwaihfenen Koiten

* verurtheilt wird. Der gute oder böfe Glaube des im jungfien Befitze gefchüßten

Theiles iii in Bezug auf den Kofienpunkt fiir unerheblich zu achten) wie ihm

überhaupt in Bezug auf die Verbindlichkeit des unterliegenden Theiles zur

Tragung und Erfiattung der Proceßkofien keine Bedeutung beigelegt wird,

49) Siehe Heimbach juu. im Rechtslericon Bd. 7) S. 581 -f.

50) Nach dem Rechte der Digeften unterliegen bewegliche Sachen dem In:

terdicte nur infofern) als fie als Nebenfachen von Grundftiicken in Frage kom

men. l.. 3. Z. 15. l). (43. 16.) Nach dem Rechte des Coder behaupten mit

Bezug auf die in l.. 7.10. c. (8.4.) enthaltenen Beftimmungen über Selblihilfe

die Ausdehnung des Interdicts auf Mobilien) S avig n h) Recht des Befihes

Ö. 40) S. 227 f. 6. Ausg. Benfey) im Rhein. Mufeum Bd. till) S, 35 f.)

verneint wird folche dagegen von Thibaut) im Arch. f. civil. Prar. Bd. l)

S. 105 f. Linde) in der Zeitfchr. f. Civilr. und Proc. Bd. l) S. 418 f

Geiger) ebd. Bd. lllll) S. 253 f. Sintenis) gem. Civilr. Bd. ll) S. 749
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Interdict diente auch zur Wiedererlangung des Quafibefißes perfön

licher Servituten 31). Zur Wiedererlangung des Befihes einer praoario

zum Gebrauch uberlaffenen Sache diente das jntercljctun) (le precario,

ivelches auch aufServituten ausgedehnt worden ift 52). In proceffnalifmer

Beziehung hatte das inlercliclurn (ia ui mehrere Eigenthumlimkeitenz

es war nämlich die Legitimation zum Proceffe erleichtert53) und die

Appellation gegen das Erkenntniß war ohne SufpenfivkrciftW), Durch

kaiferliche Confiitutionen ift dem Richter befondere Befchleunigung

folcher Sachen geboten 53), Ob das cano-nifche Recht die Sp olien

klage (öctio 5p0]jj) als ein neues von dem jnrerriictuin (la ri ver

fchiedenes Rechtsmittel eingeführt habe. ift beftritten. Eine unzweifel

hafte Neuerung des canonifchen Rechtes ift die Geftattung des Inter

dictes gegen einen dritten Befiher. welcher von dem Urheber der Gewalt

thatigkeit mit Kenntniß von der gewaltfamen Erwerbung des Befihes

des letzteren den Befilz erworben hatte 56). Die Meinung verdient den

Vorzug. daß die Spolienklage kein neues Rechtsmittel fei57). Aller

dings mögen germanifche Rechtsanfichten nicht ganz ohne Einfluß auf

das canonifche Re>)t gewefen fein und einzelne Befiimmungen deffelben

mit vecanlaßt haben; es läßt fich aber nicht nachweifen. daß es aus

fchließlicl) teutfchen Rechtsanfichten gefolgt feii-Z). Ift auch gleich der

Urfprung der Spolienklage als eines neuen vom jntarciiotuin uncle ri

Anm. Gegen die Anwendung auf Mobilien fprlcht befondere. daß l.. 7. i). (8.4.)

die Folgen der Selbfihilfe nieht vom juriftifchen Vefihe abhängen läßt und nicht

fagt. daß im Falle der gewaltfarnen Entziehung des Vefißes von Mobilien nur

das Jnterdict zur Verwirklichung der Folgen der Selbfthilfe dienen folie.

s1) 1.. 3. g. 13-18. 1). (43.16.) i.. 60, pr. 1). (7.1.) r. 27. o. (39,5.)

S avign v a. a. O. s. 45. S. 381 f. Bei anderen Servituten war das Zitter

dict nicht anwendbar. Savigny a. a. Q. S. 606.

Z2) Siehe H eim b ach fun.. im Rechtslericon Bd. 7. S. 566 f.

h3) Zu deffen Anftellung waren Angehörige und Freunde des abwefenden

Befihers. auch ohne Auftrag. fogar deffen Sclaven befugt. l.. un. (L. (8. 3.) l..

3.. (I. (3. 6.) Savign y. in der Zeitfchr. f. gefch, R. W. Bd. lil. S. 247.

Bay er. furnm. Proc. Z. 64. N. 2.

54) r. un. o. (7. 69.)

es) 1.. un. a. (8. 5.) Vergl. r. 4. a. 711, 4. 22. i.. 3, a. 1112.4,

56) cap. 18.71. (2. 13.) Sa vig n o a. a. O. e, 50. S. 627.

57) Savignh a. a. Q. s. 50. Schon die in dem Titel ae restjlutjona

Zpaljnwrum vorkommende Bezeichnung des jntercljcturn (le ri als des geeignet-en

Rechtsmittels in Spolienfaclnn fpricht gegen die Einführung eines neuen

Rechtsmittels. cap. 15. x. (2. 13.)

68) Mittermaier. teutfch. gem. Proc, [l2. S. 289 f. nimmt in Er

wägung. daß nach teutfchem Rechte dem Inhaber einer Sache ohne Rücklicht

auf feinen Titel oder die Rechtmäßigkeit feines Befißes ein Klageremt weg-en

oerleßter Gewere zuftand. auch für Grundgeremtfame. und daß vorzüglich

fchneller Schuh wegen gewaltfamer Entfehung daraus beabfichtigt wurde. an.

das canonifche Recht habe diefe gewaltfame Entfehung fiir Spolium erklärt und

insbefondre den teutfchen Satz recipirt „ep-Inning ante omnia est rsstituoncius.“

vorzugsweife angewendet auf gewaltfame Entziehung *des Denufies kirchlicher
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verfchiedenen Rechts-mittels im canonifchen Rechte nicht zu begründen.

fo hat doch diefe Klage "eit Jahrhunderten in der Praxis» fefien Fuß

gefaßt. Ganz unbedenklich ift die in der Praxis feitftehende Anwendung

der Spolienklage auf publirifiifme. kirchliche und die auf Grund und

. Boden- radicirten „teutfwrecljtlicljen Befugniffe. an denen feit dem

i Mittelalter ein Quafibefiß möglich ift59). fowie auf diejenigen römifchen

Pradialfervituten. hinficlotlici) deren die Anwendung des interciielum ntj

possjäeljs befiritten ift und für welche befondereiJnterdicte nicht ein

geführt findöo). Die Praxis nimmt noch folgende Eigenthümlichkeiten

der Spolienklage an: 1) die Spolienklage foll nicht nur dem jurifiifchen

Befißer. fondern auch dem bloßen Detentor zuftehen 61); 2) fie findet

nicht bloß ,im Falle einer Befihentfelzung durch Gewalt fiatt.. fondern

Pfründen (rap. 2. 5. ll. (2. 13,)) und dies fei dann auf Gerechtfame jeder Art.

befonders die mit Grund und Boden zufammenhängenden. bezogen worden.

Dagegen fprrcleen die in manchen Stellen des canonifchen Rechtes (cap, d, 7.

18. x. (2, 13.)) enthaltenen beitimmten Hinweifungeu auf das rbmifche Recht.

vorzüglich aber die in cap. 15. x. eau. enthaltene Bezeichnung der geeigneten

Klage als inrersjcinm onna ri, Sintenis. gem, Eivilr. Bd. ll. S, 750.

751 Anm,

59) Savignl) a. a. O. Z. s1. S. 631 billigt diefe Anwendung und fieht

die Spolienklage als die wahre Form. unter welcher jene Erweiterung des Be

fitzremtes in das Leben eingeführt wird. Eben fo fieht Dunkel: a. a. O. S.

102 in der Spolienklage nur die teutfaze Form des römifchen Interdictes auf

diefe teutfchrechtlichen Infiitute.

60) Sav ign h a. a. O.. die Praxis geht aber weiter und wendet die Spo

lienklage eben fo. wie das poor. (trainer-lulu und sammen-nn auf alle Servituten

an. Auch die Vorausfesungen der befonderen für einzelne Prädialfervituten im

römifchen Rechte begründeten Interdicte find meines Erachtens nach nicht zu

beobachten. Sa vigny findet in der Spolienklage in der Ausdehnung. welche

er billigt. die einzige Form. in welcher Schuh des Quafibefihes gewährt wird.

Siehe dagegen Note 20.

61) Schon nach rbmifchem Rechte ift beftritten. ob das jnlercijctuni se ei

nicht auch dem bloßen Detentor zuitehe. Es wird demfelben gefiattet von

Thibaut. im Arch. f. civilr. Prar. Vd. Will. S. 360 f. Geiger. in der

Zeitfchr. f. Eivilr, u. Proc. Bd. illll. S. 247 f. Sintenis. gem. Cioilr.

Bd, l. S. 447-450. Anm. 23. 24. Dagegen folgt noch jeht die Mehrzahl der

entgegengefrtzten Meinung von Savigny. welche Heimbach inn. im Rechts

lericon Vd. i7. S. 582 vertheidigt. Nach dem römifchen Rechte ijt letztere An

ficht wohl die richtigere. weil die Strafen der Selbfthilfe nicht unbedingt rnit

dem jorercijalun] ae ri zufammenhängen. vielmehr. wenn nicht durch andere

Klagen. doch durch Condicrionen aus den einfchlagenden Eonjtitutionen zu ver:

folgen find. Daß die einfahlagenden Eonftitutionen unter dem Titel des Coder

' none ri (8, 5.) zufammengeftellt find. iii: kein Beweis für den bloßen Gebrauch

des fraglichen Jnterdictes. Die Anficht der Praxis. welehe die Spolienklage dem

bloßen Detentor gewährt. ift aber im tentflhen Rechte wohl begründet. welches

dem bloßen Inhaber der Sache. welchem die Gewere entzogen ift. ein Klagerecht

wegen verleßter Gewere gewährt. Sächf. Lande. Bd. ll. Art. 24. Mitter

maier. fumm. Proc. S. 286 f. 339. Da hierin eine gewohnheitsrewtlicbe

Auffafiung liegt. fo ift folche maßgebend. auch wenn man folche nur als ufual

interpretation des rbmifches Rechtes anfieht.
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es genügt eigenmächtige und widerrechtlicheBefihergreifung 62); 3)>fie

foll nur der gewöhnlichen Klagenverjährung unterworfen fein 63): 4) fie

findet auch wegen des entzogenen Befißes beweglicher Sachen ftatt 64).

62) Schon das ranonifche Recht verlangt keine gewaltfame Vefißentfeizung

bei dem jmersicrum se ei. fondern erklärt jede Eigenmacht und Widerremtlimkeit.

wodurch der Befih entzogen iii. für genügend. Cap. 7. 8. 14. x. (2. 13.)

Geiger. in der Zeitfchr. f. Civilr. u. Pror. Bd, nur. S. 272 f, Auch Sa

vigny a. a. D. S. 625 erkennt an. daß r, 3. c. 3. gu. 1. nicht blos von *ge

waltfamer Vefihentfehung handele. fondern auch andere widerrechtliche Bellh

entziehungen umfaffe; er nimmt aber S. 626 nur im eriien Falle ein rbmifches

Jnterdict als begründet an. in den anderen Fällen eine Vindiration. Die 2in

ficht der Praxis ifi in der Reirhsgefehgebung hinlänglich begründet. Die K. G.

O. v. 1555 Th. ll. Tit. 8. Z. 1--4 begreift unter den Spvlien auch folche. *

welche nicht mit Gewalt. aber doch wider Recht gefchehen. und nennt folche

gemeine fchlechte Spolien. gemeine frhlerhte Entfeßungen.

Sie werden im S. 1 des ang. Gef. dahin befchrieben. ..fo nicht mit gewaltiger

That. aber doch wider Recht gefchehen“. S. Mittermaier a. a, O. S. 338 f.

gegen Roßhirt. im Arch. f. rivilr. Prar. Bd. 711l. S. 65.

63) Auf dem Grunde des c. 3. i.). 3. qu. 1. „lieujntegruuäu sunt oiuujn

exspoljatis ee] eiectjc episcopir _ funäitus rennt-anna quucunque conäitjoua tem

porie“ halten einige ältere Iuriiten die Spolienklage fiir unverjährbar; die

Mehrzahl unterwirft fie der gewöhnlichen Klagenverjährung. Das ältere

teutfche Recht gewährte das durch Verletzung der Gewere begründete Rechts

mittel auf Schuh im Vefihe oder Wiedererlangung des Vefihes nur binnen

kurzer Friften, Siehe das Nähere bei Dunker a. a. Q. S. 109 f. Diefer

felbit läßt die Spolienklage als die teutfche Form des iaceruiccum so ei nur auf

die Dauer eines Jahres zu . während He erwart in der Zeitfchr. f. Civilr. u.

Proc, Bd. All. S. 321. welcher übrigens die Anwendung diefer Klage auf Real

la|en leuguet. ihre Anwendbarkeit daraufvorausgefegt. die gewöhnliche 30jährige

Klagenverjährung annimmt. weil auch das Interdict wegen der durch die

Dejertion erhaltenen Bereicherung nach Iahresfrifi fiattfindet. l.. 1. pl'. l). (43.

16.) Hinfichtlicl) körperlicher Sachen kann kein Zweifel fein. daß die Spolien

kluge als das modifieirte Interdirt. infoweit fie auf Herausgabe des durch die

widerrechtliche Vefihentziehung Gewonnenen geht. der 30jährigen Klagenver

jährung unterliegt. Bei dem entzogenen Quafibefih von Rechten. befchränkt

Dunker a. a. O. S. 111 die Spolienklage deshalb auf ein Jahr. weil durch

die Entziehung des Vefißes eines Rechtes der Spoliant nichts erlange. was

unter den Begriff des jcl, quoä perllenji, paffe, Allerdings wird aber durch die

Verweigerung einer Leifiung. welche als Reallafi beanfprucht wird. dem bis

herigen Znhaber des Quafibefitzes nicht blos der Quafibefih. fondern auch die

Leifiung felbft entzogen: der Verweigernde bereichert fich damit zum Schaden

des bisherigen Vefihers. und läßt man einmal eine Klage zur Wiedererlangung -

des entzogenen Quafibefihes zu. fo muß man confequenter Weife zugleich mit

derfelben die Verbindung des Gefuches auf Heraus-gabe des durch die Befilzent

felzung Gewonnenen d. h. der verweigerten Leiftung oder des Intereffe gefiatten.

gleichwie auch nach Verjährung des jnteräjciuln uli pogrjcleria wegen Befih

fiörungen nach Ablauf eines Jahres noch Klage auf das durch die Störung

Gewonnene ftatthaft ift. Die Klage auf iu, quos pereenjt. kann nach Ana-

logie des jucczrajctum (lo ei nur der 30jährigen Verjährung unterliegen,

64) Diefe durch die Praxis angenommene Anwendung der Spolienklage auf

bewegliche Sachen iii: als ufualinterpretation des römifchen Rechtes aufzufa en.

nach welchem die Ausdehnung des jutoräjctuln so ei auf bewegliche Sa en

zweifelhaft ift.

711l. 1 6
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Ueber die Einrede des Spoliums ift an einem anderen Orte gehandelt

worden65).

Das Verfahren im Spolienprocefje ift) wenn nicht die Voraus

feßungen des Mandatsprocefjes vorhanden find) der unheftimmte fum

marifche Proceß. Saoon das römifche Recht gebot bei dem jnterclictum

(le ri Befchleunigung der Same. Das canonifche Recht betrachtet

Spolienfachen durchgehends als fchleunig zu behandelnde, Sachen)

wie fchon aus dem Grundfatze „Zpolinlua ante. oinitjn o8( restjluencirlst*

hervorgehtiiö) Die Reichsgefehgebung will auch in geringeren Spolien

fällen) der gemeinen fchlechten Spolien halber) fummarifch

verfahren wiffen67). ,Daher ift die übereinftimmende Meinung der

Proceffualifieniiß) für fummarifche Verhandlung der Spolienfawen)

als deren Eigenthümlichkeit aus dem römifchen Rechte der Grundfah

beibehalten worden ift) daß die gegen das Erkenntniß eingewendeten

Rechtsmittel keine Sufpenfivkraft haben 69). Dennoch hat) auch ohne

befondere Landesgefeßgebung) die Anfian über die fummarifche Ver

handlung der Spolienfachen in einzelnen teutfchen Ländern keine Gel

tung erlangt70)) vielmehr werden in mehreren Spolienfawen im

ordentlichen P-roceffe verhandelt")

lll. Rechtsmittel zur Erlangung des Befihes. Die

im römifchen Rechte begründeten jnlercijala nciipircenöae p088e88j0nj8

find das jnle-.rciictum (zum-urn bonoruln, intercijclnrn quoc] wgnloruln,

jntercijrtuni irauöatorum, jnlercijoturn Zaluianum") Gleichfalls auf

Erlangung des Befitzes gerichtet und daher hier zu erwähnen ift das

65) S. Heimb ach jun. im Rechtslexikon Bd. lll) S. 798-801.

66) Cap. 7. u. (2. 13.)

67) K. G. O. v. 1555 Th. ll) Tit. 8. 5. 6. „und follen die Niedergefehte

(Austrägalriwter) in folchen Sachen gemeine rpalia belangend) stimmen-je nach

Ordnung der Rechte procediren und die Rechtfertigung alfo zu Vefchluß fördern)

daß der Kläger in Jahresfrift) nachdem die Sachen vor ihm in Recht anhängig

gemacht wären) zu Erörterung gelange und dem Kläger fein Endurtheil ohn

alle Verhinderung und Aufzug mitgetheilt werde.“ Ebd. Th. lll) Tit. 3 werden

zu den causae extmcn-(lluarjae, welche vor anderen gefördert werden follen) ge

rechnet „Sachen gewaltfamer Entfelzung) genannt cunsae spoijj“.

68) Danz) fumm. Pror. Z. 56. Martin) Lehrb. S.258. Linde)

Lehrb. a. 345. Bayer a. a. O, e. 64. Schmid a. a. O, a. 194.

69) l.. un. l). (7. 69.)

70) Der Grund davon liegt wohl darin) daß man die einfchlagenden Vor:

fahriften der Reichsgefetzgebung theils nur fiir Streitigkeiten unter Reichs

unmittelbaren maßgebend anfah) theils blos auf das Reichskammergericht bezog.

71) So namentlich in mehreren Ländern fächfifchen Rechtes. Jedoch ift

auch hier die neuefte Gefehgebung einzelner Staaten zum fummarifchen Ver

fahren in Spolienfacijen zurückgekehrt. Goth, Gef. über den unbeft. fumm.

Brot. v. 12. October 1837 S. 1. 67. Reuß. j. L. Gef. v. 24. März 1838

S. 1.

72) Ueber das jnterciictum quorum bonornrn f, Rechtslexikon Bd. li) S. 615

-620) über das inter-herum irauclatoriuln ebd. S. 586-589) Über das inter

cljctum Zulrjcllluln ebd'. 620-625. Die neuefcen und griindlichften Unter
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f. remerkium en i.. uli. (i. no eäicto l). [jarirjnni i011. (6. 33.) 73). Die

einzelnen Rechtsmittel anlangend) fodienen '

1) zur Erlangung des Befihes der körperlichen Erbfchaftsfacizen

dem Erben zwei Rechtsmittel) das f.- g. rerncninm ex l.. uli. (H. rio

cräjcto i). klncirinni 101]. (rnj88i0 Jenni-inn) für den Tefiamentserben) das

inleräieturn qnornm hnnornm für den Inteftaterben 74). n) Das inter

cliotuen qnarum d0n0rnm war urfprünglich die analog der [iereäilntig

pelitio des Eivilerben dem honornm pocaeeeor zuftändige Uni-verfalklage

zur Erlangung des Befilzes der körperlichen Eebfcha-ftsfamen aus dem

preitorifchen Erbrewte) neben welcher der bonarum p088e880t* die dem

wahren Erben znfiändigen Einzelklagen als genauer (joint-ie hatte. Bei

Ertheilung der h. p. berückficittigte der Prater blos die Wahrfchein-lich

keit) ob der um die h. p. Anfuchende wirklich her68 fein mochte; bei aus

reichend erfeheinenden Gründen follte der Anfuwende fobald als möglich

den Befitz der dann erhalten. Es bedurfte) weil es nur auf Aner

kennung eines i-nterimiflifuzen Erben ankain) nur einer dem Prätor

felbfl: zu führenden Befcheinigung) worauf der Prätor) nachdem er

folche für ausreichend erkannt und die h. p-. ertheilt hatte) auch die

nöthigen Rechtsmittel) namentlich das Interdict gefiatten- mußte) fö

daß die durch den Prätor fchon anerkannte Eigenfchaft des interi

miftifchen Erben jede weitere Erörterung und Entfcheidung darüber

bei dem jucken ausfthl-oßi7ö). Die Vertheidigung gegen das Inter

dict konntenur auf den die Wirkfamkeit der h. p. verni>)ten'den d. h.

gegen die Vorausfelzungen des concreten Falles gerichteten Gründen*

beruhenz der Beklagte konnte fich nicht damit fchüßen) daß er bet-en fei)

weil es fich nur um den interimifiifcizen Befih handelte und über das

Erbrecht felbft erft bei der here-nichtig petitio gegen den h. p. entfchieden

werden konnte. Der Kläger hat-te bei dem Interdicte zur Zeit des

claffifchen Rechtes unter anderen zu erweifen) daß na) der Erblaffer im

Befih der Sachen) welche der Beklagte befaß) zur Zeit feines Todes

befunden habe. Die Vorausfegungen des Interdictes waren noth

wendig zu* beweifen 76). In der fpäteren Zeit) nachdem die h.-p. eine

fur-hungen iiber das zuerft genannte Interdict hat Leift) honorum p083e8ci0

Bd. ]) S. 306-398. Bd. ll) Abit). 2) S. 162-217) 257 f. _

73) Dagegen gehören die f. g, honorum paesesßjanes clecreialer, eenlria

notnino, iurj05i nolnjns und ex einer() (Zarbunjnno, welche häufig zu den Rechts

mitteln zur Erlangung des Befihes gerechnet werden) wie von Elanroth)

fumm. Proc. S. 206 f. Bayer) fumm. Proc. S. 70) Note 2 nicht hierher)

weil fie außer der Erlangung des Befitzes eines Nachlaffes auch noch andere*

Zwecke verfolgen) nämlich Benuhung eines Nachlaffes und daraus zu beziehende

Alimentation.

74) Bei Darftellung diefer Rechtsmittel find die Refultate der neuelien

Forfchungen von Leift zum Grunde gelegt) welchen Sintenis) gem. Civilr.

Bd. lll) Ö. 193) Note f?) S, 592*600 gefolgt ifl.

75) Leift a. a. O. Bd. l) Z. 50) S. 321 f, S. h9) S. 386) 390. Sin

tenis a. a. O. S. 592f. -

76)- l.. 1. 2. 6. (8. 2!) Vergl, dazu Leifi a. a. O. S. 387 f.

16*
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wirkliche definitive prätorifche llniverfalfucceffion geworden und das

direcce Eingreifen des Magiftrats in Erbfmaftsangelegenheiten weg:

gefallen war) uberhaupt nach der Aenderung des älteren Proceßver

fahrens) wurde auch der (Character des Interdictes ein anderer) fein

Zwe> und Erfolg nähert-fich dem Streite um ein befferes Mehr")

fo daß es fich fragt) wie fich das Interdict von der boreaitacjä petitia

unterfcizieden habe78). DasF nachdem diefiotjtjae acli0ne8 in der

allgemeinen Ausgleirhung der petitorifchen Erbrechtsmittel unterge

gangen waren) fortbefiehende Interdict war darin verändert) daß nach

der Umwandlung der b, p. in eine bloße Antrittsform des pcätorifmen

Erbrechtes) welche nicht mehr fofort die p088688j0 der Erbfchaft gewährte)

in dem Proceffe über das Interdict die Agnition der b. p. diefelbe

Stellung einnahm) wie die äciiiia bei der liareciiiaijs petitio. Sonach

fchloß auch der Beweis der Agnition der d. p. im Proceffe über das

Interdict die excepcja (ioii des fich auf fein Erbrecht berufenden be:

klagten Eivilerben nicht aus; das Interdict war gegen den i1ere8 ohne

Erfolg) wenn der Kläger nicht fein befferes Recht nachwies. Es wurde

demnach in diefem Falle in dem durch das Interdict eingeleiteten Pro

ceffe diefelbe Frage entfchiedem wie bei der l1ereciitsti8 pecjtjc), fo daß

ein Unterfchied beider Rechtsmittel in Bezug auf die Frage der Erb

berechtigung nicht mehr vorhanden war) obgleich folcher in Bezug auf

die bei Herausgabe der Erbfchaft dem Beklagten obliegenden Verbindlich

keiten immer noch blieb) fchon deshalb) wei( das Interdict nur auf

Erlangung des Befihes der curporä liereciiiaria gerichtet war) während

bei der berecjjtatis petjcjo alle Handlungen und Verfügungen des Be

klagten in Bezug auf den Nachlaß) auch infoweit fie Einkaffirung der

Schulden) Bezahlung der dritten Perfonen zuftehenden Forderungen)

kurz dasjenige) was der Beklagte im Verhältniffe zu den Erbfmafts

gläubigern und Schuldnern) und zu den Legataren vorgenommen hatte)

zur Sprache kamen. Obgleich nun) wie bemerkt in Bezug auf die

Frage über die Erbbereciotigung das Interdict und die iiekecijiucix yeijlj0

einander darin gleichfianden) daß in beiden iiber diefe Frage entfchieden

wurde) fich hiernach die bereaitatia p8ljij0 nur durch den größeren

Umfang der Verbindlichkeiten des Beklagten von dem Interdicte unter:

fchied) bei welchem letzteren als blos auf Erlangung des Befihes der

eorpora berecijtaria gerichteten Rechtsmittel die angedeuteten Ver.

pflichtungen gar nicht in Frage kommen konnten) fo unterfcheidet das

juftinianeifme Recht immer noch beide Rechtsmittel und erkennt das

Interdict als jnlerciictnm SIÄjpjZCEUÜZiL p088088i0ni8 als practifcj) giltig

an79). Es können die Eigenthlimlimkeiten des Interdictes) weil es

77) Leifi a. a. O, Bd. ll) Abth, 2) S. 171 f.

k 78) Leifi a. a. Q. S. 162 f.) 177 f. hat dic Veränderung des Interdictes

?ie ?Frage über deffen Unterfchied von der vereajratja petjtio umftändlicl) be

an elt.

79) Dies ift felbft im pofljuftinianeifmen Rechte der Fall. Die Vafiliken
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auf Erlangung des Befißes gerichtet warz es mithin auf Befchleunigung

ankam- im jufiinianeifmen Rechte fa| nur diefelben gewefen fein.

welche die Praxis bisher angenommen hattez nämlich a3) daß zur An

erkennung der d. p. von feiten des Gerichtes und des darauf gegründeten

Jnterdictes Befcheinigung genügte. nicht voller Beweis verlangt wurde;

bi)) daßz da es bei dem Interdicte nicht auf definitive Fefifiellung des

klägerifmen Erbrechtes ankommt. der Einwand des dem Beklagten

zuftehenden befferen Erbrechtes aber nicht ausgefchloffen werden kaum

ebenfalls dazu BefGeinigung genügte. dergefialtF daß im Proceffe über

das Interdict das wahrfciyeinliche beffere Erbre>)t behufs des interi

mifiifchen Befißes Streitgegenfiand war. wogegen in der hierauf

folgenden bereiiitetiß peticio um das wirkliche vollfiändig zu erweifende

Erbrecht gefiritten wurdez wogegen Berufung auf ljlljlll8 Zjnzzlllalw

und hiervon entlehnte Einreden nach wie vor unzulälfig bliebenz weil

bei dem Interdicte nur die Frage zu erörtern und zu entfcheiden ift. ob

die fraglichen Gegenftände zum Nachlaffe des Erblaffers gehörtenz

nicht ob fie fein Eigenthum waren80)z cc) i| im juflinianeifmen

Rechtez wenigftens nach den Novellenz nachdem das cioile und präto

rifche Erbrecht vollftändig verfchmolzen- auch alle Erbklaffen (mit Aus

nahme des Überlebenden Ehegatten vermöge des l). p. uncie ejr et uxor)

zu civilrechtliclyen gemacht worden findz das Interdict-allen Erben

ohne Ausnahme nach dem Erbfchaftsantritt fofort als proviforifches

zur fchnellen Erlangung des Befihes der körperlichen Erbfmaftsfachen

dienliches Rechtsmittel zuftändig 81). l.) Die mi88i0 [iaciriana war

urfprünglicl) im fifcalifPen Interefle der fchnelleren Berichtigung der

ejcesjma berocijealum wegen von K. Hadrian eingeführtz und es konnte

hiernach ein in einem obgleich als ungiltig angefochtenen Tefiamente

eingefeßter Erbe mi88j0 in paoßeßßjonem der Erbfwaftsfaclyen fordern;

die endliche Entfcheidung der Sache blieb der [wrecjjlätjß pecitio vor:

behalten 82i). War das Tefiament ein peätorZfGes/ fo fand neben der

mj88j0 die d. p. gaconänm laduleie d. h. das joleräjccum quokum dann-um

ftatt; bei Eiviltefiamenten ftand die 111i88i0 allein zuz fo daß lehtere bei;

den Arten der Teftamente gemeinfam war. Nach und nach verdrängte

die mid-ei() die d. p. in diefem Falle und dadurch das Interdirtz die

mi38j0 wurde allein üblich; daher Valentinian [ll. die mj88j0 ganz an

- die Stelle der d. p.z welche er in diefem Falle abfcheafftex fehteX auch in

 

x

ljb. xl.. tjt. 9, (ecijt. lleimb, "k, ll'. p.,87. sg.) haben die Stellen der Titel der

Digefien und des Coder guorom b0o0run1 aufgenommen.

80) Leifi a, a. O. S. 200. 483 f. Sintenis a, a. O. Die nun her

vortretende f. g. Summarietät des Interdictes (b, 22, t). "kb, 11, 36.) if); nicht

mit dem jetzigen fummarifchen Procefie identifch und befchränkt fich im wefent

lichen auf Unfiatthaftigkeit der Appellation, l.. 22. 26. (L. '[1]. (11. 39,)

81) Lei| a. a. O. S. 288,

82) Siehe Zac, 601110km? 4]. MI 711120.1, 60a. l7. 4. 7. x1. (36. 26,)
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Anfehung mündlicher Tefiamente 83). Die beiden Rechtsmittel)_die

mj88i0 llaarjuna fur Tefiamentserben) das jnleraiclurn qnarucr. |10n0rum

fur Intefiaterben) fiehen von da an Überall einander gleich) z. B. darin)

daß fie auf körperliche Erbfrhaftsfachen befchränkt waren) daß keine

Appellation fiattfand 84)) ferner in der Art und Weife der Befchleunigung

und in der Wirkung) welche auch bei der nnen() in der p088e88j0 be

ftand; der practifche Zweck beider war alfo derfelbe. Die neuefie Ver

ordnung Iujtinians) l.. uit. (l. (6. 33.) fiimmt damit ganz iiberein)

obgleich die Rubrik des Titels „(16 0c]i0l0 |). [Laurie-ti 1011.33.10“ auf

das Gegentheil hinzudeuten fcheint, Nach diefer Verordnung hat der

in einem äußerlich fehlerfreien Tefiamente eingefelzte Erbe das Recht)

durch Vorzeigen des Tefiamentes bei der zufiandigen Gerichtsbehörde
Einweifung in den Befih derjenigen Sachen zu verlangen) xwelche fich

zur Zeit des Todes des Tefiirers in defjen Händen befunden haben.

Ohneeinen Gegner ift eine Beantragung und Ertheilung der angela

nicht denkbar 85). Bei der Gleichfiellung der (mario mit dem Inter

dicte find gegen etfiere diefelben Einreden zuläffig) wie gegen lehteres.

Insbefondre gilt bei beiden dafielbe über die Unfiatthaftigkeit der

Berufung auf einen tuning eingnlarie 86). Von Verjährungen kann

nur die 30jährige mit Wirkung entgegengefeßt werden 87). c) Das

feit Jahrhunderten in Teutfwland dem Richter zufiehende Recht des

83) l.. 7. C. 'l"1. (4. 4.) U0'. 4. Kiel-entire. Leifi a. a. Ö. S. 143 f.

155 f. .t

84) l. 22. 26. a. rr. (11, 36.) )_,.

85) Dies bemerkt Sintenis a. a. O. mit Recht gegen Leift a. a. Q.

S. 340) weil ein Rechtsmittel immer einen Gegner oorausfelzt. Der Fall) wo

der Richter den Nachlaß in Verwahrung genommen hat und um defien Aus

händigung gebeten wird) gehört nicht hierher) wei( durch die Ausantwortung

eines Nachlafies von feiten des Richters an die aufgetretene Perfon derfelben

befondere Rechte daran und gegen dritte nicht erwachfen,

86) ueber die Bedeutung der in l.. un. l). (6. 33.) erfichtlichen befchränken:

den Worte „non nuten] legitim() most) ni) nijo cietjnentur“ find die Meinungen

verfchieden. Siehe dariiber Leif): a. a. O, S. 297. Vangerow) Leitfaden

Bd. ll) S. 377. 1. Sintenis a. a. O, S. 597 f. Der Sinn derfelben ift mit

Sintenis dahin anzunehmen) „fobald nur nicht der Befitzer einen erfi nach

des Erblafiers Tode eingetretenen rechtmäßigen Grund feines Innehadens für

fiah hat)" z. B. Erwerb durch ein giltiges Rechtsgefchäft von demjenigen) welcher

pro bereue oder pr() po58E880k8 befitzt) oder bereits erhaltene Einweifung anderer

Erbprätendenten in den Befitz durch die mixen) oder das Interdict. Das vor

ftehend Bemerkte gilt auch von dem Jnterdicte.

87) So erklärt Sintenis a. a. O, S'. 598 mit Recht die Worte der Con

fiitution: ..tnnlum temporjs, quoci possjl 'c1 pußässsorj plenisaima nennt-Klettern,

81min* c]01_njnj0 pet-estate, ra] jpßj, qui [11j88l18 eat , amt-om intentjanen) allein-lere."

Er läßt aber fchon die Klagenverjährung genügen) während die Worte auch auf

außerordentliche Eigenthurnserfigung hinweifen, Die. Verjährung muß erfi

nach dem Tode des Erblafiers begonnen fein; eine bei deffen Lebzeiten begonnene

erwerbende Verjährung ift undenkbar) weil dann der Erblaifer zur Zeit feines

Ablebens den Vefih nicht gehabt haben könnte) mithin wegen mangelnder Vor



Poficfforium. 239.

Einkfahesßs)) d. h. das Recht der Einweifung einer befiimmten

Perfon in den Befih einer Erbfchaft nach vol-gängiger fummarifcher

linterfumung) vorbehaltlich der definitiven Entf eidung über das Erb

rerht-durci) die itsrelijlatjs petilio. iii die gewo nheitsremtliche Auf

faffung der. ruissio [iaclriana und des jnteräiolum quorum |10u0rum 89),

wobei das Interdict fo aufgefaßt worden lit) daß es jeder Erbe in Folge

einer bloßen Privatantretung der Erbfmaft (mithin ohne Agnition der

b. p.) habe 90). Die übrigen im jufiinianeifchen Rechte begründeten

Regeln beider Rechtsmittel hat man beibehalten 9|); foweit diefe nicht

ausreichen) muß der Zweck und das Wefen des Infiituts das Nöthige

ergeben. Es gelten hiernach folgende Grundfähe:

1) Obgleich das Verhältniß beider Rechtsmittel zu einander

daffelbe wie im römifchen Rechte geblieben ifi) d, h. die lnicsjo im Falle

des Vorzeigens eines äußerlich fehlerfreien Teftamentes das Interdict

abforbirt hat und letzteres nur dem Inteftaterben geblieben ifi) fo bilden

doch beide bei der völligen Ausgleichung ihres inneren Wefens in der

Praris nur ein Rechtsmittel) nur eine Befisklage für den wahrfmein

lichen ErbenN). 2) Der Einfalz ift in Teutfmland auch auf unkör

perliche Sachen) nämlich Rechte) deren Quafibefig möglichft ausgedehnt

ausfeßung der mjssio der Kläger fchon deshalb abzuweifen wäre. Das von der

Verjährung Bemerkte gilt bei der prartifchen Gleichheit der mjssjo und des

Interdictes auch von lehterem. Sintenis a. a. O, S. 598.

88) Verfiändlicher ift das Recht der Einfehung) der Einweifung; denn in

manchen Ländern) z. V. in denen fämfifohen Rechtes ift zwar die Sache) nicht

aber der Ausdruck Einfalz bekannt,

89) »Siehe die Beweife dafiir bei Leiit a. a. O. S. 465 f.

| k90) Man glaubte) daß fchon nach l.. 1. c. (8. 2.) jedem bares das Interdict

zu e e,

91) In den Lehrbüchern über (Zivilrecht und Eivilproceß erfcheinen beide

Rechtsmittel noch als gefondert) ungeachtet ihrer völlig gleichen Natur. Man

kann es nicht genug anerkennen) daß endlich einmal ein bewährter Romanifi)

Leifi) auch die Geltung der Praxis anerkannt hat. Möchte doch endlich in den

Syftemen des Eivilreclotes einmal aufgeräumt und Vieles) was dort noch als

practifcl) giltig vorgetragen wird) ausgemerzt werden) weil es wirklich keine

Geltung mehr hat, Auch Sin tenis verdient in diefer Beziehung neben Leift

genannt zu werden.

92) Die Praxis zählt dazu auch den Erben aus einem Erbvertrage oder

Statute oder Gewohnheit. Auch die außerordentlichen Intefiaterben rechnet

gegen Leift a. a. O. S. 473 Note 9 Sintenis a. a. O. S. 599 hierher.

Auch ihr Erbrecht gründet fich immer auf eine gefeglicloe oder ftatutarifcloe Ve

ftimmung oder notorifche Obfervanz. Doch ift fowohl bei diefen außerordent

lichen Inteftaterben) als bei dem Fifcus der Fall der Einweifung in den Vefilz

des Nachlaffes nicht wohl denkbar) bevor fich die Ermangelung anderer Erb

prätendenten herausgefkellt hat) was nicht eher möglich ifi) als nachdem auf

öffentliche Edictalladung kein Erbprätendent erfchienen ifi und die im Edictal

termine ausgebliebenen etwa Erbbereclotigten mit ihren Anfpriichen rechtskräftig

ausgefchloffen worden find. Bis dahin hat der Richter den Nachlaß unter Auf

ficht und Verwahrung zu nehmen.
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worden93). 3) Da die Perfonen) gegen welcheedas Rechtsmittel ge

richtet wird) ohne eigenmächtige Befigergreifung nach dem Tode des

Erblaffers in den Befilz der betreffenden Gegenftände nicht gekommen

fein können) dies auch im guten oder böfen Glauben gefchehen fein kann)

fo muß man auch denjenigen) welcher pro bereue oder pro p088e880re

befigt) mit ihrer verfchiedenen Haftungspfliwt bei dem Rechtsmittel

trennen94). 4) Ueber die Nothwendigkeit fummarifclnn Verfahrens

herrfthte _im allgemeinen Einverftändnißz über die fpeciell zu wählende

Proceßart waren bedeutende Meinungsverfwiedenheiten. Fiir die

mj33i0 llncirjnnn wurde in der Praxis unpaffend die Analogie des Exe

cutivproceffes herbeigezogen95) und Beklagter daher mit den nicht fofort

liquid zu machenden Einreden zur befonderen Ausführung verwiefenz

fiir das Interdict) fowie für alle jntertijctn arijpircenciae p088e88j0ni8

ift unbeftimmter fummarifcher Proceß oder Mandatsproceß das geeignete

Verfahren 96). Vermöge des Zweckes des Rerhtsmittels ift gleich Bee

fchleunigung) wie bei dem [1088. Znmmnrium nothwendig97)) fowie)

wenn aua) nicht Ausfchluß der Appellation) doch wenigftens Verfugung

des Sufpenfiveffectes geboten98). 5) Der Beweis des Klägers ift in

Bezug auf die geforderten Sachen darauf zu richten) daß diefelben zur

Zeit des Todes des Erblaffers in deffen Befih gewefen feien und daß

jeht der Beklagte diefelben befiße) und in Bezug auf diefe umjtände ifi

voller Beweis nothwendig 99)) derfelbe auch fofort zu erbringen 100); in

Bezug auf die perfönliwe Berechtigung des Klägers genügt eine bloße

Befcheinigung) eine Wahrfcheinlimmawung des dem Kläger zuftehenden

Erbrechtes) wozu bei Teftamentserben das Vorzeigen des äußerlich

fehlerfreien Tefiamentes genügt) deren Beurtheilung bei Inteftaterben

.

93) Leifi a. a. O. S. 482 Note 1, Dies hat bei denjenigen Rechten)

welche mit Grund und Boden zufammenhängen) kein Bedenken; mehr fieht

entgegen) wenn es fich um den Quafibefiiz von Gerechtigkeiten handelt) welche

nicht auf Grund und Boden radirirt find.

94) Leifi a. a. O. S. 483.

95) Bayer) fumm. Proceffe S. 70) Note 4. Zur Anwendung des Ere

cutivproceffes fiihrte der umfiand) daß die n1j88i0 auf den Grund einer Urkunde)

des äußerlich fehlerfreien Teflamentes ) beantragt und geitattet wurde) während

diefe Proceßart urfprünglich nur auf Obligationsverhältniffe Anwendung leidet.

96) Linde) Lehrb. Ö. 346.

97) Leift a. a. O. S, 497.

98) Denn fchon das römifrhe Recht fchließt gegen Verfügungen) welche eine

1nj85io in poaeesßioneln enthalten) Appellation aus. i.. 7. pr. l). (49. 5.) l.. 6.

t), (7. 65.) Gleiches muß) fowie bei der lnj88j0 [Mariana, fo auch bei dem Inter

dirte gelten. Leift a. a. O. S. 498.

99) Gegen die herrfchende Anficht) daß bloße Befcheinigung im Sinne

eines halbvollen Beweifes genüge) erklärt fich mit Recht Leift a. a. O. S.

491 f.

100) Dies gilt auch vom Beweife der zuläffigen Einrcden. Leifi a. a. O.

S. 490 f. Beide Theile auf bloßen urkundenbeweis zu befchränken und den

Eidesantrag auszufmließen) dazu kann wenigftens die Analogie des Executiv

proceffes) welche man bei der n1j88j0 [Laurie-nu herbeigezogen hat) nicht fiihren,
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aber durchgehends dem richterlichen Ermefien überlaffen bleiben

muß 101). In mehreren teutfchen Ländern wird aber die lnj88i0 fowie

das Interdict im ordentlichen Proceffe verhandelt 102).

2) Das jntarciiotum Zalrjnnnm fieht nach der gewohnheitsrechtlimen

Auffaffung in Teutfchland jedem Pfandgläubiger zur Erlangung des

Befihes der verpfändeten Sache gegen jeden Befilzer derfelben zu 103).

Eben fo. wie über das jntercijoturn quorurn honorum. erklärt fich die

Praris iiber diefes Interdictz fie fieht das Interdict als ein von der

hypothekarifmen Klage verfchiedenes Rechtsmittel. bei welchem es nur

auf Herfiellung eines proviforifchen Zufiandes. keineswegs auf definitive

Feftftellung des Rechtes felbft abgefehen fei. an; fie verlangt von dem

Pfandgläubiger nur Befcheinigung feines Rechtes. läßt den Beklagten

nur mit fofort liquiden Einreden zu und will alle auf weiterer Erörte

rung beruhenden Einreden in das Petitorium verwiefen wiffen101).

Der Zweck des Interdictes. welcher darauf gerichtet ift. dem Gläubiger

f>)nell den Befih der ihm verpfändeten Sachen zu verfchaffen. begründet

diefe Anficht der Praxis hinlänglich. weil mit diefem Zwecke eine weit

läufige Erörterung über das Recht geradezu im Widerfprume ftehen

würde. Alle jlltkrcjjcfn ncijpjscenclue p088088j0nj8 fiehen in diefer Be:

ziehung auf gleicher Linie. ueber die Nothwendigkeit fummarifmen

Verfahrens herrfGt in der Praxis vollkommenes Einverftändnißwö).

Dies kann aber nicht dazu fuhren. abgefehen von der Bereanigung des

Klägers. einen blos halbvollen Beweis auch rückfimtlici) der ubrigen zu

erweifenden Umftände. namentlich des Befihes der betreffenden Sache

durch Beklagten. für geniigend zu erachten. wogegen diefelben Grunde

fprechen. welche bereits bei den unter 1) erwähnten Rechtsmitteln

geltend gemacht worden find. uebrigens kommt das Interdict felten,

vor. was aus der in den einzelnen teutfchen Ländern in Bezug auf

Pfandrechte an Immobilien beftehenden auf Oeffentlimteit und Specia

lität gegründeten Hhpothekeneinrimtung und der dadurch begründeten

Möglichkeit. famell durch die hypothekarifme Klage zum Ziele zu ge:

langen. zu erklären ift.

101) Leift a. a. O. S. 488 f. *

- 102) So namentlich in den Ländern. wo der fächfifckie Proceß gilt. wo

überhaupt alle auf Erlangung des Befitzes gerichteten Rechtsmittel im ordent

lichen Proceffe verfolgt werden. wenn nicht die fpecielle Landesgefehgebung "um

marifches Verfahren vorfchreibt. oder die Parteien auf folches compromittiren.

Ofierl oh. fumm. fächf. Proc. Ö. 45. 50, K ori. fumm. fächf. Proc. s. 116.

Heimbach. Lehrb. des fächf. Proc. Bd. ll. S. 154.

103) Nach dem römifchen Rechte ift dies bekanntlich fehr befiritten. Für

die Statthaftigkeit des Jnterdictes gegen jeden Befitzer ift 'kneopbjh yaruphr.

1113i. ]ll. 15. der folche als zu feiner Zeit geltendes Recht bezeugt, um fo mehr

ift diefe Anficht der Praxis gerechtfertigt und als gewohnheitsrechtliche Auffaffung

nicht zu verlaffen.

104) Bayer a. a. O. s. 72. Schmid a. a. O.Z.195.

105) Bayer a. a. O, s. 72. Linde a. a. O. S. 346.
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3) Das jnlercijalurn irnuclatarjum ifi nach dem Worte des präto

rifchen Edictes ein reftitutorifches Jnterdict106) und kann. infofern die

durch aljenutio in frnilclern orecijtorun] benachtheiligten Gläubiger da

durch die Erlangung des Befihes der veräußerten Sachen beabfiGtigen.

als inter-liefern) ncijpjsaenciae paare-Monk? angefehen werden 107). Das

Verhältniß der neben dem Interdicte gefiatteten jn forium nella zu dem

Interdicte i| nicht recht klar. Nur fo viel ifi gewiß. daß die in kuclurn

:ratio von weiterem Umfange war. nach Ablauf eines uljijs unnus [tatt

fand und activ und paffiv auf die Erben überging108). Ob aber bei

dem Interdicte über die Rechtsfrage eben fo definitiv entfchieden wurde.

106) l.. 10. pr. l). (42. 8.)

107) unterholzner. Lehre von den Schuldverhältnifien. Th. ll. S.

145. Note n. Heimbach jun. im Rechtslericon Bd. ll. S. 588. Zwar wird

das Jnterdict in den Quellen nicht ausdrücklich zu denen. welche nsipiscenclne

p033e33i0nj8 find. gerechnet. Ö. 3. lnzl. (4. 15) zählt zu diefen Interdicten nur

das j. qnarnrn bonorun) und das i. Zulu-mum; l.. 2. s. 3. l). (43. 1.) gefellt zu

diefen noch das jnlercijclurn „quo jtjnere renlijtor usus est, quominus ernten

ulutur, 'im nen e010." Damit find aber blos Veifpiele der auf Erlangung des

Befihes gerichteten Interdicte angeführt. nicht deren Zahl gefchlofien. Denn

das an diefen Stellen nicht genannte i. quoci legnrornrn wird an anderen Stellen

ausdrücklich als i. ncijpjscencine possessjonjs bezeichnet. l.. 1. 1. l). (43. 3.)

Einzelne jnteröic-.ru ucijpißoencine possessionjs werden zugleich als refiitutorifche

Interdicte genannt; z. B. das j. quorum bonorum. 1. lust. (4. 15.) Daß

an diefer Stelle keine eigenthümliche Anficht der Redactoren der Inftitutionen

aufgefiellt wird. fondern diefe fchon die der claffifchen Iurijien ift. zeigt die

Vergleichung mit Enz'. lust. (dann. [li. Z. 144. Ob das jntercljclurn [routin

lurjuln dem bunorum erntet zugeftanden habe. diirfte bezweifelt werden; denn die

Quellen reden immer nur von den benachtheiligten Gläubigern. welche. da durch

die honoruln eenclitio das ganze fchuldnerifme Vermögen auf den ennlor als

Univerfalfncceffor überging. gar nicht in der Lage waren und kein Intereffe

hatten. die Veräußernngen des Schuldners anzufechten. weil fie fich ihrer Ve

friedigung halber lediglich an den l-onornm emror zu halten hatten. Der

lmnarnrn ernlur felbft war diefes Interdictes nicht benöthigt. weil er den Gläu

bigern nur für die gebotenen Procrnte haftete und wenn er vor dem Gebote fich

nicht nach dem Umfange des fchuldnerifchen Vermögens hinreichend erkundigt

und im Verhältniffe zu deffen Vetragr zu viel Procente geboten hatte. er dies

feiner Nachläffigkeit znfchreiben mußte. folglich den Schaden felbft zu tragen

hatte, Auch hatte der b0n0kuu1 ennar fchon ein befonderes Interdict zur Er

langung des Vefitzes der Sachen des Schuldners. das jnlerciicluln [Processor-juin.

0o). [n81. Cannn. [ll. Ö. 145. Könnte nachgewiefen werden. daß der honornro

erntor nachträglich zu höheren Procenten hätte gezwungen werden können. wenn

die Gläubiger eine ciljenuljo jn lruucieln nachgewiefen und dadurch die Muffe

größer erfchien. fo würde das jntercijornm frnnclntorinrn auch dem bonornm ermor

haben zuftehen können. Die Quellen enthalten aber davon keine Spur. Wenn

auch die Quellen in dem Titel der Digeften: 0une in iranclem creäilornm [nern

sunt, ur reetiluunturz (42. 8.) häufig von einem bonn ernennt, bonne-urn renciitjo,

fprechen. fo muß man im juflinianeifcben Rechte nicht an die bonoruru rancljrio

des älteren Rechtes. fondern an den Verkauf des fchuldnerifckzen Vermögens im

Einzelnen denken.

108) l.. 10. Z. 14. 22. 24. 23. l). (42. 8.) Heimbach inn. im Rechts

lerikon Bd. ll. S. 588 f.
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wie bei der in- learn-ro“ anno, ifi beflritten; -Nach dem. was bei den

vorigen Rechtsmi-tteln zurErlangung des Befihes bemerkt worden ift.

hat die Anficht der Practikerl09). welche dem Interdiete zur factor!)

notice diefelbe Stellung anweifi. welche dem jnierrljolum quoruin honoriert]

und dem jnlc-.ncijctuln Zeilen-inner. irn Verhältniffe zurlieroclirniie pericja

und deportiert-rie nctjo in der Praris zugewiefen wird. ihren guten

Grund in dem Zwecke des Interdictes. Es, fpreclnen fonaeb für das

bei dem Interdirte einzufchlagende fummcirifme Verfahren. für“ das

Genügen einer bloßen Beicheinigung der Erforderniffe des Interdictes

außer dem Befilze des Beklagten. welcher vollen Beweifes bedarf. für

die Zuläffigkeit blos fofort erweislicl) zu machender Einreden und die

Verweifung der weiteren Erörterung und Beweisführung fvrdernden

Einreden zur befonderen Ausführung. fo wie endlich dafür. daß die

über das Interdict gefällte Entfeheidung für die Entfcheidung über

Ungiltigkeit und Anfechtbarkeit der alien-icio in trennen) creclilorum bei

der Pauli-ins aclio nicht präjudiciell fei110). diefelben Gründe. wie bei

vorher erwähnten Rerhtsmitteln zur Erlangung des Befihes.

- 4) Das intcrrlicetum quocl legntornm geht auf-Erlangung des

Befihesz über das Recht -des Legatars wird nach ausdrücklicher Aeuße

rung der rkmifchen Rechtsquellen dabei nicht entfrhieden. uielmehr findet

darüber befondere Verhandlung und Entfcheidung ftatt 111). Bei dem

aus den Quellen felbfi hervorgehenden rein poffefforifwen und provi

forifchen Character des Interdictes ifi die Meinung der Practiker über

das hierbei einzufmlagende fummarifme- Verfahren wohl begründet.

wogegen für das Zureichen einer bloßen Befchei-nigung im Sinne eines

halbvollen Beweifes kein genügender Grund gefunden werdenkann.

weder für das Erbrecht des Klägers. noch für den Befiß des Be

klagten.

lnBerhältniß des poffefforifchen Streites zum

petitorifchenUL). na. Ueber die Zirläffigkeit des Ueberganges

vom Voffefforitim zum Petitorium gelten folgende Regeln: * 1) Der

“ im poffefiorifmen Streite unterliegende Theil darf. weil die in demfelben

gofällte Entfchei-dung der des petitorifchen Streites nicht präjudicirt.

wegen deffelben Gegenfiandes eine petitorifche Klage gegen denfelben

Gegner aufteilen 113). Hinficlytlicl) des in einem remecliuin reiinenäae

und recupernnclne p088e58j0l1j8 unterliegenden Theile-s i| die Zuläffigkeit

des Ueberganges zum Petit-orium außer Zweifel und felbji dann. wenn

109) Schmid. Eivilproe. S. 195.

110) Schmid a. a. Q.

S 9ZU) l.. 1. S. 2x1). (43. 3.) Löhr. im Arch. f. civil. Prar. Vb. xu.

112) S. befonders Bayer. fumm. Proc. S. 73-79. Schmid. Civil

proc. Z. 196. .r -

11d) l., 14. s. 3. 1), (44. 2.) cap. 7. n, (2, 12,)



244 Poffeiforium.

  

die Partei im p0886880rium orcijnurjum, um ihren Befiß als einen

befferen) rechtmäßigeren darzufiellen (hr0 ealnränaa p088e35i0ne) ihren

Rechtstitel angeführt und zu beweifen unternommen hat) dennoch aber

unterliegt) kann fie zu dem Petitorium übergehen) weil die Berufung

auf das Recht nur den Zweck hatte) ihren Befiß als fehlerfrei) den

Befih des Gegners als fehlerhaft darzufiellen und die Entfcheidung nur

infoweit in diefem Proceffe) nicht aber definitiv über das Recht gefällt

wird 114). Ob hei den auf Erlangung des Befißes gerichteten Inter

dicten Uebergang zu der betreffenden petitorifchen Klage ftattfinde) ifi

hinfiwtljä) des inlerciicluin qunrnni hnnorurn und des inlercijaluln 8a]

rinnnln aus dem Gefichtspunkte des jufiinianeifGen Rechtes fehr be

ftritten; die Praxis läßt den Uebergang zu 1l5). 2) Der irn poffeffo

riichen Streife unterliegende Theil muß) ehe er zum Petitorium über

geht) das irn Befißfireite gefällte Urtheil allenthalben erfüllen) widrigen

falls der Gegner) bis dem Urtheil genügt ifi) die Einlaffung auf die

petitorifche Klage verweigern kann 116). 3) Aus der Zuläifigkeit des

Ueherganges einer im Befilzfireite unterliegenden Partei zum Petitorium

folgt noch vielrcehr das Recht des Klägers) den noch unvollendeten

Befihfireit fallen zu laffen und nun zur petitorifmen Klage iiberzugehenz

doch muß er dem Gegner die durch die bisherigen Verhandlungen im

Befilzfireite erwachfenen Koften erfeßen117). [Ill. Was den Uebergang

114) Bayer a, a. O. Z. 73: Note 4, Schmid aaO. Die Ausnahmen)

welche das inlercliclurn (ie innere ncluque priruta rnljciencio und das jntcrcjiclurn

ue aqua ex cngceilo nncenxln zu bilden fcheinen) find in der That keine folche) wei(

bei diefen Interdicten nicht blos der Befih) fondern das Recht felbft Gegenfiand

der Verhandlung und Entfcheidung ift. Denn bei dem eriieren Interdicte hat

der Kläger fein iu.; reficienui und als Grund deffelben die Servitict felbft fowie

den Befilz derfelben nachzuweifen) und es wird ihm nach erbrachtem Veweife das

Recht der Servitut felbft zuerkannt) wie bei der coniesshrjn nctio. l.. 2. Z. 2.

l). (43. 1.) l.. 3. Z.13.14. 0443.19) Bei dem letzteren Interdicte wird eben

falls zugleich über das Recht entfchieden. l.. 1. Z. 45, l). (43. 20.) Es kann

daher hier nicht nach der Entfcheidung iiber das Interdict noch eine petitorifwe

Klage erhoben werden. Bayer a. a, O, Z. 73) Note 7.

115) Da die Praxis) ivelche bei beiden Interdicten nur eine vorläufige

Erörterung des Rechtspunktes zum Behnf der Erlangung des Vefilzes zuläßt)

die definitive Entfcheidung über das Recht aber dem Petiiorium vorhehält) als

gewohnheitsrechtliche Auffaffung der Interdicte zu betrachten iii) wie Leift bei

dcm jntc-ruicnnn qu0rnln b0n0ruln dargethan hat) fo ift dadurch auch der ueber

gang zum Petitorium) wie ihn die Praxis annimmt) gerechtfertigt.

116) ßoaiirner) [us 666l. pWiZIC. [Fiir, ll. ']'jt. )([l.12. Bayer a.

a. O. Z. 74. S chmid a. a. O. Diefe Meinung der Practiker hat kein Gefeg

fiir fich. Sie hat indcifen wohl ihren guten Grund darin) daß fchon das rbniifche

Recht den gegen die in Befihitreitigkeiten gefällten Erkenntniffen eingewendeten

Rechtsmitteln den Sufpenfivcffect verfagt. l.. 1. l). (7. 69.)

117) Daran kann felbft die Eigenthümlichkeit des [1085. orciinarinni und

Znrnmariurn, daß fie gleich dem inlerciictcirn nti possjcielin und uirubi jucjjcjn

(luplicid find) nichts ändern; denn der Beklagte erhält durch den Verzicht des

Klägers auf den Befigproceß wenn auch nicht den Vefilz definitiv zugefprochen)

doch wenigftens feinen Vefiß dadurch von feiten des Klägers bis zur rechtskräftigen
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vom Petitorium zum Poffefioriumanlangt. fo kann die ParteiF welcher

irn petitorifchen Rechtsftreite ein Recht an dem Streicgegenftande

wirklich rechtskräftig zuerkannt worden iftj der mit dem zuerkanncen

Reäice unvereinbaren pofiefiorifGen Klage des Gegners die Einrede der

rechtskräftig entfchiedenen Sache entgegenfeven. umgekehrt ift die

Erhebung einer pofiefforifchen Klage von feiten der Partei. welcher ein

Recht am Streitgegenftande rechtskräftig aberfannr worden ift. wenn

ihr Befihanfpruch mit dem Nichtdafein des ihr aberkanncenReGtes nicht

zu vereinigen ifh unftatthafc U8). Dem Kläger fieht auch das Aufgeben

des erhobenen petitorifchen Rerhtsftreires und die Erhebung pofiefforifcher

Klage frei. weil ihm ielbfi bei definitive.: Abweifung im petitorifchen

Streife hinfiäitlicl) der Verfolgung des pofiefiorifGen AnfpruGes die

Einrede der rechtskräftig enrfchiedenen Sache nicht entgegenfiehen

wiirde 119). M. Die Verbindung (Eumulation) des pofiefforifchen

Entfcheidung im Petitorium anerkannt; er hat mithin kein Intereifex auch wenn

er fich felbfi im Vefilzfireite auf feinen Befiß berufen hätte, auf weiterer Ver

handlung und Entfcheidung über den Vefigfireit zu beftehen.

118) Schmid a. a. O. Der Grnndfag „peijlakiuln abeorhet p088e880

rjutn“, auf welchen gefiügt manche Practiker nach definitiver Entfcheidung des

petitorifmen Rechtsftreires eine poffefiorifche Klage für unftatthafr halcen„ ifi

in diefer Ausdehnung unrichtig und nur da anwendbarf wenn in dem petito

rifchen Rechtsftreite einer Partei das fragli Recht wirklich zugefprochen wor

den iii. Bay er a. a, O. S, 75.

119) l., 18, Z. 1. l). (43.12.) 1442.911). (41. 2.) Denn aus der bloßen

Abweifung der Vindication des Klägers entfleht für den Beklagten weder gegen

ein remeäium rennen-ine , noch reoopekaoäae p088e88i0oj8 des Klägers die exoeptio

rei iuäicalae, weil durch die Aberkennung des Eigenthums des Klägers nicht der

Vefiß aberkannt wirdf auch es möglich lit. daß der Kläger zwar mit der Vin

dication uncerliegt„ er aber dennoch immer noch mit der yabijciuna jo kei)) uctjo

im petitorifchen Streife fiegen kann. Der urbergang des Klägers von der

Vindiration zu einem recoc-.äjmn relioeocine p088E88j0l1j8 könnte zwar deshalb

unftatthaft erfcheinen. weil der Kläger durch Aufteilung der Vindication. welche

nur der Nichtbefiger erheben kannf zugibtt daß der Gegner den Befiß habe/

mithin fich widerfprechen wiirdex wenn er fich doch poffeiforifci) klagend den Ve

fiß beilegt; allein weil der wirkliche Vefiger bei Aufteilung der Vindication

entweder über feinen Vefiß oder über den (Hrundfaizzf daß der Vefiger nicht vin

diciren kbnne- im Jrrthum fein konnte. wurde von den römifchen Iuriften aus

der Erhebung der Vindication kein Aufgeben des Vefißes gefolgert und daher

dem Vindicanten der Gebrauch des joieraiccum ini pc-Zejaerje gefiattet. Sa

vignyf Recht des Vefißes S. 16h 39h 422 f. 6. Ausg. Dagegen hält Bayer

a. a. O. Z, 75 nach dem canonifchrn Rechte einen uebergang vom Petirorium

zum Poffefforium von feiten des Klägers nur bei den Rechtsmitteln zur Er

langung und Wiedererlangung des Vefiezes für fratthaftx nicht aber bei den

Rechtsmitteln zum Schuhe des bloä geftörten Vefiges- und auch bei den erfieren

nur fo langej als im petitorifäyen Sireite die canon-sia raue-ie noch nicht erfolgt

i|t außer wenn der Richter noch jetzt aus befonderen Gründen einen folchen

uebergang verftattet. Allein die einfchlagende Stelleh cap. 5. ic. (2.12.) handelt

nicht vom Uebergange zum Poffeiforium nach aufgegebenem Petitorium, fondern

von der Cumulation pofiefforifcher und petitorifcher Anfpriiche. Schmid

Cioilproceß S. 1967 Note 7.
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und petitorifwen Streites i| denkbar: 1) durch gleichzeitige Ver

folgung des Befihes und des Rechtes in demfelben Klagvortrage oder

2) dadurch) daß der Beklagte) ungeachtet der Kläger nur eines von

beiden ausdrücklich zum Gegenfiande der Klage gemacht bat) das andere

mit hereinzieht. Die erftere Art der Eurnulation ift im römifchen

Rechte weder verboten) noch ausdrücklich zugelaffen 120). Schon ein

zelne Gloffatoren erilarten fich aber dafiirlsi); daher das canonifche

Recht) welches eine Befiätigung diefer Anficht fchon-im römifwen

Rechte zu finden vermeinte 122)) fich im allgemeinen für die Zuläffigteit

der gleichzeitigen Verbindung poffefiorifmer und petitorifcher Anträge

entfchied M)) jedoch mit Ausnahme der Verbindung eines remeainm

retinennae p088888j0l1j8 mit der Vindiration) welehe 'furxunfiatthaft

erklärt wurde 124). Die Praxis hat davon abweichend wenigftens eine

eventuelle Verbindung leßterer Rechtsmittel zugelafien 12i). Der

Zwe> und die Natur des [1088. Zutnlnäriun) fchließen im Falle der

Verbindung deffelben mit dem Petitorium eine Verzögerung des erfteren

durch die Verhandlung iiber das leßtere aus 126). Ueber die Eumulation

und den Zeitpunkt) bis zu welchem folche zulaffig ift) entfcheiden die

gewöhnlichen Regeln127). Nicht zu rechtfertigen ift die von manchen

Practikern dem Richter geftattete Ermächtigung) in dem vom Kläger

eingeleiteten poffefforifchen Proreffe ohne des Klägers Antrag endgiltig

auch iiber das Recht zu entfÄiden) wenn dafielbe im poffefforifmen

120) Gegen die Stimulation werden angeführt l.. 13. i). (3.32.) l1. 3. (J.

(8. 1.) Diefe Stellen fcheinen fich aber nur auf den Fall des bei der Vindication

fireitigen Vefiizftanbes zu beziehen ) ivelcher) um die Rolle des Klägers und des

Beklagten im Vindirationsprocefle zu beftimmen) vorher feftgefiellt werden foll;

fie befiimmen daher) daß über die jatei-iiicta reljnencjne p088635j0nj8 vorher ver

handelt und entichieden werden foll. Die für die Stimulation angeführte Stelle)

l.. 18, Z. 1. l). (43. 16.)) fprimt nicht von einer gleichzeitigen Verbindung der

Vindication und des intercijetum rie ei, fondern entfcheidet nur die Frage) ob der

Vindicant) welcher auch felbfi das Jnterdict hätte gebrauchen können ) während

des Vindicationsprocefies „nenne-neo jucijejo", noch das Interdict anfiellen

könne. Bayer a. a. O. S, 76) Note 1. Schmid a. a. O. Ö, 196) Note 8.

121) Gloffe zu t. 18. g. 1. o. (43. 16.)

122) 68].). 2, 5. ic. (2. 12.)

123) Cup. 2. 3. 4. 5. 6. ic. (2. 12.)

124) 63x). 5. x. (2. 12.)

125) Bayer a, a. O. S. 76, Linde) Eivilproc. s. 347, Schmid

a. a. Q. Z. 196.

126) Bayer a. a. O. Schmid a. a. O.

127) Dem canonifcben Rechte iii zwar wegen der dort nicht anerkannten

Eventualmarime die Befchränkung der Cumulation auf den Zeitpunkt der Litis

contefiation unbekannt; es verftattet jedoch nicht eine Verbindung des poficffo

rifchen Anfprumes mit dem fiir fpruchreife-rklärt-en Petitorium zu dem Zwecke

der Verfchiebung der Entfcheidung des Petitoriums bis zur Spruchreife des

Poffrfioriums) außer wenn der Richter aus befonderen feinem Ermeflen anheim

gegebenen Gründen eine Ausnahme verflattet. (Le-p. 5. x. (2. 1.2.) Seh-mid

a, a. Q. Note 13. '
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Proceffe thatfächlicl) begründet und erwiefen vorliegez denn diefe Er

mächtigung ift einestheils mit der Verhandlungsmarime) vermöge

welcher der Richter nicht Anträge) welche von den Parteien hätten aus

gehen mitffen) fubftituiren darf) anderntheils mit dem Rechte des Be

klagten auf vollitändige Vertheidigung unvereinbar128). Im zweiten

Falle der Stimulation) wenn der Beklagte dem pofiefiorifmen Anfprucloe

des Klägers einen felbfificindigen petitorifGen Anfpruch entgegenfiellt)

muß nach dem rämifmen Rechte zuerft über den poffefforifchen Anfpruch

allein verhandelt und entfchieden werden 129). Das canonifche Recht

fcheint aber diefe Art der Verbindung, beider Proceffe nicht fchleclothin

fiir unzuläffig gehalten zu haben 130). Es ift aber in diefem Falle in

folgender Weife zu unterfmeiden: a) Ift vom Kläger blos ein poffefio

rifches Rechtsmittel angeftellt worden und zwar au) die Spolienklage“

welcher Beklagter mit einem petitorifmen Anträge eritgegentritt) fo

braucht fich Kläger auf letzteren nicht elnzulaffen) fondern es ift auf

fein Verlangen zuvörderfi der Spolienproceß zu verhandeln und zu ent

fcheiden131). Bei freiwilliger Einlafiung des Klägers auf die petito

rifcloe Wiederklage) welche) wenn fie die rei einäjeatjo ifi) nur eine

eventuelle fein kann) weil der Beklagte die von ihm als Eigenthum in

Anfprucl) genommene Saäye bereits befißt) können beide Proceffe gleich-_

zeitig verhandelt werden132). db) Jfi vom Kläger ein eemeäjnm teu

nencine possessionjs angeftellt) fo ift mit dem von ihm erhobenen [m88.

gnmmeeium nach deffen Natur und Zweck eine gleichzeitige Verhandlung

einer vetitorifclyen Wiederklage unvereinbar 133)) follte auch Kläger in

128) Gegen einen vom Kläger gleich anfangs ausdrücklich gefiellten petito

rifchen Antrag kann und muß fich der Beklagte vollftändig vertheidigen; zieht

aber der Kläger den Rechtsftand blos zu dem .Zwecke der gänftigeren Darfiellung

feines Befitzes (pre) color-anita pqesessjone) in den poffefforifmen Streitmithinein)

fo hat auch der Beklagte nur zur Vertheidigung in diefer Richtung Veran

. laffung und beziiglich Verpflichtung. Bayer a. a. O. S. 76) N. 8. Mitter

maier)fumm. Proc. S, 331. Schmid a. a.O. w

129) e. 13, c. (3, 32.) e. 1. 6. (7. 62.) t.. 3. c:: (8.1.)

130) 6811.26.11. (2. 12.) Diefe Stellen drücken fich nämlich fo allge

mein aus) daß man auch den Fall eines vom Beklagten gegen den poffefforifchen

Anfpruch des Klägers verfumten petitorifchen Gegenangriffes darunter fuh

fumiren kann. Bayer a. a. O. Ö. 77) Note 5.

131) Dies beruht auf den bekannten Befiimmungen des canonifchen Rech

tes. (Zap. 4. x. (2. 10.), cap. 22. tio. il. (1. 29.) Auch petitorifche Einreden

werden hier nicht zugelaffen. Cap. 3. 7. x. (2. 13.)

132) 63x1. 1. x. (2. 13,)

133) Bayer a. a. Q. Ö. 77) Note 7 leitet dies aus der Gefahr gewalt

famer Auftritte") wodurch das (1035. Zutnmurjum bedingt ift) ab. Wenn man

aber) wie dies die Praxis thut und es in den Ländern des fächfifchen Proceffes

durchgehende der Fall ift) diefes Erforderniß bei dem [1038. Znmmatinm nicht

berückfichtigt) fo ift fchon die Verfchiedenheit der Proceßart ein Hinderniß der

gleichzeitigen Verhandlung. Denn eine petitorifme Wiederklage eignet fich

regelmäßig nur zur Verhandlung im ordentlichen Proceffe. Wollte auch

Wiederkläger in fummarifche Verhandlung der Wiederklage willigen und dies



248 Poffefforium,

* *W7  

, ,

folche willigenW). “Bei angeftelltem [W88. orcijnariulu ift die Ein

mifchung petitorifmer Momente dem Beklagten nur dazu geftattet) um

den Befih des Klägers als fehlerhaft darzuftellenz eine petitorifche

Wiedertlage ift aber dagegen unftatthaft und Über folche erft nach voll

fiändiger Erledigung des Poffefforiums und vollfiändiger Befolgung

der darin gefällten Entfcheidung zu verhandeln 133). cc) Bei einem

angefiellten reuiaciium uciipiscenclae p088e288i0nj8 werden) obgleich das

canonifche Recht auch dem Beklagten die Einmifmung des Petitoriums

zu geftatten fmeintliii)) nach der Praxis petitorifcize Anträge des Be

klagten zur befonderen Ausführung verwiefen) weil der Kläger eine

Verzögerung des poffefforifmen Streites durch die gleichzeitige Ver;

handlung des langfameren petitorifchen nicht zu dulden brauGti-i7).

i)) Gegen eine erhobene petitorifme Klage ift) weil das Poffefiorium

fchneller verhandelt wird) die gleichzeitige Geltendmachung einer poffeffo;

rifchen Wiederklage im allgemeinen durch den Verzicht des Wieder

klägers auf den fummarifchen Proceßgang des Poffefforiums möglich

und bei einem vom Beklagten reoaueeniencia erhobenen reuieclium reli

nenuae p085658j0l]j8 durch jenen Verzicht ohne Zweifel fiatthaftUö).

.Dagegen ift der Gebrauch eines jnlerciiclum oäipjacenciue possessiunjs

,gegen eine denfelben Gegenftand betreffende petitorifwe Klage undenkbar)

weil Beklagter mit letzterer Klage nicht anders belangt werden konnte) als

wenn er fich im Befiße des Gegenftandes befand) mithin fchon hat) was

durch das Interdict erlangt werden fo(l139). Oerfelbe Grund fteht

dem Gebrauche der Spolienklage als Wiederklage von feiten des Be:

  

ausdrücklich erklären) fo kann doch Kläger dazu nicht genöthigt werden) da er

im ordentlichen Proceffe viel mehr Zeit zur Vertheidigung und zum Beweife

feiner Einwendungen hat) welche ihm durch die vom Wiederkläger beantragte

fumniarifche Verhandlung nicht verkiimmert werden darf.

134) Diefe Einwilligung entfpricht nämlich dem urfprünglichen Zwecke des

p088. Zummurium.

135) 1113. o. (3. 32.) l.3.c.(8.1.) cap. 5.x.(2.12,) Dies gilt

auch in der Praxis. Bay er a, a. O. Ö. 77 findet in der Anerkennung diefes

Grundfahes von fetten der Praxis einen Widerfpruch darin) daß) ivährend die

eventuelle Eumulation des Petitoriums mit einem rameciiun] retinenclae

possessjonjs dem Kläger gefiattet wird) diefelbe ungeachtet der Duplicität des

Interdictes doch dem Beklagten verfagt wird; allein es ift dabei iiberfehen) daß

der Beklagte nicht) wie der Kläger) zum Behufe der gleichzeitigen Verhandlung

des Petitorinms der fummarifchelt Verhandlung des Poffefforiums cntfagen

kann. Schmid a. a. O. Note 22,

136) 1:. 2. x. (2. 12.)

137) Schmid a. a. O.

138) arg. cap. 2. x. (2. 12.) Die Vindication des Klägers und das

remeciium retjnencixie pusseßziunis des Beklagten find auch nicht unvereinbar)

weil eine Störung des mit der Vindication Angegriffenen von feiten des Bindi

canten im Befihe möglich i|. Bayer a. a. O. h'. 78) Note 5. Schmid

a. a. D.

139) Dagegen können) wenn die Gegenftände des Interdictes und der peti

torifchen Klage verfchieden find) beide Rechtsmittel verbunden werden.
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klagten gegen eine denfelben Gegenftand betreffende petitokifGe-Klage

entgegen 140). Der Gebrauä) der Einrede des Spoliums von feiten

des Beklagten richtet fich nach den gewöhnlichen RegelnW). (n). Die

zuläffige oder von der zum WiderfptUGe dagegen berechtigten Partei

ausdrücklich oder fiillfchweigend zugelaffene Cumulation des poffeffo

rifchen und petitorifhen Streites bewirkt procefiualifcl) zunächft Ver

handlung und Vorbereitung beider Sachen zur Entfcheidung_ in den

felben Acten 142). Die-Entfcheidung über beide Sachen ifi) wenn beide

gleichzeitig dazu reif find) in demfelben Urtheil zu fällen) zuerft über

den Vefihfiand) dann über den Rechtsfiandz die über das Petitorium

gefällte Entfcheidung ift aber* zuerft zu vollziehen 143). Wegen der

angeordneten fruheren Vollziehung des über das Petitorium gefällten

Erkenntniffes hat ,der Sieg im Poffefforium fur den im Petitorium

unterliegenden Theil keinen wirklichen Nutzen; daher *wird in der Praxis

nicht blos die Vollziehung des Spruches im Poffefforium) fondern auch

die Entfcheidung felbft über den Vefih ganz unterlafien144). Bei

früherer Spruchreife desPoffefforiums vor dem Petitorium kann über

erfteres vorläufig allein entfchieden werden 145). Der im Petitorium

aufgetretene Kläger hat nun) wenn er im Poffefforium gefiegt hat)

zur Fortfeßung des Petitoriums keine Veranlaffung) weil er durch

den Sieg im Befihfireite der Nachweifung feines Rechtes überhoben

wird; unterliegt er aber im kpofiefforium) fo darf er Fortfeßung und

Entfcheidung des Petitoriums verlangen) um durch den Oiachweis feines

Rechtes eine Verurtheilung feines im Befihfireite fiegenden Gegners

bewirken zu können 146). Ift endlich das Peticorium vor dem Poffeffo

rium zur Entfcheidung reif) fo hängt die Fortfeßung des leßteren davon

ab) ob durch das Urtheil über das Petitorium einem der fireitenden

'Theile das fragliche Recht wirklich zuerkannt werden kannF oder ob

nach der gepflogenen Verhandlung der petitorifche Kläger abzuweifen

iff) z. B. wegeaMangel des Veweifes. Im erfien Falle wird nach

der in der Praxis aufgeftellten Regel: pelitorjum ebener-et p088e880rjun1

fofort über das Pexitorium erkannt und dadurä) eine Fortfelzung des

noch nicht beendigten Befilxfireites überflüffigz im zweiten Falle ift die

140) Bei Verfchiedenheit der Objecte beider Klagen kann der Beklagte die

Spolienklage als Wiederklage brauchen und gleichzeitige Verhandlung und

Entfcheidung derfelbeu mit der Vorklage verlangen. (Zap. 2. li. (2. 10.) Dies

ifi aber nur durch Verzicht des Beklagten auf die fchnellere Verhandlung der

Spolienklage möglich.

141) S. Heimbach zur). im Rechtslexikon Vd. i) S, 798-801.

142) 63x1. 2. x. (2. 12.)

143) Cup. 6. A. (2. 12.) Cf. cup. 3. 7L. 20a.

144) Bay er a, a. O. S. 79. Die Practiker drücken dies durch die Regel

aus: peijloriuni ljquiuuru absorbet posseäzoriutn. Siehe darüber Geflec

din g) Nachforfchungen l) Note 6,

14s) Cup. 2. x. (2. 12.), cap. 36. x. (2. 20.),

146) Bayer a. a. O, S. 79) Note 7) 8. * '
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?irsfeeunt ierE-ni lying imP-titexium. die Wire Ausbeuten-ng

dßß-Pofiefiotiums, un die. gleichzeitige Entfchitidung über beide ange

meffen) weil auch bei einer früheren Entfcheidung_ über das Pecitorium

dennoch Koi-Fighting ,des Poffefforinms init Recht_ verlangt werden

kennteM). Hei-Warran

Prävneeoatio-n. k). Diefes Verbrechen Wehr im engften-Zu

fammenhange mit dem römifchen Anklag-everfahren. In der Regel

kam es dergefialt vor) daß derjenige) welcher eines Verbrechens ange

klagt) jedoch freigefprochen worden war) dann) wenn anderweit gegen

ihn eine Anklage wegen deffelben Verbrechens erhoben wurde) fich» gegen

fie mit der Einwendung (Präfceiption)-) daß er bereits- hierunte-r eine

Freifpremung erlangt habe) zu fchügen» verfuchte- und hierdurch dem

neuen Ankläger) _wenn diefer die Anklage fortzuftellen gemeint war 2))

die Nothwen-digbei-t auferlegte) gegen den fruheren Anklciger mit der

Befchuldigung) daß der-feld. eine Prävarieation begangen habe) aufzu

treten i); Qiefe Befcinildigung ging dahin) daß der Anilager pflicht

widrig- den Angeklagten begiinfiligt und daduru) die» Freiffpremung oder

eine mil-dere Beurtheilung deffelben) als er verdient- hatte) herbeigeführt

habe. Die Prävarication konnte fowohl- durch Nichtbenu-gung einzelner

Beweisen-rue( und ähnliche Unterdruckungen der Wahrheit) als auch

durch. Annahme ungenugender Entfchuldigungen und fonftige-Begünfii

gungen des Eutlaftuugsbeweifes begangen- werden. Die Prävarication

ift mit der- Strafe bedroht) von welcher der Angeklagte durch die wider

rewtlicije Begitnftigung, befreit. worden ifdii)) fdwie- dem Verlufte

des-Rechtes) künfdig als Ankl-äger- wieder auftreten zu können-ö) und)

diafeun.j die Anklage: in. incl-icio yuhiioo- erhoben worden war-ö)) mit der

Infamie. Die* proceffualifche Wirkung diefer Anfchuldigung beftand

darinTb)) da-ß- die neue rennrad-io. nicht eher fort-gefreut wurde) bis nicht

147): W- con 5. x. (e. 1e.). (Ll-m- eii- (2. 3-.). Baue-c a. a. d. e. 79.

1020i!, [ie. Mera-ie; (W; 1.5i): q-r- Henker) Handbuch Theil-lil. s'. M57.

u, ßzärhteißllehrb, S.209.) Feuerbach) Lehrlnea. M-it-.te-rncaier) SWV.

Martin) Lehrb. s. 243. Abegg) Lehrb. s. 503 flg. Heffter) s. 102 flg.

Tittman n) Handb. s. 497. Marezoll) über d. bürgerl. Ehre tc. S. 137.

2). Dauitjegenlafien (Oefifiiren von)-der Anklage wurde durch das 8et.'l'or

uilljeoum nur mit einer Geldbuße geahndet. Berg!, insbef. noch“, l.. 1. Z. 1:4.

rauer. '|'u.rpj.il, (718. 16.) n, 3. s. 3. n. t.

3) Da? Wert yreeearicatio fkammt - nach Ladens Erklärung in. l.. 1.

-pr. i1. t. - u rei-ia oertutjone; oem qui praerurieatur, e! ulruque parte. coneijtit,

qujn jmmaex_ nicht-a. Berg!, aus). l... s. 4 .io hjeguj. nat. inkuln. -*- l.. 212

.ie b'. 8. - *

4) l.. 6. n. t.

ö) Eine, gleicheF-lggtrat: auch. bei. den. übrigen Arten derteruarjtn. accu

setornrn ein) nämlich bei der, nal-imma, und, terglrerreiialpexglgia- ji--hk- S- 1
2. ati 8er. 'kur-1). u. l... 5. |1. t.) i

6) Vergl. hierüber def. netzteil-m. NO.
7) l..3,pt.S.1.b.t.(W:** "* ' '
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in demfelben just-num pom-learn c't-ber die general-weird des friiheren arou

Zulor entfchieden war.

Befchränkten fich diefe Brill-ermutigen zunedchft auch nur auf die

ineljein public-e oräinarju, lnsdefondce was die Infam-ie anni-ige 11). fo

kann doch- nicht in Abrede gefiellc werden 9).' daß in Folge der Juris

prudenz wetnigftens bei den iuciieia entruorciinakiä über den pre-Drittländer

eine außerordentliche Strafe verhängt wurde 10).

Jedenfalls ifi das Verbrechen der Prävarieation in diefem Sinne

für uns nicht mehr poacti-fch. Denn eine freiwiilige Anklage. wie fie

der römifme Strafproceß kan-rate. kommt nicht mehr' vor und in-sbefondre

kann der Denunciant um fo weniger einem .reueator das römifchen

Rechtes gleichgeftellt werden. als der Oenuncian-t die Thätigkeit des

_Richters nur auffordert. ohne eine felbftfländige Theilnahnre an der

Unterfumung felbft und der Beweisaufnahme zu entwickeln. Lege-ht

dagegen der vom Staate angeftellte Ankläger eine Pflichtwidrigkeit dura)

widerrechtliche Begünftigung eines Angeklagten. fo ift fein Vergehen

eine Pflichtwidrigkeit. eine Verlehung der Amtspfli-cht und als* folche

zu befirafen. „

Das cömifehe Recht fpriclot im- allgenreinen. noch von dem 40'063

m8, welcher non propria als prägen-Wrap bezeichnet werden könne.

jedoch 8in2' prjyeito joint-10. neo poi-vitro präsent-junior* m11). Auf

Grund diefer Beflimmung wird bereits für das eömifche Recht von

den Rechtsgelehrten zwifmen' eigentlimer (urfpritngtlher) und uneigcenr

licher (abgeleiteter) P-rävarication unterfhieden. Die erftere' wird von

dexm-Anklägor inder oben entwickelten Maße. die leßtere von: beruf-eckigen

begangen. welcher. verpflichtet die fireitigen Rechte einer Per-fon zu mr

treren. diefer zum Nachtheil die Gegenpartei vorfäßlih begünfti-gtN).

Die Carolina beftimmte in Art. (3)17. ("Straff der' Protect-atom.

fo ihren Partheyen zum Namtheil. gefährlicher.- fQrfehliGec Weiß dm

Wider-Weiten zu Gut handeln 11): ..So ein Procurato' fuel-erreiche

gefä-hrlimer Weiß feiner Parthey in bfcrgerllmen* und peinlichen Saäien

zum Nachtheil und dem Widertheile zu gut handelte. und folWee [Lehre

that überwunden wiirde. der foll zuförderft feinen Theil nach allem Ver

mögen feinen Schaden. fo er folcher Sachen halben empfäht. wider

legen“. und darzu in* den Pranger oder Halseifen geftellt'. mit Ruthen

ausgehauen. des Lands verboten. oder fonfi nach Gelegenheit der Miß

8) l.. 1. s. 1. n, t. - Marezoll a. a. O.

9) Wächter a. a. D.

10) l.. 1. s. 1. l.. 3. pr. n. t. Die erftere Stelle fpricljt allerdings

zunächfi nur von dem uciroeolus.

11) l.. 1. Z. 1 |1. t. Ob die na-mftfolgenden Wortende 2st.- prooiäerjtcaueom.

die allerdings ziemlich ftark den Stempel der unächtheit tragen. fiel-felt find. klcnn

hier dahin gefickt bleiben.

12) Feuerbachaacic- -

1 7*
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handlung in andere Weg geftrafft werden 13).“ Daß diefe Veftimmung)

wenngleich fie ausdrücklich nur des Procurators erwähnt) auch auf den

Advocaten. von dem fchon das römifche Recht ganz allgemein fpricht.

Anwendung leide) ift nicht zu bezweifeln 14). und es haben felbft einzelne

Rechtslehrer 15)) jedoch ohne Grund. die Anwendung auf noch andere

Perfonen. welchen die Furforge für die Rechte und Intereffen Anderer

anvertraut iftj vertheidigtlö).

Die meiften der neueren Gefeßgebungen kennen kein befonderes

Verbrechen der Prävarication. fondern faffen die hierher gehörigen

Fälle unter dem Gattungsbegriffe der Pflichtwidrigkeiten öffentlicher

Beamten 2c., der Dienftverlehungen u. dergl. auf 17),

Wenn wir den Thatbefiand diefes Verbrechens nach gemeinern

Rechte fefifiellen wollen. fo iii als Subject des Verbrechens jede Perfon*

zu bezeichnen, welche vermöge ihres amtlichen Berufes und des ihr des:

halb ertheilten Auftrages die Angelegenheiten einer Perfon vor Gericht.

einem Dritten gegenüber. zu vertreten hat. Das chacacterifiifcize

Merkmal liegt nun in dem Verrathe diefer übernommenen Pflicht zu

Gunften des Gegners.

Keineswegs ifi daher der Begriff des Verbrechens auf Proceßfachen

zu befchränken. Vielmehr kann daffelbe auch in Bezug auf andere

Angelegenheiten begangen werden) dafern diefelben nur von der Art

find) daß bei ihnen ein rollidirendcs Rechtsintereffe eines Dritten in

Frage kommt. Der Käufer. welcher von feinem Sachwalter. deffen

Rath und Hilfe er in Anfpruch genommen hat. einen unrichtigen Rath

in der Abfichi*F hierdurch dem Verkäufer einen außerdem nicht zu bean:

fpruchenden Vortheil zuzuwenden) erhalten hat. wird fich allerdings

wegen Prävarication feines Sachwalters über diefen befchweren können.

Es liegt dies in der Natur des ganzen Verhältniffes und es erfcheint

daher eine ungerechtfertigte Befchränkung. wenn einzelne Rechtslehrer

lediglich von flreitigen Rechtsfamen 18) fprechen. Auch hier handelt es

fich um i118 ZUZZLkEkQ und 'um (Fire-Earn partei!) ecijurare prociita

(JULIA 8113. u

13) Vergl. 141-858, an b. art. in Verb. mit 6138611, ccnnm. 3a l1. art. und

ifleckbucb, Anni. z. P. H. G. O. S. 208 flg.

14) Vergl. lire8sl.c.s.1.not,2. ßöbmer, m] E. f). (L.Z,l[. Martin)

Lehrb. s, 235. Heffter. Lehrb. S. 404/ Anm. 1. Roßhirt. Gefchiwte u.

Sylt. d. teutfeh. Strafverf. Bd. lil) S. 60 flg.

15) Vergl. z. B. Stelzer. Lehrb. S. 679, Tittmann) s, 518,

16) Vergl. hierüber Wächter a. a. Q. S. 403. Henke a. a. O. S. 84.

Die älteren Criminalgefetze (Preußens Aug. L. R. ll. 20) Z. 1334, Qefireichs

s. 86. Bayerns v. 1813 Art. 296) fprecjien auch nur von Sachwaltern.

17) Vergl. Mittermaier zu Feuerbach a. a. O,

18) VerglzB. Feuerbach und Martin a. a, O, Grolman. S.297.

Dagegen Wächter a. a. O. Roßhirt. Lehrb. s. 229. Dorn) pract. (Com

mentar. l. s. 166. Tittmann. Z. 498. Henke a. a. O. Vergl, noch

Anm. z, Va y er. Straf-G,-V. Bd. 1]. S. 324. 325.

c
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:ik Die Prävarication kann auf verfchiedene Weife erfolgen. Durch* -

Verfäumung von Friften. durch Nichtgebraucl) bekannter Thatfachen

und Beweismittel. durch irrige Zugeftändniffe. nachtheilige Vergleiche

u. dgl. m.. fowie durch Mittheilung anvertrauter Thatfamen und Ver-

hältniffe an den Gegner u. f. w. Die älteren Iuriften fprachen daher

von einer prueear. nmjllsnäo und iucjencio 19). Im allgemeinen i| es

alfo die ungehörige Vertretung der Rechte derPartei. die jedoch dadurch

zum Verrathe' an derfelben fich fieigert. daß diefe nachtheiligen

Handlungen des Advocaten mit dem Bewußtfein ihrer nachtheiligen

Wirkung. und in der Abficht dem Gegner 20) zu nühen. vorgenommenll

worden find. In diefer Abficht liegt zugleich die Vorausfehung

ausgedrückt. daß der Advocat zu feiner Handlung oder unterlaffung

nicht durch den Gang des Verfahrens genöthigt wurde; z. B. wenn er

bei der Antwort auf die Klage ein (der Wahrheit gemäßes) Zugeftänd

nißeablegt. isnueberhaupt wird durch die Beftimmungen über diefes

Verbrechen an der Pflicht des Advocaten. die Rechte feines Clienten nur

durch würdige Mittel zu vertreten und alle Verdrehungen und Hinter

ziehungen der Wahrheit zu vermeiden. nimts geändert. Die Prävari

ration wird fiets eine Verlegung der Advocatenpflicht enthalten und ift

ohne diefelbe nicht denkbar. Ifi die Verletzung aus bloßer Nachläffig

keit oder felbfi: aus einer widerrechtliwen Abficht hervorgeg ngen. fo ift.

dafern diefe Abficht nicht auf eine Begünftigung des Gegne s abzwerkte.

wenigftens keine Prävarication vorhanden. - Eine befirittene Frage

i| es. wie weit die Mittheilung folcher Einfimten. welche gefehlicl)

offenkundig find. wie von Gefehen. Rechtsgründen ic. eine Prävarication

begründe?2l) -- RoßhirtN) führt als Beifpiel an. wenn der Advocat

den Gegner auf den Ablauf des Fatales aufmerkfam macht. welches

diefer hätte verftreimen laffen. Liegt hierin eine Verletzung der dem

Elienten fchuldigen Treue?23) -- Dei-gleichen Fälle laffen fich noch

andere denken. wo der Advocat den durch Nachläffigkeit des Gegners

erlangten Vortheil feines Elienten nicht verfolgt. fondern ihm gleichfam

Reftitution gewährt hat; z. B. wenn er froh des Verfäumniffes am

Beweisfatale gefchehen läßt. daß auf den verfpäteten Beweis des Gegners

weiter procedirt werde. als ob er rechtzeitig eingereicht worden. Aller

dings wird hierin eine Begünfiigung des Gegners. ein Aufgeben eines

Vortheiles des Elienten liegen. Allein deshalb läßt fich hier noch nicht

ohne weiteres eine ftrafbare Prävarication. ein rauen-n ncieel-Iarjo (laune-e

(x6 i. - l

19) Vergl. z. B, Weblin-icli 1.0., bez-e", Werdau Va|1ä.rp.554 meä. 4. '

20) unter dem Gegner iii nicht blos der Hauptgegner. fondern auch der

Intervenient. beziehendlich der Vürge. Cavent tc.. kurz Jeder zu verftehen.

welcher ein Intereffe gegen die Partei hat. Henke. Anm. a. a. O. '

21) Vergl. insbef, [Jöhcner l. c. Feuerbach. Z. 427. Wächter.

Note e. Henke a, a. D.

22) Lehrb. S. 229 Anm. 11. Andere Beifpiele f. bei böb (n er.

23) Vergl. noch Tittmann. 6x498 Anm, v.
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annehmen., Hier werden die Mori-een der Handlungsweii) des Sach

walters entfällt-idea'.- mllfieu.. Es liegen hier Fälle vor) wo ohne Zeichnen

dag Sachmlters durch die bloße Narhläffigleit des Gegners-ein Vorthedt.

entiteht) auf deffen .Eintritt .nicht zu rechnen war) den er lediglich) durch

den Wrmalismus des Proceiies) nicht in Folge der (Berechtigten feiner

Sachq) erlangt. Wenn hier der Add-nat erklärt) daß er von diefem

Wort-heile feinen Gebrauch machen wolle) da er auch ohuedern die Sache

feines Elle-nnen durehzuführen und den Sieg zu erlangen hohfe) fo wird

e' vielleicht uni-lng handeln) auch) wenn er ohne ausreichende Voll

macht eine felcbe Erklärung abgegeben hat) zum Schadenerfage feinem

Cllenlen verpflichtet fein. aber ,in keinem Falle) da eine widerrechtllGe

Adficht, nicht verlag) er überhaupt nicht zum Naehtheile feines Wu

maagtgehers die Inch-reifen feines Gegners zu fördern beabfiehtigu)

wegen Pläyaricatiun zur Verantwaetccng gezogen werden können U). a5

Die befondere Verpflichtung gegen feinen Chancen wird fund“.

Aduocnten durch, die lledecnahme des Auftrages begründet. Es iii.

keinellwegs erfnrderlich) daß die Suche bereits rethtshängig fei 25); viell

mcbr wird er fchon durch Ertheilung einesRaehen) um den er von dem

Recknlncknnden gebeten werden i-fl). hei dem Zicfammentrefien der iibrigen

Elifqcderniffe der Pyridin-italien) einer folchen fich fchuldi-g mache-n.

Z. B. er verfiMrt) daß* der Andere nicht nöthig habe) zur Unterbrechung

der Vericihrnng den Schuldner zu rnahnen) -o wenn diefe Verficherung

in der Absicht erfolgte) dadurch den Shulaner zu vegicnfligen. Ia) es

icheint. cdnlequent zu fein) auch vertrauliche Mlttheilungeu) welche der

Mcdtlucheerde mi' vorläufig dem Sach-walter machte) damit diefer fich

Über di' Annahme des Auftrages erklären könne) hierher zu zahl-eu 2(i).

Denn auch diefe Mittheilungen find» ihm im Vertrauen auf feine; öffent

liche Stellung gemacht werden) und ein Gebrauch derfelben zu Gunfien

des Gegners ift offenbar eine Verlegung des dem Add-nalen- gezeigten

Vertrquens 2x7). Die. Frage) ob der Adtoocae dem Gegner nunmehr in '

24) Till-man n deiner-Lk dagegen (Z. 498 Anmr l1.)) daß man mit gleichem

Rlechte dem 'Add-nalen die proceffual. Schriften fur beide Parteien lfihertragen

thunder) wenn, fie nur nichts anderes enthielten) als reine- Rqsrt-sgiunndfäoq.

Allein diefer Einwand paßt nicht. Die Darlegung der einfchlagenden Reclus

grundfäße ift keineswegs eine von jeder Parteiriickficht unabhängige Daritellung.

Auch bee ihr wird der Advocat die ihm nützlich fchei-'nenden Grundidee* in den

Vordergrund netten und die Lliwffuchung den entgegeugefegten dem Gegner über

laifen. Der Richter kennt allerdings das Grieß) foll aber auch die Rechtsaus

flihrungen der Parteien beachten) die eben deshalb nicht überflüifig find und den

Niehlie-r- auc-lle Gefichtßpunkde aufnrertlami machen fallen. Außerdem wäre es

confequent nndheffer). wenn den Adnet-glatt unterfagc- wiirde) Rech-katana anzu

flihrenc Dazu We). daß. bei der Anwendung. des- Geiegecrauf den Fallr fehr:

verfchiedene Mxinungen; fin) zeigen können.) fo daß eine gemeinfame Vertretung

beideeTheile unmöglich lid. -

23) Heffter) Lehrb,Z.404) Anm.2. AnmzVah-er.) Still-EFB. a. a.O.

26) Vergl, jedoch .Grille-u a. a) O. Feuerbach) Z. K261. .c

27) berker l. o. 111611- 1L) U) 1E will hrdotlnin diefem Falle nicht einePrä



Prävaeiration. 255

derfelben Sache dienen könne) ift eine ganz andere. Die Uebernnhme des

pacmeiniuw für diefen wird von einem anfiändigen Saehwalter verweigert

werden 2*). fie ift aber) wenn bei ihr von jenen Mittheilung". kein

Gebrauä) gemacht wurde) nicht als Prävaricarlon zu ftrafen.

Die Verpflichtung des Adddcaten) in deren Verlegung die Prä

varication defteht, bezieht fich zwar nur auf die übernommene Suche)

dergefialt, daf der Advocat nicht behindert ifi, dem Gegner gegen feinen

Elle-tm oder überhaupt gegen feinen Elienten in anderen Sachen zu

dienen-c Deffen ungeaäitet wurde der*Adoorat einer Prävarication fich

fchuldig marine.) wenn er bei der Führung der anderen Sache irgendwie

Mitthrilungen, welche ihm fein- fruherer Client im Vertrauen auf

deffen Amtsverfmwiegenheit 'und im Intereffe feiner Same gemacht

hatte, zum Naäitheile des Lehrerin gebrauchen wollte 29).

Die bloße Rückgabe des ertheilren Auftrages ift keine Prävari

cartoon 3"). Die Civilproreßgefeße micffen dafiir forgen) daß der Advdcat

den Auftrag nicht zu einer Zeit und nicht in einer Weife -aufgedq .do-

dlireh der Client unmittelbar in Nachthei-l gerathen könnte (z. B. Rink

gabeider Vollmacht am lebten Tage des Beweiefatale) ehe der Beweis

eingereicht ifi),

Kann der Advoea-t nach zuriickgegebenem Auftrage die Führung

der Sache des Gegners übernehmen? 31) - Bon aeehrerenSeiten wird

diefes Uebergehen als Präoarication bezeichnet 32). Allein fo wenig

ein folches Verfahren der .vonder-ig entfpricht und fo fehr es zu billige.

ifi) wenn die Gefehgedung dem Advorateu daffelbe unter-tagt) fo kat-m

doch nach gen-reinem Rechte iii dem palroojniurn .qirdoeosjeum eine fire-f

bare Handlung nicht gefunden werden 33). Es verfteht fich jedoch) daß

der Advocat dei der Führung der“ Sache nicht dasjenige zu Gunfien

feines nunmehrigen Eli-enten benuven darf) was ihm fein früherer

Eli-ent mitgetheiit hat, fo dai fchon deshalb oft aus einer Uebernahnre

des palrneiniurn für den Gegner unabweisdar eine Prävarlcation entfiehen

wurde) da der Advocat nich( das) was er erfahren hat, gleichfam aus

feinem Gedächtniffe entfernen und unberückficlytigt laffen kann 34E).

varication) fondern ein fnlvuicn annehmen) wozu kein Grund vorliegt. Verst.

nach Kanu-EMO. e, j. m. 62) 64, - .

28) Ver-gl. noch rex-ee 1. d. rneä. 7) 8 u. inebef. nehmer r. cr. 9.- nl. .

29) Berglnoahhazaekl. e. :(1019, ßiidrnor |. o.

30) Wächter) Lehrb. S. 209. N, 40 ä.

31) Vr-rgl, Wächter a. a. O.

3-2) Vergl, def. H age-nau nf Prart. Erdrt, Bd-ili) Maxi-Ulli) S. 221 tlg.

1487881* 1. e. ine-i. 13. Grolman) Grundf, S. M. [Wittnau-z [l. im'.

criln. S. 515.

33) l.. 212". (i0 7. t1 dann hierfür nicht angezogen werden) wie fchon die

Worte: der-nehm eurer-coeur Juin tional-t immer wieder auf den Wertach in Betreff

der Sache felbfi hinweifen. '

34) Es macht keinen unterfchied) od der Addeeat den Auftrag zurüefgab*

oder der Client ihn zurkctzdg. Die Verpflichtung zur *Bewahrung drffen) was
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W 'Diefe Verpflichtung des Advocaten dauert auch in' dem Falle fort)

wenn er- den Auftrag zurückgegeben und die Führung der Sache für

den Gegner nicht übernommen hat35). Er darf die ihm von dem

Clienten eröffneten Geheimniffe nicht dem Gegner mittheilen. Auch

in diefem Falle wiirde die übernommene Verpflichtung) .welche mit der

Endfchaft des Auftrages felbft noch nicht erlifcht) zu Gunften des Geg

ners des Clienten verlegt werden) und in diefer Verlegung liegt eben-l

das Characteriftifme. Es kann folche Mittheilung eben-fo großen und

nicht wieder auszugleimenden Nachtheil verurfachen) als wenn: der'

Advocat fie während des peiroainjum gemacht hatte. Deshalb kann auch

der-Umftand nicht entfcheiden) daß) wenn die Mittheilung während des

pntrooinium erfolgte, der Client infofern gleichfam doppelt getäufcht wird)

als er während diefer Zeit gerade in dem Advocaten den Wahrer und Ver.

treter feiner Intereffen erblickt. Der Advocat täufcht immer das damals

in ihn gefeßte Vertrauen) auf deffen Bewahrung der Client auch dann)

noch ein Recht hat) wenn der Advoeat nicht mehr die Intereffen deso

Clienten zu vertreten und zu vertheidigen hat. Nur diefer lehtere Theil

der übernommenen Verpflichtung erlifcht mit der Beendigungdes Auf

trages 36). . »l'iz*z_li'k'

' Daß der Advocat die ihm bekannt gewordenen Verbrechen feines

Clienten infoweit) als eine allgemeine Verpflichtung zu der Anzeige'.

derfelben“ durch das Gefelz eingeführt ift) der Obrigkeit anzeigen

miiffe) verfieht fich von felbft. Die allgemeine Bürgerpflimt) welche

aufhöheren Intereffen des Staates beruht) muß überwiegen 37). Eine

ganz 'andere Frage ifi) ob der Advocat fich im übrigen gegen die

Aufforderung) Zeugniß abzulegen) damit fchiihen kann) daß er von der

Sache nur durch vertrauliche Mittheilung feines Clienten-Kenntniß

erlangt habe? Öiefe Frage ift jedenfalls zu beiahen. Die-Pflicht zur

Denunciation und zum Zeugniffe können nicht identificirt werden) da

die letztere in Rückfimt auf die Gegenfiände des Zeugnifies im allge

meinen eine unbefchränkte ift 38). - c -

anvertraut wurde) bleibt diefelbe. Anderer M. ift lin tiv n e u 5 , eier: rjrnjnil). (tiv.

einen.) Pit. kill. 611p. l. Z. 5. Vgl. dagegen Zäh-nei- i. c. s. lil. Ebenfo kommt auf

alle fonftigen Nebenumftände nichts an) z. B. daß der Advorat den Auftrag zurück

gab) 'weil er die Sache für ungereaiteracbtete (vgl. 86 inner l. c. Henke a. a. Q))

daß der (Client das Honorar- nicht bezahlt hatte u. dgl. m, Die laecio [mei bleibt

diefelbe) und Nachläffigkeiten ) Fehler ic. des Clienten find kein Privilegium für

diefelbe. Ebenfowenig kommt darauf etwas an) ob-der Advocat den' Verrat()

in Folge einer Befieihung oder aus welchem anderen Grunde verübt. (Vergl,

noch Anmerkungen z. B. Straf-G.-B. a. a. 2).)) ob er im Einverfiändnifle mit

dem Gegner gehandelt hat (Henke a. a. O.). .

735)' A. Meinung find Henke a. a. O.) Quiftorp) Z. 427,

36) A, Meinung fcheinen u. A. Tittmann) S. 198. Feuerbach)

S, 426 zu fein.

' 37) Vergl. aber lego-er, dies. ll.

38) Mit Recht dehnt z. B. die Hannov. Straf-P.-Q. s. 88 diefe Befreiung
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neWDie Verlegung der Treue -- der Verrath an dein Clienten - der

Mißbrauch des Vertrauens zu Gunfien des Gegners ift das ftrafbare

Moment. Daher kann die Eonfu mmati o n des Verbrechens nicht-

von dem Eintritte eines Schadens abhängig gemacht werden 39). Ebenfo'

unrichtig ift es) die Grundfähe von dem Betruge oder dem Falfum

anwenden zu wollen 10). Die Prävarication ifi ein felbflfiändiges

Verbrechen) deffen Thatbefiand nur aus der Natur deffelben felbft ent-b

wickelt werden kann. .
* , . (1

Wie fäwn das römifche Recht nur eine arbiträre Strafe ane;

drohte-U)) fo ift folches auch nach der Carolina anzunehmenN) und.)

die fpätere Pratis13) hat auf Geld: oderGefängnißfirafe oder_ aufI

Sufpenfion oder Remotion von der Advocatur erkannt. 'm7

Fiir das heutige Recht kann nur wiederholt werden) daß die anderen

Gefeggebungen diefes Verbrechen als ein befonderes nicht kennen) viel

mehr lediglicl) im allgemeinen von Pflichtverlehungen in befonderen*

Verhältniffen) Dienftverbrechen ic, handeln und nun Advocatenord-

nungennund ähnliche Gefeße näher befiimmen müffen) wie weit die

Pflichten des Advocaten gegen feine Partei) gegeniiber der anderen

Partei) gehen. In diefen Gefeßen werden auch fire die leichteren Fälle

Ordnungsftrafen beftimmt werden können) wenn man es nicht vorzieht)

alle folche Pflichtwidrigkeiten des Advocaten) infofern nicht durch be

fondere Umfiände fie einen criminellen Character noch erhalten) mit

Ordnungsfirafen zu bedrohen) welche jedoch bis zur Sufpenfion und

Remotion anfteigen können.

Nach römifchem Rechte verliert die Partei) welche den Advocaten

des Gegners zur Prävarication beftimmte) den Proceß) mit Ausnahme

der Ehr- und *Straffamen wegen des dabei roncurrirenden öffentlichen

von der Pflicht zum Zeugnifie auf die auf der Expedition desVer-theidigers

arbeitenden Perfonen rückfichtlich deffen) was ihnen in diefer Eigenfchaft anver

traut worden ift) aus. Auch läßt fich die Befreiung nicht auf die von dem Ar".

geklagten gemachten Mittheilungen befchränken) da auch Dritte zu Gunfien

des Angeklagten dem Vertheidiger in Riiclkfimt auf diefe Stellung Mittheilungen

über das Verbrechen oder einzelne umfiändr machen können.

39) Vergl. Roßhirt) Z. 229. Tittmann) Feuerbach-e AnmzBah.

Str.-G.-B._a. a. O. Dagegen Martin und Heffter a. a.O. Die Worte des

Art. 115 der t), C. (l. lafien fich für die letztere Meinung nicht anziehen. Feuer

bacha. a.O. Anm. 3. Henkea. a. O. _

40) Vergl. noch Henke) Handbuch Ö. 156.

41) t. 1. g. 1. 1.. 2. n. t.

42) Verb. „oder eine andere der Befchaffenheit des Verbrechens im einzelnen

Falle angemeffene Strafe". W ä ch t e r a. a. O. G r o lm a n ) s. 298.

Henke a. a. O.

43) Quiftorp) Grundfätze Th. l) s. 433. Tittmann a. a. Q. yijtt

munn, Di. jut, crim. F. 520 in Verb. mit (Lntpror, eiecis. x61, no. 24 und

861111121* i. c. 71].
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Jntereffesi-i). Die neuere Praxis nimmt dies ni>)t mehr an. Den

Berleitec trifft gleichfalls eine außerordentliche Strafe und der Berichte

wird) wo es angeht) gegen die Handlung feines Advocaten refiituirt.

Jmsbefondre kennt das fächfifche Proceßrecht den Verluft des Proceffes

als Strafe für die Verleitung nicht. Sex),

Preußen. Der preußifche Staat ift eine Monarchie'. welche

aus verfchiedenen) urfprimglicl) meiftens felbftftändigen) allmälig zu

einem Ganzen verbundenen kleineren und größeren Herrfchaften gebildet

ift. ,Der fehr abweichend gedeutete Name1) ift von der jetzigen gleich

benannten Provinz) feit der Erhebung des bisherigen Herzogthums

zum Königreiche im Jahre 1701) auf das ganze Staatsgebiet iiber

tragen worden) die Grundlage der Gefammtherrfchaft bildet dagegen die

Mark Brandenburg.

Zum Säzuhe der Grenzen des Reiches gründete König Heinrich l.

930 an der Havel und Elbe die Nordmark) deren Grafen zu Salt

(SalN-wedel ihren Sig hatten. Im Jahre 1133 erhielt Albrecht der

Bär) aus dem Haufe Anhalt) diefe Mark vom Kaifer Lothar zu Lehn)

erweiterte dann feine Befihungen bis über Berlin hinaus und nannte

fich nach der ihm mit zugefallenen Stadt Brannibor) der alten Haupt

fefte der Heveller und Sig eines Bisthums) Markgraf von Branden

burg. Schon fein Sohn Otto 1. (1 170-118-1) wurde Erzkämmeree

des teutfchen Rei-ches und deffen Nachkommen erwarben zur Nord- oder

Alnnark und der Oflmark (Niederlaufitz) bis zur Mitte des dreizehnten

Iahrhundertes die Mittel-) Ucker- und Neumark 2). Im Jahre 1320

erlofch der Stamm Albrechts mit dem Markgrafen Heinrich dem

44) 1.. 7. (le praeear. - Grolman) Z. 298. Wächter a. a. O.

1) Die Ableitung des Namens Preuß en ift fehr beftritten. Gegen Io h.

V oigt u. A. (f. Bender) die teutfchen Ortsnamen. Siegen 1848 S. 49.))

welcher das Wort von pu-iiusseu, d. h. die an den Ruffen Wohnenden) her

leitet) während Manche an die Ruß) den Arm der Memel) durch den fie in's

Kurifclae Hafi mündet) denken ) erklärt C y bulski (Berliner Jahrbücher für

wiffenfchaftlictie Kritik 1843 Bd. ll) Nr. 66-68) über F. Gottflhalk in

Richters preußifchen Provinzial-Blättern 1839 Auguft) 1842 Januar) Februar)

1843 April)) es laffe fich der Stamm zwar mit Sicherheit nicht ermitteln) doch

würde jede Ableitung und Erklärung die allein richtige For-m year-lieus]

zum Ausgangspunkte nehmen müffen. Jiingft (die oolksthnmlimsu Benen

nnngen im Königreiche Preußen( Berlin 1848) erklärt demgemäß) daß das

Wort "ru-een oder lernten (['ru1|1eu)) der litthauifcij-gothifchen Mundart

angehbrig) vom altpreußifchen prunta (litthauifcl) suprnuts) ich verfiehe) heu

zuleiten fei und fo viel als „Wiffende“ bedeute) entweder gegenüber den pol

nifchen Nachbarn) oder als ueberfegung des german-nchen Naturns der Gothen

oder Wide-r.

2) M. f. vorzüglich für die Ret-.htegefciriärte Ad.- Friedr. Riedel) die

Mark Brandenburg im Jahre 1250) oder hifiorifwe Befchreibung der branden

burgischen Lande und ihrer politifclaen und* kirchlichen Vrrhältniffe um diefe Zeit.

Berlin 1831) 1832. 2 Bde, 8. (Preisfäirifl) und dazu als Anhang: Dipl.

matifche Beiträge zur Gefchichte der Mark Brandenburg. Berlin 1833. 8.
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Jüngeren) worauf die Söhne Ludwigs des Bayern) Ludwig 1324)

Ludwig der Römer 1352) Otto 17i'. 1365) die Kurmark erlangten. In

Folge einer Erbverbrüderung 1363 und der Entfagung Otto's 1373

übernahm Wenzel) Earl's [U, Sohn) fogleicl) und 1377 Sigismund

die Mark Brandenburg. OerLehtere verpfändete diefelbe an Friedrich Li.

von Hohenzollern) Burggrafen von Nürnberg) antichretifch) indem er

ihn Ilßzu einem oberfien nnd gemeinen Verwefer und Hauptmann“ be:

fiellte und ihm huldigen ließ) am Mittwoch nach St. Ulrich (8. Juli)

1411. Bereits nach vier Jahren trat aber Kaifer Sigismund dem

Burggrafen die 110a) vordehaltene brandenburgifGe Knrwürde und alle

Landesherrlichkeit über die Mark Brandenburg förmlich ab (reepero

(iie pninppi 01 13001.1 (30. April) 1415) worauf im April 1417 die

feierliche Velehnung erfolaee (Urkunde vom .18. April d. I.)3).

Die Befiandtheile der Herrfchaft waren damals 4): die Altmark)

die Mittelmark) die Priegnilz) das Land Sternberg (Theilder Neumark))

ein Theil der Uckermark) nebft der Lehensherrlichkeit über mehrere Land

ichafkere zwifchen der Elbe und Oder) zufammen etwa 425 QMeilen.

Friedrich 7|.) als Kurfürfi* F ried rich l.) der außerdem noch die beiden

fränkifmen Fürften-thümer Ansbach-Vaireuth) über 100 QMeilen

groß) defaß) theilte fein Gebiet unter feine vier Söhne 1440. Der

ältefie) Johann) erhielt Baireuth) der zweite) Friedrich ll. der Eifer-ne)

die Kurwürde nebft den Marken) der dritte) Albrecht Achifles) das

Fürfienthum Ansbach) der vierte) Friedrich der Fette) die Altmark und

Priegnilz. Das Hauptgebiet) die Mark) unter der Regierung meifiens

ausgezeichneter Fürfien und von den umfiänden begünfiigt) nahm feit

der Mitte des funfzehnten Iahrhundertes fo zu. daß durchfchnittlicl) faft

in jedem Jahrzehnt ein kleineres oder größeres Territorium demfelben

hinzuwuchs. F ri ed ri ch il. erwarb (1440-1470) Theile der Nieder:

Laufiß (1448 fig.) und die Neumark (1454) 5) und fein Bruder Alb

recht (Achilles) (1470-1486)) dem er ein Jahr vor feinem Tode

4-4.

3) Die beiden Documente in Buchholz) Verfurh einer Gefchiehts der

Kurmark Brandenburg Bd. il) S. 179 flg. des urkundenanhanges. Ueber die

hiflorilwen Verhältniffe feit 1320 f, rn. v. Lancizol le) Gefchichte der Bildung

?es2 Preußifchen Staates. Berlin und Stettin 1828. 8. Th. i, Abth. 1. S.

3 fig.

4) v. Lancizolle a. a. Q. l) 1) 264 ff. verb, Schubert) Handbuch der

aagemeinen Staatskunde des prrußifchen Staates. Königsberg 1846, 8.

Bd. 1) S. 29 f. Hier findet fich zugleich eine gute ueberficht der Gefchiwte des

Waihsthums der Monarchie. M. ver-gl, außerdem v. Raumer) Nachlefe zu

dem Werke- des Pro'. v. Laneizolle) Gefrhiaite u. f. w.) fo weit folehes die Mark

betrifft. Berlin 1830. 8. H. v. Ohneforge) Gefchichte des Entwickelung-a'

ganges der branden-durgifch- preußjfchen Monarchie. Leipzig 1841. 8. W. v.

G r a b o w s ki ) Territorialgefchiwte des prenßifchen Staates oder Darftellung

des Wachs-thumb der Befißungen des Haufes Brandenburg. Berlin 1845-. 8.

3) r. lieu-rer) Cock-n (iipiomnt. Leanne-innig. ooniju. "k, l". 164 8c).

(Jet-cken, Cociex ciipiomat. lirancjenburg. "i". 7. n. 261. Voigt) Geftbimte

Preußens. Bd. 711l) S. 24 fig.
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(10. Februar 1471) die Regierung abtrat. Theile der Uckermark und

Anfprüme auf Pommern. durch den mit Herzog Erich l|. von Pommern?

am 3. Juni 1472 abgefchloffenen Vertrag von Prenzlauli). Nach

dem Frieden zu Camenz am 16. September 1482 erhielt das kurfürft

liche Haus die Verwaltung der Städte und Landfchaften Stoffen.

Züllimau. Sommerfeld und Bobersberg. deren Befiizthum ihm nicht

mehr entzogen wurde 7). Albrecht?, (i- 11. März 1486) ältefter Sohn

Johann (Eice ro) (1486 bis 9.,Januar 1499) erwarb die Herr

fchaft Zoffen 1490) ein böhmifclyes Lehn ti). Joachim [. (Nefior)

(1499 bis 11.Juli 1535) die Herrfmaft Ruppin. ein beim Ausfierben

der Grafen von Lindau 1524 heimgefallenes Lehen. Durch den Vertrag

zu Grimnilz am 24. Auguft 1529 wurd-en die ftrittig gewordenen An

fprüche aufPommern befefiigt9). Das Gefammtgebiet iiberftieg bereits

600 QMeilen.

Jm Widerfprume mit einer Anordnung von Albrecht Achilles

1473 (f. unten bei der Verfaffung) hatte Joachim die märkifchen Be

fiZungen unter feine beiden Söhne Joachim []. (Herre r) (1535

3. Januar 1571) und Johann von Ciifirin getheilt. indefien ohne

bleibenden Schaden. Joachim legte den Grund zur bedeutenden Ver

größerung der Macht feines Haufes theils durch Einfuhrung der Refor-x,

mation. theils durch mehrere glückliche politifme Verbindungen. Mit

Herzog Friedrich ][. von Liegniß fäfloß er 1537 (Freitag nach S. Galli)

eine Erbverbrüderung. nach welcher beim Erlöfchen des herzoglichen

Mannsftammes die fchlefifmen Fiirfienthümer Liegniß. Brieg und

Wohlau an Brandenburg fallen follten10). Am 19. Juli 1569 erhielt

er für das Kurhaus>zu Lublin die Mitbelehnung auf das Herzogthum

Preußen durch Polen. neben der fränlifmen Linie 11). J o h a n n G e o r g

(1571 bis 8. Januar 1598) vereinigte nach dem Tode feines Oheims

Johann von Eufirin am 13. Januar 1571 die getrennten Befißungen

auf's Neue) erweiterte fie durch den Erwerb der beiden böhmifchen Lehen

Breskow und Storkow 1575 12) und vererbte fie vollftandig nebft

6) (Jercken i. c, 7'. 711i. p. 495 Zq. v. Lancizoll-e a. a. O. Th. l.

Abth. ll. S. 587 f.

7) O elri ch s. Beiträge zur brandenb, Gefchickzte S. 172 flg. v. L an ci

zolle a. a. O. l) 1F 343.

8) v, Lan cizolle a. a. O. S. 328. Die Befiätigungsurkunde des

Königs von Böhmen von 1493. 1516 bei e. 881111161', (Zonen cjl. ll. 104.

9) v. Lancizolle a. a. O. S. 601 flg.

10) o. Lancizolle a. a. O. S. 640 flg. Das Jnftrument bei I. P.

v. Ludewig. rechlsbegriindetes Eigenthum des königl. Kurhaufes Preußen

und Brandenburg auf die Herzogthümer Iägerndorf, Liegniß. Brieg und

Wohlau und zugehörige Herrfmaften in Schlefien. Berlin 1740. [70].

11) 00216] , 6011er äjplomnijcnx pniuojne 'll [i7. [0]. 336 Iq. vergl.

v. Vaczfo. Gefchichte Preußens V517, S, 331. o. Laneizolle a. a. O.

S. 371 f.. 474 f.

12) v. Lantizolle a. a. O, S. 329.
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den wohlerhaltenen frfiheren Rerhtsanfpruwen) namentliä) dem auf

das Herzogthum Preußen 1U)) auf feinen Sohn Io ach im Frie drirh

(1598 bis 18. Juli 1608). Diefer incorporirte 'dem Lande die Bis

thümer Havelberg) Lebus) Brandenburg) zu deren Bifmof er refp. 1553)

1555 und 4571 gewählt war 14)), und ficherte die Zukunft der Herr

fchaft durch Erneuerung und Erweiterung des Hausgefeßes von 1473;

auch erhöhte er durch die Ehe feines Sohnes Johann Sigismund mit

Anna) Tochter des blödfinnigen Herzogs AlbrechcFriedriri) von Preußen)

die Ausficht auf die Succeffion in das Herzogthum) zumal da er felbft)

nach dem Tode des 1569 coinoefiirten Markgrafen Georg Friedrich

von Ansbach-Baireuth (26. April 1603)) an deffen Stelle am 11. März

1605 die Vormundfchaft Über Albrecht Friedrich die Adminiftration

und das Gubecnium in Preußen übernommen hatte l5), unter Io:

hann Sigismund (1608 bis 23. December 1619) wuchs das

bisherige Territorium von 672 QMeilen bis auf 1150) durch den

Erwerb der durch des Kurfurfien Gattin) Tochter der alteften Schwefter

Marie Eleonore des (am 25. März 1609 kinderlos verfiorbenen)

Herzogs Johann Wilhelm von Iülich-Eleve-Berg) ererbten rheinifch

weftphälifwen Befilzungen 16)) fowie durch die Uebernahme des erblichen

Lehensbefißes von Preußen) nach dem Tode des Herzogs AlbrechtFriedriri)

am 27. Auguft 161817). Die Herrfchaften Schwedt und Vierraden

wurden als eröffnete Lehen eingezogen. Wahrend unter Geo rg

Wilhelm (1619 bis 1. December 1640) nur mit Noth der Kurfiaat

zufammen gehalten wurde) Ravenftein und die Hälfte von Ravensberg

aus der wefiphälifmen Erbfchaft an Pfalz-Neuburg verloren gingen

(Vergleich zu Duffeldorf am 19. März 1629)) die Anfprüche auf

Iägerndorf und auf Pommern keine Berfirkfimtigung fanden) gelang

es dem großen Kurffirfien Friedrich Wilhelm (1610 bis 9. Mai

1688) nicht nur) das preußifch-brandenburgifche Land zu -befeftigen)

 

13) Die Renovationen der Invefiitur von 1678 und 1589 bei 00:12] 1. c.

389 und 403 f.

14) S. W ohlbrück) Gefchiehte des ehemaligen Visthums Lebus und des

Landes diefes Namens. Berlin 1829-1832. 3 Bde. 8. Schröder) Zur

Gefchimte des Bisthums Brandenburg. Brandenburg 1849, 4.

15) 0021.211. o. 7.117.101. 413 8g,

16) Das ganze Erbe) die Herzogthümer Jülich) Cleoe) Berg) die Graf

fchaften Mark und Raoensberg) die Herrfmaft Raoenfiein) theiiten das Haus

Brandenburg und Pfalz Neuburg) nach mehreren vorläufigen Vergleichen (zu

Dortmund am 31. Mai 1609) zu Xanten am 12. November 1614 u. a.) definitiv

am 19. Semptember 1666. S. l. ijnjg, Zpjcilegjnm. 9711-8 epeejnlie. Contin.

]ll. [0]. 69 51]. du blanc, corps cijpwlneitjque 70m. 17. k. ll. 10|, 103 8g.,

259 8q. u, a. Vergl. überhaupt Wa ddigen ) Handbuch der hiflorifm-geogra

phifmen Literatur Wefiphalens S. 16 flg. Erhard) Gefcinmte des Jülich

Elevefehen Erbfolgefireites) in der Zeitfchrift für Gefchimte und vaterländifehe

Alterthumskunde Bd. nc. (Münfier 1816, 8.) Nr. ill) vergl. Anm. 23. -

17) Vergl. die Belehnungsurkunde vom 16. November 1611 bei 002i

1. c. 1'. l7. fois. 446 8g.
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fondern aus) ua. ein Bedeutendes zu erweitern L8). In die feit 1641

begonnenen Verhandlungen über den weflphälifchen »Frieden hineinge

zogen) fah fich der 'Kurficrfi genöthigt) auf die feinem .Haufe nach dem

Tode des letzten Herzogs bon Pommern Bogislao? xu?, am 13-. März

1637 zugefallenen pommerfchen Befihurrgen zur Hälfte zu Gunfien

Schwedens gegen Entfchadigung zu varzismten (am 10. November 1646).

Im Frieden 19) erhielt er Hinterpommern- mit dem fecularifirten Bis

thum Cammin) jedoch ohne Stettin) Garz) Damm) Gollnow) die

Infel Wollin und das frifche HaffÄPz fodann die ferularifitten Bis

thiimer Halberftadt nebft Hohenftein und Minden) nebfi der Anwart

fchaft auf das feculaxrifirte Erzbisthum Magdeburg) mit Ausnahme der

1635 durch den Frieden zu Prag an Sachfen überlaffenen vier Quer

f-urtifrizen, Aemter Querfurt) Iüterbotf. Dahme und Burg 21). Närhfi

dem erlangte Friedrich Wilhelm die Aufhebung der druckenden Lebens

abhängigkeit von Polen und fomit die Souverainetät uber das Herzog

thum Preußen) durch den Vertrag zu Labiau mit Carl x. oonSrhweden

am 10. November 165.6 und zu Wolau mit Johann Cafimir- von

Polen am 19. September 1657 22). Auf das durch jenen mit abge

tretene Bisthnm Ermland maißte zwar in diefem verzichtet werden) doch

wurden durch den Vertrag zu Brom-berg am 6. November 116-57 rwci)

als polnifche Lehen die Herrfmaften Lauenburg und Bütow und der

Pfandbefih der Starofiei Draheim und der Stadt Eli-ing erworben,

Der Friede zu Oliva vom 3. (10.) Mai 1660 beftätigte auf's Nee-tre

die Souverainetät über Preußen. Durch die Receffe vom 19, Sep

, tember 1666 und 2. Juni 1670 wurden die Befihverhältniffe aus dem

Jülim-Clevefchen Erbe geregelt. Das Herzogthum Cleve) die Graf

fehaften Mark und Ravensberg gingen zu volle-m Eigen-thun! auf

Brandenburg Über) fiir die Abtretung von Ravenfiein an Pfalz-Neu.

burg zahlte diefes 50)000 ThalerW). Als* im Jahre 1675 arn 1:6.

18) L, v. Qrlich) Gefchirhte des preußifckien Staates im 17-. Jahrhundert)

mit befonderer Beziehung auf das Leben Friedrich. Wilhelm des großen Kur

fürften. Berlin 183.8 u. 1839. 3 Vde. 8.

19) Vergl. über die fiir Brandenburg im Art. xl, O. getroffenen

Beftimmungen die vollfiändigen Narinveifungen bei P-iitter) Grill des weft

phälifetien Friedens (Göttingen 1795. 8,) S. 166-182.

20) Die Regulirung der Grenzen erfolgte durch den Vergleich vom 4. Mai

1653. Ein dadurch herbeigeführt" Verluft wurde im Frieden zu. 8e. (Zermöjo

en 1.3!.: den 29. Juni 1679 wieder erfeßt.

21) Die Vefignahme von Magdeburg erfolgte 1.680 nach dem am 4, Juni

d. I. eingetretenen .Tode des damaligen Adminiftrators) Herzog Augufi von

Sachfen. Der Sohn deffelben) Herzog Johann von Sachfen-Weißeafels) ver

zichtete am 22. Juli 1687 auf das Amt Burg.

22) Es finden fich diefelben) nebft den zu Bromberg bei voriel 1. c. ].

lil. 10]. 486 8g. Vergl, v. Baczko) Gefchinite |. c. Bd. 7. S. 208 fig.

23) S. Anm.16. Vet-gl. bijnjg l. 6.111. 210 rq. l)u Won!, 70]. ill.

e, [ll, 117 gq. Scotti) Sammlung der Gefeße inCleoe-Mnrk Bd. l. S;
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November mit dem Herzog.- Georg Wilhelm. das fiirfilihe Haus“ von

Schießen. erlofch. und. nun das Recht aus der Erbverbrüderung (ßAnm.

10) für Brandenburg in. Wirkfamkeit treten follte. brachte es der Kaifer

Leopold l. dahin. ,daß der Kurfürft 1.686 fich_ mit dem Schwie

bufec Kreife im Fürftenthume Glogau abfinden ließ. deffen Rückgabe

aber insgeheim der Kurprinz. für die Zukunft ve-rheißen mußte und die

auch 1694 erfolgte 24). Friedrich [l1. (1.688 bis 25. Februar 1713)

erhielt von feinem Vater eine Herrfmaft von 2030 QMeilen mit

1.500.000 Einwohnern. eine Macht. groß: genug. um als, Königreich

anerkannt zu werden. Nach der kaiferlichen Befiärigung vom 16. No

vember 1700 wurde der Kurfürft am 18. Januar 1701 zu Königsberg

als: König in Preußen gekrönt und führte als folcher den Titel

Friedrich 1.25) Er vergrößerte das Land durch den Erwerb der

litthauifmen Herrfmaften Tauroggen und Secret) 1691. auf Grund

früherer Verträge ?Oz durch die Erbvogtei über das-Stift Quedlinburg

nebft den Aemtern Lauenburg. Sevenberg. Gecrsdorf und dem Reichs

fmulzenamte zu Nordhaufen 1697 und dem Amte. Petersberg 1698.

welche von Sawfen gekauft wurden 27). durch das Amt Dietenborn

(zu Hohenftein gefchlagen) 1699. von Schwarzburg-Sondershaufen

gekaufcsk); durch die aus der oranifchen ErbfmaftW). nach dem Tode

Wilhelms 11|. Königs von England und Erbftatthalters der Rieder

lande am 19. März* 1702._ erlangte Graffchaft Piörssa). die Graflcbaft

Lingen 31). das, Fürftenthum Neufchatel, (Neuenburg) nebft der Graf

fchaft Valengin (Valendis) 32)z durch Kauf des den. Grafen Solms

zugehörigen Antheiles der Graffchaft TeklenburgM). unter F rie d rich

436 flg. Deffel-ben Sammlung der Gefege in Iülich- (Cleve- Berg Bd. l. S.

141 .
F22) Friedrichs ll. Memoiren pour sei-eit a [Tristan-e rie [a maison .Lehr-rosen

bourg (1767 4.) p. 3. 16.

25) Kronentractat vom 16. und 27. November 1700 bei Fbrfter. Kaifer

Carl ill, u. f. w. (Potsdam 1836 8). urkundenbuch zu Vb. l. S. 8 flg. Vergl.

v. Kampg. Literatur der Verfaffungdes königlichen Haufes. Berlin 1824.

8. (aus den Iahrbächern Bd. eine.) S. 11 flg. R anke. neue Bücher preußi

fcher Gefchichte Vb. l. S. 103 flg.

26) Sch u b er t. Handbuch der Staatskunde a, a. O. l. S. 58.

27) l]u [dont l. 0. 70i. lil). [I. ll. 101c 376. könig, Zpicilegium ancie

giaat, '1'. [1], 101. 295.

28) Lil-nig. Grundfefte europäifmer Potenzen. Gerechtfame 1'. l. n. 378

u. Thrall-um kiuropaeum "l". All'. n. 555. '

29)- v. Kamps. Literatur der Verfaffung S. 59 f.

30) Die Vefihnahme erfolgt 1702. bie kaiferliwe Anerkennung d. 19. April

1707. Vergl. [lui-re, Series faeti in Meurfifcljer Sache 1712. 4.

31) Die Befihnahme erfolgte am 25. März 1702,

32) Der Erwerb. trat ein in Folge der Entfcheibung der Stände vom

3, November 1707. (Lünig. Reichsarchiv. para specialis. 60min. 101.283 8g.)

81117.03. t? o h en h a rd (Ludwig). preußifclees. Naumburg und deffen Gerechtfame.

33) Die Vefienahme, erfolgte am 17.Mai» 1707. vergl. Interior facli Sr.
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Wilhelm [. (1-713 bis 31. Mai 1740) kam) nach dem utrechter

Frieden vom 13. April 1713) aus der oranifmen Erbfäzaft noch das

' Quartier Geldern hinzu 34). Außerdem erwarb der König die nach dem

Tode des Grafen Volrath von Limburg in Franken am 19, Augufi

1713 ihm angefallene Grafiähafc Limburg) indem die Cognaten eine

Abfindung erhielten 3M fodann in Folge des nordifmen Krieges) durch

den Frieden zu Stockholm am 21. Januar 1720 Stettin) Ufedom)

Wollin und das Land zwiichen der Oder und Peeneiiö)) und gemäß

Vereinbarung mit Bentheim-Limburg den diefem zugehörigen Theil von

Teklenburg 1729 37).

Am 31. ?Mai 1740fiibernahm Friedrich [l. der Große die

Regierung eines Territociums von 2174 QMeilen) mit 2)240)000

Einwohnern. Wahrend einer 46jährigen Herrfchaft vergrößerte er

dafielbe bis auf 3568 QMeilen mit 6)000)000 Menfchen 38). Schon

durch den erfien fmlefifmen Krieg erwarb er die Fiirfienthümer Troppau)

Iägerndorf) Oppeln und Ratibor) die Standesherrfchaften Pleß und

Beuthen (Oberfchlefiero) die Fürftenthiimer Breslau) Brieg) Glogau)

Inner) Liegniß) Münfterberg) Sagan) Neiffe) Oels) Scinveidniß)

Wohlau (nebfi dem fchon friiher befefienen Crofien-Niederimlefien)) die

Grafichaft Glan und *die Standesherrimaften Trachenberg) Cacolath)

Wartenberg) Militfct) und Gofmüh -- zufammen 685 QMeilen mit

mehr als 1)000)000- Einwohnern. Der Breslau-Berliner Frieden

vom 11. Juni und 28. Juli 1742 wurde lediglich zu Dresden am

25. December 1745 und zu Hubertsburg am 15. Februar 1763 zu

Gunfien des Königs beftätigt 39). Demnächft fiel mit dem Tode Carl

..Edzards am 25. Mai 1744 Ofifriesland an Preußen und wurde am

23. Juli d. I. in Befiß genommen-Lo)) desgleichen ein Theil der Graf

fmaft Mansfeld) nach dem Tode des Grafen Iofeph Wenzel a-m

Königl. Majefiät in Preußen wohlerworbenen Poffeffion und Gerechtfamen der

ohnmittelbaren Allodial-Reimsgraffmaft Teklenburg betreffend. 1722. 4. (auch

in Fabers Staatskanzlei Bd. )(l.l. S. 669 flg.)) vergl. v, Kam p iz) Literatur

der Verfaifung S, 61 f, (f. Anin. 35.)

34) Definitiv wurde die Oranifme Erbfchaftsangelegenheit erfi durch Ver

trag vom 14, Mai und 16. Juni 1732 geordnet (80133301, (Loniiciuation von

])u iiilolit 1. 0.701.111. l'.l[.i0i. 335 8a.)

35) o. Kampiz) Literatur der Verfaffung S. 70 f. Im Jahre 1742

iiberließ Friedrich ll. die Grafimaft dem Hauie Ansvaeh-Baireuth,

36) Das Friedensinftrument bei ]) u [i1 0 oi ]. c. i701. "[1]. e. ll. 10].

21 8a.

37) Der Vergleich d, Rheda am 14,) Berlin am 20. Augufi erhielt die

kaiferliche Veflätigung am 9. Januar 1730.

38) Sai u b ert) Staatskunde l. S. 68) 78 und (Zii.

39) Noni() rotiert ini-ir Zenlium "l". l. p. 734 8g. 'i'.l[.p.194 84]. "i". [ll. y,

368 8g. Der Hubertsburger Friede auch bei iilurtel|8 , recuej] .103 li-nitsß etc.

1'. l, 9. 61 rq. Vergl. v, Kampß) Lit. der Verfaffung S. 62 fig.

40) v. Kam p ß ) Literatur der Verfaffung S. 66 flg.
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31. März 1780, Viel bedeutender war aber der Zuwachs aus der

eifien Theilung Polens) nach den Verträgen mit Rußland vom i7.

Februar) mit Rußland und Oefireici) vom 25. Juli 1772. Preußen

erhielt das bisherige polnifche Preußen (Weftpreußen mit Einfchluß

von Ermland)) ausgenommen Danzig und Thorn) und Großpolen bis

an die Netze (Nehdiftrict) insgefcimmt nach der am 22. Auguft 1776

erfolgten Großregulirung 651 QMeilen mit 550)000 Bewohnern 41).

Am 17. Auguft 1786 fucredirte dem großen Könige fein Neffe

Friedrich Wilhelm ll. Diefrr gewann bei der zweiten Theilung

Polens) gemaß Patentes vom 25. Marz 1793 und deffen Ratification

durch den Reichstag zu Grodno am 25. September d. JN) die Woi

wodfchaften Pofen) Kalifch) Gnefen) Sieradz) Lanczhr) Rava) die

Landfchaft Eujavien) das Land Dobrzhn) einen Theil von Krakau)

Plock und Mafurien (Südpreußen) und die zu Wefipreußen gefchlagenen

Städte und Gebiete von Danzig und Thorn) zufammen gegen 900

QMeilen mit 1)1Z0)000 Seelen. Schon zwei Jahre darauf kamen

in Folge der dritten Thcilung Polens) nach dem Vertrage vom 24.

October 1795 43)) noch hinzu: die Spitze von Samogitien) welche

durch den Niemen und Ofipreußen gebildet wird) ein Theil der Woiwod

fchaft Troti in Litthauen am linken Ufer des Niemen) faft ganz Pod

lachien und der größte Theil von Mafovien in Großpolen bis an den

Bug und Pilica (wozu Warfchau gehört)) auch der bei der vorigen

Theilung nicht mit erworbene Theil von Rawa und ein Stuck der

Woiwodfchaft Krakau an der oberfchlefifihen Grenze. Oiefe theils zu

Schlefien (NeufchlefieW) theils zu Süd- und Ofipreußen genommenen)

theils zu einer eigenen Provinz) Neuoftpreußen) gebildeten Landfmaften)

betrugen gegen 890 QMeilen mit 1)000)000 Einwohnern. Schon

vorher waren durch Verzichtleifiu-ng des legten Markgrafen von Ans

bach-Baireuth Earl Friedrich Alexander) am 2. December 1791 auch

diefe beiden fräniifchen Furftenthiimer am 3. Januar 1792 in Befih

genommen-U). So war der preußifche Staat bis auf mehr als 5200

QMeilen mit 8)660)000 Einwohnern im Laufe der Zeit angewachfen.

Diefe Großmacht übernahm Friedrich Wilhelm [l1. nach dem

Tode feines Vaters am 16. November 1797. Für die bereits im

Basler Frieden am 5. April 1795 an Frankreich abgetretenen Difiricte

von Geldern) Mörs und Eleve) Sevenaar) Hugffen (48 QMeilen mit

127)000 Einwohnern) und der Rhein- und Maaszölle wurde nach den

41) Leman) hifior-geograph. Einleitung in die Provinzialreclote Weft

preußens (Marienwerder 1830 8.)) wo auch S. 73 flg, das Patent wegen der

Vefihnahme vom 13. September 1772 mitgetheilc i|. Der Grenzoergleicl) bei

bier-tens, recuei1oit.l.497.

42) dlnrtene, recuej] eit. b'. 202 ßq.

43) Warten s, recuei] oil. 7'. p. 702 8a.) verb. mit der Declaration vom

23. April 1797 (Forum Corp. Court, 1797 fir, 33).

44) Schubert a. a. O. S. 80.

All, 18
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25. Februar 1803 ein Erfah von 221 QMeilen mit 564)000 ' e

wohnern bewilligt-Kö)) nämlich die Fürftenthümer Münfter (ein Theil

des facularifirten Bisthums)) Hildesheim) Paderborn (beide fcicularifirt))

das Eichsfeld) Erfurt) die Gaugraffchaft Treffurt) die Graffmaft Unter

gleichen nebft Blankenheim und Kranichfeld) die Vogtei Dorla) die

Reichsfiädte Goslar) Mühlhaufen) Nordhaufen) die Stifte Effen)

Werden) Elten) die Abtei Herford und Propftei Cappenberg. Die

politifchen Umfiände der nächften Jahre brachten Preußen in' eine fehr

fchwierige Lage) in wel>)er es zum Vertrage zu Schönbrunn (beiWien)

am 15. December 1805 mit Frankreich genöthigt) demfelben Neuenburg

und Valendis) fowie den noch zurückgehaltenen Theil von Cleve am

rechten Rheinufer) und Ansbach-Baireuth Bayern überließ) dagegen

aber Hannover nebft Osnabrück in Befih nahm. Weitere Willkür

Napoleons führte dann zu einem Bruche und zu einem Kampfe) in

welchem Preußen unterlag. Durch den Frieden zu Tilfit am 9. Juli

1807 46) ging über die Hälfte des bisherigen Befihthums verloren)

3246 QMeilen mit 5)619)400 Seelen) während nur 2874 QMeilen

mit 5)040)600 dem Staate verblieben 47). Deshalb umfaßte nach der

fpäteren Eintheilung 1) die Provinz Brandenburg) mit Ausfchluß der

Laufiß) des Cottbußer Kreifes) der Stadt Schermeifel und des Dorfes

Grochowz 2) von der Provinz Sachfen die zwei Ierichow'fchen Kreife)

mit Ausnahme des Amtes Gommernz 3) die Provinz Preußen) mit

Ausnahme der Kreife Culm) Thorn) Straßburg) Löbau) des größten

Theiles des Graudenzer Kreifes) mehrerer Ortfchaften des Flatow'fchen)

und der Stadt Danzig mit ihrem Gebietez 4) die Provinz Pommern)

mit Ausfchluß von Neuvorpommernz 5) die Provinz Schlefien) mit

Ausnahme des dazu gehörigen Theiles der Oberlaufiiz,

Der Erfolg der Freiheitskriege ift die Herftellung der preußifchen

Monarchie in ihrem früheren Glanze. Dergegenwärtige Länderbeftand

beruht auf den Feftfeizungen des erften Parifer Friedens vom 30. Mai

1814) der Wiener Congreßacte vom 11.Juni 1815) des zweiten Parifer

Friedens vom 20. Novbr. 1815) fowie auf den mitden einzelnen intereffir

ten Mächten gefmloffenen Verträgen) von welchen bei der Darftellung der

Provinzialverhältnifle weiterhin fpeciell die Rede fein wird") Von

45) Wegen der Details vergl, Gaspari) der Deputationsreceß, Ham

burg 1803. 2 Bde, 8. v, Hoff) Deutfchland vor der franzöfifmen Revolution

und nach dem Frieden von Lüneville. Gotha 1801. 1805. 2 Vde. 8. (der

zweite Band).

46) Wattens , Supplement nu recuvj] dic, 'l'. lil. 444 8c). r, [Unzer, cor

pn: conntitulianum (Jerrnunise lit. kill,

47) S. Schubert a. a. O. l. 100 f. 105.

48) Zur allgemeinen Orientirung genüge die Verweifung auf Sch ud ert

a. a. O. S, 108 flg. Die im Terre angegebenen Zahlen find daher enrlehnt)

fo weit nicht auf andere Literatur Bezug genommen ift.
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den durch den Tilfiter Frieden verloren gegangenen Befißungen wurden

c. 1085 QMeilen mit 2)345)250 Seelen reftituirt) neu erworben

wurden o. 10171/2 QMeilen mit 2)960)300 Seelen) fo daß im

Juli 1815 der Staat 49761/2 QMeilen mit 10)346)150 Bewohnern

umfaßte. Mit Hinzuremnung der Erwerbungen durch den zweiten

Parifer Frieden und befondere Verträge auf Neuenburg und Valendis)

der von Sachfen-Eoburg am 31. Mai 1834 erkauften Herrfcloaft Lich

tenberg (Kreis St. Wendel) beftand 1840 der Staat aus 509036

QMeilen mit einer Bevölkerung von 14)967)465 Menfmen. unter

der Regierung Friedrich Wilhelm's ill.) welcher dem am 7. Juni

1840 verewigten Vater folgte) ift der Umfang der Monarchie durch den

Kauf der beiden Hohenzollerwfchen Fürftenthümer mittelft des Vertrages

vom 7, December 1849 auf 6013)46 QMeilen geftlegen. Die erhöhte

Population der lebten Zeit fpricht fich in den neueften Volkszählungen

auf's Günftigfte aus. Die amtlichen ftatifiifcloen Tabellen weifen am

Ende des Jahres 1849 eine Bevölkerung von 16)331)187 Seelen

_na>)19)) für die Fürftenthümer Hohenzollern aus derfelben Zeit von

6626150).

Nach dieferSkizzei") wenden wir uns zur Betrachtung der Rechts

verhältniffe des Staates und beginnen mit einer

Ueberficht der preußifchen GefehgebungN).

In den einzelnen Provinzen des preußifchen Staates galt bis zum

Ende des vorigen Jahrhundertes und zum Theil noch fpäter das gemeine

Recht) wie in Teutfchland überhaupt) jedoch durch eigenthümliche gene

relle und fpecielle Normen modificirt (vgl. unten). Durch die Ein

führung gefmloffener Gefelzbümer hat die formelle Autorität derQuellen

des gemeinen Rechtes faft ganz aufgehört; fie befteht jetzt nur noch)

und überdies mit vielen Ausnahmenöi)) in dem oftrheinifchen Theile

49) Mittheilungen des fiatifiifchen Bureaus in Berlin) herausgegeben von

Dietrici. Jahrgang 1850 S. 250. Am Ende des Jahres 1852 ift eine

neue allgemeine Zählung erfolgt) deren Ergebniß jedoch noch nicht zu allgemeiner

Kunde gelangte. Im Jahre 1846 ergab die Volkszählung 16)112)938) die Ver

mehrung bis 1849 betrug alfo 218249 Seelen.

50) Mittheilungen a. a. O. 1852 S. 48) 57.

51) Für die Gefchichte des preußifchen Staates möge außer den

angeführten und noch zu ncnnenden Monographien im allgemeinen hingewiefen

werden auf Manfo's Gefchictrte vom Frieden zu Hubertsburg bis zur zweiten

Parifer Abknnft. 2. Ausg. Frankfurt a. M. u. Leipzig 1835) 1836. 3 Bde. 8.

Stenzel) Gefchiclyte des preußifmen Staates von den ältefien Zeiten bis 1756.

.Hamburg 1850-1851. 4 Bde 8. Raute) neue Bücher preußifcher Ge

fchichte u. a. m.

52) Vergl. K. F. F. Siehe) Grundbegriff preußifcher Staats- und

Rechtsgefcbichte) als Einleitung in die Wiffcnichaft des preußifcben Rechtes,

Berlin 1829. 8. H. A. Simon) Bericht über die fcientivifche Reduction der

Materialien der preußifchen Gefetzgebung) in Mathis iurifiifäier Monats

fchrift Bd. x1) S. 191 flg. und die weiter unten citirte Literatur.

53) Vergl. außer den (Zitaten in Anm. 51-53) Ergänzungen und Er

18 *
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-des Regierungsbeztrkes Coblenz 34).) in Neuvorpommern nebft Rügenäö),

in Hohenzollern-Hechingen und *Sigmarjngem desgleichen theilweife

rückfichclici) einzelner Objecte und Perfonen. wie namentlich binfiwts

des canonllcloen Rennes für die römifch-katholifme Kircheöö)) die Reich-s

-gefene für Stifter 57)) des teutfchen Privatfürfiencemtes für den hohen

Adel M) u. a.

Die wichtigeren ati-gemeinen und befonderen Gefeße für die bis zur

Mitte des aaztzehnten Iahrhundertes Preußen angehöcigen Gebiete

finden fiä) in 611k. 0cm iflylii 60kpl18 (Lonßljlnlianum blakcbjcarum der

Zkönigl. preu-ßifmen in der Kur: und Mack Brandenburg) auch incor

pori-rcen Landen p-udlicirde und ergangene Ordnungen u. f. w. bis zum

Jahre 1736 lechs Theile und vier Conftitutionen. ein Supplementband

und ein .Repertorium vom Kammergerimts-Protonotariu-s Annifius)

mon 1737 bis 1750. Fol. Halle und Berlin 1736-1755; fowie

cin E. L. H. v. Ra be. Sammlung preußifGer Gefeße und Verord

nungen u. f. w. Haile 181.7 flg. Bd. lF Abth. -l u. l).

Den Gedanken, durch eine neue allgemeine Gefeßgebung den viel- ,

fachen Ylißfiänden) befonders dem langwierigen Proceßverfahcen abzu- *

:helfe-m faßte Friedrich der Große im Jahre 1745. Dringenden Anlaß

gab vorzicglicl) die größere Selbfifiändigkeit des preußifmen Gcrichcswefens)

in Folge des 1745 im Dresdner Frieden erlangten prioilegiam ae non

appellanclo jllinntatum für alle zum teutfchen Reiche gehörigen preußifcwn l

*Lande Ans der Kucmark durfte fchon der goldenen Bulle gemäß nicht l

an 'das Reim (Lypellirt werden) was noch Rudolf ll. auf den Wunfci) '

Johann George? unterm 24. Juli 1586 ausdrücklich befiätigte 59).

Fiir die königlichen Reichslande erhielt Friedrich l. vom KaiferLeopold l.*den 516, December 1702 ein prieilegium a9 n0n appellanclo ljmitaluac.

wonach in p08898801-i0 gar nicht) in pecjtorjc) aber nur dann) wenn das

Object 2500 Goldgulden überftieg. an die Reichsgerichte appellirt wer:

_den durfte. Vergebene! bemühte fich Friedrich Wilhelm l. um das

prjr-ilegiun. illjlnjtalnmöo). Nach Empfang des kaifeclihen Dec-ms

läuterungen der preuß. Rechtsblimer von Gräff) Koch u. f. w, Th. l. Abth, l

zum Publications-Patente. l).

54) Starke) Beiträge- zur Kenntniß der bcflehenden Gerichtsverfafiung

im prrußWen Staate. Bd. l) Z. 87 flg. Bd. ll) Abth. ll) S. 89 fig.

35) Starte a. a. O. Bd. l) s. 99 flg. Bd. ll. Abth. l, S, 273 flg.

56) S. La s p eures) Gefmiarte und heutige Verfafiung der katholifmen

Kirche Preußens Bd. l, S. 817 fig.) 879 flg,

57) S. allgem. Landrecht Th. n. Tic. x1. s. 1078 u. a.

58) Relcript vom 12. Januar 1836 (v. Kamps) Jahrbücher Bd. kll-llllÄ

S. 205). M, f. inkefien die Gegendemerkungen von Ko th: All-gem, Landrerht

?r preußifmen Staaten mit einem Kommentar Bd. l) (Berlin 1852, 8.)

, nm.

59) Corp. a. n. rom. rl. Abth. (I) S. 129.

60,) Förfier, Friedrich Wilhem 1. Bd, ll) S. 67-70) 264.
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vom 31. Mai 1746 beauftragteöj) Friedrich 11. durch Refcript vo.m

4. October den Großkanzler Samuel von Eorceji) ivelcher fich

bereits durch die Revifion des preußifchen Landrewces von 1721

|(f. unten)) fowie dura) die Ausarbeitung einer Verordnung über das

Verfahren beim Kammergeriwte (6. 6, 16. April 1725) bewährt hatte)

mit der Bearbeitung einer neuen Gerichts: und Landesordnung. Schon

am Z1. December 1746 erließ der König die Co nftitu ti on) wie die

Procefie in Pommern nach Sr. Königl. Majeftät in Preußen vorge

fchriebenem Plane in Einem Jahre in allen Inftanzen zu Ende ge

bracht werden follen 62). Ihr ijemäß bearbeitete v. Cocceji das

Project des 0061013 171-i6er1e1a111. welches fofort als Project

des 60611318 kricierioinni Vorderanioj am 6. Juli i747 in Vom

mern eingeführt und wegen des günfligen Erfolges (i3) am 3. April

1748 unter dem Titel: Project des 0061018 K116-e11e10111 11a rc-111oi

in den übrigen Provinzen) mit Ausnahme des Herzogthums Geldern)

als Gefeß eingeführt wurde 6i). Hierauf erging an die Iuftizbehörden

die Aufforderung) ihm Erinnerungen über das Project einzufenden) und

eine befondere Commiffion erhielt den Auftrag) nach den 110111118 daffelbe

zu revidiren. Zwar ift ein eigener 606e): 1-111-18-.15- nicht zu Stande ge

kommen) doch erfchienen zwei Anhänge 1761 und 1709 65). -.- (Ulrich

zeitig wurde auch das materielle Recht umgearbeitet, Beim Erlaß der

vorhin erwähnten Conftitution vom 31. December 1746 refcribirte der

König in Ö. 24 derfelben zugleich: „Weil die größte Verzögerung der

Iuftiz aus dem ungewiffen lateinifchen röinifchen Rechte herrührt)

welches nicht allein ohne Ordnung compilirt worden) fondern worin

Zingulus 19388 pr() et contra disputirt) oder nach eines jeden Eaprice

limitirt oder ertendirt worden: fo befehlen Wir gedachten! unferm

Etats-Minifier v, Eocceji) ein teutfches allgemeines Landrecht)

welches fich blos auf die Vernunft und Landesverfaffungen gründet)

zu ver-fertigen." Da der König aber erkannte) daß die Reform mit

Anfchluß an das Beftehende erfolgen müffe und die Grundfahe darüber

 

61) Vergl. die Juftizreform in den Jahren 1746-1748 in v. Kamph

Iahrbüchern Bd, 1.111) S. 117-138.

62) Sie erfchien) zufammen mit dem Rrfcript vom 4. October) Berlin

beim Hofbuchdrucker Gäbert 1747 Fol. und findet fich auch in der Schrift:

Recinliehe Unterfuchung) wie die Fehler bei Beftellung der Aemter und Ver

waltung der Juftiz verbeffert werden können. 1747,

63) In der Vorrede zum Project des (106. 1'116. 111111-'ei11o1 wird mitgetheilt)

es feit-n binnen acht Monaten in Pommern 2400 alte Procejfe abgethan

worden.

64) Herausgegeben Berlin bei Gäbert 1748 in Folio und in Quarto;

desgleicinn 1749 in Berlin und in Halle) fowie 1766 in Königsberg in Orca-o

mit den Nachfragen.

65) Der reite Anhang ift förmliä) publicirt 66. Königsberg den 28. Fehr.

1761 (i. 110e. Corp. 6011111. 1761 bir. 6)) der zweite aber nur als, Privarlamm

lung) jedoch mit kbniglicher Approbation) Berlin 17611) herausgegeben wort-at!,
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felbft in der „Disnerlnijon nur in r8i80n cietnbiir 011 abroger [98 10i!“

im Jahre 1748 entwickelt hatteöö). fo erfolgte im Jahre 1749 ein

neuer Auftrag und ein ..Plan. betreffend die Reformen der Jufiiz.

welche Se. Kbnigl. Majefiät in Preußen felbfi. und durch eigene

bmnidrez forniirt haben u. f. w. 67)" und demgemäß: Project des

80rp0ri8 juris k'ri(]ekric)iani. das ifi. Sr. Königi. Mair-fiat in

Preußen in der Vernunft und Landesoerfaffung gegritndetes Landrecht.

worin das römifche Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges

Shfiemaös) nach denen dreien 0i1jE01j8 inri8 gebracht: Theil i. 1749.

(2. Aufl. 1750.) Theil ][. 175169). Diefes Project wurde indeffen

nicht allgemein publicirt. fondern nur Theil i. Buch [l u. [li. (von Ehe

und Vormundfmaftsfamen) in Oft- und Wefipreußexi. der Altmark.

Eleve. Oftfriesland. Lingin. Minden und Schlefien als Gefeh ein:

gefiihrt. wo estheilweife auch jetzt noch als Provinzialrerht gilt79).

Die weitere Reform der preußifmen Legislation ruhte nun bis

zum Jahre 1774. Die inzwifmen ergangenen einzelnen Gefelze er

fchienen aber unter der Leitung der durch das königl. Privilegium vom

7. April 1748 damit beauftragten Academie der Wiffenfchaften. in der

Fortfeßung der Myliusfchen Sammlung. unter dem Titel: Forum

(inrpnzlianolilutionum prussiao-[Itöncienburgensium

prnecipue bitirciiienrun) (citirt di. (i. E.). und zwar zunächfi bis

1775 in fiinf Bänden. nebft einem Repertorium. Die feitdem bis

1806 refp, bis 1810 erlaffenen Gefeße bilden Bd, ill-kill derfelben

Sammlung. zu welcher nun noch ein zweites Repertorium verfaßt

wurde. welches als Regifter die Jahre 1751 bis 1800 umfaßt. Die

wichcigeren Gefelze aus diefer ..aiademifchen Sammlung" enthält noch

die v. Rabe'fche Sammlung. Bd. l. Abth. ][. bis Bd. i711'.

Jm Jahre 1774 hatte der fchlefifme Jufiizminifier v. Ca rm e r71).

auf die wiederholten Klagen des Königs über die Verfchleppung der

Proreffe. einen Plan zur Juftizverbefferung ausgearbeitet und am 18.

Auguft dem Könige überreicht. welcher nach dem Principe jenes Vor

fchlages einc Revifion des ..Projertes des 0016018 kei-i-xricianil* wün

 
i_ .- .i

'| .rex >

66) Vergl. Jacobfon über den Znfammenhang der Theorie und Praxis

u. f. w.. in der Zeitfchrift fiir Theorie und Praxis des preußifrhen Rechtes von

Bobrif und Iacobfon Bd. l. H, i. S. 20 fig. (ONarienw-:rdrr 1834. 8.)

67) Halle 1749 4, und in der franzbfifuien Ueberfetzung. Leipzig 1752. 12.

68) Darüber f. m. die Vorrede zum Project und H u go . in den Göttinger

gelehrten 'Zinzcitzen 1834 Nr. 167.

69) Der dritte Theil ift nicht erfchienen. da d. Eocceji bereits 1755 fiarb

und der fiebenjährige Krieg die Fortfehung hrmmte.

70) Die Namweifungen im einzelnen findet man in den rit. Ergänzungen

und Erläuterungen der prenßifchen Rechtebiicher Bd. 1. S. 26 flg.

71) Carmer. Großkanzler der preußifchen Staaten. Ein biographifcjjer

Verfuch. Breslau 1801. 8.
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fchensiverth fand) worauf der Oberamts-Regierungsrath S ua rez72)

ein „Project des revidirten 00610187njc1cxrj(-.i7.1ni*l ver

faßte) deffen Annahme jedoch auf Vorftellungen des Großkanzlers von

Fürfi und (des Kammergericins-Präfidenten v. Rabeur nicht erfolgte.

Dagegen erließ der König am 15.Januar 1776 eine neue Verordnung)

um die Proceffe zu verkürzen 73).

Eine neue Richtung erhielt die preußifciye Gefelzreform durch den

berühmten Proceß des Müller Arnold 74)) in deffen Folge v. Fürft ent

laffen und v. Carmer zu feinem Nachfolger ernannt wurde (am 25.

December 1779). Bereits am 28. December 1779 erging eine vor:

läufige Jnftruction zur Verbefferung des Proceßwefens) und indem der

König fich unterm 6. April 1780 mit den von v, Earmer aufgeftellten

Principien einig erklärte75)) bezeichnete er in der Eabinetsordre vom

14. d. M. 76) näher die zu erreichende Aufgabe. ,) (Ü);

Was das Proceßrecht betrifft) fo trat in die Stelle der gemein

rechtlichen Verhandlungsmarime eine Art Jnquifitionsmarime (f. unten))

und rückficiotlicl) des materiellen Rechtes ward ein zur Ergänzung der

Provinzialremte dienendes gemeines Gefelzbuch beabficiytigt. Es erfmien

zuerfi das

(Korpus juris krjcierjcjanurn. Erfies Buch) von der

Proceßordnung in vier Theilen.

1) Vom gerichtlichen Verfahren im gemeinen und ordentlichen

Proceffe in 24 Titeln.

2) Von Untergerichts- und fummarifchen Proceffen in 28 Titeln.

3) Von den Pflichten der bei der Juftiz angeftellten Perfonen in

8 Titeln.

3) Von den Gefetzen) welche die Proceßordnung genauer be;

ftimmen.

Unterm 26. April 1781 erfolgte die Publication) und nachdem

Suarez noch eine eigene Jnfirurtion zum Unterrichte- für die Juftiz

x

72) S uarez) ein biogravhifmes Fragment und o. Kam ph) Jahrbücher

Bd. 71.1) S. 1 flg.) f. aua) Klein's Annalen Bd. x711) S. 349 flg.

73) 170e. (L. (1. 70m. 71. 801. 17 vergl, überhaupt die 1774-1776 über

die Juftizreform gepflogenen Verhandlungen) aus den Materialien Bd. l u. [11)

in v. Kampb Jahrbuch Bd, 1.7111) S, 1-60.

74) Vergl. befonders wegen der mitgetheilten Arten Siehe) Ausübung

oberfier richterliche-r Gewalt des Staates und Cabinetsjuiiiz in ivefentlieher

Differenz (Potsdam 1835. 8.) und die dafelbfi angeführten Schriften von

v. Dohm) Sengebufch) Preuß u. a. f. noeh unten.

75) v. Kamps) Jahrbuch Bd. 111.71) S. 225,

76) 1707. i). (L. 70711.71. 101. 1935. v. Rabe) Sammlung Bd. 1) Abth. 7])

S. 439 u. öfter.
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collegia (publ. am 15.Angufk 1'780) entworfen hatte. Aus den darauf

ergangenen' Gutachten und Berichten der Behörden) ward eine neue

Nevifion bewirkt) bei welcher das Corpus irn-is in drei Theile gebracht

wurde.

1) Die Proceßotdnung in 52 Titeln (der frühere Theil l. ll, [7.)

2) Das gerichtliche Verfahren in nicht fireitigen Angelegenheiten

in 6 Titeln (ganz neu). g

3) ueber die Pflichten derIuftizbedienten in 8Titeln (der frühere

Theil ['[) nebft einer Beilage: Allgemeines Regiftratur- und Kanzlei*

reglement.

In diefer Geftalt wurde das Publicationspatenc des Gefeges am

6. Juli 1793) unter dem Namen

Allgemeine Gerithtsordnung für die preußifehen

Staaten

vollzogen) die Publication des Gefehes felbft erfolgte aber erfi) na>)

Vollendung des Druckes) am 24. December 1'794 für die erften) am

30. Juli 1795 für die beiden folgenden Theile 77).

Die hierauf zur Ergänzung und Erläuterung erlaffenen Verord

nungen wurden als eigene Sammlung

Anhang zur allgemeinen Getichtsordnung für die

preußifchen Staaten")

am 4. Februar 1815 publieirt) den fpäteren Ausgaben der allgemeinen

Gerichtsordnung aber als Zufäße bei den betreffenden Paragraphen

hinzugefügt.

Das materielle Recht") follte der urfprünglichen Abfimt gemäß

als zweites Buch des Norm-Z ii1rj8 liriciericianum erfcheinen. Die

Grundlage der Arbeit bildeten von 0-. Volkmar gefertigte und von dem

Generalfiscal Pachaly) unter Benutzung der damals gatrgbarenLiter-atur)

revidirte Ertracte und Auffäge aus den Quellen des gemeinen Rechtes)

den Landesgefegen und Präjudicien) welche von Gartner) Suarez) den

Kammergerichtsräthen Baumgarten) Goßler) v, Kircheifen revidirt und

77) Ueber die Abweichungen der Eerichtsordriung vom (Li-rpue ini-ir [Trixie

riciunuln f. v. Stengel) Beiträge zur Kenntniß der Iuftizverfaffung u. f. w,

Bd. l) S. 213 flg. l

78) S. die Materialien zum Anhange der allgemeinen Gerichtsordnung in

Lbwenberg) Beiträge zur Erkenntniß der Motive der preußifchen Gefeß

gebung. Berlin 1843. 8. Bd. ll) S. 125-810“.

79) Vet-gl, außer den Anm. 50 Citirten) Euler) geicbichtlirhe Einleitung

in das Studium des allgemeinen Landrechtes (in v. Kamptz Jahrbuch Bddtxxil)

S. 17 flg.). o. Daniels Lehrbuch des gemeinen prenßifchen Vrioatreehtes.

Bd. i) (Berlin 1851) S. 20 flg.
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in deshalb gehaitenenCei-rfeeenzeee abgeändert- wurden. Hierauf tvarb

der erfie Entwurf) meifiens von Suarez und dem 'Ziffiftenzrath

Klein ausgearbeitet, von Mitgliedern* der 1780 befiellten Gefeß

commiffion 80) mouirt, von Suarez und v. Carmer durehgegange-u) und

darauf als zweiter Entwurß von dem Erfieren loeetcbeitetF ge

d r u-ck t:

Entwurf eines allgemeinen Gefehbuehes. Berlin

1784-1788F in fechs Theilen. Aus den hierauf eingegangenen Gut

amten Sachverfiändiger) der Behörden und Stände) wurden die er

forderlichen Extracte gemachtj von_ den Redactoren monirt und ein neuer

dritte r Entwu rf verfaßt, welcher nochmals geprüft. naä) erfolgter

Genehmigung durch die Cabinetsordre vom 3.1. December 1789 ge

.druckt und mittelfi Publicationspatents vom 20. März 1791 als

Allgemeines Gefeßbuek) fire die preußifchen Staa

ten, Berlin 1791) in vier Bänden) unteren 20. Juni den Behörden

zugefertigt wurde. Die Beftirnrnung des Termins der Anwendbarkeit

(d. 1. Juni 1792) wurde indeffen durch Cabinetso-rdre vom 18. April

179L wieder fufpertieirtF und nach einer von Sum-ez bewirkten Final

reoifion e4) erfolgte endlich am 5. Februar 1794 die neue Publication.

Das nunmehr

Allgemeines Landrecht für die preußifchen Staaten,

Berlin 1794) in zwei Theilen nebft einem Regifierbande

genannte Gefeh follte am 1. Juni d. I. in Kraft treten W).

,Der eriie Theil (23 Titel) behandelt die GrundbegriffeF das Ver

trags- und Sachenrecht) der zweite Theil (20 Titel)) die Rechte dee

Perfonen in Beziehung auf Familie und Gefellfcherfeen) fowie deren

Pflege und Schuh M). -

Die feit Emanation des Landrechtes ergangenen) fich auf daffelbe

beziehenden Verordnungen bis zum Jahre 1802, find in eine durch

Cabinetsordte vom 28. April 1803 genehmigte Sammlung gebracht)

unter dem Titel:

80) Ediet wegen Errichtung der Gefeecommiffion und deren Jnflruction

vom 29. Mai 1781 im M07. C. (*7. 70m. "[1]. Fol. 337 f. v. Rabe, Samm

lung Bd, l) Abth, 7]) S, 506 flg., vergl. den Anmerkung 63 cit, Auffah S.

* 53 flg.

81) Amtliche Verträge bei der Sciuußrevifion des allgemeinen Lanbrechtes

in v. Kam p h Iahrbüchecn Bd. xlel.

82) Von den fpäteren Publieationen in den einzelnen Provinzen- wirb bei

diefen felbfi unten die Rede fein; im allgemeinen f. m. die Ergänzungen und Er

läuterungen der preußifehen Rechtsbiicher) zum Publjeatiouspateirt t).

83) ueber das Syftem der Entwürfe und des allgemeinen Landrwhtes felbfi

ver-gl. o. Daniels Lehrbuch Bd. l) S. 38 flg. 50 fta.
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Erfier Anhang) worin die bisher ergangenen Abänderungen und

Ergänzungen des Allgem einen Land rechtes verkürzt gefammelr

find. Berlin 1803. 8.84) /

Zugleich erfchien eine neue (3.) Ausgabe des Landrechtes 85)) in

welcher die Zufähe überall eingefchaltet wurden) mit einem befonderen

Publicationspatente vom 11. April 1803. Darauf folgte als bloße

Privatarbeit der

Entwurf eines zweiten Anhanges zum allgemeinen

preußifclmn Landrechte von E. S. v. Goßler. Berlin

und Stettin 1816. 8. ..

Zu den allgemeinen preußifmen Gefeizbiimern gehört ferner die

Fyypotheienz Depofital- und Criminalordnung.

Die erfte vollitändige und allgemeine Hypotheken: und Eoncurs

ordnung erfchien d. 4. Februar 1722. In deren Stelle trat die fehle

fifche Hypotheienordnung vom 4. Auguft 1750) ivelme am 25. Sep

tember d. I. auch für die fibrigen Provinzen publicirt wurde 86). Bei

der Revifion des 11061018 firirierieiäni wurde auch das Hypothekenwefen

beriickfimtigt) von Suarez ein Entwurf dazu gemacht und nach der

Correctur deffelben 87) als

,ixypothekenordnung d. 10. December 1783

am 18. Januar 1784 publicirtZZ).

84) Vergl. die Materialien dazu bei Löwenberg (Axim. 78) Id. 11)

S. 1--125,

85) M. f. über die verfchiedenen Ausgaben und Auflagen des allgemeinen

Landrerhtes o. Strainpff in Simon und v. Strampff) Zeitfchrift für

miffenfmaftlime Bildung des preußifchen Rechtes Bd. 1) S. 214 flg. Er:

gänzungen und Erläuterungen a. a, O. S. 11 flg.) ver-gl, dazu: Allgemeines

Landremt für die preußifchen Staaten. Ueber Weglafiung der obfoleten oder

aufgehobenen Vorfchriftei! und Einfchaltung der jüngeren noch geltenden Be:

fiimmungen) herausgegeben mit Commentar in Anmerkungen von (n. E, F.

Koch. Berlin 1852. 1853. Zu bemerken ifi hier auch eine lateinifche

u eb e rfe h un g des Landremtes ) im Auftrage der Geleizcommiffion beforgt von

Eifenberg. Berlin 1800. 8. Sie follte zur Erleichterung der Anwendung

des offiriellen teutfchen Textes für die polnifchen Provinzen dirnen. Zu gleiahem

Zwe>e erfchien ) gemäß der (Cabinetsordre vom 20. Juni 1816 (Gefelzfammlung

8J. S, 204)) eine eigene polnifrhe ueberfelzun g für das Großherzogthum

Polen. Pofen 1833. 5 Bde. 8. Eine franzöfifche Ueberfelz-ung: pnrie.

iueinbrez (in liureau (le in lcigisialinn Strang-Ire ei public)) par orclre (iu grauäe _inan

erichien in Paris 1805 in 5 Vdn. 8.

86) am). e.. u. 70m. u) Abth, u) F01. Nr. 39) 103 flg. n. 6. u. Conan,

[e. Nr. 103) Fol. 263 flg. um. e.. i). 70m. l. Nr. 32 F01. 158 flg. Kormfihe

Sammlung fchlefiflher Provinzialgefehe Th. l1) Abth. l) Nr. 111) S. 452 flg.

87) Simon) beiMathis a. a, O. S. 285 flg.

88) 110e. (L. i). 10m. 711) S. 2566 und in befonderem Abdrucke. Berlin

1783, 8. Verb. M0'. l). i). 1. e. S. 2745) 2747.
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Aus einem von Sum-ez entworfenen Reglement ging aueh die

Allgemeine Depofitalordnung d. d. 15. Septbr. 1783.

hervor 89). 1 g

Die Bearbeitung des Criminalproceffes wurde erft im Jahre

1796 ernfler in Angriff genommen. Ein Generalplan zur Verbefferung

der Criminalgerimtsoerfaffung und der Gefängniffe ward am 16. Sep

tember 1804 erlafien 99). Darauf fiiiht fich vorzugsweife die

Criminalordnung d. d. 11. December 1805

unter dem Haupttitel: Allgemeines Criminalremt fiir die preußifmen

Staaten. Erfter Theil. da das im Landrechte Theil [l. Til. xx ent

haltene materielle Strafrecht den zweiten Theil bilden follte, In der

vierten Ausgabe des Landrethtes von 1806 fehltdaher auch diefer Titel

und erfchien in einer Separatausgabe 1817. feitdem aber auch zugleich

wieder in Verbindung mit dem Landrechte felbfi.

Die ,einzelnen feit 1806 erfchienenen preußifmen Gefehe finden

fich für den Zeitraum bis 1810 in einer befonderen Sammlung. welche

als Fortfeßung des di. (1. i). in Folio und zugleich als Anhang der

Gefeßfammlung für die königl. preußifchen Staaten

in Quart 1822 gedruckt ift 91). Die Gefelzfammlung frlbft beginnt 1810.

gemäß Verordnung vom 27. October d. I.. und enthält alle Vor

fchriften. welche mehr als Ein Regierungsdepartement betreffen. während

für jedes der lehteren ein eigenes A m tsblatt durch Verordnung vom

27. October 1810 und 28.März 1811 eingeführt ift92). Die Referipte

des Iufiizminifieriums und Erlaffe der Landesjuftizcollegien find enthalten

in v.» Kampß Iahrbiichern fur Gefehgebung. Rechtswifienfmaft und

89) U0'. i). f). 70m. All. S. 1783 flg. und in befonderem Abdrucke. Vgl.

Simon bei Mathis a. a. O. S. 281 flg.

90) Klein's Annalen Vd. xxiu. Nr. 15. S, 213 flg. Verb. o. .Kirch

eifenin Mathis a.a. Q.Vd. lil. S.232f, ,

91) Nach einem Refcript vom 3. November 1810 (Mathis Bd. [ll.

S. i112) follten bis zum Erlafie .einer officiellen Sammlung die in Mathis

jurifiifcher Monatsfehrift 1805 bis 1811 abgedruckten Reftripte des Iufiiz

minifieriums als gefeglime Erklärungen angefehen werden, Aueh Amelang“.

neues Archiv der preußifehen Gefetzgebung und Retbtsgelehrfamkeit. Berlin

1800-1806. 4 Bde. 8. enthält authentiicbe Erlafie (Refcript vom 19. Febr.

1810), *

92) S. die Hauptregifter zur Gefetzfammlung für 1806-1830. 183-1

1835. 1836-1840. 1841-1845. 1846-1850. Fürfienthal. dreifacbes

Hauptregifter zur Gefetzfammlung oon 1806-1811. in chronolog.. fyftemat.

und alphabet. Ordnung. Königsberg 1841. 8, Bean d. Handbuch der preußi

fchen Gefeßfammlung von 1806-1845. Breslau 1846, 8. Klettke. Reper

torium der Gefegfammlungen bis 183211101. Berlin 1816-1853. P. Sinn

h old. die Amtsblattsgefetzgebung des königl. preußifchrn Staates. 1811-1844,

Liegnitz 1845 flg. 4. Für die einzelnen Regierungsbezirke hat man befondere

Repertorien, Eines der vollftändigeren bis 1852 inc'. für Arnsberg von

Effellen und Waddigen, Arnsberg 1844. 1853. 8,
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Remesvemaltimg. Berlin 1813-1845. in 86 Bänden (dazu Reper

torien von Sonnenberg. Leittner. Gcäff, von dem, aueh eine Sammlung

fämmtlimer in den Iahrbüchern enthaltenen Verordnungen oeranflaltet

ifix' 13 Bde. 8.). während die Refcripte für die Adminiftration in

v, Kamph Annalen für die innere Staatsverwaltung. Berti-n 1817

-81839. 23 Bde. zu je -F-Fyeften fich vorfinden. Dazu kommt feit

1839 ein Iufiizminiflerialblatt fiir die Gefehgebung und Neattspflege.

herausgegeben im Bureau des Iu-fiizminifieriums. und feit 1840 ein

Minifterialblatt. für die gefammte innere Verwaltung. herausgegeben

im Bureau des Minifteriums des Innern. Von dem königlichen

Revifionscollegium_ für Landesculturfachen erfcheine feit 1848 eine Zeit

fchrift für die Landeöculturgefeßgebnng der preußifmen Staaten. Berlin

in 8, Mit einer gewiffen Vollfiändigkeit werden fämmtliO-e Erlaffe

der verfchiedenen Staatsbehörden. die ein aligemeineres Inkereffe haben.

in dem königlich preußifmen Staatsanzeiger felt Juli 1851 mikgetheifr.

Als Privatfammlungen der Quellen. jedoeh zugleieh mit Abhandlungen.

Reemsfällen u. a. m. vermifclpt. find vornämlicl) zu erwähnen. Klein?

Annalen. Berlin 1799-1809. 26 Bde. 8. (Effenberg und

Sten g el. Beiträge zur Kenntniß der Iufiizverfafiung und der jurifti

ich-en Literatur. Berlin 1795-1799. 6 Bde. 8. Stengel und

(vom 9. Bande ab) v. Hoff. neue Beiträge u. f. w. Berlin und

Halle1799-1803. 12 Bde. 8. Amelang und Gründler.

Archiv der preußifciwn Gefeßgebung. Berlin 1799 u. 1800. 3 Bde. 8,

Amelang. neues Archiv. Mat-his. Monatsfchrift (f. Anm. 87).

Repertorien find veranftaltet von Hoffmann (P. I. G.).

Repertorium der preuß. brandenburg. Landesgefehe u. f. w. ,5 Th. u.

3 Bde. Forfehungen. Ziillimau 1800-1817. Krelzfchrner. voll

ftändiges Repertorium aller königl. preußifciyen Landesgefeße. Danzig

1830. 3 Bde, 8. v. Rabe. neues FYilfsbuel) für practifGe Iuriften

oder breifaches Repertorium preußifmer Gefeße und Verordnungen.

Berlin 1825-1827. 3. Bde. 8. (der zweite Band dient als Regifler

zu der oben genannte-n v. Rabäfehen Sammlung). Während in diefen

SGrlfte-r. nur kurze uederfimten gegeben find. enthält den Anfang eines

vollfiändigen Abdruckes in alphabetifmer OrdnungF Richter. Reper

torium der königl. preußifchen Landesgefeße. Leipzig 1832-1835.

7 Bde. 8. (A. und Anfang von B.). Das bcfie. zugleich das wiffen

frhaftliche Bedürfniß beriickfiwtigende. fich an die Ordnung der Gefah

bücher anfchließende Repertorium ift: G r ä ff. Ko ch . v. N ö n n e ,

Sim o n und W enZe(F Ergänzungen und Erläuterungen der preuß.

Reclusbücher durch Gefehgebung und Viiffenfcizirft. 3. Ausg. Breslau

1848 ff.
Außer der an den geeigneten Stellen anzufirhrenden Literatur genüge

hier noch die Hinweifung auf folgende allgemeine literarifche Hilfs

mittel: o. Kampß. Literatur des preußifmen Rechtes. Berlin und

Wetzlar 1807. 8. Nachträge dazu in Mathis jurifiifcher Monats



Preußen. 277

:fehrifn Bd. 2) S. 1666g. F. I. Hafem-an-n) Bibliothek des

,preußifchen Rechtes) Berlin 1835. 8. In der zu Leipzig 1840 und

1849 erfchienenen l-idiiotheen irn-intro, zuerft herausgegeben von Ens

lin) dann: von Wilh. En g elm ann) erhält man durch das .ingehängde

Materienregifier eine gute und ziemlich vollftändige Ueberficht der

Literatur für das preußifme Resu von 1750-1849,

Weder im Gebiete des formellen) noch materiellen Rechtes war

:durch die von Friedrich dem Großen oeranlaßte Eodification erreicht)

was durch diefelbe erfirebt und von ihr erwartet wurde. Waren fchon

anfangs manche Anordnungen) um der ihnen zu Grunde liegenden

-Principien willen) nicht *ganz ausführbar) fo mußten die politifmen und

fiaadsremtlimen Veränderungen feit dem Tilfiter Frieden deren Anwend

barkeit noch ' mehr alteriren. Durch ein-e große Anzahl der wichtigfien

Einzelverordnungen aus den Jahren 1807 bis 181.1) welche fämm-tlici)

weiter unten berückfimtigt werden fallen) waren die bisherigen Grieß

bücher zum Theil fo bedeutend modificirt worden) daß deren neue Re

daction nothwendig wurde. Durch die Cabinetsordre vo-m 3. Novem

ber 1817 wegen der Gefchäftsführung bei den Obetbehörden in Berlin)

*konnte indeffen erft darauf näher eingegangen werden. Der König

erklärte darin 91i): „das allgemeine Landrecht und die Gerichtsordnung

erfordern eine Revifion) um beide den Veranderungen anzupaffen) die

feit ihrer Publication vorgefallen find. Alle diefe Gegenftände über

fieigen die Kräfte eines Mannes) der zugleich mit der gewöhnlichen

:Leitung des Iufiizminifietiums beladen ift. Ich habe daher befchloffen)

fie dem Staatsminifter v. Beym e aufzutragen ec." Oiefem erlaubten

aber mannigfame Hinderniffe nicht) dem Auftrage weiter) als bis auf

einige Erörterungen einzelner Gegeniiände der Gefehgebung im allge

meinen) fich zu widmen 94). An feine Stelle trat nach der Eabinets

ordre vom 11. Juli 1825 der Juftizminifier v. Dankelmann)

welcher durch die Ei-rculare vom 26. December 1825 und 10.Mai

i826 an fämmtliche Iufiizcollegien die Aufforderung erlie-ß) die erforder

lichen V-orfctnäge zu machen. Die formellen Geftchtspunkte für das

Revifionswerk bezeichnete die Eabinetsordre vom 28. Januar.) die

materiellen die vom 24. Juli 1826 911). Es heißt darin: „Es ift

nicht Mein Wille) eine neue Gefeßgebu-ng in die Stelle der gegenwär

93) A. a. D. Nr. 111. Gefehfammlung 1817 S. 290.

94) Vergl. über die neueren legislatorifchen Arbeiten überhaupt v. Kamps

Jahrbücher Bd. 111.11) S. 233 flg. (Hiftorifcloe Nachrichten über die neuere preuß.

fperielle und tranfitorifme Gefetzgebuitg) Bd. 1.1111) S. 325 flg. (Kurze ueber

ficht der Revifion der Gefehgebuug von 1831 bis 1841) und vorzüglich v. Kamps

actenmäßige Darftellrtng der preuß. Gefehreoifion. Berlin 1842. 8. (auch in

v. Kamptz Jahrbuch Bd. 1.1l uiid defielben Annalen. 1839. H. 4 als Anhang).

S. auch Klein) Sofiem des preuß. (Civilrechtes) umgearbeitet von Nönne)

Bd. 1) Ö. 13. v. Daniels Lehrbuch Bd. 1) S. 91 flg.

95) v. K am ph) actenmäßige Daritellung S. 231 flg.
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tigen treten zu laffen Meine Ahficht ca vielmehr) daß die jeht be

*ftehenbe Gefehgebung zu Grunde gelegt und aufrecht erhalten werde)

daß aber in das Landrecht und die Gerichtsordnung nicht blos einge

fchaltet werde) was feit ihrer Emanation neu hinzugekommen oder

abgeändert ift) fondern daß dasjenige) was fich nach den von Gerichts

und Verwaltungsbehörden aus mehrjähriger Erfahrung gefchöpften

?Bemerkungen in der Ausführung und Anwendung entweder an fich als

unri>)tig) mangelhaft) unbeftimmt) oder als für das Bediirfniß der

gegenwärtigen Verhaltnifie unzureichend erwiefen hat) einer gründlichen

Prüfung unterworfen und nach dem Refultat derfelben berichtigt) er:

ganzt) erläutert und vervollkommnet werde." Die Materialien der

Revifion felbft wurden hierauf in x71 Abfchnitte (pause) vertheilt und

befonderen Deputationen zur Bearbeitung uberwiefen) nämlich l, die

Strafgefehe (Allg.LandrechrTh. ll) Tit. 7(71). ll. Die Criminalordnung.

[ll. Das Hypothekenrecht) nebft der Hypotheienordnung auch die ubrigen

im allgem. Landrechc Th. l) Tit. 7l7l enthaltenen Rechte auf die Sub

ftanz fremder Sachen. [ll, Die 46 erfien Titel der Proceßordnung.

il, Die Titel 47 bis 52 derfelben. 7]. Theil 1|. und lll. der Gerichts

ordnung nebft dem Regiftratur- und Kanzleireglement) den Gefeßen

über die orgauifche Einrichtung der Gerichte und dem Sportelkaffen

reglement. ill!, Die Oepofitalordnung und von Vormundfmaften und

Curatelen. 711|, Das Handelsrecht (Allg. Landrecht Th. ll) Tit.)-'l[l)

Abichn. 8-1-1). |7l. Das Kirchen- und Schulrecht (Allg. Landrecht

Th. ll) Tit. 7l| u. 7(11). x. Das Stadt") Bauern-) und Lehenrecht

(Allg. Landremt Th. l) Tit. 7llllll, Th. il) Tit. 71i), 7ll. Das Berg:

werkregal (AllgLandrecht Th. l) Tit.7()7|) Abfchmlll). 7l[l. Das öffent

liche und Verwaltungsrecht (Allg. Landrecht Th. ll) Tit. Jill-BMWi)

707l). kill'. Die dinglichen Rechte (Allg. Landremt Th. 1) Tit. 1])

711-7() nu() 7i7ll) kikill), 7ll7. Die Contractsrechte (Allg. Landrecht

Th. l) Tit. ill-ill) 7(1) uni-xrel) 7l7ll) Abfchn. 3). 7W. Die Perfonen

rechte (Allg. Landrecht Th. l) Tit. l. Th. ll) Tit. 1-7). 70'!) Das

Erbrecht (Allg. Landrecht Th. 1) Tit. 1x) Abfchn. 8. Tit.7lll)7lill)h.500

--512 Th. n) Tic. c) Abfchn. 7. Tit. 11) Abfchn.5-7. 11. Titlll)

Ö. 31-53. Tit.. l7) Abfchn. 2-5.) Entwürfe für einzelne diefer

Materien) zum Theil auch befondere Verordnungen (f. unten) waren

die Ergebniffe der Arbeit bis zum Tode des Minifters v. Dankelmann

1830. Hierauf wurde 1832 das Jufiizminifterium in das fiir die

Verwaltung und die Gefehrevifion getheilc und unterm 9. Februar d, I.

das letztere dem Minifter v. Kampß übertragen 96).

Das Refultat zehnjähriger Bemühungen war) außer mehreren

Einzelgefehen) daß l. das allgemeine bürgerliche Recht) 1) in

feinem ganzen Umfange revidirt und das neue bürgerliche Gefehbuci)

im erften Entwurfe und 2) mit Ausnahme des Perfonem) Familien

 

96) Gefehfammluccg 1832 S. 15.



Preußen. 279

und Erbrechtes) des Handelsrechtes und der Lehre von den einzelnen

Verträgen) auch im leuten Entwürfe abgefaßt wurde. 11. Daß die

*bürgerliche Proceßordnung revidirt und ihrem ganzen um:

fange nach im erften) und der etheblichfte Theil auch im legten Ent;

wurfe ausgearbeitet worden. l1'. Daß das m aterielle Strafrecht

und die S t r a fp r o c e ß o r d n u n g revidirt) die Entwürfe zu beiden

vollfiändig ausgearbeitet wurden.

Dutch Eabinetsordre vom 28. Februar 1842 wurde v. Sa:

vig ny zum Iufiizminifter für die Gefehrevifion ernannt 97) und

gleichzeitig eine Gefehcommiffion errichtet) in welcher die Gefeßentwürfe

oder folche Haupt: und Principienfragen) von deren Entfcheidung die

Bearbeitung der Entwürfe abhängig) collegialifct) berathen und zur

weiteren Prüfung in den höheren Stadien der Legislation verbreitet

werden follten98).

Bis zum Jahre 1848 war die Reform der Gefehgebung durch

den Erlaß einzelner) mehr oder minder umfaffender Verordnungen

wefentlicl) gefördert) als die Veränderung der bisherigen Verfaffung in

nicht wenigen Gebieten einen anderen Weg einzufchlagen veranlaßce)

deffen confequente Verfolgung fich indeffen nicht als heilfam bewahrt

hat) fo daß zu den früher und länger als heilfam erkannten Principien

wieder mehrfach zurückgekehrt werden mußte. In welchem Zuftande fich

gegenwärtig die preußifche Gefelzgebung befindet) wird an den einzelnen

Rechtsmaterien weiterhin nachgewiefen werden. So viel fteht für jetzt

feft) daß von einer Gefammtrevifion und neuen Reduction der Gefeß

bücher) wie diefelbe feit 1817 beabficqtigt war) längere Zeit nicht füglicl)

die Rede fein kann.

Nach diefer Betrachtung der allgemeinen wenden wir uns zur

Provinzial-Gefehgebung99)

Neben dem gemeinen Rechte hat fich von jeher mit hiftorifmer

Nothwendigkeit particulares Recht gebildet. Die einzelnen jevt zur

preußifcijen Monarchie gehörigen Befiandtheile haben vor ihrer Verbin

dung mit decfelben eine mehr oder weniger felbftficindige Eriftenz gehabt

97') Gefeßfamrnlung 1842 S. 83. Verb. das *Publicandum vom 18. Mai

1842 im Iu|iz-Mini|.-Blatte d. I, Nr. 21.

98) (Eab-Ordre vom 28. Februar und 8. April 1842 (Juftiz-Minift.-Bl.

d. I. S. 183). Die 1780 errichtete (szefegcommiffion (f. oben Anni. 76) war

feit 1806 bereits ftillfcbweigend eingegangen,

99) Im allgemeinen vergl. man v. Kamp h) die Provinzial: und ftatuta

rifchen Rechte der preußifwen Monarchie. Berlin 1826-1828. 3 Bde. 8.

Hafemann) Bibliothek des preuß. Rechtes S, 116 fl.). und die Anm. 90 cit.

Schriften. Eine mehr populäre Darfiellung erfchien in Berlin bei .Heumann

1843, 1844 in 6 Theilen unter dem Titel: Die Provinzialgefctze und Statuten

der Provinz (Preußen) Pommern u. f. w.), Ein Leitfaden in Rechtsangelegen

heiten fiir die Bewohner der genannten Provinz.
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.uud in diefer eine-eigeneRechtse-niwickelung befeffen. Beim uebergange-in

den preußifchen Staat ,ifi das zur Zeit -voerhandene-Reelht denfe-lben nieht

entzogen. fondern nur foweit modifici-rt worden. als der Gefammtoecband

des Theiles mit dem Ganzen dies erheifehte. Jede Landfchaft hat daher

fiets ihr früheres Recht als ein proo-inzieilles beibehalten und Friedrich ll.

war weit entfernt. daffelbe aufzuheben. Er betrachtete vielmehr das

Probinzialremt als das Hauptrecht. zu deffen Ergänzung das gemeine

Recht dienen follte und bcftimmte deshalb auch in der Cabinetsordre

v. 14.April 1780 (fAnm. 76); Es foll ...ein fubfidiarifches Gefehbnch.

zu welchem der Richter beim Mangel der Provinzialgefeße rerurriren

kann. angefertigt werden". Bei der Sammlung der Materialien. die

man übrigens fchon 1728. 1738 und 1749 beabfichtigt hatteWi).

ergaben fich aber viel größere Schwierigkeiten. als bei der freieren Zu

fammenftellung der allgemeinen Gefehbuctyer. welche daher auch fchneller

bewirkt werden konnte. Zwar erklärte v. Carmer noch im Sinne des

Königs bei dem Abdrucke des Entwurfes zum allgemeinen Gefeßbuche.

es fei die Abficht defielben: ..blos das zu ergänzen. was in folchen

Sperialgefehen (Provinzialrecljten undStatuten) entweder gar nicht

oder nicht deutlich und vollftändig genug beftimmt worden". und bis

zur Publication des allgemeinen Landrechtes blieb dies auch der leitende

Gedanke. Da aber das Landrecht in großer Vollfiändigkeit bereits

vorlag. ehe noch .ein einziges Provinzialremt in feinem Zufammenhange

iiberfehen werden konnte. änderte fich der Gefichtspunkt fo. daß das

gemeine Recht das .fyauptremt ivurde. und das Provlnzialrecht nun zu

deffen Erwägung dienen follte 10'). Die Provinzialremte wurden daher

in der Form von Zufcißen zum Lande-echte nach und nach gefammelt.

Vollend-et wurde auch nur das ofipreußifche Provinzialrecht

(pubi. Th. 1 und Th. u. Tic. 1_-4 a. 4. Auguft 1801. Th.1[. Tic.

5 flg. d. 6. März 1802) und das wefipreußifch e. publicirt

d. 19. April 1844. wiihrend die iibrigen in mehrfach revidirten Ent

würfen feit 1826. befonders aber feit 1832 ausgearbeitet find. Nach

dem 1842 v. Saoigny die Gefehrevifion fortzufiihren begonnen. lag

die Vollendung der Reduction fammtlimer Provinzialrechte nicht mehr

im Sinne des Gouvernements. und bemerkenswerth ift in der HinfiGt

der Landtagsabfchied fiir Schlefien und Brandenburg vom 27. Decem

 

100) S. Generale an alle Gerichte und Magifirate der Kur-mark wegen

Einfendung ihrer Stadtrechte und Gewohnheiten c1. a. 16. October 1728

(iiiziiur, l). l). d1. 70m. ][. Abth. ll. S. 791). Nefcript vom 26. Fehr. 1738

(i). l). 111. Contiu. l. S. 134). Refcripl vom 21. Mai 1749 (Homme-i.

Beiträge zur jurifi. Literatur H. 11]. S. 174 Anm. 9).

101) Vrrgl. o. Hart-haufen iiber den Begriff. den Umfang und das

Verhältniß des Provinzialrechtes zum allgemeinen Landrecltte. in v. Kamp Z

Jahrbuch 888111011. S.13 flg. Fragmente über Codi-firarion der Prooinzialrechte.

ZafZlbZZVd. 111.710. S. 339 flg, o. .KamplN artenmäßige Darftellung cit.

. . .
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a

der 1845) in welchem der König erklärt: „Einverfianden mit der von

den Ständen ausgefprochenen Ueberzeugung) daß kein dringendes Be:

dürfniß vorhanden) es felbft nicht rathfam fei) mit der Eodification des

Provinzialrechtes in feiner Gefammtheit vorzufchreiten) werden Wir nur

diejenigen Theile diefes Rechtes weiter bearbeiten und legislcttiv feftfteilen

laffen) bei welchen fich ein Bedürfniß fur fireitige Rechtsfragen ergeben

hat." Demgemäß ift in der mannigfachften Anwendung feitdem ver

fahren. Die Provinzialremte haben aber noch immer ihre practifche

Bedeutung und muffen daher) unter Berückfimcigung des Verhältnifies

 

der einzelnen Provinzen zum ganzen Staate) hier überfimtlici) nach;

gewiefen werden. Was insbefondre die4(zum Theil als Manufcript

gedruckten) Entwürfe der Provinzialgefehe betrifft) fo haben diefe für

die Praxis felbft unverkennbaren Werth und deshalb auch in junior-nad

Anerkennung gefunden. Der höchfte Gerichtshof des Staates hat fich

dariiber bei Gelegenheit eines conrreten Falles dahin ausgefprocizen;

„Der Entwurf bildet zwar kein als Gefeiz, emanirtes Provinzialremt)

verdient aber dennoch volle Beachtung) theils weil das Werk im amt

lichen Auftrage) nach vorgängiger Berathung mit fiandifmen Deputirten)

verfaßt worden) theils und vornamlici) deshalb) weil der Entwurf auf

öffentlich bekannt gemachten Verordnungen beruht 102)".

1) Das Provinzialrecht der Provinz PreußenKW)

DieProvinzPreußen-Ofi-) Weftpreußen undLitthauen

- mit den Regierungsbezirken Königsberg) Danzig) Marienwerder

und Gumbinnen) und den Appellationsgerimten zu Königsberg) Ma

rienwerder und Jnfierburg) 1178)()3 QMeilen mit 2)499)420 Ein

wohnern) ifi dem Staate allmälig zugefallen (f. oben Anm. 11 ff. 23)

39 f.). Das hier geltende Recht war feit Beginn her culmifches) be;

ruhend auf dem Privilegium vom 28. December 1232 und deffen

Erneuerung von 1251) magdeburgifches) preußifcizes) polnifmes und

lubifches104), Die beiden zuerft genannten Rechte behaupteten aber

immer das Uebergewiclot und wurden feit dem femszehnten Jahrhunderte

mehrfach umgearbeitetlüö). Außerdem erhielt das herzogliche Preußen

noch ein aus den gemeinen und localen Rechten von Levin v, Buch

zufammengefielltes Landreiht im Jahre 1620) revidirt als kurfürftlirixes

Landrecht 1685) und nach einer Revifion v. Eocceji's am 27.Juni 1721

publicirt als Landretht des Königreiches Preußen. Aus diefen und

anderen Quellen ifi das oftpreußifche Provinzialrecht) Berlin

102) Reehtsfälle des geheimen Obertribunals. (Berlin 1847. 8.) Bd. 11)

S. 102.

103) Literatur bei H a fe m a n n ) Bibliothek S. 134 flg.

104) Voigt) iiber die Rechtsverfaffung Preußens während der Zeit der

Ordensherrfchaft. Marienwerder 1834. 8. (aus der Zeitfchrift für Theorie und

Praxis Bd. 1) H. 1) Nr. 2)) verb. deffelben preußifche Gefchictite Bd. 71.

105) S eh w e i k a rt in v, K a m p ß Jahrbuch. Bd, 111171 u. 11x111,

7111, 19
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1801 u. 1802 hervorgegangen. in Anwendtmg feit dem 1. Januar

und refp. 1. September 1802. (Dazu _erfchien von Leman: Verfucb

eines Anhanges. Infterburg 1816 und ein Handbuch 1821-1826 in

drei Heften.) Es befteht das Ganze aus 24lZufäßen zum Landremte

und gilt. foweit nicht die fpätere Legislation Modificationen herbei

geführt hat. noch feet. Die Nothwendigkeit einer Revifion ergab fich

übrigens fchon 1811, doch wurde derfelben erft feit 1827 entfprochen.

Die Refultate find ein: revidirter Entwurf nebft Motiven. Berlin

1836 und ein Gutachten des Tribunals zu Königsberg darüber. Berlin

1841.". Eine definitive Befchlußnahme ift nicht erfolgt und im Land

tagsabfmiede vom 7. November 1841 Nr. 21 auf die zuvor zu be

endigende Revifion des allgemeinen Landrechtes hingewiefen. Zu den

withtigeren neueren Gefelzen gehören die Fifchereiordnungenvom 7. März

1815. die Schulordnung vom 11. December *i845 (ftatt Zufaß 215

-224) u. a. , * rFx-eel*

Die Materialien des weftpreußifmen Rechtes wurden zuerft

im Jahre 1800 und 1806 zu befonderen Entwürfen ausgearbeitet

und im Jahre 1830 'von Leman (Provinzialrecltt von Weft

'preußem Leipzig 1830.- Bd. l und ll) neu redigirt. Daraus

ging der: Entwurf des beiiehenden wefkpreußifGen.Provinzialremtes.

Berlin 1837 und in demfelben Jahre der: Revidirte Entwurf

nebft Motiven hervor. In Gefolge eines Gutachtens des Tribunal?

zu Königsberg. Berlin 1841, und der Berathungen des 7. und 8,

preußifcizen Landtages. erging das Patent wegen P u b lica ti on d e s

Provinzialreuytes von Wefipreußen am 19.April 1844106).

Das neue Gefeß. aus 87 Paragraphen beftehend. gilt feit dem 1. Juli

d. I. in den Landestheilen. welche 1806 zu Wefipreußen gehörten. mit

Einfchluß des Thorner Kreifes, Ausgenommen find aber die zum

früheren Marienwerder'fchen (andräthlichen Kreife gehörigen Landestheile.

für welche das oftpreußifche Provinzialrerht gilt 197). fowie die Stadt

Danzig und deren Gebiet nach dem Umfange von 1793. Als Danzig

1793, an Preußen fiel. wurde durch Patent vom 2.Iuni das Statutar

recht in privatreckytlickzer Hinfimt befiätigt- namentlich das culmifche. die

, 106) Gefeßfammlung d. I. S, 103 f, Dazu kommt noch die Verordnung

vom 22. März 1844 über die Erbtheilungstaren bäuerlicher Nahrungen (Grieß

fammlung S. 70). deren Geltung neben dem Provinzialremte die Eadinets

ordre vom 23. Februar 1848 (Gefeßfammlung d. I, S. 86) anerkannt hat;

desgleichen die erwähnte Schulordnung vom 11, December 1845.

107) S. oftpreuß. Provinzialremt. Zufaß 1. S. 2. Bekanntmachung des

Ob-,erpräfidiums von Preußen und des Qberlandesgerichtes von Marienwerder

über den Umfang der Giltigkeit des Provinzialreclytes vom 15. und 19. März

1843- in den Amtsblättern und v. Kampß Jahrbuch. Bd. 1.1i'- S.59 f. Vgl.

auch Leman. hiftorifch-geographifche Einleitung in die Provinzialremte Wett

preußens. Marienwerder 1830, 8. Eine vollfiändige Sammlung des Materials

zur Erläuterung diefes Rechtes findet man bei v. Vegefa ck. Weftpreußifclpes

Provinzialremt. Danzig 1843, 2 Vde. 8.
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.WWfelordnung vom 8. März 1701 und die neue rev-idirte Danziger

Willkür von 1781. Fur den Freifiaat Danzig erhielt durch Publican

dumvom 17. Juni 1808 der 006e [legal-san die Bedeutung eines Hilfs

rechtes) mit Abfchafiung des römifchen) canonifchen und des preußifcloen

Landrechtes. Nach der Reoccupation wurde aber der 000e abgefchafft

(Verfügung der O-rganifationscommiffion vom 24. März 1811 im

Amtsblatte d. I. S. 177) und das Landremt reiiituirt. Aus den

vorgenannten Statuten und fpäteren Verordnungen bearbeitete Le

man 183-0) das: Particularrecht von Danzig (Provinzial

recht von Wefipreußen Bd, lit). Darauf ruht der: Entwurf des be

ftehe-nden Danziger Particularrechtes) Berlin 1837) fowie der in

demfelben Jahre erfchienenec Revidirte Entwurf nebft Motiven. Er

wurde zugleich mit dem wefipreußifmen Provinzialrechte auf den Land

tagen derathen) ift aber nicht publiärt: denn „es ftehen bedeutende

H-inderniffe entgegen . . . nicht fowohl technifcher) als legislativer Natur.

Ein fefier angemeffener Rechtszuftand kann hier nicht auf dem Wege

der bloßen Revifion) fondern nur auf dem der Legislation begründet

werdeeuflWa).

2) Das Provinzialrecht der Mark BrandenburgW),

Die Mark Brandenburg zerfällt in zwei Regierungsbezirke) Pots

dam und Frankfurt) und zwei Obergerimtskreife) des Kammergerichtes

und des Appellationsgerimtes zu Frankfurt an der Oder mit 734,1. QM.

und A129-022 Einw.) und bildet das Centrum der gefammten Monarchie.

Der Re-rhtszufland beruhte hier bis zum Anfange des fechszehnten Jahr

hundertes faft ausfchließlicl) auf Gewohnheitsrechten) welche fich mit

Ani-Muß an den Sachfenfpiegel gebildet hatten. Auch das magde

burger) lubifme und flamifche Recht hatte vielfach Einfluß gewonnen.

Kurfiirft Joachim i. (1499-1535) änderte den bisherigen Rechts

zufiand) indem er das Sachfenremt abfmaffte und dafür das Kaiferremt

- römifches) longobardifches und canonifches - einzuführen be

fchloß 110)) die einheimifmen Gewohnheiten daneben durch eigene Ver

ordnungen aber fiiher fiellte111). Die von ihm erlaffene Polizeiord

108) v. Kampf-z) actenmäßige Darftellung, S. 153 u. 154.

109) Literatur bei Hafemann Bibliothek S. 116 flg.) 'insbefondre

Riedel) gefchichtliche Nachrichten von dem miirkifctien Provinzialrechte,

in deffen Magazin des Provinzial: und fiatntarifchen Rechtes der Mark

und des Herzogthums Pommern. Berlin 1837. Bd. l) Abth. l) Abfchn. l,

Vergl, auch Sammlung der Provinzial- und fiatutarifchen Gefetze in der Mark

Brandenburg. Berlin 1832 u. 1833. 3. Bde, 8. '

110) S. v. Rau mer) über die Einführung des römifchen Rechtes in der

Kurmark Brandenburg, in v. Ledebur's allgem. Archiv für die Gefchichts

kunde des preuß. Staates. Bd. il) S. 312 flg. Laspeyres, die Neception

des römifchen Rechtes in der Mark Brandenburg und die preuß. Gefehgebung

vor König Friedrich ll.. in Rehfcher und Wilder) Zeitfchrift für teutfches

Recht. Bd. el) S. 1 flg.

111) Vergl. v. Kamptz) die Provinzialrechte der preußifwen Monarchie.

19
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nung der Städte von 1515) Kammergerimtsordnung von 1516 u. a.)

wurden von den folgenden Regenten wiederholt revidirt. Unter Johann

Georg erfchienen 1594 eine neue vom Kanzler Lamprecht Diefielmeier

(1- 1588) und defien Sohn und Nachfolger Ehriftian Dieftelmeier

bearbeitete Kammergerithts- und Landesordnung 112)) welche zwar nicht

publicirt wurden) auf die Rerhtsentwirkelung jedoch bedeutenden Ein:

fluß übten. Nach wiederholten neuen Entwürfen ward erft im Jahre

1709 die Kammergeriäztsordnung publicirt113). Dazu kam am 81.Juli

1717 eine Eriminalordnung 111)) eine Vormundjthaftsordnung den

23. September 1718115)) ein allgemeines Wechfelrecijt den 25. Sep

tember 1724116) und viele andere Verordnungen. Eine Zufammen

ftellung derfelben als Provinzialrecln wurde wiederholt begonnen (1728)

1749) 1798)) erft feit 1827 aber dem Abfchluffe näher gebracht. So

erfchien: das jetzt beftehende Provinzialrecht der Kurmark

Brandenburg von Earl Scholle) Berlin 1834 in 2 Abthei

lungen) das Provinzialrecht derAltmark nach feinem Stand;

punkte im Jahre 1835) von A. W. Gölze) Magdeburg 1836) in

2 Theilen) und das jetzt beftehende Provinzialrerht der Neu

mark von W. v. Kunow) Berlin 1836) in 2 Abtheilungenz

fämmtlich fehr gründlich ausgearbeitete Entwürfe nebft Motiven. Die

in den Jahren 1836 bis 1839 dariiber gehaltenen Berathungen wurden

befonders gedruckt117) und darauf vom Iufiizminifierium für die Gefeß

revifion neue Entwürfe abgefaßt. Der Berlin 1841 in 4. erfchienene

revidirte Entwurf nebft Motiven behandelt in drei Theilen 1. das

(Zivilrecht) 1) das Sachen- und Vertragsrecht) 2) das Familien: und

Erbrecht; 11. das Lehenrechtz 111. das Klrchen- und Schulrecht, Die

folgenden Landtage haben ihre Berathung auf einen Theil diefer Ent

wiirfe mit erftreckt und fich gegen eine vollftändige Eodification erklärt,

Hiernach erfcheinen alle diefe Vorarbeiten fiir die Praris zwar als A11

halt) aber nicht als Grieß; doch find einzelne Materien bereits auf

Grund jener Entwürfe durch befondere Verordnungen näher geregelt

worden. So wegen des Gnadenjahres dura) Eirculare vom 6. Januar

1844118)) wegen der Vermögensverwaltungxder Kirchen) Pfarren und

Bd. 1) S. 5 flg. Hehdemann) die Elemente der Ioaihimifehen Eonfiitution

von 1527. Berlin 1841. -

112) Beide find gedruckt in 11711113 (I. 0, 1.1. 10m, 111, Abth. 111) S.

1 11S.- 98 flg*

113) (Z. C. 111. "l". 1l. nr. 119.

114) c. e. u. -r. n. Abth. in. Nr.32.

115) 8. (2. 111, 1", 1l. Anhang Nr. 32) beftiitigt den 9. März und 13. Juli

179d) fowie d. 6. Dec. 1796. (u. e, 0.1: ui. S2500. 1'.1l.S.1867.1911 flg.)

- 116) C. (k. 111. 1'. 1l. Anhang Nr. 43.

117) Einen volljtiindigen Nachweis der Titel findet man_bei v. Kamp iz

actenmiißige Darfiellung S. 43) S. 145.

118) S. Revidirter Entwurf Th. 111) s. 124. Motive S, 52) und das

*Eirculare von 1844 im Minifterialblatt des Innern d. I. S. 29.
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kirchlichen Stiftungen durch Eabinetsordre vom 11. Iuli 1845 nebft

Infiruction zu deren Ausführung vom 6. Auguft d. I. 119)z desgleimen

-Keinzelne fpätere Specialgefetze. wie das Reglement über die Landarmen

pflege vom 14. Ianuar 1848129).

Auch das Provinzialrecht der Ober- und Niederlau

fii5121) ift hier mit zu beru>fichtigen. Die Laufiiz. begrenzt von

Böhmen. Meißen. der Mark und Schlefien. gehörte. mit Ausnahme

des. vor dem Tilfiter Frieden Brandenburgifmen. Cottbuffer Kreifes.

bis zumIahre 1815 zum Königreiche Saäifen. Nach der Chriftiani

firung der hier angefeffenen Soeben 968 hieß der nördliche Theil die

Mark Lufitz. der füdlitloe die Mark Budfeb und» Gorelez (Budiffin

und Görliß). oder feit dem Ende des fiinfzehnten Iahrhundertes jener

*die Nieder-. diefer die Oberlaufiß. Nach dem Wechfel verfehiedener “

Herren kamen im vierzehnten Jahrhunderte beide Herrfchaften an Böh

men und blieben mit diefem bis 1635 vereinigt. worauf fie im Frieden

zu' Prag als böhmifchesLehen vom Kaifer an Sachfen abgetreten wur

den. ?Z-Von den kurfämfifmen Erblanden gefondert und zu keinem Kreife

desFyandes gerechnet. hatten fie ihre eigenthümlime Verwaltung. und

die 'Dberlaufiß zumal war vielfach privilegirt. Im Jahre 1807 wurde

damit norm-der Cottbuffer Kreis verbunden: Im Wiener Frieden am

18. Mai-ä1815 fiel die ganze Niederlaufiß und die größere im Norden

und'O|en gelegene Hälfte der Oberlaufiß an Preußen. worauf eine

Verfchmelzung mit der Provinz Brandenburg und Smlefien erfolgte.

Durch die Patente vom 22. April und 15. November 1816 ward feit

dem 1. Iuni 1816 die allgemeine preußifche Gerichts- und Criminal

ordnung. feit dem 1. März 1817 das allgemeine Landrecht einge

fiihrt 122). doch follten die bisher beftandenen befonderen Rechte und Ge

wohnheiten noch fernerhin ihre gefelzlime Kraft und Giltigkeit dergeftalt

behalten. daß die vorkommenden Rechtsangelegenheiten hauptfämliä)

nach ihnen. und erfi in deren Ermangelung nach den Vorfchrifcen des

Landrechtes zu beurtheilen find, (Patenrvom 15. November 1816

Ö. 2-4.) Daher kommen böhmifche. fächfifme und andere Gefeße

hier noch in Betracht. deren nähere Fefifiellung dem Minifterium für

Gefeßrevifion im Verein mit den Ständen aufgetragen wurde. Das

Ergebniß der desfallfigen Arbeiten war: das Provinzialrecht

des Markgrafthums Niederlaufiß inzweiAbtheilungen. nedft

einer Darfiellung der früheren niederlaufißifmen Verfaffung von I. W.

119) S. Revidirter Entwurf Th, lll. Z, 26 fig. Motive S. 18 flg. Ge

feßfammlung von 1845 S. 485 fig. Miniflerialblatt des Innern 1845 S.

210 fig. x

120) Gefetzfammlnng 1848 S. 37 fig,

z 121) S. v. Kampiz. die Provinzialreehte der oreußifmen Monarchie

Bd, 111. S. 609 flg.

122) Gefeßfammlung 1816 S, 124. 233.
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Neumann. Iufiizcommifiarius. Frankfurt ander Ode-r 1857. 8.

Oiefem folgte ein anderweiter Entwurf. welcher geprüft uud als: Re

vidirter Entwurf nebfi Motiven. Berlin 1841 dem Landtage iiber

geben wurde. Die definitive Fefiftellung ift indeffen nicht erfolgt. Fiir

die Oberlaufis123) wurde 1833-1835 von den Landgerichtsrathen

Richter und Heino zu Görlitz ein Entwurf ausgearbeitet. und nach

wiederholter Priifung als: Entwurf zum obeelaufihi fthen P ro

vinzia l r e ch te nebfi Motiven in v. Ka mp 3 Iahrbirchern Bd. 1111111

S. 321 -446 und Bd. 1.1111i S. 3-133 abgedruckt. Vgl. den

Abdruck der noch giltigen Gefeße. nach Ordnung des Landrethtes. unter»

dem Titel: Provinzialreclyt ber preußifel-ieu Oberlaufiß. Breslau 1837.

8_ 124)

3) Das Provinzialremt von Sachfen195).

Die jetzige Provinz Sarhfen enthält in drei Regierungsdeparte

ments. Magdeburg. Merfevurg und Erfurt. 460.63 QMeilen mit

1.781.297 Einwohnern. und i1? aus theils altpreußifclten. theils neu

erworbenen. vorzüglich fächfifch-en Difirieten. gemäß Verordnung vom

30. April 1815 126) neu gebildet worden. Zum Bezirke der Regierung

Niederfaehfen in Magdeburg gehören das Herzogthum Magdeburg mit

' dem Kreife Ziefar. 'doeh ohne den Saal- und Luckenwalder Kreis; die

Altmark nebft dem eingefchloffenen Amte Klose und dem vormals

Lauenburg'fehen Amte Neuhaus; Halberfiadt mit den' .Herrfchaften De

renburg und Hafferode. Quedlinburg. das Amt Elbingerode. die Graf

fchaft Wernigerode." die Herrfehaft Schauen. die Graffchafc Barby und

Gommern mit Elbenau. doch ohne Walter-Nienburg. Zum Bezirke

der Regierung des Herzogrhums Snchfen zu Merfeburg gehören der

Saalkreis. die ganze vormals preußifclte und fätbfifGe Gcaffehaft

Mannsfeld. und von den iibrigen an Preußen gefallenen. vormals fach

fifchen Landestheilen: der Kur: und Wittenberger Kreis. mit Ausnahme

des Amtes Belzig und der Herrfthaft Baruthz der Antheil des Mei-ßenec'

_._..__:.
.

123) Vgl. bef. Kollertion. der das Markgrafthum Oberlaufiß betreffenden

Gefeße und Anordnungen. Vudiffin 1770-1799, 4 Vde. 4.

124) Von einzelnen neueren Verordnungen würden vornämlich hervorzu

heben fein für die* Oberlaufitz die vom*11. April 1846. betr. die Beitragspflicht

zur unterhaltung von Kirchem. Pfarr- und Schulgebäuden (Gefeßfammlung.

S. 164). für die Niederlaufih die Cabinetsordre vom 8. Juni 1846 nebfi Regu

lativ vom 17. Mai d. I.. bett. die Verwaltung des Landarmenwefens u. f. w.

(Gefeßfammlung S. 251 fig.). Befondere Beachtung verdient auch ber Plenar

befmluß des Qbertribuuals vom 6. December 1852 über die Geltung der land

remtlichen Vorfchrifcen in Beziehung auf die Kirchenbaulaft in der Niederlaufiß.

wegen der Motioirung. (Preuß. Staatsanzeiger 1853 Nr. 21. Entfcbeidungen

des Obertcibunals Bd. 111111'. S. 1--20. Berlin 1853. 8.)

_ 125) Literatur bei Hafemann. Bibliothek S. 145 fig. v. Kampß.

die Provinzialrechte Bd. 1. S. 299 fig.

126) Gefeßfammlung b. I. S“. 95.
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Kreifes. mit Ausnahme' der Aemter Furftenwalde (Finfterwalde) und

Senftenberg; der Antheil des Leipziger Kreifes. der Antheil an den

Stiften Merfeburg und Naumburg-Zeig; die Aemter Querfurt und

Heldrungen; der Thüringer Kreis„ mit Ausnahme der Aemter Langen:

falza und-Weißenfee und der vom-Kreisamte zu Tennfiädt verwalteten

Orte. und Gerechtfame; die Graffchijft Stolberg und das Amt Walter;

Nienburg. Zum Bezirkke der Regierung in Thüringen zu Erfurt ?ge

hören die Stadt Erfurt nebft Gebiet. dieHennebergifchen Aemter

Schleußingen. Suhla. Kirhndorf und Brishanfen (Bennshaufen). die

Thüringifctzen Aemter Weißenfee And Langenfalza. 1215| den vom Kreio?

amte Tennflcidt verwalteten Ortfwaften. ders Eichsfeld-mit Öapendengenx

die eingefchloffenen Dörfer Nüdigershagexr und Gänxxeigi) Hohenftein

Nordhaufen und Mühlhaufen nebfi GeWtenoFJNl-ÜÖ i. U191! i'm-MUS

In allen diefen Difiricten-'hat der' Rechtszuflandämannigfahen

  

Wechfe( erfahren.-l und die Provinzialrerhte find dcirnaeh fehr-Perfcieiektn. ,

Wir fondern nach den Hauptbeziehungen -JÜZÄÄYFZÄ-Fi ?LWL-KU 7

a) *das Herzogthum Magdeburg und die GraffGaft

ei? ..un-.Mannsfeld altpreußifchen Antheils. ,Z5 :W -

z*: Außer 'dem eigenthütnlicij*Mngdeburgifmen Rechte 127). kommen

hier verfehiedene erzbifcloöflime'VerordnungenW) und 'preußifme Gefehe

feit 1680129) in Betrachtz desgleicöhen mannigfache Statuten. Obfer

vanzen und Gewohnheiten. Im allgemeinen galt aber ein gleiches

Recht fkets für die Graffchcift Mannsfeld Magdeburgifmer Hoheiß wie

ausdru>lici) das Mandat vom 17. November 1711 anerkannt hatliw).

Vorübergehend galt die wefiphälifGe Gefeßgebung (1807-1814);

durch das Patent vom 9. September 1814 wurde das gemeine preu

ßifche Recht reftituirtM). Das Provinzialreciot tvar bereits im Jahre

1804 vollendet, die Einführung aber durch die politifchen Verhältniffe

gehindert. Ein neuer Entwurf wurde 1827-1831 ausgearbeitet und

erfmien nach erfolgter Durchficlot als: das Provinzialreuzt des Herzog

thums Magdeburg und_der Graffchaft Mannsfeld von W, v. Kle

wiz. Magdeburg 1837, in 2 TheilenF dann'als: Revidirter Entwurf

nebft Motiven. Berlin 1841 ben Ständen zur Berathung übergebenF

l.ohnelzur Publication zu gelangen. ; _. _

k' .uit-n 2. rrffftt-titifiU-N 7._

rÄs-ieE-.ti 1 7- „Otis-trick ' . :„ 9:21:77(: nenten-f. ("75 „FMC

*leid ""7 ' “ 9*" ""7" ».47 *- Mir e *--- 26710271-1

. 127) Vgl. v. Kampß. die Provinzialrechte Bd. lj S. 309 flg. und die

weiteren Naäoweifungen bei K r a u t. Grundriß zu Vorlefungen über das teutfche

Privatrecht. 3. Ausgabe. Göttingen 1843. 8. S. 64- 65.

128) v. Kamph a. a. O. S. 301- 304 u. a.

129) C111'. 0110 nix/line, 60rpu3 (I0n8titutj0oum Wegcieburgjceirum von

1680 bis 1714. 111331101). et ljnlle 1714. 6 70m. 4. und Continuum) Corporjz

(L. 111. bis 1717- e011. 1717. 4. 77“.

130) WFLjuZ, (L. (L. Magnet). 70111. 71. p. 186. U7_ äq-:DÄM M_

131) Gefeßfammlung von 1814 S. 89. , WÄ„.F,__JNL. F77.,

1
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b) Das Ficrftenthum Halberftadt nebft Zubehör.

Im Halberftadffchen galten bis 1650 außer den befonderen Ge

, wohnheiten und Statuten bifchöfliche Verordnungen1Z2)) feitdem preu

ßifche Gefeße, Diele kamen auch zur Anwendung für die incorporirte

Herrfmaft Derenburg) die Graffchaften Regenftein und Hohenftein.

Die Unterbrechung durch die wefiphälifme Regierung ward 1814 be:

feitigt. Schon 1796 war das Probinzialrecln zufammengeflelltz zu

einer neuen Bearbeitung kam es aber 1827) Provinzialremt des

Ficrftenthums Halberftadt und der zuWdemfelben gehörigen Graf

undHerrfmaftenHohenftein) RegenfieinundDerenburg von

L. A. W. Lenhe) Leipzig 1827, Darauf flieht fich der: Reviditte

Entwurf nebft Motiven) Berlin 1836. Schon 1838 hatte der

Landtag fich dariiber ausgefprochen) die Publication aber follte ausge

felzt bleiben) bis fiir die übrigen Theile der Provinz ein gleiches Ergebniß

erlangt fein ivicrde. - r 4 .fgzx-Wh-MZKL

a) Das Fitrfienthum Quedlinburg.» K

ueber diefe reichsuncnittelbare..firrfilicloe Frauenabtei) fiir welche

_eigene Statuten-und Privilegien galten 133)) befaß Brandenburg feit

1697 die Erbvogtei und S-tiftshauptmannfmaft (f. Anm. 27). Durch

den Reichsdeptctationsrereß. von 1803 fiel die Abtei ganz an Preußen

und' theilte darauf die Schickfale der weftphälifchen Regierung 111).

Das gemeine Recht und die fächfifchen Eonfiitutionen blieben in voller

Geltung 135)) und diefe kommen feit 1814 neben dem Landrecht pro

uinziell zur Anwendung.

1a Gleiche Schickfale erfuhr auch

' c1) Die Reichsbaronie Schauen)

wo das allgemeine Landremt durch die Verordnung vom 25*. Mai 1818

h. -1 eingeführt, i_|136),

fe) Die Graffchaft Wernigerode.

Die der älteren Linie der Grafen zu Stolberg am Harz zugehörige

Graffchaft Wernigerode ftand bis 1807 unter preußifmer Landeshoheit.

Ihre Verhältniffe waren geregelt durch den Receß vom 19, Mai 1714.

Außer dem gemeinen Rechte und eigenen Gewohnheiten galt befonders

die Landesordnung vom 26. März 1653 137). Während der Herrfmafc

132) v. Kamph a. a. O. S. 349) 394 u. a.

133) v. Kamph a. a. Q. S. 356 flg.

134) S. Gefehfammlung 1807 S. 156) 167. 1815 S. 193.

135) So fchon am 11. October 1700 anerkannt (n. Kampß Jahr-b. Vb,

urn!, S. 47.)

136) Gefehfammlung d. I. S. 45.

137) Abgedructt in b. Kampß Iahrb. Bd. 71177111) S. 343 flg.
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desxfiönigreiches Wefiphalen bildete die Graffchaft einen eigenen Canton

derfelbenz feit 1814 ifi fie aber in ihr früheres Verhältniß zurück

getreten) welches durch die Recefie vom 28. September 1817 1W) und

13. Augu|,.1822139) näher beftimmt 1|. Im Jahre 1796 war der

Entw u rf des particularen Rechtes bereits zulammengeflellt; er wurde

auf's neue von der Stolbergifmen Regierung im Iahre 1836 aus:

gearbeitet U0). * .

l) Bodungen) Allerberg und Hainrode) utterode und

Wolkramshaufen.

Das Amt Bodungen) die Gerichte Allerberg und Hainrode und

das Gut utterode find durch Staatsvertrag 'vom 15. Juni 1816 von

Schwarzburg-Sondershaufen 14|). das Dorf Wolkramshaufen durch

Staatsvertrag vom 19. Juni 1816 von SGwarzburg-RudolfiadtU")

an Preußen abgetreten. Nach' der Verordnung vom 25.Mai 1818

s. 2143) gelten hier feit dem 1. October d. I. die preußifclyen Gefehe.

Daneben erf>)einen aber als Provinzialremt älteres fächfifHes und

fchwarzburger Rechtm). '

3) Eichsfeld. Nordhaufen und Mühlhaufen.

. Das Eichsfelduö) war als Theil des kurrheinifmen Kreifes

bis zum 6. Juni 1802 im Befihe-*von Kur-mainz und gelangte nach

dem Reichsdeputationsreceffe vom 25.Februar 1803 Ö. 3 an die Krone

Preußen. Diele führte "eit dem 1. Iuni 1803 die allgemeine Gerichts

ordnung- feit dem 1. Juni 1804 das allgemeine Landrecht u. f. w,

ein 146). Nach Befeitigung der wefiphälifGen Regierung find diefe

Gefeße reftituirt) doch gelten daneben noch die älteren Statuten und

Verordnungen theils felbfifiändig (wie für Lehen und andere Sachen).

theils unter den gewöhnlichen Befchränkungenm). Aus den vor

handenen Materialien bearbeitete dec- Geheime Obertribunalrath ,H a rt

mann: Das Provinzialrerht des Furftenthums Eichs

138) In v. Kampß Iahrb. Bd. [ll- S. 345 fl.

139) Im Amtsblatte der Regierung von Magdeburg 1823 S. 140 fig.

v. Kampß) Annalen der preußifchen Staatsverwaltung Bd. 711. (1823) S,

i512 fig.

140) Mitgetheilt in v. Kampß Iahrb. Bd. 11ern. S. 329-338.

141) Im Anhangc zur Gefeßfammlung von 1818 S. 71.

142) A. a. O. S. 74. ,

143) Gefehfammlung d. I. S. 45.

144) Vgl. die einzelnen Verordnungen in v. Kamph, die Provinzial

rerhte der preuß. Monarchie Bd. l7 S. 367 u. 368.

148) M. f. befonders Joh. Wolf) politifme Gefchichte des Eimsfeldes)

mit Urkunden. Göttingen 1792. 2 Vde. 8,

116) Patent vom 24.März 1803 im u. 6. a. rom. xl. nr, 13. v. Rabe)

Sammlung Bd. 711) S. 328. .

147) v. Kampß, die Provinzialreehte Bd. l) S. 479 tlg,
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feld. Berlin 1835.* 8. Nach», wiederholter Priifung folgte darauf

der: Revidirte Entwurf nebfi Motiven. Berlin 1837. 8.

Diefer ift von-dern Landtage berathen. die Publication aber bis zur

Vollendung der ubrigen fächfi-fchen Provinzialrechte ausgefeßt worden.

. Fiir die fruheren freien Reichsfiädte N ordhaufen und Mich l

hau fen nebfi Gebiet. welche mit dem Eichsfelde zugleich an Preußen

fielen und deffen Schickfale theilten. gilt jeht ebenfalls neben dem ge*

meinen preußifchen Rechte deren Statutarrewt W) als Loralrecht.

( .

11) Treffurtund Dorla149).

Nach alter durch Receffe feftgefielltenVerfaffung (befonders Receß

von 1773) f, war »die Landeshoheit .in-der Ganerbfchaft Treffurt

_zwifchen Preußen und Kurfachfen zu enaem cmd_ zwei Drittheilen repar

tirt.. tvährend die Gerichtsbarkeit Preußen_ mit zwei. Kurfachfen mit

einem und Heffen-Rothenburg niit drei-Sechstheilen zugehörte. Ju

der Vogtei D ori-a befaßen PreußenjundzKurfachfen .dieLandeshoheit

zur Hälfte. die Gerichtsbarkeit aber Preußen und Saehfen zu je drei.

Heffen-Rothenburg zu zwei Arintheilen. Neben dem gemeinen Rechte -

galt befonders das' fächfifche. namentlich-aus) der fächfifche 'Eivil- und

Eri-mi-nalproreß. Diefe Landestheile .wurden 1807 insgefammt dem

Königreiche Wefiphalen einverleibt und fielen auch vollfiändig 1814 an

Preußen. Seit dem 1. Januar _(1815 gilt hier das gemeine preußifche

Recht (Verordnung vom 25. Mai_ 1818).

i) Das Amt Klöhe750).

K l öh e gehörte bis 1807 zu Hannover. dann bis 1814 zum König

reiche Wefiphalen. worauf es an Hannover zuriirkfiel. Durch die Ver

ordnungen vom 4.Novernber. 2. December 1813 und 23.Augufi 1814

wurde das vor der Fremdherrfclmft geltende Recht wieder hergeftellt.

Eine ganz gleiche Bewandtniß hat es mi-*t den Dörfern Gcinfetcici)

148) Außer den bei v. Kamps a. a. O. S. 482. 483 flg. nachgewiefenen

älteren Verordnungen f. m. die Gefehfammlungen der Stadt Notdhaufen in der

Geftalt. welche fie im 15. u. 16. Iahrh. erhielten. herausgegeben von E. G.

Fbrfiemann . in deu neuen Mittheilungen des thüringifclj-fcichfifchen Vereins

Bd. r. H. 3. S. 41 f. Bd. ei. H. 2. S. 42 f. H. 4. S. 20 f. Bd. eu. H. 1

und daraus zufammen Nordhaufen 1843. 8. Desgleichen; Das-halte Rechtsbuä)

der Stadt Mühlhaufen. aus dem 13. Iahrh. Nach der nordhaufifcljen Original

handfcijrift und dem miihlhaufifcben Abdrucke von Graßhof. .herausgegeben von

Förfteman n. Nordhaufen 1843. 8. Vgl. auch Fbrftemann. urkundliche

Gefchichte der Stadt Nordhaufen. Nordhaufen 1840. 4. '

149) S. v. Kampiz Jahrbuch Bd. 111111. S. 44 fig. Gothic. Rechts

und Juftizverfafiung der Ganerbfohaft Trefiurt und Vogt-ri vor dem Hainich.

dafelbft Bd. 1.111. S. 266 flg.

150) S. v. Kamph a. a. O. Bd. 11111-1. S. 62 flg.
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und Ru digershagenwl). Durch die Staatsvertrag-e vom 29. Mai

/und 23. September 1815152) wurden diefe Diftricte an Preußen ab

getreten und feit dem 1. October 1818Äpreußifches Recht eingeführn_

171

(Verordnung vom 25. Mai 1818 Ö. ,NL Ö

1c) Das Fürftenthum Erfurt153))--die Herrfchaft Blan

. 13:1.- - kenhayn. - . . , *- »

Die Stadt Erfurt nebfi Gebiet erlag nach mannigfWem Streite

über die Reichsunmittelbarkeit der“ HerrfGaft' von .Rurmainz (1664)

und verblieb unter derfelben bis zum *Aiifalle* an Preußen durch den

Reimsdeputationsreceß von _-1803 ' 'Es77tvtirdehierauf wie das Eichs

feld organifirt (f. Anm. 147). Im( Jahrei1807 fieldas Gebiet an

Frankreich) welches' die preußifthe Gefeßgebung 'im allgemeinen fort

befiehen ließ. Nach der Reorcuhation wurden daher durchdas Patent

vom 9. September 1814 auch nur dieflnzwifmen erlaffenen preußifrhen

Gefeße nachträglich eingeführtW). Die* particular-en Befiifmmungen)

welche noch fortdauerten) * wurden 'gefatntnelt von Heinemann: Die

fiatufarifmen Rechte ffir Erfurt und fein Gebiet) *Erfurt 1822.* 8.

Eine' umarbeicungdiefer Prioatfamntiung erfolgte 1836-?1842xohne

aber vollendet zu werden 15s). '

5,.- Die Hxrrfäyaft Blankenhaynlös)) als Theil der Graffchaft

Untergleichen) war *ein kurmainzifches) den Fitrften von Hahfeld iiber

tragenes Lehen) welches 1794 nach dem Ausfierben derbelehnten Fa

milie von Mainz eingezogen wurde. Als-durch den Reiazsdeputations

receß von 1.803 die Herrfchaft an Preußen fiel) 'wurden die bisher

geltenden gemeinrechtlicizen und fächfifmen Rechte nicht aufgehoben und

diefe beftanden auch unter franzöfifcher Regierung for-t. Nach der

Wiedererwerbung von Preußen wurde aber deffen Gefehgebung einge

führt 157). Vereitsim September 1815 wurde jedoeh der größte Theil

der Herrfmaft an das Großherzogthum Sachfen-Weimar abgetreten 151i)

und nur_ das Amt Wandersleben zurütkbehalten.

J . 

151) A. a. O. S. 47) 48.

152) Gefetzfammlung) Anhang zum Jahre 1818 S. 14) 57.

153) v. Kampg) die Provinz-ia-lrechte Bd. 1) S. 460 flg. Verb-die alte ,

Erfurtifche Wafierordnung) in M ich elfen) Rechtsdenfntale aus Thüringen.

S. 101 flg. _ (Jena 18113, 8.) _ »

154) S. Refcr. des Minifieriums des Innern vom 3, Januar 1817) in v.

Kamptz Annalen Bd. 1) H. 1) S. 2.

15d) v. Kam-ph) attenmiißi-ge Darfiellnng der Gefeßrevifion. S. 164) 165,

156) Kraaßfch) Darftellung der Veränderungen in der Gefeßgebung'

u. f. w. der verfrhiedenen zum Departement des Qderlandesgerichtes zu Naum

burg gehörigen Landestheile) in v. Kampß Zahrb. Bd. 111111 (S. 185 flg.))

S, 272 flg. “

187) Patent vom 9. Sept-runter)- Cabinetsordre vom 20; November 1814.

158) Staatsvertrag vom 22. Sarge-ber 1815 (in der Gefeßfammlung
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l) Das Heßzogthum SaGfenW),

In Folge des Staatsvertrages mit dem königl. fächfifGen Hofe

vom 18. Mai 1815 1(10) find an Preußen gefallen: der Wittenberger

Kreis. ein Theil des Kreifes Meißen. Leipzig. der größte Theil des

Stiftes Merfeburg. des HochftiftesNaumburg-Zeitz. die zum Furften

thum Querfurt gehörigen Aemter Querfurt und Heldrungen. der

Thüringer Kreis. von der Graffmaft Mannsfeld die Aemter Artern.

Bornftädt und Voigtftädt. die Graffchaft Stolberg. die gefürfiete Graf

fchaft Henneberg. tönigl. fcichfiichen Antheiles. vom Neuftädter Kreife

das Amt Ziegenritck. die voigcländifmen Entladen Blankenberg. Blin

tendorf. Gefell und Sparnberg161). Die Befißnahme erfolgte am

28. Mair 1815. die Einfuhrung der preußifmen Gefehbümer durch

Patent vom 22. April und 15. November 1816162); jedoch follten die

in den einzelnen Provinzen und Orten bisher beftandenen Rechte und

Gewohnheiten noch fernerhin ihre gefelzliche Kraft und Giltigkeit der

geftalt behalten. daß die vorkommenden Rechtsverhältniffe hauptfämlicl)

nach diefen. und nur erft in deren Ermangelungnacl) den Vorfchriften

des allgemeinen Landrechtes beurtheilt und entfchieden werdenfollten.

Demgemäß wurden die fehr mannigfaltigen particularen Normen zu;

fammengeftellt. unter dem Titel: Das zprovinzialrecht der königlich

preußifchen. vormals königliä) fächfifchen Landestheile. mit Ausfchluß

der Laufilz. nebft Beweisftellen. Gründen und Bemerkungen von

01-. Pinder. Leipzig 1836. 2 Th. 8. Nach wiederholter Be

rathung erfchien darauf der: Revidirte Entwurf des Provinzialrethtes

des Herzogthums Sachfen nebft Motiven. Berlin 1841. 4.

Die Stände haben denfelben begutachtet. weitere Erfolge aber für das

Ganze 163) nicht erzielt.

Im allgemeinen gilt daffelbe von demjenigen Theile der Graf

fchaft Mannsfeld. welche unterm 19. März 1808 an das König

reich Weftphalen abgetreten worden 164). Schon 1813 wurde diefer

Difirict von Preußen in Befih genommen und nach dem _Patent vom

9. September 1814 das preußifche Recht vom 1. Ianuar.1815 ab

1818. Anhang S. 53). toodurcl) auch zugleich Theile des Fürftenlhums Erfurt

abgetretrn wurden.

139) Vgl. v. Kamplz. die VrovinzialreGteBd. l. S. 393 flg.

160) Gefeßfammlung 1815 S. 53 flg.

161) M. f. die genauere Nachweifung bei Kraahfch a. a. Q. S. 290 flg.

162) Gefelzfammlung S. 124. 233.

163) Verfchiedene einzelne Anträge und Bedenken find erft nach und nach

erledigt. Die befirittene Frage über die Verbindlichkeit der Patrone zu Kirchen

und Pfarrbauten (f. v. Kamptz_ Iahrb, Bd. 1.11. S. 319 flg. Vgl. Landtags

abfchied vom 30. December 1842 ll. Nr. 1) hat durch den Plenarfmluß des

Obertribunals vom 6. December 1852 (f. die (sic. in Anm.124) eine fefie Antwort

erhalten.

164) M. f. den trrritorialenVefiand bei Kraaßfrl) a. a, O. S. 282.

Verb. Pind er. Provinzialrewt Bd, ll. S. 513.
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eingeführt) obfchon die Abtretung von Seiten Sachfens er| am 18. Mai

1815 erfolgte.
ro) Ringleben) Bruchfiädt) KelbraundpH-eringen-EZ).

Das Dorf Ringleben wurde durch den Staatsvertrag vom

22. September 1815 von Sachfen-Weimar (gegen das Dorf Röda)

an Preußen abgetretenlöii). In die Stelle des bis dahingeltenden

Eifenaclffchen und Weimar'fchen Rechtes ift nach der Verordnung vom

25. Mai 1818 das preußifche getreten.

Das Dorf Bruchfiädt ifi durch Staatsvertrag vom 15. Juni

1816 von Sihwarzburg-Sondershaufen an Preußen abgetreten167).

Preußifmes Recht gilt fei dem 1.0ctober 1818, Die Aemter Kelb ra

und .iyeringen waren unter fächfifcher Oberhoheit im Befihe der

Grafen von Stolberg und von Smwarzburg) zuleht nur diefer) jedoch

fo) daß jene fur ihre frühere Hälfte Steuern) Gerichtsbarkeit und die

Unterconfiftorialremte 'fort behielten. Durch den Staatsvertrag vom

19. Juni 1816 überließ das fürfiliche Haus Säywarzburg feine Re>)te

an Preußen 16W diefes übertrug fein Dominium mit Vorbehalt des

Obereigenthums über die Lehen und Nußungen dem grciflimen Haufe

Stolberg durch die Verträge vom 10. und 24. December 1835 und

die Conceffionsurkunde vom 28. März 1836. Das preußifche Recht

gilt hier feit dem 1. März 1820 gemäß der Verordnung vom 20. Octbr.

1819169). Bis dahin find befondere Statuten und fächfifmes Recht

in alleiniger Amber-dung gewefen.

4) Das Provinzialrecht von Schlefien"0).

*Schlefien mit der Graffchaft Glah ifi unbeftritten feit dem Hu

bertsburger Frieden vom 15. Februar 1763) beftätigt zu Teichen am

13. Mai 1779) ein Theil* der preußifmen Monarchie. Zu diefer Pro

vinz wurde auch der Großburger Halt gefchlagen171)) fowie die 1815

von Sachfen erworbenen Theile der Oberlaufilz nebff einigen bbhmifchen

Enclaven172). Nach diefem Befiande begreift die Provinz 741)" QM.

165) Vgl. Kraaßfcl) a. a. O. S. 336 flg. Pinder a. a. O. S.

512 f.) 588.

166) Gefehfammlung 1818 Anhang S. 53.

167) 2c. a. O. S. 71. *

168) A. a. O. S. 74.

169) Gefeizfammlung 1819 S. 2x16.

170) Literatur bei Hafemann ) Bibliothek S. 155 flg. v. Kamps) die

Provinzialrechte Bd. l) S. 487 flg. Simon) das Provinzialgefeßbucl) der

fchlefifchen Verfaflung und Verwaltung. Breslau 18b6u1848. 8, 6Hefte. .

K o ch) fmlefifcites Archiv für die practifciteRechtswiffrnfcitaft. Breslau 1838 flg. 8.

171) -Cabinetsordre vom 22. December 1801 (v. Rabe) Sammlung Bd.

ei) S. 700).

172) Verord. vom 30. April 1815) in der Gefehfammlung d. I. S. 85) 91)

95. Die darin ausgenommenen) mit Brandenburg verbundenen Theile der
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mit 3)061)593 Einwohnern) in 'drei Reg-ie-rungsbezirken Breslau)

Oppeln) Liegniß) mit drei Appellationsgerichtskreifen Breslau) Ratibor)

Glogau. In allen gilt das gemeine -preußifwe Recht) daneben aber

überaus zahlreiche und verfchiedene Provinzialgejeize. „Außer den

früheren landesherrlicljen Verordnungen) welche noch jeßt für Provinzial

gefehe zu erachten find) hat wieder jedes Fitrfienthum und fait jeder

darin liegende Diftrict) ja beinahe jede Stadt und Ortfcizaft) befondere

Provinzial: und ftatutarijche Rechte) die zum Theil aufLandesordnungen

für einzelne Fiirftenthiimer) die fpäter auch in anderen Fürftenthitmern

zur Anwendung gekommen find) zum Theil auf Feftfekzungen einiger

Bifchöfe (das Wenzeslausfche und Easpari'fche Kirchenrecht)) zum Theil

auf den einzelnen Städten ertheilten Privilegien und Statuten) zum Theil

felbft auf fremden) in einzelnen Difiricten eingeführten Gefeßen (pol

nifmes Recht) böhmifche Landesordnung) böhmifches Stadtrecht) mah

rifche Landesordnung) beruhen173)." Alle 'diefNRechte laffen fiä) nach

drei Hauptrubriken iiberfehen.

4. Das allgemeine fchlefifche Provinzialrecht.

K

Es gehören dazu alle privatremtlichen Rechtsnormen) die für das

Herzogthum Schlefien) die Graffchaft Glas und die früher zum Erb

herzogthum Schleifen gehörigen Gebietstheile gelten. Es find verfchiedene

Sammlungen davon vorhanden 171). Die vor der preußifaoen Befiß

nahme finden fich in der zu Breslau bei Brachvogel-1713-1734.

6 Theile mit 3 Regifiern 4. erfchienenen Sammlung. Dazu eine Er

gänzung von Arnold. 1734) 1736 in 2 Theilen. Die unter preußifcher

Hoheit ergangenen Gefege erfaiienen Breslau bei Korn 1752 flg. in

33 Bänden. 4. (Suarez)) Sammlung alter und neuer fchlefifrher Pro

vinzialgefehe) Breslau 1771-1773. 2 Bde. 4. Diefe und andere

Materialien wurden feit 1781 zufainmengefiellt. Die von dem General

fifcal Pachaly bearbeitete Sammlung (1781) erfchien (im Jahre

1831) unter dem Titel: Das fchlefifche Provinzialrectit nebft einem

Auszuge aus den Beftimmungen des fiatutarifmen Rewer-s der Stadt

Breslau. Diefer Entwurf ging in neuer Gefialt 1796 und 1809

hervor) und nach Wiederaufnahme der Revifion feit 1829 unter dem

Titel: Das jetzt beftehende Provinzialremt des Herzogthurns Srhlefien

und der Graffchaft Glah von A. Wenhel) Breslau 1839. 8.

und als: Revidirter Eiitwurf nebft Motiven) Be-rlin 1841. 8.

preußifmen Oberlaufih (Kreis Hoyerswerda) kamen 1825 dazu (Amtsblatt der

Regierung zu Liegnih 1825 S. 18),

173) Starke) Beiträge zur Kenntniß der befiehenden Geriäitsverfaffung

Th. u) Abth. l) S. 296) 376) 442.

174) S. v. Hvmmen),Beiträge zur jurifiifclien Literatur. Sammlung

17) S. 327 flg. v. Kampg) die Provinzialreihte Bd. 1) S. 489-491.
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Die vorläufigen Bereiehungen. durch den Landtag find *zwar erfolgt.

auf :deffen Antrag aber die vollfiändige Eodification ausgefeßt (Landtags

abfchied vom 27. December 1845).

6. Die Particularrechte “der einzelnen Fiirfienthümer

und Standesherrfchciften17ö).

Dazu gehören in Niederfchlefien

n) Das Fürftenthum Breslau.

Hier kommt dasWenzeslaueFfche Kirchenrecht von 1416 in Betreff

der Erbfolge in Betracht.

b) Das Fürfienthum Brieg

betrifft die Rechte des Adels. -

e) Das Fiirftenthum Oels

beruht auf der Landesordnung von 1517 und deren Revifion. zuletzt

vom 27. April 1617.

(i) Die Fürfienthümer Schweidnitz und Iauer

Lehenrecht und Allodialerbfolge betreffend.

e) Das Fiirftenthum Glogau

betrifft Rechte des Adels. Gemeindedienfte. gutsherrliäye und bäuerliche

Verhältniffe und Kirchenrecht. ,

i) Die Furftenthümer Liegnih urid Wohlau

wegen der Erbfolge in allodificirte Lehenz eben fo auch

3) Das Fürftenthum Sagan

und außerdem Gemeindedienfie.

* 11) Da,s Fiirftenthum Münfierberg-Frankenfiein..

i) Das Fiirfienthum Trachenberg

wegen_ der Gittergemeinfmaft.

" 11) Das Fürfienthum Earolath-Beuthen

betrifft eheliche Verhältniffe und Erbfolge.

1) Die Standesherrfchaft Wartenberg

bezieht fich auf Adelsremte,

m) Die Standesherrfihaft Gofmüß

wegen der Gütergemeinfmaft und Erbfolge der Nichterimirten. Eben fo

o) Die Minder-Standesherrfchaft Freyhan.. ,

0) Die freien Minder-Standesherrfchaften Neufchloß

und Sulau. und

p) die Standesherrfchaft Melitta).

FürOverfmlefienfind zu nennen:

q) Das Furftenthum Oppeln.

r) Das Fürfienthum Ratibor.

175) Wegen aller einzelnen Verordnungen ift auf die Anm, 170 citirten

Sihriften hinzuweifen. .
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3) Die freie Standesherrfchaft Beuthen

deren Rechte vorzüglich auf der Landesordnung vom 29. September

1562beruhen. '

. l) Das Fitrftenthum Pleß.

u) Die Minder-Standeshetrfwaft Loslau.

deren Reaite auf der Tefcizner Landesordnung von 1573. vom Kaifer

'. 1591 beflätigt. beruhen.

r) Das Fiirfienthum Neiffe.

er) Das Furfienthum Grottkau

nach der Landesordnung des Bifmofs Balthafar von 1549.

x) Die Fiirfienthümer Troppau und Iägerndorf

(preuß. Antheiles)

mit der mährifchen Landesordnung vom 14. Juni 1602. eingeführt

am 9. März 1672.

7) Die GraffaeaftGlah x

mit der böhmifchen Landesordnung. eingeführt am 16. October 1696.

und dem böhmifclyen Stadtrechte. eingeführt am 29. März 1717. der

. Lehensinfiruction vom 3. März 1597 u. a. m.

Im Jahre 1781 wurde von dem Oberamtsregierungsrathe Stie

low zu Glogau das Recht von NiederfGlefien zufammengefiellt. Es

erfchien unter dem Titel: Das Provinzialreclu von Niede r

fchle fien. hiftorifw-kriiifcl) erläutert von S tielow. nebft einer

Ueberfiwt des oberfchlefifwen Provinzialrechtes von 'dem'O.-A.

Regierungsrathe Weftarp. Berlin 1830. 8. Die Umarbeitung

diefes Entwurfes erfolgte zur Hälfte im Jahre 1804. Das von.

Weftarp zu Brieg zufammengefiellte oberfchlefiickie Provinzialrewt war

eine Ueberarbeitung der bereits 1755 von Suarez gemachten Samm

lung. Seit 1827 find neue *Revifionen bewirkt. Deren Ergebniß ift:

das beftehende oberfclolefifme Provinzialrewt. entworfen vom Geheimen *

Iuftizrath Ludwig zu Ratibor. im Jahre 1830 (gedruckt zu Berlin

1839. 8.). womit zu verbinden ift: Ueberficlot der oberfmlefifchen Pro;

vinzialrechte vom O.-L.;G.-Vicepräfidenten Z o ellm e r zu Ratibor. in

v. Kamph Iahrbiichern Bd. 111.111. S. 357-385 aus dem Jahre

1835. Darauf folgte die oben erwähnte Arbeit von Wenhel 1839

und ber revidirte Entwurf der fchlefifmen Particularremte nebft

Motiven. Berlin 1841 als zweiter Theil des oben genannten offi

ciellen Werkes. Die Berathung der Stände ift auch hier bewirkt. das

Ergebniß aber mit dem über das allgemeine fchlefifche Provinzialrecht

iibereinfiimmend. ' '

6. Die fchlefifchen Localrechte.

Auch privatrewtliciye Rechtsnormen. die. abweichend von dem

Provinzial: und Particularreayte. nur in einzelnen Orten oder Bezirken

eines Furfienthums oder einer Standesherrfchaft gelten. find in der

mannigfaltigfien Art in Schlefien vorhanden und nach und nach ge.
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fammelt worden. Aus den vorgefundenen Materialien lieferten

A. Wenige( und I. Wenßel: das jetzt befiehende Localrecizt des

Herzogthums Schlefien und der Graffchaft Glan. Breslau. Ratibor

und Pleß. 1840, 8. (auch als zweiter Theil des oben genannten Werkes.

Berlin 1840. 8'.) 176). Schon vor der Redaction der fchlefifchen Pro;

vinzialrechte war die Aufhebung einzelner Beftimmungen derfelben als

ein Bedürfniß anerkannt worden. bei Gelegenheit der Zufammenflellung

felbft wurde der Wunfci) nach der Aufhebung in manchen Diftricten

allgemeiner 177). Die Regierung ift demfelben mehrfach nachgekommen.

wie in der Verordnung vom 30. Auguft 1833 wegen Aufhebung der

Gefchlemtsvormundfwaft und der in der Rudolphiniichen Polizeiordnung

von 1577 enthaltenen Vorfchriften wegen Bürgfmaften der Frauen

für ihre Ehemänner178)z in der Eabinecsordre vom 11. Mai 1839

wegen Aufhebung des Wenzeslaus'fchen Kirchenrechtes von 1416. des

Statutes für Breslau von 1588. der Gerichtsordnung vom 18. März

1591. der Wechfelordnung vom 30. Januar 1751 u. a. 179) im Be

zirke des Stadtgerimtes zu Breslauz in den Verordnungen vom 30.Juni

und 27. October 1841 wegen Aufhebung des WenceslausNfchenKirchen

rechtes in Vrieg. Ohlau. Zobten. Wanfen und Strehlen180)z in dem

(Hefen vom 11. Juli 1845 wegen Aufhebung der im Herzogthum

 

'Schlefien und der Graffchaft Glalz geltenden befonderen Rechte uber

die ehelifloen Güterverhältniffe und die gefeßliche Erbfolge 181) u. a. m.

5) Das Provinzialrecht von PommernW).

-. Die Befiandtheile der jenigen Provinz Pommern find nach und

nach der preußifchen Krone zugefallen. Stücke von Hinterpommern

176) Es i| dies eine gründliche Erörterung und Ausführung der fchon

.1838 in v. Kamplz Iahrbüchern Bd. 1.1l. S. 367-416 von A. Wenßel

*gelieferten Skizze des frhlefifmen Localremtes,

177) So wurde namentlich die Aufhebung der Rechte von Miinftrrberg

Frankenfiein. von Earolath-Beuthen. von Frehhan. Neufchloß und Sulau. fowie

des gefammten oberfmlefifchen Provinzialrechtes beantragt (revidirter Entwurf

der fchlefifmen Particularremte. Berlin 1841. Th. ll. S. 209. 211. 214. 215.

216. 218).

178) Gefehfammlung 1833 S. 96. Vgl. Ludwig. das oberfrhlefifrite

Provinzialrecht S. 3. S. auch Eabinrtsordre vom 4. Juni 1836 wegen Auf

hebung des fiscalifrhen Voreugsrechtes vor den entfernteren Seitenverwandten

bei der Intefiaterbfolge im Herzogthume Schlefien und in der Graffmaft Glaiz

(Gefrtzfammlung 1836 S. 196). Vgl. Ludwig a. a. O. S. 64.

179) Gefetzfamrnlung 1839 S. 166.

180) Gefeßfammlung 1841 S. 127-291.

181) Gefeßfammlung 1845 S. 471. Die lehnrechtliche Succeffion . fowie

die in die Allodialrittergiiter ifi dadurch (Ö. 3 a. a. O.) nicht verändert worden.

Vgl. darüber v. Rirhthofen. iiber die fingulären Erbrechte an fchlefifchen

Rittergülern. Breslau 1844. 8.

182) Literatur bei Hafemann. Bibliothek S. 159 flg, v. Kamplz.

die Provinzialremte Bd. ll. S. 1 flg. Verb. Riedel. Magazin des Provin

bilil. 20
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'wurden in“. nectphärcchen Frieden erworben (c; Anm. 19)) zugleich *aueh

das Bisthum Eammin als ein weltliches erbliches Fürftenthumz dem:

nächfi die Herrfchaften Lauenburg und Bukow ) welche unter polnifcher

Oberhoheit von den pommerfchen Herzogen befeffen waren) 1657,

Vorpommern und andere Theile kamen dazu 1720 (f. Anm. 36).

Endlich wurde durch die Staatsverträge vom 4. und 7. Juni 1815

zwifchen Dänemark) Schweden und Preußen ganzSmwedifm-Pommern)

welches nach dem zwifchen Schweden und Dänemark am 14. Januar

1814 abgefchloffenen Frieden an Dänemark abgetreten werden follte)

Preußen irberlaffen und unter dem Namen „Neuvorpommern und

Rügen" der Provinz Pommern einverleibt183). Die Befihnahme er

folgte am 19. September 1815. Einige Ortsveränderungen wurden

noch 1816 und 1818 vollzogen 181). Die fo beftimmte Provinz be

greift 576W QMeilen mit 1)197)701 Einwohnern in den drei Re

gierungsbezirken Stettin) Eöslin) Stralfund) mit den Departements

der Appellationsgerichte zu Stettin) Eöslin und Greifswald. Der

Rechtszuftand ift auch hier ein höchfi mannigfaltiger. Wir fondern

demnach

a)Altvorpomn*1er-n.

Das Provinzialrecht beruht hier auf d'en Gefehen) welche von den

pommerfchen Herzogen bis 1637 erlaffen find) dann d'en fäpwedifchen

Verordnungen bis 1720) feitdem aber den preußifchen Vorfchriften.

Die beiden erfteren finden fich meiftens in I o h. Carl D ä h n e rt)

Sammlung gemeiner und befonderer pommerfmer und rügifher Lan

desurkunden) Gefehe u. f. w.) Stralfund. 3 Bde. und 2 Supplemente.

1765---1786 Folio) die lehteren in David Friedr. Quickrnann)

Ordnung und Sammlung derer in dem königl. preuß. Herzogthum

Pommern und Fürftenthum Eammin bis zu Ende des 1747. Jahres

publicirten Edicten u. f. w.) Frankfurt a. d. O. 1750. 4.) und 'im klar-nm

Corpus Connjtntjonnm. 10m. 1 ff. In den Städten war vorzugsweife

das magdeburgifche und liibifche Recht recipirt) hin und wieder auch

das fächfifche) brandenburgifche und culmifche neben befonderen Will

kiiren und Gewohnheiten. Die preußifclpe allgemeine Gefehgebung ift

außerdem hier ftets zur Anwendung gelangt.

b) Hinterpommern.

Auch hier kommen zunächft die altpommerfmen herzoglichen Ge

fehe in Betracht bis 1637) feitdem die brandenburgifchen und preußifchen

Gefehordnungen) fiir die Städte ebenfalls magdeburgifches und lübifches

zial- und ftatutarifmen Rechtes der Mark Brandenburg und des Herzogthums

Pommern) Berlin 1837-4839. 3 Bde. 8.

183) Anhang zur Gefehfammlung von 1818 S. 35) 39,

184) G fegfammlung 1815 S. 203. Vgl. Starke) Beiträge u. f. w.

cit, Th. n) th. l) S. 217) 221) 222. -
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Recht u. f. w. (f. die vorgenannten Sammlungen). An Bemühungen

das pommerfche Provinzialreciyt zu redigiren hat es fchon im 16. und

17. Iahrhundertenicht gefehlt185)z ernftlicher aber wurde die Arbeit

er| feit 1780 in Angriff genommen) und der ausführliche Entwurf

vorzugsweife vom Präfidenten v. Maffow bis 1795 ausgearbeitet.

Eine Umarbeitung war bis 1804 beendet und von den pommerfchen

Ständen berathen. Zwar wurde auch feitdem der Gegenftand fort

während im Auge behalten) indeffen erft feit 1832 eifriger wieder auf-,

genommen. Der Geheime Obertribunalsrath Zettwach) der im I.,

1832: das pommecfche Lehnrectpt nach feinen Abweichungen vom all

gemeinen Landrechte (Leipzig. 8.) dargeftellt) bearbeitete nun auch

aus amtlichen Quellen das: Provinzialrecht des Herzog

thums Altvor- und Hinterpommern) Stettin 1835. 8.)

und: das-Statutarremt der Städte des Herzogthums Altdor

und Hinterpommern) Stettin1836. 8. Nach erfolgter Prüfung

und Berathung erfchien: der rev i dirte Entw u rf des .iyerzogthums

u. f. w, nebft Motiven) Berlin 1836. 8. Der fechfie Provinzial

landtag gab darauf feine Erklärung ab (befonders gedruckt) Berlin

1839. 8.)) worauf im Landtagsabfchiede vom 7. October 1838 die

landesherrliehe Entfchließung von der definitiven Reduction des Pro

*vinzialrehtes abhängig gemacht wurde, Insbefondre mußte auch das

Lehnretht näher in Betracht gezogen werden) deffen revidirter Entwurf

nebit den Auszügen aus den Landtagsprotocollen) Berlin 1839 gedruckt

wurde.

e) Neuvorpommern und Rügenjiiö),

Das Fyerzogthum Neuvorpommern und das Fürftenthum Rügen

gehören zu denjenigen Oiftricten) in welchen das gemeine preußifche

Recht keine Geltung erlangt hat187). Der Rechtszufiand diefer Gebiete

beruht daher zunächft auf dem gemeinen Rechte Teutfchlands

iiberhaupt) da Pommern als Befiandtheil des teutfchen Reiihes

durch den wefiphälifwen Frieden in diefer Verbindung erhalten und dem

Königreiche Schweden nicht förmlich einverleibt worden war. Ferner

gehören zu dem geltenden Rechte die Gefelze der pommerfchen

Herzoge) fowie die befonderen fchwedifchen Verordnungen.

Diefelben find gefammelt bei Dähnert (f. oben) und in dem dritten

185) Vgl. den bei v. Kamplz a. a. O. S. 33 cit. v. Valthafar) von

den auswärtigen Rechten S. 66) 67.

186) S. das Provinzialrecht des Herzogthums Neuvorpommern u. f. w.

Greifswald 1837. Th. ll) S. 1 fig.

187) S. oben Anrn. 35. Ueber die einzelnen nach und nach eingeführten

-preuß. Gefetze den dafelbfi eit. Starke S. 275. Dazu find in neueiter Zeit

noch viele andere gekommen) insbefondre über die Einfiihrung des preußifchen

(Civilproceßverfahrens durch die Verordnung vom 21. Juli 1849 (Gefehfamm

lung S. 307 flg.) Dagegen find die älteren Städteordnungen durch Gefeiz vom

30. Mai 1853 aufrecht erhalten.

20*
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und vierten Supplemente dazu. herausgegeben von v. Klink o w ft r ö m.

Stralfund 1799. 1802. Fol. Daran fchließt fich Sonnenfthmid t.

Sammlung der für Neuvorpommern und Rügen-von 1802 bis 1817

ergangenen Gefeße u. f. w.. Stralfund 1844 f. 8. Die Gefeße von

1806-1811 f. m, auch in v. Kamph Iahrbiichern Bd. (Ni S. 413

flg.. verb. Bd, [Mill. S. 99 flg. Endlich gehören hierher noch die be

fonderen Obfervanzen. Statuten. Privilegien. und für die Städte noch

vorzugsweife das lübifche Recht.

Aus diefem reichen und wiffenfmaftlicl) durchgearbeiteten Material

ifi von einer befonderen Commiffion folgendes Werk zufammengefiellt:

dees Provinzialrecht des Herzogthums Neuvorpommern und

des Fiirftenthums Rügen. im Auftrage des königl. Juftizminifieriums

fur die Gefeßrevifion. nach Ordnung des allgemeinen Landrechtes. aus_

amtlichen Quellen bearbeitet. Th. ] in 4 Abth. u. Th. ll--lll Greifs

walde-1836 u. 1837. 8. Zwar ift eine weitere Prüfung diefes Ent

wurfes und feiner Motive veranlaßt. ein ferneres Refulrat aber bisher

nicht erfolgt.

cl) Cammin. Lauenburg und Bukow.

Fiir das Pommern einverleibte Fürftenthum. ehemalige Bisthum

Eammin. fowie für die HerrfGaften Lauenburg und Bukow gelten neben

dem preußifmen Rechte noch einzelne ältere Gefeße und Gewohnheiten 18xi).

6) Das Provinzialrecht von Pofenl89).

Die jetzige Provinz Pofen ift im Jahre 1815 gebildet worden190):

aus einem Theile des früher zu Weftpreußen gehörigen Neßdifirictes.

aus den fruher zu Großpolen. demnächft zur preußifehen Provinz Süd

preußen und zuletzt zum Herzogthume Warfmau gehörig gewefenen

Woiwodiclmften Pofen und Gnefen. und einem Theile der Woiwod

fchaften Kalifcl) und Wielun (f. oben Anm. 41). Die Organifacion

erfolgte nach der Verordnung vom 30, April 1815 191) und der Cabi

netsordre vom Z1. Januar 1816192). Die Größe der Provinz beträgt

188) S. v. Ka mpg. die Provinzialreehte Bd. ll. S. 123 flg.. S. 129 flg.

Durch Cabinetsordre vom 30. März 1830 iii in dem Lauenburg-Bütoriffchen

Kceife die Gefchlemtsvormundfrhaft aufgehoben (Gefeßfammlung d. I. S. 24).

189) Literatur bei H a fe m a n n . Bibliothek S. 172. v. K a mp tz . die

Provinzialrechte Bd. [ll. S. 701 flg. Verb. I a c obfo n. Gefcliiehte der Quellen

des Kirchenrechtes des preußifmen Staates. Th. l. Bd. l u. ll. Königsberg

1837. 1839. 8. 110(18): iijplamalyWnx nijelkje! yolskj, (Lacie): .Ijplomuljciw

major-jo [Joloniae, callectus a Cagjmiro [inc-WWU, erfiillt [anal-ä [Kac

ZJ [i8 lei. poznan, 1840. 4.

190) Patent v. 15. Mai 1813 in der Gefeßfammlung S, 43. Vgl. Blick.

die Provinz oder das Großherzogthum Pofen in geographifeher. fiatifiifcher und

topographifcher Beziehung. Berlin 1847, 8.

191) Gefeßfammlung d. I. S. 93.

192) Amtsblatt der Regierung zu Vromberg für 1817. Außerordentliche

Beilage Nr. 51.
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536)51 QMeilen mit 1)352)014 Einwohnern) in zwei Regierungs

bezirken Pofen und Bromberg) mit den Departements der Appellation?,

gerichte zu Pofen und Bromberg. Die hier zur Anwendung kommen

den particularen Vorfchriften beziehen fich) außer dem theilweife zu be

rückfichtigenden weftpreußifchen Provinzialrechte (f. oben)) auf

a) das frühere Südpreußen.

Durch das Edict vom 28. Marz 1794193) wurden die bisherigen

polnifchen Gefehe) Eonfiitutionen) Gewohnheiten und Gebiete des Pro

vinzialrechtes vorläufig befiätigt. Den Gerichten wurde der Gebrauch

der von An*ton Trembicki veranftalteten Sammlung: kram() p0

|jl707ne i oyeeilne lim-any (701811167 7 77. 11. 11110774210, Wursrure. 1789.

1791. 2 70m. 801. vorgefchrieben191). Zugleich wurde übrigens das

allgemeine Landrecht vom 1. Juni 1794 als fubfidiäres Gefehbuch ein

geführt. Für die Städte galten außer dem magdeburgifchen) fächfifmen

und culmifchen Rechte eigene Statuten oder Plebiscite. Eine Be

fchränkung des polnifchen Rechtes erfolgte durch Declaration vom

30. April 1797195);

11) den früheren Negdifirict.

Durch das Patent vom 28. September 1772 und die Jnftruction

für die weftpreußifche Regierung vom 21. September 1773196)) war

der Rechtszuftand hier bereits geregelt. Das polnifche Recht wurde

für die Zukunft abgefchafft) für die frühere Zeit aber follte die von

Johann Herbert von Fulfiein auf königlichen Befehl heraus

gegebene Sammlung gebraucht werden: Ztatnta 7 1117711711910 110r0n11e

r 1730108111030 ierykann polslcie prra10r0ne, 110777111 porraiikim rebrane z*

apieane, 2111108011 1557 und öfter) zuleht Lublin 1756. Fol.197).

Jn beiden .Gebieten wurde nach der Verbindung mit dem H er:

zogthum Warfchau 1807 der 00110 011711 vom 1. Mai 1808 ab

eingeführt) das polnifche Recht und die frühere Gefehgebung follte über:

haupt aber nur für ältere Rechtsfachen) und wo der (1000 fich auf

Localgewohnheiten bezieht) anwendbar bleiben. Den Character einer

authentifchen Sammlung erhielt nur die Sammlung der fogenannten

193) Im 17. 6. c. 1'. 111. Nr. 33) F01. 2097. v. Rabe) Sammlung

Bd, 11) S. 608.

194) v. Kamph) die Provinzialrechte a, a. O. S. 707 u. 708. Diele

nicht verdiente Autorität ward der Sammlung durch das Warfchauer Edict vom

10. October 1809 entzogen.

l S19ö)4Im 17. (:. (:. "1", 11. Nr.36 F01. 1162 flg, v. Rabe) Sammlung Bd.

e) . 10. .

196) Im 17. 6. (L. 1'. 7,d.nr. F01. 1101.451. v. Rabe) Sammlung Bd. 1)

Abth. 17) S.335 -. n. c. a. r. 7. c. nr. 52. Fol. 2125. v, Rabe a. a. O.

Abth. 7) S. 673 flg.

197) Auch diefe Sammlung wurde durch die herzogliche Warfchauer Re

gierung befeitigt. v. Kampf: a. a. O. S. 705) 706.
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1701111111113 [egum, verfaßt vom (iollegium ecliolnrnm pinrum zu Warfclyau.

unter Autocifation des Reichstages: [9868, Zlniutn etc. 1701. 1. 17er

Znrjne 1732. Urania. [ionrlztuuz-e 81c. 110]. 11-17111. 1733-1782.

1101.198). Die feitdem bis 1815 erlaffenen Verordnungen finden fich

in der: Gefelzfammlung des vormaligen Herzogthums Warfchau. aus

dem Polnifmen überfeht von S. G. Laube. Pofen 1816. 4 Th. 8.

Durch das Patent wegen Wiedereinführung des allgemeinen Land.

rethtes und der allgemeinen Gerichtsordnung vom 9. September 1814

und 9. November 1816199) ift beftimmt worden. daß die fruher be:

ftandenen befonderen 'Rechte und Gewohnheiten. infofern fie unter der

vorigen Regierung aufgehoben und abgefchafft find. auch ferner nicht

mehr zur Anwendung kommen follen. Demnach ift in der Praxis

angenommen. daß nur bei folchen Rechtsbeftimmungen. welche der 606e

Napoleon niaot berührt. oder bei ivelchen derfelbe auf Localgewohnheiten

und Verordnungen 'fich beruft. auf die ältere-n Gefeße zurückzugehen fei

und diefe daher infoweit auch fehr noch gelten 200). Von Selten des

Gefelzrevifionsminifkeriums find zwar Einleitungen zur Fefifiellung der

Provinzialrechte im Großherzogthume Pofen getroffen. es ergaben -fiäz

aber dabei fo viele Schwierigkeiten. und dazu fo wenige Bedürfniffe.

daß in Mitberuckfiwtigung des fafigänzlitk) veränderten Rechtszuftandes

in diefem Landestheile jenen Einleitungen keine Folge gegeben ift 201).

7) Das Vrovinzialrecht von WefiphalenAN).

Die aus fehr verfchiedenen Landestheilen im Jahre 1815 organi

firte Provinz Wefiphalen enthält 367.96 QMeilen mit 1.464.921'Ein:

wohnern und unterliegt in adminifirativer Hinficiyt den Regierungen zu

Mitnfier. Minden. Arnsberg. in Juftizfamen den Appellarionsgericlzten

zu Munfter. Paderborn. Hamm und Arnsberg. Der provinzialrerlot

lirhe Zuftand ift ein höchft mannigfaltiger. wie die gedrängte folgende

*lteberficlyt ergiebt.

n) Die Graffchaft Mark.

Die Gtaffmaft Mark. ein urfprünglicher Befiandt-heil des .al-ten

Wefiphalens. ward bis zum 17. 'Jahrhundert von den .Grafen .von der

Mark. dann den Herzogen von Eleve. Jülich. Berg beherrfcht. Nach

dem Ausfterben derfelben (1609) fiel fie an Brandenburg (f-oben Anm.

198) v. Kamplz a. a. O. S. 706. 707.

199) Grfetzfammlung 181.4 S. 89. 1816. S. 225.

200) Vgl. Starke a. a. O. 11. 1. S. 176.

201) v. Kamplz. actenmiißige Darfiellung S. 1-76.

202) Literatur bei Hafrmann. Bibliothek S. 161 flg. v. Kamps.

die Provinzialremte Bd. ll. S. 248 flg. Verb. Jacob-fon. Gefchichte der

Quellen des Kirchenrechtes des prenßifihen Staates. ?B6, 117.311.111. »Königs

berg 1844. 8. nebft dem dazu gehörigen urkundenbuGe.
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16)) und. ift) mit Ausnahme des Zeitraumes von 1806-1813 unter

fcanzöfifckier und bergifmerHoheit) ftets preußifmes Befihthum geblieben.

Das neben dem gemeinen preußifclten Rechte geltende Provinzialreciot

beruht hier auf den befonderen landesherrlichen Gefelzen und befonderen

Statuten) nämlich 1) den älteren Normen) infofern der hier eingeführte

006e diaxmlban keine Beftimmungen enthielt und jene überhaupt wäh

rend der Fremdherrfclyaft ni>)t abgefchafft wurdenz 2) infofern das ge

meine preußifche Recht keine befonderen Vorfchriften iiber die Materie

enthält und 3) auf den feit 1815 ergangenen particularen NormenM).

Das Material findet fich faft vollfiändig in der: Sammlung

der Gefehe und Verordnungen) welche in dem Herzogthume Eleve und

der Graffmaft Mark über Gegenflände der Landeshoheit) Verfafiung)

Verwaltung und Rechtspflege ergangen find) vom Jahre 1418 bis1816. Im Auftrage xdes t. preuß. Staatsminifleriums heraus

gegeben von I. I. Scotti) Düffeldorf 1826. 5 Th. 8. (Die

fcanzbfifme und bergifche Gefehgebung dafelbft in einer Zugabe zum

5. Theile.) '

DieSammlung des Provinzialrechtes erfolgte fchon 1780 ff.)

dann 1832 f. Nach bewirkter Berathung erfchien der: Revidirte

Entwurf des Provinzialreclptes der Graffmaft Mark) der Stadt und

Graffchaft Dortmund und der Städte Soefk und Lippftadt) neb| Mo

tiven) Berlin 1836. 8.) neb| den Eonferenz-Protocollen der

ftändiiGen Deputation.

Nach Erlaß der Kirchenordnung vom 5. März 1835 wurde auch

ein: Revidirter Entwurf des Probinzialkirciyen- und Schulrechtes der

Graffchaft Mark u. f. w.) nebft Motiven) Berlin 1841. 8. bearbeitet.

h) Die freie Reichsftadt-Dortmund und Gebiet) Soeft

und Lippfiadt.

Stadt und Graffchaft Dortmund hatten bis 1803 theils das

gemeine Recht) theils eigene autonomifche Normen. Modificationen er

folgten) als durch den Reichsdeputationsreceß das Gebiet dem Firrften

von Naffau-Oranien zufiel und 1806 an Frankreich) 1808 an Berg

uberging. Schon 1813 wurde das Ländchen als Enclave Wefiphalens

.von Preußen fiir Naffau-Oranien eingenommen und durch den Staats

vertrag vom 31. Mai 1815 vom Könige der Niederlande jenem abge

treten 204). Wegen des Provinzialrechtes gilt das von der Graffhaft

Mark Mitgetheilte 205). '

-PM 1

203) Vgl. Patent vom 9. September 1814 (Gefeßfammlung b. I. S. 89))

vom 25. Mai 1818 (bafelbft S. 46). Verb. Befitznahme-Patent vom 21. Juni

1815 (dafelbft S. 195).

204) Gefelzfammlung 1,818. Anhang S. 28. Verb. Art. 24 der Wiener

Schlußacte.

205) Wegen der älteren Gefehgebung f. m. v. Kamph) die Provinzial

rechte Bd. lll) S. 745 flg.
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Die Stadt Soefi und Soefter Börde) feit dem 15. Jahr

hunderte unter Eleve'fcher) dann Brandenburgifcher Hoheit) hat fiets

einen mannigfach privilegirten Rechtszuftand- befeffen) der in dem

fpäteren Localrechte in gewiffem Umfange beibehalten ift 200).

Die Stadt Lippjta dt bis 1851 in Gemeinfchaft von Preußen

und Lippe-Detmold107)) hat eigene noch geltende Statuten neben dem

preußifchen Rechte 208).

e) Das Herzogthum Eleve209)) auf dem rechten

Rheinufer.

Seit 1368 theilte Eleve die Schickfale der Graffchaft Mark, Der

auf dem linken Rheinufer gelegene Theil wurde aber feit 1794 von den

Franzofen occupirt und gehört zur Rheinprovinz (f, unten)) der oftfeits

des Rheines liegende Theil blieb dagegen in ähnlichen Verhält

niffen 210) wie die Grafjchaft Mark) und fein Provinzialrecht ,beruht

auf gleichem Principe. Die Materialien deffelben finden fich in der

oben genannten Sammlung von S cotti und in einer zweiten defielben

Herausgebers) welche zu Diifjeldorf 1821-1822 in 4 Bänden er

fchienen ift. Von dem fchon friiher redigirten Vrovinzialremte folgte

ein: Revidirter Entw urf des Kirchen: und Schulrechtes. Berlin

1841. 8. -

c1) Effen) Elten) Werden) Broich) Klein-Netterden.

Die gefürftete Abtei (Stift) E ffen211) befaß bis 1803 gemeines

und ftatutarifches Recht. Dazu kam) nachdem das Land durch den

Reichsdeputationsreceß der Krone Preußen einverleibt worden) das

preußifme (Patent bei der Befißergreifung vom 6. Juni 1802) wegen

Einfuhrung des Landrechtes vom 3.) der Gerichtsordnung vom 5. April

1803 u. a.). Von 1806 --1813 beftand die Fremdherrfchaft) dann

folgte die Refiitution) und die Bearbeitung des Provinzialrechtes wie

in Eleve. -

206) S. v. Kamps a. a. O. S. 325 flg. Verb. Seiberlz) Urkunden

bnch zur Landes- und Rechtsgefmicbte des Herzogthums Wejtphalen. Bd. l)

(Arnsberg 1839. 8,) S. 48 flg. Bd. 11) (daf. 1843, 8.) S, 387 flg. Revidirtes

Provinzialrecljt Z. 68 f. und Motive dazu S. 61 flg.

207) Vergleich und Reglement vom 30. November 1817 (f. iiberhaupt

Starke a. a. O. S. 451 flg.). Die mitlandesherrlimen Rechte wurden von

Seiten des Fürfien zur Lippe an *die Krone Preußen abgetreten) durch den

Staatsvertrag vom 17. Mai 1850) ratificirt am 24. März und 1. April 1851

(Gefeiziammlung 1851 S. 90), -

208) S. v. Kamps a. a. Q. S. 319 flg. Revidirtes Provinzialrewt

s. 84 flg. Motive dazu S. 71 flg.

209) v. Kam plz) die Provinzialrechte Bd. 111) S. 1 flg.

210) Vgl. wegen einzelner Abweichungen Starke a. a. O. S. 102 flg.

211) v. Kamps a. a. Q. Vd.1l) S. 561 flg. Funcke) Gefchichte von

Efien-Effen 1848. 8. '
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Dafielbe gilt von der früheren Abtei W e r d e n919) und dem Reichs

fiifte Elten219). '

Die Herrfchaft B r o i ch 911) gehörte zum Herzogthume Berg und

theilte deffen Recht (f. unten). * Seit 1806 find ihre Schickfale die der

GraffGaft Mark.

Das Kirchfpiel K l e i n - N e tt e r d e n 219) gehörte bis 1809 zu

Gelderland. dann bis 1813 zu Frankreich. und wurde durch den Grenz

tractat vom 7.0ctober“1816 an Preußen abgetreten. Die Befißnahme

erfolgte am 28. Februar 1817. die Einführung des preußifGen Rechtes

feit dem 1. October 1818. - ,

e) Das Fürftenthum MindenAs).

Das Bisthum Minden wurde im wefiphälifmen Frieden als

fäcularifirtes Fürfienthum von Brandenburg gewonnen (f. oben Anm.

21). fiel nach dem Tilfiter Frieden 'an das Königreich Weftphalen.

1810 an das franzöfifche Kaiferreici) und 1813 zurück an Preußen.

Die neben dem gemeinen preußifmen Rechte anwendbaren particularen

Normen wurden fchon 1780 ff.. dann feit 1832 gefammelt von

Paul Wigand. die Provinzialrechte des Fürftenthums

Minden." den Graffcimften Ravensberg und Rietberg. der Fyerrfmaft

Rheda und des Amtes Reckenberg in Weftphalen. nebft ihrer rechts

gefchichtlichen Entwickelung und Begründung. Leipzig 1834. 2Bde. 8.

Da hierin nur die eheliche Gütergemeinfmaft. fowie das Eolonat- und

Meierrecht behandelt find. fo folgte von dem Verfaffer als Ergänzung:

Provinzialrecht des Fürflenthums Minden u. f. w.. Berlin

1840. 8. Aus beiden ging nach einer näheren Prüfung hervor. der:

Revidirte Entwurf des Provinzialrethtes des Fürftenthums

Minden. der Graffchaft Ravensberg und des vormaligen Amtes Recken

berg nebfi Motiven. Berlin 1840. 1841. 8.

1) Die Graffchaft Ravensberg. die Abtei Herford.

Nach dem Ausfterben eigener Grafen 1346 fiel R a v e n s b e r g 217)

an das Haus Jülich. Eleve. Berg und von diefem an Brandenburg

(f. oben Anm. 16 flg.). Mit Minden verbunden feit dem 24. April

1719 theilte es im Ganzen deffen Schickfale. Das Provinzialremt ift

auch mit dem von Minden gemeinfchaftlich bearbeitet worden (f. vorhin).

i".

212) v. Kamptz a. a. Q. Bd. ll. S. 575 fig.

213) A. a. O. Bd. l1. S, 582, Fahne. das fürfilime Stift Elfen. Köln

1851. 8,

214) A. a. O. Bd. [li. S. 185. Verb. Starke a. a. O, S. 410 (f. unten

Anm. 260). _z 7

215) Starke a. a. O. S; 408 f. Vgl, den revidirten Entwurf des Pro

vinzialremtes von Eleve u. f. w. S, 70.

216) v. Kampiz. die Provinzialrechte Bd. ll. S. 399 f.

217) v, Kampg a. a. O. S. 373 fig.



Das -Stifc H er f 1) .cd t") .Land bis Muenster eigenee *Anteils-nnen

und kam durch den Reichsdeputationsreceß von 1803 an Preußen.

ches fchon feit dem 21. .October 18:02 das Landrecht und die Gerichts

ordnung eingeführt .hatte 2,19). Der Graffchaft Ravensberg ,eiuverleib.t.

- theilte es auch deffen Schickfale.

g) Das Amt Reckenberg229).

Reckenb e rg war friiher ein Theil des Bisthums-Osnabriick und

mit diefem zufammen an Hannover dann .an das Königreich Weftphalen

gekommen. Nach deffen Auflöfung fiel es _an .Hannover zurück. und

wurde durch den Staatsvertrag vom 25. Mai 1815 an Preußen abge

treten 221). Die Befihnahme erfolgte dura) Patent vom 21. Juni

1815222). die Einfiihrung des preußifchen Rechtes durch die Ber

ordnung »vom 425. Mai 181,8 vom 1. October 11.-J. 1111383). Die

daneben_ geltenden Provinzialrechte ,findzugleich .mit benen fiir-Minden

zufammengeflellt *worden (f. oben).

11) Das _Furflenthum PaderbornNHf '

Das Bisthum P a derxbvrtz .fiel bei der Secularifation 18.03 .an

Preußen. gehörte von 1807-1811:? 38,11.' Mnigreime Wefiphgleu und

wurde durch ,das Patent Vom 2.1"» ,Ii-Wi 1845 ,wieder von Pxeußeu in

.Befie genommeu- Das. neben dem Weinen, pcutiiiGeaReG-te Sell-nd.

Particularrecht .findet fich vorzzzgsweife _in den; Hothfürfllig) .Padere

bornÄfchen Landesverordnungen. Padgrborn 1785-1788. .-4 Th. 4..

zufammengeflellt von dem KanzlerJol). Fr. Anton Meheräiiö).

und _in dem feit 1772 erfehienenen ,Paderbgrnei-r. Iutelligenzblatte.

Bearbeitet ift ,daffelbe .im Auftrage des Iufiizminifieriums von

P au( Wig a.n d. die Provinzialrewte der .Furftenthirmer Paderborn

und Eorvey nebft ihrer rechtsgefchichtliclun Entwickelung und Begrün

dung. aus den Quellen dargeftellt. Leipzig 1832. 3 Bde. 8. Nach *

erfolgter Berathung mit denStänden erfchien der: R e-vid i of e E n t -

w u rf des ,Provinzialreclotes des Fiirfienthums Paderborn xiebft-,Motivem

Berlin 1841. 8. 7 . . ,

218) A. a, O. S.572 flg. .

219) Edirt vom 21. October 1802 im 111. 0. c. 70m. 111. nr, 54.

220) v. Kampg a. a. Q. S. 541. 543. Iarobfon. Gefrhicizte der

Quellen des Kirehenreehtes S. 530 flg.

221) Gefetzfammlung 1818. Anhang S. 14.

222) Gefeßfammlung 1815 S. 195.

223) Gefehfammlung 1818 S. 46. .

224) o. Kamps a. a. O. S. 529 flg. Be-ffen. Eefchicltte des Vis

thums Paderborn. Paderborn 1820. 8. L

225) Zeitfchrift für vatezrländifehe Gefehichte. Vb. 7.1. (Männer 1.843. 8.)

S. 313. , .
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01'?! 67777!' (i) Das Furfienthum Corner-W). *i 15.'>l.i*-i'- ll(

. _ , Die 'Benedictinerabtei Co rvey. welche 1794 zu einem Bisthiim

erhoben [worden.7 fiel als fäcularifirtes Furftenthum 180,3 _an Nafiaq

Öranien.,dann von 1807-1813 an das Königreich Wefiphalen. und

wurde 18115 *an *Preußen abgetreten (Befißnahme am 21. Juni1815).

Das .bereitsieit dem. 1- Ianuard- Wengewendejte preußiiwe' gemeine

Recht' wurde am, 25. Mai 1.818' weiterhin* fänctionirt-Ldee Partie-alar

recht aber 1832 von Wigandzufammengefiellt. (f. _vorhi-n). ..Darauf

folgte der: Revid i rte Entwurf des Provinzialrechtes „es Fürftenx

_thumsCorvey nebfi Motiven. Berlin 1841. 8. , '

*lg-Das Bisthum Männer-W). er

Als'im ,Jahre 1802 .die Diöcefe Mimfier fäcularifirtiyurde. _kamen

die ,einzelnen ,Befkandtheile derfelben an verfGiedeue-Herrfmaften. von

denen ein großer Theil fpäterhin mit Preußen verbunden, ward. Eine

trefflichfZufammenfiellung der für diefe Gebiete“ ,erggngenen :Gefehe
erfchien im Auftrage des Staatsminifterium unter derniTitelz S a m m -

lung der Gefelze und Verordnungen. welche in dem königl. preuß. Erb

furftenthum Mitnfter „und in den :fiandesherrlimen Gebieten Horftmar.

Rheina-Wolberk. _Dülmen und Ahaus-Bpcholt-Werth, ergangen find.

Münfter 18,42.. 3 Bde. 8. 778). Wir erwähnen dahereinzeln

. - 1) :das Fiirfienrhum Mün|e-r.-d. i. der-gleichanfangs ,an

Preußen gefallene Theil. weleher-tion 1807-1813 unter fremder Herr

.fchaft ,fiand. Das neben dem preußi-fmen gemeinen Rechte geltende

Partiru-larrecht bearbeitete Schlüter. ProvinzialreGt der Provinz

Weftzrhnlen Bd. l. Leipzig 1829. 8. Darauf fiuizte »fich der: 'Re

vidirtTe-Emtwurf des-Provinzialrewres des Furftenthums Münfier

nebft Moti-ven.-Berlin 1836. 8.

2)' Die ,GraffchaftHorfli-nar. d. i. ein Theil 'des friiheren

Amtes Horfimar." der an die Wild: und Rheingrafen zu Salm-Grtrm*:

bach. 1806 an das Großherzogthum Berg. 1815 aber nach dem Be

fchluffe des Wiener Eongrefies an Preußen fiel 779).

3) DasFürfl-enthum Rhieina-Wolbeck. d. i. ein Theil

.der früheren Aemter Bevergern und Rheina-Wolbeck. von 1802-1806

 

226) v. Kamplz a. a. O. S. 546 f. Verb. Iacobfon a. a. Q. S.

536 flg. ,

227,) v. Lampe a. a. O, S, 491 f, Erhard t. Gefchichte Münfiers.

Müniier 1837. .8.

2228) Vgl. die Anzeige in R ich t er - S ch n e i d e r . kritifche Jahrbücher. fiir

teutfche Rechtewifienfahafr 1844 S. 431 flg. S. insbefondre E. v. Olfers.

Beiträge zur Gefchichte der Verfaffung und Zerftückelung des Oberitiftes Münfier

„ruf, w. Münfier-1848, 8.

229) v. Kampiz a. a. O. S. 620 flg. Münfierfche Sammlung B, [ll.

S. 229 flg. - .-(
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im Befihe des Herzogs von Looz-Corswaren) dann Bergifch) 1810

franzöfifch) und 1815 zwifmen Preußen und Hannover getheiltWo).

4) Die Hercfchaft Dülmen) d, i, ein Theil des gleich

namigen früheren Amtes) der 1803 an den Herzog von Eroh) 1806 an

den Herzog von Aremberg) 1810 und 1811 an Berg und Frankreich)

1815 an Preußen fiel211).

5) Die Herrfchaften Ahaus-Bocholt und Werth)

die beiden erften früheren Aemter und die frühere Herrfmaft Werth)

welche bis 1810 den Fürfien Salm-Salm und Salm-Kyrburg gehörten)

dann an Frankreich und hierauf an Preußen kamen M).

In allen diefen Diftricten gilt neben dem gemeinen preußifchen

auch theils Münfier'lches) theils fonftiges Particularrecht. In Schlü

ter's Provinzialremt Bd. [-111. Leipzig 1829-1833 findet fich

der erfte Entwurf) welchem Berlin 1837 der revidirte Ent

wurf folgte (Rev. Entwurf der Particularrechte der zur-Provinz Weft

phalen gehörigen S ta n d e she r r fch a fte n Nr. 0-117). Die flan

difche Berathung i| 1839 bewirkt worden. *

Wir lafien hier gleich die übrigen Herrfclhaften folgen.

1) Die Graffchaft RectlinghaufenWZ).

Das Veft Recklinghaufen gehörte nach dem Wegfalle eigener

Dynaften dem Erzfiifte Eöln) und kam nach deffen Säcularifation durch

den Reichsdeputationsreceß von 1803 an den Herzog von Aremberg)

am 2. Februar 1811 an das Grdßherzogthum Berg) und wurde 1815

Preußen zuerkannt) das feit dem 18. November 1813 bereits Befiß

davon genommen hatte. Es gilt das preußif>)e Recht) daneben das

particulare Eölnifche und Aremberg'fche. Der erfie Entwurf defielben

ift von Schlüter in Bd. 111 des weftphcilifmen Provinzialrechtes) der

revidirte Entwurf in dem der Standesherrfchaften Nr. 1. Die

Gefehe felbft find zufammengeftellt in S cotti ' s Sammlung-der Gefehe

und Verordnungen im vormaligen Kurfürftenthume Eöln) Düffeldorf

1831. 8. (Abth. 1) die Eölnifchen - Abth. 111) die Arembergifchen

Verordnungen für das Veft.) -

m) Die Herrfmaften Anholt231) und Gehmen235).

Die Reichsherrfclpaft Anholt kam durch Erbgang an die Fürften

von Salm-Salm) während Ge h m en den Fürflen von Salm-Kyrburg

 

230) v, Kamph a. a. O. S. 628) 629. Sammlung Bd. 111) S. 285 flg.

231) v. Kamptz a. a. O. S. 626 f, Sammlung Bd. 111) S. 319 flg.

445 f232) v. Kamph a. a. O. S. 609 f.) 617 f. Sammlung Bd.111) S.

lg.

233) b. Kamps a. a. O. S.601 f.

234) o, Kamph a. a. O. S.663 f. Verb. deffelben Jahrbücher Vb, 7171711)

S. 311 flg.

235) v. Kamph a. a. O. S. 751) 752.
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durch die Rheinbundacte 1806 überwiefen ward. Durä) das Senatus

confult vom 13. December 1810 fielen beide an Frankreich") wurden

am 18. November 1813 von Preußen occupirt und diefem 1815 zu

gefprochen. Das neben dem preußifchen Rechte anwendbare Particular

recht findet fich bei Schlüter a. a. O. Bd. l u. 1|) und im revidir

ten En tw u rfe der Standesherrfmaften Nr. [| u. Nr. till.

n) Die Graffchaft SteinfurtNö).

Nach dem Erlöfcioen der alten Grafen von Steinfurt gelangte diefe

HerrfGaft an das Haus Bentheim) welches fie durch die rheinifche

Bundesacte 1806 an Berg verlor. Mit diefem blieb fie bis 1811

verbunden) kam dann an Frankreich und feit dem 18. November 1813

in Preußens Befiß. Das auf den gräflicizen Verordnungen beruhende

Vrovinzialrecirt ift zufammengefiellt bei S chliiter a. a. O. Bd. [ und

im revidirten Entwu rfe der Standesherrfmaften Nr. 711].

0) Die Herrfchaften Rheda und Gütersloh237).

Diefe feit 1378 den Grafen von Tecklenburg zugehörigen Herr

fäxaften fielen fpäter an die Linie Bentheim-Tecklenburg) wurden 1808

bis 1813 Befiandtheile von Berg und kamen dann an Preußen.

Gütersloh) imOsnabrückfchen) fiand eigentlich unter hannöver'fcher

Hoheit) wurde aber Preußen mit überlaffen. Das Provinzialreckyt

findet fiä) bei Wig a nd) die Provinzialreclote des Furfienthums Min

den u. w. Bd. [) S. 113) 418. Bd. |[) S. 913) 492 und im

revidirten Entwurfe der Standesherrfmafcen Nr. [11.

p) Die Graffchaft Hohen-LimburgN-Z),

H ohen-Limburg an der Lenne) feit 1242 im Lehnverbande

der Grafen von der Mark und feit 1580 in den Händen der Grafen

von Bentheim-Tecklenburg) theilte die Schickfale der Herrfmaft Rheda.

Die neben dem preußifchen Rechte anwendbaren particularen Normen

find in dem revidirten Entwu rfe der Standesherrfmaften Nr. 1(

zufammengefiellt.

q) Die Graffchaft Rietberg239).

Rietberg) feit 1456 von Heffen lehnruhrig) kam 1562 an

Ofifriesland) dann an das Haus Kauniß) und fiel durch die Confiitution

vom 15. November 1807 an das Königreich Wefiphalen. Von diefem

ging es 1815 an Preußen über. Das Particularrecht beruht vorzüg

236) v. Kampß a. a. Q. S. 654 f. Verb. Z aco bfo n) GefchiGte eit.

S. 421 flg.

237) v. Kamptz a. a. O. S. 671) 672.

238) 2c. a. O. S. 643 flg. Vgl. Bd. in) S. 204.

239) A. a, O. S. 629 fig. Iacobfon a. a. O. S. 761.
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lich auf dem Rietberger Landreehte von 169-7 ?40).:.unh,_ift_zufmnrnqm

gefiellt von Wig and in den Provinzialrethten :des: Fiirßenthums

Minden u. f. w. Bd. l. S. 1.11 f. 403 f. Bd. u. S. 281-857..

472 und im revidirten Entw u rfe der Standesherrfmaften Nr.81.

t) Die Graffchaften Tecklenburg und LingenÄl).

Die Graffchaften Lingen und Tecklenburg wurden im An

fange des 18. Jahrhunderts von Preußen erworben (f. oben Anm, 31.

33. 37). weshalb auch neben den anerkannten Particularitäten feitdem

das preußifche Recht zur Anwendung gelangte. Seit dem 26. October

1806 bis zum 28. November 1813 waren fiein fremdem Befiize. Die

Niedergraffmaft Lingen wurde durch den Staatsvertrag vom 29. Mai

1815 an Hannover abgetreten 242). Das fchon feit 1780 bearbeitete

Provinzialrecln wurde neu redigirt von Schlüter (Provinzialremt

Weftphalens Bd. il) uad erhielt dann eine Stelle im revidirten

Entwurfe der Standesherrfchaften Nr. x17.

3) Die Graffchaften WittgenfteinW) nebftZubehörW).

Die Graffchaft Wittgenftein zerfiel nach dem Tode Lud

wig's l. im Jahre 1607 in zwei Theile. von denen der eine Wittg en

fiei-n und Vallendar. der andere Berleburg und Homburg

an d er Mark in fich begriff. Wir fondern hiernach

1) Wittgenftein-Wittgenfiein. Bis zum Jahre 1806

blieben die Grafen reichsunmittelbar. nachdem fie 1801 die Firrfien

wurde erlangt hatten; dann fielen fie unter die Landeshoheit von

Heffen-Darmfiadt. und durch den Vertrag vom 30. Juni 1816 an

Preußen W). .

2) Die Herrfcimft Vallendar war bis 1767 Triefifrhe Ge

meinfrhaft und theilte dann die Schickfa-le des Erzfiiftes. dem fie feitdem

allein zugehört hatte 246).

3) Wittgenftein-Berleburg blieb bis 1806 unter den feit

1792 zu Reichsfiirften erhobenen Grafen. und kam dann gleichfalls

unter Hefien. endlich unter Preußen. “

240) Bei v. Kamp?) Jahrbücher Bd. Willi. S, 183 flg. Wigand.

Archiv für Gefchichte Weftphalens Bd. ll. S. 132 flg.

241) v. Kamp (z. die Provinzialremte Bd. ll. S, 413 f.. 426 f. Jacob:

fon a. a. O. S. 404 f.. 433 f. 7

242) Gefeßfammlung von 1818, Anhang S. 13.

243) v. Kamptz a. a. O. Bd. ll. S. 583 f.

244) Vallendar und Homburg an der Mark. obfchon zur Rhein

provinz gehörig. find des Zufammenhanges wegen doch hier gleich mit berück

fichtigt worden, Vgl. dariiber v. Kampß a. a. O. Bd. ll. S, 596. 598 f,

Bd, 11!. S. 247 f.. 250. Iacobfon. Gefchichle a. a. D. S. 572 f.. 832 f.

S. auch unten Anm, 261.

245) Gefegfammlung v_on 1818. Anhang S. 100.

246) I ac o bfon. Gefchichte cit." S. 439. 460 und unten.
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4) H »mee-g an der Mark gehörte feit 1606 ungetheilt den

Grafen von Berleburg) fiel 1806 an das Großherzogthum Berg) und

kam 1815 unter preußifche Landeshoheit. -

In dem Gebiete Wittgenfiein-Wittgenfiein und Berleburg ward

das preußifehe Recht feit dem 1. December 1825 eingeführtN-W in

Vallendar hat fich das gemeine teutf>)e Recht behauptet) in Homburg gilt

das modificlrte bergifche Re>1t. Daneben befteht ein reichhaltiges Parti

cularrerlm beruhend auf älteren und fpäteren greifliGen Gefeßen. dann

heffiftljen Verordnungen und neueren preußifwen Vorfehriften. Die

heffifchen Gefeße find gefammelt von Scotti (Sammlung der Gefetze

in dem vormaligen Kurfürfienthume Cöln. Abtheilung l1. Düffeldorf

1831. 8.). Aus diefen Materialien ward bearbeitet: ProvinzialreGt

des Herzogthums Wefiphalen und der Graffchaften Wittgenftein von

G. W. F. Rintelen) Paderborn 1837. 2 Th. 8. Darauf ftirhte

fich der revidirte Entwurf: Parcirulacrechc der Geaffchaften

WittgenfteinxBerlin 1837 8. (auch in dem revidirten 'Entwurfe der

StandeSher-cfGaften Nr. x11 u. x111). Das Recht von Vallendar und

Homburg an der Mark i| zugleich mit den rheinifchen Gefeßgebungen

bearbeitet worden (f. unten).

. t) Das Herzogthum WefiphalenÄ-KS).

Seit der Aechtung Heinrichs des Löwen gehörte Wefiphalen

zum Erzftifte Eöln. In Verbindung mit einigen anderen HerrfGaften

bildete es ein ei enes Herzogthum mit gefonderter Vecfafiung und Ver

waltung. NaZ der Serularifation bon *Cöln fiel es an Heffen-Darm

ftadt und ward von diefem durch die Staatsverträge vom 10. Juni

1815 und 30.Juni 1816 an Preußen e1bgetreten249). Die Einführung

des preußifGen Rennes erfolgte durch Patent vom 21. Juni 182528)).

Das particular-e cölnifche und heffifGe Recht 1| enthalten in Srotti's

Sammlung der Gefeße und Verordnungen. welche in dem vormaligen

Kurfürfienthume Cöln u. f. w. ergangen find. Abth. l u. ll. Düffel;

dorf 1831. 8. Redigirt ift der erfte Entwurf von Rintelen (f. vor:

hin). Darauf folgte der: Revidgirte Entwurf neb| Motiven)

Berlin 1837. 8. Das Localrecht erfchien in befonderer Bearbeitung

von S eibe rh) die Statutar- und GewohnheitsreGte des Herzogthums

Wefiphalen aus denQuellen gefchichtlici) und practifci) dargefiellt) Arns

berg 1839. 8.

247) Patent vom 21. Juni 1823 in der Gefeßfarnmlung d. I. S. 133.

Verb. Patent vom 21. October 1823) dafelbfi S. 236.

248) v. Kampß) die Provinzialrewte Bd. ll) S. 672 flg. Verb. Sei

berß) Landes: und Nerhtsgefchiehte des Herzogthums Wefiphalen. Abth, ] f.

Arnsberg 1843 f. Dazu als Band ll) lll ein urkundenbuch. Arnsberg 1839)

1845.

249) Gefeßfammlung von 1818. Anhang S. 46) 99.

230) Gefeßfammlung von 1823 S. 133 flg.
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u) Siegen. Burbach. Neuenkirchen251).

Das Furftenthum Siegen war bis 1806 ein Beftandtheil

der Naffau-Oranifmen Erblande. fiel dura) die Rheinbundacte an das

Großherzogthum Berg und wurde nach deffen Auflöfung durch Patent

vom 20. December 1813 vom Prinzen von Oranien wieder in Befiß *

genommen.

Die Aemter Burbach und Neuenkirmen (der foge

nannte freie und Hickengrund) gehörten bis 1799 Naffau-Oranien und

Sayn-Hachenburg. feitdem jenem und Naffau-Weilburg. Durch die

Rheinbundacte fielen fie* an die vereinigten Häufer Naffau-Weilburg

und Naffau-Ufingen. 1813 aber ausfmließlicl) an NaffaiwOranien.

Alle diefe Befilzungen wurden durch den Vertrag vom 31. Mai

1815 und die Receffe vom 14. und 19. December 1810 den 24. Ja:

nuar 1817 an Preußen abgetreten 252). Die Befihnahme erfolgte am

21. Juni 1815 251). die Einfiihrung des preußifclnn Rechtes vom

1. December 1825 ab. gemäß Patentes vom 21. Juni d. J. 251). Das

Particularreclot beruht auf der Oranien-Naffauifmen Gefeßgebung

(Corpus conatilutionum Unrrorjanrum u.a.f. bei der Rheinprovinz) und

dem gemeinen teutfchen Rechte. Einen Entwurf deffelben bearbeitete

_ Rintelcn. das Partieularrecht des Furftenthums Siegen und der

Aemter Burbach und Neuenkirchen. Paderborn 1838. 11. Th. 8.

Darauf fließt fiä) der fyftematifcl) gefaßte: Revidirte Entwurf

nebft Motiven. Berlin 1841. 8.

8) Das Provinzialrewtder Rheinlande255).

Aus den im Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 von Frankreich

erhaltenen bergifaoen und weftfeits' des Rheines gelegenen Landfmaften

wurden die Provinz Eleve;Berg mit den Regierungen zu Eleve und

Düffeldorf und das Großherzogthum Niederrhein mit denen zu

Eöln für das Fyerzogthum Jülich. und zu Eoblenz für das Mofelland ge

bildet. Dazu kamen noch andere Befißungen durch Verträge mit

Naffau und Kurhefien. durch die Wiener Schlußacte Weßlar. durch

den zweiten Parifer Frieden vom 20.November 1815 Theile des Saar

*' und Mofeldepartements mit Inbegriff der Fefiung Saarlouis. endlich

1834 noch das Furftenthum Lichtenberg. Jm Jahre 1816 ward die

frühere Einrichtung darum aufgegeben. Die Provinz Eleve-Berg

251) v. Kamplz a. a. O. Bd. 11. S. 715 flg.

252) Gefehfammlung von 1818. Anhang S. 26. 31. Desgleimen von

1819 Anhang S. 97.

253) Gefelziammlung d. J. S. 126. 127.

254) Gefelzfammlung von 1825 S. 153.

255) Literatur iii nachgewirfen bei Hafemann a. a. O. S. 167 flg.

v, Kampiz. die Provinzialrechte Bd. 111. S. 1 flg. Verb. Iacobfon a. a.

O. Bd. 17. Th, 111 nebfi den Urkunden.
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und Jülich erhielt die Regierungen zu Eleve) Düffeldorf) Eöln) die

Provinz Niederrhein die zu Aachen) Eoblenz und Trier. Im

Jahre 1822 wurde aber Eleve mit Düffeldorf verbunden) die bisherigen

beiden Provinzen unter Einem Oberpräfidenten als „die Rhein

provinz" vereinigt und dem Appellationsgeriwte zu Eöln und dem

Iuftizamte zu Ehrenbreitfiein als Obergerichten untergehen 256). Die

Provinz befteht aus 487)" QMeilen mit 2)811)172 Einwohnern.

Das Varticularremt der einzelnen Herrfchaften 257) ift auch hier höchfi

mannigfaltig) der Hauptunterfmied wird aber dadurch begründet) daß

als gemeines Recht das franzöfifche) gemeine teutfche oder preußifche

Recht zur Anwendung kommt. Bei 'der folgenden ueberfimt ift daher

darauf befondere Rückfimt zu nehmen.

4. Das Weflrheinifme ProvinzialreclptA-A).

Im Art. llll des Gefehes vom 30. 7enl08e nn. lil] (20. März

1804) wegen des (Lane ciejl wurde beftimmt: 4 coinpter cln jour, 0u

088 1018 cant exsontoireu, [es [018 romuinee, lee arclonnences, lea e011

tomes gsnsrales 0ul0011|e8, lea erlernte, lea rsgleinentc aeseent 071'011*

101-06 (le [01 generale 011 partjcnlibre (inne lee mailen-ee, qui 80nt "ab-jet

(les (Files [nis, oompoaunt le prcleent 000e. -- Hiernach ifi das franzö

fifche bürgerliche Gefehbuch in allen Mate-rien) über welche es felbft

Befiimmungen enthält) in die Stelle der früher geltenden Rechte ge

treten. Nur dasjenige frühere Recht befteht noch als Provinzialgefeh)

256) Starke a. a. O. Bd, ll) Abth. lll.

257) Von der Nahmer) Handbuch des rheinifchen Particularrechtes,

Bd. lll) (Frankfurt a. M, 1832. 8.) S. 259-261 verzeichnet zw e i u n d a ch tzig

Gebiete. Vgl. auch v. Lan cizolle) ueberlicltt der teutichen Reichsfiandfcltaft

und Territorialverhältniffc vor dem franzbfifclten Revolutionskriege) der feitdem

eingetretenen Veränderungen u. f. w. Berlin 1830. 8. S. 139 flg.

258)_ Da es nicht die Abficht fein kann) hier die Literatur über die ver

fchiedenen wefirheinifchen Gebiete im Detail nachzuweifen) fo genügt es daran

zu erinnern) daß fich daffelbc bei v. Kamph a. a. QBd, lll vorfindet, Außerdem

find anzuführen: Maurenbrecber) die rheinpreußifchen Landrechte) Bonn

1830) 1831. 2 Bde. 8. v. d. Nahmer) cit. Handbuch Bd.'l u. ll. Sittel)

Sammlung der Provinzial: und Particularverordnungen) welwe für einzelne

an_die Krone Preußen gefallene Territorien des linken Rheinufer's .. . erlaffen

worden find) Trier 1843. 2 Bde. 8. (Vgl. dazu Schneiders kritifcite Jahr

bücher für ttutfche Rechtswiflenfchaft) 1845. S. 171 flg.) Esfind darin zehn

Sammlungen enthalten) Nafiau-Saarbrücken) Ottweiler) Illingen) Lothringen

nebft Wadgaffen) Saarwellingen) Hüttersdorf) Schwarzenholz und Labach)

Nalbacher Thal) Tholey, Die übrigen von Sittel im Auftrage des Staats

minifteriums ausgearbeiteten Sammlungen find vom Iufiizminiflerium im Ma

nuicript den rheinifchen Provinzialarchiven iiberwiefen. M. f. den fpeciellen

Nachweis in der cameraliftifclnn Zeitung für die preußifmen Staaten) 1845)

Nr, 42. -u . Ueber das 1834 von Preußen erworbene Fürfienthum Lichtenberg

f. m. Lo ttner) Sammlung der für Lichtenberg vom Jahre 1816-1834

ergangenen herzogl. Samfen-Coburg-Gothaifchen Verordnungen. Berlin 1836.

8. .Iaeo bfo n) Gefchichte a, a. O. S. 887 flg. *

7lll. 21
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auf welches. _der 000a ejeil ausdrücklich verweift oder wenn derfelbe über

den Gegenftand gar keine Feftfeßung enthält. Außerdem aber gehört

..zum weftrheinifchen Provinzialrechte das fpäter für diefes Gebiet er

gangene preußifciye Recht. Bei der Zufammenfiellung des Provinzial

rechtes durch das Minifterium für die Gefelzrevifion mußte nach diefen

Geficljtspunkten verfahren werden. Befondere Eommiffionen erhielten

im Jahre 1833 in den betreffenden Landgerichtsbezirlien den Auftrag)

desfallfige Entwürfe anzufertigen. Diefe wurden geprüft und darauf

,erfchien ein: R ev i d i r ter Entw u rf des weftrheinifhen Provinzial

rechtes nebft Motiven) Berlin 1837. 8. Eine förmliche Publication

defjelben wurde aber nicht beliebt) da man es für genügend hielt) durch

diefen Entwurf das Eivilgefehbucl) revidirt und ergänzt zu haben159).

11. Das Herzogthum Berg.

,_, z Im. nördlichen und öftliwen Theile des ofirheinifchen Preußens)

d. i. dem Herzogthum Berg) ift das franzöfifhe Recht zwar auch zur

Anwendung gelangt) das Verhältniß ift aber von dem wefirheinifhen

Preußen wefentlich verfchieden. Seit 1806 wurden einzelne dem Geifle

des franzöfifhen Rechtes entfprechende Verordnungen eingeführt; darauf

legte Napoleon vom 1. Januar 1810 ab den franzöfifhen Eivil- und

Eriminalgefehbümern im Großherzogthum Berg gefehlime Autorität

bei. Schon 1814 wurde aber in denjenigen Diftricten) die vor dem

Jahre 1807 zur preußifchen Monarchie gehört hatten) das preußifche

Recht wieder hergeftellt. Jn den übrigen Diftricten ift zwar das

franzöfifhe Recht anerkannt geblieben) indeffen galt daffelbe ftetsmur

befchränkt und viele Jnftitute) welche im weftrheinifchen Gebiete fchon

vor der Einführung des (Lacie u. f. w. aufgehoben waren) haben fich

hier ungehindert fort erhalten. Das Provinzialrecht ijt daher viel

reichhaltiger. Es kommen hier aber in Betracht

a) das Herzogthum BergW). _

Die feit 1380 zum Herzogthum erhobene Graffchaft Berg) feit

1423 mit dem Herzogthum Jülich verbunden) fiel 1511 an das

Elevefche Haus) und nach defjen Erlöfcloen 1609 an Pfalz. Diefem

259) Zu vergl. ift dabei noch: P h, J. Serini) chronologifme Zufammen

fielung der während der proviforifctien Verwaltung in den teutfchen Rheinlanden

publicirten älteren franzöfifchen Gefetze u. f. w. Mannheim 1848. 8.) und für

:die fpätere Praxis des franzbfifchen Rechtes in den preußifchen Rheinlanden)

Fr. Hadrian Joh. Thesmar) die fünf franzöfifchen Gefehbümer in

ihrer Fortbildung durch die neuere Gefehgebung) fowie durch die Iurisprudenz

der rheinifchen Gerichtshbfe) insbefondere des königl. rheinifchen Appellation-s

gerichtshofes zu Eöln und des Revifions- und Eaffationshofes zu Berlin) mit

den Vergleichungsfiellen aus den fünf Gefeizbüchern und den Quellen des

rdniiichen und altfränkifchen Rechtes u. f. w. Elberfeld 1845. 4. Bd. 1. Das

Eivilgefehbuch.

260) S. v. Kamps) die Provinzialrechte V0111) S.114 f. 180 f. Wegen

der Herrfchaft Broich) welche zu Berg gehört) f. m. Anm. 214. Hier gilt
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verblieb es bis 1806. ward dann bis 1810 'Beftandtheil 'des *Größ

herzogthttms Berg. 'bis 1'813 des “fcanzöfiitkien 'Kaiferreichesünd wurde

1815 an Preußen abgetreten. Das ParticularreGt beruht hier auf

den herzoglimen Verordnungen. namentlich der mehrfach revidirten

Iülich-'Bergifchen Reihtsordnung von 155*'5*u. a. 'Diefefind zufainmen

gefiellt “von Scotti. Sammlung der 'Gefelze und Verordnungen.

welche in den ehemaligen Herzogthümern Jülich. 'Eleve und Berg und

in dem vormaligen großherzoglichen Berg vom 'Iahre 1475 bis zu

'der 'am 15. April 1815 eingetretenen 'königb preußcLandesregierung

ergangen find. Düffeldorf 1821-1822. *4 Th. 8. Die Bearbeitung
deLNPrvvinzialrechtes -felbfl erfolgte feit 1833/und eserifchiender: Erfte

*Entwurf zu einem *revidirten Bergifmöen Provinzialreäzte nebit

Motiven. Eöln 1'836. 2 Th. 8. Diefem folgte nach ecgaiigenje-Be

*rcithung der: R e v i d i r t e 'E ntwu r'*f nebft Motiven. 'Berlin 1837.8.

Nach weiterer *Kritik wurde im NLandta'gsabi'ci)icede vöm *7. "November

1841 .-111 14 der landesherrlime Befchlußwegen Emanatiöndiefeisbpro

vinzialgefehbumes ausgefeßt.

b) Die vormals kurcölnifazen Eule-leveln,

Das ehemalige *Amt D e uz . 'Königs w inte 'r *andres iGericht

Vilich. auf dem remten Rheinufer gelegen. gehörten "bis zar7Säm;

larifation zum Erzfiifce Eöln. Durch den Reimsdeputationsrereß vom

25. Februar 1803 Art. Lil] wurden diefe Diftricte dem. Haufe Naffau

Ufingen *überwiefem und gingen von diefem a'n das Großherzogthum

Berg. deffen Schickfale fie theilten. 'Das particulareRecht ifi hier aus

den kurcölnifmen 'Gefelzen bis 1802. und den “Naffauiichen uiid 'Bergi

fchen Verordnungen zu entnehmenlvgl. S c o tti "s mehrfachrit. Samm

lungen). Darauf fiüht fich ein: Erfier Entwurf der 1'806 mit

dem Herzogthume Berg vereinigten vormals kurcölnifchen Leindestheile.

Eöln 1836. 8.. und der: Revidirte Entwurf nebft Motiven.

Berlin 1837. 8. (als Th. [l. Abfchn. l des 81111 .-1 genannten Bergifmen

* Entwurfes). ,

c) Die Herricbaft-en -Gimborn-Neluiftad-t.-Ho-mb-ur-gean

der Mark. Wil-d-e-nburgcSch-ön:|e-i1n991l).

Die Herrfchaft G i m b o rn - N e u fi adt *war 516'163() ein Theil

derGraffchaft Markund kam dann als Lehen a*n'“oi'e Familien' Schwar

zenberg. welche fie 1782 an die Reichsgrafen von Wallmoden verkaufte.

die fie hierauf 1813 den Grafen von Mervelot überließen. Im

Jah-re 1806 fiel die Herrfazaft an das "Großherzvgfhum-Berg. ?1815 an

Preußen. Neben dem 160110 oil-il.'als-gemeinemRechte. geltenals parti

gemeines brevßifcbes iRLcbt. “nach beendete-teen *vom 9. *September 1814 iind

211. Mai1818. , , _

101) "Vgl, b. :le-ein era. *(1.* 15.-Vb. 11. S.- 601 f. 1811.51.15; 187 fig. und

oben Anni. 244. - ' 21*'
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culare Normen die märkifcloen Gefehe bis 1630. dann befonders der

' Landvergleich vom 25. Mai 1658 262). erneuert den 13. Februar 1704.

und fpätere Salzungen.

Das Recht von Homburg an der Mark (f. oben) beruht auf

den furftlici) Wittgenfieimfchen Gefehen. namentlich der Gerichtsordnung

von 1562. der Holzordnung von 1569. der Bergordnung von 1570

und deren Revifionen.

Die Herrfmaft Wild enb u rg . feit dem Erlöfchen ihrer eigenen

Dynafien im Befihe der Grafen von Hahfeldt. war bis 1806 reichs

unmittelbar. und kam dann an Berg und Preußen. Mit ihr verbunden

ift die vormals kurcölnifwe Unterherrfcloaft S chö n ftein. welche 1802

unter die Landeshoheit von Naffau gefallen war. Während in diefer

leßteren das gemeine teutfche Recht gilt (f. noch weiterhin (1 811b 1)).

beruht in jener der Rechtszufiand auf dem franzöfifchen Rechte und

eigenen Ordnungen. namentlich der Gerichtsordnung und dem Land

rechte von 1607. reformirt 1659.

Fiir diefe drei Herrfwaften wurde ein: Erfter Entwurf des

Provinzialremtes. Eöln 1837. 8. ausgearbeitet und der: Revidirte

Entwurf nebft Motiven. Berlin 1837. 8 als Theil 11. Abfchnitt

11-111 dem 811b a erwähnten Entwurfe für Berg zugefügt. a

(1) Die ofirheinifchen Theile des Regierungsbezirkes

Eoblenz263). '

Der ofirheinifche Theil des Regierungsbezirkes Eoblenz befteht aus

fieben verfchiedenen Ländertheilen. in welchen auch eben fo viele ver

fchiedene ältere Provinzial- und Particularrechte fich erhalten haben.

Die Stelle des fubfidiären Rechtes nimmt hier aber (mit Ausnahme der

vorerroähnten HeOrrfOaftWildenburg) das römifche und gemeine teutfche

*Recht ein.

** '- a) Die Graffchaft Sayn264).

Die gräflicl) Saynfchen Befihungen waren nach dem Ausfterben

des Mannsftammes (1632) -an zwei Erbtöchter gefallen. welche diefelben

. durch Vergleich vom 19. Auguft 1652 theilten und nur den Flecken

Bendorf gemeinfam behielten. bis er 1744 mit Altenkirchen vereinigt

wgrd., Hiernach fondern fich

1) die Graffmaft SuM-Altenkirchen. welche 1661 durch

262) Bei v. Stein en. Weltphälifche Gefchichte Bd. 11. S. 400 flg.

263) M. f. überhaupt Hertel. über die Rechts- und Gerichtsverfafiung

der zum Regierungsbezirke Eoblenz gehörigen oftrheinifchen Landestheile. in

v. Kamptz Jahrbiichern Vb. 1111171. S. 3-182. und in zweiter vermehrter

Ausgabe. Coblenz 1830. 2 Bde. 8.

264) v. Kamph. die Provinzialrechte Vb, l1. S. 729 f. Iarobfon.

Gefchihte eit. S. 582 f.
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Heurath an die Herzoge von Sachfen-Eifenach. 1741' durch Erbfchaft

an die Grafen von Ansbach und Bayreuth. 1792 durch Vertrag an die

Krone Preußen fiel. Durch den Neichsdeputationsreceß 1803 gelangte

Naffau-Ufingen dazu.

2) Die Graffchaft S a y n - H a ch e n b u r g . welche durch Heurath

1652 an die Grafen von Manderfcheid. 1675 an die Grafen von

Kirchberg. 1799 an Naffau-Weilburg kam.

3) Der Flecken B en d o rf. welcher mit Sayn-Altenkirchen auf

Preußen und Naffau überging.

Seit 1806 fiand die ganze Graffchaft unter der gerneinfamen

naffauifchen Regierung. welche durch den Staatsvertrag vom 31. Mai

1815 darauf zu Gunften Preußens verzichtete 265). Das Particular

re>)t beruht auf fächfifchen. ansbachifmen und nafiauifchen Verord

nungen. zufammengefiellt von Scotti (in der: Sammlung der Gefelze

und Verordnungen. welche in den vormaligen Wied .... Sayn-Alten

kirchen'fchen. Sayn-Hachenburgfcben nunmehr königliä) preußifchen

Landesgebieten ergangen find. Fünfte Sammlung. Abth. 1]] und [7.

Duffeldorf 1836. 8.). fowie auf Gewobnheitsrecloten. Nach Ordnung

des allgemeinen Landrechtes ließ dasIufiizminifierium diefe Materialien

ordnen und es erfchien eine: Zufammenflellung der in den oft

rheinifchen Theilen des Regierungsbezirkes Eoblenz noch geltenden Pro

vinzial- und Particularrechte. nebfi Motiven. Berlin 1837, 8.. und

ein: Revidirter Entwurf des oftrheinifcloen Provinzialrechtes.

nach Ordnung des allgemeinen Landrechtes. nebft Motiven. Berlin

1837. 8,. worin bei den betreffenden Materien die Sahrrfäoen Be

ftimmungen den Anfang bilden.

 

b) Vormals kurcolnifmeWö) Gebiete.

Das Iuftizamt Linz. die Herrlichkeit Lahr und die HerrfGaft

Schönflein (f. vorhin 8 811b o) kamen bei der Säcularifation des

Erzftiftes Cola an Naffau. 1815 an Preußen. Das Partirularrecht

beruht vorzugsweife auf der cölnifchen Rechtsordnung vom ErzbifGof

Marimilian Heinrich. vom 10. Mai 1663. nebft deren Erläuterungen

von Maximilian Friedrich vom 12. Mai 1767. den Synodalfiatuten

und cölnifcloen Edicten (Vollfiändige Sammlung u. f. w. auf Befehl

Ihro furfiirftl. Gnaden zu Eöln liiaxjrnjliani Feiner-ici zufammengetragen.

Eöln 1772. 1773. 2 Bde. Fol.. und Scotti's mehrerwähnte kur

cölnifme Sammlung). Die Bearbeitung des Provinzialreclytes erfolgte

zugleich mit dem oftrheinifmen Rechte iiberhaupt. Daffelbe gilt von den

Aemtern Neuenburg und Altenwiied. welche 1803 dem Firrften

263) Gefeßfammlung von 1818. Anhang S. 31.

266) ueber das kucrölnifcbe Recht überhaupt f. m. v. Kampiz a. a. O.

Bd. ni. S. 271 f.
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v?! Wiehf-Runkel zufielen) von diefem 1806 auf Nafiau-ufiagenund.

1 1 5. auf Preußen überstehen.

o) Vorm-alsk'urtrier'fche1s7) Befihungen.
 

Die Iufiizämter Ehrenbreitfiein) Vallendar) Ham

merftein) die Kirchfpiele Horrhaufen) Peterslahr) die Herr

fchaft Hönningen und die Gemeinde Irrlich gelangten bei der

Säculgrifatiou des Erzliiftes Trier an den Fürften von Naffau und

1815 an Preußen. Hier gelten die trier'fchen Gefehe) insbefondre

das Lanbrecht von 1668 und deffen Reformation von 1713 (vergl.

Scotti's Provinzialgefehe. - Vierte Sammlung der Gefehe und

Verordnungen in dem vormaligen Kurfürfienthume Trier von 1310

bis 1802) Düfieldorf 1832) 3 Th. 8. 13181117111, Zlnlula 871101181111,

orcijnnljones el manueller nrchjcijoeceais 'krerjrensjs nunc primun) 00116311

el ecijciil, 4113118139 'krarjrorum 1844-1851. 8 70m1. 4.).

c1) Die Graffmaft Solms-Ek).

' Durch die im Jahre 1436 bewirkteAbfonderung der beiden Söhne

Ottoks von Solms (1 1409) entfianden zwei Hauptlinienz

1,)) DieGraflchaft S o l in s - B r a u n f e ls im. Bezirke decIuiiizx,

atelier Braunfels und Greifeufteinz

2) die Graffchaft Solms-Lim (Snlms-,Hoheufplrns.-,?ici),) im 7

Vetirledes. ujiilamtes Hobenlelms

Beide) ,is 1806. reichsunmittelbar) fielen durch die Rheinbundarte

unter das, Haus Nafiau und gelangten 181.5 unter. die Krone Preußen.

Es gelten hier theils folm'fche) theils nafiauiiche Gefehe) von jenen.

vorzüglich das vom frankfurter Shndikus Johann Fichard ver

faßte Landrecht vom 4. April 157-1 (f. Srotti) Sammlung der Ge

fege, in den Solms-Hohenlolms- refp. L1ch'lchen Landesgebieten)

fünfte Sammlung) Abth. 1c' u. 111) Düfieldorf 1836,. 8.).

e) Das Iuflizamt AhbaclhWs).

Die Diiiricte Asbach) Launsbach) Lühellinden) Groß

rech tenbacl) u. q. gehörten früher theils zu Nafiau-Weilburg) theils

zurGemeinfmaft von Naffau undHefien-Darmfiadt. Seit 1705) refpp

18,06 bis 17. October 18:16 war fie nafietuiis) und. wurden dann ge

mäß den) Staatsvertrage vom 31. Mai 1815 an Preußen abgetreten,

DlasParticularrecht beruht theils auf dem folmsfchen Landrechte von

267) ueber das trier'fcbe Recht überhaupt f. m. v. Kamph a. a. Q.

Vb. nl) S. 222 f.

268) S. v. Kamps a. a. O. Vb. 111) S. 460 f, Iacobfon) Gefcbichte

cit. S. 611 flg. _

269) S. v. Kamps a. a. Q. S. 351 flg. wegen der nafiauifchen Herr

fchaften überhaupt. Jacobi on a. a. O. S. 633 flg.
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1571) theils auf naffauifcloen und anderen Gefeßen (f, überhaupt

Scotti) Sammlung der Gefeße und_ Verordnungen in den Nafiau

Ufingemfchen) Nafiau-Weilburgifchen und herzoglich Nafiauifchen

Landesgebieten) fünfte Sammlung) Abth. i711) 11111) 11i, Oüffeld-orf

1836. 8.),

1') Die Graffchaft Wied270).

Die Graffciyaft Wied zerfiel feit 1613 in zwei Herrfchaften

1) Wied-Neuwied und 2) Wied-Runkel)

welche bis 1806 reichsunmittelbar blieben) dann unter die Landeshoheit

Nafiau und durch den Staatsvertrag vom 31. Mai 1815 unter

Preußen fielen. Es gelten hier die befonderen wiedifcizen und nafiaui

fchen Verordnungen) vorzüglich die Nafiau-Kagenelnbogifme Gerichts

und Landesordnung von 1616 (vgl. Scotti) Sammlung der Gefehe

und Verordnungen in den wiedifmen Landesgebieten. Fünfte Samm

lung) Abtheilung 1. Düffeldorf 1836 8. und die vorhin citirte

Nafiauiiche Sammlung.)

g) Die Reirhsfiadt WeßlarW).

. Die ehemalige Reichsftadt Wehlar wurde durch den Reichsdepu

tationsreteß von 1803 dem Kurerzkanzler) fpätereu Fürften Primus

von Teutfcizland Carl von Dalberg zugewiefen) fiel aber 1810 an

Frankreich und durch die Schlußacte des Wiener Eongreffes vom 9. Juni

1815 an Preußen. Bis 1803 galten neben dem gemeinen Rechte

eigene Statuten) dann wurde das Mainzer Landrecht des Kurfürften

Erzbifcigofs Johann Friedrich Carl vom 24. Juli 1755 eingeführt 272).

Im Jahre 1811 gelangten der (Lacie Üup0|60n und die Frankfurter

Gerichtsordnungen zur Herrfchaft (f. überhaupt Scotti) Sammlung

der Gefeße in dem vormaligen Weßlafifäzen Gebiete. Fünfte Samm

lung) Abtheilung k() Düfieldorf 1836 8.). Nach der Befißnahme

durch die Verbündeten wurde durch Verordnung vom 16. Januar 1814

der Rechtszufiand vor der Einführung des franzöfifmen Rechtes wieder

hergefiellt und es beruht daher das Particularrecht von Weßlar auf dem

gemeinen Rechte und dem Mainzer Landrechte.

Für alle hier genannten ofirheinifchen Landestheile wurde) wie

oben bemerkt ifi) der Entwurf des Provinzialremtes und defien Revifion

im Jahre 1837 ausgearbeitetz darauf folgte die Prüfung durch den

Landtag) ohne weiteren. Erfolg. Der achte rheinifme Landtag ftelite

indefien den Antrag auf Einführung des franzöfifmen Remtes) erhielt

270) v. Kamph a. a. O. S. 472 f. Jacobfon a. a. O. S. 594 f.

271) v. Kampß a. a, O. S, 602 f. Iacobfon a. a. Q. S. 754f.)

811 f.

272) Vgl. über das Mainzer Recht' überhaupt v, Kampg a. a. O. S.

216 f, Verb. Hertel a. a. Q. s. 14) 17) 19 f.
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aber in dem Landtagsabfchiede vom 27. December 1845 (ll. Nr. 65)

den Befäoeid. es wurde den Grundfähen des Königs widerfpremen. das

franzöfifche Recht dem teutfchen zu fubftituiren, Die fchon 1841

dringend gewünfchte befchleunigte Publication des oftrheinifchen Pro

vinzialrechtes ifi aus den friiher angegebenen Griinden nicht erfolgt.

9) Die Hohenzollern'f>)en FiirftenthiimerW).

Gemäß der von dem Grafen Karl von Hohenzollern am 24. Ja

nuar 1575 aufgerichteten Erbvereinigung gründeten 1576 die beiden

Söhne deffelben Eitel Friedrich ill. und Karl ][. die Linie Hohen

zollern-Hemingen und Hohenzollern - Sigmaringen,

Mit dem ftammverwandten Haufe Brandenburg und Ansbach-Bayreuth

wurde 1695 und 1707 ein Familienvertrag und Erbvergleich ge

fchloffen 274). deren Geltung auch in dem vom Haupte des Stammes.

dem Könige von Preußen. befiätigten Familienfiatute vom 24. Januar

1821 anerkannt ward. Hiernach foll. unter Vorausfehung des Rechtes

der Primogenitur. beim Erlöfchen des Mannsftammes einer Linie die

andere eintreten. beim Erlöfmen beider das .Haus Brandenburg fuccediren.

und umgekehrt. Auf Grund diefer Verträge haben. aus Anlaß der im

Jahre 1848 im fiidwefilichen Teutfmland eingetretenen politifcloen Er

eigniffe. die Fürfien Friedrich Wilhelm Confiantin von Hohenzollern

.iyecizingen und Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen fich ent

fchloffen. gegen Entfchädigung und unter Vorbehalt des Fortbeftandes

der fiirfilicloen Hausverfaffung und der Erbeinigungsverträge. ihre

Länder mit dem preußifchen Staate zu vereinigen. Gemäß dem Verträge

vom 7. December 1849 275) ift die Befionahme am 12. März 1850

erfolgt276), Hohenzollern-Hemingen hat auf 4.5 QM. 20.471. Hohen

zollern-Sigmaringen auf 15.35 QM. 45.790 Einwohner. Es gelten

gemeines Recht. die Landtagsordnung von 1698 und Specialverord

nungen. welche durch befondere Organe publicirt find. (Sammlung

der Geier-ze und Verordnungen fur das Fiirftenthum Hohenzollern

Sigmaringen von 1808-1820. Sigmaringen 1822. 4.. feitdem

nach Jahrgängen in befonderen Bänden.) Die bisherige Verfafiung

und Verwaltung ift nach den im preußifchen Gefammtflaate geltenden

Grundfähen fchon großentheils verändert277)z insbefondre befteht

273) Io h ler. Gefchichte. Land- und Ortskunde der FürfienthümerHohen

zollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen. ulm 1824. -. Statifiifaie

Nachrichten über die Fürftenthiimer Hohenzollern u. f. w. in D ieterici's Mit

tSheilÖnglen des fiatiftifchen Bureaius in Berlin. Fünfter Jahrgang. 1852.

274? v. Kampß. Literatur der Verfaffung des könglichen Haufe-Z S. 14

(Jahrbücher Bd. All'. S. 26).

275) Geiehfammlung von 1850 S. 289.

276) Das Patent wegen der Befißnahme a. a. O. S, 295.

277) Die einzelnen Erlaffe darüber find in der preußifcben Gefeßfammlung

enthalten und werden„bei der weiteren Darftellung berüctfimtigt werden.
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feit dem 1. Januar 1852 die allgemeine preußifche Gerichtsorgani

fation278).

Hierher gehört noch endlich das dem preußifchen _Staate gegen

wärtig factifch entzogene

10)Fi1r|enthum Neuenburg-Valendis279).

Das Firrftenthum Neufchatel und die Herrfchaft ValenginWu)

wurden im Jahre 1707 von Preußen erworben (f. Anm. 32)) durch

' den Wiener Tractat vom 16. December 1805 an Frankreich abgetreten)

durch den Parifer Frieden und die Wiener Srhlußacte aber vergrößert

wieder erlangt. Es enthält diefes Gebiet 134,5 QM. mit 64)970

Einwohnern 281). Neben einzelnen Verordnungen gilt darin vorzugs

weife_GewohnheitSreGtIZN).

Nach diefer Darlegung der allgemeinen und provinziellen Gefeß

gebung wenden wir uns zur Betrachtung der

Verfaffung des preußifchen StaatesM).

Der preußifche Staat 1| eine Monarchie) die Krone erblich in

dem Mannsfiamme des königlichen Haufesmacl) dem Rechte der Erft

geburt und der agnatifchen Linealfolge.

278) Gefeg vom 30. Avril 1831) in der Gefeßfammlung d. I. S. 188.

279) S. 6. 8. 1181116, ninnulnens e12 kvialoira (16 Ueuclialel. 11 Neuen.

1844. 1701. Von demfelben Verfaffer: i-iißtoire 11128 institutions [Sgjßintirea el

innicjojreg 11a 1a prior-wants (10 Renovieren. 11 Reach, 1838. Starke a. a. O.

Bd. ll) Abth. 11]) S. 129 flg,

280) ueber die Bezeichnung des Fürfienthums f. m. die (Jabinetsordre vom

4. April 1843 (v. Ka m ph) Jahrbücher Bd. 1.1111) S. 332).

281) ueber die Bevölkerungsverhältnifle im Fürftenthum Neuenburg von

I. G. Hoffmann) in dem Nachlaffe kleiner Schriften ftaatswirthfmaftlichen

Inhaltes) Berlin 1847) Nr. M.

282) M. f. bef. Starke a. a. O. und unten über die einzelnen Rechts

verhiiltnijfe.

283) Vgl. v. Kamplz) Literatur der Verfafiung des königlichen Hanfes)

Berlin 1824 8, (abgedruckt aus v. Kam ph Jahrbüchern Bd. 71x11. S. 3-80).

Miene) überfimtliche Darfiellnng des preußifehen Staatsrechtes) Berlin

1833 8. Öfteren ann) Grundfähe des preußifeizen Staatsrechtes) Dortmund

1841 8. (vgl. darüber v. Bucht) o (ß in Schneideris kritifchen Iahrbüchern für

teutfehe Reohtsiviffrnfchaft 1843 S. 1109 flg. Pape) in Sornmeus neuem

Archiv für preußifmes Recht Bd. 1x) H. l1) S. 232 flg.). Ber giu s ) Preußen

in fiaatsreehtlicher Beziehung) Münfter 1839 8. (f. darüber Buddeus in

Richtern". kritifrhen Jahrbücher-n 1839 S. 332 flg.) 2. Ausg. 1843 8. Simon)

das preußifme Staatsrecht) Breslau 1844) 2 Thle. 8. (f. darüber Waffe r

fchleben) in den cit. Iahrbiicbern 1843 S. 911 flg.). o. Lancizolle) iiber

Königthum und Landfiände in Preußen) Berlin 1846. 8, v. Kampß) Ab

handlungen aus dem teutfchen und pcenßifehen Staatsrechte) Berlin 1846. 8.

(Landltände) allgemeine Stände) preußifche (Jonfiitution). Die neuefie Gefeß

gebung feit 1848 ift in den Ergänzungen und Erläuterungen der preußifmen

Reehtsbümer berückfichtigt. '
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Diefer in die Verfaffungsurkunde vom 5. December 1848 Art. 51

und vom 31.Januar 1850 Art. 53 übergegangene Grundfah beruht auf

den königlichen H ausgefehenW). Jn der leßtwilligen Anordnung

des Kurfürften Fried rich's 1. von 1437 und deren Befiätigung in dem

fogen. Eadolzburger Teftamente ((1. c1. Eadolzburg Sonntag

nach Kreuzes-Erhöhung) 1440 ifi noch eine Theilung unter die vier

Söhne des Landesherrn. mit der Fortdauer gegenfeitiger Succeffion.

verfügt. Eine andere Ordnung verabredete Albrecht Achilles in

der ..Th*eilung. Ordnung. Satzung. Vertrag und Einigung c1. c1. Eöln

an der Spree am Tage Matthiä 1473"(fog. 401111193, aiepoeitio 40111111271).

Es darf darnach nie mehr als drei regierende Fürfien gebenz die Marken

follen auf ewige Zeiten ungetheilt mit der Kurwürde dem ältefien

Sohne zufallen und nach deffen unbeerbtem Tode dem ältefien Bruder;

das fränkifche Land kann in zwei Theile. unterhalb des Gebirges (Ans

bach) und oberhalb des Gebirges (Bayreuth) zerfallen. Die Erb

huldigung foll in jedem Landestheile eventuell auch auf die in den

anderen Landen regierenden Herren und deren männliche Leibcs-Lehns

erben gerichtet werden; die in den geifilicljen Stand getretenen Herren

find unfähig zur Succeffion. Etwa vorfindliche Schulden follen zu

gleichen Laflen übernommen werden. Unverforgte Söhne und Töchter

erhalten eine Abfindung. refp. Leibgeding und Heurathsgut. aber nie

in Land und Leuten. Von den ererbten Befißungen dürfen die Herren

und ihre Erben weder fämmtlich noch fonderlich irgend Etwas vergeben.

verfeßen* oder verkaufen. - An die Achillea fchließt fich der, Geraer

Hausvertrag. vom Markgrafen, Georg Friedrich von Ansbach

Bayreuth und dem Kurfürften Joachim Friedrich. auf Grund einer

Unterhandlung zu Gera im Jahre 1598. am 29. April 1599 zei-Mag

deburg unterzeichnet. und nach des Markgrafen Tode vom Kurfürften

und feinen beiden älteften Brüdern zu Onolzbach am 11. Juni 1603

vollzogen. Zuvörderft heißts darin: ..Wir haben alle Wege ein

müthig dafür geachtet des Kurfürften Alberti Achillis Verordnung.

welche auch Kaifer Friedrich 111. auf dem Reichstage confirmirt hat.

wie ingleichen mit Vorbewußt. Eonfens und Vollwort ihrer Gnaden

Söhne gemacht ift. von uns und nnferen Nachkommen von nun an zu

ewigen Zeiten zu halten. wie denn diefelbe-n pro paoto. pro 81311110

1311111130, quocj 113118111. in fcirtnarn 0011117101118. ja weil diefelbige dergeftalt

284) S. über diefelben v. Kam plz Literatur S. 24 flg. v. Q h neforge.

Gefchiudte des Entwickelungsganges der preußifrhrn Monarchie S, 152 flg.

v. Lancizolle. Gefchiclote der Bildung des preußifchen-Staates S. 509 flg..

671. In Betreff der Primogeniturfolge ift außer den im Texte berücifichtigten

.vausgefetzen noch befonders Bezug zn nehmen auf das Tefiament Friedrich Wil

helm? 1. vom 1.Iuli 1714 und auf das „partout hricjeriojnuuln“ vom 24.Juni.

11. und 14. Juli 1752. gefchloffen zwifchen König Friedrich 11. und den Mark

grafen von Franken Friedrich und Carl Friedrich Wilhelm.
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wie angezogen confirmiret. pro pregmatjca Warrior-e e'. lege publjoö zu

achten." In Betreff der Surceffion wird beffimmt. daß die Kurwürde

und die gefammte ?Rack Brandenburg nebft allen damit verbundenen

Gebieten auf ewige Zeiten ungetheilt dem Eritgeborenen zuiommenz

. dem regierenden Kurfürften gehören auch ausfazließend alle Anwac

tungen. In Franken bleibr's bei der Beftimmung. daß jedesmal mehr

nicht als zwei regierendeHerren feien. Nach Abgang der preußifmen

und der älteren fränkifwen Linie (1603 mit Georg Friedrich erlofchen)

foll das Herzogthum Preußen auch dem Kurfurfien ausfchließend zu(

Theil werden. Ueber das Verhältniß der nicht regierenden Herren wird

befiimmt. daß diefelben bis zum vollendeten achtzehnten Jahre zur

Nothdurft fürftlicl) unterhalten. dann aus der kurfurfilimeir Linie jedem

ein jährliches Deputat. fo viel möglich mit eigenen Landen. Leuten oder

Stiften. die dem regierenden Herrn nichts kofien. gereicht werden.

Wegen des Deputates in Franken wird eine erfchöpfende Befjimmung

vorbehalten. Für die Törhter forgt jede Linie durch Unterhalt bis zur

Verheurathung. und in folchem Falle durch eine Ausfiattung. wozu aber

niemals Land und Leute gegeben werden dürfen. Die Töchter ver

zichten vor ihrer Verheurathung auf väterlimes. mutterlimes und bruder

liches Erbe. Die ältere Dispofition gegen Veräußerung. Verfah. Ver

gebung von Land. Leuten. Schlöfiern oder Gütern wird wiederholt.

Die vom Kurfurfien rontrghixten Schulden werden aus der hinterlaffenen

Erbfäzaft und vom fuccedirenden Kurfürften billig abgetragen. Ein

jeder Herr in beiden Linien hat nach ooilendecem achtzehnten Jahre

fchriftlia) an Eidesftatt zu geloben. die Amilleifrlye Oispofition und den

Geraifcilen Vertrag vollfiändig feft und unverbrircijlicl) zu halten.

Diefe Beftimmungen find auch fpäter im wefentlichen ftets maß

gebend geblieben und mit folcher Gewiffenhaftigkeit beobachtet. daß. als

der große Kurfürfi in feinem vom Kaifer gebilligten Tefiamenre davon

abzuweiäjen fuchte. fein Sohn Friedrich l|[. daffelbe von fämmtlicijen

Mitgliedern des geheimen Rathes einer Priifung unterwerfen ließ und

es dann umftieß. weil es den Grundgefehen des Haufes von 1473 und

1603 entgegen laufe und das in ihnen enthaltene ernflliclje Verbot aller

Zertheilung von Land und Leuten. worauf der Glanz und die Macht

des Haufes Brandenburg einzig und allein gegründet worden. mit einem

Male Über den Haufen werfeW-J). Friedrich hielt an diefem Grund

falze auch felbfi fireng feft und dehnte denfelben durch eine Dispofition

von 1710 auf die neu erworbenen Länder aus. welche Friedrich Wil

helm '. durch das Edict: von derInalienabilitat deren alten und neuere

Domainengüter unterm 13. Auguft 1713 noch befonders befiatigte

und einfwärfte 286). Die über den Staat gekommene Noth der Jahre

285) Stenzel. Gefwirirte des preußifchen Staates Bd. ll. S. 441.

Bd. [ll. S. 11. '

286) lijzijuß, Corp. Const. War-ob. ']'. l7. Abth. ll. Nr. x111. Fol. 162.



324 Preußen.

1806 u. flg. allein war ftark“'genug) eineAenderung zu veranlaffen.

Friedrich Wilhelm 11]. beftimmte durch das Edict und Hausgefeh über

die Veräußerung der königlichen Domainen vom 17. December 1808

nebft Publicandum vom 6. November 1809 207)) unter Zuziehung aller

Prinzen des königliajen Haufes und der Stände in denProvinzen:

Es hat bei den Hausverträgen und Grundgefehen des königlichen

Haufes) infoweit folche die untheilbarkeit und Unveräußerlimkeit der

Souverainetätsrechte) mittelft Anordnung der Primogenitur und des

Fideicommiffes fefifehen) fein Verbleiben. Was die Domainen betrifft)

deren Ertrag zu den öffentlichen Ausgaben befiimmt ift) fo können

jederzeit nur die Bedürfniffe des Staates und die Anwendung einer

verftändigen Staatswirthfchaft darüber entfcheiden) ob ihre Veräußerung

für das gemeinfame Wohl und des königlichen Haufes Jntereffe) noth

wendig oder vortheilhaft fei. Hiernach werden die Vorfchriften des

allgemeinen Landrechtes Theil 11) Titel 11117) h. 16 flg. dahin derlarirt)

daß Verfchenkungen nicht ftattfinden und fiets widerruflich find) Ver

äußerungen aber unter Vorausfeizung des wahren Bedürfnifies gejtattet

fein follen und das Edict vom 13. Auguft 1713 auf den Verkauf und

die Verpfändung oder fonjtige Belaftung der Domainengüter mit ding

lichen Rechten nicht anwendbar fei. D"

Die Verfaffungsuriunde enthält in Art. 1 u. 2 die Beftimmung:

Alle Landestheile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen Umfange bil

den das preußifche Staatsgebiet. Die Grenzen deffelben können nur
durch ein Gefehf verändert werden. Hiernach und im Hinblick auf die

Gefchimte der Bildung der preußifchen Monarchie (f. oben die Einlei

tung) erklärt fich der Titel des StaasoberhauptesWö)) welcher

alfo lautet: König von Preußen 780)) Markgraf zu Brandenburg)

fouverainer und oberfter Herzog von Schlefien) wie auch derGraffchaft

Glah) Großherzog von Niederrhein und von Pofen) Herzog zu Sachfen)

Engern und Weftphalen) in Geldern) zu Magdeburg) Eleve) Jülich)

Berg) Stettin) Pommern) der Eaffuben und Wenden) zu Mecklen

burg 290) und Eroffen) Burggraf zu Nürnberg) Landgraf zu Thüringen)

Markgraf der Ober- und Niederlaufih) Prinz von Oranien) Neuenburg

Verb. Erklärung des Edictes ) daß wegen Abtretung des Amtes Bingen an den

Fürfien Menfchikoff) andere an deffen Stelle wieder zu den Domainen gebracht

werden follen) vom 17. October 1713 a. a. O. Fol. 163.

287) 110e. (I. 0. 70m. 1111. Fol. 883 flg. Mathis) allgemeine juriftifche

Monatsfmrift Bd. 17111) S. 463 flg.

288) v, Kamps) Literatur S. 19. v. Ohneforge a. a. O. S. 224 flg.

289) Bis 71744 „König in Preußen“ nach altem Eanzleiftil (Mofer)

Staats - Grammatik S. 257). Vgl. Preuß) Friedrich der Große Bd. 11) S.

456. Bd. 111) S. 56. Eigentlich war der Titel „König von Preußen*7 erft

der richtige) *nachdem das polnifche Preußen reoccupirt worden.

290) Mit Rückficht auf die Erbeinigung von 1415) 1442 u. f. w. v. K a m p h)

Literatur S. 76 f.



Preußen. 325

und Balendis. Fürfi zu Rügen. Paderborn. Halberfiadt. Münfier.

Minden. Eamin. Wenden. Schwerin. Raheburg. Meurs. Eichsfeld

und Erfurt. Graf zu Hohenzollern. zu Sigmaringen und Veringen291).

gefürfieter Graf zu Henneberg. Graf zu Ruppin. der Mark Ravens

berg. Hohenftein. Tecklenburg. Schwerin und Lingen. Herr der Lande

Roftock. Stargard. Lauenburg und Bütow. zu Haigerloch und Wehr

ftein 70292). Daneben wird ein mittlerer und kürzerer Titel gebraucht.

und dem entfprewend das Wappen299). worüber die Verordnung

vom 9. Januar 1817 nähere Befiimmungen gegeben hat 291).

Der König wird mit Vollendung des achtzehnten Lebensjahres

volljährig 295). Wenn der König minderjährig oder fonfi dauernd ver

hindert ift. fo übernimmt derjenige volljährige Agnat. welcher der Krone

am nächfien fieht. die Regentfwaft. Er hat fofort die Kammern zu

berufen. die in vereinigter Sibung über die Nothwendigkeit der Regent

fchaft befchließen. Jfi kein volljähriger Agnat vorhanden und nicht

bereits vorher gefehliwe Fürforge für diefen Fall getroffen, fo hat das

Staatsminifterium die Kammern zu berufen. welche in vereinigter

Sitzung einen Regenten wählen. Bis zum Antritt der Regentfwaft

von Seiten deffelben führt das Staatsminifterium die Regierung.

Der Regent übt die dem Könige zuftehende Gewalt in deffen Namen

aus296).

F Ueber die Stellung des Königs und die landesherrlichen Majeftäts

rechte enthält das allgemeine Landrecht im ll. Theil. 11111. und folgenden

Titeln detaillirte Beftimmungen 297). welche die Verfaffungsurkunde

alfo zufammengefaßt hat: Die Verfon des Königs ifi unverlehlicl)

(Art. 43). Die Minifter des Königs find verantwortlich 298). Alle

Regierungsacte des Königs bedürfen zu ihrer Giltigkeit der Gegen

zeichnung eines Minifters. welcher dadurchdie Verantwortlichkeit über

nimmt (Art. 44). Die gefehgebcnde Gewalt wird gemeinfchaftlicl)

durch den König und zwei Kammern ausgeübt (Art. 62). Dem

Könige allein fteht die vollziehende Gewalt zu. Er ernennt und ent

.F

291) Nach der Befiimmung des Patentes wegen Befihnahme der Furften

thiimer Hohenzollern vom 12, März 1850 (Gefeßfammlung d. I". S. 295).

292) Wie in der vorigen Anmerkung.

293) v. Kam pg. Literatur S. 19 flg. L. v. Ledeb ur. Streifzüge durch

die Felder des königlichen preußifchen Wappens. Berlin 1842, 8.

294) Gefehfammlung von 1817 S. 17 flg.

295) Verfafiungsurkunde Art. 54. »

296) A. a. O. Art. 56-58; m. vgl. dazu Art. 54-56 der Verfaffungsurk.

vom 5, Dec. 1848 und die Verhandlungen der ll. Kammer vom 19, u. 20. Sept.

1849. der i. Kammer vom 27. October 1849.

297) Zum näheren Verftänduiffe derfelben dienen die literarifclten und ge

fetzlicijen Materialien in den Ergänzungen und Erläuterungen der preußifchen

Rechtsbümer Bd. l. Abth. [ll neb| den Supplementen. im Ganzen wieder abge

druckt in H. Simon. das preußifche Staatsrecht. Breslau 1844. 8.

298) Vgl. darüber unten das Nähere.
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läßt die Minifter. Er befiehlt die Verkündigung der Gefehe “und erläßt

die zu deren Ausführung nöthigen Verordnungen (Art. 45). Die

»richterliche Gewalt wird im Namen des Königs durch unabhängige.

keiner anderen Autorität als der des Gefehes unterworfene Gerichte

ausgeübt. Die Urtheile werden im Namen des Königs ausgefertigt

und vollfireckt (Art. 86)299). Der König führt den Oberbefehl über

das Heer (Art. 46). Der König bricht alle Stellen im Heere fowie

in den übrigen Zweigen des Staatsdienfies. fofern nicht das Geieh ein

Anderes verordnet (Art. 47) 300). Der König hat das Recht. Krieg zu

erklären und Frieden zu fchließen. auch andere Verträge mit fremden

Regierungen zu errichten. Lehtere bedürfen zu ihrer Giltigkeit der

Zuftimmung der Kammern. fofern es Handelsverträge find. oder wenn

dadurch dem Staate -Lafien oder einzelnen Staatsbürgern Verpflich

tungen auferlegt werden (Art. 48). Der König hat das Recht der

Begnadigung und Strafmilderung (Art. 49) 301). Dem Könige licht

die Verleihung von Orden und anderen mit Vorrecloten nicht verbunde

nen Auszeichnungen zu. Er übt *das Münzremt nach Maßgabe des

Gefehes (Art. 50). Der König beruft die Kammern und fa7ließt ihre

Sitzungen. Er kann fie auflöfen oder vertagen (Art. 51. 52. 76. 7.7).

Als Haupt der evangelifchen Kirche des Landes ifi der König im Befih

der fog. Episcopalreclyte.

Für den Unterhalt der königlichen Familie. des Hoffiaa-tes. der

prinzliciyen Hofftaaten und für alle dahin gehörigen Infiitute find nach

dem Gefehe vom 17. Januar 1820. wegen der künftigen Behandlung

des gefammten Staatsfchuldenwefens Ö. 3. jährlich 2.500.000 Thaler

erforderlich 302). Diefe auf die Einkünfte der Domainen und Forfien

angewiefene Rente verbleibt nach Art. 59 der Verfafiungsurlunde den

Kronfideicommißfonds 303).

Den Hoffiaat des Königs bilden als oberfte Hofchargen: der

Oberft-Kämmerer. Oberft-Marfchall. Oberft-Trumfeß. Oberft-Scilenkz

als Oberhofchargen: der Ober-Gewand-Kämmerer (granei ini-irre (ie

1a garclerabe). Ober-Schloßhauptmann. Ober-Hof: und Haus-Marfmall

299) Vgl. wegen der Fälle in Straffaehen. welche der königlichen Veitäti

gung bedürfen. (iriminalordnung Z. 508. 530. Allgem. Landrecbt Th. 11. Til.

11111. Ö. 8. Militärfirafgefeh vom 3. April 1845 Th,.1[. Z. 154. Grieg vom 20.

Juli 1852 c. 47.

300) Art. 87: ..die Richter werden vom Könige oder in deffen Namen auf

Lebenszeit ernannt“. In dem unterm 24. Mai 1853 *iaufgehobenen Art, 105

Nr. 2 heißt es: ..die Vorfieher der Provinzen . Bezirke und Kreife werden vom

Könige ernannt".
301) Vgl. Criminalordnung von 1805 s. i590 fig. und dazu die Ergän

zungen und Erläuterungen 'der preußifchen Rechtsbüwer (Bd. 171. S. 180 flg.).

Allgem, Landrecht Th. 11. Tic. 11111. S. 9-11.

302) Gefelzfamrnlung d. I. S. 9.

303) Vgl. Verhandlungen der 11. Kammer vom 20.September 1849 in

den fienographifehen Berichten Bd, 1. S. 355 f.
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und Intendant der königlichen Schlöffer. Ober-Icigermeifter. *Ober

Ceremonienmeifier. Vice-Ober-Iagermeifierz als Hofchargen: der

Schloßhauprmann von Königsberg. von Stolzenfels. von Breslau.

von Benrath. von Rheinsberg. von Eoblenz. der Hof-Iägermeifier.

der General-Intendant der königlichen Schaufpiele. die Kammer

herren 301). Dazu kommen noch die verfchiedenen Hof- und Erbämter

in den Provinzen 30-7). -

Was die Privatrechte des Königs und königlichen Haufes betrifft.

fo entfcheiden über die Familienrechte die Hausverfaffung und Ver-i

träge 306). im übrigen aber die Landesgefeße. Es "ollen insbefondre

Reansfireitigkeiten zwifchen dem Oberhaupte des Staates und feinen

Unterthanen bei den ordentlichen Gerichten nach den Vorfchriften der

Gefeße erörtert und entfchieden werden 007). Darlehen an die königliGe

Familie bedürfen. um klagbar zu werden. der Einwilligung des

Königs 300). Leßtwillige Dispofitionen von Perfonen. welche zur Fa

milie des Landesherrn gehören. dürfen* nur dem Haupte der Familie

fmriftlicl) eingereicht und dem Eabinetsarcizive oder einem Gerichte zur

Aufbewahrung zugefertigt werden 300). Der Gerichtsftand der Mit

glieder des königlichen Haufes fowie -der hohenzollern'fchen Fürfien

häufer. ift der mit dem Kammergerichte verbundene Geheime Iuftiz

rath310). Die Prinzen des königlichen Haufes genießen Sportcl

freiheitZU) und Stempelfreiheit 312).

Die Verfaffung des preußifcben Staates erhält ihre Eigenthüm

lichkeit durch die im Lande vorhandenen Stände und ftändifchen

Organe. Der Darftellung des Gefammtorganismus muß daher eine

ueberficht der lehteren vorausgehen.

Die Eigenfmaft eines Preußen-W) wird begründet

304) Vgl. königlich preußifmen Staatskalender für das Jahr 1853 S.

16 g.fl305) A. a. O. S. 61 flg.

306) S. v. Kamptz. Literatur cit. S, 29 f. Vgl. Allg. Landrecht Th. [l.

Tit. 11111. s. c7.

307) Einleitung zum allgent. Landrechte s. 80. Allgem. Landrecht Th. [l.

Tit. x111. s. 18.

308) Allgem. Landrecht Th. l. Tit, x1. s. 676. 677.

309) A. a, O. Th, l. Tit. >11'. Ö. 176.

310) Allgem. Gerichtsordnung Th. l. Tit, ll. S. 41. Gefeß vom 26. April

1851 Art. [ll (Gefetzfammlung d. I. S, 181) vgl. unten.

311) Anhang zur allgem. Gerichtsordnung s. 146.

S 33)12) Stempelgefeß vom 7. März 1822 6.3.1. (Gefehfammlung d, I.

. 7 .

313) Die Verfaffungsurkunde Art. 3 verweifi auf ..die Verfafiung und das

Gefeß". Jin allgemeinen entfcheidet das Gefee vom 31. December 1842 über

die Erwerbung und den Verlufi der Eigenfchaft als preußifcher unterthan. fowie

über den Eintritt in fremde Staatsdienfte. in der Gefeßfammlung für 1843 S,

xi Zlg. Verb. Eabinetsordre vom 10. Januar 1848. in der Gefegfammlung

. ii.
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durch Abftammung. .Legitimation (wenn die Mutter eines unehelichen

Kindes Ausländerin ift)) durch Verheurathung und durch Verleihung

,mittelft einer Natutalifationsurtunde) welche durch eine vom Könige)

oder einer Central: oder Provinzialbehörde vollzogene oder befiätigte

.Beftallung fiir einen in den Staatsdienfi aufgenommenen Ausländer

erfeht wird 3U). Die Eigenfchaft als Preuße wird aber nur denen

verliehen) wel>)e nach den Gefehen ihrer bisherigen Heimath dispofi

tionsfähig find) einen unbefcholtenen Lebenswandel gefiihrt haben) an

dem Orte) wo fie fich niederlafien wollen) eine eigene Wohnung oder

ein Unterkommen finden und fich dort zu ernähren im Stande find.

und wenn fie Uuterthanen eines teutfchen Bundesftaates find. ihre

Militairpflicht erfiillt haben. Der Wohnfiß innerhalb des Staates

begründet für fich allein nicht diefe Eigenfihaft. Diefelbe geht verloren

durch Entlafiung auf Antrag des Unterthans) durch Ausfpruch der Be;

hörde) durch zehnjährigen Aufenthalt im Auslande. dureh Verheurathung

einer Preußin an einen Ausländer. Die Freiheit der Auswanderung

.kann von Staatswegen nur in Bezug auf die Wehrpflicht befchcänkt

werden 315). Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden 316).

Ueber die R e ch te d e c P c e u ß e n enthält die Verfaffungsurkunde

*folgende Befiimmungen: Alle Preußen find vor dem Gefeße gleich.

Standesvorrewte finden nicht ftatt. Die öffentlichen Aemter find).

unter Einhaltung der von den Gefeßen fefigefteilten Bedingungen) für alle

dazu Befähigten gleich zugänglich (Art. 4). Die perfönliOe Freiheit

i| gewährleiftet. Die Bedingungen und Formen) unter welchen eine

Befchränkung derfelben) insbefondre eine Verhaftung zuläffig ift. wer:

den durch das Gefeß befiimmt (Art. 5) 317). Die Wohnung ift unver

leßliciu Das Eindringen in diefelbe und Hausfuäzungen) fowie die

Befchlagnahme von Briefen und Papieren) find nur in den *gefehliclp

befiimmten Fällen und Formen geftattet (Art. 6) 318). Niemand darf

feinem gefeßliwen Riihter entzogen werden (Art. 7). Das Eigenthum

314) Ueber die Aufteilung von Ausländern vgl. man noch die Eabinetsordre

vom 17. October 1847 und die allgemeine Verfügung vom 11. u, 13. December

1847 (im Iufiizminifierialblatte 1847 S. 375) 376. Minifterialblatt des In

nern 1847 S. 305).

315) Verfafiungsurkunde Art. 11. Verb. Gefetz vom 31. December 1842

s, 17. (Vgl. die früheren Vefiimmuugen im allgem. Landrecht Th. ll) Tit. x111,

Z. 127-140 nebit Ergänzungen.)

316) Verfafiungsurk, a, a, O. (vgl. die früheren Fortfeßungen im allgem.

Landrechte Th. ll) Tit. All) S. 141-160. Verordn. vom 11. Mai 1819 in der

Gefeßfammlung S. 134).

317) Vgl. Grieß zum Schuhe der perfbnlimen Freiheit oom 24. September

; 1848 (Gefelzfammlung S.257 f.)) in revidirter Gefialt vom 12. Februar 1850

7 (Gefeßfammlung S. 45 f.)

318) Das in vor. Anm. eit, Grieß vom 12, Februar 1850 Z. 7 flg. Verb.

Gefeß) betr. die Stellung unter Polizeiauffimt vom 12, Februar 1850 (Gefeß

fammlung S. 49 flg.), »
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ifi unverlehlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles

gegen Entfchädigung nach Maßgabe des Gefehes entzogen oder be

fchränkt werden (Art. 9). Die Freiheit des religiöfen Bekenntniffes)

der Vereinigung zu Religionsgefellfcizaften und der gemeinfamen häus

lichen und öffentlichen Religionsübung wird gewährleifiet. Der Genuß

der bürgerlichen und fiaatsbürgerlimen Rechte ift unabhängig von dem

religiöfen Bekenntniffe. Den bürgerlichen und fiaatsbürgerlimen Pflich

ten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch ge

fchehen (Art. 12). Jeder Preuße hat das Recht) durch Wort) Schrift)

Druck und bildliche Darfiellung feine Meinung frei zu äußern. Die

-Cenfur darf nicht eingeführt werden (Art. 27) 3W). Alle Preußen

find berechtigt) fich ohne vorgängige obrigkeitliwe Erlaubniß friedlich

und ohne Waffen in gefchlofienen Räumen zu verfammeln (Art. 29))

desgleichen in Gefellfäfaften zu vereinigen (Art. 30) 318'1). Das Pe

titionsrecht fteht allen Preußen zu. Petitionen unter einem Gefammt

namen find nur Behörden und Eorporationen gefiattet (Art. 32). Alle

Preußen find wehrpflichtig. Den Umfang und die Art diefer Pflicht

beftimmt das Gefeß (Art. 34). Das Recht der Verfügung über das

Grundeigenthum unterliegt keinen anderen Befchränlungen als denen

der allgemeinen Gefeßgebung (Art. 42).

Diefe in fo allgemeinen Ausdrücken bezeichneten Pflichten und

Rechte erhalten erft durch entweder fchon vorhandene ältere und neuere)

oder erfi noch zu entwerfende Ausführungsgefeße den vollen Inhalt und

damit das richtige Verftändniß. Von ihnen wird theils hier) theils

weiterhin die Rede fein müffen.

Schon die Einleitung zum allgemeinen Landrechte Ö. 22 fpricht

aus: „die Gefege des Staates verbinden alle Mitglieder deffelben) ohne

unterichied des Standes) Ranges und Gefchlechtes". Die Gefeße des

Staates) welche dadurch in Bezug genommen wurden) enthielten aber

große Verfchiedenheiten in den damals beftehenden drei Ständen) dem

Adel-) Bürger- und Bauernftande) fowohl in bürgerlicher als fiaats

bürgerlicher RückficiotöW). Die Vorzüge des Adels und die Vorrechte

- der Städte wurden aber durch die Gefeggebung feit 1807 nach und nach

meifiens befeitigt) namentlich durch das Edict vom 9. October 1807)

318a) Vgl. Gefeß über die Preffe vom 17. März 1848 (Gefeizfammlung

S. 69 f.)) ftatr deffen Verordnung vom 29.Juni 1849 (dafelbft S.226 fig.) nebft

der Ergänzung vom 5. Juni 1850 (dafelbft S. 329 flg.)) beide in revidirter Ge

fialt vorn 12. Mai 1851 (a. a. O. S. 273 flg.). Wegen der früheren Verhält

niffe der Cenfur u. f. w. Heffe) die Preßgefehgebung des preußifmen Staates)

Berlin 1842. 8. Simon) Staatsrecht Bd. 11. S. 18 flg.

3181.) Verordnung von 29. Juni 1849 (Gefeßfammlung S. 221 fig)) in

revidirter Gefialt vom 11. März 1850 (dafelbft S. 277 flg,)) über die Ver

hütung eines die gefeßliche Freiheit und Ordnung gefühl-denden (Mißbrauches des

Verfammlungs- und Vereinigungsremtes.

319) Vgl. Allgem. Landrecht Th. ll Tit. 1111) 11111) 111.

711l. 22
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betreffend den erleichterten Befih und den freien Gebrauch des Grund

eigenthums. fowie die perfönlichen Verhältniffe der Landbewohner 320).

die Cabinetsordre vom 28. October 1807 und 27. Juli 1808 wegen

Aufhebung der Erbunterthänigkeit auf fämmtlichen preußifchen Do

mainen321). das Edict vom 14. September 1811 die Regulirung der

gutsherrlichen und bäuerlimen Verhältniffe betreffend322). das Edict

vom 14. September 1811 wegen Beförderung der Landcultur 323) -

das Reglement vom 6. Auguft 1808 über die Befehung der Stellen

als Portepse-Fähnrime und über die Wahlzum Officier 224) -- die

Ordnung für fämmtliche Städte der preußifchen Monarchie. nebft

Jnftruction Behufs der Gefchäftsfuhrung der Stadtverordneten vom

19. November 1808 325). die Verordnung vom 24. October 1808

wegen Aufhebung des Zunftzwanges in Oft- und Weftpreußen 326). das

Edirt vom 2. November 1810 über die Einführung einer allgemeinen

Gewerbefteuer 327) nebfi dem Gefehe vom 7. November 1811 über die

polizeilichen Verhältniffe der Gewerbe 328) u. a. m. Allgemeiner

declarirt die Verfaffungsurkunde im Art. 4: ..Alle Preußen find vor

dem Gefehe gleich. Standesremte finden nicht fiatt." Man hat diefe

Beftimmung im Sinne der Verfaffung des teutfchen Reiches vom

28. März 1849 Ö. 137 fo verfianden. als ob die Standesunterfclnede

damit eigentlich aufgehoben wären. was fchon die Motive zu dem Ber;

liner Entwurfe vom 28. Mai 1849 h. 135. welcher den Sah ..der

Adel als Stand ift aufgehoben" fortläßt. mit Recht widerlegen. Es

heißt dariiber in der Denk-fchrift vom 11. Juni 1849: ..Zu einer

Aufnahme diefes Salzes lag fein Grund vor Es fteht nichts im

Wege. daß der Bauernftand. der Handwerkerftand u. f. w. gewiffe be

fondere Rechte in *Anfpruch nehmen; auch hat die Verfaffung felbft

gewiffe Stände nicht nur als folche bezeichnet. fondecn ihnen auch be

fondere Vorrechte zuerkannt. wie dem Lehrerftande. dem Richter

320) 110e. (1. 1:. 70111. 1111. Fol. 251. Mathis. jurifiifhe Monatsfchrift

Bd. 17. S. 171. v. Rabe. Sammlung Bd. 111. S. 85,

321) 110e. (L. 6. 10m. 111l. F01. 257. 359. Mathis a. a. O. Bd. 71.

S. 164. 228. v. Rabe Bd. 111. S. 88. 235. Diefe Verordnungen find eine

Ausdehnung der zuerft für Qfipreußen und Litthauen ergangenen Cabinetsordre

vom 29. Der. 1804. (Amelang. neues Archiv Bd. 117. S. 133. v. Rabe

a. a. O. Bd. 11111. S. 232,)

322) Gefegfammlung d. I. S. 281 f.

323) Gefeßfammlung d. I. S. 300 f.

324) n07. 1:, c. 10m. 1111. Fol. 403. Mathis a. a. O. Bd. rl. S. 41s,

1).-Rabe a. a. O. Bd. 111. S. 271.

325) n07. 1:. 1:. 10m. 1111. F01. 471. Mathis a. a. O. Bd.1l1l. S. 96.

v. Rabe a. a. O. Bd. 111. S. 321.

326) um, 1:. 1:, 101111111. Fol. 457. Mathis a. a. O, 1811.711. S.171.

o. Rabe a. a. O.'Bd. 111. S. 302.

327) Gefeßfammlung d. I. S. 79.

328) Gefehfammlung d. I, S. 263.
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|ande"329). Daffelbe gilt von der Verfaffungsurkunde vom 31. Ia

nuar 1850) welche z. B. Art. 23 den öffentlichen Lehrern die Rechte

und Pflichten der Staatsdiener beilegt und Art. 65 gewifie Perfonen

als Mitglieder der erften Kammer bezeichnet. Beruf und Geburt be

gründen daher eine Verfchiedenheit der Stände.

Der AdelW).

Die friiher zum Herrnftande gehörigen) im Befilze der Reichs

unmittelbarkeit) Landesboheit und Reichsfiandfmaft befindlichen Per

fonen bilden den hohen Adel. Auch. nach ihrer Mediatifirung haben

diefelben in Teutfmland diefen Charakter nicht verloren; daher find in

Preußen) zur Ausführung des Artikels 11117 der teutfchen Bundesacte

vom 8. Juni 1815 und der Wiener Schlußacte Artikel 1.11111 vom

15. Mai 1820) die Verordnung vom 21. Juni 1815) betreffend die

Verhältniffe der vormals unmittelbaren teutfchen Reichsftände 331) und

die Inftruction vom 30. Mai 1820 332) ergangen und durch fpatere

allgemeine und befondere Erlaffe näher beftimmt. Zu den lehteren

gehören vornamlich die mit den Einzelnen abgefchloffenen Receffe

(f. Anm. 345 flg.). Durch die Ereignjffe des Jahres 1848 ift aber

in vieler Ru>ikcht eine Aenderung des fruheren Rechtszufiandes herbei

geführt worden.

a) „Die vormals reichsfiändifchen oder reichsunmittelbaren Me

diatifirtenl-ZZZ) gehören) wie bisher) zum hohen Adel und bleiben in

dem Rechte der Ebenbürtigkeit in dem bisher damit verbundenen Be

riffe.
g 11) Die Häupter der ehemals reichsfieindifmen Häufer find Mit

glieder der erfien Kammer 334)) dagegen haben fie aufgehört „die privi.

legirtefle Elaffe insbefondre in Anfehung der Befieuerung“ zu fein)

nach*dem Gefehe vom 7. December 1849 wegen Aufhebung der Claffen;

fieuerbefreiungen 33ii)) vom 24. Februar 1850 wegen Aufhebung der

Grundjieuerbefreiungen 336). '

329) Preußifeher Staatsanzeiger 1849 Nr. 139.

330) Bieliß) Darfiellnilg der Rechtsverhältniffe des Adels in Preußen.

Nebfi einem Anhange von adligen Gütern u. f. w.) Berlin 1840 8. (aus der

cameralifiifchen Zeitung abgedruckt). Ergänzungen und Erläuterungen der

preußifchen Rechtsbiimer) zum Allgem. Landrechte Th. 11) Tit. 111) auch in Sie

m on) das preußifme Staatsrecht Bd. l) S, 8 flg.

331) Gefehfammlung d. I. S. 103 f.

332) Gefehfammlung d. I. S. 81 f.

333) Diefes ift die offirielle Bezeichnung) nach dem Befcbluife des Staats

miniiterii vom 31. Mai 1842 (Iufiizmitiiiterialblatt 1842 S. 361. v. Kamp h

Jahrbücher Bd. 1.11) S. 362.)

334) Verfaffungsurkunde Art. 63.

335) Gefetzfammlung d. I. S. 436.

336) Gefelzfammlung d. I. S. 62. *

- 22*



332 Preußen.

0)' 1) Es bleibt ihnen die unbefchränkte Freiheit. ihren Aufent

halt in jedem zum Bunde gehörenden oder mit demfelben im Frieden

lebenden Staate zu nehmen 33"1). 2) Gewillkürte und tefiamentarifche.

infonderheit Stamm- oder Familienausträge. find in Eivilftreitigkeiten

'der Mitglieder unter fich nur infofern competent. als diejenigen Ver

fügungen. worin folche feftgefelzt find. die landesherrliche Befiätigung

erhalten haben 338). 3) Der privilegirte Gerichtsftand für fie und ihre

Familien befteht nicht mehr. nach der Verordnung vom 2. Januar 1849

über die Aufhebung der Privatgericknsbarkeit und des erimirten Ge

riänsftandes 339). desgleichen nicht die Befreiung von der Militairpflimt.

nach Art. 34 der Verfaffungsurkunde 310'). 4) Die ftandesherrlime

Gerichtsbarkeit jeder Art in Eivil- und Straffathen ift durch die eben

erwähnte Verordnung vom 2. Januar 1849 aufgehoben 111) -. Die

früheren Titel und Wappen find ihnen verblieben. nur mit .hinweg

laffung folcher Worte und Symbole. durch welche einzig ihr Verhältniß

zum teutfchen Reiche oder ihre vormalige Eigenfchaft reichsjtändifmer

oder reichsunmittelbarer regierender Landesherren bezeichnet ward 312).

Die ihrer Geburt angemeffene Eourtoifie zu beobachten ift den Behör

den aufgetragen. demnach auch den Häuptern der fürftlicizen Familien

das Prädicat ..Durchlaucljtih den Häuptern der gräfliche*n Familien das

Prädicat ..Erlauwtih auf Grund der Bundesjchlüffe vom 18. Auguft

1825 und 13. Februar 1829 zuerkanntW) -. Auf die fonft ihnen

zujtehenden Regierungsreclue haben die Standesherrfcloaften zu Gunften

des Staates meiftens verzichtet und die entfprecljenden Entfchädigungs

renten erhalten 311).

337) Zweifel über die unbedingte Geltung diefer Befiimmung erweckt Art.

34. ..Alle Preußen find wehrpflicijtig“. f. Anm. 340.

338) Jnftruction vom 30. Mai 1820 Z. 16.

339) Z. 9. in der Gefelzfammlung von 1849 S. 3.

340) Die Verfaffungsurkunde enthält keine Ausnahme von der Wehrpflicht

aller Preußen. fo daß auch die Mebiatifirten derfelben zu unterliegen fcheinen.

Eine ausdrückliche nähere Bcftimmung in Betreff derfelben ift nicht ergangen;

doch entjtehen allerdings Bedenken. da nach der Erklärung des Minifters des

Innern in dem Erlaß vom 11. Juni 1852. betr. die Verhältniffe der Menno

niten (Preuß. Staatsanzeiger 1852 S. 1326). die Verfajfungsurkitndr hinficht

lich der allgemeinen Wehrpflicht etwas Neues gar nicht beftimmt. vielmehr nur

das wiederholt. was das Grieß vom 3. September 1814 befiimmt.

34-1) Z. 1. Gefeßfammlung S. 1. Nach Z. 6 diefer Verordnung erfolgt

die uebernahme der Beamten der fiandesherrlichen Gerichte mit Berückfimtigung

der Jnftruction vom 30. Mai 1820 (Anm. 332) oder der befonderen darüber

gefchloffenen Verträge. Nach dem Erkenntnijfe des Obertribunals vo1n23.Octbr.

1851 (Striethorfi. Archiv 111. S. 57) haben die Mediatifirten nicht mehr

das Recht. in Proreffen über ihre Domainen Eide durch den betr. Verwaltungs

beamten abzuleiften (Cabinetsordre vom 3. Februar 1845. Gefehfammlung S. 37),

342) Jnfiruction vom 30. Mai 1820 Z. 6.

343) Cabinetsordre vom 21. Februar 1832 und Bekanntmachung des

Staatsminifieriums vom 28. April 1832 (Gefelzfammlung S. 129). Eabinets

ordre vom 3. März 1833 (Gefeßfammlung S. 29).

344) In den Staatshaushalts- Etats für das Jahr 1851 ift für 12 Ent
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Nach der Bekanntmachung des Staatsminifteriums von 1832

find diefe vormals reichsfiändifmen Häufer in Preußen

1. Fiirftlime Häufer. 1) Herzog von Aremberg. 2) Firrft zu

Bentheim-Steinfurt. 3) Fürfi zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda.

4) Herzog von Croy. 5) Firrft von Kaunitz-Rietberg. 6) Herzog

von Looz-Corswaren. 7) Fiirft zu Salm-Salm. 8) Firrft zu Salm

Kyrburg. 9) Fiirft zu Salm-Horftmar. 10) Fiirft zu Sayn-Witt

genftein-Berleburg. 11) Firrft zu Sayn-Wittgenfiein-Hohenfiein.

12) Fürfi zu Solms-Braunfels 345). 13) Furft zu Solms-Lich und

Hohen-Solms 346). 14) Furft zu Wied 347).

[l. Gräflicloe Häufer. 1) Graf von Stolberg-Wernigerode 348).

2) Graf von Stolberg-Stolberg. 3) Graf von Stolberg-Rosla.

Seitdem find indeffen Veränderungen eingetreten. indem das

Haus des Herzogs von Looz-Corswaren erlofchen. der Erbe deffelben

Graf Lannoy von Elervaur den Titel eines Fiirften zu Rheiua-Wolbeck

erhalten hat. Die früher reichsunmittelbare Herrfwaft Gemen. deren

im Edict vom 21. Juni 1815 nicht gedacht ift. auf welche aber nach

der Cabinetsordre vom 30.April 1817 doch daffelbe Anwendung finden

foll. ift fpäter an den Freiherrn v. Landsberg-Vehlen gekommen. welcher

in den Grafenftand erhoben wurde (am 15. October 1840 und 12.Mai

1843). Aus der Reihe der ehemals reichsfiändifmen Häufer ift auch

Kaunih-Rietberg fortgefallen.

Eine andere Stellung-als die Mediatifirten nehmen diejenigen

Adeligen ein. ivelche fich im Befihe von Standesherrfmaften befinden.

ohne felbft Mitglieder des friiheren reichsrerhtlichen hohen Adels gewefen

zu fein. insbefondre auch folche. ivelche durch königliche Verleihung in

den Fürften- oder Grafenftand erhoben find. Wenn fchon im allge

meinen nach neuerem Rechte diefelben den Mediatifirten gleichgeftellt

find. fo fehlt ihnen doch jedenfalls das Recht der Ebenbiirtigkeit mit

den Souverainen. Als landftändifGer hoher Adel waren die fchlefifclyen

frhiidigungsrenten. 9 in Wejtphalen. 3 in der Rheinprovinz. die Summe von

116.487 Thlr. 19 Sgr. 4 Pf. gezahlt worden. (Stenographifche Berichte über

die Verhandlungen der l1. Kammer 1850/5„ Actenftii>e Nr. 71. S. 530.)

345) S. Receß vom 28. Juni 1822 (Bekanntmachungder Regierung zu

Coblenz vom 21. Augufi 1822 im Amtsblatte S. 319). Desgl. vom 29. Mai.

13. November 1826 (Lottner. Sammlung der für die preußifche Rheinpro

vinz ergangenen Gcfrhe Bd. 11]. S. 40) u. a.

346) S. Receß vom 28. September 1822 (Bekanntmachung der Regierung

zu Coblenz vom 28. September 1822 im Amtsblatt S. 377).

347) Für Wied-Neuwied vom 25. April 1822. fiir Wied-Runkel vom

1. Februar 1823 (Bekanntmachung der Regierung zu (foblenz vom 19.April

1822 im Amtsblatt S, 172. und vom 23. Februar 1823 dafelbft S.94). Neuer

Receß nach der Vereinigung beider (im Jahre 1824) vom Jahre 1826 (im Amts

blatt der Regierung zu (Coblenz 1827 S. 165 flg.)

348) Receß vom 13. Auguft 1822 in v. Kam ph Annalen der preußifcben

Staatsverwaltung Bd. 711 (1823) S. 512 flg.. im Amtsblatt der Regierung zu

Magdeburg 1823 S. 140 flg.
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Fiirfieu und Standesherren und die mit Virilfiimmen begabten oder an

Eollectivfiimmen betheiligten Fürfien) Grafen und Herren der acht

Provinziallandtage 319) zum Herrenfiande des vereinigten Landtages ge

zogen 919*'); auf fie geht auch die Beftimmung des Art. 65 der Ver

faffungsurkunde) nach welcher der erften Kammer die Häupter derjenigen

/Familien einverleibt werden) welchen durch königliche Verordnung das

nach der Erfigeburt und Linealfolge zu vererbende Reajt auf Sie und

Stimme in der erfien Kammer beigelegt wird.

Alle übrigen Perfonen von Adel gehören zum niederen Adel.

Erworben wird derfelbe durch Geburt aus einer Ehe) in welcher der

Vater adlig ift) oder durch landesherrlime Verleihung 950). Die be:

fonderen Rechte des Adels beftehen in der Befugniß) deren Namen das

Prädicat „von“ oder einen fonftigen Titel (Baron) Freiherr u. f. w.)

beizufügen und fich eines adligen Familienwappens zu bedienen 351)) fo

wie in der Theilnahme an folchen Fundationen) welche den Adel vor:

aus-fehen) wobei den Stiftungsbriefen gemäß zu verfahren ift) weshalb

es auf den Nachweis des alten Adels und der vorgefchriebenen Ahnen

zahl ankommen kann 3119). Der Adel-iii auch Bedingung um Hofjtellen

zu bekleiden und Hofchargen in den Provinzen zu übernehmen) fowie

des unterm 23. Mai 1812 errichteten St. Johanniterordens 359) theil

haftig zu werden. Die durch die franzöfifche Regierung am linken

Rheinufer abgefchafften Titel) Prädicate und Wappen des Adels wurden

durch die Eabinetsordre vom 18. Januar 1826 wieder hergejiellt951))

ebenfo durch die Verordnung vom 21. Januar 1837 355) die früher der

349) Vgl. Neuer) die fiändifche Gefelzgebung) Berlin 18.15) Th. l1) S.

45 f. über die fehlefifchen Standesherren) und an den betr. Stellen über die den

erfteu Stand bildenden Herren in den anderen Provinzen.

349a) Verordnung über die Bildung des vereinigten Landtages vom 3. Fe

bruar 1847 S, 2 (Gefeizfammlung S.35). Vgl. noch unten bei der Darfiellung

der Verhältnijfe der Provinzialfiände.

350) v. Raumer) über das Recht der Kurfürften von Brandenburg und

Könige von Preußen) in den Adelftand zu erheben) in v. Led eb ur) allgemeines

Archiv für Gefchichtskunde des preußifchen Staates) Bd. 11) H111) Nr, 11111.

Allgem. Landrecht Th. l1) Tit. 1)() s. 2 f.) s. 9 f.

351) Allgem. Landrecht a. a. O. S. 14-16. Vgl. Strafgefelzbucl) vom

14. April 1851 s. 12) Nr, 2) s. 22 (Gefesfammlung d. J. S. 103) 105).

352) Allgem. Landrecht a. a. O. s. 21 f. Eabinetsordre vom 4. Septbr.

1830 über den Nachweis der Ahnen bei Familienjtiftungen (in der Gefetzfamrn

lung d. I. S. 129).

353) Die Urkunde über die Errichtung) in der Gefehfammlung für 1812

S. 109 fprirht dies zwar nicht ausdrücklich aus) doch beruht die Praxis auf der

früher befiandenen Vorausfeizung.

354) Gefetzfammlung d. I. S. 17.

355) Die Verordnung findet fich in der Gefelzfammlung für 1837 S. 7 flg.

Sie jtülzt fich auf die Eabinetsordre vom 16, Januar und 29. December 1836

(in v. Kamps Iahrbüchern Bd. einen) S. 399-402. Bd. 1117111) S.527).

Zur Exläuterung dient das Refcript vom 4. Februar 1837 (a. a. O. Bd. 111.11()

S. 29').
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rheinifmen Ritterfmeift zugefiandene autonomifche Succeifionsbefugniß.

vermöge welcher der Familienvater das Recht hat. infofern Verträge.

Fideicommiffe oder andere befchränkende Familienordnungen nicht ent

gegenftehen. mit Abweichung vom gemeinen oder Provinzialremte. und

befonders ohne durch einen Pflichttheil befchränkt zu fein. nach feinem

freien Gutbefinden die Erbfolge unter [einen Kindern. oder wenn diefe

vor ihm verftorben find. unter deren Kindern. ferner die Bevorzugung

eines derfelben vor den anderen u. f. w. und überhaupt alles. was auf

die Erbfolge in feinem Nachlaffe Bezug hat. feitzufelzen und anzu

ordnen. Die hierbei entftandenen Streitigkeiten follen mit gänzlichem

Ausfchluffe der ordentlichen Gerichtshöfe von einem ebenbürtigen

Schiedsgerichte entfchieden werden 256). Für die weftphälifwe Ritter

fchaft ift eine gleiche Berechtigung vorbereitet durch die Eabinetsordre

vom 28. und 26. Februar 1837 957). Andere ältere Verfchiedenheiten

zwifchen adligen und bürgerlichen Perfonen find aufgehoben (f. oben

Anm. 319 fig.). namentlich auch die Befwränkung des Adels wegen

des Erwerbes nicht adliger Grundfiücke und des Betriebes gewifjer

Gewerbe 959). fowie wegen der Niißheurathen 359).

Rittergutsbefiher.

Der in Teutfmlcind hergebrachte Unterfchied adeliger. bürgerlicher.

bäuerlicher Güter 360). mit ihren eigenthümlichen Rechten. insbefondre

den mannigfachen politifmen und privatrechtlichen Privilegien der

erfteren. beftand auch in Preußen. wurde durch die Verordnung

Friedrichs ll. vom 18. Februar 1775: ..daß adelige Güter an Perfonen

bürgerlichen Standes ohne Sr. königl. Majeftät höchft eigenen Confens

nicht verkauft. auch diefe bürgerlichen Eigenthümer verfchiedene Rechte

356) Vgl. noch die landesherrliche Beftätigung des Statutes (vom 28. Fe:

bruar 1837) der Stiftung für die rheinifche ritterbiirtige Ritterfmaft zum Befcen

der von der Succeffion in das Grundeigenthum ausgefchloffenen Söhne und

Töchter vom 13. Mai 1837. in der Gefeixfammlung S. 77; das Statut felbft

eben da S. 79 f

357) Die Eabinetsordre vom 28, Februar 1837 (v. Kamp tz Jahrbücher

Bd. 31.111. S. 155) giebt die Genehmigung für die Ritterfchaft im Bezirk der

Oberlandesgerichtes Münfter. Hamm. Arnsberg und einen Theil von Paderborn.

die Eabinetsordre vom 26. Februar 1837 (a. a. O. S. 159) ordnet fiir die

Ritterfchaft des Fitrftenthums Minden und der Graffchaft Ravensberg noch

nähere Verhandlungen an.

358) Allgem. Landrecht Th. [l. Tit. 11c. h. 72-75. Editt vom 9. October

1807 8.1'. 6. 7 (f, oben Anm. 320). Allgem. Landrecht a. a. O. S. 76-79.

Das citirte Editt h, 2. Refcript vom 20 Juli 1816 (v. Kampiz Jahrbücher

Bd. 111]. S. 8).

359) Allgem. Landrecht Th, ll. Tihlx. 88. Verb. Th. [l. Tit. l. Z. 30 fig.

Refcript vom 7. Avril und 13. Juni 1810. (Mathis. juriftifche Monats

fchrift Bd. [Di. S. 413. v. Rabe. Sammlung Bd. 11. S. 358) f. Anm. 374.

Z 36?)) S. Eichhorn. Einleitung in das teutfche Privatrecht (5. Ausg.)

.287 .
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in Anfehung diefer adeligen Güter nicht genießen follen) die fonft abeli

gen Befißern zukommen" 361)) aufrecht erhalten und ging auch in das

allgemeine Landrecht mit iiber 362). Das Edict vom 9. October 1807

declarirte aber 363)) daß der Bürger und Bauer zum Befihe nicht blos

bürgerlicher) bäuerlicher und anderer unadeliger Güter) fondern auch

adeligec Grundfiircke berechtigt fei) ohne daß er dadurch einer befonderen

“Erlaubniß bedarf. Alle Vorzüge) welche bei Giitererbfmaften der

adelige vor den bürgerlichen Erben hatteF und die bisher durch den

perfönliGen Stand des Befihers begründete Einfchräniung und Sus

penfion gewiffer gutsherrliGen Rechte fallen gänzlich weg. Hiernach

wird die „Ritterfchaft durch den Befiß eines Ritterguces begründet.

ohne Ruckfimt auf die adelige Geburt des Befilzers") wie dies die wegen

Anordnung der Provinzialfiände“ für die einzelnen Provinzen des Staates

ergangenen Gefehe ausdrücklich anerkennen 364).

Den Nitiergutsbefißern und den ihnen prooinzieil gleichgefiellten

Befilzern größerer Landgirter 36ii) gebuhrten bis zum Erlaß der Ver

faffungsurkunde verfrhiedene bürgerliche und fiaatsburgerliwe Vorrechte,

Sie nahmen ein Ende mit der Einfiihrung der Gemeinde:F Kreisz Be

zirks- und Provinzialordnung vom 11. März 1850 366). Nachdem

aber diefe durch das Gefeß vom 24. Mai 1853 wieder aufgehoben

find 367)) kommen die friiheren Vorfchriften) fo weit fie mit d'en Be

fiimmungen der Verfaffungsurkunde nicht im Widerfprume fiehen)

auf's Neue zur Anwendung. Die Re>)te der größeren Rittergutsbefiher

find die Fähigkeit) auf den Kreis-tagen zu erfcheinen und bei den dafelbft

fiattfindenden Verhandlungen das Stimmrecht zu üben) insbefondre bei

den Wahlen der Landräthe und Kreisdeputirten) fowie zu den Provin

ziallandtagen) für welche fie felbfi im erfien oder zweiten Stande wähl

bar find 368). Die fonftigen Vorrechte der Gerichtsbarkeit find aufge

hoben) die des Patronats auch anderen zugänglich 369).

Was übrigens das Factifche betrifft) fo find die älteren Gefeße und

Verordnungen über die Kreis- und Provinzialverfaffungen noch nicht

/

361) A0'. E. (L. 70m, i7. e S. 47.

362) Th, u, Tit. 1x) s. 51-71,

363) s, 1 (n07. c). 6. 70m. x11. S, 251).

364) M. i. z, B. für die Provinz Preußen) Brandenburg u. f. w. Gefeß

vom 1. Juli 1823 Z, 7 (Gefeßfammlung S. 130) 138 u. a.)

365) Vgl. unten bei der Darftellung der fiändifchen Verfaffung Mum.

490 f.

366) Gefeßfammlung S. 213 f.) 251 f.

367) Gefeßfammlung S. 238.

368) Zum erfien Staude in Preußen. der Mark Brandenburg und Nieder

laufiiz) Pommern) Rügen ) Pofen) zum zweiten in den übrigen Landestheilen f.

noch unten Anm. 488 flg.

369) Gefeß vom 8. Mai 1837 über die perfönlime Fähigkeit zur Ausübung

der Rechte der Standfchaft) der Gerichtsbarkeit und des Vatronats) in der

Gefeßfammlung S. 99.
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völlig verdrängt gewefen. da die neue Ordnung noch nicht durchge

führt war.
K

Der Bürgerftand370).

Das allgemeine Landrecht rechnet zum Bürgerfiande. d. h. zu den

Einwohnern des Staates. welche weder zum Adel noch zum Bauern

fiande gehören. Bürger im eigentlichen Sinne. welche in einer Stadt

wohnen und das Bürgerrecht gewonnen haben. Erimirte. welche. es

fei in oder außer einer Stadt. durch Aemter. Würden oder Privilegien.

von der Gerichtsbarkeit ihres Wohnortes befreit find. und Schutz

v erwandte 371). Die Stiidteordnung vom 19. November 1808 372)

unterf>)eidet nur zwei Claffen'. Bürger. welche das Bürgerrecht er

langt haben und Schußverwandte. bei denen dies nicht der Fall

ifi 373)_

Der ältere unterfchiedzwifchen Groß- und Kleinbürgern und jede

ähnliche Abtheilung der Bürger in mehrere Ordnungen wurde zugleich

aufgehoben 371). Die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831375)

bleibt dabei ftehen 370). nimmt aber auch ein E h r e n b ü rg e r r e ch t

an 377). welches von den Stadtbehörden ausgezeichneten Männern er

theilt wird. die fich um den Staat oder die Stadt verdient gemacht

haben. ohne Rückfimt auf ihren Wohnfih und ohne fiädtifme Verpflich

tungen aufzuerlegen. Der unterfchied zwifchen Bürger und Schuh

verwandten zog eine Verfchiedenheit von Rechten und Pflichten nach

1707373). welche die Gemeindeordnung vom 11. März 1850 378") Z. 2

und 3 indeffen aufhob. und die auch die Städteordnung vom 30. Mai

1853 379) nicht wieder hergefiellt hat. Hiernach find alle Einw oh

370) Vgl. v. Rö n n e und Sim o n . die Gemeindeverfaffung des prcußifthen

Staates. Abtheilung 1. Breslau 1843. 8. Ergänzungen und Erläuterungen

der prelußifchen Reehtsbiimer. zum Allgem. Landrernt Theil 11. Tit. 7111. Ab

fämitt .

371) Allgem. Landrecht Th. 11. Tit. 7111. Z, 1 flg.

372) 1707. 1:. 6.70111. 1111. S. 471 f. und in vielen Srparatabdrücken (f.

auch Anm. 370).

373) Der Grund. daß die früheren Erimirten und die Schulzverwandten

?urkEine Elaffe bildeten. lag in der Aufhebung der fiädtifchen eigenen Gerichts

ar eit.

374) Städteordnung F. 16. Damit fällt auch eigentlich fchon der im

Allgem. Landrecht Th. 11. Tit. 1. Z. 31 bei Gelegenheit der Ehen zwifchen Bür

gerlichen und Adeligen aufgefiellte unterfchied des höheren und niederen Burger

ftandes (f. Anm. 359). _

375] Gefeßfammlung d. I. S. 9 flg.

376) Z. 11 flg.. s. 21 flg. a. a. O.

377) s. 18 a, a. O.

378) ueber diefe Verfchiedenheit. wie über die der Stcidteordnung von 1808

und 1831 überhaupt f, m. v. Sav ign h. die preußifche Städteordnung. in den

vermifchten Schriften. Vd. 7 (Berlin 1850). Nr. 1.17. S. 183 fig,

378a) Gefegfammlung d. I. S. 213 flg.

379) Gefegfammlung d. I, S. 261 flg.
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ner des Stadtbezirkes) d. h, die) welche in dem Stadtbezirke

nach den Befiimmungen der Geiehe ihren Wohnfih haben) zur Mit

benuhung der öffentlichen Gemeindeanfialten der Stadt berechtigt undzur

Theilnahme an den ftädtifchen Gemeindelafien verpflichtet (Ö. 3) 4).

Das Bürgerrecht befteht in dem Rechte zur Theilnahme an den Wahlen)

fowie in der Befähigung zur Uebernahme unbefoldeter Aemter in der

Gemeindeverwaltung und zur Gemeindevertretung. Jeder felbfifländige

Preuße erwirbt daffelbe) wenn er feit einem Jahre 1) Einwohner des

Stadtbezirkes ift und zur Stadtgemeinde gehört (was bei den fervis

berechtigten Militärperfonen des activen Dienfifiandes nicht der Fall ift))

2) keine Armenunterfiittzung aus öffentlichen Mitteln empfangen) 3) die

ihn betreffenden Gemeindeadgaben bezahlt hat und außerdem 4) ent

weder a) ein Wohnhaus im Stadtbezirke befilzt) oder b) ein fiehendes

Gewerbe als Haupterwerbsquelle und in Städten von mehr als 10)000

Einwohnern mit wenigfieits zwei Gehilfen felbftfiändig. betreibt) oder

o) zur claffificirten Einkommenfieuer veranlagt iii) oder 11) an Elaffen

fteuer einen :Jahres-betrag von mindefiens 4 Thalern entrichtet. - Als

felbftftändig wird nach vollendetem 24. Lebensjahre ein Jeder betrachtet)

der einen eigenen Hausfiand hat) fofern ihm nicht das Verfiigungsremt

iiber fein Vermögen oder defien Verwaltung durch richterliche-Z Erkennt

niß entzogen iii (h. 5). Erwerb) refp. Ausübung des Burgerrechtes

hängt vom Befihe der bürgerlichen Ehrenrechte ab. Wer in Eoncurs

fällt) verliert das Bürgerrecht (Ö. 7). Das Ehcenbiirgerreclyt ift wieder

anerkannt (Ö. 6).

Obfchon im allgemeinen eine Gleichflellung der Einwohner in den

Städten anerkannt und der Unterfchied des höheren und niederen Bur

gerftaudes (f. Anm. 359) 374) gefrhwunden ift) fo bleibt doch die

Verfchiedenheit der Berufsarten für die rechtliche Stellung

der Städter nicht ohne Einfluß. Was zunächfi die verfrhiedenen Ge

werbtreibenden betrifft) fo haben die friiheren gefehlimen Befiimmungen

über Handwerker und Kaufleute 380) wefentliche Veränderungen durch

die Einführung der Gewerbefreiheit) die Eonceffionirung des Gewerbe

betriebes durch den Staat und die Umgefialtung des Zunftwefens er

fahren. Den erfien Anlaß gab Ö. 2 des Edictes vom 9. October 1807

durch Gefiattung der freien Wahl des Gewerbes) die weitere Durch

führung folgte nach dem Edicte iiber die Einführung einer allgemeinen

Gewerbefieuer vom 2. November 1810) an defien Stelle das Gefeß

vom 30. Mai 1820 getreten) und dem zu jenem gehörigen vom 7. Sept.

1811 über-die polizeilichen Verhältniffe der Gewerbe) fowie den vielen

380) Allgem. Landrecht Th, 11) Tit. 711l) Abfchn. 111) Z. 179 f. von Hand

werkern und Zünften) Abfrhn, 17) Ö. 401 f. von Künfilern und Fabrikanten)

Abfchn, 7) s. 424 f, von Vrauern) Gafiwirthen) Garköc-hen und Anderen) welche

mit dem Verkaufe zubereiteter Speifen und Getranke ein Gewerbe treiben) Ab

fchniit 111) s, 456 f. von Apothekern) Abfchn. 711) S. 475 f, von Kaufleuten.
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darüber ergangenen fpäteren Vorfehxiftenöil). Das jest beftehende

Verhältniß beruht auf der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Ja

nuar 1845 nebft dem dazu gehörigen Entfrhädigungsgefeße 382)) auf

der Verordnung) betreffend die Errichtung von Gewerberäthen und ver

fchiedene Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung vom 9. Fe

bruar 1849 383). Die hierbei in Betracht kommenden Jnnungsver

hältnifie find weiter .unten zu berühren) im allgemeinen ifi aber-auch

jeßt noch der U-nterfchied der Handeltreibenden mit kaufmanmfchen

*Rechten und ohne folche) der fieuerpflicirtigen Handwerker mit mehreren

Gehilfen) der fieuerfreien Handwerker) und der einzelnen Gewerbe) deren

Betrieb vom Nachweife der befonderenBefähigung abhangt) von be'

fonderer Wichtigkeit 384).

Der BauernftandWö).

Nach dem allgemeinen Landreehte begreift der Bauernfiand alle

Bewohner des platten Landes) welche fich mit dem unmittelbaren Be

triebe des Ackerbaues und der Landwirthfchaft befchäftigen) infofern

fie nicht durch adelige Geburt) Amt oder befondere Rechte von diefem

Stande ausgenommen find. Es gehören dazu theils perfönlich freie

Dorfeinwohner) theils unterthänige Landbewohner)

welche aber) außer der Beziehung auf das Gut) zu welchem fie gefchla

gen find) in ihren Gefchäften und Verhandlungen als freie Bürger des

Staates angefehen werden und Eigenthümer) Erb: oderZeitpäwter find.

Wenn freie Perfonen des gemeinen Bürger- und Bauernfiandes fich in

einem Dorfe niederlaffen) ohne weder ein unterthäniges Gut zu uber

nehmen) noch fich zur perfönliwen unterthänigkeit zu verpflichten) fo

werden fie Schußnnterthanen oder Einlieger) dieficlhalsTage

löhner oder Handwerker nähren 386). Durch die Gefeßgebung feit 1807

find die Verhältnifie der Landleute geändert. Jede Art von Unter

thänigieit iftaufgehobeni") und es giebt daher nur noch freie Bauern)

381) Vgl. die Ergänzungen und Erläuterungen zu den in der vorigen Anm,

rit. Stellen des Landrechtes.

382) Gefegfammlung d, I, S. 41 f.) 78 f. S. Rifch) die allgemeine

Gewerbeordnung und deren prartifche Ausführung. Berlin 1846.

383) Gefetzfammlung d. I. S. 93 f.

384) Vgl. Schubert) Handbuch der Staatskunde des preuß. Staates

Bd. 1) S. 526 f. Dieterici) Mittheilungen des ftaiifiifchen Vureaus in Ber

lin Jahrgang 1848) S. 68 f. 1849 S. 1 f. 1851 S. 252 f. 1852 S. 212 f.

385) Vgl. Ergänzungen und Erläuterungen der preußifihetl Rechtsbiiwer)

zum Allgem. Landrecht Theil l1) Tit. i711) S. 1 flg.

2 386) S. Allgem. Landrecht Th. l1) Tit. 1111) Z. 1) 88) 89) 113 f.) 147)

16) 298.

387) Die Beftimmungen des Edirtes vom 9. October 1807 S. 10-12

kamen auch in den fpäter erworbenen Provinzen zur Anwendung) insbefondre

noch durch die Verordnung vom 18. Januar 1819 (Gefegfammlung S. 21 f.)

in dem Cottbuffer Kreife) in den beiden Laufiizen und in den iibrigen vormaligen

königl. fämfifmen Landestheilen. *
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deren befchränttes Befihthum nach und nach in freies Eigenthum ver

wandelt wurde. An die fchon oben (Anm. 320 flg.) angeführten Be

ftimmungen fchloß fich die einflußreiche Verordnung vom 7. Juni 1821

über die Gemeinheitstheilungen und die reiche Agrargefeßgebung iiber

haupt 383). Es laffen fich gegenwärtig. obfchon mit provinziellen Ver

fchiedenheiten. von einander unterfcheiden339) felbfifiän dig e Lan d

wirthe. die den Ackerbau als Hauptgewerbe betreiben. Vollbauern.

Ganzbauern. Voll: (Vier-)fpänner u. f. w.. und ländliche Arbei

ter. nämlich Dienfileute und Feldgefinde. d. h. herrfchaftliche

Tagelöhner. Jnftleute. Gärtner. Gutsarbeiter. Drefcherz Häusler

und Coloniften. Käthner. Kötter399). Koffäthen. Freihäusler. Bird

ner. Robotgärtner 391). Drefmgärtnerz E i n l i e g e r und H e u e r l i 1-1 g e.

freie Tagelöhner. häufig zugleich Gewerbtreibende. Handwerker 392).

Auch nas) feiner Befreiung blieb der Bauernftand doch hie und da

noch einzelnen Laften und Abgaben unterworfen. wie namentlich dem

Schuhgelde 393). Diefes ift dura) die Eabinetsordre vom 31. Mai

1848 391). und dann durch die Verfaffungsurtunde Art. 42 jede aus der

388) Vgl. Dan h. die agrarifchen Gefeße des preußifmen Staates. Leip

zig 1836-1840. 5 Bde. 8. Koch. die Agrargefehe des preußifchen Staates

nebft Ergänzungen und Erläuterungen. 3. Aufl. Breslau 1843. neb| Ergän

zungen Breslau 1846. 8. D önn iges . die Landculturgefelzgebung Preußens.

Berlin 1843-1847. 3 Bde. 4. Lette und v. Rönne. die Landeocultur

gefehgebung des preußifchen Staates. Berlin 1853. 8.

389) M. f. darüber befonders v. Lengerke. Beiträge zur landwirth

fchaftlichen Statiftik des preuß. Staates. Berlin 1847 8.. Bd. 11. Deffelben:

die ländliche Arbeiterfrage. Berlin 1849. Dieteriri. Mittheilungen des

fiatiftifchen Bureaus in Berlin 1852 S. 270 flg.

390) Die unterfchiede fließen bisweilen ineinander. So find z. B. im

Regierungsbezirke Münfler die Kbtter dienende Häusler. Arbeiter. welche in

einem auf einem Bauerncolonate befindlichen. mit 8-10 Morgen Acker ver

bundenen Heuerhaufe (Ketten) fihen. dafür eine Pacht von 15-20 Thaler

zahlen. außerdem aber verpflichtet find. dem Bauer. _fo oft er es fordert. mit

feiner Frau zu einem ermäßigten Tagelohn Dienfte zu leifien (Die t erici a. a.

O. S. 307).

391) So heißen fie im Kreife Ratibor. Sie haben Haus und Land. welches

des Gutsherrn Eigenthum 1| und zerfallen in 2 Claffen. nämlich: 1) in erbliche.

aber uneigenthümlime; 2) in folche. welche nur auf Zeit gegen Kündigung an:

genommen find (Dieterici a. a, O. S. 297).

392) Im Kreife Münfter zerfallen fie in: 1) Hollandsgänger auf 6Wochen

zum Grasmähen. oder auf 8 Wochen zum Torffiechen; 2) in Handarbeiter. die

den Bauern in der Ernte arbeiten helfen und dabei Weber. Schneider. Schuh:

macher. Zimmerleute. Stellmacher. Maurer find; 3) in folche. die in der Bauer

fchaft ihre Arbeit fuchen. und aus Mangel an Kräften und Neigung nicht nach

Holland gehen (Dieteriri a. a. O. S. 308).

393) Publicandum vom 8. April 1809 betreffend die Auflbfung der per

fbnlichen Erbunterthänigkeit in der Provinz Schlefien und der Graffobaft Glaß

(in 11. (1, (1. 1'. 1111. Fol. 817); Verordnung vom 24, October 1810 (a. a. O.

Fol. 1078); Verordnung vom 18. Januar 1819 (Gefeßfammlung S. 23).

394) Im preuß. Staatsanzeiger 1848 Nr. 34. verb. die Verhandlungen in

der Allgem. Preuß. Zeitung 1847 Nr. 144. Beilage 1.



Preußen. , 341

  

Smuhherrliwkeit) der friiheren Erbunterthänigkeit u. f. w. herfiammende

Verpflichtung ohne Entfchädigung aufgehoben.

Der Beamtenftand395).

Die Staatsbeamten find Militär: und Civilbeamte 399). Zu den

letzteren gehören auch die Lehrer an höheren und niederen Schu

len 397)) nicht aber die Geifiliciyen als folche. Nach fruheren! Rechte

erfcheinen die Geifilimen der öffentlich recipirten Kirche als Diener der

Kirche und des Staates 399)) feit der Auseinanderfehung von Staat und

Kirche) gemäß Art. 15 der Verfaffungsurtunde) „die Kirche ordnet und

verwaltet ihre Angelegenheiten felbfifiändig") tritt der kirchliche Charak

ter der Geiftlimen reiner hervor) weshalb auch der Amtseid derfelben

geändert ift) indem von den Worten „fo wie es einem Diener der

chriftlichen Kirche und des Staates geziemt" die letzteren fortge

fallen find 399)) auch nach Art. 18 der Verfaffungsurkunde das Ernen

nungs-) Vorfchlagsz Wahl- und Befiätigungsrewt bei Befelzung

kirchlicher Stellen) "oweit es dem Staate zufieht und nicht auf dem

Patronat und befonderen Rechtstiteln beruht) aufgehoben ifi. Eine

Ausnahme machen nur die Geiftlihen beim Militär und an öffentlichen

Anfialten.

Die Verfaffungsurkunde befiimmt im Art. 4: „die öffentlichen

Aemter find) unter Einhaltung der von den Gefehen fefigefiellten Be:

dingungen) für alle dazu Befähigten gleich zugänglich“. Diefe gefeh

(ichen Bedingungen find) entfprecizend der Befonderheit des Amtes) ver

fmieden. Für das Militä r409) find maßgebend das Reglement vom

6. Auguft 1808 wegen Befehung der Stellen der Portepse-Fähnrime

und Officiere491)) Befiimmung vom 17. December 1836 402)) Cavi

netsordre vom 30. December 1841403) u. a. Fiir die Beamten

d e r Ad miniflrati o n494) entfcheidet) nach Aufhebung der fruheren

395) Perthes) über den Staatsdienfi in Preußen) Hamburg 1838. 8.

Sim o n) Staatsrecht Bd. 1) S. 167 f. '

396) Allgem. Landrecht Th. l1) Tit. 11) S. 1) 68) 69,

397) Allgern, Landrecht Th. 11) Tit. 111l) Z. 63.

398) S. die Nachweifungen bei Laspeyres ) Gefchimte und heutige Ver

faffung der katholifmen Kirche Preußens) Halle 1840 8.) Bd. 1) S. 304 f.

399) Eabinetsordce vom 8. April 1830) in den Actenftücken aus der Ver

waltung der Abtheilung des Minifieriums der geiftlimen Angelegenheiten für die

inneren evangelifmen Kirehenfachen) Berlin 1830) S. 33.

400) Vgl. Fri cciu s) preußifche Militairgefehgebung) enthaltend bis-zum

Jahre 1833 die beftehenden Gefetze) Verordnungen undallgrmeinen Verfügungen)

welche fich auf militairifme Rechtspflege beziehen) Berlin 1836. 4. Dazu find

jährliche Nachträge erfchienen.

401) 11. (1, (1. 10m. 1111. Fol. 403. Mathis) jurifiifche Monatsfmrift

Bd. 111) S. 413. v. Rabe) Sammlung Bd. 111) S. 271.

402) v. Kamp h) Annalen 1837 S. 361.

403) Minifierialblatt für die innere Verwaltung) 1841 S. 337.

404) Wegen des Eiuilficratsdienfies iiberhaupt f. m. die Cit. bei Sim on

a. a. O. l) 291 f.
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Verordnungen und Jnftructionen. das Regular-iv über die Befähigung

zu den höheren Aemtern der Verwaltung vom 14.. nebft der Eabinets

ordre vom 27. Februar 1846 1011); für die Beamten der Rechts

p fle g e find die älteren Befiimmungen der allgemeinen Gerichtsordnung

Th. 111. Tic. 111 u. 17 durch mehrere neuere Verfügungen modificirt wor

den. insbefondre die Eabinetsordre vom 14. und das Eircular vom

22. Juni 1847. Eabinetsordre vom 25. Auguft 1848. Eircular vom

31. März. Regulativ vom 10. December 1849100) u. a.; für die

Staatsprüfu-ngen der Medicinalp erfonen gilt das Reglement

vom 1. December 1825 nebjt deffen Ergänzungen100i). Wegen der

Lehrer beftimmt die Verfafiungsurkunde Art. 22: ..Unterricht zu

ertheilen und Unterrichtsanftalten zu gründen und zu leiten |eht Jedem

frei. wenn er feine fittliche. wiffenfmaftliche und technifche Befähigung

den betreffenden Staatsbehörden nachgewiefen hat". Außer verfchiede

nen provinziellen Vorfchriften kommen vornämlich in Betracht. das

Edict vom 12. Juli 1810. betreffend die Prüfung der Schulamtscan

didaten und die zu Schullehrern vorzufchlagenden Subjecte-107). und

auf deffen Grundlage das Reglement für die Prüfungen der Eandidaten

des höheren Schulamtes vom 20. April 1831 nebft Ergänzungen 109).

das Eirculac vom 29. März 1827 über die Prüfung ftudirter Lehrer

für Bürgerfchulen109) u. a.. für Landfchullehrer. Privatlehrer befondere

Regierungserlaffe119).

Alle Beamte des Staates werden durch Amtseide verpflichtet111).

welche in Folge der Verfaffungsurkunde Art. 108 und 114 auf die ge

wiffenhafte Beobachtung der Verfaffung mit ausgedehnt find 412); eine

405) Gefehfammluug S. 199 f.

406) Jufiizminifierialblatt 1847 S. 183 f. 1848 S.297. 1849 S.491 flg.

Vgl. überhaupt S ch eri n gl. Zufammenftellung der befiehenden Vorfchriften über

die Priifung und Befchiiftigung der Auscultatoren. Referendarien und Affefioren

bei den Gerichten. desgleichen über die Aufteilung der richterlichen Beamten. der

Staatsanwälte und Notarien. Berlin 1851. 8.

406a) Das Reglement in v. Kamplz Annalen Bd. 11. S. 179. Vgl.

überhaupt v. R ö nn e und Simon. das Medizinalwefen des preuß. Staates.

Breslau 1846. 2 Bde. 8.

407) u. a. c. tom. 1111.Fol.1047. Mathis a. a. O. Bd. 1x. S.235.

v. Rabe a. a. O. Bd.,1l. S. 378,

408) v. Kampg. Annalen 1831 S. 311-340.

409) v. Kamps a. a. O. 1827 S. 109 f.

410) S. z. B. Verordnung der Regierung zu Frankfurt. die Beauffich

tigung der Privatlehrer betreffend vom 24. October 1829 (v. Kamp ß a. a. O.

1829 S. 832 f.). Jnfiruction fiir die Landfchullehrer des Regierungsbezirkes

Gumbinnen v. 8. Nov. 1829 (a. a.O. S. 835 flg.) u.a.m. S. iiberhaupt Reper

torium der wichtigfien Gefehe. Minifterial- und Regierungsrefcripte u. f. w.

über das Schulwefen in den königlich preußifchen Staaten. Breslau und Neiffe

1844. 8. j

411) Allgem. Landrecht Th. 11. Tit, 11. Z. 68. Cabinetsordre vom 5. No

vember 1833 (Geiegfammlung S. 291).

412) Befchluß des Staatsminifieriums vom 12. Februar 1850. nebfi dem
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Vereidigung des Heeres auf die Verfaffung findet nicht ftatt413). Die

Wirkfamkeit des Beamten wird aber fchon durch die Uebernahme des

Amtes auch vor Ableifiung des Amtseides eine vollfiändige 414). welcher

auch die von den betreffenden Beamten zu leiftende Amtscaution vor

hergehen muß 415). Im allgemeinen find die Staatsbeamten verpflichtet.

durch keine fremdartige Befchäftigung und Nebenämter fich ihrem

eigentlichen Berufe zu entziehen. Um dergleichen übernehmen zu diir

fen. iii der Eonfens der Oberen einzuholen 416).

Alle Preußen find wehrpflichtig. Diefen Grundfaß des Art. 34

der Verfaffungsurkunde fpricht. nach Aufhebung der bisherigen Exem

tion von der Kantonpflimtigkeit für die Dauer des Krieges 417). bereits

das Gefelz vom 3. September 1814 aus. betreffend die allgemeine

Verpflichtung zum Kriegsdienfie41g). Befreit blieben nur die reichs

ftändifchen Familien 419). fowie die Mennoniten 420). Das Heer wird

zufammengefelzc aus den ftehenden Truppen. der Landwehr des erften

und zweiten Aufgebotes und dem Landfturme (Verfaffungsurkunde Art.

35). deren Verhälcniffe durch befondere Gefelze geregelt find. namentlich

die Verordnungen wegen Erriwtung des Landfturmes vom 21. April

1813421). die Verordnung Über die Organifation der Landwehr vom

17. März 1813422). die Landwehrordnung vom 21.November 1815423).

die Kriegsartikel vom 9. December 1852 424). das Strafgefehbuch für

Circulare des Iufiizminifters vom 13. Februar 1850. im Iuftizminifterialblatte

S. 42, .

413) Vgl. die Verhandlungen über Art. 107 der Verfaffungsurknnde vom

5. December 1848 in der Sitzung der ll. Kammer vom 30. October 1849 (S.

815 flg.). der l. Kammer vom 3. November 1849 (S. 1329 f.).

414) Cabinetsordre vom 11. Auguit 1832 (Gefehfammlung d. I. S. 204).

415) Allgem. Landrecht Th. ll. Tit. A. S, 83. Ergänzungen und Erläu

terungen der preuß. Reikhtsbüclyer dazu Bd. l7. S. 363 f.

416) Cabinetsordre vom 13. Juli 1839 (Gefelzfammlung S. 235). Cabi

netsordre vom 20. November 1840 (Minifierialblatt fiir die innere Verwaltung

1841 S. 2).

417) Verordnung vom 9. Februar 1813 in der Gefelzfammlung d. I.

S. 13.

418) Gefehfammlung d. I. S. 79 flg.

419) Ob fie es noch find? S. Anm, 340.

420) Vgl. Patent vom 29. März 1780 (v. Rabe. Sammlung Bd. 311l.

S. 145). Edit( vom 30. Juli 1789 (M07. (Z, (L. 70m. illll. Fol. 2541). (Cabi

netsordre vom 1.1. September 1819 und 16. Mai 1830 (Gefegfammlung 1830

S. 82). Erlaß des Minifieriums des Innern vom 11. Juni 1852 (Staats

anzeiger 1852 S. 1326). a

421) Gefehfammlung d. I. S, 25 f. Verb. Verordnung vom 17.' Juli

1813 (dafelbft S. 89 flg.). vom 15. Mai 1815 (a. a. Q. S. 49 f.)

422) Gefetzfammlung S. 36. 109 f. Verb. Cabinetsordre vom 31. März

1813. dafelbft S. 58.

423) Gefegfammlung für 1816 S. 77 f. Verb. Inftruction für die Land

wehrinfpecteurs vom 10. December 1816 und fpatere Ergänzungen. in den

Ergänzungen und Erläuterungen der preuß. Rcchtsbümer Bd. 7. S. 301 flg.

424) Sie find bekannt gemacht durch den Kriegsminifter am 26. Januar
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das prenßifcize Heer vom 3. April 1845195) nebft den fpäteren Modi

ficationen deffelben190)) worin zugleich die Beftimmungen über die

Militärdisciplin enthalten find. Der Militärgerimtsfiand -des Heeres

befchränkt fich auf Straffamen (Verfaffungsurkunde Art. 37). Eigene

Vorfchriften befiehen auch für die einjährigen Freiwilligen (die Jn

ftruction vom 19. Mai 1816) 21. Januar 1822) 21.März 1843

u. a.)197)) fowie über die Aushebung der nicht freiwillig in das Heer

Elntretenden (die Jnfiruction vom 30. Juni 1817) 13. April 1825

u. a.)19o). Die preußifche Armee ift für den Friedenszuftand in 8

Armeecorps und das Gardecorps eingetheilt. Während das leßtere

hauptfämlici) zur Befeßung von Berlin) Potsdam und der Feftung

Spandau beftimmt ift und fich aus den Militärpflihtigen fämmtlicijer

Provinzen ergänzt) ift jedem der übrigen Armeecorps eine befondere

Provinz zur Ergänzung der activen Truppentheile zugewiefen. Jedes

Armeecorps befteht aus zwei Divifionen und zwei Brigadenz zu jeder

Divifion und Brigade gehören zwei Linien-Jnfanterieh zwei Linien-Ea

vallerie-) zweiLandwehr-Regimenter (wovon in Friedenszeiteu nur Eadres

ftehend find) und eine Jnvaliden-Eompagnie. Außerdem gehörenzujedem

Armer-corps ein Referve-Jnfanterie-Regiment) ein combinirtes Referve

Bataillon) ein Jäger-Bataillon ein Artillerie-Regiment) eine Pionir-Ab

theilung) ein dem Referve-Jnfantecie-Regimente attachirtes Landwehr

Bataillon199). Dem Militär ähnlich organifirt ift die Gens d'arme

rie190) und die Telegraphie191). Die erftere übt hauptfämlicl) die *

1853 (Preuß. Staatsanzeiger 1853 Nr. 44) und an die Stelle der Kriegsartikel

vom 27. Juni 1844 getreten (Gefeßfammlung S. 275 f.).

425) Gefehfammlung S. 287 flg.

426) Bei Friccius (Anm. 400 eit.) 1845 flg. Ergänzungen der preuß.

Rechtsbiisier Bd, 171 Anhang. Das Strafgefeßbuä) vom 14. April 1851 s. 5

(Gefeßfammlung S. 102) erklärt: ..Auf preußifche Militairperfonen finden die

allgemeinen Strafgefeße infoweit Anwendung) als nicht die Militairgefege ein

Anderes beftimmen“.

427) v. Kamp.) Annalen Bd. 111) S. 1027 f. Minijterialblatt für die

innere Verwaltung S. 135 f. des Jahres 1843) überhaupt Ergänzungen der

preuß. Rcchtsbiimer Bd, 11) S. 245 f,

428) v. Kam p ß Annalen Bd. 1) S. 285. Bd. 11i) S, 485 flg.

. 429) M. vgl. überhaupt die jährlich ecfcheinende: Rang: und Quartierlifte

der königl. preuß. Armee (Reduction der königl. Geheimen Kriegskanzlei)) Berlin)

und insbefondre über das Statiftifche: Dieterici) Mittheilungen des jtatifii

fchen Bureaus iu Berlin) 1848) S. 52 flg. (Statiftifche ueberficht des preuß.

Heerwefens in verfchiedenen Zeiträumen)) 1850) S, 260 f. (ueberficht des ge

fammten Heeres am Ende des Jahres 1849.)

430) S. Edict vom 30. Juli 1812 wegen Errichtung der Gensd'armerie

(Gefetzfammlung S. 141 f.). Verordnung vom 30. December 1820 wegen

anderweitiger Organifation derfelben) nebft Dicnftinfiruction fiir diefelbe (Ge

feßfammlung für 1821 S. 1 f.) 10 f.) u. a. m. S. v. Kamph) allgemeiner

(Coder der Gensdnrmerie, Berlin 1815.

431) Eabinetsordre vom 28. October 1837) die Verhältnifie des Tele

graphencorpc betreffend) in der Gefesfammlung d. I. S. 158 u, a.
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Polizei auf dem platten Lande des ganzen Staates aus und ift in Sta;

tionen von 1) 2 oder mehreren Gensd'armen in großer Anzahl über das

ganze Land verbreitet.

An Stelle des Landfturmes hatte die (nicht revidirte) Verfaffungs

uctunde vom 5. December 1848 Art. 33 als Beftandtheil der bewaff

neten Macht die B ü rg erw ehr genannt) deren Bildung und Befug

niffe die Verordnung vom 19. April 1848 beftimmt hatte 432). Das

Gefeß über die Errichtung der Bürgerwehr vom 17. October 1848„

neb| der Verordnung zur Ausführung deffelben 433). durch Art. 35 der

Verfaffungsurkunde anerkannt. wurde durch das Gefelz vom 24. October

1849) betreffend die Ausfetzung der Errichtung und Umformung der

BurgerwehrW-i)) fuspendict. An die Stelle des Art. 35 erhielt Art.

105 Nr. 3 der revidirten Verfaffung die Fefifetz-ung: Zur Aufrecht

haltung der Ordnung kann nach näherer Befiimmung des Gefelzes durch

Gemeindebefmluß eine Gemeindez Schuß: oder Bürgerwehr errichtet

werden. Durch Gefelz vom 11. Marz 1850 S. 7 ifi diefe Errichtung

den Bezirksregierungen übertragen 435).

Auf das Heer finden. nach Art. 39 der Verfaffungsurkunde) die

in den Artikeln 5. 6 (Freiheit der Perfon und Wohnung). Art. 29)

30. 32 (Verfammlungs- und Petitionsrecht) enthaltenen Beftimrnungen

nur infoweit Anwendung. als die militärifcven Gefeße und Disti

plinarvorfmriften nicht entgegenfiehen. Vefondere Rechte der Militärs

find außerdem die Befreiung von verfchiedenen Laften. namentlich für

die Unterofficiere und gemeinen Soldaten iiberhaupt. und die Officiere

und Militärbeamten ivährend der Mobilmaclning von der Elafien

fieuer43ö). fowie von directen Gemeindeabgaben und Lafien/infofern fie

ni>)t auf den Grundbefiß und fiehende Gewerbe gelegt find 437) u. a.

W438); desgleicizen fteht ihnen ein Anfprtich auf Penfonenj Gnaden

gelder und Civilverforgung zu 439). , /

Bei den Civilflaatsdienern ift vorzüglich der unterfchied

der richterlichen und nicht richterlichen Beamten von Be

deutung. Die Verfaffungsurkunde befiirnmt Art. 87: „die Richter

werden vom Könige oder in deffen Namen auf ihre Lebenszeit ernannt.

Sie können nur_durch Riehterfpruci) aus GriindenF welche die Gefeße

vorgefehen haben) ihres Amtes entfeßt oder zeitwrife enthoben werden.

t

432) Gefetzfamrnlung d.

433) Gefetzfammlung d.

434) Gefeizfammlung d. . S. 402.

435) Gefeßfammlung d. . S. 200.

436) Grieß vom 1. Mai 1851. betreffend die Einführung einer Claffen

und claffifizirten Einkommenfteuer Ö. 6 i). c. (Gefelzfammlung S. 195).

437) Stiidteordnung vom 30. Mai 1853 Z. 4 (Gefelzfammlung S. 291).

438) Vgl. Ergänzungen zum Allgem. Landrecht Th. ll) Tic. x) Ö. 17 flg.

439) S. das Militärpenfionsreglement vom 13. Juni 1825 und viele

andere Erlafie in den eit. Ergänzungen Vd. li) S. 326 flg.

711l. 23

. S. 111.

. S, 289 f.. 310 f.k?Uim?"-7
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Die vorläufige Amtsfuspenfion) wel>)e nicht kraft des Gefeßes eintritt)

und die unfreiwillige Verfehung an eine andere Stelle. oder in den

Ruhefiand können nur aus den Urfachen und unter den Formen) welche

im Gefeße angegeben find) und nur auf Grund eines richterlichen Be:

fchluffes) erfolgen. Auf die Verfeßungen) welche durch Veränderungen

in der Organifation der Gerichte oder ihres Bezirkes nothig werden)

finden diefe Beftimmungen keine Anwendung." Dagegen heißt es in

Art. 98: „die befonderen Rechtsverhältniffe der nicht zum Richterfiande

gehörigen Scaatsbeamten) einfchließlicl) der Staatsanwälte) follen durch

ein Gefeß geregelt werden) welches) ohne die Regierung in der Wahl

der ausführenden Organe* zwerktvidcig zu befchränken) den Staats

beamten* gegen willkürliche Entziehung von Amt und Einkommen an

gemeffenen Schul; gewährt/l- Ein allgemeines Staatsdienergefeß) zur

Ausführung diefer Fefifeßungen) ift nicht ergangen) doch erfelzen daffelbe

zum Theil bereits die ältere Gefekzgebung) zum Theil die feit Emanation

der Verfaffungsurkunde dahin gehörigen Erlaffe) namentlich das Gefeß

vom 7. Mai 1851) betreffend die Dienfivergehen der Richter und die

unfreiwillige Verfehung derfelben auf eine andere Stelle oder in den

Ruhefiand 440)) das Gefeß vomz21. Juli 1852) betreffend die Dienfi

vergehen der nicht ri>)terlichen Beamten u. f. w.444). Dazu kommen

noch die befonderen Befiimmungen Über den Rang 442)) die Amts

tracht443)) die Befreiung von perfönlichen Abgaben und Lafien 444)) das

boneijciuin c0mpetenliue445) u. a. m.

Die ftändifwe Verfaffung.

Wie in Teutfwland iiberhaupt) fo entwickelten fich auch in den

einzelnen Beftandtheilen des preußifmen Staates feit dem vierzehuten

Jahrhunderte Vereinigungen der Stände) um über Beden) Abgaben

,R

440) Gefetzfammlung S. 218 fig. Diefes Gefeiz iii das revidirte) ftatt der

Verordnung vom 10. Juli 1849 (Gefetzfarnmlung S, 253 f.)) welche die durch

S. 3 der Verordnung vom 6. April 1848 (Gefehfammlung S. 87) aufgehobene

Verordnung vom 29. März 1844) über das gerichtliche und Disriplinar-Straf

verfahren gegen Beamte) fowie das bei Penfionirungen zu befolgende Verfahren

(Gefeßfammlung S. 77 f.) 90 f.). zu erfegen befiimmt war. '

441) Gefeßfammlung S.465 fig.) fiatt der Verordnung vom 11. Juli 1849

(Geletzfammlung S. 271 fig.). e

442) Vgl. Ergänzungen und Erläuterungen der preußifmen Rechtsbücher

Bd. 7) S. 370 f.

443) A. a. O, S, 376 flg.

444) Grieß vom 30. Mai 1820 Z. 2 (Gefelzfammlung S. 140). Städte

ordnung vom 30. Mai 1853 S. 4 a. E. (Gefetzfammlung S. 261) und die da

felbfi in Bezug genommenen Vorfchriften des Gefehes vom 11.Juli 1822 (Gefeß

fammlung S. 184)) und der Cabinetsordrr vom 14. Mai 1832 (Gefegfammlung

S. 145); desgleiehen Städteordnung Ö. 52 a. E. (Befreiung vom Eiuzugs- und

Hausftandsgelde).

445) Anhang zur Allgem, Gerichtsordnung s. 156) 157) 160 fig. Vgl.

Ergänzungen a. a. O. S. 488 f.
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veränderungen. Landesdefenfionen und ähnliäoe Angelegenheiten Be

fchlüffe zu faffen. Nähere Nachrichten darüber geben im allgemeinen:

Unger. Gefchiclyte der teutimen Landfiände. Hannover 1844- 2 Bde.

8.. u. Bd. 7|. S. 791 'flg. d. Werkes im befonderen. außer der oben bei

der ueberfimt der Provinzialgefehgebung nachgewiefenen Literaturx für

die Provinz Preußen: Joh. VoigtF Darfiellung der

fiändifmen Verhäleniffe Oftpreußens. Königsberg 1832 8. urkund

liches zur Gefchimte und Verfaffung der Provinz Preußen. Berlin

1841 8. l-engniai), i113 puhlicnm VruZZj-ia Down-ie, (Feri-ini 1758 8.

Konopacki- die Verfafiung Wefipreußens zur Zeit der polnifchen

Oberhoheit in ihrer hiftorifmen Entwickelung dargefiellt. Berlin 1848 8.

Die Mark Brandenburg: Buchholz. Geichichte der

Kurmark. Theil ill.

S chlefien: W uttke. die Entwickelung der öffentlichen Ver

hältniffe Scinefiens. vornämlich unter den Habsburgern. Leipzig 1841 8.

Deffelben: König Friedrichs des Großen Befißergreifung von Schleifen

und die Entwickelung der öffentlichen Verhältniffe in diefem Lande bis

zum Jahre 1740. Leipzig 1841x 1843F 2 Bde. 8. (verb. damit die

Berliner Jahrbücher fur wiffenfcizaftliwe Kritik- 1842 Bd. [l- Nr. 47.

48). Desgleicjzen: die fmlefifmen Stände. ihr Weien. ihr Wirken

und ihr Werth in alter und neuer Zeig Leipzig 1847 8. K. G. Kries,

hifiorifme Entwickelung der Steuervecfaffung in Schleifen. unter Theil

nehmung der allgemeinen Landtagsverfammlungen. Breslau 1842 8.

Sa chfen: Gravel(x gefchichtliGe Ueberficht der Entwickelung

und Fortbildung der teutfchen landfiändifäien Verfaffung und der Grund

fieuer in Sachfen. Berlin 1822 8.

Laufilz: I. W. Neumann. Gefchichte der Landfiände des

Markgrafthums Nieder-Laufilz und deren Verfaffung- Lübben 1843 8.

' P o m m e rn: 111e ri u 8 , cielineatio der pommerfchen Landver

faffung. in yj8l0riu8 nmoeujlnleß iuri8, '[17, p. 935 Balthafar.

Abhandlung von Urfprung, Amt. Recht. Wahl der Landräthe in Pom

mern. Greifswald 1754 4.

Wefiphalen: Ru nde. .über die Erhaltung der öffentliäoen

Verfaffung in den Entfchädigungslanden. nach dem Deputationshaupt

fchluffe von 1803. Göttingen 1805 4. Niefert. über die Entfiebung

der Stände in einigen Provinzen Wefiphalens. vorzüglich in dem

Mimfterlande. in Mallinkrodfis *neuefiem Magazin für Wefiphalen.

1816x H. [h Abhandhi. 'v. Druffel. Darfiellung des Steuer

wefens u. f. w. im Hochfiift Mirnfter. in der Sammlung der Gefelze

und Verordnungen im Erbfürfienthume Munfter. Bd. l. S. 67-94.

und von den Landtagen. dafelbfi S. 202 ff. Gerken- Geichichce der

Paderborner Landfiände. im Wefiphälifmen Anzeiger 1816 Nr. 13.

Die Rheinprovinzen: E. A. Zum Bach. Ideen Über

Recht. Staat. Staatsgewalt und Staatsverfafiung. mit befonderer

Rückfimt auf die preußifchen OiheinprovinxßenF Eoln 18*17 8.x Th. ll.

23
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S. 166 ff. Benzenberg) über Provinzialverfaffung) mit befonderer

Ritckfiwt auf Jülich) Eleve) Berg und Mark) Hamm 1819. Ueber

die fiändifmen Verhältniffe im Erzfiifte Trier: M uller) in der

Trieflichen Chronik) Jahrgang 1819 S. 130 ff.

Die hohenzollermfchen Lande: für Hohenzollern

Hechingen f. m. den bei G. W. Hug o) die Grundgeiehe und Ver;

faffungsurkunden) Earlsruh 1836 8.) S, 113 ff. mitgetheilten Landes

vergleich vom 26. Juni 1798) wozu die ergänzende Landfchaftsordnung

vom 1.Februar 1835 tritt- fürHohenzollern-Sigmaringen

das Staatsgrundgefeh vom 11. Juli 1833.

In den Marien und im Herzogthum Preußen erfolgten fchon feit

dem großen Kurfiirfien446) wefentliche Befchränkungen der Stände) und

das Jnfiitut der Landtage ging nach und nach fafi völlig-unter. Eine

neue Pflege ward demfelben erft unter Friedrich Wilhelm 111. nach dem

Tilfiter Frieden zu Theil447). Eine Herfiellung und Belebung fiir

Ofipreußen erfolgte durch die Eabinetsordres vom 10.September 1807)

31. Januar und 27. Februar 1808) 13. Mai und 10. Juli 1809448)

und in ähnlicher Weife auch fiir die iibrigen Landfchaften. Auf der

Grundlage der Verordnung d. d. Königsberg den 26. December 1808

wegen verbefierter Einrichtung der Provinziaw) Polizei: und Finanz

behörden 449)) erklärte der König in dem Edict vom 27. October 1810

über die Finanzen des Staates und die neuen Einrichtungen wegen der

- Abgaben-WP: „Wir behalten uns vor) der Nation eine zweckmäßig

eingerichtete Repräfentation) fowohl in den Provinzen) als fiir das

Ganze zu geben) deren Rath Wir gern benutzen und in der Wir nach

Unferen landesväterliwen Gefinnungen gern llnferen getreuen unter:

thanen die Ueberzeugung fortwährend geben werden) daß der Zuftand

des Staates und der Finanzen fich befiere." Noch vor Emanation des

Artikels x111 der teutfchen Bundesacte vom 8. Juni 1815 erließ dann

,der König unterm 22. Mai d. J. die Verordnung über die zu bildende

Repräfentation des Volkes-Kiel)) zu deren Ausführung die

Provinzialftände hergeftellt und deren Beditrfniffe der Zeit entfprechend

eingerichtet werden follten. Demfelben Zwecke diente demnächff die

Verordnung vom 17. Januar 1820 wegen der künftigen Behandlung

446) Ranke) neuen Bücher preuß. Gefchichte Bd. 1) S. 40 flg.

447) G. H. Perez) v. Stein's Leben) befonders Vd. |7. Verb. Denk

fehriften des Minifiers Freihern v. Stein über teutfche Verfafiungen) heraus

gegeben v. P eriz. Berlin 1848. 8.

448) I. Voigt a. a, O. S. 72 flg.

449) n07. c. c. rom. nu. Fol. 679 flg. Mathis Vd. ru) S. 339.

v. R abe Vd. 111) S. 467.

450) Gefetzfammlung S. 24 flg.) 31. Vgl. Edirt vom 7. September 1811

über die Finanzen) in der Gefehiammlung S. 253 flg. Damit find auch die

Patente bei der Vefihergreifung der einzelnen Provinzen zu verbinden.

451) Gefetzfammlung S. 103. '
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des gefammten Staatsfchuldenwefens 452)) und hierauf folgte nach fer

neren vorbereitenden Schritten das Gefeß vom 5. Juni 1823 wegen

Anordnung der ProvinzialftändeW-i)) wobei zugleich die

Erklärung gegeben wurde: „Wenn eine Zufammenberufung der all-*

gemeinen Landftände erforderlich fein wird) und wie fie dann aus den*

Provinzialfiänden hervorgehen follen) darüber bleiben die weiteren Be;

fiimmungen unferer landesväterlichen Fürforge vorhehalten."

Unter der Regierung Friedrich Wilhelms [ll. find folche Befiim

mungen nicht weiter ergangen) fo daß es des jeßigen Königs Majeftät

vorbehalten blieb) die allgemeine Landesvertretung durch befondere

Organe in's Leben zu rufen. Friedrich Wilhelm 111. hatte die ueber

zeugung gewonnen) daß eine Repräfentation im modern conftitutionellen

Sinne dem Lande nicht erfprießlici) fein werde) und diefer Ueberzeugung*

fchloß fich auch Friedrich Wilhelm 11i. an) weshalb nicht die Verordnung

vom 22.Mai 1815) fondern das Gefeh vom 5. Juni 1823 als das

Fundament der künftigen Verfaffung des Staates anzufehen fei.

So erklärte wiederholt und insbefondre im Jahre 1843 der König auf

eine an ihn gerichtete Adreffe der Stände des Großherzogthums Polen:

))die Verordnung vom 22. Mai 1815) wie Wir dies bereits in dem

Landtagsabfcifiede für das Königreich Preußen vom 9. September 1840

ausdrücklich erklärt haben)4-'-4) ifi völlig unverbindlich für Uns) da fchon

Unferes in Gott ruhenden Herrn Vaters Majefiät) von Denen diefelbe

ausgegangen) ihre Ausführung mit dem Wohle Ihres Volkes nicht

vereinbar fanden und das Gefeh vom 5. Juni 1823 an ihre Stelle

treten ließen/WW)

Demgemäß wurde als ein allgemeines Organ zunälhft im Jahre

1842 ))die Verfammlung der vereinigten ?lusfwüffe fämmtliwer Pro

vinzen" angeordnet. (Verordnung vom 21. Juni 1842 über die

Bildung von Ausfchüffen der Stände der einzelnen Provinzen156))

Gefchäftsordnung für die Verfammlung der vereinigten fiändifchen

Ausfchüffe vom 19. Auguft 1842457).) Der Ausfchuß befieht aus je

zwölf Mitgliedern jedes einzelnen Provinziallandtages) genommen aus

452) Gefeßfammlung S. 9 verb. mit der Eabinetsordre) von gleichem Da:

tum) an das Staatsminifierium) betreffend den Staatshaushalt und das Staats

fchuldenwefen) a, a. O. S. 21. .

453) Gefrsfammlung S, 129.

454) S. diefen) fowie die erläuternde Cabinetsordre vom 4. October 1840

in der preußifclten Staatszcitung 1840 Nr. 277. Vgl. die Allgem. Preuß. Zei

tung 1845 Nr. 36.

455) Ergänzungen der preußifchen Rechtsbüeher Bd. ill) S. 142. Simon)

Staatsrecht Bd. ll) S. 160. *

456) In der Gefeizfammlung S. 215-240. Ergänzungen a. a. O. S.

151 f. Simon a. a. O. S. 171 f.

457) Minifierialblatt für die innere Verwaltung 1842 S. 330 f. Er

gänzungen a. a, O. S. 155. Simon a. a. O. S. 174. i
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deu verfchiedenen Claffen der Repräfentanten der Ständer fiir die Zwi

fchenzeit von einem Landtage zum anderenf und foll zur Ausgleichung

abweichender Anfirhten verfchiedener Landtage dienenx zugleich auch ein

fiändifrloes Organ darbieten/ deffen Rath fich der König in geeigneten

Fällen bedienen kann.

Die vollfieindige Vereinigung der fämmtlichen Glieder der Stände

aller Provinzen konnte durch die fiändifchen Ausfchieffe nicht erfeßt

werden- weshalb im Jahre 1847'

„ der vereinigte Landtag i'

hinzugefügt wurde, (Patent vom 3. Februar 1847x betreffend die

fiändifmen EinrichtungenF Verordnung vom 3. Februar 1847 Über die

Bildung des vereinigten LartdtagesF desgleichen iiber die periodifme Zu;

fammenberufung des vereinigten fiändifejien Ansfchuffes und deffen Be

fugniffex fowie über die Bildung einer ittindifchen Deputation 458).

Die Berufung des vereinigten Landtages follte erfolgen- fo oft

dazu ein Beditrfniß eintreten oder der König wegen befonders wichtiger

Landesangelegenheiten fiir angemeffen erachten tvitrde. Er iolite zu

fammengefeht werden aus den großjährigen Prinzen des königliäyen

Haufes- den Wril-x Curiat- und Eollectiv:Stimmberechtigten des

Herrenftandes und den Deputirten der Provinziallandtage- zufammen

mit 617 Stimmen. Es wurden drei Kurien gebildetx die erfte oder

Herrenkurie, Stand der Fürfien- Grafen und Herren mit 80 Stimmen,

die zweite Kurie der drei Stände- mit 231 Stimmen aus dem Stande

der Ritterfchaft- 182 Stimmen aus dem Stande der Städte und '24

aus dem Stande der Landgemeinden. Zum Reffort gehören die fiän

difche Mitwirkung bei Staatsanleihen- die Zuflimmung bei Einfuhrung

neuer Steuern und Erhöhung befiehender Steuerfätzef der Beirath zu

Gefetzen- welche die ganze Monarchie oder mehrere Provinzen betreffen

das Recht dem Könige Bitten und Befchwerden vorzutragenx welche

innere Angelegenheiten des ganzen Staates oder mehrere Provinzen be:

treffen. Hiernach erfolgten auch mehrere Modificationen des ver

einigten Ausichuffes479x insbefondre die Befiimmung einer regel

mäßigenx längfiens alle vier Jahre eintretenden Wiederkehr deffelben.

Die fiändifche Deputation für das Staatsfayuldenrvefen follte aus acht

Mitgliedern beftehen/ von denen aus jeder der acht Provinzen eines von

den Ständen diefer Provinz auf fechs Jahre zu wählen ifi.

438) Gefeßfammlung S. 33 flg. Die reiche Literatur über das 'Patent hat

Droofen in der Halleichen allgemeinen Literatur-Zeitung 1847 Nr. 169 flg.

einer Kritik unterworfen. Verb. damit Reyfch er: Einige Bemerkungen über

die preußifche Verfaffung vom 3. Februar 18477 in der Zeitfchrift für teutfches

Recht Bd. x1- H. ix Nr, 4.

459) Außer dem Patente vom 3. Februar 1847 feibfi vg'. Reglement über

den Gefchäftsgang vom 2. December 1847 (in der Allgem. Preuß. Zeitung 1848

Nr. 19, Minifierialblatt für die innere Verwaltung 1847 S. 306 flg.).

..-
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Der erfie vereinigte Landtag wurde vom 11. April bis 26. Juni,

1847 gehalten 469). Viele und wichtige Angelegenheiten wurden auf

ihm berathen und zu höherer Entfcheidung vorbereitet. Der Landtags?

abfchied, vom 24. Juli 1847 464) befriedigte indeffen nicht alle Wünfche'

der Verfammlung469)) was zum Theil noch nachträglich durch den)

königlichen Erlaß vom 5. März 1848 gefchah: „Wir wollen die durch

das Patent vom 3. Februar v. I. dem vereinigten itändifmen Aus

fmuffe verliehene Periodicität auf den vereinigten Landtag übertragen.

Die Wirkiamkeit des vereinigten fiändifmen Ausfchufies foll in der

von beiden Kurien übereinftimmend beantragten Weife befchränit

werden 463)." ,

Die franzöfifche Revolution vom 24. Februar 1848 übte auch auf

Teutfmland und Preußen insbefondre ihren Einfluß. Durch Patent

vom 18. März d. I. 464) wurde der zweite vereinigte Landtag auf den)

2. April einberufen und unter feiner Mitwirkung die V e r o r d n u ng

über einige, Grundlagen der künftigen preußifchen

Verfaffung vom 6. April 1848 erlaffen465)) fowie das Wahl

gefeß für die zurVereinbarung derpreußifchenStaats

verfaffung zu berufende Verfammlung vom 8. April

1848466). Der nach diefem Gefehe gewählten am 22. Mai d. I.

zuiammengetretenen Verfammlung 466“) wurde der Entwurf einer Ver

faffungsurkunde vom 20. Mai übergeben und von einer Verfaffungs

commiffion umgearbeitet (26. Juli 1848) 467). Ehe es aber zur Ver

einbarung kam) fand fich der König durch die „nicht felten wieder

kehrenden anarchiichen Bewegungen in Berlin" bewogen) den Sig der

Veriammlung am 8. November nach Brandenburg zu verlegen466))

460) Die Verhandlungen erfchienen in der Allgem. Preuß. Zeitung) dann

in einer Gefammtansgabe) veforgt vom Kanzleirath Ed. Bleich ) Berlin 1847)

4 Bde, 8.) desgleichen Königsberg 1847) 4 Bde. 8. und von Rauer) Berlin

1847.

461) Allgem. Preuß. Zeitung Nr. 218.

462) Vgl. diefelben a. a. O. Nr. 173-177) ver-b, 179) 180.

463) Allgem. Preuß. Zeitung 1848 Nr. 67. '

464) Allgem. Preuß. Zeitung Nr. 79, Minifterialblatt für die innere Ver

waltung 1848 S. 81. )

463) Gefetzfammlung S. 87.

466) Gefegfammlung S. 89. Die Verhandlungen des zweiten vereinigten

Landtages vom 2.-10. April 1848 finden fich in der Allgem. Preuß. Zeitung

Nr. 94 flg. und in befonderer Zufammenftellung von Bleich. Berlin 1848. 8.

466a) Vgl. Statifiifehe Betrachtungen über das Wahlgefeg vom 8. April

1848) in Dieterici's Mittheilungen des fiatifiifmen Bureaus) Berlin 1848

S. 1 flg.

467) Der Entwurf der Verfafiungscommiffion findet fich in den: Sten o

gra p hifcb en Berichten über die Verhandlungen der zur Vereinbarung der

preuß. Verfafiung berufenen Verfammlung) Berlin) Decker 1848) S. 630 flg.)

dazu die Motive S. 729 flg.

468) Stenographifctye Beriehle S. 2023,
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wo fie vom 27. d. M. bis zum 1. December tagte und am 5. d. M.

aufgelöft wurde469). An demfelben Tage erließ die Regierung eine

neue: V e r fa ffu n a s u-r k u n d e für den preußifclyen Staat und ein

Patent) betreffend die Zufarnmenberufung der Volksuertreter470)) fowie

unterm 6. December ein interimiitifches Wahlgefeß für die

erfie Kammer und ein Wahlgefelz für die zweite Kam

mer471). Die hiernach gewählten Kammern traten am 26. Februar

1849 zufammen und erklärten fich) unter Vorbehalt der Revifion) für

die octroyirte Verfaffung 472). Noch ehe es zur Revifion kam) befchloß

aber die Regierung am 27. April die erfte Kammer zu vertagen) die

zweite aufzulöfen 473) und) auf Grund des Art. 105 der Verfaflungs

urkunde) fiir die letztere ein neues M ahlg efeh unterm 30. Mai zu

erlaffen474). Die zum 7. Augufi d. I. wieder einberufenen Kam

mern 475) haben die octroyirte Verfaffnng vom 5. December 1848 der

vorbehaltenen Revifion unterworfen476)) worauf diefelbe nach Erledigung

einer königlichen Botfchaft vom 7. Januar [850 477) unterm 31. Ia

nuar d. I. zur Publication gelangte.

Aus der revidirten Verfaffungsurkunde478)) in Ver

bindung mit früheren und fpäteren Erlaffen) gehören folgende Beftim:

mungen hierher:

Von den Kammern.

Die gefetzgebende Gewalt wird gemeinfchaftlicl) durch den König

und zwei Kammern ausgeübt. Die Uebereinfiimmung des Königs

469) A. a. O. S. 2089. Gefetzfammlung 1848 S. 371 flg.

470) Gefetzfammlung S. 375 flg.) 392 flg.

471) A. a. D, S. 395 f.) 399 f. Vgl. Helwing) die Eiutheilung des

preuß. Staates in die Wahlbezirke für die erfte und zweite Kammer auf Grund

der Verfafiung vom 5, December 1848) in den Mittheilungen des fiatifiifcben

But-raus in Berlin 1849 S. 49 flg.) verb. S. 113 flg.

472) Abeefie der l. Kammer vom 17,) der ll, Kammer vom 30. März 1849)

in den fienographifwen Berichten iiber die Verhandlungen der durch das Patent

vom 5. December 1848 einberufenen Kammern) Berlin 1849. l. Kammer S.

157) 161 ) li. Kammer S. 315) 329. S. auch Minifierialblatt fiir die innere

Verwaltung S. 35 flg.

473) Stenographifche Berichte l. Kammer S. 405) "ll, Kammer S. 708.

Gefeßfammlung S. 159.

474) Gefehfammlung S, 215 flg.) vgl. dazu die itatiflifme ueberfirht in den

Mittheilungen des fiatifiifchen Bureau? in Berlin 1850 S. 84 flg. '

475) A. a. O, 212.

476) Den vollftändigen Nachweis der Berathungen über die einzelnen

Artikel findet man in dem Sachregifler zu den ftenrgraphifchen Berichten beider

Kammern. S. Anm. 478.

477) S. die [tenographifchen Berichte l. Kammer S. 2341 flg.) l[. Kammer

S. 2070 flg.

478) Gefeizfammlung S.17 flg. Vgl. v. Rön n e) die Verfaifungsurkunde

fiir den preuß. Staat vom 31. Januar 1850) unter Vergleichung mit dem Ent

wurfe vom 20. Mai 1848) dem Entwurf der Verfaflungsrommiffion der Natio

"W-
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und beider Kammern i| zu jedem Gefehe erforderlich. Finanzgefeh

ent-dürfe und Staatshaushciltsetats werden zuerit der zweiten Kammer

vorgelegt; letztere werden von der erfien Kammer im Ganzen angenom

men oder abgelehnt (Art. 62). Nur in dem Falle. wenn die Aufrecht

haltung der öffentlichen Sicherheit. oder die Befeitignng eines unge

wöhnlichen Nothftandes es dringend erfordert. können. infofern die

Kammern nicht verfammelt find. unter Verantwortlichkeit des gefamm

ten Staatsminifteriums. Verordnungen. die der Verfaffung nicht zu'

widerlaufen. mit Gefelzeskraft erlaffen werden. Diefelben find aber

den Kammern bei ihrem näihften Zufammentritt zur Genehmigung

fofort vorzulegen (Art. 63). Dem Könige. fowie jeder Kammer. fteht

das Recht zu. Gefehe vorzufmlagen. Gefegvorfmläge. welche durch eine

der Kammern oder den König verworfen find. können in derfelben

Sihungsperiode nicht wieder vorgebracht werden (Art. 64).

Die Vorbereitung der königlichen Gefelzesvorfchläge erfolgt durch

das Staatsminifterium. dem es irberlaffen ift. fich der dazu ihm geeignet

fcheinenden Organe zu bedienen 479).

Der König befiehlt die Verkündigung der Gefege und erläßt die

zu deren Ausführung nöthigen Verordnungen (Art. 45). Gefehe und

Verordnungen find verbindlich. wenn fie in der vom Gefehe vorgefchcie

benen Form bekannt gemacht worden find. Die Priifung der Rechts

giltigkeit gehörig verkimdeter königlicher Verordnungen fteht nicht den

Behörden. fondern nur den Kammern zu (Art. 106). Die Publication

erfolgt durch die dazu befiimmte Gefegfammlung. der Zeitpunkt. mit

welchem das Gefeh in Kraft tritt. i| mit Rückfimt auf die Entfernung

von Berlin. der aälte bis vierzehnte Tag. nach Ablauf des Tages. au

welchem das betreffende Stuck der Gefelzfammlung in Berlin ausgegeben

worden i| 480).

Artikel 65-68 der Verfaffungsurkunde enthalten die Beftim

mungen .iiber die erfie Kammer. welche indeffen (nach Art. 66)

nalverfammlung. den Befihlüifen der Nationalverfammlung. der Verfaffungs

urkunde vom 5. Dereruber 1848. den Revifionsarbeiten beider Kammern. den

Propofitionen der königl. Botlchaft vom 7. Januar 1850. und unter Beriick

fichtigung der Motive. nebft einem Nachfrage. enthaltend die Darltellung der in

der Kammerfihungsperiode von 1851-1852 bewirkten Revifion. Berlin 1852. 4,

479) ueber die frühere Wirkfamkeit der Gefetzcommiffion f, m. die Cabinets

ordre vom 14. April 1780. das Patent vom 29. Mai 1781 Z. 7-9, (i107. 6,

(l. 70m. rl. Fol. 1935. 70m. llll. Fol.337.) Die fpäter angeordnete Berathung

beim Staatsminifterium (Cabinetsordre vom 3. November 1817. Gefehfamm

lung S. 291) geht eigentlich der Befchlußnahme durch den Staatsrath vorher

(Verordnung vom 27. October 1810. 20. März 1817. in der Geiegfammlung

für 1810 S. 3. für 1817 S. 67). ueber die Mitwirkung der Provinzialfiände

f. unten.

480) Gefeh vom 3. Avril 1846. betreffend die Publication der Gefelze (in

der Gefetzfammlung S. 151). König!, Erlaß vom 19. September 1852. betr.

die Publication der Gefelze in den hohenzollerwfchen Landen (a. a. O. S. 588).
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er| am 7. Auguft 1852 in der (Art. 65) vorgefthriebenenWeife zu*

fammengefeht werden lollte. nämlich a) aus den großjährigen königl.

Prinzenz h) aus den Häuptern der ehemals unmittelbaren reithsftän

difchen Häufer in Preußen - und aus den Häuptern derjenigen Fa

milien. welchen durch königliche Verordnung das nach der Erftgebuct

und Linealfolge zu vererbende Recht auf Sid und Stimme in der erfien

Kammer beigelegt wird; o) aus folchen Mitgliedern. welche der König

auf Lebenszeit ernennt- deren Zahl den zehnten Theil der zu ä und l)

genannten Mitglieder nicht überfieigen darf; cl) aus neunzig Mit

gliedern. welche in gelehlicl) befiimmten Wahlkreifen gewählt werden;

e) aus dreißig von den Gemeinderäthen gewählten Mitgliedern aus den

größeren Städten des Landes. Die Gefammtzahl der unter n bis e

genannten Mitglieder darf die Zahl der unter .l und e bezeichneten nicht

uberfleigen 480"). -

Die Kammern von 1851-1852 unterzogen fich der wiederholten

Verathung wegen der Zufammenfetzung der eriien Kammer. ohne aber

zu einem einheitlichen Schluffe zu gelangen4i")z deshalb fah fich die

Regierung genöthigt unterm 4. Augufi 1852 auf's Neue eine proviio

rifche Verordnung über die Bildung der erften Kammer zu etlaffen W),

welehe auch die verfaffungsmäßige Genehmigung der Kammern von

1852-1853 erhieltW). Diefe felbft kamen aber darin itberein, an

die Stelle der Art. 65 --68 der Verfaffttngsurkunde folgende„ unterm

7. Mai 1853 zum Gefeh erhobeneW) Vefiimmungen treten zu

laffen:

„Die erfie Kammer wird durch königliche Anordnung gebildet.

welche nur durch ein mit Zultimmung der Kammern zu erlafiendes Ge

felz abgeändert werden kann. Die erfte Kammer wird zufatnmengefeht

aus Mitgliedern. welche der König mit erbliäzer Berechtigung auf

Lebenszeit beruft. Vis zur Publication der königlichen Anordnung

bleibt die Verordnung vom 4. Auguft 1852 in Witkfamkeit fiir die

Wahlen zur erfien Kammer."

Die zweite Kammer befieht aus 352 MitgliedernWZ). Die

Wahlbezirke werden durch das Geieß feflgefiellt. Sie können aus

*R

480-1) Hierzu tritt noch ein Abgeordneter aus Hohenzollern. der nach dem

interimifiifthen Wahlgefeße vom 30. April 1851 zu wählen ifi (Gefehfammlung

S.211).

481) Stenographifche Berithte über die Verhandlungen der durch Aller

höchfir Verordnung vom 4, November 1851 einberufenen Kammern. l. Kam

mer S. 689 f.. 866z 867. ll. Kammer S. 1151 f.z 1171, 1271 f.

482) Gefeßfammlttng S. 549 f.

M3) Vekanntmaätung des Staatsminiiieriums vom 14. April 1853 (Ge

fcßfammlung S. 160).

484) Gefehfatnmlung S. 181,

485) Zu den urfprüngiicl) brfiimmten 35:) kommen noch 2 aus den hohen

zollertrfmen Fürfienthümern (f. folg. Rum.),
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einem oder mehreren Kreifen oder aus einer oder mehreren der größeren

Städte befkehen (Art. 69 der Verfafiungsurkunde). Jeder Preuße)

welcher das 25. Lebensjahr vollendet hat und in der Gemeinde) in

welcher er feinen Wohnfih hat) die Befähigung zu den Gemeinde-wahlen

befiht) ifi -ftimmberewtigter urwähler. Wer. in mehreren Gemeinden

an den Gemeindewahlen Theil zu nehmen berechtigt ift) darf das Recht

als Urwähler nur in einer Gemeinde ausüben (Art. 70).

Auf jede Vollzahl von 250 Seelen der Bevölkerung ift ein Wahl

mann zu wählen, Die urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen

zu entrichtenden directen Staatsfieuern in drei Abtheilungen getheilt)

und zwar in der Art) daß auf jede Abtheilung ein Drittheil der Ge

fammtfumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt. Jede Abthei

lung wählt befonders und zwar ein Drictheil der zu wählenden Wahl

männer die Wahlmänner in jeder Abtheilung werden aus der Zahl

der ftimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirkes ohne Rücklicht auf die

Abtheilungen gewählt (Art. 71). .Die Abgeordneten werden durch die

Wahlmänner gewählt (Art. 72). Bis zum Erlaffe eines neuen Wahl

gefeßes bleibt die Verordnung vom 30. Mai 1849) die Wahl der Ab

geordneten zur zweiten Kammer betreffend 486) in Kraft (Art. 115).

Die Legislaturperiode der zweiten Kammer wird auf 3 Jahre fefige

feßt (Art. 73). Zum Abgeordneten der zweiten Kammer ift jeder Preuße

wählbar) der das 30. Lebensjahr vollendet) den Vollhefilz der bürgerlichen

Rechte in Folge rechtskräftigen riwterlicizen Erkenntniffes nicht verloren

und bereits 3 Jahre dem preußifcijen Staatsverbande angehört hat

(Art. 74) 186a).

Die Kammern werden nach Ablauf ihrer Legislaturperiode neu

gewählt. Ein Gleiches gefchieht im Falle der Auflöfung. In beiden

Fällen find die bisherigen Mitglieder wieder wählbar (Art. 75). Die

Kammern werden durch den König regelmäßig im Monat November

jeden Jahres) und außerdem) fo oft es die umftände erheifcljen) einbe

rufen (Art. 76). Die Eröffnung und Swließung der Kammern ge

fchieht durch den König in Verfon oder durch einen dazu von ihm be

auftragten Minifier in einer Sigung der vereinigten Kammern. Beide

Kammern werden gleichzeitig berufen) eröffnet) vertagt und gefchloffen.

Wird eine Kammer aufgelöft) fo wird die andere gleichzeitig vertagt

(Art. 77). Jede Kammer prüft die Legitimation ihrer Mitglieder und

486) Diefe in der Gefetzfammlung S. 206 f. enthaltene durch die Kam

mern genehmigte (f. Gefeßfammlung 1850 S. d) Verordnung ift an die Stelle

der Wahlgefelzes vom 6. December 1848 (f. Anm. 471) getreten. Dazu kommt

das Gefelz vom 30. April 1851) mit dcm interimifiifchen Wahlgefeee für Hohen

zollern von gleichem Datum (Gefetzfammlung S.213) 215). Vgl. Reglement

vom 31. Mai 1849) Eircnlar vom 18, Juni und 7. Juli 1849 (Piiniiterialblatt

für die innere Verwaltung S. 113 f.),

486a) Vgl. Anm. 492 wegen der Befcholtenheit.
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entfcheidet darüber. Sie regelt ihren Gefciniftsgang und ihre Disciplin

durch eine Gefchäftsordnung und erwählt ihren Präfidenten) ihre Vice

präfidenten und Schriftführer. Beamte bedürfen keines Urlaubes zum

Eintritt in die Kammer. Wenn ein Kammermitglied ein befoldetes

Staatsamt annimmt) oder im Staatsdienfte in ein Amt eintritt) mit

welchem ein höherer Rang oder ein höherer Gehalt verbunden ifi) fo

verliert es Sitz und Stimme in der Kammer und kann feine Stelle in

derfelben nur durch neue Wahl wieder erlangen. Niemand kann Mit

glied beider Kammern fein (Art. 78). - Die Sitzungen beider Kammern

find öffentlich. Jede Kammer tritt auf den Antrag ihres Präfidenten

oder von zehn Mitgliedern zu einer geheimen Silzung zufammen) in

welcher dann zunächft über diefen Antrag zu befchließen ift (Art. 79).

Keine der beiden Kammern kann einen Befchluß faffen) wenn nicht die

Mehrheit der gefehlichen Anzahl ihrer Mitglieder anwefend ifi. Jede

Kammer faßt ihre Befchlüffe nach abfoltlter Stimmenmehrheit) vor

behaltlich der durch die Gefchäftsordnung für Wahlen etwa zu beftim

menden Ausnahmen (Art. 80). Jede Kammer hat für fich das Recht)

Adreffen an den König zu richten. Niemand darf den Kammern oder

einer derfelben- in Perfon eine Bittfchrift oder Adreffe überreichen. Jede

Kammer kann die an fie gerichteten Schriften an die Minifter über

weifen und von denfelben Auskunft über eingehende Befchwerden ver

langen (Art. 81), Eine jede Kammer hat die Befugniß) Behufs ihrer

Information Eommiffionen zur Unterfuchung von Thatfathen zu er

nennen (Art. 82). * Die Mitglieder beider Kammern find Vertreter des

ganzen Volkes. Sie fiimmen nach ihrer freien ueberzeugung und find

an Aufträge und Jnfiructionen nicht gebunden (Art. 83). Sie können

für ihre Abflimmtingen in der Kammer niemals) für ihre darin attsge

fprochenen Meinungen nur innerhalb der Kammer auf den Grund der

Gefchäftsordnung zur Rechenfchaft gezogen werden. Kein Mitglied der

Kammer kann ohne deren Genehmigung während der Sihungsperiode

wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur linterfumung gezogen

oder verhaftet werden) außer wenn es bei Ausübung der That 'oder im

Laufe des nächftfolgendeit Tages nach derfellien ergriffen wird. Glei>)e

Genehmigung ift bei einer Verhaftung wegen Schulden nothwendig.

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied der Kammer und eine jede

Unterfnmttngs- oder Eivilhaft wird für die Dauer der Silzungsperiode

aufgehoben) wenn die betreffende Kammer es verlangt (Art. 84). Die

Mitglieder der zweiten Kammer erhalten aus der Steiatskaffe Reife

koflen und Diäten nach Maßgabe des Geießes. Ein Verzicht hierauf

ift unfiatthaft (Art. 85), Die Piitglieder der beiden Kammern leiften

dem Könige den Eid der Treue und des Gehorfams und befchwdren die

gewiffenhafte Beobachtung der Verfaffung (Art. 108).

Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müffen für jedes

Jahr im voraus veranfchlagt und auf den Staatshaushaltsetat gebracht

werden. Leßterer wird jährlich durch ein Gefeh feftgefiellt (Art. 99).
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Steuern und Abgaben fiir die Staatskaffe dürfen nur. foweit fie in den

Staatshaushaltsetat aufgenommen oder durch befondece Gefelze ange

ordnet find. erhoben werden (Art. 100). Die Aufnahme von Anleihen

für die Staatskaffe findet nur auf Grund eines Gefehes fiatt. Daffelbe

gilt von der Uebernahme von Garantien zu Laften des Staates (Art.

103). Zu Etatsirverfwreitungen iii die nachträgliche Genehmigung

der Kammern erforderlich. Die Rechnungen iiber den Staatshatts

haltsetat werden von der Oberremnungskirmmer geprüft und feftgeftellt.

Die allgemeine Rechnung über den Staatshaushcilt jeden Jahres. ein

fmließlici) einer Ueberficht der Staatsfchulden. wird mit den Bemer

kungen der Oberremnungskammer zur Entiaftung der Staatsregierung .

den Kammern vorgelegt (Art. 104).

Die Verfaffung kann auf dem ordentlichen Wege der Gefetzgebung

abgeändert werden. wobei in jeder Kammer die gewöhnliche abfolute

Stimmenmehrheit bei zwei Abftimmungen. zwifchen welchen ein Zeit

raum von wenigfiens 21 Tagen liegen muß. genügt (Art. 107).

Die frühere preußifme Verfaffung war eine rein ftandifme. die

gegenwärtige ift eine gemifwte. eine repräfentative in den Kammern.

eine fiändifme in den iibrigen Organen. Der repräfentative Charakter

1| annäherungsweife durch die Verfaffungsurkunde in Art. 105 und

die' darauf gegründeten Gefehe und Verordnungen fur die Provinzen.

Bezirke. Kreife und Gemeinden erftrebt ivorden. doch ifi die fpätere

Gefelzgebung davon wieder abgegangen und hat die fiandiiciyen Organe

reftituirt. Es ifi daher nothwendig von den feit 1848 fuspendirten

oder aufgehobenen Einrichtungen auszugehen und das gegenwärtige

Verhältniß derfelben zur fpäteren zum Theil wieder befeitigten Geier;

gebung darzulegen 487),

Die Provinzialvertretung,

Die Grundlage fiir die P r o v i n z i alft ä n d e im ganzen Staate

bildet das Gefeß vom 5. Juni 1823 488). fiir die einzelnen Provinzen

felbft ifi im befonderen durch eigene Verordnungen. unter Berückfich

tigung der eigenthumliwen Verhältniffe der verfchiedenen Landestheile. die

nähere Fefiietzung erfolgt489). Es find diefes vor-nämlich:

1) Fiir die Provinz Preußen das Gefeß vom 1. Juli 1823

wegen Anordnung der Provinzialficinde. nebft der Verordnung vom

17. März 1828 wegen der noch vorbehaltenen Beftimmungen. der

/

487) Vgl. Ra u er. die fiändifme Gefetzgebung der preuß. Staaten. Berlin

1845. 2 Th. 8. Deffelbeno die fiändifohe Gefesgebung. neue Folge. Berlin

1853. 2 Th. 8. (Von diefem Werke enthält Th. l den Text der fiändifchen Ge

fetze. Th. l1 die fyfiematifche Darftellung diefer Geießgebung).

488) In der Gefetziammlung S, 129 f, und bei Rauer a. a. O. l. 1.

489) Die einzelnen Erlaffe felbfi finden fich färnmtlicl) in der Gefehfamm

lung und bei Rauer a, a, O.
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Eabinetsordre vom 2. Februar über die fiändifmen Verhältniffe der

Kreife Oarkehmen und Jnfierburg und 23. Februar 1843 über die

Eollectivfiimme der Grafen zu Dohna.

2) Fiir die Mark Brandenburg und das OFiarkgrafthum

Niederlaufih das Gefeh vom 1. Juli 1823 wegen der Anordnung)

mit der Verordnung vom 17. Auguft 1825) 18. November i826

wegen Befähigung der Wahl in der Ritterfmaft der Niederlaufih) Ea

binetsordre vom 26. October 1835 wegen der ftändifchen Rechte mehrerer

Städte) Eabinetsordre vom 28. November 1835 wegen der Virilfiimme

fiir den Grafen von Solms-Sonnenwalde) vom 22. Juni 1839 iiber

die Berechtigung zu Landtagsftimmen) vom 28. März 184"! iiber die

Stimme des Grafen von Redern.

3) Fiir P ommern und Rügen das Gefeh vom 1. Juli 1823

wegen der Anordnung) mit der Verordnung vom 17, Augufi 1825)

Eabinetsordre vom 19.Juni 1836 über die Aufbringung der Landtags

iofien in Neuvorpommern.

4) Für Schleiien und die Oberlaufih das Gefeh vom 27.

März 1824 wegen der Anordnung) mit der Verordnung vom 2. Juni

1827) der Eabinetsordre vom 9. September 1827 über das Wahlrecht

der Ritterfwaft des Rofenberger Kreifes und der Stadt Oels) Eabinets

ordre vom 22.Juni 1839 über die Berechtigung zu den Landtags

flimmen) Verordnung vom 8. Juni 1844.

5) Fiir Pofen das Gefeß vom 27. März 1824 wegen der An

ordnung) mit der Verordnung vom 15. December 1830) Verordnung

vom 19. December 1845 über das Verfahren dei ftändifchen Wahlen

in den Landgemeinden. . -

6) Fiir Sachfen das Gefeß vom 27. März 1824 wegen der

Anordnung) mit der Verordnung vom 17. Mai 1827) Eabinetsordre

vom 9. Mai 1825 wegen der Wahl der fiädtiichen Landtagsdeputirten)

vom 1. Auguft 1831 über die Landtagsfähigkeit ritterfchaftlicher Güter

nach Ablöiung der Reallafien) vom 15. Juni 1833 über die Wahl der

rittericizaftlichen Abgeordneten des thitringer Wahlbezirkes) vom 22.Juni

1839 iiber die Berechtigung zu Landtagsftimmen.

7) Fiir Wefiphalen das Gefeß vom 27. März 1824 wegen

der Anordnung) mit der Verordnung vom 13. Juli 1827) Eabinets

ordre vom 1. Auguft 1831 (wie fur Sachfen)) Eabinetsordre vom

22. Juni 1839 (desgleichen)) Verordnung vom 19. Juni 1846 wegen

einiger Abänderungen des Gefelzes von 1824 und 1827) Eabinetsordre

vom 4. April und 14. Mai 1847 wegen der Virilftimme fiir den

Grafen von Kielmannsegge.

8) Fiir die Rheinprovinz das Gefeh vom 27. März 1824

wegen der Anordnung) mit der Verordnung vom 13. Juli 1827) Endi

netsordre vom 1. Auguff 1831 (wie für Sachfen)) Verordnung vom

26. März 1839 wegen der Theilnahme des Kreifes St. Wendel) vom

15. Januar 1842 wegen der Aufnahme des Ortes Neuftadt.
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Nach diefen Gefeßen werden die Provinzialfiände in Preußen) der

Mark und Niederlaufilz) Pommern und Rügen) und in Pofen aus drei

Ständen gebildet) der Ritterfchaft) den Städten und dem bäuerlichen

Stande; in Schlefien) Sachfen) Weftphalen und der Rheinprovinz aus

vier Ständen) indem zu jenen drei noch ein erfter Herrenftand hinzu

kommt. Die obigen Gefege beftimmen genau) wer zu jedem diefer

Stände gehört) in Betreff des Ritterfiandes insbefondre) außer den Be

figern von Rittergütern) in der Provinz Preußen die Grundeigenthümer

eines kölmifmen Gutes von fechs kulmifchen Hufen feparirten) contri

buabeln Landes) welches nicht Theil eines Dorfes) fondern ein für fich

befiehend' Landgut ifi) fowie eines anderen größeren) dem vorbezeich

neten kölmifchen gleichartigen Landbefißes 490). Ju Rheinland-Weft

phalen ftehen den Befilzern der (früher landtagsfähigen) Rittergüter die

Befißer eines anderen größeren Landgutes gleich ) welche der Landesherr

in den Stand derfelben aufzunehmen_ für angemeffen erachtet und die

deshalb in die Matrikel aufgenommen find 494). Als Abgeordnete des

Standes der Städte können nur ftädtifche Grundbefilzer gewählt werden)

welche entweder zeitige Magifiratsperfonen find oder ein bürgerliches

Gewerbe treiben. Bei den leßteren muß der Grundbefiß mit dem Ge

werbe zufammen einen nach der Verfchiedenheit der Städte abzumeffen

den Werth haben) der in der befonderen ergänzenden Verordnung für

jede Provinz befiimmt ift. Diefelbe befiimmt auch die Größe des Land

gutes) welches von demjenigen als Haupcgewerbe felbft bewirthfwaftet

werden muß) der als Abgeordneter im Stande der Landleute gewählt

werden kann.

Bedingungen der Wählbarkeit eines Abgeordneten find überhaupt

Grundbefilz von zehn Jahren (wovon indeffen dispenfirt werden kann))

das zurückgelegte dreißigfte Lebensjahr) unbefcholtener Ruf492) und die

Gemeinfchaft mit einer der öffentlich anerkannten cinifilicijen Kirche-n493).

490) Gefeg vom 1. Juli 1823 6. 7 Nr. 2 (Gefesfammlung S. 138). Vgl.

dazu Rauer a. a. O. Th. 11 S. 137. ueber die deshalb aufgenommene Ma

trikel) dafelbjt s. 139.

491) Gefeh vom 27.März 1824 S. 8 Nr.2 (Gefelzfammlung S. 101) 108).

Vgl. Rauer a. a. O. Th. ll) s. 215 flg.) 234 flg.) 246 flg.

492) Vgl. Gefes vom 8. Mai 1837 iiber die perfönliehe Fähigkeit zur Aus

übung der Rechte der Standfchaft u. f. w. (in der Gefetzfammlung S. 99)) Ge

feß vom 23, Juli 1847 über die Entziehung oder Sufpeufion fiändifcher Rechte

befcholtener Perfonen (in der Gefegiammlung S. 279 flg.). Verb. mit den

Verhandlungen des vereinigten Landtages von 1847 über diefes Gefelz) in der

allgem. preuß. Zeitung 1847 Nr. 123 flg. Strafgefeßbuch vom 14. April 1851

s. 12) 21) 22 (Gefelzfammlung S. 103) 105), Daß die Gefeße von 1837 und

1847 dadurch ihre Geltung nicht verloren haben) declarirt das Minifierialrefcript

vom 23. Februar 1852 (Minifierialblatt für die innere Verwaltung S. 48).

Vgl. Rau er a. a. O. neue Folge Th. ll) S. 85.

493) Vgl. Grieß vom 1. Juli 1823 s. 5 Nr. 2. Allgem. Landrecht Th. ll)

Tit. 111) S. 5) 6. Gegen die katholifchen Diffidenten i| dies wieder
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Die Wahlen der Ritterfmaft erfolgen in der Regel auf den Kreistagem

außerdem aber auch in gefehlici) vorgeichriebenen Wahlbezirken. Städte7

welche eine Stimme für fich haben) wählen in fich felbft) andere wählen

collectiv. In den Oorfgemeinden gehen aus den Ortswählern Bezirks

wähler hervor und aus diefen felbfi werden die Abgeordneten gewählt494).

Die Wahl erfolgt auf fechs Jahre und alle drei Jahre fcheidet die Hälfte

aus. Die Einberufung der Stände gefchieht durch den vom Könige

beftimmten Landtagscommiffarius, den Vorfih hat der vom Könige aus

dem erfien Stande ernannte Landtagsmarfchall. Der königliche Corn

miffarius eröffnet und fchließt den Landtag und dient als Mittelsperfon

zwifcloen dem Landtage und der Regierung) wahrend die Direction des

Landtages dem Marfchall felbii zufieht. Die Gefamtntheit der Abge

ordneten bildet ein Ganzes und befchließt durch Mehrheit der Stimmen.

von denen aber zwei Drittheile erforderlich find. wenn ein Antrag an

den König gelangen foll. Wenn das Intereffe der Stände gegen ein;

ander tritt. fo erfolgt eine Sonderung in Theile. fobald zwei Drittheile

des Standes) 'welcher fich durch den Befrhluß der Majorität verletzt

glaubt. auf eine folche dringen. Die icio in pxirlee gefchieht übrigens

entweder fo) daß ein einzelner Stand gegen den Befchlußder anderen

einen Proteft einlegt. oder daß fich die ganze Verfammlung in die ein

zelnen Stände auflöftz und diefe nun gefondert neben einander verhan

deln. Die Verfammlungen find niäzt öffentlich) die Verhandlungen

werden aber durch den Druck zur allgemeinen Kenntniß gebraGtMZ))

eben fo die Landtagsabfchiede. Nach dem Gefeh vom 5. Juni 1823

follen an die Provinzialftände 1) die Gefehentwitrfe) welche allein die

Provinz angehen) zur Berathung gelangen) ihnen auch 2) fo lange

keine allgemein fiändifme Verfammlungen ftattfinden) die Entwürfe

folcher allgemeinen Gefeße. welche Veränderungen in Perfonen: und

Eigenthumsrewten und in den Steuern zum Gegenfiande haben. foweit

fie die Provinz betreffen. zur Berathung vorgelegt werden; 3) will der

König Bitten und Befchwerden) welche auf das fpecielle Wohl und

holentlich geltend gemacht. Cabinetsordre vom 28. Mai und 21. Augufi 1846.

(Nauer a. a. O. neue Folge Th. ll) S. 80.) Dagegen i| in der Verordnung

vom 6. April 1848 S, 5 und in der Verfaffungsurkunde Art, 12 der entgegen

fiehende Gruadfaß ansgeforomen: der Genuß der bürgerlichen und fiaatsbürger

lichen Rechte war unabhängig von den religiöfen Bekenntniffen. Rückiichtlicl)

dcr Juden ifi fehon früher (Rauer a. a. O. Th. [l, S. 238) und insbefondre

durch das Grieß iiber die Verhältniffe der Juden vom 23. Juli 1847 Z. 3 (Ge

feßfammlung S. 261) die Unfähigkeit ausgeiprochen,

491) Vgl. Rauer a. a. D. Th. [l7 Ö, 406 flg. Neue Folge Th. ll) S.

135 flg.

495) Cabinetsordre vom 29. Mai 1843 (Minifterialblatt für die innere

Verwaltung S. 183). Cabinetsordre vom 11. December 1846, betreffend die

Druckfchriften. welehe Veröffentlichungen über die Verhandlungen der preußifchen

Ständeverfammlungen enthalten) in der Gefrßfammlung 1847 S. 2.
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Intereffe der ganzen Provinz oder eines Theiles derfelben Beziehung

haben) von ihnen annehmen) folche prüfen und fie darauf befcheiden)

und 4) Eommunalaugelegenheiten der Provinz ihren Befwlüfien) unter

Vorbehalt allerbömfier Genehmigung und Aufficht) überlaffen 496). .

Die Verfafiungsurkunde Art. 105 ftellte von den bisher befolgten

wefentlich abweichende Grundfähe auf) nämlich: 1) Ueber die inneren

und befonderen Angelegenheiten der Provinzen befchließen aus gewählten

Vertretern beftehende Verfammlungen) deren Befchlüffe durch die Vor

fieher der Provinzen ausgeführt werden. Das Gefeh wird die Fälle

beftimmen) in welchen die Befchlüffe diefer Vertretung der Genehmigung

einer. höheren Vertretung oder der Staatsregierung unterworfen find.

2) Die Vorfieher der Provinzen werden von dem Könige ernannt.

3) Die Berathungen der Provinzialvertretungen find öffentlich. Die

Ausnahmen befiimmc das Gefeh. ueber die Einnahmen und Aus

gaben muß wenigfiens jährlich ein Bericht veröffentlicht werden.

Zur Ausführung diefer Grundzüge erging die Kreis-) Bezirks

und Provinzialordnung für den preußifchen Staat vom 11. März

1850 497) Art. 1) 2) 38 flg.) nebfi dem Eircular und Regulativ vom

3. Juni 1850 zur Ausführung des Gefelzes 496)) dem Eircular vom

28. September 1850499) und dem Refcript vom 16. Augufi 1850 für

die Rheinprovinz399). Der wirklichen Durchführung 'teilten fich aber

Schwierigkeiten entgegen) welche das Minifierium des Innern bewogen)

durch Verfügung vom 28.-Mai 1851694) auf Grund von Art. 67)

69) 73 der Provinzialordnung 562) und im Sinne des Art. 110 der

Verfaffungsurtunde693) die älteren Provinziallandtage zur einfiweiligen

Wahrnehmung der provinziellen Interefien zu reactiviren. Nachdem

dann durch den Allerhöclofien Erlaß vom 19. Juni 1852 die Siftirung

der Bildung der unter-mai. März 1850 angeordneten neuen Pro

vinzialvertretungen befohlen war 564)) wurde ein neuer Entwurf für die

 

496) Die einzelnen Verwaltungsgefmäfte felbft find für iämmtliche Pro

vinzen fpeciell bei Ra uer a. a. O. Th, 11) S. 611 flg. Neue Folge Th. l1) S.

377 nachgewiefen. ' * -

497) In der Gefelzfammlung S. 231 flg.

498) Minifierialblatt für die innere Verwaltung S. 168 f.

499) A.a.O. S.331 f.

500) A. a. O. S. 243 f.

301) R auer a. a. O. Neue Folge Th. 11) S. 423.

302) Art. 67: „die zur Ausführung diefes Gefeges erforderlichen vorüber

gehenden Befiimmungen werden von dem Minifter des Innern getroffen. Der

felbe hat namentlich diejenigen Behörden zu bezeichnen) welche die Verrichtungen

der neu zu bildenden Organe) die zur Ausführung diefes (Hefeges nöthig find)

einfilveilen auszuüben haben.“

303) „Alle durch die befiehenden Gefelze angeordneten Behörden bleiben bis

zur Ausführung der fie betreffenden organifchen Gefege in Thätigkeit.“ Vgl.

die Rede des Minifiers von Weftphalen in der zweiten Kammer vom 10. Mai

1832 (ftenographifme Berichte S. 1344 flg.).

504) Gefelzfammlung S. 388.
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Piiovinzinlordnung_ den Kammern 'zur Befchl-ußnahme uberwiefenW-f))

loc-leide indefien noch nicht erfolgt ifi, Die friiheren Prooinziallandtage

'ebeftehen noeh interimifiifrl) fort) und eine Neugeftaltung derfelben dureh

ein befonderes Gefeß ifi bei-Gelegenheit der Aufhebung des' Art. 105

-der Verfaffung und »der *Provinzialordnung vom 11. März 1850

7unterm 24. Mai 1853- vorbehalten 506).

Die Communallandftände507).

7"? In dene-Provinzen Preußem-Pofen) Schlefien) Sachfen) Weft

-phalen und Rheinland gehören die Eommunalcingelegenheiten vor die

Provlnzialvertretung) in den- ubrigen werden' diefelben- von eigenen

C o mm unalla-ndfiii nd en verfehen) welche' innerhalb der Provinz

*in Difiri-cten) die-die Geenzerärqetnee-Neeefee überfchreiten) nach obfer

vanznräßiger) gefehlich beftätigker Einrichtung wirkfam find. Auf Grund

der Vorfehläge der Provinzitellandtage 'find befondere GefeheM") er

gängeu_ , ;.. -. : ., .

1) Fur die K ur- und Neumark die Verordnung vom

17. Augufi 1825* nebfi der Eabinetsotdre vom 27. December 18276

und 26. October 1835, - -e e

- 2) Fur die Niederlaufih :die Verordnung vom 18. Novem

-bee 1826) Declaration vom 9. September 1827) Cabinetsordre vom

.29r April und -11. Juli 1829 509). - * » "

? ' 3) Fur Pommern und Rügen die Verordnung -vom 17,

Augufi 1825510). ' *

4) Fur die Oberlaufilzö")

Es können jährlich befondere Eommunallandrcige gehalten werden)

unter verhältnißmäßiger Zuziehung vön Abgeordneten aller Stände)

505) Ra uer a. a. O. Neue Folge ll) S. 426 flg. theilt den Entwurf mit)

desgleichen die Ergebn-ifie der Berathung der Provinziallandtage S. 436 flg.

*Den hiernach neu redigirten Entwurf hat der Minifter des Innern am 22. Ia

nuar 1853 der erften Kammer iibergebenlfienographifche Berichte S, 145).

506) Gefehfammlung S. 228.

507) Ra uer a. a. O. Th, 1]) S. 570 f. Neue Folge Th, ll) S, 356 f.

508) Sämmtlici) in den betreffenden Jahrgängen der Gefehfammlung) auch

bei Rauer a. a. O.

509) Nach älterer Obferoanz befiehen daneben noch befondere B afallen :

Convente (Ö. 18 der Verordnung vom 18, November 1826) Gefcgfammlung

S. 110 f.) oerb. mit den beiden zuletzt citir-tei) Erlaffen),

510) (Hefe-hfammlnng d. I. S, 200, Verb. Regulatio für die Gefcbäfts

wirkfamkeit der Landkofienbeoollmämtigten in Neuoorpommern vom 20, Novem

ber 1843) mit der Allerhbcdften Benätigung vom 14. September 1844) in der

Gefeßfammtung von 1845 S. 13 flg.

511) Anerkannt auf dem Landtage 1825 und im Landtagsabfctriede vom

2. Juni 18.27 (v. Kampß Annalen Bd, x1) S. 299). Eine definitive Ver

ordnung iiber die Verfafiung ift bisher nieht erfehienen. S. Rauer a. a. Ö.

Th. ll) S. 600 f. Neue Folge Th. ll) S, 372.
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jedoeh_ nur mit Bewilligung des betreffenden Lundtagsrommiffari-us.

*BefGlitffe über Veränderungen in den Communaleinrichtungen *und

neue Eommunalabgaben bedürfen der landesherrlicizen Genehmigung 512-),

Die eigentliche Aufgabe der Communallandcage tft die Wahrnehmung

der befiehenden Communalangelegenheiren. vorncimlieo die Verwaltung

der“ Landarmen- und Irrenanftalten. der Feuerfocietäten. Taubftummen

anfialten'. Grundfieuew. Schuldenwefen u. dgl. 111.413); doch dürfen fie

in dringenden Fällen Anträge und Befund-erden. welche nicht unmittel

bar ihren eigentlichen Gefciläftskceis betreffen. bei den Behörden ein

reichen 414-). Den Provinziallandtagen fleht nicht zu. dem (kommunal

landtage Aufträge zu geben und feiner Wirkfamkeit nach Gutbefinden

-gerviffe Gegenftande zu übertreffen 515). .Die Oberpräfidenten find

königliche Eommiffarien der Communallandtitge. während die Vorfitzen

den von den Mitgliedern aus Abgeordneten des erfien Standes gewählt

*und vom Könige befiätigt werden. Der" Gefmäftsgeng fiimmt im

ganz-eu mit dem auf den Provinziallandtagen iiberein.

Die neueren -Ereigniffe haben diefe Infiitution nicht weiter be.

*riihrt. denn auch die -Kreis-. Bezirks: und Peovi-nzialdrd-nung vom

-11. Marz 1850 befiimmt im Art. 69: ..die bisherigen communal

landfiändifmen Einrichtungen bleiben in Wirkfamkeit. fo lange diefelben

nicht durch befondere gefetzlicize Bellini-nungen anderweitig geregelt find,

Vis dahin haben die -Mitglieder der Communallandtage und detdon

dettfelben gewählten Eomrniffionen ihre Functionen fsptzufelzen. Auch

können Erfa-gtvahlen ftattfinden." ' "il e l
.d'en .

._ . *Die Bezirke und Bezirkscommiffionen.1

Bei der feit 1848 beabfichtigten Umgefrnlt-ung der bisherigen

Z:Organe ?der Staatsverfaffting und Verloatrung dachte man auG-'an

eine Veränderung der RegierungenlBezirke. gan-z nach der “Analogie

der Provinzialvertretungen. Nach Art. 104 der Verfa-ffungsutbunde

vom 5. Mcember 1848. Art. 1-05 der revi-dirten-Verfirflung. der-Ge

meinde-. Kreis: und Bezirksvrdnung vom -1-1. März: 1850 und 'den

dazu gehörigen -Infiructionlen: und Regulativen geftalieten- fich die Be:

zirke alfo: aus gewählten-Vertretern. unter 'demkVorfipe des vom

Könige e-rnannten Regierungspräfiden-ten. follten Bezirksräc-he -utfdBe

zir-kscomrniffionen gebildet werden. ivelGe über die inneren-und äußeren

x e- . '[ , - . .1. .., da...

512) Gefetz vom 1.31111' 1823 g'. 57. vom 27. März 1824 g. 59 u. a. **4

513) Vgl. Rauer a. a. O. und insbefondre die feit 1846 ergangenen. in

der Gefetzfammlung mitgetheilten. neueren Ordnungen iiber das Landarmen

wefen.-die-Feuerfocietäten u. a. * * - -x ' g

51-4) S. brandenburgifmer *Landtagsabfchied vom 30. December 1827

(v.- Kamptz Annalen Bd. x1. S. 852). ua >

515) S. preußifciter-Lcrndtagsabfchied vo1i1'_1_7. Augufi 1828 (o. Karner
Annalen Bd. l1. S. 480). - -- --2 1.1*- -i- - .- *-1 i- -v

' 24*
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Angelegenheiten der Bezirke, namentlich die Bezirksftraßen und die

Infiitute) welche Eigenthum eines Bezirkes find) öffentlich berathen und

.deren Befmlitffe die Prafidenten ausführen. ueber Ausgaben und

Einnahmen iii wenigfiens jährlich ein Bericht zu veröffentlichen. Die

Bezirke (Regierungsbezirke) bleiben in ihrer bisherigen Begrenzung be

.fiehen und können nur dura) ein Gefeh verändert werden; die bisherigen

»Verwaltungen bleiben fo lange in Wirkfamkeit; bis die Provinzial

verfammlung dariiber anderweitig befchloffen hat516),

Zur Ausführung ift von diefen Anordnungen fo gut wie nichts

gekommen; die Bezirksräthe) aus vier Bezirksdeputirten und dem Pra

fidenten zufammengefeht; find nur in wenigen Fällen gebildet worden;

ebenfo die BezirkscommiffionenNW). welehe beftehen follten aus: 1) dem

Regierungspräfidenten; welcher den Vorfih fiihrt und bei Stimmen

gleichheit den Ausfchlag giebt; 2) drei der bisher im Stande der Ritter

gutsbefiher vertretenen Grundbefilzer oder deren Stellvertreternz 3) drei

der bisher im Stande der Landgemeinden vertretenen Grundbefiher oder

deren Stelloertretern; 4) drei Vertretern der Städte. Die in 2-4 ge

dachten Mitglieder werden von dem Minifter des Innern nach Ver

nehmung des Gutachtens des Regierungsprafidenten und des* Ober

präfidenten ernannt.

Naeh Siftirung-der Ausführung der Bezirksordnung) gemäß dem

Allerhömfien Erlaffe vom 19. Juni 1852. und nach Aufhebung der

Gemeinde: und* Bezirksordnung) nebfi Art. 105 der Verfaffungs

urkunde) durch die Gefehe vom 24. Mai 185.3) fteht die Emanation

eines neuen Gefehes bevor. Anders verhält es fich mit der zum Be

huf der Veranlagung der claffificirten Einkommenftetier angeordneten

B e z i rks c o m rn i ff-i o n e n. Es beftimmt dariiber das Gefeß vom

1. Mai 1851, ,betreffend die Einfiihrung einer Claffen- und claffificirten

Einkommenfteurr 21-26517): Für jeden Regierungsbezirk) bezöziehungsweife fur Berlin; wird unter dem Vorfiße eines vom Finanzmi- -

„nifier zu _ernennenden Regierungscommifiars eine Bezirkscommiffion ge

» bildehwelche in demfelben Verhältnißioie die Einfclnihungsrommiffionen,

.aus .im Bezirke wohnenden Mitgliedern der Provinzialvertretung und

aus Einkommenfteuerpflimtigett des Bezirkes zufammenzufeßen und von

.der.Provinzialvertretung zu wahlen ift. Die Bezirkscommiffion ent

.qfcheidet über alle gegen das Verfahren und die Entftheidungen der Ein

fmäßungscommiffion angebrachten Befchwerden und Reclamationen)

fowie über die von dem Vorfißenden der Einfchähungscommiffionen

eingelegten Berufungen. Gegen die Entfrheidungen der Bezirkscom

516) Vgl. die KreisZ Vezirksordtiuug vom 11. März1850 Art, 1) 2)

__32_-_37; 66. Gemeindeordnung vom 11. März 1850 Ö. 146) 147; 119.

516a) Dies ergiebt fich aus der Inftructionzur Ausführung der Städte

orbnung (vom 31). Mai 41853) vom 20. Juni 1853 Nr. [ll.

517) Gefeßfammlung S. 203.

4e_
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miffion findet ein Recurs nicht ftatt. Nähere Befiimmungen zur Aus

führung enthalten die Infiructionen des Finanzminifiers vom 8. Mai

und 13. Juli 1851) fowie die Verfügung vom 13. Juli 1851).. be

treffend die Bildung der Bezirtscommiffionen 518) u. a. m.

Die Kreisftände.

Für die einzelnen landräthliwen Kreife in den Regierungsbezirken

befiehen K r e i s ft ä n d e 519). Der Zweck der Kreisverfammlungen ifi):

die Verwaltung des Landrathes in Eommunalangelegenheiten zu begleiten

und zu unterfiühen. Die Wirkfamkeit der Kreisftände befäoränkt fich

auf diefe Verfammlungen) Kreistage) auf welchen daher auch die Eim.

gaben der Stände berathen) abgefaßt und vollzogen werden müffen.

Die Kreisfiände vertreten die Kreiscorporation in allen den ganzen Kreis

betreffenden Eommunalangelegenheiten) ohne Rückfprawe mit den ein

zelnen Eommunen oder Individuen. Sie geben Namens derfelben

verbindende Erklärungen ab) befchließen Ausgaben im Intereffe des

Kreifes) repartiren die kreisweife aufzubringenden Staatsabgaben) find

mit ihrem Gutachten bei allen Abgaben) Leiftungen und Naturaldienften

zu den Kreisbedürfniflen zu vernehmen) und von den verwendeten Gel

dern ifi ihnen Rechnung zu legen. Wo eine fiändifcloe Verwaltung der

Kreiscommunalangelegenheiten fiattfindet) wählen fie die Beamten; auch!

wählen fie die Eivilmitglieder der Kreiserfahcommiffionen) die Landraths

amtscandidaten und Kreisdeputirten u. a. m. Auf den Kreista-gen

erfcheinen die Rittergucsbefiher) ftädtifche Abgeordnete und Deputirte

der Landgemeinden. Die Requifite find dabei die Gemeinfchaft mit

einer der clorifiliäoen Kirchen) unbefcholtener Ruf und das zurückgelegte

24. Lebensjahr. Die fiädtifchen Abgeordneten müffen außerdem 'Ma

giftratsperfonen oder Stadtverordnete fein) die ländlichen Deputirten

regelmäßig Schulzeit oder Dorfrichter. Jährlich foll der Landrath oder

ältefte Kreisdeputirte wenigiiens einen Kreistag berufen) auf welchem

er) jedoch ohne Stimmrecht) den Vorfih führt. Die Befchlüffe werden

durch die Regierung befiätigt.

Alle diefe Beftimmungen beruhen) mit gewiffen Modificationen

für die einzelnen Provinzen) auf den für diefe erlaffenen Kreisordnungen

und fpeciellen Gefeßen. Es find diefes vornämlich: *

1) Für P reußen die Kreisordnung vom 17. März 1828) Ver

ordnung vom 22. Juni 1842 über die Befugniffe der Kreisftände_

Ausgaben zu befchließen und die Kreiseingefefienen dadurch zu ver

pflichten. *

518) Im Staatsanzeiger 1851 S. 108 f.) 446,

519) Vgl. überhaupt Rauer a. a. O. Th. ll) S,

Th. ll) S. 243 flg. Die einzelnen Kreisordnungen u. f.

iarnmlting im erfien Theile diefes Werkes abgedruckt.

405 . Neue Folge

w. find ans der Gefeß
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- Für B-r-an-denbuug Kreisvrdnnng (für die Kur- und Neu

mark) vom 17. Auguft 1825) nebft Eabinetsordre vom 20. November

1825. Verordnung für die Kreistage der Niederlnufih vom 18. No

vember 1826. Verordnung vum- 25. März 1841 nebft Ergänzung

vom 7. März 1845 über die Befugniß der Kreisftände) Ausgaben zu

befchließen.

3) Für, Pommern Kreisordnung vom 17. Augnft- 1.825)

nedft näherer Befiimmnng vom 13. December 1841): Verordnung vom

25. März 1841 über die Befugniß Ausgaben zu befchließen.

4) Für Schlefien Kreisordnung vom 2. Juni 1827) Ver

ordnung vom 7. Januar 1842 über die Befugniß Ausgaben zu be;

fchiließen. ,

5) Für Pofen Kreisordnung vom. 20. December 1828) nebfl

Verordnung vom 21. Novbr. 1837 und Eabinetsordre vom 10. Juni

1844. Verordnung vom 25. März 1841 über die Befugniß Aus:

gaben zu befchließen. r

6) Für Sachfen Kreisordnung vom 17. Mai 1827. Verord

nung uom 25.März 1841 über die Befugniß Ausgaben zu befchließen.

7) Für Wefiphalen Kreisordnung vom 13. Juli 1827) nebfi

Eabinetsordre vom 7. Februar 1829. Verordnung vom 25. März

1841 über die Befugniß Ausgaben zu befchließen.

8) Für die Rheinprovinz Kceisordnung vom 13.Juli 1827)

mbfi Eabinetsordre vom 7. Februar 1829) 5. April 1836 und Ver

ordnung vom 26. März 1839. Verordnung vom 9. April 1846 über

die Befugniß Ausgaben zu befchließen.

Nach gleichen Gefichtspunkten) wie bei der beabficietigten Um

wandlung der Provinzial: und Bezirksvertretungen) wurde feit 1848

auch die Umgefialtung der .Kreisftände durch die Verfaffungsurkunde

Art. 105) die Kreisordnung vom 11.März 1850 Art. 3-31 u. a.

vorbereitet) die Ausführung jedoeh) nach vorläufiger Reactivirnng der

Kreisftände durch den Minifierialerlaß vom 15. Mai 1851520)) ge

hemmt. Nach Vernehmung der Provinzialfiände wurde 1851--1852

den Kammern ein neuer Entwurf zur Kreisordnung vorgelegt) jedoch

nur von der erften Kammer berathen524). Das Ergebniß der Befchluß

nahme derfelben war die Sifiirung der Bildung der Kreisvertretung im

Geifte der Ordnung von 1850) durch den Allerhöchfien Erlaß vom 19.

Juni 1852 322), Der rnodificirte Entwurf der Kreisordnung wurde

nochmals den Provinzialftänden zur Begutachtung übergebenöW) und

520) Nebfi den Motiven im Minifierialblatt für die innere Verwaltung

S, 90 fig.

521) S. die fienographifrhen Berichte der erfiett Kammer 1851--1852 S.

1021 fig. a

522) Gefetzfaiximlung 388. -

523) R au er a. a. O. Neue Folge Th. ll) S. 318 flg.) 329 fig.
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die gefammten Materialien den, Kammern abermals zur, Befthlußnahme.

mitgetheilt. Diefe wird durch die Kart-intern. 1853-1854 erfolgen.

nachdem durch die Gefehe vom 24. Mai 1853 die Verfaffungsurkunde

Art. 105 und die Kreisordnung von. 185.0 aufgehoben find. „k „ ,

.Nur im Kreiie Soeft (in der Provinz Wefip-halen) ifi hie-Kreise)

ordnung vom 11. März 1850 bereits eingeführt. iii aber nach *AM8

des Gefehes vom 24. Mai1853 der früheren Kreisordnung vom 1,3,.

Iuli 1827 gewichen. jedoch nach Maßgabe des Art. 6 des Geie-hesgrnit

der Modification. daß. außer den zum Erfcheinen auf dem Kreis-tage

nunmehr wieder berechtigten Rittergutsbefitzern. die Vertreter der Ge?

meinden in der nach Art. 6 der Kreisordnung von 1850 gewählten

Anzahl auch fernerhin fin; Stadt und Land zuzulaffen find.

., Auf Antrag der Nationalverfammlung 524) waren durch das-Ge;

fee vom 24. Juli 1848 525) die oben erwähnten Verordnungen aufge-l

hoben. nach welchen die Kreisfiände berewtigt find. Ausgaben zu be?

fchließen und die Kreiseingefeffenen dadurch zu verpflichten. .Durch

Art. 1 des Gefeßes vom 24. Mai 1853 ift diefe Befugniß wiederher

geftellt.

Im Zufammenhange mit der Kreiseintheilung fieht auch die

jährlich durch Wahl der Kreisvertretung zu, befiellende Eommiffion.

behufs der Einfchäßung der claffificirlen Einkommenfieuer. nach dem

Gefeße vom 1. Mai 1851 Ö, 21 -23 526).

Die GemeindenM).

Die Organifation und Verwaltung der Gemeinden in Preußen ifl;

bis in die neuere Zeit im wefentlichen von der des iibrigen Teutfmlands

nicht verfchieden gewefen. Was insbefondre die Städte betrifftöW).

fo hat das franzöfifclhc Princip der Eentralifation und der Vernichtung

der Selbfificindigkeit in Preußen niemals Anklang gefunden. und da.

wo der Staat daffelbe vorfand. am linken Rheinufer. war er vielmehr

darauf bedacht. an feine Stelle ein reformirtes freieres Syftem zu felgen.

_Zur Wiederbelebung des gefunkenen Gemeinfinns in den Städten

erging die Städteordnung vom 19.November 1808 fur die dirmals

dem Staate angehörigen Gebiete. Bald ergab fich aber das Bedürfniß

beionderer Declarationen. welche fpäter zu einer allgemeinen Revifion

fiihrten. aus der die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831

324) S. die Verhandlungen vom 18. Juli 1848. in den fienographifmen

Berichten S. 727 fig.

525) Gefeßfammlung S. 192,

526) Gefetzfammlung S. 202.

527) Vgl. ober. Anm. 370 flg.

528) S. v. Lancizolle. Grundzüge der Gefchichte des teutfthen Städte

wefens. mit befonderer Rücklicht auf die preußifwen Staaten. Berlin 1829 8..

insbefondre S. 126 flg.
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hervorging. Jn den feit 1815 erworbenen Landestheilen war die vor

gefundene Eommunalverfaffung im ganzen unverändert geblieben.

Nunmehr erfolgte da) wo die Stände es wiinfmten) die Einführung

der neuen Ordnung.“ Es gefchah dies für diejenigen Städte in Bran

denburg und Sachfen) in denen die ältere Städteordnung nicht zur

Geltung gekommen war) dann in den meifien Städten Weftphalens

und Polens ) ni>)t aber in Neuvorpommern und in der Rheinprovinz

(mit Ausnahme der Stadt Wetzlar) wo durch Eabinetsordre vom 22.

- Juli 1839 die revidirte Ordnung eingeführt wurde). Jn Neuvor

pommern und Rügen wurden die aus älterer Zeit hergebrachten Städte

ordnungen aufrecht erhalten 523)) für die' Rheinprovinz aber erging

unterm 23. Juli 1845 eine eigene Gemeindeordnung 530)) nach welcher

den auf dem Provinziallandtage vertretenen Städten die Verleihung der

revidirten Ordnung von 1831 auf ihren Witnfch bewilligt) im übrigen

jedoch eine Stadt und Land in gleicher Weife umfaffende Organifation

feftgefiellt wurde* Die Verhältniffe der Landgemeinden in den

übrigen Provinzen des Staates beruhten auf den Beftimmungen des

Allgemeinen Landrechtes Theil 11) Titel 711) Abfcljnitt 11; Von Dorf

gemeinden) mit einzelnen abweichenden Obfervanzen 331); nur die Pro

vinz Wefiphalen erhielt eine eigene Landgemeindeocdnung unterm 31.

October 1841 532); für Schlefien war den Ständen auf ihre Petition

eine folche in dem Landtagsabfchiede vom 27. December 1845 ver

heißen.

Jm Jahre 1848 fiihrte der Gedanke) daß die bisherige Scheide

wand zwifchen Stadt und Land mit der Befeitigung der früheren Ver

fchiedenheit der Jufiiz; und Polizeiverfaffung fallen müffe) zu dem

Plane) für den ganzen Staat eine gemeinfchaftlich alle Gemeinden um

faffende Ordnung zu erlaffen. Die Regierung legte deshalb der Na

tionalverfammlung den Entwurf einer Gemeindeordnung nebft Motiven

unterm 13. Auguft 1848 zur Erklärung vor333). Schon am 16. d.

M. übergab dagegen ein Theil der Verfammlung einen Entwurf des

Gefehes über die Verfaffung der Gemeinden) Kreife und Bezirke des

Staates vom 1-0. d. M. zur Berathung 334). Vor der Befchlußnahme

529) M. f. darüber befonders das Provinzialrecht des Herzogthums Neu

vorpommern und des Fürfienthums Rügen (Greifswald 1836 8.)) Th, 71) das

Statutarrecht der Städte.

530) Gefehfammlung S. 523 flg.

531) S. die Nachweijungen in den Ergänzungen und Erläuterungen der

preußifriten Rechtsbürher zu Th. 11) .Tit. 711) s. 18 flg. des Allgem. Landrechtes)

insbefondre v. Hartha u fen) die ländliche Verfajfung in den einzelnen Pro

vinzen der preußiichen Monarchie) Königsberg 1839 8.

532) Gefelzfammlung S. 297 flg. Verb. Eabinetsordre vom 13. Juni

1842) in der Gefelzfammlung S. 209.

533) Stenographifme Berichte S. 786 flg.

534) A. a. O. S. 814 flg.
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wurden in der Verfaffungsurkunde von-nö. December 1848 Art. 104

die Grundzüge einer neu zu entwerfenden Gemeindeordnung aufgefielit

und mit Modificationen in der revidirten Verfaffung Art. 105 wieder

holt: „Ueber die inneren und befonderen Angelegenheiten der Gemeinden

befchließen aus gewählten Vertretern befkehende Verfammlungen, deren

Befmlüffe durch die Vorfieher ausgeführt werden. Ueber die Verhei

ligung des Staates bei der Anfiellung der Gemeindevorfteher und über

die Ausübung des den Gemeinden zufiehenden Wahlrechtes wird die

Gemeindeordnung das Nähere befiimmen. Den Gemeinden fteht die

felbfiftändige Verwaltung ihrer Angelegenheiten unter gefeßlici) geord

neter Oberaufficlot des Staates zu. Ueber die Betheiligung der Ge

meinden bei Verwaltung der Ortspolizei beftimmt das Gefeh. Zur

Aufrechthaltung der Ordnung kann nach näherer Befiimmung des

Gefeßes durä) Gemeindebefchluß eine 'Gemeindez Schuß- vder Bürger

wehr errichtet werden. Die Berathungen der Gemeindevertretungen

find öffentlich. Die Ausnahmen befiimmt das Gefeß. ueber die Ein

nahmen und Ausgaben muß wenigfiens jährlich ein Bericht veröffent

licht werdenXF '

“i4- Diefen Grundzügen gemäß wurde die_ Gemeindeordnung für den

preußifchen Staat vom 11. März 1850 erlnffen 3M) und etlsbald mit

ihrer Einführung vorgegangen. Fiir die Landgemeinden kam fie zu

vörderft zur Geltung in der Provinz Preußen im Kreife Stallupöhnen,

in der Provinz Sachfen in den Kreifen Wanzleben, Nordhaufenz Schleu

fingenx fowie in vielen Gemeinden der Rheinprovinz und Weftphalens.

* Was die Städte der öfilimen Provinzen betrifft- fo gelangte fie bis zur

Mitte des Jahres 1852 zu vollfiändiger Durchführung in 245 Städten

zu einer theilweifenz nämlich bis zur Wahl der Gemeinderäthez in 130

Städtenf während in den iibrigen bis zu jenem Zeitpunkte erft annähe

rungsweife die Vorbereitungen getroffen waren. Es erhoben fich näm

lich. befonders ruckfictytlici) der Einfiihrung auf dem platten Lande in

den öfilimen Provinzenz bald Bedenken. Sehon im April 1851 wur

den in der erften Kammer mehrere desfallfige Anträge geftelit und durch

die Majorität befchloffenz daß der Regierung diefelben zur Erwägung

und zur Vorlage entfpremender abändernder gefeßlictier Befiimmungen

überreicht werden follten 536). Das Minifteriitm des Innern veranlaßte

darauf die öfilicloen Provinziallandtage 1851 über eine Denkfchrift,

335) Gefehfammlung S. 213 flg. Vgl. v. Rön nez die Gemeindeordnung

n. f. w. nebft dem Geietze über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850z mit

den betreffenden Regierungsentwürfen nebft Motiven und den Commiffions

berichten beiderKammern zufammengeftelltz und unter Berückficlotigung der Kam

merverhandlungen bearbeitetF ncdft einem practifchen Commentacz Brandenburg

a. d. H. 1850 8.

536) S. die fienographifchen Berichte S. 1086 f,z die Sihungen vom 14.

u. 13, April 1851.
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vom 26. Auguft d. I. ihr Gutachten abzugebery-welehes dahin ging).

unter Beriickfimtigung der provinziellen Eigenthiimlimfeiten und Ver

frhiedenheiten befondere Ordnungen an die Stelle der allgemeinen Ge;

meindeordnung zu fehen. Auch die Landtage von Rheinland und Wii;

phalen witnfmten eine Modification. Das Minifterium ließ darauf

neue Entwürfe a-usarbeiten und den Kammern 1851-1852 zur Be

fehlußnahme vorlegen 537). Die Angelegenheit kam indeffen nicht zum

Abfchluffe) jedoch in Folge des in beiden Kammern anerkannten Grund

iahes) daß fiir die Städte ein eigenes Gefetz ergehen folle) weit genug) .um

durch den Allerhömfien Erlaß vom 19.Juni 1852 die fernere Einfuhrung

der Gemeindeordnung zu fifliren 538). Die Kammern von 1852-1853

e-inigten fiel) darauf fowohl iiber die von der Regierung beantragte Auf

hebung der Gemeindeordnung 539)) als iiber den Entwurf einer neuen

Städteordnung fiir die öftlimen Provinzen der Monaechieöio). Die

Berathung der Städteordnung fur Wefipheilen und die Rheinprovinz

wurde auch in der erften Kammer vollendet) nicht fo in der zweiten 54i).

Daher find bisher nur ergangen: das Gefeh vom 24. Mai 1853 wegen

Aufhebung der Gemeindeordnung vom 11. März 1850 5i2)) fowie die

Städteerdnieng vom 30. Mai 1853 fiir die fe>)s öftlichen Provinzen

der Monarchie 543) und mi; Grieß vom 31. Mai 1853) betreffend die

Verfaffrtng der Städte in Neuvorpommern und Rügen-W). Dazu

erließ der Minifter des Innern die Jnftructionen vom 5. Juni 1853

wegen Aufhebung der Gemeindeordnung vom 11. März 1850545)) und

vom 20. Juni 1853 zur Ausführung der neuen Städteordnung 546).

Hiernach gilt die Städteordnung vom 30. Mai 1853 in den

bisher auf dem Provinziallandtcrge im Stande der Städte vertretenen

537) S. die ftenograbhifchen Veriahte der erfien Kammer S. 15 f.) 389 f.)

762 f. (Sitzung vom 1. December 1851) 23. flg. Februar und 12. März 1852))

der zweiten .Kammer S. 1373 f. (11. u. flg. Mai 1852).

538) Vgl. die zur Ausführung der Order (Gefetzfamml. S. 388) ergangene

Infiritrtion des Minifieriums vom 21.Juni 1852 (StaateanzeigerS. 899. Mi

nifierialblatt fiir die innere Verwaltung S. 138). 7

539) S. die fienograohifmen Berichte ber erfien Kammer S. 01 flg.)

415 flg. der (Sitz-ungen vom 7. bis 10. Januar und 24. Februar 1853))

zweiten Kammer S. 159 flg. (Sihungen vom 29. Januar bis 9. Februar 1853).

540) S. die fienographifmen Berichte der erften Kammer S. 161 flg.)

240 flg. (Sitzungen vom 25. Januar bis 1-1. Februar 1853)) der zweiten Kam

mer S, 815 flg.) 1044 flg.) 1317 flg. (Sitzungen vom 11, bis 16.) 23. April u.

4. Mai 1833).

541) S. die fienographifchen Berichte der erfien Kammer S. 284 flg.) 579

flg. (Sitzungen vom 14. bis 16. Fbr.) vom 11. u. 12. März 1853)) der zweiten

Kammer S. 1122 flg.) 1516 flg. (Sitzungen vom 28. April bis 2. u. 11. Mai

1853).

512) Gefelzfamnilung S. 238.

543) Gefetziamnilung S. 261 f.

514) Grielziammlung S. 291 f.

515) Staatsanzeiger S. 928 f.

546) Staatsanzeiger S.'1041 f,
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Städten-derP-ovinzen Preußen. Brandenbnrgz Pommernf Schießen'

Pofen undXSaGfen- desgleiwenzinden im Stande der Städte nicht

vererecenenfOntfrhaftr-n diefer Provinzenz in welchen bisher eine der

beiden Steidteordnungen vom 19. November 1808 und vom 17. März

183l g-egolten hat. In Anf-chung derjenigen im Stande der Städte

auf den :Provinziallandtagen nicht vertretenen Ortfthaften (Fleckenx

wo bisher _weder eine diefer Städteordnmrgen gegoltenz noch die länd

liche Gi-*meindeverfaffung befianden-hatz bleibt die nähere Fefifeßung

vorbehalten, Fiir Neuvorpommern und Rügen wird die ältere VecZ_

faffungzder. Städte aufrecht erhalten und in Wolgaft und GrimmenN

wo die, .Gemeindeordnung von 1850 eingefiihrt war, wieder hergeftelln

Fiir jede: Stadt foll ein befonderer Receß fefigefiellt werden. „In

Rheinlnnd und Wefiphalen gilt die Gemeindeordnung vom 11. März

1850, wo fie durchgeführt ifi- bis zur Emanation eines neuen Gefeßesz

wo dies nicht der Fallz gilt die ältere Gemeinde: und Städteverfaffnng.

-ieez-x-Die- Stadtgemeinden find Evrporatiotrenk mit gefeßlici) ge

regelter,Selbftverwaltutig. Die Stadt hat einen Magifirat und eine

Stadcvervrdnetenverfammlung. _ Iener befteht aus einem Burgermeifterz

einem Beigeordneten oder ziveiten Bürgern-enter als deffen Stellver

treterzaus Schöffen (Stadträthen- Rathsherrenz Rathsmännernx in

Gemeinden von weniger als 2500 Einwohnern 2, von 2500 bis

10000 Einwohnern 4 u. f. w.- und wo es das Bedurfniß erfordertz

auseinern oder mehreren befonderen Mitgliedern (Syndikusz .Kämmererz

Schulrathz Baurath u. f, w.). Die Wahl der Mitglieder des Magifirates

erfolgt durch die Stadtverordnerenz der Beigeordneten und Sclwffen auf

fechsz der ubrigen auf zwölf Jahre. Birrgermeifier und Beigeordnete

in Städten von mehr als 10000 Einwohnern werden vom .Königef

alle anderen von der Provinzialregierung beftätigt. Der Magiftrat hat

als Ortsobrigleit und als Gemeindeverwaltung-shehörde die Gefeße und

Verordnungen fowie die Verfügungen der ihm voegefetzten Behörden

auseufirhrenz die Befihliifie der Stadtverordnetenverfammlung vorzu

bereitenz rein. zur Ausführung zu bringen; die fiädtifcizen Gemeinde

anfkalten. die Einkünfte der Stadtz ihr Eigenthum zu verwaltenz refp.

zu beaufficixtigen; die Stadtgemeinde nach Außen zu vertreten; die

Gemeindeausgaben und Oienfie zu vertheiien und die Beitreibung zu

bewirken u. f. w. Dem Büraermeifier liegt vbz infofern nicht einer

königlichen Behörde 'die Ortspolizei übertragen ifi„ die Handhabung-der

PolizeiF die Verrichtung eines Hilfsbeamten der gerichtlichen Polizeiz

eines Polizeianwaltes; ebenfo alle örtlichen Gefchäfte der Kreis-z Be:

zirks-f Provinzial: und allgemeinen Staatsverwaltungz namentlich auch

das Führen der Perfonenfiandesregifierz fofern nicht andere Behörden

dazu befiiinmt find. Die Stadtverordnetenz 12 in Städten von weniger

als 2500 Einwohnernf 18 in Gemeinden bis 5000 u. f. w.- werden

durch die fiimmfähigen Burger gewählt. Die Gewählten müffen zur

Hälfte aus Hausbefißern (Eigenthumern/ Nießbrauchern und fvlchenz
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die ein erbliches Vefihrewt haben) befiehen. Die Stadtverordnetenver

fammlung hat über alle Gemeindeangelegenheiten zu befchließen) ioweit

fie nicht dem Magifirat uberwiefen find; fie giebt über alle ihr: von den

Auffiwtsbehörden vorgelegten Gegenftände ihr Gutachten ab. Die

Stadtverordneten find an keinerlei Inftruction oder Aufträge der Wähler

oder Wahlbezirke gebunden. Ihre Bcihlufie) wenn fie folche Ange

legenheiten betreffen) welche durch das Gefeh dem Magifirate zur Aus

führung Überwiefen find) bedürfen der Zufiimrnung des letzteren. Im

Falle des Conflictes entfweidet die Regierung. "iDie Stadtverordneten

verfammlung controlirt die Verwaltung und ift- daherbererhtigt) fich

von der Ausführung ihrer Befchlufie und der Verwendung aller Ge

meindeeinnahmen ueberzeugung zu verfchaffen. An ihrer Spihe fteht

ein von ihr gewählter Vorfihender oder deffen Stellvertreter. Zu ihren

Verfammlungen wird der Magiftrat eingeladen; daß Abgeordnete

deffelben anwefend find) können die Stadtverordneten verlangen. 'Die

Stadtverordnetenverfammlung kann nur befrhließen) wenn mehr als die

Hälfte der Mitglieder zugegen ifiz es fei denn) daß die Stadtverord

neten) zum zweiten Male zur Verhandlung über denfelben Gegenftand

berufen) dennoch nicht in geniigender Anzahl erfchienen find. Die

Sitzungen find öffentlich) falls nicht für einzelne Gegenftände eine

Ausnahme befchloffen wird. Die Stadtverordneten befchließen über die

Benuhung des Gemeindevermögens-"i-P. Die Genehmigung der Re

gierung ifi erforderlich: 1) zur Veräußerung von Grundftuckewund

folchen Gerechtfamen) welche jenen gefehlici) gleichgeftellt findz 2) zur

Veräußerung oder wefentlichen Veränderung von Sachen) wel>)e einen

befonderen wiffenfmaftlichen) hiftorifchen oder Kunfiwerth haben) nament

lich von Archiven; 3) zu Anleihen) durch welche die Gemeinde mit

einem Smuldenbeftande belaftet oder der bereits vorhandene vergrößert

wird) und 4) zu Veränderungen in dem Genuffe von Gemeindenulzungen

(Wald) Weide) Haide) Torfftirh und dergleichen). Durch Gemeinde

befehluß kann die Erhebung eines Einzugsgeldes) eines Eintritts- oder

Hausftandsgeldes (bei Begründung eines felbfifiändigen Hausfiandes)

angeordnet werden. Reichen die Einnahmen aus dem fiädtifwen Ver

mögen nicht hin) fo können die Stadtverordneten auch die Aufbringung

von Gemeindefteuern befchließen) wobei es aber in den meiften Fällen

der Genehmigung der Regierung bedarf. Die Gemeinde kann durch

Befchluß der Stadtverordneten zu Hand- und Spanndienften behufs

Ausführung von Gemeindearbeiten verpflichtet werden) die Dienfte

werden in Geld abgefchäht) die Vertheilung gefchieht nach dem Maßftabe

der Gemeindeabgaben oder in deren Ermangelung der directen Steuern.

In Städten von nicht mehr als 2500 Einwohnern kann Übrigens

die Zahl der Stadtverordneten bis auf fechs vermindert und fiatt des

547) Stiidteordnung Z. 49) welche die Declaration vom 26. Juli 1847

(Gefehfammlung S. 327) als maßgebend bezeichnet.
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Magifirates nur ein Bürgermeifter. welcher den Vorfih in der Stadt

verordnetenverfammlung mit Stimmrecht zu führen hat. und. zwei

oder drei Schöffen gewählt werden. .

Die Aufficht des Staates über die Gemeindeangelegenheitenzer

folgt im allgemeinen durch die Regierung. in den höheren Jnftanzen

durch den Oberpräfioenten und den VNLinifter des Innern. . . ...L

Für die L a n d g e m e i n d e n ließ das Minifterinm den Kammern

1851-1852 befondere Entwürfe zu einem allgemeinen Gefehe über

die provinziellen Landgemeindeordnungen. zu einem -Gefelze *über die

ländliche Gemeinde: und *polizeiverfaffung in den fechs öfilichen Pro

vinzen. über die Verfaffung der Landgemeinden in Weftphalen und die

Gemeindeverfaffung in der Rheinprovinz vorlegen. Die erfte Kammer

unterzog fich der Berathung 348). die zweite kam nicht mehr dazu. Die

auf Grund der von den Prooinziallandtagen im Jahre 1852 eingeholten

Gutachten umgearbeiteten Entwürfe wurden den Kammern abermals

1852-1853 überwiefen. fanden aber auch jetzt nur in der erfien

Kammer ihre Erledigung 549). fo daß erft in den Kammern von 1853

-1854 die definitive Feftfiellung wird erfolgen können. Bis zu einer

folchen find. nach Aufhebung der Gemeindeordnung vom 11. März

1850. die früheren Gefehe und Verordnungen. foweit fie noch gar nicht

befeitigt waren. wieder in volle Wirkfamkeit getreten. da aber. wo fie

durch die neue Gemeindeordnung verdrängt worden. nunmehr wiede

zur Geltung gelangt-kW). . - -

 

Die Befiher der in einem Dorfe oder in deffen Feldmark gelegenen

bäuerlichen Grundftücke machen zufammen die Dorfgemeinde* aus.

ivelme die Rechte der öffentlichen Eorporationen hat. Der Schulze

oder Dorfrichter ift der Vorftehet der Gemeinde. Er wird von der

Gutshecrfchaft ernannt. infofern nicht das Amt mit dem Befiße eines

beftimmten Gutes verbunden 117-121). Es kommt ihm zu. bei nöthigen

Berathfmlagungen die Gemeinde zufammen zu rufen. die Verfammlung

zu dirigiren'und den Schluß nach der Mehrheit der Stimmen abzu

faffen. Er muß der Gemeinde die Gefehe. Verordnungen und obrig

keitlichen Verfügungen bekannt machen und für deren Befolgung forgen.

Bei öffentlichen Arbeiten. Dienften. bei Vertheilung von Einquar

tierungen führt er die Aufficht. Dem Schulzen gebührt. mitZuziehung

der Schöppen oder Dorfgerichte. die Verivaltung des Vermögens der

548) Vgl. die fienographifcltenBeriwtr der erften Kammer S.536 f.. 633 f..

653 f.. 681 f. Verb. S. 779. 780.

549) Vgl. die fienographifchen Berichte der erflrn Kammer S. 331 f..

459 f.

550) S. die Infiruction vom 5. Juni 1853 (Anm, 5-15).

551) Riedel. über die Dorffälulzen in den Ländern. bftlirh der Elbe. in

den Beiträgen zur Kunde des teutfchen Rechtes. Königsberg 1834 8.
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:Gel-neinbexf- A-uf Befolgung der Dorf? und Landespolizeloednun-genM)

xzut halten) *liegt-ihm vorzugliel-t-'obD-t Dem Smulzen werden von der

Obrigkeit zwei Schöppen oder Gerichtsmänner beigeordnet) die-ihm in

:feinen Amtsverrimtungcn beizu-fiahen undiniAbwefenheit oder bei Ver;

txhinderuhgen. ihn zu veotretenrhaben. .. .Die höhere Ati-flieht fuhren der

Landrath unddie Regierungen 5527“), . . . .- . n. .

-"""*' '* * ' Die Innungen;
z., .i* . , .. eL.-..

W g Durch-diegläinfithrung der Gewerbe-frei eit und die _Aufhebung

:de Zunftliyunges (i- ,oben Anm- 3,80 fig) t .keineswegs dasFortbe

Ne en. derJaelnungen) Gilden) Zitnfte gehindert worden,- Oiefelbgtuuind

)dtzher :vielfach erhalten worden und-haben- in Folge der fpäteren Gefeß

.gebung fich neu gebildet. Die älteren. Vorfchriftendes, allgemeinen

“Landrechtes Theil 1|) Titel_ 71|) ,D41794 flg..find durclzdie fchon oben

-ertpähnten Gefehe in den.wefentlimfien-Beziehungen umgefialtet. Nach

:der Gewerbeordnung *vom 17. Januar 1815 Ö. 94 flg. dauern alle zur

Zeit gefeßli-th) beftehenden Eorporationen vou Gewerbegreiheazdqn (ältexe

Innungen) fee-ler .fo-p ..Doch .foll die. Befraniieum Betqiebrines

)Gewerbes) _für welches. in dem Qrtebder Oiitriate eine_ folchezGer-pdtxa;

.tion (Jann-unbeliebt. von dem Beitritt' zu derielbenaiiraendsabbcingig

fein. _Die Statuten der älteren Innungen. follen revidirt.: Midifiles

nöthig iii) _abgeändert und durch die Minifherien bejtätigtzwerdgji. ,Wo

es an einer älteren Innung fehlt) können diejeuigenUweltHze-aet dem

felben Orte gle'che oder verwandte Gewerbe felbftfkändig betreiben) zu

“einer neuen „ennung *zufammentretem* Sie* erhalten durch die Be

:ftätigung ihrer' Statuten die Rechte einer Corporation.. “Durch ein

Circularrefrript der Minifieriendes Innern und der Finanzenwom

Februar 1848 ifi ein. Normalinnuitgsfiatut) zur Benuhung für die

'Ausarbeitung von Spetialftatuten* beianntzzemtichtööi) u-nd demgemäß

'auch verfahren. DerZweck der neu zu gritndenden'Innungenbefieht

?in der' Förderung der gemeinfamen gewerblichen Interefleri; iufonderheit

follen die Innungen 1) die Aufnahme) die Ausbildung iii-tilllate Be

"trag"en der Lehrlinge) Gefellen und 'Gehilfen der Innungsgenoffen' be

'auffichtigen; 2) die Verwaltung der Kranken?) Sterbe-) *Hilfsr und

:Sparkäffen der 'Innungsgenoffen leiten; 3) *der Fiirförge 'für ihre

*Wittwen und Waifen) namentlich durch Förderung der Erziehung und

'des gewerblichen Fortkdmntens der Waifen' fich zu unterziehen. Jedes

' ' 552) Ausreden Loralverordnungen komfnen dabei befondere? iiuVetracht

Ye Felduolizeiordnuitg vom 1. November 184.7 (Gefttzfammltmg S, 376 f.)) das

l efeh über die Polizeiverwaltuug vom 11. März 1850 (Gefehfammlttng-S.

265 f.). *

552e.) S. unten bei der Verwaltung) und iiberhaupt Simon) Staatsrecht

.--Vd. u, S.514 flg.

553) Minifeerialblatt für die innere* Verwaltung S; 102 flg.
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neu aufzunehmende Mitglied muß' die Befähigung zum Betriebe feines

Gewerbes befonders nawweifen 55Zi).zz Jede Innung hat Vorfteher)

welche oon den Mitgliedern gewählt nndzjder Eommunalbehörde be:

fiätigt werden... Streitigkeiten über die Aufnahme und Ausfchließung

von Mitgliedern) fowie über die Rewer und Pflichten derfelben und der

Vorftände find von der Eommunalbehördezu entfcheidenq-gzDagegen

fieht der Recurs an die Regierungzoffen. Die Innungen oder deren

Vorfteher find vorzugsweife berufen-zz'l faihverfiändige Gutachten in An

gelegenheiten ihrer Gewerbe abzugeben. ä.- -)x)„mzg -z-'zezz

Im ganzen find naeh denfelben Grundfälzen die kaufmännifwen

Eorporationen zu beurtheilenz für fie befkeht indeffen der wefentliche

Unterfchied) daß 'der Erwerb der kaufmännifchen Rechteqin der-Regel

durch den Beitritt, zurgZorpor-ation bedingt ift. i, Die Vorfchrift des

zallgemeinen Landcechtes Th. il) Tic. 711l) 479 f. ift fowohl durch die

Statuten der einzelnen EorporationenYJY) als d-urihgß. 94Mder .illge

meinen Gewerbeordnung aufrecht erhalten 555). *Bj-gg „z

Ergänzende und modificirende Befiimmungen *enthalten die Ver

ordnungen vom 11. Februarl71-848 über die Errichtung von Handels

kammern fowie vom 9. Februar 1849) betreffend die Errichtung von

Gewerberäthen und von Gewerbegerieljten 556). zz) z);1)z)z)g7;- p 777.77_

..z ,i Nach der Städteordnung vom 30. Mai 1853 Ö. 11) Nr. 2 ift

den gewerblichgnzxGenoffenfchaftenzgbei Eintheilung„ der fiimmfähigen

Bürger und bei Bildung der Wahlverfammlungen eine itngemeffene Be:

rückfiwtigung zurgewähren. In der Infiructjon zur Ausführung der

Städteordnung vomzz20. Iutti 1853 Nr. lil] ift diefe Rückfimtnahme

befonders empfohlen und zugleich an die Hand gegeben) xin welcher

Weife jene Vdrfchrift auszuführen fein würde, ei: 7,9' gzjjzezzxfiny)

l .11 ni, i. "F, ,- x* *l .tler .fr .1.)

' "na ' qui-Ile?) “ . *Al* .FX

x: 553a) ueber, die Priifung vgl. Verordnung vom 9, Februar 1849 über die

Errichtung der Gewerberiithe S.37 flg. (Gefelzfammlung S. 101 f.). Anweifung

für die Ixxrüfungscommiffionen vom 31. März 1819) oerb. mit dem Eircular

vom 19. März 1853 (beide im Staatsanzeiger 1853 S. 689 f.).

554)“-S. Statut für die Corporation der Kaufmannfchaft in Berlin vom

2. März 1820 (Gefelzfammlitng S. 46)) in Stettin vom 15. November 1821

(a. a. D. S. 194)) in Danzig vom 25. 'Avril 1822 (a. a. O. S. 130)) in Memo(

vom 21. Mai 1822 (a. a. O. S. 153)) in Tilfit vom 22, April 1823 (a. a. O.

S. 92)) in Königsberg vorn 25. April 1823 (a. a. O. S. 77)) in Elbing vom

27.2April 1824 (a. a. O. S. 85)) in Magdeburg vom April 1825 (a. a. O.

S. 5).

555) Nach dem Erkenntniffr des Obertribunals vom 2. Augnfi 1845 (Ent

fcheidtmgen des Obertribunals Bd. illl) S.342) hängt da) wo non) ältere Kauf

mannsinnungen beftehen) der Erwerb kaufmiinnifwer Rechte nicht von dem Bei:

tritt zu drnfelben ab. nu

556) In der Gefelzfammlung 1848 S. 63 f.) 1849 S. 93 flg.) S. 110 flg.

Vgl. über die Handelskammern und Gewrrbegeriwtr noch unten die Darfiellung

der Gerichtsverhältitiffe.
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.-_..)„-,z-jDie Verwaltung des preußifchen Staates-M).

54977 Die ältere Einrichtung der Behörden des preußifchen Staates

fiimmt im wefentlimen mit der in ganz Teutfchland überein 45"). Die

eigenthümlichen Anordnungen) welche Friedrich der Große traf549)) er;

fuhren aber feit dem Anfänge des jetzigen Jahrhundertes durchgreifende

Veränderungen. Es beruhen diefelben' auf der Verordnung vom

16. December 1808) betreffend die veränderte Verfaffung der oberfien

Staatsbehörden in Beziehung auf die innere Landes: und Finanzver

waltung 560)) demnächft auf der Verordnung vom 27. October 1810

über die Veränderung aller oberfien Staatsbehörden 561)) auf der Ver

ordnung vom 30. April 1815 wegen verbefferter Einrichtung der Pro

vinzialbehördenöök)) der Verordnung vom 3. November 1817) betreffend

die veränderte Anordnung der Minifierien und den Gefchäftskreis des

gefammten Staatsminifieriumsößii) und verfchiedenen fpäteren Erlaffen)

Declarationen' und Jnftruccionen) welche bei der Darftellung der ein

zelnen Behörden felbft anzuführen fein werden.

*ee-e . -*_.-r.-.z1tr.g.. _ ..

, 11. Eentralbehörden. „h, &W

|. Der Staatsrath. Unterm 13. December 1604 errichtete

Kurfürft Joachim Friedrich einen geheimen Staatsrath) welcher) von

den befonders dazu genommenen Staatsminifiern gebildet) mit der

höchften Verwaltung betraut wurde544). Die im Jahre 1808 in

Ausficht geftellte Umwandlung erfolgte durch die Verordnung vom 27.

October 1810) die Eabinetsordre vom 3. Juni 1814 565)) die Verord

nung vom 20. ?März 1817) betreffend die Einführung des Staats

rathes 466) und die Verordnung vom 6. Januar 1848 über die Ver

einfachung der Berathungen des Staatsrathesö67). Der Staatsrath

557) Vgl. R u m p ff) Organismus des preußifmen Staates) Berlin 1836 8.

Sim on) *Staatsrecht Bd. 1) S. 49 flg. Ergänzungen und Erläuterungen der

preuß. Rerhtsbürher zum Allg. Landrecht Th, ll) Tit. x flg.z insbefondre das

früher jährlich erfehienene Haudbucl) für den preußifchen Hof und Staat) das

feit 1851 unter dem Titel: Königlich preußifmer Staatskalender) Berlin gr. 8.

herausgegeben wird.

558) S. Eichhorn) teutfche Staats- und Rechtsgefchichte Theil l7) S.

549 550,

4 559) P reuß) Friedrieh der Große) Berlin 1832-34 8. Eichhorn a.

a. O. Ö. 613. '

560) nur. u. 1:. 70m. 1111. S. 527 f. Mathis) juriiiifme Monatsfchcift

Bd. 111l) S. 252 flg. v. Rabe) Sammlung Bd. l1() S. 383 flg,

561) Gefelzfammlung S. 3 f.

562) Gefetzfammlung S. 85 f.

563) Gefehfammlung S. 289 f.

564) C o s m ar und Kl a v r o th: Verfach einer Gefchirhte des königlich

preußiichen Wirklichen Geheimen Staatsrathes) Berlin 1805 8.

565) Gefehfammlung S. 66.

566) Grfetzfammlung S. 67 f.

567) Gefehfammlung S. 15 f.
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hörte hiernach auf. Antheil an der Verwaltung zu haben und wurde

die höchfte berathende Behörde. Zu feinem Wirkungskreife wurden die

Grundfäße gewiefen. nach denen die Verwaltung erfolgen foll. alfo alle

Gefeße. Verfaffungs- und Verwaltungsnormen u. f. w.. deren Vorfchläge

durch ihn zur allerhömflen Sanction gelangen; ferner Streitigkeiten

über den Wirkungskreis der Minifterien. fowie diejenigen Angelegen

heiten. welche der König nach freier Beftimmung ihm zu irberweifen für

gut findet. Den Vor-filz hat der König felbft oder der von ihm ernannte

Präfident. Mitglieder deffelben find a) die Prinzen des königlichen

Haufes. welche das achtzehnte Iahr erreicht habenz b) Staatsdiener.

welche durch ihr Amt dazu berufen find (Feldmarfchälle. wirkliche

Staatominifter. der er|e Präfident des Obertribunals. der Ehefpräfident

der Oberrecljnungstammer. der geheime Eabinetsrath. fowie derjenige

Officier. der den Vortrag beim Könige in Militärfamen hat. die

commandirenden Generale in den Provinzen und die Oberpräfidenten.

wenn fie in der Refidenz anwefend find 568)); a) Staatsdiener. welchen

das befondere Vertrauen des Königes Sitz und Stimme beilegt. Es

werden [Plenar- oder engerg-Verfammlungen gehalten. in welchen nur

völlig inftruirte Sachen zur Berathung gelangen. Die Begutgchtggng

erfolgt in der Regel in einer engeren Verfammlung. welche. unterdem

Vorfiße des Präfidenten. befiehc 1) aus fämmtlichen Mitgliedern des

cFi_1_'c1.tc?m1'nifteriumsz 2) dem Staatsfecretärz 3) der vorbereitenden

l | 'v -gilitngztJ-x) mindeftenszweiMitgliedern derNebenabtheilungen
fur-xi jKZo-lfderxjhung; 5) aus zwei oder mehreren anderen Mitglied-ern

des ,Äggtsrathesz auch haben die Prinzen Zutritt zur Verfammlung.

Die or ereitung erfolgt in einer der befonderen Abtheilungen. aus 5

bis 13 Mitgliedern gebildet. fur die auswärtigen Angelegenheiten. das

Kriegswefenz* die Iuftiz. die Finanzen. das Innere. die Polizei. den

Handel. Eultus und Erziehung;m Einer befonderen Eommiffionifl die“

Prüfung und Berichtigung der Faffung der Gefelzesentwiirfe übertragen.

Der fo gebildete Staatsrath wurde am 20.März 1817 eiöffnet. ift

feit 1848 niäjt in Function. deren Erneuerung indeffen bevorfteht.

In Verbindung mit dem Staatsrathe fteht das S taa tsfecre

ta r i a tl" Aus Mitglieder-n des Staatsrathes wird der G e ri ch ts h of

zur Entfcheidung der “Eompetenzconflicte gebildet-W).

ll. Das Staatsminifterium. Sämmtliwe die Verwal

tung leitenden Staatsminifter bilden das Staatsminifterium. als die

höchfte verwaltende Behörde. Der Vorfißende wird vom Könige be

fiimmt. Die Eabinetsordre vom 3, Iuni 1814. betreffend die An

ordnung des Staatsminifteriums aus den Gefchäftskreifen der Minijterien

-u (nic.

. .W
568) Declaration vom 5. April 1817. in der Gefeßfammlung S. 122.

569) Gefeg vom 5. April 1847. in der Gefehfammlung S. 170. Vgl. das

Speciellere über diefen Gerichtshof unten Anm. 819,

711]. 25
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.('*StaatsanzeifZZtsMLefxbttiic “ *U*

der auswärtigen Angelegenheiten) der Juftiz) des Krieges) und des Jn

nern370)) erklärte dazu den Staatskunzler. . .Hierbei verblieb es nach der

Verordnung vom 3. November 181.7) betreffend die veränderte Anord

nung der Minifierien und den Gefchäftskreis des gefammten Staats

minifteciums. 371.)) :und nach der Eabinetsordre vom 11. Januar 1819

irberwie ..anderweitig-e Departenrentseintheilung des Minifteriums und

die Anordnung eines Minifteriums des königlichen Haufes 372). Später

wurde das Präfidium dem Kronprinzen) .zuletzt dem Minifterpräfidenten

übertragen. Dent Staatsminifierium ifi durch die Verfaffungsurkunde

Art. 57) im Falle eine Regentfmaft nothwendig wird) die Berufung der

Kammern aufgetragen) fowie die Verantwortlichkeit bis zur Eides:

leiftung.. des Regentencrt! unter. Verantwortlichkeit des gefammten

Staatsmiuijieriums rwecden auch nach Art. 63 Verordnungen mit

Gefeheskraft erlaffeiril?! i 071 . .kro- . .77. „j-Z

W713) Unmittelbar Fennec dem Sniatssgintfieiinm fieht: ueeieel-tt-"nee

27 der Dis-cipliiiathof für -Lnich7't'-' 'richterliche Beamte)

e' von welchen die Berufung' an *das Staatsminifieriirm felbfixgehtälil),

i.) near tec eonela-reeeeeg rerPieter-rangiertStaat-santa* :e:

4;„ c:: r* .. .1 im.). *r-rz .. . un? . . *-1 K;

i' b ile *G euer alcotit äijiifi b it* in' A n_g*efl*1e*g**e*n he te n“ „d *e rk ö z

' ,ni-glichetl O rdfen) 'tiäch deb-Verdrdnltn *jvd*n1'"22-.Ianui1c183tt3

'die _Ä tchive) 'idee geheime Stier-rs- 'itits' ahinetriärÖivZföwie dee
e- 'elhise att-ea“ rövlir en) terme der *li-ä ratur_ tax erweiterten-den

mBberpräfidieiuunter i ii find); die Eentr all* ?Wei 'für Pr egß

'J-"a n g e l e g e nh ei te *F *re-dit ftvelcläj-er bei-r: Mfiitut 4bFÖ'*'7fir"ejü*ß-i“fci)en

* 1 * t u" l ' p ..*...'il.,]i-.'.'.-z. *i377* f;:ZZ 'Gilt-W 'e .'47 11113743-3 Leiten eee-PräledentenetsStt-ete?

neeitie items: euletet-Wibeelzexieiiber-me eve-m . -. ...m

M fegV-erwaltung . des Staatsichaßes und des Munzj)

11i .Vie-MF “i .* . . . a? 17(

_O-_zljnter der* fpeciellen Leitung des Minifters des Jnnern und der

Fitlcluäeu ,fiel-NZ . , . .. . ,- . . termin-inet .' 111*

zzdiezOherergminationscommiffion fürden Gefchäfts

_Z r e is .d e r. R-eg ieru tige ng) aujch) 1| -dem Staatsminifteriumzdie

_f-:Gezheime Oberhofbuct) druckerei untergeben. -

2te 12111. Die einzelnen. Minifitarieu felbft, .- nean-n". * run)

.du *tiidie .Ve-theiluirg der: .gif-anlmoenVerwaldung unterdie-einzelnerr

Miller ift nach. manniczlfaltigejmWe-rhfel gegenwärtig. folgende.

Wn-,i " »reste-17. . 't/iF-ti-V :ta:- 1711i;6111111115)..civil-JÖRG dw .an-it- “.1

570) Gefehfammlung S. 40 f.

571) Geietzfammlttng S, 289 f. - . '

572) WiehßammlungS; 2.' (.- : '. _n . .n ..»_.*.a.7„j.,ex ,m71

de.) i173) SrVererdnungzuom .20. Ju1i18ä2lGkfehfammluncg Si-"468 f.) vgl.

unten. ,le-z ..nun ...x114 1a t.. ...ja-o rer-u *io . t.. .

(7: .illi
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1) Das Minifterium des föttigiiiiien Hanf-is.

Daffeibe ifi eingerichtet durch die Cabinetsordte von' FE11. Januar

1879 574)) 'die utfprirngliehen Reffottveth-ältniffe find *aber durch fpätere

Etlaffe) insbefondre die Cabinetsorbre vom 26. Februar 1835) 11.Febr.

1838) 17, April und 3. October 1848 verändert-W). Gegenwärtig*

gehören vor diefes Piiniikeriumr die Angelegenheiten des 'königlichen

Haufe-s) fei-ner alle Gefchäfte) welche königliche und prinziiäte Hoiffaitheii)

höhere Hofämcer und die Verwaltung des Kronfideicommißfbndsx Modi'

keefors-tcnd- königlichen Familienfideicommiffes betreffen. Einer zweiten

Abtheilung ift die obere L f, ,g der Verwaltung der königiiGettHWse'

fideirommißguter Übertrag *9 “ ' 7“" *fi* ""*- "M"

unter dem Minifietium ftehen dees königtiaxe HaueätW? 'in

Hbfbamin-er der königli Familiengüter) das) "töingttelyeFaüläienfideicommjß 57 * .n ,te 1.7 .tunen-nn unt_ d e

2)' D716 Minifteriufm der auswärtigen -An-g-e-t-e-gea-e

heiten. Die bereits imIahre1808 bezeichneten Gegenfkändh-tvethe

von diefem Minifierium reffvrtiten) find alle' diejenigen) *welchebibFWbrS

hältniffe mit fremden Mäthten und die 'Verhandlungen mit fremden

Regierungen betreffen. Die Gefuräfte werde-rin zw e i A b th e i lung en

bearbeitet. Die erfie umfaßt die äußeren* Angelegenheiten des Staates

iin enge-meinen; vteC-ommunfratien mit den“ freuten Gefchäftsträgetn)

ihre LegLtKniationJund-_Präfenration) fowie die Inflirtiction der preuß-'iftifen

GefandtWäften über die höhere Politik. Die zw ene A b th ei lun g hat

ein Geiidäfte des auswärtigen Departements) 'welche fich auf die innere

Betreuung und Verwaltung des Staates 'oder autf den Handel-mid*

dle Privatangelegenheitrn det unierth-anen beziehen) Eonfulate) Grenze)

Poff- und andere Sachen; welche “nicht 'zu den höheren poiitifeloen An

gelegenheiten gehören. z unter der unmittelbaren Leitung des Minifkers

fteht _des Departement für die Angelegenheiten desFuriienthums-Neuen

burgund Valendis. Bei-der Befieliung “der C-onfulate conrurtirt das

Minifterium der Finanzen und Handels) nach der Cabinetsordre vom

19. December 1816575).

3) Das Minifierium der Finanzen. Die Organifation

deffelben' Wuht"'auf'7'den_ Anordnungen des' Jahres 1808 und den

fpäteren _ odificationen nach dem Befehle vom 24. April 1812576))

der Eabinetsordre vom 26. November und 13, December 1813 577))

*F *med ernennt, 777-1;"k" 'inne-i ii * :zu * *Misty-Jek- 11; „.- ,

574) Gefeßfammlung S. 2.'1 " ' *i* 7

ü l8674W Sämmtlici) in der: Gefeßfammlung und weiter unten fpecieller be

r t "'

574b) Nach der Stiftungsurkunde fteht das leßtere unter der Verwaltung

desxbausminifiers und unter der gemeinfehaftlielten Curatel der Minifier des

khzm aufexs und der Juftiz.
'nb-ES Gefeßfammlung von 1817 S. 6. U _' x* U.

) Geießfammlung S743. z] - 1*..

677) Gefebfammiung von 1813 S, 126) 1814 S. 3. i nen.“

25*
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vom ;3.Juni 1814) vom 3. November und 2. December 1817) 8. Juni

1825) 21.März'1*8-29) 26. Januar 1835) 4. April 1837. 11, Ja

nuar 1843-8. 17. April 1848 (fammtlici) in der Geietzfammlung). Das

Minifierium befteht gegenwärtig aus drei A-bätheilungen) mit be

fonderen Directoren: 1) fiir Domainen und Forfte) 2) für

dizzBerrvaltung der Steuern) 3) für Kaffen und Etats.

Your_ Finanzminifierium reffortiren) und zwar von der erften Abtheilung.

die_ höhere Forfilefhr) xtflalt zu Neufiadt-Eberswalde. von der zweiten das

H-gugtftemhelmeig n) das Stempelfiscalat und die Erbichaftsfiempel

verwxt WBS-r Berlin und den Regierungsbezirk Potsdam) die Pro
vinzialftleuer a e für die Provinz Brandenburg und Realifationskafie

der Kaffenanweifungen) die Salzfartorei in Berlin) das Hauptfteueramt

inlandifme Gegenflände in Berlin nebft dem Wechfelfiernpelamt)

das Hauptfieuerarnt fiir ausländifche Gegenfignde in Berlin) das Ge

werbefieueramt. F) Von der dritten Abtheilung reffortiren die General?

lotteriedirection) „die Generaldirection der allgemeinen Witcwenver

pflegungscinftait) das geheime Minifierieileirwiv. ,w : n

N ...M Dent Finanzminifter find untergeordnet: die S e e h a n d l u n g )

das königliche Leiha mt. Den Werften Grund zur Seehandlung

legte Friedrich ll. 1772.- Im_ Jahre 1820 wurde fie als „General

direction der Seehandlungs-Societät" mit allem Eomptoirs zu einem

ßelhfifiändigen Jnfiitute erhoben578)) mit der Aufgabe) als Banquier

des Staates zu fungiren) insbefondre durch Betrieb des Ausfuhrhandels

mitvaterländifchen Producten) daher auch durch Rhederei und vorzüglich

durch unterfiithung von Priuatunternehmungen) wobei mannigfache

Privilegien befiehäk?) „Das königliche Leihamt ift 1834 von Seiten

berg-Seehandlung gzghxghgtuund verfährt nach dem Reglement vom

8*, Februar d* 58075 twin-i' Wen-

__ “ Der oberen-Leitung des Finanzminifters unterliegt als eine) *von

derz allgemeinen Finanzverwaltung abgefonderte) feldftftändige und fiir

litt*: K“;“'1'--*-).;;..a ,. .- . -. ...i .

 

1:* 5784) cc-Jabinetsordre ooin'1'7.' Januar inder Gefehfammlung S. 25.

'"6 579)* Da die ,Seehandlung ihrer Veflimmungi gemäß 'auch auf dem inlän-*

difchen» Märkte als felbflkfiändiger Gewerbtreibender und Fabrikant auftrat)

rpm-den .ihr manuigfactiexidrmünfe gemacht) deren *Widerlegung) zugleich mit

einer Deiriiellung ihrer gefammten Wirkfamkeit) in einer amtlichen Denkicbrift

erfolgte: Die Verhältnifie des königlichen Seehandlungsinfiitutes) deffen Ge

fchiiftsfiihritng und indnftrielle Unternehmungen) Berlin 18715 4. Bei der Ver

äußerung verofändetei-,Wolleift die Seehandlunabon gerichtlicher Einwirkung

befreit.“ 'nach der Eabinetsordre vom' 20. Mai 1826 (Gefetzfammlung S.44).

Es wird ,ihr uberhaupt durch die Eabinetsordre vom 31, Januar 1827 (Gefetz

fammluttg-_S. 24) die Vefngnißzum außergerielnlimen Verkaufe der ihr ver

pfiii-drten Effecten beigelegt, ' * " . '

580) Das Reglement nebit der Eabinetsordre vom 25. Februar 1834 findet

fich in der Gefeßfammlung S. 23 flg. Verb. den Allerhöchfleu Erlaß vom

12. Augufi 1850) in derGefehfammlung S.370. “

*(7.
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k . n7- rq ' , 'gewiffe Gefäoafte unbedingt verantwortliche Behörde: die Haupqf:

verwaltung der Staatsfchulden) mit der Staatofchulden*:

tilgtingskaffe) der Eontrolle der Staatsvapiere und der Staatsfmulden

Eommiffion zu Berlin. Ihre Einrichtung beruht auf der Verordnung

vom 24. Februar 1850581). Ihr unterliegt auch die Verwaltung des

Provinzialfmuldenwefens 582)) fowie die Verwaltung der von “den

Beamten eingezahlten Eautiotten 383), ,

4) Das Mimifterium der geiftlichen) Unterrichts)

und Medicinalangelegenheiten. Bis zum Iahre 1817

gehörte das Medicinalwefen zur Abtheilung der allgemeinen Polizei im

Minifierium des Innern) der Eultus und öffentliche Unterricht bildete

in demfelben Minifierium unter der fpeciellen 'Aufficht eines eigenen

Directors eine befondere Abtheilung. Die Verordnung vom 3. No

vember 1817 Nr. 1115W) feizte aber feft: der Minifter des Innern

giebt das Departement fiir den Eultus und öffentlichen Unterricht und

das damit in Verbindung fiehende Medicinalwefen ab. Die Wurde

und Wichtigkeit der geiftlichen und der Erziehungs- und Schulfaären

macht es räthlich) diefe einem eigenen Minifter anzuvertrauen. Seit

dem befteht diefes Minifterium zuerft in drei, gegenwärtig in vier Ab:

theilungen:1)fiir die äußeren evangelifchen Kirchen:

angelegenheiten; 2) für die fatholifchen Kirchenan

gelegenheitenz 3) für die Unterrichtsangelegenheiten;

4) fiir die Medicinalangelegenheitenk_ In Betreff der

lehrer-en hat der Allerhöwfie Erlaß vom 22. Juni 1849 befiimmt) daß

die gefammte Medicinalverwaltung) mit Einfchluß der Medicinal- und

Sanitätspolizei auf diefes Minifierium übergehen folie 583b).

Es reffortiren von diefem Miniflerium: die königliche Acabemie

der Wiffenfcizaften zu Berlin) unter dem Protectorat des Königesz ebenfo

die königliche Academic der Kimfte zu Berlin) mit den von derfelben

abhängenden Kunfi-) Bau: und Handwerksfmulen in den Provinzen;

ferner die Kunfiacademie zu Königsberg und Diiffeldorf) die königlichen

Mufeen zu Berlin) der Verein zur Beförderung des Gartenbaues in

den Königlichen Staaten) die wifienfchaftlimen Anftalten zu Berlin) (die

königliche Bibliothek) die Sternwarte) das chemifme Laboratorium) der

königliche botanifche und zoologifche Garten) das königliche Herbarium))

die univerfitäten zu Berlin) Bonn) Breslau) Greifswald) Königsberg)

i181) Gefehfammlung S. 57 flg. Diefes Gefeiz tritt an die Stelle des vom

17. Januar 1820 Z, ein-nel (Gefetzfarnmlung S. 9).

582) Cabinetsordre vom 2. November 1822) in der Gefeßfammlung

S, 229.

583) Eabinetsordre vom 11. Februar 1832 Nr. 6) in der Gefeßfamntlung

S. 62.

5833) Gefeizfammlung S. 289.

583b) Gefetxfammlung S. 335.

*'"*-:Ö-r '.
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Mimfter) die philofophifG-theologifwe Lehranflalt des Innenohr-juin

'kheoclorianum zu Paderborn) das Predigerfeminar zu Wittenberg)

das, Seminar für gelehrte Schulen zu Berlin und Breslau) das lyse-um

[josjönum zu Braunsberg mit einer' phllofophifwen und theologifmen

Facultät) die wiffenfwaftliwe Deputation für das Medicinalwefen zu

Berlin) die Direction des Eharits-Krankenhaufes und der Thierarznei

fchule zu Berlin) die Obereraminationscommiffion fur die höheren

Stagtspriifungen del Medicinalperfonen in Berlin) die perpetuirliGe

Commiffion zur Aufrechthaltung der Hofapotheke zu Berlin) das

Dornkirwencollegium.

_Hierher gehört auch als Eentralbehörde der evangelifhe

Oberkirchenrath.

Die obere Leitung der Angelegenheiten der evangelifmen Landeskirche

war friiher dem_ reformirten Kirchendirectorium (geftiftet am 10. Juli

1713)) dem franzöfifchen Oberconfiftorium (am 26. Juli 1701) und

dem lutherifwen Qberronfifiorium (am 4,. October 1750) für die teutfcin)

franzöfifG-Reformirten und, Lutherifrlyen rein. übertragen W). Bei der

umgeflaltung der Behörden im Jahre 1808 und 1809 wurden diefe

kirchlichen Organe aufgehoben und, ihre Functionen dem Minifierium

des Innern. left, 1817 dem Minifierfum der geifilicklen Angele enheiten

uberwiefenösä). Auf den Vorfchlag der Genejalfynode von 1.8.) 6 wurde

aber durch die Verordnun vom 28. Januar 1848 ein rdnugelifhes

Dberconfifioriurn errichtet 86)) welches dazudienen follte) die Selbfi

ftänbigkeit der evangelifchen 'Kirche anzubahnen. Noch ehe daffelbe

jedoch in Wirkfamkeit trat) .erfolgte nach der Bekanntmachung des

Staatsminifieriums; vom 15. April 1848 die Wiederauflöfung deffel

ben587). Das Bediirfniß _eines Organes zur 'felbftfiändigen Verwaltung

der inneren kirchlichen Angelegenheiten führte nunmehr zu der Aushilfe)

daß die evangelifwe Abtheilung ,des Minifteriums der geifiliwen Ange

legenheiten damit durch den Allechöwfien Erlaß vom 26. Januar 1849

betraut wurde 58U). Gemäß Eabinetsordre vom 29. Juni 1850)

betreffend die Grundzüge einer Gemeindeordnung) und die Einfehung

584) S. Iacobfon) Gefclnwte der Quellen des preußifwen Kirchen

rechtes Th. l) Bd. ll) S. 100) 101) 111, Die Urkunde über die Fondation des

reformirten Kirchendirertoriums und die Infiruction für das lutherifche Over

confifiorium find abgedruckt in den amtlichen Mittheilungen aus der Verwaltung

der geifilichen und unterrichtsangelegenheiten) Jahrgang l (Berlin 1847 8.)

eft 5.

585) Iacobfon a. a. O. S. 209 flg.

586) Gefegfammlung S. 28.587) Allgem. preußifwe Zeitung 1848 Nr. 107. Gefehfammlung S. 114, l

588) Gefeßfammlung S. 125. Verb. die (Cireulare vom 7. u. 13. Februar

1849)' ,im Minifierialvlatt für die innere Verwaltung S. 13) 17. S. iiberhaupt

Actenfiücke aus der Verwaltung der Abtheilung des Minifteriums der geiftlirhen

Angelegenheiten für die inneren eoangelifchen Kircbenfawen) Berlin 1850.
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des evangelifeben Oberkrraoenrertheez- »nehfi Refiorcreglement-fur (die evan

gelilehe Kirebenverwaltung 589). i| der evnugeliWe Oberkjxebenrath' an

die Stelle der Mrinifierialadtheilung getreten. *Betrunkene-(1- ne 11m0?

5) Das Mjnjfierium _für Hande-ß Gewerbe-Urn!)

öffentliche A rbe-iten. e) Durch die Verordnung vom 27. Oct-over

1810, wurden im Mjnifterium des Innern befondere Adtheilungen für

den Handel ,und nie Gewerhe- fuwie frre das Pofiwefen befbimmt. Dureh

Cadinetsordre vom 3, Juni 1814 wurde das letztere felbftfiäredig “dem

Geneca-c-Pofimeifier uberwiefen. Die Handelsfamen gingen naeh der

Calxjnetsordre non) 2, December 1817 auf ein eigenes Handels-minute

rium Über, welches aber durch die Eabinetsordre vom 8. Juni 1825

wieder aufgelöft un() nem Minifterium des Innern ejnverleibt wurde.

foweit nicht einzelne :Gegenfiänye an's Finanzminifierium fielen590),

Fur die Gewerbeangelegeuheicen wurde unterm 12. Januar 1835 ein

eigenes Minifterium errechnete indefien fchon durch Cabinetsor-dre vom

13. December 1837 wieder aufgehoben591). Der zum Erfaße ein

geführte HanHeZlB-.Zrath und das Haueelsamt (Verordnung yon' 7..Iuni

1134-10592) bejrxe Wen das Bedürfniß niebtz daher in Folge yoieyerhylter

Anträge der PtM Blalfiände und einer Petition pesperejn-igtenLeurdtgg-es

von 1847593) *f xderlikönixz entFclxloße ein Minifierium fur Handel. Ge?

werbe und öffentliche Arbeiten zu *bilpeu- welgzes yyrzugelryejfe auch den

arbeitenden und gewerbcreibend-en Clafien per fiädrifrhen wie derlänelichen

Bevölkerung [eine -Fürforge wilrmen follte. Naä) der (ZalZinetZWZep-rm

27. .März und dem Ertafie ee dae-Sreexemxmfieuem pnze-r-.e-:Lcprex
1848 593-) wurde das neue *N "n lin_ [ein Vefiorf fallenden

Gelcbäften desFinqnzmiuiiK-MWs-,iewße s .init-reinen p-?SIVWM

gebjldet- ihm ane) das Petty-erneuer- ,- erneuerte dee -ßenyxlee
amtes einverleibt. Die landwtrtßf legen-heiten fine hall!

darauf wiede,- abgezkpeigt (f2 bei “ „F 5W x. Ykinißexeeern Wehe

ö

  

aus funf Abtheilungen. e er e Abt eilung.n1a.cl7rnae.1H.e

n e r _a l- P o | a m t aus 3:924?? das unter einen-NW? .ofiyireetox fieht
l . . 1F * B

und zu deffen Reflort 121e_ _egraphendirectxan-:pfi- er'1*;*2'1Ü['l.!?-* Wu nrel-rlnarejL

589) Gefelzfammlung S. 343 f. Vgl. Actenftücke aus der Vcrrvaltung

des evangelifmen Oberkircbenrathes. Berlin 1851 flg.

59.0) Eefeßlammlung für 1817 S. 304» für 1825 S. 151. in??

591) S. Reglement vom 211. Februar 1835 (v. Kampb Iahrbüeber Bd.

x11', S. 237.). Cabinetsordre vom 11, Januar 1838r718ekanntmacbung des

Staat/sminifieriums vom _17. Januar 1838 (Gefeßfammlung S. 10. 11.), *

592) 'Gefelzfammlung S. 148. . -.'17 7)..

593) Vgl, die Allgemeine preußifehe Zeitung 1847 Nr. 149. wen;

593a) Gefeßfammlung S. 159. „.77 .-7

394) S. Verordnung vom 1. October 1849- im Minifierialblatt des In;

nern S. 297. - ue',

594a) Vgl. Verordnung vom 23. März 1849 betrefiend dee Cinfeßung

der Telegcaphendirection in der Gefeßfammlung S. 1415, „M7797 ZÜJQ. (euer.
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zu Berlin mit dem Zeitungstomptoir) dem Hofpoftamt) den Eifenbahn

Pofifpeditionsämtein und dem Immediat-Oberpofiamt in Hamburg)

fowie die Provinzial-Pofibehörden gehören. Die zweite Abtheilung

für die Verwaltung der Eifenbahnangelegenheiten hat

die verfchiedenen königlimen Directionen) Commiffionen) Commifiariate

der Eifenbahnen unter fich. Der dritten Abtheilung fur die Ver

waltung des Land-) Wafier- und Chauffee-Bau

wefensöii") find untergehen die temnifche Baudeputation 591c)) die

Bauacademie) die Bau- und Gewerbefchulen) das Schinkeyfche Mu

feum. Von der vierten Abtheilung) welcher die Verwaltung für

Han del und Gew erb e obliegt) reffortiren die teämifche Deputation

für Gewerbe) das technifche Gewerbeinftitut) die Normal-Erziehungs

commiffion) die Porzellan: und Gefundheits-Manufactur) die Navi

gationsfmulen) und von der fünften Abtheilung) zu r Verwaltun g

für Berg-) Hittten- und Salinen-Wefen) die Provinzial

Bergbehörden.

6) Das Minifierium des Innern-M). BeiderErrichtung

im Iahre 1808 unterlag demfelben die gefammte innere Landesverwal

tung in fechs Abtheilungen (für die allgemeine Polizei) die Gewerbe

polizei) fiir den Cultus und öffentlichen unterricht) die allgemeine Ge

fehgebung) die Medicinalfamen und die Angelegenheiten des Bergbaues)

der Münze) Salzfabrication und Porzellan-Manufactur). In Folge

der fpäteren Reffortveränderungen find aus dem weitverzweigten Minifie

rium des Innern viele Gegenftände zur Errichtung befonderer Minificrien

genommen) jenem aber folgende Inftitute und Angelegenheiten gegen

wärtig unterworfen: das fiatifiifme Bureau 393') und das damit ver

bundene meteorologifche Inftitut) das Polizeipräfidium zu Berlin mit

dem Polizeiamt zu Charlottenburg und der Commiffion zur Priifung

der Bauhandwerker) das Domcapitel zu Brandenburg) die ritterfmaft

lichen Creditvereine.

Nach dem königlichen Erlaffe vom 3. October 1848 bearbeitet das

Minifierium des Innern in Gemeinfchaft mit dem der Iuftiz die

Thronlehen und Standes-fachen 596).

594b) Vgl. Verordnung über die obere Verwaltung des Vauwefens vom

22. December 1849) Cabinetsordre vom 14. Januar 1850) in der Gefehfamm:

lung für 1850 S. 13 flg.

594e) S. Gefchäftsregulativ vom 28. Februar 1850) im Minifterialblatt

für die innere Verwaltung S. 34 flg.

595) Die frühere Bezeichnung: Minifierium des Innern und der Polizei

*iii fortgefallen. S. Cabinetsordre vom 17. Juni 1842 (Minifterialblatt für

die innere Verwaltung S. 175).

5953) Die Unterordnung erfolgte nach dem Allerhöchfien Erlaffe vom 10.

Juli 1848) in der Gefehfammlung S. 337.

596) Gefesfammlung S. 269.
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7) Das Iuftizminifieriumö97). Bis zum Iahre 1808 zer

fiel das Iufiizminifierium nach den Gegenfiänden in das Generaldeparte

ment) Militärdepartement) Eriminaldepartement) Lehndepartement)

Geiftlichedepartemenl) franzöfifche Eoloniedepartement) und außer

dem nath den einzelnen Landestheilen in Provinzialdepartements) welche

unter die Iuftizminifier in Berlin vertheilt waren) mit Ausnahme

Schlefiens) wo der Iufiiz-Provinzialminifier neben dem dirigirenden

Provinzialminifiec in Breslau refidirte. Die Würde des Großkanzlers

erhielt feit von Eoccejls Ernennung (1731-4755) derjenige Iuftiz

minifter) welchem das Generaldepactement und in Verbindung mit

demfelben das Provinzialdepartement der Kurmart und Ofipreußens

übertragen war. Er führte den Titel: (Liieitle inetiee. Diefe Ein

richtung änderte die Eabinetsordre vom 25. November 1808 und das

darauf gegründete Publicandum vom 16. December d. I. Hierdurch

wurde nur Ein Iuftizdepartement begründet) die Stellung des Iuiiiz

minifters felbft aber durch mehrere fpätere Verordnungen näher befiimmt

(f. unten). Durch die Eabinetsordre vom 9. Februar 1832 wurde das

Iufiiztninifierium für Gefehesrevifion) in Verbindung

mit der Verwaltung der Iufiiz in den Rheinlanden) von dem Iufiiz

minifterium für Verwaltung überhaupt gefondert598)) dem

lehteren aber wiederum durch Eabinetsordre vom 17. December 1838

auch die Adminiftration der Rheinprovinz zugewiefen 599). Nach Ent

laffung der beiden Iufiizminifier im März 1848 wurden die beiden

Minifterien Einem Chef übertragen) durch den königlichen Erlaß vom

1. September 1848 aber ift das Iufiizminifterium für Gefeßesrevifion

ganz aufgelöfi und die Gefchäfte deffelben find mit dem Iufiizminifierium

verbunden worden600). Zugleich ift auch die im Iahre 1842 neu

begründete Gefehcommiffionöm)) welche dem Minifierium für

Gefehesrevifion untergehen war) aufgehoben.

 

In Gemeinfchaft mit dem Minifiecium des Innern bearbeitet das

Iuftizminifterium die Thronlehen und Standesfachen (f. Anm. 596))

- in Gemeinfchaft mit dem Kriegsminifier hat es die Oberauffiwt über die

Militär-Iufiizverwaltung 60i)) fowie mit dem Minifterium für land;

597) Vgl. Jahrbuch der preußifchen Gerielnsverfaffung) Berlin 1852

S. 52 f. Starke) die beftehende Gerichtsverfaffung im preußifchen Staat

S. 428 flg.

598) Gefeßfammlung S. 15.

599) Gefelzfammlung für 1839 S. 12.

600) Juftizminifterialblatt S. 329.

601) S. Eabinetsorbre vom 28. Februar und 8. April 1842) im Iufiiz

minifteriutn d. I. S. 182) 183.

602) S. Patent vom 23. October 1798 über die Errichtung eines Militär

jufiizdepartements) im di. 8. (t. "kom, x. Fol. 1781. v. Rabe) Sammlung

Bd. i7) S. 231. ' *
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w-ietbiäiaitlicbeziiingelegenheiten über :dic-Geicbäitsheerngltung und das

Perlen-il des Revifionsroleegiums für--Landesculturßtcbenkkk). _ er 72a

.im Das Bureau des Juftizminifieriums.zerfällt in. fiinf iiber-ei

luugen: Expedition. Ealculatur) Kaffe.- Regjiira-tur und. Manuel.

unmittelbar unter dem Iufiizminifiec fiehen ders Obextribenel. -iiex

Vheiniicbe Revifions- und Eaffationshof) die Immediat-JWizeäEW-iä

nationscommiiiien 11755 errichtet) ein Präfident und »fieben Mitglieder)

welche in zwei Abtheilungen für die altländifcizen und cheiniiceen P444,

fungen beflienmc find)) das Kammergeriwt und die Aliyellationsgerfchze.)

- 8) Das KriegsminifieriumöA). Seine Werbältniiie-iind

geregelt durch das Publirandum vom 18. Februar 1809 zer)) „dig

Departementseintheilung vorn 2.8. Augufi 1814604). Hiernach) zerfäljz

es in drei Departements. l. ,Das allgemeine Kriegsde

partement mit vier Abtheilungen- i) Für die Armeeenge

legenheiten) als die Organifation) Ausbildung und Grundverfaffung

des Heeresz 2) die Angelegenheiten der Artillerie) der Auscüfiung des)

Heeres) der Feftungen u. f. w.z 3) die Angelegenheiten der Ingenieure!)

Anlagen und Erhaltung der Feftungswerke) die _Auf-ficht über die Ban

kaffen der Fefiungen) Unterbringung der Bau.- und Staatsgefangenenz

4) die Marineangelegenheitett607). Dazu kommt noch eine befanden

Abtheilung für die perfönlicloen Angelegenheiten) welche -unmillklbqc

unter dem Kciegsminifier ftehen. Hierher gehört qurbdie geheime

Kriegsranzlei. ll. Das Militär-Oceonomie-deparien-zeug

mit vier Abtheilungen. 1) Für das Kaffen- und Etatswefen)

nebft den früher von einer eigenen Abtheilung bewegten Militär-picture*

saßen-Angelegenheiten) und denjenigen Gegenftänden) welehe das Militärz

knqden-Erziehungsinfiitut zu Annaburg betreffen; 2) die Naturau)

Verpflegungs-) Reife- und Vorfpannangelegenheitenz 3) das_ Bekleiz)

dungs-) Equipagen- und Trainweienz 4) das Ser-vis? und-Lazaretvnelen

][]. Die früher zum zweiten Departement gehörige Abtheilugg für das

Jnvalidenwefen ,ift durch _die Eabinetsordre vom 28. Februgr1z34

davon getrennt und beliebt fiir iich. jedoch in Verbindung 1nitöenbe?
e'

Departements; ebenfo die Abtheilung für das Refmontjfrgngsween(
- e

Zum Reffort des Minifieriums gehören 1' die Remonteinfpeetion) das

603) S. Verordnung vom 22. November 1844 (Gefehfammlung für 1815

S. 19 flg.

604) S. A. v. Wihle b e n) Heerrvefen und Infanteriedienfi der königlich

preuß. Armee) 3. Aufl.) Berlin 1851. G. Mefferfchmidt) die Verwaltung

des Militärhaushaltes in Preußen) Berlin 1853. Verb. die jährlich erfcheineude

Rang- und Quartierlifie der Armee.

005) Jin u. 0. 0. rom. nu. Fol. 785. v. Rabe) Sammlung Bd. 111)

S. 40.

60.6) Gefehfammlung S. 77. ,

607) S. den Allerhöcdften Erlaß vom 5. September 1848.. im peer-küchen

Staatsauzeiger Nr. 164, .

eit*
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Generalauditoriat (f. Anm. 602 und 761). die Generalmilitärkafie

(mit zwei Abtheilungen. von denen die erfie eine Unterabtheilung für

das Jnvalidenwefen hat. welche zugleich die Militarpenfionsiaffe ver

waltet. die zweite Abtheilung zugleich die Gefchäfte der Militärwittwen

Kaffe beforgt). die Ober:Eraminationscommiffion für Militär-Inten

danturbeamte. das Militärerziehungs- und Bildungswefen (Obermili

tär-Eraminationscommiffion. Militär:Studiencommiffion. allgemeine

Kriegsfchule. die Directoren der Divifionsfchulen. die vereinigte Artillerie

und Ingenieurfmule. die Commiffion fiir die Aufnahme von Knaben

in das königliche Eadettencorps. das Eadettencorps felbfiöiw). das _

Directorium des Potsdam'fchen großen Militärwaifenhciufes. das Militär

knaben-Erziehungsinfiitut zu Annaburg). das Militär-Medicinalwefen.

die Artilleriewerifiätte. die Gewehrfabriten. die königlichen Pulver

fabriken. Gefchitlggießereien. Artilleriedepots. Feuerwerkslaboratorium in

Spandau. Modellhaus fur Feflungsmodelle in Berlin. die Mgrjnedeppts.

die Provinzialbehörden für die Militäröconomie.

9) Das Minifteritrm für die landwirthfwaftlichen

A n g e l e g e n h e i t e n. Dafielbe iii durch Abzweigung vom Minifterium

fiir Handel u. f. w. am 25.Juni 1848 gebildet worden609). Zu feinem

Reffort gehören die Eentralrommiffion für die Angelegenheiten der

Rentenbanken 610). fowie die Provinzialrentenbanken 61W). das Landes

öconomiecollegium (begründet durch die Eabinetsordre vom 16. Januar

1842)61|). das Revifionscollegium fiir Landesculturfawen (unter der

MitauffiGt des Iufiizminifieriums. f. Anm. 603). die höheren land

wirthfchaftliwen Anfialten zu Eldena. Proskau (bei Oppeln). Poppe-ls

dorf (bei Bonn). Waldau (bei Königsberg)612). die Haupt- und Land

geftiite. welche nach der Eabinetsordre vom 15. Februar 1811i einem

608) Vgl. den Allerhöwften Erlaß vom 19, September und 3. October

1848 (Minifterialblatt für die innere Verwaltung S. 328 flg.) über die umge

fialtung des Cadettencorps.

609) S. den Allerhöchfien Erlaß in der Gefetgfammlnng 1848 S. 159.

610) Vgl. den Allerhbwfien Erlaß vom 21, Mai 1850. betrefiend die Er

richtung einer befonderen Eentralcommiffion u. f. w. Gefebfammlung S. 334.

nebit dem (Circulare vom 11. Juni 1850. im Minifterialblatt fiir die innere

Verwaltung S. 191.

610a) Gefeß über die Errichtung von Rentenbanken vom 2. März 1850

(Gefeßfammlung S. 112 flg.. S. 364). Allerhbchßer Erlaß vom 24. Juni

(a. a. O. S. 341).

611) S. Circularverordnung vom 2. März 184,2. die _Errichtung eines

Landesökonomiecollegiums betreffend. im Minifterialblatt _für die innere Ver

waltung S. 21 flg. Regulativ vom 25. März 1841. dafelbft S, 128 flg.

612) S. Eircular vom 19, Mai 1835 iiber die Errichtung einer ftaats

und landwirthfcbaftlicljen Academie zu Greifswald und Eldena in v. Kampß

Annalen Vd. xix. S.408 flg.. verb.404 flg. Plan über die An alt zu Poppcls

dorf vom 11. April 1847. im Minifterialblatt des Inner." S. 34 flg.. .ri-bar die

zu Proskau dafelbft S. 206 flg. Die von Waldau 1| noeh nicht organifirt.
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eigenen Oberftallmeifier untergeben313)) im Jahre 1838 der concurriren

den Mitwirkung des Minifteriums des Jnnern überlafien 611)) im Jahre

1848 aber ganz dem Minifierium für Handel und Gewerbe zugewiefen)

von dem fie auf das landwirthfchaftliche Minifierium übel-gingen 313).

Durch den Allerhöclfiten Erlaß vom 26. November 1849 find die Ein

deichungs- und Deich-Societätsangelegenheiten) mit Vorbehalt der

Theilnahme des Minifiers für Handel u. f. w. in den geeigneten Fällen)

diefem Minifterium übertragen315“). Demfelben unterliegt auch die

Stammfchäferei zu Frankenfelde bei Wriehen.

10) Die preußifche Bank. Jm Jahre 1765 befchloß

Friedrich 11. die Errichtung von Haupt: und Nebenbanken und begründete

dergleichen zu Berlin) Breslau) Königsberg 616)) demnächfi 1768 zu

Stettin) Magdeburg und Minden 1317). Die Verhältniffe derfelben

wurden durch befondere Reglements und fpecielle Verordnungen geregelt)

welche durch die Depofitalordnung vom Jahre 1783 ergänzt wurden618).

Im Jahre 1808 wurde die Bank dem Finanzminifterium untergehen)

durch Eabinetsordre vom 3. November 1817 aber als felbftjtändige

Behörde organifirt319). Jhr Gefchäftskreis zerfällt in drei Eomptoirs:

1) zur Belchaffung des Metalls für die Münze) den Ein- und Verkauf

der Wechfel und Transport der Reveniien; 2) das Depofitencomptoir)

welches Eapitalien gegen mäßige Zinfen übernimmt (2) 21)/2 und 3 Pro

cent für Jedermann) für milde Stiftungen und Minderjährige); 3) das

Disconto- und Lombardcomptoir) welches gegen ficheres Unterpfand

Darlehen ausgiebt.

Durch die Eabinetsordre vom 11.April 1846 ift die Betheiligung

von Privatperfonen bei der Bank genehmigt 6A1). Darauf erging) mit

Aufhebung des Bankreglements vom 29. October 1766 und der Ver

ordnung vom 3. November 1817 eine neue Bankordnung unterm

5. October 1846 für das nunmehr als „Preußifche Bank" be

zeichnete Jnftitut371). Die damit verbundenen im Jahre 1848 er

richteten Darlehenskaffen (Gefeh vom 15. April 1848) find durch das

613) Gefeßfammlung S. 101.

614) Cabinetsordre vom 11. Januar) Bekanntmachung des Staats

minifteriums vom 17. Januar 1838) in der Gefehfatnmlung S. 10) 11 flg.

615) Vgl. den Allerhbchfien Erlaß vom 11. Augufi1848) in der Gefeg

fammlung S. 228.

615a) Gefetziammlung für 1850 S. 3. Verb. Eircular vom 9. Januar

1850) im Miniflerialblatt für das Innere S. 12) 13.

616) 110e. (1. l). 70111. lil. Nr. 63 u, 90.

617) 170e. c, c, rom. [e. Nr. 72) 73) 77.

618) S, befonders Depofitalordnung Tit. 1) s. 35 flg.) Tit. 11) s. 209 flg.

Vgl. überhaupt Ergänzungen und Erläuterungen der preußiiehen Rechtsbümer

Th. 17) S, 568 flg.

619) Gefehfammlung für 1817 S. 295.

620) Gefehfammlung S. 153.

621) Gefetzfammlung S. 435 flg.
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Gefeß vom 30.April 1851 wieder aufgelöft worden. Von der Haupt

bant in Berlin reffortiren die Bei-nianfialten in den Provinzen) nämlich

das Banidirectocium in Breslau 622)) die Banicomptoire und Bank

rommanditen 622“).

.Hierher gehört auch die Jmtnediatcommiffion zur Controlirung

der Banknoten) nach der Cabinetsbrdre vom 16. Juli 1846 622"). ,zH-m

11) Die Oberreclonungsfammer. Die Verordnung vom

3. November 1817 fuhrte die Generalcontrolle der Finanzen für das

gefammte Etats-h Kaffen- und Rechnungswefen ein. ,mNamdem diefe

durch Cabinetsordre vom 29. Mai.)1826 aufgehoben warfdxh)) wurde

die früher mit ihr verbundWObert-ecl)nungsiammer ein felbfifiändiges

Organ) als oberfteRevifionsbehörde für alle Rechnungen der gefammten

Verwaltung aller Eivil- und Militärbehörden) deren Fonds aus könig

lichen Kaffen fließen. Bei der Superrevifion befolgt die Kammer)

welche fich in Potsdam befindet) die vom Könige vollzogene Jnfiruction

vom 18. December 1824 624). Durch die Verfaffungsurkunde Art.

104 ift ein befonderes Gefeh iiber die Einrichtung und :die Befugniffe

der Kammer in Ausficht gefreut) außerdem aber beftimmt: die Vech

nungen uber den Staatshaushalts-Etat werden von der Oberrechnungs

kammer geprüft und feftgeftellt. Die allgemeine Rechnung iiber den

Staatshaushalt jeden Jahres) einfchließlici) einer uebecfiwtder ,Staats

ichulden) wird mit den Bemeriungezßzder Oberrechnungskammerzur

Entlafiung der Staatsregierung den Kammern vorgelegte))- Mit diefer

Behörde ifi eine Commiffion verbunden zur Revifion derzNemnungen,

der Bank und der Seehandlung) fowie zur Beeirbeitung anderer) zum

Reffort der Oberrewnungskammer gehörenden) in Berlin zu erledigen

denzYWugsgngel-_genzheitemz desgleichen ,die Bureaubeamten der

K“W"-'".-en abi-r*- fie.- : _ *-18 msi »ru ..fein t., 7M]

Die Stellung der Nitniftet:e und fonftigen Vor

ftände der Eentralbehörden ift bereits in den Verordnungen

feit 1808 näher benimmt. Jeder Staatsminifter foll hiernach die ihm

anvertraute Verwaltung felbfiftändig) unter unmittelbarer Verantwort

lichkeit gegen den König felbft) zu fiihren haben. Cvliegt ihnen ob)

an den König Bericht zu erftatten und von ihm die Befehle entgegen

,„ 622) S. Statut für die ftiidtifzhee Bank in Breslau vom 10. Juni 1848)

in der (Hefehiammlung S. 145 flgxxxj' „c- 4.

622a) Vgl. Bekanntmachung des Chefs der Bank vom 31. December 1846

über den erweiterten Verkehr der Bank in den Provinzen() im Minifterialblatt

des Innern S. 270. 7:77

622b) Gefeizfainmlttng S. 264.

623) Geießfammlung S. 45, Verb. mit v. Kamps Jahrbüchern Bd.

7111711) S. 296 flg. (Cabinetsordre vom 29.Mai 1826) betreffend die näheren

Anordnungen wegenEinriciztung der Staatsbuehhalterei und wegen der künftigen

Etatsrevifionen). "*7 __

624) In v. Kam ps Annalen Bd. ue) 2 fig. 'W37



der -.

zu nehinetrll* Dureh die Umgefiiilcnng der Staatsverfaflung feit 1848

ifi- in bim Vieihölmiffe der Minifier zum Könige nichts geändert) wohl

aber in' ihrem Verhtiltniffe zu der Landesvertretung) in Folge der Be

fiimmungen der Verfaffungsutkunde Art. 44: Alle Regierungsacte des

Köiiiges- bediirfen zu ihrer Giltigkeir der Gegenzeichnung eines Minifters)

welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt; iowie des Art. 61 :

Die Minifiet 'können durch Befchluß 'einer Kammer wegen des Ver

brechens der Vetfaffungsverlelzung) der Befieclmng und des Verrathes

angeklagt werden. lieber folche Anklage entfcheidet der oberfie Gerichts

hof d-er Monarchie in vereinigten Senaten. Die näherin Befiimmungen

Über die Fälle der Verantrvortliwkeit) über das Verfahren und über die

Strafen werden einem befonderen Gefetze vorbehalten. Mit der Feti

ftellung diefes Gefehes haben fich die Kammern von 1850-4851)

jedoch ohne Ref-near) befchäftigtöilö).

M" .Die Minifkec verfügen in dem Kreife ihrer Verwaltung fo weit

frei) als nicht bei gewiffen Gegenftcinden die Genehmigungwes Königes

oder eine vorhergehende collegialifme Berathung erforderlich ifi. Schon

die-Berordnung-udm 27. October 1'810 enthält dariiber genauere Vor

frhrifrenzmit Beritckfichtigung des Refivrts der einzelnen Minifierien.

Ittsbefondre fiir-rd fie zum Erl-affe foicher Verfügungen) ivelme das Gefeß

nicht* -cinditnrjc oder nicht eine gefehliche Declaration enthalten) ohne

befondere *Autorifation befugt (Cabinetsordre vom 4. Juli 1832). Es

l

 

liegt ihnen das Anftellungsivefen der Bean-rien ihres Refforts ob. fowi?L

die Airfficht iiber die Führung derfelben 62(i). k"

111".. .12. . - i... . *I

:udgicirlreuz- Z.. Provinzialbehörden. 74W!

*"7 Diiit-Vieihriktit-*We der Bihö-iden-in-'den 'eiiiize-lnenPkobiiizeni-öarett

bis zum Anfange des jehigen Jahrhundertes höchft verichiedeit.- -Etne

Befrieigucig fixieren-ee Differenzen uieirniögeieiifiewleiclzeiageete wurde
rteeetrfd-ie-V-erordnung oma 20*. December 1'808 iioeg-en* verbeffertec

Einriciltrihg -oer Provinz-leere) -Pvtizeiit- *und Finanzbehörden W) *vor

bereitete-rend dureh-die Verordnung röm- 50. April 1815 ea--Vötrzug

git-FUNK). Rechtspflege *und Verwaltung regel-c friiher häufig in

derfelbeir Hundz-edäheeao die fiiätereiGefißgkbung- eine Keeife tocgfiukrgec

(ÖWJ-KgködiäVerhandlungen 'der zweiten Kammer am 1.)-Z.) 7. Februar

und 30. _April _1851 lSi ung 17-19 u. 68) *in den itenographiiclfeit Berichten

S: i2siifkg-.z-1ö3Ft1i54fl .7 Verhandlungen der erlien Kammer am 9.741. u.

15. eteeet- 11851 (Staude; 39-41 n. 474)* in den ftenographifchen Berichten S.

918 flg.) 1110 flg.; vgl. auch Verhandlungen der zweiten Kammer ain 5, Januar

1852 (Sihung 8)__in den fienographifchen Berichten S. 65. ' _

626) Mg. iiberhaupt Ergänzungen *zum* allgemeinen Lanbretht Thea u)

Titel x. - ' * “

627) nme-a. a. 70m. tell) For. 679 flg. Mathis) juriltifehe Monats

fchrift Bd. llll) S. 339. v. Rabe) Sammlung Bd. l1() S. 467.

628) Gefehfammlung S. 55W. - c -
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gefchieden hat. Von den möglichen Eonflicten und der Hebung derfelben

ift weiterhin befonders zu fprechen. 1r

Seit 1848 wurde eine Umgefialtung iämmtlicher Provinzial

behörd-en angefirebt und der leitende Gedanke in der Verfaffungsurknnde

Art. »l05.->dcirgelegt)- darauf hin- auch die Verordnung vom 11. März

1850 fiir die Gemeinden) Kreife) Bezirke und Provinzen erlaffen 629).

Diefe neueren' Verfuche mit den dafiir ergangenen Gefeizen haben jedoch

wegen ihrer Unziveckmäßigkeit keinen Erfolg gehabt' (vgl. die Darfiellung

der Verfaffung). Auch fur' „die hohenzollertffchen Lande" find die in

den iibrigen Provinzen vefiehenden-'Einricljtungen theils fchon eingeführt)

theils wenigftens zur Einfuhrung gefeßlicl) beftimmt worden 6294*). i-..ini

- Die einzelnen _gegenwärtig beftehenden Behörden find ati-Mum

7 ..z- '»'["]4 fu .e'- .
:ZITAT-WN fAdijxMifirkäiöive *VX-rxwaäitängshekhööden.

"izle-Pitt Ausnahme der Provinz Pommern), an deren Spiße als

Statthalter der nächfie Thronerbe- nach erreichten Großjährigkeit gefieilt

ift) bilden überall das Haupt der ProvinzMl- tell-u (fine-J gewiß 'nme

-W1')-Die Oberpräfidenten'. i Die Einfiihrung »derfelven er;

folgte durch-das Publicandum vom-16. December .1-808. Nach der

erfien Infiruction fiir diefelben vom 23.December 1.808 63.0) wird ihnen

die dreifache Befiimmung zugerheilt). einen Vereinigicngspunkt für die

feder ein Regierungsdepeirtement hinausgehenden allgemeinen Verwal

tungszweige) namentlich die allgemeine Landespolizei- zu bilden) Stell

vertreter *fiir die oberften Staatsbehörden an Ort und Stelle zu fein)

und eine Behörde zu bildenni-welche bei vorkommenden Fällen nach

erweitertem-ganze Provinzen umfaffenden Gefimtspunkten ihr Gutachten

abgeben können. Erft durch die Verordnung vorn 30. April 1815

erhielt jede Provinz einen Oberpräfidenten) für welchen d:ie Infiructionen

vom 23. October 1817 und 31. December 1825 nunmehr maßgebend

wurden63l).9i** Derourfprirngliclje Plan) daß die Oberpräfidenten die

erfie berathende) beauffichtigende und ausführende Behörde fein foilten)

ift darin feftgehcilten und im Detail erweitert. Es liegt ihnen nämlich

ob: 1) die eigene Verwaltung. derjenigen Angelegenheiten) welche nicht

nur die Gefammtheit der Provinz betreffen) fondern welche fich auch nur

'ini-rn gnuxzilnii' ing noiJiJZnc-V 'eili- .non*tel-regilrgrrotnnuncnro?) nero

.s 

629) Vgl. v. Viebahn) liber die umbiidung der Provinzialbehörden und

die Einthoilung Preußens) in*'Dieterici's Mittheilungen des fiatifiifrljen

Bnrearis 1848 S, 113 flg.-termine!!- nu .zn tere. .rn-1

62941) S, das Grieß iiber die Gerichtsorgatiifation vom 30. April 1851

(Gefehfammlung S. 188 flg.)) welches fchon vollzogen ift (Jahrbuch der preuß,

Gerisjtsverfafiung S. 239) 240). Verordnung iiber die Organifationber Ver

waltungsbehörden vom 7. Januar 1852 (Gefeigfatnmlung, S. 35 flg.)

63v) n07. o. o. rom, x11) Fol. 475 flg. Mathis) jurijrifcoe Monats

frhrift Bd. till) S, 446 flg. v. Nabe) Sammlung Bd. lil) S. 402 flg.

631) In der Gefrtzfammlung fiir 1817) S. 230 flg.) fiir 1826 S. 1 flg.

...ce
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über den Bereich einer Regierung hinaus erfireckenz 2) die Oberaufficht

auf die Verwaltung der Regierungen) der Provinzialfieuerdirectionen

und der Generalrommiffionen zur Regulirung der gutsherrliG-bäuer

lichen Verhältnifiez 3) die Stellvertretung der oberfien Staatsbehörden

in befouderem Auftrage und bei außerordentlicher Veranlaffung. Dazu

gehören im befonderen 1) alle fiäudifcizen Angelegenheiten) alle öffent

li>)en fur mehrere Regierungsbezirke eingeriäoteten Inftitute und Sicher

heitsanftalten) die Pläne zu neuen Anlagen) Melioracionen) Strom

und Kunfifiraßenbauten) welche die Grenzen eines Regierungsbezickes

irberfmreiten) die Verhandlungen mit den commandirenden Generalen)

infofern der Gegenjiaud das ganze Armeerorps betrifft) die Wahrneh

mung des i113 circa 830W bei den Kacholifmen 632)) die Verhaltniffe der

Preffe633)) der Vorfiiz und die Leitung der Gefcheifre in den Con

fifiorienöW)) den Schul: und Medicinalrollegien. 2) Bei der Ober

auffimtg hat der Oberpräfident nicht an der Detailverivaltung diefer

Behörden Theil zu nehmen) fondern nur die Adminiftration zu beobachten)

deren Gang durch öftere Gegenwart und Beiwohnung der Sivungen

kennen zu lernen) und auf diefem Wege befonders für die Ueberein

ftimmung der Verwaltungsgrundfähe und die Confequenz-zder Aus

führungsmaßregel zu wirken. Berichte an die Minifierien und deren

Befrheide gehen durch feine Hand) fofern er dies näher bezeichnet. In

allen Fällen) in welchen er mit den Anfichten der Regierungen nicht

übereinfiimmt) hat er dem einzufendenden Berichte an das Minifterium

fein eigenes Votum beizufirgenöiiö). Er überwacht auch die Dienftfuhrung

und Lauterkeit der Beamten und verfiigt unter umftänden deren Sufpen

fion. Befchwerden über' die (oben bei 2 genannten) Behörden werden an

ihn gebracht und womöglich von ihm felbft erledigt) dagegen fteht es ihm

nicht zux- Ordnungsftrafen über die Regierungen zu verhängen 636).

3) In diefer RuckfiGt bildet der Oberpräfidenc die nachfie Inftanz bei

Conflicten der Regierungen unter fich und mit den anderen Verwaltungs

behörden; ifi ferner ermächtigt und verpflichtet) bei außerordentlichen

und dringenden Ereigniffen die augenblicklich erforderlichen Anordnungen

zu »treffenzt- bei Kriegsgefahr die gefammte Eiviloerroaltting zu über

nehmenm Jnsbefondre ift ihm noch frberwiefen) die Entfcheidung in

allen Communalangelegenheiten) die Eonreffion zur Anlegung neuer

632) Vgl. die Verordnung vom 27. Juni 1845 über die Reffortverhiiltniffe

der Provinzialbehönden in fatholifch-kirailichen Angelegenheiten) in der Grieß

fammlung S. 443 flg. und die fpiiteren Modificationeu derfelben. S. unten

Anni. 672. ea ... M...

633) S. die oben Anni, 3183 ritirten Gefeße u. f. w. nu! "mii"

634) Dies gefrhieht jetzt nur immer ansnahmsweife und commiffarifch.

635) Refcript der Minifterien des Innern) der Polizei und der Finanzen

vom 29. Januar 1842) im Minifterialblatt fiir die innere Verwaltung S. 1.

636) Minifterialrefcript vom 25. October 1834) in v. Kampß Annalen

Bd. M() S, 5. , r »- r tex..
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Apotheken) die Bewilligung von Kram- und Viehmärkten 637)) die vom

Staate zu ertheilende Genehmigung für die Gründung neuer und die

Erweiterung und Umeinderung) Einfrhränkung oder Aufhebung fchon

beftehender gemeinnühiger Anftalten 638); die Genehmigung zur Aus

fchreibung öffentlicher Collecten in den einzelnen Regierungsbezirken

oder der Provinz) jedoch mit Ausnahme der Kirren-ncollecten639); die

Genehmigung der von den Regierungen vorzufchlagenden Oeeonomin

directoren großer Infiitute; die Ertheilung von Eonceffionen für Schau

fpielergefellfchaftenz Urlaubsbewilligungen an Mitgliederder Regierungen

innerhalb des Landes auf acht) außerhalb Landes auf fechs Wochen.

Unmittelbar unter dem Oberpräfidenten ftehen:

n) Die Provinzial-Smulrollegia. Nach derInfiruction

für die Provinzialconfiftorien vom 23.0ctober 1817610) follten fämmt

liche Elementar- und Bürgerfthulen) fowie die Privaterziehungs- und

unterrichtsanftalten der Aufficht und Verwaltung der Regierungen

und der mit ihnen verbundenen Kirchen: und Srhulcommiffionen unter

worfen feinz dagegen follten die gelehrten Schulen der Provinz) d. h.

diejenigen) welche zur Univerfität entlaffen) unter unmittelbarer Aufficht

und Verwaltung des Confiltoriums ftehen) wahrend die univerfitäten

und Academien dem OM-injfterium der geifilimen Angelegenheiten und

des öffentlichen unterrichtet? untergehen blieben. Ein Unterfchied zwifGen

den evangelifchen und römifG-katholifmen Sehulanfletlten ifi dabei nicht

gemacht. Indem aber der gemifehte Character der Confifiorien aufge

hoben und diefelben zu rein evangelifmen Behörden umgeftaltet wurden)

ergab fiel) die Nothwendigkeit) die Smulfamen zu fondern. Sie wurden

nun dem vom Eonfiftorium abgezweigten Provinzial:Schulcollegium

übertragen) gemäß der Eabinetsordre vom 31. December 1825 641).

Die Wirkfamkeit des Eollegiums erfirerkt fich auf 1) alle den pädago

gif>)en Zweck der unterrichtsanftalten im allgemeinen betreffende Ange

legenheiten; 2) die Priifung der Grundplane oder Statuten der Schulen

und Erziehungsanfieilten) infofern fie deren innere Einrichtungen be

637) Nach dem Nefcript vom 10. Mai 1847 hat die Regierung die Befug

niß zur Errichtung von Worhenmärkten (Miniiierialblatt des Innern S. 170).

638) Die Ertheilung der Genehmigung zur Errichtung gemeinfcbaftlimer

Wittwen-) Sterbe- und Ausfieuerkaifen) welche das Allgem. Landrecht Th. l)

Timer) S.651 dem Lander-herrn reiervirt) ifi durch Eabinetsordre vom 29.Sep

tember 1833 (Gefcßiammlung S, 121) dem Oberpräfidetiten zugewiefen. Die

Nothwendigkeit dcr (Yoneeifionirung i| durch die Verfafiungsurkunde Art. 30

keineswegs fortgefallen (f. Refcript vom 6. April 185l) im Miniflerialblatt des

Innern S. 173), '

639) Nach Art. 12 (15 der revidirten) Verialfung iii zur Einfammlung

freiwilliger Beiträge unter den Mitgliedern einer kathdlifmen Kirchengemeinde

die Erlaubniß einer Staatsbehörde nicht mehr erforderlich (Relcript vom 1. Mai

1849) im Minifterialblatt des Innern S, 96).

640) In der Gefeßfammlung S. 237 flg.

641) In der Gefelgfammlung für 1826 S. 5.

"[1]. 26



394 Preußen.

treffen; 3) die Priifung neuer) die Revifion und Berichtigung fchon vor

handener fpecieller Schulordnungen und Reglements) inglei>)en der Dis

ciplinargefeße u. f. w.; 4) die Prüfung der Schulbücher; 5) die Abfaffung

neuer SGulbitclJer) »deren Druck zum Gebrauch für inländifckye Schulen

jedoch die Erlaubniß des Minifteriums erfordert; 6) die Abfaffung und

Revifion der Pläne zur Gründung und inneren Einriehtung von Schul

lehrer-Seminarien) fowie der Anftalten zum Behufe tveiterer Ausbildung

fchon angefiellter Lehrer) die Aufficht' und Leitung der Seminarien) die

Aufteilung und Disciplin der Lehrer bei denfelben; 7) die Prüfung pro

lueuitnte (lage-ini bei den gelehrten Schulen; 8) Anordnung von Abi

turienten-Vriifungscommifiarien und Beurtheilung der Verhandlungen

der Abiturienten-Prüfungen; 9) die Aufficht) Leitung und Revifion der

gelehrten Schulen) welche zur univerfität entlaffen; 10) die Anftellung)

Beförderung. Disciplin) Sufpenfion und Entlaffung der Lehrer bei den

gedachten SchulenöWz 11) die Vermögensverwaltung und das Kaffen

und Rechnungswefen der Gymnafien) gelehrten Schulen) Schullehrer

Seminarien und der rnit denfelben in unmittelbarer Verbindung fiehen

den Erziehungs- und unterrichtsanftalten) fowie der Stipendienfonds

und des königlichen Collaturrechtes.

Zum Reffort der Provinzial-Schulrollegia gehören wiffenfHaftliGe

Prüfungscommiffionen) welche durch Cabinetsordre vom 19. Decem

ber 1816 an die Stelle der bis dahin befiandenen wifienfthaftliGen

Deputationen gefeßt wurden 643). und denen fowohl die Revifion der

Verhandlungen der Abiturienten-Prüfungen) als die Prüfungen pro

knculune (ioeencii, die Abhaltung von Colloquien u. f. w. obliegen,

b) unter der Leitung der Oberpräfidenten ftehen auch die Medi

cin a l c o lle g 1' a. Jede Provinz hat an dem Orte, wo das Oberpräfidium

feinen Siß hac644)„ ein folches) deffen Verhältniffe durch eine befondere

Inftruetion vom 23, October 1817645) und durch die Eabinetsordre

vom 31. December 1825 6.646) geregelt find. Die Medicinalcollegia

find rein wiffenfGaftliclte und technifch-rathgebende Behörden für die

Regierungen und Gerichte im Fache der polizeilichen und gerichtlichen

Medicin. Darnach liegt ihnen befonders ob: 1) die Angabe und Be

642) Die Ernennung der Directoren und die Beftätigung derfelben in den

Fällen) wo jene Anftaltendem Patronate einer Stadt oder Corporation unter;

worfen find, erfolgt nach der Verordnung vom 9. December 1842 (Gefeßfamm

lung 1843 S. 1) 2) durch den König. Bei der definitiven Anfiellung von Lehrern

u. f, w. hat das ProvinzialfHul-:oilegium aber die Genehmigung des Minifteriums

einzuholen. -

S 643) S, Circular vom 10. Januar 1817) in v. Kampß Annalen Bd. lF

. 13 flg. *

644) Eine Ausnahme macht die Provinz Brandenburg) wo fich das (Colle

gium in Berlin befindet,

645) In der Gefetzfammlung S. 245 f.

ll CZ?) Gefeßfammlung ffir 1826 S, 7 (wo aber fiatt s. 7 -» s, 6 zu

e en 1 . *
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gutachtung allgemeiner Maßregeln zur Beförderung der Eultur der

medicinifwen Wiffenfwaften und Kunfi) zur Ausbildung der Medicinal

perfonen und Beamten und zur Einrichtung und Vervollkommnung

öffentlicher Medicinalanfialtenz 2) die Entwerfung oder Beurtheilung

allgemeiner Pläne zur Vervollkolnmnung des Medicinal-Polizeiwefens

der Provinz; 3) die Prüfung gewiffer Medicinalperfonen647)z 4) die

Beurtheilung gerichtlich-medicinifcher Fälle) die Abfaffung und Prüfung

medicinifw-wirurgifwer Gutachten) Attefiate und Obductio-nsverhand

lungen; 5) die Angabe und Prüfung allgemeiner Heilungsz Verhal

tungs- und Sicherungsmaßregeln bei ausbrechenden Seuchen; 6) die

Unterfuchung technifcher Gegenftände; 7) die Zufammenfiellung von

Generalwerken und Abfaffung übecfiehtlicher periodifcher Berichte. _

Die Medicinalcollegia follen mindefieus aus fünf Mitgliedern beftehen)

unter denen jederzeit ein Wundarzt und Pharmaceut) ein in der Ent

bindungskunft erfahrenes Mitglied und ein Thierarzt fich befinden muß.

e) Die Generalcommiffionen. DiefeBebördenfinddurci)

das Editt vom 14. September 1811 59 wegen Beförderung der

Landescultur 618) eingeführt) ihre Organifation aber durch die Verord

nung vom 20. Iuni 1817649)) die Gemeinheitstheilungsordnung vom

7. Iuni 1821630)) die Verordnungen vom 30. Juni 1834 651)) vom

27. Juni und 4. Iuli 1840 W) und 22.November 1844653) genauer

feftgefeht worden. Sie find beftellt zur Regulirung der gutsherrlimen

und bäuerlichen Verhältniffe) der Gemeinheitstheilungen) der Aufhebung

von Grundgerechtigkeiten und Zufammenlegung von Grundfiinken) der

Ablöfung von .Oienften und anderen Reallafien) zur Entfiheidung der

dabei vorkommenden Streitigkeiten) fowie überhaupt zur Regulirung

aller anderweitigen Rechtsverhältniffe bei Gelegenheit der Auseinander

fehungen. Die Generaleommiffioiten bilden Eollegia. von wenigfiens

fünf Mitgliedern) Regierungs- und Landesöconomie-Räthen) welche

* entweder die höhere juriftifwe oder adminiftrative Prüfung beftanden

haben 654). Iede Provinz hat ihre befondere Generaleommiffion)

ausgenommen Preußen) die Neumark nebft der Niederlaufih und der oft

rheinifche Difirict der Rheinlande (foweit er nicht der Generalcommiffion

in Münfter überwiefen i|655))) wo die Gefchäfte diefer Behörde auf

 

S647) Reglement vom 1. December 1825 h. 49 (v. Kamph Annalen Bd.

li) . 179).

648) Gefehfaminlnng S, 299. Vgl. Znfiruction vom 27. October 1811.

649) Gefehfammlung S. 161.

650) Gelehfarnmlung S, 83.

651) Gefehiammlung S. 96.

652) Gefeizfammlung S. 132) 195 flg.

653) Gefetzfammlung für 1845 S. 19.

654) S. Verordnung vom 20. Juni 1817 H. 2, Regulatio vom 14. Febr.

1846 S. 22 (Gefetzfammlung S. 199).

655) S. Anm.652 eit. und die Gemeinheitstheilungsordnung vom 19. Mai

1851 s. 25 (Eefelzfammlung S. 380). 'x

26
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die Regierungen übergegangen find und in einer eigenen „l an d

wirthfchaftlichen Abrheilung" bearbeitet werden. Die Ent

fcheidung der dabei vorkommenden Streitigkeiten erfolgen durch ein

„S p r u ch c o l l e g i u m") das wie die Generalcommiffion zufamrnen

geferzt ift 666).

Organe der Generalcommiffionen und landwirthiGaftliehen Ab:

theilungen zur Regulirung felbfi und zur Verhandlung mit den Verhei

ligten find die Speeialcommiffionen) (Oeconomiecom

mifia r i e n667)) deren Verhandlungen als öffentliche Urkunden er

fcheinen/ die D i ft r i c t s c o m m i ffi o n e n zur Feftfiellung der Normal

preife und Normalmarktorte 666), die Feld rneffer) welche die bei der

Auseinanderfeßung erforderlichen Mefiungen vornehmen 659),

ä) Die Provinzialfieuer-Directionen. Fiir die in

directen Steuern find) mit Ausnahme der Provinz Brandenburg 666))

Provinzialfieuer-Directoren feit 1823 eingelegt, für welche die Dimit

anweifung vom 26. Januar 1823 maßgebend ift 661). Ihnen find die

*für die unmittelbare Erhebung und Controle der indirecten Steuern

angeordneten Behörden untergeben, die Hauptzollz die Hauptfieuer

ämter. die Neben: und unterämter mir ihren Infpeccoren) Rendanten)

Controleuren) die Steuerrecepturen) in der Provinz Preußen auch die

Salzämter) in der Rheinprovinz die Stempelfisralare) die Hypotheken

ämter) die Rheinzollämter) die Rubrfrhifffahrts-Gefällämcer662),

e) Die Provinzial-Feuer-Societäten) deren Einrich

tung provinziell fiir die Städte) das platte Land und beide zufammen

durch befondere Reglements fefigefiellt ift 666).

f) Verfchiedene provinzial-landfiändifche und an

dere Anitaltent welche in den einzelnen Provinzen unter den Ober

präfidenten ftehen) namentlich Landarmen-Verpflegungsinfiitute) Straf

656) Vgl. noch unten bei Anm. 669-1.

657) Vgl. Verordnung vom 20. Juni 1817 Z. 27 flg.) 40 flg.) 56 flg.

Grieß vom 7.Iuni 1821 Z. 7) 9. Inftruction über die Ausbildung und Prüfung

der Oeconomiecommiifarien vom 11. April 1836). in o. Kampß Annalen Bd.

xx, S. 93 flg.

. 658) S. Grieß iiber die Ablöfung der Reallafien vom 2. März 1850 Ö.

67-72 (Gefeßiammlung S. 98 flg.),

659) Circular vom 8. September 1831 und Regulativ vom 8. Juli 1833

wegen der Priifung der Feidmelfer, in v. Kam plz Annalen Bd. M) S. 515 flg.

Bd. irrt() S, 269 flg.

660) In den Regierungsbezirken Potsdam und Frankfurt ifi die Provin

zialfteueroerwaltnng mit den Regierungen verbunden, in Berlin |eht fie un

mittelbar unter der Oberleitung des Finanzminifteriums. Vgl. bei Anm, 676,

661) In v. Kain plz Annalen Bd. k() S, 934 flg.

662) Vgl. F. G. S rb im m e l p fe n n ig ) die preußifahen indirecten Steuern

u. f. w.) Potsdam 1837 4. Ergänzungen 1840. Villaume) Handbuch der

preuß. Steuer: und Zollgefeßgebung, Berlin 1844 8. Supplement 1848.

663) Vgl. Sim on) Staatsrecht Vd. l]f S. 502.
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anftalten. Befferungshäufer. Jrren-. Heil: und Verforgungsanfialten.

Taubfiummeninftitute u. a. m.. infofern diefelben nicht einem einzelnen

Regierungsbezirke angehören. ni:

2) Die Regierung en. Die Verwaltungsgefchäfte in den

Bezirken. weläje gegenwärtig den Regierungen zufiehen. wurden friiher

durch die Amtskammern und Kriegscommiffariate wahrgenommen. Das

Patent Friedrich Wilhelms 1, vom 24. Januar 1723 vereinigte diefelben

als Kriegs- und Domainenkammern 664). Im Jahre 1808 erhielten

diefe den Namen Regierungen und wurden neu organifirt durch die

Inftruction vom 26. December 1808 665). die Verordnung vom

30. April 1815666). die Gefchäftsinftruction vom 23.0ctbr. 1817667).

die Eabinetsordre vom 31. December 1825 666) und die Verordnungen

vom 27. Iuni 1845 669). Die Regierungen zerfallen hiernaa) in zwei.

drei. vier oder fiinf _Abtheilungen. und diefe zum Theil wieder in _be

fondere Sectionen. Der Gefchäftskreis erfireckt fich aber auch auf alle

Gegenftände der inneren Landesverwaltung. infoweit diefelben iiberhaupt

von einer Territorialbehörde wahrgenommen werden können und fiir

felbige nicht befondere Verwaltungsbehörden angeordnet. oder fie anderen

Behörden ausdrücklich übertragen find.

Die erfie Abtheilung der Regierung ift die des Innern.

zu der eine befondere Section für Landescultur in Preußen gezogen

wird. welche im Regierungsbezirke Frankfurt eine eigene fünfte Ab

theilung bildet669"). Es gehören vor diefe erfie Abtheilung 1) die

inneren Angelegenheiten der Landeshoheit. als Verfaffungsz "fän

difche-676). Landesgrenz-. Huldigungs-. Abfahrts- und Abfchoß

fachen; Ertheilung von Päffen und Reifen außerhalb Landes;

Auslieferung fremder unterthanen; die Publicationen der Gefehe- und

Verordnungen durch das Amtsblatt; die Legitimationen für Inländer

zum befferen Fortkommen im Auslande671). 2) Die gefammte Sicher

664) blzlius. n0n., 607151. uni-cv. rom. ri. pal-o. u. Fol. 242 fig.“

665) 110e. 1:. l1. 70m. 111l. Fol. 703. Mathis. jurifiiielje Monatsfcirrift

Bd. 111. S. 378 flg. v. Rabe. Sammlung Vd. 111. S. 415 flg.

666) Gefehfammlung S. 85 flg.

667) A. a. S. 248 flg.. 282 flg. S. Wegener. die Dienfiinfiruction

fiir die königl. Regierungen u. f. w.. Berlin 1842. 2 Bde. Dazu Nachträge

1847. S. v. Stein's urtheil über die Infiruction. in deffen Denkfchriftrnx'

herausgegeben von Pech. S. 192 flg.

668) Gefegfammlung S. 1 flg. Verb. mit der Gefchäftsanweifung für die

Regierungen. welche die königliche Beltätigung erhalten. vom 31. December

1825. in v. Kampf) Annalen Bd. 111. S. 821 f.. deffelben Jahrbücher Vd.

11111-11. S. 241 flg.

669) 2c. a. O. S. 440 flg.. 443 flg.

669;.) S. Anm. 655. 656. .y

670) Hierbei hat die Abtheilung nur die Aufträge des Oberpräfideneen

auszuführen. nach der Eabinetsordre vom 31. December 1825. 1). [l. 1, - ..

671) Refcript des Minifieriums des Innern vom 18. Februar» 1829

(v. Kamph Annalen Vd. 1111111. S. 138). , , . ..-_ . „
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heits- und* Ordnungspolizei) mithin Erhaltung der öffentlichen Ruhe)

Sicherheit und Ordnung) Vorbeugung und Skillung von Aufläufen)

Ausmittelung und Ergreifung von Verbrechern) Generalvifitationen)

Gefängniffe) Straf- und Correctionsanfialten) Vorbeugung von Feuers.

brunfien und polizeiwidrigen Bauten) Wiederherfiellung der abgebrannten

Gebäude) Landarmenanfialten) Hospitäler und Armenwefen und was

fonfi mit folchen Gegenftänden zufammenhängt; 3) Die Gewerbe- und

Baupolizei) ingleichen die Verwaltung der Einkünfte von Kunfifiraßen.

4) Medicinal- und Gefundheitsangelegenheiten in polizeilicher HinfiGt.

5) Die landwirthichitftliehe Polizei. 6) Das gefammte Communalz

wefen) dieAufficht iiber alle Corporationen) Gefellfchaften) Verbindungen)

öffentliche Inftitute und Anfialten. 7) Das Mennoniften: und Juden

wefen) überhaupt die Angelegenheiten folcher Angefeffenen) in ihrer

bürgerlichen Beziehung) welche wegen der Religionöverfchiedenheit nicht

alle bürgerlichen Rechte und Pflichten lyaben. 8) SämmtliGe Militär

fachen) bei welchen eine Einwirkung der Civilverwaltung fiattfindet.

9) Die Sammlung aller fiatifiifwen Nachrichten; ihr Ordnen und

Zufammenfiellen zu Generalwerken, 10) Die Aufficht und Verwaltung

über die Infiitutskafie bei der Regierung.

Die zweite Abtheilung ift fiir die Kirchenverwal

tung und das Schulwefen beftirnmt. Es gehören dazu 1) die

Regulirung des Interimifiictims in ftreitigen Kirche-nz Pfarr- und

KitfterbaufaHenz 2) die Aufficlyt uber die Kirchenbitcherz 3) die Sorge

für Anlegung und Unterhaltung der Kirchhöfez 4) die Anordnung und

Vollfireckung der zur Aufrechthaltung der äußeren kirchlichen Ordnung

erforderlichen polizeilichen Vorfchriftenz 5) die Aufficht uber das Ver

mögen der dem landesherrlickten Patronate niä)t unlerworfenen Kirchen)

kirchlichen Stiftungen und Infiitute) fowie die Ausübung der landes

herrliGen Auffiwts- und Verwaltungsrechte in Anfehung der dem

landesherrliGen Patronate unterworfenen Kirchen u. f. w.; 6) die Er

nennung und Befiätigung der fiir die Verwaltung des kirchlichen Ver

mögens anzufiellenden weltlichen Kirchenbedienten) die Aufficht über

deren amtliche und fittliche Führung und Disciplin672). Wo über

das Vorhandenfein eines kirchlichen Bedurfniffes oder die Abmeffung

feines Umfanges Zweifel entftehen) ingleiclyen wo es fich um die Ver

wendung der bei der Verwaltung des Vermögens einzelner Kirchen)

kirchlichen Stiftungen und Inititute fich ergebenden ueberfrhiifle handelt)

haben fich die Regierungen mit den Confiftorien in näheres Einver

 

672) Naeh der Verordnung vom 27. Juni 1843 S. 1) 2 (Gefehfammlung

S. 443) ift die Veflätigung der zu Stellen bifchbfliclter Collation oder Privat

pnl-ronates berufenen katholifchen Geifilichen) fowie die Ausübung des landes

herrlichen Ernennungsreehtes zu den katholifchen geifiliehen Stellen von den

Regierungen auf die Oberpräfibenten übergegangen. Durch die Verfaflungs

urkunde Art. 18. ift dies jedoch wefentlich befchränkt worden (f. unten).
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nehmen zu fetzenW). - Die Regierung hat in den hier gettannten An

gelegenheiten) fowie in Beziehung auf das Schulwefen) die Vefugniß)

die Geiftlichen durch Etmahnungen) Zurechttveifungen und Ordnungs

ftrafen zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuhalten. Wenn bei einer

Regierung eine befondere Abtheilung für die Kirchenverwaltung und

* das Schulwefen nich( befieht) fo ifi der Abtheilung fiir das Jnnere der

Gefcheiftstreis derfelben übertragen.

Als dritte Abtheilung befteht die fiir die Verwaltung

der directen Steuern) der Domänen und Foriien. Vor

diefelbe gehören fämmtliche Angelegenheiten) welche fich auf das Staats

einkommen aus den Grund: und *yerfonalfieuern beziehenW)) oder auf

die Verwaltung der Domänen und Forfien und folcher Regalien) welche

bisher mit der Domänen: und Forftoerwaltung verbunden waren) ins

befondre auch die landesherrliche Forff- und Jagdpolizei675). In der

Provinz Brandenburg befieht bei der Oiegierung zu Potsdam und

Frankfurt eine vierte Abtheilung fiir die Verwaltung der

indi retten Steuern) welcher die Bearbeitung Alles deffen zuge

wiefen ift) was fich auf die nach den Etats zu den indirecteit Abgaben

gerechneten Staatseiniunfte bezieht) mit Inbegriff der Abgaben von

den Communicationsanftalten) des Kalenderwefens) der Maßregeln zum

Schutz des Salzmonopols 676).

Jede Abtheilung der Regierung hat ihren eigenen Dirigenten) mit

dem Charakter „Oberregierungsrathlh die ganze Regierung aber fieht

unter einem Präfidenten. Jn der Regel ift dies der Oberpräfident bei

der Regierung) welche fich an feinem Wohnorte befindet; doch wird bei

einer folchen noch ein Vicepräfident beftellt) tvelcher den Oberptäfidenten

im Falle der Verhinderung zu vertreten) auch die Preifidieilgefwäfte

infofern zu Übernehmen hat) als es das Staatsminifierititn auf den

Antrag des Oberpräfidenten beftimmt. Bei den übrigen Regierungen

wird der Präfident durch einen fiir immer dazu ernannten Vorgefehten

einer Abtheilung vertreten.- Unter dem Vorfihe des Präfidenten werden

Plenarverfammlungen gehalten. An diefen nehmen Theil die Ober

regierungscäthe) mit Einfchltiß des Oberforftmeifiers) als Mitdirigenten

der Abtheilung fiir Domänen und Fotften) die Regiernngsräthe) die

technifcljen Mitglieder (nämlich die Geiftlichem) Schul-) Medicinan)

Bau-) Forfträthe) und Affefforen) von welchen die beiden letzteren nur

in denjenigen Angelegenheiten) welche zu ihrem Gefchäftskreife gehören)

673) Ueber die Angelegenheiten) welche der Regierung und dem Confiftorium

gemeinfam find) vgl. man die Verordnung vom 27. Juni 1843 (f. unten),

674) S, F. G. Schimmelpfennig) bie preußifchen direeten Steuern)

2. Ausg.) Berlin 1843 4.

675) Zur Erläuterung vgl. man das Miniflerialrefcript vom 1. September

1832) in v. Ka mpg Annalen Bd. 117l) S. 586.

676) S. oben Anm. 660) 662.
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refp, nur in den von ihnen felbfi bearbeiteten Sachen ein volles Stimm

recht haben 677). Aueh die Provinzial-Steuerdirectoren find befugt)

dem Plenum beizuwohnen) und der Präfident ifi berechtigt) einzelne

Landräthe mit einem Votum zuzuziehen. Für die Kaffenö Etats- und

Nechnungsangelegenheiten find eigene Kafienrathe beftellt; jede Abthei

lung hat ihren Iuftitiar) fowie ein vefondeces Subalternenperfonal

(Secretaire) Affiftenten) Kanzellifien u. f. w.),

Von den Regierungen reffortiren:

n) Die Landrathämter678). DieRegierungsbezirke zerfallen

in Kreife) deren unmittelbare Verwaltung Landräthen) als unter

beamten und Commiffarien der Regierung anvertraut ifi. Schon

frühzeitig kommen diefelben in der zwiefachen Qualität) als fiändifaie

und landesherrlime Beamte vor679)) und konnten daher auch beim

Verfall des Ständewefens fortbeftehen. Es wurde ihnen die Verwaltung

der Polizei auf dem Lande übertragen, Seit der Wiederbelebung der

fiändifmen Verhältniffe wurde die ältere fiändifme Bedeutung der Land

räthe wieder mit anerkannt) indem den Kreisftänden die Wahl überlaffen

ward) und die Regierung fich nur die Befiätigung vor-behielt. Die.

gefchah zuerft für Brandenburg und Pommern durch das Reglement

vom 22. Augufi 1826 6(i0) und wurde dann den übrigen Provinzen)

in welchen zum Theil bis 1806 von den Rittergutsbefißern das Recht

geübt war) ebenmaßig zuerkanntökl). In der neueren Zeit war

man jedoch in der Praxis davon öfter abgewichen) und die Ver

faffungsurkunde Art. 105, Nr. 2 fprach den allgemeinen Grundfaß

aus) „die Vorfieher der Kreife werden vom Könige ernannt". Nach

dem diefer Artikel aufgehoben worden (f. oben Anm. 506) ift, dem

Wunfme der Provinziallandtage von 1851 und 1852 gemäß) die Her

ftellung des Rechtes zu erwarten. Die Vertretung der Landräthe durch

die Kreisdeputirten) welche fchon vor der Befeitigung der Kreisz Be

zirks- und Provinzialordnung vom 11. März 1850 nach dem Refcript

des Minifteriums des Innern vom 4. Auguft 1850 als zuläffig be

trachtet werden konnte 682)) unterliegt keinem ferneren Bedenken.

Die Landraths-Candidaten haben fich vor ihrer Aufteilung einer

677) Minifierialrefcript vom 20. Auguft 1828 und vom 1. September 1832f

in v. Kamp!) Annalen Bd. xll) S. 625. Bd. Al) 586.

678) Vgl. die oben (nach Anni. 445) angeführte Literatur über die fländifme

Verfaffung; verb. Sim on, Staatsrecht Bd. ll) S. 195 flg. Raucr) die

fiändifche Gefeßgebung a. a. Q.

679) S. über den urfprung der Landräthe in der Mark Brandenburg) iu

v. Kampf) Annalen Bd. x11, S, 881 flg.

680) In v. Kampf) Annalen Bd. x. S. 592 flg. Verb. (Cabinetsordre

vom 10. November 1826 (v. Kampß a. a. O. S. 936)) vom 30. November

1827 (a. a. O. Bd. xl) S. 872 flg.) u. a. m.

681) Die einzelnen Gefeße bei Rat-er a. a. Q. Th. ll) S. 527 flg.

682) Minifierialblatt des Innern S. 242.
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Priifung durch eine befondere Regierungscommiffion zu unterwerfen)

infofern nicht der König davon entbindet) oder die Qualification durch

das Zeugniß vollfiändiger Vorbereitung nach vollendetem Referendariat

bei der Regierung oder die höhere juriftifche Priifung nachgewiefen

U666), Vorausgefeßt wird aber noch überhaupt die Wählbarteit nach

allgemeinen Erforderniffen) vermöge Grundbefißes im Kreife664)) wovon

jedoch dispenfirt werden kann. Die Amtsverrimtungen des Landrathes

umfaffen alle feinen Kreis betreffenden Gegenfiände der Adminiftrcition)

fowie die Stadn) Land- und Gewerbepolizei) und in diefer Hinfimt find

ihm fämmtliche Orts- und Eommunalvorlieher der Städte (mit Aus

fchluß derer) wo befondere Polizeipräfidien und Directionen beftehen))

lowie die Schulzen und Richter der Dörfer untergeordnet; ebenfo der

fiir den Kreis befiellte Phyfikus) Ehirurgus und Thierarzt. Zur Ver

tretung des Landrathes ift der Kreisfecretär feines Bureau's be

fugt 685)*

v) Die Organe der directen Steuerverwaltung)

die Kreisfteuereinnehmer (Rendantem) als Vorfteher der in

den .itreisfiädten befindlichen Kreiskaffen) fowie die Ortseinnehmer.

o) Die Kreisphyfici und Kreiswundärzte) von welchen

die Aerzte und Chirurgen in Gefundheits-Polizeifamen abhängen 666).

(i) Die Departements- und Kreisthierärzte666').

e) Die Domänenpachtämter und Domänenrent

.i m t e r 667).

f) D i e F o r fi be a m te n) Forfimeifier) Forfiinfpectoren) Ober

förfler) Rendanten der Forfikaffen) Förfier 666).

Z) Die Bau bea m ten. unter der nächfien Aufficht der bei

den Regierungen angeftellten Bauräthe für Land: und Wafferbau

ftehen befondere Ober- und Unterinfpectoren) Land-) Wege

683) Regulatio des Staatsminifieriums vom 13. Mai 1838) genehmigt

durch die Eabinetsordre vom 10. Juli 1838 (Gefcßfammlung S. 423).

684) S. Minifierialrefcript vom 31. Januar 1840) im Miniflerialblatt

des Innern S. 3) oerb. Eabinctsordre vom 23. März 1839) in der Gefehfamm

lung S. 154.

685) Vgl. Infiruction für die Landräthe und die ihnen untergeordneten

Kreisofficianten vom 31. December 1816) gedruckt in den Ergänzungen der

vreußifcljen Rechtsbümer (2. Ausg.) Bd. 7|) S. 191 flg. (S. dazu Refcript vom

24. November 1822) in v. Kam plz Annalen Bd. 7]) S. 929.

686) S. die oben Anm. 406a cit. Schrift von v. Rbnne und Simo n.

686a) Reglement über die Priifung derfelben vom 6. September 1853 (im

preußifchen Staatsanzeiger Nr. 215) S. 1215 flg.)

687) Vgl. Gefchäftsanweifutig für die Regierungen vom 31. December

1825) zum *llbfchnitt ll l).

688) S, Allgem. Landrerht Th.l) Tit. lll) Z. 127 flg. und die Ergänzungen.

ueber die neuere Organifation f. den Allerhöcbfien Erlaß vom 18. September

1850 (Gefegfammlung S. 489).
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Baumeifter) Hafenbauz Diinenplantagem) Deirhtn

fpectoren u. a.689).

b) Die Provinzial-Eichungsrommiffionen696).

j) Die Polizeibehörden691)) in denStädten diePolizei

directionen und) wo es an folchen fehlt) die Magifirate6g2)) auf

dem Lande die Oorffchulzen und Gutsherrfchaften.

i() Schifffahrts-Eommiffionen) nämlich Hafenpolizei

Eommiffionen) Navigationsfchulen) Commiffionen zur Priifung der

Schiffer) Steuerleute) See: und Revierlootfen) Seefchiffbauer.

|) Flößen- und-Torfadminiftrationen (in Sachfen)

*Schlefien u. a.).

3) Die Provinzial-Pofibehörden693). Die älterenBe

ftimmungen uber das *poftwefen wurden durch die erneuerte und er

! weiterte allgemeine Pofiordnung vom 26.November 1782 geändert694).

Darauf finden fich die Vorfchriften des allgemeinen Landrechtes Th. ll)

Tit. M) g, 141 flg. nebft den Zufäßen in der Verordnung vom 12.

Juni 1804 696) und vielen fpäterenErlaffen. Die gegenwärtigen

Verhältniffe beruhen vorziigyici) auf dem Circulare vom 5. Juli 1849

Über die beabficiztigten Aenderungen in der Organifation der Pofiver

waltung) den Erlaß vom 19. September 1849 über die llmgefialtung

der Verwaltung) neb| der Bekanntmachung des Minifieriums vom

19. December 1849) und ganz befonders auf 'dem Gefene vom 5. Juni

1852) neb| dem dazu gehörigen Reglement vom 31. Juli d. Z696)

und vielen fpeciellen Befiimmungen) welche fich in dem feit 1848 er

fcheinenden „Amtsblatt des königlichen Pofidepartements) redigirt im

Generalpofiamte") im Minifterialblatte des Innern und Staatsanzeiger

befinden. Gegenwärtig befteht fiir jeden Regierungsbezirk) fowie für*

Berlin eine O b e rp o ft dir e c ti o n) mit einer Bezirkspofikaffe) welcher

689) Die Verordnungen für diefelben finden fich in v. Kamvß Annalen

a. a. O. M. f. insbefondre die Vorfchriften für die Prüfung der Baubeamten

vom 8. September 1831 (v. Kampß a. a. O. Vb. M) S.517 flg.).

690) S. Maaß- und Gewirhtsorditung vom 16. Mai 1816) in der Gefetz

fammlung S. 142 flg.) und Ergänzungen f. Kletke) preußilche Maaß- und

Gewiihtsordnung u. f. w.) Berlin 1844 8.

691) S. überhaupt S im on) Staatsrecht Bd. ][) S. 514 flg.

692) Städteordnung vom 30. Mai 1833 Z. 62 (Gefehfammlung S. 26).

693) S. Mathias) Darftellung des Poftwefens in den königlich preu

ßifchen Staaten) Berlin 1829) 2. Aufl.) 2 Vde. 8. Ergänzungen zum Allgem.

Lanbr. Th. ][) Tit. xu) Ö. 141 flg. Simon ) Staatsrecht Bd. ll) S. 399 flg.

694) S. For. (t. (L, 70m. till. Fol. 1726 flg. v. Rabe) Sammlung

Bd. 1) Th. rn) S. 188 flg.

693) S. N0'. (L. 6. 70m. xl. Nr. 27. Mathis) juriflifche Monats

fchrift Bd. t) S. 41. v. Rabe Vb. ein) S. 79 fig. '

696) Minifierialblatt des Innern S. 148 flg. Gefeizfammlung für 1849

S. 299. Minifierialblatt des Innern S. 287. Gefeizfammlung für 1862 S.

346 flg. Minifterialblatt des Innern S. 176 flg.
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die P oftämter untergehen find) die in zwei Elaffrn zerfallen und an

deren Spitze die Poffdirectoren und Poftmelfier |ehen“7). '

4) Die Provinzial-BergbehördenWD. Das Berg

werksrewt in Preußen beruht auf provinziellen Bergordnungen) deren

Reduction auf der Grundlage der älterenGefeße unter Friedrich dem

Großen erfolgte, Es find dies für Eleve) Mörs und die Graffcbaft

Mark die Bcrgordnung vom 29. April 1766) fur das Herzdgthum

Swlefien und die GraffwerftGlaß vom 5.Iuni 1769) fiir Magdeburg)

Heilberfterdt) Mannsfeld) Hohenftein und Reinfiein vom 7. December

1772699). In den fpäter erworbenen Leindestheilen blieben die her

gedramten Bergordnungen in Geltung700)) da das allgemeine Landrecht

nur zur fubfidiaren Abhilfe dienen foll, Dazu find feltdem eine Menge von

Specialordnungen ergangen) welche fich in der Gefelzfammlung finden.

Seit 1853 erfcheint auch eine eigene Zeitfehrift fur das Berg-) Hütten

und Salinentvefen) mit Genehmigung der Pkinifierialabtheilung für

Bergwefen u. f. w.) herausgegeben von R, v. Earnall.

In den Provinzen Smlefien) Samir-n) Wefipheilen und Rheinland

ftehen an der Spitze der Berwerksverwaltung Ö b e r b e r g ei m te r) von

welchen die Verg-) Hütten- und Salzämter) fowie (inSachfen)

die Salinem) Alaunwerksverwalttmg und Salzmagazlne reffortirenz

dagegen fiehen im Bereich des breindenburgifchen Hauptbergdiftrictes die

betreffenden Unterbehörden) die Berg -) Hütten: und Eifengießereiämter

u, f. w.) unmittelbar unter dem Minifierium fiir Handelz Gewerbe

und öffentliwe Arbeiten. Daffelbe gilt von dem Hütten: und dem

Salzamte in Pommern) während in Preußen und im Regierungsbezirke

Potsdam die Regierung dem Huttenamte und der Rheintorfirefpection

refp. vorfieht. ** , *

Bis zur Verordnung vom 26. December 1808 ftand den Ober

697) S. Verordnung vom 21. Juli 1850) betreffend die Claffificatioit der

Poftanfialten) im Minifierialblatt des Innern S. 262. Cabinetsordre vom

4. September 1850) betreffend den Amtscharakter und Rangverhältniß der Vor

fieher der Pofiämter) in der Gefrgfammlung S. 399.

698) S cb ulz) Handbuch des preußifcheit Vergreahtes) Effen 1820 8.

Steinbeck) in den Ergänzungen der preußiicben Rcchtsbüwer) zum allge

meinen Landremte Th. ll) Tit. 717]) Adfehn. l7.

699) S. die oben mitgetheilte ueberficht der Literatur der Provinzialrecktte.

Die fällefifme Bergordnung findet fich in Korn' s Edictenfammlung für 1769

S. 89 flg.) die beiden anderen im Texte erwähnten auch in v. Rab e's Samm

lung Bd. l) Abth. lll) S. 168 flg. Abth. l7) S. 446 flg.

700) Es find dies befonders die fiichfifchen und die rheinifm-wefiphälifwen.

Am linken Rheinufer gelten) nach dem C060 cirjl are. 552) die franzbfifmen Ge

fede (f. Martins) die ln den Rheinprooinzen giltigen franzöfifmen Berg

werksgefeße) (Coblenz 1836 8. Nbggerath) Sammlung der Gefege und Ver

ordnungen in Berg-) Hüttem) Hammer: und Steinbruchsangelegenheiten) welche

feit der Wirkfamkeit des königlich preußifwen rheinifwen Oberbergamtes erlaffen

find) Bonn 1826 flg.)
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bergämtern in den Provinzen und der Bergwerks- und Hütten-Admi

niftrations-Iufiiz-Deputation zu Berlin die Gerichtsbarkeit in perfön

lichen und dinglichen Verhältnifien des Bergwerksivefens zu. Die den

Bergämtern theilweife uberlaffene Iurisdiction wurde bereits im Jahre

1804 aufgehoben und den ordentlichen Geriehten itberwiefen. Die

hieraus ergangenen Nachtheile deranlaßcen die Verordnung vom 21.

Februar 1816701)) durch welche mit den Bergämtern befondere Berg

gerichte verbunden wurden) deren Competenz auf reine Bergwerks

fireitigkeiten 702) befmränkt blieben) und von welchen die Berufung an

die betreffenden Obergerimte des Sprengels gehen follte703). Diefe Ge

richte haben aber in Folge der Verordnung vom 2. Januar 1849 13

aufgehört) jedoch mit der Beftimmung) daß bei Rechtsftreitigkeiten iiber

Bergwerksangelegenheiten bergmännifehe Sachverfieindige mit berathen

der Stimme) fo oft es erforderlich fcheint) zugezogen werden 704).

5) Das königliche Ereditinfiitut für Schlefien in

B re s l a u. Bis zum Jahre 1850 beftand daffelbe) gemäß Verordnung

vom 8. Juni 1835 und Eabinetsordre vom 28. December d. Z795))

als eine unmittelbar dem Könige unterworfene Behörde zu Berlin) mit

der Befiimmuna) das fchlefifche Pfandbrief-Inftitut zu fuppliren. In

Folge der veränderten Staatsverftiffung ift daffelbe durch den Aller

hörhfien Erlaß vom 4. März 1850706) den Minifterien des Innern

und der Finanzen untergeordnet und die Verwaltung dem fchlefifchen

Oberpräfidenten übertragen,

 

1|. Iufiizbehörden7o7).

Die Einrichtung des Iuftizwefens in den einzelnen Provinzen des

preußifctyen Staates hat im Laufe der Zeit mannigftrme Veränderungen

erfahren. Bis zum Jahre 1848 beftanden noch große Verfchiedenheiten)

701) Gefelzfammlung S. 104.

702) Im Sinne der allgemeinen Gerichtsordnung Th. l) Tit. ll) Z, 126.

703) S. überhaupt Starke) Beiträge zur Kenntniß der beftehenden Ge

riehtsverfafiung irn preußifchen Staate Th. l) S. 381 flg.

704) Gefetz-fammlung für 1849 S. 4, Verb. Grieß vom 26, April 1831

Art. 4) in der Gefeßfammlung S. 183.

705) Gefeßfammlung für 1835 S. 101) für 1836 S. 7. Verb, Cabinets

ordre vom 11. Juli 1845 und Allerhömite Declaration vom 17, Mai 1847) in

der Gefetzfammlung 1845 S. 487) 1847 S. 229.

706) Gefeßiammlung S. 272) 273.

707) M. f. vorzüglich Starke) Beiträge zur Kenntniß der beftehenden

Gerirhtsverfaffung und der neueflen Refultate der Juftizverwaltung in dem

preußifmen Staaten) Berlin 1839 flg.) 3 Thle, 8. Jahrbuch der preußifehen

Gerirhtsoerfaffung mit den Anciennitätslifien der Iuttizbeamten) redigirt im

Bureau des Zufiizmiitifieriums) erfter Jahrgang) Berlin 1851 8. (wird jährlich

nen aufgelegt). Ergänzungen und Erläuterungen der preußifchen Rechtsbümer)

Theil lll) und die Nachträge zum Allgem. Landrecht Th. ll) Tit. Uli) wie zur

allgemeinen Gerichtsorbnung, Sirno n) Staatsrecht Bd. ll) S. 469 flg.
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deren Grund theils in dem Vorhandenfein des erimirten Gerichtsfiandes

und der Patrimonialgerimtsbarkeit) theils in der Eigenthümlimkeit der

anwendbaren Gefeßgebung zu fuchen ifi. Es fchied fich darnach eine

befondere Gerichtsverfaffung in Pofem in der Rheinprovinz. und zwar

abweichend fiir das rechte und linke Rheinufer) und in Neuvorpommern)

von der Organifation in den übrigen Landestheilen. Schon früher war

die Regierung darauf bedacht gewefen. eine geinciniayaftliiixe Einrichtung

für den ganzen Staat durchzuführen) insbefondre die Privatgericiyts:

barkeit zu befeitigen) den collegialifchen Organismus zu vecallgemeinernF

die privilegirten Fora aufzuheben. Die Verbindung von Gerichts

deputationen und Eommiffionen mit Collegien ivurde fur das Land

und Stadtgerimt zu Großwanzleben durch einen Organifationsplan

vom 11, November 18.16) genehmigt durch vie Cabinetsordre vom

18. December d. Z708)) zu dem Zwecke verfuchsweife eingeführt. und

follte nach und nach auf alle königlichen llntergerichte fiir kleine Städte

und das platte Land ausgedehnt werden709). Diefem Plane gemäß

follten auch die Patrimonialgericlote mit den Collegien der königlichen

Gerichte verbunden werden) zu welchem Behufe ein „Regulativ zur

Verwaltung der Patrimonialgeriäyte des GuhrauerKreifes" im Departe

ment des Oberlandgericiytes zu Glogau. entworfen und auf den Antrag

des Iufiizminifiers vom Könige unterm 5. November 1847 genehmigt

wurde 710). Eine Ausdehnung auf andere Kreife erfolgte alsbald 7U).

Der diefen Anordnungen zu Grunde liegende Gedanken wurde als

Princip in der Verfaffungsurkunde vom 5. December 1848 ausge

fprochen, Art. 4: Alle Preußen find vor dem Gefehe gleiä). Art. 40

(in der cevidirten Verfafinng 42): aufgehoben ohne alle Entfchädigung

find. die Gerichtsherrlichkeit u. f. w.. Art. 85 (revid. 86): die richterliche

Gewalt wird im Namen des Königs durch Gerichte geübt) Art. 88

(revid. 89): die Organifation der Gerichte wird durch das Gefeß be

fiimmt. Diefes Gefetz iiber die Aufhebung der Privatgerimtsbarkeit

und des erimicten Gerichtsfiandes) fowie iiber die anderweitige Organi

fation der Gerichte erging unterm 2. Januar 1849712), und unterm

708) S. den Organifationsvlan im Iufiizminifierialblatt 1847 Nr. 22.

ueber das Verhältniß der Commiffionen zum Collegium vgnInftruction für das

Oberlandesgericht Paderborn vom 24, April 1846 (im Iuftizminifierialblatt

S. 90 flg.). Verfügung vom 8. u. 27. November 1846 (a. a.O. für 1847 S. 2).

709) S. über die Einführung des Organifationsvlanes u. f. w. in der

ganzen Monarchie) mit befonderer Rückficht anf das Großherzogthnm Pofrn . in

der juriflifmen Wochenfetlrift für die preußifctzen Staaten. Berlin 1847 Nr.

50-52. Vgl. auch das Iuftizminifteriatblatt fiir 1848 S. 63.

710) S. Iuüizminifierialblatt für 1847 Nr. 49. S. 359 flg.

711) Iuiiizminifierialblatt für 1848 S. 66) 66 u. a,

712) Gefetzfammlung S. 1 flg. Vgl. Schering, die Verordnung vom

2. Januar 1849 u. f. w.) neb| Motiven und den inzwifchen ergangenen Refcripten

u. f. w.. Berlin 1849 8.
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26. April 1851) die Zufäße daz-n enthaltend7l6). Die dadureh her

gefiellte Einriwtung gilt im ganzen Staate) mit Ausnahme eines

Theiles der Rheinprovinz) befonders des linken Rheinufers) weshalb

davon defonders die Rede fein muß. Ferner kommt der unteriehied der

ordentlichen und der fiir gewiffe Elafien von P-erfonen und fiir gewiffe

Gattungen von Rechtsgefmaften beftehenden Gerichte in Betraän.

1) Die allgemeine preußifche Gerichtsverfafiung.

Fur die Provinzen Preußen) Brandenburg) Pommern) Pofm)

Saehfen) Schlefien) Wrfiphalen) und von der Rheinprovinz die Kreife

Rees und Duisburg) fowie den auf dem rechten Ufer des Rheines ge

legenen Theil des Regierungsbezirkes Coblenz (Iufii-zfenat Ehrenbceit

fiein) und die Fiirfienthirmer Hohenzollern (naeh dem Gefolge vom

30. April 18517714)) befteht gegenwärtig fiir die drei her-gebrachten

Infianzen ein ubereinfiimmender Organismus der Juftizbehörden.

a) Gerichte erfier Jnfianz7j3).

Als Gerichte erfier Infianz fungirten friiher die Untetgetirhte erfier'

Elaffe (Eollegia) und zweiter Elaffe (Einzelrichter)) Stadtgerirlpte) Land

gerichte) Land: und Stadtgerimte) Iufiizämter) Landvogteigerichte)

Fürfienthumsgerimte) Iufiizkeimmern) Gerichtsämter) Bagatell- und

Eivildeputationen) Gerirhtscommiffionen) Gerirhtstagscommiffarien.

Während diefe iiber die nicht erimirten Perfonen und Grundflucke)

ausnahmsweife) wie die fiandesherrlichen Gerichte) auch uber Erimirte

die Iurisdiction befaßen) während über die leßteren in der Regel die

Oberlandesgerichte zu erkennen hatten) ift in Folge der Verordnung vom

2. Januar 1849 die Gerichtsbarkeit in erfter Inftanz den Stadt

und Kreisgerimten übertragen. Eigene Stadtgerieizte haben nur

die Städte von mindefiens 50)000 Einwohnern (Berlin) Breslau)

Königsberg) Danzig) Magdeburg)"6). Diefe Gerichte befiehen .aus

zwei oder mehreren Directoren) von denen der erfte den Titel „Präfi

dent" führt) und der erforderlichen Zahl von Richtern (Stadtge

richtsräthe und Stadtriclyter).

Für Städte mit geringerer Bevölkerung und das platte Land) in

Kreifen von durehfchnittlich 50)000 Einwohnern) find K r e i s g e richte

angeordnet) welme fich in der Regel in der Kreisftadt des landräthlichen

.Kreifes befinden) und aus einem Keeisgeriwtsdirector nebft

713) Gefeßfammlung S. 181 flg.

714) Gefelxiammluitg S. 188.

715) Vgl, bei, das CirculanNefei-ipt vom 18. Juli 1850) betreffend das

Gefchäftßregulativ für die Gerichte erfter Infianz) im Iufiizminifierialblatt S.

232-248.

716) Die Gerichte zu Danzig und Magdeburg find Stadt- und Kreisgerimte

zugleich.
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wenigftens vier oder fünf Richtern (K r e is g e ri ch tsr ä t h e und

Kreisrichter) befiehen.

Wenn im Sprengel eines Kreisgericlnes fich Orte befinden. welche

fruher Sitze größerer Gerichte waren. oder fonft wegen zu großer Ent

fernung vom Gerichtsfiheficl) ein erhebliches Bedirrfniß dazu ergiebt.

werden einzelne ftehende Richter (Bezirksrichter und Gerichts

commiffarien) für einen Sprengel von durchfchnittlicl) 7500 Ein

wohnern beftellt. Diefe Commiffarien find Mitglieder des betreffenden

Kreisgerimtes. ftehen unter der Auffimt des Directors deffelben und

werden erforderlichen Falles von ihm als Ergänzungsrimter einberufen.

An folchen Orten find aber auch in manchen Diftricten Gerichts

deputationen. als Abtheilung der Kreisgericiote mit wenigftens drei

Mitgliedern. fiir die collegialifch zu behandelnden Sachen angeordnet.

Diefe Deputationen find befiändige oder werden von Zeit zu Zeit vor

übergehend von mehreren Gerichtscommiffarieu gebildet. Außerdem

find auch aus der älteren Einrichtung Geriwtstagscommiffio

nen beibehalten. indem ein Mitglied des Kreisgerichtes mit einem Ge

richtsfchreiber abwechfelnd nach Beditrfniß an einzelnen Orten befondere

Geriänstage abhält.

Jedes Hauptgericht erfter Inftanz zerfällt in zwei Abthei

lungen. welche fich unter dem Vorfihe des Directors 717) zu einem

Plenum vereinigen. Vor das Plenum gehören folche Generalien.

welche von Intereffe für das ganze Collegium find. Die erfie Abtheilung

bearbeitet die ftreitige Gerichtsbarkeit in allen Civil: und Straffachen.

einfchließlicl) der Credit- und Subhafiationsfamen. fowie die Requifitionen

und Aufträge aus dem Gebiete der ftreitigen Gerichtsbarkeit. die zweite

Abtheilung bearbeitet die Angelegenheiten der nicht fireitigen Gerichts

barkeit. alfo die Nachlaß. Vormundfclpiftsh Curatel- und Hypotheken

fachen. fowie die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. nebft den

, Requifitionen und Aufträgen in folchen Angelegenheiten. Der Director

ift in der Regel Dirigent der erfien Abtheilung. während der Vorfihende

der zweiten. wenn nicht ein zweiter Director vorhanden ift. vom Iufiiz

minifter auf Vorfchlag des Appellationsgerimtes beftimmt wird. Die

Gerichtscommiffionen bearbeiten die Bagatell- und Injurienfachen.

Creditfachen und Prioritätsfireitigkeiten. deren Object nicht 50 Thaler

irberfteigt. Sequeftrationen und Adminiftrationen. foweit als den Com

miffionen die Erecutionsverfügting zufieht. Subhafiationen. vormund

fchaftliche Proceffe. Todeserklärungen.-Proceffe gegen ausgetretene Can

toniften. Aufgebotsfachen. Generalmoratorien und Gitterabtretungen.

und in allen übrigen Civilproceffen diejenigen Verhandlungen. bei

welchen es nicht auf mündliche Verhandlung und contradictorifche Ent

fcheidung vor dem Collegium ankommt; ferner Forfiriigefamen. die den

717) Ueber deffen Stellung f. m. allgem. Geriebtsorbnung Th. 111. Tit. 11.

S. 1 flg. Tic. 11111. S. 8, Regulativ vom 18. Juli 1850 s, 4.
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Einzelriäytern irberwiefenen Polizeiirbertretungen und Vergehen) die Er

(afiung aller den Civilgerichten in Straffaciyen obliegenden vorläufigen

Verfügungen) fowie die Function eines unterfuchungsrichters) Auf

nahme von Gefuchen der Gerichtseinfaflen und Weiterbeförderung an

die competence Behörde) freiwillige und nicht fireitige Gerichtsbarkeit)

Erledigung von Aufträgen des Kreis: oder Appellationsgerimtes des

Departements. .Die Gerichtsdeputationen haben die collegialifme Be:

arbeitung der nicht ftreitigen) wie der freiwilligen Gerichtsbarkeit) die

zur Competenz der Gerichtscommiffionen gehörigen Civilprocefie und

Straffawen) die fchleunigen Civilproceffe) die vom KreisgeriGt ihnen

irberwiefenen Cioil- und StraffaGen.

Aus älterer Zeit beftehen noch im Difirirt des Iuftizfenates in

Ehrenbreicfiein für die freiwillige Gerichtsbarkeit Voluntärgerichte)

unter dem Namen: Schöffengerichte) Kirchfpielsgerichte)

Schultheißereien) Feldgerimte7ls)) deren Competenz durch

die Infiruction vom 5. Juni 1852 näher befiimmt ift7i9). Die

Schöffengericitte befiehen aus einem Stadt- oder Gerichtsfmultheißen

und fit-ben von den Gemeinden gewählten Schöfien. Zur iuri8riicti0

rolunluriu derfelben gehören) neben den Arten der eigentlichen freiwilligen

Gerichtsbarkeit uber Mobilien) die Führung der Contracten- und Hypo

theienbnazer) Ertheilung von Atteften uber Eigenthum) Befih und

Dispofitionsbefugniß des Grundbefihers) über Laften) Verpfändung)

Werth der Grundflitcke) freiwillige Verfieigerung von Modilien) Auf

nahme von Taren und Inventarien u. a. Befäzränkter find die Kirch

fpiels-) Volksgerichte) _und die fiir eine einzelne Gemeinde befiellten

Feldgerichte) aus einem Schultheißen und 3 bis 6 Feldgefchworenen

beftehend.

b) Gerichte zweiter Infianz7W).

.Die Landesjuflizcollegia) Regierungen) feic 1808 Oberlandes

gerichte) follten nach der Verordnung vom 30. April 1815 Ö. 5-8721)

in der Regel in* jedem Regierungsbezirke mit der Verwaltung einen

gleichen Umfang haben) den erimirten perfönliclhen und dinglichen Ge;

richtsftand bilden) fowie den oberften Criminalgerimtshof) desgleichen die

zweite (Appellations-) Infianz in Civil: und Straffachen fiir die bei

den Untergerichten ihres Sprengels entfchiedenen Fälle. Die größeren

718) Vgl. den oben Anm. 263 citirten Hertel. Verb. Schepers) die

Schbffengericitte) in S o in m e r und V o e l e ) neues Archiv für preußifthes Recht)

Vd. xi] tAritsberg 1847) Heft iii) Nr, xicruc. _ Die älteren Lan dfchreibe

reien find aufgehoben.

719] Iufiiztninifierialblatt S. 234 flg.

720) Vgl. das (Jircular vom 17. September 1850) betreffend das Geichäfts

regulatio für die Appellationsgerichte) im Iuflizminifierialblacte S. 323-332,

721) Gefetzfammlung S. 55.
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Collegia waren zugleich in einer befonderen Abtheilung (Senat) die

zweite Inftanz für die in einer anderen Abtheilung (erfier Senat) oder

bei einem anderen kleineren Obergerichte in erfter Infianz abgeurtheilten

Sachen) ja in manchen Fällen fogar die dritte Infianz. Befondere

Reglements befkimmten die Gefthäftsordnung) welche) wie namentlich

beim Kammergericht in Berlin) eine "ehr mannigfaltige war 722). Eine

eigene Appellationsfprumbehörde für die Provinz Preußen war das

1657 gegründete Tribunal zu Königsberg) welches nach der Infiruction

vom 10. September 1840 723) und dem Regulativ vom 11. Augufl

1832) der Cabinetsordre vom 13. October 1833, 22. December 1838

und 16.November 1846 vecfuhr724). Fiir die Provinz Polen war

das Oberappellationsgerimt zu Pofen in Civilfamen fchlechthin die

zweite Infianz. ebenfo in Straffachen) welche in erfter Inflanz von den

Oberlandesgerichten entfchieden waren) nach der Verordnung vom 16.

Juni 1834 725). In Neuvorpommern war das Oberappellationsgericiyt

zu Greifswald das höchiteF unter welchem das Hofgericiyt und Confiflo

rium dafelbfi "fanden 726),

Nach der Gerichtsorgnnifation von 1849 (Verordnung vom 2.

Januar H. 24-26)727) find diefe befonderen Appellationsgerimte auf

gehoben und allgemein als ziveite Inftanz die bisherigen Obergeriäne

anerkannt. Sie erhalten) mit Ausnahme des Kammergericiytes und

des Iufiizfenates zu Ehrenbreitfiein) den Namen Appellationsgericht.

In ihrem Sprengel, in der Regel den Regierungsbezirk um

fafiend 728)) bilden fie bie Appellationsinflanz in CjvilfaGen von mehr

als .50 Thalern) in Straffamen) wenn in erfter Inftanz die Gerichts

abtheilung für Vergehen erkannt hat) fodann die Recursinfianz für

Civilprocefie von 50 Thalern und weniger, für Straffachem wenn in

722) Verb. Starke. Beiträge a, a. O. Th. ll) insbefondre vom Kam

mergerichte Th. ll) Abth, [lX S. 24 flg.

723) In v. Kam plz Iahrbüchern Bd. [>71, S. 190-193.

724) Gefehfammlung 1832 S. 208; 1833 S. 125; 1839 S. 26; 1816

S. 315, S. (Simfon) Gefchimte des Tribunals zu Königsberg. Königsberg

1844 4.

725) Gefeßfammlung S. 73.

726) S. Starke a. a. O.V. |7 S.260 flg. Durch die Cabinetsordre vom

13. Juni 1835 erhielt das Obertribunal die Entfcheidung über das Rechtsmittel

der ,Revifion gegen die urtheile des Oberappellationsgerimtes (v. Kampß.

Jahrbücher Bd. 711.7, S. 433). Erft durch die Verordnung vom 2, Januar

1849 S. 28 wurde die vollftändige Subjection unter das' Obertribunal ausge

fproehen,

727) Verb. Gefeh vom 26, April 1851 Art. 1x (Gefeßfammlung S. 181)

und das Anni. 720 cit. Regulatio.

728) Einige Apvellationsgerichte haben einen größeren Sprengel) wie das

in Hamm, dem auch die Kreife Rees und Duisburg im rheinifGen Regierungs

bezirke Düifeldorf untergehen find, das in Arnsberg. das fich mit über die hohen

zollerwfchen Fürfienthümer erfireckt. -

711l. 27
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erfier Infianz ein Einzelrichter erkannt, hat; die* Aufficizts.- und, Ve

fchwerdeinftanz für alle Stadt- und Kreisgerichte) Commiffiu-nen-*und

Deputationen ihres Bezirkes. Sie find auch die Disciplinargerithte

für ihre Mitglieder) ausgenommen die Prafidenten und Directoren, und

für die übrigen Iufiizbeamten des Departements-W). Aufierdembee

bleiben ihnen die bisher zu ihrer Competenz gehörigen Lehnse) Familien

fideicommiß- und Familienflifcungsfamen) die leßteren fofern die, Stif

tungsurkunden ihnen die Verwaltung übertragen haben; desgleichen die

Ertheilung von Beglaubigungen und Beftheinigungen von Urkunden)

von welchen im Auslande Gebrauch gemacht werden foll) auch die

Juftizvifitationen und Anfiellungsfachen.

Jedes Appellationsgericht befteht aus zwei Senaten. einem Civil

und einem Crim inalfenate730)F welche fich unter dem Vorfiße des

Präfidenten 73') zu einem Plenum vereinigen. Vor dafielbe gehören

folche Generalien. welche für das ganze Collegium von_ Intereffe find)

insbefondre Gegenfiände der Gefehgebung und Jufiizverwaltung) Iuftiz
vifitationen und Gefchäftsrevifionen.) Einrichtungsn Bam, Etats-i,

Kaffen- und Perfonalangelegenheitenz die Lehens-. Fideicommißn Fa

milienftiftungs- und andere Stiftungsfachenz die Ertheilung von Be

glaubigungen u. f. w.z die Befchwerden in nicht procefiualifmen Ange

legenheiten; die Oisciplinar- und Penfionirungsfachen der Beamten;

die Befchlüffe über die Prüfung der Auscultatoren) Referendarien

und Subalternenz die, Einführung der richterlichen Beamten und andere

allgemeine Angelegenheiten. Vor den Civilfenat gehören die Civil

appellations- und Recucsfamen) Befchwerden) Requifitionen und Im

plorationen in allen civilproceffualifmen Angelegenheiten. Dem Crimi

nalfenate find überwiefen die Verfügungen und Entfcheidungen in

Scraffachen zweiter Inftanz) Befchlüffe in Schwurgerithtsfachen) Be

gnadigungsfachen) die Beauffimtigung des Gefangentvefens.

Die Senate zerfallen zur Bearbeitung diefer Sachen in befondere

Deputationen. Der Civilfenat hat weuigfiens eine Deputation

von fünf Mitgliedern und einem Ergänzungsrimter) der Criminalfenat

deren zwei von fünf und drei Mitgliedern.

c) Gerichte dritter Jnfianz.

Nachdem Friedrich ll. unterm 31. Mai 1746 das 'pkjejio3jum (16

non appellanclo jlljmitalum im Verhältniffe zu den Reichsgerimten

729) S. Gefetz vom 7. Mai 1861 (Gefetzfammlung S. 218 flg.)) vom21..

Juli 1852 (a. a. O. S. 465.flg.).

730) Beim Appellationsgericbt in Greifswald und, dem Iufiizfenate. in

Ehrenbreitfiein findet wegen_ der geringen Zahl der Mitglieder* die Theilung in

Senate nicht fiatt.

' 731) ueber deffen-Stellung). m. das-Regulativ vom 17. September 183,0

s. 3-3.
x
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erlangt hatte) wurden die bisherigen Obeeappellationsgerieljte' aufgehoben

und ein aus vier Senaten befiehertdes Collegium gebildet) deffen- vierter

Senat aber im Jahre* 1782 alseigenes-GeheimesObertribunal

adgefondert736). Die Eom-perenz- deffelben- war» anfangs eine burn) das

Object) die :unten-t reriribilir- u. f. w. befchränkte) wurde aber fpäter

erweitert) um.» eine einheitliche Praris z-rrvermittelnr Nach der-Ver

ordnung. vom 14. December-- 1-83-3 h. 26 ift dem* Geheimen Ober

tribunal die Entfcheidung in der Revifivnsinflanz-unttü-ber die Nichtig

keitsbefchtverde ausfchließlici) beigelegt766)) auch wurde daffelbe durch

das Gefeh über das Verfahren in den* bei-dem Kammergerimte und dem

Eriminalgericlote zu Berlin zu führenden Unterfucijungen vom 17!. Iuki

1846 87 flg. das Revifionsgeeimt in Eriminaifaciren-W). Nach

der gegenwärtigen Einrichtung ift das-Ob e-r t-r-*id-u na i765) diealleinig-e

dritte und. lehre Infianz, fiir die oben bezeichneten Landestheile: Hiernach

erkennt das Obectribunal in Civil: und Straffachen auf das-Rechts

mittel der Revifion und Nichtigkeitsbefcljwerde) auf Befchwerden über

gerichtliche Verfügungen in proceffualifmen Angelegenheiten- in Civil

und Straffachen in letzter IniLanzW-i); es benimmt das competence

Gericht im Falle des Streites- unter mehreren-Appellationsgericiften

oder mehreren Kreis- und* Stadtget-ichten in verfchiedeuen Appellationsl

gerichtsdifirieten) desgleichen wenn ein gemeinfchaftl-imer Gerirhtsfland

für mehrere Beklagte zu beftellen ift* oder im- Fa-lee* der Perhorrescenz

ein andkrertAppellationsgericirt einteirt767),

Das Obertribunal ift das comperente-Disciplinargericljt für feine

eigenen Mitglieder) die Ptäfidenten tmd-Direeeoren dee-Appefiationse

gerichte) fiir den Präfidenten desRevifion-srollegimnsfier Landes-culture

fachen) die Mitglieder des Generalauditoriats) aus), zweite und legte

Infianz- iin-Disciplinarfamen wieder* richterliche Beamte- bei derBerufnng

gegen- url-heile des Appellationsgericijtes) ford-ie wider Mitglieder ber

Generalcommiffionen und lemdwirthfhaftlichen- Regterungsabtheilungen

 

 

732) S. Starke a. a. O. Bd. l) S. 145 flg.

733) -Gefetzfanunknng S. 302. Verb. Eabinetsordre vom 29; Angriff: 1835

(Gefehfammlung S. 197).

734) Gefebfammlung S. 283 flg.

735) Das Prädicat „Geheim“ ifl- nach der Verordnunguour?, Januar

1849 S. 2-7 fortgefallen) in Folgedes öffentlichen Verfahrens;

736) Verordnung vom 2. Januar-MWH. 33) worin zug-teich benimmt-tik;

daß in nicht proceffualifcben Angelegenheiten-nur das* Apprltationsgericirt für die

Kveis- und Stadtgerimte alleinige Befclnverde-Infl-anz ifi) folche Vefcinoerden

welche die Disciplin) ben Eefehäftsbetrieb oder-Verzögerungen betreffen (Ver

ordnung oom- 21. Juli-1846. S.37) Gefetzfammlung S. 301) frhließtirl) durch den

Iufl-izminifter zu erledigen find. Verb. Gefrh vom 26. Aprik 1-851-Arc) inn

(Gefeßfammlung S. 186)) Verordnung vom 3, Mai 1852-Art. 81-8711 (Gefeße

fammlun-g S. 289).

737) Gelee) vom 26. April 1851 Art. i* (MfelzfammlunexS. 18.3)) vom

7. Mai 1851 S, 21 (dafelbflS. 218). *

27
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gegen Urtheile des Revifionscollegiums) und wider Auditeure gegen

Urtheile des Generalauditoriats 736)) ferner auf Berufungen gegen

Entfcheidungen des Ehrenrathes der Rechtsanwalte und Notare 739).

Vermöge befonderer Verträge ifi das Obertribunal zum oberften Ge

richtshofe für einige auswärtige Staaten angenommen) nämlich für

die Furftenthumer Waldeck und Pyrmont in Straffathen (Vertrag vom

[Februar 1851)740)) fiir das Herzogthum Anhalt-Bernburg in Straf

fathen und Disciplinarfaclhen der Richter (Vertrag vom 22. Februar

1851741).

Das Obertribunal zerfällt in fiinf Senate) welche in wich

tigeren Angelegenheiten das Plenum bilden. Vor daffelbe gehören

alle Sachen) die für das ganze Collegium ein Intereffe haben) ins

befondre alle die Legislation betreffenden Gegenftände; die Fälle) in

welchen die Majorität eines Senates befchließt) bisher befolgte Rechts

grundfäße) Auslegungen oder Anwendungen gefeßlicher Beftimrnungen

zu verlaffen) worüber dann eine Entfcheiduttg fowohl in der Sache) als

hinfimtlicl) des Principes ergeht742)z Disciplinarunterfucizungen gegen

richterliche Beamte. Den Vorfiß im Plenum und in einem der Senate

hat der erfie Präfident743). Jeder Senat hat feinen Präfes und eine

erforderliche Zahl von .O b e r t r i b u na l r ä th e n) deren wenigftens

fieben zur mündlichen Verhandlung und Entfcheidung) mit Einfchluß

des Vorfißenden) nothwendig find 74*). Vor den erften Senat gehören

die Streitigkeiten über das Perfonem) Staats-) Kirchen-) Erbrecht)

Verbindlichkeiten aus unerlaubten Handlungen und die Eivilfamen der

hohenzollernfchen Fücfienthilltterz der zweite und dritte Senat erkennt

über Sachenrecht) der vierte Obligationenrecht) der fünfte Strafrecht.

Als dritte Inftanz fiir die Rheinprovinz (f. weiterhin)) aber auch

zugleich für den Iufiizfenat in Ehrenbreitfiein erkennt der rheinifch e

Revifions- und Caffationshof. Im Verhältniffe zum Iufliz

fenate nimmt derfelbe eine ganz gleiche Stellung wie das Obertcibunal

ein 7415).

738) Gefeß vom 7. Mai 1851 S. 18) 36 fig.) 65 flg.

739) Gefeh vom 21. Juli 1852 S. 74 (Gefehfammlung S. 481).

740) Gefegfammlung S. 18.

741) Gefetzfammlung S. 23. 7

742) S. Verordnung vom 1. Auguft 1836 (Gefetzfammlung S. 218)) Ver

ordnung vom 21. Juli 1846 S. 25 (Gefegfammlung S. 297). Vgl. die Prairi

diefen des Geheimen Obertribunal-s)) feit ihrer Einfiihrung im Jahre 1832 bis

zum Schluffe des Jahres 1848) Berlin 1849 8. Erläuterungen des preußifchen

Rechtes. Eine Zufamrnenftellung von Staats- und Plenarbefchlüjfen des Geh.

Obertribunals) nach Ordnung der Gefeßbiimer) Leipzig 1848 8.

743) Ueber feine Stellung f. m. Aug. Gerichtsordnung Th. lll) Tic. ll.

Verordnung vom 7, Februar 1817 Ö. 1) 2 (Gefehfammlung S. 61). Gefetz

vom 7. Mai 1851 Z. 13) 66) 71 (Gefehfammlung S. 220) 232) 233).

744) Verordnung vom 21, Juli 1846 Ö. 24 (Gefeßfammlung S. 297).

Verordnung vom 3. Januar 1849 s. 145 (Gefegfammiung S. 40).

745) S. die Citate Anni, 735 flg.. Vgl. unten.
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Die Verfaffungsurkunde vom 5, December 1848 Art. 91 fowie die

revidierte Verf. Art. 92 beftimmt: es foll in Preußen nur Ein oberfter

Gerichtshof beftehen-> dazu fügt die Verfaffungsurkunde in Art. 116 die

Feftfegung: die noch beftehenden beiden oberfien Gerichtsböfe follen zu

einem einzigen vereinigt werden. Das Gefelz vom 17.März 1852746))

betreffend die Vereinigung der beiden oberften Gerichtshöfe) hat bereits

die nöthigen Beflimmungen getroffen) deren Ausführung vorbereitet

wird. In den Eompetenzverhältniffen wird eine Veränderung dadurch*

nicht herbeigeführt.

2) Die Gerichtsverfaffung in der Rheinprovinz747).

Die weftrheinifcize Gerichtsverfaffung unterfcheidet fich von der der

ubrigen Provinzen durch eine firengere Scheidung der adminiftrativen

und rechtfprechenden Iufiiz und eine abweichende Organifeition der Be

hörden. *

a) Die Friedensgerimte.

Die Friedensgeriwte beftehen aus einem einzelnen Richter (Frie

densriwter) und Gerichtsfchreiber und erkennen in Eioilfawen über

alle blos perfönlime und Mobiliartlagen) ohne Appellation) bis zum

Werthe von 20) und mit Vorbehalt der Appellation bis zum Werthe

von 100 Thlrnz ferner) ohne Appellation bis zum Werthe von 20 Thlrn.)

und mit Vorbehalt der Appellation ohne Befchränkung des Werthes)

über frhleunig an Ort und Stelle zu erledigende Sachen) insbefondre

über Klagen wegen Schäden an Feldern u. f. w.) Grenzverritckungen)

Ausbefferungen der Haufer und Pachthöfe) Entfänidigungen der Pächter

und Miether) Verhältniffe der Herrfmaft und des Gefindes) Verbat

iniurien) Thätlimkeiten) wegen deren die Parteien keine Eriminalklage

erhoben haben u. a. m. 748). Als Vergleichsbehörden haben die Friedens

gerichte in den ihre Competenz überfteigenden Sachen die Sühne zu

verfuchenz auch fungiren fie bei einigen nicht fireitigen Angelegenheiten)

befonders folchen) welche Familienverhältniffe betreffen) wie Emancipa

tionen) Adoptionen) Vormundfclmften u. a. unter ihrer Mitwirkung

erfolgen manche Erecutionen. In Straffachen entfcheiden fie als Po

lizeigerichte über Frevel (Uedem-erringen) 749). Zur Vertretung des

746) Gefcizfammlnng S. 73.

747) Starke a, a.O.Vd. i) S.200 flg.

748) Gefeß vom 163-24. Auguft 1790 Tit. [ll. Art, 9) 10 -. Verord

nung vom 7. Iuni 1821) 1. Auguft 1822) 12, Januar 1825 (Lottner's

Sammlung Bd. ll) Nr. 419) 500) 674). Grieß vom 11. Mai 1843 (Gefeg

fammlung S. 181).

749) Art. me) xl- des Einführungsaefeses zum Strafgefeßbucl) vom 14.

April 1851 u. s. 1 des Strafgefegbumes (Gefegfammlung S. 97) 101). Gefelz

vom 2. Juni 1852 Ö. 24 (Gefelzfammlung S, 310) u. a.
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Friedenerihoers werden in jedem Bezirke ein oder zwei Ergeiu zum g s -

Friede ns richte r befiellt aus den am meiiien dazu qualifieirteu

Einwohnern) jedoch mit befclnänkten Befugniffen 750).

b) Die Landgerichte.

Aus den im Jahre 1800 angeordneten Tribunalen der Gemeinde

bezirke find die L a n d g e r i ch t e ihervorgegangen) deren .es neun giebt.

Jedes Landgericht zerfällt in mehrere Abtheilungen (K a m m e r n)) nach

dem Umfange der Gefcinifte 731). An der Spiße des ganzen Gerichtes

fieht des L a n d g e rich tsp rä fi d en t) unter deffen Vorfiß General

verfammlun-gen des Plenums gehalten werden) in welchen die Dienfi

ordnung und Oienftverwaltung Gegenfiand der Bera-thung bildet.

Außer-dem hat jede Kammer ihren befonderen Präfidenten (Kam

m erprrif id ent) - der Landgerichtspräfident -ift der Vo-rfißende der

erfien Kammer- und wenigftens zwei) für die Appellation in Zuchtpolizei

fachen vier Beifißer (Landgerichts-reiche und - Affefforen).

Das Landgericht bildet fur die Eivilfa-men) welwe in erfter Inftanz

vom-.F-riedensgericlete -beurtheilt find) die Appellationsinfianz) infofern

fie nicht an befondere Behörden gewiefeu find; auch find ihm einige

nicht |reitige Angelegenheiten übertragen) *wie die Berichtigung der

Perfonenfiandsregitter) Abwefenheitserklärungen) Beftellungen und Cu

ratoren für vacante Naehlaffenfmaften u. a. m. Ju Straffamen fun

gieren beim Landgerirhte U nter fu ch u n g sr i eh te r zur Vorunter

fuäoung) die Rathskammer) welche darüber Vefmluß faßt) die

Z u ch tp oli z e ik a tn rn e r (correctionelles Gericht)) als zweite Jutta-nz

fiir Freue() als erfie Infiauz »für Vergehen) worauf die Berufung an

die Zumtpolizei-Appellationskammer desLandgerichte-sgeht.

Ueber Verbrechen urtheilen beim Laudgerichte die Srlnourgerichte

(Affifen). Das Landgericht ifi auch Disciplinargericht erfier

Jnfianz fiir die Notare) Gerichtsfehreiber und Gerichtsvollzieher feines

Sprengels) fowie .fiir die Advocaten und Anwalte) wenn deren Zahl

zur Bildung eines eigenen Disciplinarraehes nicht hinreimt7ök).

e) Der Appellationsgerimtshof in Cöln.

Der Appellationsgerichtshof in Cöln753) befteht aus

vier Senaten) welche unter dem Vorfiße des erften Präfiden

750) Gefeß vom 20. März 1801 (29. rene. an, nc)) 18. Mai1802 (18.

kim-en] nn, Ä)) 7. Mai 1804 (16. Laut. un. All). Minifterialrefeript VW 1B. No

vember 1822 (Lottner a. a. O. Vb. 11) Nr. 518).

751) Verordnung vom 18. Februar 1842 und 6. April 1846) in der Gefeg

femmra-g für 1842 S. 86) für 18.10 S. 156.

782) Verordnung vom 25. April 1822. Cabinetsordre vom 21. Juli 1826.

Verordnung vom 7. Juni 1844 s. 13 (Gefeßfammlung S, 178). Gefeß vom

21. Jqeli 1852 S. 65) 67 (Gefeßfammlung S. 479).

783) Cabinetsordre vom 19. November 1818. Verordnung vom 21, Juni

1819 (Lo ttn er) Sammlung Od. l) Nr. 320).
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ten überwiihtige Gegenftände Plenarverfammlungen halten. Jeder

Senat hält unter der Leitung eines Senatspräfidenten befondere

Verfammlungen. An der Spiße des erften Senates fieht der erfte

Präfident. In wichtigen Fällen) nelmentlicl) Perfonenfiandesfragen)

Syndikatsklagen u. a. vereint fich der erfie Senat mit einem anderen

zu einer fogenannten feierlichen Sißung. Die .drei Civilfenate

bilden die zweite Inftanz für die Landgerichte) Handelsgerichte) Rhein

zollgeriehte und das Univerfitätsgerimt in Bonn) der vierte) Anklag e

fenat erkennt über die Befwliiffe der Rathskammern oder Landgerichte

und bitdet zugleich die zweite Inftanz für die Rathskammern) riiikficiztlicl)

der gegen diefelben erhobenen *Einfprüwe Der Appeliationsgeciwtshof

ifi auch Di-sciplinargericht. in erfter Jnfianz über .feine eigenen

Mitglieder) mit Ausnahme der Präfidenten) und der Richter feines

Sprengels) fowi-e in zweiter Infianz iiber die Erkenntniffe in Displinar

fachen feitens der Landgerichte und des Disciplinarrathes der Advocaten.

c1) Der Revifions- und Caffationshof für die Rheinprovinz

in Berlin.

Nach der Occupation der Rheinlande wurde im Jahre 1814 ftatt

des Parifer Caffationshofes ein Caffationshof in Diiffeldorf .ind ein

Revifionshof in Co-blenz eingerichtet) beide wurden jedoch durch den am

21. Juni 1819 angeordneten Revifions- und _Caffationshof in Berlin

erfeßt. Derfelbe befieht aus einem Präfidenten und acht Geheimen

Oberrevifionsrcithen) von denen fechs neb| dem Präfidenten zu

einer Entfihei-dung erforderliü) find. Der Rev-ifions- und Caffationshof

erkennt Über alle Eaffationsgefuwe) wodurch in lehrer Inftanz gefprochene

Civil- und Straferkenntniffe wegen unrichtiger Anwendung des Gefeßes

oder wegen Verlegung wefentliciyer Formen des Verfahrens angefochten

werden) es "ei dies im Intereffe der Parteien oder des Gefehes. Außer.

dem entfcheidet diefe Behörde über Revifionsgefuäye) iiber Competenz

conflirte zwifGen Gerichten) welche einander nicht untergeordnet find;

fie hat ferner die Befiimmung wegen Verweifung einer unterfuchung

an ein anderes als das ordentliche Gericht) die Entfcheidung iiber die

Aufteilung von Syndikatsklagen gegen den Appellationsgeriwtshof)

einzelne Senate deffelben) wie gegen einen Affifenhof u. a.; auch bildet

fie das Disciplinargerimt in erfier und einziger Jnftanz iiber ihre eigenen

Mitglieder) den Präfidenten des Appellationsgerichtshofes zu Eöln und

den Director des Juftizfenates in Ehrenbreitfiein.

Durch die bevorfteh-en-de Vereinigung des Revifions- und Caffe(

tionshofes mit dem Obertribunal (f, Anm. 746) wird jener die Ve

deutung eines befonderen (rheinifwen) Senates des letzteren erhalten)

aus einem Präfidenten und Vice-Präfidenten und acht Obertribunal

rathen befiehen und in den Civil: 'und Disriplinarfawen gegen nicht

riehterliwe .Iufiizbenmte aus dem Bezirke des Appetlationsgecictitshofes

zu Eöln die Gerichtsbarkeit üben) welche das rheinifwe Recht dem
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oberfien Gerichtshofe beilegt. Außerdem können die Mitglieder des

rheinifchen Senates nur in Sachen) bei welchen für den Umfang der

Monarafie diefelbe Gefeßgebung zur Anwendung kommt) in Eivilfaäyen

aus denjenigen Landestheilen) wo das gemeine Recht gilt und in allen

Straffachen mitwirken.

3) Befondere Gerichte.

Außer den bisher genannten ordentlichen Gerichten giebt es noch

befondere für gewiffe Perfonen) Sachen und Rechtsverhältniffe. Viele

derfelben wurden bereits im Jahre 1808 bei der Reorganifation der

Behörden aufgehoben) andere find erfi in neuefier Zeit befeitigt764).

Die Verfaffungsurkunde beflimmt Art. 7: Niemand darf feinem gefeh

lichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte und außerordentliche

Eommiifionen find unfiatthaft, Art. 37: Der Militärgerichtsfiand des

Heeres befchränkt fich aufStraffachen und wird durch das Gefeß geregelt.

Art, 91: Gerichte für befondere Elaffen von Angelegenheiten) ins

befondere Handels- und Gewerbegerichte follen im Wege der Gefelzgebung

an den Orten errichtet werden) wo das Bedürfniß folche erfordert. Art.

95: Es kann durch ein mit vorheriger Zuftimmung der Kammern zu

erlaffendgs Gefeh ein befonderer Schwurgerichtshof errichtet werden)

deffen Zufiändigkeit das Verbrechen des Hochverrathes u. f. w. begreift.

Die gegenwärtig beftehendem befonderen Gerichte find hiernach:

a) Der mit dem Kammergerichte verbundene G e h e i m e In |i z

rath) bei welchem die Mitglieder der königlichen Familie und die

hohenzolleriffchen Firrfienhäufer ihren perfönlichen Geriäitsfiand haben.

Die erfte Infianz wird von 5) die ziveite von 7 Mitgliedern des Kam

mergeriwtes gebildet755).

b) Die MilitärgeriGte756). Vor diefelben gehören die

Straffackien der Militärperfonen 757)) ausgenommen in Kriegszeiten

und während des Belagerungszufiandes 756). Sie find

1) Militärgerimte im eigentlichen Sinne759)) näm

lich Eo rps g eri ch te (dercommandirende General des Armeecorps als

754) ueber diefe älteren Gerichte vgl. Starke a. a. Q, Th. l) S. 153 flg.

755) Gefeß vom 26. April 1851 Art. ill) in der Gefehfammlung S. 181.

756) Starke a. a. O. Th. l) S. 318 flg.) verb. Jufiizminifierialblatt

1847. Beilage zu Nr. 7 iiber die Vorfchriften) welche die Eioilgerichte aus

Rückficht auf die Militärverhältnifie in Straffachen zu befolgen haben.

757) Anhang zur Allg. Gerichtsordnung S. 12) 20) aus der Cabinetsordre

vom 19. Juli 1809 wegen Aufhebung der Militärjurisdiction in (Cioilfachen

u. . w.

758) Gefeß über den Velagerungszufiand vom 4. Juni 1851) in der Geleh

fammlung S. 451 flg.) an die Stelle der Verordnung vom 10. Mai und Decla

ration vom 4. Juli 1849 (Gefehfammlung S.165 u. 250) getreten. Verb.

Verfaffungsurkunde Art. 111.

759) S. überhaupt das Militär-Strafgefeßbucl) vom 3. April 1845 Th.ll)

(Gefeßfammlung S, 287 flg.).
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Gerichtsherr und der Corps-Auditeur). Divifionsgerichte (der

Commandeur der Divifion und Divifions-Auditeur). Garnifon

gerichte (der Commandant des Ortes und der Garnifon-Auditeur).

Regiments- und Bataillonsgerimte (der Commandeur des

Regimentes. refp, Bataillons und der unterfuchende Officier). Die

lehteren verwalten die niedere. die beiden erfteren die höhere. die Gar

nifonsgerichte niedere und höhere Gerichtsbarkeit. Zur höheren Gerichts

barkeit gehören alle Straffachen der Officiere und höheren Militär

beamten. fowie die Straffathen der unterofficiere. Gemeinen und niederen

Militärbeamten. wenn die Strafe härter ift als Arrefi. Degradation

und Verfehung in die zweite Claffe. Alle iibrigen Fälle gehören zur

niederen Gerichtsbarkeit. Nachdem die Unterfuchung von. dem befonderen

Un ter fu ch ung s g erichte gefiihrt ift. wird gegen Soldaten im Falle

der höheren Gerichtsbarkeit das Urtheil von einem Kriegsgerichte.

im Falle der niederen Gerichtsbarkeit von einem Standgeriäjte

gefällt. Das Kriegsgericht befteht aus funf Richterclaffen in ver

fchiedener Rangordnung nach dem Grade des Angefchuldigten und dem

Auditeur. als Referenten. jedoch nur mit berathender Stimme. / Auch

das Standgericht hat fiinf Richterclaffen und als Referenten den Audi

teur oder unterfuclmngsfithrenden Officier. Die Erkenntniffe find nicht

angreifbar. bedürfen aber der Beftätigung und zwar in den Sachen der

Officiere und bei härteren Fällen durch den König. Wenn der Ange

fchuldigte nicht Soldat. fondern ein Militärbeamter tft. erkennenJn

fta nzgerichte. gegen deren Urtheile die Appellation an das General

Auditoriatzuläffig ift. Die G o u v e rn e m e n ts (Garnifon)-G e ri ch te

in Mainz und Luxemburg haben die Strafjurisdiction iiber* die

dort befindlichen Militärs. Die Auditeure dafelbft fungiren zugleich

als Commiffarien des Kreisgerimtes zu Wefel für die den Einzelrimtern

zufiehenden Angelegenheiten 760). ,

2) Das General-Auditoriat. befiehend aus demGeneral-.

Auditeur und vier Ober-Auditeuren. ift der oberfte Militärgerimtshof

und bildet die Appellations- und Recursinfianz. die begutachtende Be

hörde. fobald Urtheile zur Befiätigung des Königs oder Kriegsminifiers

gelangen follen. auch die vorgefehte Dienftbehörde der Auditeure 761).

3) Außerordentliche Kriegsgerichte. gebildet von zwei

Civilbeamten und zwei höheren Officieren (f. Anm. 758).

o) Die UniverfitätsgeriGte767). Die frühere umfangs

reiche Competenz derfelben 1| nach und nach fehr eingefchränkt wor

den766). Sie beftehen aus dem Rector. Senat und univerfitätsricizter.

760) Gefetz vom 26. April 1851 Art. 17111 (Gefehfammlung S, 184).

761) Militär-Strafgefehbuck) Th. u. g. 86-88.

762) Starke a. a. O, Th. 1. S. 339 flg.

763) Allgem. Gerichtsordnung Th. l. Tit, 11. Z. 74-76. Anhang s. 24

(aus dem Reglement vom 28. December 1810). Reglement vom 18. November



4-18 Preußen.

welche theils zufammen) theils vereinzelt (nämlich der Univerfitätsrimter

in pecuniciren Cinilfackten) wirkfam find. Es gehören vor das Univer

fitiitsgeriwt Disciplinarfamen und geringere Vergehen) Klagen wegen

Schulden) Schadenerfah) Aufnahme von Contracten) Ertheilung von

Beglaubigungen. Appellationen und Necurfe in Civilfamen gegen

Urtheile des Univerfitätsrimters gehen an die betreffenden Appelle-tions

geri-chte) in Straffachen geht der Recurs an das Mini-fterium der geift

lichen Angelegenheiten) fobald auf cansiliuln sbeuntii oder Relegation

erkannt ift.

ei) Die Disriplinargerichte. In Disriplinarftrcizen ent

ftheiden 1) für richterliche Beamte die Appeliationsgerimte und das

Obertribunal nebft dem rheinifmen Revifions- und Cafiationshofe) nach

Beftimmuttg des Gefeßes vom 7. Mai 1851764). 2) Fiir nicht richter

liche Beamte) mit Cinfchluß der Beamten der Staatsanwaltfmaft)

entfeheidet in 'eriier Inftanz die vorgefehte Provinzialbehörde) fobald der

Beamte weder vom Könige) noch einem Minifter ernannt) befiätigt

oder approbirt ift. Bedarf es einer folchen Ernennung u. f. w.) fo

tritt der Oisciplina rh of als entfcizeidende Behörde ein. Oerfelbe

befindet fich in Berlin) befieht aus einem Präfidenten und zehn Mit

- gliedern) von denen wenigftens vier dem Obertribunal zugehören

und entftheidet in jedem Falle unter Theilnahme von mindeftens fieben

Mitgliedern) mit Einfchluß von wenigfiens zwei Gliedern des Ober

tribunals. Die zweite Infianz bildet das Statnsminifierium. So

bald 'der Beamte vom Könige ernannt oder befiötigt ift) bedarf es im

Falle des Erkenntniffes auf Dienfientlaffung noch der königliGen

Beflätigung. Es treten iiberhaupt hierbei die Befiimmungen des Ge

feßes vom 20. Juli 1852 ein 765). 3) Fiir die Recins-anwalte und

Notare befteht in den einzelnen AppellationsgeriGtsbezirken) mit Aus

nahme des von_ Eöln) ein Ehrenrath von fechs bis zehn Mitgliedern

ats Disciplinacgerimt) von defien Entfrheidungen die Berufung an das

Obertribunal und für den Diftrict des Iujtizfenates in Ehrenbreitfiein

an den rheinifmen Revifions- und Caffationshof geht766). Fiir den

Bezirk des Appellatiorrsgeriwtshofes zu Cöln befiehc bei jedem Land

gerichte) an deffen Sitze wenigfiens zwölf immatriculirte Advocaten

wohnen) ein aus fiinf Advocatanwtilten gebildeter Disciplinar

rath) gegen deffen Urtheile Appellation und Caffationsrecurs zuläfiig

ift. 'Wo keine hinreichende Zahl von 'Advocaten ift) tritt an die Stelle

1819 (Geieizfammlung S. 238 flg.)) Cabinetsordre vom 21. Mai 1824 (dafelbfi;

S. 122) und die Geier-ze für die einzelnen univerfitiiten.

761) Grfrbfammlung S. 218 flg.

765) Geießfammlung S. 465 flg.

766) Verordnung wegen Bildung eines Ehrenrathes u. f. w. vom 30. April

18117 (Gefehfammlung S, 199). Gefeiz vom 21. Juli 1852 Ö. 74 (Gefetzfamm

lung S, 481). '
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des Disciplinarrathes eine Civilkammer :des Landgerlwtes. In Cöln

befieht ein Disciplinarrath von neun Mtgliedern für die Advoeaten

und Advoca-tanwalte des Appellationsgericiztshofes und des Landgeriehtes

nebft *dem Bezirke des leßteren767). 4) Für die Militärbeamten wirkt

insbefondre eine fiir jedes Armeecorps befiellte Militä r-D iscip li

narcommiffion768).

e) Geriihtshofzur unterfuchung und Entfcheidung

wegen der Staatsverbrechen. Auf der Grundlage der Ver

fuffungsurkunde Art. 95 ift das Kammergerimt für den Umfang der

ganzen Monarchie zum Gerichtshofe wegen der Staatsverbrechen durch

das Gefeß vom 25. April 1853 befiimmt worden 769). Zu dem Behufe

werden zwei Senate gebildet) von denen der eine) von fieben Mitgliedern)

die Verfehung in den -Anklage|and) der andere) aus zehn Mitgliedern

befiehend) auf Grund mündlicher) öffentlicher Verhandlung) jedoa) ohne

Mitwirkung boa Gefclnvorenen) über Sikhuld und Strafe zu erkennen

hat770). Gegen die -Erßennmiffe i| nur die Nichtigkeitsbefmwerde zu

läffig»

1) H andels-g eri chte771). Für Handels: und Schifffahrtsfachen

gab es friiher eine große Zahl von eigenen Commerzz Admiralitäts-)

See- und Wettgericbten) welche in Folge der Verordnung vom 26, De

cember 1808 aufgehoben) zum Theil aber fpater neu begründet find.

Es gehören 'daz-u die Commerz- und Admiralitärscollegia

zu Königsberg (Reglement vom 30, October 1813) und zu Danzig

(Reglement vom 17. September 1814)) mit refp. 5 und 4 Richtern

und eben fo vielen kaufmännifmen Mitgliedern (Commerz- und

Admiralitä-tsräthen) befeht. Es gehören vor diefelben Handelsz

Selnfffahrtsfamen) insbefondre Schiffsbefchädigungsz Strandungs-)

Bodmereiz Afiecuranzfamen) fowie unterfuchungen der dahin gehörigen

Vergehen und ueberrrecung-en. In Stettin und Memel) wo wie in

Elbing friiher befondere Handels- und Schififahrtsdeputeitionen be

fianden) werden diefe Angelegenheiten von befonderen Abtheilungen der

Kreisgerichte) unter Zuziehung kaufmännifmer Mitglieder mit einem

eotum consuitotienm, behandelt. In der Rheinprovinz befiehen für

Bezirke) welche meifiens de1n Sprengel der Landgeriehte encfprewen)

befondere H a n d e l s g e r i ch te ) deren Mitglieder Kaufleute find) welche

767) S. Verordnung vom 7. Juni 1841 (Gefesfammlung S. 175). Gefeß

vom 21. Juli 1852 Z. 66 flg. Vgl. noch oben Anm. 752 wegen der Notare

u. f. w.

.z 768) Gefeß vom 21. Iuli1852 s. 79-82) verb. s. 21.

769) In der Gefeizfammlung S. 162 flg.

770) Sehon friiher war dem Kammergerimte eine ähnliche Wirkfamkeit

überwiefen, S. Cabinetsordre vom 25. April 1835) in der Gefeßfammlung

S. 47 flg.

771) Starke a. a. O, Th. l) S. 231 flg.) 308 flg. Schlink) in

v. Iagemantrs Gerichtsfaal) Februar 1850) Nr. 1x.
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von den Notabeln des Bezirkes gewählt und vom Könige befiätigt

werden. Sie bilden die zweite Inftanz für urtheile der Gewerbegerichte)

die erfie Infianz für alle Streitigkeiten über Handelsgefmäfte) von

welcher) wenn das Object 1000 Franken (2662/3 Thlr.) überfteigt) die

Berufung an das Appellationsgeriwt nach Cöln geht772). Durch das

Gefeß vom 3. April 1847 ift die Einrichtung von Handelsgericbten

auch in den altländifchen Provinzen genehmigt) fobald in einem Orte

ein Bedürfniß dazu obwaltet und die Kaufmannfclmft darauf anträgt773).

Indeffen ift davon bisher ni>)t Gebrauch gemacht und die Verordnung

vom 2. Januar 1849 h. 18 itellt die Errichtung befonderer Handels

gerichte in Ausfimt) ohne auf das Gefetz von 1847 Bezug zu nehmen.

g) G ew erbegerichte774). In der Rheinprovinz befiehen aus

früherer Zeit Fabrikgerichte) Rache der Gewerbeverftän

digen (c0n8ei|8 (lee pruelhommee)) oder nach neuerer Bezeichnung:

königlich e G e w e r b e g e ri ch t e 775)) gebildet aus Fabrikanten) Werk

meifiern und Handwerkern) zur Entfcheidung von Streitigkeiten der

Standesgenoffen) fowie zur Feftfiellung des Thatbeiiemdes) fobald die

Gewerbepolizei verletzt) Veruntreuungen durch Arbeiter) fälfchliche

Waarenbezeichnungen) Nachahmungen von Deffins (Zeichnungen von

Stoffen) oder Fabrikzeiwen vorgekommen find 776). Die vor die Ge

werbegerichte gelangenden Eivilfireitigkeiten müffen erft vor ihre Ver

gleich skammer gebracht werden) welehe aus einem Fabrikanten und

einem Werkmeifier oder Handwerker befteht. Das Gericht felbft er

*kennt bis zu 100 Franken (262/3 Thlr.) ohne Appellation) bei höheren

Gegenfieinden geht die Appellation an das Handelsgericht.

Nach dem Mutter diefer Gerichte find dergleichen auch für die

übrigen Provinzen eingeführt) nach der allgemeinen Beftimmung der

Verordnung vom 9. Februar 1849777).

11) Elb-) Wefer- und Rheinzollgerichte778)) errichtet in

Folge der Uebereinkunft Preußens und der benachbarten Staaten) der

Elbfmifffahrtsacte vom 23. Juni 1821779)) der Weferfmifffahrtsacte

772) Vgl. Verordnung vom 7. Juli 1821 (Lottner's) Sammlung

Bd. ll) Nr. 429). An den Orten) wo es keine Handelsgerichte giebt) haben die

Landgrrichte deren Functionen) nach den für jene vorgefchriebenrn Befiimmungen)

zu vollziehen.

773) Gefehfammlung S. 182 flg.

774) S. H. A. Meißn er) die Fabrikgerichte in Frankreich) Leipzig 1846 8.

Starke a. a. O. Th. i) S, 260 flg.

775) Verordnung vom 7. Augufi 1846) in der Gefetzfammlnng S. 407.

776) Das Nähere enthalten die befonderen Reglements. Vgl, insbefondre

die Verordnung zum Smutze der Fabrikzeiehen an Eifen - und Stahlwaaren in

der Provinz Wefiphalen und der Rheinprovinz vom 18. Augufi 1847) in der

Gefehfammlung S. 335 flg.

777) Gefeßfammlung S. 110 flg. (vgl, Verfaffungsurkunde Art. 91).

778) Starke a. a. O. S. 163 flg.) 235 flg., >

779) Gefehfammlung S. 9 flg.
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vom 10.September 1823780)) der Rheinfchifffahrtsacte-vom 31.März

1831781). Ihre durch das Grieß vom 26. 'April 1851 Art. 7| un

verändert erhalcene Competenz begreift die Zollcontcaventionen und'.

Defraudationen) Streitigkeiten wegen. der verfcbiedenen Gebühren. die

aus Waarenfendungen entfpringen. iiber die Hemmung des Leinpfades

u. a. m. Gegen ihre Entfcheidung geht die Berufung an die ent

fpremenden Appellationsgerimte. '

i) Die Generalcommiffionen782). Fiir die ihnen iiber

wiefenen Angelegenheiten bilden diefelben) ebenfo die Sp ru ch

collegia dei der landwirthfmaftlimen Abtheilung der Regierungen.

richterliche Organe. gebildet von wenigfiens' drei Mitgliedern. Von

ihren Erkenntniffen geht die Berufung an das Revifionscolle

gium für Landesculturfachen und von diefem an das Ober

tribunalW-il), Das Revifionscollegium bildet außerdem die zweite und

lehte Infianz über Entfcheidungen der Regierungen wegen der Fortdauer

der Mühlenabgaben nachdem Edict vom 2. November 1810 und der

allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 784) fowie in

Streitigkeiten. welche die Benußung der Privatflüfie und insbefondre

die vom Unternehmer einer Bewäfferungsanlage für Erpropriationen

und Rechtsbefmränkungen anderer uferbefißer zu leifiende Entfchädi

gung betreffen795).

k) Der Smöppenfiuhl in Halle an der Saale786) ift

ein Spruchcollegium) das in .ähnlicher Weife wie die juriftifmen Facul

täten ber Univerfitäten für die Länder des gemeinen Rechtes und wo

Verfendung der Arten nothwendig ift) Gutachten und uctheile giebt.

Das Collegium befteht aus einem Director und zwei Beifihern.

1) Schiedsrichter und Schiedsmänner. Schiedsrichter

erkennen) foweit es das Gefeß nicht unterfagt. auf Grund eines Com

promifies von Parteien. Die Vereinbarung derfelben beftimmt. ob

gegen den Ausfprucl) der Seiuedsricizter noch eine Berufung an die

ordentlichen Gerichte zuläffig fein foll oder nicht. Es kommen hierbei

iiberhaupt die Vorfchriften der allgemeinen Gerichtsordnung Th. l)

Tic. ll) Ö. 167-176 und der rheiuifmen Civilproceßordnung Art, 1003

780) Gefehfammlung S. 52 flg.

781) Gefehfammlung S. 73 flg. Verb. Verordnung vom 30. Juni 1834

(a. a. D. S. 136 flg.).

782) S. oben Anm. 648 flg.. verb. Starke a. a. O. Th, l) S. 388 flg.

783) S. Cabinetsordre vom 15. März 1834 (Gefehfammlung S. 61).

Verordnung vom 22. November 1844 Z, 21 (Gefehfammlung für 1845 S. 23).

784) S. Gefeh vom 11. März 1850 h'. 3. betreffend die auf Miihleugrund

'Lücken haftenden Reallaflen) in der Gefehfammlung S. 146.

785) Grieß vom 28. Februar 1843 s. 47 (Gefehfa-nmlung S. 41). Grieß

vom 9. Januar 1845 (Geiehiammlung S. 35). Wiefenordnung für den Kreis

Siegen vom 28. October 1846 h'. 28 (Geießfammluug S, 493).

786) S. Jahrbuch der preußifchen Gerichtsverfaffung für 1852 S. 300,
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bis 1028) nebfi den fpäteren Ergänzungen zur. Anwendung. In

manchen Fällen ift der Gebrauch von Schiedseicvtern vor den Entfchei

dung der ordentlichen Gerichte vom Gefeße als Regel. vorgefehriebe-n)

nämlich fiir Afiecuranzftreitigteiten 767)) in Feuerfori-etäts-„Eifmbahnß

Verfimerungsangelegenheiten) bei der Regulirung gutshorrliäter und

bäuerlicher Verhältniffe) bei Ablöfung von Reallafien u. a..'788)) bei

Rennangelegenheiten 769)) für die Rheinprovinz bei Streitigkeiten zwifchen

Mitgliedern - einer Handelsgefellfmaft 7m)).

Von den Schiedsrichtern unterfmeiden fich die S chi e_ d sm ä nn er )

welche Parteien) die fich freiwillig an fie wenden) zu vereinigen firmen.

Das Recht der Entfcheidung haben fie nicht) die von ihnenbewirkten Bor

gleiche haben aber die Kraft eines gerichtlichen Urtheiles. Sie find zuecfi

durch Cabinetsordre vom 13. December 1.826 und Miniflerialverfugmrg

vom 27. September 1827 fiir die Provinz Preußen eingefühct791) und

wegen ihres nicht ungirn-fiigen Erfolges anderweitig übertragen wor

den792). Maßgebend ifi die Inittuction vom 1. Juli 1841797) mit

fpäteren Modificationen 796). Nach dem Gefeße über die Einfiihrung

des Strafgefegbumes vom 14. April 1851 Art. A7111. foll da) wo. diefes

Jnfiitut befteht) eine Klage über Ehrenverlaßungen und leichteYdjß

handlungen) fofern fie nur im Wege des Civilproceffes verfolgt werden;

von den ordentlichen Gerichten nicht eher zugelaffen werden) als bis die

Vermittlung des Scinedsntannes nachgefumt ift.

Von den noch hierher gehörenden

111)Gei|li>7;en Gerichten und

n) dem Gerichtshofe zur Entfcheidirng- der Compre

tenzc onflicte wird weiter unten befondern die Rede fein.

787) Allgem. Gerichtsordnung Th. 1) Tit. 3111i.) s. 48-66 und deren-Er,

gänzungen.

788) S. Verordnung vom 30. Juni 1834 s. 32' flg. (Gefegfarnrnlung S.

109). Cabinetsordre vorn 7. November 1841i (a. a. O. S; 726). Statut vom

15. Mai 1843 Z. 32-34 (a. a. O. S.275, 279) u. a. Reglement vom 22. Mai

1846 s. 82-94 (a. a. O. S. 187 flg.). Verordnung vom 20. December 1848

(a. a. O. S.427 flg.). Gefetz vom 2. März 1850 s. 11 flg. (a.a, O. S.427 flg.).

Gefee) vom 11. März 1850 (a. a. O. S. 147 flg.) u. a.

789) Eabinetsordre vom 5. October 1846 (Gefehfaenmlung S. 482).

790) Verordnung vom 21. Januar 1837 (GefegfarnmlungS. 7 fig.).

791) S. (Sie w ert) ) Verfuch einer Anleitung zurz Gefchäftsführung det

im Königreiuie Preußen anzuftellenden Sthiedsmiinner) Danzig1828 8;

792) 1832 in Sthlefien und Brandenburg) 1834-inSa1hf1-.n und Pommern)

1841 in Pofen) 1847 fiir den Kreis; Tecklenburg (Cabiuetsordrevom 12. Juli

1847) in der Gefeßfammlung S. 323).

793) v. K a m p e Jahrbücher Bd. 1.17111) S. 176. fig.) 1811 fbg.

794) S. insbeiondre für Tecklenburg die Minifteriatverorduung v. 31. Juli

1847) im Iuflizminifierialblatt S. 271 flg. und überhaupt Stherin g.) Han-d

bucb für die Schiedsmänner in den Provinzen Preußen) Brandenburg u. f. w.)

Berlin 1841) 2. Ausgabe 1847 8*..
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4.) Das Breamt-enpe-rfonal.

Außer- den bereits erwahnten richterlichen Perfonen) welche die

einzelnen Gerichtscollegia und Behörden bilden) den Prafiden-ten und

_ anderen Vorfihendenxnebfi den Rachen) Affefforen795)) erfordert die

'Verwaltung der Iufiiz noch andere Beamte) welehe das Intereffe des

Staates oder der Partei-en wahrzunehmen/haben.

Zu den erfteren gehören:

Die Staatsanwaltfehaft oder das öffentliche Mi

n i| e ri u m 799).

In Frankreich i| diefes Inftieu-t aus einer Umgeftaltung der

älteren königlichen Procuratoren hervorgegangen) währe-nd es in Teutfw

lan-d von dort entlehnt mit einem Theile der Fu-ncti-onen betraut wurde)

welche bis dahin Fiscale- veewerltet hatten797). In dem ganzen Staate)

mit Ausnahme des Bezirkes des Appellationsgeriwtes zu Eöln) beruhen

die Einrichtungen der Staatsanwaltfwaft auf der Verordnung vom

3. Januar 1849) dem Ge-feherom 5. Mai 1852) betreffend die Zufähe

zu derfelben799)) fowie auf den Infieuctionen des Iuftizminifters vom

23. April und 13. November 1849789). Die-Beamten der Staats

anwal-tfwaft gehören hiernach nicht zu den richterlichen-Beamten) find

auch in ihrer Amtswirkfamseit von den Gerichten unabhangig) dagegen

der Leitung und Aufficht des Iufiizminiflers untergehen) und Ldildeneein

in fich abgefchloffenes Ganze. Beim Obertribuna-l- und jedem Appel

lationsgeriwte befindet fich ein O b e r ft a a t sa n wa l t) unter deffen

fpecieller Su-bjection W) die- bei jedem Schwurgeriwee» und größerem

Kreisgeriwte angefi-ellten Staats a-n w-alte) fowie die diefem unter

gebenen S ta a t san-w a l t s g e h i lfe-n (Affefforen oder Referendarien)

ftehen. Ebenfo die für kleinere Geeichtsbezi-rke angeordneten Polizei

a nw alte) deren Functionen in der Regel von dem Bürgermeifier des

Ortes oder dem Gemeindevorfiehee wahrgenommen werden W). Die

Thätigkeit der Staatsanwaltfmaft bezieht fich vornäml-ici) auf die Strafe

rewtspflege und auf Disciplinarfamen wider Beamte; es liegt ihr ob)

firafbare Handlungen zu ermitteln und zu verfolgen W). In Civil

795) Ueber die Anciennitätsverhältniffe) die Gehaltfiufen und den Rang

derfelben vgl. den Allerhöwften Erlaß vom 19. März 1850) in der Gefegfamm

lung S. 274 flg.

796) Starke a. a. O. Th. l) S. 225 flg. .v. Daniels) Grundfäße

des rheinifwen und franzöfifmen Strafverfahrens (Berlin 1849 8.) S. 37 flg.

797) ueber das Fiscalat vgl. Starke a. a. O. Th. l) S. 138 flg. v. Da

niels a. a. Q. s. 45 Anm, S. 49 flg.

798) Gefelzfammlung für 1849 S. 14 flg.) für 1852 S. 209 flg.

799) Jufiizminifierialblatt S. 236 flg.) 460 flg.

800) Grieg vom 21. Iuli 1852 Ö. 57) 58 (Gefelzfammlung S. 477).

801) Städteordnung vom 30. Mai 1853 S. 62 (Gefelzfammlung S. 261).

802) Verordnung vom. 3, Januar 1849 s. 6. Gefeg vom 3. Mai 1852

Art. l. Gefeß vom 7. Mai 1851 S. 24 flg.) 69) 76) vom 21. 311618526. 32

ils-a 64 fis
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fachen haben fie das öffentliche Jntereffe bei den Proceffen zu vertreten)

welche die Scheidung) Ungiltigkeit oder Nichtigkeit einer Ehe zum

Gegenftande haben 003).

Jn der Rheinprovinz i| die Wirbfamkeit der Staatsanwaltfmaft

ausgedehnter) denn fie ifi uberhaupt das Organ) durch welches die

Regierung fur die Aufrechthaltung und richtige Anwendung der Gefeße

forgt) fo daß in jedem dazu geeigneten Falle, wenn die Parteien ein

Rechtsmittel nicht haben oder nicht anwenden) durch die Beamten des

öffentlichen Minifieriums die Caffation beantragt werden kann. Ins

befondre haben diefelben die umfaffendfie Thätigkeit bei derHandhabung

der Strafrechtspflege) der uebung der Disciplin über die minifieriellen

Beamten zu entwickeln) auch die Sorge fiir die ordnungsmäßige Aus

führung mannigfacher nicht ftreitiger Jurisdictionalien. Keine Sitzung

eines Gecichtes) ausgenommen der Friedensgerichte fur Civilfamen und

der Gewerbe: und Handelsgerichte) darf ohne Veifein eines Beamten

der Staatsanwaltfwcift fiattfinden. Am rheinifchen Caffationshofe ift

ein G e n e r a l p r o c u r a t o r angefiellt ) beim Appellationsgerimte in

Cöln ifi ein Generalprocurator) drei G e n e r a l a dv o c a te n und drei

Staatsprocuratoren) bei jedem Landgerichte ein Oberprocu

rator und zwei bis vier Staatsprocuratoren) bei jedem Polizeigerimte

P olize i co m m i ffa re) deren Stelle aber auch Bürgermeifler iiber

nehmen. Dazu kommen Feld - und W aldhüter und andere Organe

der gerichtlichen Polizei. Die Stellung derfelben unter fich und zu

den Gerichten ift im allgemeinen diefelbe wie im ganzen Staate.

Als Beiftände der Parteien kommen in Betracht

Rechtsanwalte) Advocaten) Advocatanwalte804).

Friedrich l1. hielt die Advocaten nicht blos für entbehrlich) fondern

auch fiir verderblich und fchaffte fie ab. Das Bediirfniß fiihrte jedoch

zu ihrer Herfiellung unter dem Namen J u ft i zr o m m i ffa r i e n 800)

oder gegenwärtig R e ch ts a n w a l t e 800). Fiir jeden Gerichtsbezirk

wird nach Bedilrfniß eine befiimmte Zahl angefiellt) deren Praxis fich

auf den Sprengel befmränkt_ für welchen fie immatriculirc find. Die

Rechtsanwälte find Staatsbeamte) jedoch nur auf die ihnen zuftehenden

Gebühren angewiefen 007). Ehrentitel derfelben find: J u fi i z r a th

oder G e h e i m e r J u ft i z r a t h. Jn der Rheinprovinz fuhren die

Beiftände der Parteien) welche ihnen Rath ertheilen und für fie Vor

träge in den Gerichtemhalten) den früheren Namen Advocaten.

Von ihnen unterfcheiden fich die Adv ocatanwalte) welche außer

803) Verordnung vom 2. Januar 1849 Z. 12 (Gefeßfamrnlung S. 4))

verb. Verordnung vom 28. Juni 1844 (a. a. O. 184 'flg.).

804) Starke a. a. Q. Th. 1) S. 420 flg. _

805) S. Allgem. Gerichtsordnung Th. lll) Tit. '1l.

806) Verordnung vom 2. Januar 1849 Z. 30.

807) Allgem, Gerichtsordnung Th, lll) Til. 171l) s. 3. Anhang Z, 462,
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dem noch befugt find) Proceßhandlungen vorzunehmen) Proceßfmriften

einzureichen und die Parteien vollftändig zu vertreten. Die Zahl der

Advocaten ift unbefmränkt) doch muffen fie in die Matrikel des Appel

lationsgericlnes zu Eöln eingetragen werden und können dann in dem

ganzen Sprengel deffelben fungiren. Aus ihrer Mitte werden) jedoch

frirheftens nach Ablauf eines Jahres feit der Eintragung in die Matriiel)

die Advocatanwalre.befiellt) wo ein Bediirfniß dazu vorhanden ift 800).

Hierher gehören ferner: u; aaa. rm0

Died No t-a re. Das Amt derfelben) welches in der Regel mit

dem ,eines Rechcsanwaltes verbunden ift) befteht vornämlici) darin)

mit den Parteien Infirumente aufzunehmen) welche die Kraft öffent

licher Urkunden befitzen. Ihr Gefchäftsireis erftreckt fich auf das

Departement des Appellationsgerichtes) in welchem fie beftellt find)

während die bei den großen Stadtgerichten blos als Notare befiellten

Beamten auf den Iurisdictions- und Polizeibezirk der Stadt befchränkt

find. Maßgebend “find iiberhaupt die Befiimmungen der Allgemeinen

Gerichtsordnung Th. lil) Tic. ilii) Ö. 45 flg. und deren Ergänzungen)

insbefondre das Gefeß vom 23.April 1823) vom 11* Iuli 1845) über

das Verfahren bei Aufnahme von Notariatsinfirumenten und das Gefeß

vom gleichen Datum uber die Form einiger Rechtsgefcizäfte 009). In

der Rheinprovinz ift das Notariat von der Advocatur ftreng gefondert.

Außer der Aufnahme von öffentlichen Urkunden) von Inventarien u. a.

liegt dort den Notaren befonders die Abhaltung von Verfieigerungen ob)

und zwar nur ihnen die freiwillige Auction von Immobilien. Ihre

Zahl ifk befchränkt) ihre Praxis erftreckt fich auf den Bezirk des Land

gerichtes in deffen Sprengel fie anfciffig find. Sie fiehen unter der

Aufficht der Staatsanwaltfmcift und der Gerichte. ueber ihre Rechts

verhältniffe entfcheiden die Notariatsordnung vom 25. April 1822 8i0))

die Verordnung vom 21. Juli 1826 811).

Zu den Beamten gehören endlich noch:

Die Subalternen und die Unterbeamten im eigentlichen

Sinne 812). Während den letzteren (Boten) Erecutoren) Gefangen

wärtern u. a.) die rein .iußerlichen mechanifchen Dienfie obliegen) haben

jene die Bureaugefctmfte zu vollziehen) die Expeditionen) Ealculatur

und Kaffenfachen) die Regifiratur- und Eanzleigefciyäfte zu beforgen)

insbefondre auch als Gerichtsfchreiber oder Protocollfiihrer zu dienen.

:i'm

808) Starke a. a. O, S.423.

. 809) Gefeßfammlung für 1823 S. 43) für 1845 S, 487 f.) 495. Verb.

,Erläuterung dazu im Iuftizminiiterialblatt 1847 Nr. 40 flg.

810) Gefelzfammlung S. 109) verb. Gefeh vom 21. Juli 1852 h. 67 (a.

a. O. S. 480).

811) Gefehfammlung S. 71. _

812) S. überhaupt Fr. Bechftein ) der preußifhe Subaltern-Veamte im

Civildienfie) Berlin 1850.

711l. 28
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*Für* bis? MfG/Wurm zu-diefer-Kategorie gehörigen Beamten find theils

"allgemeineNheils“befondere Infiructionen und Reglements erlaffen) als

>ErgänzungLei7jzuii*Allge-en. Gerichtsordnung Th. ill) Tic. 7813). In

WRhelltp-iovinz- "haben die Gerihtsvollzieher außer den gewöhnlichen

FWtioiienMde-F-Ladungen u. f. w. und dem inneren Dienfte (Audienz

.gerrclycsotouzteheih knucl) das-Recht) Wechfelprotefie aufzunehmen und

-öffen-'tliche--Verfieigeeungen von Mobilien) Früchten auf dem Halm und

von Holz auf dem Stamme zu veranfialten 611). Die Aufteilung der

Subalternen und unterbeamten erfolgt in jedem Appellationsgeriwts

bezirke durch den erften Präfidenten des Appellationsgericlotes) mit

Ausnahme der Kaffen- und Rechnungsreviforen) welche der Iuftiz

mi-nifter ernennt. Durch denfelben werden auch in der Rheinprovinz

die Ger-iattsfwreiber angefiellt-und zu Landgerichts-) Parkerfecretären)

welche letzteren 'fich auf dem Parker des Generalprorurators oder eines

Oberprocurators befinden) und zu Oberfecretären erhoben. Die Gerichts

vollzieher fiellt der Generalprocurator an. .ann

Zum Schluffe diefer Materie ift noch kürzlich 2* Teilt?)

das Verhältniß der Iuftiz zur Adminiftration einer*

-zu--beru-hren. Aus der mitgetheilten ueberfimt der Behörden ergiebt

fin)) daß die Organe für Ve-rlvalcung und die für Rechtspflege bei

manchen Gegenfiänden in die Function der anderen eingreifen) die

erfteren alfo 'zugleich richterliche) die lehtere-n zugleich adminifirative

»Geichäfte übernehmen. Wo dies der Fall ift) hat das Gefeb felbft fchon

dafiir geforgt) daß naeh dem Wefen der Sache verfahren werde) ins

befondre wo eine adminiftrative Behörde Recht fpricht) daß Beamte)

welche' die richterliche Qualification herben) allein oder vorzugsweife an

der Abfafiu-ng der Erbenntniffe The-il haben) fodann daß in vielen Fällen

der Verwaltungsbehörde nur die Fefiftellung des Interimifticums zufieht

und den Betheiligten das Befchreiren des firengen Reehtsweges vorbe

halten ift. ,Die neuefte Gefehgebung ift bemüht) beide Gebiete fo viel

als möglich auseinander zu feßen. Die Verordnung vom 2. Januar

1849 befiimmt übrigens im Ö. 38 1115): „In dem Verhältni-ffe der

Gerichte zu den Verwaltungsbehörden wird durch das gegenwärtige

Gefeh nichts geändert. Sie follen fich gegenfeitig bei Erledigung der

ihnen obliegenden Gefchäfte innerhalb ihres Reffortes Unterftubung

i

813) S. insbefondre Cabinetsordre vom 19. November und (sircular vom

26. November 1849) die Annahme und Vefciniftigung der (Civil-Supernume

rarien) fowie die Priifung der Subaltern-Veamten bei den Gerichten betreffend

(im Iuftizminifierialblatt S. 476 flg.). Eircular vom 2. Augufi 1850) be

tIrJffend die Dienfiinftruction fiir die gerichtlichen unter-bereiteten (a. a. O. S.

1 flg.). -

814) Verordnung vom 21. Juli 1826. Infiruction vom 10.Iuni*und An

Beßfjmg vom 22. October 1833. (Lottner) Sammlung Bd. lil) Nr. 1106)

815) Gefetzfammlung S. 12.

..r
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*telfimzrvle- Verwaltungsbehörden find jedoch* nicht ferner befugt. in

Angelegenheiten ihres Refforts an Iufiizunterbehörden Anweiftmgen

zu ertheilen und fie zu deren Befolgung anzuhalten. Die entgegen

ftehenbe Veftimmting der' Ordre vom 31. December' 1'825 unterm. b.

nr. 111l (Gefelzfammlung für 1826 S. 11) wird aufgehoben."

Die Allgenr. Gerichtsordnung dcfinirt den Beguifi der Iuftizfachen

im Ö. 1 der Einleitung. indem fie feftfelzt: alle Streitigkeiten über

Sach-en und Rechte. welche einen Gegenfiand des Privateigenthums

ausmachen. unterliegen der richterlichen Cognition. Jndeffen giebt es

davon viele Ausnahmen. indem dergleichen Objecte oft irgend eine das

allgemeine Interefie berührende Seite haben. welche die Anwendung des

,Civilproceffes ausfchließt. Wo dies der Fall fei. läßt fich nicht blos

aus der Natur der Sache beftimmen. weshalb befondere gefelzlime

Sanctionen möglichft erfchöpfend die einzelnen Fälle bezeichnet haben L16).

Iudejfen fehlt es doch nicht an Conflicten zwifchen den Iuftiz- und

Verwaltungsbehörden. welche gehoben werden müffen, Früher entfchied

über diefelhen eine Immediat-Jurisdictionscommiffion. nach, der In

ftruetion born 10. Februar 1756 617). Diefelbe ging im Jahre 1808

ein und wurde erft in Folge der Cabinetsordre vom 30. Iuni 1828

durch eine andere Einrichtung erfeht818). Hiernach follte eine Einigung

des Iuftizminifiers mit dem der betreffenden Verwaltungsbehörde vor

gefegten Oliinifterium verfucht werden und. wenn diefe nicht gelänge.

.der König felbft. auf Grund eines motivirten Gutachtens des Staats

minifteriums und des Staatsrathes oder der höchften Gerichte Ent

fcheidung treffen. Auch diefe Aushilfe wurde jedoä) fpäter aufgegeben

und durch das Gefelz vom 8. April 1847 ein eigener Gerichtshof

zur Entfcheidung der Eompetenzconflicte eingefelzt819).

Derfel befteht aus dem Präfidenten des Staatsrathes. aus dem

Staats ecretär und neun anderen Mitgliedern des Staatsrathes. von

denen fünf Jufiizbearute. die übrigen vier-aber Verroaltungsbeamte fein

müffen. Der König ernennt diefelben auf den Vorfchlag des Präfideu

ten des Staatsrathes. Diefer Gerichtshof entfcheidet. im einzelnen

Falle unter Theilnahme von wenigftens fieben Mitgliedern. felbftfiändig.

unter gewiffer Mitwirkung des Iufiizminifters und des betreffenden

 

816) Da die Aufzählung derfelben zu weit führen würde. fo genüge die

Hinweifung auf Grä v ell. Commentar zur Allgem. Gerichtsordnung Bd. l. S.

38 flg.. die Ergänzunge und .Erläuterungen der preußifchen Rechtsbücher zu

s. *t* derE-irrlritungeder* (lg-em. Gerichtrordnung. oerb'. S imo n. Staatsrecht

Bd. u. S. 492_flg, -

, 817) 1'107.11, 6. 70m. l1. For. 519. vcrb. Circutare vom 7'. April 1768 und

25. Male-Flur. dafelbfi 70m.- ue. For. 3038. 3079.

818) Geießfammlung S. 86. vero. die Infiruction vvm1.'Juli1835*. in

v. Ka-mpß Iahrbitchern Vd. 111.111. S; 1011-408. ,

819) Gefesfammlung S; 170. *
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Verwaltungschefs) durch deren Vermittelung das Erkenntniß ,an die

refp. Behörden zur Befolgung gefendet wird 8M). x

i0. Die Verwaltung'derkirchlichen und Unterrichts

" **"'angelegenheiten.

1) Das Religions- und Kirchenwefeu.

Preußen ift ein Staat vou religiös-gemifciner Bevölkerung. Nach

der Volkszählung am Ende des Jahres 1849 gab es) unter 16)331)l87

Einwohnern) 1-0)016)798 EvangelifGe) 6)979)613 Römifm-Katho

lifche)1630 GriechifG-Katholifme) 14508 Mennoniten) 218)998 Juden.

Ueberwiegend evangelifcl) find die Regierungsbezirke Gumbinnen) Königs- .

berg (obgleich von Ermland u. f. w. ein Fünftel der Bevölkerung der

römifch-katholifmen Kirche angehört)) Potsdam mit Berlin) Frankfurt

a. d. O.) Stettin) Köslin) Stralfund) Breslau) Liegnih) Magdeburg)

Merfeburg) Erfurt (faft ein Drittel ift römifch-katholifctN) Minden

(mit faft zwei Funfteln römifch-katholifmen). Ueberwiegend römifch

katholifeh find die Regierungsbezirke Pofen) Bromberg) Oppeln)

Münfter (ein Zehntel evangelifctz)) Aachen (ein Fünfundzwanzigftel

evangelifch)) Trier) Eöln) Diifieldorf) Eoblenz) Hechingen) Sigma

ringenNj). Der Hauptbeftandtheil der Griechen (1363) find die Phi

lipponen in dem Nicolaifchen Forft des Regierungsbezirkes Gumbinnen)

wo fie fich feit 1831 angebaut haben M). Von den Mennoniten finden

fich 12970 in der Provinz Preußen) 1341 in der Rheinprovinz. Die

meiften Juden leben in der Provinz Pofen) wo fie mehr als funf Pro

cent der Bevölkerung ausma>)en) in der Stadt felbft mehr als fiebenzehn

Procentz die wenigften finden fich in der Provinz Sachfen (0)27 Pro

cent). *

Seit der Einfiihrung der Reformation war der preußifme Staat

'längere Zeit fafi rein evangelifchz römifch-katholifme Elemente kamen

befonders hinzu aus der Jülich-Elevafchen Erbfchaft) durch die Er

werbungen in Folge des wefiphälifmen Friedens) durch Schlefien) die

früheren polnifchen Befihungen) die Rheinlande und Weftphalen 1802

-1803) 1813-1815. Diefe Mifmung der beiden Eonfeffionen und

die eigenthumlime Entwickelung des Staates ließ früher als in dem ge

fammten iibrigen Teutfchland die Grundfähe religiöfer Duldung zur

Anwendung gelangen) zumal da die durch den Befis des nicht zum

820) Die einzelnen Erkenntnifie werden durch das Iufiizminifierialblatt

und andere offirielle Organe veröffentlicht.

821) Die Details bei Dieterici) oben Anm. 49) 50 citirt) und ins

befondre im Jahrgang 1850 der Mittheilungen des fiatiftifmen Bureaus S. 1

flg.) 1851 S. 92 flg.) 102 flg.

822) Hinfmius) 'etwas über die Philipponen) aus amtlichen Quellen)

in der von ihm herausgegebenen jurifiifchen Wochenfchrift 1837) S. 205 flg.
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teutfchen Reiche gehörigen Herzogthums Preußen"erlangtejpSelbfl

ficindigkeit die Landesherren von der unbedingten Befolgung* der be?

fchränkenden Beftimmungew-/des wefipheilifGen Friedens *frei*mathte.

Das Religionsedict vom 9. Juli 1788 823) und nach ihm derung-em."

Landrecht Th. ll) Tit. Al) H. 1 flg. gewähren jedem-Einwohner im

Staateeine vollkommene Glaubens: und GewiffZn-'sfre-iheit

und gefiatten jedem Hausbater feinen häuslichen Gottesdienft'

naeh Gutbefinden einzuordnen) machen aber die Bildung von Reife

gionsgefel-lfcizaften/ld. i. die Verbindung mehrerer Einwohner_

des StaatesJzu Religionsubungen) vonder Staatsgenehmigring abe*

hängig. Die zur öffentlichen Feier “des Gottesdienfies verbundenen

Religionsgefellfmaften heißen, Kirrhengefellfchaften und find

theils-ausd ru ckli ch au fgen om menL) fobald fie die Rechte privile

girter 'Corporationen befihenxetheils gedulxdete) ohne-diefeÖReHxeZi

Beftätigt und genauer befiimmt find diefe Fefiiehungen durch das Patent*

vom 30. März 1847) dieBildung neuer Religionsgefellfmeiften be

treffend) nebfi einer Zufammenfiellung der 'im Allgem. _Zandremt *ent-J

haltenen Befiimtnungen über Glaubens- und Religionsfreiheit-EA))

fowie durch die Verordnung vom 30.*'März 184.7) betreffend die Ge

burten) Heurathen und Sterbefälle) 'deren biirgörliche Beglaubigung“

durch die Ortsgerimte erfolgen muß 825). Darnach find' zu' unterfcheiden

1) öffentlich aufgenommene)"Ngefchichtlim und-nach-Staatsverttiigen

bevorrechtete Kirchen") die evangelifche und 'römifcki-katholifche3172)' auf_

genommene) conceffionirte) nicht bevorrechtete Kirchen): deren Gerecht

fame in der ihnen ertheilten Eonceffion beffitnmt werden'. ,Dazu ge

hören die Herrnhuter und böhmifGen Brüder 826)) die vonder 'Gemeine

fchaft der Landeskirche fich getrennt haltenden* Luthetaner 827)z 3)“ ge

 

97„!.111'."5-'1[*1'U* ,e 1- *ni-r7ifi1**i;i,.-) -etiööröfii-y?r*: 823) 1107. o. a. 1011811111. Fol, 2177. v. Rabe) SammrungLBbf 1111)?

S. 726. .11 ..N10, , 1.. ' uerxnrja-„z

824) Gefeßfammlung S. 121 flg. .L8s- .Flt-'C i176" WE t)) (dl-l. (1117111111171)

825) Gefetzfammlung S. 125 flg. Vgl. den Extract _der M. 587B m

Patent und zur Verordnung in den Mittheilungen aus der BMW ADF"
geifilichen Angelegenheiten Bd. l) H. l) S. 1 flg- (Berlin 1847 8.1).- i x_ - Z i(

826) Jm Religionsedict von 1788 s. 2 werden beide zu da1- *

duldeten Serien gerechnet. v. M ühler") Gefcbichte der evangelifk) i“ e"

berfafiung der Mark Brandenburg (Weimar 1846 8.) S. 264 flg. furht au.fiihren) daß diefelben in Preußen nicht blos geduldet feien; indefien find fie-doth

nicht privilegirte Kirchen und gehören daher zur Claffe der ronceffionirten. S. die

Generalronreffion vom 7. Mai 1746 und 18. Juli 1763 u. a. (Ged*7i*r7ke_')“9_7fn

nalen Bd. l) H. 3) S. 44-53) Berlin 1800 8. . - ' z _ f.

827) S. Generalconceffion vom 23. Juli 1845 (in der Gefelzfammlung S, '

516). Verb. Minifierialverfügtmg vom 7. Augufi 1847) betreffend-die Re 1187:'

lirung der Lutheraner) (Oninifierialblatt fiir die innere VerwaltungSZU f?

Mittheilungen aus der Verwaltung der geifilimen Angelegenheiten*VRMH;17))

S. 303 flg.). Reföript vom 24, Juni 1848) betr. den Gebrauch des! _kiriehlirhetfi

Geläutes und die öfientliwe Abhaltung kirchlicher Vegräbnißfeierlie/hkeiten" der
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dnldeteNeligienggefellfch-ißten) mit Privareultus) die Mennoniten M)) die

Maker-SLO)) die GriechenXAnm. 822)) die Juden (f, unten)z h4) fac

tifch geduldete-Neligionsgenoffen) die .Oiffidenten der cömifch-katho

lifchen *und evangelifchen Kirche (fog. teutfch-kathoüfche und freie

Gemeinden) M). 1 z...

,ZM-Die in. der Landeshoheit liegenden kirchenpolitifchen Rechte) jeu-a

air-qu zahm-runter() nach der Gefeßgebung des Landrechtes und fpäteren

Erlaffe theils dem Könige vorbehalten) theils werden fie in _feinem

Women von den damit betrauten Beamten verwaltet 831)) während die

Ausübung der rein, kirwlimen Rechte durch die Organe der einzelnen

.ßirchengefellicbaften erfolgt-WN). _z *2

,. 4 . Durch die Ereigniffe; des Jahres 1848 find diefe bisher befolgten

Grundfähe in religiöfer»-und kirchlicher Hinfimt weniger verändert) als

in pnieitifwee. Es kommen hier folgende Beftimmungen der Ver

faffungsurkunde in Betracht: _ „zi

,_ r Art. 12: Die Freiheit des religiöfen Bekenntniffes) die Ver

einigung zu Religiontgefelifcbaften (Art. 30 und 31) und der gemein

fantsn häuslichen und öffentlichen Relig-ionsübung wird geroährleiftet.

Der Genuß der bürgerlichen-und ftaacsbü-rgerlimen Rechte ift unabhängig

von dem religiöfen Bekenntniffe; Den bürgerlichen und fiaatsbürger

liwen-_Pflihten- darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein

Lfbbrnch-1 gefehehem. Art, 13: Die Religionsge-fellfmaften fowie die

gxifiliGen. Gefellfrlprften) welGe keine Corperatiensrewte haben) können

dießRechte nur durch befondere Gefeße erlangen. Art. 14:, Die

cbrifkleimrz-Religion wird bei denjenigen Einriehtungen des Staates)

welehe mit der Religionsü-bung im Zufammenhauge ftehen) unbefchadet

der-im Art. -NLge-währleifieteu Religionsfreiheit) zu Grunde gelegt.

Lutheraner (Minifierialblatt für die innere Verwaltung S. 197)) (Tirculare

über daa Begräbniß der Lutheranrr auf evangelifchen Kirchhöfen vom 29,

September 1850 (Minifterialblatt für die innere Verwaltung S. 228) u. a.)

fämmtlich auch in den oben Anm. 588) 589 citirten Actenfiiicken abgedruckt.

_ 5828)- Edic-t vom 30. Juli 1789) betr. die Einrichtung des Mennonifien

wefens (line. f). (l. 70m. lllll. Fol. 2541 flg. v. Rabe) Sammlung Bd. l)

Abth. till) S. 780). Dazu Declaration vom 17. December 1801) wegen der

Befuglljß) Gtundfiücke zu erwerben. (um. (L. 8. 70m. xl. Fol. 1277. v. Rabe

a: cl. O. Bd. lil) S. 686. Amelang) neues Archiv Bd. ll) S. 377) u. a. m.

S. Ergänzungen der preußifchen Rechtebllciper) Anhang zum Landrecht Th. ll)

We ill-

x 9) Daß diefelbeu wie die Mennoniten zu behandeln find) fpricht die

Cabinetsordre vom 16. Mai 1830 Z, 7 aus (Gefetzfammlung S. 82).?,

830) Ueber deren Verhältniffe f. m. die Actenfiiicke aus der Verwaltung der

Abtheilung. *des Minifteeiums der geiftliciten Angelegenheiten S. 99 flg. Arten

ftücke aus der Verwaltung des evangelifchen Qberkirchenrathes) H. l) S. 71 flg.

H. [1),-S. 36 flg. H. ni) S. a2.

- 831) S. ( Z-acobf o n) die Grundfiige des preußifchen Rechtes über das

Verhäitniß vgn Staat und Kirche) Königsberg 1838 8.) S. 32 flg.

8.33) "Die Grnndfäee K. f» w. S. 42 flg.) 46 flg.
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Art. West-Die evangelifche und die römifch-katholifme Kirche fowie jede

andere Religionsgefellfmaft. ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten

felbiifiändig und bleibt im Befiß und Genuß der fiir ,ihre Cultus-.

Unterrichts- und Wohlthätigkeitszwecke befiimtnten Anftalten. Stiftungen

und Fonds. Art. 16: Der Verkehr der Religionsgefellfcioaften mit

ihren Oberen ift ungehindert. Die Bekanntmachung kirchlicher An

ordnungen i| nur denjenigen Befchränkungen unterworfen. welchen alle

übrigen Veröffentlichungen unterliegen?: Art. 17: Ueber das Kirchen

patronat und die Bedingungen. _unter welchen daffelbe aufgehoben

werden kann. wird ein befonderes Gefelz_ ergehen, Art. 18: Das Ee

nennungs-. Vorfchlags-. Wahl- und Befiätigitngsremt bei Befehung

kirchlicher Stellen ift. fdweit es dem Staate zufiehc und nicht auf dem

Patronate oder befonderen Rechtstiteln beruht. aufgehoben. Auf die

Aufteilung von Geifilichen beim Militär und an öffentlichen Anfialten

findet diefe Befiimmung keine Anwendung. Art. 19: Die Einführung

der Eivilehe erfolgt aaa) Maßgabe eines befonderen Gefehes. das auch

die Führung der Ciuilftandesregifier regelt i333).

Die oben berithrten Unterfchiede der öffentlich aufgenommenen

Kirchengefellfmaften u. f. w, erleiden durch diefe Fefifelzungen keine;

Veränderung. das Patent und die Verordnung vom 30. März 184x

find dadurch nicht aufgehoben. auch dauern die Kirchenhoheitsrechte des

Staates fort. jedoch nicht mehr in dem älteren Umfange. da die Reli

gionsgefellfwaften ibre Angelegenheiten felbfiftändig ordnen und ver

walten follen M). Die durch die Verfafiungsurkunde ausgefpromenen

Grundfähe erfordern noch mehrere Ausführungsgefehe und eine be

ftimmtereAuseinanderfehttng des Staates und der Kirche. wobei indeffen

die Eigenthümliwkeiten der einzelnen Religionsgefellfchaften Beriickfich

tigung finden werden und zwar mehr als dies im Allgem. Landrechte

der Fall ift. welches über äußere und innere Angelegenheiten der Kirche.

ohne die erforderliche Diftinction der verfchiedenen Confeffionen.

Saßungen enthält und von mancherlei Inconfequenzen und Wider

fpritchen nicht frei ift. Nach dem Princip des Titel xl. Theil ll des

Landrechtes mußte eigentlich jede einzelne Gemeinde independent fein.

denn Suarez. welcher die Hatiptarbeit bei diefer Materie übernommen

hattel.“ erklärt bei der Revifion der Monika zum Entwurfe des' Kirchen

rechtes: ..Die Difiinction zwifchen Kirche und Kirchengefellfwaft ver'

c7
 

.MCli-a" 42) , g 1 x l.. ..,.31-833) Die Art. t2 bis 19 der renidirten Verfaffungsurkltnbe.-weiHenZ-Fvonfi

den Art. 11 bis 16 der Verfaffung vom 8. December 1848 mehrfach ab, , ueber

die ieh-teren f. m, die Denkfabrift des* Minifiers des Cuitus: Erläuterun n.. die

Vefiimmungen der Verfaffungsurkunde vom ii. December 1848 über eligion.

Rekjgionsgefelifäoaften und un-terricbteivefen betreffend. Berlin 1848 4e, ,

834) Vgl. die Ausführungen in den von Richter herausgegebenen: Amt

lim? Gutaebten. die Verfafiung der evcmgelifchen Kirche in Preußen- bot-eeßenb.

Berlin und Oeipzig 1849 8. * - e . .. . ' .
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fiehe ich nihtMDieKitthe abgefonderiwon'deettirchengefellfhaft-fauler!

mir* ein dunkler Begriff zu fein) von demaficl) die Eigenfrhaften-einer

per-range* moralis nicht prädiciren laffen11336).-* Daher beftimmt auch*

das Landrecht in h. 36:* „Mehrere Kirchengefellfchaften) wenn fie gleich“

zu einerlei Religionspartei gehören) fiehen dennoch unter fich in keiner;

nothwendigen Verbindung") 'ein Grundfaß) dem aber die Annahme

gemeinfainer geiitlihen Oberen (h. 114)) ohne deren Genehmigung

keinC-Veränderung- inlKirchenfachen geftattet ifi (h. 146)) die befchräukte:

Verfiigung über die Kirmengiiter (Ö. 217 flg.) u. a. m. widerfpremen..

Durch die Verfaffungsurkunde 1| die Autonomie der Einzelgemeinden.

keinesweges erhöht worden) da nicht diefen) fondern den Kirchengemein

frhaften im ganzen die eigene Verwaltung zugefichert i| 636).

Specieller muß hier zuerfi von den beiden privilegirten Kitchen die

Rede fein. ' - :11.-NF:

11.,'. - * 131011)L a) Die evangelifche Landeskirche. . . 1.)
(: t .

Die evangelifche Landeskirche ift unirt.- "Die-in Preußen fchon'

feit' dem fiebenzehnten Jahrhunderte mit großem Eifer verfuchte Union

ift erft- feit 1817 'und 1830 mit größerem Erfolge herbeigefiihrt637).

Die Geltung “der Sonderbelenntniffe ift dadurch indeffen keineswegs

befeit-igt worden 336). Das Allgem. Landrecht Th. 11) Tic. ill) g. 39*

_be|immt:- „Protefiantifche Kirchengefellfwaften des Augsburgifchen

Glaubensbekenntniffes follen ihren' Mitgliedern wechfelfeitig die Theil

nahme auch an ihreneigenthitmlichen'Religionshandlungen nicht ver

fagen) wenn diefelben keine Kirchenanfialt ihrer eigenen Religionspartei)

deren fie fich bedienen können) in der Nähe haben." Auf den aner

kannten Symbolen und den im Princip übereinftimmenden Kirchen

o'rdnungen beruht das gemeine Recht der evangelifchen Landeskirche.

Daher erklärt auch das Landrecht a. a. O. h. 66: ))die Rechte und

Pflichten der' proteftcintifwen Geifiliwen find durch die Confiftorial- und

.Kirchenordnungen beftimmt". Eine bei Gelegenheit der Reduction des

...-3

835) Materialien zum Allgem. Landrecht Bd. x11) Fol. 140 (handfchriftlicl)

im Iuftizminifterium zn Berlin). . .

836) Wegen der Literatur über das allgemeine preußifche Kirchenrecht

überhaupt f. m. die Ergänzungen zum Allgem. Landretht Th. ll) Tic. 111.

Simon) Staatsrecht Bd. l) S. 351 flg. Fürftenthal) Sammlung aller

das Kirchen- und Schulwefen betreffenden Gefetze) Eöslin 1838-1844) 4 Vde.

und ein Nachtrag. Heckert) Handbuch der kirchlichen Gefetzgebung Preußens)
Berlin 1846) 2 Bde. 8.) verv. Anm. 839 flg. f

-'- 837) S. den königlichen Aufruf vom 27. September 1817) die Eabinets

ordre vom 30. April 1830) die Beförderung der union betreffend. (v. Kam p ß

Annalen Bd. 11) S. 64 flg.) Bd. 1111-) S. 324 flg.) Vgl. Niizfch) Urkunden

buch der eoangelifmen union) Bonn 1853 8.

w 838) Cabinetsordre vom 28. Februar 1834 (v. Kampß Annalen Bd.

117111) S. 74) u. m. a.) insbefondre vom 6. März 1852 und 12, Juli 1853.]



 

Landremtes beabfichtigte allgemeine Kirchenordnung 1| nicht zu Stande

gekommen) daher gelten außer den landrechtlichen und fonfiigen allge-h

meinen und provinziellen Vorfchriften noch die p rovinziellen Kir-*

ch e n o r d n u n g e n und Ag e n d e n) mit den durch jene herbeigefuhrten

Modificationen. z). Es find diefes für die Provinz Preußen die Kirchen

ordnung von 1568 839)) für Brandenburg die Eonfifiorialordnung von

1573 und die Kirmenordnung von 1540 849)) für Pommern die Kirchen

ordnung von 1563) die Agende von 1567) die Ziuiutn 87x10mm] von)

1574) die [e368 prnepanilurnrun] von 1621) für Neuvorpommern die

Eonfifiorialinfiruclion von 1681) für Schlefien befondere Kirchenord

nungen in den einzelnen Difiricten) fowie die Infpections- Presbyterial

rdnung von 1742 841)) für Sachfen die Kirchenordnung von 1580 neb|

mehreren Kirchenordnungen für einzelne Theile) wie für Magdeburg

und Mannsfeld von 1688) revidirt 1739) Eichsfeld 1669 u. W742))

fiir Wefiphalen und die Rheinprovinz die Kirchenordnung vom 5, März

1835 843). Allgemeinere Geltung befaß auch fiets die evangelifch

reformirce Infpections-) Presbyterial-) Claffical-) Gymnafial- und

Schulordnung vom 24. October 1713 844).

Die Verfaffung der evangelifmen Landeskirche ift verfchieden

für die öfilichen und wefiliciyen Provinzen. * In jenen befieht fiir die

Reformirten im allgemeinen die auf der erwähnten Infpections ..n

Ordnung von 1713 beruhende Presbhterialverfaffung) fur die Luthe-,x

rif>7en die Confifiorialverfafiung) in Rheinland und Wefiphalen füry

beide die Presbhterialverfaffung. Gemeinfame Organe für alle) obgleich

'7'**_'_*_* i"""

839) S. Vorck) Handbuch über die Kirchen: und Schulgefeßgebung im

preußifmen Staate) mit befonderer Berü>firkitigung der Provinz Preußen)

2. Ausg.) von Lorkowski und Oefierreich) Königsberg 1844 2 Bde. 8.'

Zeihe) Erläuterungen und Ergänzungen der Zufälze des ofipreußiicben Pro-i

oinzialrechtes zum Kirchen- und Schulrechte) Königsberg 1844 8. Ia cobfon))

Gefcbimte der Quellen u. f. w.) Königsberg 1839. - Die hier angeführten Kir

chenordnungen des 16. Iahrhundertes finden fich in der Sammlung derfelben

von Richter) Weimar 1846 4.

840) S. v. Mühl er) Gefchiälte der evangelifrhen Kirchenverfaffung)

Weimar 1846 8,

841) Sim o n) das Kirchenrecht und die Kirchenverfaffung von Schleifen)

Breslau 1847 8.

- 842) Ehrhardt) der evangelifme Geifilirhe im preußifchen Staate) mit

befonderer Hinfimt auf die Provinz Saihfen) Halle 18478. o. Weber) fhfle

matifche Darfiellung des im Königreiche Sachfen geltenden Kirehenrechtesl"

2. Ausg.) Leipzig 1843) 1845) 2 Vde. 8. . .

843) Hermens) Handbuch der gelammten Staatsgefehgebung über den

.hrifllichen Cultus u. f. w, in den königlich preußifmrn Provinzen am linken

Rheinufer) Aachen und Leipzig 1833-1851) 4 Vde, 8. Ia co bfo n) Gefchimte.

u, f. w.) Königsberg 1844, -- Ein revidirter) von den Pcovinzialfynoden 1851

fefigefiellter Entwurf der Kirchenordnung findet fich in den Verhandlungen der

fiebenten rheinifmen Provinziaifhnode) Duisburg 1851 8. .

844) Bei Wyijuß, n. u. Watch. 1*. i, Abth. 1) Nr. 83) Fo!, 447 flg. in*

q
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mit veetchierenen Rechten) find der Landeeherr) 'als IWW der

Epistopalrechte) derevangellfweOberL-iechenrath) dieCon

fiftorien) General- und Specialfuperintendenten. Eigen-i

thumliwe Einrichtungen find für dle Luther-linien die Kicchencol

legia) befiehend aus den GeifiliGen und Kirchenvorftehern) und die

Repräfentanten fowie die Gemeindekirchenräthez für die

Reform-irren P res b y t e r i e nz für* Rheinland-Weftphalen die P r es

byterien und größeren Repräfentationen. Wahrend in

den öfilimen Provinzen die aus den Gemeinden hervor-gehenden höheren

Ordnungen etft im Entlieben begriffen find) wirken in den wefilichen

Provinzen auch die Kreis: und Provinzialfynoden. Die

Re-ffortverhältnifje aller diefer Behörden find theils durch die vorhin

erwähnten Kirchenordnungen) theils durch befondere G-efeße und Jer

fttuctione-n beftimmt. * '

Was die Episcopalremte des Landesherrn betrifft) fo find die

Redactoren des Landrechtes durchaus fern von dem Territorialfyfiem)

neigen zum Collegialfhftein) ohne das Episcopalfhflem 040) zu verwerfen)

denn fie erklären: „der protefiantifche Landesherr hat int-e superior-italia

keine mehreren Rechte in _Abficht der Religion) als ein jeder andere

Regent. Sollte er in Abficht der protefiantifhen Religion mehrere

andere Rechte haben) fo müßte er fie jure episcoplllj haben. Ob er fie

wii-flirt) habe? 71611110 811b iuclice 118 Q8184A/- Dennoch find die Grund

fähe des Territotialfhflems) wie-vor fo auch nach* der Vollendung des

Landtechtes in' kirchlichen Angelegenheiten in manni-gfac'7|er' Weife zur

Anwendung gekommen, Jndeffen begann bereits Friedrich Wilhelm [ll,

damit) der evangelifchen Kirche eine vom Staate freiere Stellung zu

bereiten und Friedrich Wilhelm 17. hat die Auseinanderfelzung von

Staat und Kirche mit entfchiedenem Erfolge weiter gefiihrt) wie dies

die feit der Provinzialfynode von 1844 847) und der Generalfynode von

1846 000) geänderten Reffortverhältniffe und die fonfiigen Einrichtungen

ergeben (f. oben Anni. 584 flg.).

Bis zum Anfange des jetzigen Iahrhundertes befianden in den

einzelnen Provinzen die Confift o rien als kirchliche Behörden) unter

den in Berlin befindlichen Centralbehörden. Durch das Reglement

vom 21. Juni 1804 über die Vertheilung der Gefchäfte in Ofipreußen

 

845) (v. Kamp tz) ueber das bifcljöfliclje Recht in der evangelifmen Kirche

iu Teutfmland) Berlin 1828 8. (aus den Iahrbiichern Bd. .Willi befonders ab

gedruckt).

846) S. die Anm, 835 citirten Materialien) verb. mit dem Auszuge aus

denfelben Bd. >17) S, 139 flg.) in v, Kamptz Jahrbiichern Bd, 1.7111) S.

73 75.

- 847) Protorolle der Provinzialfhnoden) Berlin 1845) Fol.

848) Verhandlungen der evangelifcljen Generaliynode u. f. w.) Berlin 1846)

Fol.) verb. Rich ter) Verhandlungen der evangclifchen Generalfhnode) Leipzig

1847 8.
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und Litthauen W) wurde das Eonfiftorium zu Königsberg aufgehoben

und die Bearbeitung der geiftlicloen- und Schulfachen *der ofipreußifchen

und litl-hauifwen Kriegs! und Domänenkammer übertragen. In den

Jahren 1808 und 1809 gefchah daffelbe in den übrigen Provinzen.

Eine Wiederherftellung erfolgte aber durch die Verordnung vom 30.

April 1815) und es ergingen dann die Eonfiftorialinfirurtion vom 23.

Oetobere)1817) die Eabinetsordre vom 31. December 1825850)) die

Verordnung vom 27. Iuni 1845 neb| dem Eircular vom 1. October

1847) betreffend die Reffortverhältniffe der Eonfiftorien und Regierungen

in evangelifchenKirchenangelegenheiten851). Während die Verordnungen

von 1815 und 1817 die kirchlichen interna den Eonfifiorien) die [Ixterna

denRegierungen zugewiefen) die Grenzen aber nicht gehörig unterfchieden

hatten) ift 1845 den Eonfiftorien das gefammte evangelifme Kirchen

wefen zugetheilt) das in einzelnen Fällen unter Mitwirkung der Regie

rung verwaltet wird. Schon nach der friiheren Gefehgebung gebührt

den Confiftorien 1) die Sorge für die Einrichtung der evangelifwen

Synoden) die Prüfung) Berichtigung und Beficitigung der Synodal

fchlufie; 2) die Aufficht über den Gottesdienft im allgemeinen) ins

befondre in dogmatifcloer und liturgifctnr Beziehung; 3) die Priifung

der Eandidaten pro iaouitnte concionnnrii, pro mininierio und e. das

Colloquium (nach der Jnftruction vom 12. Februar 1799 852)) Verord

nung vom 29. Auguft 1810 u. a); 4) die Befiätigung der von Privat

patronen und Gemeinden zu geifilimen Stellen berufenen Perfonen053);

5) der Vorfchlag wegen der in der Provinz anzuftellenden Superinten

denten und fonffigen geifilimen Oberen und deren Einfuhrung; 6) die

Aufficht über die geiftlichen Seminarien und die Aufteilung der Lehrer

bei denfelben; 7) die Aufficht über die Amts: und moralifche Führung

der Geifilimen und die damit verfaffungsmäßig verbundenen Discipli

narbefugniffe) wozu auch die Verfiigung der Amtsfufpenfion und der

Antrag auf Remotion gehört; 8) die Ertheilung verfchiedener Eon

ceffionen und Dispenfationen; 9) die Anordnung kirchlicher Fefie) in:

gleichen der Buß- und Bettage) nach den Anweifungen des geifilichen

Minifteriums und die Befiimmung der Terre fiir die bei folchen Ge

legenheiten zu haltenden Predigten; dazu kommt nach der Verordnung

von 1845 10) die Einfiihrung der Geifiliwen in's Amt; 11) die Be:

ficitigung derjenigen von Privatpatronen und Gemeinden ernannten

863) Diefe Vefugniß war durch die Cabinetsordre vom 31, Deer-ide b

849) S. Iacobfon ) Gefchichte der Quellen Bd. l) Th. ll) S. 204 flg.

850) Gefegfammlung für 1817 S. 237 flg.) 1826 S. 6 flg. '

851) Geießfammlung für 1845 S, 440 flg. Minifierialblatt für die innere

Verwaltung 1847 S. 278 flg. Vgl. Mittheilungen aus der Verwaltung der

geiftlimen Angelegenheiten Bd, l) H. l7) S. 316 flg. .

852) 110e, 8. i). 1'011). n. Fat. 2203 flg. v. Rabe) Sammlung Bd. Lilli)

S. 364 flg.) auch in v. Ka m ph Annalen Bd, ki] (1827)) S. 933 flg. ,

1823 8. Nr. _2 aufgehoben. . -- ' *i
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lveltlithen Kirchenbedienten) welche nicl)t für die Verwaltung deskirchz'

lichenVermögens angefiellt find) fofern eine folche Befteitigung ver

faffungsmäßlg erforderlich ift) '12) die Aufficht über die Führung diefer

weltlichen' Kirchenbedientenz 13) die Aufrechthaltung der kirchlichen

Zucht" innerhalb der landesgefehliwen Grenzen; 14) bei den dem landes

herrliwen Patronate unterworfenen Kirchen wird das Ernennungsrecht

zu den geiftlichen und weltlichen Stellen vom Eonfifiorium kraft Auf

trages geübt-z fchon nach dem älteren Rechte gebührt den Confiftorien

15) die Aufficht über alle Religionsparteien (mit 'Ausnahme der- katho

lifche-n Kirche) in Anfehung des eigentlichen Eultus) foweit dies( der

Staatszweck erfordert und die Gewiffeusfreiheit gefiattetz desgleichen in

Betreff des Unterrichtes 16) die Aufficht über die gelehrtenSchulen

der Provinz; - *

' In Gemein-fwaft mit der Regierung hat das_ Eonfiftorium die

Regulirung des Stolwefens) die' Zufammenziehung und Vertheilung

der Parochien und die umpfarrung einzelner Dorffchaften. Durch das

Circular vom l2. December 1848 ift dies weiterhin beftätigt 861) und

durch die Errichtung des Obe rkirch enra ches (f. oben Anm. 589)

auch;in höherer Inftanz die Löfung der 'evangelifwen Kirche von der

Staatsbehörde (dem Minifterium der geifilichen Angelegenheiten) an

geordnet. Die Eonfiftorien haben außer dem Präfidenten auch Directo

ren)'die Generalfuperintendenten) deren Gefchäftskreis durch

die allgemeine Infiruction vom 14. Mai i829 beftimmt ift 1151i)) wäh

rendfür' die ihnen untergebenen Specialfuperintendenten in

den 'einzelnen Provinzen befondere Anordnungen ergangen findZW).

Ihnen liegen vornamlich die Kirchenvifitationen ob.

Zur Belebung der-kirwlichen Gemeinden find ein den Presbyterien

ähnliches Organ ) G e m e in d e k i r ch en rä the neuerdings eingeführt

und als fegensreici) wirkend anerkannt worden 637).

l)) Die römifch-katholifche Kirche.

. Die Rechtsverhältniffe denrömifw-katholifchen Kiraze in Preußen

beruhen theils auf dem durch die Landesgefeße modificirten gemeinen

kanonifwen Rechte) theils auf eigenen allgemeinen und provinziellen

Beftimmungen. Friedrich ll. erklärt fchon wiederholt: )) Es gelten die

854) Minifierialblatt für die innere Verwaltung S. 374,

855) In v. Ka rn p ez Annalen Bd. Al") S, 277 flg. Verb. Cabinetsordre

vom 7. Februar und 29. Augufi 1828 (a. a. O. S. 66).

- 856) S. Allgem. Landrecht Th. ll) Tit. lil) Z. 150 flg. und dazu die Er

giinkzungen. Vgl. Kirchen- und Schulvifitationsordnung vom 9. Februar 1830)

in v. Kamps Annalen Bd. rie) S. 79flg. With. W ern er Joh. Schmidt)

der Wirkungskreis und die Wirkungsart der Superintendenten in der evange

lifchen Kirche) Quedlinburg und Leipzig 1837 8.

' 857) S. Mittheilungen über Aufnahme und Wirkfamkeit- der evangelifchen

Gemeindekirmenräthe in der Provinz Preußen) Königsberg 1853- 8.



.Peer-Hexe , W

.kaneniiGe-&Recbte- infofern fie fiel) ,in .ecotefianteichec LandeShe-xcftbqft

unterworfen-en Ländern anwenden, (aF-fen und der Lan-deshoheit in .gelit

lithetrSachen nithrentgegenNndfFjiögx-xDge Augen-i. Landrecht-.Th ll)

Tic. 8]) Z. 66 hefiimmt) daßgdieibefonderen Rechte und Pflichten eines

katholifckien Priefiecsztn Natel-eng -ieinee geifilicbeu: Amtsvietejcltttensm

durch die, Vorithrjiten des :feneniiedeee-Reetites: angeordnet find-z aueh

erkennt.daiielbezdiexDirective-oder geifilichen Oberen.. .jnsbeiondre der

Biichöfe an (Ö- 114 flg- a-raexO-J und..he|ät.iat die-vergebrechtehie.

rarchifthe_ Verfafiung. Das;)Hgnonifche„Reci)t/hat. hiernaG_ dieVe

deutung eines Statutes fiirgdie) Nrioileg-ie-te-„romijm-katholifche Kirche

(f. oben Anm. 56). Daffelbe -gi-(ß-»VM-"d-ÜZFBUUB; (i8 ani-ile anime-rum

vom 16. Juli 1821) von der fogleiG-fperieller geredet werden muß,

Die für die einzelnen Provinzen &geltenden Synodal- und anderen Er_

lafie find bei der ueberficht der Provinzialgefeßgebung bereits ange

fühktW). - . ' .. - run ., . , n!:

Die .im-u circa 83ern über die römißbekatholifme Kirche hat der

Staat fortwährend) der dariiber beftehenden .Gefehgebung gemäß) aus

geübt. Die Grenzen derfelben findinFolge derVerfafiungsurkunde

Art. 12 flg. zu Gunften der Kirche .erweitert worden. Diedabei zur

Anwendung gelangendeir Principien [ind in den Eircularen vom 6. Ja

nuar) 1. März und 15. December 1849 u. (1.860) ausgefproGen und

in den Regulativen vom 25. Mai und 19.November 1850 für Preußen

und Pofen fpecieller ausgeführt 861). .

, Ihre eigenen Angelegenheiten verwaltet die Kirche durch ihre Organe)

vorncimlici) die BiWöfe und deren Stellvertreter 862) in denbefiimrnten

Sprengeln. Diefe find _durch die Bulle: (ie 331m8 aniineirnm vom .16.

Juli 1821 und die Cabinetsordre-vom 23, Augufl 1821863) infolgen

der Weife begrenzt worden. 4 In den öftlichen Provinzen 1) das Exit;

bisthurn .Gnefen-Pofen mit den zu gleichem Rechte vereinigten Oiöeefen

Gnefen und Pofen und dem Bisthum Culm) als SuffraganfirGez

838) S. Patent an die Stände und Einwohner der Lande Preußen und

Pommern) vom 13.' September 1772 (A07. 6._ (I. "kom, i7. d. Fol. 385 flg.))

Notificationspatent) betreffend die Einrichtung des geifilichen und weltlichen

Iufiizwefens in den Landen Preußen und Pommern) vom 28. September

1772 (a, a. Q. 1701.451 flg.)) Infiruction für die wefipreußifthe Regierung vom

21, Sevtember 1773 (a. a, O. Fol. 2125 flg.) u. a. m. ö

- 859) Vgl. Iacobfon) Gefenimte der Quellen des katholifmen Kirchen

rechtes der Provinzen Preußen und Polen) Königsberg 1837 8. Las p ei) res)

Gefchichte und heutige Verfafiung der kathoiifthen Kirche Preußens) Habe 1840

8.) und die Anm. 836) 839 flg. eit. Literatur.

860) Minifierialblatt für die Verwaltung des Inneren S. 265 flg.

861) Vgl. Amtsblatt der Regierung zu Marienwerder 1850 Nr. 37) Dan

zig Nr. 36) Pofen Nr, 53. Yiinifierialblatt des Inneren S. 32 flg.

862) S. Allg. Landreeht Th. 11) Tic. xl) s, 115 flg.) 130 flg.) nebfi Er

gänzungen) insbefondre die Inftruction für die Landdemanten u. a,

863) Gefeofammlung S.113 flg. Vgl. M eier) die Propaganda Bd. ll

(Göttingen 1853 8.) S. 444 flg. ,
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2) das eremte Bisthum Breslau; 3) das eremte Bisthum Ein-land.

In den weltlichen Provinzen befindet fich 4) das Erzbisthum Eöln

mit vier Diöcefen: Eöln) Trier) Mimfier) Paderborn. Eine Verbin

dung mit auswärtigen Prämien befteht fin: Schlefien) wo die Graffchaft

'Glas dem Erzbifchofe von Prag) der Diftrict Katfcher in Oberfchlefien

*dem Erzbifwof von Olmith) fowie fiir die hohenzollerwfchen Füeften

thitmer) wo die römifch-keitholifwe Kirche dem Erzbifwof von Freiburg

untergeben ift 864). Die fremden Erzbifciwfe haben inländifche Stell

vertreter) der von Prag einen Großdechanten) der von Olmüh einen

Eommifieirius) den Stadtpfarrer in Katfcher. » Jener jteht an der Spitze

des Dechanatamtes in Heibelfcljwerdt) diefer an der des Eommiffariates

in Katfcher. Die Bulle (ie Zulute. nnjmurnm und die diefelbe ratifi

cirende Eabinetsordre enthalten keine Fefi-fehungen über die inneren gegen

feitigen Rechtsverhältniffe zwijchen dem römifchen Stuhle und dem

Staate) fondern nur eine Vereinbarung iiber ))die fachlichen Vec

fügungen) in Betreff der Einrichtung) Ausftattung und Begrenzung

der Erzbisthitmer und Bisthumer der kathdlifcijen Kirche des Staates

und aller darauf Bezug habenden Gegenfiände". Die erwähnte Ea

binetsordre ertheilt nur diefen die königliche Sanction „vermöge der

Majeftätsreclyte und diefen Rechten . .. und der evangelifrlnn Kirche des

Staates unbefchadet". Da alle Feftfehungen der Eircumicriptionsbulle

bisher noch nicht in Vollzug gefetzt werden konnten) ift im Jahre 1845

vom rheinifmen Landtage eine Motion deshalb geftellt) 1848 aber von

Seiten des Cirrus im Großherzogthum Pofen eine förmliche Klage

erhoben worden. Auf die erfiere hat der König in dem Landtagsabfchiede

vom 27. December 1845 (sui). 1') Nr. 9) geantwortet: ))die in Antrag

gebrachte Attsfiihrung einiger bisher noch unerledigter Befiintmungen

der Bulle rie 37111118 unilnnrnm ift kein Gegenfiand 'iänoifcher Bera

thung") auf die lehtere aber hat das Obertribunal am 11. Mai 1850)

mit Abänderung des Urtheiles des Appellationsgericlhtes zu Pofen) er

kannt: ))die als ein Statut der katholifmen Kirche des Staates befiätigte

Bulle enthält . .. nur die Vereinbarungen des päbftlicljen Stuhles mit

der preußifmen Regierung) tvelwe zwar völkerrechtliche Verbindlichkeiten

zwifchen beiden Regierungen) aber den anszuftattenden kirchlichen Jn

ftituten ein Klagerecht gegen den Staatsfmah nicht gewährenilsöö),

Unter denielben Gefichtspunkt fällt das durch die Bulle dem Landes

herrn zuerkannte Befetzungsrecijt gewiffer kirchlicher Stellen) welches

durch die Verfafiungsurkunde Art. 18 keinesweges aufgehoben ift W6).

864) Eine vollfiändige Ucberficixt über den Veftand und die Organilation

der einzelnen Diöcefen geben die in der Regel jährlich für jede erfeheinenden

„Schematistnen“.

865) Entfcheidungen des Obertribunals Bd. nix) S. 4091719.

866) Darauf macht mit Recht bereits das Circular vom 1-. März 1849

(Minifierialblatt fiir die innere Verwaltung S. 266 flg.) aufrnerkjam) vgl.

noch oben Anm. 672. - -
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.Die -kirchl-irhen :Wuhlcoliegienxinsdefondfe die Demcapiiel W gehalten

folche Eandidaten aufzuftellen) welche dem Könige genehm find) vide

-dies ein. zugleich ?mit der Bulle. eulafleedes Brave vorgeirhrieben, 17111867).

Die foafiigen Bedingungen .ein die zu berufenden Eleviker hängen)

'außer de. kanonifchen. Fefiiehungew) von der biirgerllaoen Gefevgebung

*nb»89q). , ,-.' - ,. » ' -.";'

Wir gedenkenhier zugleich einzelner kirchlicher oder. mit der Kiethe

zufamenenhöngewder -Infiitme. z.;

c) Einzelne kirchliche Einrichtungen.

Von den Kirehengefellfchaften unterieheidet das Allgem. Lande-ether

T1111) Tirlll) 8.12) 8.939 flg. biegeililiehen Gefellfäza-ftett)

Stifter) Klöfier) Orden) welche durch. das Edict den.. 30. October 1810)

über die Einziehung der Fammtliaeen, geifiliehen Gitter in der Monar

Gie869) aufgehoben wurden. Indeffen follten doeh diejenigen Stiftungen

und Klöfier) welche au) mit der Erziehung der Jugend und der Kranken

pflege. befthäfrige-n) aufrecht erhalten und neu fuudirt werden. Sowohl

fin: die evangelifche und römifch-ladbolifche Kirche) als, für, ,beide gemein

„frhnftlim beftehen daher auch jetzt noch folche Infiitute und find in

neuerer Zeit wieder häufiger geworden., Ueber ihre Rechtsverhältnifie

entfcheiden) außer den banal-ehrlichen Vefiimmungeu) befondere Statuten

und Regulaiive 8,70). .

Auch milde Stiftung en gehören hierher) welehe theils ganz

dem Staate) theils ganz der Kirche angehören) oder auchivon beiden

gomeinfam verwaltet werden. Im allgemeinen gel-teu; fiir diefelben die

Vorfrhriften des LandeeGtes Th. l-l) Tit. ill!) im befonderen die JW

ficuctionen) Reglemente., undHaus-or-dnungen für die einzelnen Lin-italien

MW 871),

Die durch die Verfaffungsurkunde Art. 30 gewährte Affociations

freiheit hat dazu beigetragen) dergleichen Jnfiitute häufiger als friiher

in's Leben zu rufen; doch beftebt iiber alle die Auffimt des Staates)

von welthem auch für diefelben die Eorporationsremte ausgehen (Vee

faffungsurkunde Art. 31) verb.- Art. 13) 878). Die Amortifatious

867) Das Breve ifi.“ erfi.- 1837 durch das 70111-118] hjßtorjquo et litteraire (111

liege 7". [ll. [in. 36 bekannt geworden. Vgl. Las peyres a. a. O. S. 792.

868) M. f. insbefondre wegen der Prüfungen die (Cirrularverordnung vom

31. Juli 1820 (in v. Kamph Annalen Bd. 7) S. 622 flg.).

869) Gefeizfammlung S. 32.

870) Eine Ueberfimt der berfchiedenen geifilichen Gefellfmaften findet fich

in dem preußifohen Staatskalender (Handbuch für Hof und Staat).

* 871) M. f. darüber die Ergänzungen und Erläuterungen der preußifmen

'Reelnsbümer zum Landrerht Th. il) Tit. 11111) nebfi der dafelbft angeführten

Literatur.

"'872) Vgl; Gefeß vom 11. März 1850 (Gefegfammlung S. 277 flg.) Cir

eular vom 1. Augufi 1850) *betr.-ine Verhiiltnifie der kirchlichen -uadireli-giöfen



440 Preußen.

gefehe find durch die Verfaffungsurkunde Art. 42 aufrecht erhalten

(f. unten). - l

Für die kirchliche Disciplin und Iurisdict-ion haben

beide Kirchen ihre eigenthümlichen Einrichtungen. Die evangelifchen Con

fiftorien befißen fchon feit der Mitte des vorigen Jahrhundertes nicht mehr

ein Eognitionsremt in bürgerlichen Angelegenheiten 873)) ihnen fteht nur

die Disciplin über die Kirchenbeamten in erfter Infianz zu) von welchen

die Berufung an den evangelifchen Oberkirchenrath fta-erfindet 974). Die

Mitglieder der Kirche unterliegen der .Disciplin der Presbyterien) refp.

der Gemeindekirmenräthe. Von jenen geht der Recurs an die Kreis

fynode oder deren Moderamen 375)) von diefen an das Eonfiflorium)

bis die Kreisfynoden organifirt fein werden 876).

Die Iurisdiction der evangelifchen Eonfiftorialeonvente zu Alten

kirchen) Braunfels und Hohenfolms 877) fowie die des Eonfiftoriums zu

Greifswald in verfchiedenen gemifchten und bürgerlichen Angelegenheiten)

hat in Folge der Verordnungvom 2. Januar 1849 aufgehört. Durch

die Beftimmung derfelben) „der Aufhebung unterliegt die geiftliche

Gerichtsbarkeit in allen weltlichen Angelegenheiten) namentlich auch in

Proceffen über die civilrethtlime Trennung) ungiltigkeit oder Nichtigkeit

einer Ehe. Alle folche Angelegenheiten gehören vor die ordentlichen

Gerichte") find zugleich die geiftlicifen Gerichte der römifm-katholifmen

Kirche wefentlia) berührt worden. Diefelben befaßen früher in den

einzelnen Provinzen einen verfchiedenen Umfang von* Rechten) in man

chen nur die Entfcheidung in rein geifllichen Angelegenheiten) in anderen

dagegen) namentlich in Schlefien und am ausgedehnteften im Gebiete

von Erfurt) auch freiwillige Gerichtsbarkeit für geifkliche und weltliche

Perfonen und für viele Objecte felbft die |reitige 378). Gegenwärtig

befchränkt fich die geiftliche Iurisdiction auf die Disciplin fowohl gegen

Vereine und Gefellfwaften) fowie deren Verfarnmltmgen (Minifterialblatt für

die innere Verwaltung S. 378). .

873) S. Verordnung vom 8, Auguft 1750. Allgemeine Gerichtsordnung

Th. l) Tit. u) s. 128.

874) Vgl. Refcript vom 24. November 1809 (Mathis Bd. x) S. 290.

v. Rabe Bd. x) S. 291). Cabinetsordre vom 12.April 1822 (Gefegfammlung

S. 105). Cabinetsordre vom 27. April 1830 (Gefehfarnmlung S. 81). Rejforc

reglement für bie evangelifche Kirchenverwaltung vom 29. Juni 1850 s, 1

(Gefegfammlung S. 344).

875) Kirchenordnung vom 5. März 1835 Z. 118 flg. Cabinetsordre vom

21. Juni 1844.

876) S. Grundzüge einer evangelifchen Gemeindeordnung Z. 12.

877) Hertel) über die Rechts: und Gerichtsverfaffung der zum Regie

rungsbezirke Coblenz gehörigen oftrheinifmen Landestheile) Bd. ll) S. 259 flg.

(Coblenz 1830 8,). ' :z

878) Vgl. Starke) Beiträge a. a.O.Vd.l) S. 258 flg.) 311 flg.) 349g.;

Eisler) Handbuch des Kirchenrechtes Bd. l) Z. 70 flg. . z
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Kirchenbeamte als gegen Laien und auf Sponfalien- und Ehefacljen.

infofern die rein kirchliche Seite derfelben in Betracht kommts")

Den für die zum Reffort der geiftlicizen Gerichte gehörigen Sachen

unentbehrlichen Schuh verleiht der Staat. nach deffen Anordnung auch

den geifilichen Requifitionen wegen eidlicher Vernehmung von Zeugen.

Einziehung von Koften u. a. m.. die weltlichen Gerichte ein Genüge

zu leiften haben 880). Die Einrichtung der geiftlichen Gerichte. fowie

die Hierarchie derfelben ift in den einzelnen Diöcefen verfchieden. Das

Bisthum Ermland hat 'für die erfie Infianz ein bifcljöflimes Gericht

bon jucijce8 aelegati, für die zweite das Generalofficialat. für die dritte

ein Profynodalgericljt. Im Bisthum Culm ift eine gleiche Einrichtung.

jedoch mit dem Unterfchiede. daß für die zweite Infianz das Metropoli

tangericht zu Gnefen eintritt. in Folge des Suffraganoerhaltniffes von

Culm zu Pofen-Gnefen.

Für das Erzbisthutit Pofen-Gnefen felbfi bildet die erfte Inftanz

das Generalofficialat für Gnefen. das Generalcoitfifiorium für Pofen.

jenes zugleich zweite Infianz für Pofen. diefes für Gnefen. wahrend

ein gemeinfchaftlicloes Profynodalgericht für beide die dritte Inftanz ift.

Für das Bisthum Breslau befteht ein Confifiotium (Ehegericljt) und

Gener-alvicaricitamt mit drei Infianzen. die dritte aus Profhnodalrimtern

beftehend. Die Diöcefen Münfter und Paderborn haben für die erfte

Inftanz Generaloicariate. für die zweite das Metropolitangerimt zu

Cöln. dem auch das Bisthum Trier fubjicirt ift. in welchem die erfte

Inftanz ein im Jahre 1852 begründetes Officialat bildet. Die dritte

Jnftanz ifi. wie überall. ein Pcofynodalgerimt. Für die Erzdiöcefe

Eöln felbft befteht gleichfalls als' erfke Inftanz ein Officialat. als zweite

Inftanz ein Metropoliticum. deffen erfte Abtheilung. von den Gliedern

des Officialates gebildet. als.Appellationsinfianz für die Suffraganen

entfcheidet. während die befondere conftituirte zweite Inftanz für den

eigenen Diöcefanfprengel befieht. Jedes Gericht befieht aus einem

Vorfihenden. der erforderlichen Zahl von Rachen (theils geiftlichen.

theils weltlichen Mitgliedern in mehreren Collegien). fowie einem Syn

dikus und Iuftitiar 881).

 

Für das Militärkirwenwefen find die Vorfchriften des All- *

gemeinen Landrechtes Th. [l. Tit. xl. 237 flg.. 279 flg.. 291 flg..

404. 405. 412 flg.. 437 flg.. 449 flg.. 556 flg.. 618 flg. zuerft durch

879) S.Refcript des Iufiizminifieriums vom 12. April1849 (Schering.

die Verordnung vom 2. Januar 1849 S. 16).

880) S. Refrript des Iufiizminifteriums vom 20. Januar und 21. März

1834 (u. Kamph. Jahrbücher Vo. xrln. S. 241. Bd. XW. S. 296). vom

12.Februar und 24. April 185|, (Iahrb. der preuß. Gerichtsverfaffnng S. 279).

881) ueber deffen Stellung f. m. das Refcript vom 28. Januar 1804

(Z a c o bfo n . Gefcbicljte der Quellen des Kirchencechtes Bd, l. Th. l. Nr. (ill/lll.

S. 327 des Anhanges),

711l. 29
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dgg Milizärhirältllltgßment vom 28.. März 1811 erfegt 61?)) an define

Stengel-ber. die Militärbirmenordnung vom*12.. Februar: 1832 getreten

1,11633). (inter der oebergn) Leitung des Minifteriums für die geiftlichen

Angelegenheiten und_ des, Kriegsminifteriums |eht an der Spitze, der

[e-faxnmten) than [elifchen. Miltärgeifiliwieit d-e r F eldp r oplfi) als

?other zugleich. itglied des evangelifchen Oberkirchenrathes. *Jedes

L-(rmeeroryfs, hat einen i l i t ä r o b e r p r e d i g e r) welcher Mitglied

des_ refg. Provinzialronfiftoriums 1| und die Stelle eines_ Sugerinterl

dentetgfür die Div ilf-io n sp r e d i g e r) die zu feinem, Bezirke gehörigen

a' r tgifo, t) pre d ige r und fonftigen Militärgeifilimen bekleidet; Eine

ähnliche, Einrichtung befteht fü: die römifch-katholifme) Minimierung)

kgit) deren obere Auzfficizt dem, Furftbifmof. von Breslau, übertragen

881)„,

y c1) Die geduldetenReligionsgefellfmaften) die Juden.

Die allgemeinen Befiimmungen) über die, geduldeten Religions

gefellfchaften) enthält das Allgem. Landrecht Th. 11) Tit. x1) g. 20 flg.

DaTWefentliche ifi) daß denfelben ein Privaterercitium der Religion

zujteht) fowohl in befonders dazu beftimmten Gebäuden) als in Privat

wohuungen: der Mitglieder. Diefe Gebäude) welchen das Vrädicat

Kirchegnifcht gebührt) können ohne Erlaubniß des Staates von der Ge

fellfchaft) nicht_ als Eigenthum. erworben werden. unterfagt ifi der Ge

brauch) der Glocken und die Anftellung öffentlicher Feierlichkeiten außer

halb, der Berfammlungshäufer. Die zur Feier ihrer Religionshandluugen

befiellten; Pexfonen genießen als folche keine befonderen perfönlichen

Rechte. -

Außer den fchon oben erwähnten chrifilichen Secten L766) fallen

unter diefe Kategorie die Juden666). Bis zur Mitte des vorigen

Jahrhundertes theilten diefelben in Preußen die Smickfale) welchen fie

882) Gefeelammlung S. 170, flg.

883) Gefehfammlung S. 69 flg.

884) S. Eirrular vom 25. April 1850) im Minifterialblatt für die innere

Verwaltung S. 95.

. 885) In dem allgem. Kirchenbla-tte für das evangelifthe Teutfchland-1853

Rc. 11_flg.) findet fich eine ueberfimt der Griehgebung über das Settenwefen in

der evangelifchen Kirche Teutfwlands) insbefondre auch Preußens,

886) M. f. iiber diefelben überhaupt die Ergänzungen und Erläuterungen

der preuß. Remtsbiimer) im Anhange zum Landrecht Th. 1|) T1111, Sim o n)

Staatsr. Bd. 1) S. 515 flg. S im o n und R ö n n e) die früheren und gegenwärti

gen Verhältnijfe der Juden in den fämmtlichen Landestheilen des preuß, Staates)

Breslau 18,43 8. I. Robo) die Rechtsoerhältniffe der jüdifclten Gemeinen in

denjenigen Landestheilen des preuß. Staates) in welchen das Edict vom 11.März

1812 zur Anwendung kommt) Berlin 1844 8. Ritualgrfege der Juden) be

treffend Erbfchaften) Vormundfchaftsfamen) Teftamente und Ehefachen) foweit

fir dasMein und Dein angehen. Entworfen von Mofes Mendelsfobn)

unter Aufficht R. Hirfchel Levin) Oberrabiners) Berlin 1778 8. und öfter.
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bis dahin in ganz Teutfcijland unterlagen. Friedriazli. ecließ zuerft) mit

Aufhebung der früheren fpeciellen Verordnungen) unterm 17. April

1750 ein Generalprivilegium und Reglement für die Iudenfchaft887).

Diefes blieb auch nach der Publication des Allgem. Landrecljtes in ge

feßlirijer Kraft 888). We-featlicije Aenderungen erfolgten aber durch, das

Edict vom, 11. März 1812 889),) jedoch nur in Betreff: der bürgerlichen

Verhältniffe) indem für die religiöfen Verhältnifje es im ganzen beim

alten blieb) fo daß das Minifierialrefcript vom 12.Mai 1840 890) noch

ausdrücklich die fortdauernde Geltung des/Reglements vom» 17. April

1750 für Eultusangelegenheiten ausfprectjen konnte. Das Edict vom

Jahre 1812 blieb nur fur diejenigen Landestheile) welche damals dem

preußifcijen Staate angehört-en) geltendes Gefeh) während fiir die fpäter

wieder erworbenen oder neu acquirirten Gebiete der in denfelben vor

gefundene Rechtszufiand aufrecht erhalten wurde 891). Die Cabinets:

ordre vom 29. April 1824 hatte zwar bereits den Gedanken einer

gemeinfamen Gefeßgebung angeregt) blieb aber ohne Erfolg) da die mit

ihren Anträgen vernommenen Provinzialftande meifiens Bejchränkungen

zum Schulze der chriftlichen Bevölkerung beantragten 692). Die

Scinoierigkeiten) welche dadurch entftanden) daß felbft in den einzelnen

Provinzen neben einander) höchft abweichende und vielfach mit Wider

fpriicijen behaftete partikulare) teutfche und fremde Normen angewendet

werden mußten) machten eine neue Legislation dringend nothwendig.

,Diefelbe kam zuerfi nur für das Großherzogthum Pofen zu Stande

durch die Verordnung vom 1. Juni 1833) nebft der Infiruction vom

14.. Januar 1834 893)) endlich aber fiir den ganzen Staat durch das

Gefeh vom 23. Iuli 1847 894). Der erfle Titel deffelben „über die

887) Im "07, 6. t). "kom, ll. Fol. 115 flg. Im wefentlichen 1| dajfelbe

wiederholt in dem General-Iudenreglement für Süd: und Neuoflpreußen vom

17. April 1797) imMW, n. a, rom. x. Fol. 1033 flg. .

888) Vgl. die a mtli che D en rfl-h rift: Darftellung des jeßtbefiehenden

factifcijen und rechtlichen Zufiandes des jüdifcijen Cultus- und unterriehtswefens

in der preußifcljen Monarchie) in den Mittheilungen aus der Verwaltung-des

Minifieriums der geifilicijen . . , Angelegenheiten in Preußen) Iahrg. l) (Berlin

1847 8.).H. n) S. 155 flg.

889) In der Gefehfammlung S, 17 flg.

890) Im Minijterialblatt fiir die innere Verwaltung S. 228.

891) Vgl. befonders die Cabinetsordre vom 8. Augufi 1830) in der Gefra

fammlung S. 116. Eine Ausnahme trat indejjen fiir das Gebiet von Danzig

ein) zufolge der Cabinetsordre vom 25. April 1832) in v. Kampiz Annalen

Bd. 1171]) S. 446) Jahrbücher Bd. xrlr) S. 65.

892) M. f. die Auszüge) in der Denkfrhrift zum Entwurfe der Verordnung

von 1847, in der Allgem. Preuß, Zeitung 1847 Nr. 165.

893) Gefeizfammlung fiir 1833 S. 66 flg.) die Infiruction bei Simon

und Nö une a. a, O. S. 309 flg.

894) Gefetzfammlung S. 263 flg. Zur Erläuterung deffelben dienen die

Verhandlungen des erfien vereinigten Landtages von 1847 (f, Allg.Preuß. Zeitg.

1847 Nr. 165 flg.) Nr. 217). *
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bürgerlichen Verhältniffe derJuden"F welcher von dem Princip ausgeht)

daß oen judifchen Unterthanen) foweit das Grieß nicht ein Anderes be

ftimmt) im ganzen Umfange der Monarchie neben gleichen Pflichten

auch gleiche bürgerliche Reäne mit den chriftlichen unterthanen zufiehen

follen) ifi in Betreff der Ausnahmen durch die Verfaffungsurkunde Art.

12 zu Gunften der Juden modificirt. Ausgefchloffen find diefelben

von folchen Aerntern) welche nach ihrem Zwecke oder nach fiatutarifmer

Feftfeßung die Zugehörigkeit zum Grifilicizen Bekenntniffe erfordern)

desgleichen vom Patronate und der Aufficht über das Kirchenver

mögen 895). Die bürgerliche Beglaubigung der Geburtsz Heuraths

und Sterbefälle unter den Juden erfolgt durch Eintragung in ein

gerichtlich zu führendes Regifier 896); doch i| der nachfolgenden An

wendbarkeit der Ritualgefeße dadurch kein Abbruch gefchehen. Der

zweite Titel des Gefelzes von 1847 hat die Eultns- und Unterrichts

angelegenheiten der Juden neu geordnet) nachdem zuvor von Seiten der

Regierung Gutachten judifmer Gelehrten eingeholt und eine eigene

Commiffion niedergefeßt war 897). Hiernach follen die Juden in Sy

nagogengemeinden (Judenfchaften) vereinigt werden) fo daß alle inner

halb eines Synagogenbezirkes wohnenden Juden einer folchen Gemeinde

angehören. Es werden diefen die Rechte juriftifcher Perfonen beigelegt

und zugleich wird eine geordnete Verfafiung für diefelbenF unter der

Oberauffimt des Staates) vorgefchrieben. Jn allen Angelegenheiten

der Synagogengemeinden geht der Recurs an die Regierung und gegen

deren Cntfcheidung an den Oberprafidenten. Der Rechtsweg ift gegen

die Entfcheidung der Regierung nur dann zuläffigF wenn die Klage auf

einen fpeciellen privatrechtlichen Titel gegründet wird. Die innere

Einrichtung des Cultus bleibt der Vereinbarung des Vorfiandes und

der Repräfentanten jeder Gemeinde überlafien) fur welche ein vom

Oberpräfidenten zu beftätigendes Statut entworfen wird.

2) Das Unterrichtswefen898).

Schon zeitig hat die preußifme Regierung die hohe Bedeutung des

Unterrichtswefens fur das Gefammtwohl anerßannt und zur Förderung

893) Allgem, Landrecht Th,ll) Tit, xl, Ö. 582) 583. Grieß vom 30.Auguft

1816 (in der Gefeßfammlung S. 207)) Grieß vom 23, Juli 1847 Z. 3.

896) Grieg vom 23. Juli 1847 Z.8*22, Damit verb. man die Infiruction

vom 29. Juli) 9. Auguft 1847 über das bei der Beglaubigung zu beobachtende

Verfahren) im Iufiizininifterialblatt S. 233 flg.) Minifterialblatt für die innere

Verivalttmg S, 193 flg.

897) S. Z unz) kurze Antworten auf Cultusfragen/ Berlin 1844 8. S.

befondere; die oben Anni. 888 citirte amtliche Denkfchrift,

898) S. im allgemeinen die Ergänzungen und Erläuterungen zum Allgem.

Landrecbt Th. [l7 Tic. All) und die dafelbfi citirte Literatur; verb. Simon

Staatsrecht Vd- j) S. 612 flg. Adolph Hectert) Handbuch der Schul

gefelzgebung Preußens) Berlin 1847 8. ueber die großen Fortfchritte in der
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deffelben es an den nöthigen gefelzlimen Befiimmungen zu keiner ,Zeit

fehlen laffen. Von cilteren Vorfchriften verdienen befonders hervor

gehoben zu werden) das Editt vom 16.April 1710 wegen der General:

vifitation der Kirchen) Schulen u. f. W899)) die Jnfpections-) Pres

byterial-) Claffical-) Gymnafien: und Schulordnung vom 24. October

1713 (f. oben Anm. 844)) das General-Landfchulreglement vom 12.

Auguft 1763 900) u. a. m.) worin der Zufammenhitng der Kirche und

Schule überall hervortritt und die Schulpflicht der Kinder vom fünften

bis vierzehnten Lebensjahre ausgefprochen ift. Daran fchließt fich das

Allgem. Landrecht) welches Theil ll) Titel Bill von niederen und höheren

Schulen handelt und an die Spitze den Grundfah ftellt, daß Schulen!

und Univerfitäten Veranfialtungen des Staates find) nur mitVorwiffen

und Genehmigung deffelben errichtet werden dürfen und feiner Prüfung

und Vifitation zu jeder Zeit unterworfen find. Diefe Aufficht erftre>t

fich aber auch auf Privatanfialten und Privatperfonen) welche fich mit

der Erziehung gewerbeweife befchäftigen 90l). Gegen diefe Principien

wurden im Jahre 1848 Bedenken laut) welche jedoch bei der Redaction

der Verfaffungsurkunde genügend widerlegt wurden. Die Verfaffung

vom 5. December 1848 Art. 17-23 und die revidirte Urkunde Art.

20-26902) enthält folgende Beftimmungen: Art 20. Die Wiffen

fchaft und ihre Lehre ifi frei. Art. 21. Für die Bildung der Jugend

foll durch öffentliche Schulen genügend geforgt werden. Eltern und deren

Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder Pflegebefohlenen nicht ohne den0

Unterricht laffen) welcher für die öffentlichen Volksfchulen vorgefchrieben

ift. Art. 22. Unterricht zu ertheilen und Unterrichtsanfialten zu gründen

und zu leiten) fteht Jedem frei) wenn er feine fittliche) wiffenfchaftlime

und technifche Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewiefen

hat903). Art. 23. Alle öffentlichen und Privatunterrichts: und Er

ziehungsanftalten ftehen unter der Aufficht vom Staate ernannter Be:

hörden. Die öffentlichen Lehrer haben die .Rechte und Pflichten der

Staatsdiener. Art. 24. Bei der Einrichtung von öffentlichen Volks

fchulen find die confeffionellen Vechaltniffe lnöglimft zu berückfimtigen.

leßten Zeit f. m. die fiatiftifche ueberficht des öffentlichen uutrrrichtrs im Jahre?

1816 und 1846) in den Mittheilungen des flatiftifchen Bureaies in Berlin 1848

S. 33 flg.

899) Wz-[jus, (Lui-p. (L. blarci.. ,*]'1)ru. l. i). ]. nr. 77.

900) blue. (I. C. 70m. [ll. Fol, 265 flg. 't'

901) Cabinetsordre vom 10. Juli 1834 (Gefehfammlung S. 136)) Int*

firuction zur Ausführung derfelben vom 31. December 1839 (Minifterialblatt

für die Verwaltung des Innern 1840 S. 94 flg.). Eirculare vom 12. April:

1842 (a. a. O. S. 119) u. a. m. '

902) S. die oben Anm. 833 angeführten Erläuterungen u. f. w. S. 14iflg.)

903) Diefer Gruudfah weicht infofern von der Inftruction von 1839 (Anm.-.

901) ab) als nach derfelben zur Conceffionirung einer .Privatanftalt das vor;

handene Vedürfniß nachgewiefen werden mußte. .- .ä .iz -. , , tt
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.Den *meligiöfen unterricht in der Volksfchule leiten die betreffenden

Re-lig-ionsgefellfmaften. Die Leitung der äußeren Angelegenheiten der

Volksfehule fteht der Gemeinde zu. Der Staat fiellt) unter -gefe-Zlicl)

geordnete.: Vethe-iligdung der Gemeinden) aus *der Zahl der Befähigren

die "Lehrer der löffentlilwen Voltsfchulen an. Art. 25. Die *Mittel zur

Errichtrdng) -u-nterh-alcnmg und Erweiterung der öffentlichen Volksfchulen

werden von 'den Gemeinden und) im Falle des nawgetoiefen-en [ln-wer

nvögens) ergänzungsroeife vom Staate aufgebracht. Die auf befondeven

Reehvstiteln beruhenden Verpflichtungen Dritter bleibenbefbehen. Der

Staat gewirhrleiftec demnach den Volksfwull-ehrern ein fettes) den

Loeatvlerheittniffen augemeffenes) Einkommen. In der öffentlichen Volks

_fGule wird der unterricht unentgeldlicl) er-theiltWM). Art. 26. Ein

befonderes -Gefeß regelt das ganze unterriwtswefetn. -4- -Diefes Gefsh

1| bisher rei-Gt erfchienen *und es find deshalb 'die friiheren Nonne-n)

infoweit fie den obigen Grace-dingen der Verfaffrrng nicht widerfprewen)

noch gr-gemvcirtig ln Geltung. Die' Eiern entarf-chu-l en unterliegen

znnirchft eigenen 'SWlvoi-fiänden) ln größeren Städten Schuldepura

tionen 'mit Stadtfchulreithen 961). Die höhere Aufficht über :die Saurier-r

auf dem Lande ?und in Eleineren Städten führen die Superintendenlen

alsKue-isfwulinfhectoren906)) die Seminardirectoren 9(16) und allgemeiner

die Regierungen und Provinzial-fchulcolleezia (f. oben)) von denen deshalb

aus) geeignete Vorfrhriften erlaffen werden können 967) *In 1einzernen

Provinz-en gelten außerdem noch befondere Schulordnungen und In:

ftrurtionen) wie lfür Preußen die Schulordnung vom 11. December

1845 1166)) welche an die ?Stelle der: Dirndl-pin *Vgl-lachte oder General

fcitulplan) nach weichem das Landfehulwefen im Königreithe 'Preußen

eingerichtet werden “foll v. 1.Auguft 173-6 nebfi deren Declarationen W))

903a) Arber die Regulirung des Einkommens der Elementarlehrer *vgl.

Eircular vom 6. März 1852) im Minifierialblatt des Innern S. 42

904) Städteordnung vom 30. Mai 1853 Ö. 29. Vgl. Allgem. Landrecbt

Th. ll) Tlt. 161x849. Verordnung vom 1. September 1'811. Refrript vom

21. November 1827 (v. Kamps Annalen Bd. xl) S. 960). Refcript vom

10. Juli 1840 (Minifterialblatt des Innern S. 97).

905) Minifierialrefrript vom 22.April 1823 (v. Kamplz Annalen Bd. llll)
S, f .l l :t . ,

906) S. Rei-reiht vom 1. Juni 1826 (v. .Ka-mpg Ritualen Bd. 167S. 358

flg.)) vom 30. Augnft 1840 (Minifterialblatt für die innere Verwaltung S. 358).

907) Viele derfelben“ finden .firh in v. Kam plz Anna-len) dem Miniilerial:

blatt des Innern u. a. M. f. z. B. die Verordnung der Regierung zu Frank

furt vom 24. März-1851? (Staatsanzeiger Nr. 100) über den Samlbefuch)

wor-in die diefen Gegenfiand betreffenden Beftirnmungen mit gewiffer Voll

fiändigkeit zufammengeftellt find.

908) Geiesfammlung 1846 S. 1 flg.) ver-b. die Erläuterungen diefer

' Schulordnung in *der rameralifiifmen Zeitung für die preujifcinn Staaten 1846

No. 11--1-9. '

909) Vgl. :Zeeiih-exlßrgänzungen und Erläuterungen des ofipreußifwen

Provinzialrewtes u. f. w. S. 138 flg.) 207 flg.
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getreten ifiz fiir *Schlefien das 7Generallandfciyulreglement 'een 118797km

1801910) u. a. 1 1 p

Die Mittelfchulen) Bürger- und Re'alfrhu_le'n*'ni1te'r'

fcheiden fich von den fogenannten gelehrtenSäzulen) 611711141 alien)

indem diefe die Ausbildung fiir den höherenStaatsdienft 'relax-Eee

laffung der Schuler zu den univerfitäten übernehmen) während jene

für die höhere Volksbildung iiberhaupt wirkiam find; doch find einzelne

Realfchulen auch befonders autorifirt) Entlaffungsprirfungenzum Behuf

academifmer Studien anzufiellen) wobei das-Reglement vom*8..'März

1832 angewendet wird 9")) wiihrend 'fiir die “Ghmnafien das Prüfungs

reglement vom 4. Iuni 1834 maßgebend iftNL). Die zu den gelehrten

Schulen 'gerechneten 'Proghmnafien haben 'nicht *das Recht) :zur

univerfität zu entlaflen. Befondere Vorftiyriften gelten fiir die inFhlge

der Eabinetsordre vom 15.Juni *i842 .gegründeten Turnanfialfenliiz)

fowie *für die “GewerbefGulen914). Fiirdie_ Üniverfitäteniiiö)

elten außer den allgemeinen und gemeinfamenVefiimmungen befdndere

Zdrivilegien und Statuten) *insbefondre auch der einzelnen Faeultäten.

Was die Studirenden der Rechte betrifft) *fo find durch dieGerichtsordnung Th. 11i) Tic. 117) Z. 1 'flg. die Bedingungen der kunf

tigen Zula/fiung zur Praxis bezeichnet unddurch fpätere Erlafie genauer

beftimmt) auch der “von der juriftifchen Facultät zu Bonn votgele te

Studienplan vom Minifterium unterm 30, September [1871-1( e::

fiätigt916). Die durch die Refrripte vom 15. April und Augufi

1848 “angeregte Reform der Univerfitiitenii") wird mit dem in der'

Verfafiungsurkunde in AusfiGt gefiellten unterrichtsgefehe vbllere Be:

friebigung erhalten. Das durch den Bundesfchluß vom 20. Septbr.

 

'910) Wenzel) Provinzialrecht von Schlefien S. 451 flg. Erkenntniß

des 2?bertribunalrz vom 25. ?September 1837 (Sammlung der Präjudicxien

S'. 8). - “

911) In v. K-amph Annalen Vd. 71111) S. 103 flg., S. das Verzeichniß

vom 30. April 18x50 im Minilterialblatt des Innern S.09.

912) Zn v. Kampß Annalen Bd. nein) S. 375 fig. _ h 7

913) Circalare vom 7. Februar iind 22. "Wi-il 1844) f'. Sehtieniber-'184-7

(Mjnifierinlblatt dee Innern 1844 S. 127. 1847 S. 823). ueber 'Tut-nf

anitalten für die weibliche _Jugend f. das C-ircular vom 19. Mgiz1846-'(a)7a.9Q-..

S. 83) und iiber die Erriehtung einer Central-„Bildungsanfialt fiir Titten-lehrer)

das Circular vom 16. Februar 18.18 (ä. a, Ö. S. 153), _ h '

914) Miniiterialerlafi 'vom ö. Juni iind 20.-Oktober 1880 (Miniflerinibliitt

des InnernS. 3111)) fowie dam 81. März 1852 (a; a. DÜSrW). . .

915) Dieter-ici) gefchictitlime und fiatifiifme Notizen über die univer

fitäten im preußiichen Staate) Berlin 1836 8. Koch) die preußifmen univer

fitiiten) Berlin 1839 flg.) 3 Vde. 8. Im letzte-ren Werke finden fich die Statuten

u. f. w. ' _ ; „ .

916) S. Were. Staärdaniieigei 11851 Ne. 111: S'. nöih 'oben72ti1in.,4b6.

917) Vgl. Verhandlungen der Conferen zur Breath_ ngjhon einem ti in

der Verfaffung und Verwaltung der prerrßif *en univi-'rfitxie ') Berlin 18 9 8.
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1819)- publicirt am 18. October d. IMS)) eingeführte Infiitut der

außerordentlichen Regiernngsbevollmächtigten bei den Univerfitäten ift

in Folge des Bundesfchluffes vom 2. April 1848) publicirt am 18.

Juli d. J.919)) aufgehoben und die Stellung der in Wirkfamkeit ge

bliebenen Univerfitätscuratoren demgemäß modificirt worden,

Der bisherigen Entwickelung der preußifwen Verfafiung und

Verwaltung laffen wir eine Darftellting .

der einzelnen Rechtsinftitute

fowohl im Gebiete des materiellen als des formellen Rechtes folgen)

befchränken uns aber dabei auf die Hervorhebung des Eigenthiimlimen)

befonders infofern fich provinzielle Abweichungen vom gemeinen Rechte

Teutfmletnds vorfinden und auf die Angabe der wichtigeren Literatur.

Fiir das allgemeine Landrecht) insbefondre das darin enthaltene

Privatrecht) kommen hier iiberhaupt in Betracht: J o h. E h r i ft o p h

Merkel) hiftorifch-kritifcher und eregetifcher Eommentar zum Allgem.

Landrechte) Breslau und Leipzig 1812) 2 Thle. 8. Guftav Acer.

Bielilz) practifmer Eommentar zum Allgem. Landrechte) Erfurt

1823 flg. 8 Thle. und 2 Hefte Nachträge (von Bd. 1) 2. Ausg. 1835) 8.

Furftenthal) das preußiWe (Zivilrecht) nach Anleitung und der

Titelfolge des Allgem. Landrerhtes) Königsberg 1842 8. Ergän

zungen und Erläuterungen der preußiiwen Rechtsbirmer) Breslau

1847 flg.) 3. Ausg. Syftematifche Arbeiten find: Woltär) Ein:

leitung zum Allgem. Landrechte) Halle 1796 8. v. Goßler) Hand

buch gemeinnütziger Rechtswahrheiten fur Gefchäftsmänner) nach An

leitung des Allgem. Landrechtes) 3. Ausg. beforgt von Strampff)

Berlin 1826 8.) verb. S(varez) und G(oßler) Unterricht über die

Gefehe für die Einwohner der preußifwen Staaten) Berlin und Stettin

1793 8. v. Eggers) Lehrbuch des Natur: und allgemeinen Privat

rechtes und gemeinen preußiictjen Rechtes) Berlin 1797) 3 Thle; in

4 Bdn. 8. (Preisfwrift). Werdermann) Einleitung in das ge:

meine Recht der königl. preuß. Staaten) Leipzig 1797) 2 Bde. 8.

(zweite Preisfwrift). -Klein) Syftem des preuß. Eivilrewtes) mit

Hinweifung auf das gemeine Recht) Halle 1801) 2 Bde.) neu bearbeitet

von v. Rönne 1830 und 2. Ausg. 1835 8. Hübner) Syfiem

des Allgem. Landrechtes) nau) Thibaut's Syftem) Hildesheim 1806

2 Bde. 8. Madihn) Jnftitutionen des. gefammten Privatrechtes ...)

welches fowohl in Teutfchland als in den preuß. Staaten gilt) Breslau

918) Gefetzfammlung S. 218) verb. Infiruction vom 18. November.1819)

Cabinetsordre vom 21. Mai 1824 u. a. (in v. Kamps Annalen Vd. 11111)

S. 419 flg.).

919) Minifterialblatt des Innern S. 222.
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1814 8. (zweiter Abdruck 1815). Temme. Handbuch des preuß.

Civilrechtes. Leipzig 1832. 1835. 2 Thle. 8. 2.Ausg. Berlin 1846 8,

Thöne. ausführliches fyfiematifmes Handbuch des preuß. Privat

rechtes. Leipzig 1833 u. 1835. Bd. l in 2 Thin.. enthaltend die Fun

damentallehren. Swröter. Syfiem des AllgemLandrechtes. Berlin

1838. 1839. 3 Hefte. 2.Ausg. als Lehrbuch u. f. w.. Berlin 1840 flg.

3 Bde. 8. B ornemann. iyfiematifche Darftellung des preußifchen

Civilrechtes. unter Benußung der Materialien des Allgem. Landremtes.

Berlin 1833-1839. 2. Ausg. 1842-1845. 6 Bde. 8. Las

pepres. Syfiem des preuß.-Privatrechtes. Halle [843 8. Koch.

Lehrbuch des gemeinen preuß, Privatrechtes. Berlin 1845 u. 1846.

2 Bde. 8. Heydemann. Syflem des preuß. Civilrechtes. Berlin

1851 8. v. Daniels. Lehrbuch des gemeinen preuß. Privatreäues.

Berlin 1851 u. 1852. 4 Bde. 8'.

Das Syftem des Landrechtes knüpft fich an den Unterfchied von

Perfon und Sache. ..Der Menfci) wird. infofern er gewifle Rechte

in der bürgerlichen Gefellichaft genießt. eine P erfo n genannt" (Alig.

Landrecht Th. [. Tit. [. s. 1). ..Sache überhaupt heißt im Sinne

des Gefeßes alles. was der Gegenfiand eines Rechtes 'oder einer Ver

bindlichkeit fein kann. Auch die Handlungen des Menfchen. ingleichen

ihre Rechte. infofern diefelben den Gegenfiand eines anderen Rechtes

ausmachen. find unter der allgemeinen Benennung von Sachen begrifien.

Im engeren Sinne wird Sache nur dasjenige genannt. was entweder

von Natur oder durch Ueberelinkunft der Menfchen eine Selbfifiändigkeit

hat. vermbge deren es der Gegenftand eines dauernden Rechtes fein

kann" (Th, l. Tit. ll. Ö. 1-3). Nach Voranfiellung der allgemeinen

Grundlage iiber das Verhältniß der Perfon zur-Sache_ (Handlungen.

Willenserklärungen. Verpflichtungen durch Verträge und durch uner

laubte Handlungen Th. l. Tit. lil-Mi). iiber Befiß (Tit. 71]) und

Eigenthum überhaupt (Tit. 711l) bildet den erften Theil (Tit. [ji-Lililll)

das Sachenrecht im engeren Sinne. den zweiten Theil das Perfonen

recht. nämlich' dasFamilienrecht (Ehe. Verhältniß von Eltern und

Kindern. Erbrechte. Gefinde Th. ][. Tit. l-U). das Recht der Gefell

fchaften. Corporationen und Gemeinden (Tit. 71).. der Stände (Tit.

uit-x). des *kirchlichen und Schulwefens (Titßkii u. All). der Ge

fammtheit des Staates. feiner Rechte und Pflichten (Tit. kein-xx).

Ein großer Theil diefer Rechtsverhältnifie ift. mit Beriickfickitigung

der Modificationen des Allgem. Landrechtes durch die fpätere Gefeß

gebung. insbefondre die Verfaffungsurkunde. fchon oben berührt worden.

So namentlich die Verfchiedenheit der Perfonen nach Stand. Religion

u. f. w. In Betreff der Ehre entfcheiden jest vornämlicl) die Be»

ftimmungen des Strafgefeßbuches vom 14. April 1851920). welche

920) H. 7. 11. 12. 21-24. 43. worin fich die allgemeinen Grundfäße finden.

wozu bei den einzelnen Verbrechen felbfl die befonderen Anwendungen treten,



er. * ers-rer;

durch 'Specililverbtbliungen' ihre :nähere *Eklat-ung erhalten. Das Gefeß

irnrerfiheidet den -V erl-uft der -bürgierlichen Ehre) worauf be:

fonders erkannt werden muß und tuomit-(berbunden 7|) der “Verliifi der
Naltilot-talcoearde) öffentlicher Aeniter) fWitrden) Titel) "Ördi-n) *des Adels)

die Unfähigkeit lGe-fciuvorenet *zu fein) in eff-erreichen Airgelrgenhekten

zu lfi-i-mmen) 'zu *wählen -bder gewählt zei-werden) *als Zeuge oder Sana)

verftcindiger eidlilti) “beende-neuen zu werden) 'bder tens 'Zeuge bei 'der Mf

_ nahme von Urkunden zu dienen) die unfehtgeeirVoei-tirndff. wßzu

feien) desgleichen der' Verluii des Reihtes Waffen zu tragen tried die 1un

fähigkeit in die Anni-e einz-nl-treten. Eine “Verinin-'dercuug der

b ü rg e r'l i ch en Ehre *befteht in *der B efcl) o (reehten. Die unbe

fGdltenheit iftErfdbiderniß *zur Ausübung des Parts-rates. *derGeriüjts

barkeit) Kanonen-r Rechte 921)) zum Bett-ne "des Belege-creates 922)) zum

Betriebe der PreßgewerbeM-k) u. a. ' Die frühere Warentest-etc Zder

verehrte-Genen)) der Abdecken-se) tft euere-Wie) -aufgehvven. _

Zur (Kenntuiß 'des *preußifchen Saihenrechtes dienen 'vötzüigkiwt

Simon und v. Stra-mpff) Materialien 'derungen Leer-verwies

zu iden Lehren vom *Getvnhriam 'und Befih sind vbin der Verjährung)

Berlin 0836 8. (bildet den dritten Band 'der Zeitfafrift für wiffenfmaft

liche Bildung 'des preußifclten -Rechtes). "E, (F. Kon)) (du Lehre vom

Befih nach -preuß. Rechte) *mit *Rückficht -anf das gemeine Rethit _und die

Mateticclien u; f. w.) 2. Außg.) Breslau 1839 B > ,

Das Eigenthum ift_ 'im allgemeinen ein *unbrfhränkees 'Rekhn

Die Verfaffungsutkunde beftimmt darüber 'im -Ärt. 927-' xDas Eigen

thum 'ffi- unverlehlich. Es kann nur aus Gründen_ des_ jtiffettilicijeti

Wvhles gegen verging-ige) 'in dringenden Föllen-weirigftens vorläufig

feftzufiellende Enrtfchcidigung) nach-iMaßgabe des Gefehes entzogen oder

befgeänei werden" und im Art. ar*: „das Recht der treten 'Verfügung

71::

Vgl. dazu die Ergänzungen zum Allgem. Landrecht Th: ll)1Tit. A!) s. 85-90

l).,(Vd. lil) S. 248 flg.) und zum Strafgefehbuche von 1851 a. a. O.

921) S. Gefetz vom 8. Mai 1837 über die perfönliche Fähigkeit *zur Aus

übung ber Rechte der Standfihaft u. f. w. (Gefelzfammtung S. 99). LGefes vom

23. Juli 1847 über die Entziehung oder Sufpenfion fiändifclter Rechte wegen be

fcholtenen oder angefochtenen Rufes (Gefeßfammlu-ng S. 279 flg.)

922) S. Llllerh. Declaration vom 6. April 1823 (Gefehfammlung S. 42))

Verordnung vom 18. December 1841) 23. Avril 1842 (Gefetzfarnmlung für 1842

S. 30) 115). Vgl. Stiidteordnung vom 30. Mai 1853 s. 7 (Gefeßfammlung

S. 261).

923) Preßgefetz vom 12. Mai 1851 Z. 1 (Gefetzfammlnng S. 273), verb.

Erlaß vom 19. März) 2. u. 8. Mai 1852 (Minifierialblatt des Innern S. 120 flg.).

S. Rön n e) das Gefetz nur die Preffe u. f. w. (Breslau 1851 8.)'S. 42 flg.

921) Allgem. Landrecht Th. n) Tit. ll) g. 862 (flg.) 8:1). Tit. ein)

Z. 279. Cabinetsordre vom 1. September 1778 (Dior. 8. (L. 70m. lt. Fol.

1701) u. a. _

925) Cabinetsordre vom 4. December 1819) 21. Öctober1827 (b. Ka tn ptz

Annalen "Bd, l7) S. 142. Vb. lil) S. 1011).
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über das Grundeigenthum unterliegt *keinen anderen Befchrcinkungen.

als 'denen der allgemeinen Gefehgebung". Das allgemeine Landtecht

Th. 1. Tier. "111. H. 25 flg. enthält bereits allgemeine und fpecielle Vor

fchriften über die Vefchccinkungen des Eigenthums. zu deren

näherer Declaration 'noch befondere 'Gefehe *ergangen find. Die Ve

fclminkungen finddurcl) das Gefeh angeordnet ..zum Vefien des

gemei nen Wefe-n-s". Aus 'diefem Grunde kann die Abtretung des

Privateigenfhums gefordert werden (Allgem. Landrecht Th. [_. Tic. 111.

S. 4-11)"6). zur Anlegung oder Verbreitung einer -öffentlieljen Land

ftraße. eines fehiffbacen Canales oder Flußbettes. für Feftungswerke u. a.

(Eifenbahngefeß vom 3. November 1838 Ö. 8 ?flg.9") - Gefeß Über

das Deich-refer. vom 28. Januar »1848 Z. 20. 219W). *Verordnung

in Betreff der Kriegsleiftungen und deren Vergütigung vom 12. No

vember 1-850N8). Die in der Regel dem Einzelnen aus bemGefammt

vermögen zu leifiende Entfchädigungiw") fällt aber fort. wenn das

Gefeß eine folche nicht verheißt. insbefondre wenn der Gebrauch eines

Majefiä-tsrechtes die Aufopferung mit [ich bringtWo). Zum befien

des gemeinen Wefens ift aber in vielen Fällen nur 'die Ausübung des

Eigenthutns befäyrcinkt. Dies zeigt fiih bei der Verpflichtung zur Er

haltung u-nd Herftellung von Gebäuden. bei der Befihrrinkung von

Neubauten. bei Bauten innerhalb der Feftungsranons *u. a. 111.931).

Insbefondre gehört auch hierher die Aufficht des Staatesibei der Be:

nutzung und Bewirthfwaftung von Privatwaldungen undPrivatfliiffen.

Das Allgem. Landrecht Th. l1. Tit. 171-11. S. 83 flg. *fowie die Forft

ordnet-rigen einzelner Provinzen (für die-ProvinzPrerißi-n vom 23. März

173-9. 3. December 1775 u.a.) enthalten Befehränkungen' i-aAnfehung

der Verengung der Prlvatwaldungen. welche das Edict 'zur Beförderung

der Landcultur vom 14. September 1811 Ö. 4-6 aufgehoben hat.

In Betreff der Jagd find die früheren Befchrcinkungen (Allgem. Land

*926) S. Ergänzungen dazu. Vgl. Kiefer. -die prtußifche Gefeßgebung

über .Zwangsabtretung des privativen Eigenthumes zum Wohle des gemeinen

Weil-ns u. "f, w. oder das Erpropriationsrecht im preußifcijen Staate. Berlin

1847 8, '

927) Gefeß-fmnmlung S. 505. Vgl. We fi-erman n . Handbuch der preu

ßifcioen Actien- und Eifenbahngefehgebung. Leipzig 1846 8. Klrtke. "die

preußiiehen Eifenbahnen. Berlin 1844-1846. 2. Abit). 8.

927a) Gefetzfammlung S. 58. ,

928)- Gefeßfamntlung S. 493 flg. - “

929) Einleitung zum Allgem. Landrerht Z. 75. Gutachten bes Staats

minifteriums _vom 16. November und Cabinetsordre vom 4. December 1831

(Gefehfaminlung S. 255).

930) S. Koch. allgem. Lanbrecht. zur Einleitung s. 75.

931) Allgem. Landreäit-Th.» 1. Tit. 17111. S. 35 flg.. 65 flg. nebfi den Er

gänzungen. S. I äieh f e. die preirßifthen Vaupolizeigefehe und Verordnungen.

Berlin 1840 8. -Ed. Zimmern' an n. “die preußifthen Rahongefeße nebft den

erliiutcrnden Vefiimmungen hifiorifrhund reäjtliei) erörtert. 'Dresden 18468.
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recht Th. 11) Tit. 111) 127. Th. 11) Tic. 11171F Ö. 30 flg.- u. a.) durch

das Gefeß. betreffend die Aufhebung des Iagdrechtes auf fremdem Grund

und Boden und die Ausübung der Jagd von. 31. October 1848 be

feitigtF in Folge der dadurch herbeigeführten Mißftände aber die Aus

übung der Jagd wieder gewiffen Einfchränkungen unterworfen (Jagd

polizeigefeß vom 7. März 1850)932),* Ueber die Benuvung von

Wafferleitungen) Privatfluffen u. f. w. enkfcheidet das AllgennLandr-erht

Th") Tit. 1711|) 96 flg. fowie das Gefeß vom 28. Februar 1843933).

Die friiher befchränkte Zertheilung gefchloffener Landgüter wurde durch

das Edict vom 9. October 1807 4) vom 14. September 1811 1

flg. u. a. freigegeben; auf's neue erfolgte eine Befchrankung durch das

Gefeß vom 3. Januar 1845) betreffend die Zertheilung ,von Grund

|Ü>en und die Gründung neuer Anfiedelungen934)) welche jedoch durch

die Verfaffungsurkunde Art. 42 (die Theilbarkeit des Grundeigenthums

wird gewährleiftet)) die Verordnung vom 2. Januar 1849 Ö. 31 und

das Gefelz vom 24. Februar 1850 wieder aufgehoben wurde 9175). Die

daraus entfiandenen Nachtheile haben aber die Herftellung des früheren

Rechtes nothwendig gemacht (Gefelz vom 24. Mai 1853) zur Ergän

zung des Gefeßes vom 3. Januar 1845 936)). Die Befthränkung gilt

indeffen nicht für Neuvorpommern) Weftphalen und die Rheinlande.

Die Verfaffungsurkrtnde gewährleiftet die Ablösbarkeit der Grundlaflen

(f. weiterhin). Gefetzliche Einfchränkungen des Eigenthums befiehen

auch zu m beft e n d e r N a ch b a r n(A1lgem.LandrechtTh.1_[) Tic. 111|',

Ö, 99 flg.). Dahin gehört das Recht der Vorfluth) ivelche der unter

halb liegende Grundbefißer dem oberhalb liegenden verfchaffen muß.

Es entfcheiden darüber theils die Provinzialgefeße wie befonders das

Vorfluthedict für Schlefien vom 20. December 1746 937)) theils das

. 2111")

932) Gefelzfammlung 1848 S. 343 flg.) 1850 S. 165 flg. Verfügung

vom 3. Februar 1853 über die Hege- und Sdhonzeit des Wildes (Preuß. Staats

anzeiger S. 313). Hahn) das preußifQe Jagdrecht) 2. Ausgabe) Breslau

1848 8.

933) Gefeßfammlung S. 41 flg.) für den Bezirk des Apprllationsgerimtes

zu Cöln eingeführt durch Verordnung vom 9. Januar 1845 (Gefeßfammlung

S. 35). Die im Landrecht a. a. O. S. 100 erwähnten Gräben und (Canäle

gehören nicht zu den Privatfliiffen, nach dem Plenarfchluffe des Obertribunals vom

9. April 1844 (Iuftizminifierialblatt S,-199. Entfcheidungen des Qbertribunals

Bd. x. S. 243 flg), .

934) Gefetzfammlung S. 25. Verb. Lillerhöchfie Declaration vom 7. Augufi

1846 (Gefeßfammlung S. 395). *

935) Gefeßfammlung für 1849 S. 10) für 1850 S. 68. -

936) Gefeixfammlung S. 241. Verb. Gefeß vom 3. März 1850) betreffend

den erleichterten Abverkauf kleiner Grundftücke (Gefeßfammlung S. 145).

937) Korn's Edictenfammlung. Bd. 111) S. 392. S. Plenarbefmluß

des Obertribunals vom 7. Januar 1850 (Iufiizminifterialblatt S. 91 flg.

Entfcheidungen des Obertribunals.Bt..1(1)(q S. 53 flgyldesgleiehenvom 14. März

1850 (Entfeheidungen Bd. 111i) S. 448 flg). . -. „,7, _-„- *z-z- ,. .
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.allgemeine Gefehwegen des Wafferftauens bei Mühlen und Ver

frhaffung von Vorfluth vom 15. November 181193.8). Hier kommen

auch die Beftimmungen wegen der Bauten und anderer Anlagen auf

der Grenze des Nachbars* in Betracht939). .

nn Befrhränkungen im Eigenthumserwerb von Immobilien beftehen

für SoldatenMo)) MennonitenW)) AusländerW). Nach der Ver

faffungsurkunde Art. 42 find fiir die todte Hand Befchränkungm des

Rechtes) Liegenfäjaften zu erwerben und über fie zu verfügen) zuläffig.

'Es gelten daher noch die Amortifationsgefehe 943).

- .Die Grundfähe iiber die Erwerbung des Eigenthums

fchließen fich im wefentlichen dem gemeinen Rechte an (Allgem. Land

rerht Th. 1) Tit. 1.1l flg.). Was die Verjährung betrifft9“)) fo

unterfcheidet das Gefeß die durch Befilz_ und durch Nichtgebrauä) (Allg.

Landrecht Th. 1) Tic. 1)() 8501-503). Die erfiere umfaßt die

römifche Ufucapion und die lang-i tarnparie prueacrjplio) die leßtere

außer dem non 118118 auch die Fälle der Ertinctivverjährung) bei denen

ein Befih fehlt. Die Verjährung durch Befih erfordert eine re8 1111111118,

dann 1111er. und p088e88j0, mit Titel von zehn) unter Abwefenden von

zwanzig Jahren) ohne unterfcheidung der Mobilien und Immobilien)

ohne Titel dreißig Jahre. Die Zeit der Verjährung durch Nichtgebrauch

beträgt in der Regel dreißig Jahre. Ausnahmen belieben) indem in

manchen Fällen die Zeit vierzig) vierundvierzig und (ft-att der unvordenk

lichen Verjährung) funfzig Jahre beträgt) in anderen dagegen nur zwei

und vier Jahre 945). Ueber die Verjährung öffentlicher Abgaben ent

938) Gefehfammlung S. 352 flg. Verb. Gefeh vom 23. Januar 1846)

betreffend das für Entroäflrrungsanlagen einzuführende Aufgebocs- und Prä

rlufionsverfahren) in der Gefehfammlung S. 26 flg.

939) Allgem. Landreeht Th. 1) Tic. 1'111) 8118-189 nebfl den Ergän

zungen) befonders aus Local: und Provinzialrecijten.

940) Allgem. Landrerht Th. n) Til. x) s. 27) 28.

941) Refcript vom 11. Juni 1852 (Minifierialblatt des Innern S. 164.

Preuß. Staatsanzeiger S. 1326).

942) Allgem, Landrecht Th. 1) Tit, 711'111) s. 86; Cabinetsordre vom 28.

März 1809 (Mathis Bd. 1111) S. 26) v. Rabe Bd. 11) S. 77); Gefeß vom

4. Mai 1846 (Gefeßfammlung S. 235).

943) Allgem. Landrecht Th, 11) Tic. >11) Z, 193) 194. Gefeh vom 13.Mai

1833) betreffend die Schenkungen an Kirchen und grifiliclje Gefelljcijaften u. f. w.

(Gefeizfammlung S. 49). Verb. Cabinetsordre vom 10. April 1836 (v. Kamptz

Jahrbücher Bd. 111.711) S. 504)) vom 21. Iuli 1843 (Gefeßfammlung S. 322).

Circular vom 25. Juni 1851 (Minifterialblatt des Innern S. 129).

944) Vgl. die oben citirten Materialien) zum Th. 1) Tit.1x) Abfchn.11)

des Allgem. Landrechtes. Kletke) preußifajes Verjährungsrecljt. Ein Hand

buch für jeden Staatsbürger) Berlin 1848 8.

945) S. (Hefen vom 31. März 1838 (Gefeizfammlung S. 249 flg.). Verb.

Verordnung vom 15. April 1842) 6. Iuli 1845 (a. a. O. 1842 S. 114) 1845

S.483). S. Stute) die finguliirrn Verjährungen des preußifcljen Landrechtes)

Soeft 1835 8.
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fcheidee das: Grieß,- vom 18. Juni? 1S4WLW)... Gegend-ie Verjährung

von, Rechten auf Immobilien fehußt. die Eintragung im Hypotheken

buche (Allgem. Landreriyt Th. l). Tin li() H. 811.).

Das preußifchr H yp o thefentrecizt beruhcauf der- Hypotheken

ordnung vom 20. December 1783 (f. oben Anni. 85)) ergänzt und

rerbeffert dura) die Eabinetsordre vom 31.. October 1.831947)) 9. Mai

18359948) u. a.) ganz, befonders aber durch das Gefeh vom 24. Mai

185.3 und die zu, deffen Ausführung.erlafleneInftru-:tion ,vom 3.,Augu|

d. J. 949). Gefeßlime Hypotheken) die auch: ohne Eintragung wirkfam

werden) kennt-das. preußifche- Rechtnicht (Allgem. Land-recht Th. l) Tic.

iii() Ö. 411 u. 412). Im. Bezirke des Appellntionsgericijtes zu* Eciln

beftehen aber diefelben) nach dem (Lacie ejri] Art, 21:21) fur die: rec.

heuratheten Frauen an den Guterw ihrer Männer) für Minderjährige

und Interdicirte an den Gutern-ihrer-Vormunder) fur denStaat) die

Gemeinden und öffentlichen Anfialten an.- den Gittern. der. zur Rech

nungsnblage verpflichteten Einnehmer: und. Verwalter.- Außerdem

gelten die fiillfmweigenden Hypotheken des gemeinen Rechtes: iu den

betreffenden Landestheilen (f. oben. Anne.. 53- flge). Die Befiellemg

öffentlicher Hypotheken im Bezirke, des Appellntionsgeriwtes zuGrei-fei

wald erfolgt aber geriäztlich) nach dem Geefehe. vom 9. Mai 1852 919'))

Wo Hypothekenbüher fehle-n oder. nicht regulirt find) eutfrheidet. die

Verordnung vom 16. Juni 1820950). Das Hyputhekenloefenberuht

auf dem Princip der Specialität und Publicität) foiwie- dem. Erforderniß

der Legalität. Demgemäß mußdns Retinogefmäft) welches dieGrund

lage (Titel) für die Eintragung bildet) nach feinem Wefen dem Gefeße

nicht zuwider fein) der Schuldner) zur Zeit der Eintragung als voll

ftändiger Befilzer felbft eingetragen) muß in die Eintragung einwilligen)

diefe muß in der gefehlimen Form erfolgen. Dem Richter liegt die

forgfältige Priifung der Erforderniffe des Vermerk-es im Hypotheken

buche ob und er haftet für unrichtigLeit-oder Unvollfiändigkeit defielben)

nicht aber für Fehler der eingetragenen Forderung) felbft.- Bei der

Ceffion einer Hypothek bedarf es 'ei-ner neuen Jngroffcition nicht) doch

kann der Eeffionar aus Eautel ingroffirerr laffen) da, die Forderung dem

zufieht) auf deffen Namen fie-eing-etragenxifl. Steht einer fofortigen

Eintragung einHinderniß* entgegen) fo iii): um Nachtheilen zu begegnen)

946) Gefehfammlung. S. 141),

917), GefelzfamenluugS, 2511.

948) Gefeßfammlung. S. 1113. Verb. Grieß vom 7. Mrz 184i1(Gefeß

fammlung S. 160).

949) Gefehfammlung, S. 521 fig) Iuitizrninifierialblatt S. 275 flg.

Vgl. Evelt) das Hhpothekenz Depofiten- und gerichtliche Sportnln- und

Kaifenwefen in Preußen) Münlier 1842 8. .Kurlbaum) die preußifche all

gemeine Hypothekenordnung» u; f. w.) Berlin 1853 8.

949a) Gefeßfammlung S. 2119.

930) Gefehfaminlung S. 106 flg.
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die Eintragung),einerProtefiation, (pro cooserrnucio iure eit-1000)) welche

die Bedeutung einer: bedingten Eintragung) hat) zuläffig951), Die

Gefehgebung_ von 1853. hat die Hauptgrundfäße des. Hypothekenwefens

nicht; geändert, fondern fich darauf_ befchränkt) diejenigen Vereinfachungen

hecbeizuführen) welche die wefentlicl) verändertenVerhältniffe im Jntereffe

desPublicums erfahrungsmöfßig als nothwendig, erfcheinen ließen. Es

eine Einfchräuöllng der von) amteswegen vorzunehmenden Ein

tragungen. erfolgt)) eine Vereinfachung) bei Ausfertigung und Bildung

der Hypothekendocumente.) eine Vereinfachung der Hypothekenfcheine)

fowie desVerfahrens bei neuernEjntragungen) Ceffionen und Löfchunge-n)

auch find, Controverfen in der Lehre von den Proteftationen aufgehoben.

Wahrend durch, das. Hppothekenwefen der Realcredit befördert

wird) leidet dadurch der Perfonalcredit. um diefen zu erhöhen hat man

die Begründung von H pp o t h e k e nxb a n k e n angeregt) welchen der

felbe Gedanke zum Grunde liegt) den die Schuldfeheine des Staates

wie, verfchiedener Vereine und Eommunen bereits langft ausgeführt haben

(Pfandbriefe) Stadtobligationen u. a.)952).

Beim Miteigenthum ())gemeinfchaf_rliches Eigenthum") folgt das

preußifhe Recht im ganzen dem römifwetl. Rewer-NZZ). Zum getheilten

Eigenthum rechnet daffelbe das Lehen) Ecbzinsgut) Familienfideicommiß)

Superficies 053").

Das gemeine preußifme L e h e n r e ch)c fiitdet fich im Allgem. Land

recht Th. l) Tic. Mill) Ö. 13-67995-1) und nach den Vorarbeiten des

Minifteriums für* Gefehesrevifion in dem Reoidirten Entwürfe des

Lehenrechtes neb| Motiven. Berlin 1838 4. 955). Von befondcrer

Wichtigkeit ift daneben das Provinziallehnremt) welches in den einzelnen

Provinzen des Staates bedeutend von einander abweicht. Außer den

fchon bei der Ueberficht der Provinzialrechte gegebenen Nachweifungen

961) Allgem. Landrecht Th. l) Tit. lil() S. 417 flg. Hhpothekeno-*dnung

Ti!, ll) S. 289 flg. Vgl. Srhepers) über hhpothekarifcire Proteftationen)

Hamm 1830 8. ueber die Erforderniffe der hhpothekarifahen Proteftationen zur

Erhaltung der Einreden. S. Iuftizminifterialblatt 1847 S. 206 flg. Dit

mggiz) die Proteftationen im Hhpothekenbuche nach preußifchem Rechte) Berlin

1 .

962) v. Rabe) Darfiellung des Wefens der Pfandbriefe in den preußifchen

Staaten u. f. w.) Halle 1818) 2Bde. 8. Vgl. Vülow- C u m me r ow ) Preußen

im. Januar 1847 (Berlin 1847 8.) S. 62 flg. Straß) über die Idee eines

ftiidtifchen Pfandbriefinfiitutes für Berlin und andere Orte) Berlin 1846 8.

953)- S. Allgem. Landrecht Th. l) Tic. llllll. Vurchardi) die Lehre

B? gemeiqichaftliwen Eigenchume) in der juriftifclfen Wochenfmrift 1841 S.

flg

9633) S. Las pevres) Shftem des preuß. Privatrechtes s. 180.

954) Vgl. Terlind e n) Grundfähe des heutigen gemeinen preuß. Landr.)

Halle 1796 8. Ko ch) Lehrbuch des preußifmen Privatrechtes Vd. l) Ö. 263 fig,

966) v. Kamp h) actenmiißige Darftellung der preußifhen Gefehes

revifion s. 29.
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find hier noch zu erwähnen für Preußen: Zacbarjuß 110888, .ie

[Miliz yru880run1. 863mm. 1712. im Auszuge in v. Baczko's An

nalen des Königreich-es Preußen. Jahrgang 1793 H. [|1. S. 3 flg. und

in Zepernick's Miscellaneen zum Lehenrecht Th. [l7. Nr. lx. [Lei

(lenjlr, ile (iii-arme pruecjjorum ru8lio0rum jut-js orjgjne in 80ru88ia.

lie-Zion). 8. n. 4. und deffelben Verf. drm-js nocjtja (ie feuciarum in

['|-u88ia orienlali [iocljerna c0nt]jlj0ne. Region). 1830 4. Für Pom

mern: Z e t t w a ch . das pommerfche Lehenrecht nach feinen Abweichungen

von den Grundlagen des allgemeinen preußifchen Landreehtes. Leipzig

1832 8.. verb. mit den Beiträgen zum pommerfchen Lehenrecht. in

v. Kampß .Iahcbüihern Bd. [Mi. S, 3--10-1. Bülow-Cum

m e r ow. die Lehensverfaffung in Pommern und ihre Reform. Berlin

1848 8. Fiir Sachfen: Bieliß. Nachträge zum Eommentar des

allgemeinen Landrechtes H. [. Nr. 55. S. 152 flg. und Zachariä.

fächfifches Lehenremt. 2. Ausg. v. Weiße und v. Lang enn. Leipzig

1823 8. Ne um a nn. das niederlaufißifckye Lehenremt. in v. Ka m p tz

Iahrbüchern Bd. xml. S. 199 fig. eine..

In einzelnen Provinzen des Staates fehlt es fchon längft an

lehenrechtlichen Einrichtungen. in Folge der Aufhebung. in anderen Ge

bieten war bereits fruher das Lehensobeteigenthum aufgehoben und nur

der agnatifche Verband beibehalten. in anderen endlich beftand bis zur

neueften Zeit das Lehenwefen unverändert fort. nämlich im Ermlande.

in Altvorpommern. in den Furfienthümern Inner und Schweidnitz,

nebfi der Graffrhaft Glaß und denjenigen Theilen von Schlefien. in

welchen fich vormals fürftbifmöflime breslauifme Lehen befinden. im

Fitrftenthum Erfurt. in den zur Provinz Sachfen gehörigen Aemtern

und Ortfmaften. welche von Hannover und Schwarzburg abgetreten

find. im Herzogthum Weftphalen mit den Graffäzaften Wittgenftein

und den Aemtern Burbach und Neuenkirchen. in dem am rechten Ufer

liegenden Theile des Niederrheins. mit Ausnahme der Herrfmaft

Wildenburg 956).

Eine Begimftigung des Leheninftitutes lag fchon längfi außerhalb

der Intention der Regierung. welche auf die mitunter beantragte allge

meine Allodification 957) einzugehen nicht im Stande war. für einzelne

Fälle aber die gefehlirhe Aushilfe darbot958). Durch die Verfaffungs

 

956) M, f. überhaupt o. Dnesberg. ueberfieht der Lehnverhältniffe in

der preußifcben Monarchie. in Simon und o. Stramoff. Zeitfchrift für

wiffenfmaftlime Bildung des preußifchen Rechtes. Bd. [. H. l[. Nr. il (im Aus

zuge bei B o r n e m a n n . pkruß. (divilre-:ht Bd, 17. S, 80 flg.). v. Rau m er.

Naahweifungen noch beftehenber Lehnoerhältniffe in der preuß. Monarchie. in

v. Led ebur. Archiv für die Gefchicbtskimde des preuß. Staates Bd x. H. [7.

S. 308-356.

957) S. Landtagsabfcbied für die Provinz Preußen vom 9, Januar 1830

S. 8 (in v. Kamp tz Annalen Bd. x17. S. 231).

958) Vgl. Allgem. Landremt Th. |. Tit, xl/[ll. s. 602 flg. Cabinetsordce

vom 8. Augufi 1830 (v, Kam ph Jahrb. Bd. xxx". S. 296 flg.)“.
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urkunde Art. 40 und 41 ift aber nunmehr allgemein befilmmt worden:

„die Errichtung von Lehen 1| unterfagt. Die beftehenden Lehen

follen durch gefehlime Anordnung in freies Eigenthum umgeftaltet

werden. Diefe Beftimmungen finden auf die Thronlehen fowie auf

die außerhalb des Staates belegenen Lehen zur Zeit keine Anwendung.

Die Rechtsverhältnifie derfelben [ollen durch befondere Gefehe geordnet

werden". Das Gefeh vom 5. Iuni 1852) durch welches Art. 40 und

41 aufgehoben find) hat in Betreff der Lehen diefe Fefifehung nicht

geeindert959). Durch das Gefeh vom 2. März 1850) betreffend die

Adlöfung der Reallaften u. f. w. ift außerdem Ö. 2) Nr. 1-3 und Ö. 5

ausgefpromen: Ohne Entfchädigung werden aufgehoben das Oder;

eigenthum des Lehensherrn und die lediglich aus demfelben entfpringenden

Rechte (ausgenommen das Recht auf Abgaben oder Leiftungen oder

ausdrücklich vorbehalcene Nuhungen); desgleichen der Anfpruä) auf

Regulirung eines Allodiftcationszinfes fur die aufgehobene Lehensherr

lichkeit imdenjenigen Landestheilen) welche vormals zum Königreiche

Wefiphalen) zum Großherzogthum Berg) zu den franzöfifm-hanfeatifmen

Departements oder zum Lippe-Departement gehört haben 960).

.Demnach befiehen auch ferner die agnatifchen Verhältniffe) und

dafür kommt die lehnrechtlithe Succeffion zur Anwendung. Das Land

recht hat die Linealfucceffion anerkannt (Th. 1) Tit. 1117111) Ö. 383 flg.))

welcher aber die provinzialrechtliche Lineal-Gradualfucceffion vorgeht9ö1).

Was das Verhältniß der Lehen; und Allodialfucceffion betrifft) fo ift das

preußifme Recht vom gemeinen (11. feuci. 45) avgewichen962). Die

Dispofition uber Lehen 963) ift durch die neuere Gefehgebung erleiäz

tert964)) fur kurmärkifme Lehen insbefondre unterm 15.Mai 1852965).

Das E r b z i n s r e ch t im Sinne des Allgemeinen Landrechtes beruht

auf einer Verbindung römifcher Befiimmungen über die Emphyteufe)

teutfcher Grundfähe uber Lehn mit partitularrechtlichen Infiituten 966).

959) Gefelzfammlung S. 319. '

960) Gefetzfammlung für 1850 S. 80) 82.

961) Vgl. die Motive zum revidirten Entivurfe des Lehenrechtes S. 111 flg.

962) Allgem. Landrecht Th. l) Tit. 1111111) s, 266 flg. Verb. die citirten

Motive S. 63) 81 flg.963) Ueber die Dispofitionsrechte des Lehenbefißers gehen die Anfichten b

auseinander. M. f. Eichhorn) Rechtsgutachten ) die Auslegung des Th, l)

Tic. 1111111) s. 309 des Allgem. Landrechtes betreffend) Berlin 1821 Fol. D u e s

b erg) über das Verhältniß der Lehnfolgeberechtigten zum Vafallen in Beziehung

auf Verfügungen über das Lehen inter 'i703 , in Si m o n und v. Str a m uff)

Zeitfchrift für wiffenfmaftlicne Bildung des preuß. Rechtes Bd. 1) H. 1) S. 107

flg.) vgl. Witte) das preuß. Jnteftaterbrecht Ö. 54 flg.

964) S. Gefeh vom 13. April 1841) 3. März 1850 (Gefehfammlung für

1841 S. 79) für 1850 S. 143).

965) Gefehfammlung S. 290.

966) Allgem, Landrecht Th. l) Tit. 1117111) Z. 680-819, Koch) Privat

recht Bd. l) S. 309 fig. und Cit.

1111], 30
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Es wird dem Befiser (Eebzinsmann) das nuhbare Eigeuthum eines

Grundflückes oder einer Gerechtigkeit) gegen eine die Anerkennung des

Obereigenthums des Erbzinsherrn ausdrückende Abgabe) verliehen.

Das einfache Zinsgut unterfcheidet fich vom Erbzinsgut dadurch) daß

es ein volles Eigenthurn' in der Hand des Zinsmannes ift) welcher nur

eine Abgabe zu entrichten hat967). Durch das Gelee vom 2. März

1850 Ö. 2) Nr. 2 ifi das Obereigenthum des Erbzinsherrn ohne Ent

fthädigung aufgehoben). und Nr. 5 die Berechtigung des Zinsherrn) den

ihm zuftehenden Zins willkürlich zu erhöhen) aaa) h. 5 a. a. O. aber

nicht der Anfpruci) auf Abgaben oder Leifiungen oder vorbehaltene

Nußungeniiök). Der Erbzinsherr ift daher nur Rentengläubiger ge

worden. Daffelbe gilt nach den angeführten Stellen des. Gefehes vom

Erbpachtsherrn) obgleich der Erbpacht nicht als ein getheiltes Eigen

thum im Sinne des Landrechtes erfcheint969). Zugleich hat die Ver

faffungsurkunde Art. 42 fiir die Zukunft befiimmt: „Bei erblicher

Ueberlafiung eines Grundfiirckes ijt nur die Uebertragung des vollen

,Eigenthumes zuläffigz. jedoch kann auch hier ein fefier ablösbarer Zins

* vorbehalten werden".

Auch die beftändigen Familienfideicommiffe gehören zum

getheilten Eigenthum) indem das nubbare- Eigenthum dem jedesmaligen

Befiher) das Obereigenthum aber der ganzen Familie zufteht. Die

Vorfäniften des Allgem. Landrechtes Th. l1) Tit. 117' find durch neuere

Gefehe vielfach näher beftimmt und modificirt worden 970). Die durch

Art. 40 und 11 der Verfaffungsurkunde decretirte Unterfagung der

ferneren Stiftung und Aufhebung der vorhandenen Familienfideicom

mi e971) iii: durch das Gefeh vom 5. Juni 1852 zurückgenommen 972).

Familienftiftung en) welche auch die Verfaffungsurkunde aufrecht

erhielt) find Anordnungen) durch welche jemand gewiffe Hebungen von

Grund-Wirken oder Eapitalien fiir eine Familie ausfeht oder anweifi)

fowie wenn jemand die Ausübung gewifier Vorrechte und Befugniffe

einer Familie zueignet973).

Unter den dinglichen und perfönlichen R e ch te n a uf fr e m d e s

E i g e n t i) u m 974) hat das preußifcin Recht manche Eigenthitmlimkeiten

967) Korb a. a. O. s. 316,

968) Gefeßfammlung S. 80) 82.

969) Allgem. Landrecht Th. l) Tit. wu) S. 187 flg. Vgl. Koch a. a. O.

S. 329 flg.

970) S, ofipreuß. Provinzialrecht Zufah 56. Edict vom 9. October 1807

S. 9 (Nor. E. (1. 70m. 1111. F01. 251)-, Gefeß vom 15. Februar 1840 (Gefeß

fammlung S. 20 flg.) u. a. Vgl. Koch a. a. O. s. 300 flg.

97:1) S. Denkfchrift über Familienfideirommiffe) im Iufiizminifierialblatt

1850 S. 44 flg.

972) Gefetzfammlung S. 319.

973) Allgem. Landrecht Th. l1) Tit. 11i) Z. 21) 22.

974) S. Allgem. Landrecht Th. l) Tit. x111, flg. Koch a. a. O, l) Z. 317 flg.
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beim Pfande975). beim Vorkauf und Näherrecht. deren Arten

iu den einzelnen Provinzen in verfchiedemm Umfange zur Anwendung

kommen W6). Naeh.- dem Gefeh vom 2. März 185.0 S. 4. verb, Z. 2.

Nr. 6 befielpen jeh( noch das durch Verträge oder lehtwillige Ver

fügungen begründete Borkaufsreäjt an Immobilien. das Vorbaufsrecht

derjenigen. die eine Sache gemeinjchaftlicl) zu vollem. Eigcnthum befilze-n.

an deren Antheilen. der Retract der Miterben nach dem rheinijehm

*Civilgefeßxbuch-, Ein geienliGes- Vorkaufsrecht findet |att wegen aller

Theile von Grundfiircken. welche in Folge des Erpropriationsrecljtes. zu

gemeinnüßi-gen Zwecken hatten veräußert werden mirflen977). Weniger

Abweichungen vom gemeinen Rechte finden fich in Betreff der

Nulzungs- und GebrauchsreGteNW). Die früheren Bann

und; Zwa ngsrechte (Auge-m. Landrecot Th. [. Tit. xxl") find nach

und nach theils aufgehoben. theils abiöslich gewordeniW). Fiir die»

Zukunft können dergleichen nicht mehr durch Verjährung erworben'.

durch Vertrag oder andere Rechtstitel aber nur auf zehn Jahre begründet

werden. Auch die Reallafieniiao) find theils unentgeldlieh. aufge

hoben.. the-ils ablösbar geworden. Es. entfcheidet dariiber vornänrlicl)

das Gefeß vom 2. März 1850. betreffend die Ablbfung der Reallafien

und die Regulicnng der gutsherrlicijen und bäuerlichen Verhältniffe.

fowie das Gefen vom 11, März 1850. betreffend die auf Mühlen

grunnfiitcken haftenden Reallafien. die Gemeinheitstheilungsordnung für

die Rheinprovinz. mit Ausnahme der Kreife Duisburg und Rees. fowie

firrNeuvorpo-mmern und Rügen. und das Gefeh. betreffend das. Ber

fahren in den nach der Genreinheitstheilungsordnung zu behandelnde-n

Theilungen und Ablöfungen in den Landesrheilen des linken Rheinufers.

beide vom 19. Mai 1851W). Die Ablöfung felbfi erfolgtdurch

Baarzahlung des achtzehnfacioen Betrages des gefeßlicl) ermittelten reinen

jährlichen Werthes der zu tilgenden Leifiungen oder durch den zwanzig

fachen Betrag in Rentenbriefen. unter Vermittelung der zu dem Behufe

975). S. L. E. W. Schmidt. Grunbfäße des gemeinen u, preußxPfanb

rechtes. Breslau 1840 8., ,

976) So wurde in der Graflcbaft Steinfurt unterm 22. u. 24. Novem

ber 1783 nur der rerraotna gontjlitjue anerkannt und felbfi diefer am 30. December

1800 aufgehoben. Bei öffentlichen Verkäufen und Zufehlägen fchaffte im Bis

thum P a derb o rn die Verordnung vom 5. Januar 1722 bereits den Retract

ab (Landesordnungen Th. ll. Nr. xxxl) u. a.

S 977) Verb. Grieg vom 3. November 1838 Z. 16-19. Gefetzfammlung

. 508.

978) S. Allgem. Landrecht Th. l. Tit. xxl. Vgl. Grävell. bie Lehre

vom Nießbrauch. Miethe und Pacht nach preuß. Rechte. Halle 1820 8.

979) S. oben Anm. 320 flg.. vgl. bef. die Gewerbeordnung vom 17. Januar

1845 Ö. 4. 5.

980) S. Koch a. a. O. s. 351 flg.

981) Gefehfammlung 18W S. 77 flg.. 146 flg. 1881 S.371 flg.. 383 flg.

30 *
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errichteten Provinzialrentenbanien 992). Von diefer Ablöfung find aber

ausgenommen die den Kirchen. Pfarreien. Kuftereien und Schulen zu:

ftehenden Renllafien 993). Auch die G r u n d g e r e ch t i g k e i t e n (Ser

vituten)994) und andere nach den Grundfäßen der Gemcinheitstheilungs

ordnung abzulöfeende Verhältniffe werden im allgemeinen von dem

Gefeße vom 2. März 1850 nicht berührt 989). DesgleiGen auch nicht

* die D eich: und Siellafi. .Die Vorfchriften ,des Allgem. Landrechtes

Th. ll. Tic. xy. Ö, 63-66 u. a. erhalten ihre nothwendige Ergänzung

durch viele prooinzielle Deich: und Dammordnungen 996) fowie durch

das Grieß über das Deichwefen vom 28. Januar 1848997). in deffen

Folge die älteren Statuten theils modificirt) theils neu erri>)tet find.

welche durch die Gefehfammlung publicirt werden.

x Das preußifche Obligatio nenrecht998) weicht in mannig

facber Weife vom gemeinen Rechte ab. Fiir Verträge-NW) ift in be:

fiimmten Fällen fGriftliPe oder gerichtliche. wenigftens vor Notar

und Zeugen erfolgende. Abfchließung erforderlich999). Das preußifche

Handelsä Wechfel- und Seerechc. im Allgemeinen Land

recht Theil ll. Titel lllll. ifi wiederholentlich einer Revifion unter

worfen. aus ioelcher insbefondre ein Entwurf nebfi Motiven 'zum Av

fchnitt 8 und 9 des Landrechtes Th. ll) Tic. lllll von Wechfeln. Han

delsbillets und Affignationen. und zur Allgem, Gerichtsordnung Th. l.

Tic. 8x71] von Wechfelprocefien. Berlin 1836 4,. fowie ein_ revidirter

Entwurf. Berlin 1838 4. u. a. hervotgingen991). Die Ergebniffe

weiterer Bemühungen 992) war der Entwurf einer Wechfelordnung für

die preußifcloen Staaten nach den Befrhluifen der Eommiffion des königl.

Staatstathes nebfi Motiven. Berlin 1847 8.. welcher bei der von

Preußen durch die Denkfchrift vom. 31. Augufi 1847 angeregten Be

982) S. oben Anm. 610a.

983) Grieß vom 2..März 1850 S. 65 (Gefehfammlung S. 96). Verord

nung oom 6. und 13. Juni 1853 wegen Sifiirung der Verwandlungen u. f. w.

(Gefeizfammlung S. 260. 324).

984) Allgem. Landrecht Th. l. Til. xxl!,

985) Gefrlz vom 2. März 1850 s. 7,

986) S, Ergänzungen der preuß, Rechtsbiicher. zur eit. Stelle des Land

rechtes Bd. ill. S. 439. K o ch. Privatrecht S, 355.

987) Gefelz-fammlung S. 54 flg.

988) S. C. F. Koch. das Recht der Forderungen nach gemeinem und

nach preußifchem Rechte. mit Rückfirht auf neuere Gefelzgebungen. Berlin 1836

-1844. 3 Bde. 8. Verb. deffelben Privatrecht Bd. [l. Z. 451 flg. Befondere

Verückfirhtigung findet das preußifche Recht auch in v. Saoignh's Obliga

tionenrecht. Berlin 1851. 1853 Th. l u. ll.

989) B o r n e m a n n . von Rechtsgefrhäften überhaupt und von Verträgen

insbefondre noch preuß. Rechte. Berlin 1833 8.. 2. Ausg.

990) Allgem. Lander-Gt Th. l. Tit. ll. s. 109 flg.. 171 flg. Allgem. Ge

richtsordnung Th. ll. Tit. l. nebft Ergänzungen. Verb. oben Anni. 802,

Ö 3 991) v. Kampf). aktenmäßige Darfiellung der preußifchen Gefehrevifion

. -0. 31.

992) Gräff. Archiv des Handelsrechtes Bd. l. H, [ll. S. 118 flg.
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rathung eines allgemeinen Wechfelrechtes die erforderliche Berückfich

tigung fand. Die allgemeine teutfche Wechfelordnung ift

für Preußen durch die Einfiihrungsordnung vom 6. Januar 1849 zur

Publication gelangt993). Sie gilt feit dem 1. Februar d. I.) unter

Aufhebung des Landrechtes Th. 1|) Tic. All) Ö. 713-124981250

1304 und des rheinifmen Handelsgefeßbumes Art. 110-189 und ift

auf's Neue nach der Revifion durch die Kammern befiätigt in dem Ge

fehe vom 15. Februar 1850994). Zu ihrem Verfiändniffe dient auch

jeht noch ein Theil der älteren preußifGen Literatur, namentlich: Cre

linger und Gräff) das Wechfelrecht und die Lehre von den Handels

billets nach dem preußifGen Rechte) Breslau 1833 8.) Daniels)

Gritndfäße des Wechielcechtes) mit befondere.: RückfiGt auf das preuß.

Landrecht und die franzöfifme Gefeßgebung) Eöln 1827 8.) B o r ä) a r d t)

das preußifcloe Wechfelrecht) Berlin 1847 8.; doch ift fie auch bereits

Gegenftand felbfifiändiger Bearbeitung geworden: K o ch) das Wechfel

recht nach den Grundfähen der allgemeinen teutfchen Wechfelordnung

und nach feiner Anwendung in den preußLänderm Berlin 1850 8.995).

S i e b e n h a a r und T a u ch n i ß „ Archiv für teutfGes WechfelreÖt)

Leipzig 1850 flg. Gelpcke) Zeitfchrift für Handelsrecht) mit Hin

blick auf die Handelsreaytspraris in Preußen und auf die Grundfähe

des königl. Obertribunales) Berlin 1852) 1853) 3 Hefte.

Das Handels: und Seerecht fieht einer ähnlichen für ganz Teutfch

land berechneten Codification noch entgegen. Fiir Preußen gelten daher

noch die eigenen allgemeinen und befonderen Vorfchriften 996).

Was im Gebiete des Familienrechtes997) die Ehe999) be

trifft) fo folgt das Allgem. Landrecht Th. ll) Tit.l u. i] in einzelnen

Beziehungen dem römifchen) in anderen dem kanonifchen und teutfchen

Rechte. Ruckfimtlicl) der Ehehinderniffe999) fchließt es fich dem

römifchen Rechte an und fchiißt diejenigenF welche diefen Beftimmungen

993) Gefeßfammlung S. 49 flg.

994) Gefeßfammlung S, 33 f.

995) Vgl. Koch. Privatrecht Bd. u) s. 616 flg.

996) S. S chuncken) das preuß, Handels- und Wechfelrecht) Elberfeld

1821) 2 Vde, 8. Allgem. Handlungen-echt für die preuß. Staaten) 4, Ausgabe)

Hamm 1839 8. Mirus) bie Grundlage der preußifmen Handelsgefetzgebung)

2. Ausg.) Berlin 1838 8. Deffelben Verf. das Seerecht und die Flußlckiififahrt

nach preuß. Gefehen) Leipzig 18397 2 Bde. 8. Koch, Privatrecht Bd, l)

S. 403 flg.) 417 flg. und ganz vorzüglich die im Terte citirte Zeitfchrift von

G e l p ck e. i

997) L. E. W. Schmidt) das Preuß. Familienrecht) mit Rückfiihtauf

das gemeine und teutfche .Recht7 dogmatifch - kritifch dargeiiellt) Leipzig 1813 8.

998) Gihler) Handbuch des gemeinen und preußifmen EhereGtes der

Katholiken und Evangeiifchen) Breslau 1840 8.

999) Daniel) (Neigebauer) Vergleichung des gemeinen Kirihenrechtes

mit dem prenßifchcn allgemeinen Landremte in Anfehung der jEbehinderuifie)

Berlin 1823 8. , * ,.
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folgen) in der burgerlirhen Sphäre. Demnath giebt es hierbei mehr.

farbe Eo-(lifionen zwifchen Staat und Kirche. Ehen) die das kanonifthe

Recht anerkennt) das pbeußifche Recht aber verbietet (matrinionia rare

lanlum) find 1) die 'Ehe eines Vormnndes oder eines Kindes defielben

mit Pflegebefohlenen (All-g, Landrecht Th. 11) Tit. 1) Ö. 14); 2) wegen

Ungleichheit des Standes (a. a. O. 30-33)1000)z 3) Ehen der

Militärs ohne hoheren Confens (a. a. O. ß. 34) 35); 4) wegen des

Alters (a. a. O. Ö. 37) wonach das 18.) refp. 14. Jahr erfordetlia) 1|)

während das kanonifthe Recht das 14.) refp. 12. erlaubt); 5) wegletif»

der Eintoilliqung der Eltern) Großeltern) des Vormundes (a. n; Q

s. 45 flg.)100'). Auf der anderen Seite erkennt das preußif-M M!

Ehen an) welche das kanonifche verwirft (rnateimonia legitim. (dann.)

1) bei gefchiedenen oder 171703-1 measure. 01 t110rnn1 bleibend getrennten

Perfonenz 2) bei denen) welche nach kanonifärem Rechte wegen zu 'alt-er

Ve-rwandtfrhaft und Schwager-Werft vom Abfchluß der Ehe abgehalten

werden) während das preußifGe Recht folche nicht ansfchliefitz 3) bei

den 'Civilehetn Diefe find freilich nur fiir eine-n Theil der Rheinlande

iiberhaupt gefiattet) da Art. 19 der Verfaffungsurknnde: )) die Ein

fuhrung der Cioilehe 'erfolgt nach_ Maßgabe eines befonderen Gefeßes *1.)

nicht zur Ausfuhr-ung gekommen ift. Im allgemeinen 'find name-ieh die

Wirkungen der Ehe von der priefierlirhen Trauung abhängig -gemaGt-Wkxa

ausgenommen bei den aus den »anerkannten Kirchen ausgetretenen Per

fonen 1000) und den Juden 1004). Ueber die gernifchten Ehen 1000).)

insbefondre die Unftatthaftigkeit der *Ehen zwifchen Chriften und

Juden 1000) find die entfiandenen Streitfragen noch nicht definitiv er:

ledigt. In den gefegfirl) verbotenen Graben der Verwandtfehaft findet

eine Dispenfation nicht fta-tt (bei Verwandten in gerader Linie) Ge

1000) Edict born 8. Mai 1739 wider die allzu ungleichen und zum Theil

fcbändliohen Heuedthen derer von Adel) in 111 711115 , i). 6. 111. 60min. 1. ur. 1117111.

Fol, 251. v. Rabe) Sammlung Bd. 1) Abth. 11) S. 129. Die Verfaffnmgs

urkunde Art. 4 hat das Verbot nicht aufgehoben (Circular der eva-ig. Abrheilung

des geifil. Minifieciums vom 10. November 1849).

1001) S. Ulrich) Sommer) Archiv für preußifches Recht 1838) Bd. 17)

H. 1) S. 65 flg. 1849 Bd. 11111) H. 11) S. 193 flg. Entftheidungen des ge

heimen Obertribunals Bd. 11) S. 372 flg. Bd. 111) S. -10 flg. Renitsfliue

deflelben Bd. 111) S. 413 flg.

1002) Vä-venroth) preußifebe gefeßlieite Vorfchriften über Aufgebot und

Trauung u. f. w.) Berlin 1821) 2. Ausg. 8.

1003) Verordnung vom 30, März 1847 Z. 16) 17 (Gefetzfarnmlung

S. 7128).

1004) Grfeiz vom 23. Juli 1847 Z. 12-14 (Gefetzfammlung S. 265).

1005) S. Iacobfon) über die gemifcltten Ehen in Teutfchland und ins

befonbre in Preußen) Leipzig 1838 8.

1006) S. Allg. Landrecht Th.11) Tit. 1) S. 36) 715) 939. Vgl. Falkfon )

gemifmte Ehen zwifchen (ihriften und Juden) Altona 1845 8. (oerb. Berliner

Jahrbücher für wiffenfchaftliche Kritik 1846 Bd, 1) Nr. 116-118).
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Wwiftern) Stief- 'oder 'Schwiegereltern und Stief- oder Schwieger

kindern) auch wenn *dies Verhältniß auf unehelicherZeugung beruht)1097).

Das Guterrecht der 'Ehegatten beruht auf einer Ver

einigung des römifchen Dotalprincipes und des 'oeutfmen Mum

diums 1008-) und ge-fialtet fich provinzialreholici) fehr verjrhieden 1009.).

Die Grundfähe über Ehe fcheid ung (Allgem. Landrerht Thnli) T11. 1)

Ö. 668 flg.) .fchließen fich vorzüglich an das Edict vom 17. November

1782 an 1019) und fin-d durch die Praris wei-ter ausgebildet 1014).

Während die ubrigen ,Theile des Familienrechtes) die elterliche

GewaltjW)) das Gefindere>t1013))di1e Bormundfchaf-tUW)

im ganzen dem teutfchen Rechte folgen) findet fich im Er b re ihre eine

Mifchung des römifwen und teutfrhen Rechtes. *Das Erbrecht iftan

fehr verfchiedenen Stellen im allgemeinen Lai-tauchte behandelt) The 1)

Tit. 111) Abfchn. 8 Erwerb der Erbftijaft) Lit. 111) Abfchn. 4 Erbfmnfts

kauf) Tit. 1111 Verordnungen von Todeswegen) Tic. 11711) Abfthin?

1007) Allgem. Landrecht Th. 11) Tic, l) s. -3 flg.) Tit. 111) Ö. 4 flg. Cabi

netsordre vom 22. December 1843 (Gefeiziammlung 1844 S. 47)) vom 17. Ia

nuar 1838 (publirirt durch Cirrulare vom 31. Januar 1838) in v. Kampß

Jah-cb. Bd. 1.1) S. 140. Annalen Bd. 11x11) S. 351)) vom -28. Septelnber

1844 (Minifierialrefcript vom 8. .October 1844) -im Minifierialblatt des Innern

S. 223) 224). _ e

1008) Allgem. Landrecht Th. 11) Tit, 1) S.205 flg.) verb. die Ergänzungen)

Koch) Privatrecht Bd. 11) Ö. 750 'flg. 4

1009) Phillips) die Lehre von der ehelichen Gütergemeinfqitaft) mit

bel. Rückficht auf preuß. Provinzial- und allgemeine Rechte) Berlin 1830 8.

Deiters) die eheliche Gütergemeinfcljaft nach dem münfiefifcljen Provinzial

rechte u. f. w.) Bonn 1831 8. Bericht des Obertribunals vom 20. März 1844

über einige (Controverfen in der Lehre von der Gütergemeinfätaft in Paderborn)

Minden) Ravensberg) im Iufiizminijterialblatt 1844) ,Beilage zu Nr. 33) und

in v. Kam-ph Iahrb. 1.1117) S.158 flg.) verb. dafelbjt S. 331 flg. (über Güter

gemeinfchaft in der Mark Brandenburg)) überhaupt auch Ergänzungen zum

Landrecht Th. n) Tn. 1) 9, 345,

1010) 170e, (i. (i. "kam, 7ll. F01. 1613.

1011) S. (v. “Savignh) Darftellung der in den preußifclee-n Gefeßen

über die Ehefcbeidung unternommenen Reform) Berlin 1844 8. und in desVerf.

vermifchten Schriften Bd. 7 (Berlin 1850) S. 222 flg.

1012) Allgem. Landrecht Th. 11) Tic. 11) s, 58 'flg. Koch) Privatrecht

Bd, n) e. 768 flg.

1013) Lillgem. Landremt Th. 11) Tit. 7) erfelzt durch die Gefinbeordnung

vom 8. November 1810 (in der Gefeßfammlung S. 101 flg.). Verb, Gefinde

ordnung ffrr die Rheinprovin-z vom 19. Augujt 1844) für Neuvorpommem und

Rügen vom 11. April 1845 (Geiehiammlung 1844 S. 410 flg.) 1845 S. 391 flg.).

S. Verordnung vom 29. September 1846 über die 'Einfiihrung der Griinde

bücher (a. a. O. S. 467). Vgl. Kuh n) allgemeine -Gefindevrdnung fiir die

preußifmen Staaten) 3. Auflage) Quedlinburg 1843 8. Koch a. a. O. s.

780 flg. -

1014) Allgem. Landrerht Th. 11) .Tilt 117111, Verb. Ko ch a. a. O. Z. 790

flg. Villaume) das preuß. Vormundfrhaftsrerljt und feine Reform) Breslau

1846 8. Temme) das preuß. Vormundfaljaftsreäjt) Berlin 1847 8. ,. 7 1
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Miterben. Th. 11) Tic. 1) Abfchn. 7 Ehegatten-Erbrecht) Abfchn. 9

aus einer Ehe zur linken Hand. Tic. 11) Abfchn. 5 flg. Erbfolge der

Verwandten u. f. w. Die Revifionsarbeiten gingen befonders mit

dahin) diefe zerfireuten Materien in einen engeren Zufammenhang zu

bringen1015)) doch ift denfelben nicht weiterer Erfolg geworden. Aus

dem Bereiche der Literatur genüge die Anführung von: Witte)

Grundzüge des preußifmen Erbrechtes) Breslau 1830 8. Deffelben)

Preußifches Inteftat-Erbrectit aus dem gemeinen teutfchen Rechte ent

wi>elt) Leipzig 1838 8. Erelinger) Syftem des preußifmen Erb

rechtes u. f. w.) Breslau 1834 8. Geyert) die Lehre von den Vec

mäciftniffen nach dem Allgem. Landrecchte) Frankfurt a. d. O. 1836 8.

Gärtner) das Notherbenrecht in feiner Bedeutung und nach feinen

Folgen im Allgem. Landrewt (in Sim on und v. S tra mpff) Zeit

fchrift für wiffenfclyaftlime Bildung des preußifmen Rechtes Bd. 11)

S. 392 flg.). -

Der Eivilproceß1010).

Das in Preußen geltende gemeinrechtliche Verfahren wurde feit

der Mitte des achtzehnten Iahrhundertes geändert. Das Project des

0001618 Vriclerjcjani 111arc11ici von 1748 befeitigte die provinziellen Ab

weichungen und hergebrachten Weitläufigkeiten und verbot die Ver

fendung der Arten an auswärtige Spruchcollegia. Eine vollftändige

Trennung des preußifmen Proceffes vom gemeinen erfolgte aber durch

das Corpus iurj8 kricierjcianunl 1781 und die Allgem. Gerichtsordnung

1793) indem an die Stelle der hergebrachten Verhandlungsmarime die

Jnftructions- und Unterfumungsmarime trat1017)) nach welcher der

Richter die Wahrheit des jedem Rechtsitreite zum Grunde liegenden

Factums von den Parteien felbft per moclun) inqnigicioojr erforfchen

follte. Um die Advocaten entbehren zu können) mußte auch die gemein

rechtliche Eventualmarime verlaffen werden. Eine confequente Durch

führung des neuen Principes war indeffen nicht möglich) daher die

Heritellung der Advocaten (IufiizcommiffarieW) Verzicht auf die*per

fönliche Anwefenheit der Parteien u. f. w.1018) zu einer allmäligen

*Wiedetannäherung zu dem gemeinrechtlichenVerfahren führten) welche

auch bei der Revifion der Gerichtsordnung vorzüglich in's Auge ge-_

1015) v. Kampß ) actenmäßige Darfiellung der Gefehesrevifion Ö. 26.

1016) Vgl. oben Anm. 59 flg.) insbefondre Abegg) Verfuch einer Ge:

fchielfte der preußifchen Eivilproceßgefehgebung) Breslau 1848 8.

1017) S. Gärtner) Kritik des unterfuchungsprincipes des preußifchen

Civilproceffes) Berlin 1832 8. Vgl. (Han s) Beiträge zur Revifion der preuß.

Geleggcbung Bd. 1) Abth. 7) S. 450 flg.

1018) S. oben Anm. 804 flg. ueber die einzelnen Abweichungen der Ge

richtsordnung vom Corp. 11.11'. 171'111. f. m. Stengel) Beiträge zur Kenntniß der

Iufiizverfaffung Bd. 1) S. 113 flg.
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faßt wurde-WW). Diefe lehnte fich an die Verordnung. betreffend die

Iuftizverwaltung im Großherzogthum Polen vom 9, Fehr. 18171020),

nach welcher für die Proceffe. welche auf einfachen Thatfamen beruhen.

ein abgekierztes. zum Theil mündlimes und öffentliches Verfahren ange

ordnet war 102l). Das Ergebniß der Bemühungen find: die Ver

ordnung vom 1. Juni 1833 über den Ytelndats-x fum

marifcher.: und BagatellproceßUW). vom 14. December

1833 über das Rechtsmittel der Revifion und Nicluigkeitsbefciywerde1023).

die Verordnungen vom 4. März 1834 iiber die Execution in Civil

fachem über den Subhafiations- und Kaufgelder-Liquidationsproceß1024)

u. a. m. Die Uebertragung des fummarifchen Verfahrens auf den

ordentlichen Proceß erfolgte durch die V e r o r d n u n g v o m 21. I u li

1019) S. v. Kampß. actenmäßige Darfiellung s. 17 flg.) s. 33. Verb.

v. Daniels . Lehrbuch des preuß. Prioatrethtes Bd. l. S. 73 flg.

1020) Gefeßfammlung S 37 flg.

1021) Wegen der früheren preutifchen Gefeßgebung über Mündlichkeit und

Qetfentliäokeit in Proceffen (Verordnung vom 16.April 1725, Editt vom 2. Mai

1736 u. a.) f. m. Sethe's hiftorifctie Skizze in Simon und v. Strampff.

Zeicfehrift für wiffenfchaftlime Bildung des preuß. Rechtes Bd. l) H. l. Nr. l7.

S. 27 flg.

1022) Gefeßiammlung S. 37 flg. Verb. Inflruction vom 24. Juli 1833y

in v. Kampß Jahrb. Bd. 811l/ S. 437 flg. Cabinetsordres vom 9. und 17.

October 1833) in der Gefeßfammlung S. 109) 119 flg. Vgl. Schering. der

Mandats-f fitmmarifme- und Bagatellproceß u. f. w.. unter Benußung der.

Arten des Iufiizminifieriums. Berlin 1843 8. und die dafelbft S. 10 und 11

cic. Literatur. -

1023) Gefeßfammlung S. 302 flg. Verb. Declaration vom 6. April und

Inftruction vom 7. April 1839 (Gefetzfammluna S. 126 flg.. 133 flg.), Vgl.

Crelinger. die Verordnung über das Rechtsmittel der Nirbtigkeicsbefcjdwerde.

In ihrem Zufammenhange mit den Vorfehriften der allgem. Gerirhtsordnung

u. f. w.) Breslau 1834 8. B ieliß) Analyfe und Erläuterung des preußifcloen

Gefeßes über das Rechtsmittel der Revifion und Nichtigkeitsbefckywerden. Leipzig

1834 8. Löwenberg) die Verordnung vom 14. December 1833 neb|

fämmtliclfen gefeßliäien und minifieriellen Abänderungen unter Benutzung

der Arten des Iufiizminifieriums. Berlin 1837 8. u, a. Hb p pe. die Rechts

mittel der Revifioir und Nirhtigkeitsbefmwerde des preuß. 'proceffes in ihrer

durch die Gefetzgebung und die Praxis des kgl. Geh. Obertribunales gegebenen

Geftaltung fyftematifch dargeftellt u. f. w.. Berlin 1847 8. Die Lehre von den

Rechte-mitteln im preuß. Civil- und Criminalproceffe u. f. w. von einem pract.

Iuriflen. Berlin 1846 8. K. Schu (l5. die Lehre von den Rerhtsmitteln gegen

Erkenntniffe u. f. w.. Berlin 1847 (3. Ausg.).

1024) In der Gefeßfammlung S. 31 flg.. S. 39 flg. S. Crelinger,

die Verordnungen über die Execution in Eivilfacloen u. f. w.. Breslau 1834 8.

Löwenberg. die Verordnungen vom 4. März 1834 neb| lämmtlimen ge

fetzlimen und minilteriellen Abänderungen unter Benutzung der Arten des

Iuftizminifieriums. Berlin 1836, 2 Abth. 8. K. Sch ullg. die preußifctie Ere

cutions- und Subhaftationsordnung u, f. w.. Berlin 1842 8. Alker. die

preuß. Erecutions- und Subhafiutionsordnung u. f. w., Liffa 1846 8. Vgl.

Grundfäße des Qbertribunales über das Subhafiationsoerfahren. im Iuftiz

minifierialblatt 1833 S. 101 flg.) 113 figq 127 flg.



46B Wu

1 8 46 10115). Auf *Mündlichfeit der Verhandlung vor dem erkennenden

Gerichte kann nicht verzichtet werden1090). Die Oefientlichkeit des

Verfahrens) ausgenommen Ehefcheidungsfamen und wo es das Jntereffe

der Partei-en erfordert) -ifi durch die Eabinersor-dre und Verordnung

vom 7. April 1847 eingeführt 1007).

Das neue Verfahren kommt nach der Verordnung 13 bei

Rethtsfireitigkiiten uberhaupt zurAnweti-dung) für welGe in' der Protek

ordnung ein abgekürztes Verfahren angeordnet ifi.) namentlich für:

1) Wechfelfamen (Vroceßordnung Tit. 11111111) werd. Verordnung

vom 6. Januar 1849 u. a. S. Anni. 993).

2) Rechtsfltreitigkeiten aus Handelsbillets und -faufmännifcloen

Affignationen binnen Jahresfrift nach dem Verfalltage (All-gem. Land

recht Th. 1]) Tit. ein) s. 1256) 1285) 1297).

3) Rechtsfireitigkeiten aus einer Affecuranzpolice auf die Ein

zahlung der darin verfprocioenen Prämien binnenf30 Tagen nach der

Zeichnung (Allgem. Landremt Th..11) Tit. 1711|) 2110). f

4) Arreftfamen) die nicht mit der Hanptfathe zugleich verhandelt

werden (Proceßordnung Tit. 1111111) h. 63-73). '

5) Eigentliche Merkantilfamen (Proceßordnung Tit. 111111) Ö. 9

-47) verb. Gefeh vom 3. April 1847 18 flg.) 25 flg.).

6) Die im p088e880riutu summnriirßjmum zu oerhandelndenBefih

fireitig-lkeiten »und Spolienfamen (Proceßordnung Tit. 1111111 und Tit.

111.117) h, 44).

7) Baufachen) wenn von einem fchon wirklich angefangenen Bau

die Rede ifi) deffen Fortfehung oder Eaffirung von dentAusfalle des

Proreffes abhängt (Proceßordnung Tit. 111.11) Ö. 34-42).

8) Miethsflreitigteiten) bei welchen über die Einräumung oder

Verlaffung einer Wohnung und über die Befugniß zur Aufkündigung

derfelben gefiritten wird (Proceßordnung Tit. 1111111) ß. 61-64).

Auch kann in anderen ein-fachen und fchleunigen Sachen) wenn

das Gericht es für angemeffen erachtet) die Klagbeantwortung mit der

mündlichen Verhandlung verbunden werden 1010). Eigenthümlimkeiten

1023) In der Gefetzfammlung S.291 flg. Vgl. Gb he) das neuefie preuß.

Eivilproreßgefeß. Seine Stellung zur Proceßordnung von 1793 und zum ge

meinen teutfchen Proceffe) Berlin 1846 8, (2. Auf() Snteller) Aeußerungen

über das Gcfeh vom 17. Juli 1846 und die Verordnung vom 21. Juli 184.6)

Frankfurt a. d. O. 1846. Kirchmann) 'das preuß. Ciuilproroßgefih vom

21. Juli 1846 nach feinem Geifie undfeinen Einzelnheiten) Berlin 1847 8. u. a.

1026) Durch F. 11 der Verordnung vom 21. Juli 1846 ift 8120W Ver

ordnung vom 1. Juni 1833 aufgehoben.

1027) Gefegfammlung S. 129) 131. Vgl. Verfaffungsurkunde Art. 93.

Verordnung vom 2. Januar 1849 s, 32 (Gefetzfanrmlung S. 10 u. 11)) Grieß

vom 21. April 1851 Art. 111 (dafelbfi S. 185).

1028) ueber die verfchiedenen dahin »zu recht-enden Sachen f. m. die Er

gäLzungen und Erläuterungen zum cit. S. 13 der Verordnung vom 21. Juli

18 6.
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beitehen :neben der Regel des fummarlfchen Verfahrens noch ferner.

gemäß Ö. 1 der Verordnung vom 21.Juli 1846. für den Mandats

proceß. Der Gerichtsordnung war bereits das 'unbedingte Mandat

bei Erecutionen auf unterlaffungen (Tic. 111117. Ö, 54). das bedingte

Mandat wegen nückfiändiger Zinfen einer Hypothefe-nfmuld (Tic. 11117111.

h. 15. Anhang h. 196) bekannt. Durch die Verordnung vom 1.Iuni

1833 Tin] ift die Ausdehnung erfolgt 'fiir Forderungen. welche auf

einfachen Verhältnilfen beruhen und durch öffentliche fehlerfreie ur

kunden fo unterftagt werden. daß Liquidität und ZahlungsvetbindliGkeit

iin ganzen fett-tteben. Es find folän- Fälle. bei denen friiher der Ere

cutivproref zuläffig roar. Außerdem b-:ftrht ein befonderes Verfahren

fur Bagatellfa chen. d. h. Proceffe. deten Gegenfiand hömftens

51) Thlr. beträgt (Allgem.“Gerichtsordnung Th. 1. Tic. 111171. Ver

ordnung vom 1. 'Juni 1833 Tic. 111. vom 21.Iuli.1846 h. 28 u. a);

dergleichen (nach h. 29 a. a. O.) für Cheat-chen in erfier und zweiter

Infianz 11W); fowie fimfolgende. welehe in erfier Infianz nach den

bisherigen Gefehen behandelt 'werde-m v o rm und fehaftliGe P r o -

ce ffe (Allgem. Gerichtsordnung Tic. 111111111). T odeser-kl ä ru n g ein

(Tic. ?111111711)"*30). Blöd finnigkeits- und Wa-hnfinnig

keitserklärungen (Tit. 1111117111). Confiscati-onsproceffe

(Tic. xxxehlosl). Gen e-raflnio c-ato rien (Ttt.111.711)1q32). C o n

curs (Tic, 1010311). Liguidati-dns- und Subhaftationspro

cef1e(Tit. 1.1 u. 1.11). f.Ann1.102-1). Vermdgensnbtretung

(Tit.111.r|[1)1034). Behandlung der Gläubiger(Tit.)11.1)1)103ö)

.UF ,
 

4 1029) Verordnung vom 28. Juni 1844 S. 18-51 (Gefehfammlung S.

18 flg.).

1030) Verb. die im Titel eit. Stetten des Allgem. Landrechtes und die Er

gänzungen .zu beiden. Vgl. auch Gefeß vom 24. Fbr. 1831 über Todeserklärung

der iu Sie gegangenen rerfehollenen Perfonen. »in *der Gefeßfatnmlung S. 23.

1031) Verb. Gefeh vom 11. März 1850 (Gefeßfammlung S. 271). Straf

gefegbua) vom 11. April 1831 g. 110. '

1032) S. Grat tenauer. über 'Generalindult und Specialmoratoriunt.

brfonders in den preußStaaten. Breslau 1809. 2Vde. 8. (2,. Kluft.). Gräoell.

Commentar zu den Creditgefeßen des preuß. Staates. Practifchen Theiles Bd. 1.

Berlin 1813. Koch. das Recht der Forderungen Bd. 1. S, 391 flg.

1033) S. Grävell. Commentar zu den Creditgefetgen Bd. |1. enthaltend

die Lehre bonnConcurte und den Liquidationsprocetfen. Berlin 18175. Koch.

das Recht der Forderungen Bd. 1. S. 4119 fig, Detfelben Preuß. Prince-trenn

Bd. 11. Z, 490 flg. o. Daniels. Privatrecht Bd. 17. S. 45 flg. Schu n ct.

die preuß. Concursordnung in ihrer neueften Grfialt. mit bef. Verückfichtigung

des Gefegtes vom 28. December 1840. Berlin 1847 8. ueber die neueren Re

Zifixxsarbelben f. m. b. Kampß. actenmäßige Darftellung der Gefeßesrevifion

1034) S. Koch. Recht der Forderungen Bd. 71. S. 411 flg. Deffelben

Privatrecht Bd. 11. s. 487.

10311) S. K011). Recht der Forderungen Bd. 1. S. 423 flg. Deffelben

Privatrecht Bd. n. g. 488 u. 489.
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u. a. Nach h. 38 der Verordnung vom 21. Juli 1846 finden die

Vorfäniften derfelben auch nicht auf die zur Eompetenz der General

commiffionen oder der ihre Stelle vertretenden Regierungsabtheilungen

gehörenden Auseinanderfehungsfamen eine Anwendung.

Das gemeinrechtliche Verfahren war mit dem gemeinen

Rechte iiberhaupt für die Bezirke des Appellationsgeri-ctztes zu Greifs

wald und des Iuftizfenates zu Ehrenbreitfiein früher aufrecht erhalten.

Behufs Einfiihrung eines gleichmäßigen. auf Mirndlichkeit und Oeffent

lichkeit beruhenden Verfahrens. ift aber dort eine Verordnung vom 21.

Juli 1849 ergangen. welche im ganzen die Beftimmungen der Gefeve

vom 1. Juni 1833 und 21. Juli 1846 wiederholt und die bisherigen

Proceßvorfchriften in jenen Diftricten. foweit fie der neuen Verordnung

entgegenftehen. aufhebt1030). Durch das Gefeh 'vom 30. April 1851

h. 1. Nr. 3 ift die Verordnung vom 21. Juli 1849 auch auf die

Filrfienthumer Hohenzollern-Hemingen und :Sigmaringen iiber

tragen1007). Dagegen gilt nach wie vor für den Bezirk des Appel

lationsgerichtes zu Eöln das franzöfifme Verfahren. nach dem

606e rie error-Säure rie-ile.

Ueber das Verhältniß diefer verfchiedenen Verfahrungsweifen f. m.

Mittermaier. der gemeine teutfche bürgerliche Proceß. in Vergleich

mit dem preußifmen und franzöfiimen Civilverfahren. Bonn 1820 flg..

4Beiträge 8. Verb. Schlink. Eommentar über die franzöfifche

Eivilproceßordnung. Eoblenz 1843-1845. 4 Bde. 8. v. Daniels.

Syfiem und Gefänchte des franzöfiicben und rheinifchen Eivilproceß

rechtes. Berlin 1849. Bd, 11000). Außer der bereits angeführten Lite

ratur über die Verordnungen von 1833 und 1846 find noch. ins

befondre zugleich für die allgemeine Gerichtsordnung zu erwähnen:

Grävell. practifcher Eommentar zur allgemeinen Gerichtsordnung.

Erfurt 1825-1830. 6 Bde. nebft Nachtrag. (v. Ladenberg)

Preußens gerichtliches Verfahren in Civil: und Eriminalfarhen. Ein

Auszug aus den dariiber beftehenden Gefehen. Eöln 1847 8. (4. Ausg.).

Fu rfte-nthal. theoretifclees und prartifches Lehrbuä) des preußifchen

Eivil- und Eriminalproceffes. Königsberg 1827 2 Bde. 8. v. Da

niels. Handbuch der preußifmen Eivilremtspflege. Mit Benutzung

1036) Gefehfammlung S. 307 flg. Diefe Verordnung ift von den Kam

mern nachträglich genehmigt worden (Bekanntmachung des Staatsminifteriums

vorn 23. Februar 1850. in der Gefrtzfammlung S. 67).

1037) Gefehfammlung S. 188.

1038) ueber das franzöfifche und rheinifche Verfahren f. m. außerdem

mehrere Auffähe von Frey. Levita. Schlink u. a. in Iagemanms Ge

richtsfaal. (Schlink fällt über den 600e (18 proc. 217110 ein fehr ungiinftigrs

Urtheil. im Geri>tsfaa!1850 Februar S, 142), Die Gerichtsoerfaffung und

das gerichtliche Verfahren in den Rheinprovinzen. Aus authentifcher Quelle.

?erÖI101820 8, S ta r ke . Darflellung der beftehenden Gerichtsoerfaffung u. f. w.

. .flg.
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der Materialien ausgearbeitet. Cöln 1839. Bd. 1. O. Stellter.

der preußifGe Civilproceß nach der allgemeinen Gerichtsordnung und

den Verordnungen von 1833 und 1846. Berlin 1848 8. Evelt.

die Gerichtsverfafiung und der Cioilproreß in Preußen. Arnsberg 1853

(3. Ausg.). E. F. Koch. _das preußifche Civilproceßrecht Th. l. Hand

buch des Civilproceffes Th. 1]. Proceßordnung nach ihrer heutigen

Geltung. Unter Weglafiung der odfoleten oder aufgehobenen Vor

fchriften und Einfchaltung der jüngeren noch geltenden Befiimmungen'

u. f. w.. Berlin 1852. 2. Ausg. S ch eele. fyfiematifme Darfiellung

der Lehre vom Beweife im preußifmen Cioilprocefie. Leipzig 1848 8.

Dr. Reufch. Anleitung zum Jnftruiren. Decretiren und Referiren

im Civilproceffe für angehende Iuriften. Königsberg 1852 u. 1853.

2 Hefte 8. (wo anhangsweife auch das Depofitalwefen berück

fichcigt ir).

Die Depofitalordnung vom 15. September 1783 (f. oben

Anm. 89) ifi durch die fpätere Gefeßgebung mehrfach ergänzt und

modificirt worden. vornämlieh durch die Verordnung vom 18.Juli 1849.

betreffend einige Abänderungen der Depofitalordnung 10110). Ihre Ein

führung in die hohenzollerwfchen Fürftenthümer i| durä) das Gefeh

vom 30. April 1851 Ö, 1. Nr. 51010) und für die Bezirke des Appel

lationsgerimtes zu Greifswald und des Iufiizfenates zu Ehrendreitftein

durch das Gefeh vom 28. Januar 1852 1011) erfolgt1040).

Für die .Handlungen der freiwilligen Gerichtsbar

keit find. gefondert von der Proceßordnung. im zweiten Theile der

allgem. Gerichtsordnung die erforderlichen Beftimmungen ergangen und

durch fpätere Crlafje ergänzt worden 1010).

Das Criminalrecht und der Criminalproeeß1011).

D as Strafrecht. im Allgem. Landrechte Th. ll. Tic. 71)( ent

fpricht der Zeit feiner Abfaffung und erfchien daher fchon längft nicht

1039) Gefeßfammlung S. 295. von den Kammern genehmigt nach der Be

kanntmachung des Staatsminifieriums vom 21. März 1851 (Gefeßfammlung

S. 36). verb. die allgemeine Verfügung vom 17. December 1849 (Iufiizminifie

rialblatt 1850 S. 10 flg.

1040) Gefeizfammlung S. 189.

1041) Gefetzfammlung S. 44.

1042) Vgl. noch außer den Ergänzungen und Erläuterungen der preuß.

Remise-licher Bd. x. den oben Anm. 949 eit. Evelt. Thiecf. die allgemeine

Depofitalordnung für die preußifmen Staaten mit den erläuternden . . . Gefeizen

u. i. w.. Leipzig 1840 8. Deffelben. der kgl. preuß. Depofitalbeamte. Naum

burg 1842. *

1043) S. Meerkatz. fhfiematifche Darfiellung der Vorfehriften über die

freiwillige Gerichtsbarkeit. nebfi Formularen . Berlin 1843 8,. u. d. T.. ihfiema

tifebes Handbuch u. f. w.. 2. Ausg.. Berlin 1847 8. S. auch Koch. Formu

larbuch für infirumentirende Gerichtsperfonen und Notarien. Breslau 1849.

3. Ausgabe.

1044) Vgl. Klein. Geifi des Criminalwefens in den verfchiedenen Zeit
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7 mehr geeignet) dem Bedürfnlffe zu genügen) foviel auch durch einzelne

Verordnungen daran geändert war101-5). Eine vollfiändige Umarbeitung

erfolgte feit 1827 in wiederholten Revifiouen uud Entwürfen) 1833)

1836) 1843) 1845) 1847) 1850 1016). Der ueuefte Entwurf von

18.50 wurde) gemäß der Eabinetsordre vom 1-0. December 1850) durch

das Juftizminifterium den Kammern zur verfaffungsmäßigen Befchluß

nahme am 3. Januar 1851 vorgelegt. Nach vorangegangener Erle

digung der von den Eommiffiouen beider Kammern gemachten Vorfchtäge)

entfthloß fich.- die zweite Kammer am 27.März und nach ihrem Beifpiel

die erfte Kammer am 12. April 1851 das fo viel geprüfte und ver

befierte Gefeh eu 11101: anzunehmen 1017)) worauf fchon am 14. April

die Allerhöchfie Beftätigung erfolgte. Es ergingen zwei Gefehe über

die Einführung des Strafgefehbuches für die preu

ßifchen Staaten) und Strafgefelzbuch für die peel!?

ßifchen Staaten10-111). Beide fiehen in genauem Zufammenhange

mit der Strafproceßorduung.

punkten der preuß. Regierung) im (alten) Archiv des Criminalremtes Bd. l)

H. 1) Nr. 111) verb. deffelben Annalen Bd. lx) S. 147 flg. Abegg.) Verfuch

erner Gefchichte der Strafgefeßgebung und des Strafrechtes der brandenburgifch

preußifcijen Lande) in Hitzigis Zeitfchrift für die preuß. Criminalreäjttcpflege)

Supplementband l) H. 1) und im befonderem Abdrucke) Berlin 1835 8. Ü' .z

1045) Vgl. die Sammlung der Verordnungen, und.Minifterialoerfügungen)

welehe fich auf den xx. Titel ll. Theil des allgemeinen Landrechtes und auf die

Criminalordnung beziehen, Redigirt im Bureau des Juftiztninifieriums) Berlin

1816 8. und außer den anderen Hilfsmitteln ) insbefottdre Term-ne) Handbuch

des preuß. Criminalrechtes) Leipzig 1837. Wenige() das* [treu-ß. Strafrecht)

Beslau 1837 8. (vgl. Richters kritifche Jahrbücher für teutfche Rechtsivifien

fcbaft 1838 S. i549- flg)) Matdtlkopf) Preuß» Eriminqlreeht ,_„. unter Be:

nutzung der Arten . . . des Jufiizminifteriums) Berlin 1838) 1839) 2 Bde.) net-ft

Supplement 1.843. Ergänzungen und Erläuterungen der preuß. Rechtsbücljer)

Bd. 111l. Pafehke) das preuß) Strafrecht nebfi den dazu rrfctfienenen noch

giltigen Gefetzen und Verordnungen) Frankfurt a. d. O. u. Berlin 1849 8.

1046) Vgl. über die einzelnen Entwürfe v. Kamph actenmäßige Dar

iiellung Z. 17) 18) 34 flg. G 0 ldralu 111er) Materialien zum Strafgrfehbucl)

Th. 1 in dcr Einleitung. Aus der zahlreichen Literatur über diefe Entwürfe

find hervorzuheben: 71b e g g) kritifthe- Betrachtungen u. f. m.) Neufiadt a. d. O.

1844) 2 Abth. Defielben) Bemerkungen über den Entwurf (von 1847)) Halle

1848. Deffelben) der Entwurf des Strafgeiehbusies von 1851)- kritifci. betrachtet)

in Vergleichung mit den Entwürfen von 1843 u. 1817) Halle 1851. .Za chariä)

Bemerkungen zum Entwürfe) im. Archiv des Eriminalrechtes 1845 Nr. x. 1846“

Nr. 141111.1. m.) von v. Strampff) O. Plathner) Lene) Teutme)

B ö cdi na. Vgl. S ch urid er' s kritifclje Jahrbüwer für teutfche Rechtswiffen

fchaft 1844 S. 1088 flg. M. f. auch Zuiammenftellung der Strafgefehe aus

wärtiger Staaten nach der Ordnung des revidirten Entwurfes (von 1836)

Berlin 1838-1841) 5 Thle. 8. F

1047) Vgl. die fienographifcloen Berichte. Verhandlungen der l1.. Kammer

S. 725 flg. Verb. Anlage ut) xxlll) [xxxkl der Anlagen zu den Verhandlungen;

Verhandlungen der l. Kammer S. 1001 flg.

1048) Gefehfammlung S. 93 flg.) 101 flg. Vgl. E. F. Müller) das

prenß. Strafgefegbuci) nebfi dem Einßührungjgdfehe. Mit den Motiven u. f. w,
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-r-Diei Erimiualordnung vom 11. December 1805 (f. oben

Anm. 9.0). obichon viel ausgezeichneter als das Strafrecht im Land

rechte1019). erfchien doch bald als mangelhaft. fo daß fchon 1811 die

Nothwendigieit einer Revifion airertfcinnt und 1814 ein neuer Entwurf

ausgearbeitet lvurde. ioelcher indefien eben io wenig Erfolg hatte. als

die Revifion bon 1829 und 184i '(1511). Jnzwifmen erfuhr das bis:

herige» fchrifcticlye. mit Ausichluß der Oeffentliwkeit gehandhabte. Ver

fahren 105l) doch manche Verbefierung. Insbeiondre erging unterm

20. October 1839 für das königliche Eriminalgericht zu Berlin zur

Beförderung und Befchleunigung des -Geichäftsganges vom Iufiiz

minifterium eine Dienftinficuction 1052). welche durch die Cabinetsordre

vom 31. Auguft 1840 mit der Befiiinmung genehmigt iourde 1013),.

daß polizeiliche llnterfuGungen wegen Vergehen. die mit leichter körper

licher Züchrigung. höchfiens vierwöchentlicher Gefängnißfirafe oder

50 Thaler Geldbuße. oder mit einer willkürlichen Strafe zu ahnden

find. an eine Eommiffion gewiefen. und daß das Erkenntniß erfter

Infianz auf den mündlichen Vortrag des Staatsbeamten von einer aus

drei Mitgliedern beftehenden Abtheilung des Gericht-es abgefaßt werden

follte. Durch Eabinetsordre vom 24,. März 1841 wurde diefe Vor

fchrift auf alle collegialifcl) formirten Gerichte übertragen 1051). Bei

diefen geringfügigen unterfuchungen follte auch nach der Eabinetsordre

vom 5. Augufi 1844 das Schlußoerhör mit dem Angefchuldigten vor der

verfammelten Deputation des Gerichtes der reiten Infianz abgehalten

werden 1055). Der Wunfch nach öffentlich-mündlichem Verfahren und

dem Schwurgerichte war iudeffen allgemeiner geworden und die Regie:

rung fand fich auch bewogen. auf denfelben. nur mit Ausnahme des

.._ 

Berliu 1851. 2 Bde. 8. G o ldtammer. die Materialien zum Strafgefehbuche

für die preuß. Staaten. aus den amtlichen Quellen nach den Paragranhcn des

Gefchbuches zufammengrfiellt und in einem (xommentar erläutert. Berlin 1851.

1832. 2 Vde, 8. Befeler. (Comme-trat: über das Strafgefehbuch u. f. w..

Leipzig 1851 8. S. Anm. 1064. '

1049) v. Kirch eifen nennt es ..das Palladium der Unfchuld. der Ehre.

der Freiheit. des Lebens und des Vermögens des Volkes" (Mathis. Monats

fchrift Bd. ir. S. 236).

1050) v. Ka mp h. artenmäßige Darfiellung S, 17. verb. Anm, 1057.

1051) Vgl. iiber daifelbe die Anm. 1045 cit. Literatur, Dazu Abegg.

Lehrbuch des Criminalprorejfes mit bef. Verückfimtigung des preuß, Rechtes.

Königsberg 1833 8. Alter. Handbuch des preuß. Criminalproceßverfahrens.

Berlin 1842 8. u. a.

1052) Jufiizminifierialblatt S. 346.

1053) S. Refcript vom 8. September 1840. im Iufiizminifierialblatt

S. 307.

1054) In der Gefeßfammlung für 1844 S. 453. S. Refcript vom 29.

März 1841 (Iufiizminifterialblatt S. 146). verb. Cabinetsorbre vom 9. Auguft

1842 (a. a. O. S. 291).

1055) Gefegfammlung S. 453,
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lehteren. einzugehen 1056). und fo erfchien das Gefeh v om 17. Juli

1846. betreffend das Verfahren in den bei dem Kam

mergerichte und dem Eriminalgericlme zu Berlin zu

führenden Unteriuchungen1057). Es fchließt fich daffelbe in

den wefentlimfien Punkten an das franzöfifche und rheinifche Verfahren

an 1098). indem es namentlich die bisherige inquifitorifche Form in die

des öffentlichen Anklageproceffes durch Vermittelung der Staatsanwalt

fchaft verwandelt. die bisherigen Vorfchriften über die Beweisaufnahme

beibehält. dagegen die früheren pofitiven Regeln über die Wirkungen

der Beweife aufhebt und den Richtern die Function der Gefchwornen

überträgt. indem diefelben nach ihrer freien. aus dem Inbegriff der vor

ihnen geführten Verhandlung gefchöpften Ueberzeugung. zu entfcheiden

haben. Die bis dahin verhängte außerordentliche Strafe. ein Surrogat

der Tortur. fällt fort. ebenfo die blos vorläufige Losfprewung (von der

Jnftanz). Der Unterfchied der leichten. fchweren und befonders fchweren

Verbrechen tuebertretungen. Vergehen. Verbrechen) wird maßgebend

für die Bildung des erkennenden Gerichtes und das Verfahren felbft

u. f. w. Die noch fehlende Oeffentlirhkeit kam dazu durch die Eabinets

ordre und Verordnung vom 7. April 1847 1058“).

Die Uebertragung diefes Verfahrens auf die übrigen Landestheile.

in denen die Eriminalordnung gilt. verhieß der König in dem Abfchiede

auf den erften vereinigten Landtag vom 24. Juli 1847 ll. Nr. 5. Die

Ereigniffe von 1848 befchleunigten zugleich die Einführung der Schwur

gerichte. welche nach der Verfaffungsurkunde vom 5. December 1848

Art. 93 für die mit fchweren Strafen bedrohten Verbrechen. bei allen

politiimen Verbrechen und bei allen Preßvergehen. welche das Gefeß

nicht ausdrücklich ausnimmt. eintreten follten. Zur Vollziehung erging

.die Verordnung vom 3.Januar 1849 über die Einfüh

rung 'oes mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit

Gefchworenen in Unterfumungsfamenwöli) welwe für den

ganzen Umfang der Monarchie. mit Ausfchluß des Bezirkes des Appel

lationsgerirhtshofes zu Eöln. erlaffen wurde.

1056) (v. Savignp) die Prineipienfragen in Beziehung auf eine neue

Strafproceßordnung. Berlin 1846 8. (als Manufcript gedruckt).

1057) Gefetzfammlung S. 267 flg. Vgl-Scheller. Aeußerungen über

das Grieß vom 17. Juli 1846 u. f. w.. Frankfurt a. d. O. 1846 8. Abeg g.

im Archiv des Eriminalrechtes 1847 H. l. S. 103 flg. H. ll. S, 155 flg.

v. Kamps. das Gefetz über das firafrechtliche Verfahren vom 11. Juli 1846

und der revidirte Entwurf zur Strafproceßordnung von 1841 . Berlin 1847 8.

1058) v. Daniels. die franzöfifch-rheinifrhe Strafgerichtsverfaffung.

verglichen mit den Einrichtungen durch das Gefetz vom 17. Juli 1846. in der

juriftifchen Wochenfmrift für die preuß. Staaten 1847 Nr. 3 flg.

1058er) S. Anm. 1027. Verb. Verordnung vom 3. Januar 1849 Z. 15

(dafür Grieß vom 3. Mai 1852 Art, 18) s. 180. Eircular vom 19. Mai 1853.

1059) Gefehfammlung S. 14 flg. Vgl. Abegg. Betrachtungen iiber die

Verordnung vom 3. Januar 1849. Halle 1849, Hagen s. das neue preußifche
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Ehe die Prüfung und Genehmigung diefer Verordnung durch die

Kammern erfolgen konnte) erging das Strafgefeh vom 14.April 1851)

welches die wefentlichen Grundlagen derfelben bereits befiatigtez auch

ließ das Juftizminifierium) mit Berückficiltigung der gemachten Er

fahrungen) einen neuen Entwurf der Strafproceßordnung) fowie eines

Gefelzes über die Bildung der Schwurgerichte fur die ganze Monarchie

aus-arbeiten 1000) und begutachten 1061). Zu einer Berathung deffelben

kam es jedoch nicht) da die Regierung es vorzog) die Verordnung vom

3. Januar 1849 mit den erforderlichen Modificacionen aufrecht zu

erhalten. So erfolgte denn die Genehmigung durch die Kammern 1002)

und das Gefelz vom 3. Mai 1852) betreffend die Zufäße

zur Verordnung vom 3. Januar 18491000). Auch kam dazu

fur das Strafgefelzbucl) das Gefelz vom 22. Mai 1852) betreffend

einige Ergänzungen des Einfiihrungsgefelzes1001).

Hierauf find zwei neue amtliche Ausgaben der Straf

p r o c e ß o r dn u n g erfchienen) eine größere) welche die Eriminalordnung

und die Verordnung vom 3. Januar 1849 mit Ecgänzungsgefeuen)

eine kleinere) welche nur die Verordnung vom 3. Januar 1819 u. f. w.

enthält) Berlin 18521065). Vom Strafgefehbume erfchienen ebenfalls

zwei amtliche Ausgaben) in größerem und kleinerem Format) mitSach

regiftek) Berlin 18511006).

Die neue Strafproccßordnung gilt für den ganzen Staat) aus:

genommen den Bezirk des Eölner Appellationsgerichtshofes) in

welchem das franzöfifale Verfahren) obfchon modificirt) in Anwendung

geblieben i|1000'). Das Scrafgefehbuci) von 1851 gilt dagegen für

Strafverfahren mit einem Commentar zur Verordnung vom 3. Januar 1849)

Berlin 1849 8. S, auch Stellter) die Verordnung vom 3. Januar 1849

und der Calle (Marti-action criminellr) im Iuftizminifterialblatt S. 51 flg.) 223

flg. u. a. Schriften von Schunck) Effelen) Klettke u. a. S. Anm.

1063 flg.

1060) Veröffentlicht im Jufiizminifterialblatt 1851 S. 85 flg.

1061) Vgl. Plaßmann in Ulrich) Sommer Zeitfchrift Bd. nr) S.

475 flg.

1062) Bekanntmachung des Staatsminifteriums vom 2. Mai 1852) in der

Gefelzfammlung S. 208.

1063) Gefelgfammlung S. 209 flg. Vgl. Vollfrändige Materialien zur

Verordnung vom 3. Januar 1849 und deln Gefelze vom 3. Mai 1852 (Motive)

Commiffionsberichte und Kammerverhandlungen)) Berlin 1852. H ar tm a n n)

die Verordnung vom 3. Januar 1849 .. . und das Gefeg vom 3. Mai 1852unter Berückfimtigung der Motive u. f. w.) Berlin 1852 8.

1064) Gefelzfammlung S. 250 flg.

1065) S. Bekanntmachung des Iuftizminifteriulns vom 24. Mai 1852

(Iufiizminifierialblatt S. 198) 272). S. die Anm. 1048 citirte Literatur.

Dazu Temme) Glofien zum Strafgefehbuche) Breslau 18528. Deffelben

Lehrbuch des preuß. Strafrechtes ) Berlin 1852 8.

1066) Refcript vom 23. April 1851 (Iuftizminifierialblatt S. 170).

10663) S. v. Daniels) Grundfciße des rheinifmen und franzöfifchen

Strafverfahrens u. f, w.) Berlin 1849 8.

lllll. 31
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die ganze Monarchie feit dem 1. Juli d. I.) von welchem Zeitpunkte

ab außer Wirkfamkeit gefeht find: alle Strafbeftimmungen) welche

Materien betreffen) auf die das Strafgefeßbuch fich bezieht; namentliä)

das Allgem. Landrecht Th. 11) Tic. 111l) das rheinifche Strafgefeh

buch 1067)) die gemeinen teutfchen Eriminalgefeße und das im Fürften

thum Hohenzollern-Sigmaringen recipirte großherzoglich badifhe Straf

gefevbuch1000)) nebft allen diefelbeu ergänzenden) abändernden und er

läuternden Befiimmungen. Dagegen bleiben in Kraft die befonderen

Strafgefeße) infoweit fie Materien betreffen) in Hinficht deren das

Strafgefegbuth nichts befiimmt) namentlich die Gefeße über die Be

ftrafung der Poft-) Steuer- und Zollcontraventionen1009)) über den

Mißbrauch des Vereins: und Verfammlungsremtes 1070)) über die Be

ftrafung des Holzdiebfiahles 1071)) über die Widerfelzlimkeiten bei Forft

und Iagdvergehen und gegen Zollbeamte 10711) u. a. m.1072“). Die

einzelnen ftrafbaren Handlungen find Verbrechen) mit einer Frei

heitsftrafe von mehr als fünf Iahren) Berg ehen) deren Strafe fechs

Wochen Gefängniß überfteigt bis zu fünf Iahren) oder Geldbuße über

50 Thaler) oder Verlufi von Aemtern) des Rechtes zum Gewerbebetriebe

oder Stellung unter Polizeiauffiwt) Ue b e rtretu ng e n) mit Frei

heitsfirafe bis fechs Wochen) Geldbuße bis 50 Thaler oder mit will

kürlicher Strafe bedroht. Verbrechen unterliegen der Beurtheilung der

Schwurgerimtshöfe) Vergehen den Gerichtsabtheilungen) die aus drei

Mitgliedern beftehen) im Eölner Appellationsgerichtsdiftrict den Zucht

*polizeikammerrt der Landgerichte) Uebertretungen den Einzelrichtern refp.

den Polizeigerimten1070). Die Eompetenz der Schwurgerichte ift in

der Verordnung vom 3. Ianuar 1849 h. 60 u. 61 umfaffender als

1067) Literatur darüber bei Mitterm aier zu Feuerbachs Lehrbuch des

Eriminalrechtes) 14. Ausg.) Ö. 5 c1.

1068) With. Thilo) die Strafgefetzgebung für das Großherzogthum

Baden) Karlsruh 1845 8.

1069) S. Zollfirafgefeh vom 23. Ianuar 1838) in der Gefelzfammlung S.

78 flg.

1070) Gefeh vom 11. März 1850) in der Gefeßfammlung S. 277 flg.

1071) Gefelg vom 7. Juni 1821) in der Gefelzfammlung S. 89. Vgl.

E. W. H a h n ) das Holzdiebftahlgefeh) mit Commentar u. f. w.) Breslau 1845 8.

Klettke) das Holzdiebfiahlgefelz u, f. w.) Berlin 1846 8.

1072) Gefeh vom 31. März 1837 (Gefehfammlung S. 67 f.)) vom 23.Ja

nuar 1838 h. 26.

1072:1) Vgl. Ergänzung des Strafgefegbuclfes für die preußifchen Staaten)

Leipzig 1851-1853) 3 Bde. (Bd. 1 von Wenlzel) die im ganzen Staate und

in den Landestheilen) in denen das Allgem. Landrecht eingeführt ift) neben dem

Strafgefehbuche noch geltenden Strafgefehe. Bd. 2 von D abis) für Neuvor

pommern und Rügen - für den Bezirk des Iufiizfenates von Ehrenbreitftein.

Bd. 3 von A. Salm und I. F. Schmitz) für den Bezirk des Appellations

gerichtshofes zu Chin.)

1073) Einführungsgefeh vom 14. April 1851 Art. 11111) x111 flg. Straf

gefeg S. 1, S. wegen der Organifation der Behörden oben Anni. 747 flg.
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nach der gegenwärtigen Gefehgebung) dem Einfiihrungsgefeh zum

Strafgefehbucioe) dem Gefeß vom 21. Mai 1852 wegen Abänderung

der Art. 94 u. 95 der Verfaffungsurkunde) dem Gefeye vom 22. Mai

1852 und vom 25. April 1853 wegen Errichtung des Staatsgerimts.

hofes. Politifciye Vergehen und Verbrechen) Preßvergehen) welche mit

weniger als dreijähriger Freiheitsfirafe bedroht find u. a. gehören nicht

mehr vor diefelben. Die Schwurgeriehte befiehen aus einem Vorfißen

den) vier Beifißern) einem Gerichtsfcizreiber und zwölf Gefäiworenen)

welche aus den höchfibefieuerten und anderen angefehenen Bezirksein

wohnern fo gewählt werden) daß aus einer Lifte von 48) die der Re

gierungspräfident anfertigt) 30 vom Vorfihenden des Srhwurgerichtes

einberufen und für jede Sache 12 ausgeloofi werden. Die Gefmwore

nen entfcheiden über die Thatfrage) fobald der Angeklagte nicht ein Ge

ftändniß abgelegt hat. Die Richter beftimmen die Anwendung des

Gefehes.

Das gegenwärtige Verfahren i| das des öffentlichen Anklage.

procefies) von welchem jedoch beim Ehebruch) bei Injurien) leichten

Körperverleßungen) bei der Entführung und dem Hausdiebfiahl eine

Ausnahme eintritt) indem in der Regel in diefen Fällen die Klage dee

Betheiligten erwartet wird 1071). Wegen der Strafen befiimmt die

Berfaffungsurkunde Art. 8) daß folche nur in Gemäßheic des Gefetzes

angedroht oder verhängt werden) Art. 10) daß der bürgerliche Tod und

die Strafe dee Vermögenseinziehung nicht ftactfinden. Dazu treten

die genaueren Befiimmungen des Strafgefeßes h, 7--301000).

Ueber das Verfahren bei uebertretungen der Polizeifirafgefe..

entfcheidet die Verordnung vom 3. Januar 1849 h. 161 flg.) mit den

fpäteren Modificationen der Gefetze vom 3.) 14.) 22. Mai 1852 u. a.

Es tritt hier theils ein gerichtliches) theils ein adminifiratives Straf

verfahren ein 1070).

Das Militärftrafgefehbucl) vom 3. April 18451077) ift durch das

1074) Strafgefehbuih h. 140) 160) 343) 189) 209) 229. Verb. Einfüh

rungsgefeiz [Art. 117l. Verordnung vom 3. Januar 1849 h. 9. S. auch Er

kenntniß des Obertribunals vom 27. Juni 1853) im Juftizminifterialblatt

S. 245.

1075) Vgl. noch oben Anm. 920 wegen der Ehrenftrafen.

1076) Vgl. das zum Gefeße vom 14. Mai 1852 (Geiehfammlung S. 245)

erlaffene Reglement vom 30. September 1852 (Iltfiizminifterialblatt S. 342)

Minifterialblatt ,des Innern S. 259 flg.). Inftrurtion für die Polizeianwalte

vom 24. November 1852 (Iuftizminiflerialblatt 1853 S. 10 flg.) Minifierial

blatt des Innern S. 14 flg.) u. a. S. überhaupt v. der Heode) neuefie'

Handbuch fin: die Behandlung der uebertrecungen der Polizeiftrafgefehe und der

polizeilichen Ermittelung der Verbrechen) Stettin 1852 8. Rothe) .Infern

menfiellung der außer dem dritten Theile des Strafgefehbuches (S. 332 flg.)

noch giftigen Strafbefiimmungen ) mit bef. Berieerfimtigung ergangener polizei

licher Verordnungen) Berlin 1852 8.

1077) Gefeefammlung S.287 flg. Verb. Verordnung vom 21. October

31*
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allgemeine Strafgefehbuch vom 14. April 1851. durch das Gefeß vom

15. April 18521078) u. a. m.'modificirt worden.

Der in den Anmerkungen 1044 flg. angeführten Literatur ift noch

hinzuzufügen: G o l dta m m er. Archiv fiir preußifmes EriminalreGt.

Berlin 1853. 4 Hefte 8. Ergänzung des Strafgefekzbumes oder

Sammlung und Nachweifung der neben dem Strafgefeßdume vom 14.

April 1851 geltenden und in Beziehung “zu demfelben "lebenden ftraf

rechtlichen Gefelze und Verordnungen. Mit chronologifchen und alpha

betifchen Regiftern. herausgegeben von einem practifchen Iuriften. Berlin

1852 8. (vgl. Anm. 10723).

Das Verhältniß Preußens zu Teutfchland und zum

Auslande1079).

Die Beftrebungen der preußifmen Regenten feit Friedrich 11.. die

teutfche Einheit zu erhalten. die geftcirte Einheit wieder herzuftellen1080)

fanden nicht vollkommen die erwimfmte Befriedigung. Bei den Ver

handlungen im Jahre 1814 erklärte Friedrich Wilhelm 111.: ..Er fehe

es fiir Regentenpflimt gegen feine Unterthanen an. diefe wieder in eine

Verbindung zu bringen. wodurch fie mit Teutfchland Eine Nation

bildeten und der Vortheile genöffen. welche daraus für die Mitglieder

derfelben erwachfen mußten" 1001). Nähere Intereffen nöthigten aber.

die Provinzen Preußen und Pofen nicht in den teutfchen Bund auf

nehmen zu laffen1082). Nur vorübergehend beftanden 1848 bis 1851

die Verbindung von Oft- und Weftpreußen und eines durch eine De;

marcationslinie beftimmten Theiles von Pofen mit dem teutfchen Reiche.

Die aus dem Bunde entfpringenden Vortheile fallen übrigens dem:

.f -

z

1841 über die Disciplinarbeftrafung. vom 20. Juli 1843 über die Ehrengerichte

u. f, w. (Gefehfammlung.1841 S. 325. 1843 S. 300 flg.) u. a. S. oben

Anm. 756 flg. Verb. Fleck. Eommentar über das Strafgrfehbucl) fiir das preuß,

Heer. Berlin 1852 8.

1078) Gefr-tzfammlung S. 115 flg. Verb. Allerhdchfie Verordnung vom

18. Mai 1852 (durch Eirculare vom 13. Juni 1852 mitgetheilt im Iufiiz

minifierialblatt S. 218.)

1079) Vgl. die Ergänzungen und Erläuterungen der preuß. Rechtsbückier

zu Th. 11. Tit. x111 und Tit. x711. Abfchn. 1 u, l1 des allgemeinen Landrerhtes.

Simon. oreuß. Staatsrecht Bd. 11. S. 1 flg.. 469 flg.. 573 flg. v. Rohr

ftheidt. Preußens Staatsverträge. Berlin 1852 8,

1080) S. Eichhorn. teutfche Staats- und Rechtsgefwimte Th. 1'. Z.

602. Ad olph S chmidt. Gefchichte der preuß.-trutfchen Unionsbeftrebungen.

Berlin 1850. 2 Adth. 8. v. Rado witz. Tc-utfrhland und FriedrKt) Wilhelm 11i.

Hamburg 1848 8, (auch in feinen gefammelten Sihriften).

1081) Erklärung vom 20. November 1814 (Klüber. ueberfirht der

diplomatifcher( Verhandlungen des Wiener Eongreffes S. 246).

1082) Preußifme Erklärung in der 22. Sitzung der Bundesverfammlung

vom 4. Mai 1818 Z. 105 (Protocolle der tentfchen Birndesverfammlung Bd. b'.

S. 215. 216. auch bei Klüber. Quellenfammlung zum Recht des teutfchen

Bundes. S. 271. 272). Verb. Vundesacte Art, 1, n ..(1.

(c'
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ungeachtet den beiden Provinzen zuz_ da die Regierung alle Landesgebiete

nach gleichen Grundfähen behandelt. Die Bundesgefeßgebung wird

bei der Uebertragung auf den Staat in der Regel auch fofort Preußen

und Pofen zugewendet1083). Die Rüekfickot auf die Oifeichtiverbindungz

obfchon damals in der Gefialt der Unionz iii auch in der Verfaffungs

Urkunde Art. 118 genommen/ indem diefelbe befiimmt: „Sollten durch

die für den teutfchen Bundesfiaat auf Grund des Entwurfes vom 26.

Mai 1849 feftzufiellende Verfaffung Abanderungen der gegenwärtigen

Verfaffung nothig werdenl fo wird der König diefelben anordnen und

diefe Anordnungen den Kammern bei ihrer nächfien Verfammlung mit

theilen. - Die Kammern werden dann Befchluß dariiber faffenx ob die

vorläufig angeordneten Abänderungen mit der Verfaffung des teutfckien

Bundesftaates in Uebereinfiimmung ftehen", Die Rückkehr Preußens

zum teutfchen Bunde im Mai 1851 und die von diefem unterm 23.

Augufi 1851 declarirte Aufhebung der fogenanuten Grundrechte vom

28. December 1848, hat die preußifche Gefeßgebung und Verfaffung

nicht weiter berührt. da die Grundrechte nicht als Gefeß- eingeführt

waren.

Preußen hat im engeren Rathe des Bundes die zweite Stimme

und für Hohenzollern Antheil an der fechszehntenz im Plenum fechs

Stimmenz die ihm rerfprilnglick) gebührenden vierz und je eine fürHohen

zollern-Hemingen und für Hohenzollern-Sigmaringen. Nach der

Bundesmatrikel _vom 14. April 1842 |eht Preußen im Bunde mit *

einer Seelenzahl von 2948-439- und fiir die hohenzollern'fchen Lande

mit refp.14z500 und :Kö-TIM7 alfo insgefammt mit 77998-499- wovon

es zu den zehn Armeecorps des Bundesheeres das vierte„ fünfte und

fechfte mit 79-484 Mann ftellt. und für Hohenzollern refp. 145 und

356 Mann. tvelche neb| den lichtenfieimfchen'Smarfftioußen ein Ba

taillon der Refervedivifion bilden. Es hat Antheil_ an der Befaßung

der Bundesfeflung Luremburg und Mainz. Der Matricularbeitrag zu

den Bedürfniffen des Bundes beträgt zu 30-000 Fl. 7x905 Fl. 7 Kr.

Die Befiimmungen des Art. 18 der Bundesactez durch ivelchen

den Unterthanen der teutfchen ?Zundesftaatenx Erwerb und Befiß des

Grundeigenthumsz ohne höhere Belafiung im fremden Staate zuge

ficloert ifi. fowie die Befugniß des freien Wegziehens aus einem Bundes

fiaate in den anderen. des Eintrittes in Civil: und Militärdienftez die

Freiheit von der Nachfieuer u. f. w.„ find in Preußen. im ganzen auch

1083) Bald mitz bald ohne Bezugnahme auf die Entfchließung des Bundes

erfolgt durch die Gefeizfammlung die Publication der Befmlüffe. Die Bundes

acte vom 8. Juni 1815 felbfi findet fich in der Gefeßfammlung 1818 Anhang S.

143 flg, die Wiener Schlußacte vom 15, Mai 1820, dafelbfi 1820 S. 113 f.

Diefelben mit den in Preußen recipirten allgeineineren Schließen finden fich auch

in den Ergänzungen der preuß. Rechtsbueher a. a. 2).z bei v. Rohrfch eidt

a. a. O. S. P86 flg.
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mit der Ausdehnung auf die Provinz Preußen und Pofen zur Anwen

dung gelangt. Das Abfahrts- und Abfajoßrecht wird in Preußen über

haupt nach der Eabinetsordre vom 11. April 1822 nur gegen die

Steiaten angewendet) in denen es felbft üblich 1111001). Es befteht noch

in den Provinzen Preußen und Pofen gegen Bremen und von Seiten

der Privatberemtigten gegen Baden) im ganzen aber gegen die italieni

fchen Staaten Maffa) Earrara und San Marino 10110). Abgefehen von

der Retorfion überhaupt1010) können Verhältniffe oder Mißftände ein

treten) welche die gegenfeitigen Beziehungen erfchweren und deshalb

durch Verträge gehoben werden müffen. Auch können befondere

Vortheile für die fich vereinbarenden Staaten erzielt werden. Diefe

Rückfiwten find von Seiten 1ZI--xeußens fiets in ebenfo liberaler als um

faffender Weife gegenüber den Staaten des teutfchen Bundes) wie den

nicht teutfchen Staaten zur Vollziehung gebracht. Den Beweis dafür

liefern die mannigfachen Eonventionen zur Handhabung der Juftiz) der

Polizei) zur Beförderung des Handels) des allgemeinen Verkehrs) des

Militärwefens u. f. w. Eine Aufzählung von Einzelnheiten würde

hier viel zu weit führen und es genügt deshalb eine Hinweifung auf die

in der Anm. 1079 angeführten Schriften) welche zugleich mit gewiffer

Vollftändigkeit auf andere Hilfsmittel aufmerkfam mawen. Schließliä)

gedenken wir noch des Fürftenthums

Neuenburg-Valendis1007).

Die Kenntniß der Rechtsverhältniffe deffelben im Jahre 1848 ifi

für die Zukunft nöthig: denn die am 3. März d. J. vom preußifchen

Gefandten gegen die eingetretenen Neuerungen eingelegte Verwahrung)

das Patent vom 13, Juli 1850 von Seiten des preußifchen Gouverne

ments) durch welches Veräußerungen von Gütern für null und nichtig

erklärt werden) wenn fie Gegenftände betreffen) die zum fürftlichen

Staatsgute gehören) oder wenn Kirchengüter) die nicht ohne Dazwiichen

kunft der rechtmäßigen Obrigkeit veräußert werden dürfen u. a. m.

werden ein Zurückgehen auf die früheren Zuftände nothwendig machen)

fobald den Zeitpunkt der Wiedervereinigung eintreten zu laffen die

preußifwe Regierung für geeignet halten wird.

1084) Gefeßfamrnlung S. 181.

1085) S. die einzelnen Verträge u. f. w. in den Ergänzungen zum Land;

rechte Th. 11) Tit. x711) Abfchn. 11. Sim on) Staatsrecht Bd. 11) S. 597 flg.

1086) S. Einleitung zum Landrecht h. 43-45. Anhang zur allgemeinen

Gerichtsordnung h. 34) dazu die Ergänzungen. Simon) Staatsrecht) Ein

leitung S. einen.. Koch) Privatrecht Bd. 1) Z. 38.

1087) Außer der oben Anm. 32) 279 flg. eit. Literatur vgl. Ze llw eg er)

Gefchichte der diplomatifcljen Verhältniffe der Schweiz mit Frankreich (1698S

1784) St. Gallen und Bern 1848. Hottinger) Neuenburg in feinen Ge

frhichts- und Rechtsverhältnifien zur Schweiz und zu Preußen) im 9. Bande

des Archives der allgemeinen gefchichtsforfchenden Gefellfchaft der Schweiz 1853.
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Neuenburg und Valendis bildet nach der königlichen Declaration

und Vollmacht vom 18. Juni 1814 und von 1831 einen eigenen

Staat. unter der Direction des Minifieriums der auswärtigen Ange

legenheiten. aber zugleich vermöge der Beitrittserklärungen vom 7. April

und 19. Mai 1815 den 22. Canton der Eidgenoffcirfchaft1000). An

der Spige der Landesverwaltung befindet fich ein Gouverneur und ein

Staatsrath; die Verwaltung felbft zerfällt in vier Departements. des

Innern. der Finanzen. Iufiiz und Polizei. des Krieges. Die Grieg

gebung geht von einer Repräfentation des Volkes aus. die Rechtspflege

erfolgt durch richterliche Beamte. wel>)e aus Einwohnern des Fürfien

thums gewählt werden. Die legislative und oberfte judizielle Autorität

befaßen früher die allgemeinen Audienzen (pleite (ie mei und genuss

jours). Die erfiere ging fpäter auf eine Abtheilung derfelben. Stände

(starr) über. befiehend aus zwölf Mitgliedern. In deren Stelle trat

1814 ein' Rath. unter dem Namen: euciienoes general-ze, zufammen

gefeßt aus zehn älteren Mitgliedern des Staatsrathes. 14 Notabeln.

welche nicht Staatsräthe waren. und 4 Geifiliwen. fämmtlici) vom

Könige ernannt; dann aus den Vorfiänden der Gerichtsbezirke. bis zu

24 und 30 aus den einzelnen Difiricten ernannten Mitgliedern 1000).

Im Jahre 1831 wurde für den Zweck der Gefeßgebung der gefeßgebende

Körper eingeführt (corps ]e3j8|nljr). der zugleich eine Volksrepräfen

tation bildet. Er befteht aus zehn vom Könige auf je fechs Jahre

ernannten Deputirten. welche vom Volke gewählt werden. Die Sißungen

des gefeggebenden Körpers find öffentlichz die von ihm proponirten

Gefeße werden durch den Staatsrath und das Minifterium der aus

wärtigen Angelegenheiten dem Könige zur Befiätigung vorgelegt und

durch den Staatsrath publicirt. Die höchfie richterliche Gewalt ging

von den alten Audienzen 1618 auf die Stände über. Das ..Tribunal

der drei Stände" blieb in deren Befih bis 1833. worauf ..das höchfie

Tribunal" (tkjbunnl roureraio) an deffen Stelle getreten ifi. Zur

Entfcheidung dienen vorzugsweife Gewohnheitsrechte und die Praxis

der Gerichte. befonders des von Neuenburg 1090). Für Criminalrewt und

Proceß find aus der neueren Zeit bemerkenswerth die Cabinetsordre

vom 17. Mai 1815 wegen Abfchaffung der Tortur. vom 27. Septbr.

1817 wegen der Beftätigung der Eriminalurtheile in gröberen Fällen

durch den König. das Gefelz vom 16. Augufi 1835 wegen Verbefferung

des Criminalverfahrens. Es giebt darnacl) zweiArten von unter

fuchungen. öffentliche für geringere. geheime für gröbere Verbrechen.

1088) Snell. Staatsrecht der Schweiz Bd. l. S. 17 flg.

1089) Die von diefen legislativen Organen ausgegangenen Gefelze find

zufammengefiellt von dic-lil, ae lraroux lsgielatirs cler plans rie [Uni, stat. et

nuäiencer, k lieucbatel 1837.

1090) S. noch überhaupt Mittermaier und Zachariä. Zeitfchrift für

Recht des Auslandes Bd, 1'111. S; 313 flg.. xi. S. 95 flg. u. a.
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Bei jenen erfolgt die Vernehmung von Zeugen bei offenen Thirren.

Jede unterfuchung wird eingeleitet. fobald fich ein Gerichtshof von

wenigfiens funf Gliedern für deren Zuläffigkeit ausgefpromen hat.

Nach beendeter Generalunterfuchung geht die Sache an den Staats

rath. welcher dann je nach der Größe des Verbrechens die Fortfeßung

des Proceffes von dem bürgerlichen. dem peinlichen Gericht oder dem

Eonfifiorium veranlaßt. Abwefende werden nicht verurtheilt. Die

Fällung des Urtheiles ift in der Regel eine öffentliche und an diefelbe

fchließt fich. mit Ausnahme der fchweren Fälle. fiir die es d'er königl.

Beftätigung bedarf. fogleich die Publication. Ueber die Befirafung der

an die Eivilgerichte gewiefenen Fälle entfcheidet das Grieß vom 26.Juli

1837. Das Verfahren in Civilproceffen fchließt fich im wefentlithen

dem des gemeinen Rechtes an.

Der Canton ifi überwiegend reformirt. .Die Katholifmen (etwa

5.000 Seelen unter der Gefammtzahl von 70.000 Bewohnern) ftehen

unter den Bifwöfen von Genf und Laufanne. Die Evangelifchen. bis

1848 unter Leitung der Elaffe (comp-Ignite (188 peisteurs). jede Gemeinde

unter ihrem Presbyterium (o0n8i8l0ire), erhielten feitdem. eine aus

Geifilimen und Laien gebildete Synode1991). 845_ zgacobfon_

Priefier. Pfau-em() ifi ein Geifilimer. der in einem ihm zuge

wiefenen Sprengel (P a r o ch i e) beftimmte mit feinem Amte verbundene

kirchliche Functionen vollzieht.

Diefer allgemeine Begriff erleidet durch die abweichende Verfaffung

der römifG-katholifchen und der evangelifmen Kirche gewiffe Modifira

tionen. welche. zugleich mitBerückfichtigung der Pfarrgehilfen. gefondert

darzufiellen find.

Das Ehriftenthum ward urfprünglicl) in den größeren Städten

des römifchen Reiches eingeführt. wo die Bewohner (Tolgoceeol) eine

Gemeine (Lugner-tor) bildeten 1). unter der Leitung eines Bifchofs. Bei

der weiteren Verbreitung des Evangeliums in kleineren Städten und

auf dem platten Lande wurden von der bifchöflichen Hauptkirche aus

eigene_ Geiftliche. meifiens Presbyter. abgeordnet. um dauernd den

Gottesdienft in diefen kleineren Gemeinen zu verwalten. Jm Occident

1091) Vgl. [Leni-joa, lkigliee reforrnefe ile ltleufcbelel, i1 ldleuloliute] 1848 8.

S, Berliner allgemeine Kirchenzeitung 1848 Nr. 86. 1849 Nr. 7.

*) Quellen. "lil, (lo officjc) rjcnrij x. l, 28. 61ern. l. 7. - (ie olerjco

negrotunto re] äehilituto x, [][. 6. in 719. lll. 5. - (Le pur-nenne et aljenis pa

rocvjanje. ll. lll. 29 und außerdem befonders die Titel. welche fich auf die ver

fcloiedenen religiöfen Handlungen beziehen. Literatur: august. [In rhoea ,

.ie 01'601() et poi-estate pnracbj. all. no'. 601011. 1712 8. Iof. Helfert. von

den Rechten und Pflichten der Bifwöfe und Pfarrer. dann deren beiderfeitigen

Gehilfen und Stellvertreter. 2. Theil. Prag 1832 8. E. Seitz. Recht des

Pfarramtes der katholifcljen Kirche. Regensburg 1840 f.. 2 Thle. 8. I. Bapt.

S ch efo ld. die Parochialrechte. Stuttgart und Sigmaringen 1846. 2 Thle. 8.

-1. ll. ßoelirner, jue parochiulo, kleine ecl. lll. 1760 4.

1) S. über den Ausdruck den Art. Bisthum Bd. ll. S. 232.
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wurde der Ausdruck pnrooiiia auf diefe kleineren Sprengel übertragen)

welche in gewiffem Umfange dem nunmehr illoecaslä genannten Sprengel

der bifchöflichen Kirche untergehen waren. Die Befugniffe der Vor

fteher der nicht-bifmöflichen Kirchen blieben übrigens befclnänkt und die

ihnen nach und nach eingeräumten wichtigeren Rechte wurden lange

nur im Auftrage des Bifchofs geübt. Seit dem fünften Jahrhundert

entftanden) außer den von der bifchöflichen Kirche fundirten Pfarreien)

noch eigene Privatoratorien (Capellen) in Klöftern) Höfen einzelner

Herren oder Ortfcimften) in wel>)en zunächft aber nur die Meffe gelefen

werden durfte) während die Verwaltung der Taufe und anderer Sacra

rnente in den bisherigen Pfarrkirchen des Diftrictes erfolgen mußte)

welche daher eccleriae haptjemalee genannt wurden. Indeffen erhielten

auchviele Oratorienallmälig ordentliche ParochialrechteL).

Der Urfprung und die fpeitere Entwickelung der Pfarrer ift von

jeher verfchieden gedeutet worden) um die Stellung derfelben gegeniiber

den Bifmöfen in's Klare zu feßen. In der gallikanifclnn Kirche i|

häufig) abweichend von der gewöhnlichen Auffaffung der römifch-katho

lifchen Kirche) die Selbftftändigkeit des Pfarramtes aus der Nachfolge

in das Recht der fiebenzig Junger behauptet worden; diefe Anficht hat

aber nie allgemeinere Anerkennung gefunden) vielmehr ift das Recht des

Pfarramtes in der iatholifchen Kirche in der Theorie und Praris immer

als ein Ausfluß der bifchöflichen Macht betrachtet worden 3). Daher

erklären die Kanoniften faft ohne Ausnahme den Pfarrer fur eine per

eonn ecclernjnsilcn, welche vom Bifchofe mit der Seelforge in einer

Gemeine betraut ift. Der Pfarrer ift Priefter (preebz-ler) einer Ge

meine (pnroollla, plelzr) und heißt daher precliz-ler purooliianur oder

pnroohialir l), pledanue (Leutpriefier) 5),* der Hirt der Gemeine pualar)

der Lenker derfelben rental* (ecaleeji-IEW)) als Seelforger ournlur 7)) und

da er auch am Kirchenregimente Theil hat, nel regimen par0cl1ine ußrurn

1118 8).

2) Ueber den hiftorifchen Verlauf diefer Verhältnifie f. m. 'lliocnneain ,

ratur nc nor-cl eccl. clisoipljnn l). l. lib. ll. onp. 21 sq. llluruwrl) (lisa. .le

pnroeciis in den dnljqujinteß [cal. 70m. lll. p. 362 rg. S. auch den Art. Capellen

Bd. ll) S. 565 f. _

3) Vgl. beeoti, inalit. juris dan. [ih. ]. tit. lll. reer. ll. Schefold a.

a. O. Bd. l) S. 38 f.) 117 f. Eine ausdrückliche Verwerfung der gallicanifchen

Anficht ift durch Pius lll, in der Bulle: nnriorem liclej vom 28. Augufi 1794

erfolgt. _

4) i). 4, 5. (Lan. lx, qu. ll, - a. 3. eller. nale. l). 30. li. ile p1*neden.lj8(l]l.5).

5) (i. 3. ll. .le ollici() jucljcjs orcl. (l. 31), (L. 3. ll, .in [lin, qnae ri mature-e

rauen liunt (l. 40). Die Ueberfehung „Leutpriefierth wie plcbnlluß, wird oft

auf den Archipresbyter bezogen) wegen der ecclegin bnptiemalie f. den Art. im

Bd. l) S. 431.

6) C. 38. ll. (la eleatiooe (l. 6), i). 3. (le clerlco aegrblante (lll, 6).

7) Eleni. 2. (le zepuliurie (ll. 7). x

8) C. 3. x. (le. nature (l. 14). 6. 14. (le elecljone in lll. (l. 6). Verb.

n. 22. 34. 35 801l.
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Die rechtliche Stellung des Pfarres im ganzen) welche man in.

parocbjale nennt) hat eine zwiefache Beziehung) infofern derfelbe

theils jut-n orcliniß, theils Kurer inrjmlietinniä wahrzunehmen hat. Die

einzelnen Functionen find hiernach die verfchiedenen heiligen Handlungen)

welche dem Presbyter uberhaupt zufiehen und nicht als Pontificalien

oder fon| dem Bifchofe cefervirt find) alfo namentlich die Vollziehung

der Sacramente9) und der riine euere-mentalen. Da auch das Sacra

ment der Beichte und Buße dazu gehört und der Pfarrer wegen des

Rechtes zu binden und zu löfen eine förmliche Iurisdirtion ausübt) ein

i0rurn »poeniteniinle bildet) fo bedarf er dazu der befonderen Appro

bation10). Durch die Ordination erhält er nämlich nur die allge

meine Gewalt der Sündenvergebungz diefe wird ergänzt durch die

Iurisdiction in der Anwendung auf die dem Priefter Subjicirten) jedoch

mit Ausnahme der bifmbflimen Refervatfälle) infofern nicht die Be:

forgniß der Todesgefahr (xlrljcuins nwrijß) und der Mangel eines

approbirten Beichtvaters auch jeden einfachen Priefier fähig macht) die

Iurisdiction zu üben. - Indem hier innere und äußere Iurisdiction

zufammen treffen) find auch andere Functionen der kirchlichen Ver

waltung dem Pfarrer zugefallen). wie die Vermögensverwaltung der

Kirche und daher auch der vorzügliche Einfluß bei der Armenpflege)

alles unter Auffimt des Bifmofslj). Insbefondre liegt dem Pfarrer auch

der Unterricht der Gemeine ob) fowohl der Jugend durch Katechefe 12).

als der Erwachfenen durch Predigten 13).

Im i113 parocbjöle des Pfarrers fpricht fich das Rechrsverhältniß

aus) in welchem derfelbe in einem beftimmten Difiricte die kirchlichen

Functionen vollzieht) gegenüber den Pfarrgenoffen und anderen Geifi

lichen. Der Pfarrer iii nämlich allein befugt) das Amt in der Parochie

9) Mit Ausnahme der Firmung und Ordination. S. den Art. Sarra

mente.

10) (Lnnc. Miri. 5888. Uli. cap. 7. cl0ctr. (ie sacrnm. poenil.: 01101113111

natura ei. ratio iu .iii-ii jlinii expoßcit, ut Zeotenija in sub-Moe ciuniaxnc ier-Mur;

person-um Semper in [Lccleeia nei init, et rerjegirnurn edge Zz-noiiua nnen oonlirrnne,

nulljua marrientj nbgniuljonern enn) 838e eiche-re, quark) Zncercloo in eum profert,

in quern 0räine1rjnrn nur Zubcielegnlnrn n00 kabel jurj8i1jctj0nern. Verb. can. 11.

(le peer-ic. 821er. S. B o n er) über Iurisdiction und Approbation des Beicht

baters) in der Zeitfchrift für Philofophie und katholifche Theologie) H. lx (Eöln

1831) S. 115 f.) H. x) S. 88 flg. Nach früherem Rechte hatte der Priefter

ein felbfifiändiges Recht der Ercommunication (0. 3. x. ne okficio incl. 0m.

(l. 31). slexancier lll.). '

11) (Ion. rein. 868g. xrlll. cap. 1. .ie reform. Zee-r. Mill. 037m9. (le reform.

12) (Lan. '|'ri(]. 8685, xxlr, 03x1. 4. (ie ref. Joh. Vapt. Hirfcher)

Kateehetik oder der Beruf des Seelforgers) die ihm anvertraute Jugend im

Chrifienthum zu unterrichten und zu erziehen) nach feinem ganzen Umfange)

Tübingen 1831 8.

13) Con. 'ki-ici. 8088. bi. cap. 2, (ie ref. Maxim. Herz) der Geiftlicbe

als Lehrer der Gemeinde) Stuttgart und Tübingen 1831 8. Scbefold a. a.

O. Th. ll) S. 12 flg.
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(dem .Kirchfpiel) für alle feine Pfarrkinder (pnraciiiani) zu verwalten

und die Gebühr dafür zu erlangen. Daraus folgt

1) der Pfarrer kann jeden Dritten hindern) in feinem Sprengel

eine kirchliche Handlung zu vollziehen. Das ältere Recht beftimmte

bereits, daß kein fremder Geifilicher irgendwo zu kirchlichen Functionen

zugelafien wurde. wenn er fich nicht durch ein Schreiben feines Bifmofs

legitimicen könne (durch liter-ae eommencinrjtie-QU). Diefer Grundfaß.

fowie das Erforderniß der Einwilligung des Pfarrers gilt auch feet

noch 13). Zu Gunfien einzelner geifilitlyer Orden wurden aber im drei

zehnten Jahrhundert Ausnahmen eingeführt. und die Einwilligung des

Pfarrers konnte nicht verfagt werden) wenn nur demfelben feine iura

etolee nicht entzogen wurden 16).

2) Jedes Pfarrkind ift verpflichtet. alle kirchlichen Arte bei feinem

Pfarrer vollziehen zu laffen. Dies ward anfangs fo fit-eng genommen.

daß fremde Parochianen in eine andere Kirche nicht einmal zum Anhören

der Meffe zugelaffen wurden. wenn fie fich nicht auf der Reife be

fanden 17)) fpciter aber geändert") indem den Pfarrkindern frei gegeben

ift) iiberhaupt auä) in anderen als der eigenen Kirihe dem Gottesdienfie

beizuwohnen und das Sacratnent der Beichte und des Altars fich

dafelbft fpenden 19). auch jede andere pfiichtige Handlung) gegen Ent

richtung der Gebühren an den competenten PfarrerF von einem anderen

vollziehen zu laffen.

3) Im allgemeinen ift jeder innerhalb des Pfarrfprengels wohnende

Chrift dem Pfarrer fubjicictW). Da hier der Begriff des Domini-JA)

14) i). ö. (bei. (RU. (None. Cnrtbagjn. l. a. 348) o. 7. 00a, (Tone. 61ml

ceiion. n. 451). S. überhaupt Fit. A, .je elerjojß peregrjniz (i. 22).

13) Roline eier-ions peregrinua eine commeniintitiie 811i (trainer-ii iiteriä ni) uilo

i-:piaeopo n11 (iirinn ceiebrenäe et eaornmenta aiirninielran-Iu niirniitotur. (Jene.

"Miri, sees. xxl", cap. 16, rie reform. Verb. sees. xxl'. cap. 4. (ie ref.

16) C. 12. x. (Le poenjientjje (f. 38). (Concjl. bitteren. [7. n. 1213).

f). 2. Extra'. (Jo-nm, rie sepuiturje (lll. '7). (ßonifnc. All.) 61ern. 1. pr. rie

pkiyjiegiig (f. 7). (Clement ii. in (Lane. Wenn. a. 1311). 1'.. 2. [Im. 00min, rie

treoga et price (l. 9). (Sirio. l'. a. 1178). (Lone, "ki-iii, sera. 71!". cap. 1,

a. reform.

17) (Lone. Anonetenze e. n. 895 (c. 4. 6. [x, qu. [i. und c. 2. x. (lo

poroebjjs ([1]. 29). (I. 5. rot'. '

18) Now im achtzehnten Jahrhundert ward übrigens in Cbln darüber

gefkritten. M. f. .l. k. 'on (ier feinen, ticfensirmjß rjncjicjnrum gemeotje

(Lolurndne pnrocbiuijs refuloljo, qua clnrjuz et nnipijus rjnuicetuk Edi-icli ljclelium

ijberlus nurljenrii rerbum bei extra eecieejam eunln puroobinieni, (Kolonjöe ("in

Corp. ont-abo". 1733 8.

19) Die Ausnahme der Oiterbeimte (o. 12. x. (1.5 p0enjienlij8 (U. 38) i|

jeßt ebenfalls nicht mehr fcfigehalten. S. ßeneäjci lilli. .ie 57-10-10 ciioeaeaano

[ib. [i. enn. 14.

20) i), 5. x. rie pnrocbjje (lll, 29). (Coeleßljn [[1. n. 1199). E. 3. (ie

gepollurjß in 7] (lll. 12). (ßonjfne. iilll.)

21) S, Helfert, über den Einfluß de' Domicils) in Weiß. Archiv de'

.Kirrhenremtes Bd. li) S. 11 f.
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entfcheidet) fo kann jemand wegen eines mehrfachen Wohnortes gleich

zeitig mehreren Pfarreien angehören 22). Auch kommt das (iciuiicjiiurn

re] quasi in Betracht) infofern jemand durch beftimmte Rechtsverhält

niffe einen längeren Aufenthalt nimmt und dadurä) den Pfarrer zur

Vollziehung kirchlicher Acte zu einem competenten macht oder ihm felbft

den Anfpruch auf iura 810130 zuweiftW). Der Begriff des Parochianus

erleidet indeffen eine nothwendigc Befchränkung durch die Eonfeffion:

denn nur Römifm-Katholifwe können der Natur der Sache nach

eigentlich dem iur par-behielt? des katholifwen Geiftlichen unterliegen.

Es giebt aber davon mannigfache Ausnahmen) welche durch die Bil

dung der evangelifchen Kirche veranlaßt worden find. Als nämlich die

Proteftanten fich von der römifchen Kirche trennten) gelang es nicht

überall fogleich eigene Varochien zu begründen und fich von dem bis

herigen Verbande in allen Beziehungen zu befreien. Die Nothwendig

keit brachte es mit fich) daß einzelne geiftliclfe Arte) wie namentlich

Taufen) Proclamationen und Eopulationen noch beim früheren par-anhin.

nachgefucht werden mußten) frhon aus bürgerlichen und politifwen

Gründen) um* die für verfchiedene Rechtsverhältniffe erforderlichen

Pfarrzeugniffe zu erhalten. Dazu kam auch das Begräbniß auf dem

Kirchhofe der Pfarrgemeine. Für die dadurch übernommenen Leifiungen

gebührt dem Pfarrer natürlich die Entrichtung der iura 810138. Die Ge

felzgebungen haben darüber die erforderlichen Anordnungen getroffen 21).

Es fcheint aber dem Rechte gemäß) daß überall) wo eine nicht römifa):

katholifcize Gemeine ihren eigenen Pfarrer hat) fie von der Pflicht) folche

religiöfe Acte beim katholifchen parorhur verrichten zu laffen) frei fei)

daß alfo auch) wo _eine folche Pflicht früher beftand) fie mit der Errich

tung einer eigenen Parochie ein Ende nehme25). Indeffen haben fich

oft bis jegt im Widerfpruche damit folche Parochiallafien erhaltet-iM).

Unter diefen Gefichtspunkt fallen aber nicht Abgaben an den Geift

22) Dem Parochian bleibt dann die Wahl) zu welcher Pfarre er fich halten

will. (L. 2. .18 aepulturja in 1110 (111. 12). (ßnniiaa. 7111.)

23) S. die Eitate bei Eichhorn) Kirchenrecht Bd. 1) S. 650) Anm.

18) 19.

24) Beifpiele von einzelnen Ländern f. bei Eichhorn a, a. Q, S. 652)

Anm. 27, Richter) Kirchenrecht s. 62. Wegen des Begrübniffes f. m. 1. 11.

0. art. 11. S. 35. Preuß. Allgem. Landrecht Th. 11) Tic. 111) S. 189. Circ. des

geiftlirhen Miniiieriums vom 30. Mai 1844. Achter weftphälifcher Landtags

abfchied vom 27. December 1845) 11. Nr. 5 u. a.

25) Sehr richtig bemerkt Eichhorn a, a. O. Anni. 29) daß ein wohl

erworbenes Recht der Kirche hier nicht entgegenfiehe) weil dies weder aus Ge

wohnheit) noch Gefeh entfpringt, Eine andere Frage ift) inwiefern der Geifiliche)

der auf folche Gebühren vocirt ifi) einen Anfprucl) auf Entfchiidigung haben

könne) die fich jedoeh nicht allgemein beantworten läßt. M. f. insbefondre die

preuß. kgl. Erltiffe vom 4. September 1825 und 15. September 1826) in der

Gefehfammlung 1825 S. 226) 1826 S. 106.

26) S. Anm.Z24 cit. Richter,
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lichen einer anderen Confeffion) welche die Bedeutung einer Reallaft

haben 20"). -

4) Das i113 pur0cl1ial0 wird innerhalb der Grenzen derParochie ge

übt. Die Einrichtung der Pfarrfprengel gehört zu den Gegenftänden ge

mifchter Natur27) und erfolgt daher durch die BifchöfeW) unter Mitwir

kung des Staates. Sind die Grenzen der Parochie genau bekannt) fo ift

eine Veränderung derfelben durch Privatwillkiir oder Verjährung un

zuläffig1l9). Dagegen kann freilich durch vierzigjährige Präfcription

' ein Zweifel uber die Grenzen gehoben werden 30). Fiir eine gehörig

gefchehene Abänderung fonft bekannter Grenzen wurde eine prueßorjplio

jmme-.morjalis »entfcheiden. .

Die Pflichten des Pfarrers ergeben fich im allgemeinen aus der

Bedeutung feines Amtes uberhaupt und den fiir die einzelnen kirchlichen

Handlungen geltenden Vorfchriften im befonderen. Hervorzuheben ift

aber namentlich die Refidenzpflimt und die perfönlime Verwaltung 31).

Stellvertretung oder Unterfiilhung durch andere Geiftlime kann nur

aus gefehlichen Griinden erfolgen. Diefe felbft find nach und nach in

eigenthiimlimer Weife fefigeftellt worden 32).

Eine Stellvertretung) Vicariat) wird nothwendig) wenn

der eigentlich zum Pfarramte Berufene- daffelbe nicht verwalten kann.

Seit dem neunten Jahrhundert wurden nicht felten einzelne Pfarrftellen

geiftlimen Inftituten (Klöftern und Stiftern) überwiefen (incorporirt)

oder mit einzelnen Stiftsftellen verbunden (unirt)) mit der Verpflichtung

den Gottesdienft felbft in der erforderlichen Weife wahrzunehmen. Von

Seiten des geifilimen Jnftitutes) welches die Einkünfte im ganzen zog)

wurde dann dem Bifchofe ein Vicar präfentirt) der mit der Eongrua

verfehen) wie ein wirklicher Pfarrer fungirte. Der eigentliche Inhaber

der Pfarrgitter heißt hier p a r 0 c 11 u 8 p r* j n) i t i e u 8 30). Das triden

 

26a) Preuß. Hhpothekenordnung von 1780 Tit. l) h. 48.

27) S. z. B. Edict über die Rechtsverhältniffe des Königreiches Bayern

in Beziehung auf Religion u. f. lv. vom 26. Mai 1818 h. 76) Nr. 5. Allgem.

preuß. Lande. Th. ll) Tic. x1) Z. 238 flg.

28) C. 3. ll. (l0 00rl03jj8 ueclilicnnais (lll. 48). (6l0nnncl0r lll. o. 1180).

(Zone. 'l'ri.l. e088. xxl'. cap. 13, (l0 reform.

29) (l. 5. (Inn. llkl. qu. lll. (60lu8lu8.). (L. 4. ll. .l0 p3k00l1ll3 (lll. 29).

(llrhun. ul). -

30) (l. 6. (Lan. lil-ll. qu. lll. (C0110. lijapnn. u. 619). Das 0.9.x. e10 prn0- *

gcriptioujhus (ll. 26). (6r0g0r l. u. 597) fpricht von dem Falle) daß wenn die

Pfarrgrenzen mit geiviffen Grundftücken fchließen) durch 40jährige Prcifcription

die Grenzen diefer 10er befiimmt werden können.

31) (Lone. 'l'rjcl. 8083. lllllll, cup. l. (l0 reform.

32) M. f. iiberhaupt außer der im Eingange Anm, *1 citirten Literatur

.[. lioll0r, (l0 genurna i003 01 813m8 purocliinlitnliv prjrnjtlene 0lu8qu0 priucjpjo

010. und eiusclem: (l0 jurlbus para-eiii primiljei, 'kr0ejr,1752 4. und in Zoliruiclt,

thesaurus juris 000105. 70m. lil. ni'. lil] und lllll.

33) M.)vgl. darüber c. 1. li. (l0 cnyellig 1n0nuol10rurn(lll. 37). 6. un,

00.1. in 710 (lll. 18).
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tinifme Coneil benimmt darüber) frühere Verordnungen einfchärfend u))

Folgendes 3U): benen-rin erobern-alien cure-ia, quote oeiliiaciralibur uoiiegiali

89i] eiiie Ecole-mii.) 'el monuolerjir.» lraoeijcjix ren coilegjiß au'. niir locis

quibuzeumque per-point) anne-xa reperiuutur, ab arciinariis - 'leite-nur

-- qui proourent, ut per "toni-we jclaneoa Elium perpeluoe, niri

juris -- einen* expecijre rjcielrilut, ni) ein cum karriere partie iruclnum,

au! major-i e61 minorj, .rbilrio ipaorum orciinnriarirm portione, ene-ro

Zuper car-ca re aßeignaucia) jbiliem nennt-naar. animal-um aura -*

exerceaiur. Das Verhältniß gefialtete fich aber bisweilen auch fo) daß)

da dem Inhaber der Pfarre die Verwaltung der Spiritualien felbfi

eigentlich odlag) er aber diefelbe nicht übernehmen konnte) er felbft

mit Genehmigung des Vifchofs fich einen Vicar befiellte. Der Inhaber

der Pfarre heißt hier yakoon ua p rincipäiie, dem eine onen liabi

tuaiir zufieht) vermöge deren er über den p a ron i1 n 3 3 u i) 8 ritut a3 35),

der die cure] aciuaije befißt) die Aufficht führt. Die obige Befiimmung

des tridentinifazen Conrils paßt auch auf diefes Verhältniß. Viele

folcher Inftitute find übrigens untergegangen und die Vicare meiftens

wirkliche Pfarrer geworden) da die Stellen felbft den Charakter eigener

Pfarreien erhielten 36). Sonfi aber ift das Verhältniß) wo es noch

befieht) nach den Fundationen) Verträgen und Herkommen zu beurtheilen.

Pfarrgehilfen kommen jeht noch aus verfchiedenen Veran

lafiungen vor. Wenn ein Pfarrfprengel fo groß ift) daß der paroclius

den kirchlichen Bedürfniffen allein zu entfprerhen nicht im Stande ifi)

auch die Vorftände eine Theilung der Parochie nicht gefiatten) fo müfien

fo viele Pfarrgehilfen luiae-paslares, oooperaloi-EZ, cap-ri

iani) befiellt werden) als das Bedürfniß erheifciyt. Die Anordnung

erfolgt entweder durch den Pfarrei felbft) unter Genehmigung des

Bifmofs oder von diefem er oiiiojo 37). In der Regel werden fehr die

in den bifchöflichen Seminarien gebildeten jungen Geifilimen zu folcher

Aushilfe verwendet und die Caplanei als eigenes Kirchenamt den

felben übertragen. Ueber das Verhältniß der Eapläne zum Pfarrer

und zum Bifclhof entfcheiden partikuläre Befiimruungen 38)) naeh

welchen jene oft nur temporär-ni, ati nulum iipizcopi 3111071171123 find.

Z4) S. z. B. Concii.ii10guntin.3.1225 cap. 12, n. 1261 o. 42 (ii n ri r l1 ei m ,

(Ioncjl. (jermnnine "l". lil. 10i. 523. 619.

34a) Z888. Kill. cap. 7. (l0 reform.

35) So wird in einer preußifchen Urkunde vorn Jahre 1402 unterfebieden.

ueber das Verhältniß felbft f. c. 30, x. (le prnebenäjs (ill. ö)) (lnnoceut. lil.

u. 1215).

36) Der unterfrhied der cure. iwbiiuaijg und nclunlis ift übrigens noch

neuerdings in der Bulle (ie Zeiluie anime-rum für die preußifGen Bisthümer an

erkannt worden.

37) (Zone. 'l'riä. 3638. Lilli. cup. 4. .ie reform.

U?) M. f. z, V. das preußifme Allgem. Landrewt Th. ll) Tit. iii) s, 510
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Nach dem geltenden Rechte find die franzöfifwen Succurialpfarrer (d. h.

Nebenpfarrer mit einem Gehalt von 500 Franken)) wie fie fich auch in

Belgien) in Rheinpreußen und fonfi finden) ebenfalls nach dem Willen

des Bifchofs verfeßbar) wogegen in neuefter Zeit vielfach angekämpft

ift38*'). Die Befiellung eines GehilfenF rjoarjn8, erfolgt auch dann

durch den Bifcloof. wenn der Pfarrer wegen .KrankheitF Alters. Abwefen

heit an der Amtsverivaltung momentan gehindert wird. Insbefondre

wird aber ein rj0i1rjo8 oder ooaclintor nothwendigF wenn der

yoroadno dem Amte gar nicht vorfiehen kann) wegen einer Krank

heit39) oder wegen unwiffenheit40). ohne daß aber, weil eine fonfkige

unwürdigkeit nicht vorhanden ift. eine Entlaffung vom Amte erfolgen

darf. *Dann wird dem Eoadjutor die Seelforge übertragen und durch

den BifGof eine Eongrua feftgefeht. Daffelbe tritt ein. wenn ein Viral*

an einer vacanten Stelle. bis zu deren Wiederbefeßung) angenommen

werden muß41). Die friiher übliche Aushilfe in der Seelforge durch

ordinirte Regularen zu beftimmter Zeit (Station) Zlöfwlläklj) ift fpäter

befeitigt worden 42); dagegen find öfter die an Nebenkirchem Filialen.

Eapellen angeftellten Geiftlimen tierpflichtetj dem paroobng der Haupt

kirche erforderlichen Falls Hilfe zu leifien 43). An und für fich haben

folche Eapläne aber ein feftes Amt44).

In der evangelifwen Kirche45) wird der Begriff des

Pfarramtes und i118 poroclnnle zwar in den wefentliclofien Beziehungen

nach dem Princip des tanonifchen Rechtes beurtheilt) er erleidet aber

dadureh eine bedeutende Modification. daß der Pfarrer nicht über) .

fondern in der Gemeine fteht und daß demfelben keine Iurisdiction im

P-farrfprengel gebührt. Die gute Ordnung und der kirchliche Organis

3811) S. die organifrhen Artikel vom 18, (Iorminal x (8. April 1802) Art.

31. (Hermans. Handbuch der Staatsgefeßgebung über den chrifilimen

Eultus am linken Rheinufer Bd. l. S. 493).

39) 6. 3. ll. rio clerico negrornnte (lll. 6): (le rectoribns eccleoine leprue

mncula 118q118 ncleo infeetis, qnocl nltnri geri-ira 11011 1103811111, nec eine 111713110 eren

clnl0 601-11111 , qui 8311i 811111, uccleßjns jngrecli , ([1101] e18 (lnniluß e81. coutljutor, qui

eurem [int-out ernimarunr etc.

40) (Lone. 7111i. 8688, lllll. cap. 6. (le reform.

41) 6011-: 'l'ricl. 11988, lllllll. cap. 18. cle reform.

42) S. oben Anm. 16 und über dies Verhältniß überhaupt ile 11 Leyen,

i118 eccl. 1111i'. p. l. til. ]ll. cap. 7-9.

43) Vgl. z. B. die erzbifrhbfliaie cölnifohe Initruction vom 31. Juli 1826

pro ricnriis 711l ßuoellnrn re8i1lenijb118. (Sammlungen der Verordnungen der

geifilichen Qberbehbrde zu (Cbln (Cöln 1837 8.) S. 24 flg. P odefia. Samm

lung der wirhtigfien Verordnungen feit der Wiedererrirhtung des Erzloisthurns7

Eöln 1851, S. 14 flg.

44) M. f. z. V. (l. 8. ll. (le ljljiz prerbgterornrn (l. 17). (nlexnncler lll.)

„persona 8611 1161118111118 einen-ine cnpellue“. Vgl. noch Schefold a. a. O.

Bd. l) S. 323.

4ö) Vgl. befondere l. ll. Ziibrner, i113 ynrocbiale rede. l7, cap. 1. eq,

Eichhorn Bd. l) S. 751 f.
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mus erfordern) daß einzelnen fähigen und befonders berufenen Geiftliciyen

beftimmte Wirkungskreife angewiefen werden) alfo eine Gemeine) für

welche jene alle diejenigen Handlungen vollziehen) die nur von einem

ordinirten und beftellten Kirchendiener verrichtet werden dürfen. So

wird der evangelifciye Geiftliriye P rediger) alfo Verwalter des Lehr

amtes fiir die Jugend und die Erwamfetienz Priefteriö)) alfo Ver

walter der Sacramentez Paftor) worin theils die Seelforge liegt) in

der Anwendung auf die einzelnen Glieder der Gemeine) theils die allge

meinere Leitung kirchlicher Angelegenheiten) wie oer Armenpflege) der

Theilnahme an der Adminiftration des Kirchengutes u. f. w. Die in

allen diefen Beziehungen dem Geifilichen zuftehenden Rechte und Pflich

ten find im ganzen) foweit das Princip der evangelifchen Kirche nichts

ändert) mit denen der römifciz-katholifmen Pfarrer übereinfiintmend 47).

Die Functionen des Predigers) Priefters und Paftors find in der Regel

mit jedem Pfarramte verbunden) bisweilen find aber diefelben gefondert

und in verfchiedener Weife getheilt) fo daß zwifchen Pfarrer oder Paftor

und Prediger) auch wohlPaftor primarius) Oberpfarrer) Diaconus)

Subdiaconus u. f. w. unterfchieden wird. Die mit diefen aus der

katholifclhen Kirche beibehalteneu Prädikaten zufammenhängenden Rechte

und Pflichten find local fehr verfchieden. Bisweilen hat der erfte

Geiftliche den Bow) der zweite den Nachmittagsgottesdienfi zu leiten)

oder jener i| allein zur Seelforge berechtigt)) oder der Paftor hat das

Aufgebot und die Beerdigung) der Oiaconus die Trauung und Taufe48).

Das Verhaltniß der iura 8t0|ae ift im allgemeinen wie in der katho

lifchen Kirche. Bei den Reformirten pflegen indeffen Stolgebühren

gar nicht entrichtet zu werden und bei den LutherifGen find fie in der

neueren Zeit öfter abgefchafft und die Pfarrer firirt befoldet worden 49).

In Preußen ift wiederholt von den verfchiedenen Provinziallandtcigen

ein deshalb bezüglicher Antrag geiiellt werden. Im achten Landtags

abfchiede fiir Schlefien vom 27. December 1845 ift aber die Befäzluß

46) Eichhorn a. a. O. Bd, l) S. 698 Anm. 1 erklärt den „von älteren

Schriftftellern oft gebrauchten Ausdruck: das priefierlicite Amt für ganz

unpaffend“. Allein auch neuere Schriftfleller (Kliefoth) Harms u. f, w.)

bedienen fich ganz deffelben) freilich nicht in fo allgcmeinerVedeutung) wie die

älteren) fdndern im unterfchiede vom Lehramte und dem Pafiorat) und in diefem

Sinne diirfte) unter Anerkennung des allgemeinen Prieflerthums aller Chrifien)

derfelbe nicht unpaffend fein.

47) Das Einzelne beruht auf partikularrccittlichen Feftfehungen. M. f.

z, B. das preuß. illlgem. Landrecht Th. il) Tic. xl) Z. 318 flg.) verb. S.237 flg.

Die rheinifch-wefiphälifclte Kirchenordnung vom i5. März 1835 S. 66 flg.

48) So ifi's in mehreren preußifmeti Städten. Aehnlich in Hamburg

(f. Rheinwald) allgem. Repertorium Bd, 7]) S. 126).

49) Fer d. F riedr. Fertfch) das Veichtgeld in der protefiantifcizen

Kirche) feine Entftehung und die Nothwendigkeit feiner Abfehafiung) Gießen

1830 8. Joh. Aug. Heinr, Tittmann) über die Firirnng der Stolge

bühren und des Schulgeldes) Leipzig 1831 8.
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nahme ausgefproclyen. daß fchlechthin dies fich nicht gefeßlirl) durchführen

laffe. da eine wefentlirhe Umwandlung hergebrachter Verhältniffe ein

treten müßte und das Bedürfniß dazu nicht fo allgemein anerkannt ift.

daß überall einebereitwillige Mitwirkung zu erwarten ftände. Hiernach

bleibt alles dem uebereinkommen der Betheiligten im einzelnen Falle

überlaffen. -- Die Entrichtung der Stolgebühren erfolgt an den com

petenten Pfarrer auch dann. wenn der Parochian fich eines anderen Geift

lichen bedienen will. Diefe Paromialpflicht ift jedoch gewöhnlich eine

befchränkte. indem gewiffe heilige Handlungen derfelben nicht unter

worfen zu fein pflegen. wie das heilige Abendmahl und die Confer

mation00). Außerdem pflegen auch manche Perfonen von der Parochial

pfli>)t befreit (erimirt). alfo die Wahl des Geiftlimen überhaupt ihnen

frei gegebenzazu fein. Nach den Gefeizen gehören dazu gewöhnlich

Militärperfonen 51). Civilbeamte 52) u. a. 1111). gewöhnlich wohl darum.

weil angenommen wird. daß diefe Perfonen ein völlig wirtfames Domicil

an ihrem Aufenthaltsorte nicht befihen 01). vom Domicil aber im allge

meinen. wie nach tanoniichem Rechte. die Paroctiialverbindung abhängt.

Gegen Eremtionen fprechen übrigens gewichtige Gründe 51*). weshalb

in neuerer Zeit mehrfach deren Aufhebung beantragt worden iii. In

Preußen ift bereits durch Verfügung des Minifteriums des Innern

vom 2. Januar 181750) ausgefpromen worden: Die Eremtionen der_

Civilperfonen von der Parochie-follen aufgehoben werden. Dagegen darf

dem Eingepfarrten. wenn er fich bei dem Pfarrer _feiner Parochie ge

hörig meldet und die Stolgebühren entrichtet. das Oimifforiale ni>)c

verwrigert werden u. f. w.; doch ift diefe Beftimmung noch nicht in's

Leben getreten. ja es ifr fogar der in der rheinifch-weftphälifchen Kirchen

ordnung vom 5. März 1835 Ö. 2 enthaltene Grundfaß der Aufhebung

der Eremtion fpäterhin wieder fufpendirt worden. Die Einrichtung

 

50) So nach dem preuß. Allgem. Landrecht Th. ll. Tit. >11. Z. 422. Bis

weilen erfordert aber die Wahl eines anderen Beirhtvaters die Genehmigung des

früheren und felbft der vorgefeßten Behörde. Dies ift bei Landgemeinen be:

fonders dadurch zu rechtfertigen. daß die Wahl eines anderen Pfarrers etwas

Auffallendes hat, S. Eichhorn a. a. Q. Bd. l. S. 755.

51) So nach dem Preuß. Landrecht a. a. O. Ö, 278 flg. Verb. Militär

kirchenordnung vom 12. Februar 1832 Z. 34 flg.

52) Das preuß. Recht a. a. O. S.283 erimirt: iämmtliche zum Cioilftande

gehörige königliche. in ivirkächen Dienften ftehende. oder Ticularrathe und andere

Bedienten. Das kurheffifche Regulativ vom 19. Januar 1795 (Sammlung

der Gefrtze Bd. '11. S. 633) befchräntt diefe Eremtion auf folche Räthe in der

Nefidenz.

53) M. f. z. B, das königl. fiichf. Regulativ für Dresden vom 7. Iuni

1828 (im Coder des fächf. Kirchenrechtes S. 285).

54) So erklärt es z. B. 111111121', im [iromluuriiini juris "1". 111. p. 6076.

55) Mit unrecht fordert umgekehrt Klee. das Recht der Einen allgemeinen

Kirche Bd. [l. S. 57 flg. die Aufhebung der Parorhialpflicht iiberhaupt.

56) v. Kamps. Annalen der gefammten inneren Verwaltung Vd. 1.

H. l. S. 127 f.

11111. 32
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?der Paroeloialfprengel ift auch nach evang-elifclyem Kirrhenzrdehteine g.

mifchte Angelegenheit57) und die gemeinfchaftlihen Beftimmungen

iiber 'Pfarrgrenzen “find nach demfelben ebenfalls maßgebend 51!).

Als Gehilfen der Pfarrer erfcheinen ni.>)t felten die vorhin

erwähnten zweiten Prediger. auch *wohl Neckar-en an Schulen u. a..

welche bei der umgefialtuug der r-ömiifch-katholjfGen Kirehenverfafiung

in die Stelle 'der Capläne. Virare u. f. w. getreten find. Zur Strell

vertretung in einzelnen* Fällen *bleibt dem Pfarrer die Wahl eines

Amtsgenofien überlaffen 59). infofern nicht die Vfarrer desKceifes in

befiimmter Ordnung zur Wahrnehmung des Cul-tus verpflichtet find.

was für den Fall einer Vacanz .iu-rh zu gefchehen pflegtW). Bei

»dauernder Verhinderung wird dagegen ein Candidat als *Vicar oder

Adjnnct von dern betreffenden Pfarrer. unter Genehmigung des

.Con-fifiociums. angenommen oder ihm am( altri-jo zugewiefenöl). und

zwar cum iure Wonne-ini oder ohne diefes Anrecht. Wenn der Adjunrt

zugleich die Seelforge in vollem Umfange übernehmen foll. muß er ordinirt

werden. In neuerer Zeit find mehrfach theils Anträge zur Anftellung

ordinirter »Candidaten für die Aushilfe anderer Prediger gemacht. theils

faeon wirklich dergleichen befiellt worden. wie in Baden. Sachfen. Wirr

temberg u. a. W). Wenn evangelifrhe Geifiliche an der perfönlichen

'Verwaltung des Amtes durch Alter oder fonfiige Gründe bleibend ge

hindert werden. erfolgt regelmäßig ihre Emeritirung oder Penfionirung

und die Befiellung eines -Nachfolgers. deffen Verhältniß zum bisherigen

Pfarrer und deffen Familie meifiens durch befonderen Vertrag. unter

Aufficht der geifilicihen Oberen. fefigefeht zu werden pflegt.

H. F. Jacobfon.

Privilegiunr heißt in der älteflen römifchen Sprache ein zum

Narhtheil eines Einzelnen gefaßter VolksfchlußPz in diefem Sinne

57) M, f. z, B, Preuß. Inftruction für die Regierungen vom 23. October

1817 s. 18 o. Cabinetsordre vom 31. December 1825. Refcr. vom 29. Juni

1829 (v. .Kamp ß Annalen Bd. Lilli. H, ll. S. 369 flg).

58) Anerkannt in einem Refrript des geifilicioen Minifieriums an das Con

fiftorium zu Coblenz vom 29. Januar 1838 (v. Kampß Annalen Bd. Olli.

H, ll. S. 34er).

59) Allgem. Landrecht Th. l]. Tit. x1. h'. 506 flg.

Ö 60) S. z. B. rheiniim-ivefiphiilifche Kirchenordnung vom 5. März 1835

. 33 flg.

61) Allgem. Landrecht a. a. O. S. 515 flg. Königl. fiichf. Verordn. vom

15. März und 30. Auguft 1832 (Coder des fächf. Kirchenrechtes S. 350 flg.).

Ledderhofe (Pfeiffer). kurheffifmes Kirchenrecht Z. 313. 320. 412.

Schlegel. hannöverfches Kirchenrecht Bd, ll. S. 407 flg.

62) M. f. darüber die Verhandlungen der prenß. Provinzialfhnoden von

1844 und der Berliner Generalfhnode von 1846.

1) Urfprünglicl) [ex jo prix-uni 13m. Tic. rie [egibus ll. 19. 661]. bi. a.

er. 20. yrjeue war in der älteren Sprache gleichbedeutend nach lehterer Stelle

mit sjngulus. Daß ein zum Nachtheil eines Einzelnen gefaßterVolksbefci-luß

prjrjlegjum genannt wurde. beweifi das Verbot in den zwölf Tafeln.
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waren Privilegien durch das Zwölftafelgefeß verboten ii). In der

fpäteren Kunftfprame der romifchen Rechtsquellen ifi prieilegium gleich

bedeutend mit i118 Zinguiuro 3), i118 .aiugulere bedeutet bei den Römern

einen von dem reinen Rechtsgebiete. es fei diefes i118 oder 11eq11il118. ab:

weichenden Rechtsfah. welcher in der von dem Rechte verfchiedenen

uljljlcis oder 11ece88ii118 feinen Entfiehungsgrund hat. von welchem daher

gefagt wird. er gehe gegen die ratio iuri8 4). Fiir das auf dem reinen

Rechtsgebiete entfpcungene Recht im Gegenfalze des i118 8ing11lare wird

bisweilen der Ausdruck i118 1-.011111111116 gebrauchtö). Am häufigfien wird

das i118 einguiure bei den Römern durch den Arts-druck prjujioZiuul be;

geichinetö). wornach letzterer Ausdruck nun abweichend von der älteren

Zeit eine Begimfiigung bedeutet. Das i118 8i11Z11|aro ifi fie-ts befchränkt

auf gewiffe Perfonen. oder auf gewiffe Sachen gewiffer Perfonen. oder

auf gewiffe Rechtsgefmäfte. bald mit Rücklicht auf gewiffe Perfonen.

bald ohne diefelbe; es kann als an omales Recht im Gegenfaße des

regelmäßigen Rechtes (i118 (3011111111116) bezeichnet werden 7). Beide.

das i118 0011111111119 und 3111131111119, haben mit einander gemein. daß fie

auf dem gemeinfamen Boden des Rechtes entfianden find und beide

zufammen das Recht ausmachen; denn das Recht. wel>)es die Regel

auffiellt. beftellt zugleich die als i113 8ing11lt1ro erfcheinendeu abweichen-den

Rechtsfcihe. Dadurch unterfcheiden fich beide von dem. was heutzutage

ausfmließlicl) P rivilegium genannt wird. nämlich ein in Anfehung

beftimmter Perfonen oder Grundfiiicke durch den Gefehgeber erlaffenes

Ausnahmegefelz. wodurch befondere Rechte fiir die fragliche *Perfon oder

Suche vor anderen begründet werden 8). Wenn ein folches Ausnahme

2) „ 111111111311 no 11-1-0311110“ waren die Worte der zwölf Tafeln. Cie. 6o

leg. li. 4. 19. 01-111. pro 60m0 o. 17. pro 821110 o. 30. ueber die Bedeutung

von pririlegium in den zwölf Tafeln giebt es fehr verfcbiedene Anfichten. Sie

find zufammengeftellt und beurtheilt von Dir-lien. civil. Abhandl. Th. l. S.

247 f.. welcher die hier angenommene auf Cie. 116 [eg. ll. 19. Weit.,

61111111. lll. 27 rgefiiißte Bedeutung billigt.

3) Save' gn h.. Shit. des heut. eben. Rechtes Bd. l. S. 62.. 68.

4) l.. 16. l). (1. 3). Der Ausdruck i115 8111311111112 kommt außerdem vor in

1.13. 1). (13.1) 1.. 23. Z. 3. 9.010,3.) (n23. s. 1. 1.44. Z.1.1).(41.2.)

[..4-1. S.31. l). (41. 3.) Savignv a. a.O.S. 61. Note 11.1110 auch noch andere

Ausdrücke für iu8 8i11g11le11e angeführt werden.

5) 1.. 12. (1. (4.4.) 1.. 7. 11128.3.) 1.. (ei. 1),(28.6.) 1.20111. [n31.

s, 1. l.. 311S. 4. 1.. 3. 8, Z. 1. o, (29, 1.) _

- f), (27. 1.)). von Privilegien mancher Gläubiger i111 Concurfe. wie in dein

6) In diefem Sinne ift die Rede von Privilegien der Soldaten bei Tefia

menten(l..16.0.(28.6.)l..40. l). (26. 7.). von Privilegien gewiffer Perfonenaus

Gründen zur Ablehnung einer ihnen angetragenen Tutel und Cura (l.. 30.6. 2.

Digeiientitel (Io 11211118 nuctoritute iucijcia po88i6en1ii8 42. 5. Savigny a. '.

O. S. 62. . ,e

7) Savigny a. a. O. Gewöhnlich werden die Ausdrücke allgemeines

und befonderes Recht dafiir gebraucht.

8) Auf diefen unterfchied macht aufmerkfam S a vi gn o 121.31. Q. S. 63.

3
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gefeh fiir alle oder mehrere gleichartige Fälle gilt) fo heißt es P civi

legium im engeren und eigentlichen Sinne) zum Unterfchiede von der

Dispenfation) wodurch eine Ausnahme nur für einen einzelnen

Fall begründet wird 9). Wird durch ein Privilegium die Berechtigung

'zu gewiffen von der befonderen Geftattung des Staates abhängigen

Gewerben ertheilt) fo heißt es Conc-effi o n10). Die Lehre von den

Privilegien in dem heutigen Sinne ift eigentlich dem Gebiete des

Civilrechtes fremd) obgleich fie bisher fafi immer in dem allgemeinen

Theile defielbeu mit abgehandelt worden ifiz fie gehört vielmehr in das

StaatsrechtU)) und es find daher die in den Quellen des römifcizen und

canonifchen Rechtes enthaltenen Beftimmungen über Privilegien nur

mit Vorfimt anzuwenden.

- Eintheilungen der Privilegien find mit der neueren Kunfi

fprache angehörigen Ausdrücken: 1) pr. iaedrabilja und 0c1i08a,

'je nachdem fie zum Vortheil oder Nachtheil des Privilegirten gereichenz

eine Eintheilung) welche auch von .Oispenfationen gilt) eigentlich aber

aus dem wiffenfmaftlimen Gebiete ganz verbannt werden follte) weil

Ausnahmegefehe zum Nachtheil gewiffer Perfonen den Charakter der

Ungerechtigkeit und Willkür an fich tragen) daher felbfi der Begriff des

-Privilegiums häufig blos auf giinftige Ausnahmegefeße befchränkt

'wird12). 2) yr. zrer8onaliä und rec-iin, je nachdem fie einer

ibeftimmten phyfifmen oder moralifchen Perfon oder einer Sache ver»

liehen find. Letzteres ift gewöhnlich zu Gunften eines befiimmien

Grundfiückes gefmehen) fo daß das 'diefem verliehene Recht auf jeden

'Befitzeg jedoch oft unter der Bedingung perfönlicherQualification über:

geht13). Die Vermuthung ift zwar mehr fiir das perfönlicite als

dingliche Privilegiumz es kommt aber dabei mit auf die Befchaffenheit

jedes einzelnen Privilegiums an) um auf die 'Abficht des Ertheilers zu

fchließen. Privilegien) idelche einer phyfifcizen Perfon ertheilt find)

gehen nicht auf die Erben über) ohne Riickficizt darauf) ob fie con

ventionelle oder fogeir durch einen onerofen Titel erworben find. 3) pr.

akijrmaiira und negative. je nachdem dadurch die Befugniß zu

einer fdnfi-nicht gefiatteten Handlung oder zu einer fonft nicht erlaubten

1

9) In den rbmifchen Rechtsquellen heißen die Dispenfationen r0o3tituii0ne3

per8dnuies (Z. 6. [n81. 1. 2. l.. 1. 2. i). (1. 4.)) oder auch private. prirjlegia.

l.. 4. 6. '(11. 15. 3.

- 10) Die Concefiionen haben gewöhnlich ihren Grund in den Finanzregalien

?es Staates oder in der Polizeigefesgebung. Schmid) teutfches Staatsrecht

. 66. *

11) Die Gründe dafiir fiehe bei Sintenis) gemeines (Zivilrecht Bd. l)

S. 81*.

1.2) Glück) Erl. der Pand. Bd. ll) S. 555. Schmid a. a. O. Sin

tenis a. a. O.

13) Manche nennen die Privilegien) welche befondere perfönliche Qualifi

catidn verbunden mit dem Vefitze der Sache vorausfeßen) pr. mixen,
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Unterlaffungertheiltwird. 4) pr. eonrenlionulin und station-i,

je nachdem fie durch einen Vertrag oder ohne folchen durch bloße Gnade

des Regenten erworben find 14). 5) pr. 0119-033 und Zrnluitn,

je nachdem ein Aequivalent für das Privilegium gegeben wird oder

nichtiö). 6) yt'. exciußjun und nonexeinejyn, je nachdem mit

dem Privilegium zugleich ein Verbietungsremt gegen Nichtprivilegirte

verbunden ift oder nicht, Die Ertheilung der Privilegien gehört)

weil fie Ausnahmsgefehe find) nur für die gefehgebende Gewalt) außer

infofern fie im Regierungsrechte der Gnade ihren Grund haben16) oder

Conceffionen Anwendungen fchon befiehender Gefege find. Zu Zeiten

des teutfchen Reinyes war die Ertheilung der Privilegien ein Refervat

recht, des Kaffees) wobei in der Regel eine Concurrenz der Reichs

fiände nicht fiattfand17). Außerdem lag in der Landeshoheit der

Reichsfiände die Befugniß zur Ertheilung der Privilegien für die ein

zelnen Reichslande) wobei in der Regel die Niitwirkung der Landftände

ausgefchloffen war 1Ü). Seit Auflöfung des Reichsverbandes fteht die

Privilegienertheilung den einzelnen Vundesgliedern für ihre Staats

gebiete zu) wobei landftändifclje Mitwirkung infofern nöthig fein kann)

 

14) Die Richtigkeit diefer Einthrilung wird beitritten. Klüber) djfentl.

Recht des teutfchen Bundes S. 485 nimmt bei jedem Privilegium einen Vertrag

an) gleichviel ob es auf Widerruf oder für immer) unentgeltlich oder gegen ein

Aequivalent ertheilt wird. Schmid) Staatsrecht Z. 67 hingegen beftreitet)

daß ein Privilegium als Vertrag betrachtet werden könne. Wenn gleich ein

Privilegium ein Act der Gefeßgebung ift) fo geht doch fehr häufig ein Vertrag

der Ertheilung deffelben voraus und die Erthrilung des Priviiegiums ift nur

der Art) durch welchen der Vertrag von Seiten des Regenten erit feine Perfection

erhält) indem aus den vorher-gegangenen Verhandlungen ein crzwingbares Recht

auf Ertheilung des Privilegiums nicht abgeleitet werden kann. Da befonders

in der älteren Zeit die Landesfüriten die Privilegien meiftens im fiscalifchen

Jnterojfe zur Vermehrung ihrer Einkünfte ertheilten) der Fiscus fich aber auch

verpflichten kann) fo follte die Vertragsnatur gewiffer Privilegien nicht bezweifelt

werden; die Ertheilung des Privilcgiums ift nur als dei-Act anzufehen) wodurch

fich der Regent verpflichtet und er handelt dabei in doppelter Eigenfchaft) einmal

als Repräfentant der moralifihen Perfon des Fiscus und dann als Gefeizgeber.

Auch die Gefehichte rechtfertigt die Vertragsnatur der Privilegien. Die meiften

Privilegien wurden fonfi im Wege der Jnfeudation verliehen und diefer lag

immer ein Vertragsoerhältniß) der Lehenscontract) zum Grunde.

15) Von Manchen wird diefe Eintheilung nur auf die oertragsmäßigen

Privilegien bezogen) wie von Glück Bd, li) S. 9. Dies ift nicht zu billigen)

da Privilegien gegen ein Aequivalent gegeben fein und doch auf bloßer Gnade

des Negenten beruhen können. Man denke nur an .die Dispenfationen.

16) Häufig werden auch Abolition und Aggratiation zu den Privilegien

gezählt. Sie haben aber vielmehr in dem Regierungsremte der Gnade ihren

Grund. Schmid) Staatsrecht s, 50.

17) Doch enthielt die Wahlrapitulation Art, iill) Ö. 3) 4 Vefchränkungen

diefes Refervatrechtee) namentlich in Anfchung zu ertheilender Monopolien und

folcher Privilegien) welche mit den Hoheitsremten der Reicbsfiände collidiren.

18) Ausnahmen fanden häufig ftatt) wenn das Privilegium einen Gegen:

ftand betraf) wobei es nach der Landesverfaffung der landfciindifchen Zuflimmung

bedurfte) namentlich bei Ertheilung von Steuerfreiheiten. '
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als das Peivilegium in Hoheitsrechte einfchlägt) deren Ausübung nach

der Landesverfaffung Eoncurrenz der Landftände erfordert19). Vom

teutfchen Bunde kann ein Vrivilegium nur in Folge freiwilliger Ver

einbarung fämmtlicher Bundesglieder ertheilt werden110). Bei Stan

desherren) Grundherren und fiädtifmen- Magiftraten ift die Vermnthnng

gegen das Recht Privilegien) auch geringere) zu ertheilenz vielmehr

haben fie den Beweis diefes Rechtes) für jede Art von Privilegien be

fondees zu führen. Bisweilen ift 'ihnen ein befchcänktes Verleihungs

recht (ins freiburg-joint!) minus r. mini-mum) zugefianden 21). Durch die

Ertheilung eines Privilegiums wird die Ertheilung eines gleiazen Vri

vilegium-s an einen Anderen) felbft an demfelben Orte) nicht gehindert)

weil die Vermuthung gegen eine bei der Ertheilung vom Regent“.

beabfimtigte Befchränkung feines Hoheitsremtes ifi. Selbft durch ein

Boehm-men kann fich der Regent hier nicht die Hände bin-den) weil ein

folches die Ausübung eines Hoheitsrechees betrifft. Nur wenn das

Privilegium feiner Natur nach ausfmließend ift und durch ein anderes

ähnliches Puivilegium vereitelt werden würde) kann eine Befmränkung

des Regenten in Ertheilung eines gleichen Privilegiums angenommen

werden) weil fonft dadurch das wohlerworbene Recht des früher Privi

legirceu verlegt, werden würde 22). Die E ont u r renz der Privilegien

anlaugand)) fa kommt es darauf an) ob die mehreren Perfnntn ertheilden

gleichen Privilegien neben einander ausgeübt werden können) ohne fich

in ihrer Ausübung zu hindern) oder ob die Ausübung diefer Privilegien

neben einander unvereinbar ift. I'm erften Falle gelten, beide Print:

legien) und keiner der Privilegirten darf den andern in der Ausübung

hindern. Tritt unter mehreren Privilegien eine wirkliche Eollifion ein)

fo ift zu unterfmeiden) ob die mehreren Privilegien zu gleicher Zeit oder

zu verfchiedener Zeit ertheilt worden find. Im erften Falle geht es

zuvdrderfi nach der über den Eollifionsfall etwa getroffenen Beflimmung

des Gefeßgebers bei der Verleihung) in Ermangelung einer folchen

19) Klüber a. a. O. s. 485.

20) Die Grundgefehe dcs Bundes fprechen fich daeübermicht aus. Denn

unter den. gemeinniißigen Anordnungen. welche die Bundes-arte Art. 6, dem

Plenum der Bundesverfammlung zuweift) und» die WienerSlußqcte v. 5. Mai

1820 Art. 64 durch freiwillige Vereinbarung; in- das Leben gerufen wilfqn will)

ift Ertheilung von Privilegien wohlnicht. zu verliehen; wäre dies) fo würde die

im Terre aufgefiellte Behauptung dadurch beftiitigt. Dein inder Bundesarte.

Art. 2 ausgefprochenen Zwecke des Bundes ift Pririlegienertheilnng völlig

fremd.

21) Klüber a. a. O.

22) Zu Zeiten des Reiches waren die Reichsgerichte auch darüber zu- ee

kannen befugt). ob ein Reirhsftand neben einem bereits beilehenden- Privilegium

ein gleiches, zu verleihen befugt fei) weil vermsge der Reichsäußizgewalt die

Reining-richte felbft Acte der, Regierungsgewqlt der Reichsftiinde- zu ihrer.

Cognitive). und Entfaieidnng zu, ziehen befugt waren. Bei, der Stellung der

Zaötdrsgerjcdte gegen den Souverän ift eine gleiche Weft-grüß derfelben. nieht zu

e aup en.
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Vefiirnmung find beide Privilegien gegen einander nach gemeinen'

Rechte zu beurtheilen) fo daß fie gegen einander ihr Privilegium- nicht

ausüben können; fie können, aber jeden Dritten von demfelben Rechte

ausfchließen. Im zweiten Falle geben Einige dem älteren Privilegium»

den Vorzug 23)) Andere ziehen unbedingt das neuere vor24)z noch Andere

unterfcheiden) ob das ältere Privilegium .ein gratiöfes oder conventio

nelles lei und ziehen im erfren Falle dns neuere vor 25). Nach der rich:

tigen AnfiGt hat das ältere *privilegierte den Vorzug) weil das neuere

zum Nachtheil des älteren gereichen würde und kein Privilegium den

Rechten. eines Dritten zuwider fein darf 2(i). Ana) ifi die Aufhebung

des älteren Privilegiums durch das neuere nicht als in der Abficht des

Ming-ders: liegend anzunehmen.) außer wenn etwa-das ältere Privi

legium auf Widerruf ertheilt war. uebrigens ifi weniger auf die Zeit

der Ertheilung der Privilegien) als auf die der Bekanntmachung: zu

ieh-rn) gleich-tote bei anderen Gefeßen A7). Die Wirkungen, eines

Privilegiums' find allg e mei n e) welehe den Privilegien mit- anderen

Erleben gemein find) und befondere) welche in der eigenetrVe

fchaffenheit des Privilegiums begründet find) insbefondre fich auf das

dadurch dem Privilegirten ertheilte Recht und die Modalität der Aus

übung beziehen. Allgemeine Wirkungen der Privilegien find: 1) ein

Privilegium ifi erfi von der Zeit an wirkfam.) wo es bekannt gemacht

worden ill) und kann auf die vor der Bekanntmamung defielben ge

23) Glück a. a. O. S, 19 flg. und die dort Note 3.4 angeführten Schrift

fteller.

24) S. die bei Glück a. a, O, S. 21) N. 57 cit, Sarriftfieller.

23) S. die bei Glück a, a. O. S. 21) N. 39 angeführten Saniftfleller.

26) Zwar kann man den Vorzug des Alters nicht auf klo'. 91„ cap. 1

gründen) weil dort prii-ilegintn mit i118 ßjugulnre gleichbedeutend ifi, Eher kann

man fich deshalb auf- can. 19; ll. (2, 26) berufen. cap. 1 (te cnnet. in lil'. (.1) 2)

gehört nicht hierher) fondern handelt nur davon) daß ein allgemeines Gele.

Specialgefrhe) Localgewohnheiten und Localftatuten nicht aufhebe) wenn die

Aufhebung nicht ausdrücklich ansgefprowen fei. Der Vorzug des Alters gründet

fich indefien auf allgemeine Rechtsgrundlage) fo daß es“ inBrzug auf Privilegien

einer befonderen Vefiimmung nicht bedarf. Insbafondre erhält dieieifnficltt

durch die im Mittelalter fo gewöhnliche Verleihung von Privilegien durch In

feudarion eine bedeutende Stütze. Dureh Infeudation wurde ein wirkliches

reales Recht begründet) welches felbft gegen den Lrhenshrmr Wpruelt auf ge

richtlichen Schuß hatte. Der früher Veliehene ging: dam fpäter Veliehewen vor)

wenn fein Recht nimt bereits erlofchen war. Freilieb wurden im Mittelalter

alle Arten der Hoheit-rechte zu Lehen gegeben und der Gefichtspnnkr) daß die

Jnfeudation mit einem Hoheitsrechte ein Privilegimn im heutigen Sinne fei)

war deshalb dem Mittelalter fremd.

27) Darum ilt die öffentliche Bekanntmachung; ertheilter Privilegien in

derfelben Weife) wie die der allgem. Gefeße oder wenigfiens der admiaifirativen

Verordnungen) nützlich und nothwendig) damit fich Niemand mit unwifienbeit

entfehuldigen könne. Nicht zu enwfehlen ift die Vekannvnarhung durch den

Prinilrgirten felbfi) weil fie weniger geeignet ifi) das Pririlegiam zur allge

meinen Kenntniß zu bringen,
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fehehenen Handlungen eben fo wenig) wie ein (Hefen) zurürkbezogen

werden) wenn nicht der Gefeßgeber dem Privilegium zugleich rück

wirkende Kraft beigelegt hatW). 2) Durch ein Privilegium werden)

wie dura) ein Gefeh) alle Unterthanen verpflichtet demfelben nicht zu

wider zu handeln und die Ausübung des dadurch erlangten Rechtes

nicht zu hindern. Jede dem Privilegium zuwider unternommene

Handlung eines Nichtprivilegirten ifi rechtlich unwirtfam I9) und ein

dem ausdrücklichen Inhalte eines vorn Privilegirten vor Gericht ge

hörig producirten Privilegiums zuwiderlaufendes Erkenntniß nichtig 30),

3) Privilegien ftehen den Gefeßen auch darin gleich) daß fich ihre

Giltigkeit und Wirkfamkeit auf den Staat befchränkt) deffen Regent

fie ertheilt hat 31). Die befonderen Wirkungen der Privilegien find:

1) der Privilegirte kann daffelbe infoweit ausüben) als es ihm ver

liehen iftz zur Beurtheilung der Grenzen "einer Befugniß dienen der

Inhalt und die richtige Auslegung des Privilegiums) bisweilen auch

Verjährung oder .iyerkommen 32). 2) Ein Privilegium ift für wohl

erworbene Rechte Dritter ohne Nachtheil und es verfieht fich bei deffen

Verleihung die Claufel) „unbefchadet derRechte Dritter") von felbft-ZZ).

3) Der Privilegirte kann zwar diejenigen) welche mit ihm ein gleiches

Privilegium erhalten haben) wenn das feinige nicht älter und aus

fwließlici) ift. an defien Ausübung nicht hindernz er hat aber ein Ver

bietungsrecht gegen alle Nichtprivilegirte) welche fich daffelbe Recht

anmaßen. 4) Dem Privilegirten fteht zwar die pcichtweife Ueberlafiung

des durch das Privilegium erlangten Rechtes) wenn folches Nußungen

abwirft) an einen Dritten) felbfi bei perfönlimen Privilegien zuz eine

gänzliehe Uebertragung des Rechtes an eine andere Perfon oder Sache

ifi aber unfiatthaft. ueber die Auslegung der Privilegien gelten

28) Beilegung rüctwirkender Kraft i| aber bei Privilegien fehr bedenklich.

Es können dadurch Rechte Dritter) welche in gutem Glauben gehandelt haben)

verletzt werden und möglicher Weile wäre auch ein Entfehädigungsanfprucil an

den Privilegirten denkbar.

29) (np. 10. x. (1. a.)

30) Cop. 21. x. (2. 27)

31) Standeserhöhungen machen anfcheinend eine Ausnahme. Allein deren

Anerkennung außerhalb des Staatsgebietes des Ertbeilers ifi 'eine Folge des

Grundfaßes) daß die jurei .en-ins nach den Gefeßen des Wohnortes zu beurtheilen

find. Auch werden Standeserhöhungen von manchen gar nicht zu den Privi

legien gerechnet. Sch m i d) Staatsrecht s. 66.

32) Ein nach dem Mutter und Inhalt eines anderen ertheiltes Privilegium

(prlrjlnujiiln ati inslul") iii feinem Umfange und Wirkungen nach in Gemäßheit

des Mufierprivilegiulns zu beurtheilen.

33) Es bedarf deshalb nicht der Berufung auf l.. 2. Z. 16. i). (43. 8.)

l.. 4, c). (8.48.) Die Wahlcapitulation Art. xe) Z. 3 verordnete Caffation der

ohne vorheriges Gehör eines Dritten) deffen .Rc-alten fie zuwider liefen) ertheilteu

Privilegien als erfchlichen. Auch nach Auflöfung des Reichsverbandes wird)

daß ein Privilegium oniev jure terili verliehen fein müffe) noch als-fiaatsrechtlici)

giltig anerkannt. Sch mid a. a. O. s. 67. '
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folgende Regeln: 1) ihre Wirkung befrhränkt fich. weil fie Ausnahms

gefelze find. nur auf-die Fälle) fur welche die Line-nahme vom Gefeße

gemacht ifi, und ift nicht auf ahnliche Fälle Nichtprivilegirter auszu

dehnen. follte auch derfelbe Grund vorhanden fein (nririleigia n0n tralianeia

311111 ni' e-xen1plu1n)34). 2) Eine ausdehnende Erklarung i| nicht

zuläffigz vielmehr find fie fireng und fo auszulegen. daß fie einen Dritten

möglichfi wenig benachtheiligen und fo wenig wie möglich vom gemeinen

Rechte abweicheniö). Dagegen darf die Auslegung auch nicht in der

Art gefchehen) daß dem Privilegirten der Genuß des ihm verliehenen

Rechtes verkirmmert oder entzogen werde) fondern er ift darin nach der

Abficht des Ertheilers nicht weiter zu befihranken) als das wohlerworbene

Recht eines Dritten Leine folche Befchräntung verlangt. unbegründet

ift der von Manäien 36) bei der Auslegung der Privilegien gemachte

Unterfchiedj ob das Privilegium blos dem Regenten allein nachtheilig

ifi oder ob dadura) die Freiheit anderer Perfonen befchrankt wird. und

die hierauf gefiuhte Annahme einer ausdehnenden Erklärung im erften.

einer einfchräntenden im zweiten Falle. Denn auch dem Regenten

fteht die Vermuthung zur Seite. daß er von feinen Rechten fo wenig

wie moglich habe aufgeben wollen 37). Das römifche Remt fchrribt

keine ausdehnende Erklärung vor 38). Dem Regenten felbft kann die

Befugniß zur authentifmen Auslegung der Privilegien nicht verfagt

werden 39). fo wenig wie ihm ausfwließlicl) das Recht zur Auslegung

einzurciumen ifiw). 3) Privilegien haben als Ausnahmen vom ge

34) Das römiiede Recht fpricht diefen Satz in Bezug auf die avnstitutianer

peroonaleß aus. 6. [n81, 1, 2.

35) l.. 7. (L. (1. 19.) l.. 33 pr. l.. 3. 28.

fi 36) S. die bei Glück a. a. O. Bd. l) S. 561) N. 40 angeführten Schrift

eller.

37) Vermöge diefer Vermnthung wird bei unbeftirnmter Verleihung von

Regalien. welche mehrere Abftufungen haben) 'an Privatperfonen immer die

Verleihung der niedrigften Abftufung angenommen. Anders war es früher zu

den Zeiten des teutfmen Reiches bei Verleihungen an Reiwsfiände. Glück a.

a. Q. S. 564.

38) l.. 3. l). (1. 3)) worauf man fich für das Gegentheil berufen hat. fagt

nur: kaiferlicbe benen-Ii!! feien fo qui-zulegen) daß fie die vom Erthriler beabficd

tigte vollftändige Wirkung haben.

39) Dies folgt aus dein Charakter der Privilegien als Gefehe. Klüber

a. a. O. h. 483 leitet aus der ,von ihm allen Privilegien beigelegten Vertrags

natur die regelmäßige Unzuläffigkeit der authentifchen Auslegung ad. Man

wird unterfcheiden miiffen) ob über den Sinn und Umfang eines Privilegiums

zwifchen dem Privilegirten und Nichtprivilegirten Streit entfieht. oder zivifaien

dem Privilegirten und dem Regenten oder deffen Behörden. Im erfien Falle

indie acithentifche Auslegung als äußerftes Hilfsmittel zuläffig; im lehteren fällt

fie* iehr bedenklich) infofern fie etwa zum Nachtheil des Prioilegirten ausfallen

follte.

40) Die Worte der l.. 43 [ir. l). (28. 6.) beueficin qujclcm principnlju ipzi

princjx-eß 3019m jnreepi-ernri find nur enunciativ. Wären fie aua) dispofitiv,

fo ivürde diefe Veftinnnung als eine publicifiifrloe nicht verbindend fein..

'
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n-reinon: Rechte: die Vermuthung gegen fich und. find von( demjenigen zu

beweifen.) welcher: fich darauf beruft") 4) Der Privilegirte kann in

der Weigel: nicht genöthigt werden) von dem ihm durch das Privilegium

ertheilden Rechte wider feinen Willen Gebrauch zu machen; er kann

mithin auch: darauf verzichten. Ausnahmen finden fiatt) wenn der

Gebrauch des/Privilegiutns durch das wohlerworbene Recht eines Dritten

geboten( ifi 42)-,

Der Verlu-ft der Privilegien kann feinen Grund haben- in

der Befchaffenheit des Privilegiums felbfl oder in dem Willen der

Staatsgewalt) oder in dem Privilegirten felbfi. In der Befchaffenheit

des Privilegiums begründet ift der Verlufl durch Ablauf der Zeit). auf

welche es ertheilt ift) durch die Unmöglichkeit. der ferneren. Erfüllung

der Bedingung oder der ferneren Erreichung des Zwecken) unter welcher

und. zu weläzem es ertheilt ift) durch das Aufhören des. Subjertes) dem

es ertheilt war) mithin durch den Tod der privikeg-.irten phyfiichen Pe-rfon)

wenn es. nur der Perfon ertheilt war) durch Aufhürcn der inriftifctzen

Eriftenz der privilegirten moralifchen-Perfon) durch grinzliehen Unter

gang der Suche) mit welcher das Privilegiutn verbunden, war) während

bei theilweifem untergange das Privilegium fortdauert und feine Aus

übung bei Gebäuden) welche zerftört find.) nur bis zu, deren Wieder

herfiellung nach* Analogie deffen) was das» römiftize Rechd bei Real

fervit-uten befiitnmtiö)) fufpendirt bleibt; endlich durch Aufhören der

Eigenfchaft .des Privilegirten) durch welche das Privilegium- bedingt ift.

In dem Willen der Staatsgewalt begründet ifi der Verluft der Privi

legien durch deren Zurücknahme oder Aufhebung. Hierbei kann zu

vörberfl kein unterfchied gemacht werden zwifchen Privilegien) welche

vom Regenten aus bloßer Gnade verliehen find) und folchen) welche

durch einen onerofen Vertrag erworben find. Denn auch erftere) wenn

fie auch auf bloßer Liberalität beruhen) haben) infofern fie nach Analogie

der Schenkung zu beim-heilen find) die Nectur eines Vertrages und

können daher nicht nach Willkür zurückgenommen werden) weil der

Privilegirte durch die Acceptation ein wohlerworbenes Recht erwirbt.

41)» Gtlück a. a. O. Bd. i) S. 565, Klüber a. a. O, Z. 485. Sind

Privilegien auf diefelbe Weife wie andere Gefehe) oder wenigfiens allgemeine

adminiitrative Verordnungen bekannt gemacht) fo ift 'der Privilegirte des Ve

weifes überhoben.

42) Vrifpiele der Ausnahmen find z. B. der privilegirte Grrichtsftand der

Geifiliciten ) auf welchen ) da die geifilicbr Gerichtsbarkeit zugleich ein Recht der

Kirche ift) der Geiftlichr nicht verzichten kann. So nach dem canonifcben Rechte.

Anders nach dem rdmifcizen Rechte. l., 51. c. (1, 3) verglichen mit cap. 13. x,

(2. 2*). Hirrher- gehört auch der Fall) wenn der Privilegirte durch das Prioilegium

nicht' blos Rechte erworben) fondern auch Verpflichtungen zu Leiflungen über

nommen hat) deren Erfüllung ohne Ausübung des Rechtes unmöglich ifi; wenig

ftens kann fich der Pripilegirte diefen Leiitungen dadurch nicht entziehen) daß er

von feinem Nenne keinen Gebrauch gemacht hat oder machen will.

a3) 14-20. g. 2. n. (a. 2). , -



Privikegium. .W1

 

Als blos aus Gnade verliehene Privilegien können diejenigen nicht

.ingefehen werden. welche durch Infeudation verliehen find; denn ihnen

liegt der Lehenscontratt zu Grunde. welcher wegen der Verpfliäjtung

des Vafallen zur Lehenstreue und zu Lehensdienfien, wenn folche auch in

Natur niäjt mehr gefordert werden. ein onerofer Vertrag ift. Die

richtige Anficht ifi folgende-t infofern fämmtlirhc zu derfelben Gattung

gehörige Privilegien aufgehoben werden. gefchiehc dies durch ein allge

meines Gefetzz die gefehge-dende Gewalt ifi in Aufhebung dee befonderen

Rechte und Privilegien vet-möge .illgemeiner (diefe-he eben fo wenig be

fäjränkt. als in Abänderung des' gemeinen Rechtes; dem. Privilegirten

fteht durchaus kein Recht des Widerfprucijes zu; wohl aber kann der

Anfpruch des Privilegien-n auf Entfchädigrcng begründet fein. wenn der

bisherige Inhaber dadurch einen unverfcijutdeten Schaden erleidet oder

für das Privilegium etwas bezahlt hat11). Waren die gleichartigen

Privilegien. welche durch ein allgemeines Gefeh aufgehoben werden.

lediglich in der bisherigen Gefehgebuitg und Laudcsverfafinng feldfi

begründet. fo kann eine Entfchädignng der Privitegirtrn zwar durch die

Billigkeit geboten fein. aber nur durch die gefehgebende Gewalt felbft

bewilligt und regulirt werden; eine Klage auf Entfäyädigung vor Ge

richt ift nur infoweit fiartdaft. als fie auf privatrechtliche Titel gefiüht

werden tann45). Die Zurücknahme (Widerruf) des einem einzelnen

Privilegirten zuftehenden Privilegiums. ungeachtet übrigens die in

Frage fiehende Gattung der Privilegien beibehalten wird. von Seiten

der Staatsgewalt ifi unbefchräntt. wenn das Privilegium nur auf

Widerruf (acl [m00 plaaituiu ), verliehen war. weil dann die Grundfähe

vom Precarium eintreten. War die Zurücknahme niäjt iäion auf diefe

Art bei der Verleihung vorbehalten und die Verleihung der Form und

dem Inhalte nach giltig10). 'fo kann die Entziehung des Privilegiums

44) Schmid. Staatsrecht s. 67. Pfeiffer. practifclje Ausführungen

Bd. ul. S. 297 f.

45) Pfeiffer a. a.. O., und Od. l. S. 245 f.

46) Ift fie ungiltig. in können: auch diejenigen. welche durch die Ertheilung

des Privilegiums in ihren wohlerworbenen Rechten verletzt worden find. auf

Eafiation des-Privilegiums anfragen. Schmid a. a. O. Z. 6-7. Es ift aber

darin ein wefentliuier unterfchied zwifchen der Zeit der beftehenden teutfchen

Reichsverfaffung und der Zeit nach Auflöfung des Reichsoerdandes. daß zu der

erfieren Zeit der Antrag auf Caffadion bei den Reichsgerichten geftellt werden

konnte und diefe veemdge der Reichsjufiizgewalt. welche felbft Regierungsacte

de; Reim-Strände zu ihrer (Cognition zu ziehen befugt war. auf Eaffation eines

ungiltigen Privilegiums richterlich erkennen konnten; während nach der Auf

löfung des Reichsverbandes der (Cafiationsantrag lediglich bei dem Reger-cken

feldfi zu llrilen ift. die Caflation auch nur von ihm ausgehen kann. da die Lan

desgerichte über Regierungsaete zwar zum Behuf einer von einer Privatpeefoni

geforderten Entfchiidigung» wegen des durch folche ihr zugefügten Schadens iiber

deren Rechtmäßigkeit zu urtheilen. nie aber auf Zurücknahme und Caffation

eines Regiernngsactes felbjt zu erkennen befugt find.
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ohne unterfchiedx-ob* es unter einem onerofen Titel oder ohne einen

folchen erworben ift. nur ausnahmsweife fiattfinden: 1) vermoge des

äußerflen Rechtes des Staates (ins erninens) wegen Unverträglichkeit

der ferneren Beibehaltung des Privilegiums mit dem Staatswohle und

mit der Erreichung des Staatszweckes durch die Regicrungsgewalt.

wobei jedoch. namentlich bei dem Erwerbe des Privilegiums unter einem

onerofen *Titel ein vor den Gerichten anszuführender Entfchädigungs

anfpruch des Privilegirten ftatthaft U47); 2) wegen vertragswidrigem

oder gefehwidrigenu) Gebrauches zum Nachtheil des Staates.- weshalb

auf Verluft des Privilegiums nach vorhergegangener gehöriger unter

fuchung durch die Gerichte erkannt werden kann 49). Endlich kann der

Verluft des Privilegiums-in dem Privilegirten felbft feinen Grund haben.

wenn diefer auf das Privilegium verzichtet oder daffelbe binnen be;

ftimmter Zeit nicht ausübt (Verjährung). Der Verzicht kann fowohl

ausdrücklich als fiillfchweigend durch dem Privilegium entgegengefelzte

Handlungen gefchehen. welche fo befchaffen fein müffen. daß fie gar

keinen anderen Schluß als den des Verzichtes auf das Privilegium*:

zulaffen. -daher bloße Nichtausiibung des-Privilegiums nicht genügt.

In der Regel fieht dem Privilegirten der Verzicht auf das Privilegium

frei; Ausnahmen kommen vor. wenn die Ausübung deffelben durch

47) Die Gerichte der einzelnen Vundesftaaten find ebenfo befugt. als ver

pflichtet. behufs ihrer Competenz darüber zu cognofciren. ob der die Klage ver

anlaifende Eingriff in Privatrechte durch Zurücknahme des Privilegiums wenig

ftens die äußeren Merkmale der Ausübung des i118 ernjnens an fich trage. wozu

in fubjectivcr Hinficht gehört. daß der fragliche Act von der oberften Staats

behörde felbft. oder auf ihre fpecielle Anordnung von der unmittelbar handelnden

Verwaltungsbehörde ausgegangen fei. fowie in objectiver Hinficht. daß der frag

liche Regierungsact als ein dir Ausübung des iiußerften Rechtes enthaltender

wirklich bezeichnet. ihm diefer Charakter ausdrücklich beigelegt. namentlich der

Zweck und daß derfelbe ein auf das Gemeinwohl bezüglich" fei. ausdrücklich

angegeben worden fei. Dagegen fteht den Gerichten eine Beurthcilung der

Frage. ob der fragliche Regierungsact ein taugliches Mittel zu dem angegebenen

Zwecke fei. nicht zu. Pfeiffer a. a. O. Vd. [ll. S. 295 f. Hat der Privi

legirte durch das Privilegium bereits fo viel Vortheil gezogen. daß felbft im

Falle des onerofen Erwerber; des Privilegiums das . was er geleiftec hat. völlig .

dadurch aufgewogen wird. fo ift auch kein Entfchädigungsanfpruci) fiatthaft.

Schmid a. a. O. s, 67. Ob dies aber der Fall ici. ift lediglich Gegenfiand der

richterlichen Cognition.

48) Vorfchriften für den Gebrauch der Privilegien. felbft befchränkende.

können fowohl von der Gefctzgebung als von der Regierung erlaffen werden und

find für keine Zurücknahme zu achten. Schmid a. a. O.. die Befugniß der

Regierungsgewalt dazu liegt in dem Oberanffichtsreriote des Staates.

49) Schmid a. a. O. Glück a. a. O. Bd. ll. S. 39 f. Man verlangt.

wofern nicht der Mißbrauch des Privilegiums ein ganz außerordentlicher ift.

der zur fofortigen Entziehung durch richterliches Erkenntniß berechtigt. vorher.

daß der Privilcgirte wegen des Mißbrauches fchon verwarnt. gehört und ihm

der Verluft des Privilcgiums bei fernercm Mißbrauch durch die Regierungs

behbrde angedroht worden fei. e *

Q_1?-.
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das wohlerworbene Recht eines Dritten geboten ift. In der unterlaffenen

Ausübung des Privilegiums in dem einen oder anderen Falle liegt kein

Verzicht für die Zukunft; es muß noch der Ablauf einer beftirnmten

Zeit hinzukommen. In Anfehung der Art der Verjährung ift zivifcijen

affirmativen und negativen Privilegien zu unterfcheiden. Zur auf

hebenden Verjährung negativer Privilegien wird erfordert freiwillige

Leiftung deffen durch den Privilegircen. wovon er durch das Privilegium

befreit ift. dadurch begründeter Quafibefih eines Anderen. tdelcijer alle

Nichtprivilegirte nach gemeinem Rechte zu derjenigen Leiftung. von

welcher der Privilegirte befreit ifi. anzuhalten befugt ift. diefe Leifiung

auch vom Privilegirten zu fordern und Fortdauer diefes Befihes ohne

Widerfpruci) der Privilegirten während der Verjährungszeit. welche

naä) dem linterfchiede der Perfon. gegen welche verjährt wird. der;

fchieden ifi 50). Zur aufhebenden Verjährung affirrnativer Privilegien

genügt bloßer Nichtgebraucl) während der Verjährungszeit. Dabei wird

vorausgefetzt. daß ungeachtet fich zur Ausübung des Privilegiums dar

bietender Gelegenheit und obgleich der Ausübung kein Hinderniß ent

gegenftand. derPrivilegirte fich feines Rechtes während der Verjährungs

zeit niuit bedient hat-ii). auch Jemand ein Intereffe daran hat. daß das

zyrivilegium aufhöre. Welche Verjährungszeit ftattfinde. ift beftritten.

Das römifche Recht enthält in Bezug auf das prjrilegitin. nuncijnurum

eine fpecielle VefiimmungN). deren Anwendung auf alle Privilegien

affirmativer Art bedenklich ifi. weil fich nicht erfehen läßt. ob die Vor

fchrift auf einer allgemeinen Regel beruht. daher es ficherer ift. die

dreißigjährige Verjährungszeit anzunehmen 53). (gg-mda... M...

 

kkolbl-lotu: im weiteren Sinne ifi bei den Römern mit .inmi

1.11.1111 im engeren und eigentlichen Sinne gleichbedeutend 1) und be

zeichnet das' ausfchließliche Recht an der Subfianz einer SacheL).

-00111111111111 im weiteren Sinne heißt überhaupt das rechtliche Gewalt

50) Cup. 6. 15. il. (5. 33). Glück a. a. O. S. 45 f.

31) Doch ichadet der Nichtgebrauci) nichts. wenn dem Privilegium die

Claufel einverleibt ift. ..folches nach freier Willkür zu gebrauchen“.

52) l.. 1. f). (50.11) fagt. das pririiegium nunäinarum erlöfche durch zehn

jährigen Nimtgebrauch. f

53) Glück a. a. O. S. 49 f.

1) l.. 13. [dr. l). (41. 1.) 81 procuratur 10111 1111111 611112111271* 1111111111110 11160,

(eique sit trarlilu 1111:0 notnino: (iolniniuln 1111111, 111 dot, (trop 1161118 uoquiritur.

l.. 1. 1. l). (29. 5.) Daher heißt der Eigenthümer (10mjnu8, proprieturiue

l.. 46. 1. l). (47. 2.) profit-jewei- 110mi11u8. 1.. 15. 6. 7. l). (7.1.)

l.. 16. 1. l). (7. 8.) i.. 121. 1). (9. 2.) Vgl. den Art. Eigenthum Volk.

2) Es wird auch der Ausdruck (ioniiuuß cui-nokia gebraucht. l.. 13. 1.

1). (39. 2.) Daher ifl der für profit-items von Glück. Erl. der Pond. Bd. 8.

S. 31 gleichbedeutend genommene Ausdruck 1101ni11i11111 cui-noris nicht unrbruifch.

wenn gleich erft von (ioniiuua carporia abgeleitet. .
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verhiiltniß zu »einer Suche?) und wird in diefem Sinne nicht *blos auf

?dingliwe Rechte bezogetfl)) forever'. auch bei Rechtsverhältnifien anderer

Art gebraurhtö). proprieta- bm engeren Sinne .wird dem uenriruetnr

als perfbnlißer Seoviktut etrtgegengefeht und heißt dann das ausfchließ

'time Recht an ide-r Subftanz 1einer Sache ohne das Recht auf denne-no

und [radius “ld-erfelden. Die Römer gebrauchen dafür auch den Ausdruck

:nana wog-reines), im Gegenfaße der Proprietäc mit Fruchtgenuh)

idelche proper-tar zii-ene) 8oiicia genannt wird 7). Die Bafilikeu brauiizen

für (lgminiuin und proprietaa die Ausdrucke anhin-ng, (From-rein.- feßen

fie die proprielae dem i18n8fructn8 entgegen) fd (ag-en fie zur-äh* öxflwafkür.

Die Ableitung des Wortes (loniiuus und iioiniriinin von cioniue 8) dürfte

wohl nicht zu billigen und des Wort cher von (joint-re abzuleiten fein)

welches wieder mit .join-zii- zuiainmenhängc. Die Eintheilungen des

Eigenthums anlangend) fo ift die in Alleineig-enthum und Mit

eigenthum der Sache nach im römifchen Rechte allerdings begründet;

die dafiir gebrauchten lateinifchen Kunfiausdriicke clominiuin 8olitai-.iom

und coneiotoinjum find neueren urfprungesz die Römer fagen von

Mehrere-n) welche eine Same zu intellectuellen Antheilen eigenthitmlicl)

haben) rein liahent ooinninneni oder [ingenieur pro iniiieiao. Die Ein.

zq.-_q

3) Schilling) Lehrbuch der Infiitutionen Vb. 2) Z. 145. Mühlen

bruch) von der Ceffion der Forderungsrechte S. 5. Diefer weitere Sinn von

'iioniinjuln ergiebt fich aus r. 3. o, (7. 6.) 1., 1x. s. 8, n. (43. 24,) i.. 2.

(Ion. "neo-l 'lll. 18. l.. 70. Ö. 1. l). 17. Buchholz) Verfusie S, 105)

N. 16 erkennt diefe weitere Bedeutung von cloniininin nicht an; vgl. dagegen

, Düro i) im Archiv f, civil. Pr. Bd. lll. S. 252 f.) 386 f. B üchel) Erörte

rungen Bd. 1) Nr. 2) S. 18, ,

4) In diefem Sinne wird aoinininin angewendeti 1) auf den Nießbraucd.

l.. 3. i). (7. 6.) 'I81 eiii-ni adden-einen, piud juris davor-e e08, qui poommioneni

lontuni uoiwiruolur, non erinni cioniininin aciepti sunt.. ueber *den Sinn diefer

Stelle 6aireinu8, (ie usuiruetu rap. icxii, or. 14. hi-erunius, [ulerprcrt,

iur. ci'. 'i'. ii. in). i7. cap. 6. Glück a. a. O. S. 82) N. 81. l.. 8 pr, l). (42. 3.)

gain appoliatione cloniini irue-.iuurinir qnoque eoritiuelur; 2) auf das Recht an

einer Etbfchafi Ö, 7. [nat. [l. 19. |1. 48 pr. l). (28. 5.) l.. 70. Z. 1. l).

(50. 16.); 3) auf dingliche Servituten l.. 15. Z. 8. l). (43. 21.) Dagegen ifl

der Ausdruck aoniiaiuin po58858j0iii8 in dem Sinne) daß darunter die Eigenheit

an dem Vefihe einer fremden Sache zur Sicherheit einer Forderung) fo daß

dadurch dem Eigenthum felbfi: ein Ende gemacht werden kann) verfianden wird)

(Glück a. a. O. S. 33) unrbinifch und zu verwerfeu,

5) Z. B. (ioininno liii8. |.. (1. ii. l). (49. 1.), öoiuinu8 contra-nus. 1*. 2,

(I. lil. 27. In ganz allgemeiner Beziehung auf Rechte iiberhaupt wird von

. Cie. pro lie-ibo o. 15 der Ausdruck ciolninuß gebraucht: 8ui qnenique juris et

reiinoniij ei .iinijtlencii e880 cloniinnm. Schilling a. a. O. 1.13) NFS.

Auch das Wort Eige 11th um wird oft in einem unbefiimmten Sinne gebrauäzt)

z. B. von Forderungen) hat indeficn keinen technifchen Werth. Sintenis )

gem, (Zivilrecht Bd. l) S. 472) N. 1.

6) S. 1. lage. ll. 4. l.. 19. i). (33. 2.)

7) i.. 2 pi'. i). (*7. i.) i.. 26 pr. o. (39. 2.)

8) Sie wird auch im Artikel Eigenth um Bd. l7) S, 149 gebilligt.
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:theilung in clominirrrn ex ini-e (Iujritiurn und in bot-ie e886 (fog. clomjnium

quirilnriuur und bonitarinrn) hat durch Aufhebung des nuclum -jun

0uiriliun1 und des Unterfchiedes der res rnaneipj und nec muneipi unter

Iuftinianii) fur die Römer ihre practifche Bedeutung verloren)

daher auch der doppelte Zweck der ufucapion aufgehört -hat. Dagegen

i| in Teutfcljland in Anfehung des Eigenthums an Grundftucken ein

anderer unterfchied wichtig) indem man an Grundftiicken ein b ir rg er

liözes und natürliches Eigenthum (autor-nam dir-ile und [lulu

rule) unterfcheidet. Diefer unterfchied hängt damit zufammen) daß

bei den Teutfmen es fchon feit uralten Zeiten üblich war) Grundeigen

thum nur unter öffentlicher Auctorität wirlfam zu übertragen (Auf

laff ung). In den Rechtsbümern des Mittelalters ift es geradezu

ausgefprocljen) daß ohne gerichtliche Mitwirkung wirkfame Veräuße

-rungen des Eigen nicht vorgenommen *werden können 10). Das

'befondere Intereffe) was der Staat eines Theiles wegen der Steuern

und *A-bgaben) anderen Theiles wegen des im jenigen .iynpothekenwefen

*uorherrfchmden Prinripes der Publicität und Swecialität) um den

Gläubigern) welche auf Hypothek an Immobilien bergen) die größt

mögliche Sicherheit zu gewähren) daran hat) daß die Eigenthum“ der

Grundflücke bekannt feien und keine Ungewißheit dariiber herrfcije) hat

nicht blos in den Ländern fämfifcijen Rechtes) fondern faft in allen

teutfthen Staaten *dazu gefiihrt) daß entweder nach Grieß und Her

'kommen bei allen Veräußerungen des Grundeigenthums 'die Mitwirkung

öffentlicher Behörden verlangt wird in der Maße).daß nur derjenige

als wirklicher Eigenthirmer eines Grundfiucies gilt) dem daffelbe in

:den öffentliajen Büchern zugefchrieben ift 11). Die öffentliche Behörde)

'welaje hierbei concurrirt) ift gewöhnlich der Richter) dem die Gerichts

barkeit 'iiber das fragliche Grundftuck zufteht (innen rei eller.). Die

Mwirkung der öffentlichen Behörde zeigt fich entweder darin) daß die

Beftätigung des Contractes) wodurch Grundeig-enth-um übertragen

wird) von Seiten der Behörde und Zuftellung des befiätigten Eontractes

(der Ue-bereignungsurkunde) an den neuen Erwerber zur Erlangung des

wirklichen Eigenthums an Grundftircken erfordert wird) wobei einzelne

Particularremte wieder die Beftärigung zur Perfection des -Contractes

erfordern) andere nicht) oder darin) daß außer der Befiätigung des Ver:

äußerungscontractes von Seiten der Behörde auch noch die Auflaffung

von Seiten des vorigen Eigenthitmers (Lehensauflaffung) reujgnnlw

-iu-liainliz) inder Regel hinzukommen muß) welcher dann die Lehens

reichung (Reichung in Lehen und Würden) inrestilurn nllocljnljß) von

9) l.. un, (L. 711.25, l.. un. (I. bill. 31.

10) SächfLdr. Bini) Art.52. Vgl. den ArtHhpothekenwefen Bd),

11) Mittermaier) im Arch. f. civil. Prer. Bd. Mill) S. 178 f. Bd,

7111H 15?), und in der Zeitfchr. f, öfterreirlj. Rechtsgelehrfamkeit von 1831.)

H. ) . 1 ,
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Seiten des Richters der gelegenen Suche. als derjenige Act. wodurch

der neue Erwerber das bürgerliche Eigenthum an Grundfiu>en wirklich

erlangt. folgt12)z bald darin. daß man zwar die Tradition zur ueber

tragung des Eigenthums für genügend erachtete. daneben aber die

Regulirung des Befißtitels durch Eintragung in öffentliche Bucher

12) So in den Ländern fiir-hf. Rechtes auf dem Grunde des fächf. Lande.

Bd. 1. Art. 52. Magdcb. Weichbildr. Art, 20. Aeltere Gefeße des Kdnigreiches

Sarhfen haben im Geifie der Rechtsbiirher des Mittelalters die Leheneauflafiung

und Lehensreichung zur Erlangung des bürgerlichen Eigenthums an Grund

flucten für nothwendig erachtet. Knrfiimf, dee. 61, o. 1661. |)ee. 1. v, 1746.

Es war aber immer allgemein anerkannter Grundfag des gemeinen fiiehf. Rechtes.

daß Lehensauflaffung und Lehensreiuiung auf das Gefchäft. in Folge defien diefe

Handlungen nothwendig wurden. ohne Einfluß fei. namentlich beiKaufcontcacten

die Grundfäße des gemeinen Rechtes über das perieuinni et commoejun] rei

eenciitae er tronic-ie dadurch nicht geändert werden. Haubold. Lehrb. des

königl. fächf. Privatreehtes S. 187, Hei-nb ach. Lehrb. des particulären Pri

oatrechtes der zu den Oberappellationsgeriäzten zu Jena und Zerbfi vereinten

Länder S. 187. Die neuefie königl. fächf. Gefeßgebung hat die Lehensauflafiung

und Lehensreichung aufgehoben und an deren Stelle die Eintragung in die

Grund: und Hhpothekenbümer gefelgt. Königl. fächf. Gef. v. 6. Novbr, 1843

s. 5. 6. 23. Ueber andere Gefeße der Länder fiichf. Rechtes vgl. Heimbach

a. a, O. S. 333. N. 2. Die neuelte Gefeßgebung der fächfifchen Länder und

Länder fäcizfifmen Rechtes hebt die Lehensauflaffung und Lehensreichung als

überflüffig auf und feßt an deren Stelle die gerichtliche Zufchreibung oder die

Eintragung in die Grundbiicher. bezuglich das Grund- und Hopothekenbucb.

Heimbach a. a. O. S. 353. N. 6 und Nachträge zu dein Lehrbuch des parti

eulären Privatrechtes zu Z. 186. 187. Die Rüctficht auf das Interefie der

Gläubiger. welche auf Hypotheken an Grnndftucten darleihen. i| übrigens in

Bezug auf die Eoncurrenz des juclex rei Zita!: bei Veräußerung der Immobilien

in den Ländern fächfiichen Rechtes nicht das Motiv gewefen. fondern die An

hänglimkeit an das im Saehfenfpiegel enthaltene gemeine Recht. Dies ergiebt

fich eines Theiles daraus. daß die ältefien fächfifaien Gefeße (Court. eiect, 23. k.

1|. v, 1572. Kurfächf. P. O. v. 1622. Tit. 46. Z, 2. und in deren Gemäß

heit R u d o (fi. P. O. y. iii. Tinti. C1 f.) eine ausdrückliche Verpfändung von

Allodialgrundfiücken fowohl durch Infinuation bei dem iii-lex rei Zune, als außer

gerichtlich vor Notar und Zeugen. oder ver zwei oder drei Zeugen. oder in einer

von einigen Zeugen unterfehriebenen und unterfiegelten Urkunde zulafien» und

nur die gerichtlia) inftruirtenPfandremte den außergerichtlich beliellten verziehen

(f. Heimbach. Lehrb, des particulären Prioatrechtes s. 205). anderen Theiles

daraus. daß. wenn auch fpätere Gefeige die außergerichtliche Verpfändung von

Immobilien für unwirkfam erklären und fchlechterdings dazu gerichtliche Mit

wirkung fordern (wie die Ernefi. P. O. i). |. cnp.'18. S. 9. Coburg. Ver

ordnung v.16. Iuli1753 O12. Altenb. P. O, i). i. cap. 37. S.15, Goth.

P. O. i". |. cap. 37. Art, [ii. S. 7). doch nebenbei die gefetzliaien Pfunde-echte

des gemeinen Rechtes. zum Theil mit Erweiterungen. zum Theil mit Befchrän

kungen. beibehalten worden iind. deren Beibehaltung niit der Publicität und

Specialität des neueren Hnpothekenweiens unvereinbar ift. Die neuefte Gefeß

gebung der Länder fiimfifchen Rechtes bringt die Erwerbung des Eigenthums an

Immobilien mit dem Hhpothekenwefen in Verbindung und fichert durch Auf

hebung der flillfrhweigenden Hypotheken die auf Immobilien darleihenden Gläu

biger. Heimbach. Lehrbuch s. 205 und Nachträge zu diefem Lehrbuch zu

g. 205. 206. 208.



yroprielna, 507

  

anordneteiii). ß Wo die Mitwirkung der öffentlichen Behörde als

wefentlich zur Erlangung des Eigenthums an Immobilien landes

gefeßlich erfordert-Wird) ifi der Unterichied zwifchen bürgerlichem und

natürlichem Eigenthum begründet) es tnüßte denn das Landesgefeß

ausdrücklich vor dem Arte) von ivelcloem es die Erlangung des Eigen

thums abhängig macht) blos ein Forderungsremt) felbfi im Falle der

außergerichtlich bewirkten Uebergabe) annehmen) vermöge deffen der eine

Contrahent von dem anderen Uebertragung des Eigenthums verlangen

kann 14)." Der unterfchied des natürlichen und bürgerlichenz-Eigen:

thums) eine Terminologie) tvelme-*alierdings den fächfifchen Iuriften

am meifien geläufig ifi) zeigt fich in den Wirkungen?- Das bürgerliche

Eigenthu-m beremtigt allein zur Anfielluüg der rei riuciicalixgegen jeden

dritten Befiber) zur Veräußerung und Verpfändung mit der Wirkung)

daß die gerichtliche Befiätigung nicht veriagt werden kann. Das natür

liche Eigenthum gewahrt den Ufucapiottsbefiß) mithin-die -Befugniß zur

Erlangung des bürgerlichen Eigenthums durch Erfihung) die publi

cianifme und die Negatorienilcige 15). Gemeinreciotlici) ifi allerdings jener

llnterichied des Eigenthums an Immobilien unbelannt.- Im Gegen

iahe des römiiclyen oben erwähnten Miteigenthums, bei welchem jeder

einzelne zu befiimmten intellectuellen Antheilen Eigenthümer der Sache

iftV haben manche Iurifien ein Ge fa m mtr ig e n-t h u m (cicnnjnjnln

plui-inrn in Zuijciuln) aufgefiellt) als ein Eigenthum) welches Mehreren

in der Art zufieht) daß ,Jeder in Bezug auf das Ganze Eigenthümer ifi

und nur durch das Eigenthum des Anderen befchranit wirdlii). Abge;

(eine join. 't O .1 :er .

„ n, , „...e..*-* Z .z-(i) *Zeidler*

- dit(

13) Mittermaier) Grundfiiße des gemeinen teuticlten Privatrechtes

Ö. 161. tx. Quilt)

14) A, M. ifi Mittermaier a. a. O,) der den unterfchied zivifaien

uatürlichetn und biirgerlichem Eigenthum blos dem fächfifchen Rechte vindici-ren

will, Dagegen ifi zu erinnern) daß) wenn landrsgejehlici) die Erlangung des

Eigenthnms von' der Eintragung in öfirntlime Bucher oder einer anderen For:

malitiit abhängig gemacht) daneben aber die Erfigung als Erwerbsart des

Eigenthurns altri-kannt wird) die außergerichtliche uebrrgabr von Seiten des

ivirklichen vom Staate als folchen anerkannten (Zigrnthiimers boch wenigfiens

die Folge haben muß) daß der dadurch in Vefih Gefelzte den Ufucapionsbrfih

erlangt) der vor dem rbmifcloen uiurapionsbefin noch das voraus hat) daß die

Uebertragung oon dem aon-inne ausgegangen ifi; daher dejfen Recht matt ohne

Grund niit dem Namen des natürlichen Eigenthuins bezeichnet wird.

15) So fprechen fich über die Wirkungen die kurfacljl. ode. 61 o. 1661

und der. 1 v. 1746 aus. Die Doctrin und Praxis der Länder fächiifehen

Rechtes nimmt ganz dafielbe an. Heimbach) Lehrbuch des particulären

Privatrechtec Z. 186) N. 2. Auch die Confefforiettklagr fieht dem natürlichen

Eigenthiimer zu. Hei m ba ch a. a. O. 'Solches blos für fächfifcljes Recht mit

Mittermaier a. a. O. Y. 161 zu halten) ifi unter den im Terre gemachten

Vorausfedungen kein Grund vorhanden) da felbfi das gemeine Recht demjenigen)

welcher n non ciornjno er( jagen culture erworben hat) die Publirianifme) (Con

fefiorienklage und Negatorienklage verfiattet.

16) Mittermaier) teutfches Privatrecht s, 15d,

'lll. 33
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.fehen davon) daß ein folrhes Gefammteigenthum dem Wefen des römi

fchen Eigenthums* widerftreitet) was indeffen kein .iyinderniß wäre)

_folchi-s) wenn es wirkliih erifiirtezin das Recinsfhfienr-zaufzunehmen.

tft kein .Bedürfniß zu_ diefer Aufnahme vorhanden) da die Verhältniffe)

welche man dahin zu rechnen pflegt) weit einfacher auf-andere Weife zu

erklären findl7), In maiechrn Fällen ifi ung) einekGefammtgewe-:e

infofern vorhanden) -als eine Perfon mit 'eventuellen Rennen in die

Gewere von einer anderen ,yperfoilaaufgenotnmen wird 18). oder als

:eventuelle Rechte _der nächfien *Erbenworßämenzoder einer Perfon even

ztuelle .Lehe-trennt zugefiandea .tlyürfieniiil n,._Am .wenigfien paßt .die

Annahme eines Gefatnmteigenthnms beigder ehelichenlioücergemeejn:

fchaftW). In den meiften- Fallen. w--nGefammt-»igenthum angenommen

wurde) fteht einer) .moralifrloe-n Perion--das Eigenthum zu 2M" oder die

Sache befindet iich im Eigenthum mehrerer Gemeinden 22).)) Die Wir

kungen des Gefammteigenthums follen) wie die Vertheidiger deffelben

annehmen) darin befiehen) daß 1) jedem Gefammteigenthümer ein Recht

auf das Ganze zufieht) 2) einfeitige Verfügung über die Sache ohne

Zuftimmung des anderen unzuläffigifi) 3) kein Gefaminteigenthümer

allein die Theilung verlangen kann) 4) mit dem Wegfalle des Einen

entweder defien Erben) oder) wie Andere annehmen) die übrigen Genofien

als an die Stelle des Wegfallenden tretend) die Gemeinfchaft fortfehen 23).

17) Vefeler) Erbverträge Bd. i) S; 75) 77. Maurenbrecher) tentfelo.

Privatrecht Bd. l) S, 453. Runde) teutfches ehrlich-es Güterrecht S. 153.

Mittermaier a. a. O,

18) Dies war bei den Vergabuugen von Todeswegen häufig der Fall) wenn

der Vergebende durch Auflaffung ein eventueller dinglicljes Recht an einem

Grundfiückr auf den Todesfall auf einen Anderen übertrug) gleichwohl aber felbft

das Eigenthum) nicht blos den Nießbraucl) fich vorbehielt. Vefeler) Erbver

träge Bd. i) S. 74), 88.

19) Dies war der Fall durch die Simultaninveftitur) ivelcize deshalb noch:

wendig war) weil vermhge des Grundfahes „kThi-eilung bricht Folge“ durch die

Theilung des Lebens unter Söhnen des Vafallen das Recht der Lehenofolge

verloren ging) wenn nicht daffelhe von den Theilenden bei der Theilung vorhe

halten und eine ausdrückliche Belehnlcng deshalb erfolgt war. W eb er) Handb.

des Lehenreeijtes Bd, 4) S. 85 f. Darauf beruht noch jetzt die fächfifche

Mitbelehnfchaft oder gefammte Hand (eommunia Zaxonum flit-nur.).

infoweit als durch fie den Agnaten des verftorbenen Vafallen das Recht der

Lehensfolge erhalten wird. Sie geht aber noch weiter) indem durch fie auch

auswärtigen) in die Inveftitur aufgenommenen Perfonen das Recht der Lehens

folge eingeräumt wird. Daher unterfcheidet das fiiohfifcbe Lehenrecht geb o rene

und priifentirte Mitbelehnte (simultane-e iuresiili nati und pruerontati.

Weber a. a. O. S. 88 f.) 100 f. Zachariä) Handbuch destönigl. fiichf.

Lehenrecljtes S, 88i. 2. Ausg. _

20) Vgl, den Artikel Gitterreckite der Ehegatten Bd. lil) S. 925.

21) Wie bei Gemeindegiitern. Vgl. I. Weiske) pract. unterf. Heft ill.

22) Veifpiele bei Mittermaier a. a. O.Z.155) N.13.

23) Danz) Handb. des teutfch. Privatr. Vb. 2) S, 499. MW

brecljerBd.1)S.453. _ .

iii -l

/
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Es laffen fich jedoch diefe Wirkungen. je nach der Eigenthumlichteit der

zum Grunde liegenden Rechtsverhaltniffe. genügend auf andere Weife

erklären. -i-Man hat auch das Eigenthum. je nachdem der Eigenthum"

in der Ausübung der Proprietätsrecizte befchrankt ifi oder nicht. “in ein

befchränktes (fog. 110111111111111 ljrnitaiuui) und unbefchränktes

(fog. 110111111111111 11111111111111111) eingetheilt. Bei defchranktem Eigenthum

hat man ferner zwei Fälle untecfchieden. den einen. wo der Eigenthumer

die Proprietät einfiweilen gar nicht .rusiiben kann. fondern ein anderer

dazu ausfäiließend berechtigt 1|. den atideren. wo die Ausübung dcr

Proprietat nur zum Theil befuiränkt ifi. Im erfieu* Falle hat man das

befmrantte Eigenthum ein ruhendes (log, 110111. (raider-ane r. 601-11118118)

oder natürliches (fog. (111111. imturelei- genannt und dem-fewer' das

11a rg e rlich e (ing. clnininjum cjrile 8. inle-.r1mi8i1c-11u1) enrgegengefeht.

worunter das ansfmließende Recht zur einiiweiligen. Ausübung der

Eigenthumsrechte eines Linderen. . welcher daffelbe fur jeßt auszuicben

verhindert ift. verfianden wurde 21). Diefe neueren Kunfiausdrlccke

werden in den neueren Syftemen des rörnifchen Rechtes fetten mehr

gebraucht und eben nur als Erzeugnifie der fpateren Doctrin erwähnt.

Zimt Vbefen des Eigenthums gehört nicht. daß alle darin enthaltenen

Rechte immer in einer Perfon. der des Eigenthitmers. vereinigt find;

es können vielmehr einzelne Befiandtheile davon izrtrennt werden. wo

durch wieder felbftfiandige Rechtsverhattniffe entfiehen. wie Servituten.

aulie-rlji-ier. ompnz-tauxis; das Eigenthum bleibt redet dennoch dabei be

ftehen. felbft wenn der Eigenthicmer-iveder Befiiz. noch Gebrauch. noch

Fruchtgenuß. noch Dispofitionsremt hat M). Eine immer-währende

Dauer des lehteren Zufiandes ift mit dem Begriffe 'des Eigenthum-Z

nicht vereinbar und daher unzulaffigz roohl tiber kann ein Zuficind

geringerer Befchränkuna fortdauernd fein. Derartige Beichränkungen

des Eigenthums find Ausnahmen von der Regel. indem ccnbeichränktes

Eigenthum regelmäßig anzunehmen ifi. und fie unterliegen deshalb einer

tirengen Auslegung Ai), Solche Befchrantungen können ihren Grund

habcn27). 1) in dem Dafein anderer Rechte. welche fich tinmittelbar auf

die fraglichen Sachen beziehen und fowohl dem Privatrechte als dem

öffentlichen Rechte angehören können; zu den crfieren gehören die fog.

inra in re, zu den lehren-n Leifiungen an den Stara und Gemeinden;

2) in Privatwilltur. deren Grenzen durch das Weft-n und den Begriff

des Eigenthums felbfi. durch die befiimmte Form der iibrigen Rech-te an

..m y.

,j-'ZMWWW 4. .,

I4) Glück. Erl, der Pand. Bd. 8. S. 71. So hat man der Ehefrau an

der so. wiihrend der Ehe ein clorojnjum avenue-11.. dem Ehemann ein 110-nimm.

cirile zugefrhrieben.

25) Since-n is. gem. Civilr. Bd. 1. S. 474,

2o)1..1. 3. g. 2. 1.. s8 .11. o. (7. 1.) 1.. 13, z: 1. 1., 23. d. (8. 3.)

l.. 13. S. 1. l). (8. 4.) l., 8--11. l). lll. 3.. 'e'

I?) S. vorzüglich Sintcnic a. a. O. S. 174 f, 1..

33*
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Sachen und durch die rechtliche Natur der Veräußerungsverbote.bsftimmt

werden; 3) in gefehlimen Befchränkungen 28)) von denen man zwei Claffen

unterfcheiden kann) folche) welche alle Sachen) die fich im Vermögen

befinden) ergreifen können 29)) und folche) welche nur das Eigenthum an

Grundfiücken berühren oder damit im Zufatnmenhange [Lehen. In

Bezug auf diefe ift der Grundfah als wichtig vorauszufchicken) daß nicht

nur Grund und Boden) fondern auch alles was fiä) darauf und darüber

mit Einfchluß 'des Luftraumes über dem Grundfiü>e) oder was fich

unter Grund und Boden befindet) dem Grundeigenthümer gehört)

folglich feine Eigenthumsrechte fich hierauf erftrecken.. .Die . darauf

bezüglichen Befchränkllngen find entweder imPrivatintereffe) namentlich

der Naäzbarn) oder im öffentlichen Intereffe begründet und befiehen

immer darin) daß der Eigenthümer-etwas) zu dem er als Eigenthümer

eigentlich berechtigt ift) unterlaffen) oder etwas) was er eigentlich nicht

zu leid-en hätte) dulden muß. Im Privatintereffe find folgende Be

fchränkungen begründet: a) die Befchränkung des Grundeigenthümers

in Anfehung. fremder zufällig auf -fein Gebiet gekommener Sachen)

namentlich der von fremden Bäumen auf fein Gebiet herü:bergefallenen

Früchte durch die uli exitibetnium :ratio bezüglich das inlerciiolum (le glei-tja

legencia 30); b) die Befchränkung des Grundeigenthümers in Anfehung

der auf feinem Grundfiücke fiehenden Bäume) infoweit* fie dem Haufe

des Nachbar-s oder einem Feldgrundfiücke Schaden zufügen) durch das

intertiiclum (ie urb0ri|1u8 carrier-sia 3]); o) der Grundeigenthümer darf

28) Dirkfen) in der Zeitfchrift für gefch. Rechtswiffenfchaft Bd. 2) S.

405 f. Ausgefchloffen find hier die allgemeinen Befchränkungen der Ausübung

von Rechten) die nur eine Zeitlang tvährenden Vefmränkungen) wie der gefetzlime

Nießbrauch) die Fälle des fog. cioniiniuut gun-arena, wie bei der e105 für die

Ehefrau und dem tig-nun iunrlutu', weiter die Veräußerungsverbote und die aus

dem Eigenthum. entftehenden Obligationen) z. V. zur eainio cjcirnni jniecij und

bei den Verhältniffen' der Miteigenthümer. Sintenis a. a. Q. S. 475)

N. 20.

29) Dahin gehören nur die gefelzliciten Hypotheken) welche aber mit Aus

nahme der Hypothek für die Grundfieuern an Grundfiücken) ein beionderes

Verhältniß eines gewiffett Eigenthiimers vorausfelzen. Sintenis a. a. O.

30) l. 5. 3-*5, l.. 9. 1. i). (10. 4.) l.. un. i), (43. 28.) ueber

das Interdict vgl. den Artikel I n terdicte Bd. ll) S. 546 f.

31) l.. 1 pr. s. 1 8g. l). (43. 27.) Ueber diefes Interdict vgl. den Artikel

Jnierdicte Bd. 7) S. 537-541. Die in Anfehung der unter a und l. ge:

dachten gemeinrechtlichen Befchränkungen des Eigenthums herrfchenden Zweifel

und Streitfragen erledigen fich durch die faft überall fich findenden (oralen Ge

wohnheiten oder Statuten über diefe Verhiiltniffe) wornach der Nachbar die

über feine Grenzen ragenden Zweige eines fremden Baumes) foweit fie über die

Grenze gehen) abzufchneiden befugt ift) den Baum felbft aber dulden muß. In

den Ländern fäcitfifchen Rechtes gilt oermöge der Rechtsbüciter des Mittelalters

(Siithf. Landr, Bd, 2) Art. 52. Magdeb. Weichb. Art. 125) 126) der Grund;

fah) daß der Grundeigenthümer) an deffcn Grenze ein fremder Baum fteht)

die in fein Grundftücf herüberhängenden Ztveige diefes Baumes) foweit fie in

baffelbe hineinragen) eigenmächtig und ohne vorhergehende Benachrichtigung
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*auf* feinem Grundfiücke nichts unternehmen. wodurch der Luftzug von

der Drefchtenne des Nachbarn abgehalten wird N); (i) der Grundeigen

thümer darf auf feinem Grundflücke nichts unternehmen. wodurch der

Abfluß des Regenwaffers auf 'eine Weife geändert wird. welche dem

Gcundfiücke des Nachbars nachtheilig ifiz widcigenfalls fteht dem

Nachbar die aqnoe p|ueiae never-ciao notice zuiu); e) der Grundeigen

thümer darf auf feinem Grundfiücke nichts unternehmen. wodurch

geradezu. oder wenigfiens in Folge eines befonderen Zweckes. Gewerbes

u. f. w.. Rauch. Dampf. Staub. Bruchfiücke von Steinen u. dgl. in

ungewöhnlimem Maße auf des Nachbars Grundfiück hinüber-geleitet oder

befördert werden 34); 1') der Grundeigenthümer darf auf feinem Grund

und Boden nichts unternehmen. wodurch das Gebäude des Nachbars

gefährdet wird. z. B. durch Miftgruben 33). - Andere im römifchen

Rechte fia) findende Vefchränkungen des Eigenthums find veraltet und

nicht mehr anwendbar 36). - Im öffentlichen Intereffe. oder auch in

Rückficlpt auf Religion war die Verbindlichkeit des Grundeigenthümers

[ls. '

des Vaumeigenthümers abhauen. und wenn er folche Aefte duldet. den foge

nannten ueberfall. d. h. die herüberbängetiden Früchte fich zueignen darf.

Haubold. Lehrb. des königl. fäehf. Privatr, Z. 362. Heimbach. Lehrbuch

des particulären Privatr. der zu den Oberappellationsgerimten zu Jena und

Zerbft vereinten Länder s. 316.

32) l., 14. Z. 1. (I. [ll. 34. Diefe Vorfchrift betrachten als veraltet und

daher nicht mehr anwendbar: Bülow und Hagemann. pract. Erört. Bd.

4. S. 16 f.. weil es ein römifctzes Polizeigefetz fei. Die unanwendbarkeit diefes

Gefeßes in TeutfGland möchte wohl mehr darauf zu gründen fein. daß daffelbe

für den Süden berechnet ifi. wo überall offene Drefmtennen find und daher die

Abhaltung des Luftzuges durcb Aufrichtung von Gebäuden die Abfonderung der

Spreu von den Körnern hindert. wogegen in unferem Klima die Drefchtennen

gewöhnlich bedeckt find. Jedenfalls ifi das Gefeß nicht über den darin ent

haltenen Fall auszudehnen. und es können fich daher Eigenthümer von Wind

mühlen nicht darauf berufen. um den Nachbar zu verhindern. Gebäude in der

Nähe der Windmühle aufzurimten. wodurch der Luftzug von derfelben abge

halten wird.

33) 'l'j'., big. 6e aqua e'. aqune piurjue nrcancine xxxlx, 3. Vgl. den

Artikel Kerio nqune p|uriae arcenclne Vd. l. S. 54-36.

34) l.. 8. Z. 5. l). (8, 5) und dazu Spangenberg. im Arch. f. civilr.

Brax. Vd. 1x. S. 263 f.

33) c. 17. Z. 2. t). (8. 3.)

36) Z. V. die Veftimmung über die Entfernung. in welcher Gebäude.

Düngergruben. Brunnen. Gräben und weitfchattende Bäume von der Grenze

ftehen müffen (1.. 13. [). (10. 1)). die aus der Solonifchen Gefeßaebung entlehnt

waren und auch noch in dem Prochirum des Bafilius. in den Bafiliken

und in dem Prochirum des Harmenopulus. wenngleich nicht ganz gleich

förmig. vorkommen. pro-kh. tit, 38. c. 50. 51. [zum. [Mill. 9, 13 (aus dem

Zcboijum zur Zynopä. [Detail. p. 490), klar-menu.). "koeln bid. [l. p. 1. 4. S. 89.

-elit. lleimbaeb. Ferner gehören hierher die der Baupolizei angehörigen

Votfchriften in l.. 12. 13. l), All. 10. An die Stelle diefer Brünn-nungen

treten jeßt particularreelotliche Vorfchriften. Die Vorfchriften in l.. 3. 6. C. (10

more-Marija xl. 7. (6.) gehören zum Theil dem öffentlichen Rechte an; die in

l.. 13. s. 1, o. (8. 4) beziehen fich nur auf ein locales Gewohnheitsremt. Die
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.dggrirudxqgurzßerfiellung »bßentlicher Wege den .Grund .und .Baden im

*NÖRDL- PWSKÖWW- *ungleichen Minen Weg zu einem Vegriebniß

ala-ee: :anf:- feinem .Beachtime gegen Eacinädigungeu igcfiatten u).

.Andere im yöir-ifW-Wsite 'Würsel- gefeblilbeWefcdrWi-ngen des

.Eis-nehme .fte-Ö- :de--fie. .mehr »dem öffentlichen Rechte aua-hören.

Whiqniüqifipeligqilicht-Natur (find. nicht mehr »als anwendbar zu be

WWUyeW-Veicbränturmn der Befugnis eu- Vckäußeuung :können

ein ggfeflßwarfißgflimmuug. rider iin .einem Vertrage. _ader :in deftamen

itekjfchcrnBaiiimwuaa-fhren Grund habe-rtl))- - .ee-mean 3....

- Mysefke-tionlVer-wavvuna). beißt ,die ausdrückliche-Erklärung

gvpduxch *man fiel) gegen .eine möglicherweife *nachtheilige Auslegung einer

,Llerrßeruug hder-Hgndlung. -hereigenen aber fremden. _fclbü gegen eine

WiWi-lis- Wl-Mtne-xdes dieß-n See-erkenne ru ficke-ra lacht. Die

Rönne Murau-rr dafiir den Ausdruck teste-tio runter-seine eos-untern..

Belle-ht .pie-..lL-rllärung darin. daß man .eine in allgemeinen Ausdrücke-n

erfolgte Verzichrleiitung oder Rechtsirbertragung einfchräinit. mit anderen

Worten. fich ein Recht vorbehält.- deffen Aufgebung aus einer Handlung

000k Aeußeruria gefelgert werden könnte. fo 'heißt *die Erklarung R e

(fervation (Rechtsvorbehaltfl). Die Prog-Werften ift ,namentlich *in

den Zille-n ,von Ruhen. wo eine Willenserklärung geradezu fing-irc wird.

zu dem Zwecke. um diefe Fiction auszufchließearl). Eine future-Willen'

erklärung wird fingiict z. B. bei dem Fog. xnnnriatnrd peaeenmru-W), bei

den gefeglichen oder fiillfmweigenden Hhhotheteni). bei, der Einwilligung

Meinung Einiger. welche fich auf l.. 17 [er, l). (8. 5) Nutzen. daß man die

Baue-bung einer naechharlicden Wand .dulden müffe. wenn fie nicht einen halben

Fuß von der .Grenzlinie bete-age und erft dann nach Auiltelluug der Beinahe-ug

klagen könne, *wenn diefelbe mehr bett-age. ift deshalb vcriverflith. weil diefes

Maß nur beifeielsweife und zufällig gewährt ift. Si-nten-iela. n. OB'. 1..

S. .[771 R. 33.

37) l.. 14.9. 11. o. (8. 6.)

38h l.. 1.2 pr. i). (11. 7.)

39) |.. 8 x11-, o. (11. 7.) l.. 3. g. 3.1). (47.12.) i.. 12. c. ln. e..

l.. M. O.(18. ,1.) l., 48. l). (M. 2.) i.. 2. 6. l). 711l. 10. Sintenfs

a. a. O. S. 477.

40) Vgl, darüber Sintenis a. a. O. Vd. 1. S. 404 f.

d. 1) Mühle-ideas). PandectenrecletVd. l. G125. Sintenis, gem.

separater Vd. 1. S. 154. 13s,

2) Saulgau. Shfiem des heut. rdm. Rechtes Bd. [l]. S. 256. In der

früheren Doetrin war in diefen Fällen wohl von einem cansenxus prall-Worin. die

Rede. womit aber nichts gewonnen ift. Sintenis a. a. f). S. 154. 155.

N. 24.

3) l., 85. pr. l). (3. 3.) l.. 21. l). ue [erneuten. (2. 12. (13.)) Siehe über

diefe Fälle S avignh u. a, O. S. 254 f.

4) Der Ausdruck nig-ine weite oonuuhilur. fcheint allerdings auf eine ftill

fthweigende Erklärung hinzudeuten. allein andere Ausdrücke deuten auf eine

Fiction hin. i.. 4. pr. [1. (20. 2,) quasi ici [seite cunrsnsril.. l.. 6. pr. l).

dnrl. tar-ide inteliiguntur piMsri esse. Savign y a, a. O. S. 284. N. c-.Z
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des Pfandgläubigers in die Veräußerung oder neue Verpfändung der

Sache. welche fiets als freiwilliger Verzicht auf das eigene Pfandrecht

oder wenigfienswils Einräumung des Vorzuges an den neuen Gläubiger

ausgelegt wird 5)z ferner in den Fallen des als Einwilligung geltenden

bloßen Scillfmtveigens. in welchen in-Wahrheit weder Einwilligung

noch Widerfprucl) möglich ifis). In den meiften diefer Fälle kann die

Fiction der Willenserklärung durch die ausdrückliche Gegenerklärung

oder Proteflation ausgefchlofien .werden7). Nur in einigen ausge

nommenen Fällen ifi“ die 3proteftation entweder undenkbar 9). oder nach

pofitiven Rechtsregeln unzuläffig 9)...i'. Protefiation fowohl als Refer

vation ifi ungiltig. wenn fie mit denjenigen Recl-jtsfähen. welche der

Abänderung durch Pribatwillkür nicht unterworfen find (i118 public-um

partir priunlorum mulnri neclujl) im Widerfprume ftehtio). 'der der

einfeitigen Verfügung des Erilärenden nicht untcrliegtU). Auch ifi es

nothwendig. daß fie nicht zu font-erfolge 1.9.). auchnicht mit der Hand

lung oder Aeußerung im Widerfpruche fiehe*(nr0|e8t'ulir1 facto-icon*

1,r11rie)l5). Die Protefiation darf ferner nicht* founißverfianden: werden.

als fei dadurch die Aufhebung von Wirkungen-mogliehwwelche von der

„M1111- tni.- 79/.- ,_ .- hifi idöuiigCz-t. _ i1- .Ü mi. f , .iii

- M . .

1.1. n( ni?) -i e.) » -- *le-j ricieilieinz- 1)i*:r'-111:ll 4111171*

"' [U711. 1.8.1. k... 7. pink). (20.. 6,.) -- 11.112. B71. 0.120. 4.)- S. 5sa

vg-gno a.fa._O. S„_255..N. 11. In der ,früberenZeit wurde wohl “auch der

Fall_ der uegoiioruu) 8128110 hierher gezähllhfund auf Seiten des Gefchaßsherrfi

ein fog. consenrus (1111118111111113 oder auch 1111113 angenommen. S. dagegen _luck '

Erl. der PandyVns. S.622. 323. *-41* - - .4 -» -r-ii

»nc 6) "Za-V, bei. der» Adoption *oder Emancipatidn.xineseiöch-?ijlitindcsalue

fieheuden. bei der ivahnfinni e11 Tochter. deren Vater ibrenoo 111111) Aufläfung

der Ehe zurückfordern will. g ,avignh a. a. Ö. S. 253. 7 ' _ ' '__' 7) So bei dem vermutheten Auftrage (1.. 210. S. 4. l): (3. 3.)) bei der

Einwilligung' des Pfandgläubigers in den Verkauf-desipfandes (6.74; S.719

l). (20. 6.)) in den erteilten Fällen des -tiillfcbweigenden pfandreehees. Savign.

a. a. O. S. 256.

8) Wie bei der Adoption oder Emancipation eines .Kindes oder bei der

Klage auf die 1103 einer wahnfinnigen Tochter. Savign h a. a. O. S. 256.

9) Z. V. in manchen Fällen *des fiillfäjweigendon Pfandrechtes; wie bei

der (108 , wo die Frau diefem Pfandrechte nach rbmilchem Rechte nicht entfagen

und bei der Hypothek der uniuiindigrn und Minderjährigen an den Gütern des

Vormundes. gegen welche fich der Vormund durch 'eine Mercure-ion touren

kann. Savigny a. a. O. S, 250. 257. 1- a1 1 (, 1 -

 

i» 10) 1.. s1. h. 2. o. (29. 2.) Siebe liber diecezauezweühren-oruup

'

CQO. 7.c..t':-.

11) l.. i7. pr. l). (4. 9.) * l1" .11.-- - *

12) 1.. 31, 1). (9.2.) 11g. 1.. (u. 1). (17. 1.) 1. 1o. n. (11.-o.)- In

die Handlung erft fpäter zur Kunde des Vetheibigten gekommen. 'fo bedarf es

keiner Proteflation. außer in den befonderen Fällen. in welchen fein blos leiden

des Verhalten und Schweigen ihm naehtheilig ausgelegt werden wurde. Sin-

tenis a. a. O. S. 155. N. 26. Vergleiche über diefe Fälle Sintenis S.

156. N. 28. , i1' *ti-1

13) 611p. 54. i. i. 1112,28.) 'l' l1 o tuning 11a protealatioue facto cannot-iu

(in der Hall. Diff. Samml. 1'. ll. nr. 13), -1

*vou-IQW 1111.-_ 111711-11-11171. 110 gx-.l-(tiixif rtidilttiifjb



511L Protefiatian.

 

Einwilligung des Protefiirenden nicht abhängen 1i)) oder als könnte

fie zur Entkräftung fchon begritndeter Rechte anderer dienen lii). - In

den neueren Hypothekengefehgebungen kommt die Protefiation als

Mittel vor) um in den Fällen n wo die in das Hypothekenbucl) zu be

wiricnde Eintragung des erworbenen Rechtes) oder die Löfchung oder

Abänderung) worauf der Protefiirende Anfpruch hat) wegen eines noch

zu befeitigenden Mangels nicht fofort erfolgen kann) vom Protefiirenden

gewiffe Nachtheile abzuwenden; fie hat„ wenn fie in das Hypotheken

buch einzutragen ifi-F--die Wirkung) daß von der Eintragung an nimts

weiter im Hypothekenbuche zum Nachtheil des Rechtes) deffen Sicherung

durch die Protefiation bezweckt wurde) unternommen werden kann 16).

-i-»Jm römiichen Rechte findet fich in Bezug auf die Unterbrechung

der Klagenverjährung die Befiimmung) daß) wenn derjenige) gegen

irelmcn die Klage gerichtet werden mußte) durch Abwefenheit) Kindes

alter); Wabnfinn unfähig iii) fo daß ihm die Klage nicht mitgetheilt

und die deshalb ergehende Ladung nicht giltig infinnirt werden kann)

und wenn er zugleich-keinen Vertreter' hat) die bloße lleberreimung der

Klagfmrift- bei dem Venen-Z prorjnejnu, oder wenn diefer nicht zugänglich

ifi) bei dem Biichof oder dem Oefenior des Ortes) oder im Nothfall

der öffentliche Anfmlag der Klagfchrift am Wohnorte des Gegners

durch Unterfchrift eines Notars (1011111311113)) oder in deffen Ermangelung

dreier Zeugen zur Unterbrechung jeglicher Verjährung genügen foll '7).

Die Neueren haben daraus ein eigenes reineiliuni prolefiinlionixc ex l..2.

t); ae „einem" eiii-priority 711.40 gemacht-s). Die Vorfchrift bezieht

fich eigentlich nur auf die Erfihung) iowohl die gewöhnliche) als die

außerotdentlicl)e-'9).>-- Allein» der gleiche Grund tritt bei der Klagen

oerjährung iiberhaupt ein) daher auch die Zuläffigkeit der Unterbrechung

der Klagenverjährung auf diefem Wege nicht bezweifelt wird 20). Bei

der Uedergabe der Klagichrift bei dcr Behörde muß zugleich angeführt

werden) daß man den Gegner felbft nicht verklagen könne und daß man

Wk-'WÜWFl-ki. Z711i) 1

**.-“.).-*..111..

dnrüber--Marezoll in. Lohr Magazin Bd. 4) N. 19) S. 379 f. untere'

3-1 .111)1.7.pr.1.i. 1.. 9, pr. o. (4, o.) 1.11.11. (6. 2.)

-- 13) 1.. 2. 3.. pr. u. (46. 3.)

die 161.3. B.Alten'b. Grieß über die Grund- und Hvpothekenbüäter vom

13.- Qrtober 1852» Z1- 22) 23. - -

17) l.. 2. (L. (ie nnnuii exe-Limone [tniioi c-onirnctu8 ioiieoiin "][. 40. Vgl.

holzn er) Verjährungslehre Bd. l) S. 154. Selbftverfiändliu) fällt das)

was vom Bifchof und Defenior gefagt 1|) heutzutage weg, und an die Stelle

des Statthulters der Provinz' tritt jetzt das Gericht) wo die Klage zu erheben ifi.

18). Glück.) Erl. der Pand. Bd. lil) S. 35 f.

. 19) Wenigfiens wird im Eingange der Conftitution ausdrückliä) der Fall

vorausgefegt: si qunucionihinarit i8, qui 1'118 niiennß re] ereciitori 01111011133 airline'.

20) unterholzner a. a. O. S. 455 f. Savignv) Shit. des heut.

röm. Rechtes Bd. ii) S. 319. Lrßterer gedenkt der urlprünglimen Vefrhriinkung

ggf die Erfißung gar nicht) fondern bezieht die Gefehfiellc auf Klagenverjährung

it erhaupt.
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fich daher auf diefe Weife vor Erlöfchung der Klage fichern wolle 21%:

Außergericiotlime Proteftation gegen den Ablauf der Verjährung genügt

nichtN). Das Vcrhältniß. diefes Mittels zur Unterbrechung der Kla

genverjährung) zu der Reftitution wegen Abwefenheit des Beklagten

oder diefer gleichftehender .fyinderniffeä weshalb" der Beklagte nicht be:

langt werden kann) ift befiritten. Manche nehmen an) daß) wo eine

Proteftation möglich fei) die Reftitution nicht mehr anwendbar fei)

indem) wer proteftirt habe) jpZo jnre munilnr fei) alfo der Refiitution

nicht beditrfe; wer aber die Proteftation unterlafien habe) feinen Ver

luft feiner eigenen Schuld zitrechnen miiffe) ebenfo als wenn er einen

vorhandenen Procurator oder Defenfor des Abwefcnden nicht in An

fpruch genommen hätte 23). Die herrfchende Meinung ifl aber dafiir)

daß dem Berechtigten zwifchen beiden Rechtsmitteln die Wahl zufieheN).

Fur lehtere fprictjt) daß neben den Verordnungen iiber Proteftation

gegen die Verjährung auch die Grundfälze über Reftitution wegen

Abwefenheit des'Beklagten in beiter Eintracht iveitläufig in Pandecten

und Coder aufgenommen findz daß ein correctorifches Gefetz fireng

auszulegen und auf das) was der Gefelzgeber vorn älteren Remte nicht

hat aufheben wollen und was nicht geradezu unvereinbar mit dem neuen

Geil-ße ift) nicht zu beziehen ift) daher das nicht Aufgehobene und nicht

Unvereinbare beftehen bleibt2-7).. Noch ift aber fiir die herrfcljende

Meinung anzufirhren) daß noch lange nach I u fi i n i a n im ofirömifchen

Reiche beide Rechtsmixtel neben einander beflanden haben) wie fich

 

z daraus ergiebt) daß beide in den Bafiliken ihre Stelle gefunden .haben26))

worauf um fo mehr Gewicht zu legen ift) als diefe eine (Ziele-länger;

..rj ,l Vi.

.i-[e- 7

21) l.. 2. C. eit. rerbx: et hoo in qnerirnoniorn cleclueere intro oonrtitutn

temporo,

22) Schon das pubiioe proponere in l.. 2. f). cit. fchließt die außergericht

liche Protefiatiou ohne toeitere Förmlirlfkeiten aus.» M arezoll a. o. O. S.

381 f. Daß dasjenige) was von Notar oder Zeugen unterfchrieben)_ öffentlich

angefchlagrn werden foll) der [ide-line ueijonjs ift) ergiebt theils der ganze Zu

fammenhang der Gefeßfielle) theils wird es in llndjl. [ib. l.. lit. 15. onp. 2.

ecl. 1. lleimb, "l". l'. p. 83 ausdrücklich gefagt." Der dort erfichtliche Auszug

der Confiitution ill von .Tb aleläus. Kurzer iii die Summe der (Conflitution

in 833i'. in.. rn. in. 12. cup. 3. etl. llejlnli. r, l. p. 299) welche wahr

fcheinliuz von Theod or us ift und des libellog nrijonis nicht erwähnt) fo wenig

wie des im Nothfall zuläffigen öffentlichen Anfchlages. .

23) "uur-knorr, 3a lit. llig. er quil). runs. mejor. (in 0nd. p. 129).

liinniua oil s. 5, [net. ile action. liövrner, inlrorl. in ine big. lll. 6. S. 2.

und andere von Burcbardi) Lehre von der Wiedereinfeeung in den vorigen

Stand S. 181) N, 93 angeführten Schriftfteiler.

24) Glück) Erl. der Pand. Bd. lll) S. 37 f. Burchardi a. a, O. S.

180-182. Sa vignv) Sofie-m des heut. römifchen Rechtes Bd. till) S, 184.

Sintenis) gem, Civilrecht Bd. l) Ö. 36) N. 115. S. 388.

22i) Burchardi a. a, O. S. 182.

26) Von der Rejtitution wegen Abwefenheit handelt Basil. lil). x. lit. 3d.

36) von der Proteftation 13.-rail, lid. bill. lit. 12. cap. 3. lid. l.. lit. 15. cap. 2.
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e61- flatjlceo-W einen», eine repungatio reist-um :ieguin fein fdllienMwelGe*

das-noch peaetlfme jufiinianeifchuRecht mit Äusfeheidung alles Ver.

alteien oder -fonft nicht mehr Anwendbaren enthielte. Hejmbacb M,

'mike .. *ki-i -t --2 ill-m“- ; . * »i

-P-eotoeoll-.SNegiftrate-f. .unter Peotorollen verfieht man

Sihriften. -in weinen- das.) was' 'in GegenwartÜZeiner zur Abteilung

lolmer'S>zrifren verpflichteten ?öffentlimen-Perfon ?bei einer öffentlichen

Behörde* fich zugetragen hat. »von erfterec nledergrfmrieden wdrden- in.

Jin befonderen 'begreift man-nnter Proeoeollen foliheNiederlcheiften. in“

denen remtsverbindlieize Erklärungen der vor dee Behörde erfchienenen'

Peefonen enthalten find; *einfache Regifiraturen nennt' man dagegen

folche Schriften. .in denen dergleichen Erklärungen-mein. enthalten find.

Die Gefeßei erfordern* daher *bei jenen befdndete* FdiniliMi-'iten und

Vdmusfeizungen'zueGlltigkeit-L) derfelben. ' “ 7 -

*' [Leger-la hießen bei den' Römern die Join [endlich, »welche in- die

c-onnnernixirii puliiici eingetragen- wurden. mdr-mbar Gäu-tigen felbft mit

regerere bezeichnet wurde 2). Aus diefemi-eget-ei-e und regnet;- ift das

Wort regieren, regiert-um als das Buch.»welches memo-nun rei-nm

geri-nun. cantinet und das Wort regeatrare, regielrnre entfkanden.

welches *ebenfooiel als an. anni rei-tree bedeutet; In der Nefarian'

ordnung d'. I. 1.512 wird Rasierer das Buch genannt. in welches die

Abfchriften *dee *ausgegebenen lnslrumevtel dom-Notar eingetragen

werden. - ' - i* t' -

' »yiotoeollum bedeutet *in der bio'. 44.o.-n1t. die 'am Rande der

zu geriehtlichen-Gefchäfren“ beikimmten nennen-nnen befindliche unnolalio,

welehe den Namen des 0011105 inrgitionnm und die ,Zeit der Anfertigung

der ahnrlu enthielt. Es glich daffelbe gewiffermaßen dem heutigen.,

Stempelpapiec.. welches. die Bezeichnung oder. das Wappen des Landes

trägt. wo es Giltigkeit haben foll. Vorzugsweife wurde fpäter das

Wortx-pmiiicollum vonder erften Fliederfchcift des Notars iiber eine

vor ihm. vorgenommene Handlung. vor dem Eintragen in das von ihm

zu haltendeBuch verfianden 3). * ' .*,

-' Oasiirteneum. das eigentliche Netariatsinitruntent- ift weder das

Ptotdtoll noch die Originalurkuude. welche von den Parteien vollzogen

r._„_.'.4.._......_ „_. ' - ,.*

1) Bisweilen hat man auch unter Protocol! die Niederfehrift eines Actes

der freiwilligen Gerichtsbarkeit und unter Reißiliratur die Oiiederfchrift einer

procefiuaiifchen Verhandlung vetfianden. - Noch jetzt fpricbt man in manchen

Ländern von ..Kaufs-. Eonfensprotocollen“. Vgl. noch Volkmann. Syfiem

des iächf. Proc. 51. ' '

2) Vgl. hierüber und über das Folgende 6 ru pen , 0b8ekr'. .ie j'ai-mn eon

iioieneii uciu np. liomnn. [inn-iii. 1753. *

3) Dies Protocol( hieß im Mittelalter auch eine lmhrerintur, wie insbe

iondre in..der Notariatsordnung S. 5. 13. 17 flg. beide Bezeichnungen gleich

mäßig gebraucht werden, Die Franzofen fpreazen noeh von iii-ever, welches für

ln premiere note et' gehe-ie gebraucht wird. -
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word-ei 7|. font-Medic Liwfertigung-beMNoinci-atszewgvifies über W'

Verhandeln-.- Deifi-lbe fließt .ficiFnuf-oaO--Poorocoll und bedarf zur

v-oflfiändigen Boweiskmiff-öer .Gekehmignnn 'ec Parteien.; Die-In'

groifirung: dexr.A1wf-eutigirnzp7i|.die Reinfctjrifcxdee-AusfieefigWng. weiche

von -dem- Notnc-fiellifi geiehehea nu.: »cd Oro; Noiarjnmrdinungx-uncer

'Weider din-her auch WemEinfeßungnend'Anffshreivungder Pweewiiex.

der-Ausflreckimg derfelben.“ wie Concjpie-ung des-sudoku' aus "dem Pre

oöcoije) und die IngeofiaeboN). Das Prothetik( des Notats-djenrenach

der Notariatsordnungmieht blos zur Unterlage der-Iiifirumenuie*: fon

dern die leßcrren follen aueh eihfrhriftllck] .zu dem Protocolle genommen

werden. um im Full-eve!? Vert-ufies oder der Anfechtung ieinessInfii-W

mentes auf das Protocoli zurückgehen zu körmmx-.ei a'. .27 '

Zur OiiederfGi-ifc der Proxocolkeijfi enden Gerichten eien “def-indem

Beamter angefiellt, -deffen Functivn* mit-der des Richters nichto gemein

data-- Diefer Beamce wird Armer, *GerichtsfGei-iber. Sekte-rät. Proto

roileincxGre-ffiec u. f* wKgen-unn-t. Schon' das *römifaze RW"- verlange.

zur Beurkundung gewifiec Gefmäfee die Zu-ziehungoec hierzu beiiin-ikn

tkn Beamten.: Die dcr-sims, *excupfG-e-sr-iiypomnemenoieeßpvü. Dow-nen;

ineignzezg. -uoineijB gehörten :M7Wnu-ceikijnjnim desRimte-is. d. i. zur

Centrebet' defiewen -Nxdergefialk, daß dem Magifirate oxdec Rechter nur

in ofijoi() ein- Libeil überreichc undmon [hm nur dnfelbw ein Kir-weil

geiproGen werden könnte-i); 'l-Ebenfo verordnete das ianonlfciye Recht.

daß bei gerichtlichen Verhandlungen der Richter einen Notnrius oder

fiatt deffen zwei glaubhafte Zeugen beiziehen "olle ki). ueberhaupt war

es fchon frühzeitig Regel-*dnß das Gerücht nur dann alifgehörig cvnfti

mirt angefehenävurde. wenn *Richie-r**und-Geri-äflsikheeiher zugegen?I

 

 

. . » . . .
i. t-l. . . , ' ,.. . . .MW
*F7* “Wm- ,.*. 75( _ n' e. “ . - - -" e

- 'i . ee

:Zc-TK*

4) s. 8. 13, U. (5. *Z1 der Norqriertsvcdnungm-Vgl. noeh c. 17. (76.1. (i6

“e IWW-um. :- [Malerei-innen in mnnänm enormer .ubzcripiionjhoäque Meli-nn con

ijfruoia. et ei per lnbcziji-ooen. roneeriknniue, einem 71]) wen* campleln er ..astra-no

1 'nern-bus obs-num sind, ut nniii Liezen( prime, que-ln. 'mee in] pene-cekvskinc, 'ei d*

.che-iin cungcripiö 'ei oi) jpxo lnunijo , quali nec -Fntn 05c imp|0lunj-'oi_ o-booiuluni.

.ii-queen (in. .iijj e.: Eon-km conlrneco 7e] iknnzactjonv yinziicoke, '“

5) ueber die Bedeutung diefer Bezeichnungen vgl. 6 rupeni. v. a» noten.

werden die 'Beamten “von den nous genannt. die die Gefchwindfcixefber an

wendeten. Vgl. noch ke. 33, Z. 1. ex qoib, ceius. moi; [iiiiinj exam-ci'. jut. ci?,

an Won-mini calm. enuolene. [i113. 1727. Z. x111. Glück. Erl. d. Spa-ed, Bd.

7L. Z. 328, S. 450 flg. "

6) Vgkörupenkc. 4.-' > -

7) i). 1. (Kon. Them'. .je oiijc. rear. - (I. 6. 6in1. (Io seotcnc. Von den

oificiis proeeieiiß e( proconxuijg ir. 4. Ö. uit. rie fugic. - c. 1, (Leni, (Le pre-reer.

30. wi. 40. anno'. - Vgl. noch c. 3. (Lori. qneinei() [jßc. - (Loom. 33, (le (Keane.

-- (L. 18. .I0 (osram. - Hierauf bezieht fich anch ir. 45. Z. 8. 119 iure fizci. Die

excepioi-es mußten die ijidc-"j annehmen (fr. 72. (ie iurijs). - Daher die Aus

drücke npui] nine-juin eme-ee ji. upon oem promiicere (ir. 37, (ie in i118 we.), *

- upue] oiijciun] eicpooere (ft, 7. S. 2. qui Omis-Int).

8) (Zap. 28. Z. (ie wu. ec act-Hot. - (Jap, 11. A. .je probe-i.
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waren. von denen jenem die Leitung und Entfcheidung) diefem die

Beurkundung der Verhandlung zukam. Die Carolina verlangte aus:

drirrilicl)F daß neben dem Richter und den Schöppen noch ein befondere.:

Gerichtsfchreiber angefiellt und mit einem befondere] vorgefchriebenen

Side auf die pitnktliche und genaue Niederfwrift der Verhandlungen

verpfliGtet werde9). Die gemeine Praxis gefiatrete in Straffamen die

Vertretung des Actnars durch den Richter felbft dann nicht) wenn

diefer zugleich auf das Amt des Gerichtsfmreibers befondere) vereidet fein

fdllte 10). Diefelbe erblickt in dem Actuar keinesweges eine von dem

Richter abhängige Schreibmafchine")f fondern einen felbftftändigen

Beamten, der für die Richtigkeit der Aufzeichnung verantwortlich ifil?)

nnd daher ebenfo wie der Richter abgelehnt werden kannM). Dem

Artuar kann daher das Recht nicht entzogen werden 14)/ Zweifel gegen

die Auffaffnng des Rirhters zu erheben und gegen Anmuthnngen. der

Wahrheit zuwider, ein Protocoll oder einzelne Theile deffelben aufzu

nehmen. zu protefiiren 15). Fiir das gemeine Recht muß in Betreff der

Civilfamen immer noch der Salz. daß der Richter und der Actuar das

Gericht bilden) fefigehcilten werden 16). Allerdings ift durch die Parti

culargefelzgebung. weniger in Straffawen |7)) aber wohl in bürgerlichen

Streitiachen, der Sah infoweit abgeändert worden, daß der Richter die

Protocollirung des Gefcttäftes übernehmen kann) vorausgefeizt) daß nur

im iibrigen die erforderliche Zahl der Beifiher u. f, w. vorhanden ifiw).

z .

9) het. 5. 46. 47, 56. 94. 181, t

10) Bauer, Lehrb. d. Strafproc. s. 30. Meifterg-Abh. d. peinl.

Proc, ]. Abfchn. 5) S, 5. *

11) Vgl. Puchta. Dienft teutfcher Jufiizämter l. S. 198 flg. Dagegen

z. B. Bayer) Strafgefeezburl) Art. 39 in Verb, mit Gönner, Iahrburh der

Gefehgevung Bd. lll) S. 203.

12) Jagema nn) Handle. d. unierf. K. Bd. l) S. 677.

, 13) Vgl. hierüber Mittermaier. das teutfcve Strafoerf. Bd. l, S. 39

(S. 194-' flg. der 3. Ausg.). Müller. Lehrb. d. Strafproc. S. 86. Glück.

Erl. d. Pand. 528 (Bd. '[- S. 439). Unlocker, prince. jur, ci'. [ll.

S. 4256, nr. ]]l.

14)Linde„ Lehrbxs. 84. Puchta a. a. O. s. 66. Iagemann,

Handle. s. 606.

15) Bei' fortgefehter Weigerung wird der Richter die Protocollirung felbfl

übernehmen oder einen anderen Protocollführer z-.iziehem

16) Vgl. Ma rtin) Lehrb. d. vürg. Pror. S.40. Hefftee, Inftitut, des

Cidiloroceffes S. 171, beyarr, dien. e11] yang. 8x). '71. mer). 1--3. - Vgl.

dagegen G iii rk a. a. O. s. I27. S. 449,

17) Vgl. Mittermeier a. a. O, Vgl. jedoch-z. B, könig!, -wiirtemb.

Strafproreßordnung Art. 51. welche dem unterfuchungsrimtcr die Protocoll

führung als Pflicht auferlegt und ihm nur das Dictiren des Protocolles an

einen Gehilfen nachliißt. Bei' iniinolimen Verhandlungen verlangen die neuen

Strafpcoeeligefeße unbedingt die Zuziehung eines Gerichtsfcitreibers.

18) Vgl. Martin a. a. O. So geftattet das fiichf, Recht die Aufnahme

des Protocolles durch den Richter in Straffachen) dafern nur fiatc des Actuars

noch ein Gerichtsbeifißer beigezogen wird, indem der Richter, Actuar und zwei
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Namentlich' i|.bei Patrimoniaigerjehten häufig -in Folge der Landes

gefeßgebung und Praris 19) die Vereinigung beider Aemter in einer

Perfon geftattet und in die Eidesformelfür den Riwter die Verpflich

tung als Actuar mit aufgenommen worden. Man wird daher zwar

für* das pofitive Recht. nicht aber für die teutfehe Praxis 20) den Sah

fefiheilt-en-c-können) daß die-„Pcotocolle von einem) von-dem Richter ge

trennten) Individuum aufgenommen werden muffen. Der Riihrer

kann naeh einigen Landesgefeven dem' Gerichtsfebreiber das Protocoll

dictiren. Einzelne Gefeßgebungenx -weleloe dem Prococ-olla-nten eine

felbfifiändigece Stellung- einräumen“. gefteitcenkl)F daß zur Aufnahme

von-Protoeollen- nachiden-Dictatendes Richters anehGerichtsbeamten.

welche zur Aufnahme von felbfifiändigen Protocoilen nicht befähigt

findF verwendet wetdenLkönnenz fiir .die Richtigkeit *foleheniprotoeolle

bei deren Anfnahmebefondere Vorfthriften noch zu- beobachten find.

haftet 'iedenfallel der Richter allein. .In Straffachen ioiro die-Dieticnng

der Verhörsprotocolle ftets eine mißliche Sache bleiben L9). -

' Zur Giltigkeit des Protocolles gehört »zunachfi nun) daß *den

weleher es abgefaßt hat, hierzu die erforderliche Qualification befefien

habe. Man verlangt die befondere Verpflichtung des Beamten zur

getceulichen Abfaffung von Protocollen. Beftritten ift es) ob ein von

einem .nicht vereideten Accuar aufgenommenes Protocol( dadureh Giltig

keit erlangej daß der Actnar naehträglici) vecpflieixtet werde und“ hierbei
 

die Richtigkeit des Vrotocolles verfiehereW). Mißliei) wird-ein folche(

Audweg immer bleiben) da das von einem voreideten Actuar aufge

nommene Protocoll präfumtiv in Erinnerung..der-aufhabenden Eides

pflicht verfaßt wordenkifi. während bei einer fpäteren Vereidnng mög

iieherweife .der Schwörende in die unangenehme Notwendigkeit oerfeßt

werden kann) ein nachiäffig verabfaßtesProtocoll zu befehwöcenoder

feine Nachläffigkeit einzuräumen.

Schbppen die bcfeßte Gericbtsbank in Stcaifacden bilden. Nicht minder ge

ftatiet daffelbe unbedingt dem Richter die Aufnahme von Protocollen in Civil*

faeizen. -

19) Vgl. hiergegen Oberländer. im Archiv f. d, civ. Prar. Vb. [ll,

S. 135 flg. Linde) Lehrbuch des tentfmen gem. Civilproc, (na. 7.) S.83,

Heffter a, a. O,

20) Vgl. noch Danz) ord. Proc. s. 43. Glück a. aJO. St 453.

21) Z, V. die kbnigl, fäcbf. Gefeezgcbung des Jahres 1840, a»

22) Vgl. noch o. Iagemann) Handb. der untecfumnngskunde Bd. l.

S. 603- 613. *

* 23) 1.87861-, ]. [. met'. 8. Danz. Grnndf, d. ord. Proßsmiö, Glück

a. a. Q. S. 453. Dagegen Linde a. a. O. S. 83, Anm. 6, Sergei', Li.

proc, p. 39 und Zuppiexm. l'. [l. [1. 47. Marti n. Reebtsgutamten S, 112 flg.

Oberland-er S. 135. Auch nach dem fäcdfifehen Proceßrecdte muß die Zu

liiffigkeit diefes Ausioeges vereint werden (vgl. Ofierlo h) d. ord. burg. Proc.

S. 110) “Anm. 11), obfchon fie von [Flotter, 8333i. proc, s. 26. not. 4 bejaht

wird. e
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Das. Peetoeeli-mnß einheiten: die Angabe-- der Zeit. ein-dees Otte'

der Abfafiung- - den-Namen und das-Dienfiprädicat des Veefaffers,

for-die 'die Namen und Dienfipnädicate der - zeegezngenengGerichcspex:

"onen 24), -q- .die .Namen u. f, (w. _der anwefenden Betheiiigtemiiö) -

und die getreten nnd. genaue Angnbe des Vnehandeiten. In der Regel

wird ein Eingang-*des Pnotoanilen gewählßaiis. weichem .bene-ergehen

daß eine.Verhandlung:fiattgefnndere habej NB.. dns Wort neuem oder

Gefchehen und ebenfo ein Schluß wie WB. „ip gefehehen, wie-ebene!?

um. anerkennenx daß dasPcotdc-nli wirklich.. deendigt und nnunterkroeixeu

begonnen und gefchiofien werden fei. da Fockbek-engen pedtocoiianileirec

Aufnahmenhefoirdecs anzugeben und ais-neu-„Prococolle zu behandeln

findLM. 4 .e .... .. e.. * n

Qie-Pedtdeolieiollennn .der Regei, an Om. .und S-_eeile nach Wee

endjgung» dee gerichtlichen Bechnndlnng Mfg-nommen meeden M.), Bei

Befianigungen ift fdlches- oft nnthnnlin) und dmheennehgeiaffen, .daß det

Actuac nur dienothwendjgen ,Bemerkungen fich notiee- um fodann auf

Grund derfelben das Protonen( feibft an Geeichtsfieue zu fertigen. Nur

diefes- nicht ,auch jene haben die Kraft» einer geriehttiehen Urkunde W-).

Gkeiehe Rüekfichteie können. bei Aufnahme von Tefiameneen und anderen

Wiilenserilacungen kcanher und gevreeirljeijee Perfonen eintreten.. Radien

lich hänge auch hier die Gail-digkeit des Prhdocollesdavon al!y daßdie

geießuchnnNVoi-fnpciften wegen Fefifieiiung der Wahrheit feinosInhaites

(der uebereinfijmmung mit der Verhandlung) ann-mh-veodnäxmy-enerden

können. Das Proton-di( ..ind in Falun diefepAet außerhalb .der Ge.

rifletsfieiie-...ouzfgeiromnr-en. .werde-n 'd Dias .wiedx 41m1.- vordomnrm: dei

Avhörxvngenxyen. Eye-ion“. .an Once-nd: Sdelle, wo fi.. die Wade

nehmungenMeeeht-en, über die fie nee-singer» [deva-e: wenn der Abznhörende

,wegen GebreihziiHkc-.it oder Krankheit. nicht .feine Wohnung veriaffen

kann und dahec in der lchtecen abgehöet wird; 'Ein vefondeceq Vor

24) Es kann dies insbefondre in Strnfiaäien nicht als eine außcrwefendiiche

Form angefehen werden. Vgl. Mitterrnaier a. a. O, S. 174 fig'. -Titn

mann Bd. lll- S. 107, Die P,:G.-O. Art, 1827 189 verlangt „zu befehreiben,

we.: jedes Mal dabei gernefi in“. .

. 25.) Hierbei. wird es wiehtig- die Identität der: (Hriehienenen y wenn fie dem

Gerichte nicht bexeits eerföniich bekannt find- ficher zn ftetlen. Insbefondre gilt'

dies, wenn vcehindtiehe Erkläcungen abgegeben werden; Einzelne Gcfeßge

bungen enthaltexrhiernder befondere Beitimmungen. Hierher gehören auch die

fog. R e eo g n i-tixons - R e g i | r a t n r e n , rnittetfi deren das Gericht auf einer

Urkunde hegen-latF daß der ihn] bekannte oder fonft legicimirte Ansfieller decfetben

zu. in! fin.: bekannt habe. Ueber die Fefißellemg der Identität ennhqiteer die

Landesgefeße meifteirs deiondere Borichriften. -- Notare werden dureh .einzelne

Gefeßgebrengen von der “Aufnahme ioither Negifiratnnen ausgeiehtefienh dagegen

weird diefelve unter gewifien Voransfequngen Gefandten und Confnien gefiattcä.

26) Vgl. noch Gen( ma nen, Th. des geri-hei. Verl', S. 1.50.

27) Vgl. noch Vifitationöabfeiried v. I» 1713 s, 27.

28) Vgl. noch Linde a. a, O,



.WWW W1

 

recht einzelner Stände. die Abhörungin ihren Wohnungen zu bean

fpruchen. kann. wo nicht Landesgefeße etwas anderes befiimmenLii). nur

in Betreff der Mitglieder des regierenden Haufes anerkannt werden 30).

un.. Zur Giltigkeit des Protocolles wird ferner verlangt».zdciß zes den

Interefienten vorgelefen (oder zunrDurchlefen vorgelegt) und von

ihnen genehmigt worden, ifc 31). _Der Mangel der Vorlgefung- wird auch

nicht durch dierilnterfwrift der Parteien -erfeht. »da fieeinen ilnbearhc:

lichen Verzicht enthalten 'würde 32). Ana) in .Straffachen ift die Vor

lefung des Profi-tolles. unbedingt notbwendigii) uno die diesfallfige

*Bemerkung über *die _lebte-re in. mehreren älteren und neueren Straß

oroteflgefetzen_ausdr-ircfllrt)_voegefchrieben 3*). ..Eine tbeilweife. Ausnahme

machen »die Strafpcoceßgefeleo 'n' Bezug auf die beider Hauptverhand

lung-aufgenommene Protecoll 3ö).m,-.Z)crff'ell>-e wird nur van dem Präfi

denten nach erfolgter Durmficht unterzeichnet. -nEine eBorlefung der

Protocolles würde jedoch gerade hier um fo zweckmäßiger fein. als durch

diefer) Protocol( allein. deffen A-ufnahme dei. Strafe der Nichtigkeit des

Verfahrens vorgefchrieben ift36). die Beobachtung der Fernrvorfchriften.

“von welchen der .Reclnsbeficmd des Verfahrens abhängt. nachgewiefen

werden kann 37).

. .

l

29) Vgl. z. V. Bader. (ii-B. Art, 203.

30) Vgl. noch die befonderen Vorichriften des franzöfifchen (Jo-ia 'lj'lnslr.

erirn. Art. 510 über die Abhörung der Großrürdrnträger und des Zufiizmitiifiers

in Swaffametr Vgl., übrigens noch v.“ J age-mann . Handb. dquaterfnapung.

kunde S, 457 und Linde a. a. O. 3. 97.

31) Vgl. Martin a. a. Q. Vifitationsabfci-.ied vom Jahre 1713. 8. 27,

[iin i1 , (Iuneät. for. [ll, »17. ea. ll. Wefiphal. Recbtsgntacbkrn Bd. l. S. 1U.

Z. 4.. Wendler. Anleitung z. ger. Praxis). S. 164. - Airderer Meinung

.in [lame-tal, iidupa..0p8. 373. - Die Vorleiung-rnuß ftets langfam und

.deutlich erfolgen. „. .,5 -

32) Das fächf, Proceßreckit geht fo weit. daß eszur Giltigkeit fogar die

Bemerkung. daß das Protocoll vorgelefen worden fei. indem letzteren verlangt,

Das gemeine Recht fchüht hier den Actuar mit der Vermuthungzder Legalität.

or-fchon hier eine Form in Frage ift. die unmittelbar die iuateriefle Giltigkeic der

Handlung frlbfi berührt. - Vgl, noch, v. Langer-n, undKori. Erörterungtn

Vd. 1. S. 200 flg. (na. n.)

33) Die V.-H.-G.-O. hat fie zwar nicht ausdrücklich angeordnet. fie ift

aber bereits gemeinrechtlicl) begründet. Klein fch r o d. im Archiv des Criminal

rechtes Bd. |. S. 31. 109. [Widmer, nö 6317120'. qu. Milli. (wa. 9.

.3-1) Tittm a n n . Handbuch der Strafrechtsiviffenichaft Z. 689. Anm. 4.

Vgl. noch allgem. Criminalrerht für die preuß, Staaten l. F. 56. Bauer.

Strafgefehb-.icd Th. ||. Art. 42,-- Dem Ermeffen des Richters ift es übrrlafien.

ob er einzelne Punkte fofort nach ihrer Niederfchrift behufs ihrer Feftfiellung

vorlefen will. oder das Protocoll feinem ganzen Inhalte nach.

35) Die Vorlefung wird angeordnet in dem königl. flichf. Entwürfe einer

Straforocrßordnung.

36] Vgl. auch das franz. Grieß v. 2.8. April 1832 Tic. l. Art. 1. Nr. 9.

37) Evendeshalb ilt derGebraucl) gedruckter Formulare fiir diefer' Protocol(

nicht zu empfehlen und z. B. in FrankrriH.- Rheinheffen unterfagt,
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"Ai Die Unterzeichnung des Protocolles durch* die Parteien iflkein

Erfordernifiöder Giltigkeit deskProtocolles 38). Sie ifi zu empfehlen.

um fpätereni-Angriifen auf die Aechtheit des Protocolles vorzubeugen 39).

Außerdem finden wir noeh Ordnungsvorfwriffen über leferliche

und deurliäje Handfcbriftw). *Auw-follen Abanderungen des Proto

colles weder-debut) Rafuren. noch fonfi auf einOWeife vorgenommen

lverden. daß über dlefelden ein Zweifel odrvalten kann 41). Daher find

Incerlinearbemerkungen > ebenfowohl als“ Durcijfföeiwungen zu veri

meiden.- Sie werden nur infoweit undedenklicb-zlizulaffen fein. als die

betreffenden Abänderungen "Khon “dom-felbffliriit'Nochwendigkeii aus

dem Zufummenhnnge fich ergeben (NOV. daffel-'be Wort' 'ift zweimal

neben einander aus Ver-leben gefchrieben* oder ein. 'aus dem Zufammen

hange mit abfoluter Riänigkeir [ia, ergebendes Wort-weggelafien-wor

den)- oder auf den Zufummenhang keinen abändernden-Ei-nfluß gewinnen

können (z. Bxes wird ein gleichgiltiges Wort nachgetragenx- So ver

ordnen insbefondre auch neue Strafproceßgefeße in Betreff der Proto

coile in Straffnchen: ..In der NiederfGrift des Protocolles darf nichts

Erhedliches ausgelöfGt. zugefeßt oder verändert werden; was durch;

firichen wird. muß noch lesbar fein 49)." Die leZlgedaGte Vorfchrift

gilc insbefondre auch für civilgeriwtlinze Protocolle 43). Wenn Nach

träge oder Adänderungen eines Protocolles. insbefondre in Folge der

bei dem Vorlefen defielben von den Pelrteien gemachten Ausfiellungen

als nöthig fich ergeben. fo find diefelben mittels Randbemerkung an der

betreffenden Stelle oder am Schluffe des Protocolles anzubringenU)

und ift die Richtigkeit derfelben. dafern fie als Theile des Prococollejs

*J

*W* * ' '*

38) In Straffawen wird fie jedoch von einzelnen Gefeßgebungen vorge

fcdrieben. Vgl. z. B. würtemb. Strafproceßordnung Art. 56. Preuß. Crimi

nalordnung s. 56. 57. Badifcne Strafproceßordnung d". 80. Oefier. Straf

proceßordnung v. 1833 S. 130. 184,-' o. Jageman n a. a, O. S. 650 flg.

39) Vgl. non) Linde a. a, Q. s, 84.-- Mancbe Gefelze verlangen deshalb

auch in Strafiaciren. daß jede Seite des Verhörsprotocolles von dem Vernom

menen mit unterfchrieben werde. 60-12 (klnälr. Crirn, url. 42. 154. Bayer.

Strafgefeßbucl) Th. ll) Art. 43. Oefier. Strafproceiiordnung von 1853. H'.

130. 184.

40) Vgl. z. B. Ofterloh s. 114/ Anm. l und in Betreff der Straffaeblen

PxHxG-O. Art. 181 („ordentlicb").

41) Mitlermaier. da6 teutfche Strafe-eck. S. 83 (Vd. i. S. 411 flg.).

Tittm an n. Handb. der Strafrerhtsrvifienfmaft F. 689 - fowie nom-nel,

knapp'. 0118. 630.

42) Vgl. z. V, die thüringqrde Strafproceßordnung Art. 94. Jede Aus

ldfekrung wird unterfagt: Würfe-nv. Strafproceßordnung Arc, 53. Oefier.

Strafproceßordnung von 1853 Z. 130 („jede Aenderung an dem Texte")

43) Oflerloy a. a. O. Man bedient fin) daher in der Regel hier des

unterpunklirens.

44) In der Regel wird die Sciflußclaufel des Protocolles noch nicdr nieder

gefmrieden fein. wenn diefes oorgelrfen wird. fo-daß der Narbcrag in das Pro

rocoll felbft noch aufgenommen werden kann. - “
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gelten follen, 'in gleicher Weife wie diefes felbfi zu verificiren 45). Es

bedürfen daher die Randbemerkungen gleichfalls der Unterzeichnung und

Vorlefung durch den Protocollanten) beziehendliei) durch die Parteienw).

Zu dergleichen Nachträgen gehören insbefondre auch Weigerungen der

Parteien das Protocoll zu genehmigen oder zu unterzeichnen) wo aller

dings der Protocollant auch die Verificirung nicht bewirken kann)

fondern die Gründe der Weigerung) dafern folche angegeben werden 47),

niederzufmreiben hat. In Fällen diefer Art ift die Beiziehung von

Urkundsperfonen befonders zu empfehlen. Jfi derjenige) deffen unter:

fchrift zu der Giltigkeit des Protocolles erfordert wird) des Smreibens

unkundig„ fo unterzeichnet er dafielbe mit einem Handzeichen) deffen

Entfiehung und Aechtheit amtlich zu beglaubigen iii")

.xi-Ü Diefe äußeren Erforderniffe der Giltigkeit und Beweiskraft eines

Protocolles find jedoch von der Ach daß bei ihrer Vernachläffigung zwar

das leßtere eben nicht als ein gerichtliches Protocoll anzufehen, das Ge

fchäft felbft aber) iiber welches die Niederfmrift aufgenommen worden)

deshalb noch nicht ohne: weiteres fiir -ungiltig zu achten ifi. Das

Protocoll ift nur das Beweismittel) und nicht der Solennität wegen

vorgefchrieven, es iväre denn, daß das Grieß die Aufnahme des Proto

rolles als Bedingung der Giltigkeit der-Handlung felbft vorgefchrieben

hätte 49). So ift ein vor dem Gerichte mündlich ausgefproelyener leßter

Wille deshalb noch nicht für null zu achten) weil das über die Erklärung

des Tefiators aufgenommene Protocoll ungiltig oder mangelhaft ifiz

z. B. der Tefiator, ehe das Protocoll beendigt war und ihm vorgelefen

oder von ihm genehmigt werden konnte) geftorben ift. Hier wiirde der

Richter und die zugezogenen Gerichtsperfonen als Zeugen abzuhören

und folehergefialc der leßte Wille des Teftators zu beicheinigen fein.

Der einzelne Fall wird freilich auch hier enticheidenW). Edenfo wiirde

in Straffamen fowie in Sachen der fireitigen Gerichtsbarkeit das Pro

tocoll durch das Zeugniß des Richters und der Gerichcsbeifiher wenigliens

inioweit ecfeht werden können) als nunmehr dem erkennenden Richter

45) Linde a. a. O. Jagetnann S. 653.

46) Jnsbefonbre auch in Straffamen Quifiorp) Grundf.Z.673. Bayer.

Gel'. Th; ll) Art, 42. Jagemann a. a. O.

47) Vgl. noch Curie (i'[n8t|*. crim. Art. 39, 76 und die modernen Straf

proceßgefehe,

48) Einzelne Gelelzgebungen verlangen hier die Zuziehung von Gerichts

zeugen) welche die Aechtheit des Zeichens durch ihre eigene Ramcnsbeifmriit

verfichern müfien, Vgl. z. V. öfter. Strafproceßordnung o. 1853 s. 1M.

49) So z. B, in Strafiackn riictfichtlicl) des Protocolles über die Haupt

verhandlung.

50) Könnten bei der Dauer der Zwifmenzeit zwifchen der Erklärung und

dem Tode des Tefiators Zweifel entftehen) ob er noch bei erfterer ftehen geblieben

oder z, B. abfiGtlich das (Heimäft unbeendigt gelaffen) fo würde natürlich dies

die Entfcheidung ändern.

lllil. 34
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ein Zeugniß iiber eine geriäytliche Handlung vorgelegt iourde- das zwar

von den bei diefer mit betheiligten Perfonen ausgegangen ifi- deshalb

jedoch nicht unbedingt verworfen werden kann 51). Eine völlige Gleich

fiellung eines folchen mündlichen Zeugniffes mit dem urkundlichen Be

weife durch das Protocol( kann nicht allgemein zugegeben werden. Bei

denjenigen Wahrnehmungenh wo über einzelne Punkte leicht ein Irr

thum obwalten kann- der bei Fefifieliung derfelben durch ein Protocol!

ausgefchloffen worden wäreh würde folche Gleichfiellung bedenklich feinz

z. B. wenn der Ricbter- ohne au.f ein Protocoll fich zu fiüßen- eine

umfängliwere Ausfage eines Zeugen oder Angeklagten oder umfang

lichere Verhandlungen der Parteien in einem Termine mündlich als

*Zeuge referiren wollte. Hier wiirde natiirlich der Einwand eines Miß

verftändniffes- falfcizer ?inffcrffungF des Vergeffens wichtiger Punkte

u. f. w. fofort erhoben und fchwer befeitigt werden können.

In Bezug auf den materiellen Inhalt des Protocolles haben wir

Folgendes zu bemerken:

Der Vorgang- zu deffen Beurkundung das Protocoll aufgenom

men wird- foll wahrheitsgemäß niedergefchrieben werden. Fler Fefi

fiellung diefer Uebereinfiimmung des Vorganges mit der Niederfwrift

dient die Vorlefung der leßteren an die Intereffenten. Sind von den

lehteren Erklärungen abgegeben oder Ausfagen erftattet worden- fo wird

die wortgetreue Abfaffung derfelben wichtig. Eine unbedingte und

allgemeine Vorfchrifth daß die eigenen Worte desjenigenf von welchem

eine Erklärung zu Protocol! genommen wirdl wiederholt werdenl läßt

fich nicht rechtfertigen. Es laffen fich abftracte Regeln nicht auffüllen.

Wo die eigenen Worte von befonderer Wiehtigkeit find- werden. fie zu

wiederholen fein. Hierüber entfcheidet das Erl-treffen des Richters,

welcher jedoäy auch dem Betheiligten nicht ohne befonders erheblichen

Grund es (auf deffen Antrag) verweigern darf, die eigenen Worte

deffelben zu protocolliren. Insbefondre iii jedoch in Obarht zu nehme-ry

daß man überall aus der Redeart im Protocolle erkenntl wo die eigenen

des Becheiligten wiedergegeben find 52) oder wo der Protocollant

nur _den Sinn oder den wefentlichen Inhalt der Auslafiungen, wie er

ihn anfgefaßtr hat verzeichnen wollen, Von vorziiglicher Wichtigkeit

wird diefe Rurkfiwt bei der Aufnahme von Verhörsprotocollen in unter

fuchungsfawen 53)- insbefondre wo ein "Griftli-ches Verfahren. ohne

51) Vgl. jedoeh ions oben über das Vrotocoll bei der Hauptverhandlung

fagt wurde. .

d2) Dies kann insbefondre wichtig. bei ixovinzialisinen oder dem' Aus

fagen der fonii eigenthümliwen Redeweifen werden. Vgl, hierüber preußifehe

Criminalordnung 8, 264.

53) Die badifche Strafproceßordnung 8. 81 befiimmt: „die Ausfagen find

im directen Style undl foweit es möglich if(F in denfelben Ausdrücken7 worin fie

gefehahen- nöthigeufalls mit den eigenen Erläuterungen des Vernommenen



Motoren); 525e

 

mündliche Haupt-veehandltmg- noch befieht und daher die Vertheidignng

[dwie die Spruchgeeieljte auf die Protocolle- des uncerfuchnngsriehters

befrhränkt findN). Jene' eigenthünilichen Oiedelvendi1ngenx denen* man

hier nicht felten- begegnet und' die fofdrt- die Vermutbungl daß der Ab

gehörte in diefe!: Maße fich ni>)t ausgefprochen habe und bei feiner'

Vilduregsfiufe u. f. w. fich nicht ausfpreGen- können. erzeugen-t find

unbedingt unzuläffig und Redewendungem wiee* „er könne nicht völlig- -

nicht gerade in Abrede ft-ellen" jedenfaiisizu vermeiden. Ebenfo muß

auch hier das- Befugnißh die Aendecung der Ausfage* zu Protocoll» zu'

dienten-ZM dem* Vecnommenen möglichfi unbefchränkc zugeftanden

werden-76). Sehr zweckmäßig wird es auch in einzelnen Fällen fein

die Fragen, welche gefiellt wurden- anzugeben 57)„ da nicht felten nu.:

aus ihnen- der wahre Sinn der Antwort erkannt werden kann W). Der

Zeuge in Eioilz, und Giraffe-Gen. fowie der Angekingte' können' aus:

nahms-weife/ *iiiichdeui fie dasjenigex was ihnen über die Sache aus

eigener Erinnerung Tech bekannt ift, ausgefagc haben„ nachträglich fich

a-uf die Einfiäit von Sein-iften beziehen und durch fie ihre Ausfage ver

vollfiandigen-Wi). In' diefem Falle ift es nöthig 60)x daß im' Protocolle

genau angegeben werde61)/ wo der Vernommene auf Grund eigener

WiffenfGafc und wo- er' auf Grund der Einficht- der Papiere„ der Rech

nungen u. f.- w; ausgefagt habe 62); Es folgt dies aus der Nothwen

niederzufätreiben.“ Ueber den directen Sihl vgl. Iagemann a. a. O. S.

615 flg. und uber die Aufnahme de: felbfieigenen Worte des Abgehörten vgl,

denfelben S. 648 flg.

314) Ebendeßhalb i|"' es nicht zu billigen, wenn man bei- der Abljömng

mehrerer Perfonen' fich damit degnügth die Ausfage-der einen-aufztinehnienund'

fiefodann den iibrigen nue zur Genehmigung vorzulefen. Vgl. noch Jage

m-ann a. a, O. S. 67ö-flg;

5b) Ein volkfiiindiges- Dietieen' dee Ausfage könnte zu mnnehen*Inwn->

venien-zen führen'. Vgl. noob kgl, daher. Enno, einer Stcafpweeßoednung Art.

201 und Iageenann a. a, O.

86) Unbedingt z. V. angeordnet in verbal-Eichen Strafproeefiordnunxesi. 81.

Vgli noanIia-g em a-nn- Handb. der unterfucdungskundeS; 338- 649.

v7) Früher in Qeflerreieh unbedingt vorgefohrieben. Die neuefle-Sicaf
proceßoednung enthält diefe Vdrfehriftinielkt mehr, Im-äiteren Rechte wa! die'

aeticulirte Form gebräuchlich. Vgl. Peinliche Geeiehtsordn.Act.-70. [zijn-ner,

öej Cake-Zoe. qu. cken. abe. I. *

218)- Vgl; noch Pucbta. Die-nit* der tentfrhen Iufiizämter lll S. 412.

Aueb läßt fich dies keinesweges von dcn Ausfagen- des* Xngefchuldigtewallein

fageni Es- gilt dies auch für die* Zeugenprotocolle,

39)- Mittermaiec- das teutfahe Strafoeef.- S. 97; Mp1- S. 457.

6o) Kglx prmß.- Entwurfeiner-Strafproceßordnnngse 142. .ßcrnndbere

Slmfproeeßoednung--S. 9K '

61) Eine vorher aufgezeichnete Ausfage darf nicht eabxzeiefeif-vom-d'enF es“

weiee- denn, dafl der Riihtee diefelbe- zu denAeten nehmen-und aufWrund-"der

felbeeeweitereeVi-fragnngenx zngleirh- zur-Fefifiellung ihres-Inhaltes; vornehmen'

wollte*:

62) Nachträgliche Eingaben des Angeflageewund-deo-Zeugencwerdeenzue

- 34*
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digkeit) dem Gerichte klar vorzulegen) worauf die Ausfage des Ver

nommenen fich fiühe und kann bei der Beurtheilung ihrer Beweiskraft

von Wichtigkeit werden. Es ift mithin auch nur die Anwendung der

Regel. daß der Richter bei Zeugenausfagen den Grund der Wifienfmaft

des Zeugen genau, erforfchen folie.

Nicht mit Stilifmweigen können wir hier die [og. Geberden

Protocoile übergehen 63). Sie follen ein treues Bild des Be

ne hm e ns der vernommenen Perfon enthalten. damit ,der erkennende

Richter hierdurch möglichft fo vollftändige Materialien empfange) als

ob er die Perfon felbft gefehen oder gehört habe. Sie kommen daher

hauptfamlict) bei der Abhörung eines Angefmuldigten und in den Lan-h

dern des fchriftlichen Verfahrens voröi), Bei der Wichtigkeit des

Verhaltens) welches an dem Ausfagenden wahrzunehmen gewefen) ift

die Bedeutung der Geberdenprotocolle unbefiritten. Allein defio ge

fährlicher können fie auch werden und nur zu leicht den erkennenden

RiGter irre führen 65). Bei aller Gewiffenhaftigkeit und Vorficht des

Richters wird das Protocolliren nur der Ausdruck feiner fubjectiven

Anfimt und mithin unzuverläffig fein. auf keinen Fall aber die Vor

theile der unmittelbaren Anfchauung) welche dem Spruthgericizte im

mündlichen Verfahren geboten wird) erfeßen können. .Diefes Bedenken

wird auch dura) die Anweifung an den Richter) daß er auf die Auf

zeichnung von Thatfamen fich befchränken folie) nicht erledigtW). Die

Bemerkungen: der Angefchuldigte zeigte fich verlegen) - er ftotterte

den Arten zu nehmen und die fpätere Befragung auf fie mit auszudehnen fein.

Es kann dies insbefondre bei verwickelten Ltuseinanderießungen) Rechnungen

u. dergl. wichtig werden. Vgl. Tittmann a, a. O. Bayer. Get'. Art, 151

und die neuen Strafproceßgefetze. Dagegen kann es leicht nachtheilig werden)

wenn man "takt eines) wenn auch vielleicht nur fummariimen oorgängigen Ver

höres dic vorherige Einreichung von Vekenntniffen, Ausfagen u. f. w. nachläßt.

Vgl. noch Pfifier) Criminalfälle Bd, li, S. 561.

63) Vgl. insbef. Mittcrmaier) das teutfche Strafoerf. S. 106 (Bd. l)

S. 489)) wo auch die neuere Literatur angegeben ift. Dicfe Art Protocolle

waren fchon frühzeitig im Gebrauch (vgl. auch Art. 71 i). C. (L.) und ältere

teutfche Gefeßgehungen (Preuß. Criminalordn. Z. 281. Bayer. Gefeßg.

F196. 216) 221. Hannöo. Criminalinfir. Cap. till) s, 14) 20. Gothaifche

Cap. lil) S. 14) fchrieden fie ausdrücklich vor. Vgl. noch Mittermaier) im

neuen Archiv des Criminalremtes Bd. l) Nr, 12, v. Iagemann a. a. Q.

S. 655 flg. Müller) Lehrb. des Criminalproc. S. 317.

64) Der neuefie Entw. einer Strafproceßordn. f. Bayern Art. 199 fagt:

„Bemerkungen über das Benehmen des Vernommenen find dem Protocolle nur

dann beizufiigen. wenn eine befondere Veranlaffung dazu gegeben ift", Jedoch

kommen dergleichen Protocolle auch bei der Zeugenabhörung vor. v. Jage

mann a. a. Q. S. 674 flg.

65) Dies gilt insbeiondre von der Beziehung diefer Wahrnehmungen auf

die Frage über die Zurechnungsfähigkeit. v. Iageman n a. a, O, S. 661.

66) Lehrreiche Andeutungen geben V a uer) Anleitung zur Criminalpraris

S. 20. v. Iagemann a. a, O.
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bei feinen Angaben) - er wurde roth bei dem Vorhalte u. f. w.) find

niemals frei von fubjectiver Anficht und die betreffenden Erfcheinungen

felbfi können auf ganz verfchiedenen Urfachen beruhen. Dergleiwen

Beobachtungenl") mögen für den Inquirenten bei Feftfiellung feiner

'weiteren Vorfchritte und feines Verhaltens gegen den Angefchuldigten

von Nutzen fein) der erkennende Richter dagegen follte ihnen nur einen

fehr untergeordneten Werth zugeftehen 68).

Ueber die Fo rm der Protocolle befiehen in den einzelnen Ländern

verfchiedene Vorfchriften. Zumeift werden diefelben auf halbgebrochenen

Bogen dergefialt gefchrieben) daß die eine Hälfte leer gelaffen und

höwfiens zu Nachfragen mittels Randbemerkungen benuht wird. Werden

die gefiellten Fragen felbft mit verzeichnet) fo werden fie wohl auch) der

befferen ueberficht wegen) auf die leere Hälfte gefchrieben. Gleiches'

Verfahren pflegt man ruckficlotlici) der Aufzeichnung von Verhalten und

Antworten bei Gegenüberftellungen zu beobachten 69).

Wird behauptet) daß das Protocol( unvollfiändig oder wahrheits

widrig abgefaßt worden fei) fo hat zwar daffelve) als eine öffentliche

Urkunde70)) die rechtliche Vermuthung fur fich) daß es der Wahrheit

gemäß fei. 'Diefe Vermuthung fchließt jedoch den Beweis des Gegen;

theiles nis" aus 71). Er kann durchZeugen fowie durch Urkunden

geführt werden. Die ältere Praxis verlangte jedoch drei Zeugen zur

Entkräftung eines gerichtlichen Vrotocolles) da daffelbe an fich vollen

Beweis mache und alfo dem Zeugniffe von zwei Zeugen gleichfiehe 77).

Neuerdings ift man von diefer arithmetifcioen Beurtheilung und Ab

wägung der Beweismittel und ihrer Beweis-kraft abgegangen73)) wäh

rend einige Reciytslehrer den Beweisfithrer bei dem gitnftigen Zeugnifie

zweier Perfonen zum Erfullungseide laffen wollen 74).

Hierbei allenthalben ifi die Rede von dem Falle) wenn behauptet

wird) daß der Actuar bei der Aufnahme des Protocolles fich geirrt und

die Erklärungen der Parteien falfch wiedergegeben habez - niwt auch

von dem Falle) wenn die Unvollfiändigkeit defielben behauptet wird.

67) Daß dergleichen Aufzeichnungen dem Verhbrten nicht mit vorgelefen

werden) oerfteht fich von felbft. Stiebel) Criminalverf, s. 2189 flg. Abeg g)

Lehrb. d. Strafproc. S. 193. x

68) Hierher gehören auch die (Charakterfwilderungen) welche der Inquirent

in Bezug auf den Intulpaten entwirft und welche häufig am Scbluffe der Ge

berdenprotocolle angetroffen werden. Vgl. noch Kitka) Erhebung des That

befiandes S. 56.

69) Vgl. noch v. Jagemann a. a. O. S. 551 flg.

70) Vgl, Linde) Lehrb. Z. 274. Sp angenberg) d. L. v. d. Urkunden

beweife l) S. 39. G efterding) Nachforfwungen l) S. 226 flg. Loh) civil.

Abhandl, lil) 62.

71) Wei-ins, beine. t'. l. (ier. 120. o1-, 3. Danz a. a. O. Z. 45.

72) Vgl. Glück _a. a. O.

73) So verlangt .K o ri a. a. O. s. 51 nur zwei Zeugen.

74) S trub en) rechtl. Bed. il) 32. [iomme] , Kneipe. ode. 20.



*- 45.28 i Reuter-oli.

.In ein Irrthmn. „der-Sachlage ira-b. reqbxicheinlicb. .io .wird dexBeweiS

.deffelben viel eher nachzulafien fein. als wo direct das Gegentheilbun

den .Angaben ,des Protocolles behauptet wird. ,Iener Beweis wird

,felbft dann nieht ausgeinxloffen fein. .wenn .das Prhtqooilvorgelefennijnd

von den In-ierefienten genehmigt werden ift. da .möglirherweife .die

,legte-ren d,en Irrchnm ,theilten oder. -was .nieht ,nnbeachxetbleiben Mann.

über die von dem Protocoilanten _gewählte juriftifrhe AuffKfiW-e *auf

.weleher das Protocol! beruht. fiichräufchten. indem fie. ,als Reehtsun

Lundige. ihre unriihtigieit einzufehen nicht deren-Wien und bei .der

»Erklärung des Prorocollauten Beruhigung faßcen. Anders i| es. .wenn

.das Protocoll .deshalb .angefochten Fried. weil es mit-den Angaben des

:Betheiligten .im oflenen Widerfprnche üehe. Giebt hierbei ,derfolhe zu.

.daß das Protocol! fo. .wie .es lautet. :ihm vorgeleien und von .ihm :ge

.nehmigt .werden .fei. ,fo .wurden .wir .in Civilfachen keinen Beweis .des

Gegentheiles zulaffm. fondern.. foweitnöthig. die Grundlage .vonder-i

Verzichte anwenden .und ,den Widerfpruci) .als durch die Genehmigung

.ausgefrhlofien .ernrhten. Langner „dagegen die Partei die .erfolgte Vor

lefung oder giebt fie ,zwar diefelde zu„ behauptet aber. daß e* lne

Theile des Protoaolles nicht purgelefen worden. .fo wird es fich gun rhft.

wenn der Protocollant die erfolgteVorlefung*derfiweeth darum ,handelen

.ob gegen diefe amtliche Verficherung einBeweis zuläffig ,fei. Es .ich-int

,nun hier ebenlounrichtig. .jedenBeweis auszuiitiließen. als ,ioiibenin

Betreff der Zeugen :auf eine beiiimmte Zahl ..derfelben .zu ftellen. Viol

mehr kann ,die-Zuläifigkeir eines folchen Beweifes .nichr durch .die Be

zugnahme auf den amtlichen Charakter des Protocollanien auelgefrhlofien

werden. da aucheinZrrthum oder .felhfl eine gbfichtlichePflianverlehung

vorkommen kann und der Beweis :des Irrthuens oder der Pflichtver

,lel-.ung .gegen .die öffentliche Urkunde niht ausgyiwlofien werden darf.

Man fgnn .iedoG hier nicht »fagen. daßdrei Zeugen. welche .die Night

,vorlefung befiätigen. ausreichend feien. vielmehr muß man dem ver

nitnftigeu Crmeflen des Richters auch hier fo viel zutrauen. daß er den

einzelnen Fall und deffen befondere Verhältniffe in das Auge fafien

und hiernach feine Entfcheidung geben wird. Die Eidesdelation würden

wirdagegen WWW") du ,dem Proiocollanren. der auf-feinen Amts

ezid die gefchehene .Vorlefung verfiehert. nicht zugemuihet werden kann.

die Behauptung des Gegentheiles durch einen neuen -Ei-d zu wideelegen.

andererfeits aber auch dem Vetheiligten nicht geftattet werden dann.

dur-rh feinen Eid die .eidesgemäße Vecfiherung des Protoeollanten zu

befeitigen76). Ebendeshalb wurden wir auch in dem Prorefie nieht

75) Klaproth. Einl, in d. burg. Proe. l. S, 49. Danz. (Grundf. d.

ord. Proc. 8. 43.

76) Vgl. noch Glück a. a. O. S. 457 flg. Anderer Meinung find z. B.

Struben. rechcl. Bed. -i. 134. ll. 52. »Geiger .und Glück. WLkUWRSHtZ

fälle Bd. l. S, 205. * , , x
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gefiatten) daß eine der Parteien der anderen dariiber) daß das Protocol!

nicht oder nicht vollfiändig vorgelefen worden fei) odfmon diefes amtlich

verfichert worden ift) den Eid anfragen dürfe") .Die Auferlegung

eines Erfitllungs- oder Reinigungseides wird natürliä) nicht ausge

tot-neue).

Ifi das Protocol( nicht vorgelefen worden) fo- kommt allerdings

der materielle Inhalt deffelben in Frage. Hier kann die Verficherung

des Protocollanten) daß er der Wahrheit gemäß das Protocol( abgefaßt

habe) den Beweis des Gegentheiles nicht ausfcinießen. Die entgegen

gefehte Annahme wiirde dahin fiihren) die Vorlefung felbfi für itberflüffig

zu erklären. Verlangt man aber diefe zur Fefiftellung der Richtigkeit

des Protocolles in Bezug auf feinen Inhalt) fo muß man aus) den

Mangel derfelben für ausreichend erachten) um gegen das Protocoll

einen Gegenbeweis zuzulaffen. Allein auch hier würden wir eine

Eidesdelation an den Aetuar ausfchließen. Behauptet er) daß eine

Erklärung) wie er fie protocollirt habe und nicht das Gegentheil der

tfelben) abgegeben worden fei) fo kann man ihm die eidliehe Ablehnung

der Einwendung nicht anfinnen (z. B. daß a zuge|anden)' daß er das

Geld empfangen habe) niuot daß er folches geläugnet habe). Anders

freilich) wo es nicht um eine einzelne firingente Thatfache) fondern um

die Auffaffuug und Auslegung einzelner Erklärungen fich handelt.

Wir fprechen endlich noch von dem Falle) wo behauptet wird) daß

eine angeführte Thatfaeloe nicht in das Protocoll mit aufgenommen

werden fei79). Die erfolgte Vorlefung des lehteren fieht diefer Ve

hauptung nieht unbedingt entgegen) da der Betheiligte möglirherweife

damals dem Anfahren keine Bedeutung beilegte und daher auch die

Auslaffung deffelben im Protocoile für unwefentlich anfah. Nach um;

Rande. fann allerdings aus der Thatfacixe der erfolgten Vorlefung ein

Verdaihtsgrund gegen die Richtigkeit des Anfithrens felbfi abgeleitet

werden. .Hier fiud daher alle Beweismittel zulaffig 80). Das Protocoll

ift eine öffentliche Urkunde in Bezug auf die in ihm bezeugten That

faehen) fchließt aber nicht den Beweis anderer Thatfachen aussi).

Darnach kann der Inhalt deffelben aueh in Betreff folcher Thatfachen

soon Wichtigkeit werden) wenn z. B. diefe nichtangeführten Thatfawen

rnit den ThatfaGen im Prococolle iiberhaupt nicht oder nur fehr fehwer

zu vereinigen fein wiirden. Hier kann möglicherweife der unangefoch

tene Theil des Protocolles fehr wichtig werden) daß nur ausnahmsweife

und nimt ohne befondere Vorfimt der Beweis) daß die anderen Er:

klärungen erfolgt feien) naehgelaffen werden könnte.

77) Vgl, dagegen G l ü > S. 436 flg.

78) Sei-hf. Erl. P. O. v, 1724) ati rn. 11-3. 6. Kori a. a. O. 3. s1.

79) Glück a. a. O. S. 4W,

80) Auch der Eidesantrag. klo-nmel, aba. 179. Dagegen nina,

man“. loc. lll. 47. ,

81) Vgl. .biene-iz 8M. pracy-J. Z7. (Eckardt-iss.) ode. 1.
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Ein ganz anderer Fall ifi es natürlich. wenn die Richtigkeit des

Protorolles in Betreff feiner Aufnahme ni>)t befiritten. fondern be

hauptet wird. daß der Erklärende bei feiner Erklärung fich im Irrthume

befunden habe. Von diefem Falle ift hier nicht zu handeln gewefen.

Er kommt fowoh( bei Civil: als bei Unterfuhungsprotorollen in Be;

kracht. wogegen im iibrigen die obgedaehten. auf die Anfechtung eines

Protocolles bezüglichen Regeln im Strafproceffe nicht volle Anwendung

finden können. Nicht nur der Eidesantrag ift hier unzuläffig, fondern

es muß überhaupt ein freieres Ernieffen des Spruchgerichtes walten.

Sind Gerichtsbeifiher zugezogen gewefen. fo find diefelben auf

_Antrag des Betheiligten oder in Straffachen auch von amtswegen zu

befragen 82). Verfirhern diefelben die erfolgte Vorlefung des Protocolles,

fo wiirden wir hiergegen gar keinen Beweis. felbfi nicht durch Zeugen

zulaffen. da die Gerichtsbeifiher die durch das Gefeß felbft befiimmten

uriundsperfonen find„ deren Verfiwerung daher eine weitere entgegen

gefeßte Veweisfuhrung nieht zuleißt. .

Wird eine Fälfcbung des Protocolles behauptet 8(i). fo wird, wenn

von der Riwtigkeit deffelben die Entfrheidung einer anderen Rechtsfaahe

abhängt. zwar der Beweis der Fälfwung im Wege des Eiviloroceffes

nicht ausgefchloffenh zumeift aber vorzuziehen fein. diefe Entfcheidung

zu fiftiren und die Erörterung der Fälfclpung als präjudiciell zunäehft

dem Strafgerichte zuzuweifen.

Außer den bis jeßt befprochenen Arten von Protocollen. durch

welche Erklärungen der vor Gericht erfehienenen Interefienten beur

kundet werdenh finden wir in ,den Gerichten noch einfacheRegiftraturen

gebräuchlich, durch welche einzelne Vorgänge bei Gericht beglaubigt

werdene z. B. iiber den Eingang einer Schrift bei (GerichtF über die

Verlegung einer folehen oder die Eröffnung einer gerichtlichen Ent

fchließung an eine Partei. Es wird hier felbfi in Fällen der lehteren

Art Vorlefung der Regiftratuc nicht erfordert. fofern eine verbindliche

Erklärung nicht abgegeben wird. obfehon auch hier diefelbe zur Ab

fchneidung von fpäteren Einwendungen und in Riickfiwt auf die Fälle.

in denen der Lauf der Frifien mit jener Verlegung oder Eröffnung

beginnt. wünfchenswerth fein kann. Zur Aufnahme folcher Regifira

turen find gleichfalls gewiffe Gerichtsbeamte verpflichtetj von denen

jedoch in der Regel im iibrigen die Qualificationen nicht verlangt wer

82) Vgl. bieder, 875l. proc. Z. 27. not. 7. Eine von ihnen nach vor

gängiger Vorlefung von den Gerieiltsbeifikzern mit vollzogene Regiftratur kann.

wenn diefe nicht felbfi ihr die Glaubwürdigkeit durch fpätere Erklärungen ent

ziehen- nach fäebf. Proceßrechte ebenfowenig als eine von den Parteien nach

vorgängiger Vorlefung unterzeichnete Regifiratur von den letzteren angefochten

werden. Vgl, [Diener ]. o.

83) Vefondere Vorfchriften über das Verfahren bei der behaupteten Fäl

fchung einer Urkunde enthält n. a. der franz. (Lane (klarer. crjln. Art. 448 flg.



Provocation. 531

den) welche man bei einem Gerichtsfwreiber norausfeht. Werden der- i

gleichen Regifiraturen als falfch angegriffen) fo wird diefe Behauptung

nach den obigen Regeln _zu erörtern und über fie zu entf>)eiden fein.

7*" * "i ' Schwarze.

Provocation und Provocatiousprqceß 1). Im römi

fchen Rechte ifi es einfeftfiehender Grundfaß) daß Niemand zum Klagen

genöthigt werden könne und daß der zu Aufteilung einer Klage Berech

tigte es in feiner Gewalt habe) ob und ,wenn er klagend auftreten wolle 2).

In erfterer Beziehung kennt das römifwe Recht keine Ausnahme 3)) in

letzterer Beziehung war fchon im älteren Rechte durch die Befcln-änkung

des KlagreGtes auf eine gewiffe kürzere Zeit bei den Temporalklagen

der Willkür des Berechtigten eine gewiffe Grenze gefeßt) während hin

fimtlici) der perpecuae a0lj0|1e8 eine folche Befchränkung anfangs nicht

fiattfand) im neueren Rechte aber dura) die auch für diefe Klagen ein

geführte Verjährung von 30 bezüglich 40 Jahren feftfieht. Allein

fchon die Glofiatoren fanden fowohl in den beiden Stellen) welche zu

den beiden Arten der jeht gebräuchlichen Provocationen den Namen

hergegeben haben B)) als auch in anderen Stellen der juftinianeifchen

Rechtsfammlung 5) Ausnahmen von der Regel) daß Niemand zur

Klage gezwungen werde dürfe 6); fie erkannten namentlich in den beiden

ecften Stellen das Recht der Aufforderung zur Klage oder beriefen fich

wenigftens zur Begründung ihrer Ueberzeugung von der Nothwendigkeit

1) Literatur: burger, löiecla pWEGZZllS cxeculjrj, possesrorii. proroaatorii

el tnntritnoniuijß. Mp8, 1'762. Glück) Erl. der Pand. Bd. 7]) S. 483-509.

o. Gönner) Hdbch. d. teutfch. gem. Proc. Vd. M) Nr. 73. Schweißer)

über den Provocationsproceß) befondere? nach kurfämfifcbem Rechte) Leipzig

1806 8. Bauer) Theorie der fummarifwen Proceifr S. 51-61. Mitter

cn aier) fummarifche Proceffe S. 250-485, S chmid) Hdbch. des gemeinen

teutfcben (Civilproc, S. 178»188) S. 24-72.

2) l.. un. (L. [ll. 7. l.. 20. (L. lllll. 13. (14.) l.. 5. Ö. 6. l). (44. 4.)

1.. 42. d. (50. 17.)

3) Gegen die von Gefterding) Ausbeute von Nacbforfchungen Vd. lil)

S. 158) 2. Abth. in l.. 18. s. i. l). (43. 24.) gefundene angebliche 'Ausnahme

erklären fich mit Recht: Franke) im Archiv für civil. Praxis Bd. 22) S.379,

Mittermaier) fumm. Proc. S. 250 f. Jene Stelle handelt nur von der

Auswirkung einer gewöhnlichen Citation zu dern Zwecke der Abwendung der

1107i operjs noncjacio von Seiten des vorzuladenden Gegners) und der Nunciant)

welcher bei der nal-j operjs nunciacio innerhalb gewiffrr Zeit die förmliche Klage

erheben mußte) war dies nur deshalb zu thun fchuldig) um Gewißheit über die

Fortdauer oder Aufhebung des proviforifchen Zultandes herbeiznführeu.

4) l.. 5. l), (ie jngenujs muuulnj85j5 (7. 14.) (mit dem Worte bjfiuuiuki

anfangend)) l.. 28. i), (io ficieju880rji-u8 (46. 1.) (mit den Worten Zi couleznänl.

beginnend).

3) Z. B. i.. 26. g. 6. 1). (4, 6.) c. 3. g, 5. n. (37, 10.) l., 4. c. [r,

32, l.. 8. (L. 711l. 25. (26.) '

6) Die Ausfprüche von Azo) Accurfius find gefammelt in Mair-tim'

Magazin f. d. Proeeß. Heft 3) S. 260 flg. ,
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diefer Provocationsktagen auf römifrhe Gefeßfiellen. Diefe Anfiritten

gingen .bald in die Pearls über und wurden .auch von den fpäteren

Gloffatoren fefigehalten 7). Durch die ReithSgeFeZgebungZ) wurden

diefe Provocationen gebilligt und die Gerichtsbarkeit des Reichskammer

gerichtes darüber zu entfcheidett anerkannt. wozu die Veranlaifung darin

lag. daß dem Reichskammergerimte die llnterfuchung wegen Landfriedens

dcn-eins zufiand. und fowohl die ftrenge wegen diefes Verbrechens ange

drohte Strafe als die Leichtigkeit. mit welthergegen einen Reimsftand

deshalb verfahren wurde. die Vorwürfe wegen Landfriedensbruthes für

den (Gefchmähten fehr nachtheilig erfcheinen ließen. .deshalb die in den

Reichsgefehen erwähnte Pcovocationsklage wegen Diffamation zunächft

den Stil-mh der im Verdachte eines Landfriedensbrttmes fiehenden Reichs

fkände bezweckte. In den Schriften der Practiker des 16. Jahrhunderte?

ift die Provocation zur Klage namentlich wegen Diffamation als in

der Praxis recipirt anerkannt9). Auch die Landesgefehgebung befchcif

tigte fich bald mit den Provocationsklagen") Nicht weniger fanden

außerhalb Teutfmlands die Provocationsklagen Anwendung. namentlich

in Frankreich. Portugal und in den Niederlanden U). Naeh dem

dekmaligen beftehenden gemeinen Rechte. welches in der Landesgefelz:

gebung Anerkennung gefunden hat. ift eine geriättlime Aufforderung

eines Anderen zur Klage unter dem Rethtsnarhtheile ewigen Still:

fchweigens oder des Verlufies gewiffer Einwendungen gegen Rechtsver

theidigungsmittel des Gegners in folgenden zwei Fällen fiatthafc:

1) wenn Jemand einem Anderen nachtheilige Aeußerungen ausfireuet

und fich gewiffer denfelben zufiehenden Anfprume berühmt. weshalb der

fich mit den Anfprfrwen Richten-nde (Diffamant) von demjenigen. gegen

welchen die Beruhmungen gerichtet waren (Diffamat) gerichtlich auf:

gefordert oder provocirt werden kann. den geruhmten Anfpruch binnen

einer vom Gerichte zu befiimmenden Frift klagend zu verfolgen. oder für

immer zu fchweigen (pkorocaljo 6x berge Djiknmarj); 2) wenn Jemand

die Geltendmachung ihm zuftehender Rechte und Anfprltme an einen

Andern verzögert und derjenige. gegen welchen diefe Anfprume zufiehen.

durch die Verzögerung Gefahr läuft. die ihm zufiehenden rechtlichen

 

 

7) So von Valdus und Anderen. S. Martin a. a. O. S. 264 flg.

8) Reirbsabfeb. v. 1530 S. 93. Reiehsabfeb. v. 1531 s. 35. v. 1332 Art. 3.

S. 2. Landfriede v. W48 Art. 14. Z. 8. Kammergeriäitsordn. v. MW Th. ll.

Tit. 25. Im Reichsabfch. v. 1654 s. 83. Die Stellen führt an Mitter

maier a. a. O. S; 232. Schon der Reichsabfth. v. 1531 s. 36 erkennt die

pr0r0ontj0 ex 1.032 büinmarj als im gemeinen Rechte begründet an.

9) S. die Citate bei Mittermaier a. a. O. S. 233. N, 10.

10) Kurf. Proceßordn. o. 1622 Tit. l. s. 4. Proceßordn. Herzog Ernfl

des Frommen v. Sarhfeu-Gotha v. 1670 e. ll. Cap. 1. s. 1, Rudollt. Proceß

ordnung i). l]. Tit. ll. Z. 5. Kurt'. erläut. Proeeßordn. v. 1724 Tit. i. s. d.

Andere Landesgefeße bezeichnet Mittermaiet a. a. O. S. A13. N. 11.

11) Mittermaier a. a, O. S. 253. N. 12--1-4.
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.Yeeeheidiguugsmittelzgagen die Mage) beltehen FMH' in Einwendungen

.gegen die Begründung-der Klage) oder i-nzwahren Ereeptionen) .zu-verlieren)

,welchenfatls der infofern Gefährdete den Berechtigten zur Erhebung der

Klage innerhalb einer .vom »Gerichte »zu befilmmenden Friift aufzufordern

,befugt ift) *unter dem Rechts-naclnheile) daß bei-unterlaffenerErhebung der

Klage binnen dexcbefiimmten Frift .die dem Beklagten zufiehendenVerthel

digungsmietel-gegenirber »den Einwendungen des Klägers dagegen) welche

diefer aus .der Verzögerung der Klagerhebung herleiten konnte) kräftig

..und avirkfam bleiben ,fallen (proeoceno ex lege 8j cum-anna() 17!). Eine

»Provbcationsbefugniß iin größerer Ausdehnung) als in den *beiden ge

-daclpten ,Fällety ifigwar non Einigen zu begründen verfuän und diefelbe

fiir einen Jedem welcher dabei inteueffirt lift) »daß :ein ihn betreffende.)

.Rerhrsverhältniß feitgefiellt werde) gegen Jeden) welcher deshalb künftig

:gegen ihn klagen könnte) in Anfpruch .genommen worden-M); allein

Andere haben fich mit überwiegenden Griinden gegen eine folche aus

gedehnte Prorocationsbe-fugniß) -welche »in atnfe-eem pofitiuen Rechte

?keine Stiege Finder) erklärt U)) und in der Praxis hat entfchieden nur

das Provocationsrecht in jener Befcluänkung Geltung gefunden. Die

erwahnten beiden Provocationsarten haben fummarifches Verfahren

nermöge ihrer Natur als präparatorifwer NebenfaGen gemein; jede ift

„aber befonders zu behandeln) da die Grundfähe über beide nicht überall

*diefelben find.

a. ypoeoeatio ax large hitler-mi. l. Beg riff u n d Ur fp r u n g.

.Die prneocöljo ex bags Vini-mini be|eht in 'dem Anfrage des Oiffamir

.ten (Provocanten)) .daß der Diffamanr (Provoeat) durch das Gericht

aufgefordert leitende) :binnen einer beitimmten Frifi unter den. Rechts

-nach-theile der 'Auferlegung ewigen Stillfchweigens (Wi) 'poeun perpslui

ajlentii) die AnfprüGe gegen den Oiffamaten) deren er fich berühmt hat)

.geriehtliH geltend ,zu machen. Sie bezrvecft die Oarftellung der un- *

 

wahrheit und 'Grundlofiglkeit .der von einem Anderen zum Nachtheile

des Oilffamaren aufgeftellten Behauptungen) welche eine Anmaßung

12) Diefe von dem künftigen Beklagten im Hauntprocelfe ausgehende Auf

forderung zur Klagerhebung unterfcheidet fich dadurch) daß fie ,eben von dem

künftigen Gegner im Hauptprocefie ausgeht) von .der vom .Richter ausgehenden

Edictalladung) welehe zwar ebenfalls eine Aufforderung zur Geltendmachung

einen Anfpcuches ienthiilt) aber nicht immer an beliimmte im voraus bekannte

Perfonen) fondern oft auch an unbekannte) oder wenigfiens an folche bekannte

fperfonemberen Aufenthalt unbekannt ift.

13) So .von (Gönner) Handbuch des gern. teutfchen Procefies Bd. lll)

W 73.

14) B-reiden bach) im Arlhiv f. civil. Praxis Bd. lli) S. 323 flg. Die

Gründe .für und wider jene Ausdehnung faßt zufammen Sch mid) Hdbcb.S.178,

.Sell-fi die Neichegefege (Reichsabfch. v. W31 S, 35. KammergeriGt-sordnung

p, 13.53 Th, ll) Tit.. Bill?) im Reiehsabfch. I, 83) find eher für Vefchränkung

-delc Prooocatiouen) nqeWtlicld erklären fie fieh gegen die zu weite Ausdehnung

der pet-weniger l-ege pille-mati, welehe allein Wee-allen!? ihrer Leo-Written fik
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eines Anfprumes gegen diefen enthalten. Entfianden ifi die Provo

cation durch unriäytige Auslegung der mit dem Worte [Ulli-mini begin

nenden l... 5. (L. (ie jngenuin mänumi88i8. iill. 14. von Seiten der

Gloffatoren 11'*)z ungeachtet fie hiernach lediglich auf einem Irrthume

beruhte) entfchied für ihre allgemeine Anerkennung in der Praris nicht

blos das Anfehen der Gloffatoren) fondern auch ihre Zweckmäßigkeitw))

wozu noch die Befiätigung in der Reichsgefehgebung des 16. und 17.

Jahrhundertes 17) und in der Landesgefeßgebung 1i?) hinzukam.

][. Allgemeine Grundfäße. Nach der ucfprünglimen

Faffung der l.. 5, (L. (ie jngonnje mnnumirsis. ?][. 14. hätte) wenn die

Provocation zum Klagen auch darin von den Gloffatoren gefunden

wurde) diefelbe doch lediglich auf den Fall befchränkt werden follen)

wenn Jemand nachtheilige Gerüchte über den eigene jngenuitnlis eines

Anderen verbreitet hat 19). Schon eine Anwendung auf den Fall der

Verbreitung nachtheiliger Aeußerungen über den perfönliwen 8lulu8

eines Anderen) außer dem der Ingenuität) enthält eine analoge Aus

dehnung. Allein eine Befchrcinlung der Provocation wenigfiens auf

15) Vgl. Weiber, 60min. (ie orjgjne proreßßun prorocalorjj (ex [ego 0in3

marj. [Li-lang. 1853. Vgl. die Glofie zu der ang. (Confiitution. Die Confiitu

tion handelt nicht von einer Aufforderung zur Klagerhebung) fondern fie fpricht

von einem (Contumarialverfahren. Es war nämlich über den steine jngennjiaiie

eines gewiffen Crefcens das nachtheilige Gerücht von Jemanden verbreitet wor

den) als fei derfelde nicht frei geboren) fondern frei gelaffen. Crefcens erhebt bei

dem Statthalter der Provinz die wegen der Jngenuität zufiehende Präjndicial

klage gegen den Diffamanten) was die nur anf den Diffamanten) als Beklag

ten) zu beziehenden Worte „even-tree iiireream pattern , nt conirnciicijonem

fucerei, ei (iefengjooibuß eujr conijricrret“6 ergeben. Die Behörde

erläßt eine Ladung an den Beklagten mit der Auflage) den Behauptungen des

Klägers zu widerfprechen) wenn er fich auf begründete Einwendungen fingen

zu können vermeinte. Der Diffamant erfchien nicht. Der Kläger bewies nun

feinen Klaggrund und erhielt ein Erkenntniß) wodurch feine freie Geburt aner

kannt und dem Diffamanten zur Strafe feines ungehorfams ewiges Still

fchweigen auferlegt wurde. G l ü ck) Erläuterungen der Pand. Bd. ill) S. 484.

Schweiger a. a. Q. S. 6) N10. Bayer) fumm. Pror. 8. 52) N. 2.

Schmid) Hdbch. 8,179) N. 2.

16) Schweitzer a. a. Q. S. 9 flg.

17) Vgl. die in N. 8 angeführten Stellen der Reichsgefege.

18) Vgl. N. 10.

19) ville-mare bezeichnet urfprünglici) etwas unter die Leute bringen) be

kannt machen) verbreiten) es gefchehe in guter oder böfer Abficht. S. Sch eller)

großes lateinifaies Wörterbuch 8. i1. e. und die dort eit. Stellen. In l.. 5. (7. (le

jngenuje lonnomjsßjg (i711. 14.) kann es eine nachtheilige Aeußerung) eine üble

Naehrede bedeuten. Bei der Provocation bezeichnet die Diffamativn fiets eine

dem Difiamaten nachtheilige Aeußerung) was theils auf der Ableitung aus der

ang. Stelle) theils darauf beruht) daß die Praxis fiets diefen Sinn damit ver

bunden hat) theils endlich auf der Undenkbarkeit einer Provocation wegen nicht

nachtheiliger Aeußerungen. Bauer) fumm. Proc. 8. 53) N. 1. Schmid

8. 180) N. 2. urfprünglici) wurde bei der Difiamation verlangt) daß diefelbe

öffentlich oder doch vor Mehreren gefchehen fei. Schmid a, a. O. N. 3.
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diefen Fall ift fchon von den Glhffatoren nicht fefigehalten) fondernihr

ein viel weiterer Umfang verftattet worden 20). Die Provocation wurde.

zugelaffen) fobald Jemand fich mit einem klagbaren Anfpruche gegen

einen Anderen gerühmt hatte) ohne Unterfchied) ob die Diffamation den

perfönlimen steller, oder das Vermögen des Diffamaten betrafA),

Ebenfo nahm man es mit der Oiffamation nicht mehr fo fireng) indem

man von dem urfprünglich in dem Worte liegenden Verbreiten einer Aeuße

rung im Publicum abfah und fäwn die Mittheilung der Aeußerung an

Einzelne) oder die Anmaßung eines Rechtes oder einer Forderung in einem

Briefe für hinreichend anfah M). Die in der Reichsgefeßgebung verfuchte

Befchränkung des durch die Praxis immer mehr ausgedehnten Gebietes

der Provocation wegen DiffamationN) konnte theils wegen der fchwanken

20) Bayer a. a. O. S. 53) N. 3.

21) Zengnifie der Practiker dafür führt an V aher s. 53) N. 4.

22) Gegen die Meinung von bez-rer, mean. an. dann. Ip. 81. mea. 2

daß die in einem Privatbriefe an eine beftimmte Perfon gemachte Forderung

oder das darin enthaltene Vergeben eines dem Brieffteller gegen diefelbe zu

fiehenden Rechtes eine Diffamation enthalte) weshalb provocirt werden könne)

ift zwar von der jedem Gläubiger nach l.. 32. pr. l). (22. 1.) xujtehenden Ve

fugniß zur Interpellation von [fruit. bjelemnnni. conejl. er cler-ir. l). l. 00113.

38. no. 8. ein Einwand entlehnt worden) jedoch mit unrecht) da die Gefehitelle

von der Interpellation eines wirklichen Schuldners fpricht) nicht von der Difia

mation eines angeblichen Schuldners. Glück) Erl. d. Pand.. Vb. lll) S. 486)

N. 59. Smweißer a. a. O. S. 38. Schmid) Hdbch. Ö. 180) N. 4.

Selbfi die fiilfchliahe Aufführung des Diffamaten als Schuldners in feinen

Rechnungsbümern von Seiten Iemandes gilt als eine Diffamacion) welche diefe

Provocation begründet. lziener, 8x51. peoc, juli. s. 310. er. 3. Smweißer

a. a. O. S. 38. Sogar die mündliche Aeußerung gegen eine einzelne Pet-fon

hielt die Praxis fiir geniigend) daher die Oeffentlichkeit kein charakteriitifmes

Kennzeichen der Diffamation mehr ift. Glück a. a. Q. S. 485 flg. Weber)

Klagen und Einreden S. 29. Schweißer a, a. O. S. 37. Da nz) fnmm.

Proc. s. 20. Val) er) fumm. Proc. Ö. 53. Schmid) Hdbch. Z. 180) N. 4.

Qfierloh) fumm. Proc. 8.100.

23) In Folge der von den Reilhsfiänden auf dem Reichstage im I. 1530

erhobenen Klagen iiber ungebührliehe Ausdehnung des Gebietes der Vrovocation

wegen Diffamation wurden durch den Reichsabfch. v. 1530 s. 93 Commiffarien

mit unterfuchung und Abfiellung der Vefchwerden beauftragt. Die darauf

ergangenen Verordnungen) welche den Befchwerden abhelfen follten) finden fich

in der Kammergericirtsreform o. 1531 Z. 35, Reichsabfch. v. 1532 Art. lll)

Z. 2. Kammergecicbtsordn. v. 1555 Th. ll) Tit. xx'. I. Reichsabfch. 8. 83.

Sie erklären fich über die Grenzen der Provocation aber fo unbeftimmt) dafi fie

ihren Zweck vollfiändig nei-fehlten. In der Kammergerimtsreform a. a.O. werden

Kammerrichter und Veifißer angewiefen) keinen Proceß e:: 1.838 bjlknmnrj anders

als aus Grund der gemeinen Rechte und cum nliqua eunßna

cognieione zu erkennen. Der Reithsabfth. v. 1532 a. a. O. läßt den Ge

brauch der Provocation wegen Diffamation bei dem Kammergerimte zu in

friedbrümigen) Sch-nach und anderen Sachen. Die Kammer

gerimtsordnung von 1555 a. a, O. verordnet: daß 1.8.! dinner-rei an dem Kam

mergericht verftanden und gebraucht werden foll) in friedbeümigen) Schmaeh

und anderen dergleichen Sachen) in denen folche Diffamation gefährlicher) be

trügliwer Weife) oder in andere Wege )* dem anderen Theile zum Nachtheil und
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den Ausdrücke) der Geil-ße felbfr. welche wegen der Gecnzen-derPrd-oor

ration* zum Theil auf- das gemeine Recht* verwi-efelt. in welchem* die

ausgedehnte Anwendbarkeit diefer Prouocation durch die Dort-cin und?

Praxis allgemein anerkannt- war. theils wegen der- A-nficht* von der

Niclnverbindlichkeit der einfclnagenden Reichsgefehe für dll-e 'Landesr

gerichre. keinen- Erfalg haben und daher- behielt- die Provocation wegen

Diffamation in der gem-einen teutfchen Praxis nach: wie vorihren alten

umfang 2*). Hier-nach fieht- feft. daß die Provoeation gegen Jeden»

ftattfindety. weicher aus irgend einem Grunde ein Klagrecht gegen einen*

Anderen. oder die Thatfaclhen. auf weichen ein folches; Klagrecizt- beruht.

Befchwerung befchehen.“ Der I, Reirhsabfch, a. a. O. endlich verpflichtet das

Kammergericht zur Auffichtsführung. „damit das reineciium l.egi3 nine-man nicht

mißbraucht. fondern hierin die Dispofition fowohl der gemeinen Rechte'. als

der Reichsfahrmgen. in gute-Obacht genommen werden“.

24)- Vorzüglich' gab dazu der in den Reichsgefegen gemachteZufaß ..und

anderen Sachen“ und die Verweifu-ng auf ..die Dispofirion der gemeinen Rechte“

Veranlaffung. da die Praxis eben- für die weite Ausdehnung der Provreation

war. Manche Cameralfwriftfteller (f. die Citate bei Bayer* a. a; O. 8. 53.

N. 11, Sch-mid a. a. O“. 8'. 180. N. 7) laffen nach dem Sinne der Reichs'

gefege. folglich wenigftens bei dem Reichskammergerimte die Provoration nur zu

„in cauZiI [receive fine-iz, atxocinm ioiuriurum, et Zimiiibua, quarum e-xitus

aci turhutinnem paeio pubiicae ct soun-cinium special-ce por-rec“

verliehen demnach unter den „anderen“ oder ..andern dergleichen- Sach-en" nur

folche. welche mit den friedbrüchigen und den» Fällen der Beleidigung-durch*

grobe- Injurien darin übereinitimmen. daß fie die öffentliche Sicherheit fibren

oder ein öffentliches Aergerniß geben. Die Praxis- hat fich aber daran nicht

gekehrt, Dies ift auch nur zu billigen. DieWorte ..und andere Sache-n"

we-ifen ebenfowenig auf eine Acht-lichkeit mit den friedbriichigen und Schmach

fachen hin. als die Worte ..und andern dergleichen Sache-n“. und legtere er

halten durch den erläuternden Zufatz ..in denen folche Difiamation gefährlicher.

betrüglicher Weife dem- Anderen zum Nachtheil und Befchwerung befchehen" den

Sinn. daß die Prooocation gefiattet werden folle. wenn Jemand fich durch die

That (..in friedbrüchigen“) oder durch das Wort wSch-nachiaalieim) oder in

anderer dem Diffamaten nachtheiliger Weife ein Recht zur ungebiihr angemaßt

hat. Schweiger a. a. O. S. 22 flg. Bayer a. a. O. F. 53?. W123

Schm-id a. a. O. 8. 180. N. 7. Ein anderer Sinn. niimlichdafi die Provo

cation nur in den fich auf Friedensbruch beziehenden Schmaehfachen fiatthaft fei.

entfieht freilich. wenn man. wie Andere thun' (f, dieCitate bei Schmid a. aiO.).

hinter dem Worte ..friedbrüGigeW das Komma ausläßt und ließ ..in fried

brümigen Schmach- und anderen dergleichen Sachen", Das Komma-findetfich

aber nicht blos in den meifien Ausgaben der Reichsgefeße. fondern auch bei

Cameralfchriftfiellern. namentlich bei (Iail, ode; peace. 'l*. i. obs. q; n; 1;

daher auch die oben angegebene ueberfehung der betreffenden Stelle der Reichs

aefeße durch die Practiker. Vgl. befonders- Ch op. im Archiv für civil. Prior.

Lilli. S. 332' flg. Schmid a. a. O. Die von Manchen. wie Frank-e.

im Archiv für civil. Prax. Bd. lil/lil. S. 225“. Bayer a. a. O. 9. 53-. N. 11.

in der Kammergerimtsordn. o. 1555 Th. ll. Tic. xre- gefundene VefGriin-kungl

der Provocation als zuläffig nur zur Erhebung' einer Delictsklage gegen den:

jenigen. welcher behauptet hatte. daß der Diffamat gegen ihn einen Friedens-x*

bruch. eine Schmaehhandlung oder ein anderes Vergehen verübt habe. ift. wie*

beide Schriftfteller felbfilehren. von» der' Praxis nie beachtet-worden.
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behauptet. hat, wobei nirhtsx darauf ankommt-ard er dies abfirhrliaz oder

aus Irrthunr gethanW). ob er dabei erklärt hat, das-Recht verfolgen

zu wollen, oder. nicht. Eine. fahr befcrirtene _Frage ift.) ob wegen dloßer

deleidigewder oder foaft nnclnhriliger Aeußernngen über einen Anderem

ohne gleichzeitige Beilegung eines klagbaren Anfprnmes gegen denfelben

Provocation fiartfindeWn

e. Eine Erörterung diefer Streitfrnge ifi hier-nieht am Orte, Die

gewichcigeren namentlich auf die Reichsgefehgebung felbff gefiühmr

Gründe. entfrheiäderr für die verneinende Meinung. DieProvocat-ion)

wollte man fie wegen Verlänmdungen zullaffen„ würde eine pnorooacjox

3o pr-dbnnciulo feinf zu dem Zwecke, daß der Provocat die Wahrheit der

dem Prev-kranken oorgewocfenen Thacfache zu beweifen hätte und wenn

er es nicht komm. als Lügner dargefiellt würde. Der hieeanf bezogene

Lnndfriede von 1548 Art. 14) S. 827) handele auch nieht von einer

prorocnlio an prawa-num, fondern von einer Provocation gegen den

weläyer einem Anderen Landfriedensbruch vorgeworfen hat) daß er feine

durch den vorgegebenen Landfriedensbruci) angeblia) begründete Klage

anfielle 29). Die. Provoeation ift aber nach den Reiehsgefehen nur eine

pror-ocntio aa- age-rauen 29).; diefelben fpramen auch immer von einer

nachfolgenden Hauptfache 30). Der Umfinndy daß die Reichsgefeße die

25) l.. 5. (I. (7.14.) „den errare, sou ron|jgnjl3t6“; Kammergeriwtsordn,

v. 1555 Th. ll) Tit. xxr „gefährlicher- betrüglicber Weis. oder in andere

Wege“.

26) Die Schriftfieller für die bejahende fowohl als die verneinende Mei

nung fiihrt an, Schmid a. a. Q. Z 180) N. 10, welcher die Sdreitfrage felbff

ausführlich behandelt und fich für die verneinende Anficht entfeheidet. unter den*

Vertheidigern der bejahenden Meinung find befondere zn nennen) Seh-weißer:

a. a. O. S. 24-37. Choph im Ilrckliv für civil. Pre-r. Bd, x111; S. 320 flg.;

unter denen der oerneinenden) Mittermaiee) furnrn, Proc. S. 237- flg.

Bayer a. a, O. Z. 54.

27) Die Worte find: „Wo aber Jemand den Anderen ohne rechtmäßige

urfaä) verdächtig machen ) nerläumdrn und denfelben Verdacht in Recht-on nicht

ausführen wollt, foll der) wie jeht angezogen7 verdächtig. zu mar-hen uneeridrmden

wiiro, Pracht haben., der fo ihm dermaßen verdächtig. zu marken unterfiandem

hätte) an unflrrem kniferliäpen Kammergerirht) oder feinem ordentlichen Gerichte..

deshalber fürzunehmen.“

28) Darüber) daß die Reichsgofehe nur von der* Provocation zur Erhebung

einer2lißdelictsklar-ze fnreclfen , f.. Frank-eF im Archiv für civil. Prar. Bd. xlllll).

S. 2 .

29) Kammergericirtsordn. v. Wild Th. ll) Til. xx'. ,hani-h- nicht anderft)

denn fo die anfuchen-de Par-they (der Provocant)) die in der Haupt

fache Antworter“ (in der Hauptfaehc Beklagker). Das Gefeh feht alfo

eine Klage des Prooocaten voraus. Ebd. a, a. O, „es foll dem Diffamanten

- in genannter Zeit feine Klage fiirzubringen - angefeht werden."

SeMittermaier) fumm. Proc. S. 258 flg. Bayer a. a, O. s. 54) N. ä.

30) Vgl. die zuerft in voriger Note angeführte Stelle der Kammergerjärto

ordnung. Ebd. a. a, O. „full - die Sache in beyden Punkten) der Difiamation

und Hauptfache) - vor die ordentliche Gerichte gewiefen werden.“ I.

Reirhsabfch, 8. 83. „Naeh Erkennung der Proceffen aber) fell vor allem die

x
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Provocation wegen Schmachfachen zulaffen) unter „Schmarh" aber

nach_ der damaligen Ausdrucksweife ein fchwerer Vorwurf) welcher in

Thatfachen befteht) verftanden wird) kann nicht dazu fuhren) eine bloße

prawa-ni() an prohnncl-nn zuzulafienz denn diefe Worte find nicht außer

Zufammenhang mit der Hauptveftimmung zu betrachten) nach welcher

der Vrovocationsproceß fiets eine .Oiffamation vorausfeht) welche fo

befchaffen ifi. daß der Oiffamant zugleich klagend wegen des darin

enthaltenen Anfprumes auftreten könnte 31). Weniger kann gegen die

bejahende Meinung angeführt werden) daß der Beleidigte wegenVer

läumdungen fchon die Injucienklccge habe und daher durch Zulaffung

der Provocation die Rechtsmittel ohne Grund vermehrt würdet-N);

keinesfalls aber laßt fich, wenn man dem Beleidigten diefe Provocation

verftattet) nach dem Diffamationsprocefie noch die Zulafiung der In

jurienflage rechtfertigen) weil die Pcovocation gewifiermaßen hier als

eine Hauptklage erfcheint) welcheF weil die Befchtimung des Oiffamanten

durch Auferlegung ewigen Stillfcitweigens eine Art Genugthuung für

den Beleidigten ift) die Injurienklage vertritt-W). In der neuefien

Zeit hat die ganze Controverfe in vielen teutfchen Staaten ihre Be

deutung verloren 34). - Eine andere Stteitfrage betrifft die Zuläffigkeit

der Provocation in dem Falle) wenn fich der Diffamcint nur eines vom

Eintritt einer» Bedingung oder einer Zeitbefiimmung abhängigen An

fpruches gegen den Diffamaten berühmt hat. Fiir die Verfugung der

Provocation in diefem Falle wird angeführt. daß Niemand zur Er

Difiamation vollkömmlich erwiefen und auf deren Beweifung d ie H a u p tfa ch e

an das Gericht remittirt werden) wohin diefelbe ihrer Eigenfchaft und umfiiinden

nach gehören“ '

31) Mittermaier a. a. O. S. 259, Schmid a. a, Q. Z. 180.

32) Es bedarf hier nur der Berufung auf das römifme Recht) welches fo

häufig wegen dcficlben Anfpruches mehrere Rechtsmittel verfiattet.

33) Bayer a. a, Q. Z. 54) N. 8. Dennoch wird von den Vertheidigern

der Zulafiung der Provocation nicht blos die Jnjurienklage nach gefchehener

Auflage ewigen Stillfchweigens gefiattet) fondern der Provocationsproceß fogar

für eine zweckmäßige Vorbereitung zur Znjurienklage gehalten. Vai) er a. a,

O. Am wenigften ifi eine Cumulation beider Rechtsmittel zu rechtfertigen; fie

ifi fchon an fich unmöglich 7 weil die Provocation vor dem Gerichte des Provo

tanten) die Jnjurirnklage vor dem des Beleidigers anzufiellen ifi; follten aber

auch beide Theile zufällig denfelben Richter haben) fo kann wenigfiens eine

unbedingte Häufung nicht fiatthaft fein) weil dadurch Widerfpruci) in dem An

trage des Klägers entfteht; hdchfiens würde eventuelle Cumulation fiattfinden

können) auf ioelche fich in der That die Vertheidiger diefer Theorie befchränken.

Schw einer a. a. O, S. 34.-37.

34) So namentlich in dem Königreiche Sachfen und in den meifien der zu

dem Oberappellatiousgerichte zu Jena vereinten Staaten mit Ausnahme des

Fürfienthums Neuß älterer Liniej weil die Gefeßgebung Injurienfachen durch:

gehends als Straffachen betrachtet und nur eine befiimmte Art von Privat

genugthuung für den Beleidigten vei-ftattet. S. königl, fäehf. Stcafgefeizb.

v, 1838 Art, 202. Alten b. Criminalgefeeb. Art. 202, Thuring'fches

Strafgefeßb. Art, 194.
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hebung 'einer Mage provocirt werden* dürfe) zu ?dere-nA-ifiellung-*ihni

nach den Gefehen und nau) feiner eigenen Behauptung fehr -bie-Befugj

niß noch gar nicht zufteht 3il). Von Anderen-dagegenwirddie-Provo;

cation-verftattetW). Fiir lehteres fprechen überwiegende Grunde, Der

Zweck- der »Provocation) der darin befieht) daß nachtheiligen Gerichten _

Einhalt gethan werde) rechtfertigt derenZulaffung) weil die Beriihmung

mit einem bedingten oder noch -nichtbetagcen Anfprume neichumfiäieden

ebenfo nachtheilig fiir Ehre undEredit des Diffamaten fein-kann") als

wenn die Berithmung unbedingte und betagte Rechte zum Gegenfttmde

hat 37). Der Einwand) daß der zu erhebenden Hauptklage dieEinrede

der verfrithten Klage wegen der noch nicht eingetretenenBedingung

oder des noch nicht eingetretenen Termines entgegenftehen wurd" er

ledigt fich dadurch) daß jene Einrede in Folge der Provocation ivegfällt;

weil in der Provocation 'ein Verzicht des Provocanten 'zwar nicht auf

fein Recht) fpater zu leiften) wohl aber auf fein Recht) den-Hauptproeeß

erfi-fpäter zu fiihren) zu finden ifi 38). Selbfiveefiändlici) darf* der Pro*

vocat als in der Hauptfaehe fiegender Theil nicht vor dem Eintritte der

Zeit ?oder der Betagung Execution. beantragen) da er :fich in feinem Klag

vortrage-fowohl als bei der Berithmung nur ein zukünftiges Recht beige

legt hatz denn der in der Provocation enthaltene Verzicht befchrankt

fich nur auf die Befugniß fpäterer Proeeßfiihrung) nicht auf-das 'Recht

fpäterer Leifiu-ng) daher dem Provocanten gegen die wiriliche Leifiu-ng

die Einrede) daß diefelbe wegen noch _ni>)t eingetretene.: Bedingung)

wovon fie abhängt) oder wegen der noch nicht .eingetretenen Zeit' der

Leifiung noch nicht zu präfiiren fei) zuiieht. Regelmäßig kann» zwar

wegen-künftiger Rechte höchftens nur Sicherftellung verlangt oder Arrefi

beantragt werdenz außerdem ift ein Streit iiber künftige Rechte nur

mit Einwilligung beider Parteien zuläffig 39). Im Falle der Provo

cation findet davon eine Ausnahme ftatt) infofern-als fiir den Provo

raten in Folge der Provoeation und des dadurch fiir den Fall“ der unter

laffenen Klagerhebung ihm drohenden Rechtsnachtheiles des ewigen

Stillfwweigens die Nothwendigkeit zu klagen begründet ift und ihm die

Befugniß zur Erhebung einer verfrühten Klage durch den in der .Pro

voration liegenden Verzicht des Provocanten auf das fpätere Streiten

erwächft. Hiernach hat denn die Provocation allerdings nur einen

35) Kari) fitmm. fächf. bin-geri. Proc. 8. 137) N. d. Gönner) Hdbeh.

Bd. lil) S, 81 u. A, Auch Yiittermaier) fumm. Proc. S. 264 fcheint fich

diefer Anfimt anzufchließen) weicht jedoch S. 266 wieder davon ab. '

'36) Schweiger a. a. O. S. 55 flg. Bayer a. a. O. Z. 53) N. 17.

Oflerloh) fumm. biirgerl, Proc. 8. 100. Vo (km an n) fächf. Proc. 8. 279)

N, n. u. A.) welche Schmid Z. 180) N. 33 und Qfierloh a. a. O. N. 27

anführen.

37) Schweitzer u. Bayer a. a. O. Schmid a. a. O. 8. 180.

38) Vgl. diefelben Schriftfieller. -

39) Schmid) Hdbch. Th. 1) s. 18. -. „.- -.- .u

'lll. 35
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noxlänfigenzjiytoeeß über die Anec-eennung-zeines. Rechiesgux Folge-z

es ift aueh möglich) daß bei bedingeen Anfprüclyen, dem, inder Haupt

iczche -'fiege_nden_-Pcddocaien: der ganze Proceß bei dem Nichteintritt det

Bedingung nußl-oS-*wirdz nichtsdefiowenigec ift dies kein Grund) di.

Znläifigkeit. deciyeodocation zu vecneinen. weil) wenn aueh vorauqfiche

lieh die Epe-nenn noch nicht geiclpeheniann) deshalb die Durchführung

eines Rechtsliceites nicht unbedingt unfiacthafc W40). DieKofien des bei

Nichteintritc de.; Bedingung nutzlos gefithetenProcefles ift dee P-eodoeant

dem Provocaten zu ecfiatten deevunden 41).. Fälle, in denen die Provocation

unftatthafc iii) find: 1)wenn dafür) daß dem Diffamanten dasbehauptec.

Recht zufiehe) eine Rechtsvecmuchn-_ng ift) oder mindeftens in dem Peocefle

Über das vom Diffamanten fich zugefchriebene Recht nicht diefer) ion.

dern der Gegenthei( den Beweis zu führen haben würde 42). Es darf

daher in dee Regel derjenige) welcher, eine Screw'. wirklich be-fihd) nicht

provocirt werden) wenn auch die Difiamation felbfi auf 'das Rewe m

der Sache gerichtet-wax„ weil der Befih regelmäßig von dem Beweiie

des Rechtes befreicki); ansnahmsweife kann derienige. welcher fich im

Quafidefih einer Secvituc oder eines anderen das Eigenthum hefeineän

kenden dingliwen Rechtes befindet) prodocirt werden) weil ihn derQuafi

befih nicht von der Beweislafl hin-fichtlicl) eines folchen behaupteten

Rechtes befreit") Die Unfiatthafcigfcit der Provocation gegen den

Befiher ift jedoch lediglich auf den Fall des entweder nnbefiritten aner

kannten oder durch cechtskräftige Entfcheidung fefigefiellten Befißftandeö

zu befcizränkenz denn bei fieeitigern Vefißfiande) wenn der .Diffamant

fich des Befihes berühmt) darf derfelbe zur Anfiellung des Poffefiociums

peodocict wecden45)*, 2) wenn die vermeintliche Oiffamation nicht darin

befieht) daß der Diffamant fich ein eigenes Recht beilegt) fondern darin)

daß er das einem Dritten zuiiändige Recht in Abrede |ellt46)) weleher

- Grund namentlich für die Unfiacthafcigkeit der Provocation des Eigen

. thümers zur Erhebung der Negntdrienilnge encfcheidetu); 3) wenn die

40) hrs. r. 40, o. (9, 2.)

41) Bayer a. a. Q. Z. 53) W18. Schmid a. a. O. 8. 180.

42) Glück) Erl. der Pand. Bd. l7]- S. 490. Schweißer a. a. O. S.

48flg. Schmid a,a.O, '

43) Schweißer a. a. O. Bayer Z. 53. Franke) im Archiv für

civil. Pre-x. Bd. lil-ll]F S. 227 flg. Schmid a. a. O. Der auch noch andere

Schciftfieller anführt.

44) Schweißer S. 50. Franke a. a. O. S. 235. Bayer 8. 53,

N. 17.

45) Seh weißer S. 51. Die Provocation vertritt alsdann die pofiefio

rifche Klage) welche Provocant auf dem Grunde der natürlichen Freiheit erheben

dürfte.

46) Schweißer a. a. O. S, 52) 53.

47) Franke q. a. Q, S, 236. Nicht der Grund) daß der Vefißer nicht

provocirt werden dürfte. entfcheidet dafür; denn der Provocant kann fich mög

licher Weife im Befiße der Gerechtigkeit befinden und doeh i| diefer Vefiß ohne

p(
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Ssanzexwekehe vor-Gorilclpt anhängig zu: machen). die* Provider-tion bee

zwecken. wurde) bereits auf andere Are gerichtlich mhä-ngig gemacht

werden iflz denn der Diffa-mat hat die Gelegenheit) (ich zn vertheidigen)

mithin was durch die Provocatie-w erreicht werden* könnte) bereits

eelangt) esswürde daher eine-Provocaciodn nuhlos fein M). -»-» Die Pra

vetntion: wird von Vielen nur als ein außerordentliehes auohilfsweiie

in-“Einrangelung eines anderen fiattfictdendes Rechtsmittel betrachtet")

Mio Naehe erklären fin) Andere für die entgegengefetzte* Anfschtöo). Die'

für dieerftere Meinung angeführte römifche Gefehftelleäi) ifl auf *die*

Provoeatiouen nicht zu beziehen). da fie lediglich die Refiitution der

Minderjährigen. und deren Verhaltniß. zu Fällen betrifft) wo der Min

derjährige fchon-ohne Reftitution ourchedie Grundlage des ina com-nana

hiWWWdew-SGUH genießt SIMS-Eher wurde fich die fubfidiäre Natur

der» Proud-anna aus dem Geifie der Reichesgefehgebung- rechtfertigen

laffen) weinte *unverkennbar auf Befchränkung* der Perioden-tion wegen

Wife-nation. ausgeht. Dani-er)- wie oben erwähnt werden ift) die

durch die» Roichsgefeßgebungi beabficiztigte Befchränkung diefer Provo

aeüow wegen der unbeflimmtheit der hierauf bezüglichen Vorfthciften

nlje- in das Leben getreten ifi und in der Praxis keine Anerkennung ge

funden hat") fo kann nean fich auch_ jeht zur Rechtfertigung der fubfi

di-äcon -Nntur der. Provoration nicht auf den Geifi der Reichsgefrlze

berufen*: Vielenehr ifi die Provocation) woÖ-die Erforderniffe ihrer

_* Al.. * .' )

HM.“

Einfluß auf die Erhebung der Negatorienklage) auf die Pacteirollen und auf die

Beweislafi. Ebd. a. a. O,

48) S chweig er a. a. O. S. 53 f. Ein befonderes Recht der Stndiren

den) ihre Gläubiger ex hegt: bjjkumnrj zu prooociren) um fie zu zwingen ) ihre

Klage noeh friiher anzufiellen) bevor der. Schuldner die univerfität verläßt)

mulcbos Aeiturfi-us in der Glotze zu 1.. ii. t). (7, 14.) annimmt) kann nicht

angenommen werden. Bei eine-r- wirklich vorausgegangenen Verühmnng hat»

der Fall nichts befondere.; ift aber keine Verühmungjvorausgegangen)) f-o bleibt*

es* bei der 'Vorfchrift des gemeinen Rechtes) daß der Gläubiger beziiglich der.»

Klagerhebung nur an. die für die einzeln-ten Klagen befiimmte Verjährungszeie

gebunden ift) welche dem Gläubiger zu verkürzen ohne befonderen in den Gefegen

gebilligten Grund nicht in der Wilttür des Schuldners fieht. Sch weißer a.

a. O. S. 54 flg.

* 49) Ela pro th ) fumm. Proc. 8.270) 274. Zac-n urige, libe! qoaegcio

nun) qu. 30. 8. 3. p. 78. Danz) fumm. Pror. 8. 21. Bülow und Hage

m-ann) pract. Erdrt. Vd. ill) Nr. 6) S. 37. Gönner) Hdbrh. Vd. lil)

No. 73) 8. 10.

no) Schweißer a. a. O. S. 39 flg. Vreidenbach) im Archiv“ für

civil. Proc. Bd. lil) S. cur fig, Franke) ebd. Vd. Hill!) S. 234. Mitter

mea-ier) iumnn Pr. S.272. Bayer a. a. D833. Schmid) Hdbch8.180,

Zwnr- für kein außeroedvneliches) aber doch für ein fabfidiarifmes Rechtsmittel

hält fie Linde) (zivilpr. 8. 336. .

nt) t.. 126. pr. o; (4. al) * -

52) [n16. cjl. „dium ei* ciomlnuui auxilio et niet-o iurd mani-ue rie) non'

never ei lrjbui mt-Mciitiarjom Wiljum ate-F* I-reid enbach a'. nv. »

Z5 *
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Zulaffung einmalvorhanden-find. niht-für unftatthaft zu ,aan-n. wenn

auchxandere Rechtsmittel zu demfelben Zwecke zufiehen follteniiö). - .Fx- ng

.17. -iil. Prev trennt. Zur Provocation iii nurderjenige berechtigt.

welcher mit der Klage. (zu welcher er auffordert. belegtwerdentkann.

alfo der.- mit ,der-zoeken vermeintlichen Rechte des Diffamanten ent

fprechenden. .Verbindliaykeic nach. des. OiffamantenVehauptung Be

lafieteW). , -Hiernaclo iieht die Befugniß. zur *Anftellung dinglicher

Klagentwelche-nu-r gegen den Befiher gehen. zu provociren. allein dem

Befihec der! Sache zu 55). Wer der oben verworfenen-L Meinung

folgte-daß *dii-'Prooocation auch wegen bloße-r Verlaumdungenwhtfe

gleichzeitige Beilegung! eines Klagrecttteel, zuläffig fei.-t muß. diefelbe

Jedem dilrch die Aeußerung des Oiffamanten mittelbar oder unmittel

bar Beleidigten vecfiattenöö). In Llnfehnng. derFrnge'. ob den .Erben

des -Diffamaten die Befugniß' zur Pro-vocation .wegen (der gegen ihren

Erhlaffer gefthehenen Oiffamation zuftehe.. find dieMeinungenqrtetheilt.

Von, Manchen 37) wird. die Analogie der.Injurienilage,,he-rbeigezogeu.

um den Erben diefe Befugniß zu ebefirejtenz- ltußer .wenn- bereits die

Litisconteftation mit dem Erblaffi-r erfolgt wareg-mi-t unrecht. weil der

Zweck" beider Rechtsmittel ein ganz »verfmiedenerifi 58).r-- Nach der rich

tigen' Meinung. .welches auch :die tneiften Vectheidigergefunden hat 5g)..

geht _das Recht -zueProvoclttion- aufdie Erben iiber. jedoch nur unter

der Vorausiehung.. daß_ derwow- Oi-ifantanten. behauptete Anfpruch.

wenn er erweislia) wäre. eine gegen die Erben zulaffige Klage begründet;

dagegen findet der Uebergang nicht' ftatt. wenn der Anipruch von der

Art ift. daß er mit dem Tode des Difiamaten erlifchtöii). Auch die

9 . 53) Es iii ja ohnehin nichts Neues. daß nach dem Civilrechte zur Er

reichung deffelben Zwertes verfchiedene Rechtsmittel fiattfinden. zwifmen denen

die Wahl zufieht. Der umfiand. daß die Provocation fpateren Urfprunges ifl.

als andere ini gemeinen Eivilrechte begründete Rechtsmittel. ift einflußlos.

Franke a, a. O. S. 234. Nie hat Jemand die auf Abhilfe. Ehrenerklärung

oder Widerruf gerichtete Injurienklage deshalb: für fubfidiär gehalten. weil im

römifchen Rechte bereits die aitimatorifwe Injurienklage begründet ift.

z. _ 54) Mittrrmaier. fumm. Proc. S. 272.

55) Fra n ke. im Archiv fiir civil. Prar. Bd, Mill. S. 227 flg.

56) So Scimveiher a. a. O. S. 39,

57) Textur. al] [tec. [mp, [weiss. (lion. 5. th. 11. [x174. Martini,

court-rent. for-eng. lit. ]. Z. 5. nal. 85.

58) Glück. Erl. der Pand. Bd. rl. S, 496. Selbft wenn man die Pro

vocation wegen ehrenkränkender Diffamationcn zuliißt. ift ihr Zweck ein anderer.

als der der Injurienklage. da fie Aufforderung des Diffamanten zur Aufteilung

einer Klage. die ,Jnjurienklage Veftrafung des Veleidigers bezweckt.

,- 59] Schweißer a, a. O. S. 42 flg. Glück a. a. O. Andere Schrift

fteller fiihrt -an Schmid. Hdbeh. Z. 181. N. 4. Einen eigenthümliciten un

richtigen Grund für den activen und paffiven uebergang der Provocation auf

die Erben hat Berger, [irrt. proa. prorocat. 44- darin gefunden. daß die

Provoration auf einem fog. Quaficontracte beruhe. .

60) .Glück a. a. O. S. 498. Schweißer a. a. O. S. 43.
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jenigen- welche die Provocation wegen bloßer Verläcimdungenzulafiene

haben über den uebergang derfelben auf die Erben des Difiamaten

verfchiedene Anfichten 6|). -

lil. Provocat. Die Provocation i| immer gegen einexbe

ftimmte mit Namen zu *dezeichnende Perfon zu richten W)F und zwar

gegen diejenige, welche fich in der Diffamation eines -ihr gegen den

Diffamaten zufiehenden Klagrerhtes berühmt hat und im Falle der

> Wahrheit des berühmten Anfpruches gegen den Diffamaten klagen und

ihn zur Erfüllung der ihm obliegenden Verbindlichkeit zwingen diirfte.

Gegen einen Drittene welcher nur erzähltx daß fich ein Anderer eines

Anfpruches gegen den Oiffamaten berühmt habex ifi eine Provocation

zur Klage zwecklos. wei( er fich eben kein Klagrerht beilegte und daher

unfiatthctftW), Der uebergang der Provocation auf die Erben des Diffa

 

61) Weberx Beiträge zur Lehre von Klagen und Einreden St. i; N. 4'.

S chweißer a. a. O. S. 44 erklären fich für den uebergang und frühen die'

darauf, daß die Provocation keine fog. nano 'jnäjnuirn Spiritus fei) fondern nur

Sicherflellung des guten Namens gegen verläumderifche Angriffe und Recht

fertigung deffelben gegen das Publicum bezweckef der Erbe aua) durch Verliium

dungen des Erblaffers nicht nur felbfl in der gemeinen Meinung herabgefeßt

werde- fondern auch die Pflicht auf fich habe- das Andenken feines Erblafiers in

Ehren zu haltenf weswegen fich auf l4. 1. s. 4. l). (47. 10.) berufen wird.

unbedingt könnte doch ein folcher uebergang auf die Erben nicht zugegeben

werdenf ,vielmehr wäre derfelbe auf den Fall zu beichränken- wenn durch die

Verläumdung des Erblaffers zugleich oder foigeweife der Erbe mit betroffen

wird; denn nur infofern erkennt das römifche Recht ein hinreichendes , rechtlich

begründetes Intereffe des Erben an- mittelfl der Injurienklage eine Ehrenber

leßung des Erblajfers zu verfolgen- und hierauf bezieht fich, wenn in l4, 1. S. 4.

l), (47. 10.) gefagt wirdh bei-Enid interest . cieiuuctj exiztintationen) purgnre.

Glück a. a. Q. S. 498. Schmid a. a. O. Ö. 181, N. 6, In dem Falle

hingegen- wenn nach dem Tode des Erviaffers eine folche verläumderifche Diffa

mation erfi erfolgt- würde den Erben die Provocation unbedingt gefiattet

werden miiffen- da ihm die Injurienklage folchenfalls im eigenen Namen zufieht.

1:. 1. Z. 4. l). (47, 10.) Es kann nämlich iolchenfalls nicht von dem ueber

gange der Provocation die Rede fein, da diefer eine Verläumdung des Erblaifers

bei feinen Lebzeiten vorausfeßt. Dies fcheint Bay er- fumm, Proc, s. 56- N. 2

zu verkennen. ,

62) Im Reichsabfch. S. 83 - „es wären denn die Diffamanten in epecie

namhaft gemacht." G dn ner- HdbchBd. le; Nr. 73- Z. 3- S.64 flg. i| anderer

WteinungF aber widerlegt von B r eid e n b a ch f im Archiv für civil. Pr. Bulli

S. 344. , *

63) Bayer a. a. O. Z.- 36- N. 3. Schmid- Hdd-h. S. 182. Wer die

Provocation auch wegen bloßer Verlaumdungen verfiattet- muß diefelbe nicht

blos gegen den Urheber der Diffamation- fondern auch gegen diejenigen, welche

die dem Difiamaten uachtheilige Iieußerung weiter verbreitet haben- zulaffen.

Dies thun auch Schweiger a. a. O. S. 41. Bayer a. a. O. Ö. 56, Hin

gegen dteriue, bee. 7]. 371. Elaprothx fumm. Proc. Z, 274 erklären fich

dagegen. Fiir die Zulaffung entfcheidety wenn man einmal Provocation wegen

Berläumdungen annimmt, der Zweck der Provocation- der hier in der Recht

fertigung vor dem Publicum beftcht- daher Jeder- ivelcher die Nothwendigkeit

derfelben veraniaßt hatF auch dazu bereit fein 'mußx fich auch nicht befchwert
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1.7.

manten- ifi befirittenM). .Die fiir die bei' hende Meinung gelflend-gemarhm

Gründe werden aus de-r Haftungspflieizt der Erben fin: Handlungen de'

Erblaffers) aus dem Zwecke der Provocation) ivelcifer reimt in Verfol

gung eines perfön-lichen (pr-ivatinterefies gegen den Oi-ffaemanten) fondern

in der Rechtfertigung bei dem Publicum vefiehe) welches) follte :die

Diffamation nach des Diffamanten “Tode nicht verfolgt werden) von

deren linwahrheit nieht überzeugt werden wurde) enrlehnt. Sie ,ver

dienen aber keine Billigung. Die Verpflichtung der Erben) die Hand

lungen des Erblaffers zu vertreten) defehränkt fich nur auf das Ver

mögen und bezieht fich auf .folche Handlungen) welche das Vermögen

nicht betreffenx fei es an fich) fei es in ihren Wirkungen; die Differ

mation) infofern fie die Provoration begründet) ifi keine folche das

Vermögen betreffende Handlung) mithin farm die Provocaiion fchou

deshalb auf die Erben des Diffamanten nichtciibergehen. Der Zweck

der Provocation ifi rechtliche Llusfiihrung der geriihmten Anfprirme

von Seiten des Diffamanten oder der Rechtsnachtheil der Auferlegung

ewigen Stillfchweigens im unterlaffungsfalle. Die 'Auflage der recht

lichen Ausführung der vom Erblaffer geriihmteu Anfprüme unter dem

erwahnten Rechtsnachtheile ifi fiir die Erben unpaffend) weil diefelben

weder felbft dergleichen Aniprilche behauptet haben) noch behaupten

wollen und daher das Erkenntniß auf jenen Rechcsnawtheil ohne

Ruhen") Ann) eine vor dem Tode des Diffamacen gerichtlich an:

hängig gemachte Prvvocation muß felbfi) wenn der Difiamant noch

bei Lebzeiten fich darauf eingelaffen hätte) aus den erwahnten Gründen

mit dem Tode des Diffamanten und Provocaten fich endigen) fo daß

kein Zwang gegen irgend einen Erben) der an der Diffamation des

Erdlafiers fich nimt betheiligen will) zur Fortiehung des Reaotsfireites

fiattfindetös)) was nicht ciusfchließt) daß er vermöge der Verpflichtung)

den vom Ecblaffer durch rechtswidrige Handlungen Anderen zugeficgten

Scimden zu erfehen) dem Provocanten doch die durch den Erblaffec

verurfachten Proceßkofien eriehen muß 67).

 

7. Gericht) bei welchem die Provocation anzu

bringen ifi. Nach der allgemeinen Regel: netvi- eeguiiur Forum wi.

erachten kann) weil Niemand dem Anderen etwas naehfagen foll) wovon er nicht

gewiß überzeugt ifi. .

64) Dafür erklären fich [tor-ger, [Alert. proc. proroaui. 44. Schmid )

(Commeniar über feines Vaters Lehrbuch von gerichtlichen Klagen Th. ll) S, 34)

N. z. erfierer aus dem iohon oben erwähnten unrichtigen Grunde) daß die Pro

vocation auf einem Quaficontracte beruhe. Die entgegengefegte Anficht vec

theidigen Glück Bd. iii) S. 199 flg. Schweiger a. a. O. S. e15. Bayer

S. 56. Andere Schriftfieller fiihrt an S ch mid) Hdbch. Z, 182) N. 4.

65) Glück a. a. O. S. 499 flg. Schmid a. a. O. S, 182.

66) Glück S. 500. Schmid a. a. O. Die abweichende Meinung von

Schweitzer a. a. O. S. 47 findet in dem Grfagten ihre Widerlegung.

67) Glück und Schmid a. a. O.
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wurde die Provocation in dem Gerichtsftande des Difiamanten anzu

bringen fein. n Denn der Provocationsproceß befclniftigt fich mit Er

örterung und Entfcheidung der fiir fich beftehenden Streitfrage) ob der

Diffamant jeht fchon feine Klage-edel Vermeidung der Auferlegung

ewig-en Stillfmweigens zu erheben verbunden fei; bei diefer Frage ift

der Diffamat der angreifende) der Diffamant der -angegriffene Theil;

auch hangt diefe Frage mit dem künftigen Hauptproceffe nicht fo zu

fammen) daß zur Entfcheidung des letzteren vorher eine Entfcheidung

der erfteren nothwendig ware) indem der Umftand) ob Kläger in Folge

ergangener Aufforderung) oder freiwillig die Klage angeftellt hatnzfür

die Erörterung und Entfcheidung der Hauptfaehe einflußlos ifiök).

Allein fchon frühzeitig gab es eine) freilich unrichtige Anficht69)) welche

in der außergerichtlichen Diffamation eine Aufforderungzur

Vertheidigung fand und daher in dem Provocanten einen vor Gericht

auftretenden Beklagten erblickte. Diefe Anficht führte dazu) daß

der Gerichtsfiand des Diffamaten als der für den Probocationsproceß

zufiändige angefehen wurde-i Die Reichsgefehgebung erklärte fich für

diefen Gerichtsftand als den zuftändigen70) und dies hat auch in der

Praxis allgemeine Anertennung gefunden 71). Selbft der privilegirte

_eller-Ban er a. a, O. S. 55. Der einzige Vortheil) welchen die Verband?

lung beider Sachen vor demfelben Gerichte haben würde) nämlich daß ,der

Richter) wenn etwa der rovocat) obgleich ihm ewiges Stillflhweigen auferlegt

worden) 'doeh die Haupt lage erheben wurde) davon 'fchon in Kenntnis gefeht

wäre) ift kein zur Rechtfertigung 'einer Abweichung vonder allgemeinen-Regel

hinreichender Grund. Bayer a, a. O. s. 55) R. 2. _ 1 . -

69) Schon V ald u s hatte diefelbe und fie ift von ,den fpiiteren Praetikern

vertheidigt worden) fo von [Ilnrer, comment. ni] legen) oifiamnrj cdp._4:,

nr. 7 aq. Rensing", andere. Cent. 7!. ode. 90)* *Siehe Bayer W)

K4. , . . , ,

70) Die Kammergerimtsordn. yon 1555 Th. il) Wit. xx' traf die Veltlin

mung) daß „lex villamari an das Kammergerimt nicht andersgebraeht werden

foll) denn fo die anfuchende Partei (der-Difiamat oder Provocant) ) die in der

Hauptfache Antworter (die in *der Hauptfarhe* Beklagter in)) 'der kaiferliäien

Majefiät und dem Reich ohne Mireelt-uurerworfenk) aa das .Krammer-genau ohne

Mittel gehörig“ feit ferner dai „wo der: OiFaoürr-deiuMe-'rhe nicht ode'

Mittel unterworfen) auch der oder, die Sache) dahin .in erfier Infianz nichtgge

hdrig) auf Anhalten derfelbigen Partei an de'm Kaminergerichhtwider den Difia

manten) unangefehen was vor einer' Obrigkeit derfelbe unterworfen) kein Proceß

erkannt werden foll.“ f

71) Zahlreiche Schriftftrller führt an Schmid) Hdbch. S. 183) N. 5.

S'. auch Schweißer a. a. O. Siiöflg. Bayer-a. a. Q. Für den Fall)

daß man die Provocation wegen Verläumdungen) die eine Anmaßung eines

Klagrechtes nicht enthalten) zuläßt) will *Bayer a. a. Q. eine folche Provo

cation an den perfbnlimen Gerichtsfiand des Diffamantenrerweifen) weil hier

die Provocation nicht eine Vorbereitung zu einem Haur/tproeefie fein könne) in

welchem der Provocant Beklagte!: wäre) mithin .der Grund der fonfiigen Ab

weichung von der Regel wegfalle." Dagegen behauptet Shop) im Archiv für

civil. Pr. Bd. run) S, 3.41 flg. mit Recht auf dem Grunde der allgemeinen

Vorfchrift der Reichsgefehe die Nothwendigkeit der Provocatidn. vor dem Ge
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Gerichtsftand _d',esiDiffamanten kann keine 'AbweiHungAdadon-be

gründen 72). Bei einer für die Hauptfache vorhandenen Zuftändigkeit

mehrerer Gerichtsfiände des Provocanten hat der Provocat ungeaajtet

der Provoration das Wahlrecht. bei. welchem diefer verfchiedenen Ge

richtsftände- er. die Hauptklage erheben will. fo daß er nicht zu deren

_Aufteilung vor dem Gerichte. vor welchem er provocirt worden ift. ver

bunden ifi (Prov-ocation wirkt keine Prävention); nur ifi dem Gerichte.

wo die Provocation erfolgt ift. von der vom Provocaten vor einem

anderen', *ebenfalls zufiändigen Gerichte gefchehenen Einleitung der

Fyauptfache Anzeige zu machen 7J). Eine andere Anficht über den Ge

richtsftand hatten einzelne ältere Iurifien74). welche jeden Richter für

die Provocation für zufiändig hielten. ohne unterfchied. ob derfelbe für

die Hauptfache und die Parteien competent fei oder nicht. und fich

dafür auf eine angebliche vom Diffamanten durch .feine Oiffamation

übernommene Verpflichtung. vor jedem Richter Recht zu nehmen.

beriefen. daher, durch die Aufteilung der Provocation vor dem unzu

ftändigenG-erieljte deffen Gerichtsbarkeit prorogirt werde; nicht weniger

eineAnc-rkennung diefes Grundfahes in den Worten der l.. 5. 0. bill. 14

pr-nesiciein; unum* en] aiierum zu-finden glaubten. Dfefe Gründe find

jedoch zur Begründung jener Anfiwt ungenügend. Die durch die

Diffamation angeblich erfolgende Unterwerfung des Diffamanten unter

jedes Gericht liegt' weder in der Abficht des Oiffamanten. noch findet fie

fonft in den Gefehen Begründung; auch würde zur Prorogation die

Unterwerfung einer Partei unter einen incompetenten Richter nicht ge

nügen. Die angezogenen Worte der römifchen Gefehfielle können

nichts entfcljeidenz abgefehen davon. daß in der Gefehflelle überhaupt

von keinerProvocation die Rede ift. können diefe Worte auch nicht

dahin ..verfianden werden. daß der» Bittfieller feit langer Zeit die Statt

halter verfchiedener Provinzen angegangen und interpellirt habe. fondern

dahin'. daß er feit langer Zeit nach einander verfchiedene Statthalter

derfelben* 'Provinz (bekanntlich wechfelten diefelben haufig) interpellirt

habe. alfo immer den competenten Richter, Ferner fpricht gegen diefe

Anficht die durch die Kammergericijtsordnung 75) dem Kammergericht

nur dann verfiattele Befugniß zur Annahme der Provocation. wenn es

das-fiir den Provocanten zufiändige Gericht war. fowie der Umftand.

daß Ladungen vonSeiten eines notorifch incompetenten Richters ebenfo

 

richtefiande des Provocanten auch in diefem Falle. Siehe Schmid a. a. Q

s. 183. N. 2. .

72) Schweiger a. a. O. S. 104 flg.

73) Schweißer a. a. O. S. 106 flg. Glü>. Erl. der Pand. Bd. lil.

S. 494 flg. Bayer a, a. Q. Z. 55. Schmid a. a. O. S.183.

74) diet-inn, 02c. i). [ll. nec. 212. kirunnemoon, comin. ur] c. 5.

(7. (ie ing-zn. [ne-num. n. 11 und Andere von Schmid S. 183. N. 7 angezogen-en

Rechtslehrer.

75) A. a. O..
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unvetbindlitlj find) als der von einem-folchen ausgegangenönAufc-'tleguttg

ewigen Stillfmweigens alle Wirkung abgefprochen werden muß 76)'.

Unbedentlict) ifi* dagegen die Annahme einer Procogation in dem Falle)

wenn der Provocat; auf die vom Oiffamaten vor einem incompetenten

Gerichte erhobene Prodocation fich freiwillig )- ohne *die Einrede der In

rompetenz desGerichtes vorzufmühen) eingelaflen hat; dann ifi diefes

Gericht durch die Prorogation auch für die Haut-flache mit competent)

und für den Probocanten die Verpflichtung begründet) fich dort mit der

Hauptklage belangen zu laffen 77). Einige neuere Rechtslehrer7") er

kennen zwar die Eompetenz des Gertchtsfiandes des Provocanten zur

Erörterung und Austragung des Provocationsfireites als in der Praxis

unzweifelhaft begründet an) betramten aber dennoch der Theorie nach

den Gerichtsftand des Prooocaten als- den allein zuftandigen. Sie be

rufen fich deshalb auf *den I. Reirhsabfct),79)) nach welchem das Kam

merg-erimt) bei welchem die Provocation wegen Diffamation erhoben

worden fei) die H a u p tfa ch e an das Gericht remittiren foll) wohin diefe

nach ihrerEigenfchaft und den umftänden nach gehörez fie glauben

in Folge der unbeftrittenen Anerkennung des Salzes) daß der Kläger

dem Gerlchtsfiande des Beklagten folge) für die in Folge der Provo

ration nnzuftellende Hauptklage annehmen zu müffen) der Provocant

fei in dem vom I, .Reichsabfch. voransgefehten Falle für feine Perfon

dem Kammergerictyte .nicht untergehen gewefen) weil fonfi die Haitpt

kluge. nicht vor Öeinem anderen Gerichte zu erheben gewefen wäre)

nicht an ein anderes undniederes Gericht hatte remittirt werden müffenz

die*'Zufiandigkeit des Kammergerichtes) vor welchem dennoch die Pro

vocation erhoben worden fei) für die Provocation könne fich nur

darauf* gründen) daß es Gericht erfter Infianz für den Provocaten ge

wefen und mithinZdie Provocation in dem Gerichtsfiande des leßteren

>76) Glück a. a. O. S. 494. Schweitzer a. a, O. S. 98) 99. Schmid

a. a. D.

* 77) Schweißer a, a, O. S. 109) 110. Linde) Civilpr. S. 336) N. 9.

Schmid a. a. O.

78) Thibaut) Shfiem ill) Z. 1216. Moritadt) Mattrialkritik S.

306. Linde) Cioilproc. Z. 336. Mittermaier) fumm. Pror. S. 270)

2. Auflage) erkennt nach gemeinrm Rechte den Gerichtsftand des Provocanten

als den für den Provocationsfireit zuiiändigen an) da die .Kammergerichtsordm

a. a. D.) wenn fie auch blos auf Diffamation wegen Landfriedensbruches fich zu

beziehen frheine) doch nicht in diefer engen Bedeutung aufzufaffen fei. In diefer

engen Bedeutung hatte Loh) Abhandl. S. 164 das Grieß genommen) während

fchon Shop) im Archiv für civil. Proc. S. 339) 340 dagegen mit Grund er

innert hatte) daß die Competenz für Prooocationen nicht blos durch objective)

fondern auch durch fubjectioe Merkmale befiimmt werde. Schmid a. a. O.

Z, 183) N. 11.

79) Im Reichsabfch. S. 83: „Nach Erkennung der Proceffe aber) foll vor

Allem die Difiamation vollkömmlich erwiefen und auf deren Veweifung die

Hauptfach an das Gericht remittirt werden) wohin diefelbe ihrer Eigenfchaft

und umfiänden nach gehören“
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angefiellt worden fei. Diefe Auslegung des I, Reichsadfmiedes Ö. 83

wiirde) wenn-man auch darauf kein Gewicht legen »wollte) daß in dem

felben eine in verfieckte-r Weife erfolgte Abänderung eines auch nach

diefem Reichsgefeve allgemein anerkannten »und angewendeten Rechts

fahes liegen wiirde) nur dann zu billigen fein) wenn fich der Gerichtse

fiand lediglich nach der Perfon dee-jenigen) defien Forum-angegangen

werden foll) richtete; denn unter diefer Vorausfeßungr) aber auchnut

unter diefer) wurde allerdings aus der angeordneten Remiffion und

Verweifung der Fyauptfache an ein anderes Gericht die Erhebung der

P-rovocation vor dem Gerichte des Pcovocaten abzuleiten fein) woraus

jedoch nur die Etlaubniß zur Aufteilung der Provocation vor dem Ge

rtichtsftande des Provocaten folgen wurde 80). Da aber der Gerichts

ftand für Verhandlung einer Sache nicht blos durch die fubjective

Ruckfimt auf den Wohnort oder den privilegirten Gerichtsftand der

Perfon) fondern auch durch objective von der Natur der Sache herge

nommene Grunde beftimmt wird) fo fallt damit die Grundlage jener

Ausführung; es fehlt aus diefem Grunde an dem Beweiie für die An:

ficht) daß die Provocation in dem Gerichtsfiande des Provocaten ange

fiellt und hierauf die Hauptfache an den Gerichtsfiand des Provocanten

und in der Hauptfache Beklagten verwiefen worden fei) mithin kann

man den bis dahin allgemein anerkannten Grundfaß iiber den Gerichts

fiand) vor welchem die Provocation zu erheben fei) nicht. als aufgehoben

cmfehenzl). Vielmehr hat der I. Reichsabfmied 83 a. Emir

dasjenige wiederholt und eingefchärft) was fchon die Kammergerichtso

ordnung beabfimtigte) nämlich den Wirkungen der Rechtshängigkeit und

Prävention) welche man hinfichtlicl) der Hauptfache der Provocation

beilegte) entgegenzutreten 82); es ifi dadurch nur diefe Wirkung der

Provocation abgefpromen und der Grundfaß anerkannt worden) daß

ungeachtet der Erhebung der Provocation in dem perfönlimen Gerichts

fiande des Provocanten) dem Provocaten das Wahlrecht unter den

mehreren -fur die Hauptklage zufiändigen Geriänen freifiehe) *nicht

minder aber ihm die Pflicht zur ,Erhebung der Klage _in einem anderen

Gerichtsftande) wenn derfelbe zur Verhandlung und Entfazeidung über

die Hauptfache ausfctzließlicl) zuftändig ift) obli-ege 83).

7]. V e r fa h r e n, Schon wegen feiner blos präparatorifcilen Natur

ift der Provocationsproceß ein fummarifmer. Die Provocation) wo

durch der Provocationsproceß eröffnet wird) richtet fich in Form und

WW- .* .

80) Chop a, a. O. S. 340 flg. Bauer) fumm.-Prom s. 53) R. 6.

Schmid-a, a. O. Z. 184.

81) Schmid a, a. O.

82) Befmwerden) welche fich auf diefe der Provocation bcigrlegte Wirkung

beziehen) finden fich im Reichsabfoh. o4 1530 S.93. Kalnmergerichts-reformation

von 1531 S. 35, Reichsabfch. v. 1532 Tit.* lll) Z. 2.

83) Shop a. a. O. S. 341) 342. :Schmid a. a. Q. S.183.
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Inhalt nncixden. Regeln einer Erhebung novel-Ringe initiierten-erheben

Proaeffe..zz .Weidner-res Erforderniß iii-die der-Pcooocationselage fofort

deiztufügande Befcheinignng der gefchehenen Oi-ffanrationU))--d.-h. es muß

(viert beiE-bedung-.der Provocation ,wahrWei-tlia) gemacht-werden) daß

der Pro-event fich ,eines ihzngegen .den Provocanten 85.) .angeblich/zen

fiehenden Rechtes ber-ühmthahe. ?ils zulaffjgeBeweismittel find-Zeugen

und Urkunden zu betrachten. - Es genügt-die-zeidliehe.Ausfage Eines

unverdächtigen Zeugen öPzZeugenai-rsfagen):-welrhewor .einem incom

petenten -Gerirhte oder vor einem-Notar -aufgenoenrnen Find) werden für

zuläffig .erachtet87)z auch bedarf es nichr-gerade-der Beifügung der

Zengenausfage in Schriften bei dem Antrage .oder der-Vernehmung

des Zeugenvor Erhebung derProvocation) fondern es genügt Benen

nung *des Zeugen' .in dem Provorationsant-rage) Angabe der Punkte)

worüber er zu vernehmen, ift und das Gefuch an den Richter um Ver

nehmung deffelben 88). .Die Urkunden anlangend) fo genügen beglau

bigte :AdiH-iften von Doeumenten) in welchen die Berühmt-ing des

84) Kammergrriwtsordnnng von 1555 Th, 11) Tit. xxo: „daß auch Kam

merriehter und Beifißer) ehe und zuvor fie folche Proceß erkennen) der Diffama

tion halber durch fchriftliche oder andere glaublime urkundt und Anzrig infor

mirt und bericht fein". I; Reichsabfchied s, 83: „und keine Cie-tio ex lego

ojffamari anderer geftalt) es wären denn die Diffamanten in onecie nahmhaft

gemacht; die angegebene Difiamation auch) noch vor der Ladung) durch fchrift

liche oder andere glaubliche urkand) auch anzeigentlimermaaßen bevgebracht und

erwiefen) erkennet.“ *

05) Provocirt der Diffamat den Diffamanten zur Erhebung einer ding

lichen Klage) welche nur gegen den Befiher) als folrhen geht) fo muß er) um in

diefem Falle die Diffamation ausreichend zu btfcheinigen) fofort feinen (des

Dijfamaten) Vefiß befeheinigen) weil die Behauptung eines nur gegen den Ve

tiger geltend zu machenden Rechtes an einem Gegenfiande von Seiten des Pro

vocaten) als eine die Provocation begründende Provocation nur dann gelten

kann) wenn ,der Provorant der Vefider iii, Franke) im Archiv für civil. Pr.

Bd..)ill||l. S. 232. Entbehrlich ifi die befondere Beicheinigung des Vefihes

des Provocanten ) wenn der Provocat in feiner Berühmung denfelben fchon an

erkannt hatt Franke a. a. O. S. 233. Bei einer Provocation zur Aufteilung

der Eonfefforienkiage ift zur genügenden Befcheinigung der Diffamation erforder

lich) daß der Provocant fein Eigenthum (wenigftens des prätorifchen) an dein

angeblich dienenden Grnndftücke befcheinigt; denn nur dadurch legitimirt er

feine Berechtigung zur Provoration und zeigt) daß er zum Widerfpruche gegen

die Servitut befugt und der künftige rechte Beklagte i|. Franke a, a. O.

S. 236.

86,) Zchnnmhurg) princ. print. jnriel. [ih. [l. c. 6. 5. (Wiedner,

prior. proo. jutiic. iii). [l. o. 6. Ö. 5. not. i). Schweitzer a. a. O. S, 119.

Dies iii auch in einzelne Landesgefehe übergegangen) z. B. kgl. fächf. Erl.

Proreßordn, Tit. 7) S. 5. Altenb. Proceßordn. k'. l. (Cap. 2) Z, 4. Goth.

Proceßordn. l). l. Cap, 2) S. 8. :

87) Ludovici) Einl. zum Civilvr. Cap. ll) s. 11. Schweitzer a. a.

D. S. 119.120. Bayer a. a. O. Z. 57) N. 1.

6 288) Schweißer a. a. O. S.119, Mittermaier) fumm. Pror.

» . 73* - '
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Prövocaten'“7enlthalten'*i|89). Nicht lFeweiienDNfindÜfGfiftLiche Privat

zeugniffe 9*) und-Priontabfwri-ften 91). Edition der ,Beweisurkmtden

kann der Provocant nicht verlangenN). -Eidesantrag wird deshalb

nicht zugelaifen) weil dieBefcheinigung"fchdn vor der Ladung beige

bracht fein foll 93). Das Hauptgeiucl) geht darauf) daß dem Provo

caten unter demRechtsncichtheile der Anferlegtlng ewigen Stillfchwei

gens W) aufgegeben werde) binnen einer-beflimnlten Frifi feine Klage

anzufieilen 94). Das gewöhnliche Verfahren) wornach) wenn der An

trag nicht fofort als verwerflicl) erfcheint) fofort der Rechtsnaththeil der

Auferlegung ewigen Stillfchweigens in der unter Mittheilung des An

trages an den Provocaten erlaffenen Auflage zur Erklärung darüber

angedroht wird 95)) ecfcheint unzweckmäßig) weil) wenn der Provocat

die Diffamation in Abrede fiellt) oder die Statthaftigkeit der Provo

cation bekämpft) die Androhung unwirkfam und die Verwirklichung des

angedrohten Rechtsnachtheiles- bis* zur Erledigung jener Fragen zu ver

fchieben ift W). Zweckmäßiger wird dem Vrovocaten der Vrodocations:

 

89) Schweiger a. a. Q. S. 121. Bayer a. a. O.

90) Schweißer a. a. O. S. 120. Sie verdienen ni>)t mehr Glauben)

als das Anführen des Provocanten felbfl. Ohne Grund ift anderer Meinung

Ludovici) Einl. zum Eivilproc. (Cap. l7) Z. 11. *

91) burger, [lern. prac. prorgc. 27. Ludovici a.a.Q. Schweißer

a. a. O. S. 121. Sie beweiien nicht mehr) als die-Erzählung des Prooocanten

felbft) während doch die Reichsgefehe glaubhafte Urkunden verlangen. Anderer

Meinung ift iflx-n8iuger, andere: Cent. b'. 0h8. 81. not. 6 fowie auch ältere

fächfifche Practiker) z. B. iibilippi, Cousin. iurjci. ue' 0W. pr0c. Zuxon. p. 19.

92) [Sitzer, [neu. an yönä. Ip. 38. tuen. 8. -Ofierloh) fumm. Proc.

Z. 103.

93) ßerger].o.Z.28. bleriur, oeo.p.lll.riec.393. Ludovici a.a.O.

Z. 12. Glück a. a, Q. S. 491) N. "75, Schweißer a. a. O, S. 121) 122.

Mittermaier a. a. O. S. 273. Bayer a. a. O. Schmid a.a.D.Z.184.

Anderer Meinung ift (Claproth) fumm. Proc. S. 383. Einzelne Landes

proceßgefehe ichließen den Eidesantrag aus. z. B. kgl. fächf. Erl. Proceßordn.

Tit. l7) Z. 5) andere laifen ihn zu) wie die Goth. Proceßordnung l). |)

Cap. 2) Z. 8.

93d) Liegt die Berühtnung nach der Behauptung des Difiamaten nur

darin) daß der Difiamant die Fälligkeit eines vom Diffamaten an fich als

richtig anerkannten Anfpruches behauptet hat) welche der Diffamat in Abrede

fiellt) fo ift das Stillfmweigen mit jener Behauptung im Falle der unterlaffenen

Klaganfiellung nur bis zu dem Zeitpunkte der Fälligkeit) welche der Difiamat

zugefieht) anfzuerlegen, Sch uiid a. a. O. Z. 184) N. 9.

94) Wird die Prooocation wegen bloßer Verläumdungen ohne gleichzeitige

Beilegung eines .Klaarechtes zugelaffen) fo ift das Gefuci' des Provoranten nur

darauf zu richten) daß dem Provoraten auferlegt werde) binnen beftirnmter Frift

feine Behauptungen zu beweifen) oder fich der Auferlegung ewigen Still

fcbweigens zu gewärtigen. Schweitzer a. a. Q. S.47) 48. Bayer a. a. O.

Z. 57) N. 2. Schmid a. a. O. 184) N, 11,

95) Dane)) fumm. Proc. Z. 25. Bauer a. a. O. Z. 57.'

96) Gönner) Hdbch. Bd. ill) Nr. 73) Z. 13. Linde) (Civilproc. 8.337)

N. 6. Mittermaier fumm. Proc. S. 274. Bayer a. a. O, Z. 57) N, 4,

Schmid a. a. Q. Infofern hier gewöhnlich die Erforderniffe des bedingten
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antrag ,vorläufig nur zur Abgabefeiner Erklärung darüber binnen einer

befiimmten Frift mitgetheilt97) und dem Vrovocanten davon Oiacbricitt

gegebenxi. Einige erklären auch die Androhung des Rechtsnachtheiles

in dem auf den Antrag zu erlaffendcu Decrete) daß bei unterbleibender

Erklärung des Vrdvocauten über die Diffamation die Diffamcition für

ivahrngecicljtet werden folie) für zuläffig und zweckmäßig 9S)) nach ge

meinem Rechte mit linreäu) weil daffelbe keinen Rechtsnachtheil des

Eingeficindnifjes für den Fall des llngehorfams kennt99)) mithin der

Richter auch zur Androhung eines folchen Rechtsnachtheiles nicht be

rechtigt ifiwö). Das Verhalten des VrovocatenQ-:ifi für das weitere

Verfahren maßgebend. Es find hier folgende Fälle möglich: 1) erhebt

der Provocat binnen der vorgefchriebenen Frifi die Hauptklage) fo hat

der Provocationsproceß fein Ende) indem deffen Zweck nun erreicht

iftim). Das weitere Verfahren in der nun anhängig gemachten

Hauptfachecicljtetfici) je nach der Belchaffenheit der Sache) nach den

Grundfähen des ordentlichen oder fnmmarifclyen Proceffes; der umftand)

daß der ..Hauptproceß in Folge der erhobenen Provocation eingeleitet

worden ift) hat auf das Verfahren in der Hauptfache keinen EinflußiW).

'-1' e. -

 

M-anhatsproceffes vorhanden find) ,ifi allerdings-die Aufnahme jenerAndrohung

indem auf den Prooocationsantrag zu erlaffenden bedingten Mandate zuläffig)

indem der Rechtsnachtheil der Aaferlcgung ewigen Stillfmweigens dann nur für

den Fall angedrohtivürde") 'wenn der Prvvvcat binnen der vefiimmten Frifi: die

Klage nicht anftellen und *auch über den Provocationsatitrag felbfi fich zu er

klären unterlaffen follte. .Bayer a. a. O. Schmid a. a. Q8. 184) N. 15.

97) Bayer a. a. O. 8, 57. Schmid a. a. O. 8. 184.

98) Linde) Civilproc. 8. 337. Mittermaier a. a. O. S. 273) 274.

Bayer a. a. Q. 8. 57) N. 5.

99) Kammergerimtsordn. von 1555 Th. 11|) Tit il|.11|) 8. 4. I. Reichs

abfch. 8. 36. Sch-mid) Hdbch. Th. i) 8. 103. Anders nach fächfifuiem Pro

ceffe) wo die Strafe des Eingefiändniffes der Klage das gefehliche Präjudiz für

den ungehorfam des Beklagten, ifi. Heim b ach ) Lehrb, des fächf. biirgerl. Proc.

Vd. 1) 8. 70) 81) 87.

100) Natürlich find die Fälle auszunehmen) wo für die Aufforderung die

Form des bedingten Mandates gewählt werden darf und gewählt worden ift.

Schmid a. a, D. 8. 184) N,17. .

101) Bayer a. a. O. 8. 57. S chmid a. a. O. Die fonfi dem Kläger

zufiehende Vefugniß) die erhobene Klage bis zur Einlaffung des Beklagten fallen

zu laffen und eine neue-Kalge anzufiellen) wird hier fchon durch den Ablauf der

zur Klagerhebung befiimmten peremtorifchen Frifi ausgefchlofien', der Kläger

kann nur dem eingeleiteten Rechtsftreite entfagen und dann) wenn auch die in

demfelben ertheilte rethtskräftige Entfcheidung nicht entgegenftehen wiirde) eine

neue Klage erheben. Mittermaier) im Archiv f. civil, Prar. Bd. 1) S. 256

-251-3. Schmid a. a. O. 8. 184) N. 19.

102) Die Provocation befreit auch nicht den Kläger in der Hauptfache von

der Caution wegen der Unkoften und Wiederklage. Ma rtin) Civilpr. 8. 256)

N. j. Linde) Civilproc. 8. 336 und befondets H eifc und (Trupp) jurift.

Abhandl. Vd. i) S. 314-319. Anderer Meinung ift Glück) Erl. der Pand.

Vd. iii) S. 439) und Kori) fächf. fumm. Pere. S. 262. Die Provocation

unterbricht auch nicht die Verjährung der Hauptklagez daher der Provocant der
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In dee echobeeeen--Hanpitktage-muß der-ganzexg-eenhmtexttfnipraaz-.m

halten fein) fonfi wir-d *dem Peovoeaten* hünfiweliu) dee nimtx-gtloe-.rd

gemachten Punkte ewiges-- StilkfGwe-igen» aufeeleg-t NI). :I Die-KBW.

uetheiiung des Provocancen ats Beklagten (mx-Hauptptocefle in deu

ganzen Gegenftand der Hauptfache ben-jekt Etldfchen- das Peovooatwns

peocefies und Verurtheiln-ng des Provocanten z-m Tettau-img 'dee

Kofien des Ptodoeationsptocefies104). Im Falles det Entbindung- des

*pcbvocanten als Bedingte-t de.: Hanptfache* von dem Anfpttictxe des

Ptovocaten) lebt der Pc-ovocati-onsptoceß wieder auf und dem Provo

caten wird ewiges Sticlfthweigen auferlegt) ee auch in die Koften des

Provocationsptoceffes vetuotheilfioö). Jfi das Etkenntniß-inqder

Hauptfache gemifGt) fo wird dem* Provocaten wenigfie-ns hinfichtlict)

der Punkte) in denen der Pvovocnnt entbunben ifi) ewiges Stilifihwei

gen aufetiegt.- Ift das Erkenntniß nicht geiniicht) fon-bern es liegt dem

veruetheilten Provocanten nu.: eine an fich beiwtänßte Verbindlichkeit

ob) fo kann im Pcovocationspeocefie nachträgticl) kein ewiges Still

fGw-eigen aufeclegt wenden 106). Die fchleGcetdings eefolgte Abwei-fnng

de: Hauptklage- bet-dicke ?tieferlegung ewigen StiflfGwoige-.M im; Provo

cationsptoceffe107). Die bloße Verwei-fung det Hauptklage in der

angebrachten Maße berechtigt den Provocanten zu dem Antcage auf

?Tieferlegung ewigen Stillfwweigens nicht; es kommt dabei auf die

Gründe) 'aus denen diefe-Verwerfung erfolgte, feien es Incompetenz

des GeciGteZ oder andere) nichts an 10k). Nut darauf einzutragen 1|

dee Provocant berechtigt) daß dem Peovocaten die Anfieilung einen

fHlüffigen tadellofen Klage unter dem Pcäjudizdec Aufeclegung ewigen

 

 

Hauptklage die Einrede de: Verjährung felbft dann enegegenfetzen-kann) wenn

die Verjähcung erfi nach eehobenec Provocation votlendetwui-de. Lin de a. NÖ.

Smmid a. a, O. s. 184) N. 20.

- 103) [Zerg-Zr, Llecc. pedo. pkoeocnt, Z. 39. Kom) fäehf. fumm. Proc.

S. 261 flg.

104) Schweißer a. a. O. S. 149.

105) Schweißer a. a. O. S.150. Die Vekuctheilung in- die K-oflen

des Pcovocationsptocefies findet felbft im Falle der Eompenfation der Kofien

des Hauptptoceffes fiatt, S th-w eißer ebd.

106) Ofieeloh) fumm. bürgecc. Pi-oc. 8.105.

107) Dies kann aber nur unter der Verausfeßung gefcbehen ) daß im Pro

vocationsprocefie durch retbtskräftige Entfebeidung ode: Eompromiß ein be

ftinnntec Klaggrund feftgefeßt wat; entgegengefeßfen Falles ift ?cuferleatn-ng

ewigen Stillfadwcigens nicht zuläifig) fondern dem Peovocaten ift die Anfielluktg

einer neuen Hanptklage nnter dem Ptäjudiz der Auferlegnng ewigen Skiu

fchweigens aufzugeben. H öpfn er) Beiträge zu: civilgerimclime-n Pcaxis t) 9.

S. 51. -

108) Ofierioh a. a. O. S. 105. Dec Provocat hat nämlich bie Frifi

dureh Anfiellung der Hanptklage gewahrt; es würde hakt fein) ihm bei Ab

weifung det Klage in der angebrachten Maße ewiges Stiüfcbweigcn aufzuertegen,

da die fehlerhafte* Abfaffung der Klage doeh meifiens in der Sänild des Anwattes

begründet fein wieb.- “ - - >
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Stillfchweigens binnen befiimmter Frift auferlegt werde 109). Hat der

Provocat die Hauptklcige nicht erhoben) fondern fich nur zu deren Er

hebung erboten) fo ifi ihm auf Antrag des Prooocanten eine Frift zu

deren Anfiellung unter dem Prcijudiz ewigen Stillfrhweigens zu fehc-niw).

2) Wenn der Provocat erklart) er behaupte keinen 'ilnfpruclh gegen den

Provocanten zu haben) fo wird ihm durch Urtheil ewiges Stillfmweigen

auferlegtW)) er kann cinch) wenn die Öiffamation eingeräumt ifi) in

die Kofien des Provocationsproceffes verurtheilt werden, 3) Stellt der

Provocat binnen der zu feiner Erklärung ihm befiintmteti Frifi die

Diffamation in Abrede) oder befireitet die Statthaftigkeit der Provo

cation 11i)) fo ift im erfieren Falle auf Beweis der Oiffamation zu er

kennen 113)) iin zweiten Falle) nach vorgeingiger Verhandlung) wenn es

nöthig ifl) ebenfalls Beweis zu verlangen) oder fonft nach den iiber die

Prooocation geltenden Grundfcihen fofort zu entfcheiden) ioelaie Ent

fcheidung darin befleht) daß entweder fofort) bezüglich itach gefichrtem

Beweife) die erhobene Provocation) unter Verurtheilung des Provo

canten in die Koften des Provocationsprocefies) abgeiviefen) beziiglich

Provocatzvon folcher entbunden) oder dem Vrovocaten die Anfiellung

der ihm angeblich zuftehenden Hauptklage binnen befiimmter Frift bei

Vermeidung ewigen Stillfmiveigens auferlegt wirdiU). 4) Wenn

binnen der zur Erklärung befiimmten Frifi der Vrovocat fich weder

gegen die Vrovocation vertheidigt) noch die Klage anfieilt) fo wird ihm

zur Anfiellung der Klage unter dem Rechtsnachtheile ewigen Still

fciyweigens auf des Vrovocanten Antrag eine Frift gelegt; erhebt der

Vrovocat binnen der gefehten -Frifi die Klage nicht) fo wird nach vor.

109) Kriß) Rechtsfälle Bd. l) S. 48 flg. Hbpfner a. a. D. S. 30 flg.

Das Präiudiz des Verluftes des Klagrerhtes) welches diefe Rechtslehfrer mit

O fier l oh a. a. Q. 8. 10b angedroht wiffen wollen) ift dem fächfifchen Procefie

eigenthitmlich. (Heimbach) Lehrb. des fächf, bürgerl, Proc. Vd. l) Z. 86.)

Im wefentlichen hat aber die poenn perpeiui ciienlii diefelbe Wirkung; denn wenn

die neue Klage wieder nicht tadellos ift) fo muß auf ewiges Stillfchweigen er

kannt werben) wovon die Folge ifi) daß wegen deffelben Anfpruches nicht wieder

geklagt werden kann. .

110) Mittermeier) fumm. Proc, S. 274) N. 90. Bayer a. a. O,

Z. 57).N. 6. Schmid a. a. O. 8. 184.

111) Linde) Eivilproc. S. 337. Mittermaier a. a. O, S. 273.

Ift auch vom Provocaten außergerichtlich erklärt worden) daß er aus Irrthum

diifamirt habe) fo befreit ihn dies nicht vom Erfcheinen vor Gericht auf die er

hobene Provocation) da die Prodocation öffentliche) gerichtliche Rechtfertigung

bezweckt. Schweitzer a. a. O. S. 39 und die dafelbft in N. 35 angeführten

Schriftiieller.

112) Dabei fieht ihm auch der Gebrauch anderer fonit zufiiindiger Ver

theidigungsmittel frei) wie der Einrede des incompetenten Gerichtsftandes) der

fgeehlßßden Sach- oder Proceßlegitimation u. f. w. Schmid a. a. O. s. 184)

113) I. A. A. Z, 83) welcher vollkommenen Beweis hierbei fordert,

114) Bayer a. a. O. S. 57, Schmid a. a, O.



554 . ,Prooocatioir

 

hergegangener Ungehorfamsbefmuldigung114") von Seiten des Vrovo:

canten gegen den Diffnmnten und Vrovocaten auf Verlufi des Klag

remtes fammt allen irccefforifciyen Rechten föwnlici) erianntiw). Gegen

das Erkenncniß im *Brovocationsproceffe finden die gewöhnlichen Rechts

mittel |att116). ueber die Wirkung des rechtskraftigen Erkenntniffes

entfcheiden die Grundfälze uber die Rechtskraft uberhaupt; namentlich

i| man darin einverftanden. daß die Auferlegung ewigen Scilifctyiveigens

fowohl die Klage als jede Einrede wegen des gerfrhmten Anfprnmes

vernichtet. fei es. daß der Vroooccir davon dei dem Gerichte des Vrovo

cationsprocefies oder bei einem anderen (Gebrauch zu machen fncircj")

Auch die Erben und Singulacfuecefforen des Vrovocaten find an das

rechtskräftige Erkenntniß gebunden 118). Dem Vrovocdten. welcher

ungeachtet des ciuferlegten Stiiifmweigens die Diffamation fortfeßt.

hat der Richter angerneffene Geld- oder Gefängnißfircife anzudrohen.

folche auch dei Fortdauer des Ungehorfams zu vollziehen. und auf diefe

Weife fur Verivirklimung des E-rtenntniffes zu iorgen119).

8. [qui-Malin ex [ac-go 8| ednlencinl. |. Begriff und Ur

fp r u n g. Die proenculjo ex |..-ge 81* ccinieniicii iii die gerichtliche Aufforde

rung von Seiten eines künftigen Beklagten. welcher gewiffe peremtoriiclye

1143) Daß die Frifi zur Erhebung der Klage eine Nothfrift fei. wie

Smweiizer a. a. O. S. 145 annimmt. läßt fich nur nach fachfifchem Procrfie.

nicht nach gemeine-ni. behaupten.

115) bez-Zar, [[1811. ni] panel. Zn. 81. [nen. 8. Glück a. a. Ö. S. 496,

Bayer a, a. O. S. 57-. N. 8. Mittermaier. furnm. Proc. S. 275.

Schmid a. a. O. Im Falle der Prooocation wegen Verläumdungen ohne

gleichzeitige Beilegung eines Klagrechtes wird. wenn man folche Üderhaupt zu

läßt. es für nöthig gehalten. für die Befolgung dee ewiges Stillfmweigen auf

erlegenden Erkenncnijfes durch anzudrohende Strafen fur den Zuwiderhand

lungsfall Sorge zu tragen. was ziveckmäßig fchon im Erkennt-rufe gefchehen

kann. Bayer a. a. O. -

116) Danz. fumm. Proc. Z. 31. N. "Ü Schweißer a. a. O. S. 161.

Schmid a, a. O. S.184. N, 26. Anderer Meinung ifi Claproth. fumm.

Proc. Z. 281. Glück a. a. O. S. 49h. N. 87. welcher [enter-e Rechtsmittel

jedoch nur dann ausfchließt. wenn wahrer ungehorfam des Prooocaten verlag;

in Gemäßheit von i., 23. s. 3. l). (49 1.) i.. 1. e. (rn. 65.)

117) Berger. [leer. proc. pro'. 42. Danz a. a. O. S chweig er

a. a. O. S. 144. 145.

118) Schweißer a. a. O. S.143. 146. Kori. fumm. Pcoc. S. 262.

119) Schweißer a. a. O. S. 147. Danz a. a. O. Glück a. a. O.

S. 496. Schmid a. a. O. Nur wenn der Prooocat fich drffelben Anfpruches

aus einem anderen oder fpäter entfiandenen Grunde riihmt. wird neue Provoca

tion nöthig. Kori a. a. O. S. 262. Ofierlo h. fumm. Pcoc. Z. 107. N. 1.

davon ift aber dann eine Ausnahme zu machen. wenn Provocat bei der erfien

Diffamation fich des Anipruches im allgemeinen berühmte. ohne einen beftimmten

Erwerdsgcund für denfelben anzugeben; denn dann ifr er durch das auferlegte

ewige Stilifayweigen an der Geltendmachung deffelben Anfpruches aus jedem

Grunde verhindert. außer aus einem "unter entftandenen; es kann alfo folchen

falls eine Diffamation aus einem befiimmten Grunde nicht zu einer neuen Pro

docation fiihren.
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oder die Begründung der Klage angreifende Einreden hat) und aus

Zogerung deffen) welalem diefe Einreden entgegenftehen wurden) mit

Anflellung der Klage Verluft diefer Einreden durch künftige) von

feiner) des Vrovoeanten) Willkür unabhängige Veränderung der um

fiände befürchtet) zum .Zweck der Erhaltung diefer Einreden an den zur

Klage Berechtigten "eine Klage binnen vom Gerilhte zu beftimmender

Frifi zu erheben oder fich im Uncerlafiungsfalle zu gewartigen) daß die

dem Beklagten zufiehenden Vereheidigungsmittel eben fo wirkfam wie

zur Zeit der Provocation bleibenF und die aus folcher Veränderung der

Umfiande dem Klager etwa erwachfender Repliten nicht beobachtet wer

den follen129). Ob dieie 8prooocation eine Prooocacion zum Klagen

oder zum Repliciren fei) ift eine von jeher fehr beftrittene Frage. Die

richtige und von den Lehrern des gemeinen Procefies faft durchgehends

gebilligte Anfiwc hält fie fin: eine Prooocation zur Klage M). Die

entgegengefeßce Anffaffung der Provocation als einer Aufforderung an

den Provocaten) bei Strafe des Ausfchluffes fchon jeßt die ihm etwa

gegen die Einrede des Beklagten zuftehende Replir zu gebcauekn-n)

lourde dazu führen. daß der Vroceß mit der Replik anfinge und daher

gegen den Grundfah verfioßenF daß keine Einrede ohne Klage) keine

Replik ohne Einrede denkbar W122); auch wurde diefer Einweind nieht

dadurch befeitigt) daß die Vertheidiger diefer Anficht in der Erhebung

der Vrovocatjon nicht blos ein Zugeftiindniß des Kl-aggrundes des Bro

vocaten von Seiten des -Ll3covocantei1F fondern auch fcljon ein Voc

bringen der Einrede des Vcovocanten finden und dadureh Verfeßung

der Sache in eine folche Leige) daß der Vrobocat fofort repliciren könne)

begründet annehmen; denn wollte man auch in der Erhebung der Veo

vocation ein Vorbringen der Einreden von Seiten des Vrovocanten

finden) fo könnte doch zufolge des allgemein anerkannten Grundfaßes:

qui exoipjl, non kalelur, ein Zugefiändniß des Klaggrundes von

Seiten des 8Jdrovocarcten nicht angenommen werden M). Auch ift es

nicht richtig) daß der Vrovocant durch Erhebung der Provocacion feine

Einreden vorbringez denn 'die Einrede, welcher allerdings in dem Pro

120) Adolph Martin in (Ihr. Martin und Walä), Magazin

Bd. 1, H. 3. S. 257-345.

121) Schweißer a. a. O, SWM-67. Glüel' a. a. O. Bd lll. S. 502.

Bayer a. a. O. Ö. 58. Mittermaier) fumm, Proc, S. 275 flg. Mar

tin a. a. O. Z. 4. 13, Linde) Cioilproc. Z. 338, Martin ) Cloilproc.

Ö. 257. Als Provocation uf] repljcunilum wird fie angefehen von 'Wernlic-r,

0118. for. "l". ll. e. 10. 0118. 315. Zcbuumburg, [zi-icio. pröx. Juwel. [ib. 1|,

cap. 6. 2, [lellfelcj, *jurjsxn-uil, [or. 533. Schon der! Gloffator 8m*

loluß fcheint letzterer Anficbt gewefen zu fein. S. die bei Martin im Magaz.

S. 273) N. u cicirten Stellen. Decfelbe führt auch S. 273 flg. andere diefer

Anfieht folgende Reobtslevrer auf.

122) Mittermaier a. a. O. S. 276 flg.

123) Martin) im Magaz. S. 335.

711l. ' 36
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vocationövortrage Erwähnung gefchehen muß erfiheint hier nicht in

ihrer Eigenfchaft als Einredeh fondern als ein Theil des Fundamentes

der Provocation- des Klaggrundes in diefem vorbereitenden PrQeeffelI-l).

Endlich wurde bei der Auffaffung der Provocation als prorooatio ac!

repljennciuu] es an einem Praclufiotermin für die Einreden des Be:

klagte-n fehlenh von dem man doch einen Verzicht auf die ihm neben der

Einrede, wegen welcher er provorirt hat. zufiehenden LlusfliWte anzu

nehmen keineswegs befugt U125). Dennoch ift die Anficht. daß die

kprovocation peut-denim al] t-epliannuuui [eig in verfchiedene Landes

gefekze übergegangen 126). .Die Provocation ift eine Aufforderung zur

Erhebung der Klage gegen den kpcooocanten felbft. Mehrere laffen fie

zwar auch als Aufforderung zur Erhebung einer Klage gegen einen

 

121) Bayer a. enQ. S. li8l N. 3. Mittermaier a. a. O, S. 277x

278. Schmid a, a. Q. s. 185F N. 2. Deshalb kann man auch die etwaigen

Ckinnaendanezenx ioelche her Ptovocat im Provocationsproceffe entgegenfeßt

nicht Repliken- fondern nur Einreden im Provocationsproceffe nrnnen- follten

fie auch. in der Hauptfache angebracht. wahre Repliren fein. Va her ebend.

125) Martin- im Magaz. S. 335 flg.

126) C041. jut. fache, linear, (Zap. lil. s. 6. HanauifGe Unter

gerirlytsorduung von 1764. Tit. 31, s. 10-16. K. fä chf, Erl. P, O. Tic. 5.

S. 3. Altenb. P.-O. P, l), l. Cap, 2. s, 4, Goth. P,-Q. y. l. Gap. 2.

S. 8, ,Das zulelgt erwähnte Gefeh ift aber nicht recht klar. Auf der einen Seite

zahlt es die Provdration zu den Fällen l wo Jemand zur Erhebung einer Klage

gezwungen werden könne; auf der anderen Seite foll das Gefuch des Provocaten

dahin gerichtet werdenh daß der Provocat angetriefen werde, fich auf die ange

führten Einreden eiuzulaffen und zu repliciren, Die neuefte Goth. Gefetz

gebung (Gef, über den unbefr, fummar. Proccß v, 12. October 1837. s. 69) be.

erachtet die Prooocation als Aufforderung zur Klage. Schweißer a. a. O.

S. 66 befeitigt die in den angeführten fiiehfifmen Gefehen fanrtionirte Auf

faffung durch die Bemerkung- daß in Anfehung der Lehr-fahr und Begriffe von

juriftifrhen Gefciniften fichfifche Gefeße eben fo wenig verbindend feien- als

rbmifche. Dagegen bezieht fich O fterloh. furnrn. Pcoc. S, 101, N. 3.

auf die ausdrückliche Befiimmung jener Gefeße, findet aber nimtsdefiowenigec

darin keine Abweichung des fächfifaten Proccffes von der gemeinrechtlichen

Theorie. Er betrachtet nämlich die hier fraglirhe Prob-nation als eine wirk

liche Klage auf Sicherftellung einer im künftigen Haupteroceffe vorzufrhühenden

Einrede, deren Verluft drohteh mithin als eine völlig felbftfiändige Klageh nicht

als die Vorfchügung einer Auefluiht; auf diefe Klage habe berProoecat fich ein

zulaffen- namentlich auch auf die in derfelben geltend gemachte gegen die künftige

Hauptklage gerichtete Ausfluehth auf deren Sicherfiellung der Provocant ange

tragcn habc- bei iuelchrr Einlaffung dein Prouocaten unbeuonnnen bleibe7

Erreptionen aller Art vorzufcizühen. namentlich aueh folche Einwendungen gegen

die in der Provocationsklage behauptete Aueflumc- wela-.e ini Hauptprocefie als

Repliken oder replicatorifche Veantwortungen zu betrachten fein würden. Er

rechtfertigt dadurch die in den angeführten far-lehnten Gefelzen enthaltene Auf

faffung der Provocation als p1-0r0oati0 an [*e(i]jc:e1ni']n1|| , und das Präjudiz „bei

Vet-luft der habenden Replik“ mit der näheren Erläuterung. daß diefe Replik im

Provocationsfage nicht die Stelle eines Rrplikfaßes- fondern einer Einlafiung

einnehmef ivährend fie im Hauptproceffe all-dings in den Replikfaß gehört

haben würdeh ivenn die präparatorifche Entfrheiditng im Provocationsprocefie

durch Anflellung der Hauptklage vermieden werden wäre.
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Dritten zu127)) z. B. von Seiten des Burgen an den Gläubiger zum

Zweck der Klagerhebilng gegen den Hauptfrhuldner) damit ihln) dem

Burgen) die Einrede der Ercuffion erhalten werde. Die Provocation in

diefer Ausdehnung kann aber weder aus den Gefehen) noch dureh die

Praxis begründet loerdenlilk). Vielmehr fiehtfolgendes entgegen. 1) Die

Stellen des römifmen Rechtes) auf welche man fi:l) zur Rechtfertigung

berufen hat 129)) enthalten zlvar Fälle) in welchen Jemand ,gegen einen

Anderen klagen kann) damit letzterer gegen einen .Dritten klage; es .liegt

allen diefen Fällen eine Pflicht des zum Klagen Aufgeforderten) dem

Auffordernden etwas durch die anzuftellende Klage zu Erlangendes zu

(elften) mithin eine ohljgana ml agenda-n zum Getreide) an der es bei

der year-arena er large Zi canlencla( gebricht) für welche daher dureh

jene Stellen nichts bewiefen wird. 2) Dem gewöhnlithfien der Fälle) in

welchem eine prorocaljo url eigendom contra terliuin fiatthaft feinioll)

nämlich der Befugniß des Bürgen) den Gläubiger zur Klage gegen

den Hauptf-.hnldner aufzufordern) fteht e-ntfchieden entgegen) daß das

rÖmifclJe Recht dem Burgen) wenn er den Gläubiger aufgefordert hat)

den Schuldner zur Zahlung einzuhalten oder das Pfand zu verkaufen)

und der Gläubiger dies nicht gethan hat) die exceplja (lali mail gegen

den Gläubiger veriagt130). 3') In der Praxis) durch welche die proud

cnlia er [4836 8j conlemlai entfianden ifi) hat eine folche Provoca-tion

zur Erhebung einer Klage gegen einen Dritten nie Anerkennung gefun

den 131). Nichtsdefiorveniger haben Landesgeiehc in einzelnen Fallen die

Zuläffigkeit einer folchen P-:ovocation anerkanntiN). *.- .Die proroealio

0x (.039 Zi daniel-cler verdankt ihren llrfprung den Gloffatoren. Diefe

 

127) Glück a. a. O. S. U09. Andere Smriftfieller führt an Martin

im Mage-z. S. 270.

128) Vgl, befonders Martin a. a, D. S. 336-343.

129) 1.. 13. g. 3a. n. (ca. 1.) i.. 60, g. 5, d. (19.2) i.. e. 3, a. d.

(>14. 2.) l.. 8. 8. 8. l). (03. 5.) l.. 76. 78. s. 3. 4. l), (30). l.. 2'. 28.

d. (er. 8.)

130) l.. 62. l). (46.1) Martin a. a. O. S. 341 flg. Mitter

rnaie-r a. a. O. S. 268.

131) Marti-n a. a. O. S. 343, Buyer a. a. O. H. 60. Vielmehr

haben die meinen Iurifi-en die Provocation ex 1.032 Z( eaaienaec immer als pro

roealjo ni] agenänm cant-rn proraonnleln angefehen. Schweitzer a. a. O.

S. 63) 79. Danz) fumm. Proe. Ö. 3-3. Gönner) Hdbch, Bd. lll. N. 88.

S. 74. Martin) Civilproc. S. 287. Heffter ) Cioilproc. S. 422.

Ad. Martin) irn Magaz. S. 257. Linde) Civilp-roc. s. 338. Bayer a.

a. O. S. 00. Mi-ttermaier) fumm. Proc. S. 268. Schmid) Hdbch.

H. 186) welcher in N, 3 noch andere Smriftlleller anführt.

7132) Goth. I'M-O. l). l. Cap, 2. S. 8. „Wenn Jemand für einen fidee

jubirrt hat und gerne von der Viirgfclfaft los fei-n wollte) fo kann der But-ge den

Crocljwrc-m gerichtlich anhalten) daß er dem [)ebjl0ri das (Capital aufhändigen

und) nach Ablauf des in der Obligation gefelzten Bezahlungsterminee) den

behitoeem zur Bezahlung zwingen) mithin folchergeflalt den Burgen liberiren

oder gear-antigen Muffe) daß diefer von der Vier-gfwaft losgefproclhm werde."

36*
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glaubten in mehreren, Stellen des römifchen Rechtes 133)) befonders aber

in der ll. 28. 0. ae ficieiusß. et manual. xrel, l) von deren Anfangs

Das Goth. Gefetz über den unbefi. fumm. Proceß vom 12, October 1837 s, 69

fagt) die prurorntio ex deze Zi concernant fiehe dem Bingen gegen den Gläubiger

aufKlagerhebung gegen den Hauptf-.huldner zu) wenn bei längerem Auffchub

zu bcforgen fei) daß der Hauptfchuldner ganz oder theilweife zahlungsunfähig

werden möchte. Mit der Goth. Proteßordn. nimmt im wefentlichen überein

die Gerichtsordnung der freien Stadt Bremen von 1820) Z. 389) 390.

133) Die hierher gehörigen Stellen enthalten aber nichts von einer folchen

Provoration. ll. 6. l). (34. 5.) fpricht nur von einem Zwange zum Wählen)

aber nicht zum Klagen und felbft in dem Anfrage des Erben) welcher etwa das

darin erwähnte Decret veranlaßt) liegt nur das Gefuch zur Beftimmung einer

Frifi zur Wahl) durch deren Ablauf nicht einmal das Wahlrecht des Legatars

verloren geht. ll. 3. 8. d, l). (37. 10.) läßt zwar) wenn das Kindesverhältniß

eines Pupillen zum Erblaffer in Zweifel geftellt* wird) die missio e! Cardouiauo

eaicla und den Auffchub des Streites bis zur Pubertät des Pupillen zu; erklärt

aber bei daraus dem Puuillen erwachfenden größerem Vortheile die fofortige

Erledigung des Rechtsfirrites für fiatthaft; daß aber die Perfonen) welche den

stnlus des Pupillen beftritten) zur Klagerhebung deshalb aufgefordert werden

wären) findet fich nicht ausgefprocben) fondern es wird vorausgefetzt) daß die

Klage bereits angebracht worden fei. l.. 4. pr. i). (42. d.) enthält nur die

Möglichkeit der Vefiimmuilg einer Frifi zur Erfüllung der Bedingung auf

Antrag der Gläubiger in dem Falle) wenn ein Sclave unter einer Bedingung

als Erbe eingelegt ift. Aehnlimen Inhaltes ift l.. 1. pr. l). (42. 7.) In der

l4. 4, l), l', 56. ift die allgemeine Regel) daß Niemand zur Erhebung einer

Klage gezwungen werden könne) in Bezug auf die tuteiua artio des Pupillen

gegen den Tutor anerkannt) dem Tutor jedoch nachgelaffen) durch die gerichtliche

Erklärung feiner Bereitwilligkeit) dem ehemaligen Pupillen die fchuldige Summe

zu zahlen) den Zinfenlauf der Schuld (welche er wegen unbekanntfchaft mit

deren Vrtrage nicht bei Gericht niederlegen konnte) zu hemmen) vorausgefeizt)

daß wiederholte gerimtliche Aufforderungen an den Pupillen) vor Gericht zu

erfcheinen und fich mit dem Tutor zu berechnen) fruchtlos gewefen find. l.. 6.

(I. lie remis.. [liga. Ulli. 25. (26.) enthält ebenfalls nichts auf die fragliche Art

der Prooocation Bezügliches. Allerdings lag wohl in dem Gefulh um Erlafiung

des in der Stelle erwähnten Programms eine Aufforderung an alle Pfand

gläubiger) ihre Anfprüclfe in Bezug auf das einzelne Pfand gegen drffen Ver

käufer zu verfolgen; allein theils war der Zweck diefer Aufforderung nicht die

Erhaltung von Einreden oder Veweismitteln) theils bezeichnet der Schluß der

Stelle offenbar nicht eine den nicht erfcheinenden Pfandgläubigern wegen ihres

Ungehorfams drohenden Strafe) deren ausdrücklicher Androhung es doch vorher

bedurft hätte) fondern die bloße Folge ihres Schweigens) weiche bier) wo fie

reden konnen und follten) in der Annahme eines ftillfchweigenden Verzicbtes

beftrhen mußte. Ad. M artin) im Magaz. S. 284-300. Auch die Stellen

des kanonifchen Rechtes) worauf ältere Jurifien die fragliche Pronotation mit

gründen wollen) enthalten nichts daraufVeziigliches, Im cup. 4. il. ll.2liegt nicht

die entferntefle Andeutung von einer Aufforderung zum Klagen) fondern fpätere

Iurifien finden fie. Die Worte des cap, 45x17. 17: Zi 'era intro cluoa mouse.

prueiutus [ingo non polerit prof-are legitime, quali ohiarit etc. zeigen deutlich) daß

hier nur einem Beklagten eine befiimmte Frift zum Veweife feiner vorgefmützten

Einrede) nicht aber zur Anbringung einer Klage gefeizt wird) was mithin mit

der Provocation nichts gemein hat. Cap. 8, il. ll. 2 enthält eine auf eine

fpecielle criminalprocefiualifme Frage bezügliche Entfcheidung) welche keine An

wendung auf den Civilproceß zuläßt und daher am wenigfien für die Pro

docation gebraucht werden kann. Cap s. li, lll. 22 redet zwar von einer dem
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worten diefes Rechtsmittel feinen Namen erhalten hatf diefe Provoca

tldn begründetW). ueber die Auslegung diefer Stelle felbfi find die

Anfiehten verfehieden 13li). Die Provocation kann darauf nicht be

Viirgen gegen den Hanptfchuldner zufiehenden Klage wegen der Veforgnißf daß

legterer zahlungsunfähig werden möchte. wodurch dann die Einrede der E1*

ruffion verloren gehen würde, Allein theils fieht dem Hauptfchuldner als

folehem keine Klage gegen den Burgen zu; es i| alfo darin nicht von einer

proeocnlio al] ngencium (und noeh' weniger nei replicczoeiuln) die Rede; theilsl bezweckt diefe Klage des Bürgen nicht den Schuß feiner Einrede der Excuffion

was doeh allein dem Zwecke der Provdcacion entfpremen würde- fondern gänz

liche Befreiung von aller Verbindlichkeit- für welchen Zweck es jedoeh nicht der

Einführung eines neuen Recdtsmittels bedurfte- da fchon das römifcde Recht

(d. 10, l), lll. 35.) in den in der lanonifchen Gefeßfielle erwähnten Fällen dem

Burgen eine Klage gegen den Smuldner auf Befreiung von der Vürgfchaft gab.

Martin a. a. O. S. 301-306.

134) Das in diefer Stelle vorkommende Wort elinm ill offenbar der Grund

gewefenf welcher die Gloffatoren zur Annahme einer ncijo, um das beneüoinm

(Ijejelouis geltend zu maehem bewog. Die Glofie zu diefer Stelle fagt: non

oolum polen-il ngi, ut line äieisjo, sec! etjnm ein. (Li. [Ink-wine al] l... 28. eit,

Martin a. a. O. S. 283. N, 6. Bauer, fumm. Proceß s. 39. N. 1.

Schmidh Hdbch. S, 183f N. 3.

133) Die Worte des Gefeges find: Zi contenuat [iciejursor, opfern: eolreocio

e838, eljnm excepljannm ei unneinm, gj n0n et j|]i 50172-„10 ein'. Einige finden

darin die Befiimmung- daßf wenn der Gläubiger einen von mehreren Burgen

belangt- der verklagte Bürge die exeepejo (ljejejonie zu einer Zeitf wo die übrigen

Burgen noch im Stande der Zahlungsfähigkeit waren- entgegengefeßt. der

Gläubiger aber gegen die übrigen Burgen nieht geklagt haty dem zuerfi ver

klagten Bürgerz- wenn er fpäter den neuem vom Gläubiger belangt werdef die*

exoepeio (ljrjßjenjß auch dann zu geflatten feif *wenn die übrigen Mitbürgen nicht

mehr zahlungsfähig fein follten. bllejneer, (la feilen prob. pedo, proeuc. e!

jure [l0rnnn01742 cup. 4.13. Höpfner, Comm. 841, Danzh fumm.

Proe, s. 18. N. g. Gönnerf Hdbch. Bd. [l9 Nr, 73- s. 2x S, 63. Andere

folgen der fchon von Cujas gegebenen Auslegung, Nach diefer enthält die

Stelle die Befiimmung- daß wenn ein verklagter Bürge vor dem Prätor (in inte)

behauptete* daß die übrigen Mitbürgen zahlungsfähig feienF fo foll die Claufel

„es wäre denn, daß die Mitbürgen bezahlen könnten“ als exoeplio

clieizjonie in die dem inne! zu gehende larmuln aufgenommen werden. Hiernach

find die Schlußworte des Gefeßes fo zu lefen: exceptionem ei unncluro: ei* noo

et i1|j Zoleenäo eine. (Lui-lu. 60mm. nc] [ib, 25, pnulj nel eclictum nel l. l.

H ng ox civil. Magazin Bd. lf H, 3. Nr. 13- S. 98 f, Glückf Erl. der Pand.

Bd, 'l7 S. 302. Martin a. a, O. S. 283- 284. Neuerdings hat Selim id

Hdbch. Ö. 1857 N.6 fiel) gegen die letztere Auslegung erklärtf theils weil darnach

das Wort elinm ein ganz überflüffiger :Ii-fuß fei. theils weil dagegen der um:

fiand entfeheidend feif daßf wenn die exeeptjo eiieisjoois crfi in jncljcio, alfo nach

der Litiseoxitefiation- ihre Erledigung hätte finden follen, die übrigen conflue

ingnoreg durch die negative Wirkung der mit dem einen in -oliänm belangten

Burgen vollzogencn Lltiscontefiation fofort ihre gänzliche Befreiung erlan t

haben würden. Dagegen ift zu bemerlenf daß auf das Wort Elium kein Gewicht

zu legen ifi und daffelbe ohne Bedenken für einen überflüffigen Zufa. erklärt

werden kann, zumal in der in die llneil, lil). xx". lie. i. cap, 28. enn, iiejmb.

1'. ]ll. p. 98 aufgenommenen Digeftenparaphrafe des Anonymusf wahrfcheinliäl

des unter Iufiinian noch lebenden Rooellenepieomator Julie-mm daffelbe ganz

weggelaffen ifi. Die Stelle wird dort fo wiedergegeben: '0 57;* e07.- Hegel-gta).

IFF-ey, kein-Zeno: xö-m "im Timex-zeugen;- wii-oi', Exc- mrgoeyyaep-fee. [inn. e!
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gründet werden. Dennoch ift die Anficht der Gloffatoren durch-,dio

Praxis allgemein anerkannt worden 1iii)) obgleich die Reichsgefehe ein

gänzlicher; Stillfmweigen über diefe Provdation beobachten 137). Auch

in der Leindesgefehgebung wird die grand-ratio ex [urge 81' conlonclul erfi

“feit dem 18. Jahrhundert erwähnt) obwohl die proroouljo er. Leg.

bihhmori darin fchon vom Anfange des 17. Jahrhunderts an vor

kommt 1U). '

il. Allgemeine Grundfähe. Die Borausfehungen) unter

welchen die prallen-icio er bog-x Zi concernant fiattfindet) find: 1) Der

Prvvocant muß gegen die vom Provornten anzufiellende Klage eine

wahre) fchon dem Yechrsverhältniffe felvjt nach fiatthafte und perem

„41“ ,- ..Kl er,- , i.. i] .Lk

tail va*- un!, '

liciejuvsorjhus äjcene) council-income.; ipsjus Zaire-mio esse, hnhot exoaptianem.

Die erwähnte negative Wirkung der Litisronteftation ift durch Iuftinian in

i... 28. C. (ie li-ieiuss. ot manual. (Uli. 40. (41.)) im Jahre 531 in Bezug auf

die licleinzroree aufgehoben und befiimmt werden) daß durch die Litiscontefiatiou

mit Einem mehrerer nnen-Zanker) welche fiir diefelbe Schuld fidejubirt hatten)

die iibrigen nicht befreit werden fallen. Da diefe (Confiitution vor Bekannt

machung der Pendel-ten erlaffen worden ift) fo ifi die l.. 28. l). (20. 46. 1.) im

Sinne diefer Conjiitutivn zu verliehen und der von Schmid gegen die von

(Jujas zuerfi aufgefiellte Erklärung diefer Gefchftelle aus der negativen Wir

kung der Litiscontefiation hergenonimene Grund mag zwar nach älrerem

Rechte dagegen entfcheiden) nach dem neueilen Rechte aber enthält die Stelle

die Brfiimmung) daß Einem unter mehreren ijt19ill550k98z der jn Zohan-n ver.

klagt ift) die excelzria (lieiäionis zuftehe. Daß im iibrigen in den Digefxen viele

Spuren der negativen Wirkung der Litisrdntefiation) welche diefelbe vor der

gedachten Verordnung Iufiinians hatte) vorkommen) ift nicht zu leugnen;

es finden fich aber überhaupt viele Spuren des älteren Rechtes in den Digefien)

obgleich den Compilatoren die abändernden Confiitutionen fpäterer Kaifer und

namentlich Jufiinians nicht unbekannt fein konnten) was fich aus der Flüchtig

keit und Eile) womit die Compilatoren verfuhren) zur (Heutige erklärt. uebri

gens ifi l.. 28. l). (46. 1.) eine aus dem Zufamnienhange geriffene Stelle) wie

fchon daraus heroorgeht) daß niht einmal erfiehtlicl) ift) wovon der Accufativ

mit dem Infinitiv) exceptioneln ei cinucinm etc. abhängt. ..-77

136) Ad. Martin a. a. O. S. 31-4 flg. .Mm

137) Ad, Martin a. a. O. S. 306.

138) Ad. Martin a. a. O. S. 307-314. Diefer zählt folgende Landes

gefehe auf) in denen die prococntid er [wre Zi concernant vorkommt: R u d 01|.

P-O. b. 1704) l). ll) Tic. l) Z. 5. Kurfächf. Erl. P-O. v. 1724) Tit. 7)

Z. 6) 7. Hildesheim. revid. Hofgerichtsordn. v. 1730 Tit. 26. Preuß.

Gerichtsordn. v. 1793 Th. l) Tit. xxxu) Z. 1) 34. Frankf. P.-O. v. 1812

Tit. xml, Brem. Gerichtsord. v. 15. Oct. 1820 Z. 387-391. D eff. Erl,

zur Anhalt. Landes- u. Proceßordn. v. 1822 Anh. Cap. 5) Z. 2. Hannah.

P-O. für die untergerichte v. 1827 Th. lil) Tic. 7]) Z. 139. Llußer-dem wird

fie noch in folgenden Laudesgefeßen erwähnt, Altenb. SNK-O. v. 1744 y. l

Cap. 2) Z. 4. Gefeg über den unde-fi. fumm. Proceß v. 7. April 1823 Z. 1

lit, h. und Z. 21. Goth. P-O. v. 1776 y. i) Cap. 2) Z. 8. Grieg liber den.

unbeft. furnm. Proceß v. 12, Ort. 1837 Z. 69. Neuß. j. Linie) Gefeh über

den unbeft. fumm. Proreß v. 24. März 1838 Z. 1. Orff. Köth. revid. Erl.

zur Anhalt. Landrs- und Proceßordn. v. 21. Juli 1850 Anhang Cap. 3) Z. 2.

Vgl. über den Inhalt diefer Gefehe Heimbach) Lehrbuch des fächf. bürgerl.

Procefies Bd. ll) Z. 12. N, 6) Z. 37) N. 7) lit. h) Z. 39) N. 7) Z. 175, 1.77.
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torifche Einrede W))- oder ein anderes Vertheidigungsmittel) durch

welches die -Klage als *nicht fundirt erfcheintW)) haben. Wegen Ein

wendungen) ,welche fich blos auf die Befchaffenheit des concreten Klag

vortrages beziehen) oder blos dilatorifwer- Einreden ift die Vrovocation

deshalb unftatthaft) weil der Vrovoeat erfl durch die Vrovocation zur

Erhebung der Klage aufgefordert und jene Einwendungen meiftens erft

durch die Klagerhebung veranlaßt werden l4L). Die Behauptung einiger)

befondere? fächfifcher VroceffualiftenW)) daß die Einrede) zu deren Er

haltung die Vrovocation gefchieht) dann) wenn der Anfprucl) des Veo

vocaten zur -Ausführung im Erecutivprvceffe geeignet tft) ebenfalls

durch Urkunden erweislicl) fein müffe 143)) ifi infofern unbegründet) als_

es der Liquidität nicht bedarf) um der Einrede ihre fonft gefährdete

Wirkfamkeit zu erhalten; denn; letzterer Zweck würde-auch durch Ver

weifung der illiquiden Einrede zur befonderen Ausführung erreicht 1U).

Außer dem Verlufie eines der erwähnten Vertheidigungsmittel können

andere Nachtheile) welche durch Zägerung mit der Klage entftehen

139) Neuerdings laffen Manche den Gebrauch der *iprovocation nicht blos

wegen peremtorifcljer Einreden) fondern auch wegen anderer die Sache felbft

(die marita caused) betreffenden Einer-den zu) weil man darüber einverfianden tft)

daß die Provoeation auch zur Erhaltung der Einrede der Ercuffion flatthaft fei)

die nach ihrer Natur nicht immer percmtorifche Wirkung habe). fondern ,bis

weilen nur Auflchub der Klaganjiellitng gegen dcn Burgen bewirke; z. B.

Glück. Erl. der Par-d. Vd. ill) S. 504, Ad. Martin a. a. O. S. 324) N, r.

Martin) Civilproc. 8. 237. Linde) Civilproc. 8.338. Bayer) fumm.

Proc. 8. 60) W10. Dagegen erinnert Schmid) Hdbch. 8. 186) N. 1 mit

Recht) daß) wenn auch die Provocation wegen der exceptia excurgioais und

(ijrjsjonjs zugelaffen werden müffe) dies doch mit der Beftimmung) daß die Ein

rede eine peremtorifche fein müffe) nicht im Widerfpruclje ftehe) indem die wirk

lich begründete und als folche anerkannte ercepljo excuqgicinid und 111712101118 ftets

als peremtorifche Einrede erfcheine.. Es genügt indeffen) auf die Ausführung

von S chmid zu verweilen ) welehe als richtig anerkannt werden muß. Selbfi

wenn man diefe Einreden in dem Falle. wenn fie zunächft nur die Erhebung

einer Klage gegen einen Anderen zur Folge haben) diefe Klagcrhebung aber

erfolglos 1| und die Durchführung des folidarifchen Anfpruches nicht hindert)

als dilatorifcl) anfieht) darf man die Regel) daß die Provoratiou blos wegen
peremtorifcljer Einreden ftattfinde) niehtiverwerfen ) weil die Prvvocation jeden

falls nur den Zweck hat) diefeu Ein-reden ihre peremtorifche Natur zu erhalten)

mithin diefelben hier nur als peremtorifclte berüctfichtigt werden, Shmid a.

a. O. S. auch Schweiger a. a. O. S. 69.

140) Als ein folches erfcheint z. B. die log. axcaptjo n0n num-ernten peouuiue.

Glück a. a. O. S. 507 und die in deffen N. 19 angeführten Rechtslehrtr.

141) Glück a, a, O. S. 504. Ad. Martin a. a, O. S, 324) N. r.

Bayer a. a. O. 6.60) N10. Schmid a. a. O. 8.186.

142) Berger, [letzt. pre-o, picoroa. 8. 52. (Brit-door, prina. proc.

un). l1. cap. 8. 3. Zcliauuibicrg. prior. pral. 1urjä, 1.11), ll. cup. 6. S. 9.

Schweißer a. a. O. S. 70 flg. Ofterloh) fumm. Proas, 102. N. 6.

143) Sch-weiß er a. a. O. S. 71 will die Provoeation als Wiederklage

angefehen wijfen. Ofterloh a. a. O. meint) der Provocat müffe geradezu

Wiederklage erheben.

144) S chm id a. a, O. s. 186) N. 3. ,.
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können) nicht zu diefer Provocation berechtigen 145). Man kann

fich deshalb weniger auf Gefeßgebung berufen) welche diefen Grundfaß

nicht anerkannt habe 146)) da überhaupt die fragliche Provocation in

den geineinremtlimen Gefehen keine Stiege hat) als darauf) daß eine

continue-ie (loetoenm opjnio, welche die Provocation in diefem Umfange

anerkennt) nicht erweisliä) ifi. Insbefondre fteht aber der entgegen

gefeßten Anficht entgegen) daß) wenn man diefer folgen wollte) die ge

feßlime Regel) daß Niemand wider feinen Willen zur Klage gezwungen

werden könne) der Willkür des Beklagten verfallen und zur Ausnahme

werden wurde) da dem Beklagten der Nachweis irgend eines Nitchtheiles)

welchen die Zögerung mit der Klagerhebung für ihn haben könnte) faft

überall leiäit fein wurde 147). 2) .Durch die Zögerung mit der .Klag

erhebung muß Gefahr für den Verlufi der Einrede felbft oder des die Be»

grundung der Klage angreifenden Vettheidigungsmittels zu beforgen fein;

bloße Gefahr des Verluftes von Beweismitteln im allgemeinen oder für die

Einreden insbefondre kann die Provocation nieht begründen; denn abge

fehen davon) daß weder Gefeß noch iibereinftimmende Praris fich fiir

Statthaftigkeit der Provoration in folchen Fällen ausfpreclnn) bedurfte es

nie der Provocation in diefen Fällen) da zur Erreichung des gleiehen

Ziverkes) den die Provocation haben wiirde) namlich zur Erhaltung der

Beweismittel) ein im gemeinen Rerhte anerkanntes) keine Ausnahme

von der Regel) daß Niemand zum .Klagen gezwungen werden könne) ent

haltendes Infiitut) der Beweis zum ewigen Gedärhtniß vorhanden und

vollkommen diefen Zweck zu verwirklichen geeignet ifiW). 3) Das

.Klagrerht des Provocaten darf von keinem Termine und keiner Be

k

14d) Allerdings ifi dies befiritten. Der hier angenommenen Meinung

find Lubovici) Einleitung zum Eivilproc. Cap. 6) Z. 5. Schweiger a. a.

Ö. S. 83 flg. Martin) Cieilproc. s. 257) N, c. Linde) Cioilproceß

S* 338) N, 3. Heffter) Civilproc. S. 422. Ad. Martin a. a. O. S. 320 f.

Bayer a, a. O. s. 60) N. 11. Vreidenbach) im Archiv für civil. Pr.

Bd. lll) S. 326 flg. Mittermaier) fumm. Proc. S. 267. Ofterloh)

fumm. Proc, s. 102) N. 8. Schmid) Hbbrh. s. 186. Die entgegengefehte

Anfieht namentlich fiir den Fall) daß Verluft von Beweismitteln droht) haben

fchon einzelne Glofiatoren des kanonifchrn Rechtes (f. Ad. Martin a. a. O. S.

270 flg.); von fpäterrn Jurifien felt dem Anfange des 18. Iahrhnndertes

Ketzer, [lecln proc. proroc. '50. [Klever, N81. proc. iuijic. S. 313 nu. 3.

Danz) fumm, Proc. Z. 33. Gb nner) Hbbch. Vd. lil) N. 73. s. 8. S. 73 f.

Wenigfiens für den Fall) daß der Verluft von Beweismitieln droht) woburu)

Einreden erwiefen werden können) lafien die Provocation felbft folche Rechts

lehrer zu) welche fich im allgemeinen gegen deren Ausdehnung erklären) z. B.

Gluck) Erl. der Panb. Vd. ill) S. 504. Sälweißer a. a. Q. S. 79. Linde

a. a. O. ß. 338. Gensler) Comm. s. 244.

. 146) Dies thut Sehmid) Hobel). s. 186.

147) Breidenbaeh a. a. O. S. 327 fig. Bayer a. a. D. s, 60) N. 8.

Schmid a. a. O.

148) Ab, Martin a. er. O. S. 320 flg. Bayer a. a. O. s. 60) N. 11.

Schmid a. a. O.
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dingung abhängen119). Denn die Provocation bezweckt Abwendung

des Verlufies gewiffer Vertheidigitngsmittel gegen die Klage; vor der

Zeit aber) zu welcher die Klageerhebung erft zuläffig ift) kann von der

Anwendung eines Vertheidigungsmittels und von einer Entfcheidung

iiber deffen rechtliche Begründung nicht die Rede fein; die bis dahin

nicht einmal denkbare Möglichkeit einer Gefahr des Verlufies des Ver

theidigungsmittels fchliefit die Provocation aus150). Auch dann ifi die

Provocation vor Eintritt des Zeitpunktes oder der Bedingung nicht

zuläffig) wenn Zeitbefiimmung oder Bedingung nur zum Vortheile des

Provocanten hinzugefügt ifi) diefer aber in der Provocation darauf

verzichten wollte 151). Die Grundfälze über die Anticipation der Zah

lung find hier nämlich durchaus unanwendbar) weil die Zahlung von

Seiten des Schuldners nicht erfolgt) vielmehr verweigert wird und weil

die Verzirhtleifiung ni>)t zum Vortheile) wohl aber zum Nachtheile des

Gläubigers gefchieht) welcher Nachtheil nicht allein darin befteht) daß

der Provocat eher in einen Nechtsfireit verwickelt wird) bevor er dazu

verbunden wäre) fondern fta) aua) in dem Verlufte des ganzen An

fpruches äußern kann 152). Zu den nothwendigen Vorausfehungen der

Provocation gehört aber nicht) daß der Provocant den Grund der

Klage des Provoraten zugefiehen müffe113). Denn abgefehen davon)

daß die Vrovocation auch zur Erhaltung des Rechtes des bloßen Ab

leugnens des Klaggrundes) wo diefes Recht nach Ablauf einer gewiffen

Zeit erlöfwen wurde) zuläfficz ifi) z. B. bei der exec-nun nnn nurner-nlan

pen-mine. kann man nach der Regel exeiniena non intern]- in der Pro

vocation ein Zugeftcindniß des Klaggrtmdes nicht finden) weil die Pro

vocation nur Schuh der Vertheidigungsmittel des Provocanten gegen

die vom Provocaten zu erhebende Klage) falls diefelbe überhaupt be

gründet werden könnte) bezwecktW). Beficitten ift) ob die Vrovocation)

133) Dies nahmen an (iriehner, prino. proc. in). n. cap. 8. z. 2, '

149) Zlryk, intro-incl. nci. pre!, for. cap. li. S. 9. bauterhnch . dies.

(in rerneiiid i., Zi cnntenciat. (Lein. [ll. 19. 20. Glück a. a. O. S. R04.

Schweißer a. a. Q. S. 75 flg. Schmid a. a. O. Anderer Meinung iii

Elaproth) fumm. Proc. S. 324 flg.

130) Schmid a. a. O.

131) Schweitzer a. a. Q. S. 76 flg. Schmid a. a. O. Das Gegen

theil nehmen an und laffen die Provocation folchenfalls zu: ver-ger, Lienen

proc. pweoani. s. 51. Elaproth a. a. O. s. 284. Danz) fumm. Proc.

s. 34. Glück a. a. O. S. i103.

152) 3V. wenn der Biirge) um fich die Einrede der Ercuffion zu erhalten)

vor der eigentlichen Zahlungszeit provocirt) der Hauptfchuldner aber nachher

und bis zum Zahlungstcrmine zahlungsunfähig wird. Schweißer a. a. O.

S. 77 flg. Schmid a. a. O.

Zchnurnburg, princ. prnx. iurici. iii). [l. cap. 6. 2. Schweißer a. a. D.

S. 67. Sie berufen fich darauf) daß ja der Provocant über die Einreden erkannt

haben wolle) über Einreden aber dann erfi entfchieden werden könne) wenn

Grund der Klage erwiefen oder zugeftanden fei.

134) Glück a. a. O. S. 303. Bayer a. a. O. S. 61) N. 2. Mitter

maier) fumm. Proc. S. 285. Schmid a. a. O.
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das Dafein der genannten Erfordernifie vorausgefeßt. auch dann gez

braucht werden könne. wenn andere Rechtsmittel vorhanden find. durch

welche fich derfelbe Zweck erreichen läßt. oder ob fie blos ein fubfidiäres

Rechtsmittel fei 15ii). Für die nicht fubfidiäre Natur fireiten diefelben

Grunde. welche bei der ,promo-atio ex l.. vill-nnen vorhanden find; über

haupt genügt eine Verweifung-.auf das dariiber bei diefe-r Art der Vw

vocation Bemerkte, , . z .

lll. P r o v ocan t. Wer zur Provocation berechtigt fei. ergiebt

fich aus dem vorher über die Erfordernifie der Provocation Bemerkten.

Auch den Erben fteht unter den oben erwähnten Vorausfehungen. wenn

nur die vom Provocaten anzufiellende Klage auch gegenfie gerichtet

werden kann. das Recht zur Vrovocation zu 1W).

l7. Provoean' Auch ,über die Rolle des Vrovoeaten ergiebt

fich das Nähere aus dem Vorhergehenden. Auch die Erben deffen.

dem die Hauptklage zufieht. können provocirt werden. vorausgefeht. daß

das Klagrecht auch auf die Erben ubergeht 157). ..

7. Gericht. bei welchem die Provocation anzu

bringen tft. Auch diefe Provocation i| in dem, Gerichtsftande des

Provocanten zu erheben. Eine gefehliwe Befiimmung dafur giebt es

im gemeinen Rechte nicht; nur in der Praxis ift dies begründet. indem

man die über den Gerimtsficind bei der Provocatiotc wegen Diffamation

angenommenen Gcundfäße. auch hier analogiich zur Anwendung

brachte 158). Daß wegen Eonnerität der Provocation mit der nach:

folgenden Hauptfache erfiere in dem Gerichtsfiande letzterer verhandelt

werden mirfie. läßt fich ebenfowenig wie bei der Provocation wegen

Diffamation behaupten. weil der umfiand. ob der Kläger in Folge

ergangener Aufforderung oder freiwillig Klage erhoben hat. für die

Verhandlung und Entfcheidung der Hauptfache einflußlos ift1ö9). Auch

bei diefer Provocation fieht dem Provoeaten die Wahl unter den meh:

teren für feine Klage zufiändigen Gerichtsfiänden freie er i| mit An

ftellung der Klage nicht an den Richter gebunden. von welchem die

Provocation erhoben worden iftz nur i| diefem Richter davon Nach:

1W) Für fubfidiär halten die Provocation iljeriua. dee. y. l. (jvc. 141.

not. 3. Danz. fumm. Proc. s. 34. Gönner. Hdbch. Bd. l7. N. 73. s. 10.

V ülew und _Hageman n . pract. Erört. Bd. l7. S. 37. Dagegen erklären

fich iliernher, 0km. tor. k'. 7. ohr. 72. Martin. (Zivilproc. 8. 255. N. l.

Schweißer a, a. O, S. 79. 80. Vreidenbach. im Archiv für civil. Pr.

Bo. 1e. S. 63 flg.

156) Ssrweißer a. a. O, S. 82. Schmid. Hdbch. z. 187.

157) Schweißer u. Schmid a. a. O.

158) 8011-1111111) nrg. prior). prenc. jut-ici. iii). ll. cup. 6. s. 3. Ludovici.

Civilproc. Cap. 6. Z. 7. Danz. fun-tm. Prvc. Z. 33. Schweitzer a. a. O.

S. 94. 95. Martin. Civilproc. 8. 255. Bayer a. a. O. S. 61. N. 1.

Schmid a. a. O. s. 187.

159) Schmid a. a. O. N. 4. Von denjenigen Rrchtslehrern. lvelwe eine

pporooano url ogni-anni ovntru wrrium anerkennen. wird deren Anltellung auch im

Gerichtsftande des Provocaten äugelafien. Glück a. a. Q. S. 309.
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richt zu geben) wenn die Hauptfarhe vor»- einem anderen Geriäne .an

hängig *gemacht werden, ift. Prävention wird durch diefe Probocation

nicht begrundetuio). - -

*z-j") .. 7|» Verfahren. dem Vrovotatlonsantrage) mit deffen

Anbringen das Verfahren beginnt) iii die etwa dem Pcodocaten zn

fteho-nde Klage zu erwähnen und zugleich anzufilhren) daß derfelben)

wenn fie-jegt- fchon angefiellt- wurde) eine pererntorifclje Einrede oder

ein Vertheidigungsmit-tel) welches ,die Klage als unbegründet erfcheimn

Wit)l entgegengefeht werden könnte) daß diefer Einrede oder Werthei

dignngSMi-ttel aber bei längerer Verzögerung der Klage die Gefahr des

Verlnfiesdrohe.. .Einer feier-rigen Befcheinigung der fiir legteres an

geführten Thatfarhen bedarf es nicht) da .folche hier nicht) wie bei der

Provocation wegen Diffamation) gefehlich vorgefchrieben ifi, Das

,ßanntgefutixwird dahin gerichtet) daß dem Provocaten zur Anfiellung '

Fekle-e Klage.- eine Friji unter Androhung des Rechtsnachtheils befiimmc

*werden daß diejenigen Einwendungen) welche etwa dura) längeren Zeit

ablauf -oder durch fpätere--Veränder-ung der umfiände dem Provoraten

und :Kläger gegen jene Vertheidigungsminel des Prooocancen und Be(

_klagte-n ertyarhfen und zufiehen könnten) bei einer verfpäteten Anbringung

der Klage nicht mehr berückficljrigt werden follen. .Haben jene Einwen

dungen deo Provocaten und Klägers ihren Urfprung nicht inder Ver

zögerung der Klagerhebung) fondern waren entweder fchon .zur Zeit der

Vrovdcation begründet 161)) oder bernd-ren fie) wenn auch fpciter ent

ftanden, don) wenigfiens auf anderen Gründen) als auf Verzögerung

der Klage 1M)) fo gehen fie durch Nichterhebung der Klage binnen der

in Gemäßheit der Provocution befiimnicen Frift nieht; verloren) weil

er-fteren Falls das fchon zur Zeit der Provocarion enrkrciftete-Verthei

digungsmittel durch diefelbe nicht wieder aufleben kann) lehteren Falls

aber 'das Vertheidigungsmittel feine Wirkung auf andere Weifeverliert)

als dureh den bloßen Auffchub der Klage) die Provocation aber nur

Abwendung des durch den lehtgedactzten Umfiand drohenden Verlufles

des Vettheidfgungsmittels bezweckt 163). Deshalb ift das der Auflage

an den Prooocaten) binnen beftimmter Frijt die Klage zu erheben) nach

der Meinung Ewiger 164) beizufügende Vr-äjudiz) „daß im Falle de.

160) Schmid a. a. O. K. 187.*

161) Z.B. wenn die exe-Intl() oxcuseianjö ode*: tijrieioujß, gu deren Erhaltung

der Bürge provocirte) wegen dcr fchon zur .Zeit der Provocation vorhandenen

Zahlungsunfähigkeit des Hauptfcljuldner-s) bezüglich der Mitbürger! unbegründet

war. .Va her a. a. O. s. 61.) N. 4. e

* 162) 3.23. anf gefrhehener Anerkennung des Klaggrundes in den Fällen der

exoeptjo udn numernlue peeuujon, auf Verzicht auf andere Einreden» von Seiten

des Beklagten) aufVerluft derfelben zur Strafe. Schmid) Hdbclng. 188) NW.

163) Mittermaier) funnn. Pror. S. 282419. Bayer a. er O. Z. 61)

N. 4. Schmid a. a. O.

164) Danz, Funim. Praceß s, 36. Süytiß) fumm. Pdceß 17.
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ungehorfams die vou dem Vrovocaten vorgebrachte- Einrede für immer

wirkfam 'erklärt werden folle". nicht zu rechtfertigen; denn diefe An

drohung ift jedenfalls zu tinbefiimmt und zu allgemein. weil ungeachtet

des ungehorfams die Verwerfung der Einrede. wegen welcher provocirt

wurde. im fpäteren Hauptproeeffe möglich ift. wenn folche fchon zur

Zeit der Vrovocation [unwirkfaim war oder es fpäter geworden iftW). Auch

das Vräjudiz. daß „im Falle des Ungehorfams die Einrede als erwiefen

angefehen werden folie", kann 1iicht gebilligt werdeniöö). Einzelne

Landesgefeße. welche die Provocation in größerer Ausdehnung zulaffen.

haben nach Verfchiedenhelt der Fälle das eine oder das andere diefer

Präjudize vorgefchriebenlW). Den Provocationsantrag theiltiNder

Richter. nachdem er ihn vorher nach den allgemeinen Regeln über die

Imploration uberhaupt und nach den befonderen für diefe Art der

Provocation geltenden Grundfäßen geprüft und für zulciffig befunden:

 

hat. dem Provocaten zu feiner binnen befiimmter Frifi dariiber zu be- 7..

wirkenden Erklärung rnit und fehr den Provocanten davon in Kennt

niß 1Ni). Die Aufnahme des oben erwähnten Präjudizes Won in das

erfte Connnunicativdecret. ifi deshalb nicht zu billigen) weil es möglich

ift. daß der Provocat die Statthaftigkeit der Provoration befkreitet.

. ..17.

S hweißer a, a. O. S, 82. der dafelbfi N, 92 auch noch andere Rechtslehrer

dafür atifuhrt.

165) Bayer a, a. O. s. 61. N. 5. Mittermaier a. a. O. S. 281.

Schmid a. a. O.

166) Bayer a. a. O, Mittermaier a. a. O. S. 280 flg. Schmid

a. a. O. Läßt man die Provocation auch wegen anderer Nachtheile. als wegen

des Verluftes von Bertheidigungsmitteln zu. oder gefiattet man diefelbe wenig

fiens wegen des drohenden Verluftes der Beweismittel überhaupt, oder folcher.

wodurch die zuftändigen Einrcden erwiefen werden follen. fo find freilich der

Auflage an den Provocaten. feine Klage binnen beflinnnter Frift zu erheben.

andere Präjudize beizufiuienx erfieren Falles folche. welche fich zum Zweck der

Abwendung des jedesmaligen Nachtheiles eignen, letzteren Falles das Priijudiz,

daß der Provocant jetzt fchon zum Beweife zugelaifen werden folle. Danz a. a.

O. Ö. 36. Baher a. a. O. S. 61. N. 3. Schmid a. a. O. S.188. N.19.

Wenn aber legteren Falles diefe Rerhtslehrer auch das Präjudiz vorirhlagen)

dati der Provocat im nachfolgenden Proeelfe das Recht. Einwendungen gegen

den Beweis zu machen. verlieren folle. fo kann man diefem nicht beioflichten.

Denn da der Zweck der Provocation folchenfalls nur ift, daß dem Provocanten

Beweismittel erhalten werden. deren Vrrlufi ihm bei längerer Zdgerung des

Provocaten mit der Klage droht. fo kann das Präjudiz im ungehorfamsfalle

nicht weiter gehen. als bel* der probatjo in parpatitnm rei [armor-juin , nämlich,

daß der Provocant vorläufig jetzt fchon mit den Beweismitteln. deren Berluft

er durch längeren Aufichub der Klage fürchtet, zugelaffen werden "olleF d. h. die

angegebenen Zeugen vereidet und abgehört) die vorgelegten Urkunden bei nicht

erfolgter Erklärung des Producten über deren Recognition für anerkannt

geaaitet, dem Prooocaten aber die Einwendungen gegen die Zuläfligkeit oder

Glaubwürdigkeit der Zeugen . gegen die Beweiskraft und Erheblichteit der ur

kunden für den nachfolgenden Hauptproceß vorbehalten werden follen, -

8 69167) Goth. Grieß über den unbefi, fumm. Proceß vom 12. October 1837

168)* D. aher a. a, O. Z. 61. Shmid a. a. O, z. 188.
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folchenfalls die Androhung jenesPräjudizes unwirifam wäre und defien

Verwirklichung bis dahin verfchoben werden muffe. bis über die Zu

läffigkeit der Provocation entfchieden W169). Eine Ausnahme findet

flatc. wenn die Vorausfeßungen des bedingten Mandatsprocefies

vorliegenz folchenfalls kann )enes Prajudiz in dem auf den Provo

cationsantrag erlaffenen bedingten Mandate mit angedroht werden und

ift dann nur für den Fall fiir angedrdht zu detrachtenX dafern der Pro- '

vocat binnen der ihm beftimniten Fein die Klage nicht aufteilen und

auch über den Provocationsantrag felbft keine Erklärung abgeben follte.

Das weitere Verfahren richtet fich nau) dem Verhalten des ProvocatenN

wobei folgendeFalle möglich find; 1) Erhebt der iprovocac ivirklici) die

Klage. zu deren Aufteilung er provoeirt ivorden ifl- fo ift dadurch der

Provocationsproceß beendigt und es beginnt nun ein neues ,felbftfiän

diges Verfahren über die Hauptfache. auf welches der Provocations

proceß keinen Einfluß .iußert170), Bei bloßem Ecbieten des Provocaten

zur Klagerhebung muß ihm eine befiimmte Frifi dazu unter Androhung

des erwahnten Rechtsnaehtheiles gefetzt werden l7|). 2) Befireitet der

Provocat die Statthaftigkeit des erhobenen Prodocationsantrnges. ent

weder durch die Erklärung. daß ihm rein Klagreciet. ivenigfiens jetzt noch

nicht. gegen den Ptovocanten zufiehe. oder durch die ?BehauptungX daß

das Vertheidigungsmittel- wegen deffen die Probocation erhoben *entde

nicht begründet oder mindefiens jetzt fchon unwirkfeim. oder durch einen

kürzeren Auffchub der Klagerhebung nicht rnit der Gefahr des Verluftes

bedroht W172). fo ifi zunächfi uber diefe gegen die Zulaffigteit des Veo

vocationsantrages vorgebrachten Einwendungen da nöthig. nach vor

hergegangener Verhandlung und Beweiefuhrung zu entieheiecn und

hiernach entweder die Provocatidn zururkzuweifen. oder dem Provocaten,

dem Provocationsantrage gemäßF unter Androhung des mehrerwähnten

169) Mittermaier. fumm. Proc. S. 278. 27:'. Schmid a, a. O,

170) Daher wird auch der mit der Hauptklage auftretende Provocat nieht

von der Pflicht zur Vefirllung der (Cantion der unkoften und dit' Wiederklage

halber durch die Prdvocation frei, Martin . Civilproceß Z. 256. N... Linde.

Cidilproceß 8. 336, H eife nnd Cropp. jurifi. Abhandl. Bd. i, S. 314 flg.

Anderer Meinung ift Cladroth. fumm. Proc. S. 317. Gluck. Erl. der

Pand. Bd, lllh S. 439, Ebenfowenig bewirkt die Prooocation Unterbrechung

der Verjährung der Klage; daher kann der Provoca-it der Hauptkiage die Ein

rede der Verjährung fill-ft dann entgegenirgen. wenn auch die Vollendung der

Verjährung erfr nach erhebt-ner Provocati-:n eintrat. Linde a. a. O. Z. 336.

171) Schmid a. a. O, Z. 188- N. 13.

172) Auch von anderen fonfi znfiändigen Vertheidigungsmitteln kann der

Prooocat hier Gebrauch machen. wie von der fog. Einrede der fehlenden Sachlegi

timation/ der Einrede des unzufiändigen (Berichtes u. f. w.. ivorüber die allgemeinen

Regeln gelten, Schweißer a. a. O. S. 157 flg. Nur die Einrede der der

Koften und der Wiederklage halber zu befiellenden (afaution wird dem Provo

caten im Provocationsproceffe verfagt- weil der Prdvocant Bcklagter in der

Hauptfnche ift. [301-ger, [Medici pedo, pioedceit. 8. 25. Danz. fumm. Proc.

8. 30, ßjener, 875l. p1*0(-..jn(iic.8. 48. nal, 5. cel. 3. Schweißer a. a,

O. S. 127 und die dafelbfl in N. 27 angeführten Swriftfieller.
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Präjerdizesx die Erhebung feinerKlage-binnen befl-'iriimter Friflaufxu

erlegen“. *Bei “der Verhandlung und 'Enricheidung über die Wirkiennkeit

des Verthe-idigungsmitcels- eu defienEehaltung provoeire wurde) if!

aber das Vertheidigungsrnittel nurinfoweit z-u beriickfiwtigen- anzu

erk-ennen oder zu verwerfenx als die dafielve begriindenden Thacfnehen

zur Begründung der Provoeation dienen; daher ifi aueh die Verhand

lung und* Entfcheidirng dariiber iin Provoeaiionsproceffe ohne irgend

einen Einfluß auf die Hanptiache und ohne Präjudiz file dere-n Ent

fcheidung "(4). 3) Wenn der Provocat binnen der zur Erklärung ge

ie-hten Frift weder die Klage erhebtl noch gegen die Stattbaftigkeit der

Provocation Einwendungen vorbr-ingt- fo ifi ihm, wenn zuvor der

Provocant die als geleugnet zu betrachtenden zur Begründung der Pro

vocation nothwendigen Vorausfelzungen dargethan hat174)7 auf Antrag

des Provoeanten eine Frift zur Erhebung "einer Klage unter der oben

erwähnren zyrajudig, zu befiimmenl und wenn der Prooocat binnen

diefer Frifl die Klage nicht erhebt/ fo wird- nach vorgängiger ungehor;

famsbefGuldigung von Seiten des Provoranten- auf das angedrohce

Präjudiz durch Contuniacialbefcheid erkannt17ö). Eine Entfcheidung

in der Hauptfache felbft ift im Provocationsproeefle nieht znläffig 17*).

Nur in dem Falle„ wenn die Parteien darauf eompromitkiren- daß der

Provolationspcoceß in den Hauptproceß übergehen und fofort in der

Ha-nplfache mit erkannt werden fellex wird eine Abweichung zuge

lafienl")- was jedoch infofern bedenklich iiix als es fich irn Provo

cationsprocefie immer nur urn den Schuh eines befiimniten Verthei

digungs-mittels handelt- und dies Compromiß der Parteien auch den

Sinn haben kann- daß nur iiber den Einfluß diefes auf die Hauprfache

entfchieden iverdeX während dem Provocantrn reazt wohl noch andere

(Einredenx als wegen welcher er provocirteF gegen die Hauptklage zuftehen

können- auf welche ec durch das Compromiß nicht hat verzichten wollen

um fo wenigen je iveniger iin Provocacionsprocefie eine rechtliche Noch

 

 

 

173) Bayer a, a. O. 8. 61x N. 6. Es kann felbft zu einem Beweife der

zu rettenden Einrede im Provocacionsproceffe kommen 7 ohne daß deffen Narr-c

dadurch geändert ioiirde- weil zum Grunde der Pronocafion das Dafein einer

Einrede gehört. Jedenfalls hat fich aber das Urtheil im Provocationsproreffe

aueh bei vollfiändig gefühl-tem Beweife der Einrede auf den ?lusfprncb zu be

iibrüinken.7 das die Prouocacion fiarthafc und Provocat fämldig fei) bei Vee

meidung des felion erwähnten Reebtsnarhtheiles die Hanpcklage binnen befiimen

ter Frifi zu erheben. Ba her a. a. O, Dagegen will *Mi-ttermaier- fumm.

Proc, S. 279 dann , wenn der Prooocat die Einrede lengnet- denfelben fofort

p zur Erhebung der Klage verwieien wifien.

174) Mittermaier a. a. O. S. 283.

475) Bayer a. a, O. Z, 61L N. 7. Schmid a. a. O. S.188,

176) unrichtig ift die Anficbt von Glück, Erl, der Pand. Bd. 7]. S, 511,

daß der Richter im Falle des nngehorfams des Provocatrn bei vollfiiindig ge

fnhrtrm Veweife der Einrede die Klage des Proooraten frhleehterdings abzu

weifen befugt fei. Seh-nid a. a. O. 8. 188/ N. 18.

177) Ofier-loh- fumm. Peer. 8. L99. *
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Wendigkeit. folche dafelbfi vorzu-belngen. für ihn begründet war. Mit

Recht verbieten einzelne Landesgefehe jede Einmifchung der Hauptfache

in den Provocntionshroceß 17“). Gegen das im Provocati-onsproeeffe

ertheilte Erienntniß find die gewohnlichen Rechtsmittel zerläffig 179).

Die Koften des Provocationsoerfnhrens fallen regelmäßig dem Provo

eanten zur Luft. weil für den Provocaten vor Erhebung der Provocacion

eine Verpflichtung zur Aufteilung der Klage nicht befkand. die Kofim

des Provocationsproceffes mithin durch ihn nicht verurfacht worden

find no). Ausnahmen finden fiatt: 1) wenn die Zuläffigieit der Pro.

vocntion vom Prooocaten beftritteu worden ift. welchenfalls die all

gemeinen Grundfäize uber Tragung der Kofien enefrheidenz nur wenn

die Stntthaftigieit der Provocation deshalb vom Provocaten in Zweifel

gezogen wird. weil er iiberhaupt teln Klagrecht gegen den Provocanten

behauptet. hat der Provocant die Koften zu tragen und zu erfiattenz

2) im Falle feines ungehorfams hat der Prooocat die dem Gegner

durch feinen ungehorfnm verucfamten Koften zu erfiattenM).

* . .Rimbach non."

 

, Proceß. e. Begriff. Proceß bedeutet: 1) einen geriuft

lichen Rechtshandel. einen Proceßz 2) eine gewiffc» Art des Verfahrens

in einem folchen Rechtshandel. den Proceß. wodurch fowohl die Art

und Weife des Verfahrens an fich. als auch ein wiffenfchaftlici) geord

ncter Inbegriff von Regeln über die Art und Weife des Verfahrens

bezeichnet wirdi). In der unter 1) erroahnten Bedeutung ift dafür

bei den Römern zur Zeit des Formularproceffes bei dem Dafein eines

eigentlichen Rechtsfireites nach deffen Gelangung an den innen der

M..."

178) Goth. Gefeh über den unbefi. fumm. Proc. vom 12. October 1837

J. 69,

179) Schweitzer a. a. O. S. 161 flg. Schmid a. a. O. s. 188.

N. 18.

180) Gönner. Hdbä). Bd. lll. Nr. 73. h. 17. S. 83. Schmid a. a. O.

8. 188.

181) Gönner a. a, O. Heffter. Civilproceß Ö. 423. Schmid

a. a. Q.

1] In diefem Begriffe ftimmen alle Proceßlehree überein, In keiner der

hier erwähnten Bedeutungen kommt pr0oo88n3 bei d.u Römern vor. proceäere

hat außer anderen »Bedeutungen in den Quellen des römi-fthen ?Rechtes auch dic.

daß es einen feierlichen Aufzug halte-n bedeutet, l.. 4. i). (xu, 3.) proce

eiencij etgerencii oonenlntne fucnitnn, l.. 2. (I. oon. (Lononlez pro

oeclentee. Daher bedeutet processio oder proeegnns fo viel wie pci-rufen, ein

feierlirher Aufzug. l.. 4. (i. (Ui. 3.) perooln pro oenejone. l.. 41. l). (24.1)

conzlitnit, ni. ncl pr0c058u8 'ji-i nxor ei tionen-e [eo-mil. Der fälfcblici) fo ge

nannte 'kjpncilue -in den Paratitlen der Vafiliken giebt dies durch den Ausdruck

ergo-town wieder. (If. 1in8". [ieinib. [lb. xxx. lit. l. 6311.39. 1'. lll. p. 308.

Es foll aber wohl 710.447") heißen. Die andere Stelle l.. 4. (:. (xu. 3.) findet

fich nieht in den Bafiliken. obwohl l., 3. l), enn. dafelbfi: [ihr. ll, ni. 2. c. 2.

fteht, In l.. 2. s. 13. l). (1. 2.) kommt proooßßns jnrie vor. ions aber einfach

das Fortfrhreiten. die allmälige Entwickelung des Rechtes bezeichnet.
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Ausdruck iuciiciurn gebräuchlich. welcher auch das Verfahren vor dem

inner bezeichnet) welches erfi naeh der Litiscontefiation-einteejrt) nachdem

durch diefelbe das Streitverhältniß, [ie, begründet wa.:F während vor der

Litisconteftation blos von einer; aoncrorereia moin die Rede i112). Für

das frühere Verfahren und das fpätere Erecutionsverfahren) wenn

leßteres nicht durch die iutiicutj nclio wieder in ein inan-jam überging,

wird der Ausdruck eagnilio im ftrengeren Sinne gebraucht) und diefes

Verfahren fand vor dem Mirgifirirte fiatt. Der Ausdruck pracenzua

in der heutigen Bedeutung kommt zuerft im kanonifmen Rechte vor 3))

wo auch procecieke fchon „gerichtlim verfahren" bedeutet4). Derfeibe

Sinn wird dem Worte in den Reichsgefeßen beigelegt-fe)) welche jedoch

noch einen anderen Sinn. nämlich den der Vorladung zu dem Ver

fahren damit verbinden 6)F was fich daraus erklärt, daß durch die Vor

ladung das ganze Verfahren erft in das Dafein gerufen wird. Der

Proceß in der Bedeutung unter 2a) heißt in Civilfachen bei den Römern

zur Zeit der claffifmen Iurisprudenz or-io jueiioiarum print-tapeten, wo;

durch jedoch nur der Formuiarproceß) diejenige Art des Verfahrens be

zeichnet wurde, bei welcher regelmäßig zuerft ein Verfahren vor dem mit

Ausübung der Rechtspflege betrauten Magifirate (in inte)) und “dann7

wenn der Streit vor diefem nicht durch in iure ooniezeio oder auf andere

diefer gleichgeltende Weife zum Ende kam, ein Verfahren vor dem mit

einer Inftruction vom Magiftrerte vefiellten jueiex (in juciiuio) fiattfand.

wahrend in allen ubrigen Fallen) wo diefe Trennung in n13 und inaiciucn

nicht Plan griff. von einem Verfahren extre- oreiinelu die Rede ifi) daher

im neueren römifmen Rechte) wo diefe Trennung aufgehört hat„ alle

iutiiojn extrnorciinarin find 7). In Criminalfamen hieß das Verfahren zur

Zeit der rlaffifmen Jurisprudenz 01-(10 iueii-:iar-uni pub|jc0ruu1 k), es

wurde aber dadureh nur dasjenige Verfahren bezeichnet) welches bei den

durch Volksfchluffe (le-ger) mit Strafe bedrohten ZZerbrechen) worüber

fruher bei den fog, quneguuner nerpeluue verhandelt und entfchieden

2) 1.. 25. s. 7. n. (5. 3,) Glück. Erl. d. Pand, Bd. ri, S. 1.57. Auch

bezeichnet iuaieiuni häufig das) was wir Klage nennen; z. B. juciiciun] (jour-n

regunciorirln, familiäre ercjscennne, raniniuni (ijrieiuniio.

3) Cup. 22. x. (ie reßcrjpl. (1. 3.)

4) Fit. x. ul lite nan coole-Zi. non procecl. (2. 6.) 61.3.11. 2. .ie 7. 3. d". 11.

5) Namentlich wenn fie von Abkürzung der Preceffe, unfierbliarkeit der

Procefie u. f. w. ipreehen. I. Reiehsabich, S. 34. Kannnergeriehtsordn. o. 1500

Tit. urn) v. 1523 Tic. in. e. 8,

6) So bezeichnet „Proceß erlangen") „Proreß ausgehen laffen": die Vor:

ladung gefiattet erhalten, Verladung zum gerichtlichen Verfahren erlaffen;

„Ausziehung der Pioceffe oder Lade-ng") „Proceffe erkennen") „Proceffe aus:

bringen“ heißt: die Verladung nachfuchen und erkennen. Kammergericiztsordn.

v. M23 Tic. xxx!) 5. 11, I. Reichsabfrh. 3. 34) 33F 6aF 70, Vrackenhöft)

Erbrt. zu Lin de S, 29 flg.

7) 3. 8. [on. (4, 15.)

S 4(8)?) l.. 8. n. (48. 1.) Gelb) Gefehichte des cbmifchen Criminalprocefies
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wurde- fkattfandz denn nur diefe Fälle wurden unter dem Namen der

publish jueiiaia begriffen-ii); in allen übrigen Fällen- wo das Verbrechen

erfi neuerdings durch kaiferliciye Confiitutionen oder durch bloßes Ge

wohnheitsrecht mit Strafe bedroht worden warm und die Strafbarkeit

fich nicht blos auf Erweiterung eines Volksfthluffes durch fpatere

Senatusconfulte oder Interpretation der Iuriften grirndeteF war von

jucijoin extröoräjnöria und von einem Verfahren extra oreiinetr] die

Rede 10). In der fpäteren Kaiferzeit wird unter 0rr]0 iu(]j(n'0rum und

cognitionutn insbefondre die Reihefolge verffandem in welcher über

mehrere fireitige Oiechtsrerhältniflfex von denen das eine auf das andere

von Einfluß ift„ zu verhandeln und zu entfcheiden ift 11). Auch das

kanonifche Recht bezeichnet die Art und Weife des Verfahrens mit ähn

lichen Ausdrucken 12). Die Reichsgefeße bedienen fich entfprechender

teutfcher Ausdrücke 13). Der Ausdruck G erichtsfiyl (rzlyluß vorige),

welcher ebenfalls die Art des Verfahrens bezeichnen bedeutet jedoch nur

die bei einem einzelnen Gerichte hergebrachte Verfahrungsart- den for

mellen Gerichtsgebraucl) 14); im engeren Sinne wird die gefeßlicioe oder

herkömmliche Form der einzelnen gerichtlichen Gefchäfte darunter ver;

ftanden. In der Bedeutung unter 2b) bezeichnet Proceß daffelbex wie

Theorie des Proceffes. *Wiffenfchaft des Proceffes. “'

tz. Gegenftand. Gegenftand desProceffes find Iufiizfachen

im Gegenfahe der Verwaltungs- und Polizeifarhen. Iufiiz

fachen find alle diejenigen- bei denen es fich um Wiederherfiellung oder

Anerkennung beftrittener oder verleßter Rechte der Privatperfonen oder

um Abwendung künftiger Störungen des »ZiechtsxfuftcindeezF kurz um die

Rechtmäßigkeit handelt. Bei den Verwaltungsfachen ift weniger die

Rechtmäßigkeit als dteZtvecktnäßigkeit einer bereits getroffenen oder noch

zu treffenden Anordnung und Maßregel in Frage. Die Iuftizfirwen

gehören zur Competenz der Iufiizgewalt- welche von den Gerichten

ausgeübt wird- die Verwaltungsfachen werden von der Regierungs

gewalt im engeren Sinne geordnet. Die erfteren gehören in das

Privatrecht- die leßteren in das öffentliche Recht 15). Zu den Zeiten

9) l.. 1, l). (48. 1.)

10) Geib a. a. O. S. 405 flg.

11) 7U, (Z011. ae orciine jucljcjorum (3. 8.) "kit, Carl. (ie oröine cognjtjoourn

(7. 19,)

12) Z. B. 0r(i0 juris in cap. 22. A. (1. 3,), 80]Ll1l1j8 0150 inöjciurius in

61ern. 2. (ie bi. 8.7.11.

13) Die Kammergericirtsordn. v. 1527 Eingang fpricht von einer „Ord

* nung des Proceß“F doch wird darunter ebenfo wie in der Kammergerimtsordn,

v, 1555 Th. ll- Tit, xxxrl mehr das Gefeh„ welches das Verfahren regeltf

bezeichnet, In der Kammergericittsoron. v, 1555 .Eingang Z, 2 wird das Ver

fahren bei dem Kammergerimt fchon „Proceß des Kammergerimtesi' genannt.

751-?6Kammergerichtsordn. von 1555 Eingang. Reichsabfih. von 1570

s. 7 -

15) Die Schriften über das Verhältniß der Iufiizfachen zu den Verwal

tungsfajhen find fehr zahlreich. Sie find aufgeführt. in Linder Eivilproreß

d7 l. 37
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des teutfchen Reiches trat der Gegenfaß beider nicht, fo fcharf hervor)

weil die Reichsgericlote vermöge der ihnen übertragenen Ausübung der

Reichsjufiizgewcilt auch Regierungshandlungen der teutfchen Reichs

fiände) wenn wohlerworbene Rechte von Privaten dadurch verlegt

wurden) auf Klage des Verletzten vor ihr Forum zu ziehen und der

gleichen Regierungshandlungen) welche als wohlerworbene Rechte ver

lehend erfchienen) zu eaffiren befugt waren. Seit Auflöfung des Reichs

verbandes hat die Reichsjufiizgewalt aufgehört; viele Reichsfiände find

fouverän geworden und bei- der Eoordinalion der Gerichte und der Ver

waltungsbehörden tritt jener Unterfchied der Sachen mehr hervor. Als

oberfier Grundfah ift feftzuhalten) daß wohlerworbene Rechte der Pri

vatperfonen nicht verlegt werden dürfen) follte auch ihre Anerkennung

unzweckmcißig erfcheinen. Daher kann die Regierungsgewalt über

wohlerworbene Rechte von Privatperfonen nicht entfcheiden und Anord

nungen) welche fie getroffen hat) ohne dabei die Rechtmäßigkeit derfelben

in Betracht zu ziehen) dürfen wohlerworbene Rechte der Privaten nicht

verlegen. Die Grenzen zivifmen Iufiiz- und Verwaltungsfawen find

im einzelnen Falle oft nicht leicht zu befiimrnenz daher die häufigen

Competenzconflicte zwifchen den Gerichten und den Regierungsbehörden)

welche erft in der neueren Zeit recht häufig geworden find) feitdem die

Regierung und Verwaltung von der Iufiizpflege getrennt worden ift.

Ueber dergleichen Eompetenzconflicte können eigentlich nur die Gerichte

entfcheiden) denn nur fie haben zu beurtheilen) inwiefern im einzelnen

Falle durch eine Verwaltungsmaßregel wohlerworbene Rechte der Pri

vaten verleht worden find. Dadurch wird ihnen keine Stellung über

den ihnen gleichftehenden Regierungsbehöroen verliehenz denn fie haben

nur über die Rechtmäßigkeit einer getroffenen Verwaltungsmaßregel zu

entfcloeiden) nie die Zweckmäßigkeit einer folchen zu beurtheilen. Der

Ausfpruch der Gerichte felbft) wenn fie durch eine Verwaltungsmaßregel

wohlerworbene Rechte der Privaten verlegt finden) kann nie dahin gehen)

daß die fragliche Maßregel zurückgenommen) fondern nur dahin) daß

die dadurch in ihrem wohlerworbenen Rechte verletzte Privatperfon ent

fchädigt werde, ungeachtet hiernach der Wirkungskreis der Inf-Tiz

behörden von dem der Verwaltungsbehörden ftreng gefondert ift) und

jede diefer Behörden innerhalb diefes ihres Wirkungskreifes unabhängig

von der anderen handelt) fo hat doch die Beforgtiiß der Verwaltungs:

behörden) daß durch die erwähnte Eompetenz der Iufiizbehörden ihre

unabhängige Stellung beeinträchtigt werde) zu Einrichtungen in ein

zelnen Staaten geführt) wodurch man die angeblich bedrohte Selbfi

fländigkeit der Verwaltungsbehörden den Gerichten gegenüber zu retten

 

 

Z. 46) N. *Z Ofierlo h ) ordentl. Proceß Bd. l) S, 2) N. 3. Schmid) Hdbch.

des (Civilproc. s. 20) N. *. Für das Bedürfniß der Practiker ift befonbers

geeignet Pfeiffer) pract. Ausführungen Bd. lll) Nr. 10) Bd. ic) Nr. 6. Vgl.

auch den Artikel des Rechtslerikons Abminifira tivjuftiz.
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fuchte. Diefe Einrichtungen befinnden entweder darin) daß man die

Entfcheidung uber Eomuetenzconfliree zwifchen Gerichten und Ver

waltungsbehörden der erfteren entzog und einer befonderen Behörde

übertrug) oder darin) daß man in gewifien durch Verwaltungshand

lungen verurfcichten Rechtsfireitigkeiten die Entfcheidung der Gerichte

ausfchloß und die Verivaltungsbehörde zur Entfcheidung dariiber für

zufiändig erklärte) durch welche letztere Einrichtung ,die fog. Admi

nifirativiuftiz entftanden ifi16). Diefe unnatürlime der Ver

waltungsbehörde beigelegte richterliche Eompetenz wurde in einzelnen

Staaten dadurch beifalliger zu machen gefucht) daß bei der Entfcheidung der

Verwaltungsbehörde häufig Richterperfonen zugezogen wurden und das

Urtheil fonarh von einer aus Verwaltungsbeamten und Richterperfdnen

zufammengefehten Behörde ausging. Allein alle diefe Einrichtungen

find verwerflich 17) und deren Abfchaffung dort) wo fie befiehen) noth

wendig. Eine Hemmung der Thatigkeit der Regierungsgewcilt in Folge

der angenommenen (kompetenz der Gerichte ift nicht zu beforgen. Denn

einmal muß der Regierungsgewalt in Fällen) wo die Thätigkeit der

Gerichte in Anfpruch genommen wird) die fofortige Erledigung einer

03.1183 (india aber fich nothwendig macht) weil Gefahr auf dem Verzuge

ift) die proviforifche Regelung der Sache bis zur Entfcheidung der

Rechtsfrage durch die Gerichte zufiehen und es ift ihr auch in vielen

Staaten diefe Befugniß durch die Gefehgebung ausdrücklich eingeräumt;

und dann hat die Regierungsgewalt vermöge des unerläßlichen Grund

fahes) daß das Wohl der Einzelnen dem des Ganzen nachiiehen mitffe)

ausnahmsweife die Befugniß zu verlangen) daß die Einzelnen felbft

wohlerworbene Rechte um des Wohles des Ganzen willen abtreten)

was jedoch nur in Fällen de: Nothwendigkeit und in der Regel in Folge

eines Gefehes) welches einen Eingriff in Privatrechte in befiirnmten

Fällen im voraus als zuläffig anerkennt) gegen bollfiändige Ent

fchädigung der Berechtigten gefchehen darf. Die Iuiiizfcichen) welche

allein den Gegenfiand des Proreffes bilden) find entweder fireitige

oder nicht ftreitige. Bei der erfieren ift die Wiederherftellung des

geftörten Rechtszufiandes zwifchen zwei beftirnmte-n Rcclnsfubfecten)

von denen das eine ein gegenwartiges Recht18) nach befichenden Rechts

 

16) S. den Artikel Adminifirativiufiiz.

17) Vgl. den ang. Artikel am Ende. Brackenhöft) Erbrt. S. 111)

N. 21.

18) Es kann indeffen auch über den Grund eines als zukünftig gedachten

Rechtes gefiritteu werden zum Vehuf der Sicherung deffelbcn) wenn auch nicht

der vollfiändigen Verwirklichung. Dahin gehören die Fälle) wenn ivegen

künftiger Anfprüme fichernde Leifiungen gefordert werden können. Bracken

höft a. a. O. S. 101 und N. 3. Eine Entfcheidung künftiger Rechte wird

durch Einwilligung der Parteien als möglich behauptet; es gehört aber dazu

auch noch Zuftimmung des Richters) der) wenn er-dar-ein. willigt) doch. aber mehr

zum Schiedsrichter wird. Brarkeahöft a. MD.

37 *
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normen19) beanfprucht. das andere diefem Anfprume widerfpriht

und verweigert. dasjenige zu thun oder zu leiden. was das erfiere

Rechtsfubject verlangt; bei den lehteren handelt es fich nur um Ab

wendung künftiger zu beforgender Störungen diefes Rechtszr-.ftandes20).

Bei den fireitigen Iufiizfamen tritt die richterliche Thätigkeit der

Iufiizbehörden. bei den nichtftreitigen deren furforgende Thätigkeit

hervor 21). Die-fireitigen Iufiizfamen find wieder entweder Civil

fachen oder Eriminalfamen. Eivilfachen find folche. bei denen

es fich um verletzte Rechte der Privatperfonen als-foicher. alfo um Mein

und Dein. und um die Vorausfehungen dazu. namlich die Rechte des

perfönlichen Zuftandes handeltN). Damit ift die Juftiz von der Ent

fcheidung über Verhältniffe des öffentlichen Rechtes nicht ausgefchloffen.

foweit fie nach Rechtsnormen zu beurtheilen findz jedoch i| der Iuftiz

die Entfcheidung uber öffentliche Verhältniffe nur infoweit zu geftatten.

als fie als Vorfragen für privatrechtlime Verhältniffe in Betracht

kommenW). Criminaifamen find folche. bei denen fich die Iuftiz

behörden mit Unterfumung und Befirafung unerlaubter. die Rechte

anderer Perfonen verlehender und durch die Gefeße mit öffentlicher

Strafe bedrohter Handlungen befchäftigen. Die Eriminalfamen ge

hören nieht minder in den Kreis der Jufiizfamen. weil bei ihnen die

Verwirkung eines anerkannt beftehenden Privatrechtsverhältnifies. fei

diefes die Perfönlihkeit felbfi oder eine darin enthaltene Befähigung.

oder ein Vermögensrecht in Folge einer Uebertretung eines Strafgefeßes

als eingetreten behauptet wird und realifirt werden foll24).

(L. Unterfchied zwifchen Eivilproceß und Criminal

proceß. Man unterfcheidet nach der bereits angedeuteten Einthei

lung der fireitigen Iufiizfamen in Eivilfawen und Eriminalfachen

bürgerlichen Proceß (Eivilproceß) und Eriminalproceß

(Strafproceß). Der vecfchiedenen Arten des Eriminalproccfies

(Anklageproceß und Unterfuchungs- oder Inquifitionsproceß) i| bereits

19) Dagegen kann eingewendet werden. *daß Entfcheidungsnormen eigent

lich nie fehlen können. Denn fehlt es an einer Rechtsnorm. nach welcher das

behauptete Recht begründet fein kann. fo tft daffelbe für unbegründet zu erklären

und der Anfpruch abzuweifen. nicht weil es an einer Entfcheidungsnorm . fon

dern weil es an einer ein Recht begründenden Norm fehlt. Zfi aber ein nach

einer Rechtsnorm begriindetes Recht nicht in aller Beziehung benimmt. fo bildet

das richterliche Ermeffen die Norm. Bracken h bft a. a. O. S. 105.

20) Die mehreren Betheiligten . welche bei nicht ftreitigen Iufiizfachen auf

treten kbnnen. ftehen in keinem feindlichen Verhältniffe zu einander.

21) Die Verbindung der freiwilligen und fireitigen Gerichtsbarkeit in

derfelben Behörde i| zwar gemeinrechtlicl) herkbmmlich. nothwendig aber nicht;

fie wird auch als unzweckmäßig von Mittermaier. gem. teutfche Proc. Bd.

][. S. 45 flg. bezeichnet.

22) Vractenhbft. Erört. S. 31.

23) Brackenhöft a. a. O. S. 111.

24) Vrackenhöft a. a. O. S. 109.
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an einem anderen Orte Erwähnung gefwehen 25). Ieht ift nur des

unterfchiedes des Eivilprocefjes und des Eriminalproceffes zu gedenken.

Abgefehen von dem Gegenftande und Zwecke) worin fich beide unter

fcheiden) ein Unterfchied) *welcher hinfiwtlici) der Gegenftände fchon

vorher angedeutet worden ift) beftehen folgende Unterfchiede: nn) Der

Eivilproceß feht nothwendig eine Befchwerbe über Rechcsverlehung von

Seiten eines Verleßten vorausz er ift in feinem Anfange fowohl als

in feinem Fortgange dutchgehends durch die Anträge und Vorträge der*

Parteien bedingt. Der Eriminalproceß dagegen) d. h. der gemeinrecht

liche unterfucljungsproceß) wird ohne Antrag von Seiten des dura) die

uebertretung des Strafgefehes unmittelbar Verlehten im Intereffe des

durch jene Uebertretung verlegten Staates eröffnet und zu Ende geführt;

bi)) der Beweis ift bei dem Eivilprocefie ein anderer als bei dem Crimi

nalprocefie. Im Civilproceffe kann blos formelle Wahrheit hergeftellt

werden) da der Richter nur die Beweismittel berückfiwtigen darf) welche

die Parteien darbieten. Der Eriminalproeeß foll materielle Gewißheit

über den Thatbeftand. des Verbrechens) uber den Urheber deffelben und

deffen Schuld herftellen. Daher hat im Inquifitionsprocefie der Richter

von Amtswegen für Herfiellung des Beweifes zu forgen) fämmtliclje zu

feiner Kenntniß) wenn auch nur zufällig) kommende Beweismittel zu

benutzen. Wegen diefer Verfchiedenheit des Beweifes in beiden Arten

des Prdceffes kann der Beweis im Eivilproceffe nicht für den Criminal.

proceß genügen und ebenfowenig der im Criminalproceffe erbrachte

Beweis fiir den Eivilproceß maßgebend fein. Die Act der Benuhung

der Beweismittel ifi in beiden Proeeffen eine ganz andere. Im Civil

proceffe find die Zeugen im Beifein der Parteien zu vereidenz ihre

Vernehmung muß außer iiber die von dem Beweisfithrer angegebenen

Beweispunkte auch über die vom Gegner eingereichten Fragftitcke ge:

fchehenz wenigfiens muß dem Gegner zu deren Einreichung Gelegen

heit und Frift gegeben werden. Im Eriminalprocefie bedarf es hin

ficljtlick) der Zeugen der Einreichung von Beweismitteln und Fragftü>en

nichtz der Richter vernimmt die Zeugen über die Punkte) uber welche er

Auskunft von ihnen haben will) felbft. In Anfehung der Urkunden genügt

im Eidilproceffe eine zur Strafe ungehorfams fingirte Anerkennung) im

Criminalproceffe nicht. Jin Eivilproceffe ift der Eidesantrag ein zu

läffiges Beweismittel) im Eriminalproceffe wird er gar nicht zugelaffen.

Beinicht ganz vollfiändigem oder weniger als halb erbrachtem Beweife

kann im Civilprocefie durch einen vom Richter aufzuerlegenden Eid

vollftändiger Beweis hergefiellt) bezuglich der unvollftändige entkräftet

werden) während im Eriminalproceffe durch einen richterlichen Eid nur

ein nicht ganz vollfiändiger Beweis der Schuld entkräftet) nie aber

voller Beweis der Schuld hergeflellt werden kann. ec) Der Civilproceß

25) S. die Artikel des Reihtslerikons Anklageproceß und Inqui

fitionsproceß. _
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ifi in feinem *Gange 'dureh befkimmte Vorfchriften geregelt-Z er hat be

fiirnmte Abfchnittex innerhalb deren die Angriff-Zr und Vertheidigungs

mitte-l der Parteien vorzubringen und dann die vorgebrachten zu be

weifen find- dergefialc daß das innerhalb des daz-n befiimmten Studiums

nicht Vorgebrath-te in der Regel fpäter nieht naehgebraeizt werden darf.

Jen Eriminalproceffe lafien fich zwar auch Abfrhnitte unterfcheiden;

allein eine Befehreinkrmg des Angefmuldigren auf befiimmte Friften mit

feinen Verthei-digungsgrunden und deren 'Beweife ift dem gerne-inreehtz

lichen Unieriuchungsverfahren ganz fremd. na) Eine Remtskraft des

Ecken-ntniffes in dem Sinne und mit der Wirknng- wie i-m-Civilproeefie,

ift im gemeinreclotlimen Unterfumungsprocefie nicht vorhanden, was

fich namentlich 'darin zeigtN daß ungeachtet eines in allen Infianzen

befiatigren eondemn-aterifWen Eriminaluctheiles *dem Angefchuldiglten

dringlich defien Erben die Ausführung der llnfibuld immer noch frei

fieht, und daß 'ein wenn *auch vollfieindig -losfprechendes Criminal“

urcheil die Wiedera-'ufneihme -derL-Unterfurhnng wegen neu hervortretender

Beweife der Schuld nicht hindert. ee) Im Eivilproeefie kann der

Ungehoriam der Parteien zum Verlufi ihnen zufiehender Angriffs- und

Verrheidigungsmittel und zur endlichen Verurtheilung fiihren- weil

jede Pam-i auf die ihrer Dispofiiion “unterworfenen Rechne, mithin

anrh auf 'Prorrßrechte verzichten 'kann und der ungehorfam als fiin

fGwi-.igender Verzicht angefehen wird; “im Jnquifirionsproeefie hat un

gehoriam des Angefchuldigtlen den Verlufi der ihm zufiehenden Ver

rheidigungsgrunde nicht zur Folge; vielmehr wird er mit denfelben

fpeiter immer noeh gehört. Seldfi 'ein ausdrücklicher Verzieht des An

grfmuldigten aufVerrheidigungs-nnmente oder deren Beweis ift unwirk

fam- indem der Unterfnehungsrinxter von 'ilmtsweg-en ebenfowdhl die

Encirblnldignngngriinde als die Anfehnldigungs-mdmente zn 'erörtern chat

und 'in diefer feiner ?lmrspflimt auch durch Lßerzictzt des Angeimnldigren

nicht gehemmt werden darfr ueberhaupt ifi der Eioilprbceß mehr for

meller Natur. Narh den neueren *StrafproceßN-dnUngen, ivelihe mehr

oder weniger das frnnicifiirtie Criminalverfeihren berurkfiehtigt und fiatt

des llnteriirmungsprorefies den Anklageproeeß eingeführt haben, hat

auch der Eriminalprodeß einen mehr formellen Charakter 'un-d wird darin

dem Civilprorefie .ähnlieheiß Die-fe AehW-ichieit zeigt fich darin: i) *daß

in diefem neueren Verfahren ,gewiffe Abfchnitte erkennbar find- Vor

nneerfnehung- Veriveiinngserkennrniß- Hauptverhandlung und End

nrrhei-ll die an Abfchnirre des Eioilprveefies, erfies Verfahren Beweis

interne-renntF Verreisnerfa-hcen- Entdurcheil, erinnern z 2) daß der 'Proceß

dem Civilprorefie gleieh- zwifchen 'zwei Parteien durchgeführt wird7

zwifchen dem Anileiger und dem Angeklagten; 3) daß die Angabe der

V-ertheidigungs- und Beweis-mittel an b-eftimmte Stadien des Proeeffes

gebunden ift; 4) daß zum Gebrauche gewiffer proceffualifmer Befug

nifie, z. B, der Yiechtsttiittel7 *gewiffe .iusfchließliche Fr-iften fowohl für

den *Ankläger als fiir den Angeklagten befiimmt find. Hanptfäehlicl)
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zeigt fich die Aehnliwkeit mit dem Eivilproceffe in der Stellung des

Anklägers. felbfi des bei den von Amrswegen zu verfolgendenVerbreGen

den Staat vertretenden Staatsanwaltes.

l). Vom Eivilproceffe insbefondre. na. Begriff.

Der Eivilproceß bezeichnet fowohl die Art und Weife des gerichtlichen

Verfahrens bei der Verhandlung und Entfcheidung bürgerlicher Rechts

ftreitigieiten und bei der Vollziehung der Entfcheidung. auch den wiffen

frhaftlicl) geordneten Inbegriff der Grundfäße Über das gerichtliwe

Verfahren in ftreitigen Eivilfachen. In lehterer Bedeutung ift Civil

proceß gleichbedeutend mit Wiffenfcilaft des Eivilproceffes.

Eivilproceßtheorie. '

118. Eintheilungen. Man unterfcheidet 1) in Anfehung

des Umfanges feiner Giltigkeit den gemeinen und befonderen

teutfchen Eivilproceß, Der erftere. anch R eichsp roceß genannt. i|

der in Teutfchland in der .Regel überall übliche. der letztere der in den

einzelnen Staaten übliche 2(i). Das römifme Recht in der in Iufti

nians Rechtsfammlung erhaltenen Gefialt ioar die erfte Grundlage des

gemeinen teutfrhen Proceffes. Schon zu Infiinians Zeit waren manche

in Iufiinians Compilation erhaltene Stellen. welche der Zeit der claffi

fehen Iurisprudenz angehören. blos hiftorifmes Material. Denn die

bedeutende Veränderung. welche der römifme Civilproceß dadurch erlitt.

daß der noch zur Zeit der claffifmenlJurifien als Regel geltende For

mularproceß aufhörte und als Regel die Verhandlung des Rechtsfireites

bis zu Ende vor derfelben Behörde fiattfand. hatte ohne Zweifel auch

bedeutende Veränderungen im materiellen *Proceßrechte zur Folge.

Diefe find aber von den Eontpilatoren nicht gehörig bemerkt worden;

fie find häufig nur aus eii-.zexlnen Andeutungen derfelben zu entnehmen.

während eine Menge Stellen. welche nur durch das Befiehen des For:

mularproceffes und iiberhaupt des älteren Verfahrens erklärt werden

können. von ihnen aufgenommen worden find. ungeachtet fie durch

Aufhebung des älteren Verfahrens unprartifch geworden waren; :ein

Verfahren. welches in der Unfähigkeit der Eompilatoren feinen Grund

hat. im iibrigen aber nicht zu bedauern i|. da dadureh eine Menge

Spuren des älteren Rennes erhalten find. welche die Eompilatoren *bei

größe-rer Befähigung zu der ihnen gewordenen Aufgabe und bei mehrerer

Sorgfalt hät-ten tilgen mnfien. Selbft neuere der fpäter-en Kaife-rzeit

angehörige römifche Gefeßfiellen verloren bei der Anwendung des lufti

nianeifchen Rechtes in den ehemals römifchelt Provinzen des Occidents.

Italien. Frankreich und Soanien ihre Geltung. Das zwar als Grund

lage des Proceffes fortgeltende römifche Recht wurde in feiner Fort

bildung durch den Einfluß der fremden Einwanderungen gefiört: vielfach

 

26) Vgl, Mittermaier. gem. teuticher bürgerl, Proc. Bd. l. S24 flg.

B eth m a n n -H o llw eg. Grundriß zu Vorlef. über den gem. Civilpr. Vor

rede S. 3-19. Schmid. Hdd-h, des (Eivilpr. Bd. i. S. 2. Vracken-höfr.

Erbrt. S. 33-36,
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wurden deffen Grundlage in den in jenen Ländern neu entflandenen

germaniickzen Reichen durch neue Sitten und eigenthitmliche Gewohn

heiten abgeandertA). Insbefondre verlor alles mit der befonderen

römifäjen Staats- und Gerichtsverfaffttng Zufammenhängende) fowie

alles) was auf eigenthumlicljen römifchen Anfichten und Einrichtungen)

ivelche fich dort nicht wieder fanden) beruhte„ feine Anwendbarkeit 28).

Auch die Glofiatoren konnten mit ihrem Streben) das reine juftinia

neifche Recht zur allgemeineren Geltung zu bringen) gegen das neuge

bildete Gewohnheitsrecht haufig nicht durchdringenW). - Auch das

Verfahren der geifilicljen Gerichte richtete fich nach den Regeln des

römifGen Rechtes; doch erhielt daffelbe eine neue) befonders feit dem

12. Jahrhundert ergiebige Quelle in dem kanonifcljen Rechte) defien Anord

nungen befonderen Beifall fandenF weil fie theils der damaligenZeit und

den damaligen Verhältniflen augen-reifen warenl theils mit der damaligen

Rechtswiffenfchaft eng zufammenhingen. Die Kanoniflen waren es daher

hauptfamlich) denen die Pflege der Proceßwiffenfmaft zufiel) und ihr An

fehen und Einfluß auf die Ausbildung der Grundlage des Proceßrechtes

wurde bald allgemein) befonders dadurch) daß fie die neue päbfiliclje Ge

fehgebung beritckfichtigtem welche an fich nur für die geiftlicljen Gerichte

befiirnmt war, in den weltlichen Gerichten aber durch Geriajtsbrauci)

angewendet wurde 30). Daher ifi die Kenntniß des Verfahrens der

geifiliwen Gerichte im Mittelalter in Verbindung mit den darauf be

ziiglichen Beftimmungen des kanonifchen Rechtes und mit den Anfichten

der juriftifmen Schriftfieller jener Zeit darüber wichtig, theils zum

Verfiändniß und zur Auffaffung des kanonifcben Rechtes felbft til-Z be

fonderer Quelle des teutfchen Civilprocefiesj theils zur Befiimmtmg des

Sinnes) in welchem die Praris damals das römifme Recht verfiand.

als es durch diefelbe in Teutfclyland Eingang fand) theils zur Beflim

mung der Grenzen defien) was vom römifehen Rechte auf die neueren

Verhaltniffe anwendbar fei oder nichtN). In Teutfmland war das

fremde Recht) außer in den geifilicljen Gerichten) noch nicht in allge

meiner Anwendungj während in den vorher erwähnten romanifchen

Ländern fchon ein gemeiniamesj auf jenen Grundlagen beruhendes)

gerichtliches Verfahren entfianden war. Erft feit dem 14. und 15.

Jahrhundert datirt fich in Teutfchland das verherrfmende Anfehen des

fremden Rechtes) welches endlich als gemeiues iubfidiarifches Recht zur

unveflrictenen Geltung gelangte 32). Am [Gnellfien wurde vom fremden

27) Bethmann-Hollweg a. a. O. S. 7,*

28) Mittermaier a. a. O. 24-26,

29) Vethmann-Hollweg a. a. O. S. 8) 9,

30) Bethmann-Hollwea a, a. O. S. 13.

31) Mittermaier a. a, O. s, 26-28. Bethrnann-Hollweg

Z. a, Ö. S. 19. Eichhorn) teutfche Staats- und Rechtsgefmicltte Bd. ll]F

.440 flg.

32) Vethmann-Hollweg a. a, Q. S. 16.
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Rechte das Proceßreclft recipirt. Dies hatte feinen Grund theils darin.

daß die Nothwendigkeit» einer neuen Regulirung des Verfahrens überall

lebhaft empfunden wurde und in den Reichs- und Landesgefehen. welche

eine folche Regulirung unternahmen. die gemeinrechtlicloen Gcundfähe

in der Hanptfache anerkannt wurdenz theils darin. daß es wegen der

mehr formellen Natur des Proceffes den gelehrten Richtern hier leichter..

als im Privatrechte war. dem fremden Rechte Eingang zu verfchaffeu We

Zunämfi ermittelte die Praxis die Reception der fremden Rechte; das

ältere teutfche Recht vei-lor feine Geltung bis auf wenige Spurenii).

Die einzelnen wenigen noch übrigbleibenden Infiitute deffelben erlitten

eine Umbildung nach der Art des fremden Proceffesz die Retention des

fremden Proceffes felbft gefchah in der Geftalt. welche er durch die

damalige Praxis angenommen hatte. Zuerft gedieh diefe neue Ge

fialtung bei den Reichsgerimten zur Vollendung. Durch die Reichs

gefeße wurde der durch die Praris gefchaffene Zufiand fanctionirtz auch

bildete der gemeine Proceß die Grundlage der Reichsgefehgebung. in

welcher fich fur denfelben eine neue Quelle eröffnete. Durch die Reichs

gefehgebung wurde jedoch zunächfl nur das Verfahren bei den Reims

geriGten regulirt. den Reimsiiänden aber zwar möglichfte Gleich

formigkeit mit dem Verfahren der Reichsgericlfte bei der Proceßgefeß

gebung anempfohlen. jedoch nicht als nothwendig vorgefchrieben. daher

die Reichsgefelzgebung für den Landesproceß eine zwar dem fremden

Rechte derogirende. aber doch nur fubfidiäre Quelle bildet 35). Es war

daher auch zu keiner Zeit des teutfchen Reiches eine äußere formale

Einheit des teutfchen Proceffe-s. welche nur durch ein allgemein binden

des Gefeg herzuftellen gewefen wäre. vorhanden 36). Das Verfahren

bei den Reichsgerimten aber hatte. und befonders durch daffelbe die

Reimsgefehe. auf die hiftorifch gewordene materielle Einheit um fo

größere Wirkung. als die Landesgerichte freiwillig. theilweife in Folge

der Appellationen an das Kammergerimt und in Folge der möglichfte

Gleichförmigkeit mit dem kammergerimtlichen Verfahren anordnenden

33) Bethmann-Hollweg a. a, O. S. 17.

34) Mittermaier a. a. O. S. 28. Vethmann-Hollweg a, a. O.

S. 18.

35) Kammergerichtsordn. v. 1553 Th. il. Tit. Lilli. Z. 9. Deputations

abfchied o. 1600 Z. 15. I. Reichsabfch. Z. 137. Die letzte Gefehfielle ift die

wichtigfie. Sie lautet: ..Es follen auch Kurfiirften und Stände des Reiches

bei ihren untergericlfien die Verordnung thnn. damit. fo viel möglich. bei

denenfelben die dlormn des kammergerimtliclfen Proceffes obferviret werde; jedoch

mit diefem ausdrücklichen Vorbehalt. dafern bei folchen luajejie ein anderer hinaus

eingeführt und bis dahero beftändig hergebracht worden. daß es darbey fein

ohngeändertes Verbleiben haben foll."

36) Anderer Meinung ift Brackenhöft. Erbrt. S. 34. welcher iin den

Vorfchriften des römifmen und kanonifmen Rechtes. fowie der Reichsgefeee

gemeinfame formale Quellen des gemeinen teutfchen Eivilproceffes findet. nicht

minder auch den gemeinen teutfchen Gerichtsgebrauch. fofern fich diefer in den
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reichsgefehlirhen Vorfchrift") 'ihr Verfahren nach dem 'Muller des

kammergeriwtlicilen regelten. Die Landesgerichts- und Proceßordnungen

hatten das gemeine Recht zur Grundlage und die wenigen darin vom

gemeinen Rechte enthaltenen Abweichungen waren auf die Einheit des

teutfchen Proceffes ohne Einfluß. Hiernach * beftand zu Zeiten des

teutfchen Reiches allerdings ein foivohl in der Uebereinfiimmung des

urfprunges als des Inhaltes begriindeter gemeiner teutfcher Proceß.

Die Auflöfung des teutfchen Reiches hat nicht vermocht deffen Erifienz

in Frage zu ftellen. Denn hat gleich die gefeßgebende Gewalt über

ganz Teutfchland in Folge diefer Auflöfung aufgehört) indem die Bun

desbefthliiffe nur erft durch deren Publication in den einzelnen Bundes

fiaaten »in Kraft treten) fo i| doch der gemeine Proceß als fubfidiarifche

Rechtsquelle gleich dem ubrigen gemein-en Rechte in den rneiften Vun

desfiaaten freiwillig beibehalten worden. Selbft der Umftand) daß die

Bundesgefehgebung den gemeinen teutfchen Proceß nicht ausdrücklich

anerkennt 3“)) kann gegen die Eri-fienz des gemeinen .teutfwen Proceffes

nicht in Betracht kommen) da i'm ubrigen die Bundesgefeßgebung die

in Teutichland hei-gebrachten gemeinen Rechte als fubfidiäre Entfrhei

dungsquelle ausdrücklich anerkennt39)) und darin auch “eine Anerkennung

der fortwährenden Giltigtejt des gemeinen teutfchen Proceffes im ganzen

von Seiten der oberfien Bundesbehörde gefunden werden muß U'))

Sälriften der Iuriflen richtig aufgezeichnet findet) als eine gemeinfame formale

Quelle des gemeinen teutfehen Civilprocelfes betrachtet.

37) I. Reichsabfch. h. 137.

Z8) Die Aufiriigalordnung o. 16. Juni 1817 lil. Nr. 6 will in Aufirägal

fachen der Vundesglieder unter fich von dem als Auiträgalinftanz erwählren

oberften Iufiizhofe eines Bnndesgliedes nach der Proceßordnung) welche derfelbe

iiberhaupt beobachtet) inftruirt und auf diefelbe Art) wie die fonfligen dort zu

infl-ruirenden Sachen) *verhandelt wiffen.

39) Für .die Aujtriigalftreitigkeiten befiimmt die Aufirägalorbnung v. 16.

Juni 1817 lil) Nr. 7: „das Erkenntn-iß in der Haupt-fache felbft aber erfolgt in

-Ermangel-ung befonderer Eutfcheidungsquellen) nach den in Teutfehland her

gebrachten gemeinen Rechten.“ Die Wiener Schlußacte v. 15. Mai 1820 Art.

Ulli] fagt: „Wo keine befonderen Entfcheidungsnormen vorhanden find) hat

das Aufträgalgeriait nach den in Rechtsfireitigkeiten derfelten Art vormals von

den Neilhsgerichteir fubfidiarifci) vefolgten Rechtsquellen) iniofern folche auf die

jetzigen Verhältniffe der Vundesglieder noch anwendbar_ find) zu erkennen.“

Gleiehe-Z enthält der Vundesbefcltluß v, 3. Augufi M20 Art. [l7.

w) 'Wenn gleich die Aufirägalordnung a. a. O. die Infiruetion des Pro

cc-ffes in Auitr-ägalfachen der Vundesglieder ganz nach der von dem erwählten

Aufträgalgerichrshofe zu beobachtenden 'Proeeßordnung eingerichtet -wilfen will)

fo folgt :both 'dal-aus) daß die angeführten Gefetze als Entfcheidrlngsquellle für das

Erkrnntniß in der Hau-ptfalhe die in Teutfehland hei-gebrachten gemeinen Rechte)

die von den Reiarsgeriihten fcibfidiariftl) befolgten Rechtsquellen) in Ermang?

lung anderer Entfcheidnngsquellen ausdrücklich anerkennen) eine Anerkennung

auch des gemeinen *teutfchen Proceffes als Entfdheidungsqilelle um fo mehr) als)

wenn die Proceßardnung) nach weleher der Alrfiriigalgerielttshof die Suche

infiruirt hat) für vorkommende procefiualifwe Fragen) welehe möglicherweife die

Eeltfiheidung ?in der-Hauptfache bedingen) keine Wi-nrmnngen enthält) es am
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nbgrfelxnbnvdn. *daß einzelne Grnndfiige befinde-n *in 'der V-nndesgefeßz

gebung ansdriiaiih adoptirt werden find *1).-Dem gemeinen Prorefie

gegen-fiber fir-hr :der befondere Proceß der einzelnen teuötfcinn Staaten.

unter ?diefen ifi befondere der f iiäyf i f 'the Proreß merkwürdig, Seine

vom gemeinen Proeefie vielfach abweichende und von demfelben großen

theiis unabhängige Entwickelung ven-een. daß die Beftimmung der

Retchsgefeßgebnng wegen möglichfier Gleiihförmigteit derLandespdoeeß

dwuungen 'mit dem *Unimet-gerichtlichen Verfahren nieht 'dbligatdcifilt

wer. -E-r hat ganz eigrnrhümtihe Intuitive. »welche fich im gemeinen

Proceffe nicht Fndenu). Auf den gemeinen Proceß tft er wegen des

größen Anfehens &der fähfifriren Pearl-ita: des 1B. nnd 17. Jahrhunderte.

den bedeute-idem Einfluß gewrfeti. 'Nicht weniger verdient unrec den

Zaum-Armreifen der pre u-ßi fehr Proceß in der Grftatt. welche er naeh

der ieiigrmeimen Getirineordnung *dem 6. Juli 4793 erhalten hat.

Erwähnung. indem er *fich-in vielen Beziehungen dem gemeinrecbtlichen

untetfuhumgsprdeeffe fehr nähert. wogegen die neuere peut-iich. Proaeß

gefeßgedieng wieder “mehr zur Verhnndtnngsmarime. iin-f Welcher der

gemeinte ieutfche Proreß beruht. zurückgekehrt ifi U). *Der Proceß

des ReiGskamtnei-“geri-Wt-es war ebenfo. wie der des ReiWhofr-athes.

ein befonderer 44). In Anfehung des 'Territoriatproeeffen der feit Auf

löfung des 'tere-tieren Reiches allein ndih den befonderen Proeeß bildet.

uneeriichied man wieder den Haupunndeiipcdceß (Mode-true genre-niir)

...__._.._.__'.ii- er(

Ende an einer Entfrheidungsquelie ganz fehlen würde. welche jedoch im ge
meinen “te-uefrhen 'Prorefie als einetniTheil-e ..der in Teutfcirland -hergebrcirhten

gemeinen 'Rt-hie“ vorliegt.

4 41-) Ho foll in Wifirägaifaiiren dns Aufirägalgericidt iiber den Koftenpunkt

nach gemrinreclttliriren Grundfäizen erkennen. Bundesbefchiufi vorn 3. Augufi

1'820 Art. ii. Nicht minder ifi gegen Anitriigalerkrnntniffe die gemeinrechtliwe_

Wine-dn wegen nen uni-gefundener Thatfarhen uni-Beweismittel binnen vier

Fahr-en von der Fakir-dung *gerechnet fiir gufäffig erklärt. mi. "der gemeinrecht

liebe Refi-itudi-onseidtiuroinrnm nowrunr) deibehahden werden. Ang. Bundes

befchlufi Art. rl-rnt.

2.2) Z. B. die Gewähr der Klage. die 'Strafe des fingirten Grfländnifles

der Klage und des Verl-titles :der Einrede-n bei dem ungehoriam *des Befragten

irn "freu-Termine, das Siißverfahren niit [einen Eigenthümttihkeiten. dan

generelle Beweisinterlocut. die Nothfeifi zum Beweife und Gegenbeweife. womit

die unzuiäffig-keit des anticipirten Veweifes und der Verbindung des Veweifes

mit dem etfien Verfahren zufammenhängt. das befondere Verfahren und be

fondere *Erkenn-“tniß über die Be-iveisnrittel 'bei dem Berni-fie und Gegenbe-iveife

(Productiens: und Reproductionsoetfahren. Productions: und Reproductions

erkie-nntniß) mehrere dem fächfifiiren Proceffr eigcnthiiinlirire gefetzliche Eide

u. . w. -

43) Vgl, Mittermeier. gern, tei-rich, Proceß Bd. l. S, 36 ng,

144) Das Vetrhjltniß der Reirhsgeieize war bei »jedem diefer Reiehsge-riaite

oerfrhieden. Bei dem Reiflrskainmergerithte bildeten fie die Hanptqnetie. weit

dem Gericht-e gleieh 'bei feiner Entflehting eine befondere Proreßordnnng gegeben

wurde; 'bei dein Reiaeshdftvthe hart-en die Neiaishefehe 'nur fiibfidiiire An

mndnng. I. 'P.-O. 'Arte ii. s. er. Reiihshofrathsordnung don M54 Tic. -ll.

8. 8 vgl. mit Tic. i. 8, 15. Till.). 8, 9. Brfackenhöf t . Erört. SWS.

'
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und den engeren Landesproceß (prnceeeue rpeojnlis) l5). ill. Man unter

ftheidet ordentlichen und fummarifmen Proceß. Der ordent

liche Proeeß ift dasjenige Verfahren) “aus deffen Formen und Regeln

jede Sache") welche nicht einer befonderen Procedur zugewiefen ift) be

handelt werden wuß. Von der Regel und den feierlichen Formen des

ordentlichen Proceffes geftatten die Gefehe bisweilen infofern Aus

nahmen) als diefe Formen in mehreren Fällen unbeachtet bleiben) wobei

i jedou) die wefentlichen Erforderniffe jedes Proceffes immer beobachtet

werden müffen. Diejenigen Proceßarten) in welchen den Gefehen nach

folche Ausnahmen von der Regel ftattfinden) heißen fummarifGe Pro

ceffe 46). Die Gründe zu Abweichungen von der Regel des ordentlichen

Proceffes find: 1) Geringfügigkeit des Gegenfiandes des Rechtsfireites)

vermuthliche Einfachheit deszuin Grunde liegenden Rechtsverhältniffes

und die dadurch begründete Leichtigkeit der Entfcheidung des Falles)

womit das weitläufige ordentliche Verfahren und der dadurch bewirkte

Aufwand an Zeit und Kofien im Mißverhältniß fiehen würde; 2) Ge

fahr) welche auf dem Verzuge ift) weil nach den eigenthümlichen Verhält

niffen des Streitgegenftandes eine langfame Rechtspflege befonders ge

fährlich und die im Wege des ordentlichen Proceffes erlangte Entfchei

dung für die Partei leicht ohne Nutzen fein würde) fei es) daß nach der

Natur des Streites unerlaubte Selbfihilfe zu befürchten) oder ein un

vermeidlicher oder fchwer zu erfeßender Schade zu beforgen ift) wodurch

die Nothwendigkeit fchnelleren Schutzes für die bedrängte Partei durch

Anordnung eines proviforifchen Zuftandes) welwer der Entfcheidung

in der Sache felbft nicht präjudicirt) entfiehtz 3) Gefahr für eine Partei

aus abfichtlici) verzögerter Klagerhebung) zu deren Abwendung ihr bloße

Vorbereitung eines künftigen Proceffes in einem fchleunigen Verfahren

gefiattet wird; 4) gefeßliche Beftimmung) daß von den verfchiedenen

Rechtsfragen) welche das Verhältniß einer Partei zum Streitgegenftande

betreffen und im ordentliujen Proceffe zu erörtern wären) Eine hervor

gehoben und mit vorläufiger Beifeitefehung der übrigen Punkte ver

handelt werde: 5) befondere Begünfiigung gewiffer Rechtsverhältnifle

und Liquidität der oom Kläger vorgebrachten Beweismittel) welche zu

einem fäileunigen Verfahren infofern Veranlaffung giebt) als im ganzen

Proceffe nur liquide' Anfprüehe zugelaffen) illiquide aber zur befonderen

Iiusführung verwiefen werden) welchenfalls eine weitere Ausführung

der illiquiden Anfprüche und eine wiederholte Erörterung des in jenen

45) Danz) ordentl. Proc, Z. 8, Brackenhöft a. a. O.

46) Andere felgen dem ordentlichen den außerordentlichen Proceß gegen

über und begreifen unter dem letzteren den C o n cu r s p r o c eß und den fu m 2

m ariich en Proceß. S chmid) Hdbch. des (Zivilproc. S. 174. Die befondere

Befchleunigung des Verfahrens) welche die Natur einzelner Rechtsfaclten ver

langt oder ivenigfiens als pafiend erfcheinen läßt) in welcher man das Kriterium

des fummarifchen Procefies findet) kommt aber ebenfo bei dem Concurspro

ceffe vor.
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nicht erfchöpfenden Proceßarten nicht definitiv entfchiedenen Streitpunkles

im ordentlichen Proeeffe möglich, i|"). Der fummarifcije Proceß

pflegt wieder in den beftimmten und unbefiimmten fumma

rifchen Proceß eingetheilt zu werden 4.9). Diefer Eintheilung wird ein

verfchiedener Sinn beigelegt. Einige bezeichnen als defiimmte fumma

rifche Proceffe diejenigen) deren Abweichungen vom ordentlichen Proceffe

durch Gefeß oder Gerichtsgebrauci) befiimmc find) alsunbeftimmte die

jenigen) .welche folcher befonderen Normen ermangeln und für welche

überhaupt nur eine fchnellere Verhandlung vorgefchrieben oder herge

brachc ifi.49). Andere rechnen zu den beftimmten fummarifmen Pro

ceffen die) in welchen ein von der regelmäßigen Ordnung der wefentliGen

Proceßhandlungen und den im ordentlichen Proceffe den Parteien zu

fiehenden Befugniffen abweichender Proeeßgang befiimmt iftz zu den

unbefiimmten die) in welchen unter Beibehaltung der regelmäßigen

Ordnung der Proceßhandlungen nur gewiffe) aufAbkürzung und Ver

einfachung des Verfahrens berechnete Vorfchriften gegeben find 50).

Noch Andere erklären fich ganz gegen jene Eintheilung .in der erfien

Bedeutung) weil es keinen fummarifchen Proceß gebe, deffen Form ganz

der richterlichen Willkür überlafien wäre und wobei nicht wenigftens die

Grundzüge des Verfahrens vorgezeichnec wären) und ebenfowenig um

gekehrt einen folmen) bei welchem alle vorkommenden Abweiayungen von

dem ordentlichen Proeeffe vocgefchrieben wären; in der legten Be

deutung finden fie jene Eintheilung für unpaffend) wei() wenn gleia)

jene fog. befiimmten fummarifchen Proceffe durch charakterifiifche Merk

male fich auszeimnen) ein eigentlicher Gegenfan zwifchen dem fog. be;

ftimmten und unbeftimmten fummarifchen Proceffe nicht befiehe) viel

mehr jener) foweit nicht die eigenthiimlimen Grundfäße deffelben aus

reichen) auf der Grundlage jenes beruheöl). Oefienungeawtet diirfte

jene Eintheilung beizubehalten fein. Es giebt allgemeine Vorfchriften

Über die Verhandlung fummarifcljer Sachen überhaupt) und dann be

fondere Vorfchriften über das Verfahren bei einzelnen Arten fumma

rif>)er Sachen. Die erfleren bilden den allgemeinen oder unbe

47)Mittermaierjfun1m. Proc. S, 47 flg.) 64 flg. Schmid a. a. Q.

Z. 175. Andere Gründe zur Vefchleunigung des Verfahrens find) weil häufig

eine zweckmäßige Grundlage des Rechtsfireites nur durch fofortige Anwendung

eines gewifien Mittels gexvonnen werden kann, Z. V. durch fowrtige Befich

tigung bei Vaufireitigkeiten; und weil die im öfirntlicijen Proeejfe gebotene

Riickficljt auf die Möglichkeit der Unterdrückung des Streites im Keime in ein:

zelnen Fällen Abweichung von dem regelmäßigen Verfahren verlangt.

48) Danz, fumm. Proc. S. 2. G önner, Hdbch. Bd, l7) Nr, 80) S, 6.

Mittermaier a. a. O. S. 79 flg. und im Archiv für civil. Prar. Bd. 711l)

S. 107 flg. und andere.

49) Süptiß) fumm. Proc. Z. 7. Claproth) fumm. Proc, 8. 3.

50) Bayer) fumm. Proc. Z. 5. Linde) (Civilproc. 8. 327. Mitter

maier a. a. O. Bayer fubftituirt die Ausdrücke irregulär und regulär

fummarifchen Proceßarten. '

51) Mittermaier a, a, O, Schmid a. a. Q8175,



584 Preuß.

fiimmten fnmmarifmen Promi. die letzteren die fipcecie-llen oder

befiimmten fummarifmen Pro-reife. Eine weit-e unteoaktwltwg

des fummarifrlpen Proaeffes. welme fich aber mehr bei den fämfifchen

Procefiuatifien, findet W),. in Ur ku n d an p r oe an (El-tauivwrocefi

im weiteren Sinne), und in fummarifchen Proeefi im. engeren

Sinne. kann nach gemeinen] Proceffe nicht gebilligt werden. weil der

gemeine Proeeß nur ei nen Erecutivprocefi kennt. nicht einen llreundetrz

proceß iiberhaupt. der Executive und Wetbfeiprocef umfafiee. Selbfi

die neueren fächfifchen Procefilehrer halten diefe Eineheilung fiir von

geringer Bedeutung und fin* entbehrlichöi). [ll. Ferner. wird unter;

fchieden petitorifcher Proceß (proe. petitorinn) und poffeffo.

ri f ch e r oder Be fi hprocefi (pr-oo. pdss-essurjus). ie nachdem es fich im

Rechtsftreite um die Zufiändigfeit eines dinglichen Rechtes oder blos

um Schutz des fehlerfreien Befihes oder Quafibefihes handelt 5i).

l7. Der unterfchied zwifwen n a t ir rli che m und p o fi ti v e m Proceß

ift niht zu billigen. Einen natürlichen Proceß in dem Sinne. daß das

Verfahren. wodurch die Streitigkeiten über Prioatrechte gefchlichtet und

deren Wirkungen im einzelnen Falle erzwungen werden. nach Regeln

des Naturremtes geordnet wurde. kann es nicht geben. weil fich die Art

und Weife eines folchen Verfahrens nur nach Griinden der ?zweckmäßig

keit. nicht naar abfoluten Rechtsgrunden beftimtnen läßt. wenn gleich

die cillgemeinen Vorausfehungen und Grenzen des vom Richter anzu

wendenden Zwanges durch folche gezogen werden können 55). Die

Proceßnormen find alle pofitivz fchon daß fettes Verfahren nach be

fiimmten Regeln gefchehen müffe. ifi an und für fich eine pofitide

Sanclion. welme dem Raturremte fremd ift. Die allerdings. fobald

eine folche pofitive Sanction gegeben tft. vorhandene Möglichkeit. aus

der Natur der Sache Normen abzuleiten 5s). kann die erwähnte Ein.

theilung. felbft wenn man unter dem natürlichen Proceffe nur den In

begriff der natürlichen wefentlichen Vefiandtheile des Proceffes decide-ht.

nicht rechtfertigen. da der ganze Ptoceß ein rein pofitivrs Infiitut ifi.

7. Ein- weitrrer unterfchied des Proeefies ifi der zwiftlpen gefe uli th e n:

und Vertragsproceß (legalir und convention-elle); er

beruht auf der Verfch-iedenheit des Grundes der pofitiven Grundlagen.

auf welche fta) das Verfahren flieht. nämlich auf Gefeh oder Vertrag

der ParteienW). Auch diefe Eintheilung verdient keine Billigung.

52) [Jet-ger. [Lieut- pruo. erlernt. 8. 1. (Diener, 878l. pkoe. incl. F.

5. 227.

53) Ofterloh. ordentl. Proc. 8. 44. funim. Prot. S. 5.

54) Ueber den poffefforifchen Prdceß und deffen verfchiedene Arten vgl. den

Artikel Poffefforium.

55) Vrarkenhbft. Erört. S. 36.

56) Brarkenhbft a. a. O. S. 37.

5x71) Vractenhbft a. a. O. S. 51-55. Schmid. Hdd-h. des Civil

proc. . 5.
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Der-n iniofeenz ,die Parteien ein Verfahren vor einem Sänedsriehter

verabreden und deffen Art und Weiß durch» Vertrag naher befii-mmen,

was ihnen allerdings» nndeichränkt gefkattet ift- kann voneinem Proceß

ohnehin nicht die Rede fein„ da bei dem* Proeeß immer_ ein* Verfahren

vor einem Gericht votausgefeßt wirdz eine von einem Schiedsrichter

vermöge Vertrages der Parteien zu* entfeheidgende Streitigkeit i| zwar

immerhin eine 631183 (indie, aber kein Proceß ,im teehnifazen Sin-ne.

Die Frage ift nur die„ ob den_ Parteien. bei einem vor Gexitht zuver

handeladen Recinsfireice, die Abänderung der gefeblichen Proeeßnormen

durch Vertrag geftattet fei oder nicht: In diefer Beziehung herrfchen

verfchiedene Meinungen darüber- ob die Proc-eßnormen, dem öffentlichen

oder Privacrechte angehören. Im grenzen muß man die Proceßnornren

da fie die Bedingungen feftftellenl unter welchen der Staat gegen Rechtst

verlehnngen Schuß gewährt, als dem öffentlichen Rech-te augehoeig be,

traGten- daher fie im allgemeinen der Abänderung durch Prioatinillkür

nicht unterworfen find 57). Dies, fehließt aber nicht arrsl daß die, Pan

teien vermöge der ihnen zufiehenden Dispofitionsbefugniß iiber das

Streitobjert gewiffe Veftimmnngen über das Verfahren treffen, namentl

lich auf einzelne zu ihrem Vortheil- getroffene Bellini-nungen verzichten,

Dem Richter ein ganz anderes Verfahren durch Vertrag anfnöthigew

als dasjenigel was gefehlicl) geordnet ifi- geht deshalb nicht anl weil der

Richter dann die Gewalt, die Parteien: zur Beobachtung der verein

barten Verfahrungsart zu nöchigen und ine Falle der Nichtbeodacihtung

gegen fie ptoceffualifcloe Nachtheile zu verhängen, durch die Vorfchrift

der Parteien erhalten witrde- ein eigentlicher Proceß aber nur vor einem

Richter fiattfinden kann- welcher jene Gewalt durch die Rechter-carmen

felbft erhalten hatx weil dies zum Begriffe eines Richters wefentlich i| 58).

Es tvitrde jedenfalls der Zufiilnmung des Richters bedürfen*> wenn

derfelbe aber folche ertheilt- er nicht als Richten fondern als Schieds

richter betrachtet werden müffen. Schon deshalb kann ein Vertrags

proceß nicht ftatuirt werden. Dagegen fteht es den Parteien allerdings

frei- fiatt der nach dem Gefeße eigentlich in der vorliegenden Streitfache

einzufchlagenden Proreßart eine andere gleichfalls in den Gefehen des

Staates.x vor deffen Gericht geftritten wird- begründete Proceßart zu

fubflituiren. Denn hier wird dem Richter nicht zngemuthet- nach

anderen Proceßnormenl als den gefeßliGen, zu verfahren. Möglicher

weife kann aber auch hier eine Befchränkung der Parteiwillkirr info-fern

eintreten- als eines Theiles durch die Staatsgefehe für gewiffe Rechts

fiteitigkeiten ein beftimmtes Verfahren irusfclyließlici) vorgefthrieben und

kein anderes znläffig ift- anderen Theiles der Richter felbfl* durch die

gegründete Beforgniß einer möglichen Unordnung im Verfahren fich*

veranlaßt fehen kann- einem folche-n Eompromiß der Parteien feine Zn

57) Mi ttermaier- im Archiv für civil. Prar. Bd. lilllf S. 296.

68) Vrackenhöft/ Erört. S. 53,
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fiimmung zu verfagen. ueberhaupt ift die Beftimmung der Parteien

über die Procedur in folgender Begrenzung als zuläffig zu achten 59):

1) den Parteien fieht unbedingt frei) außerwefentlicize Befiandtheile des

Verfahrens zu benußen oder darauf zu verzichten; 2) pofitib wefent

liche Beftandtheile oder die Formen des Verfahrens) foweit fie blos

Handlungen der Parteien und deren Nebenperfonen betreffen) können

die Parteien fich gegenfeitig erlaffen) fowohl bei einzelnen Arten) als

auch in der Weife) daß fie einen fummarifchen Gang des Verfahrens

wählen) wenn hieraus keine Unordnung im Verfahren entfteht) eine im

Staatsgebiete geltende Proceßart gewählt worden ift) und das Streit

object nicht aus befonderen Staatsrückfimten ausfchließlick) an ein be

fiimmtes Verfahren gebunden ift60)z 3) der Kläger darf auf Weg:

laffung von Formen) welche' eine für die Sache geeignete außerordent

liche Procedur zuläffig macht) verzichten und deren Beibehaltung durä)

Vetcetung des ordentlichen Verfahrens verlangen) z. B. ftatt des unbe

dingten Mandatsproceffes den ordentlichen Proceß wählen; wofern nicht

auch hier für das Streitobject im Staatsintereffe ausfchließlicl) ein

befiimmtes Verfahren geordnet ift.

06. Proceßgefeße: l. Verhältniß neuerer zu älte

r e n P r o c e ß g e fe tz e n 61). Darüber find die Anfimten verfchieden.

Es kommen hauptfäwlict) zwei Grundanfimten in Betracht. Nach der

einen) vorzüglich von Meyerö?) vertheidigten Anfictzt ift die Procedur

ein organifches Ganze mit innerem Zufammenhange) fo daß alle nach:

folgenden Acte des Verfahrens mit den früheren verbunden und eigent

lich nur Fortfehungen und Entwickelungen derfelben find) daher auch

jeder einmal angefangene Proreß nur nach dem Gefeße) unter deffen

Herrfchaft das Verfahren begonnen wurde) fortgefeßt werden muß.

Nach einer anderen 'Lfnficht aber ift die Procedur ein Inbegriff fucceffiver

Acte) von welchen jeder felbftftändig für fich betrachtet werden kann 63))

fo daß der Proceß ebenfo der Vergangenheit angehört) als neue Acte

nach dem Gefelze vorzunehmen find) unter deffen Herrfchaft fie vor;

 

59) Schmid) Hdbch. des Civilpr. Z. ö. .

60) Handlungen des Richters können von den Parteien nur infofern ge

ändert weroen) als fie in imzertrennbarer Verbindung mit den Parteihandlungen

fiehen) wiihrend ionfi z. B. bei der Protocollführung der Richter) an die Gefeße

und feine Infiruction gebunden) weder fich felbfi eine Abweichung davon ge:

fiatten) ?roch eine Beftimmung der Parteien darüber anerkennen darf. Schmid

a. a. O.

61) Vgl. die bei Linde) (Civilur. S. 40) N. 1 und Schmid) Hdbch. des

Civilpr, Z. 6) N. * angeführten Schriften über die rückwirkende Kraft der Ge

feße von Weber) Borfi) Winfen) Herrnfiorf) Bergmann) Meyer)

Georgii. ueber die Anwendung neuer Proceßgefetge auf anhiingige Rechts

fireitigkeiten insbefondre Mittermaier) im Archiv für civil. Prar. Bd. x)

S. 118 flg. Vractenhöft) Erört. S. 56-60, Schmid) Hdbeh. 8. 6.

62) Mrz-er, princilias 8111* [o8 question-z transjlojred p. 29. 43.

63) Dies veriheidigt diet-lin, reiportoire unikat-sel rio jurisprurienao 'l". Wil.

y. 280.
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.genommen werden follen. Fiir die Wahrheit' der erfieren Anfielytkann

die. Erwägung geltend gemacht werden. daß jede Partei. welche einen

.Rechtsftreit anfängt. einen beftimmten Proceßplan für das ganze Ver

fahren fich entwirft und darnach mit alleiniger Rückficizt auf die zur Zeit

des. Anfanges des Rechtsftreites geltende Gefehgebung. welche fie ja

auch nur allein zu diefer Zeit in Betracht ziehen kann. alles einrichtetö.).

Allein diefe Anficht iii ohne große Nachtheile nicht durchzuführen und

beruht_ auf nur halb ioahren Vorausfehungen. Die confequente Durch

führung diefer Anficht wurde die Gefehgebung nöthigen. noch Jahre

,lang die Mißbräuaze, unt-Gebrechen des alten Verfahrens befiehen zu

laffendman mußte. wenn die neue; Proceßgefehgebung zugleich die

k.Gerichtsoerfaffring abändert.. für die bereits angefangenen Proceffe-das

Fortbefiehen der älteren„ Gerichtsverfaffung behaupten. ,Es iii. aber

rauch die Behauptung. daß der Vroceß ein Inbegriff untrennbnrer.

organifci) unter [ich zufammenhängender Arte fei. unrichtig. weil fie zu

viel behauptet. Jede neue Proceßgefeßgebung beabfichtigt dunchdie

neue Form eine Verbefferung des Alten. fowohl im Jntereffe der .Ge

rechtigieit. welches erfordert. daß möglichft dasmaterielleRiMtaueit

forme-lies Recht werde und daß nicht die Aufheilung derWahrheit .durch

unpaffende _Formen oder Gicanöfe tritglicloe Mittel leide. als auchim

Jnteieffe der fireitenden Theile felbfi. welche bei der Verfolgung ihres

Rechtes_ ihr Ziel fo fihnell und ficher wie möglich zu erreichen iviinfclten.

Sind _auch zum Behufe der Erlangung e-ines gerechten urtheiles alle

einzelnen im Verfahren vorkommenden .Handlungen nur Mittel zur

.Erreichung diefes Zweckes und hängen infofernunter fich zufammen.. fo

hindert dies nicht die Verhandlung eines der fpäter angewendeten Mittel

nach anderen Formen als denen. titel-we zur Zeit der Anwendung des

friiheren Mittels galten. Der Zufammenhang liegt nur darin. daß

durch jede diefer proceffualifcizen .Handlungen die Wahrheit ficher auf

gehellt werde. Die Vermuthung ifi dafiir. daß das neue Gefeh die

neue Form in demfelben Intereffe der Aufhellung der Wahrheit vor

gefahrieben habe. aber mit der ueberzeugung. daß in diefer Beziehung

die alte Form verbeffert werden miiffe. Es laßt fich daher nicht ein

fehen. was eine Partei durch die Nothwendigkeit. ein fpäterespro

ceffualifches Mittel nach anderen Formen als dies fruher der Fall

gewefen wäre. zu gebrauchen. verlieren foll. Nur zwei Hauptcuckficltten

find bei Anwendung neuer Proceßgefehe maßgebend. 1) Die Anwen

dung-des neuen Gele-ges in einem anhängigen Rechtsfireite ift nicht

zuläffig. fobald dadurch ein erworbenes Recht verleht werden wurdeßö).

Nur ifi die Entfcheidung im einzelnen Falle. in wieweit ein folches

Recht begründet ift. fchwierig 66). Von einem erworbenen Rechte im

 öMMSie-he die Ausführung im einzelnen bei Mittermaier a. a. O. S.

119-121.

63) (Si ön n er. über das baherifche Gefeh v. 1819 S. 491.

66) Mittermaier a. a. O. S. 125 flg.

fill, 38
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Procefie kann aber nur infofern die Rede fein) als a) einer Wartet fchon

vor der Einführung des neuen Geier-es durch einen richterlichen Art im

Proceffe Reajte zugefprochen worden find) welche nach den damaligen

Gefehen keine Aenderung litten67)z b) der Gefichtspunkt des erworbenen

Reines enrfcizei-.et dann) wenn es fich von den rechtlichen Wirkungen

gewiffer bereits vergenommener Proceßhan-dlungen handelt6")z o) hat

eine Partei unter bet Heerfchaft des arten Rechtes von einer damals

zulciffigen rechtlichen Befugniß bei Gericht Gebrauch machen zu ..warn

erklärt) wenn auch erfi fpäter im Proceffe die wirkliehe Benutzung der

Befugnis gefchehen foll) io hat fie das Recht darauf auch dann, wenn

felbfl ein neues in der Zrbiirtzenzeit eingeführte-s Geier diefe Befugniß

fbr-unzuiriffig erklärt hätte-Y. 2) Ifi aus der gemifchten Anwendung

de. Arten und Neuen Verwirrung und Störung im Verfahren zu be

fie-Wten) fo liegt die Ureterlaffung der Anwendung des neuen Gefebes

auf den anhängi-gen Rechtsfireit im Intereffe der Gerechtigkeit fowoln)

als der Parteien felbft. Eine folrhe Verwirrung ift dann zu beforgen)

wenn eine Proceßhandiung fchon nach dem alten Gefeoe angefangen

worden tft 70). Diefe Ric>ficht fiihrt weiter zu der Frage) ab nicht in

einem anhangigen Proceffe die bloße Eröffnung eines -gewiffen Ab

fthnittes "nach der alten Form fchon einen Grund zur Nichtanwendung

der neuen Form für die fpäteren Arte deffelben Abfchnictes abgeben

könne. Denkt 'man na) nun die verfchiedenen Arte deffelben Proreffes

als furcefflve und unabhängige) fo i| die Frage) od fich dies von allen

einzelnen Arten oder nur von gewiffen Abfchnitten behaupten läßt.

Folgende Geficiztspunkte find hierbei möglich. 1) Entweder man be:

trachtet jede einzelne Inftanz im Proceffe als unabhangig von der anderen)

die in derfelben Infianz vorkommenden Handlungen aber als fo zu:

fcrmmen gehörig) daß eine begonnene Inftanz auch naeh den bei ihrem

Anfang. geltenden Gefeizen fortgefeht werden muß) oder 2) man denkt

na) die Hauptabfaznitte des Verfahrens in diefer Hinficht getrennt von

67) War z. B. gegen ein ergangenes urtheil zu der Zeit der Publication

nach den damals deflehenden Gefeßen kein Reattsmiftel zuläffig) fohat der

Sieger ein Recht auf die unumfibßliatkeit des urtheile. erworben) wenn auch

im neuen Gefeoe gegen diefe Art von urtheiten Rechtsmittel zngelaffen werden.

Mietermaier a. a. O. S. 126.

68) Die Wirkungen) welche die Litlsronteflation nach den zur Zeit ihrer

Vornahme geltenden Gefeßeu hat) bleiben) ungeachtet das neueProceßgefc-g folche

Wirkungen nichtmehr anerkennt. Mittermaier a. a. O. S. t26 flg.

69) Z, V. ift die Leifiung des Gefährdeeides) welchen eine Partei von der

anderen zur Zeit des alten Gefeßes zuläffiger Weife gefordert hat) auch dann

zuläffig) wenn in der Zwifchenzeit das neue Gefeh diefen Eid verboten hat,

Gönner a. a. Ö. S. 503. Mittermaier a. a. O. S, 127.

70) Z. B. der Zeugenbeweis iii fchon nach dem alten Gefeize mit Ein

reichung der Beweisartikel angetreten und der Gegner hat fchon Fragftürke über:

geben; in der Zwifcljenzeit vor dem Zeugenverhbr ifliaber eine ganz neue Form

1x1: 1?e-ugenoerneizrnunzz oorgrfrhrirben worden. Mittrrmaier a. a, O,
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einander und trennt daher den Abfchnitt des fog. eefien Verfahrens oder

ber Aufnahme det Streitesverhandlungen von dem Beweisverflehcen)

und letzteres wieder von dem Verfahren über Rechtsmittel u. f. w., .dee

3) man löfi den Prdceß nach den Hauptbeftandtheilen des Pcocefies und

den dazu gehörigen Acten auf, und zwar in die Klage„ die Werthei

digung) die Infiruction) das Beweisverfahten) wo wieder die Beweis

antretung) die Production) die Beweisausffehcung unterfchieden werden

können) endlich in das Verfahren zur Fällung des Erkenntnifles. An

feheinend entftehc durch die Annahme der erfien AnfiGt die wenigfie

Verwirrung im Verfahrenf daher auch mehrere neue Pcdceßgefeß

gebungen befiimmen) daß die an dem Tage des Eintrittes der Giltigieit

des neuen Gefeßes bereits anhängigen Rethcslieeite in derfelben Inftanz

nach den bisherigen Proceßgefehen verhandelt werden follen 71); welehe

Vorfchrift jedoeh fehr bedenklich ifi) weil nach ihr die alten Gebrechen

des Verfahrens und die voelgen Gerichtseeehältnifie oft noch Jahre

lang fortbeftehen müßten. Vercheidigt man auch die Anficht) fo ent

fieht dadurch eine noch fcbwierigere Frage) wie es dann zu halten fei)

wenn eine in erfter Inflanz anhängige Sache zur Zeit der Einfiihrung

des treuen Gefelzes wegen eines Incidentpunktes oder wegen eines gegen

das Incerloent eingewendeten Rechtsmittels in höherer Jnfianz fchwebt

und dann wieder an die ec|e Infianz zurierkkommt") Zuvördeefi

jetzt die umfimtige und gerechte Anwendung neuer Veoceßgefehe in be.

reits anhängigen Reehtsficeicigkeiten voraus) daß man gewifie Claffen

der neuen Proceßgefeve unterfeheide 73). Diele laffen fich nein) Ver

fehiedenheit ihres ,Inhaltes fo trennen: t) Entweder fchreibt das neue

Gele'. neue im vorigen Proceffe unbekannte proeefiualifeize Acce bei)

oder 2) es fiihrt fiatt der bisherigen Focmen neue ein, und zwar a) ent

weder eine neue Grundform des Vrocefies fiberhaupt, z. B. Oeffentlich

keit) oder b) eine neue Form eines einzelnen Aries-z oder 3) das neue

Geieh [chreibt über das Verhälcnifi der Thätigkeit des Richters in Bezug

auf die Proceßffrhrung neue Befugniffe vor, z. B. untecfuGn-egs

maria-ie fiatt der bisherigen Vechandlungsmaxinte; oder 4) es verbietet

gewifie Befugniffe der Parteien ober gewifie Arte, welche friiher geftattet

weereny oder 5) es befiimmt neue Rechtsnachtheile oder legt iebechauptden

Proceßacten oder Uctheilen neue Rechtswirkungen bei; oder 6) es ent

hält neue Vorfchciften über die Bedingungen der Znläffigkeie gewifler

Gefuew) oder 7) es leheeibt neue Erfordernifie »der Beweismittel vouF

.der 8) es giebt neue Beftimmuiegen über die Zuläffigieit gewifiee Be:

weismittel) oder 9) es giebt den Parteien neue Befugniffe zn Rechts

mitteln. Zur gerechten Anwendung neuer Procefigefeve mit Rüekficht

71) Z. B. die bayerifehe Novelle vom 22. Juli i819 S. 12.

72) Vgl. darüber Gönner) Comm, zu dem ang, baher. Sei. T. 301,

Mittermaiee a. a. Q, S.129 flg.

73) Mittermaier a. a. O. S. 130 flg.

38***
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auf diefe unterfcheidungen geben die fchon oben angegebenen Riickficljten)

daß 1) einer Partei ein fchon erworbenes Recht nicht entzogen werden

darf und 2) jede durch Anwendung alter und neuer Proceßgefeße leicht

entftehende Verwirrung des Verfahrens vermieden werde) fi>)ere Ent

fweidungsnorlnen an die Hand") Aus der erften angegebenen

Rückfimt muß 1) wenn das neue Gefeh gewiffe Arte) Befugniffe oder

Rechtsmittel) welche bisher geftattet waren) verbietet) der Partei) welche

bereits vorher gerichtlich erklärt hat) von dem Arte oder der Befugniß

Gebrauch machen zu ioollen) deren wirkliche Benußung auch nach der

Einfiihrung des neuen Gefeßes gefiattet werden. 2) Dafielbe gilt)

wenn von neueren Rechtswirtungen die Rede ift) welche gewiffen Er

kenntniffen oder Arten beigelegt werden) daher z. B. wenn ein neues

Grieß die Folgen des Ungehorfams ändert) ein am Vorabende vor Ein

fuhrung des neuen Gefeves ergangenes Eontumacialurtheil diet-Wic

tungen des alten Gefehes haben muß. - 3) Ebenfo würde es ungerecht

fein) ein neues Gefeh) welches neue Vorfchriften über Bedingungen der

Zuläffigkeit gewiffer -Gefuche giebt) auf den unter dem alten Gefehe

vorgenommenen Act zurückzubeziehen7ä). 4) Deshalb muß auch)

wenn neue Gefeße über Beweismittel) ihre Zuläffigkeit oder ihre Er

forderniffe) etwas befiimmen) jeder Partei das Recht zuftehen) ihren

Beweis) fobald der Rechtsftreit angefangen hat) nach dem alten Gefehe

zu führen) z. B. Zeugenbeweis zu fuhren) obgleich das neue Gefeh in

folchen Fällen den Beweis durch Zeugen nicht mehr zuläßt7ö). Denn

die Partei) als fie das Rechtsverhältniß einging) konnte fich nur um

folche Beweismittel bekiimmern) welche das damalige Gefeß gefiattete)

und war rechtlich nicht dabei 'intereffirt) fich andere Beweismittel zu

verfcljaffen77). Ob dies felbfi dann gelten könne und mllffe) wenn die

Klage zur Zeit des neuen Gefenes noch gar nicht angeftellt war) ift

beftritten. Einige 78)) welche dies bejahen) berufen fich darauf) daß

die Beurtheilung) welche Beweismittel bei einem Gefchafte zuläffig

feien) nur nau) der Zeit der Eingehung des Gefchäftes fich richte.

Andere") verneinen es mit größerem Rechte. Denn die unbilligkeit)

welche hier in der Anwendung des neuen Gefelzes liegen wiirde) abzu

74) Mittermaier a. a. O. S. 131 flg.

75) Z. B, das alte Gefeh läßt den Eibesantrag in jeder Lage des Streites

zu) das neue) welches zu der Zeit eingeführt wird) wo der Proceß in der Duplik

fchwebt) verlangt) daß der Eid fchon in der Klage angetragen werde, Hier hat

der Kläger noch jetzt das Recht zum Eidesantrage) da er zur Zeit der Klag

erhebung fich nach einem noch nicht eriftirenden Gefetze zu richten nicht ver

bunden war.

76) Dies erkennt auch l.. 18, C. (lil. 20.) an.

77) B er gm an n ) das Verbot der riickwirkenden Kraft S. 170.

78) Z. B. Mittermaier a. a. O. S, 132) der na) auf franzbfifme Ent

fcheidungen in llierljo, rapertojro e01. xrl. p. 284 beruft. “

79) Weber) über Riictanwendung pofitiver Gefehe Nr. 69) S. 160 flg.

Brackenhöft) (stört. S. 36 flg.
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wenden) wurde Sache des Gefeßes fein; der Richter wurde nur das

neue Grieß auf die nach demfelben entfiandenen Proceffe über vor dem

Gefehe eingegangene Rechtsgefchäfte anzuwenden haben„ fobald es nur

ein wahres Proceßgefeß ifi. Denn dann ift jene Veränderung in den

Mitteln der Geltendmachung nur eine Veränderung der Art und Weife

diefer lehteren) und es läßt fich nicht behaupten) daß man mit einem

Rechte auch ein wohlerborbenes Recht auf eine gewifie Art und Weile

der Geltendmachung deffelben erwerbez und wenn durch eine folche

Veränderung die einer Partei zu Gebote ftehenden Beweismittel un

brauchbar werden) fo ifi dies vom Richter fo anzufehen) als ob ein

zufälliger Verlufl derfelben eingetreten wäre 80). Anders wurde es fein)

wenn *die Vorfchrift auf die Geltung des Rechtes felbft ginge) z. B.

wenn es für nicht klagbar erklärt würde/ oder wenn die neue Vorfchrift

die Giltigkeit eines Gefchäftes von der Ausftellung einer Urkunde oder

der Gegenwart einer gewiffen Anzahl Zeugen abhängig machte) nicht

blos gewiffe Beweismittel fiir zuläifig erklärte 81). 5) Der oben er

wähnte Gefimtspunkt der Rechtserwerbung ifi auch dann anzuwenden)

wenn das neue Gefeß Rechtsmittel) welehe das vorige niäzt kannte) in

Fällenj wo nach dem alten Gefehe kein Rechtsmittel mehr fiattfand)

giebt; z. B. eine dritte Iniianz zuläßt) wo fruher nur zwei Jnfianzen

galten. Jil das Urtheil noch unter dem alten Gefeße in zweiter Infianz

ergangen und eröffnet. und Tages darauf wird das neue Gefeß einge

führt- fo hat der Sieger durch die Publication ein Recht auf unum

ftößlimkeit des Urtheiles erworben und eine dritte Inftanz ift unftatt

haftW). Aus der zweiten Rücklicht) daß jede durch Anwendung

alter und neuer Proceßgefeße in demfelben Rethtsftreite leicht entfiehende

Verwirrung des Verfahrens vermieden werde) fteht der Anwendung des

neuen Proceßgefeßes) wenn es nur neue Formen fiatt der bisherigen

anordnet- nichts entgegen; der Gefiwtspunkt der fonfi entftehenden

Rechtsverleßung tritt nicht hindernd in den Weg. Eine Befchränkung

der Anwendbarkeit deshalb) damit nicht durch Anwendung des Neuen

Verwirrung im Verfahren entfiehe) i| nur dann anzunehmen- wenn

1) eine neue Form auf Arte angewendet werden foll) welche nur Fort

80) Vrackenhöft a. a. O.

81) Der unterfchied der verfehiedenen Fälle diefer Beifpiele zeigt fich in den

Folgen. welehe das Gefeß mit fich bringt, wenn der Beklagte den Abfchluß des

Gefchäftes leugnet. Im erfien ?Falle7 wo die Veränderung das Beweismittel

trifft, bewirkt es, daß eine andere Art der Beweisführung nöthig wird. Im

zweiten Falle, wo die Veränderung die Geltung des Verhältnitfes trifft. bewirkt

es, daß die Veweisführung einen anderen Inhalt haben) auf andere Thatfaehen

gerichtet werden muß/ als vorher; aber die Ausfiellung der Urkunden) die

Gegenwart der erforderlichen Anzahi von Zeugen bei dem (Hefihäfte7 kann durch

diefelben Beweismittel erwiefen werden) wie vor dem Gefehe. Nur im erften

Falle i| die Veränderung des Gefeges procefiualifGer Natur. Vrarkenhöft

a, a, Q. S. 57.

82) Weber a. a. O, S.130. Mittermaier a. a. Q. S. 133 flg.
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feßung eines bereits begonnenen Actes find 83); 2) wenn das neue Ge

feh Aenderungen über das Recht der Parteien) fich dureh Anwälte ver

treten zu lafien- oder überhaupt über die Form ihres Auftretens vor

Gericht entire-UTM; 3) wenn _das neue Geier einen ganz anderen

Grundinß über das Verhältniß der Parteien zu dem Richter fanetionirt)

z. B. fiatt der bisherigen Verhandlungsmaxime das Untecfuäyungs

princip einfiihrtkil). Gewöhnlich wird bei duräygreifenden neuen

Proceßgefeßen die Rüekanwendung des neuen Gefeßes durch befondere

kranfitorifGe Befiimmungen näher geregelt 8(i). Einzelne Proceßgefeße

fcbließen ihre Anwendung auf die zur Zeit ihrer Bekanntmachung

anhängigen Rechtsfireite ausdrücklich aus 87).

ll. Verhältniß auswärtiger zu den inländifGen

Proceßgefeßenflfi). Es folgt theils aus der Regel wenn regit

83) Z. B. das alte Gefetz gefiattete vier Sachverfiändige) welche fchon ein

mal Beficlpligung vorgenommen hatten; dns nun erfcheinende neue (Hefen ge

netter jeder Partei nur Einen Saehverfi-ändigen; wegen unvolifiändigkeit der

erfien Vefiehtignng ifi aber eine neneBefiehtigung nothwendig; folcbenfalls ift

auch unter der Herrfchaft des neuen Gefetzes die Zuziehung der vorigen vier

Sachveritändigen nothwendig. Mittermaier a. a. O. S. 134.

84) 3. B. wenn bisher Advotaten den Proceß führen durften und ein neues

(Hefen verlangt in diefer Art von Peorefiien das perfönliehe Erfcheinen der

Parteien) fo ift der neuen 'Geießes ungeachtet der Reehtsfireit von dem Addo

caten durchzuführen. Mittermaier a. a. O. S. 134.

85.) Die Anwendung der bisher aufgeftellten Säge auf einzelne Fälle zeigt

ausführliil) Mittermaier a. a. Q. S, 133-143.

86) 'Bay erifrhes Get. v. 22, Juli 1819 Z. 38. Pub!, Patent zur han

nbv. unteegeriäitsordn, v. ö. Oct. 1827 F. 2. Wrirtem b. provif. Arrow-i.

v. 22. Septbr. 1819 s. 29-88. 1 ene-Ziehe Oberappellatiensgeriehtsordn,

v, 8, Oclbr. 1816 Z. 100. Zerb z er 'Oberappellationsgeriehtsordn. v. 1817

Z. ni. B adifäie Proreßordn, v. 1831 Art. 2„ 3. Weim.- Elf. Gef. ueber

gangsbefiiwnmngen zu dem 'Gen Tv. 15. Mär-z 1830 über die Zufiändigkeitder

Gecichee tend über 'den Inflnnzenzng in. bürgerl. RecbWrei-lisieiten *bete-Maid

y. 16. März 18150, M e i ning. Get'. zzurBefeitig-mg mehrerer Mängel-ind Streit:

fragen im bürgerl. *Pr-oceffe v. 27. Juli 1844 Art. 47. G oth. Pub!, Patent

*u den Geier-in die Verbeifernng und Abkürzung des Verfahrens im ordentlichen

Z-coceffe bet-r. 'rind über ben unbefi. fumm, Peoceß v. '12. Oetbr, "1837, (Z 9th.

Gefeß über den Ereotrtivproeeß v. 18. Oetbr. *1837 s. 47. 'A-l tenb. -GeiQ

über den unbefl. fumm, Proceß v, 7. April 1823 Z. 3. Gefelz zur Abkürzung

und Verbeffrrung des Proceßverfahrens in Civilfireitigkeiten vom 14, October

1852 s. 78-82. R e u ß.- G reiz. Gefeß über den Jnfianzenzug in Cinil- und

Eriminalfaejien v, 1. Januar_ 1846 S. 5) 30. Re u ß jüngerer .LinieGefeh über

den Jnftanzenzng in Civil: und Criminalfqekien v, 28. März 1838 Ö. 8. Pnbl.

Patent zu dem Geil-ße .über den fumm, Procqß v.-24. März 1838. .S ondersh.

Gef, die Uebergnngsbeftimmnngen zu dem -Gefetze :über :die Zufiändigkeit der

Gerichte und über den Inftanzenzng in bürgerl. Reehtsfaehen v, 5. April 1850

bete. v. 6. April 1850, Rude-lit. Gel'. v. 1. Mai1850 s, 23-26. Orff.

-Kö th. Pub!, -Pntent 'zu den renid„ Ertiiut. zur Landes: und Proeeßordnung o„

-21. *Juli 1850.

z 87) S-ondersh. Pub!, Pate-nt zu dem Gefeße über Verbeffernngen und

Erläuteenngen des Cioilvroeefies v, 20, Febc. 1834.

88) ueber die Collifion der Proceßgefeße insbefondre vgl. Mitterm aier

im Ancbxkiüceiytl. .Pre .Bd-Wh S» 7293-316... S elrnlidl. Hdbeb- des Civilpr.
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M, theils aus der Nat-ur der Proceigefehe) daß ein Nethtsfireit im

ganzen) in [einen .einzelnen Arten und Theilen nach den Gefehen de.

Ortes.) wo der Streit gefiihrt wird) verhandelt werde89)) weil derRiwter

nur nach den Gefeßen diefes Ortes giltig verfahren inan) und da; die

pxoae-fiualifäten Rechte und Pflichten der Parteien nach diefen Gefehen

fich richten 90). JnVetrefi der Zuläffigkeit gewiffer Proeeßarten iii;

fowohl ,die Frage) o;,b eine in einem Lande gar nicht gefeßlieb anerkannte

Proceßart) als auch die Frage) ob eine zwar nach den Landesgefegen

zuläffige) aber nur delchränic gefiattete Proceßart deshalb als zuläffig

angenommen werden dürfe) weil die Eon-trahenten im Auslande fiel)

diefer Proceßart unterworfen haben) lediglich nau) den Gelehrte des

Proceßgerimtes zu beurtheilenN). Was aber die Beurtheilreng- des

dem Rechtsfireite zu Grunde liegenden Rechcsvechältniffes felbft an:

langt) fo können nur die Normen zur Anwendung kommen) welche

überhaupt nach Grundfähen des Cioilrerhtes bei der materiellen Beue

theilung eines Rechtsverhältniffes gelten) alfo nach Verfchiedenheit der

in Frage kommenden Rerhtsverhältniffe die Ile-luca perronalia, realit

oder miete 92). Einzelne an anderen Orten) als in dem Proteßgericipte

felbfi) vorgenommene proceffualifäje Handlungen) welehe vorkommen

können entweder in Folge einer Requifition des Proeeßgerimtes) oder

von der auswärts wohnenden Partei vorgenommen werden und nur

S. 7. Brackenhöft) Erdrt, S. 61. Seuffart) Hdbrh. des teutfchen

Civilpr. l) S, 231-263. Franke) Civilpr. s. 21., ueber die Collifion

der Gele e überhaupt Wä (hier) im Arch. für civil. Pr. Bd. xxl', S. 230

314. V dem) S. 1-60) 161-200) 361-419,

89) Mitte-rm aier a. .a. O. S. 293-296.

90) Mittermeier a. a. Q. S. 296) 300 flg. 313. Linde) txivilpr.

S.39) 41. Namentlich entfcheiden die Gefehe des Ortes) wo der Retbtsfireit

geführt wird) überall a) wo es auf die Form einzelner Proceffe zum Behufe der

Vorlesung der Tbatfaekien bei Gericht) oder zur Führung der Beweiie vorzu

nehmender pxoeefiualifäjer Handlungen ankommt; b) wo einzelne proceffualifäle

Befngnijfe der Parteien in Frage fiehen; r) wo über die Wirkungen und Nath

theile .einzelner im Proeeffe uorgenommener Handlungen oder gewijfer Verfeinere

niffe zu entfeheiden iii; (i) wo die Frage zu entlcbeiden (fi) auf welche Mittel der

Richter feine rechtliche ueverzeugung bauen darf.

91) Mittermeier a. a. O. S. 302 fig. Die eriie Frage kommt vor

züglich bei dem Wechfelproeejfe) die zweite da zur Anwendung) wo die Parteien

dem Erecutivprocefle oder dem Arre-fiprocefle- fich in Urkunden unterworfen

haben. .So unbedenklich es in Bezug aufdieerfie Frage iii anzunehmen) daf'

man iich einem Fremden Wechielgefeße unterwerfen Finne _und daß .der erregt-Keller

Weeljfel auch im .Auslande nach .der .Abfieht der Covtrabenten beurtheilt werden

mitfle) eben io .unzweifelhaft iii es) daß den Meridien einer Lander) in dem :ein

Weehfelrecht gilt und auch kein Wecbtelprorek liattfindet) durch eine folche

Unterwerfung der Parteien teinWe-rhielproeet aufn-errungen werden kann. Eben

fo i| die Frage) ob aus den irn 'edler-de errichteten Urkunden derart-rentie

proceß fiattfinde) :welchen in fol en Fällen .das .ausländijeljeiGefeh .verfiatti-t)

das-Grieg des Proceßgerichtes aber nicht annimmt) .nur nach ,den Soft-hen det.

Proceßortes ?u beiertheilen. ,M-itterma ier a. a. O.

,92) M ttermaier a. a. O. S. 2.97 Fig, ,
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defiimmt find- ihre Wirkung in dem Proceßgerichte zu äußernx oder

fchon vor dem erhobenen Recbtsfireite aufgenommen find und nur von

den Parteien in Bezug auf die rechtliche Beurtheilung des Materiellen

der Suche felbfi in dem Proceßgerichte vorgelegt werden- find, dem

allgemeinen Grundlage zufolge- rurkficlotlicl) der Form und des Inhaltes

nach den Gefeßen des Ortes- wo fie vorgenommen worden find- zu

beurtheilen93). Die Frage- welche Erfordernifie hinfiehtlicl) der im

93) Mittermaier a. a. O. S, 2997 308-316. Bei Handlungen

welche auf Requifition des Proceßgerirhtes im Auslande vorgenommen werden

z. B. bei Zeugenoernrhmungen l fcheint es zwart daß der auswärtige Richter,

welcher nur als Mandatar des requirirenden Gerichte-s handelt- fich nur nach

dem Auftrage des Mandanten richten und daher auch die für das requirirende

Gericht giltigen proccfiualifctten Normen anwenden müfie; es erklärt fi-d auch

daraus die Gewohnheit mancher teutfcher Gerichte- dem requirirten Gerichte die

Formvorfrhriften des am Orte des requirirenden Gerichtes geltenden Gefehes

mitzutheilen und um Beobachtung diefer Formen zu erfurhen, Eine Verpflich

tung des requirirten Gerirhtes- die am Orte des requirirenden Gerichtes giltigen

procelfualifchen Normen zur Anwendung zu bringen- kann aber um fo weniger

angenommen werden, als- wenn es auch diefe Normen anwenden wollte- doeh

deren Anwendung nicht blos von feinem Willen abhängt- fondern auch es dabei

auf die Zuftimmung deejenigcn antomrnt- welcher bei der fraglichen Proceße

handlung thätig ift. Z, B. ein Zeuge- um deffen Vernehmung ein auswärtiges

Gericht vom Proceßgerfcdte erfucht wird, iit nur oerbunden- fich als Zeuge nach

den Formen, welehe für das reqnirirte Gericht gelte-n7 vcrnehmen zu lalfen; eine

Partei- welche einen Eid zu leifien hat- ili- wenn das auswärtige Gericht zur

Abnahme des Eides vom Proceßaerirhte requirirt wird- den Eid nur unter

Veobamtnng derjenigen Fdrmlichkeiten zu leiiien fchuldig- ivelche für das zur

Eidesadnahme requirirte Gericht gelten. So unbedenklich die Beobachtung der

für das requirirende Gericht geltenden Vorichriiten von Seiten des reqnirirten

Gerichtenf welches um deren Anwendung bei Vornahme einer Handlung erfucht

wurde- dann i|7 wenn die dabei Vetheiligten der Anwendung der für das requi

rirende Gericht geltenden Gefetzgebung nicht widerfprechen, fo wenig ift eine

Verpflichtung des requirirten Gerichtes- bei der Proceßhandlutigt um deren

Vornahme es erfueht worden iii; die für das requirirende Geriait giltigen Form

vorfchriften anzuwenden- anzunehmen- auch wenn die Vetheiligten deren An

wendung nirht wideriprechcn. Denn das requirirte Gericht ifi nur an die Gefeße

feines Landes gebunden; es iii daher nicht verdunden- bezüglich nicht befugt,

einen Auftrag anzunehmen! welcher es nöthigt. proceifualiictle Handlungen auf

andere Art- als fein Gefee es geftattet7 vorzunehmen; jedes requirirende Gericht

weiß dies oder muß cs wiffen- und willigt daher einT daß die Handlung vor dem

rrquirirten Gerichte 'nur nach den für daifelbe geltenden Gefehen vorgenommen

werde. Mittermaier a. a. O. S. 308 flg. Dagegen ift in Anfehung der

Proceßvollmacttten rückficlttlici) deren Form lediglich die Geirlzgebung am Orte

des Proceßgerichtes maßgebend, während hinfichtlicl) der Fähigkeit zu proceffircn

die am Wohnorte der Partei geltenden Gefeße allein anwendbar find. In

erfierer Beziehung ift Mittermaier a, a. O. S. 312 anderer Meinung,

während Fitting-tn, (ia component. leg, p. 49 die hier angenommene Anficht

vertheidigt. Sie ilt deshalb die richtige, weil) wenn die für das Proceßgericht

giltigen Proceßnormen eine befiimmte Form für Proceßvollmachten vorfchreiden,

z. B, beftimmte Vollmachtsformulare- gerichtlich oder vor Notar ertheilte oder

anerkannte Vollrnaeitteny das Proceßgericht auch nur die durch in der gefetzlichen

Weife aufgefiellten Vollmachten legitimirten Anwälte zulaffen darf und es

fonach nicht blos von der Willkür des Gegners abhängt- Anwälte- welehe nicht
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Proreffe auftretenden Subiecte-ndthig find) wird nach den* Gefegen des

Proceßgerimtes beurtheiltz dariiber aber, ob diefelben vorhanden frien

entfcheiden die Gefehe des Wohnortes, die fog. erneute pereanaliaiii).

- Die Klagbarkeit eines Verhältniffes ift nach den am Orte des

Proceßgerimtes geltenden Normen zu beurtheilen) aber nicht deshalb)

weil der Proceßrichter nur die Proceßgefehe des Inlandes zu befolgen

habe95). Vielmehr ifl von dem Dafein eines ftreitigen Verhältniffes

feine Geltung und die Art feiner Geltendmachung zu unterfcheiden 96).

unter der Geltung ift auch die Klagdarkeit begriffen) welche aber nicht

von Pcoceßnormen) fondern von den Normen des Civilrethtes ab

hängig ift und deshalb nach den Gefehen des Proceßortes beurtheilt

werden muß) weil der Richter keinem Verhältniffe Wirkungen beilegen

kann) welche dafielbe nach den Gefehen feines Staates nicht haben kann.

entweder weil fie daffelbe für rechtlich unwirrfam erklären) oder weil

fie ein Verhältniß der fraglichen Art überall nicht kennen97). Daß

ein Rechtsverhältniß nach den am Orte der Proceßfuhrung gelten

den Gefehen klagbar ift) kann ihm aber keinen Recinsfcizuh verleihen)

wenn es nach den am Orte feiner Entftehung geltenden Gefehen ver

boten, oder abfolnt nichtig) oder ein folches ift. welches durch einen

fofort bei der Entftehung vorhandenen umfiand z. B. durch die exeeptio

Züri 'elle-juni unwirifam gemacht werden kann; auch muß das Rechts

verhältniß) wenn es in einem.fremden Staate Anfpruch auf Rechtsfchtth

haben foll. noch befiehen) alfo weder aufgehoben, noch durch einen

fpäteren- das Gefchäft felbft afficirenden umfiand. z. B. durch die Einrede

der rechtskräftig entfchiedenen oder verglichenen Sache unwirkfam

geworden fein; über die Giltigkeit einer folchen Aufhebung entfcheiden

auf die gefehliciee Weile legitimirt find. zuzulaffen. zu gefchweigen) daß der

Gegner) wenn er aus der ermangxlnden am Orte des Proceßgerichtes giltigen

Form der Proceßvollmarht einen Einwand) z. B. gegen eine ihm drohende un

gehorfamsiirafe entnehmen könnte) folchen gewiß geltend machen wurde) daher

felbft ein Stillfcitweigen des Gegners in Bezug auf die Ptoceßlegitimation nicht

fo ausgelegt werden kanal als habe er diefelbe als berichtigt angenommen.

94) Mittermaier a. a. O. S. 304-306. Z. V. die Frage. ob eine

Partei minderjährig fei. wird nach den Gefehen ihres Wohnortrs beurtheilt; die

Frage hingegen) unter welchen Bedingungen und Vorausfeßungen ein Minder

jähriger vor Gericht handeln könne. lediglich nach den Gefehen am Orte des

Proeeßgerichtes entfchieden, wenn auch nicht nach Proceßnormen, doch nach den

civilrechtlimcn Normen des Ortes der Proceßführung. Brackenhöft. Erört.

S. 61 flg.

95) Wie Linde) Cioilpr, S. 41 annimmt.

96) Die unterfcheidung des Dafeins eines ltreitigen Verhältniffes und

feiner Geltung ift zwar unferen heutigen Anfichten nicht geläufig, dennoch aber

in den Quellen des römifchen Rechtes wohl begründet. indem diefelben x. V.

das nuaum jus Quirjtium und die ahligatio jnnnjs kennen. (Cu). lnrt. 60mm. l.

34. ll. 40. l., 8, g. 9, u. (16. 1,) l.. 8. o. (12. ö.) welche als Rechtsver

hältniffe nicht gedacht werden konnten) wenn man diefe nicht von ihrer Geltung

unterfchieden hätte. Vrackrnhöft. Erdrt. S. 61.

97) Vractenhbft a. a. Q.
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die Gefehe des Ortes, wo die Aufhebung gefchehen ift W), Ob die

Klagbarkeit und Realifirbarkeit des Anfpruches vorhanden fei oder nicht)

ift ein Umftand) der das Gefclyäft feibfi nicht beruhrt99), und die Frage,

ob durch einen folchen das Gefchaft felbft nicht afficirender Umfiand,

z. B. die Einrede ,des 80. Wacecinojanuin, der Klagenverjährung, der

Compenfation) der Reärtswohlthat der Competenz) daflelbe in_ ,feiner

Klagbarkeit oder Realifirbarkeit befchränkt fei) iii nach den Gefehen des

Proceßortes zu entfcheiden) weil es fich hierbei nicht darum-handelt)

was unter ,den Parteien Recht ift) fondern) ob) inwiefern und unter

welchen Bedingungen die Gefeße des Staates) in welchem der ange

gangene Richter feine richterliche Thätigkeit ausübt) das) was unter den

Parteien Recht ift) "Gießen 100). - Was die Frage anlangt) nach

welchen Gefelzen die Zuläffigkeit und Beweiskraft der Beweismittel zu

beurtheilen fei) fo ift in folgender Weiie zu entfcheiden: 1) über die

Form der Urkunden entfcheiden die Gefetzc-F nach welchen die Giltigkeit

eines Rechtsgefchaftes beurtheilt werden muß, wenn die Urkunde wefent

lich zu dem Gefchäfte gehört. Die ganze Frage hängt wieder mit dem

Sage 100118 reg-it antun) zufammen. Eine unbedingte fiillfmweigende

Unterwerfung der Eontrahenten) tvelche an einem Orte ein Rechts

gefchäft eingehen) unter die Gefeße diefes Ortes vermöge der ihnen

zufiehenden Autonomie läßt fich nicht annehmenz denn aus dem bloßen

Aufenthalte an einem Orte folgt diefer Wille der Unterwerfung noch

nicht) ebenfowenig wie daraus, daß die Contrahenten einen fchriftlicizen

Privatvertrag abfchließen) und fo. muß das Gefeß des Wohnortes des

Eontrahenten) welcher fich zu einer Leifiung verpflichtet) aueh über die

Form der über den Vertrag errichteten Urkunde entfcheiden) wenn nicht

aus den Umfiänden fich ergiebt) daß man fich dem Gefehe der Errichtung

habe unterwerfen wollen. Nur wenn die Eontrahenten öffentliche

Urkunden an einem Orte errichten) ifi die Vermuthung mehr für deren

Unterwerfung unter die Gefeße des Ortes) wo die Urkunde errichtet

wird; doch wird die Abficht der Eontrahenten) fich diefen zu nnterweiefenF

dann zweifelhaft) wenn das 'Landesgefeß der Eontrahenten keine öffent

liche Urkunde verlangt) weil dann die Abficlyt der Eontrahenten auch

nur darauf gerichtet fein kann) durch Errichtung einer öffentlichen

Urkunde für die Folge einen vollfiändigen Beweis für das »Gefcväft zu

erhalten. Es kommt dann auf folgendes an; a) fchreibt das für die

materielle Bettrtheilung des Rechtsgefchäftoes entfcheidende Landesgeiey

der Eontrahenten für das fragliche Rechtsgefchäft keine fchriftliän Form

vor) fo ift auch die im Auslande errichtete Urkunde e-inflnßlos) fo daß

felbft ein Mangel *in der Form) welche nach dem Gefelze des Ortes der

Errichtung nothwendig gewefen tväre) unfchädlici) ift; |1) verlangt das

98) Mittermaier a. a. O. S. 306) 307, Schmid) Hdbchs. 7.

99) Mittermaier a. a. O. S. 307,

100) Mittermaier a. a. Q, S. 306) 307, ,Sckmjd a. n. O.
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inlänbifcite Gefeh der Contrahenten eine öffentliäze urfundezur Giltig

keit des -Retljtsgefwäftes und *haben die Contraheuten im Auslande eine,

öffentliche Urkunde errichtet. fo :genug-t es. wenn die Urkunde nach den

am Orte der Errichtung geltenden Gefehan alle Erfordernijfe einer

öffenclicizen Urkunde hatte. c) Ift die .Abficht der Edntraheuten er

weisliclj. .dem Gefebe des Ortes der Errichtung fich unterwerfen zu

wollen. fo hat auch das Proreßgericht die Form der errichteten Urkunden.

fo weit fie wefentlich waren. nach dem Gefehe des Ortes der Errichtung

zu beurtheilen101). 2) Die Frage. inwiefern .die in einem Lande

geltenden Votfcljriften Über Zuläffigkeit gewiffer Veweife bei beftimmten

Reciusgefchäften in einem anderen Lande. in welthem iiber das Rechts

gefchäft Streit entfteht. verpflichten. ift dahin :zu beantworten.. daß bei

der Frage .über Zuläffigkeit .oder Befchränkung gewiffer .Beweismittel

nur das Grieß des Proceßgerichtes entfcheidet. weil der Zweck der Be

weisfithrung nur die ueberzeugung des in der Sache ,erkennenden Rich

ters .ift. der Proceßricimr aber feine .ueberzeugung nur nach feinen ein

heirnifthm Gefehen richten darf. weil ferner auch diefe Frage iiber Be

fchraniung 'der Beweismittel rnit- der Klagbarieit der Gefchäfte .und fo

mit dem Retinsfwuhe zufammenhäugt. der P-roreßricijter aber nur zu

prüfen hat. ob fein eiuheimifches Gefeh gewiffen Verhältniffen Klag

baeieit und *Schuh gewährtW). 3) In Bezug auf die Benußung

und die Aufnahme der Beweife. welche in .einem Proceffe producirt

werden. entfcheiden lediglich die Gefehe des ProceßgerichtesW). 4) Die

Beweiskraft der in einem Rethtsftreite producirten Beweismittel dann

nur nach den Gefeven des -Proreßgericittes beurtheilt werden. wofür der

Grund derfelbe ifi. welcher vorher unter 2) angeführt wurde 194).

1.91) M-itterneaier a. a. O. S. 31.3-31ii.

102) Mittermaier a. a. Q. S. 315 flg. Diejenigen freilich. welche

die Beweislehre zur Qbligationslehre rechnen. find anderer Meinung. indem

davon .ausgegangen wird. daß jeder. welcher .an einem Orte einen Vertrag

errichtet. aueh 'für ,den ,dereinitigen Beweis feines Rechtes im Falle eines Streites

forget! mirfie. daß aber jede Partei fich nur die Beweismittel ,verichaffen werde.

welche nach dem Gefehe des Ortes .der .Errichtung gelten. Allein die Beweis- .

führung gehört nicht gurQbligation. Jede Partei denkt .wohl an die dereinfiige

Beinahe-beitung .ihres -Rechtes für den .Fall eines .Streitesz es gereicht ihr aber

nicht .zum Vorwurfe. .wenn fie nur fiir jene Beweife forgt. welche nach dem

Gefehe des Ortes. wo -der Reehtsfireit verhandelt wird. geringen. Die jen-feitige

Meinung beruht »auf irriger Ausdehnung des .Sa,hes: loc-ue rogit aolulu und

widerlegt fich durch die Erwägung. daß ein Verzicht nicht zu ,vermuthrnifh

daher nicht angenommen iverde-n kann. daß ein Bürger durch zufälligen Auf

.enthalt- an einem Orte fich ltr-engeren Vorfchriften oder größeren Befchränkungen

habe unterwerfen wollen. als die Gefehe ihm auferlege-n. deren Schulz er ainft

im Falle ,einesRechtsfireites anrufen wollte. Mitte rtnaier a. a. Q.

e03) Z. B. Zeugen find lediglich nach den Gefeßen des Proceßgerichtes zu

vernehmen. wenn auch das Gefchäft in einem anderen Lande abgefchlojfen war.

Mitterrnaier a. a. O. S. 316.

104) 'Mittermaier a. a. O. S. 316.
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od. Quellen des gemeinen teutfchen (Zivilpro

ceffesioö). l. Römifmes RechtWP. Das römifGe Recht be

hauptet unter den Quellen des Civilproceffes den erfien Rang/ haupt

fächlicl) weil es die eigentliche Grundlage defielven bildet. Das kano

nifche Recht und die Reichsgefeße verhalten fich zu dem römifchen Rechte

nur wie correctorifche Gefeße. Einer unbedingten Anwendung ift jedoch

das ganze jufiinianeifehe Recht nicht fähig. Denn manche in der

jufiinianeifchen Rechtsfammlung erhaltene Grundfäße waren fchon zur

Zeit der Abfafiung diefer Sammlung nicht mehr anwendbarÜw); andere

hängen mit der römifchen Staats- und Gerichtsverfaffung, wie folche

zu Iufiinians Zeit befiand- fo eng zufammenh daß fie auf andere Länder

nicht Übertragen werden konnten und mit der Aenderung der Staats

und Gerichtsverfaffung in Wegfall kommen mußcenllw); manche haben

in befonderen Anfichten und Einrichtungen der Römer ihren Grund

und konnten- weil fiä) diefe Anfichten bei anderen Völkern nicht in

gleicher Weife fanden- nicht recipirt werden; nach anderen endlich fianden

fchon zur Zeit der Reception der fremden Rechte einheimifche Sitte und

Gewohnheit, befondere teutfche Anfichiken und Einrichtungen entgegenl

welche die Reception hinderten- oder unrichtige Auffaffung derfelben

fchuf ein neues Gewohnheitsrecht und verdrängte oder veränderte "o die

römifäoen Beftimmungen. 'Infoweit das römifGe Recht durch die

angegebenen Verhältniffe nicht befchränkt oder verändert ifl', hat es

diefelbe practifWe Giltigkeic im gemeinen teutfchen Proceßreclote- welehe

es im Eivilrechte hat; es ifi jedoch bei der Anwendung fefizuhalten.

daß die Praxis den Eingang des römifchen Rechtes in Teutfchland ver

mittelte und daß es daher in dem Sinne und in der Gefialtung als

Proceßquelle zur Anwendung zu bringen ifth die es durch die Praxis

des Mittelalters und die Scin-iften der damaligen Practiker erhalten

hatte 108), Nirgends ifi die hiftorifGe Entwickelung nothwendiger- als

105) (Knacker, rie ianlibug ini-ja inciicjarii cjriiie, qnoci per (Bernie-view

obiinet. rip.. 1783, na. War-tio, Zpcc. bistarjne oiuäiorum et cneritorurn,

qujbus iu them-ja oräjojo iucijcjarurn prix-alarm!) per (Let-maniam excoieoön (am

legiglntores, qui-rn :cn nastrntes nxcelluekunc, len. 1823. Beth m an n -

H ollweg- Grundriß zu Vorlef. über d. gem. Civilpr.- Bonn 1832f Vorrede.

Mittermaier7 der gem, teutfche bürgerl. Proc. Bd. [h S. 24 flg. Linde

Abhandlungen Bd. l- Vorrede S, 11 flg. JordanL im Archiv für civil. Pr.

Bd. Vlllh S. 223 flg. Br ackenhöft- Erört. S. 38-50. Schmidl Hdbm.

des Civilpr. S. 8-13, Sartorius, in der Zeitfchr. f. Cioilr. u. Pr. N, f

Bd. [h S. 151-239. "

105a) Sartorius a. a. O. S. 153-160.

106) Z. B. die Trennung zwifchen i113 und iuciicjum , der unterfchied

zwifcken magnet-eins und inner,

107) Hierher gehören z. B, die Vefiimmungen über die Eompetenz der

oerfchiedenen Gerichtsbehörden- der eigenthiimliäpe zuJuitinians Zeiten befiehende

Infianzenzua,

108) Mittermaier a, a. O. S. 24 flg. Vrthrncinn-Hollirperzf

GieundrkißF Vorrede S. 19.
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im römifciyen Civilprvceffe) und nur fie kann ein ficheres Ergebnifi

dariiber geben) welche römifehen Proreßnormen fich noch zurAnwendung

eignen oder nicht109). : . .

1]. Kanonifches ReGtWN). Diefes ifi in doppelter Ve

ziehung wichtig) einmal als Quelle desgemeinenProceffes) als welehe

es infofern fiir denfelben das rbmifwe Recht an Bedeutung überwiegt)

als es auf die neueren) befondere dieg-ermanifcieen) .Verhaltniffe und

Anfichten Ritckfiwt nahm und fich daher mehr zur Anwendung eignete;

und dann als Zeugniß dafiir) wie zur damaligen Zeit die Grundfäve

des römifchen Rechtes aufgefaßt und behandelt worden findW). Selbfi

verfiändlici) kommen aber die auf befondere-n Verhältniffen der Geiß

liehkeic und der Kirche beruhenden-Normen des fanonifrben ,Rechteß

welche fich nur hierauf beziehen) nicht zur Anwendung... Am wiehtigfien

find für den Proceß die drei Sammlungen der .Oecretalem von jeder .das

zweite Buch. , . F

[ll. Reichsgefeße und gemeine Befcheide des Reilhs.

ka m m e r g e richte s 111). Eine teutfche Civilproceßordnung für das

109) Vefonders ifi die Entdeckung der Jnfiitutionen des Gaius für den

römifchen Civilproceß von unfehägbarem Werthe und feit ihr datirt fich eine

neue Periode in der wifienfwaftlichen Behandlung defielben) indem theils vor

trefilime Monographien iiber einzelne proceffualilebe Inftitute) theils ziemlich

ausführliche Darftellungen des rbniifwen Procefies feitdem ecfchienen find. l

109a) Sartorius) in der Zeitflhr. fiir (Civilrund Prot. N. i) Vb. i)

S, 161 flg.

110) Durch das kanonifehe Recht wurden neue Jnfiitute im Proceffe aus

gebildet; z. B. die Veiziehung von Anwälten) die Schriftliehkeit des Verfahrens)

die Befrhränkung der Oeffentlimkeit) die Vegünfiigung der Appellationrn gegen

Zwifmenbefmeide) die rrftcn Spuren der Begünfiigung der Eventualmarime) die

Lehre von den proceßhindernden Einreden. Diefe neuen Einrichtungen und

Wendungen des Verfahrens nöthigten auch) die im römifchen Rechte vorkom

menden procefiualifmen Vorflhriften in einem anderen Sinne anzuwenden.

Daher ifi der fanonifche Proeeß wichtig) weil man durch ihn die Bedeutung er

fährt) welche man den rdmifchen Ausdrucken) z. B. 1in3 oonteslnijc., excepiw,

beilegt) und die Art und Weife kennen lernt) wie man die römifwen Vorfchriften

mit den Grundlagen des Verfahrens in Verbindung brachte) welehe wir in

unferem teutfwen Proceffe autreffen. In dem Geriihtsgebrauwe der geiftliwen

Gerichte) in den Sciutiften der Iuriften ) welehe diefen Gerichtsgebraucl) begrün

deten und entwickelten) finden fich die erften wiffenfwaftlichen Arbeiten über den

Civilproceß) welche die Grundlage der fpäteren wifienfmaftlicizen Forfchungen

bilden; zugleich lernt man dadureh die Praxis kennen) welehe aus der Ver

bindung rörnifmer und kanonifmer Gefede fich entwickelte und in den fpäteren

Reichspcoceß iiberging. Mittermeier) gem. teutfeher but-geri, Proc. Bd. l)

S. 26.-28. Auf die Wichtigkeit des Studiums des kanonifchen Proreifes und

des Gerichtsgebrauches der geifiliwen Gerichte hat befondere aufmerkfam ge

macht V e th m a n n - H o l l w e g ) Grundriß S. 10-15. Wichtige Notizen

zur Proceßliteratur des Mittelalters liefert v. Savignh) Gefch. des römifmen

Rechtes im Mittelalter Bd, ill) S. 27) 586. Bd. i) S. 323. Vgl. auch noch

Mittermaier) im Archiv für civil. Pr. Bd. xu) S, 377 flg.

111) Linde) Civilpr. S.17_20, Mittermaier) gerwteutfihe bürgerl.

Proc, Bd. l) S. 28 flg. Schmid) Hdbch. des Civilpr. Ö. 10. Sartorius)

in der Zeitfchr, für Civilr. u. Pr. N. f) Vb. l) S, 163-189.
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ganze Reich) welche das proceffualifche Verfahren in Eivilfachen un

mittelbar in der Art und Weife) wie die peinliche Gerichtsordnung

Earls il. das Verfahren in Eriminalfamen ordnete) giebt es nichtz viel

mehr eriftiren nur Reichsgerichtsproceßordnuugen. In den Landes

gerichten richtete man fich indeffen fchon frühzeitig nach dem Verfahren

des Reichskammergerichtes112)) ehe die Reichsgefehgedung felbft thun

lichfte Gleichförmigkeit des Verfahrens bei den Landesgerichten mit dem

bei dem Reichskammergeriujte iiblichen Proceffe anordneteUZ), Die

Reiwsgefelzgebung ordnete aber nicht unbedingte Gleichförmigkeit des

Verfahrens bei den Landesgerichten mit dem des Reichskammergerimtes

an) fondern ließ derogatorifclje Beftimmungen durch Landesgefehgebung

und Landespraris zu. Infoweit jedoch dergleichen derogatorifche Be:

ftimmungen nicht vorhanden waren) wurden die Vorfchriften iiber das

Verfahren des Reichskammergerimtes zugleich Vorfchriften für die

Landesgerichte und eine Quelle des gemeinen teutfchen Eioilproceffes,

Die nur fubfidiare Kraft der Reichsiainmergeriwtsproceßordnungen be:

forderte zwar nicht eine durchgreifende Einheit im teutfchen Eioilproceffez

fie machte aber eine vielfeitigere originelle Proceßbildung um fo eher

möglich. Ein uneingefchränkter Gebrauch 'der Reichsgefehe als Quelle

des gemeinen teutfchen Proceffes laßt fich aber nicht annehmen) vielmehr

find blos auf die Reichsgericljte befchränkt und auf die Landesgerichte

nicht anwendbar die Befiimmungen iiber Verfaffung der Reichsgericljte)

fei es in Betreff ihrer Organifation oder ihres Perfonales) die Beftim:

mungen) roelche fich auf die Reichsgericijte nur als Reichstribunale und

112) Namentlich war dies in den Obergericljten der einzelnen Länder) welche

Hofgericttte oder Kammergerlchte hießen) der Fall. Mittermaier) gem.

teutfche bill-geri. Proc. Bd. lll) S. 16 flg. befonders N. 43) 15.

113) Reimsdeputalionsabfchied o. 1600 S, 15. ..Dieweil aber hierher) die

hdthfie Not-hdurft erfordert) daß in allen Kurfürltenthumen - die unten) Ober

und Hofgeriwt) in denen Orten es noch nicht geicheben) und noch Mangel und

Gebrechen bevor) auf's ehefi fbrderlichfi und nnoerhinderlicl) vifitirt) reformirt)

mit verfilindigen urtheilern befeht und in eine gute richtige) der rechten Reichs

und Kammer-Gerichts Proceß gemäße Ordnung) fo viel nach eines jeden Ortes

Gelegenheit immer erfprießlicl) fein wird) gebracht und darauf feftiglich gehalten

werde) damit den unterthaneti) da fie rechtlos gefreut worden fehen) urfachen

zu klagen abgefchnitten werden; fa wollen wir hiemit allen und jeden .Kur

fürften ) Filrfien und Ständen des Reiches) und allen anderen des Reiches ein.

gefefienen Zugethauen und Verwandten) wie die Namen haben mögen) ernfilich

auferlegt und befohlen haben) folohe hievor und jeho bedachte nützliche Anord

nungen ihren unter-) Ober: und Hofgerictjt) in denen Orten es noch nicht

gefajehen) und noch Mangel bevor) zum allerehefien unverhinderlirh ihren und

des Reiches unterthanen felbften zum beiten einzuordnen und darinnen einigen

weiteren Aulflhub noch Einftellung nicht zu fuchen.“ I. Reichsabfch. Z. 137.

„Es [ollen auch Kurfiirften und Stände des Reiches bei ihren untergerichtrn

die Verordnung thun) damit) fooiel möglich) bei derlenfelben die Min-ma des

Kammer-Gerichtlimen Proceffes obferviret werde; jedoeh mit diefem ausdrück

lichen Vorbehalt) dafern bei folehen lucliciia ein anderer 510mm eingeführt und

bis dahero beftändig hergebramt worden) daß es auch darbei fein ohngeänderns

Verbleiben haben foll.“

n
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nur als oderfiezGerichtohöfe beziehen) die rei-chsgefeßliwen Befchrän

kungen der Gerichtsbarkeit der Reichsgeriwte zum Vortheite der Aufträ

galinficmz und alle befonderen) nur auf diefe Aufirägalinfianz berechneten

Bedingungen und Einfchränkungen) die Vorfthriften über die Compotenz

der Raichsgeriwte über die Reichsfiände) endliä) die Eigenthütnlithkeiton

des Verfahrens) wodurch gerade der Reichsgeriäztsproceß als ein be

fondere. dem gemeinen gegenüberftandU-j). Die fiir unfer heutiges

Cidilproeeßrerht noeh giltigen Reirhsproceßgefehe find färnmtlirh jünger

alö die Zeit) wo- der Kaifer Gerichtsbarkeit ausüdte. Die älte|e Karu

mergecichtsordnung Kaifer Friedrich [|1, von 1471 ifi veraltet. Er| die

Kammergeriwtsordnung Kaifer Maximilians |. von 1495 ift die Grund

lage des fpäteren und noch giltig) foweit fie nicht durch fpätere Gefehe *

abgeändert* oder aufgehoben ift. Spätere Kammergerirbtsordnuugnn

find bon- 1500-) 1507) 1508) 1521-) 1523) 1527) 1548. Die

von 1548 ift die wirhrigftez fie wurde 1555 erneuert. Ein Entwurf

einer neuen Kammergerimtsordnung ift das fog. Concept der Kammer

gericlytsordnung von 1603) welches 1613 dem Reiäzstage zur Be

fteitigung vorgelegt wurde) folche aber nicht erlangt hat. Ungeachtet

der nicht erfolgten Beftätigung wohnt diefem Concepte infoweit Gtltig

keit bei). als es aus friiheren Reiwsgefehen entlehnte) durch fpätere

Gefeße nicht aufgehobene Befiimrnungen enthält. Nächft der Kammer

geriehtsordnung find die Deputationsabfaxiede für den Proceß wichtig)

unter ihnen defonders der zu Speier vom Jahre 1600. Hiernächft

find mehrere Reichsabfmiede civilprocefiualifmen Inhaltes) unter welchen

der fog. jirngfte Reichsabfctzied von 1654 die durchgreifendfien pro

reffualifclyen Beftimmnngen enthält. Endlich enthalten auch einzelne

Reithsfcitlilffe und Vifitationsabfchiede proceffualifme Vorfrhriften115).

Neben den Reichsgefehen find die gemeinen Befcheide des Reichskam

mergerirhtes. zu erwähnen. Schon die Kammergerithtsordnung von

1495 Ö. 28 gab dem Kammergericiyte die 'Anweifung) jedes Jahr bei

Kaifer und Reiä) wegen Vervollftändigung) Aenderung oder Erklarung

der Kammergerichtsordnung die nöthigen Anträge zu fiellenUti). Spacer

114) Gönner) Hdbch. des gem. teutfmen Proc. Vd. i) Nr, 2) Ö. 4-9.

Schmid a. a. O. Z. 10.

115) Linde a. a. O. s. 19, Sammlungen der Reichsgefehe find Sen

ken b er g) neue und vollfiändigere Sammlung der Reichsabfehiede) Frankfurt

1747. G er|la cher) Hdbth. der teutfchen Reichsgefehe) Karlsruhe 1786-1794)

11 Bde. Einen Auszug liefert lImlningnc-ue, Etienne juris gr-rtnnnici inn.

publicj quntn prjentj ncreclenijcnin, 2. Aufl.) Jena 1844. Einen Auszug der

proceffualifchen Befiimmungen enthält 88kg man n, Car-pur inne inrljeiarji cjrilje

gerrnnnjri öcuriomicnni, tierung'. 1819, -

116) „item fo her-naeh am Kammer-gericht fiirfiel) das ferner Vorfrhung

unfer Ordnung) Sahung oder Declaration bedürfen wird) dt-.ffelb follen Kam

merriwter und urtheiler jegliches Jahrs an uns) auch unfer Kurfürfien)

Fürften und Verfammlung) die deficlben Iahrs durch fich feldft) oder ihre

Anwäld zufammen kommen werden) bringen) damit wir mit Rath und Willen
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wurde dies wiederholtm). Spätere' Reichsgefehe erweiterten diefen

Auftrag dahin) daß nicht blos Erklärung des Zweifelhaften) fondern

das Recht einer proviforifchen Gefehgebung innerhalb gewiffer Grenzen

dem Kammergerichte übertragen wurdem). um aller Veränderung

und Ungleichheit für die Zukunft vorzubeugen) wurden im Reichsabfch.

von 1570 h. 77 befondere Vorfäzriften gegebenW). Durch diefe

Reichsgefeße erhielt das Reichskammergeriwt die Befugnis) g em eine

. B e fch e i d e (clear-eit. oorninunia) welche fich nicht blos aufProceßfachen)

fondern auf zweifelhafte Rechtsfragen jeder ArtW) bezogen) abzufafjen.

Diefe Befugnjß des Kammergerimtes hatte aber auch ihre Grenzen.

derfelben Sammlung ferner darin handeln) zu Förderung und Aufnehmung des

xammergeriaites."

117) Kammergerichtsordn. v. 1500 Tit. lllllll. „item, was ferner Ord

-nung und Proceß halben des Kammergericljts nothdiirfftig) und hierinn nicht

geordnet und verfehen ift) befehlen wir hiemit unfcrm Reichsregiment) mit

fammt unferm Kammerrimter und Behfihern) mit der Zeit nothditrfftiglich)

ihres befien Vcrfiändniß zu ordnen) furzunehmen) zu letzen und zu machen.“

118) .Kammergerictitsorda u. 15MB Th. ll) Tit. xxx", , „item, ob diefer

Ordnung des Proeeß halben des Kammergerichts Zweifel einfallen) oder weiter

Ordnung und Fürfehung zu thun vonnöthen fehn wiirde) wollen Wir Kammer

riaiter und Vehfiher befohlen haben) jederzeit wenn es die Nothdurft erfordert)

des Proceß halben) diefe Ordnung ihres befien Verfiändniß zu declariren) zu

beffern) auch weitere nothwendige Fürfehuna undOrdnung finzunehmen und

zu machen) und derfeldig alfo bis zu der jährlichen Vifitation des Kaiferlichen

Kammergerichts zu halten befehlen) und alsdann diefelbige' famt den andern

Mängeln den verordneten Commijjarien und Vifitatorn fiirbringen) die ferner

folche approbiren) oder fonft derhalben gebührliehs Einfehens thun follen.“

Deputationsabfehied o. 1357 s. 3. Reichsabfai. u. 1566 S. 91.

110) „Damit aber aller Veränderung und Ungleichheit kiinfriglicl) vor

kommen werden mdge) ordnen und befehlen Wir nnferm Kammerrialjter) etliche

Behfißer infonderheit zu verordnet!) fo die Subfiantialqualitateg, darauf die

Proceß) es fei in erfter oder andern Jnftanz zu erkennen fo täglich für:

kommen) zufammen tragen follen) darnach in pleno d'en-no referiren) darauf fich

das Collegium eines einhrlligen Braucht? und alten Zcx-li in Fundirung unfers

Kammergerichts Iurisdiction und Ertheilung der Procrß) endlich dergleichen;

darneben auch diejenigen opinlones, fo bei) den Rechtslehren ganz ftreitig und

aber etwan in ralationjhae canonrurn mit Approbation des ganzen Rachs ange

nommen) mit Fleiß colligiren) folches alles in ein fonder Prolotollbucbbejchreiben lafien und in die Mahnzifme Canzleh) durch uns auf nechfikünftige

Neichsverfammlung) auf Rath und Gutachten gemeiner Stand publiciren zu

lafjen) fchriftlich iiber-inneren. Gleichwohl follen Kaminerricnter und Brunner

inmitteljt folcher oerglichenen Punkten ja aeeerne-nclo proeerena el cieciciencla

canvas fich gemäß verhalten.“ Vgl. auch I. Reichsabfch. h, 34) 94) 135) 136.

Vifitationeabfchied v. 1713 Ö. 14) 84. ,

120) Die Vcfugniß des Kammergerichtes) rechtliche Normen für fich auf

zufiellen) bezog fich auch anf folrhe) irelche dem Eioilrecljte angehören. Dies

ergiebt lich-aus den Worten des Den. Abich. v. 1537 Ö. d. „Wo denn künftig

lich einiger zweifelhaftiger Vrrfiand in der Kammergerichtsordnung) nicht die

year-eos, fondern andere arlienlos (jecjsiror anlangend u. f. 1a,“. auch

aus dem I. Reichsabfch. s. 135) welcher in diefer Beziehung von Vefiimmrcngen

„fowohl der Proceß) als die I ura felbften betreffend“ jprimt. Bratlen

höf t ) Erdrt, S. 12 flg.
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Allerdings giebt die Kammergerimtsordn. von 1555 Th. 1]) Tit. xxxel

dem Kammerricizter und Beifißern das Recht) „ des Proceß halben diefe

Ordnung ihres beiten Verfiandniß zu declariren) zu beffern) auch

w-"e-itere n-othivendige Fürfehung und Ordnungjfürzu

nehmen und zu niamen." Allein daß das Kammergericht durch

gemeine Befcheide die Kammergerimtsordnung ebeniowenig wie andere

Reichsgefehe abändern durfte) ergiebt fich aus dem Vifitationsabfmiede

von 1713 Ö. 1412]). Die Grenzen der Befugniß des Kammergerimtes

find dahin zirkbefiimmen) daß folche in dem Gebraurhe der Gefeße und

Rechtsanalogie und in dem Rechte beftand) die hieraus fich ergebenden

Normen durch gemeine Befcheide auszuipremen und zu firirenz auch

die in-der- Kammergerimtsordnung ertheilte Befugniß zu „beffermh ifi

nur von einer Verbefferung in Gemäßheit der allgemeinen Grundlage)

nicht nach freiem Ermefien) zu verfiehen 122). *Bei diefen Grenzen ifi

es nichts befonderes) daß die Beobachtung der fo entfiandenen Normen

nicht *blos bis zu deren Verlegung an die Vifilation zur Prufung,

fondern feit 1570 auch auf fo langeF als fie nicht durch die Reichsgefeß

Übung-aufgehoben waren) vorgefchrieben war 123); daher die Reichs

derfarnriilung* eigentlich nur die Auffichtsfuhrung hatte. Auch bei dem

Ger-ichtSgebrauWe ware die Thätigkeit des Kammergerimres diefelbe

gewefen) wie beiden gemeinen Beirheidenz allein das Zerfallen deffelben*

in mehrere Senate ließ die Bildung eines verfchiedenartigen Gerichts;

gebrauches zu gleicher Zeit als möglich zu. Daher bezweckten die

Vorfchriften iiber diefe gemeinen Befcheide) einen „einhelligen Brauch"

zu bilden; die gemeinen Befcheide waren daher dnrch Vefchluß des

ganzen Gerichtes (in p|e|10) zu faffen; der hierdurch nicht zu erledige-nde

Punkt bildete ein (iulilum cenneraie124). beorela c0mmunier hießen diefe

Beimlirfie nur) wenn fie zur Nachachrung für die Parteien und deren

Vertreter bekannt gemacht wurden; außerdem hießen fie 6enötu8c0n

Zulu. camel-ene oder eonelusu pie-ii, und wenn durch fie bisher fchon

ino den Urtheilen der einzelnen Senate des Gerichtes befolgte Normen

als gemeinfam fefigefeht wurden, prnejuciicja eameralia 125). Inwie

-öi- 121) „Da man auch bishero wahrgenommen, daß obbemeidtes Kammer

gericht die Ordnung und andere Reichs-Satzungen durch gemeine Beirheide je

zuweilen geändert: Als wird demfelben hiemic anbefohlrn) diesfalls iiirohin

nicht weiter) als gedachte Ordnung und Reichs-Satzungen in gewifixr Maaß

erlauben, zu gehen.“ Sartorius) in der Zeitfmr, f. Cioilr. u. Pr. Bd. l)

S, 179. Auch ifi noch das in den Wahlcapitulationen Art. [l- Z. 5 enthaltene

Verfpreckten der Kaifer zu bemerken) weder dem Reichshofrathe noch dem Kam

mergerichte die Interpretation (d. h. die authenrifche) der Reichsiaßungen ge

fiatten zu wollen. Sartorius a. a, O. S, 181.

122) Brackenhöft a. a. O.

123) Vgl. N. 119.

121) Stimmeneiuheit war zur Abfaifung eines gemeinen Vefeheides nicht

nöthig; es geneigte Stimmenmehrheit; nur bei Stimmengleichheit enrftand ein

folches (iodjuln. Brackenhöft a. a. O. S. 43) N.10.

125) Brackenhöft a. a. O. S.43, Sartorius a.a.O.S.181-183.

711l. 39
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tveit die gemeinen Befcheide als Quellen des gemeinen Procefies_ anzue

fehen feien. iii befiritcen125*'). Für die bei dem_ Keimmergerichte in_

Prgceffen auftretenden Parteien und deren Stellvertreter waren fie

nnbedingt bindend. Als ein gemeines Recht für Teutfchlanh dildend:

find fie nicht anzufehen. Denn nicht einmal die Reichsggfehe waren:

für die Territorien abfolut oerbindlichz die Neichsgefeße wollen auch,

die gemeinen Befcheide nur vom Kammergerictzte heodgchtet wifienz

der Zweck der .insnahmhweife geftatteten Befugniß-zu deren Errichtung

war Herfiellung einer gleichförtnigen Eameraljufiizg Siege-meinen

Befcheide wurden in! den Territorien nicht officiell public-irrt) konnten.

alfo die Landesgerichtenicht verbinden. Auch haider)> [ehr häufig die_

oberften Landesgerichte durch Erlaffung eigener gemeiner, Befcheideihre

Unabhängigkeit dargethan, und behauptet: Die Rheinbundesagtgvong

12. Juli 1806 Art. 2 erklärte zeuge die Reichsgefehg für: niclnigz,

abgefehen aber davon) daß folch-exnuif. Stage-enf Perfonen und Rechte„

welche der Verfiigung der dilnialr? Verbündeten nichtunterworfen-wargn"

nicht bezogen tvernen konnten) find die Neimsgefehe immer noch-Quellen.

des gemeinen teutfchen Procefies geblieben) da fie_ hergllufihfung_ des.

Reichsverdandes und jener Nichtigkeitserklärung eingereicht-et1 hernidgox

des den einzelnen Landesherren zuftehenden: Gefehged-ungSreHt-eßj amp

weder ausdrücklich als fortgfeltend anerfeinnt oder wenigft-enä:fchweigend beibehalten worden find 126). 4 .W 1

[*7, Bundesgefelze und Bunde_s,befchll'l;ffe127:), Auch

diefe bilden eine Quelle des gemeinen Peace-fies. Der auf denPrpgeß-de

züglictzenBefiimmungen der Grundgefehe desFBund-ecifind nur wenigg 128).a

125d) Siehe Sartorius a. a. Q.S.184-187) derficl) dagegen erklärt.

Hingegen dafür find Linde) Abhandl. Bd. i, S.149--1tt1 und* Eivilproaefi»

g, 20.

126) Klüber, öfi. Recht des teutfch. Bundes S. h0 31|. v„ BernG

Adhandl. zur Erl. der rhein. Bundesacte Bd. l) Nr. 3. Linde, Eioilnixs, 2 .

Schmid) Hdbclt. S. 10. Sartorius a. a. O. S. 187-489. Bios von

den auf die Verhältniffe der Territorien zum teutfchen Reiche .bezüglichenRlichsm

gefehen verfieht jene Niehtigkeitserklärung im Artikel 2 der Rheinbundesacte

Maurenbrecher) teutfrh. Private. s. 2. Vractenhhjt, Crit-rt, S. 36.

Sartorius a. a. O. S. 188.

127) Klüber a, a. O. S. 18.3 f.) 214 f. Mo hl, die. öfient-l. Rechts

pflege des teutfch. Bundes) Stuttg. u. Tüv. 1822. B ehr, von den rechtlichen:

Grenzen der Einwirkung des teutfch. Bundes aufdie Verfafiung, Gefege und:

Rechtspflege feiner Gliederftaaten) Stuttg. 18720. Safe torius, a._ a. Q. Se

189 flg. '

128) Es gehören hierher die Vefiimmungen derBundesactevoni 8. Juni:

1815 Art. 11) über die unzuläffigkeit der Selbfihilie bei Streitigkeiten der Vun-

detglieder unter fich und die Entfcheidung dieferStr-eitiZkeit-en data. eine Aufträ

galinftanzF und im Art. 12 über die Bildung oberfier erichtehbfe in den Bun

desfiaaten) welche folche nicht hatten) und. das Recht. der Parteien) bei den

gemeinfchaftlichen oberften Gerichten Verfenduug der Arten an eine auswärtige:

Spruchbehdrde zu verlangen; fowie mehrere Beftimmungen der Wiener Schluß

atte vom 13. Mai, 1820, VefondereVorfchriften find üherdcus in Streitig



einer. rein

DieVuede-sbecazlaffe erhalten in den einer-nn Staaten etft dadurch' ode:

bindliche Kraft'. daß die gefeßgebende Gewalt' fie in der grhörigen Wein

erläße nndkpublicirt. '

l7. Gero oh-n h eit-see cht u 1e d' G er irhtsg eib-rau G479). Der*

Ger-ilclnisgedntuci) ifi entweder* ein f'o*r'n'1-e*l*l*er*'. welmerfich" auf' der

gerichtlrme Verfahren* und theils-auf die Proreßhandlungen. theilsl ein*

die* Form ihrer Vornahme beziehwoider ma' rei-keller. weicher“ fich'

auf' das( materielle Recht. dieei-*gentiicheir Encfaleirungsnortnen; bezieht

(Reclnsi- oder Urtheksgebrauch) Priijudizien). Ein-e wirkliche' gefernche

Kraft des Gerichts-gebeatuclies* (an [ich nirhr' antrehnirne denn( kein

Richter ifk an denfeliieiii)xfebYtndietr'j wenn] er nach feiner Uebierzeuguirg

eine* richtigere- Meinung gefunden zu hiaben *gkaubtt-'N Nur wenn“ *ein*

allgemeiner Gerichtsgeb-'rauch erweisliii) fü; welcher aneree-Erföwnnge

der Gerdohnheitsrewtesi haben-muß. wohnt demfelbinjnucltigleiFeukrd k

wie* dem* G-ewohnheitcreazee bei: Selva der Gienaresgeri* Fährt

Mgrrichte- i|7-nicht bindend fiir die Untergeiicijte. Oiefeithu izidiii*

lFefii-'rh wenn- fie' eine none Obergericijte atrgiensnitnene Memangiiäiraj

bei* ihren* 'Etrtfcheidungen' befolgen)- nieil- fie' [dan: die* Parteien Eine

von Reetjtsmiireln* und- unnöehigem 'Auf-vaude nervigen;

allein die. fie-inihrer-rewtlichen-lieberzeugung even fo* unavhenglganez

wie die Obergeriaitez fowerträgt fich einePflicht derfelben *zur Vefolizklitlg1

diere voir dem-Obergrricijee' angeeommenen- Meinung-nieht- mit' nelle

ihrerk Unabhängigkeit Es kann eine Ausnahmirdavonnur daniiifiutt:

findlen.- wenn dem* Oberst-richte g-“efeßlieh- die Befugnißzuflih-tx' feine*

Aiifimiri durch- gemeine Befeheide auszrtfprecixen* und folchezur Naeh-i

im. rent-io„ i .aan az_ -.| ag;

rei-Ze- -i

.
* - 4 -eq--f if; *ict * kttuJai-utetritrnfrsutr.)

keiten. der Bundesglieder , unter ficb zu beobachtende Verfahren vorhanden.

Vundrsarfe Art. 11, Aufirägalordnung vom 16. Juni 18.17. *Wiener Schluß-l

artelAirti W424'. Vundesfatluß-'das Aufiriigalverfahren*betreffend* »heutigen

1820;- (frecutionsbrdnung vom/II Wugufi 18207. Vgl? v-'.' Da-bwigfi. die*

Aufiriigalin-itaitzi. zur Erliiur, der Art.» 11 der Vundesaele., Mainze 1817i.

v. L e o n h a r dri. das Auiträgalverfahren „Frankf, 1838. _ h,

129)* Haus) Verfuch über den 'Werth des Gerichtsgebraumes. 17798.(
Gie-fterbin-g. im Arch. f. civil. Pr. Br. lu'. S: 259 ng; undNdcilforfckirjngen

Bd. 7. S. 97 flg. Jordan. i'm Archiv Bd, billi- S, 191_2ti0. [Hage

mann. pract.“ Erört. Bd'. ill. S. 119'*flg. Z imm ern» fröfm. Reciftsgefciljält-e

Vb. 1h s, 1s. Seuffertz Erört. V5,' 1. S. 31 flg. Zeitalter. civil. Abhdl.

MW; Pu chta. das Gewohnheiten-rnit) Erlangen 1828.“ 2Vde. v. Saoignv.
Shih des heilt: rdin; RiechtesVd. l) s, 12. Mitterm a ier. im Arche f. civil.

Pr. 'l7 S. 342, Wächter ebd. Bd, Milli) S. Bufltk, [ebd.

Bd'. xxl. S.21". Bd; einen; S, ein, Sa rtoriu 'ez evd. Bd. teren. S. 81.

und' in der Zeigen, f. (Zivile. u. Prof.. N.“ f. Bd. l- S. 191. Vracre-nhöft

Geert, S. 4e *flg. Schw id. Hdbch." des Civilpfr. s'. 12. uträgt. auch Rechts

lernen*- untier dem' Artikel" Ge w oh n heit s *tech t. ivöbei auch des Gerichts_

gebrauches Erwähnung gefchieht. der Kürzehalber bezieht-manfiln' ufienen

Artikel. Jnsbefondre ift noch wichtig. was *Sartorius inder Zeitfßirift für

Civilr. und Pr. N. k'. Bd. l. S. 192-222* über den' Werth des Iuriflenremtes

fagt.

..zu *i'm . ..tritt-eiii rein-WiWi.
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arhtung fiir die Untergerichte bekannt zu machen 19N). Der Gerichts

gebrauih ift eine der ergiebigfien) Quellen deslProreßreGtes. .ß h»

Vi. An alo g i e131). Die Analogiebeffeht darimzdaß der Aus

legernunter der Vajrausfirlgung der inneren Eonfequenz des-Rennes) den

juriftifthen Grund einerRech-tsdispofitio-n (religuiurie) d. hudie wefentz

lichen nnd dgher*dieRectnsdispofitiongmotioiregdemVorausfeßWen des

Gefetzes ausmittelt und das Gefeß auf anfcheinend nicht normierte) aber„

der-,yorhandenen Vorfchrift wegen Dafeins deffelbett juriftifmen Grundes

zugun-tercwerfende *Falle-(nbj Seinem lEZiZ ratio, jbiAe-ieien) (ij8p08itj0)

beziehtW). Die Recinsfindung durhAnalogie kommt in zwei Stufen

o-orxbz" erfilich) wenn ein neues) bisher unbekanntes Oiemtsverhältniß

erfeheint)fugrxwelchesweirt Recinsinfiitut_ als Urbild in dem bisher aus

g ßjiidetxen-Fpofitiven 'Rerhte .nicht vorhanden ift) welchenfeills ein folches

u?: tldli-Hfes.Rechtsinfiitutmttci) dem Gefche innerer Verroandtfcizaft rnit

fxifirbeUfLtnntenp neu *geftaltet wird; und zweitens) was der lniirftxxtrre1

au. anex - *enn-in* ein/ernfifmon bekannten Rec-msi itute eine einzelne_

Rechtsfrage neu entfiehtOtre-(chetifttlls folche nach der inneren Verwandt

fchafr *sd-er [diefem ,InftititkteK angehörigelti Rechtsfähe zu beantworten ifi)

zu welNeingi-dilehuf die ,rici_)ti.ge|MEinficht_ in die Grunde der einzelnen

Gefehe :fehr wichtig iftt 33). Man kann eine engerefund weitere Ana

4 (F- >4F»“---- *))ldgigebqqtfintexfmheiden,(Gefeheinalogie und Remtsancilogie). Die Gefeß:

cinalhgie) beit-ehrxnxdferjxzegiehung| der Rechtsbeftimmung einesueinzelneng

Gefghesxxaufgzeinen nichtgin dem* Worrfinne defielben enthaltenen-Fall)

toelcher ,aber ein ferfmalßhat) welches derwirklichex Grund *der recht

lichen;- »ishofitiow*diefesWEicfelzes ifi.)-,)„Die Rechtsanalogie ift eineL

Interpretation) welche die fpeciellen charakterifiifchen Merkmale ver

fchiedener Recinsgberiffe ails unwefentlicl) nicht beachtet) die ihnen gemein

fame ?Äerhtswirkung als die Folge eines ihnen allen gemeinfamen

Merkmales betrachtet und *fie dann auf folche Fälle bezieht) welure zwar

nikchtg*[j'e*ne(fpeciellen) wohl aber diefes gemeinfame Merkmal an fich

tragen; Die Gefeßtmttlogie_ erfaßt den Geifi eines einzelnen Gefehes)

dießRc-chtsanalogie-dperirt nach dem Geifie des Rechtes und der Gefeß

gehung im großeni-,Zg-i). Dieuanalogifche Anwendung ifi unftatthaft

briklfolihen'Rechtsfatzen) welche “felbft die Naturueiner Ausnahme von

"d" 130_)7DÄefe Vefugniß haben z. B. das königl. färhf.Oberappellationsgerimt!

zu' DresdriiNfÖfi/erlofh) ordentl. biirgerl. Proc. Z, 151) und das gemeinfrhafv"

licheOberapdellationsgeeicht zu Jena. Irnaifme Overappellatidnsgericbtsordn.

v'. 8. Oct. 1'816 Ö, 95) 96) 98) Nr. 3. Heimbach) Lehrb, des fäcln'. burger-l,
Pro6; Bd. l) Z. 8. i).

* 131) Thibaut) * Theorie der logifchen Auslegung Z. 16 flg. Jordan)

im Archiv' f. cioil. Pr. Bd.')l][l) S. 223 flg. Kierulff) Theorie S. 29 flg.'

v. S avignt) ) Shit. des heut, cbm. Rechtes Bd. l) Z. 46. 'S ch m id) Hdbch. d."

Ciuilprxh-CZ; Sartorius) in der Zeitfchr. für Civilr. u. Pr. N. f) Bd. l)

S'. 222 'flg.

ZF“ '13-2) t.. 12. 27. 32. pt'. l). (1. 3.)

-' 133) Savigny a. a. O. S. 291.

134) Kierulff a. a. O. S. 30) 31,

* U.;
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der Regel haben; fie ii? fchon deshalb in einem folchen Falle zuver

werfenX weil deren Grilndbedingung- der ?Mangel einer RegelF nicht

vorhanden fein* wird.“- Daher bleiben beiltheilweifer Aufhebung eines

Gefehes durch ein neuesdie nicht aitfgehobenen Theile des fruheren

Geleheel* 'als Regel fiir*'die in dem abcindernden Gefehe nicht erwähnten

Fälle befiehen; eine Ausdehnung der' Aufhebung hierauf ifi nicht Ana

logie„ weil es dann' an einer Regel fehltl' fondern eine ausdehnende

aber willkurliwe. gritndlofe Auslegung. Edi-ufo find *eigentliche Priz

vilegien analogifcher* Erweiterung unfähigF weile? neben 'ihnen 'an der

eigentlichen Rechtsregel nicit fehlt. Auch juni 'ungern-ja' dürfen nicht

analogifck) uber ihre unmitxelbaren Grenzen* lerweitert werden. indem

auch da eine Regel fchon da ifi- welche durch die Erweiterung nur ge

fiört werden würde; felbfi zur Entfcheidung 'einer ähnlichen unentfchie

denen Rechtsfrage darf man ein folches anornalifwes Recht nicht be

nuhen- fondern man muß dazu einen verwandten Sahdesäteg: lmäßigen

Rechtes aufiucloenMi). 'x ' - '“'*

Uli. Natur der Sache136). Das Naturreciyt'giebt-kfurden

e( Civilproceß- welcher ein rein pofitives Infiitut ifh keine Normenzallein

die Natur der Sache d. h. der Indegrifi der in einen( befiehenden

Rechlsinftitute begriffsrnäßig und wefentlich enthaltenen Befiandtheife/

und die aus ihr fich ergebenden Grundfähe' find allerdings ein'e"O.uelle

desProceßrechtes. Die aus der Natur der Sache durchlogiftheSchluß

folgerung fich ergebenden Grundfälze findxeden fo giltig- wie ihre Quelle

felbft/ weil fie fchon in jenen wefentlichen Beftandtheilen des Infiicutes

enthalten find 137).

?lll. Andere Quellen138).'77* 1) Billigkeit. Bei der FrageF

ob die Billigkeit zu den Rechtsquellen zu zählen fei/ ift zuoörderfi fol

gendes auszufcheiden. u) Wirkliche Nuhanwendungen von Ger-und:

44- 'g "-49".

- 133) Savignh a. a. O. S, 293 flg. Kierulff a, a. O. S. 33 flg. I

:“ 136) v. Grolrnan- Theorie des gerichtl, Verf. S. 11. v', Almen

dingen- Metaphyfik des (Citxilproc. -S. 8 flg. Picmeftadtf Mateuialkritik

Nr. x1- S. 50-52. I ord anx im Archiv f, civil. Pr. Bd. All, S, 226-229,

v. Savigno- Soft„ d. h. cbm, Rechtes Bd. 17 S. 35- 290. Vractenhöftx

Erdrt. S. 48-30. *Sartorius. in der Zeitfchr. f. Civilr. u. Pr, N. h S,

226-228. *

_ 137)'S>7mid7 Hdboh. S. 14. Dagegen leugnet Sartorius a. a. O,

daß die Natur der Sache eine Quelle ,des Proceßrewtes und überhaupt des

Rechtes fei. Er findet, wenn man die Natur der Sache auf die Auslegung

bezieht. nur' in dem Inhalte der ausgelegten Norm die Quelle/ in den Ergeb

niffender auf jenen Inhalt gerichteten Auslegung aber nur theoretiiGe Jurifien

fähe-t diedes quellenmäßigen Anfehens entbehren; fowie ert wenn manzuntex

Natur der Sache das mit ptactifcher Confequenz aus einem pofitioen Rechts

infiitute Hervorgehende verfteht, weil dadurch Vermittelung des Quelleninhaltes

mit dem Nechtsleben erzielt wird. in der Natur der Sache in diefem Sinne

practifche Iuriftenfäße findet- die ebenfalls nicht als Quellen gelten könnten.

138) Sartorius a. a. O. S. 228-237. Ueber die Villigkeit befonders

(bildernX theor. pract. Erbe-t. aus der Lehre von der tefiamentarifctxeruErb

fähigkeit- Göttingen 182B S. 1x49. - " ' ' ' ' *
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fähen .der Billigkeit. wenn jene bereits zu Gefehen erhoben (aequilar

80kjpiö) oder fonft durch Gerichtsgebrauch. Präjudizirn. authentifche

Auslegung- oder je nach umfiänden dnrch Eingreifen des Gefeßgebecs

Normen mit gefelzliäier Kraft geworden find. gehören zu den Gefeßen

oder zu dem Gewohnheitsreckite und find als Befiandtheile davon wahre

Quellen; i1) infofern die ixzilligfeitF nach Neigung oder freiem

Ermeffen. als leitender Grundfah bei Aufftellung von Iurifienfähen

gilt, gehört fie zur Methode der Wiffenfciyaft und liegt ,außerhalb des

Quellenkreifesz o) auch wenn ausdrückliche Gefeße die Billigkeit als

Regel für die Auslegung erklären. ifi fie nur methodifme Vorfmrift

fiir das Gefchäft der Auslegung, nicht Quelle eines Reohtsipruchesz

Quelle ifi vielmehr das ausgelegte Gefeß. aus defien unentwickeltem

Inhalte die Norm gefchöpft wird. Die Billigkeit erzeugt nur dann

neues Recht und ift eine wirkliche Quelle„ wenn entweder das formelle

Recht wegen zu auffallender materieller Verlegung ganz bei Seite gefeßt

wird, oder wenn das Recht eine Lücke hat. Der Billigkeit ifi eigen

thilmliä). daß fie von Umfiänden und Perfonen abhängig und ver

änderlich ift. während fonfi das quellenmäßige Recht allgemeinF fefl,

gefchloffen und wenig fäomiegfam ift. - Der römifche Gegenfah zwiiGen

Zlriclum ins und aeg-lieus, der namentlich in dem Unterfihiede der ooiionoo

rirjcli iuri8 und bonne: öciei, der juciiciu und urbjirja hervortrat. hat

heutzutage feinen practiichen Werth verloren. fowie auch unfere Richter

den Theil der Thätigkeit des Prätors nicht mehr auszuiiben habenF der

fich in dem Edicte. in welchem die Billigkeit fehr berückfimtigt war,

kund gab. Einzelne hin und wieder vorkommende Aeußerungen des

kanonifclyen Reäites. welche befondere? die chrifiliche Milde im Recht

fprechen hervorheben 189), find auf den Beruf der Kirche zur Liebe und

Barmherzigkeit zu beziehen und gelten nicht vom Richteramte der LciiercF

für weläyes vielmehr andere kanonifche Ausfpriime genaue Beobachtung

der Geiehe vorfchreiben140). Im älteren teutfchen gerichtlichen Ver

fahren fonnte bei dem Rechtfpreciyen auf Billigkeit vorzugsweife Ruck

ficht genommen werden. Es war ein volksthiimliches Recht vorhandeni

die rechtfprechenden Behörden waren aus dem Volke entnommen

(Sclwffen), und was diefe für Recht erkanntenX mußte als aus der

rechtlichen Ueberzeugung des Volkes felbft fiir hervorgegangen geachtet

werden* Hierbei war natürlich der Berlickficlytigung der ?Zillixzkeitx

dem billigen Ermeffen der rechtfpreclyenden Behörden freier Spielraum

gelaffen. um fo mehr. als es fich weniger um Anwendung pofitiver

Gefehe. als vielmehr des Gewohnheitsrechtes handelte„ die Ausbildung

und Erweiterung des *Gewohnheitsrechtes felbfi aber in der Hand der

rechtfprechenden Behörden als Organe des Volkswillens lag. ,Seit dem

Aufkommen gelehrter Richter und der Einfiihrung der Schriftliehfeit

139) Eau. 10-12. hier. Z5,

140] (Inn. 3. biet. 4. cup. 1. ii. x, l. 2g. gay. 1. x. [I. Z7,
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des-Verfaheetts- mußte jedoch dad Rechtipreeiztn nach billigetn Eemefien)

wie es inirälteoenteuoiehenVecfahren zuläffig war) verfchwinden und

ifi auch *vatfwwundenz Nur wo es darauf ankommt). eine bisher nicht

beftiintnte Quantität- »einer Leifiung fefizufeßen) ifi auch irn heutigen

gerneitten-Preoefie das billige Ermefien des Richters beibehalten worden)

weithesmit-Nürkfiehtauf die concrete» Verhaltnifie) auf Perfonen und

dbeixunefiiinderanszuiiben 1|. 2) Dagegen können unter fich Überein

fiinuteeirde Proceßgefeggebungen der einzelnen teutfwen Länder als

Quelle desgemeinen te-utfrizen Proceffes nicht angefehen werden 141).

Allerdiugshaben einzelne teuefehe Particularproeeßgefehgebungen großen

Einfluß auf den gemeinen Proceß geübt) namentlich hat der fcichfifche

Ptoceß bis zum 18.- Jahrhrmdert in einem quellenmäßigen Anfehen

x gefinndmi-und-Mancljes) was fpätere in. gemeinen Proceffe verordnet ifi)

findet fia) -fahon weit friiher im fäazfifnren Proceffe 14N). Der Einfluß

aberNjbew-einzelne pnrticuläte Proeeßgefelzgebungen auf den gemeinen

Ptolteß gehabt haben) gehört in die Gifäriokzte der Entwickelung und

allmilligen-Ausbilduugdns gemeinenProceffes) wobei auch der Mo

. malte) welche dazu gewirkt haben) ,zu gedenken ifi.- Stimmen auch

mehrere partleuiäte-Pwceigefehgebungen mit- einander iiberein) fo geben

fie allerdings Zeugniß termine) daß gewiffe *Säge -und-Jnfiitute teutfeh

.der in diefer oder jener Gegend Teutfthlanbs giltigfeien) und fie find

in diefen Beziehung gewif derBerürkfitht-igung und Würdigung werth;

allein aus der Uebereinfiimmung' noch fo vieler Paeticulatvrocefie geht _ *

nen). bein gemeiner- teutfcher Reeietsefaß* hervor-u).- Deshalb kann der

Wechfelproreßnl ungeachtet er in' fo* vielen teutfcixen.- Partieulartewten

etwihnt/ witdNniWt als im gemeinen teut-fchen Proceffe begründet an

gefehrn- /werdem Aueh der gemeinfame -urfprnlng einzelner Partlculare

'dritte aus dem 'Proceffe der romanifehen Länder kann von diefer Regel

'eine Ausnahme begriindenx derfelbe war zwar die Quelle) aus welcher

die-Gefeße hervorgegangen find; erlift aber keine Quelle fiir die Praxis 1“))

und ift nur noch als Hilfemittel der Auslegung gebraucht worden.

"'- x' k - :xl-Ärz- .'_. 7*).

___t1 s

x-zz- 141) Sartorius a, a, O. S.23' flg. ,

142) Z. B. die Abfcbaffung des articulirten Verfahrens. Const. elecr.

Zoran. 2. e. l, v. 1572. Kurfäehf. Proceßordn, v. 1622 Tit. d) Z, 1 vgl. mit

Z. Reichsabfch. 5, 34) 37) 64) 9o. ,.

143) So fiimmen die Proceßgefetze der Länder iächfifciren Rechtes infrhr

vielen Stücken iiberein; gleichwohl kann inan aus- diefer uebereinliinlmung in

zehn und mehreren Proceßgefelzelt keinen gemeinen teutfchen Rethtsfaß entnehmen-e

vielmehr enthalten die fäcbfifcloen Proceigefrge gerade viele Abweichungen vom

gemeinen Proceffe) z. B, die Strafe des Eingefiändnifies- der Klage bei unter

lafienei: Beantwortung. *der Klage; das allgemeine Beweisinterloceet) die Noth

frifi zum Antritt des Beweifes und Gegenbeweifes und die damit zufammen

hängende Unzuliiffigkeit» den Antioipation des Beweifes) das befondere Verfahren

und Erkenntniß über die Beweismittel. .

144) Sartorius a. a. O. S, 236 flg. j| Vethmann-.öoll

weg) Grundriß zu Vdrlef.- über d. Civilpet) Vorrede S. 22 fig. .
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1x. Verhältniß der verfchiedenen Quell-en fta-einc*

a n d e r 145). Die Grund-age über das Verhältniß diefer Quellen zu ein

ander) insbefondre iiber die Collifion derBeftandtheile des römlfmenRemtes

werden in der Theorie des Civilrechtes auseinandergefeßtUö). weshalb es

genügt, darauf zu verweilen. Doch find einige der am meiften beftrittenen

Fragen zu berühren. Zuvörderfi muß auf dem Gebiete des Cioilprorefjieelx

wie auf dem des Cioilremtes) die Vereinigung des fcheinbctr Widerfpremen

den verfucht werdenl47). Ifi auf diefem Wege nicht zum Zielegzu

kommen) fo haben der befeftigte Gerichtsgebraucl) und ausgebildete!

wahres Pcäjudizienremt ,als neuefte Gebilde undxVer-arbeitungeneder

friiher vorhandenen Rechtsquellen den Vorzug vor den fruheren Ge

feßen148), Unter den *Gefehen kommen derReihe nach die Bundes

gefehe) die Reichsgefehe) das kanonifche Recht und endlich dasrömifche

Recht zur Anwendung 149). Die gegenfeitige Rangordnung des kann?

nifchen und römifchen Rechtes ift zwar beftritten) aile-wifücdie. hier

angenommene Meinung entfcheiden folgende Gründe-a( Wenn auch die

Reception beider Rechte in Teutfrhland zu gleicher Zelt erfolgt ift, fo

ift doch das kanonifche Recht im Verhältniß zum römifclyen unzweifel

haft ein correctorifmes; es fteht zu dem römifwen-.im Verhältniß--dec

Novellen und »ift .in diefer Eigenfchaft fowohl in Bologna, als in

Teutfchland recipirtnvorden 150). Dazu kam) daß im Mittelalter die

geiftlime Gewalt weit iiber die weltliche geftellt wurde) woraus fich der

Vorzug .der von den Päbften fanctionirten Gefeßgebung “von felbft ergab)

was auch durch den Gerichtsgebraucl) anerkannt wurde. »Entfcheiden

diefe Gründe fchon im Privatremce für den Vorzug des kanonifihen

Rechtes) fo ift-dies noch viel mehr im Civilproceffe der Falhda-die.

proceffualifmen Befiimmungen des römifmen Rechtes um* in der Ge

ftaltung. welche fie durch die Praxis der geiftlicloen Gerichte. die wifien

fchaftlicire Bearbeitung der damaligen -Iuriften und die Sanctionen

der Päbfte erhalten haben) recipirt worden find und der Einfluß) den

das kanonifche. Recht im Proceffe auf die Anwendung des römifchen

Rechtes gehabt hat) ein weit größerer iftF als im Privatrechte. Dem

kanonifchen Rechte gebührt felbft dann der Vorzug, wenn es aus Irrthum

das römifche Uiecht abgeändert hatW)) weil fürdie bindendeKraft eines

M. ' [Zi :e er?)

145) Linde. Eioilpr. S. 25) 26. Schmid. Hdbch. des Civilpr. S. 1d;

Sartorius a, a. O. S. 237-239.

146) Siehe befonders v. Savigny) Shit. des heut. cbm. Rechtes Bd. l)

S. 43--45) S. 268-290.

147) Savigny a. a. O. S. 264.

148) Sa vignh a. a. Q. S. 266,

149) Die Kammergerimtsordn. v. 1553 Th. ll. Tit, xxxl, Z. i3. Th. lll

Tit. dll? fagt ausdrücklich) dalj) wo die Kammergeriehtsordnung nichts befiimme)

die gemeinen Rechte zur Anwendung gebracht werden follen, S. _Savignh

a. a. O. S, 266. r

150) Savigny a. a. O, S. 266-268. *e*

151) Lauterbach , (Kolleg. (bear. pracßytvleg, 9. nr. 18. Dan-Z)
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Uri-Wes) -deffen Beweggründe .ohne Einfluß find) :nnd ein-'zum' Gefeß

eehodenee -Irrehinn dennoch formelle-s Recht *bildetWR- Die Regel)

daß das kanonifehe-"Remt dem römifrhen-vorgehe) leider nur dann eine

Ausnahme) wenn *dem lehteren vor dem erfieren' bei der 'Reception in

der Praxis der-Vorzug 'gegeben worden ifi 153). : Reith-en diefe Quellen

nicht aus) fo muß die anzuwendende Norm durchAbleitung. aus der

Natur der SacheVdder Analogie gefunden werden. *e* Cöltifion* der aus

der Natur den Sache .fich ergebenden Norm* und der Analogie *ifi nicht

möglirhtzx-.denn:die--Abteitung aus; der Natur der Sache geht fiets *der

Analogie) .und bei-letzterer wieder die Gefeßes-analogie'derRichtsanalogie

vorzildeshalb): weil der Wille des Gifeßgebers bei dem Mangel eines

biefti-mmten Gefeßes- vom Ausleger mn fo gewiffer erkannt-worden tft)

jec-beftimmter) ficherer-*und »naher der Sayluß aus dere-vorhandenen

Geießgebdinrc? ift- ?Die Analogie ifi übrigens erft dann anwendbar)

wenn die-Gefegc-*nictits enthalten) worunter felbfi der Fall begriffen ift,

wenn in-dem-auf unfere Verhältniffe anwendbaren 'und' recipirten Theile

die fremden Rechte fchweigeniöi). Bei-vorhandenem Bedürfniß der

Analogie hat die des einheimifmen Rechtes den Vorzug *vor der des

fremden. ' Der Billigkeit* endlich läßt fich keine beftimmte Stelle an

weifenz fie- iii* da anwendbar) wo für die Anwendungdie eigenthirm

iimenxBeiii-rigungen' gegeben find 1W). > - * irre-e w ea

c 81*). *H-ilfsmittelwö). -Die allgemeinen Hilfsmittel“ zur-E

lernung der» Recht-swiffenfchaft find als bekannt hier nicht befonders-zu

erwähnen. Unter den befonderen Hilfsmitteln find zu .bemerkem 1) der

ältere römifrhe L57)) kanoniftloe W) und-teutfmelö") Civilproceß. Das

Grundf. des ordentl. Proc; S.13) NK', Schmid) Hdbch. S.13, Sartorius

a, a._Ö. S; 239.* A. M. ift Wenig-Ingenheim) Cioilrecht h. 6.

132) Linde) Cioilpr. h. 23. Schmid und Sartorius a. d. a. O,

133) Danz a. a. O. S.13) N. 9, *Beifviele des dem römifchen Recht-e

bei der Reeevtiongegebenen Vorzuges fiehe bei “Quifioriw Beiträge St. 4)

Nr. 8. Glück) Erl. der Wand, Vd. l) S, 409 flg. Namentlich gehört hierher

die im kanonifcben Rechte begründete Unfähigkeit der Frauensperfonen zur Ab

legung eines Zeugnifles. con. 17. 19. (f. 33. qu. 3. cup. 10; 71.' ae (3. 3.)

134) Schmid) Hdbch. S.13. A. M. tft Gensier) Comm. zu Martin

Lehrb. S. 4) welcher .die Analogie des_ einheimifchen Rechtes der ausdrücklichen Be

fiimmung des fremden Rechtes vor-zieht. 133) Sartorius a. a. O. S.239.

136) 'Linde) (Civilpr. S. 27529. ühlen bruch) Entw. des gemein

rechtl. Eivilpr. Z, 13 flg. Schmid) Hdbch. s, 17.

137) Siehe die Literatur' darüberbei Linde a. a. Q. s. 27) N. 2. Be

fonders auszuzeiciznen find tHeffter) Infiitutionen des röm. u. teutfch.. Cioilpr.

1823. Zimmern) Gefchichte des rbm. Privatrechtes bis auf Jnltinian Bdlll)

1829, Vethmann-Hollweg) Hdbch des Cioiloroa1834 Abth. ]) Vd. l.

Keller) der rbmCivilproc. und die Artionen 1832. Von Schriften über

einzelne Arten des rbm, Procetfes iflizu bemerken S ch mid ) das Jnterdicten

verfahren der Römer) 1838. - -*

138) Siehe die Schriften darüber bei *Linde a. a. O. Z. 27) N. 3, Vgl.

auch den ArtikelGerimtsbarkeit) geiftliche.. .-7

139) S. die Schriften darüber *bei/Linde a. a. O. s. 61) NU'. Schmid)
Hdbch. s. 17, * e
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römifche Recht ging ,in der Geftaltung) die es dnrch wifjenfeizaftlicije

Bearbeitungen und veränderte Verhliltnijfe erhalten hatteziin das kano

nifche Recht über; das Verfahren in den geifilicheti- Gerichten hatte

viele Aehnlichkeit rnit dem römifchen; dagegen waren germanifthe An

fichten und Verhältniffe auf das kanoniftile Proreßremt von Einfluß)

und lehteres beflimmte die Grenzen für die Anwendung des römifchen

*Proceffes Die weltlichen Gerichte richteten fich allrnlilig nach dem in

den geifilimen Gerichten iiblichen Verfahren.). weniger in-'Folge Ein

wirkens der pcibfiliwen Curieftals in Folge der Grunde) welehe fiber

hauptnzur Receplion der fremden Reäite beigetragen haben. An die

Stelle des älteren teutfchen Proceffes trat nicht das reine römifcheRecijt)

fondern das neue Recht) welches durch .Ooctrin und Praxis des Mittel

alters und durch die Sanctionen des kanonifchen Rechtes fich aus dern

römifchen Rechte gebildet hatte) und auch diefes wurde bei» feinem

llebergange nach Teutfthland bisweilen befrhränkttioder “gang abgez

ändertiöoxa. Auch die Gloffe ift nicht zu vernachläffigenz- weil fie bei

der Retention der fremden Rechte in großem Anfehen fiand und auch in

den Reichsgefehen befondere Bearhtung fand 761). 2) Die Kenntniß

der Verfajfung und des Verfahrens der Reichsgerieljle (Reichskarnmere

gerichts- und Reiehshofrathsproteß) ift deshalb nicht zu entbehren) weil

den Landesgerichten und aua) dem Reichshofrathe mdglichfte Befdlgling del

für das Reichskarnmergerirljt giftigen Proceßnormen zur Pflicht gemacht

war (f. oben); weil ferner die Praris des Reichshofrathes zur richtigen

Erkenntniß des in der damaligen Zeit manchen Reirhsgefehen unter

gelegten Sinnes beiträgtz wozu kommt) daß gewiffe Reajtsmittel und

Proceßarten bei den Reichsgerichten entfianden find) oder die Geflalt)

welche fie noch jetzt haben) dort erhalten haben. Endlich ift jeneKenntniß

nothwendig) um die Anwendung der blos auf die Reieljsgerimte berech

neten Vorfchriften auf die Landesgerichte zu verhuten162). 3) Nicht

minder nothwendig ift das Studium der einzelnen teutfchen Partirular

proceßreehte fur eine gründliche gefchiehtlihe Behandlung des gemeinen

teutfchen Proceffes. Schon ehe die Reirhsgefehgebung für das Iuftiz

wefen erhebliche Thätigkeit zeigte) gab es zahlreiche Proceßgefelze fiir die

einzelnen Länder und diefe waren auf die fplitere Reichs- und Landes

gefehe nicht ohne Einfluß. Auch nachdem feit dem 15, und i6. Jahr

hunderte die Reichsgefehgebung eben fo eifrig als erfolgreich für die

beffere Gefialtung des Reichskammergeriwtes und das bei diefem zu

beobachtende Verfahren ihätig war) blieb die Landesgefehgedung in ihrer

160) So nehmen die älteren Reichsgefehe nicht blos Bezug auf das in

Rom übliche Verfahren) fondern erwähnen auch bisweilen einer diesfallfigen

Abweichung der Reichsgeriehte. Z. B. KammergerWtsordn. o. 1507 Abt-ih 36.

?an den Terminen in erftor Infianz h. 1) 7) 9) 13--1.) 19. Linda a. a. O.

. 27.

161) S. die ang. Kammergerihtsordn. b. 1507.

162) Linde a. a. O. S. 28.
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Thätigfelt filr-Verhefierung des Landesjnfiizwefeers .nicht gen-ink. Die

_Landesgerirhts- ,und Pxoceßordnungen diefer ,Zeit haben mit :den Kam

mergeriMs-ordnungen vieles gemeinfam) weil lehrer-e *unter dem -Czin

flufie der Landesgeleße entfianden .und naeh .der-Reichsgefehgebung wieder

.Vorbilder fiir die Landesgerirhte waren (f. oben). Die fpäteren Landes

gefeße haben manche Eigenthümlicixkeiren) einmal weil die Normen fin:

die Rr-,irvngerichte nicht unbedingt auch auf die 'Landesgerichte auge,

lpendet-.roeoden -konntem und dann) weil-eine unbedingte Verpflichtung

der Landesgerimte) dem kammergerirhtlilipen Verfahren zu folgen) auch

durch die Rnickisgefehgebung ni>t ausgefpxoehen) vielmehr die* Zulciffi/g

,keit biet-anderer) Proeeßnormen bei den “Landeögerichten auSdrilckliG

nnerfannt war 1.63)) unter den teutfchen Landesproceßgefehen hat vor

züglich. die Proreßordnung Kurfirrfi Johann Georg l. von Sachfen von

1622 allgemeine Anerkennung hinfichtlici) ihrer Vorzüge und Trefiliclz

keit gefunden und ifl mehrfach felbfl auf die Reichsgefehgebung von

Einfluß gewefen 164), Das von den Geinndten der Reichsfiaode i.

ihrer Helmuth als bewährt Befundene wurde 'von ihnen in den Be.

rat-hungen auf dem Reilizseage geltend gemacht; daher äußerten Landes

und Reimsgeießgebung wetthlelfeitig Einfluß auf einander. Vorzüglich

zeigt fich dies bei dem I. Reichsadfeh, und dem färhfifären Proreßrerhte.

unter den Landesproceßrecirten-find für den gemeinen Proceß die der

Länder am wichtiglten) in welchen der Apprllatidnszug an die Reiche]

gericlpte ftattfandz allein die der übrigen Länder) deren Rogenten das prix-i*

wgium rie non appenlnncin hatten) haben defio mehr Eigenthümlimkeiten.

Bei der Benutzung der Landesproceßremte ift hauptfämlicl) zu berück

fichtigen) daß der gemeine Proceß die Grundlage fämmtlicherLrrndes

proceßgefeize bildet. Vorzüglich zeigt fich dies in der Gefehgebung von

Oefierreich) Bayern) Hannover) Witrtemberg) Großherzogthnm Helfen)

Kurheffen) Oldenburg) Nafiau) Braunlcbweig) Neuvorpommern) Lippe

Detmold) Lipye-Scimurndurg) Waldeck) Bremen) Frankfurt und dem

ofirheinifmen Theile des preußifmen Regierungsbezirkes Eoblenzlöö).

In den Ländern fächfifchen Rechtes) worunter hier nicht blos diejenigen

zu verliehen lind) in denen der Sachfenfpiegel gilt 165i)) find in den

Proeeßgefetzen die Eigenthünrlickzfeiten des altfämfifmen Lande-echtes

mehr ausgeprägt und durch die Gefetzgebung felb| auf folche Länder

163) Reichsdeputationsabfeltied v. 1600 S. 1d, I. Reichsavfeh. s, 137.

161) Namentlich ifl viel daraus in den I. Reichsabfchied übergegangen.

Es hat dies wohl weniger in einer Vorliebe der Verfaffer diefes Reiehsgefetzcs

für den fiiätfifchen Proceß) als in den Vorzügen des lehteren feinen Grund. Ob

der kurliirhfifche Gefandte Augufiin Strauch den I. Reiedsabfrhied verfaßt

habe) worin ebenfalls ein Grund der Benußnng des fächfifchen Procefies in

jenem Reichsgefeße gefunden wird) ift felbfi zweifelhaft. Lin de a, a. O. S.29)

N. 6 und die dort angeführten SÖi-iftfttllee,

16d) Linde a, a. Q. s. 29 und N. 7--22 dazu.

165d) Heim bach) Lebrb. d. färbt'. bürgerl. Proceffes Bd.. l) H. 2.
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ausgedehnt worden) in denen der Sachfenfpiegef keine (Ziiltigkeithatlös).

Die preußifche Gefehgebltng 167) wich von den übrigen teutfchen Proceß

gefelzen) die auf der Verhandlungsmarime beruhen) dadurchyab) daß in

ihr die Unterfumtlngsmnrime vorherrfrhte) was zu einer eigenthümlichen

Ordnung des Verfahrens fuhrtelöß). In der neueren Zeit ift man in

Preußen davon wieder zurilckgekommen und geht wieder zur Verhand

lungsmarime über 1(i9). In anderen Ländern nähert man fich der

Unterfuchitngsmcirime wieder 170). Auch die franzöfifme Ptoceßgefeh:

gebung- ifi auf Telttfcltlatid nicht ohne Einfluß gewefen771). Der fran

zöfifme Eivilproceß war in mehreren teutfchen Ländern eingefithrtki?)

und wurde zwar nach 'ilnflöfung des Rheinbundes und Stiftung des

teutfchen Bundes in denfelden wieder befeitigt) hat fich* aber in den

teutfchen bis 1814 unter unmittelbarer franzäfifcher HerrfGaft fiehenden

Gebieten auch nach deren Wiedervereinigung mit Teutfmland erhal

teni") Der franzöfifche Proceß iii durch teutfche Gefeßgebung ver

beffert worden) und in einigen Staaten hat man aus ihm und dem

teutfchen Peocefie das Befte zu verbinden gefutht174). Jedenfalls ift

die Beriickfichtigung des frnnzöfifchen Proceffes fchon deshalb ma): ohne

Intereffe) weil er in einzelnen teutfchen Gebieten gilt; auch mag man

in Teutfchland einzelne Vorzüge) welche derfelbe haben mag) anerkennen

und annehmen; möge aber die den Teutfchen eigenthümliche Nachäfferei

des Franzofenthttms nie foweit fiihren) daß 1fie unbedingt franzöfifmes

Civilverfahren adoptiren) was eine um fo 'größe-re Sünde gegen ihre

. 0'.. * . i- , '

-" I' "" *W “ 'intitle-ISL'

166) Linde a. a. O. S.29) N. 23. Zu den-dort angeführten flicbfifctien

Proceßgefehen find neuerdings mehrere inden einzelnen Ländern hinzugekommen.

Siehe Zarüber H/eimbach) Lehrbuch des fächfifchen bürgerlichen Procefies

Bd. l) . 7,

' 167) Allgem. Gerichtsordn. 'vom 6. Juli 1793.- Ueber die Ergänzungen

durch fpätere Gefeggebung und die Literatur vgl. Lind e a. a. O. s. 29) N. 28.

168) Gärtner) .Kritik des unterfueitungsvrincipes des preußifchen Civil

' procefies 1832. Mittermaier) der gem, teutlche burger!, Proceß Bd. l)

S. 36 flg.) 91 flg. Vgl. den Artikel Preußen.

169) Königl. preuß. Verordnung über ,die Nichtigkeitsbefcltwerde vom 11.

December 1833) vom 6. April 1839 und Jnfiruction dazu vom 7. April 1839.

Verordnung den Mandatsuroceß u. f. w. betreffend vom 1. Juni 1833.

170) Es gilt dies weniger-vom ordentlichen Procefie) als von dem durch

Landesgefehe geordneten unbeftimmten fummarifchen Proeefie und von dem

Verfahren in minderwichtigen und geringfügigen Realtsfachen. Belege *dafür

bietet Heimbach) Lehrb. des fächf. biirgerl. Procefies Bd. 1]) Th. l) Cap. 2.

Th. ll) Eau. 3. _

171) ueber die franzdfifclten Proceßgefeße und die Literatur vgl. Linde

a. a. O. s, 29) N. 32.

172) Namentlich zu _Zeiten des Rheinbundes in den Großherzogthürnern

Berg und Frankfurt) in denHei-zogthümern Aremberg) Naffati und Anhalt

Köthen ) 'im .Königreitbe Wefiphalen.

173) Z. B. in Rheinpreußen) Rheinheffen und Rheinbavern,

174) So in der großh, badifchen Proceßordnung v. 1831 und dem Gefeq

v. 3. Augufi 1837, Vgl. Lin de a. a. O. S.- 29)'N. 33) 34.
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Yolßzthßnrllehßeit_ fein wurde. als der gemeine, tend-eiche, Proteß imkeiner

Beziehung die Vergleichung mit dem-franzöfifmen- zu [Genen hat. ,

,f - [iii. Gegenftand des Civilproreffes, Daßder Gegen

fiand-den Cipilproceffes fireitige Iufiizfaehen find. ifi bereits oben er:

tpähnt Norden. ,Auch iii dort von dem unterfchiede zwifchen Iufiiz

fachen .FundFVerwaltungSfach-en die Rede gewefen.; ,Hier ,ift aua) zu.

txlysbqqq, des Verhältniß der Eivilproqeßiehen zu den Eriminalfaherc

*lx-xy &da2 Vtthsltnjß einzeln“ Civilproceßiacbeil eu :anderen dergleichen

Sachen. „ . . » . : , -

' al. Verhältniß der EivilfaGe-zur Cr-im-inalfachekiö).

MehrereiAnfprnehe unter denfelben Perfonen können theils firafrecht.

liriyer; theilß triminalrechtliaper Art feimnamentlicl) wenn der durch ein.

VerbrechenVefchiidigte den Gegner theils zur öffentlichen Strafe ziehen.,

theils-zumSrlmdenerfavxarrhaiten ,milk Der regelmäßige Gang; den.

die,EproteßgefetzgehittegZ irn Auge-hat- wäre Zuweifung des Verbrechens

und7 feinerflinterfuehung an dasCriminalgericht, des Cibiltmfpruhes

anWdaZ (Zibilgericin. So war es entfäyiedenauch bei den Römern-der

Faiif fglange alte der areio inciicioierm -puhiicarurn et prieatorum be

ftand 17"). - Erft naäydem das Verfahren extra oriijneiu in Criminal

faehen .üblich .und bald das alleinherrfelyende ward, kommt als etwas

neue-s vor- daß der über das. Verbrechen .cognofcirende Beamte auch auf

den aus, demfelben entfpringenden Eioilanfpruch feine unterfuchung.

erfireckth und die_ Verbindung beider, wurde RegelN ,als auch das Civil

verfahren exiret "brain-nn immer mehr der Leitung des Beamten einheim

fiel177),_ ilngeaclytet der Verbindung blieb die jurifiifme Beurtheilung

beider verbundener Streitigkeiten diefelbe; für die Criminalfirafe war

die Beobachtung der* Vorausfeßungen dea Criminalverfahrensf für den

Civilanfpruch_ die der Vorausfeßungen des Civilverfahrens nothwendig.

Deshalb! ift die Verbindung nur möglicha wenn die Vorausfehungen

dafiir vorhanden findf: daß beide Proceffe bei demfelben Beamten ange

fangen werden können, namentlich Zufiändigkeit des Beamten für beide

175)! 86km er, rie exception-e prneiuiiiciaij ejurque jo crimjoaiibus nau, 1793.

bleieter. opußc. 1'. ll. num, 4. Hefftec- Infiitutionen des röm. u. teutfch.

(Zivilpr. S. 218 flg. Deffelbenh Syfi, des röm. und teutfchen Cioilproceß

rechtes Z. 129. Mitte-rm niet) das teutfche Strafverfahren Bd. l. S. 6-9,

beißt, iieprneiniiicijz in concurän erinnere-un. criminnliß ei air-ier e-.t-eniEniibnS, 1840.

Z a chari äh im Archiv des Criminalremtesf Jahrgang 18/10- S. 395. biejer,

(ie oiriiis et crimjouiis cauene ei. prnejuäicja, 184x Linde, Civilpr. 58.

Brackenhdft, Erörterungen S. 154-156, Plan ck/ die Mehrheit der,

Remtsfireitigkeiten im Proceßremt S, 99-*1047 374-384- 316-528. Zim

merma nn7 in der Zeitfehrift für Cioilreazt und Proceß N. ih Bd. x1/ S, 3d

-83.

176) Eine Ausnahme macht die bei dem crime-i repetumiarum vorkommende

1in5 oeetjroeejo, welche aber in der beionderen Natur diefes Verbrechens-und der

darüber ergangenen Volksfchlüffe ihren Grund hat. lilanre , fragmeota begi- ,

Zereiiiae cap. 18. 19, Planck a. q. Ö. S. 99.

177) l., 1. (Y. (l. 40.) l4. 2, 4, gl). (10. 1.) l1- 3, (I. (lll. 8.)
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Samuel") und gleichzeitige-s Anbringen beider) d. h. Anhängigninärn

der einen* Unterfuchung vor Beendigung der anderen. Die wirkliche

Geftaltung der Vereinigung hing ungeachtet des- Dafeins aller Vor

ausfehungen-immer noch von dem Ermeffen des Beamten ab“, er konnte

fie auch abfch-lagen179). Die Wirkung der Vereinigung befimrd in' der*

Erfpaeniß vonZeit und Mit-he. Namentlich wurde dem Richter durch

die Vereinigung e-ine- doppelte Unter-fuchung deffelden Factu-ms' eridnrtz

insbefondre bedurfte es wenigfiens nur der eriminellen Fefkitellung der*

Frage) ob das Verbrechen begangen fei) weil der Gegner) wenn erat-ch

juriflifcl) nicht daz-u- verbunden war) boch- diefe Frage auch fiir die-Civil

fache als) fe-ft-gettellc anzunehmen pflegte, So war meiftens-'die Mög

lichkeit gewährt) in derfelben Endentfcloeidungi-über beide' Proceffe zu*

entfcheidenl80). - Die früheren italienifmen Iu-rifi-en erklärten fin)

der Theorie nach gegen Verbindung des-Anklage- undEivilproceflesz

in der Praxis kamen aber doch Beifpiele davonc vor Uil). Aline-eilig*

wurde .auch in- der Theorie eine jtnphrrnlln (zifit-jj juliiciu gefiattet) tvocnach

der Eriminalrimter zur E-ntfcheidung- des Eidilpunktes *als Jincidentfachy*

befugt feinrfollte. Selbft im Un-terfuchnngsprocefle war eine folche

Imploraci-on gefiattet. In Teutfmland fanden» auf diefe Fragen die

Grundfäße von der oontineatia car-ene Anwendung und es wurde fogar

eine- Nothwendigkeit der Vereinigung der Theorie nach-behauptet! Da

durch entfiand allmälig der fog. Adhä-fionsproeeß. Voir diefem ift hier

weiter- nicht die Rede) da er bereits in einem befonderen Artikel und*

anderweit erörtert worden W182). Nur das-'gegenfeitige Verhältniß

der Eioilfame und der Erjm-inalfame bedarf noch einer näheren Er

wägung. Das Verhältniß beider Streitigkeiten kann ein zweifaches

fein. 1) Die eine bedi-ngt die andere) d. h. in dereinen kommt ein

Remtsverhältniß ausfchließlich zur Unterfuchung) welches eine Voraus

fehung- der EntfGe-idung in der zweiten bildet. Dann muß-die Strei

tigkeit regelmäßig vorangehen) welche die andere bedingt; Es find

folgende Fälle moglich: a) die Eivilfache bedingt die Ceriminalfacizela-J:

Durch das ganze ONittelalter hindurch wurde die Anwendung jener

Regel für diefen Fall nicht bezweifelt und dies durch detrGrundfaä

178; Nur in folehen Fällen) wo froh-des Todes-des- Angeklagten nom-auf

Confiecation- desVernrdgens- angetragen- werden *kon-nte) hatte nicht der-Criminal.“ '

richter) fondern i8, cuiue (lenovo-trinken re cognilio cott, d.lh.* der proctn-utot Cae

our-io, zu unterfuchenz Davon ift l2. 6; l), (48.- 1;) zn verflrhkn; iMan ct*a.

a, O. S, 101 flg.

179). t.. 32.; o. (tx. 9.)

18m4.. e.. n. (in. 8.) P-lan-ck-a. a.- O; Sinne Fig.

181) Planck a. a. O. S. 374 flg

18d) Vgndarüber- den Artikel Aid hiifionsnrore-ß; Planck a; a. Q.

S. Mur-flg. H ei mb ach) in dert-juriit.- Lit-hende. herausgegeben von-O r tloff*

W1 Se*

183) Z. B. der Streit über(dasElgenrhtnn-deegefiohlrnetrSaßte bedingt*

die unterfucinmg wegen des Diebfiahled. - *
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quT-Wqjttftxx.. bete-het? Garnieren.. renfirjminat- und (Zwetna-n. gehe di.

'etfiett- alte die »wichtigere (meine) utrt- wenn; mehr die lehtere poäjudizielt

für-die. etfiere .fei W). Das in der, (ZivilR-otto ergangene uatheilmußt

yet-möge. der Rechtskraft auch in .dar Criminaliaate. gel-ten.. Die ,aby

ueieitende. Anficvt Einiger18e).. ivttat. init-unten fogac. Priifung .den

Exilim-heilen; nackt den Regeln des Etimin-alnrocefieä- verlangen und(

nerv-in .eine Giltjgktit defleibenzfith die. .Caintinalfatho nur dann ano

nehmen.- nte-.uu es; auf Bewniia .zeit-irrt fei. welch-rauch nern-anmac

pcocefie zuiäifigx-tfeinnt. W. eine *mifibxaucitliche Auadahnnng. des (og.

Inquifitionsurinaihes oder( Feri-reiner? der. materialien Wahrheit. Die

(Kuala-umgebung kauLuft fich ttielfnW- an nriuatraehaliaza Vechälmitffei

qnnohae. daß, decenWeii-eu, dadurch uerändeet wird.. Maßen Straf

atfebnebrtngn. mithin. die. .Entfiedunga Veränderung una .Aufhebung

private-Mieter. Veehältnifie im, gewöhnlichen civitrachtlihen Wege

ante/kennen), fo .gilt dafielda »nathzveudig auch von der pracefiualiichen

Befinden-g. Das. von dem Civilricitteu inneahalhder Grenzen. feiner.

ZqfiWdjgktit als Recht Erbe-ante .muß als folthies-für "reden, (intimen

Cxj-MWLWÜUF unit-'öfftoitijtdem Auflagen. gelte-n weit' der Civilriiclttm

hier. ein riicitkftflciW-,Getvnlt des Staat-ea reptätientircuard: diafeenichnnae.

Wfxdtx .einen-,Snitetnacit geile-küchen.FoxmenFefigefeßteraufidet anderem

SBÜKLBUÜLßML i»mn,i86).. Qt jene Regale aufi alle bedingt-nde. Civil*:

fat-JW- aber atm auf; gntuiffe, dureh! das: Grieß a-usgezeicimetei anzuwenden

"hie, M! ebenfalls; beffqittent187-h. Die, Anwendung.. auf alle iii-mit Gouna

nicht! zu. bezweifeln. Das! Auffftbotn- vlos- einzelner Veifpiele, im.

Winden Reutte. hat feinen Grund. in. der caiuntifadew Behandlung

diefes Gegenfiandee» in. deatielbea, dieB-.iorgnißa daß eine hemmende:

Etui-flache. za.- ofc. zuceSifiirung der' Crimina-lfarite. fiihrenund die Ges.

qitjtliabaxheiq. de) .Ccitnimnticitters- zur ungebithr. dadurch. vefchrcink-t(

werden. wurde, fü. unaegritnaet. weil. eine Sitte-rung um: dann. filmt-i

finden fell-x mean eine» i elbfdfi-ana-ixg ,exStcejcigkeit- üvenetn pcjWJ:

reehtlitkte-S Verhältniß im Gnngeifa oder beginne, welches-eine Because.

ievuna des Straß/echtes bildete. Es! wird, mithinrde-tnC-imjnalrieiner;

nieht-dat Recht» adg-e-ipxecltent Sirup-inter ioeiaanter. zu unterfuxhen„

ieihft.. wenn. fit. GegenKä-itde. eines. eigenen. Civilpr-oceifles.- fein. könnten,

aber tnjätt: find, ..W-tut fich die. Parteien auf Abläugnung. des bedingen

dgn-Pni-patgerhältnifies beicjtränßen, nicht vor dem. (Diviloiaztetr. tlageni

und- beim CrjzminaltziGter» Sifiirung beantragen-7- fo. i| das Criminal-.

aexitdt logge. den fireitigen Eipilpuukt zu unterfucheu verpflichtet..

Daraus folgt) theils daß diefe Unterfumung in der Form des Criminal

verfahrens) mithin unbedingt nach den. darin geltendenBeweiseegeln

"ÄP

184) S. die Naehweifungen bei Planeta. a5 Q. S. 317) N; A »

185) S. die Literatur bei Mitter mai-er, Strafverft 6e 9, N. I.

186) Planck; a. a. O, S. 617 fig,

187) Mittermeier a, a. O, S, 8. bejagaioe, ein se 23.
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gefcljiehtxitheils. daß die hieraus hervorgehende Entfeheidung des Civil

punktes die Parteien nicht rechtskräftig bindet. -Daher darf die» unter

liegende Parteieiden Eivilremtsfireit dariiber fpäter -ungeachtet jener

Entfcheidung beginnenz fie wird dies aberwohl regelmäßig -unterlaffen.

weil fie bereits im Eriminalproceffe alles mögliche aufgeboten haben'

wird. um den Sieg zu erlangen; ebenfo wird auch der fiegende Theil

den Eiviirimter nochmals anzugeben nicht nöthig haben. weil der andere

Theil vergebliche Kofien und Mühe fcheutwifKurz jene Inridentunter

fuchung wird wohl in den meiflen Fällen den Eivilfireit Über denfelben

Punkt erledigen. Eine Ausnahme hinfichtlia) diefer Incidentcivilpunkte

machen gewiffe civilrechtliche Verhältniffe. welche die-Gefehgebung der

Willkür der Parteien gewiffermaßen entzieht .und einer befonderen

Staatsauffimt unterwirfc. häufig einem eigenen Gerichtshofe iiberweifi.

bisweilen in einem befonderen' Verfahren bei dariiber entfiehenden

Streitigkeiten behandelt wiffen will. z. B. Ehefachen. Wenn folche

civilremtlime Verhältniffe in einer Eriminalunterfncijung bedingend in

Frage kommen. fo fteht es nicht in der Willkür der Parteien. ob fie

dariiber ani gehörigen Orte und inder-geeigneten Form befonders pro

ceffiren. oder den Criminalrichter inciiieznier nnterfuchen laffen wollenz

vielmehr hat der Eriminalrimter im Intereffe der Rechtspflege. welche

hier Riickfimten des Staatswohles gefährdet findet. von Aintswegen fein

Verfahren zu fiftiren und die Parteien zur Einleitung eines befonderen

Proceffes vor der geeigneten Gerichts-behörde zu verweifen. Allein auch

außer diefem Falle muß die Criminaiunterfucljung immer fiftirt werden.

wenn über das Civilcechtsverhältniß vor dem Eivilrichter wirklich pro

ceffirt wird 188). b) Die Criminalfame bedingt die Eiviliache. ein Fall.

welcher feltener. aber doch denkbar ifi189). Auch hier) muß die Crimi

nalfache vorausgehen. 2) Die Eriminalfame und die 'Eivilfame haben

nur die Unterfuchung einer thatfächlichen -Frage gemein. Hier tritt ent

weder gar keine Sifiirung einz oder-es gilt höchftens die Regel. daß der

wichtigere Rechtsfireit vorangeht. Die Fälle. welche hierher gehören.

find: n) wenn aus derfelben Handlung ein Strafrecht des Staates und

ein Eivilanfprucl) auf Entfchädigung hervorgehtliili); b) wenn die den

Gegenfiand der Eriminalunterfumung bildende Handlung ebenfalls als

factifclje Vorausfehung einer Jncidentfrage im Eivilftreite zu unter

fuchen ifiji-il). Ganz auszufmeiden find hierbei die Fälle. wo die Eri

minalfache noch gar nicht begonnen ift. noch in Ausficljt fteht. fondern

es fich lediglich darum handelt. daß in der Eivilfawe die angeblich ver

188) Plan ck a. a. O. S. 518-521.

189) Z. B. jede Criminalunterfuehung. deren Ergebniß die Ehre des

Staatsbürgers afficirt. fchiebt den Streit über Ausübung politifcbrr Rechte anf.

190) 3, B. aus der diebifchen Wegnahme einer Sache die Beflrafung des

Diebfiahles und die ini-rien ooniiictjo,

19i) Z. B. wenn eine Urkunde im Civilproceffe producirt. von dem Gegner

aber als vectälicht angefochten wird.
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brecherifwe Handlung in ihren Eivilfolgen unterfucijt werde. Hier iii

keine Reihenfolge zweier Streitigkeitenx fondern nur Ein Eivilproceß

in Frage; “der Eidilrimterj wenn er auch keine Eriminalgerimtsbarkeit

hatt ift doch in einem folchen Falle zur Unterfucljung der angebliä) ver

brecljerifchen :Handlung befugt/ weil er alle *Theile derfelben Sache

unterfuchen kann und* muß. Steht nun aber auch wirklich die Criminal

,unterfurljunglzugleictj in Fragej fo handelt es fich doeh in derfelben nicht

um ein auch der Eivilfarije gemeinfames Rechtsoerheiltnißa fondern blos

um eine factifclje FragelWj und deshalb kann hier davon- daß diejenige

Streitigkeit vor-ausgehen miiffe- deren Ausgang die Entfrheidung einer

anderen Streitigkeit bedingtj nicht die Rede fein. Die Beantwortung

der Frage- welche Riickfiwten der Reihenfolge fiir Eivilfaeije und Etikett?

nalfachej welche nur die Unterfuclyung einer thatfäwlimen Frage gemeinfäm

habenj entfcheidenj wird bisweilen durch den fog'. Adhäfionsproceß ver

mieden. Wenn aber die Verbindung beider Sachen in Einem Proceffe

unthunlirl) i| oder nicht erfolgtj fo entfcheidet die Regelj daß der wich

tigere Rechtsftreit vorausgehtj und diefer zufolge läßt man die Eriminal- 4

fachß als die wirhtigere- vorausgehen- was indeffen nur dann ftatthaft

iftj wenn fich mit Grund erwarten (äßtj daß die Parteien dem Ergebniß

des Eriminalproceffes fich freiwillig anfäjlie-ßen werden und fo die be

zweckte Verminderung und Abkürzung der Proceffe zu erreichen möglich

fei. Eine hierbei nicht entfcheidende Nebenriickfiwtj welche zu dem

Vorgehen der ,Eriminalfacije vor der Eivilfacjje mit veranlaßtj ift die

daß eine Abweichung des Eriminalurtheiles und des Eioilerkenntniffes

über denfelben thatfäcijlicljen Punkt vermieden werdet weileine folche fiets

einen unangenehmen Eindruck bei dem Volke machen würde. Ift

dagegen* ein freiwilliger Anfchluß der Parteien nn das Ergebniß der

Eriminalunterfuchung mit Grund nicht zu-hoffenj fo ift von jedem

Eingreifen in die Reihenfolge abzufehen und der beliebigen Verhandlung

beider Streitigkeiten freier Spielraum zu laffen. Nur das Ermeffen

des Richters giebt unter Zuziehung der Parteien nach den Umftänden

des einzelnen Falles die Entfcheidung. Die Hoffnung aberj daß die

Parteien freiwillig dem Ergebniffe der Eriminalunterfumung fich an

fchließen werdenj beruht auf der Erwägung- daß die Erirninnlunter

fuchung im Jntereffe des Staates gefiihrt werde„ unter Formen und

Bedingungen des Verfahrens- welche ein der Wahrheit möglichft nahe

kommendes Ergebniß erwarten laffenf daß daher die Parteien des Civil

proceffes auch an das Gelingen einer von ihnen zu unter-nehmenden

neuen Beweisfirhrung nicht glauben werdenj weil die ihnen zu Gebote

 

192) So wird in dem in der vorigen Note angeführten Veifpiele in der

Criminalunterfuehung liberFijiiehnng nur dariiber entfchieden, ob das Strafrecht

des Staates gegen diefen Verbrecher begründetf nicht aberj ob die Urkunde wirk

lich verfälfcht fei. Das letztere ift hier ganz foj wie in dem Civilproceffel blos

Gegenftand der richterlichen Unterfurhungz je nach deren Ergebniß uber das

Strafrecbtsoerhältniß entfohieden werden foll.

*lll. ' ' 40
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fiehenden Mittel regelmäßig weit geringer und unbedeutender find ) als

die durch das Criminalverfahren dargebotenen 193).

ll. Verhältniß einzelner Eivilproceßfachen zu an

deren dergleichen Sachen: 1) Zu nicht connereniiu).

Die Reihenfolge mehrerer bei demfelben Gerichte angebrachten Streitig

keiten) denen nichts) als diefes Gericht) gemeinfam ift) läßt fich nur

dura) die Rürkfiwt befiimmen) daß einer jeden zeitig die gehörige Auf

*merkfnmkeit gewidmet werde. Wenn diefes gleichzeitig möglich ift) fd

bedarf es einer Reihenfolge nicht. Bei *den Römern) wo fich Einer)

der Magiftrat) mit allen zu befafien hatte) war eine Befiimmung dariiber

nothwendig. Auch findet fich im' römifchen Rechte dariiber eine fehr

allgemeine) für mündliche Verhandlungen zunächft berechnete Vor

fchrift195). Genauere Vorfchriften haben fich in Teutfwland vorzugs

weife bei den Reichsgerimten ausgebildet) weil der langfamere fchriftliwe

Proceßgang mit feinen Weitläufigkeiten und die Maffe der an die

Reiehsgerichte gebrachten Gegenfiände nach und nach eine fol>)e Ge

fchäfesüberhäufung bewirtten) daß dem richterlichen Ermefien durch die

Gefehgebung nachgeholfen wurde 196). Es wurde daher eine Anzahl

fog, privilegirter oder befreiter Sachen hervorgehoben) deren Erledigung

193) Planck a, a. O. S. 521-523) welcher auch diefe Anfimt als die

gerneinrechtiiche naehzuweifen iuedt. Naeh dem bisherigen gemeinreartlicjien

unterfuchnngsproceife in Criminalfacinn hat diefe Anficht auch nichts gegen fich)

vielmehr das für fich) daß die Prüfung des Criminalrichters mit der möglichfien

Sorgfalt unter Beobachtung ängfilicl) geordnetor proceifualifcher Formen ge

ichicht und demnaa) im Inquifitionsprocefie ein der Wahrheit mdglichfl nahe

kommendes Refultat zu erwarten ifi) welchem Refultate die Parteien na, an

fchließen werden) wenn auch eine Verbindliaekeit dazu durch Rechtskraft nicht

vorhanden ifi, Anders verhält es fich freilich nach dem in mehreren teutfcheu

Staaten neuerdings eingeführten Anklageoeriahren; das Refultat deffelben für

die Cioiliaclee anzuerkennen) werden fich die Parteien um fo weniger entfchließen

können) als nach vielen Particularfirafproceßordnungen fowohl die Gefehworenen

in Schwurgeriaitsfiillen ) als die Gerichte in Fällen) ivrlche nicht vor die

Sehwurgeriaite gehören) lediglich nach ihrer ueberzeugnng) nicht nach benimm

ten Beweisregeln) urtheilen. Die Momente aber) ioelche diefe ueberzeugung

begründen) find für die (xioilfarhe nicht ausreichend) da für den Beweis irn

Civilproceife ganz andere Regeln maßgebend find) als fiir den Beweis in diefem

neueren Anklageprocefie) in diefem auch eine Verfiiumniß an den Beweismittel!!

denkbar ift) welche im friiheren unterfucleungsprocefie nicht vorkommen konnte.

A. M. ifi Zimmermann a. a. Q. S. 66 flg.) welcher unbedingt annimmt)

daß fowohl der (Civilriwter als die Parteien in einer Eioilfacize an das eine

Strafe ausfprechende Criminalurtheil ohne unterfchied zwifayen unterfuehungs

oder Anklageproteß unbedingt gebunden feien und die demfelben zu Grunde

liegenden -Thatiachen als fefiitehend annehmen müfien. '

194) l-[offmann , rie canziz prirjlegjnlja, 1777. Glück) Erl. der Pand,

Bd. fi) S. i112 flg. b. G önner) Hdbch. des gem. teutfch. Proc. Bd. l) Nr.

23) S, 4, Heffter) Cioilproceßrrcizt Ö. 102 flg. Schmid) Hdbci). d. Civilpr.

* s, 21. Planck a, a. O. S. 164) 437 flg.

193) r. 9. h, 4. 1). (1, 16.)

196) Für das Reichskammergericht ift zu vergleichen: .lrammergericirtsordm

o. 1555 Th. l) Tit. x) s. 2 a. E. u. s, 8. Reichoabfhied v, 1866 s, 117 flg.
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vor den iibrigen anbefohlen wurde. Dahin gehörten 1) Spoliene

facl)en1"7); Atmenfamen 198). Doch war der Begriff der privilegirten

Sachen damit nicht erfchöpftl99). Dann follte diejenige Sache) dei

welcher Gefahr auf dem Verzuge fei) den Vorzug haben) endlich die

älteren vor der neueren befördert werden. Da das Reichskamtnergericilt

trohdem nicht alle Sachen bewältigen konnte) fo kam das Sollititiren

auf und es erfolgte die Anordnung) daß nur die am fleißigfien follitftirte

Sache vorzunehmen feiM). Bei den Landesgerianen hat man diefen

Gefchäftsgang nicht befolgt. Oft enthalten Landesgefelze Beftimmungen

iiber die vorzugsweife Beförderung einer Sache vor der anderen 201).

Wo dariiber nichts befiintmt ift) entfcheidet im allgemeinen das richter

liche Ermefiemavelches nach folgenden Regeln fich zu richten hat: a") die

eilige Sache ifi vor der nicht eiligen) |1) die ältere vor der neueren zu

verhandeln. Hat daffelbe Gericht zugleich Criminal: und Ciollgerlchts

barkeit) fo wird 3) die Eriminalfaale) weil fie das öffentliche Wohl de'

trifft) _der Civilfactle vorgezogen 202). *a *.7 i'

2) Zu conneren SachenKW). Es laffen fich hier die Fälle

unterfmeiden") wenn den mehreren Streitigkeiten das Object der Rechts

verfolgung gemeinfam ill) und wenn ihnen ein Theil der rechtlichen

Concept der Kammergericdtsordnung Th. l) Tit, kill) s). 3-3. Vifif. Abichied

von 1713 s. 60) 70; fiir den Reichshofrath Reichshofrathsordnung von 1034

Til. tr) s. 7-11. -

197) Aus cap. 4, ll. (2. 10.) läßt fich jedoch ein allgemeiner Vorzug der

Spollenfachen nialt ableiten; derfelbe beruht vielmehr auf der ufualauslegung

der Praxis) welche in der Kammergerichtsordn._v. 1335 a. a. O. Befiätigung fand.

198) Vifitationsabfch, v. 1713 F. 60.

199) Selbfi die Kammergerimtsordn. a. a. O. fpricht von Sachen) die

außer dem Spolium) „vor den anderen vermbge der Recht prioilegirt und de

günfiigt“, Dagegen reden andere Gefelze) welche die Praxis ebenfalls hierher

gezogen hat) eigentlich gar nicht von einer Vefbrderungscollifion) fondern ent:

halten nur Anwendungen des in l.. 21. l). (44.1) l.. 54. l). (3. 1,) aufge

fiellten Grundfahes: [ier minorem onußenn mann-i oognilioni pkaoiutliaiutn [ier-i n0n

oportel, auf Fälle) wo ein Einfluß der rec iunieoto über die retten minor fchon

nach jurifiifalen Gründen nothwendig ) oder wenigfiens nach logifchen Gründen

möglich war. Dahin gehören 1) l., 1. 2. (Z. (ln. 8.) rn. 60a. ae (na, cognil.

(711,19.) 2) l.. 35. 0449,14.) 3) l.4.c,(1l|.8.) a) l..104,o.(_5o,17.)

Mich lenbrnch) Entw. des Cioilpr. F, 32. Schmid) Hdbth. Z. 21.

200) I. Reichsabfch. S. 132.

201) So beftimmen die Ernefi. Altenb. und Go th. Proreßordn. 17.18)

Cap, 2) C8) daß die ältcfien Sachen) ferner diejenigen) welche Kirchen) Schulen)

Wittwen) Waifen) überhaupt mitleidswiirdige Perfonen (pereonoe nljscerahjies)

betrefien) vor den anderen zu fördern feien. S. Heimbach) Lehrb. des fächf.

bürgerl. Proc. Bd. l) S. 18.

202) Planck a. a. O. S. 438.

203) Gönner) Hdbch. Bd. ]) Nr. 25. Danz) ordentl, Proc. Z, 30 flg.

Gensler) Hdbch. nach Martin S. 73 flg. Glück) Erl. d. Pand. Vd. ill)

S, 309 fl). Lotz) cioil. Adhdl. 7) S, 143 flg. Heffter) Cioilproceßrewt

s. 102) 103. Mühlenbrucit) Entto. des Eivilpr. s. 30-33. Linde)

Civilpr. S. 34-37. Vrackenhöft) Erbrt. S. 130 flg. Deffelben) die

Identität und materielle Connexität der Rechtsverhältnifie) 1839. Planck)

 

40 *
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e*

Begründung gemeinfam ift. a) Gemeinfamkeit des Objectes

der_ Rechtsverfolgung bei mehreren Streitigkeiten.

Das mehreren Streitigkeiten gemeinfchaftliclje _Object der Rechtsver

folgung macht eine Befiimmung der Reihenfolge in Anfehung der

Hilfsvollftreckung wichtig) fei der Gegenftand eine einzelne beftimmte

Sache) oder ein Inbegriff von Rechten) oder das ganze Vermögen einer

Perfon. Das Concursverfahren) welches das ganze-Vermögen einer

Pecfon betrifft) wird hier ausgefchieden) da es fchon befonders behandelt

worden ift 294). Nur die Fälle) wo eine einzelne Sache) species oder

uoieersitas, das verfolgte Object-mehrerer Procefie ift) find hier zu er

wähnen. *Sind diefe unter denfelben Perfonen anhängig) fo ift eine

proceffualifme Befiitnmung der Reihenfolge unnöthig. Werden aber

folche unter verfchiedenen Perfonen geführt) fo ift das Verhältniß diefer

mehreren Procefje erft in der Erecutionsinfianz von Intereffe) weil er|

hier eine feindliche Beziehung beider entfteht) infofern derfelbe Gegen

fiand nur Einmal geleiftet werden kann. Am natürlichflen wird beiden

Procezifgnik-ihr Lauf bis zur Execution gelaffenz auä) hat die fpäter

auftretendePartei nach ausdrücklicher Befiimmung kein Recht) Sifii

rung d?? “früheren Proceffes zu verlangen 205). Wenn aber eine

Streitigkeit wirklich bis dahin gediehen ift) daß der Gegenfiand des

Rechtsfireites von dem Beklagten an den Sieger verabfolgt werden foll.

fei' es in Folge des richterlichen llrtheiles) oder weil fich derzBefiher' _,

von dem einen Rechte des Klägers überzeugt hat) fo hat das römifche

Recht durchgehends den Grundfah) daß an und für fich die Herausgabe

durch das noch unentfchiedene Recht des Anderen nicht aufgehaltgrt

werden könne) daß daher derjenige) deffen Recht zuerfi zur Anerkennung:

von Seiten des Befihers gelangt) den Vorzug genießt) ohne daß auf die

Behauptung eines fiärkeren Rechtes Rückfimt genommen würde.- In

deffen ift für diefen Fall durch Eautionen geforgt) wel>)e bewirken) daß

in dem Fortgange des zweiten Procefjes auch über die Frage des befferen

Rechtes zwifchen den beiden Klägern entfchieden wird 204i). Werden

beide zproceffe vor demfelben Richter gemeinfchaftlich verhandelt) welche

Verbindung nur auf die Erreichung factifcljer Vortheile berechnet ift)

fo beftehen diefe Grundfälze unverändert) und es konnte daher der Kläger)

Mehrheit der--Rechtsfireitigkeiten im Proceßrecljte s. 24-34) 35-63. Hier *

wird die Darfiellung des legtgedachten Schriftfiellers vorzugswrife zum Grunde

gelegt.

201) Vgl. den Art. Co n cu r s.

205) l..63.1).(42.1,)

206) Die Stellen) welche diefen Grundfah anerkennen) find für den Fall)

wenn der Beklagte das Recht beider Kläger beftreitrt) l.. 14 pr. i). (9. 4.) l., 10.

0415.1.) l.. 58. o. (6.1.) r. s7. o. (5. 3.) * 1157.0. (6. 1.); für den

Fall) ivenn der von Zweien in Anfvruch Genommene freiwillig entweder das

Recht des Einen) oder doch das Recht Eines von Beiden anerkennt) ohne vorher

durch richterliohrs Urtheil dazu genbthigt zu fein) i.. 1. Z. 37. l). (16. 3.) l.. 8.

s. 1. i). (31.) Im letzteren Falle übernimmt der Empfänger die Defenfion des

von Beiden Verklagten. S. Plan ck a, a. O. S. 164-171.

l
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welcher eher durchdringtj Auslieferung des fireitigen Objectes gegen

Caution verlangen207). l)) Gemeinfamkeät eines Theiles

der rechtlichen Begründung bei mehreren Streitig

keiten. Diefe Gemeinfamkeit kann vorkommen) bald "o/daß dafjelbe

Rechtsverhältniß in zwei Proceffen Gegenfiand der Unterfuchung wird,

fei es ausfmließlicl) oder als Vorausfelzung eines zweitem bald foj daß

eine fonftige thatfämlime Frage in beiden der richterlichen Beurtheilung

unterfiellt wird. Eigentliä) müßte es jedem Kläger freiftehen. feine

.Klage anzubringen. wenn er will. fo daß er nicht gezwungen werden

kannj weder bis zur Beendigung des Rechtsfireites eines Anderen, noch

bis dahin zu warten. bis 'er felbft eine andere Klage gegen denfelben

oder einen anderen Gegner beendigt hat. Allein im Interefie einer

guten Rechtspflege leidet die Willkür des Klägers manche Befchränkungen.

Bei den Römern entfchied hier das Ermeffen des Magifircites unter

forgfältiger Würdigung der umfiände des einzelnen Falles. doch ver

fuchten fchon die römifmen Inriftenj jenem Ermeffen durchaus dem

häufigen Vorkommen befiimmter Verhältniffe gejchöpftc* Regeln zu

Hilfe zu kommen. Im römifchen Re>)te find hier drei Abfchnitte

zu unterfcheiden. die Zeit des Formularyrocefjee?x das Criminalverfahrenj

das fpätere Verfahren. l. Zeit des Formularproceffes. Der

Grundfaß, daß jeder klagen könne. wenn 'er wolle- wurde von dem

Magifirat mitunter bei Seite gefeßt und der Rechtsfireit bis zur Er

ledigung eines anderen aufgefchoben. Folgende Regel war hier ent

fcheidend: per minor-am 03118711!) major-i oogniliani praeinciicinm [ier-i non

opartecWß). yreeincljeinm heißt nach den-älteren Sprachgebrauche

des Cicero und Quintilian eine Entfcheidung. welcher man fich

anfchließen kann- nicht mußz peaeiucliaore heißt- eine folche Entfcheidung

ertheilen209)z keinesweges bedeutet praeiuciicinm das zum Grunde

liegende Rechtsverhältnißz es wird genommen als eine frühere Ent

fcheidung. zu deren Befolgung keine Verbindlichkeit vorliegt-f die' aber

in einem ähnlichen Falle zu befolgen rathfam ift. An diefen älteren

Begriff des Wortes proeiuciicjnm knüpfen fich zwei Rechtsinfiitute an.

Das ältere Won von Cicero mehrfach erwähnte ift die Rechts-regel

für die Reihenfolge mehrerer Streitigkeiten: per minarem gang-rm

moinrj aognjlioni praeiuclicium fjeri non oporcel, welche bedeutet, daß

der Magifirat die Entfcheidung einer Frage in einem unwichcigen

Rechtsfireim welche fpäter in einem wichtigeren ebenfalls unterfucht

werden muß- zu verhüten fuchen müfje- weil man fich fonft der Ent

fcheidung des unwichtigeren im wichtigeren anzufmließen geneigt fein

möchte; es foll vielmehr die Entfcheidung des wichtigeren Rechtsfireites

womöglich als pketejucijcjum im unwichtigeren benußt werden können.

207) Plan> a, a. O. S, 174 flg.

208) i.. 34, l). (z. 1,)

209) üäcoo. in (Lie. cIir-innt, cap, 4. (Injoiil. [not, oral. l.(5.pr.c.1.2. .

S. Plan > a. a. O. S, 179--186.
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Das zweite Recbtsinfiitut i| das praejuciicium als Klage. welches fchon

bei Cajus als vorhanden und ausgebildet vorkommt. Es ifi aus de.

Iurisdiction des Prätors eniftanden. Weil es nämlich in manchen

Fällen wünfchenswertb icbien. irn voraus Gewißheit über einen be

fiimmten Punkt zu erlangen 2|(i) und es eine bekannte Erfahrung des

Pratoc war., daß die iuciieee fehr geneigt waren, früheren Unterfucbungen

derfelben Sache fich anzufchließen, d. h. daß die früheren Entfcheidungen.

in welchen etwa daffelbe Rechtsverhältniß oder diefelbe thatfächliche

Frage mit zum Grunde lag, als praeiuciioium fiir ihre jetzige benuhten,

mithin der_ Gedanke nahe lag. das, was gewöhnlich gefchah. geradezu zu

veranlaffen und den durch die Sitte gezeigten Weg einzufchlagen. fo

veranlaßte der Prätor über dergleichen Punkte befondere unterfuwungen

durch iuciioee. deren Thätigkeit fich darauf befchränitei-U), das Ergebniß

diefer unterfuchung auszufpremen. damit nöthigenfalls fpäter diefer

Ausfptuci) von ihnen felbfi oder von anderen iuelicee als praeiuelieium

benuht werden könnte. Durch diefes allein auf Erlangung eines proo

iueijuillm gerichtete Verfahren wurde zugleich der Vortheil einer gründ

licheren Unterfuchung, als folche nur nebenbei bei Gelegenheit eines

anderen Remtsfireites ausgefallen wäre. erreicht. Wenn nun auch für

die iuriioee der fpäteren Rechtsftreite keine Verbindlichkeit vor-lag, diefen

Ausfpruch bei den ihrigen-zu befolgen. fo war dos). wenn fie es Won

zu thun pflegten. wenn diefelbe Frage bei Gelegenheit einer anderen

entfchieden warF noch vielmehr zu erwartenF daß fie den Ausfpruch dann

befolgen wiirden. wenn jene Frage allein Gegenfiand der frfiheren unter.

fuchung gewefen war. Bis hierher blieb praejusjciurn in feinem ur

fprimglichen Sinne bei der Entwickelung diefer eigenthirmlicieen iueijcia

unverändert. Es erhielt aber hier in doppelter Beziehung eine Ab

änderung; erfilich darin. daß man diefes Verfahren der Anordnung

eines eigenen juciicinm zur Ertheilung einer bei fpäteren iuäicjjs zu be

nußenden Entfcheidung felbft wieder prnejutjjcium oder praeiucljejaliä

actio nannte 217) und es unter die Arten der gerichtlichen Verfolgung

210) Dazu konnten uerichiedene Gründe vorliegen. entweder weil diefer

Punkt ein Rechtsverhältniß betraf. welches einer großen Zahl anderer zur

Grundlage dienen mußte (an nijqujs liber, nn "bei-fuß an; i.. 6. o. (40. 14.) _

'ol .ie pol-lu agoozceocio; l..1. s. uli. i.. 2. l.. 3 pr. Z. [-3. l). (25. 3.)

z, 13. lost. (lil. 6,) 6a). inet. [des. 44.) oder weil er eine in mehreren Streitig

leiten gleichmäßig zu unterfuchende thatfämliche Frage enthieltl..30. l). (42.21.).

oder weil die geniigende Heriiellung der Bcweife nach Ablauf einer gewiffen Zeit

zu beforgen warh oder weil es für die Vrrrnögensnmfiände des einzelnen Privat

manues wichtig fein konnte, fchon jeßt zu erfahren. wie ein künftiger Rechts

fireic hinfisrtlicl) diefes Punktes ausfallen werde. (6 a). inet. lips. 123. lil,

S. 44. paul. Seni. recepi. l.. ö. '|'jt. 9. Ö 1.) Plant! a. a. Ö. S. 187 flg.,

N. 13-17.

211) Daher enthielt die formula für die juarceo blos eine jntonije), keine

eouäernnatio. (In). [net. li'. Z. 44. Filet-ph, yara i1. [nel. [ii. 6. s. 13.

212) Daher prllejuäjcij. peter-e. l.. 1. S. 2. l). ( .1.) rentiert? praeiuciicjurn.

l.. 3. s. n, o. (25. 3.)
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von Rechten einreihteNBz zweitens darin, daß der Gebrauch und die

Vergleichung mit den iibrigen juiijciis allmälig dahin fiihrte) der Ent

ftheidung in einem folchen Verfahren) dafern fie ein Rechtsverhältniß

betraf) ebenfalls Rechtskraft beizulegen. den Ausfpruth) der fonft nur

als praeiuciicium ohne Verbindlichkeit zu defien Befolgung galt) in ['63

iuciiaatn mit der Wirkung) ine zu fchaffen) zu verwandelnW). Der

neuere Sprachgebrauch nimmt das Wort praeiuiiiaium und prae

iuclieare in einer anderen Bedeutung. Diefelbe findet fich fchon zur

Zeit der claffifhen Jurifien vor. Weil nämlich der Einfluß früherer

Entfcheidungen derfelben oder ähnlicher Fragen auf die jaiiiaea fo be:

deutend war) daß fich durch eine Berufung darauf der Ausgang des

jehigen Proceffes ziemlich ficher befiimmen ließx was theils zum

Vortheil. theils zum Nachtheil der fpäter preceffirenden Parteien ge

reichte. immerhin aber deshalb unangenehm near4 weil man fich durch

frühere Proceßführung. namentlich Anderer) gebunden fah) doch aber

mit Beftimmtheit nicht auf den Sieg durch frühere Entfäleidungen

rechnen konnte, fo knüpft fich an den urfpriinglimen Begriff von prae

joiiicinrn, frühere Entfmeidung) welche fpäter befolgt wird, der Ge

danke des Gebundenfeins. der Hemmung durch frühere Entfcheidungen,

welcher Begriff auch auf andere gerichtlicheAö) oder außergerichtliche-ils)

Handlungen übertragen wird) wodurch fich der Handelnde gewöhnlich

felbfl die freie Beftimmung künftiger Handlungen entzieht. Der

Sprachgebrauch hält nur den Gedanken der Hemmung) des Gebunden

feins feft. yraeiaciiejnrn heißt nicht mehr die Entfcheidung. welche

bindet) fondern das Gebundenfein felbfi) und weil diefes gewöhnlich mit

unannehmlihkeiten verbunden ift. der NachtheilJ")F welcher in dem

213) l.. 37. pr. l). (44. 7.) Daher i| auch der Verfuel) zu erklären7 fie

unter die Eintheilung der io rero und in person-rm nctianae zu bringen, wobei fie

wegen der Abfaffung ihrer joteoij0 den jo teln actjonee für am meifien ähnlich

geachtet wurden: prnejutiicjaieä ucljones in rom e886 eiiiooiur. 13. [n81. l7. 6.

214) Dies gefehah wenigfteits in den cauone einem., in welchen da' neue

Verfahren bald das ausfebließliciee wurde. was länafl iu Iufiinians Zeit ent

febieden war. ?hai-einem hände. nei we) .eo-rat nächte-x l.. 21. E. (71). 21.) eorbo

oxlroeoe/ ,YZ-xre- prnaiuäicjnm (Ich. GMZMQÖN, Unia-tex [Basil. eij. [ieimb. 7'. "7,

p. 776.) Noir-rer* oi midi :eig-nx o7 (Ze/ac praejucijcia -ereZoZe-rerr. - Daß in den

cnußae rtnluä di? Entfebeidung die Wirkung der rer iociicate hatte) ergiebt fich

aus l.. 3. pr. i). (25. 3.) ogl. mit l.. 23. l). (1. 5.) l.. 8. Z. 1. i). (2. 4.) Es

führte dies folgeweiie zu eigenthümlirhen Anftalten gegen die nachtheiiigen

olgen diefer Reriuskraft (es wurde ein inetur contre-mirror vorausgefeßt l.. 3.

. (40. 16.) und felhft wenn derfelbe vorhanden war) war Anfechtung des Erz

kenntniffes binnen ö Jahren wegen (Collufion zuliiffig l., 1. 2. i). e06.

215) l.. 6. Z 1.. i). (11. 1. paul, Seni. recent. b'. 1. Ö. 4.

216) l.. 1. 11. i). (25. 3,) b. 15. S. 4. l).(42.1.) paul. Sandtler-epi.

il.1._s. 1-4, Auch auf andere umfiände) wohnen) Jemand gebunden ift

wird der Ausdruck prnaiuäicium fpiitec ausgedehnt. l.. 19, a, "the-oa, (rei. 2h

l.. 134. i). '(11201 (kill. 1.)

217) l.. 29. l). (40,4.): iiiium nibii praeiuciieii ynsaum' (nine-le, _ri peter error

inurl-eric. l.. 2. i). (Al. 56.): neque erndiutneocnm aikerre neqne yrnejnnicjum
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Gebundenfein durch eine frühere Entfcheidung oder Handlung befteht.

Daher fagte man jeht: die frühere Entfcheidung oder Handlung macht

(tx-eit) ein penoiuciiojurn, d. 1).-fie bewirkt) daß man hinficinlich einer

fpäteren gebunden ifiz wogegen man friiher gejagt hatte: fie ift ein

prneiueiioiun.. So wird auch prneiunicnro nicht mehr von den Perfonen

gebraucht. welche ein prneincljoium fällen. fondern von den Handlungen

und Entfcheidungen) welche jenes Gebundenfein bewirken 21"). Den

fpäteren .KaifecnF namentlich Iujtinietn. ift nur die Bedeutung von

prnejutljcjllm und prneiuclionro bekannt219). Der Einfluß des neueren

Sprachgebrauches auf die auf den älteren gegründeten Rechtsinfiitute

war gegen die Erwartung unbedeutend. Denn die Rechtsregel per

minokeln dene-irn e10. behielt auch nach dem neuen Sprachgebraurhe

ziemlich denfelben Sinn) nur etwas allgemeiner ausgedrückt. etwa

dahin) daß'der Magiftrat dahin fehen (olle) daß durch eine unwichtigere

Sache eine wichtigere in ihrer Entfcheidungmicht gehemmt werde.

Dagegen bildete fich das praejuciicjun] als Klage ganz jelbfifiändig aus

und kam allmälig außer allem Zujammenhange mit den ubrigen Be

deutungen des Wortes. Es kam aber dafiir eine Rechtsregel zur

Ausbildung. welche auf dem neueren Sprachgebrauche allein beruht

und als dritte Anwendung des Wortes praeiuciiojurn und praeiucijoaro

zu erwähnen ift. nämlich die Regel: *rer inter 31108 juojentna 31118 non

praeiutijonre oder nullutn 81118 prnoinciioiurn innere 220). - Die Regel:

pet* minor-em entwarf) major-i cognilioni praeiuciit-inm fieri non oporlel:

major- enitn quaegtio mjnorom cau8nrn nei 8o trabjt22l), will fovie( fagen:

die unwichtigere Sache foll der wichtigeren kein pknejutiicion) aut-ftellen

welches der Richter der lehteren befolgen möchte: denn die wichtigere

Sache zieht die unbedeutendere an (ich) d. h. durch die Entfcheidung der

wichtiger-en Sache wird die unwichtigere mit entfchieden) da jene Ent

fcheidung als peaeiuniojutn (in vielen Fällen jogar als reg jotijcntn) vom

Richterder lehteren meiiiens' ohne weiteres angenommen wird. Als

major oognitio wird im Verhältniß zu einem anderen Streife erfiens

derjenige Rechtsfireit bezeichnet) der von niaiorea jutijceß, von einem

höheren wichtige-ren Gerichte entfchieden werden muß 222); zweitens ift

 

8016m jrrogöre. Selten heißt proeiuäicjutn def vortheilhaft. Einfluß einer

früheren Vegebenheit auf einefpätere Etitfcheidung. 1.. 1. s. 13. l). (25. 3.):

grnnue praejuäjcjum effekt pro 1i1io confeßßio poltj8. .

218) '111. cm1. quibua res iueiicaiö non nooet. 171l. 56. "kit, (Lori. inter 81108

Join ee] juäjcöla 711118 non nocere. 1711. 60. 1.. 1. l). (44. 2.) 1.. 63. o. (42. 1.)

l., 7. Ö. 2. 1), (48. 2.) 1... 10. l). (1. 6.) 1.. 27, pr. 1). (3. 3.) "1.. 10. C. (l1.

12. (13.)) l.. 4. S. 4. 1). (49. 1.) ' '

219) So Diocletian und Marimian in l.. un. l). (ll. 3.) l.. 17.

(L. (111. Z6.) l.. 9. (L. (111. 45.) Iufiinian in 1.. 15. (L. (1)1. 30.) l.. 11]t.p1-.

(L. (17. 51.) 1;. 12. (I. (1711. 32.) 1.. 5. fin. (1. (1111. 39. (40.) 1.. 28. (L. (7111.

40. (41.) l., 36. (L. (1711. 62.)

220) 1... 63, 1). (42. 1.) 60a. 111l. 56. 60.

221) 1.. 54. 1). (42. 1.) -

222) Hierher gehört der Vorzug der verenjmjs petieio vor den einzelnen
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niaioi- (innen diejenige) welche ihrem inneren Werthe nach wichtiger er

fcheint) nämlich 1) die 031133 piihiieii im Gegenfaße der nennt-INN);

2) Streitigkeiten iiber den 8iiiiii8 im Gegenfaße der qna68ti0n65 niiiii

[uni-ine. 224); 3) eeiu8ii exj8tjineiti0iij8) in welcher einem Theile Infamie

droht) im Gegenfaße rein peruniärec Streitigkeiten 225)) 4) die Streitig

keit) deren Gegenfiand einen größeren Vermögenswerth hat) im Gegen

faße derjenigen) bei welcher es-fich um einen Gegenftand geringeren

Werthes handelt W6). Die Mittel) welche dem Magiftrate zu Gebote

fianden) um den angegebenen Zweck der Regel pei- ininokein/onußam etc.

zu erreichen) beftanden theils in einem eigenen Eingreifen des Ma

gifirates* durch Verweigerung der Klage oder Sifticung des bereits

anhängigen Proceffes über die i11jii0r canziz, theils in Ertheilung der

iai-inuiii mit der pi-eieacrjpija, en [-98 iigeitiir, Zi mario pi-iiejiicijcjiim

(liereiiiiiitj etc.) non iii-NLA). 1) Ergab fich fogleich durch die Ver

handlung in iore vor dein Magifirate) daß die iicijo, welche jeßt ver

langt wurde) ein priieiiiiijeiiim herbeifiihren werde) für eine wichtigere

Streitigkeit) deren Verhandlung als nahe bevorfiehend oder dbch unver

meidlich anzufehen war) fo verweigerte der Magifirat die Ertheilung der

f0riiiiiiii gewöhnlich ohne weiteresW). Da indeß lediglich das Ermeffen

des Magiftrates hierbei entfchied) fo wurde bei größerer oder geringerer

Bedenklichkeit eine Klage bald verweigert) bald gefiattet929). Es konnte

. aber auch der Magiftrat einen bereits anhängigen Proceß fiber die

minor (keinen in Berückfichtigung der iniiiai- 0.711831 bis zur Entfcheidung

der leßteren fifiiren230)) was wohl in befonders wichtigen Fällen ge

fchah 231). 2) Ergab die Verhandlung in iin-e nicht fofort) daß durch

Klagen) in denen das Erbrecht ebenfalls in Frage kam) indem die Entfcheidung

der erfieren vordas Centuinviralgericht gehörte tl.. 12. pr. t). (lli. 31,); dann

der Vorzug der CriminalfaGen vor den Cioilflreitigkeiten) welehe demfelben

Grgenlkand betrafen (Cie. rie ine. ll. 20. io 76m'. lll. 65.); endlich der Vorzug

des kaifrrlichen Gerichtshofes vor dem Gerichte des Senates (i-iiu. [pjgr, (7ll. 6.)

ne oogiiitioni (Liiegni-je pi-aeiuäiejuin jieret.).

l 223) Darunter gehört wieder die Criminalfackie iin Gegenfatze der Civil

fache) und: dann die Anfprüche des Fifcus im Verhältniß zu Privatperfonen.

i.. 33. i). (49. i4.)

- 224) i. 4. s. 1. i). (i0. 15.) c.24.Z.3.4.l).(40. 12.)

225) l.. 104. l). (50. 17.)

226) i.. 4. i). (4. 1.) i. 21, i). (44, 1.) Daher iii z. V. der Streit

über das Eigenth-.iin des herrfGenden Griindfliickes ineiar caii8ii im Verhältniß

zu der demfelben anklevenden WegegereGtigkeit) ebenfo der Streit über das

Eigenthum des Grundfiücees minor rauen im Verhältniß zu der Theilunggklage

und der Condirtion der von dem Grundfiücke gezogenen Früchte, l.. 16. 18.

l). (44. 1.)

227) Planck a. a. O. S, 204 flg.

228) Cie. in 72er. lll. 65. i.. 18. i). (44. 1.) (i. 7, 1.1). (47,10.)

- 229) Es finden fich fogar entgegengefeßte Anfiwten einzelner Jurifien)

wie des Julian und P a ii (us) über Zwe>mäßigkeit des Auffrhubes in einem

Falle, l.. 3. 8. l). (37. 10.) paul. Zimt, receipt, (3. 1.)

230) i.. 32. Z. 10. i). (4, 8.)

231) Jedoch nicht immer. Vgl. l.. 2. (i. (7ll. 19.)
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das jezt verlangte iuäicium einem künftigen bevorftehenden wichtigeren

ein nachtheiliges prnejucijcjuln gefchafft werde. auch keine Partei eine

derartige Behauptung geltend machte. fo ertheilte der Magiftcat die

formula. Wenn aber der Beklagte behauptete. es fei für eine wichtigere

Sache ein praeiucijoinm zu fürchten. wenn man ihn auf den jenigen

Proceß fich einzulafien zwinge. der Zufammenhang aber bei dem Wider

fpruche des Klägers nicht fofort in jure fich klar machen. fondern vielleicht

erfi in der Verhandlung vor dem iuiiex fich herausftellen konnte. fo wäre

es unbillig gewefen. in das Verlangen des Beklagten nicht einzugehen.

da der Streit über diefe Vorforge doch in iure nicht zu beendigen warz

und diefe Unbilligkeit beftand vorzüglich darin. daß der Kläger durch das

jetztverlangte geringere jucijoiuin ein präeiniijejum erlangen konnte. wodurch

er denfelben Beklagten demnächft in einer wichtigeren Sache zu befiegen

hoffte. Der Magiftrat half hier dura) Beifügung einer praeocrjptio:

eu tee agatur, ai mocio praeiuciioium (ner-eiiitati 1etc.) non fiat. wodurch

er den inner anwies. nach gehöriger Unterfuchung der einfchlagenden

Verhältniffe noch nachträglich dann das iuciicium fallen zu laffen. wenn

durch feine Entfcheidung in der Hauptfachefiir die wichtigere Sache ein

prneiuäioium entfiehen wiirde. Ließ es der Kläger dennoch zum iuciicium

kommen. fo mußte der inner vor allem darauf achten. daß in keiner

Weife dem wichtigeren Proceffe vor-gegriffen wurde. und wenn dies nicht

zu vermeiden war. den Proceß fiftireii. Die Folge war. daß. wenn die

major onusa nicht während der Amtsfiihrung des anordnenden Ma

gifirates. oder bei dem iegjljlnum iuaicinm binnen 1 Jahr 6 Monaten

angebrawt und durchgeführt wurde. der Kläger feines Klagrechtes ver

luftig ging. weil ihm fpäterhin die exoeplio rei in iucijcium (ioiiuclae

entgegenftand. Zur Ertheilung der prunncriptin wird. damit die Rechte

des Klägers nicht zu fehr beeinträchtigt werden. zur Zeit der claffifchen

Iuriften vorausgefeht. erftlicl) die Wahrfcheinliwkeit. daß eine wichtigere

Sache werde in 'jucijcium deducirt werden. welcher durch die jeßige Vec

handlung vorgegriffen werden könnte W); zweitens. daß es regelmäßig

in der Hand des Klägers liege. die wichtigere Sache ebenfalls zur Sprache

zu bringen. Es wäre eine Unbilligkeit gegen den Kläger. wenn-er fo

lange warten follte. bis es einem Dritten 23i) oder gar dem Beklagten 23|)

felbft gefiele. den Streit iiber die wiäztigere Sache vor Gericht zu ver

handeln. Muß der Beklagte in der major causn als Kläger auftreten.

fo kann er nur durch fofortige oder ebenfalls in einer vom Magiftrate

zu befiimmenden Frifi zu bewirkende Anhängigmachung der major een-za

Auffchub des klägerifwen Anfpruches bewirkenWö). Verfieht er fich

nicht dazu. fo wird das klägerifclje juiiickjulu verhandelt. auch der Punkt.

232) Wegen bloßer Möglichkeiten kann der Beklagte nicht Hinausfcbiebung

des Rechtes des Klägers fordern, l.. 13. l). (37. 10.)

233) [uns. 2.1). (40.12.) l., e. o, (ru, 19.)

234)' l.. 7.1). (n. 3.)

235) i.. 7. s. 1. l). (d. 3.)
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welcher dem inciieiuw des Beklagten. welches zugleich major rauer fü..

ein praejurlic-.ium fehafft. Freilich ift dem Beklagten nicht ,zu rerfagen)

daß er diefen Punkt mit den Griinden, wenn auch nicht mit dem Er

folge) befireitet) welche er bei einer felbjifieindigen Klage gebraucht haben

wiirde; der Erfolg nämlich kann nie eine Verurtheilung des Klägers

feinW). Die vorzüglichfien Anwendungen der Anfialten und nament

lich der praererjptio, wodurch der Magifirat zu bewirken fuchte) ue.

praeiu-iicium majori aognitioni per minorem caueam fiat-et, betreffen den

Streit iiber Freiheit im Verhältniß zu einderen2'e*7)f den Streit über

Erbrecht im Verhältniß zu anderen 238); die Criminalunterfucjzung im

Verhältniß zum Eivilfireite iiber daffelbe Vergehen 239), 1|. .Das

Eciminalverfahren. Im Eriminalverfahren der Römer fehlt es

an einem ausgefprochenen Grundfahe der Reihenfolge. Im Verhältniß

zu Eriminalfamen find zwar alle Eivilfamen minor-er rauer-e, auf welche

alfo der Eriminalricljter nicht zu warten braucht. dariiber fehlt es aber

an Nacinoeis) inwiefern eine Criminalfciche im Verhältniß zur anderen

als major oder minor canon gegolten habe. Es muß daher als Regel

gelten) daß Auflagen unbehindert fogleich verhandelt werden konnten)

fobald fie angebracht waren. Ausnahmen find nur fiir einzelne Fälle

gemacht worden) theils dura) Volksfchlüffe) theils und ganz befonders

durch kaiferliclje Reicripte240). ll', Das Eivilverfahren der

fpäteren KaiferzeitLU). Auch in dem fpäteren Verfahren ent

fcheidet das Ecmeffen “des Beamten über die Reihenfolge mehrerer

Streitigkeiten. Kurz vor Iufiinian finden fich nur noch fchwache

Spuren des dariiber zur Zeit der claffifwen Iurifien geltenden Grund

fahes: per minorem co-1rorn_et0.242)z nur da wird noch auf das Vor

angehen der wichtigere-i Sache) nämlich der Eriinlnalfackie vor der

Eivilfacije. Gewicht gelegt) wo beide Sachen gleichzeitig anhängig find

236) Vgl. Plan ck a. a. O. S, 211 flg.

237) Planck a, a. O. S. 220-226.

238) Planck a. a. O. S. 226-230.

239) Planck a. a. O. S. 230-238.

240) Planck a. a. O, S. 239-247) der über das Einzelne zu ver

gleichen ift.

241) Planck a, a. O. S. 247-257,

242) So wird in den erhaltenen Conititutionen des theobofianifäjen und

jufiinianeifehen Coder der Grundfatz: per mjnore-,tn (neueren) eco. nie erwähnt;

vielmehr wird daciWort prnejoaiejom und praeinaicare nur gebraucht. wo eine

Anwendung der Regel: res inter aijaa racing 3in8 n0n praejuäieare, in Frage

kommt. Es ifi dies um fo auffälliger, als im juitinianeifwen Codex in den

Titeln .je araine iuöjojorum und (ie oraine cognitioauin ganz eigentlich von der

Reihenfolge der Rechtsiireitigkeiten gehandelt wird. Die Vernathläffigung

jener Regel hatte wohl in dem untergange des orclo inrlicjorum priratorom ihren

Grund. Denn feitdem der Beamte in den ineiften Fällen felbfi unter-leichte und

entfchied. fielen größtentheils die Gründe hinweg, welche in der früheren Zeit

einen nachtheiligen Einfluß der Entfcbeibung der minder wichtigen Sache auf

die wichtigere befürchten ließen. Planck a. a, O. S. 249.
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und mit G'rund zu erwarten ift) daß der wichtigeren die minder wichtige

fich ohne weiteres anfclfließen und dadurch den Zeitverlufi vollfiändig

einbringen werde. Dagegen kommen eine Anzahl Anwendungen vor)

welche fich auf einen anderen Grundfah der Reihenfolge zurüctführen

laffen) nämlich der Grundfahx daß die bedingende Sache der bedingten

vorgehen muffe2i3). Diefer Grnndfatz wurde zuerfi fiir Criminalfamen

eingeführt 2i4) und fpäter auch auf Civilfachen ausgedehntA-'Qo Dies

war der Stand der Sache vor Iufiinian und feiner Compilation. Die

Eompilatoren haben die angegebene Umgeftaltung gebilligt und im

Geifte derfelben gehandelt-W). Das Refultat der unterfumung über

Reihenfolge mehrerer Procefie) welche einen Theil der rechtlichen Be

gründung gemeinfam haben) ift folgendes, Das Ermeffendes Ma

gifirates entfcheidet uber den Auffchub des einen Rechtsftreites bis zu

'Beendigung eines anderen. Diefes Ermeffen wird durch folgende

Regeln geleitet: 1) im älteren römifthen Civilverfahren galt der Grund

243) Planck a. a. O. S. 250. So follen entfchieden werden 1) der

Streit über die rechtmäßige Vrrwandtfcitaft vor dem darauf gegründeten Erb

anfprnche, lt. 2. i). (lll. 8.) 2) Der Erbftreit felbft vor jedem fouftigen An

fpruche an den Erblaffer. l.. 5. (:. (ill. 16.) 3) Der Streit iiber die Freiheit

vor den Klagen des angeblichen Sclaven gegen feinen Herrn oder gegen andere)

oder auch vor den Klagen gegen ihn. l.. 2-7. i). (till. 19. l.. 31, (L. (llll. 16.)

l.. 10. a, (nc. 35.)

214) Planck a. a. O. S. 33) S. 241 flg.

245) Planck a. a. O, S. 250.

246) Den Nachweis liefert Planck a. a. O. S. 231-231. Die Com

pilatoren haben nämlich durch die Aufnahme mehrerer Confiitutionen (fie find

angeführt bei Planck a. a. O. h. 33) 31) für Criminal- und Cioilfachen den

Grundfah an die Spitz-e geheilt) daß die bedingende Streitigkeit vor der be

dingten entichieden werden folle) welche Abfuhr aus der Zufammenordnung der

wichtigften Stellen in eigene Titel mit der Rubrik) ae oraine iucijciorum und

6e 0rciine cogniiionurn hervorgeht, Dann haben die Compilatorrn dem älteren

Grundfatze: per mjnorem dauer-rn etc. eine fehl: untergeordnete Stellung ange

wiefen und meifiens nur diejenigen Stellen der alten Juriften aufgenommen)

welche ihnen vorzugsweife mit der neuen Regel) daß die bedingende Streitigkeit

vor der bedingten zu entfcheiden fei) zu paffen frhienen. Dies zeigt fich unter

anderen darin) daß fie in den Infiitutionen den Grundfatz: per minarern caueau)

etc. gar nicht erwähnt haben. Dazu kommt) daß durch Iuftin-ians Gefeg

gebung in zwei vorzüglichen Fällen feiner Anwendung diefer Grundfaß aus

drü>lickl aufgehoben ift. l1. 12. 6. (ill. 31.) l.. un. (i. (ix. 31.) Die deffen

ungeachtet in die Digefien erfolgte Aufnahme mehrerer Stellen) welche die

prnescrjpljo und des erwähnten älteren Grundfases der Reihenfolge enthalten)

hat nur die Bedeutung) daß die dadurch herbeigeführte Reihenfolge für den

einzelnen Fall den Compilatoren zweckmäßig fchien und daher durch fie bei

behalten werden follte) wenn fie gleich die Regel feloft bedeutend ringefchränkt

hatten. Auch haben fie meifiens nur folche Stellen aufgenommen) welche

zufällig nach der neuen Regel) daß die bedingende Sache vorangehen müffe)

ebenfalls gleichmäßig entfchieden fein würden. Dies veranlaßte auch die meifien

neueren Iuriften) beide Regeln für gleichbedeutend zu nehmen. Die Aufnahme

des alten Grundfahes: per minor-em cnuenm etc. in l1. 64. l). (3.1.) gefchah

von Seiten der Iuriften Iufiinians wohl nur um die einzelnen Stellen in das

gehörige Licht zu [teilen.
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laß. daß der wichtigere Rechtsftreit vor dem minder wichtigen entfchieden

werden folle. damit nicht lehterer dem erfteren eine Vorencfcheidung

aufftelle. 2) Im römifchen Criminalverfahren der fruheren und

fpäteren Zeit war vorzüglich der Gedanke maßgebend. daß der bedingende

Rechtsfireit vor dem bedingten zu entfcheiden fei. 3) Im fpäteren

Civilverfahren und im jufiinianeifmen Rechte ift der erftere Grundfalz

vor dem leßteren in den Hintergrund getreten. Es ift daher ebenfalls

vor allem der bedingende Rechtsftreit vor dem bedingten zu entfcheiden.

und dann. wo es ohne befondere Beeinträchtigung des Klägers gefchehen

kann. .der wichtigere vor dem minder wichtigen. wofür der Grund jeßt

ifl. weil zu hoffen ift. daß man fich im lehteren freiwillig der Ent

fcheidung des erfieren 'anfchließen werde. F o r t b i l d u n g d e r Re ch t s -

anfi>)ten im Mittelalter bis auf die neuefce Zeit. An

den Salzen des römifchen Rechtes ift durch Anfimten der Iuriflen des

Mittelalters und der neueren Zeit mannigfach geändert und es find diefe

Aenderungen theils durch Gefehgebung. wie kanonifmes Recht und

Reichsgefehe. theils dutchGerichtsgebrauch. in das Syftem des gemeinen

Rechtes aufgenommen worden.- Der organifche Zufammenhang diefer

Aenderungen. welche auf diefem Gebiete nur einzeln und nicht von

einem durchgehends neuen vom römifclyen Rechte abweichenden Syfleme

ausgehend vorgenommen find. mit dem Grundgedanken der einichlagen

den Rechtsinfiitute ift nur auf. dem hiftorifmen Wege der Dogmen

gefchichte zu finden und zu verftehen 247). .Fiir den oben unter a) ge- -

247) Planck a. a. O. S. 238 flg. Derfelbe giebt S. 239'flg. zugleich

eine allgemeine (Charakteriftik des ganzen Zeitraumes. Sie ift kürzlich folgende.

Die Gloffatoren (denn die Zeit vor dem Wiedrraufleben der Rerhtswiffenfchaft

in der Reehtsfchule zu Bologna bietet kein Jntereife) hatten bedeutenden Einfluß

auf die fernere Entwickelung der in Frage kommenden Lehren. Ein ausge

bildetes Sofie-n war nach der Art ihrer wifienichaftlichen Thätigkeit von ihnen

nicht zu erwarten. Sie fammelten vielmehr bei einzelnen befondere wichtigen

Stellen alles. was damit zufammen zu hängen fchien und ordneten diefen Stoff

befimögliaifi in ein Shftem der jedesmal befprochenen Lehre. Wegen Mangels

rechtsgefchichtlicloer Kenntnifie und Behandlung verbunden fie aber theils ganz

fremdartige Dinge. z. B. Stellen. welche von /der Thätigkeit des Magiftrates

reden. mit folchen. welche den iuaex meinen; theils fichteten fie das noch An

wenddare von dem unpractifcloen und blos der Geichiedte Angehörigen gar nicht.

theils behandeln fie gelegentliche Aeußernngen und Andeutungen der römifchen

Iurifien als unmittelbare gefeglime Ausfpriiihe. Schon in der nachfolgenden

italienifoben Rechtsfchule zeigt fich der nachtheilige Einfluß diefer umfiiinde.

Statt daß man fich bemüht. gewiffe Grundgedanken fefizufiellen. an die der '

täglich vermehrte Stoff angefchlofien werden könnte. fucht man vielmehr ein

: ander anfcheinend widerfpreehende Stellen auf und verfucht deren Vereinigung

auf mbglichft vielfache Art. benutzt auch dazu die widerfpremenden Meinungen

der Iuriften des Mittelalters felbfi; man beftrebt fiel) ferner. aus allen Stellen.

- auch denen der Pandecten. allgemeine Regeln abzuleiten. ivelche dann durch

i Limitationen und Amplificationen mit anderen Stellen beltmbglichfi zu ver

3 einigen gefucht werden. Während im römifchen Rechte faft alles in einem ver

, nünftigen Ermeffen des Beamten lag. über deffen Geficbtspuntte die römifchen

Iurifien und die kaiferlichen Refcripte mancherlei Andeutungen geben. werden
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dachten Fall) wenn mehrere Reehtsftreltigkeiten daffelbe Object ihrer

Rechtsverfolgung haben) find oben gedachte Grundlage des töntifaten

Rechtes durch die Theorie von der Principalintervention in der heutigen

Doctrin und Praxis modificirt worden. Inwieweit die darüber jeßt

wahrgenommenen Gcundfähe richtig finde hat Planck ausführlich

nnterfuchtAs) und es genügt, auf deffen Ausführung verglichen mit der

früheren Darfieilung diefer Lehre von I o rdanW) zu verweifen. Fiir

den oben unter d) gedachten Fall) wenn die mehreren Rechtsflreiligkeiten

einegemeinfchaftliche rechtliche Begründung haben (fog. Präjudi

cialfachen)) fei es) daß dafielbe Rechtsverhältniß) oder diefelbe that

fächliche Frage in beiden zur Unterfuwung kommt, fiellt das juftinia

neifche Recht zur Erreichung einer zweckmäßigen Reihenfolge folgende

bereits oben erwähnte Regeln auf: 1) die Streitigkeit) weiche ein die

andere bedingendes Remtsverhältniß betrifft) foll der bedingten voran

gehen; 2) im Falle vorhandener Hoffnung) daß die vorhergehende Ent

fcheidnng in der einen namentlich wichtige-een Sache) eine Partei zum

diefe jeßt zu allgemeinen Regeln erhoben) nur die wirklich im römifchen Reutte

fieh findenden Ausnahmen und Erweiterungen anerkannt, Die Parteien berufen

fich darauf als auf unumfiößlime Rechte) fo daß von einem vernünftigen Er

mefien des Richters nicht mehr die Rede iii) derfelbe vielmehr beinahe als

Mafrhine erfcheint. Die Beziehung der im römifchen Rechte angedeuteten allge

meinen Gefirhtspnnkte auf das richterliche Ermeffenz alfo auf die umfiände des

einzelnen Falles) wurde gänzlirb ignorirt; man nahm daher einen weit allge

meineren Anknüpfnngspttnkt der ,nunmehr daraus abgeleiteten Regeln und kam

fo auf gewiffe im voraus beitimmte Ei genfchaften der Streitfachenz woraus

der procefiualifme Einfluß von felbft hervorgehen follte. So bildete fich allmälig

der Begriff des ljria canrorriom, der Präjudizialfacizenz der conneren Sachen

und zuletzt die ganze neuere Theorie der fog. Nebenfaehen im Proceife. ueber

die Definitionen diefer Begriffe entfianden die verjchiedenfien Meinungen. Das

kanonifehe Recht wurde durch diefe Anfimten der iliiiffenfehaftf da es dem größten

Theile feines Inhaltes nach noch der Glofiatorenzeit artgehörte, wenig berührt,

In Telttfciflatld widerfiand der gefunde kräftige Lebensgeift, fowohl in den vor

dem Rriuiskammergerichte anhängigen Recinsfireitenz als namentlich im Ge

richtsgebrauche einzelner Länder jenem Formalismus der Wiffenfchaft. Allein

die Practikerz wenn fie gleich durch gefunden Sinn geleitet, im einzelnen Falle

jene abftracten Regeln hintenan feßtertz wagten doch nicht) die Regel und die

ganze Art jener Anficht als unhaltbar anzugreifen und zu verwerfen. Die

Gefehgebung des Reiches fowohl als der einzelnen teutfchen Länder befciläftigt

fich daher auch nur in Einzelnheiten mit da1 vorliegenden Lehren. In der

nenefien Zeit wurde auf dem Wege der Philofophie in diefe Zufammenfiellungen

ein organifcher Znfammenhang zu bringen und das Refultat durch das Aniehen

rbmifcher Gefehe zu fingen verfilmt. Dabei wurde aber die Kluft zivifcheit dem

römifchen Proreife und dem heutigen Zufiatide des Proceßrechtes unbedenklich

überfpritngett) daher häufig die Beweisftellen rnit dem) was erwiefen werden

follte) gar nicht izufammenhängen. Auch wurden die in der Theorie felt ge

wurzelten ueberbleibfel der italienifrhen Anfichten nicht verworfen) fondern

benuhtz wenn auch nur zu Rubriken des Shftemsz zu welchem Behufe mitunter

'neue Definitionen derfelben aufgefiellt wurden,

248) Planck) Mehrheit der Reehtsftreitigkeiten im ProceßreHt s. W

S, &IDF-WM *

t 249) Vgl. den Artikel-Intervention im Civilproceß.
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Verzicht auf den Streit in der weniger wichtigen Sache. welche von p

derfelben Vorausfehung abhängt. bewegen werde. kann die unwichtigere

bis zur Entfcheidung der wichcigeren fifiirr werden. Es find diefes

Regeln für die Proreßleitung. welcheder Richter. unterBerückfiwtigung

der Umfiände des einzelnen Falles. beobachten foll. Im kanonifchen'

Rechte werden fchon die Regeln für die Reihenfolge mehrerer Rechts

ftreitigkeiten mit den Regeln für die Reihenfolge der unterfuehung

verfchiedener Fragen in demfelben Rechtsfireite vermifwt. Für den

lelxteren Fall hat das rdmifcize Recht faft alles dem richterlirhen-Ermeffen

anheimgefiellt. Wegen der im Mittelalter fchon beginnenden längeren

Dauer der Procefie ift jeder Partei daran gelegen. vorzugsweife ihre

Angriffs- und Vertheidigungsmitrel zuerft zur Sprache zu bringen;

auch rufen eigenthümlime Staatsverhältniffe. fowie die Eiferfucht der

geiftlimen Gerichtsbarkeit auf ihre Jurisdictionsgrenzen Anordnungen

über Reihenfolge der Streitpunkte eines Proreffes hervor. Diefe

Grundfäße wurden durch Gerichtsgebrauel) und Gefehgebung allmälig

weiter ausgebildet 2i0). Sie find kurz folgende. Die Grundregel ift.

daß die Streitpunkte nach der wronologifmen Reihenfolge. in welwer

fie vorgetragen werden. zu erörtern find; daher die Klage vor der Ein

rede. die Einrede vor der Replik u. f. w. Neuere Modification diefer

Grundregel war die. daß man mit Berufung auf die im I. Reichs

abfchiede vorherrfchende Eventualmarime foviel wie möglich eine gleich

zeitige Verhandlung aller Streitfragen herbeizuführen fuchte. Ausnahmen

diefer Gründe waren: 1) die Frage wird vor allen erörtert. durch deren

- Unterfuchung und Entfcheidung möglicher Weife alle übrigen überflüffig

werden; man nannte fie praejnaioiaije qua-Zeno Ai1). Die Eventual

marime hat auch hierauf Einfluß gehabt. infofern. als man es dem

richterlichen Ermeffen anheim giebt. od die Infiruction der übrigen

Streitfragen daneben fortgehen folie oder nicht. Die teutfchen Practiker

erweitern .den Begriff einer praeiciciicialia qnueztio dahin. daß darunter

jede Vorfrage verfianden wird. ohne deren vorherige Erörterung die

fpätere-ei Verhandlungen nicht wohl zu verliehen oder zweckmäßig ein

zuleiten find; daher deren vorläufige Entfcheidung verlangt wird. bis

zu welcher alles übrige ruht. 2) Die qnac-.Zljo apalii muß nach dem

kanonifmen Rechte. wenn fie als Einrede im Civilprocefie. im Criminal

proceffe unter jeder Form vorgebracht iii. vor allen Dingen unterfucht

werden. 3) Die dilatorifchen Einreden. welche die Reäjtsverfolgung

des Klägers betreffen. find vor allen anderen Fragen zu unterfuchenIN).

4) Dafielbe gilt von den fog. exceplionea lilia fjnilae, was von den

dilatorifchen Einreden bemerkt ift W). Die eben angegebenen Regeln

 

250) Planck a. a. O. S, 472 fig.

251) Beifpieie find in cup. 1. 3. x, (2. 7.) Cup. 3. x. (4. 17.)

252) Seit dem I. Reichsabfcijiede werden die meiften gleichzeitig mit der

Hauptfache verhandelt.

253) (Ley. 1. rie lit. concert. in A. ll. 3.

q
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find nun mit den Regeln. welche die Reihenfolge mehrerer Rechts

fireitigkeiten befiimmen follten. zufammengeworfen worden. Die in

dem Coder befindliche Titelrubrii (ie (ir-line aogniljonum nahm man

in die Oecretalenfammlung hinüber. man verftand aber darunter. wie

die einzelnen diefer Rubrik untergelegten Decretalen beweifen. nicht blos

die Reihenfolgen mehrerer Streitigkeiten. fondern auch den Gang der

Verhandlungen in einem einzelnen Rechcsfireite. gebrauchte auch umge

kehrt den Ausdruck iuciieii orcio für die Reihenfolge mehrerer Streitig

keiten 25i). Diefe Vermifchung tritt in den proceffualifiifcijen Schriften

jener Zeit noch deutlicher hervor 255). In Verbindung mit dem Vorigen

fteht der veränderte Sprachgebrauch des Wortes praeiuriioiurn und der

davon abgeleiteten WörterWö). Auf dem Sprachgebrauche des neuefien

römifchen Rechtes. nach welchem prneiucljcjum den Nachtheil bedeutet.

welcher 'darin befteht. daß man durch eine frühere Entfcheidung oder

Handlung gebunden ifi. hat das kanonifche Recht fortgebaut. fo daß

preeiuäjcium darin jeden 'Schaden bedeutet. welchen man durch ein

früheres Ereigniß für die fpäter vorzunehmende Verfolgung eines

Rechtes erleidet257). Auch die Gloffe beider Recinskörper nimmt das

Wort in diefer Bedeutung. Später wird prneiucllojnm für jeden

Schaden aller Art genommen. Was die Rerhtsregeln anlangt. in

welchen das Wort praeiurliojum vorkommt. und die veränderte Bedeu

tung. weläje demfelben darin beigelegt wird. fo ift 1) die Regel: "es

inter* alias inciientne nullum n|jj8 prneincijcjum [nein-it, fiets fo verfianden

worden. wie in Iufiinierns Compilation und bei den Römern iiberhaupt.

Schon bei den italienifctjen Proceffualifien wurde indeß aus diefer

negativen Regel eine Redeweife gebildet. welche pofitiv das Gegentheil

von jener ausdrücken foll. durch die Worte: eine Entfcheidung prae

jucljcjnm lacil, und durch eine folche praeinciicium fit. Die negative

Regel bedeutete: rechtsiräftigeEntfcheidungen zwifchen dritten *Perfonen

machen kein praejuciieium. d. h. fie binden. hemmen nicht. Wollte man

denfelben Ausdruck in pofitiver Weife gebrauchen. fo war die gewöhnliche

Definition von Schaden oder Hemmung unpafiend. daher man eine

Definition wählte. welche der Ableitung eines Wortes entfprechend.

einen Sinn fiir beide Redeweifen gab. und praeiurliciurn durch Vor

entfcheidung_ erklärte. So hieß, nun die Regel*: rechts-kräftige Ent

fcheiduugen zwifchen dritten Perfonen machen keine Vorentfcheidung für

Andere. Da man den pofitiven Gegenfalz der Regel kurs) prnejuciicjum

Favit und praejutijcjlnn (it auszudrücken meinte. fo hielt man pruejucljc-ium

fiir eine rechtskräftig bindende Vorentfmeidung. eine Erklärung. welche

bis in die neuefte Zeit von Einfluß geblieben U258). 2) Die im

254) Cup. 3. x, (2. 7.)

255) Planck a. a. O. S. 475 flg.

236) Planck a. a. Ö. S. 477 flg.

257) S. die Stellen bei P l an ck a. a. O. S. 478. N, 2.

258) Plan ct a. a. Ö'. S. 479-481.
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römifchen Rechte unter dem Namen praeiuäicinm oder Ze-aeiuiliciaiie

nctia vorkommende Klage wird in der Gloffe verfchieden erklärt; zuletzt

wird die Anficht gebilligt) daß diefe Klagen deshalb fo genannt wiirden)

weil fie vor allen anderen Streitfragen zu entfcheiden wären und diefe

daher fo lange ruhen mußten. Eine andere bereits in der Gloffe fich

findende Anfimt geht von der vorher angegebenen Bedeutung von prae

juclicjum als Vorentfcheidung aus und leitet die Benennung diefer

Klagen daher) weil fie gerade zu dem Zwecke angeftellt wiirden)

für alle künftige Streitfragen eine rechtskräftige Vorentfmeidung iiber

einen gewiffen Punkt heroorzurufen) wobei man um fo mehr fiehen

blieb) als man folche Klagen nur wegen des 816m8 für zuläffig hielt259).

3) .Die Schickfale des Grundfahes und der praeecrinlia) ne praeiucijrjum

fiat per rujuoram caußum majorj cogniljouj find folgende gewefen 2W).

Die Gloffe verfteht) um alle Stellen zu vereinigen) unter praeiueiicium

ficlrj eine nachtheilige Hemmung erleiden") was mit dem gangbaren

Sprachgebrauche ziemlich iibereinfiimmte. Diefe nachtheilige Hemmung

befieht nach der Gloffe bald darin) daß die major 63'183 in einer freien

Beurtheilung gehemmt wird) bald darin) daß fie einfiweilen bis zur

Entfcheidung der anderen ruhen muß) bald darin) daß fie geradezu durch

rechtskcäftige Entfcheidung unmöglich gemacht wird 261). b|nj0r68 rauer-e

find nach der Gloffe diejenigen) welche nach den in der jufiinianrifchen

Sammlung befindlichen Anfpriichen anderen vorgehen follen) gleirhviel

ob dabei eines praeiuclicitrm Erwähnung gefchieht oder nicht; nur be:

ftrebt fich die Gloffe zugleich) die Gründe eines folchen Vorzuges anzu

geben W2). Die Wirkung der prnereriplio und deshalb aua) die Abficht

des die prnezrriplio vorfmilhendeti Beklagten giebt die Gloffe dahin an)

daß der Rechtsftreit) in welchem fie zuläffiger Weife vorgefchilht wird)

bis zur Entfcheidung des anderen ruhen muß 26“), Die Praxis nahm

davon 'nur foviel an) daß es gewiffe Fragen gebe) deren vorläufige Ver

handlung und Entfcheidung man verlangen könne; diefe Fragen nannte

man quneßtiones*praeiutiicjuies und fand in jener Wirkung die Er

klärung des Wortes. Ebenfo brauälte man das Wort praejuiijcnrs in

den hierher gehörigen Beziehungen fiir praeierrissi). Die Berufung

auf das Vorzugsremt einer folchen Frage nannte man exaeplja prae

juciicii, eraaplio praeiuciieieiia. Der vollfiändige römifche Ausdruck der

exeeplio: ne prnejticiicjrtm fiat maiorj cogniljoni per minorem cuueam,

kam ganz außer Gebrauch) und damit aua) die Unterfumung) was

major cuusu fei. Bis in die neuefie Zeit hat man unter P räju dicia l

259) Planck a. a, O. S.481 flg.

260) Planck a. a. O. S. 482 flg.

261) S. die von Planck a. a. O. S. 483) N.11-13 angeführten Stellen

der Glofie.

262) S. die Stellen bei Planck a. a. Ö. S. 483),N. 14.

263) S. die Stellen bei Planck a. a. O. S. 48-1) N. 15.

264) S. die Stellen bei Planck a. a. Q. S. 484) N. 16) 17.

)'l|l. 41
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fragen) Präjudicialfachen diejenigen verftanden) welche nur,

alien anderen entfchieden werden müffenz nur unterfuchte man in_

neuerer Zeit die Gründe der Behandlung einer Sache vor der anderen

genauer und ging dabei roohl bisweilen auf die Quellen zurück) hielt

aber dabei an dem eingewurzelten Sprachgebrauche feft) daher *man die

römifche Bedeutung niemals rein auf-fand) noch weniger fie in der ein

mal angenommenen *Kunftfprame anwendete. Gewöhnlich räumte man

denjenigen Sachen den Vorzug der Behandlung als Präjudicialfachen

ein) von welchen die Entfcheidung der Hauptfache abhängt 265). In.

der neuefien Zeit hat, man den inhaltsleeren Begriff von Präjudicial

fachen wenigftens zu einer Rubrik im Syftem verwendet. .Die Ordnung

des Verfahrens glaubte man am beften durch Ausbildung einer Theorie_

der fog. Nebenfachen zu beftimmen. So unterfchied man zunächfl

Hauptfache) d. h. die Hauptftreitfrage) und Oiebenfacipez unter

der letzteren unterfchied man wieder p räp a rato ri fch e) p räju di_

cielle) incidente und connere im engeren Sinne) womit im

wefentlichen nichts gewonnen war266). Was die fog. präporato

rifch en Sachen anlangt) fo liegt auch ihnen der Gedanke der --Reihen

folge mehrerer Rechtsftreitigkeiten zum Grunde. Zum Verfiändniß

deffelben muß aber zunächfi die Vorfiellungsweife der Neuerer-i aufge

geben werden) welche auch hier Punkte deffelben Proceffes mit felbft

fiändigen Proceffen oermifchen. Die gewühnlichfien zur Erklärung

des Begriffes der präparatorifchen Sachen in den Lehrbüäiern angeführ

ten Beifpiele find die nei oxiiibenciain aolio als Vorbereitung der Bindi

cation. die Klage auf Urkundenedition gegen einen Dritten) nicht gegen

den Proceßgegner) die poffefforifcijen Proceffe im Verhältniß zum

hotiiorinni. Allein eine Reihenfolge diefer Streitigkeiten feftzufeßen)

ift ledigliä) Sache der Proceßilugheit des Klägers) fie richtet fich nach

den viel allgemeineren Regeln: Kläger muß vorher genau die Erforder

niffe feiner Klage prüfen) und wenn Eins fehlt) daffelbe zuvörderfi)

nöthigenfalls durch einen eigenen Proceß herbeifcijaffen: und: Kläger

rnuß zu feinem Zwecke immer die am wenigfien befchwerlichen Mittel

ivählen267). Das Verhältniß fog. präparatorifcher Sachen zii-be

ftimmen) ift blos Sache des Klägers) alfo der Partei. Die Reihenfolge

fog. präjudicieller Sachen) welehe man ebenfalls dem Ermeffen des

Richters entziehen und nach Feftfehung gewiffer allgemeiner Merkmale

den Parteien und ihrrn Anträgen zuweifen wollte) und mit den prä

paratocifchen Sachen unter den Nebenfaoien des Proceffes zufammen

faßte) wo ihnen nach fefien Begriffen ihre Reihenfolge zugewiefen werden

263) Daß damit wenig geholfen fei) zeigt Planck a. a. O. S. 486) der

den neueren Begriff von Präjudizialfacijen iiberhaupt als einen inhaltsleeren

darfieuc. _

266) Planck a. a. O. S. (189 flg. führt dies weiter aus.

267) Planck a. a. O. S. 492 flg._
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follte) *läßt* fich ebenfowenig befiiinmen) wie bei den fog. präparatorilchen

Sachen) weil es fich hier lediglich um Maßregeln der Zwecktnäßigieit)

welehe richtig nur nach den llmfiänden des einzelnen Falles zu beineffen

find) baadeltAiYZ Jene Ausdrucke) wenn man fie auch als Klinik

ansdrücfe beibehalten will.) taugen nicht für eineBeiiimmung der

Reihenfolge mehrerer Remtsfireitigkeiten. Es ift befier) mit gänzlicher

Beifeitefehung, jener llnterfcheidtingen im heutigen Rechte zur

römifmen Auffajfungsweife zuriickzlilehren. 1

_ , .Heutiges Recht. Im welenctichen find iiber die Reihenfolge

mehrerer Rewtsftreitigkeiten die römifmen Regeln der Reihenfolge und

ihre Behandlung diefelben geblieben. Vor allen Dingen ift fefizuhalten)

daß diefe Regeln) fowie jede Beftimmiing der Reihenfolge Sache der

richterlichen Proceßleitung find) was zunacbfi aus der Natur der Same

folgt. Da damit nur beftimmt werden foll) zu welcher Zeitlich das

Gericht mit einem beftiminten Procefie zu befchäftigen habe) ferner) ob

es dem legten Zwecke der Einfehung der Gerichte) der Verivaltung einer

fcimellen) ficheren und wohlfeilen Iufiiz entipreme) diefen Prdceß letzt

zu verhandeln) oder erft fpäter nach Beendigung eines zweiten) eine

richtige Antwort hierauf aber lediglich aus den umfiänden und der

individuellen Natur des einzelnen Falles entnommen werden kann) fo

muß es der Gefeßgebung geniigen) allgemeine Regeln zu geben; die

Entfcheidung felbft aber hat fie dem Ermefien des Richters im einzelnen

Falle zu iiberlafien) welchem jene Regeln als Fingern-ige dienen miiflen.

Fällt nun hiernach die Beftimmung der Reihenfolge mehrerer Rechts

ftreitigkeiten der richterlichen Proceßdirection im heutigen Rechte ebenfo

anheim) wie dies im römifwen Rechte der Fall war) fo ift zunächft die

Stellung der Parteien eine untergeordnete: fie können den Richter nicht

durch Berufung auf angeblich unumftößliwe Regeln zur Einhaltung

einer gewifien Reihenfolge zwingen) wohl aber fiehtihn-en frei) durch

ihre Bemerkungen und Anträge) welche fie in die Form von Erceptionen

u. f, w, einkleiden können) auf das richterliche Ermeifen in der Proceß

leitung einzuwirkenz felbft Rechtsmittel und Befchwecden miiffen ihnen

zuftehen) wenn der Richter froh ihrer Vorliellungen in einer unzweck

mäßigen Befiimmung der Reihenfolge verharrt. Die Folge der Ver

uachläifigung der Regeln der Zroeckmäßigieit) felbft wenn fie durch das

Gefeh aufgeftellt waren) kann nie in einer Nichtigkeit des Ver

fahrens veftehenz denn jene Regeln follen nur einen Anhalt fiir das

richterliche Ertnefien geben; eins ihrer Nichtbeobawtung und durch

Verfciumniß der deshalb zuftehenden Remtsniittel entfieht eine unzweck

mäßige Proceßleitung und daraus vielleicht manche andere unzu

trciglichreit) nie aber eine Nichtigkeit des Procefies) fo wenig wie in

anderen Fällen einer oerfautnten richtigen Proceßmarime) weil immer

angenommen werden muß) der Richter habe diefe beftimmte Reihenfolge

268) Planck a. a, O. S. 494 flg.

41 *
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für die zweckmäßigfie gehalten 269). Die Regeln felbft. welche das

richterliche Ermeffen bei der Bejiimmung der Reihenfolge mehrerer

Rechtsftreitigkeiten leiten. find folgende. E rfte Regel. D er

Rechtsfireit über* das bedingende Rechtsverhältniß

foll vorangehen) d. h. diejenige Streitigkeit foll regelmäßig vor

angehen. welche ein Rechtsverhältniß entfcheiden foll. loelmes in einer

zweiten. als Vorausfeßung eines anderen Rechtsverhältniffes zur unter

fuchung kommt 2'-'0). Diele Regel fiüßt fich, auf Riickfimten der Zweck

mäßigkeit. weil durch die Entfcheidung des bedingenden Rechtsverhält

niffes bewirkt wird. daß in allen künftigen Fällen. ivorin daffelbe Rechts

verhältniß in Frage kommt. man diefer Hauptentfiheidung fich entweder

anfchließen muß oder kann. Dadurch wird zugleich Abkürzung der

Rechtsftreitigkeiten erreicht. nämlich infofern. als man in den folgenden

Rechtsftreitigkeiten einer erneuerten Unterfuchung des bedingenden

Rechtsverhältniffes uber-hoben wird. was bei einer umgekehrten Reihen

folge nicht der Fall wäre. Ein fchon in dem Gefagten angedeuteter

Unterfchied befieht darin. daß. wenn beide Streitigkeiten unter denfelben

Parteien anhängig find. die Entfcheidung des bedingenden Rechtsverhält

niffes vermöge der Rechtskraft auch in dem zweiten Proceffe gelten muß;

wenn dagegen in dem zweiten Proceffe dritte Perfonen auftreten. diefe

Einwirkung der Recinskraft freilich gewöhnlich wegfällt. aber durch

andere Ruckfimten erfelzt wird. Diele Regel ifi auch fortwährend an

erkannt. Es finden fich dafiir fowohl directeAusfpriWe der älteren und

neueren Praktiker. als auch Beifpiele ihrer Anwendung. Zu den

directen Ausfprumen gehört erftlich der: die Streitigkeit foll in der

Reihenfolge nachftehen. quad pezniie-.l ex altern, quad pdutea prdpdni

(weine-ratur 271); zweitens der: die Streitigkeit foll vorausgehen. welche

präjudiciell ift fiir die zweite-NL). Die bei dem erfien aufgeftellten

Grundlage gewählten römifmen Beifpiele zeigen. daß mit diefem unbe

ftimmten Ausdrucke 'die gedachte Regel ausgedruckt werden folltez der

ziveite gedachte Grundfal) ift allerdings hiftorifch unrichtig und zu all.

*gemeinz er enthält aber. wie aus den dazu gewählten Beifpielen des

röinifmen Rechtes fich ergiebt. das wahre Moment. daß die Streitigkeit

vorangehen foll. welche durch ihre rechtskräftige Entfcheidung die zweite

in Anfehung diefes Rechtsverhältniffes mit encfcheidet273). Die An

269) Planck a, a. O, S. 497-501.

270) Planck a. a. O. Ö. 62. S. 501-513.

271) Siehe die von Plan cr a. a. O. S. 503. N, 1 angezogenen Stellen

aus den Schriften der italienifchen Iuriften. '

272) S. die Oiachweifnngen bei Planck a. a, O. S. 503. N. 2,

. 273) Beifpiele der Anwendung der Regel in den gerichtlichen Entfcheidungen

find:- der Streit über das Eigenthum am Grundftiickc foll dem-,Stre-ite -über den

daran gebundenen Leibeigenen vorangehen; es foll ferner die angebrachte Klage

beendigt werden. ehe die Injurienklage aufgenommen werden kann. welche fich

auf jene Klaggnfiellung gründet; die verlajfene Braut kann die Jnjurienklage
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wendung der Regel anlangend) fo wird fie 1) wenn beide Rechts:

fireitigteiten unter denfelben Parteien fchroeben) in den meifien Fällen

befolgt werden miiffen) fo daß das bedingende Rechtsverhaltniß zuerfi

rechtskräftig entfchieden wird) und in der zweiten Streitigieit dann eine

fernere Unterfuchung deffelben unndthig ift. Ausnahmsweife- kann

auch hier nach richterlichem Ermeffen eine gleichzeitige) ja fogar ver

bundene Verhandlung beider Streitigkeiten eintreten) z. B. ing den

Fällen der fog. eventuellen Klaganhäufung und der verbundenen Ver

handlung einer von der Entfcheidung der Vorilage abhängigen Wider

klage274). 2) Treten verfchiedene Perfonen in den beiden Streitigkeiten

auf) fo iii auch hier vor allen Dingen die Rückficht) womöglich iiber

einftimmende Urtheile zu erlangen) maßgebend) wodurch zugleich die

Inconvenienz vermieden wird) eine Partei zu einer Leifiung) welche fich

nach Beendigung des bedingenden Rechtsftreites als eine unrechtliche

darftellt) gezwungen zu haben. Die Erreichung diefes Zwei-tes läßt

fich hoffen) wenn das bedingende Rechtsverhältniß zuerfi allein erörtert

und zur Entfcheidung gebracht wird) weil in vielen Fällen felbfi die

dritten Perfonen der zweiten Rechtsfireitigteit ungeachtet der Regel:

rer inriicnta i118 incit inter part68. an die Entfcheidting als rechtskräftige

gebunden find oder fich ivenigfiens ihrem Gegner gegeniiber darciuf be:

rufen dürfen) in den übrigen aber wenigfiens ein freiwilliger Anfchluß

an das Refultat des erfien Proceffes zu erwarten ift. Dennoch kommen

hier noch andere Rückficijten in Betracht) welche aus der eigenthiimlichen

Natur des einzelnen Falles fich ergeben und daher dern richterlichen Er.

tneffen größeren Spielraum verfiatten; namentlich überwiegt die Riick

ficht auf Zeitverlufi häufig jene erfiere. Einzelne Fälle find: u) Lega

tare miiffen mit ihrer Klage gegen den Tefiamentserben tvarten) bis

der Rechtsfireit des lehtrren mit dern Intefiaterben entfchieden iii 275).

Offenbar entfcheidet hier die Ritckficht auf Reajtskraft. Das Befiehen

der Legate hängt von dem des Tefiamentes ab) deffen Vertheidignng der

Erbe eben jeht übernimmt. um jedoch die Legatare vor jedem Schaden

zu decken) kann der Erbe zur Litisconteftation gezwungen werden) oder

er kann das Legat felbfi gegen Eaution der Riickerftattung (elften.

f8) Wahrend des Streites über das Erbrecht klagt der petitor gegen die

nicht eher aufteilen) als bis der Streit über die Giltigkeit nnd Aufhebung des

Verlbbniffes felbfi beendigt ifi. Pia n ck a. a. O. S. 503 flg.

274) Die Rücklicht auf Zeitgewinn rechtfertigt bier Ausnahmen. Dadurch

nämlich) daß der Richter in der abhängigen Streitigkeit die Verhandlung der

Vorausfelzungen gefiattet) welche außer dem beiden Streitigkeiten gemciniamen

Rechtsberhältniß in's Klare zu letzen find) wird er in den Stand gefeizt) gleich

zeitig) fobald der Rechtsfireit über das bedingende Rcchtsvrrhältniß entfchicden

ift) auch den zweiten entfcheiden zu können; er hat aber auch möglicher Weife

unnüße Verhandlungen in dem zweiten Rechtsfireite zugelajfen) wenn die Ent

fchridung des bedingenden gegen die Möglichkeit des zweiten ausfällt P lanct

a. a, O. S. 505. 7

275) 1.. 12. pr. c. (in. 31.)
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Befißer von Erbfmaftsfawen. welche diefe von dem bonus ficiei possossok

getauft haben. Die Frage) ob diefer Rechtsfireit zweckmäßig fifilrt

werde) wird von UlpianW) verneint) außer wenn die Käufer den

Regreß haben. Diefe Entfcheidung laßt fich auch fiir den jetzigen Pro

ceß rechtfertigen-177). 7) Die Smuldner einer Erbfchaft) welche von

einem Erbprätendenten verklagt iverden) können regelmäßig fordern) daß

der Kläger den Ausgang feines Remtsfireites mit einem Anderen iiber

die Erbfchaft felbft abwarte278). ei) Dingliche Klagen) welche der

porgeeeor oder petitnr heeeclilntis während des Erbfwaftsfireites gegen

dritte Befiher von Erbfwaftsfachen aufteilen wollen) werden regelmäßig

nicht fifiirt279). e) Die Frage) ob Erbfwaftsgiäudiger den Ausgang

276) l.. 25. Z, 17, l). (5. 3.)

277) Planck a. a. O, S. 507 flg. führt dies weiter aus. Zunächfi fragt

es fich) ob man durch die Sifiirung zu übereinfiimmenden urtheilen gelangen

werde, unterliegt der Kläger im Erbftreite) fo ift der jetzige Remtsfireit auch

entfchieden) weil die Käufer die excapti() rei juilicatae inter ackiorern et eum, qui

'dnumäc-(lil, haben; fiegt derKläger) fo kann er fich nicht auf Rechtskraft berufen.

Es ift edenfowobl möglich) daß die Käufer freiwillig nachgeben) weil fie kein

gitnitigeres Refultat) als der donne lj-lei possessol' felbfi) der doch zunächft bee

theiligt war) erwarten) als daß fie dem Kläger möglichft viele Hinderniffe in

den Weg legen und daher neuen Beweis feines Erbrechtes verlangen. Daher

ift die Ausficht) durch die Sifiirung zu übereinfiimmenden urtheilen zu gelangen)

zweifelhaft. Eine zweite in Betracht kommende Rücklicht ift die auf Zeitoerlufi.

Ver-tiert der Kläger) fo ift freilich damit alles erledigt; firgt er) fo muß er) wenn

die Käufer nicht nachgeben) von neuem anfangen. Diele Rückficht entfcheidet)

wenn der Kläger auf der Fortfcßung des Streites gegen die Käufer befteht; der

Richter würde auf Kofien des Klägers die Käufer begitnftigrn) um übereinfiim

tnende urtheile zu erhalten, Die Rücklicht auf das Intcreffe des Klägers kommt

aber in Wegfall) wenn den Käufern der Regreß zufieht) weil der Kläger folchen

falls von ihnen nicht mehr) als vom donne tlcioj p085e830r felbfi einklagen kann)

mithin im Streife über das Erbrecht fein Intereffe auf gleiche Weife wahr

nehmen kann) daher es ihm nicht zur Vefchwerde gereicht) wenn er auf den

Ausgang deffelben verwiefen und der jetzige Streit fiftirt wird. Auch dann ift

eine Siftirung des jetzigen Streites zuläffig) wenn die Käufer die Anerkennung

des llägerifmen Erbrechtes auch ihrerfrits von dem Ausgange des Erbfireites

abhängig machen. Planck a. a. O. S. 508.

278) r. 49. i). (z, 3.) i.. 7. pl'. g. 2. i). (28. 8) Planck a. a. O.

S. 228 flg. Die Siftirung des Procefies gegen die Erbfchaftsfchuldner recht

fertigt fich zunächfl durch die Hoffnung) daß man fich in dem abhängigen Rechts

ftreite freiwillig dem Ausgange des Erbreihtsftreites anfchließen werde; dann

durch die Riictfimt auf die Bllligkeit) indem es unbillig wäre) die Schuldner)

welche die Mittel des Gegenbeweifes nicht zu Gebote haben) zur Fortfrhunq des

Streites zu zwingen und fie der Gefahr der nochmaligen Ausklagung von Seiten

des etwa fiegenden Gegners des jetzigen Klägers auszufehen. Auch ift der Fall

ein vom vorigen verfchiedener. Das Nähere dariiber bei Planck a. a. O.

S. 509.

279) Mögliaie Widerfprüme in den urtheilen und daraus heroorgehende

unbilligkeiten kommen hier weit weniger in Betracht. Siegt hier der Kläger)

fo muß er an den Gegner in der Erbfchaftsfame doch die ecfirittene Sache her

ausgeben) weil er fie pro darecle befiht; felbft der petieor wird dazu mit einer

fich auf die rcchtskräftige Entfcheidung jtiigenden bereciitniio perjrio angehalten.

unterliegt der Kläger) fo liegt der Grund in feiner eigenen fchlec-hten Proceß
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des Erbflreitcs -mlt ihren Klagen abwartin miiffen. tft im Oigefienreelpte

aus Rlickfimten der Billi-gkeit fiir den beklagten Erben beiahend enc

fmieden 780). weil er Gefahr läuft. zahlen zu miiffen und doch nachher

die _Erbfchaft zu verlieren. vielleicht ohne feine Schuld. Nach einer

Verordnung I uff i n i a nsWl) ifl ebenfalls das Intereffe der Gläubiger

wicht-genommen und bcftimmt worden. daß die Gläubiger roährend des

Erbftreites' ungehindert gegen pelilar und poseeegor klagen können.

Der fur den Bettler-enden daraus mögliche Nachtheil wird durch die

auch dem 7108803801- gefelzlicl) auferlegte Verpflichtung. den unterliegendetr

Gegner wegen der von ihm bezahlten Gläubiger zu entfchädigen/ab

gewendetI-worin zugleich liegt. daß die Gläubiger nicht von neuem

gegen den i1033e350r klagen können. Obwohl nach diefen Grundiähen

auch in Teutfchland zu cntfcheiden tft. auch entfchieden worden tft. fo

treten doch iiiätti Überall die Vorausfehungen derfelben ein. und dann

mußdas-“iiiichterl-iche Ermeffen fich an das-Qigefienrecht halten M).

Diefe Fälle find -iiut"'*B*ciiriele. um zu zeigen. daß der Richter mit

genauer Erwägung 'der individuellen Natur des' einzelnen Falles darnach

die 'Reihenfolge zu* beftimmen habe. uebrigens kann in allen Fällen.

es mögen *diefelben oder verfchiedene Perlonen in den mehreren Rechts

ftreitigkeiten auftreten. nach der Regel eine* Siftirung nur unter der

Vorausfelxung eintreten. daß beide Streitigkeiten bereits anhängig find.

oder der Streit* über das bedingende Rechtsverhältniß wenigftens in

Ausficht ftrht. weil es gegen die über das bedingte Rrchtsverhältniß

fireitenden Theile ungerecht fein wurde. ihren Streit bis auf itngelviffe

Zeit. wo einmal der Rechtsfireit über das bedingende anhängig gemacht

werden könnte. hinauszufchieben. Der Richter hat die Wahrfclyeinlichkeit

abzumeffen. auch Vortheile und Nachtheile einer Sifiirung zu erirägenz

bisweilen kann er durch Vefiimmung einer Frifk helfen. Fällt fein

führung. und der fpäter-e Obfieg im Erbfireite hilft ihm nichts. Der dritte

Befilzer wird nicht berlickfiebtigt; denn er muß zufrieden fein . wenn der Kläger

ihm auf Verlangen fein Erbrecht beweifiz doppelt zu leiften braucht er nicht,

Planck a. a.O, S.509. '

280) i“, 6. s. 1. o. (11. 1.) l.. 2. v. (49. 2.) S. Planck a, a. O.

S. 229 flg.

281) t.. 12.9.1, a. (in. 31,) -

282) Bei folchen Succeifionsfireitigkeiten nämlich . namentlich über Lehen.

wo nur Einer der Sueceffionsprätendenten für die Schulden haftet. während

dies auf Seiten des Anderen. vielleicht weil er Agnat iii. nicht der Fall ifi. iii

der von Inftinian beltimmte Ausweg “einer nachfolgenden Berechnung unter den

Prätendenten über Schulden. welche der Eine für den Anderen bezahlt hat.

unmöglich, Daher wird fifiirt und das Interefie der Gläubiger allenfalls durch

Beftimmung _von Frifien für die Vollführung des Succeffionsiireires zu wahren

gelacht. Siegt dann der Beklagte der Gläubiger. fo können fie fich auf diefe

Entfcheidung berufen (l. 30. Z. t. i). (30.)) und find einer neuen unterfiiämng

des Succeffionsverhältnilfes überhobene.- verliert er. fo bindet fie freilich die

Rechtskraft nicht; fie werden aber wohl wegen der Schwierigkeit. einen Beweis

ihm zu führen. der ihm felbit mißglückte. fich freiwillig dabei beruhigen. Planck

a. a. O. S. 310 flg. 77-"
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Ezntfäiluß für Fortfehung des Rechtsflreites aus) fo muß natürlich auch

das bedingende Rechtsverhältniß beiläufig mit unterfucht werden) ohne

daß jedoch darüber entfchieden wird. Wird erft während des Rechts

ftreites über das bedingte Rechtsverhältniß der Proceß über das bedingende

begonnen oder der Richter erhält da erfi Kenntniß von der Eriftenz diefes

zweiten Proceffes) fo kann darüber) ob der erfiere nachträglich zu fifiiren

fei) auch nur das richterliche Ermefien eiltfcheiden. Der Richter wird

Rückfiält zu nehmen haben auf die Lage des erfieren Rechtsfireites) ob

er fchon beinahe bis zu Ende gebracht) ob namentlich die Verhandlungen

und Beweife über das bedingende Rechtsverhältniß bereits vorgebracht

find) vielleicht auch auf die Wahrfcheinliwkeit oder unwahrfweinlictikeit)

daß neue Veweife in dem zweiten Rechtsftreite zu einer verfchiedenen

Beurtheilung des 'oedingenden Rechtsverhältniffes führen könnten. Ill

übrigens die Sifiirung des abhängigen Rechtsfireites reichlich) fo ift es

gleichgiltig) ob derfelbe bei einem höheren oder niederen Richter) als der

bedingende Recihtsfireit) fälwevt. Auch der höhere Richter muß in

einem folchen Falle bis zur Ent-icheidung des niederen warten) weil alle

Richter im Intereffe einer guten Iuftizpflege die bei ihnen anhängigen

Proceffe leiten follenWZ). Zweite Regel. Der wichtigere

Rechtsfireit foll vorangehen) wenn in zweien diefelbe

thatfächliäle Frage zur Unterfuchung kommtWl). Wäh

rend die erfte Regel auf die Fälle fich bezog) in welchen ein Rechtsver

hältniß in zwei Streitigkeiten zu unterfuchen war) hat es die zweite mit

zwei Proceffen zu thun) in welchen diefelbe thtttiäwliclye Frage zu er

örtern ift. In der Regel wird es in folchen Fällen zu einer eigenen

Befiimmung der Reihenfolge nicht kommen) vielmehr die chronologifcite

Folge der Anbringung diefer Proceffe ohne weiteren Aufenthalt beobachtet

werden) d. h. die unterfuchung des factifchen Verhältniffes in dem einen

Procefie wird auf den anderen keinen Einfluß haben. Daß die Parteien

in beiden Proceffen gleich find) wird ebenfalls keinen Unterfchied machen)

weil ein rechtskräftiges Erkenntniß nur über ein Rewtsverhältniß mog

lich ift. Ausnahmsweife kann aus gewiffen Rürkfichten rein factiicher

Natur die vorläufige Unterfuchung rjener Thatfcrwe in dem einen Pro

ceffe vor dem zweiten wünfchenswerth erfcheinen. Eine folare Rückficht

ift vor allen Dingen die Hoffnung) daß die Parteien in dem zweiten

Proceffe fich freiwillig dem Refultate der unterfuäiung des erften Pro

ceffes über jene Thatfachen anfwließen) und fo Zeit) Mühe und Koften

fparen werden. Zur Begründung diefer Hoffnung ift nothwendig) daß

der erfie Proceß befondere) wichtig) namentlich im Verhältniß zu dem

zweiten) fei) weil dann zu erwarten ift) daß allgemein die Anwendung

befonderen Fleißes und umficht von Seiten des Richters und der Par

teien bei den Unterfuchungen vorausgefelzt werde) fo daß die Parteien

283) Planck a. a. O. S. 512 flg.

284) Planck a. a. O.



iproceß. 643

des zweiten Proceffes fich fagen werden. daßfie durch ihre Kräfte ein

anderes -Refultat der Unterfuwung nicht herbeiführen können. Für

diefe Ausnahmsfälle ift die bereits gedachte zwzzite, Regel der Reihen

folge fo zu faffen: wenn Hoffnung vorliegt. daß die vorhergehende

Entfcheidung über eine thatfächliche Frage in der-einen. namentlich

' wichtigeren Sache. eine Partei zum Verzicht auf den ,Streit in der

minder ivichtigen Sache. welche von derfelben factifchen Vorausfeßnng

abhängt. bewegen werde. fo ift eine Siftirnng der unwichtigeren Sache

bis zur Entfcheidung der wichtigeren zuläffig. Diefe Regel 'beruht

weniger auf dem Wunfche. übereinfiirnmende Entfmeidungen der Iufiiz

zu erlangen. worauf verzichtet werden muß. weil die Parteien des_ zweiten

Proeeffes durch keine_ Rechtskraft gehindert find. auf der wiederholten

Uuterfuchung ,der factifchen Frage zu beftehen. wodurch doch ein ab

weichender) Refultat fich ergeben könnte. da der Richter die Beweis

führung des vorhergegangenen Procefies nach der Verhandlungsmarime

nicht unaufgefordert berürkfimtigen dürfte. Vielmehr ift der leitende

Gedanke bei diefer Regel die Hoffnung auf Erfparung von Zeit. Mühe

und Kofien. Nur wo freiwilliger Anfchluß der Parteien an das Re

fultatder Unterfuchung im erften Proceffe ficher zu erwarten ifi. kann

die Regel Anwendung finden, Daher ifi es räthlich. daß derRichter.

bevor er durä) fein Decret ohne weiteres den Proceß fiftirt. die Anfimten

der Parteien erft vernehme. um daraus zuentnehmen. ob der Zweck

diefer proceßleitenden Verfügung zu erreichen fei oder nicht. uebrigens

wird aus den fchon bei der erften Regel angegebenen Gründen auch hier

vorausgefegt. daß beide Streitigkeiten bereits im Gange find. oder doch

wenigfiens der Beginn der wichtigeren entfchieden zu erwarten ift. Beifpiele

der Anwendung diefer Regel find da denkbar. wo in mehreren Proceffen

von verfchiedener Bedeutung das Daft-in eines Gewohnheitsrecirtes. ein

unvordenkliwer Zuftand u. f. w. in Frage kommt. Wenn in dem

wiwtigeren Proceffe diefe factifche Frage fo oder anders hergeftellt

worden ift. fo ift zu erwarten. daß in den unbedeutende-ren Proceffen.

welche unterdeffen fiiiirt wurden. man fich die wahrfcheinlicl) vergebliche

Mühe geben werde. ein anderes Refultat herbeizuführen. Das wichtigfte

und häufigfte Beifpiel ift die Criminalunterfcichung über ein Verbrechen

im Verhältniß zu dem aus demfelben Verbrechen entfiehenden Civil

anfpruche. In Bezug hierauf wird auf das oben Gefagte verwiefen.

66. Beftandtheile des Proceffes285). l. Begriff

und Arten, Zum Proreffe gehören. wie zu jedem rechtlichen Ge

f>)äfte. gewiffe Thcitfamen und Verhältniffe. ohne welche derfelbe in

feiner rechtlichen Bedeutung nicht eriftiren kann. Man nennt 'diefe

wefentliche Beftandtheile des Proceffes (eeeentialie proeeoeue).

285) Die Literatur fiehe in Linde. aivupc. a. 42. N. e. 'Vgr noch

vorzüglich B racken hdft. Erörterungen S. 62-104. dem man hauptfähliel)

gefolgt ifi. . -*
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Manaunterfmeidet ebenfo. *wie ein giltiges. für einen Theil aber ver*

lehendes Gefchäfi von' einem nichtigen. einen giltigen. aber ein unge

rechtes Urtheil (Zenit-nun jniqun 8. ini-lala) hervorbringenden Proceß und

einen ungiltigen Prociß. deffen Ergebniß ein nichtiges urtheil (eentencin

nuiin) ifi. Ein giltiges. obgleich ungererhtes Urtheil i| rechtsbefiändig.

obwohl es ungerecht ifi 2W). ein- nichtiges urtheil ift reäotlici) unwirk

fam W') und darin befieht feine Nichtigkeitksß). Der unterfchied

zwifchen* -nothwendigen Vorausfehungen und nothwendigen Erforder

niffen des Proeeffes 239). welcher fich darauf *grirndetZÖdaß man_ den

Zweck eines Proceffes in die Erlangung eines gerechten Urtheiles feet.

ifl icbon darum unrichtig. weil lehtere ebenfo wie die erfteren Efientialien

fein wußten. wenn der gedachte Zweck mit zum Wefen des Proceffes

gehörte; dazu gehört er aber nicht. wie fich fchon daraus ergiebt. daß

ungeachtet der Ungerechtigkeit eines Urtheiles der Proceß dbci) giltig fein

kannz vfelmehr-*ift der wefentliche Zweck eines Proceffes Erhebung

eines befirittenen Rechtsverhältniffes zur Gewißheit und Hervorbringung

der diefem Refultate entfprechenden Wirkung 290). Die wefentlimen

Befiandtheile folgen fowohl aus der Natur der Sache oder des Proceffes.

als aus pofitiven Gefehen. daher die Eintheilung in natir rlich

wefentliche und pofitiv wefentliche Veftandtheile. Da nicht

alle Befiandtheile immer und unter allen *umfiänden nothwendig

find J91). fo nennt man die nicht immer und unter allen nothwendigen

bedingt wefentliche. die unter allen Umfiänden zum Proreffe

gehörenden aber abfolut wefentliche Befiandtheileflu). Gön

286) |.. 25. v. (1, v.)

287) 1., e, g. 6. o. (42. 1.)

288) Die Römer haben den Ausdruck nuliiios nicht; fie fpreehen dafür von

vente-nein nuiia, quue ouiijus momenti 68i, qune pro nniln dnbetur. Die senleniin

oulln betreffen big. (49, 8.) con. (rn. 64.) , *

28i)) Der unterfchied befieht darin. daß man unter nothwendigen Voraus.

"chungen des Proceffes diejenigen verfteht. ohne welche das Dafein des Procefjes

nicht gedacht werden kann. unter nothwendigen Erforderniffen des Procejfes die.

welche zur Erreichung des Zweckes deffelben nothwrndig find. Gaieberg.

allgem. Vorkenntnifie s. 173. -

290) Brackenhdft. Erört. S. 62. 63. welcher noch mit Grund be

merkt. daß die unterfcheidung keine doppelte Art der Efientialien angebe.

Daher ifi fie. wenn auch an fich richtig . doch fchon aus diefem Grunde nicht zu

billi en.g291) Z. B. der Ladung bedarf es nur. wenn der Beklagte nicht freiwillig

erfcheint. der Erecution nur. wenn der Verurtheilte dem urtheile nicht freiwillig

Genüge leifiet. des Veweisverfahrens nur. wenn nicht ohnehin durch Eingefiändniß

u. f. w.. rechtliche Gewißheit vorhanden ifi. der Legitimation nur. wenn die

Berechtigung einer Partei zur Geltendmachung oder Vertheibigung eines

Rechtes von befonderen Vrrhältniffen abhängt. Vrackenhbft a. a. Q.

S. 63. -

' 292) Urheber diefer Eintheilung ifi G r olm a n. Theorie des gericht!, Verf.

S. 74-76. Ihm folgen Gönner. Hdbch. des gem. teutfrh. Pror. Bd. ll.

Abi). 27. S. 7 flg. Gagisberg a. a. O. s. 171 flg. -
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nertinterftheidet gerneinfwaftliwe) allgemeine und eigen

th iimliche, befo ndece Efientialien des Ptoceffes M3) und verfieht

unter den erfieten die alien auch noch fo verfchiedenen Proceßarten ge

meinfamen) unter den letzteren, die einer befonderen Ptoceßatt eigen

thümliwen weientlichen Vefiandtheilekiu). Diefe Eintheilung iii mit

den in abioiut wefentlictze und bedingt weientliGe Beftandtheite nicht

von gleicher Bedeutung. Denn abgeiehen davon) daß fie auf einem

ganz anderen Grunde beruht) können gemeinfihaftliwe Effentialien bald

abi-blut) bald bedingt wefentlicl) fein 2mi); dagegen find eigenthiimliwe

Effentialien für ihre befondere Proceßact immer abfolnt wefentlicheWö).

Den Effentialien des Proceffes feßen Manche die Förmlicbteiten defielben

entgegen und vetfiehen darunter das) was außer den Effentialien im

Ptoceffe noch beobachtet wird 297)) mithin das AußerwefentliweWs).

In der Begrenzung des Umfange-s des Gebietes der Föcmiichkeiten ift

man aber nicht iibereinftimmend gewefen; bald hat man die vom Ge

fehe aufgefiellten wefentliGen Befiandtheife) welche man nicht als natiir

liche anfah, dahin gezählt) bald fie davon ausgefcizlofien299). Wenn

man ecfieres thut) fo ift auch eine Nichtbeobticiytung der gefetzliwen noth

wendigen Form eine NianigkeitNw).

li. Natürlich wefenttiche Beftandtheile. Die Eigen

fchaft des Proceffes als eines lediglich pofitiven Inititntes bringt es

mit "ich- daß natürlich wefenttiche Befiandtheile deffelben nur folche fein

können) welche aus der Natur det Sache) d. h. hier des Proceffee?F

folgen. Würde man die aus den fämmtliwen diefes Inflitut *betreffen

293) Gönner a. a. O. S. 6.

294) Z, B. Competenz des Richters ii): ein gemeinfchaftiiäiec, die (tanga

örkeät'. ein dem Arrcflprocefie eigenthiimlicbec wefentlicher Befiandtheil.

293) Z. V, Competeaz des Getichtes ift ein abfolates) Legitimation ein

bedingt gemeinfchaftliches eeaencjaie.

296) Die eigenthiitnlicben [alien ficb auch durch die Proceßart bedingte

Effentialien nennen. G ö n n er a. a. O. s. 6. Solcbenfalls fallen fie aus der

Kategorie der abfolnten ans und es bleiben fin: diefe nur die gerneinfcbaftiichen

abfoluten. Dann muß man zwei Arten bedingter Efientialien unterfckieiben

fotctie) welche durch (unbeftimmte) umfliinde bedingt find, und folche) welehe

durch dic Proceßart .bedingt find (eigcnthümlictie) und gelangt fo zu den Ein

theilungen und Kuniiausdi-üeken von Martin 7 Civilproc. Ö. 14) 12. Auflage,

weicher nur die bedingten Effentialien in gemeinfchaftlicjie nnd eigenthümlitbe

theilt und demnach alle eigenthümlichen Eifentialien zu den bedingten rechnet.

Vrackenhbft a. a. O. S. 64. Martin unterfcbeidet aber eben fo) wie

Gönner) zwifchen dem, was für eine befiimmte Form als Zweck gedacht

(für eine befiimmte Proceßart) wefentlicb) und dem) was fiir das Verfahren

überhaupt wefentlich (abfolut wefentlich) ifi.

297) Danz) orbentl. Proc. S. d8. Grolman a. a. O. s, 76. Diefes

billigt auch Gönner a. a, O, Z. 3.

298) Linde) Civilpr. d". 42.

299) S. Bratkenhö ft a. a.O. S.65) der anch die verfchiedenen Schrift

ftrller anfahrt.

300) Dies thut Grolman a. a. O. s. 76.
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den gefehlichen Vorfäiriften fich ergebenden Merkmale in Einen Begriff

zufamtnenfaffen) fo würden die aus diefem Begriffe fich ergebenden

Effentialien natürliche feinz fie würden aber auch fämmtliche in den

Gelehen ausdrücklich vorgefchriebene Effentialien mit umfaffen) außer

wenn man diefe von den übrigen unterfmeiden und von dem Begriffe

der natürlichen Effentialien ausfcljließen wollte. Allein ein folcher

Ausfchluß ift unfiatthaftz die natürlichen Effentialien follen weder alle

in den Gefelzen ausdrücklich vorgefchriebenen umfaffen) noch fich auf

alle blos aus pofitiven Normen abzuleitende erftrecken. Vielmehr find

fie gerade aufgeftellt) um fie von anderen) dem pofitiven Geil-he in

gleichem Grade ihr Dafein verdankenden Effentialien zu trennen) .und

die Gefehgebung felbft will) um die Natur des Proceffes zu finden)

ni>)t alle ihm nach pofitiven Normen zukommenden Merkmale auf

genommen wiffen. Folgende hifiorifche Momente haben die unter

fcheidung der natürlichen Effentialien herbeigeführt) wobei zu _gedenken

ift) daß den Effentialien die Nichtigkeiten entfprecijen) Mangel eines

Effentiale eine Nichtigkeit erzeugt-W). Bei den .Berathungen über

die Beftimmungen des I. Reichsabfclpiedes hinfiwtlicl) der Nichtigkeiten

trug Bayern darauf an) den Unterfchied der Rechtsmittel gegen eine

nnnleniia nulin nnd eine senteniin iniuata aufzuheben und gegen beide

Arten der Erkenntniffe blos Appellation innerhalb der zehntägigen

Nothfrifk zuzulaffen. Das hierauf ergangene Reichsdeputationsgut

achten vom 1. Juni 1644 fiel unter Nr. 11 dahin aus) es möchte

durch künftiges Reichsgefeh fanctionirt werden) daß eine Befchwerde

gegen eine aententia nulln nicht zuzulaffen fei) wenn nicht binnen

zehn Tagen von folcher Befchwerung provocirt worden fei; würde

gleichwohl der verlierende Theil nach erörtertem Proceffe nnllitxitetn

nenlenijat! in Erfahrung bringen) fo folie derfelbe reoljinlionem in inte

grun) zu fuchen und nulljinleln zu deduciren befugt fein. Die zur

unterfuchung des Iuftizwefens durch den Reichstag zu Regensburg

niedergefehte Reiuosdeputation befchäftigte fich ebenfalls mit den Nich

tigkeiten. In der Relation der Deputirten ift die vorige Meinung der

früheren Deputation wegen der Reftitution ganz bei Seite gefeßt) die

Nichtigkeitsklage im ganzen fanctionirt) aber die Befiimmung deffcn)

was eigentliä) zu derfelben berechtigen folle) verfucht worden. Das

Project vom November 1653 ging dahin: )) bei der 11. Eautel wird

es bei der Frankfurter Deputirten Meinung) daß nämlich auch a 86a

tentia nulln intro (looencliurn appellirt werden folie) quoarl nullitnles en

lornialitnte et snlitiljlnte proceoauo result-inter gelaffen. So viel aber

301) Vgl. über diefe hifiorifchen Momente Gönner) Hdbch. Bd. lil)

N. 64) S. 398. Gensler) (Commentar Bd. ll) S. 161. Heffter) Infti

tutionen S. 510) Z. 4. Lind e) in der Zeitfchr. für Civilr. u. Proe. Bd. 1111)

S. 232 flg. D erfelbe) Hdbcb. über die Lehre von den Recbtsmittcln Bd. 11)

S, 498) die gemeinfchaftliche Quelle ift d1 67ern , nein comitiorum liotjßbonen.

einen "l". l1. *
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diejenigen nullitater betrifft) welche inoanaliilem ciefeetuin ex persona

iuciicia, niit partium, oder 111i oubßtanticilibuo pr0oe88118 haben) bleibt es

bei dem iiire 0011111111111." Ebenfo unterfchied zwifwen den Nichtigkeiten

das allgemeine Reichsgutachten vom December 1653. Die kaiferliche

Refolution vom 13./23. April 1654 flimmte damit überein. Schon

am fünften Tage nach der kaiferlihen Refolution wurde diefer Punkt

in den drei Reichscollegien noch einmal zur Sprache gebracht und im

Schluffe des Fürftenrathes wurde erinnert: „Der Nullitäten halber wird

wiederholt) daß ein unterichied zwifchen den n11||ile1iibu8 wider das i118 1111111

ralo laufend) und den niiilitatibno i11ri3 pooitiri zu machen) dergefialt) daß

in diefen das fatale (iooenciij fowohl) als in den appolliitiaoiiiug hinfilhro

fiatt haben) in jenen es aber wegen der Zeit) in welcher die Klage der

Nullität einzuwenden) bei den gemeinen Rechten gelaffen werden fell."

Dielen Schluß nahm man in das Gutachten der drei Reichscollegien

auf) und der Kaifer fand in feiner hierauf ertheilten Refolution vom

23.April/3. Mai billig) daß „auch dasjenige) was ratio-ie der clitierentiao

inter nuililaleo contra i118 natural() el oirilo in ihren Gutachten erinnert

worden) in Acht genommen werden fall." In dem I. Reichsabfmiede

Ö. 121) 122 ifi diefe llnterfcheldung zwifchen nuilitaleo lui-io naturalia

und iiirio 110511171 nicht aufgenommen worden) fondern die des allgemeinen

Reichsgutamtens zivifthen heilbaren und unheilbaren Nichtigkeiten.

Man pflegt dies als ein Verfehen zu betrachten 302); allein wahrfchein

lich hat man unter den 111111113168 iurio neilure1|i8 keine anderen verftanden)

als die) welche jenen 11611201115 ineanahiiio bilden. Der Beweis dafiir

liegt darin) daß fchon friiher Iurifien Nullitäten er iiiro naturaij et

geniiain und ex lui-e [1081111-0 unterfchieden 303) und zu den erfieren vor

zugsweife der (idle-eine iarioclietionie, inlicibilitolia) manciati, cileilionjs und

.eiineianiialie pr0ce88u8 rechneten; daß auch fchon das kanonifche Recht

hinfiwtlicl) der Proreßnimtigreiten auf das i118 natur-ale hinweift 304).

Auch zeichnen fchon die friiheren Reichsgefehe folche Nichtigkeiten aus)

welaje einer Partei in der Hauptfache ein unwiderbringlimes Unrecht

zufügen) „öffentliche" find und in anderer Jnftanz niht ratificirt

werden können 395). Nichtigkeiten) deren Folgen in höherer Infianz

302) Almendingen) Metaphhfik des Civilpr. S. 299. Gensler

a. a. O. Vielmehr hat man aber wohl durch die unterlcheidiingen zivifchen

niiiiilntes contra icio natur-nie und contra i118 pooitiruin nur die im I. Reichsabfch,

fpäter aiisgedrüctte Unterfcheidung genauer befiiminen wollen. Gönner a. a.

O, S. 403 flg. Linde a. a. O. S. 523.

303) llantiuo, rie iiiilliteitibuo p. 304-506. 'kin uit. 12. 25, (Lai),

0118. 7'. ]. obs. 7ll.

304) Cap. 2. Eleni. (||. 11.)

305) Kammergerichtsordn. o. 152-1 Tic, Lilli) v. 1323 Tic. 7) S. 6) 7)

v. 1535 Th. lil) Tic, xiiiiir) S. 1-4. Corte. der Kammergerichtsordn, Th. lil)

Til, Al.. Oeffentliche Nichtigkeiten (sententia contra i118 eominune pubiicuin lala)

werden den Verletzungen des i118 ijligiitoi-is entgegengefeht; ,Nicbtigkeitem welche

in anderer Injianz nichtratificirt werden können) den nullitateo iuri. 110811111,
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nicht aufgehoben werden können. find folche. welche fiir das in erfier

Jnftanz fiattgefundene Verfahren den Begriff eines Proceffes aus

fchließen. weil folchenfalls die höhere Inftanz noch keine Eompetenz zur

Abänderung des Urtheiles erlangt haben kann. weil zu diefer Eompetenz

ein giltiges Verfahren in erfter Inftanz vorausgefeht wird 300). Auch

die Bezeichnung der null-taten juris naluraiie als folcher. welche nicht fo

unerheblich find. um gleichlaln mit Stillfchweigen übergangen werden

zu können 307). entfcheidet nicht gegen die Anficht. daß unter diefen

Nullitäten die zu verliehen feien. welche aus einem tiefere-ia jn8anuiijij8

entftanden find; denn Nichtigkeiten. welche als folche beachtet werden

muffen. fchlioßen das rechtliche Dafein eines Proreffes aus und machen

ein neues Verfahren nothwendig. wo die Erifienz eines Ver

fahrens vorausgefeht wird. unzweifelhaft entfteht demnach durch den

Mangel eines Erfordernifies. ohne welches fich ein Proceß gar nicht

denken läßt. ein in8anahiii8 cieieclus. Daß jeder Mangel in der Perfon

des Richters oder der Parteien das Dafein eines Proceffes ausfchließt.

läßt fich nur infofern aus dem Naturreclue ableiten. als auch nach

diefem eine Thätigkeit unfähiger Perfonen als eine Handlung nicht

gelten könnte. allein was zur Fähigkeit der Perfonen gehört. worin die

Subftanz des Proceffes befteht. das ift lediglich nach pofitiven Normen

zu beurtheilen. Durch Entlehnung diefes Stoffes aus dem pofitiven

Rechte tritt man aus dem Gebiete des Naturrechtes heraus. und dnrch

die Bildung von Normen aus jenem Stoffe nach logifchen Gefeßen in

das Gebiet der Natur der Sache oder deren Benutzung hinilber. Nun

ifi es nach der eigenen Erklärung des Gefehgebers zur Giltigkeit des

einzelnen Proceffes nicht nöthig. daß alle die das Jnjiitut des Proceffes

normirenden Vorfchriften auch in dem ,einzelnen Proceffe beobachtet

werden. fondern es ifi nur die Beobachtung der das Wefen des

Jnftitutes bildenden Vorfchriften nothwendig. Diefes Wefen ift nur

aus feinem Zwecke zu erkennen. Der Proceß ift aber feiner Natur

nach ein Mittel fiir Wirkungen auf andere Verhältniffe; er muß daher

zwei gefelzlici) beftimmte Zwecke haben. einen. den er als felbfifiändiges

Injiitut hat. und einen anderen. der durch diefe in Bezug auf andere

Verhällniffe zu verfolgen ift. Der erftere Ziverk geht dahin. daß die

dem Richter von den Parteien als befiritten vorgelegten Rechtsverhält

niffe durch richterliche nach Rechtsnormen vorzunehmende Beurtheilung

des ihm von jenen vorgelegten Stoffes zur Gewißheit gebracht und die

fo gewiß gewordenen Rechtsverhältniffe auf Verlangen des Berechtigten

welche im Falle deshalb erhobener Befchwerde. nach dem Verfahren der römifijien

(Curie dadurch befeitigt wurden. daß dem Unterrichter aufgegeben wurde. in der

Sache .ohne Beachtung der“ Vefchinerde weiter zu verfahren. lautlos. l, i.

p. 389. s. 17. p. 504-506, S. 125, S. auch Linde. von den Reclusnritteln

Bd. ll. S. 512 flg.

306) Mittermeier. der gem. tenfch. Proc. Bd. [ll. S. 121.

307) dirt-Unger, 0W. 1.1. obs. 27. (Zeil i. i.
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durch den Richter. vexnicilicbtaroerden. „Der andere-Zweck gebt, dahin)

denlReclotsfubjecten ein greater an gie Hand ,zu geben) durch welches fie

die Geltendmachung wirklicher Rechte_ erlangen können. Nur der erfiere

*Zweck gehört zum Wei-en des_ Proceffes -felhftzdee »letztere wirdvon der

Pcorcefieeieegebune verfolge-welche .ne ibm jenes Wefeu detPceteii-i

gebilder hat. Nur der-erfiero-Zwerki :als _der hier, allein entfcheidende_

ze este-vun, W) eiefeneZue-ke Uzwil-ether: 1) derlei-Sulz_

jecte) unter denen und in Bezug auf deren Verhgltniffe und durch welche

(wozu auch der Richter gehirt)-,die Wirkungen) auf deren Erreichung

der angegebene wefentlicije ,Zweck des Procejfes geht) hervorgebracht

werden follen) die dazu durch“ das pofitive Recht erforderten Eigenfchaften

haben inirfjenz 2) daß drin_ ihnen die dazu durch das pofitive Recht

geftattete oder vorgefchriebene Thätigkeit) infoweit ohne fie derZweck der

Geltendmachung des wirklichen Rechtes nicht zu erreichen wäre) an

gewendet fein mußz infofern nicht etwa die unthcitigkeit gefeßlici) einen

Ausfchluß mit einer blos gefiatteten Thcitigkeit zur Folge hat. Letzteres ift

. der Fall hinfiwtlicl) der Thätigkeit der Parteien; daher genügt es in An

fehung der Parteien) wenn ihnenrechtliches Gehör gefiattet ifi. Diefe

Thätigkeit oder deren Geftattung bildet die subotanlialja processus, und

die Geftattung des rechtlichen Gebotes) der (tete-wia, gilt ebenfalls nach

dem kanonifchen Rechte 309) als Erforderniß des i113 'nature-110. Zum

Wefen diefes Gehör-es gehört auch gehörige Beriickfimtigung des ihm

dadurch dat-gebrachten Stoffes von Seiten des Richters) d, h, Beur

theilung diefes Stoffes nach Recbtsnormen. Hiernach ifi in Bezug

auf die vorliegende Frage der natürliche das Wefen des Proeeffes be

fiimmende Begriff des Proceffes folgender: Proceß ift das Rechts

gefchäft) wodurch Perfonen) welche im entgegengefehten Intereffe einander

gegeniiberfiehen_(Parteien)) mit den ihnen gefehlich dazu verftatteten

Mitteln) fo weit fie die Möglichkeit der Geltendmachung des wirklichen

(materiellen) Rechtes bedingen) und durch die richterliche Beurtheilung

und Hilfe) Gewißheit ihrer ftceitigen und die Verwirklichung ihrer zur

Gewißheit gebrachten Rechtsverhältniffe erlangenz wenn auch diefe

Gewißheit nur infofern erreicht worden ifi) daß diefe Verwirklichung

rechtlich zuliiffig ift 310). Die Partei macht rechtmäßig von dem Pro

308) Daß die Gefeßgebirng bei Auffiellung der Bedingungen) unter welchen

rechtliche Gewißheit über ein bcfirittenes Rechtsverhältniß entfiehen und der

Zwang zur Verwirklichung des zur Gewißheit gebraarten Neehtsverhiiltniffes

anwendbar fein foll) nicht au das Wefen des Proteffes gedacht haben könne) wie

es durch ihre Normen gefchafien i|) fondern an das Wefen des Procrfies)

welches fie bei der Bildung der Proceßnormen beherrfcht hat) leitet B ra clean

höft a. a. O. S. 70 mit Recht daraus ab) daß die Gefehgebung hier felbft fick

auf das ine natur-ile beruft) d, i. hier dasjenige Recht) deffen Herrfaoaft über

fich fie fe-lbfi anerkennt) z. B, in cap. 2. 61cm. (ll. 1.1.); cum jllo imperatori

toilette n0n licuerit, gone'. juris nnluraiia oxiatunt, *

309) Cap. 2. Clear. (ll, 11.)

310) Bractenhdft a. a. O. S, 66-71.
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ceffe Gebrauch zum Zwecke der Geltendmachung des wirklichen Rechtes

(des 1118 iitigaloris, des i118 in 11yp0111e8i, in. Gegenfahe der* Rechtsnocm)

des i118 c0n5tjluli0ni8, i118 in 111e8j); es gehort aber nicht zum Wefen

des Proceffes) daß diefer Zweck wirklich erreicht werde) .was fich_ fchon

aus der römifmen unterfcheidung der 861110111111 nnlla und' 'jniqtIaEc-tgievc,

Die-Partei darf aber auch den entgegengefehten Zweck dadurch verfolgen)

womit das Wefen- des Prom-fies nicht-aufgehoben wird) felbft wenn fie

diefen Zweck) die Geltendmachung eines Unrechtes) erreicht hätte.-Der

Mangel der* natürlichen“ Effentialien ifi in verfchiedener Weife möglich.

Von dem) was fie fordern) ift nämliä) entweder 1) etwas gar nicht

gefchehen) ohne daß etwas gefchehen ift) worauf diefes Unter-bleiben Ein

, fluß hat) z. B. es ift blos keine Verurtheilttng oder Freifptechung erfolgt)

keine Execution verjiattetz oder 2) es ift etwas gefwehen) was jurifiifcl)

als nicht gefchehen angefehen werden muß) entweder ei) weil es an und für

fiel) nicht ift) was es fein foll; z. B, der Richter hätte den Vortrag der Par

tei in einer ihm unoerftändlichen Sprache gehortz oder 11) weil ihm eine

giltige Grundlage fehlt; z. B. der Richter erkennt das Recht des einen *

Theile-s ohne vorheriges Gehör des anderen an. Im Falle unter 1)

erifiirt auch in der natürlichen Bedeutung nichts) es ift ein Yiangel im

natürlichen Sinne vorhanden) welcher aber hier darin liegt) daß von

dem Mittel quantitativ noch gar nicht vollftändig Gebrauch gemacht ift.

Im Falle unter 2) ift) ungeachtet das Mittel quantitativ vollftändig

gebraucht ift) die Erreichung des Ziveckes des Proceßittfiitutes verfehlt

und deshalb in cgnct-elo das Wefen des Proceffes ausgefchloffen 311). -

Sowie das Wefen des Proceffes durch Ableitung aus den Merkmalen)

welche der Proceß im Zuftande des poiitiven Rechtes darbietet) zu finden

war) ebenfo beftehen die natürlichen Effentialirn gleichfalls aus-pofitiven

Merkmalen. -- Die natiirlich ioefentlichen Erfotdetniffe des Proceffes

find 312) 1) in Anfehung der Suojecte: a) ein Gericht) welches für den

fraglichen Fall zuftändig ift 313)) Fähigkeit der Perfon des Richters 31*);

311) Almendingen) Metaphyfik S. 270 redet in dem Falle 2. n. von

einer felbfifiiindigen) im Falle 2. 1). von einer fortgefehten Nichtigkeit.

312) Gensler) Hdbch. Lidl). 11]) Ö. 6) N. 1-8. (Commentar Bd. 1)

S. 19) 20. Linde) (iivilpr. Z. 43. Vractenhöft a. a. Ö. S. 7!. flg.

Vgl. auch Gönner) Hdbcb. Bd, 111) Nr, 64) Z. 15 flg. und den Artikel des

Reehtslerikons Nich tiakei te n. -

313) Daß das Gericht vom Staate angeordnet fein müife) liegt fchon

im Vegrifie deffelben. Auch (Cotnpetenz gehört fireng genommen zum Begriffe

des Gerichtes) weil ein incompetentes Gericht) infofern es unzuitändig ift) kein

Gericht 1|. ueber das Erforderniß der Eompetenz 1.. 81.1). (5. 1.) l.. 1. 9.2.

1). (2. 2,) l.. 23. Z. 1,1), (49. 1.) t. nn. t). (111.4.) 60a. (rtr-18.) l.. 6. 8,

(Z. (1111. 53.) rap. 4. x. (11. 1.) cap. 26. .16 tego'. int'. jo 171.07. 13) Kai-uner

gerichtsordn. v. 1521 Til'. 111(11) Ö. 2. '

314) 1.. 39. 46. 1). (5. 1.) l.. 8. Z, 1. 1). (26. 3.) Ueber die Unfähigen

f. den Artikel Nichtigkeiten Bd,1711) S. 3.19. Poffiiv tvefentlicl) ift) daß

jedes Gericht eine aus mehreren phhfifmen Perfonen befiehende moralifchePerfon

fein [oli. Heffter) Jnftitutionea S. 249) 250.
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b) ein allieitig befiirnmtes zur Recinsverfolgung ermachtigtes Subject

(aetar, Kläger)315)z e.) ein ebenfo gewifies. zur Recinsvertheidigung

befugtes und verpflichtetes Subject (rene. Beklagter) 31“); unter diefen

drei Subjecten darf keine Perfoneneinheit fiattfinden 3"). 2) In

objectiver Hinfieht wird verlangt. daß den Parteien rechtliches Gehör

verftattet worden fei. fo weit fie rechtlich darauf Anfprucl) haben 318').

3) Rückfichtliä) des Zwetkes aller proceffualifmen Verhandlung wird

insgemein für nothrvendig erachtet. daß der Richter jurifiifctze Gewißheit

von dem Sein oder Oiichtfein des fireitigen Rechtes (Beweis) habe. fich

darüber gefelzmäßig ansfpreme (urtheil). und daß die Execution nicht vor

*dem Urtheil erfolge 3i9). Genauer betrachtet aber ifi zwar die Gefiattung

der Beweis-führung ein neitüelimes Effentialez es ift dies aber fchon in

der Geftattung des rechtlichen Gehöres begriffen; mangelt hieran nichts.

* "aiii)-i..*1,a.(l11.7) t. 4. e. (e, 56.) 1.. 9, 0442.1") b.2,(:.(ln.6.-)

l.. 24. f). (ll. 12. (13.))

316) i.. 2. n. (49. 8,) t. 45. Z. 2, 1.. 54. pr. 1), (42. 1.) i.. 1. 3. e..

(in. 6.)

317) [n10. i). (2. 1.) [a, un. 6. (lli. 5.)

318) Brackenhöft a. a. O, S. 74 erklärt dies mit Recht für genügend.

Andere. wie Gen ster und Linde. ftelien in objective!: Beziehung als natür

liches iveientlimes Erforderniß des Proceffes auf: einen rechtlichen Anipruci)

des Klägers gegen den Beklagten. worüber die Cognition den bürgerlichen

Gerichten zufteht; dadurch müffe n) der Aufbruch des Klägers gehörig erkenn

bar gemacht nnd d) noch ivirklim fireitig fein. io daß deshalb eine Partei die

Staatshilfe nachfumt (Klage) und die andere den daraus enrfiehenden Rechts

fireit aufnimmt (Kriegsbefefiignng). Allein daß das fireitige Verhältniß zur

Cognition der bürgerlichen Gerichte gehören müffe. ergiebt "ich fchon aus dem

Erfordernifie der (Coinpetenz. Daß ein ftreitiger Aniprnü) vorhanden fein und

eine Klage erhoben fein müffe. folgt fchon daraus . daß ein Kläger und ein Be

klagter vorhanden fein nrüffen, Die Kriegebefefiigung wird nur zum Dafein

eines eigentlichen Remtsfireites erfordert; allein ein Proceß kann nie bloßer

Rechtshandel fein (Vracken hbft a. a. O. S. 4) und daher kann die Kriegs

befefiigung kein wefentlirloer Vefiandtheil des Proceffes fein. Daß endlich der

erhobene Anfprurh 'gehörig erkennbar gemacht fein müffe. enthält fchon das Er

forderniß des gefiatteten (Hehöres; letzteres umfaßt aber mehr als jenes. Ein Proceß

kann nicht angefangen werden. wenn nicht die Erhebung irgend eines Anipruchts

eines beftimrnten Klägers _aegen einen befiimrnten Beklagten zur Kenntniß des Rieh

ters gekommen ifr; ohne daß diefer Anfpruct) fdeciell beftimmtworden. iii aber auch

ein Proceß über dieien Aufbruch. und ohne daß diefer beftimmte Anfpruri) Mr

Kenntniß des Beklagten gekommen ifi. ifi auch diefer fpeciell befiirnmte Proceß mit

diefem befiimmten Beklagten nicht möglich, Dura) diefe Momente ifr felbfi das

Dafein eines Procefies im natürlichen Sinne bedingt; fehlen fie. f0 ift ein Fall

der unter Nr. 1 und Nr. 2 a genannten Art. in welcher ein Mangel der natür

lichen Efientiaiien eintreten kann. vorhanden. Ungeachtet des Dafeinc; diefer

Momente konnte es doch an dem genügenden Gehör fehlen. und ein Proceß in

der natürlichen Bedeutung vorhanden fein. in der jarifiifchen aber Ujibf. Das

wirkliche Veflrittenfein des Anfvruches ift nur ein natürliches Efientiale des

urtheiles. Vrackenhüft a. a. O. S. 74. 75. -

3(9) So Linde a. a. O. S. 43. Das Erforderniß des Beweifes wird

gegründet auf cap, 2. x. (2. 6.). das des Urtheiles auf diefelbe Stelle. und

infoweit das urtheil als Vorausfeßilng der Execution gilt. auf i.. 5. (I. (lii[.37.)

1.. 1. a. (en, 53.) 1.. 28. o. (42. 1.)'

Wil. 42
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fo ift die tvirklici) gefchehene Veweisführung kein natürliches Effentiale

und felbft nicht einmal das Dafein- iuriflifwer Gewißheit der in Be

tracht kommenden Thatfachen 320)) weil durch den Mangel folcher Mo

mente) wodurch eine fol>>e Gewißheit begründet wird) der Proceß nicht

die Natur eines Mittels zur Erlangung der Anerkennung und des

Schuhes des* wirklichen Rechtes verliert) wennnur die Möglichkeit) eine

folche Gewißheit herbeizuführen) erfurt widerrecirtlich entzogen ift. .Die

urthelsfällung oder Vornahme der Execution fehr als natürliches Effen

tiale eine Lage des Proceffes voraus) in tvelcher keiner Partei keine Be

weisführung oder Gehör mehr verftattet zu werden braucht. Ein Urtheil

des Richters in. dem Spinne) daß er eine Meinung von dem Dafein oder

Nichtdctfein eines fireitigen Verhältnifies faßt) oder in Gemäßheit einer

folchen verfährt) i| ein natürliches Effentiale) weil fonft, der Proceß kein

Ende nehmen würde. Einem Urtheile in diefem Sinne kann keine

Execution vorangehen) weil die Execution felbft immer ein folches

Urtheil implicite enthält. Wörtlicher Ausfpruch des Urtheiles) gefchehe

er mündlich oder fchriftlich) ift kein abfolutes natürliches Effentiale)

allerdings aber bleibt dem Richter) wenn er nicht durch Execution fein

urtheil an den Tag legen kann) nur jene Art der Aeußerung übrig 321).

Auch die Möglichkeit der Vollftreckbarkeit des Refultates der richterlichen

Beurtheilung) wenn dafielbe in einer Verurtheilung befieht) gehört zu

den natürlichen Effentialien 322). Nicht minder ift es ein folche-s Effen

tiale) daß die richterliche Beurtheilung auf die von den Parteien dem

Richter in dem fraglichen Streite vorgetragenen Thatfachen gerichtet

ift; ein Urtheil) bei welchem der Richter erweislich) wenn auch nur

theilweife) andere Thatfachen zum Grunde gelegt hat) als diefe) bezieht

fich gar nicht auf das fragliche Verhältniß) es ifi für diefes mithin noch

keine Beurtheilung vorhanden) das gefprocloene Urtheil aber) da es auf

keinen Streit unter Parteien geht) niwtig 323). Im allgemeinen ifi

unbefiritten) daß die bisher aufgeführten abfoluten natürlichen Effen

tialien vorhanden fein müffen) wenn eine unheilbare Nichtigkeit im

Sinne des I. Reichsabfwiedes vermieden werden foll. Es wurde vor

320) Vrackenh bft a. a. O. S. 75. Diefe juriiiifäie Gewißheit) welche

hier gemeint ift) iii; nämlich objectiver Natur) infofern fie auf Normen beruht)

welche alle Rechtsgenofien anerkennen müffen (auf der Bewristheorie), Sub

jective Gewißheit des Richters muß aber immer vorhanden fein oder doch als

vorhanden uorausgefcht werden ) fobald der Richter ein Refultat eintreten läßt)

welches eine folche vorausfeht; z. B. wenn er den Beklagten verurtheilt oder

auch nur ihn zu einer Leiftung zwingt. -Vrackenhöft ebd. N. 39.

321) Vrackenhöft a, a. O. S. 75) 76. -

322) Daher ift ein llrthril nichtig) wenn es eine durchaus unbefiimmte

Leiftung vorfchreibt, l.. 3, 4. (l. (lllll. 46.); oder wenn daraus nicht hervor

geht) wer teilten und wem geleifiet werden foll) oder welches eine Perfon) welche

?rx-Zieht Subject des Procefies war) verurtheilt. Brackenhöft a. a. O.

323) Vrackenhdft a, a. Q. S. 77.
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hin zum Gehör erfordert. daß das Gehörte auch bei der Beurtheilitng

berückfimtigt werde. zur richterlichen Beurtheilung. daß fie nach Rechts

normen gefchehe. In Anfehung diefer Erforderniffe oder ihrer Eon

fequenzen ift es beftritten. ob ihr Mangel eine unheilbare Nichtigkeit

begründez den Streit darüber hat man in der Form geführt. ob es

unheilbare Nichtigkeiten gebe. welche aus den morjlin entre-ro ent

fpringen. und ob ein Urtheil contra i113 in tlnzzi unheilbar nichtig fei?

Schon vor dem I. Reichsabfchiede verlangten einzelne Iuriften zur

Giltigkeit des Procefjes auch ein gerechtes Urtheil. d. h. ein folches.

welches den Arten und den Gefelzen- nicht offenbar widerfprichtöki).

Naeh dem römifcl-.en und kanonifmen Rechte ift ein unter Anwendung

einer unrichtigen Rechtsnorm. alfo einer Rechtsnorm. weläoe als folche

hier nicht in Betracht kommt. gefpromenes Urtheil niclhtig 325). Da zur

Zeit jener Iuriften der Unterfchied zivifciren nonlenlia injqax. und italia

fehr zweifelhaft war 326). namentlich die Nichtigkeitsgründe fehr* aus

gedehnt wurden 327) und der Zweck des I. Reichsabfcifiedes gerade auf

Befchränkung diefer Ausdehnung in ihren Folgen. nämlich der for-t

währenden Nichtigkeit auch dann. wenn ordentliche Rechtsmittel gegen

das Urtheil nicht mehr zuläffig waren. gerichtet war. fo ift namentlich

die Frage. ob nicht die befchränkende Wirkung des I. Reichsabfch. jen-e

Anfichten und Vorfchriften berührt. Es läßt fich zwar nicht annehmen.

daß der I. Reichsabfmied die felbftfiändigen Richtigkeiten des Urtheiles.

d. h. diejenigen. ivelche erft durch den Inhalt des Urtheiles entftehen.

nicht aber blos darauf beruhen. daß es an einer giltigen Grundlage 'es

Procejfes fehlt. gleichwohl aber auf die ungiltige Grundlage hin die

Entfcheidung erfolge ift (forlgefehte Nichtigkeiten) i128). im Auge gehabt

habez da er aber von allen Nichtigkeiten ganz allgemein handelt. fo

find auch die fraglichen in feinem Sinne zu behandeln. Die fog.

nu-llilatos er( n1arili8 (kannte rc-Zuilantor (mit Ausfchluß der .Konto-rein

bonn-a n13 in tlio8i) wurden auch noch nach dem I. Reichsabfmiede von

einigen Iurifien zu den cinheilbciren Nichtigkeiten gezählt329). und diefe

324). iinntjus, rie.- nuliilntidus Ö. 127-129. p. 433. 436. Ueber die

Theorie der-r Richtigkeiten bei den Prartifern vor dem I. Reichsabfchiede L i n de.

Zeitfclnc. für Civilr, und' Pror. Bd. x11. S. 47 fig. ueber den Streit felbft

Bro ct-enhöft a. a. O. S. 78 flg.

325) i.. 1. h. 2. o. (49. 8,) 1..1o.o.(49-.1.) e.. 2. o. (einer-1.) Clip.

1. x. (2. 27.)

326) 'italian ]. o. S.17, Vrackenhö-ft a. a. O. S. 68. N. 14.

327) Bayer. Vorträge über den gemeinen teutfchen orbentl. Civilproceß

S. 671 fig.

328) Dlefen unter-'chied macht Almond inge-n. Metauhhfik des Civilpr,

S. 270. Der I. Reicbsabfih. s. 122 hat nur folche fortgefehte ?Wichtigkeit-en

im Auge. indem er nur die Nich-rigkeifen des Verfahrens vor dem urtheile nach

Einfluffe auf das Urtheil betrachtet. Vrackenhöft a. a, O. S. 72.

329) Vgl. die von Vracrenhöft a. a. O. S. 78. N. 53 angeführten

Schriftfteller.
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Anficht ift infofern ri>)tig. als diefe Nichtigkeiten fich auf den Mangel

rechtlichen Gehöres gründen 330). Die nenleniiei contra i118 in then(

dagegen ift auch nach dem I. Reichsabfmiet-e jedenfalls nichtig und dem

Begriffe nach nicht eine bloße eantantia jnjqiln. Befiritten ift. ob fie

eine unheilbare Nichtigkeit im Sinne des I. Reichsabfch. begründe 331).

Allein ohne Zweifel ift felbfi die Möglichkeit. im Proceffe eine Aner

kennung des wirklichen Rechtes zu erlangen. dadurch bedingt. daß die

Giltigkeit diefer lehteren von der Beurtheilnng nach Rechtsnormen

abhängig fei. Ebenfo gewiß ifi auch die richterliche Beurtheilung.

wenn fie auch nicht zwifchen den Parteien und dem Richter. fon

dern im Innern des Richters oder des Gerichres vorgeht. ein Theil

des Verfahrens. Diefe Beurtheilung ifi zwar. fofern fie blos im

Inneren des Richters vergeht. niht durch Rechtsnormen geregeltz

330) Ein folcher Mangel des rechtlichen Gehöres ifi vorhanden. wenn der

Richter bei feiner Veurtheilung dem Vorbringen oder der Veweishandlung einer

Partei gar keine Veriiccficljtigung angedeihen läßt. fei es abfimtlici) oder wegen

ueberfehens. fiillfmweigendloder ausdrücklich. alfo ein Vorbringen der Partei

ganz bei Seite läßt. oder etwas. was fie nicht vorgebracht hat. als von ihr vor

gebracht annimmt. z. B. die Partei hat geleugnet; der Richter nimmt aber an.

fie habe fich gar nicht erklärt. oder gar gefianden. Dagegen ift es ein bloßer

Fehler der richterlichen Beurtheilung. nicht ein Mangel in dem zu beurtheilenden

Stoffe. und demnach eine bloße Iniquitcit. wenn der Richter ein Vorbringen

der Partei unrichtig auslegt oder eine Beweishandlung unrichtig beurlheilt.

z. B. wenn er das Leugnen der Partei als ein Grfiändniß auslegt. zu welcher

Wslegung bei unbefiimmter Faffung die Möglichkeit gegeben iii. Ifi: es auch

im einzelnen Falle fchwierig. auszunritteln. ob der Mar-gel auf die Nichtberück

fichtigung. oder auf unrichtiger Auslegung und Veurtheilung beruhe. fo kann

dies doch den Begriff der Nichtigkeit nicht ändern. fondern nur die Ylöglimkeit

aufheben. fie aufznfinden und geltend zu machen. Hiernach kann man zwar

erklärlicl) finden . aber nicht billigen. wenn manche zu einer unhcilbaren Nichtig

keit aus diefem Grunde verlangen. daß das urtheil ausdrücklich gegen den

Inhalt der Arten grfpromen fei. So Zöbiner, ine eccl. protect. "i". li. Tit.

nnen. h. 38. S. dagegen G ön ner Bd. lll. Nr. 64. Z. 33. B racken h öft

a. a. D. S.79. Es kann diefe Forderung um fo weniger fiatthaft fein. als nach

der herkömmlichen Form die urtheile nur das Refultar der richterlichen Veurthei

lung enthalten. nicht aber die Gründe. welche vielmehr in befonderen Entfcbei

dungsgriinden beigefügt oder als Motive der Entfcheidungvorausgefmickr werden.

331) Bejaht wird es von kiitter, opucc, illli. Z. 32 3g. Gensler.

Hdbch. S. 44 und im Archiv fiir civil. Pr. Bd. l. S. 364. Goldfmmidt.

Abhandl. S. 123; verneint oon Grolman. Theorie des gerichtl. Verfahrens

S. 218. Thibaut. Pand. Recht Ö. 1253. Martin . Eivilpr. h. 294. 293.

Francre. im Archiv fiir civilr. kprar. Bd.)ll)(. S. 406 flg. Manche wollen

die Frage dadurch entfcheioen. 'daß fie fagen. ein aelectnc jnennnbilie im Sinne

des I. Reichsabfch. könne nur durch einen Fehler in proaerienaa, nicht aber

in jnaicanao enrfieheir. Bayer a. a. O. S. 678. Linde. in der Zcitfchrift

für Eivilr. u. Proc. Bd. x11. S. 256. Dies iit aber unrichtig. Das urtheil

gehört unzweifelhaft zu den snbsianiiuljn pr00e5511s und Bauer a. a. O. muß

doch felbft anerkennen. daß im Inhalte des Urtheiles eine unheilbare Nichtigkeit

liegen kann. die nicht fchon durch das vorausgegangene Verfahren begründet ift.

,z. V. wenn das urtheil etwas Unmögliches befiehlt. oder keine beftimtnte e011

eit-mundi() enthält, i.. 3. v. (49. 8.) l.. 3. 4. c. (ein. 46,)

.
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allein für ihren Stoff giebt es durch Reehtsnormen vorgefchriebene

Qualificationen und die Rechtsnormen machen einen Theil diefes

Stoffes aus. Hiernach ift alfo ein natürlich wefentlimer Befiandthei(

des Pcoceffes: daß nicht contra ine in cheat erkannt wird 332). Es

332) Allerdings ift nun) wie Vra tketihöft a. a, O. S. 80 ausführt) die

Operation) wodurch der Richter die Rechtsnormen auffindet) kein Theil des

procefiualifclten Verfahrens und diefe vom Richter in Bezug auf einen einzelnen

Fall unternommene Operaiion ift immer nur als eine Vorbereitung des Richters

felb| zu betrachten) und wenn diefe Vorbereitung fo mangelhaft wäre) daß der

Richter durch diefelbe dahin kommt) daß er einen Satz als Rechtsnorm annimmt)

welcher diefe Eigenfchaft überall nicht hat) fo begründet diefe mangelhafte Voe

bereitung an fich keinen Mangel des Verfahrens) »fondern ein folcher tritt erft

dann ein) wenn der Vettrtheilung des einzelnen Falles das unrichtige Refultat

jener mangelhaften Vorbereitung zum Grunde gelegt wird. Man kann auch

mit Bra>enhöft a. a. Q. annehmen) daß der Mangel unmittelbar in der

Befchaffenheit des mangelhaft vorbereiteten Richters) im Verfahren aber nur

mittelbar liege. Wenn aber Brackenhöft daraus herleitet) daß man aller

dings darüber zweifelhaft fein könne) ob eine Beltrtheilttng nach wirklichen oder

richtigen Rechtsnormen ein aubaianiiaie proceösua im Sinne des I. Reichsabfch.

fei) fo hat er dabei gegen die von ihm felbft a. a. O. S. 79) N. 56 vertheidigte

Anficht gefehlt) daß das jucijcare auch zum peoceaere gehöre. Daß das urtheil

ein enbetantiale proc-eeene fei) dariiber herrfclot allgemeines Einverfiändniß und

es kommt nur darauf an) ob durch den Inhalt des Urtheiles allein) infoweit er

nicht auf itngiltiges Verfahren gebaut ift) eine Nichtigkeit begründet werden

könne. Cbenfo herrfcht Einverfiändniß darüber) daß ein Urtheil wegen unvoll

firertbarkeit nimtig fei und es wird deshalb auf das rdmifche Recht uerwiefen)

z. V, wenn es etwas Unmbgliches befiehlt oder keine beiiimmte conaetnnatio

enthält (ogl, die vorige Note); es wird auch nicht bezweifelt) daß auch nach

dem I, Reichsabfchiede ein folches Urtheil an einem aeleetne jnsanabjiia leide.

Wegen der Frage) ob ein urtheil contra jua in theri nichtig fei und auch nach

dem I. Reichsabfchiede aus diefem Grunde an einem tieicclua jneanabilie leide)

muß man dann ebenfalls auf das römiiche und bezüglich kanonifche Recht

zurückgehen. Das römifche Recht (k. 32. l). (42. 1.) [a, 1, S, 2. l). (49. 8.)

t.. 19, t). (49. 1.) t.. 2. 5, c. (rn. 6e.) fowie das kanonifche (Cap. 1. tt. (2.

27.) Cap. 13. eo-i. il. 50a. Cap. 7. il. (2. 30.) erklären eine scnteniia contra

iegcs, Zenaeusconsulta, conatitutjonca yrjncipis, contra canonca, contra rigen-ent

juria, contra fortnatn juris, contra juc conatjtututn inta fiir nulia, nuiiiua ntomentj,

jt-rita, jnanja. Der umftand) daß das römiiche Recht dergleichen Urtheile für

ungiltig erklärt) auch wenn keine Provocation oder Appellation dagegen ein

gewendct worden ift) beweifl nur) daß es keiner Appellation bedurfte) um eine

Abänderung des urtheiles herbeizufiihren; er beweift aber nicht) daß) wenn

Appellation ergriffen worden war und der Appellationsrichter befiätigte und

ebenio) wie der unterrichter) contra i118 eonetjtntam erkannte) das Urtheil der

Rechtskraft fähig gewefen wäre. Es |and mithin auch nach dem römifchen

Rechte dem Verletzten die Wahl zu) ob er Appellation einwenden wollte oder

nicht. Wendete er folche ein und der Appellationsrichter half der Befchwerde

ab) fo war dadurch die Befchwerde erledigt; verfiieß aber auch der Appellations

richter in feinem Erkenntnijfe contra ine eonetitnnnn dadurch) daß er einen

ttnrichtigen Rechtsfatz für maßgebend bei der Entfcheidung anerkannte) fo war

das Urthei( eben fo nichtig) als wie das urtheil des unterricbters in dem Falle)

wenn keine Appellation ergrifien worden war, Es war zwar diefer Fall nicht

leicht möglich) wenn der Appellationsrichter auf das Grieß) gegen welches

verließen war) anfmerkfam gemacht worden war; er war aber doch denkbar.

Ifi dies nach dem römifchen Rechte richtig und hat daran auch das kanonifche
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kommt aber wefentlith darauf ani was hier unter ine in tirori zu ver

fiehen ift. Es ift deshalb auf das römifche und kanonifme Retht

zueirrkzugehen. Im römifchen Rechte wird geiagt- eine .rententin contra

(19368, Zenalurconrniia rei Constitution-ro yrinoipnni inter fei nniiin.

1nomen1i333). Dafielbe fehr immer voraus- daß gegen eine ausdrückliche

Sanction der gefehgebenden Gewalt erkannt werden fei. Ebenfo das

kanonifme Rechh wenn es eine contra [e368 el 0311011128 gefällte Sentenz

für nuiliuo lnornenli erklärt 334)- von einer renlentio contra i118 consti

lqlionjn inte fprichtM). In beiden wird demnach immer eine einer

ausdrücklichen Sanction der gefeßgedeuden Gewalt zuwiderlaufende

Entfcheidung verlangt. Auf das heutige gemeine RechtF das römifche

nnd kanonifthe- ift aber dies nicht anwendbar* Der Grund der Giltig

keit des römifchen und kanonifchen Rechtes in Teutfchland ift nicht

gefehlime Sanction durch die gefehgebende Gewalt von Kaifer und

Reiä» fondern Retention. Das fremde *Recht gilt in Teutfcloland nicht

als promulgjrtes Gelee, fondern als Gewohnheitsremt. Die Reception

ift nicht unbedingt erfolgte viele Infiitute und Sätze des fremden

Rechtes find in Wegfall gekommenF theils weil die Inftitute den

Teutfctien nicht bekannt waren oder auf etwa ähnliche nicht paßten

theils weil die' Rechtslage einheimifmer Rechtsanfiwten und Ge

wohnheiten widerfirebten. Es gilt dies zwar mehr vom römifchen

als vom kanonifmen Rechtej weil leßteces häufig fich teutfchen Rechts

anfichten angepaßt hatz; allein auch das kanonifme Recht fällt- da es

häufig Gegenfiände betraf, welche mit dem Zwecke der Kirthe nicht zu

Reeht nichts geiindertf fo muß ungeachtet der Vorfchrift des I. Reichsabfchiede.

S.121 daß n gente-ina nniin et iniqnn innerhalb zehn Tagen appellirtf mithin

die Nichtigkeit im Wege eines ordentlichen Rechtsmittels geltend gemacht werden

follef doeh eine durch den Inhalt eines urcheiles contra i118 in il1e8j begründete

Nichtigkeit als auf einem jnnnnnbjijß cieiecl115 beruhend, auch noch fpäter geltend

gemaoht werden können- weil der Fall denkbar ift- daß der Appellationsrichter

ungeachtet der eingewendeten Appellation denfelben unrichcigen Rerhtsfaß feiner

Entfcheidung zum Grunde gelegt hat- und das Appellationsurtheil dann an

gleicher Nichtigkeit leidetf wie das des unterrichtersi diefe Nichtigkeit aber als

ein inßrinnhjijr tiekoclnß in oniislnntiniibuß pr0c888118 unter den '22 des I.

Reichsabfthiedes mit demfelben Rechte zu fubfumiren- wie andere Nichtigkeiten,

welche im Inhalte des urtheiles- infofern daffelbe unvollfireckbar ift- liegen,

darunter fubfumict werden, Es kommt nur darauf anf was man unter i118 in

tneri verficht.

333) 11. 82. 1). (42. 1,) 1.. 19, o. (1.9. 1.) 11. 1. s. 2.1).(49.8.) Wenn

es in l1. 19. l). (49. 1.) heißt: Zi expreorjm rententjn contra ini-ir rigorem 1m

fnerit, rniere non iiebet, fo wird- was es heiße- contra jorio rjgorern, durch die

folgenden Worte erklärt: Mon iure profertnr aententiu, oi contra larger, 'ai

Zenntnecooerultn, ke] Constitution-ein inorit prolata.

334) cap. 1.11. (2.27.)

335) Can. 13. x. (2. 27.) Das nrbitrjont contra for-moin juris im cap, 7.

X, (2. 30.) kannt ebenfo wie das römifche Recht unter der rententin contra inri.

rigoreln [ala eine Entfcheidung gegen [regen, Zenntnßoonsnitn oder (Lonetjtutiooe.

yrincinorn ioerftandx nur von einem nrbitrinm contra i113 oonrtitnlioni. oder contra

eonones verfianden werden.
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fammenhingen und nur durch eine ungebührliche- nie anerkannte Aus

dehnung der gciftlimen Gerichtsbarkeit und Einmifchung der Päbfie in

rein weltliche Angelegenheiten in den Kreis der kirchlichen Gefeßgebung

gezogen worden waren- in die Kategorie eines blos recipirten- durch

einheimifetze Sittet Rechtsanfimten und Gewohnheit mannigfach modi

ficicten Rechtes. Die Reception des fremden Rechtes im ganzem foweit

es nicht zur Zeit der Reception durch unzweifelhaft entgegenfiehende

einheimifche Sitte und Rechtsanfichten modificirt wart fchloß eine

weitere Modification deffelben durch Doctrin und Praxis ni>)t aus.

Und wenn auch diefe Modification blos darin befiand- daß durch beffere

Einficht in den Geifi des fremden- namentlich römifmen Rechtesx durch

Benutzung dem Mittelalter unbekannter Quellen und namentlich durch

hifiorifme Forfchungen und Entwickelungen ein beffeees Verfiändniß

des fremden Rechtes gewonnen wurde und viele Stellen deffelben eine

andere Deutung erhielten als fruher zur Zeit der Reception, wo kritifcize

Hilfsmittel ebenfowenig benußt wurdein als von hifiorifmen Forfchungen

die Rede warf fo war .doch damit in der That anerkannt und i| bis auf

den heutigen Tag anerkannt worden- zeigt fich auch in der täglichen

Erfahrung- daß das fremde Recht nicht den Charakter eines promulgir

ten Gefehes an fich trage* fondern daß es einer fortwährenden Fort

bildung und beziiglich Modificirung durch Doctrin und Praxis unter

worfen fei. Deshalb könnte _man in Bezug auf die fremden Rechte

einen ciofeiclus in8onabjlj8 eines Urtheiles höchfiens nur dann annehmen

wenn es gegen den klaren Inhalt unzweifelhafter Sätze des fremden.

Rechtes verfiößtz auch ift vielfach nur die eententio contra ine clarom

in t|1o8j für nichtig betrachtet worden. Wenn man indeffen erwägt,

daß in Folge der der neueren Zeit mehr als der älteren zu Gebote

ftehenden kritifmen nnd hiftorifmen Hilfsmittel viele in der älteren Zeit

für unzweifelhaft gehaltene Rechtsfäße fpäter zweifelhaft geworden find„

wenigftens viele Stellenx weläie für einen angeblich unzweifelhaften

Rechtsfalz angeführt wurdenF nach Ergebniffen neuerer Forfchungen

nicht mehr dafür ang o gen werden können- während umgekehrt der

Widerfptuch vieler anfcheinend einander widerfpremender Stellen in

Folge eben diefer neueren Forfmungen gelöfi worden iftz daß ferner

häufig friiher das fremde Recht auf einheimifche Rechtsinfiitute und

Rechtsverhältniffe angewendet worden ift, während nach der richtigeren

Anficht bei diefer Anwendung mit großer Vorficht zu Werke zu gehen

ifi und zuvörderfi die Natur der einheimifthen Rechtsirfiittite unab

hängig vom fremden Rechter berückfimtigt werden mußt fo gelangt man

zu dem Refultate, daß weder zu den Zeiten des I. Reichsabfchiedes noch

jeßt auf dem Grunde eines Verftoßes gegen das römifche und kanonifche

Recht ein Erkenntniß- als an einer unheilbacen Nichtigkeit leidend

angefochten werden kann/ weil es fich bei jedem Salze des fremden

Rechtes fragt- ob derfelbe recipirtj ob er auf die vorliegenden Verhält

niffe anwendbar, ob er nicht durch Dortrin und Praxis modificirt be
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zitglich aufgehoben fei. Hiernach läßt fich zur Zeit des I. Reichs;

abfchiedes eine unheilbare Nichtigkeit eines Urtheiles aus dem Grundeh

weil es dem i118 in tliezi znwiderläufth nur dann annehmenh wenn es

gegen ausdrückliche Sanrtionen der Reichsgewalt verfiößt. Allein auch

hier ift nicht zu Üderfehenh daß die Reichsgefeße nicht adfolnt obligatorifci)

warenh vielmehr häufig der Landesgeießgebung Spielraum ließenz daß

manche reichsgefeßliwe Vocfchriften fich nur auf die Reiehsgerichte be

zogen und daher nur auf diefe anwendbar waren. Seit Auflöfung

des Reichsverbandesh wo die Reichsgefeßgebung nur noch als freiwillig

beibehaltenes Recht gilth' kann in Betracht deffenh daß das römiiche und

kanonifGe Recht zur Nichtigkeit eines urtheilesh defien einer ausdrück

lichen peomulgirten Sanction der gefehgebenden Gewalt zuividerlaufen

den Inhalt vorausfeßenh eine unheilbare Nichtigkeit darinh daß ein

urtheil gegen die Reichsgefeße verftößth nicht mehr gefunden werdenh

weil die gefeßgebende Gewalt von Kaifer und Reich aufgehört hat. Es

ifi daher "der Fall der unheilbaren Nichtigkeit nur auf den Fall zu

befchränkenh wenn das urtheil gegen Landesgefeße oder notocifche

Landesgewohnheiten verftößtiäö). Dagegen kann in der bloßen Wider

rechtliehkeit eines Urtheiles nie ein Mangel eines natürlichen Effentiale

gefunden werden 337). 4) Die als natilrlili) wefentliche Beftandtheile

336) So kann naeh der Jen aifrhen Oberappellationsordn. o. 8. Ortbr.

1816 Ö. 24 und Zerbiter Oberappellationsordn. v. 1817 nur Verfioß gegen

den Inhalt eines Landesgefehesh nicht gegen das gemeine Recht Nichligkeits

klage gegen ein Erkenntniß des gemeinfaiaftliäien Oberappellationsgerirhtes

begründen. Ebenfo verlangt Znf. 7|. N. 4 z. Goth. Proceßordnung Z. 1.

Goth, Gel'. über den ordentl. Proc. v. 12. October 1837 Z. 17. Berfioß des

Erkenntniifes wider klare Landesgefeße, Erfteres Gefecht ließ anch eine Nichtig

kein-kluge wegen Verfioßes gegen klare Veltimmnngen der in Ermangelung der

Landesgefeße geltenden Rechte zu; letzteres Gefeß befrhränkt dies auf die recipirten

iächfilchen Rechte. S. Heimbachh Lehrbuch des fächf. bürgecl. Proc. Bd. lh

Z. 161.

337) Im rötniichen Rechte feheint die Widerrerhtlichkeit des urtheiles in

einem Falle als Nichtigkeit behandelt worden zu feinh indem (Lie. pca ciamo

cap. 29 behaupteth daß ein Urtheil contra lihertatem cjejs [win-ini jederzeit

recipirt werden könne. Auch im kanoniiclten Rechte hat man folche Fälle ge

fundenh indem hiernach ein urtheilh welches eine abfolut verbotene Ehe fiir

giltig und eine beliehende Ehe wegen einer irrigen Voransfeßnng für aufgelöfi:

erklärth nichtig fein foll. "Widmer, lng ecci. [Wat. ll. 27. 41-52. 6. lx.

[Böhmer, princ. ine. can. s. 824. Die betr.Stellenh anf). 7,10.11.x, (2.27.)

ergeben indeffenh daß theils in diefen Fällen in contonnicinm erkannt worden ifih

wo mithin der Grand irn Mangel des rechtlichen Gehdres liegen kannh theils

eine vorherige Collufion der Parteien fiattgefunden haben mag. Wenn G ö n n erh

Hdbch. Bd. lllh Nr, 64h Z. 13h 28h 29 diefe Ausfprüche dazu benntzth um feine

Anfichth daß ein urtheil unheilbar nichtig feih wenn es gegen unveräußerliche

Rechte der Parteien verfioßeh darauf zu fiützenh fo ifi diefe Meinung fchon

deshalb zu verwerfenh weil das Aberkennen eines Rechtes iin Proceffe einer

freiwilligen Veräußerung nicht gleich fiehth auch nach G ö n n er's Anficht eine

giltige Proceßführung über Rechteh auf welche n1an nicht verzichten kannh nicht

möglich fein würde. Gegen Gönner erklärt fich Almendingenh Meta

phyfik des Cioilpr. S. 338-345. S. V ractenhöft a. a. O. S. 80h 81.
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von Vielen 338) aufgeführten nothwendigen Mittel zur Herflellung der

natiirlich wefentlimen Efientialien) z. B. die Legitimationen, wodurch

die dem Kläger und dem Beklagten nothwendigen Qualificationen

dargethan werden) die Führung oder Aufnahme des Beweifes und die

dabei zu gebrauchenden Mittel, welche die legale ueberzeugung des

Richters begründen) die Ladung im Eitationsprocefie als nothwendiges

Mittel) dem Angegriffenen Gelegenheit zur Vertheidigung zu geben)

die Execution) können nur als bedingte natürliche Eflentialien betrachtet

werden. Denn es kann fich der Fall ereignen) daß) ohne daß es eines

befonderen Verfahrens dazu bedurft hätte) ein fähiger Kläger und ein

fähiger Beklagter in Gegenwart des Streitgegenftandes) wel>)en jener

von diefem forderte) vor dem zufiändigen Richter bereit fiändenz folchen

falls wiirden die natürlichen Effentialien nur darin beftehen) daß der

Richter ihnen hinreichender) Gehör gefiattete und das Urtheil fpräche.

Ebenfo ift denkbarxdaß der verurtheilte Beklagte dem urtheile freiwillig

Genüge leiftet) wo es dann einer Execution nicht bedarf. Es erfcheinen

alfo die angegebenen nothwendigen Mittel nur als von den Umitänden

abhängige Erforderniffe zur Herfiellung der abfoluten Effentialien und

find mithin überflirffig) wenn die abfolnten ohnehin vorhanden find 339).

So i| auch das wörtliche Ausfpremen des Urtheiles) wie bereits vorher

bemerkt wurde) kein abfolutes. natürliches Efientiale) weil aus dem vom

Richter in Folge der Verhandlungen beobachteten Verfahren) z. B. dem

Hinwegnehmen des ftreitigen Objectes von der einen Partei und deffen

Hingeben an die andere fchon das vom Richter Rechtens Erkannte

erhellt und dadurch die erforderliche Gewißheit hergeftellt wird, Nur

infofern iii das ivörtliche Ausiprechen des urtheiles ein abfolutes natür

liches Effentiale) als es fich von derjenigen Wirkung des urtheiles

handelt) welehe an und für fich im eigentlichen Sinne gar nicht erequirt

wird) und fich vielmehr regelmäßig erft außerhalb des *Proceffe-tw in

welchem fie entftanden ift.- und außerhalb der Verwirklichung der im

Urtheile der Parteien auferlegten Leiftungen) der eigentlichen Execution

'des urtheiles) äußert; nämlich von der Gewißheit) welche das urtheil

in Anfehung des ftreitig gewefenen Rechtsverhältnifies unter den Parteien

herflellt) eine Wirkung) welche durch bloßes Berufen auf die gefällte

Entfcheidung) wenn über den entfchiedenen Punkt die Erhebung eines

wiederholten Streites verfucht wird. zur Abwendung defielben vermittelft

der exceplja oder repljcätio rei iucliaaeae geltend gemacht wird 340).

338) Z. B. von Linde) Civiipr. Z. 43,

339) Brackenhöft a. a, O. S. 81.

340) Brackenhöft a. a. O. S. 81) 82. Die doppelte Wirkung des

urtheiles) nämlich die Erecution und die Wirkung der oxceplio oder repljcöljc)

rei juajeatae läßt die Möglichkeit zu) daß das urcheil in Anfehung der einen

Wirkung nichtig) in Anfehung der anderen giltig fei. Ob diefe Mögliahkeit

auch rechtlich begründet fei) unterfuwt ausführlich Bra ckenhöft a, a, O. S.

82-91) auf deflen Ausführung hierdurch verwiefen wird.
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111. Einfluß des Mangels natiirlich wefentlicher

Vefian dtheile 341). Dem Mangel eines natürlichen Effentiale kann

nie in höherer Inftanz abgeholfen werden) wie vorher fchon bemerkt

wurde. Nur giltige Einwilligung der Partei) welGe fich auf die Nich

tigkeit berufen kann) hebt) abgefehen von den Wirkungen) welche der

Ablauf der für die Nichtigkeitsbefchwerde befiimmten Zeit haben kann)

denMangel. Doch darf der Mangel nicht im Inhalte des Urtheiles

liegenz der Inhalt muß vielmehr die factifche und rechtliche Möglichkeit

der Vollfireckung zulaffen. Die hier entftehende Frage) ob das Ver

fahren als giltig zu betrachten) oder blos dem Confens der Partei die

Begründung der Verpflichtung) die Refultate des Verfahrens als bindend

anzuerkennen) *zuzufchreiben fei) ift) wenn der Confens vor der Beendigung

des Verfahrens durch urtheil erfolgt) fiir das Erfiere zu entfcheiden)

weil die Partei hier nur auf eine Proreßhandlung oder Vertheidigung

verzichtet; wenn aber der Confens erft nach dem Urtheile erfolgt) fo

ließe fich die Annahme der Giltigkeit des Verfahrens aus inneren

Gründen nur dann vertheidigen) wenn man das Wefen eines nichtigen

Urtheiles darin fände) daß zwar ein Urtheil beftehe) aber durch Berufen

auf Nichtigkeit vernichtet werden könne) weil dann der Confens als

Verzicht auf die Uiicinigkeitsbefchwerde und auf die Einrede der NiGtig

keit anzufehett ift. Diefe Anficht lviirde mit der heutigen gemein

recirtlich geltenden Theorie) nach welcher der nichtige Ausipruä) die

Wirkung eines giltigen Urtheiles erlangt) wenn die Nichtigkeitsbeichwerde

dagegen ausgefchlofien ift) vollkommen in Einklang ftehen. Allein diefe

Theorie ift eine Singularität) welche das Wefen der Nichtigkeit nicht

ändern darf) und es ift daher als Grundbegriff feftzuhalten) daß ein

nichtiges Urtheil überall kein Llrthei( fei.) Ungeachtet diefes dem römifchen

Rechte vollkommen angemeffenen Salzes) gilt dennoch im römifchen

Rechte ein niwtiges Urtheil in Folge ipäter ertheilten Confenies als

giltig; namentlich wird in dem Falle) wenn eine ohne rechtliches Gehör

verurtheilte Partei nicht iofort nach erlangter Wiffenichaft dagegen

protefiirt) fiillfcirweigender Confens angenommen 31I). Die Hebung

der Nichtigkeit durch Confens felzt naturlich Fähigkeit der einwilligenden

Partei) zu confentiren) und wenn beide Parteien fich auf Nichtigkeit

341) Vrackenhdft a. a. O. S. 91-98.

342) 1.. 3. 6. (1111. 43.) Fran cke) im Aräiiv für civil. Prar. Bd. eine)

S. 392-396 verfteht diefe Stelle von dem Falle) wenn gegen den Beklagten

eine Edictalladung ausgebracht iit) er aber von derfelben aus irgend einem

Grunde keine Kenntnis bekommen hat) der Richter im Termine gegen den Aus

gebliebenen erkannt hat; der Beklagte fei hier genöthigt) fobalb er von dem

gegen ihn ergangenen Urtheilr Kenntniß erhalten habe) fofort gegen daffelbe

Abhilfe zu fur-hen; diefe habe er auf dem Wege der Refiitution zu fachen; denn

das urtheil fei rechtskräftig. Es fei alfo hier von keinem niohtigen urtheile

und demnach auch von keiner Heilung der Nichtigkeit die Rede. Siehe dagegen

Linde) in der Zeitfchr. für Civilr. u. Proc. Bd. x11) S. 27-29. Bracken

höft a. a. Q. S. 92) 93) N. 7.
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berufen konnten. die Zuflimmung beider bot-ans. Nicht alle Nichtig

keiten find der Art. daß fie von beiden Parteien getilgt werden können,

Relative Nichtigkeit. auf welGe nur Eine der Parteien fich berufen

kann. ift vorhanden: l) wenn diefe Partei zwar fonfi handlungsfähig

i| 343). aber ihr entweder überall. oder doch bei einer 8JJ-roceßfirhrung.

die Fähigkeit. fich durch ihre Handlungen zu verpflichten. abgeht und

der Proceß für fie nachtheilig ausfällt 3“). wogegen ein unter folchen

Umfttinden zu Gunften folther Perfonen ausgefallene!? Urtheil giltig

ift W); 2) wenn einer Partei das rechtliche Gehör nicht verfiattet

worden iftz weil hier die Nichtigkeit nur dann zur Sprache kommt.

wenn gegen fie erkannt i| W). daher auch die Nichtigkeit durch ihre

alleinige Zufiirnrnung gehoben werden kann. Man kann diefe Nichtig

keit eine fubfectiv-relative nennen. Außerdem kann auch eine objectiv

relative Nichtigkeit eintreten. wenn ein giltiges Streitverhältniß. deffen

Reiultat auch außerhalb diefes Streitverhältniffes als Gewißheit gelten

würde. zu Stande gekommen iftW). Diefer Fall tft vorhanden. wenn

der Beklagte über ein Rechtsverhaltniß. worüber zwifwen ihm und dem

Kläger ein Streit im firengeu Sinne des Wortes gar nicht gefiihrt

343) Denn war die Partei eine frtilemterdings zu rechtlichen Gefehäften

oder zur' Proceßführung unfähige Perfon und ift folgeweiie Nichtigkeit ein

getreten. z. B. wenn fie (urjosns oder job-me oder Selape wer. fo i| die Nichtig

keit eine abfolute. Daffelbe gilt von dem Falle der Unfähigkeit des Richters.

Wenn aber zu der Zeit. wo keine Unfähigkeit den Parteien entgegenfleht. die

eine fich auf das urtheil boruft. die andere es nicht als nichtig anfieht. fo ift das

urtheil wirkiam und es liegt kein Grant-wor. der Zuliimmung beider Parteien

hier die Wirkfamkeit zu_ verlegen. welehe der Zufiimmung der einen Partei

bei relativen Nirhtigkeitrn beiwohnt. Brackenhbft a. a. O. S. 93. N, 8.

344) Z. B. wenn ein Pupiil. der jniäntia major ifi. ohne Tutor. ein

mündiger minor ohne Cnrator proeeffirt hat. oder gegen eine Stadtgemeinde.

ohne daß ihr ein üeienror beit-eilt worden. ein Erfenntniß gefällt worden iii.

Wegen der Pupillen l.. 54. pr. l). (42. 1.) l.. 1_. t). (lil. 6.); wegen der

Minderjährigen 1.. 45. s. 2. o. (42. 1.) 1..-l. (:. (n. 26. (27.)) i., 6. c. (rn.

43.)“, wegen der Stadtgemeinde (reg pubiicn) l.. 1, i.). ein iure rejpnbi. (U.

30. (29.))

345) l.. 14. C, e16 pracural. (ll. 12. (13.))

* 346) l.. 1. z. 3. o. (49. 8.) vgl. mit t.. v3. d. (42. 1,) 1.45. 7. c,

(rn. 43.)

347) Dureh einen Rechtsfireit entfieht nämlich ein Streitverhältniß. *

welches die unterliegende Partei ihren Gegner zur Leifiung desjenigen ver

pflichtet. wozu das urtheil "ie verurtheilt; davon ift zu unterfcheiden das

fireitige Verhältniß. itümlirh dasjenige Rechcsverhältniß. über welches die

Parteien fireiten und welches fich in jenem Streitoerhältniffe als eine deffen

Ausfall durch ihre Entfiheidung bedingende Streitfrage geftaltet. Bracken

höft. Crört, S. 3. 4. 82 flg. um den Ausfall des Streitoerhiiltniffes zu be

fiimmeti. iii zuvor die Frage zu entfcheiden. ob das fireitiae Nelhtsverhältniß

erifiire; diefe Frage wird durch das proeeffualifetie Verfahren herbeigeführt.

welches unter den Regeln des Proceffes fteht und vermöge derfelben eine Menge.

nach dem Verhalten der Parteien verichiedener Rechte und Pflichten mit fich

bringt. deren Inbegriff als das P ro ceßverhältniß bezeichnet werden kann.

Irackenhbft a. a. O. S. 83.
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werden kann, das Streitverhältniß einzugehen) alfo zu proceffiren) fich

überall nicht geweigert hat) es mag übrigens das Dafein des Verhält

niffes) durch welches die Fähigkeit zu einem Streite im itrengen Sinne

hergefiellt fein wurde) von dem Kläger behauptet fein oder nicht) und

von dem Beklagten geleugnet fein odeunichtz oder wenn der Beklagte

mit dem Kläger das Streitverhältniß einzugehen fich zwar geweigert

hatx aber durch ein giltiges Urtheil dazu für fchuldig erkannt worden und

fo das Streitverhältniß zu Stande gekommen ift) fobald nur jede Partei

zur Proceßfiihrung fähig iii) auch fonft das Verfahren an keinem Mangel

leidetW), unter Umfiänden kann auch hier die Verurtheilung nichtig oder

unvollftreckbar fein349). Eine objectiv-relative Nichtigkeit ift auch dann

vorhandem wenn über ein rechtskräftig entfchiedenes Verhältniß unter

denfrlben Perfonen- zwifchen welchen diefes Verhältniß rechtskräftig

feftgefiellt worden ift) neuer Streit entfieht und gegen das frühere

rechtskräftige Urtheil erkannt wird. Daß Über einen rechtskräftig ent

fchiedenen Punkt ein neues Streitverhältniß zwifclyen denfelben Perfonen

giltig eingegangen werden könne) kann deshalb nicht bezweifelt werden)

weil nirgends ein gefehlicires Verbot der Art exiftirtZW)) denn die Quellen

des römifchen Rechtes lagen nur) daß man gegen eine rechtskräftige

Entfcheidung keine Einwendung mehr machen 3i") und daß man gegen

einen neuen Streit über ein rechtskräftig entfchiedenes Verhältniß fich

mit der exceptio rei iuäiaaiae fchiilzen könne 352)) nicht daß man es

miiffe. Dagegen wird die Unzuläffigkeit der Aufhebung deffen) was

unter gewiffen Parteien in Anfeheing eines Vexhälttiifies rechtskräftig

' feflgefiellt worden ift) durch ein neueres Urtheil, ebenfalls anerkanntZZ-J))

obgleiä) für Fälle) wo in demfelben Proceffe eine neuere Entfcheidung

einer früheren rechtskräftigen Entfcheidung zuwiderliefZW). Diefe

348) Vgl, über das Nähere Vrackenhöft a. a, O. S. 87 flg. und N.

83-83.

349) Richtig) weil fie contra i113 in tbesj gefvrochen wäre; unvollfireekbar)

weil es dem Sieger an den factifäien Vorausfelzungen der Geltendmachung

fehlte) oder weil der Verurtheilte rrwiefe) daß der Kläger, bei Eingehung des

Streitverhältniffes in (i010 grwefen fei) oder daß das ihn zur veriveigerten Ein

gehung des Streitverhiiltnifles nöthigende urtheil unrichtig fei. Bei Theilungs

klagen könnte der Verurtheiltef welaier den Mangel des Verhältnifies) von dem

das Dafein eines eigentlichen Proceßverhältniffes abhängig und wegen welchen

Mangels ein folrhes Proceßverhältniß nicht zu Stande gekommen ift) nicht

gekannt hat. fich gegen die Vollftrerkung der Veruriheilung aus diefem Grunde

wirkfarn verthridinen. Brackenhöft a. a. O. S. 94) 95 vgl. mit 87 flg.

N. 84. Hierbei ift es gleichgiltig) ob der Mangel diefes Verhältniffes fich auf

des Klägers oder des Beklagten Seite befindet. Vrackenh öft a. a. QS. 95.

350) A, M. ift Friederich) über die Rechtskraft Z. 3f S. 277 28. Vgl.

auch Ztrflt, 118115 mailen-n. [Dancer. tin, xml. "kit, l. S, 20 und Almen

din gen , Metaphhfik des Civilprdc. S. 115.

351) l.. e86. l). (42. 1.)

352) 1.. 6. n. (44. 2.)

333) l.. 4. (L, (Al. 45.) l., 1. i). (kill. 64.)

354) l1. 1. (L. (lil). 50.) welche Brackenhöft a, a. O. S, 96 ebenfalls
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Ausfprüche muffen wegen ihrer allgemeinen Faffuäg und weil fie den

Fall eines neuen Streites derfelben Parteien über einen unter ihnen

bereits rechtskräftig entfchiedenen Punkt nicht ausfchließen. auch auf

diefen Fall bezogen werden. Eonfequente Anwendung führt dann dazu.

daß der bereits rechtskräftig entfchiedene Punkt in einem neuen Streit

verhältnijfe immer wieder als bloße Streitfrage für diefes aufgeftellt

und von neuem entfchieden werden könne. jedoch blos mit der Wirkung.

diefes Streitverhältniß zu entwickeln. Die vom Beklagten gegen die

Eingehung des neuen Procefjes vorgefchühte exoeptio rei luclioalno hat

jedoch die Wirkung. daß. wenn er durch die Entfcheidung. es fei keine

e95 iuciioala vorhanden. obgleich folche-vorliegt. zur Einlaffung in den

neuen Proceß genöthigt worden ift. Refciffion diefer Entfcheidung er

langen kann 355). uebrigens ift kein Urtheil als folches wirkfam.

infofern deffen Inhalt nicht Refultat der richterlichen Beurtheilung.

fondern nur ein Ordnen diefes Refultates ift. Daher darf ein Rech

nungsfehler im Urtheile jederzeit verveffert werden 35u). - Das romifche

Recht fo wenig als das kanonifche Recht kennen eine befondere Nichtig

keitsklage. quoreln nllllilalis 357). Allein nach der Theorie der Iuriiten

des Mittelalters gab es wefentlich zwei Wege zur Geltendmachung einer

Nichtigkeit; eine Nichtigkeitsklage durch Libell (oder Imploration) oder

mittelft Einrede; fodann eine Incidentbefwwerde in Verbindung mit

einer neuen Klage oder mit der Appellation in der Sache felbft. Diefe

Theorie haben auch die Reichsgefeße adoptirt. mit der Maßgabe. daß

die Geltendmachung der Nichtigkeit an einen befiimlnten Zeitraum-ge

bunden ift. nach deffen Ablauf. wenn die Nichtigkeit nicht geltend ge

macht worden ift. das nichtige Verfahren oder das darauf begründete

Urtheil. fowie auch ein feinem Inl)alte nach nichtiges Urtheil. wenn die

?Wichtigkeit nicht in feiner Unvollftreckbarkeit und Unmöglichkeit feiner

Befolgung beruht. formelles Recht bildet. Die Frift zur Geltend

machung der heilbaren Nichtigkeiten ift die zehntägige Nothfrifi für die

Appellation. für die unheilbaren die gewöhnliche Verjährungsfrift von

30 Jahren 358).

für diefen Grundfah anzieht. gehört nicht hierher; diefe Stille ipricht nur den

auch in den Pandecten anerkannten Grundfos aus. daß der Richter derfelben

Jnfranz fein einmal gefälltes und bekannt gemaentes Urtheil nicht wieder ändern

könne. im Gegenfaße der bloßen proceßleitenden Dccrete. welehe zurückgenommen

werden können. l.. 14. l). (42. 1.) .

35s) l., 1, pr. l). (49. 8.) Brackenhbft a. a. O. S. 96. 97.

356) lx. 1, a1. o. (49, 8.) .

357l Vgl. Heffter. Civilvroceßremt S. 477.

3W) I. Reichsabimied Z, 121. 122. Keine befondere Nichtigkeitsklage in

Bezug auf heilbare Nichtigkeiten. fondern blos Geltendmachung derielben durch

Appellation. erkennt an Fra n cke. im Archiv fiir civil. Prar. Bd. illll. S.411.

Bei heilbaren Nichtigkeiteti ift eine Einrede der Nic-lnigleit oder eine Jncident

befchwerde in Verbindung mit einer neuen Klage deshalb nicht wohl' zuliiffig.

weil die Geltendmachung der Nichtigkeit an die zehntiigige Nothfriftgrbunden ifl.
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[W Pofiitiö wefentli-ohe Befia-n dtheile und Einfluß

d es M a n gie is- d e e fetbe iii-W). Nach allgemeinen- G-cundfäizen

muß dee Mängel eines jeden gefeßlieh» voegefchciebeneic Eofocdeeni-fles

cines Rncinsgefxäniftes eine Nichtigkeit defielben ldew-irke-LW")y ane-h wenn

das Gefeh die Folge dee Niecinigieic nich-o ausdriockiW mi!: einem* folche::

Menge( veebindetW). Mit unreche heit man dnheecEciünd-rnifie) welche

nicht aus dee Natur: des Gefchiiftes fließen.) ats- FöonebiGkewen bezeichnet

und *den Met-age! der Föcmtjcixkeiten in di-eßem Sinne nicht-als NiGc-igkeit

angefehen. Dem iömifchen Rechte wne auch ein. unteofGied- zwifcixen

fon-inn Ecfordyernifien und den Fällen .Shoes-Mangels een-bekannt. Ecfi! in

Folge dee VoYfGeifc-en den Reichsgefeß-e wat die Auffind-nng- eines

Uncecfnpiedes fü: die Ecfocdemifle des Pcocefies neögiiafhz Diefar

untecfchied vefleht aber nicht dann!, daß- dec Mangel, dee nicht aus det

Name des Precefies» folgen-den Erfordccwiffe* üdeeack keine Nichtigieit

begründet) fondecn darin ) 'daß diefe im Rechtöfinne immo' noch aks*

folche befbehende Nichtigkeit dennoch die Wirkungen eine: fat-chen in

. Bezug. auf das finttgehabce und dnnch ein Ecke-nnenifi avgeichlofiene

Verfahren' nieht übt. Da nämlich diefesVetfah-en- nach* dem allge

meinen Begriffe vom Pcoceffe giltig iii) fo ifi zur Fäliung eines g-iitigen

' Ucthei-(es ein. andeces Vecfnhten- unnöoixig) und das einer Pnecei etwa

in dernfelben. zngefiigte uncecht kann- dnech AbänDetun-g des gefäitten

Urrheiles gehoben werden) ift daher kein. nnwiederbringlikiiyenM). So

[a-nge aber zu' dem* an einem, Manget eines' folchen fog. neff-tiv 'oe-fem

(ichen Erfoederni-[fes- leidenden Veefahren kein“ Erkenntnis gefolgt ift,

ifi es even fo- nichtig) wie ein Vecfahren) welches an dem Mangel eines

natüclich wefentlicizen Befian-deheiie-s leidet) und der Rjchtee) vor' dem

es finttfeind) muß die nichtigen Theile diefes Verfahrens enfficen- nnd

due-ch ein. einznleitendes giltiges Verfnhc-en erfeßenäöii). Die Eonfequenz

fiihrt freilich dazu) daß daffelbe gecten müßte) wenn auch das Verfahren

veceils durch ein Ucthei( nbgefchiofien ifiz allein diefe Eonfeqnenz i|

durch die Untecfcizeidnng zivifmen- natiirlich wefenttichen und pofitiv

wefentliG-n Beflnndcheilen und ditrch die Vetfchiedenheit des Mangels

derfelben auf ein Ucthei( aufgehoben. Denn bei Befolgnng diefer

Eonfequenz wiirde dee Richter fein eigenes Vetfnhcen in einer Proceß

lage cnffieen können) während dem' höheren Richter) welchen man zuc

Entfcheidnng Über dns Dafein von Nichtigkei-ten fixe zufiändig hält)

'*_*"**_* I

359) Brackenhöft a... O. S. 98-104.

360) [n. 3. C. (l. 14.) cap, 64; (ie regal. jut. in '[1,

361) Selbfivetfiändlioi) tritt keine Nichtigkeit ein, wenn das Gefeß eines

Beftandtheiles nicht als einen not-ywendigen) fondecn als* eines 1nöglichen er

wahnötiiß) Kammergerichtsordn. v. 1555 Th; lil) Tit, xxx": S, 1.

363) Denn nam dem I. Reiehsavfciyiede foll. nut das Veefnheen ans diefem

Grunde nicht als nichtig betrachten wocden) wenn gegen ein darauf erfolgtes

Uctheil NichtigkeitsbeiGweede erhob-cn ift; im» übrigen hat ee es be." dem ge

meinen ReGte gelaifen) naohwelmemxin jede!: Beginne-ig. Nichtigkeit vocliegt,
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diefe Befugniß- mangeln wiirde) ein Widerfpruch) der nicht in der Ge

feggebung liegen kann. Hiernach ift das Refultat) daß durch ein in

Anfehung feines It-thaltes mit keiner Richtigkeit behaftetes Urcheil)

welches mit allen gefelzlimen- Erfordernifien ausgefprochen und bekannt

gemacht ift) alfo auch rückfimtli-cl) feiner Entftehung an keinem pro

ceffualifchen Mangel leider) die 'heildare Niclnigkei-t des ihm vorherge

gangenen Verfahrens (der „vorderen Proceffe") aufgehoben und fo die

eigene Giltigkeit des Uetheiles begründet wird) mithin eine Anfechtung

des iletheiles nur wegen Jniquität zuläffig ift 364). Die Falle) wo

folche pofitiv wefentliwe Vefiandtheile mangeln) oder heilbare Nichtig

keiten vorhanden find) find nach tömifchem Rechte: wenn das Erkennt

niß von einem -befiomenen Richter herruhrtköö)) wenn iiberhaupt die

geltende Ordnung des Proceffes nicht beobachtet worden: ift 366); wenn)

außer in geringfügigen Sachen und bei Entfche-idtungen des B-ifmofs

in, Sachen feiner untergebeneu) das eröffnete urtheil nicht fciniftlicl)

vetfaßt367)) wenn die Bekanntmachung nicht öffentlich in Anwefeuheit

364) Schon vor dem I, Reithsabfchiede verboten mehrere Reichsgefeße

(Kammergerimtsordttung v. 1521 Tit. lllll) v. 1523 Tic, i7) h'. 6) 7') v. 1553

Th. lll) Tinllxlllil) S. 1 flg.) die vorigen oder vorderen Procefie wegen Nichtig

keiten) welche der Partei kein unwiederbringliches unrecht zufügen. oder in

bloßen Fbrmlichkeiten beftehen) zu caffiren, “ _

363) l.. 7. C. (ill, 64.) Ob der Fall der Ptävarication des Sachwalters

hierher gehört) der z. B, von Hei mb ach jan. im Artikel Nich tigkeit Bd, lll)

S. 353“ auch zu den Nichtigkeitsfällen gerechnet wird) kann bezweifelt werden.

Denn wenn im Falle der bewiefenen Prävarication. eine neue Verhandlung

ftattfinden foll (i... 1. (I, (ll. 7.) ogl. mit l.. 1. t3. (ill. 49.) fo fcheint dies doch

vielmehr wegen Dafeins eines Refiitutiottsgrundes einzutreten, Bracken

höft a. a. O. S. 100) N.11.

366) t. 4. c. (en. 45.) cap. 22. x. (1. a.) t.2.c.(ttt.12.) vgl. mit

14.1.1. (H. coli. Ob der Fall der acateotia contra iu8 'tu titeei zu den heilbaren Nich

tigkeiten zu rechnen fei) ift beftritten. Man verweifi auf das dariiber oben

Gefagte) wornach eine oententia contra ju8 jn tlteei als an einem Mangel eines

natürlich wefentlichen Vefiandtheiles leidend angefehen) jedoch der Begriff des

ina in tlteai auf ausdrückliche Sanetionen der gefeßgebenden Gewalt befehriinkt

wurde, Der unterfchied einer eenteatja contra joa tn lite-ei) welche. eine gar

nicht beftehende Rechtsnorm anwendet) oder eine beliehende als nicht vorhanden

annimmt) und einer folchen aencentia iniqna, welche eine beftehende Rechtsnorm

unrichtig anwendet) ift an fich nicht fchwierig; es kann aber im einzelnen Falle

fchwierig fein) zu unterfcheiden) ob eine eententia contra jus in tlieai vorliega)

oder nur eine unrichtige Anwendung riüttiger Rechtsregeln enthalte. Jedenfalls

kann dann von einer Nichtigkeit des urtheiles keine Rede fein) wenn in Er

mangelung einer ausdrücklich oder direct für den der Beurtheilung unterliegen

den Fall vorgefchriebenen Norm der Richter eine folche auf dem Wege der Aus

legung oder Analogie findet; denn man kann nicht fagen) daß er nicht nach

Rechtsnormen urtheile) und ausdrücklich verlangt das rbmifche und kanonifche

Recht zur Nichtigkeit ausdriiitlimen und directen Widerfpruct) des Urtheiles mit

Rechtsnormen) eine eenteutja ettpreeaint, apecjaiiter, contra jurja rigoretn, contra

legen etc, lala oder prolata, Vgl. Vracken höft a. a. O. S, 100 flg.) N. 12,

Die Stellen find bereits oben angeführt.

367) l.. 3. Chilli, 44.)
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des olfioinrn gefehehenööß)) wenn von dem vom Magiftrate befiellten

11111311 nicht an dem vom erfteren vorgefchriebenen Tage die Publication

vorgenommen worden W369); nach kanonifmem Rechte: wenn der

Richter) ftatt das llrtheil den Parteien vorzulefem es ihnen blos' fchrift

lich übergiebt', oder) [takt es fihend vorzulefen; dies fiehend thut370). -*

Das Recht) wegen Mangels pofitiver Effentiirlien fich auf Nichtigkeit

zu berufen, muß) bevor das Verfahren durch ein urtheil abgefchloffen

ift) beiden Parteien zuftehen 371)) nachdem das' Verfahren mit dem

urtheile befchloffen iii) kann hingegen nur die -Ptircei die Nichtigkeit

geltend machen) welche zugleich Iniquität des llrtheiles in Betreff ihrer

behauptet. Machtdaher vor dem Urtheile keine Partei die Nichtigkeit

mit Erfolg geltend) und macht ebenfowenig nach dem Urtheile die

Partei) welche fich aufJ-'niquität des llrtheiles berufen könnte) innerhalb

der zehntägigen Nothfrifi von der Befchwerde wegen heilbarer Nichtig

keit Gebrauch) fo hat das Daft-in eines folchen Mangels keine rechtliche

Folge und infofern ift die Nichtigkeit geheilt. Daffelbe ift dann det

Fall) wenn vor dem Urtheile eine Partei) oder jede Partei) oder nach

dem Urtheile die zur Nimtigkeitsbefmwerde befugte Partei auf die

Geltendmachung der Viichtigkeir) namentlich durch Zufiimmung ver

zichtet; doch befrhrankt fich in dem erften diefer Fälle die Wirkung des

Verzichtes auf die verzichtende Partei 372). Jfi aber der 'Mangel in

dem Acte der Eröffnung des Urtheiles felbft vorhanden) fo gilt das

urtheil als unerofinet. - .Oiefer Plangel kann nicht dadurch geheilt

tverden) daß diefer Act durch ein Urtheil abgefchloffen wiirde; daher find

beide Parteien die Nichtigkeit diefes Actes geltend zu machen befugt)

wenn fie auch eine Iniquität des Urtheiles nicht cinfiihren können,

welche Berufung auf Iniquitat nicht einmal fiatthaft ift) iveil durch

ein nicht erofinetes Urtheil noch keine Befchwerde wegen Jniquitat

zugefügt worden fein kann. Wenn aber eine Partei irgend eine Hand

lung vornimrnt) welehe gegen ein folches Urtheil als ein vorhandenes

und eroffneces gerichtet ift) was Kenntniß* des Inhaltes des Urtheiles

368) 1e. 6. o. (1711. 45.)

369) l.. 6. l). (til. 64.) Eigentum bezieht fich diefes Refcript auf den

alten 01-110 iucliciornni nrirutornrn lind die Entfcheidung hat wohl darin ihren

Grund) weil mit dem vom Magiftrate beitimmten Tage der Publication des

urtheiles die dem iii-lex übertragene Gewalt zur Entfeheidung anfhörte, Der

Anwendung des in diefer Stelle enthaltenen 'llusfprnches ftehen ungeachtet deren

Aufnahme in die jufiiniaaeifme Remtofamrnlung nicht unerhebliche Bedenken

entgegen. '

370) (Lat). ö. (ie rent. el re juli. in fi. (il. 14.)

.371) Denn da Mängel in diefen Erforderniifen an und fiir fich noch keine

Parteien verlegen) fo läßt fich auch) in Ermangelung gelehlicher Befiimnrungen

dariiber) nicht die Berechtigung einer der Parteien allein) fich auf Nichtigkeit zu

berufen) annehmen.

372) Die Wirkiamkeit eines folchen Verzichtes läßt fich 11m fo weniger

bezweifeln. als naa) dem Obigen ielbitder Mangel eines natiirlich wefentlimen

Beftandtheiles durch Confens der Partei geheilt toerden kann.
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bei diefer Partei vorausfeht. fo liegt darin nothwendig eine Anerkennung

des rechtlichen Dafeins des Urtheiles. und es wird dadurch die Nichtig

keit des urtheiles in der angegebenen Art geheilt. z. B. durch Er

greifung eines Reehtsmittels. welches feiner Natur nach gegen das

Urtheil gerichtet ift. wie der Befchwerde wegen heilvarer Nichtigkeit oder

der Appellation. wird die Nichtigkeit in der Art geheilt. daß das urtheil

nur wegen Iniqnität abgeändert werden kann. Daher find auch der

gleichen Nichtigkeiten in Bezug auf das urtheil heilbar. Anders ver

hält fich die Sache in Bezug auf den Act der Eröffnung des urtheiles,

Die Partei darf nämlich fo lange das Urtheil als ein nicht eröffnetes

und nicht vorhandenes anfehen. als fie nicht ein folches Rechtsmittel

ergriffen. auch nicht auf andere Art das urtheil als eröffnet anerkannt

oder auf die Geltendmachung der Nichtigkeit nicht verzichtet hat; dem;

nach können ihr die vonEröffnung des Urtheiles an laufenden Friften.

namentlich die zehntägige Nothfrift. nicht zu laufen anfangen. wenn fie

auch Kenntniß von dem Urtheile erhalten haben follte. Es kann alfo

der Mangel hier nur durch Zufiimmung der Partei geheilt werden.

Dem in der ungiltigen Eröffnung liegenden Mangel kann der Richter.

welcher mangelhaft bei der Eröffnung verfuhr. nur durch nochmalige

Vornahme der Eröffnung in giltiger Weife abhelfenz bis dahin kann

er auch das Urtheil. welches vor der Eröffnung nur als ein vom Richter

für fich gefaßter Befchluß anzufehen ift. abändern. Hier kann alfo

durch Ablauf der zehntägigen Nothfrifi die Nichtigkeit nicht geheilt

werden. und infofern ift fie unheilbar,

[Lil. Allgemeine Grundfähe des Civilproceffes.

1. Allgemeine Befiimmung der Thätigkeit des Gerich

tes und der ParteienW). Da die Verhälcniffe. um welche .es

fich im Civilproceffe handelt. lediglich privatrechtliche Verhältniffe der

Parteien find. fo find diefelben auch der Verfiigung der Parteien unter

worfen und der Richter hat damit nichts zu thun. Nur die Proceß

handlungen der Parteien nebfi ihrem Inhalte allein gehen den Richter

an; fein Amt verpflichtet ihn. davon Kenntniß zu nehmen. deren Nieder

fmreibung. wo das Verfahren es nöthig macht. zu veranlaffen. fie zu

beurtheilen und das durch die Beurtheilung gefundene Refultat zu

verwirklichen. Eine Thätigkeit des Richters in Bezug auf die Privat

angelegenheiten der Parteien iii demnach überall nicht ftatthaft und

denkbar. fo lange nicht die Verfiigung der Parteien iiber diefe ihre An

gelegenheiten fich in Proceßhandlungen äußert. Daraus folgt der

 

x 373) Gönner. Hdbch. Bd. i. Nr. 8. Gensler. Hdbch. S.63 flg.

Puehta. Grenzen des Richteramtes 1819. Mittermaier. der gem, teutfehe

bürgerl, Proc. Bd, l. S. 94 flg. Lotz. civil. Abhandl. S. 1 flg. Haimerl.

im Archiv für civil. Peer. Bd. Mill. S. 66. Bader. Vorträge S. 12 flg.

Brocken h bft. Erbrterungen S. 335-373. Schmid. Hdbeh. des Civil

proe. S. 83.

'lll. 43
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Grundfaß: nemo inne): 8in8 nolore 374). Hat aber der Verletzte einmal

den Antrag auf Verleihung des Sclmlzes des Staates gefiellth fo giebt

es verfchiedene Marimen des Verfahrensh welches über die Frageh ob

der Antrag begründet ifi und ob die im vorliegenden Falle zur Er

langung des Staatsfmulzes wefentlichen Erforderniffe vorhanden findh

einzuleiten ifih und nach diefen verfchiedenen Principien geftaltet fich die

Thätigkeit des Richters und der Parteien verfchieden. Die den ge

meinen teutfchen Civilproceß beherrfchende Marime nennt man die

V e r h a n d l u n g s m a r i m e 375) und fest derfelben die im preußifmen

Civilprocefie bis zur neueren Zeit vorherrfmend gewefenen unter

fu ch u n g s m a rim e entgegen. Rach der Verhandlungsmarime wird

der Grundfah durchgeführth daß die einmalige Aufforderung der Staats

hilfe nicht genügth vielmehr im ganzen Laufe des Verfahrens die

Thätigkeit der Parteien verlangt wirdh deren Anträge im allgemeinen

die richterliche Thätigkeit bedingen und deren Grenzen beftimmen. Die

Grenze der richterlichen Thätigteit hat man durch die Regel zu beftimmen

gefuchth daß allesh was von der Reflexion des Richters abhängth der

Willkür der Parteien entzogenh alles uebrige aber von deren Willkür

abhängig* fei 376)h was auch infoweit feine Richtigkeit hath als es zwar

von der Willkür der Parteien abhängth ob der Richter eine Reflexion

vornehmen und worauf er fie richtenh nicht aber wie er fie vornehmen und

was er in deren Folge verfügen foll. Eine Modification diefer Thätigkeit

des Richters tritt infofern einh als es noch einer befonderen Aufforderung

an den Richter bedarfh um ihn zur Beurtheilung der Proceßhandlungen

und des Inhaltes derfelbenh fowie zur Anordnung defienh was nur den

Fortgang des Verfahrens betriffth zu veranlafien 376"). Diefe Modi

fication bezieht fich auf die Gefuche der Parteien. Man unterfcheidet

S a ch g e fu cheh welche dasjenige beantragenh was der Richter hinfiGt

lich des ftreitigen Verhältniffes felbft oder in Anfehung des endlichen

Refultates des ganzen Streitverhältniffesh des Proceffesh anordnen follh

und P roceßg eiu cheh welche Aufforderung des Richters zu befiimm

ten Anordnungen in Anfehung des Verfahrens enthalten. Ein Sach

gefuch ift im gemeinen Proceffe von Seiten des Klägers unbedingt

nothwendigh wei( dadurch gerade der Anfpruci) aufgefiellt wirdh über den

der Proceß mit dem Beklagten geführt werden foll. Das Sachgefuch

muß fo beflimmt gefaßt feinh daß die Qualität und Quantität des

 

374) lx. un. f). (lll. 7.) kid'. 53. c. 3, line. 112. c. 3. cap. 19. x, (2. 1.)

Es wird dies auch fo ausgedrückt: juclex ne pracelint ex oitieio, oder: es giebt

kein Verfahren von Arntswegen.

375) Dies hat zuerfi G bn n er a. a. O. gethan.

376) Gönnerh Hdbch. Bd. lh N.10hZ. 4 flg.

3763) Die bloße ueberreichung der Klage genügt z. V.nithth um den Richter

zu deren Mittheilung an den Beklagten und zu der Auflage an diefenh die Klage

zu beantworten h zu veranlaffenh fondern es ift ausdrücklich um diefe Verfiigung

zu bitten, ,(- .

,|li'
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Gegenfiandes des Proceifes fich daraus in' dem Grade ergiebt) daß eine

der- Erecution fähige Ve-r-urcheilung darauf gegründet werden kann.

.Doch ill nicht nothwendig) daß diefe Beiditnmc-heit in jeder Bene-hung

mit ausdrücklichen Worten amd Zahlen hergcfielle fein enuffez vielmehr

*kann das Sachgeiuch aus dem ubrigen Vorbringen des Klägers aus

gelegt werden) fowie aueh eine ipatere genauere Bellheim-ung durch

Währing fiatcfi-nden. Ergeben fich hieraus dafiir-endete Grenzen des

Sawgefuhes) f. i| der Richter infofern die-ran gebunden) daß erden

Beklageen auf nicht mehr verurrheilen kann) es gilt der Branding der

Verhandluwgsma-eime: iuclex no ein ultra paula parlruena77). Ent:

hält das Sachgefucl) ein beliimmtes Reini-tat) welches zu einem ge

ringeren Anfpruche führt )- als derjenige ifi) welcher aus dem iibrigen

Theile des klägerifclnn Vortrages folgt) fo entfcheide-t rirtlterl-iwe Aus

legung) ob der Kläger jene Beichrankung des Seichgefuwes wirklich

beabfiGtigr habe und ob demnach die richterliche Vefugniß vermdge des

angegebenen Grundfahes beichräukt fei378). Denn auch bei der Wee:

377) l.. 18.0. (10.34 - ultra ici, quoa in iuciicjun] (ice-intimen ein, enrecjate

juäjaja polar-icio n0n pole-oi. Im 34. [nal. (4. 6.) wird blos eine Vcrbefierung

des gefiellten Antrages gefiattet und in l.. 1.. Ö. 3. (L. (111,10.) wird nur gefagt.

daß es auf eine unrichtige Smäßung und Berechnung nicht anfomnie) fondern

der Matter) einen Antrag auf Zuerkrnnung überhaupt vorausgefeße) die elcleeige

Berechnung zu machen habe. (a. 2. z. 1. a. (lll. 10,) -fp-rirbt nur aus) daß

die Forderung eines Wenigereu als gebührt) nicht die irachthriligen Folgen

der Zuvielforderung habe) indem der »Mehrheit-ag entweder in ecnlem .uni-rio

(Z.34.ln8i. (1.6.) oder in alio liläicio gefordert werden dürfe, Schmid) Hdbä).

B, 8h) N. ö. ' '.

378) Wenn nach dem Reiejesdepeatabionsabf-hiede v, 160l) s. 30 der Richard:

war weniger) aber nicht mehr als geboten worden) zuerkennrn dar ) fo .kann _der

?Rund davon nur darin liegen) daß der Kläger) in diefem Proce e wenigfieiiä)

nicht mehr hat zuerkannt haben wollen) wenn ein größerer Anlprucl) aus den

Arten hervor-geht. Wenn von dem) was nach der Sachlage Kläger in Aufbruch

nehmen darf) etwas ausgefchloffen fein foll) fa bedarf esdagu einer befiienmten

Abficht des Klägers. l.. 61. l). (5. 1.) Der wörtliche Inhalt des klägerifchen

Gefuches kann über diefe Abficht allein nicht sntichtiden. Liegt dor Grund)

weshalb das Gefuch nicht auf dae gerichtet fit) was der Kläger nach der Lage

der Sache und der Arten fordern kann) in der unfchlulfigkeit des Gefuches) .fo ifi

die Klage abzuweifea. Jil dies nicht derFall und es iind zu der Annahme

einer vom Kläger beabfimrigtcn Befehl-anfang feines Auiuruches keine hin

reichenden Gründe vorhanden) fo iii der fpecielle irdrtliwe Inhalt des Geiuehes

als eine nicht beabfichtigte unrichtigkeit zu derwrrfen) das Geiucb als ein all:

gemeiner? aus dem iibrigen Inhalte der Klage zu ergänze-Jedes zu betrachten und

da* Niedrige z-uzuerkennen. Bracfenhöft ai a. O. S, 3W flg.) N. 14.

A. M. ifi Sin ten is ) Erläut. des Cioilproc.) der ein generelles (Heini-h iiber

haupt für unzuläfiig hält. Ebenfo kann nur aufdiefem Wege es gerechtfertigt

werden) wenn im Falle einer Zuoielforderuug die Klage aufrecht erhalten und

das Richtige zuerkannt third. 3| aber in der That nicht durch Interpretation

zu ermitteln) ob Kläger das Richtige .haben we'll ) dann kann der Riarter Wii-ß

Klärung vor' ihm verlangen )- fowie der Beklagte niit dei-Fog. exceplio ljholli

ode-ami, und ergiebt fich dann) daß Kläger das Richtige nicht wolle) fondern das

gebotene unrichtige) lo kann die Klage immer nochabgewiefeniweeden, B-racrene

hbft ma, O. -
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handlungsmarime gilt der Grundfaß: ut, qui-a c168unlaäe0calj8 parliuin,

111(16)( suppieal; vermöge deffen der Richter auch von der von einer

Partei zu ihrem Nachtheile vorgenommenen rechtlichen Beurtheilung

ihres Verhältniffes abgehen und ein gitnfligeres Refultat) als das von

ihr aufgeftellte) fiir fie eintreten laffen darf379)) foweit nicht der Grund

faß: ultra ici, quoci in juciictiurn cieciuolum e281, jucijcia polasluo exoeciere

non p0le8l380), und der befiimmte Wille der Partei ihm darin Grenzen

feßt. Ein Sachgefuci) von Seiten des Beklagten) infoweit es blos die

Zuritckiveifung der Klage oder die Entbindung von derfelben bezweckt)

ift nach gemeinem Rechte nicht mehr fiir erforderlich zu halten 381). Ein

Proceßgefucl) ift nur nothwendig) wenn eine Partei auf Anordnung

eines Verfahrens anträgt) zu welchem fie durch befondere mit dem frag

lichen Verhältniffe oder dem Verfahren dariiber nur zufällig verbundene

Umfiände befugt fein muß 382). Einen ausdtiickliwen Antrag der

Parteien auf jede proceffualifche Anordnung) wenn der Richter fie treffen

foll) kann man nicht verlangen 383)) weil fonft der Richter felbft

die der Proceßlage angemeffenen proceffualifchen Anordnungen ohne

Antrag nicht treffen konnte und in Beziehung auf das Verfahren nur

auf die Zuriickweifung der den Proceßgefelzen zuwiderlaufenden Heind

lungen und Anträge befchrcinkt fein wurde. Dagegen ift eine andere

Modification der Verhandlungsmaxime) die darin liegt) daß der Richter)

deffen Thätigkeit einmal wegen eines beftimmten ftreitigen Verhältniffes

angerufen ift) feine Amtsthätigkeit nicht blos auf die vorkommenden

Proceßhandlungen der Parteien richtet) fondern felbft die Parteien vec

anlaßt) diejenigen Handlungen vorzunehmen) welche Vorausfehungen

fiir feine Amtsthätigieit) wenn man lehtere in der angegebenen Be;

grenzung auffaßt) im gemeinen Proceffe vermöge der demfelben zu

Grunde liegenden Vethandlungsmarime nicht begründet 384)) wohl aber

379) 1.. un. (i. ut, quad cieonnt. (11. 10. (11.))

380) t.. 18. i), (10. 3.)

381) Bractenhbft a. a. O. S. 360) N. 17. Hinfimtlicl) der Einreden

bedarf es deffen um fo weniger) als fchon deren Stellung als dilatorifcher oder

peremtorifmer den Zweck) welchen Beklagter dabei verfolgt) geniigend anzeigt.

Die Reichsgefeßgebung fagt in Bezug auf Einreden und Reyliken nur) die

Partei folle fie anzeigen) einlegen) fürbringen. Kammergerichtsordnung v. 15511

Th. ni) Tic. texte) Z. 24) 27) 28. I. Reichsabfchied s. 37) 38) 40) 70.

382) Z. B. wenn Verhängung der Folgen des ungehorfams) eine Frifiver

liingerung (wegen lehrer-er f. Gönner) Hdbcl), Bd. 1) N. 10) S. 16)) oder ein

fummarifwes Verfahren beantragt wird) weil hier die Partei die Wahl hat)

ob fie das Contumacialverfahren oder das fummarifche Verfahren einleiten)

die Frifr haben will oder nicht. Vgl. vorzüglich Sin tenis) Erläut. d. Civilpr.

S. 629 flg.

383) Im reichskammergerichtlichen Verfahren war dies nothwendig.

Brackenhöft a. a. O. S. 361) N. 19.

384) Z. B. der Beklagte antwortet nicht auf die Klage) führt alfo die

Borausfegung nicht herbei) unter welcher allein der Richter ohne weiteren An

trag des Klägers die fernere Verhandlung in der Sache veranlaffen kann; auch

trägt der Kläger nicht darauf an) daß der Beklagte zur Beantwortung ange
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in einzelnen Particulcirrechten 385).* Eine dritte Modification der Ver

handlungsmarirne könnte infofern eintreten) als der Ri>)ter auch an

denjenigen Handlungen der Parteien Theil nahme) welche zu deren

Vorbereitung fiir die Proceßhandlungen dienen 386). Allein nach ge

meinem Rechte ift eine folche Theilntahme des Richters unftatthaftz be

darf eine Partei zur Vorbereitung ihrer Proceßhandlungen einer Leitung

oder eines Beiitandes) fo findet fie diefe gemeinrechtlick) bei den Addo

catenz der' preußifclye Proceß wich friiher dadurch ab) daß er bei einem

Theile diefer Vorbereitungen der niclit mit einem Beifiande verfehenen

Partei in einer Richterperfon einen Beifiand zuordnete und infofern

unter dem Namen der Infiruction oder Information) eine Vereinigung

einer richteramtlicixen vorbereitenden Ifhätigkeit mit der der Partei ver

langte) und diefe Thätigkeit zu einer eigenthirmliGen Proceßhandlung

gefialtete387). Bei der gerneinreclotlichen Verhandlungsmarime find

die _lediglich von der Parteiwillkür abhängigen Punkte folgende 388):

1) ob ein gefehlici) erlaubter Proceß ftattfinden) alfo ob er eingeleitet)

fortgefeßt und beendigt werden foll) d. h. ob die zu diefen Zwecken die

nenden rechtlichen Mittel gebraucht wet-den follen oder nicht; 2) iiber

welches rechtliche Verhältniß proceffirt werden follz 3) inwiefern die

ganze Quantität des Anfpruäies) welcher aus dem angegebenen recht

lichen Verhältniffe folgt) im Proceffe verfolgt werden foll; 4) welche

natürlichen Thatfawen im concreten Falle zur Begründung jenes recht

lichen Verhältnifies gebraucht werden follenz 5) welche von diefen

natürlichen Thatfachen) fofern fie der Vergangenheit angehören) oder

fich in Bezug auf die richterliche Wahrnehmung wegen fonftiger Urn

fiände in derLage befinden) daß fie von derfelben ausgefchloffen und

nicht etwa notorifch find) in der Art ficeitig fein follen. daß fie einer

Beweisführung bedürfen; 6) wel>ie Mittel- zu diefer Beweisfuhrung

'““ k-'l- :I -,

-noa Ftnrn- “

halten oder mit der Antwort ausgefchloffen und ohne diefelbe weiter verfahren

werde. Nach dem gemeinte-ehrlichen Verhandlungsprincipe iieht hier die

Sache fliu, I. „ ..Pat

385) So findet fin) im preußifcben (Civilproerfle die Befugniß des Richters)

ungeachtet-wer unthätiakeit der Parteien das Fortfcbreiten des Verfahrens zu

bewirken) nach der wirklichen Anitellitng der Klage) wenn nicht gefeizlicl) ein

Verzicht des Klägers auf die Fortiehung des Proceffes anzunehmen tft) und

wenn der Beklagte ebenfalls unthiitig bleibt; es 'kann alfo ein Conturnacialoer

fahren eintreten ) ohne daß es ausdrücklich beantragt worden ifr, Es folgt die-J

aus der allgemeinen preußifchen Gerichtsordnung. Cini. Z. 20. S. Bracken

höft a. a, O. S. 363 flg. Auch einige neuere fiichfifche Proceßgeieße laifen

die Nachtheile des ungehorfatns ohne Antrag auf deren Verhängung eintreten.

Vtgl. Heirnb a ch ) Lehrb. des fächf. bin-geri, Proc. Vd. i) Z. 65) N. 10. s. 86)

N. 3, Z. 87) N. 5.

ans 386) Z, B, der Richter wäre der Partei behilflich) in den von ihr vorge

brachten natürlichen Thatfachen das richtige jurifiifche Factum und die damit

verbundenen rechtlichen Wirkungen zu ermitteln. 2'! . tivi-fiir*

387) Bruck-en h bft a. a. O, S. 363 flg. und die Noten :Fo-ZZN-Ü-lilt-.ni

388) Vractenhbft a. a. O, S. 366 flg. -EUWV
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gebruurht werden, fallen M). Nicht genau fefigefiellt werden die Haupt,

nnterfoeiede der Verhandlungen und llncerfuchungsmarime. wenn: man

fie darin feet. 1).daß bei jener der uit-inner nichts von Amtswege-n there.

hei diefer alles. fowie er nur einmal aufgefordert fei; 2) daß bei ice-mr

die Handlungen der Parteien Bedingung des Verfahrens und dee

Feetganges deli-When. hei diefer nur Mitt-el zur Beförderung feienz

3) daß bei jener die Parteien zunäthfi oder chauptfäwlicb. bei diefe'

zero-icht] der Richter handle; 4) daß dei' jener die Parteien verhandelt":

und bewiefen und der Richter nur das von ihnen Dar-gebrachte bequem

hören-r. 'daß aber bei diefer der Ftichter unterfume und alle Mittel an?

wende. durch welche er mberzeugung zu erlangen hoffe. und welche ihm

telsRilhter 'en diefer Sache auf irgend eine Art zugekommen feien 390).

7+- Qir Anträge der Parteien hat der Richter bei beiden Mari-nen unter

diet-Gefahr zu fubflnnieen und alles. was rein zur richterlichen Reflexion

gehöre. den Amtswege-n vorzunehmen. Die Refulttite der richterlichetr

Reflexion können bald peoceffualifche. bald außerproreffutelifme Wir

kungen. die er alsi begründet oder* vorhanden. ade: als unbegründet oder

nicht vorhanden anerkennt. fein. Die riwterlimen Verfügungen in

Anfehung der erfteren find-Ausfluß des richterlichen Proceßleitungsamtes.

In Anfehung der letzteren ifi zu bemerken. daß ein an fich begrftndetes

(Cie-inch des Klägers. welches ..ruf dasjenige. was nach der Natur des

zum Gegenfttinde eines Rechtsfieeites gemaGte-.n oder in iuciiaium

deduc-irten Rechtsnerhälrniffee, in Aufpruele genommen werden kann.

trn-cdciirklich und ipcciell gerichtet iii. unter Umiiändeu eine gewiff

Modificzatien in der Verurtheilung erleiden muß; fei es nun. nm neuen

 

 

.,

389) In denfelbcn Punkten in der Richter auch nach dem preußifmen fog,

unierfuthungspeocefie durch die fdarteiwillkürbefclniinkt. jedokmifderModt.

firation zu 1) daß. fobald es einmal zur wirklichen Klaganflellung gekommen

ift. Fortfelzung und Beendigung, des nicht aufgegebenen Proceffes nicht von der

Penteiwillkiir nbhiingti zu: 6) daß der Richter de' Parteien nieht- .llejndiq

Mrfütllwgeükhr die Beweismittel über-läßt. ' a

390) Diefe Unterfchiede bei der Maxime liellt auf Gönn er. Hdbch, WI.

Wii. B. 11. Allein xu t) 1|- es- nichi richtig. daß der Richter bei der Ver

hqudlungemaxirne nichts von ?lmtcwegen ahne Lkntrag der Parteien three.

irohald nur Proeeßhnndlungen irovliegen; denn daeieniae. was die Preeeßlage

erfordert. ordnet* er all-erdinati uuaiefgefordert an. Nur trifft- er keine neue

derartige Anordnung. wenn die Parteien aufhören. fich den bereits getroffenen

Anordnungen dadurch anzufclelioßetz. daß fie ihnen entweder Folge leifien. oder

einen Reinigung verlangen. Dies thut aber der Richter nach dem unter

incnungsnriieciue. nachdem es zur eigentlichen Kiqgaufiellung gekommen 1|.

und nur infofern läßt "ich nu» I) die Thätigkeit der Parteien als bloßes Beförde

cun-:icanittt-l. zu e) der Richter als bauptfäqhiiw dandeluder Theil bezeichnen.

Zu 1) ift das unterfuehrn des Richters. wenn darunter mehr nerltanden wird.

ale die Kenntnißmqhme von dem von den Parteien dargebmchten Stehe. das

Vettel-leihen- der Parteien zur Diarhringung diefes Siafies. und das Ordnen

deffelben. darauf befchränkt. daß er die Vorbereitung der Parteien fair den

eigentlichen Scenic* eeitetand durch feine Ycuttheilung. und di. Vampires von

Beweismitteln unterfiügt. Vrackeaehdft a. MQ U» 367 fig.
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den gegebenen Umfländen den Anfpruch des Klägers vollfiändig zu ver

wirklichen. oder um Rechte des Beklagten aufrecht zu erhalten und zu

fichern. Die Pflicht des Richters. folche Modificationen auch ohne

ausdrücklichen Antrag des Klägers oder des Beklagten eintreten zu

laffen. beruht ebenfalls auf deffen Pflicht zur Auslegung der Partei

anträge und auf der Regel: nl, quite (ioount acieoonljo portion). jnciox

Zuppieni. Sie find theils durch die Umftände gegebene Eonfequenzen

des klägerifhen Gefuches. theils ebenfalls durch die Umfiände gebotene

Gegenleifiutgen des Klägers im Verhältniffe zu der dem Beklagten

abverlangtet Leifiungo-c- Im römifchen Rechte werden fie als folaje

Punkte bezeichnet. quad oiiioio intim-is oontjnentur oder arbitrntn illcjjcjs

geordnet werden 391). Das Berufen auf die Gegenleiftungen des

Klägers ift im neueften römifmen Rechte der Sache nach das Vorfcilühen

einer Erception392). und im heutigen Proceffe eine Vertheidigung durch

Einceden. -In Anfehung der Einreden überhaupt wird im allgemeinen

der Grundriß aufgefiellt. daß der Richter fie nicht von Amtswegen er:

gänzen od-r geltend machen könne 393). Dies gilt jedoch nicht von

folchen Eiereden. wodurch proceffualifche Mängel gerügt werden. weil

der Nichte* vermöge feines Proceßleitungsamtes verpflichtet ift. ein

mangelhafts Verfahren zu hindern. felbft wenn die Parteien es fich

gefallen lafen wollen 394). Dagegen gilt jene Regel allerdings von

folchen Ei-reden. welche eine Vertheidigung in der Sache felbft zum

Zwecke habn. Es ift zwar nicht erforderlich. daß der Beklagte die Einrede

als folche nmentlich bezeichnet habe 395). noch ift es genügend. daß die

die Einred begründenden thatfämlichen Momente auf irgend eine

 

391) ZB. z. 1.3.1.3.1. (ni. 17.) l..1o.g.1. n. (1. 2.) Diefe Aue.

drucke fagen-allerdings nur fo viel. daß der iucle! diefe Punkte berücrfichtiaen

dürfe. auclwenn dies ihm nicht in der Formel vorgelchrieoen ill; es ift aber

doch etwas '-fonderes. daß fie bei Eingehang diefes Streitverhiiltniffes niaitans

dri-erlich zuerwähnen find. fondern fich von felbft verliehen. Bea cken hbft

a., axO. S.l09. Derfelbe zählt auch die dazu gehörigen Punkte auf.

o 392) brackenhöft a. a. O. S. 370. A. M. ift Sintenis. Erl. des

Civiloroc. i 609. 610. N. 1. Im Formularproceffe war es keine Exception.

Bractenhft ebd.

393) iönner. Hdbeh. Bd. l. Nr. 10. F. 13. Linde. (Zivile-r, s. 100

u. A.

394) irackenhöft a. a. O. S. 371. Dagegen befchränken Bauer.

Vorträge l 357 und Linde a. a. O. S. 160 dies auf folche Mängel.

welche unhbaro Nichtigkeit zur Folge haben. S. dagegen Brackenhöft

a. a. O.. wher mit Recht erinnert. daß der uuterfchied zwifchen heilbaren und

unheilbarentichtigkeiten erft dann eintrrte. wenn nach gefälltem urtheile die

Nichtigkeit *on beiteht. alfo folche nicht mehr abgewendet werden kann. Wenn

indeß eine fhe. proeejfualifcize Mängel rügende. Einrede blos auf einem um

fiande beruhwelcher von der Pflicht. auf den Proceß fchon jest fich einzulafien.

befreit (exe-io ciilntorjn der Römer). fo fällt. wenn der Beklagte fich auf den

Paares eintreffen hat. die richterliche Befugniß zur angeforderten Oerlin

fiajtiY-ng w »

, . 95) Quer. Vorträge S. 3.0.
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Weile in den Verhandlungen vorgekommen oder in den Arten enthalten

feien 396). Vielmehr muß der Beklagte feine Abficht) fich diefer Momente

zu feiner Vertheidigung bedienen zu wollen) auf irgend eine Weife an

den Tag gelegt haben) was dann der Fall ift) wenn er die die Einrede

begründenden Thatfacloen der Klage entgegengefeßt) oder) wenn -diefelben

in dem Vortrage des Klägers enthalten waren) fich darauf berufen hat)

an einem folche-rt Orte und zu einer Zeit) wo die Bent-hung einer

folchen Einrede nicht eiusgefcijloffen ifi 397). Die befondere Ve

f-ngniß) welche Manche dem Richter hinficijtlich der Einrede der Ver

jährung eingeräumt haben) indem er folche von Amtswezen berück

fichtigen könne 398)) ift in den Rechtsquellen nicht begründet-Lili). Das

tu 396) Vrackenhöft a. a, O. S. 37i, Die entgegengefeete Meinung von

Sinfonie) Erläut. des Civilproc, S. 389) welcher es hinflclftlid eines urn

ftandes) welcher durch Einrede zwar auch geltend gemacht werden kam) auf die

abfolule rechtliche Wirkfamkeit des gegenüberftehenden Rechtes und -ercn Beur

theilung aber frhon nach gefetzlieijer Befiimmung don Einfluß ift) finglriatgiltig

erachtet) wie und wenn er in die Arten gekommen ifc) wenn er nur abfolut

jnrifiifrh fefiftehe) dürfte fchon deshalb keine Billigung verdienen) wil dies mit

den Grundfäßen der Eventualmarime einerfeits) und mit den zumliorbringen

der' Vertheidigungsmittel andererfeits beftimtnten Friftrn und Poceßfiadien

nicht vereinbar ifi. Z. B. Vetlagter fiihrt längjt) nachdem das Prceßjtadium)

in welchem dic Einreden vorgrbracht werden mitffrn) vorüber ift)an) daß er

minderjährig fer' und fich deshalb zu der von dem Kläger geltenlgrmachten

Forderung nicht habe verpflichten können) oder Beklagter beruft ih in einem

fpäterrti Proceßfiadium darauf) daß die vom Kläger verfolgte Foeerung aus

einem 1113118 uit-ae herrühre. Wenn Kläger felbfi freilich) auch in eirm fpateren

Proeeßfiadium) wo Einrede-n regelmäßig nicht mehr vorgefchüßt waden dürfen)

umftättde anfiihrt) welche feinen Anfpruch zu zerfiören geeignet fin) fo bedarf

es allerdings einer Berufung des Beklagten darauf überall nicht) d folche An

führen für Gejtändnijfr anzufehen find) welche Kläger zu feinenNaeljtheile

abgelegt hat) tvelrlje der Richter) auch ohne daß es einer Acceptatiowon Seiten

des Beklagten bedarf) berüctfihtigen muß) fie mögen in jeder Lage dt Procejfetl

abgelegt fein.

» 897.) Si Bader) Vorträge S. 361 flg.

398) ueber die Literatur über die Streitfrage) ob die Einre der Ver

jährung (es kann nur hier die Klagenverjiihrung gemeint fein) v'. Linde)

Eivilproc. s, 160) N, 1. ,

399) Das römifclje Recht betrachtet die Einrede der Klagenveihrung als

eine proegcrjptio, auf ivelche fich Beklagter ausdrücklich berufen mu wenn in

der fqrlnulu darauf Riiaficht genommen werden foll. Abgc-frhcn von) daß

dies aus dem Titel der Digrften (ie (Fire-trier letnporaiiduä praeocripiionie Lil-lll. 3.

befonders aus l i0. pr. ]..13.pr. hervorgeht) muß fchon desho eine Ve

rückficljtigung der Einrede der Klagenverjährung von riehterlicitetimtswegen

ausgefchlofien fein) weil das römifche Recht felbft bei Temporalklen den vor

dem Ablauf der zur Aufteilung der Klage befiimmten Zeit hergenonenen Ein

wand ausdrücklich als exec-oliv bezeichnet) der daher jedenfalls der ioniainfericc

werden mußte) wenn er vom inclex berürkfichtigt werden follte) was (ausdrück

liches Berufen des Beklagten in iure darauf vorausfeßt, le. s. 10. l).

(13. 2.) quneeilnnt ert nun-j ltudeonem: Zi, cum lilius eit-erat, [neuen. cum

ntorlueim, unnaii ncliane egal-io, al, quite donna praelerjere rrcep

lione ei; repulxuo - nenn prjore iucijrio rie in rem retro read-num eat,

quiet annnlis exceptjo ac] peeuiiutn, aon Zain rem rereutn, pet-dt. Es ifi
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Befondere der Anfichtf welche die Berückfiäjtigung diefer Einrede von

Amtswegen annimmt) kann) da doch immer verlangt wird, daß der

thatfäckjliwe Grund derfelben aus den Arten hervorgehej nur darin be

fiehen, daß„ wenn diefer Grund auch nur allein aus dem Vortrage des

Klägers erhellte, die Klage zuruckznweifen oder der Beklagte von det

felben zu entbinden fei400). Einen allgemeinen rechtlichen Grundj

dem Richter bei diefer Einrede eine größere Unabhängigkeit von dem

Verhalten der Parteien zu geben) als bei anderen Einreden- z. B. bei

der der Zahlung) giebt es niehtW). Einzelne Particulargefehe haben

jedoa) die hier verworfene Anfirht adoptirt402). - Die dem Richter ins

befondre obliegende Proceßleitung 403) beffeht in derjenigen Thcitigkeit

des Riajters, welaje auf die Aufrechthaltung der nothwendigen Ordnung

und Gefeßmäßigkeit des Verfahrens gerichtet iii. Demnach liegt dem

Richter ob: 1) [eine Zufiändigkeitj die Legitimation der Parteien

_ fowohl) als der Nebenperjonen und ob der Streitgegenfiand [ka, zur

Cognition des Eivilgericljtes eigene) zu prüfen; 2) jede Handlung nach

Form und Inhalt nath dem Gefehe zu beurtheilen und darnach entweder

zurückzuweifenj zu verfiatten- oder die Verbefferung aufzuerlegen. Er

gänzung unvollftändiger und Aufhellung dunkler Anträge kann der

Richter von Amtswegen verlangen und zu diefem Zwecke fein Fragerecht

ausüben) wobei er fich aber innerhalb der Grenzen der gefiellten Anträge zu

halten und auf die zu Begründung der Anträge einer Vervollfiändigung

oder Erklärung bedürfenden Thatfackien zu bejchränken hat404); I) hat

der Richter jeder Partei die gejevlici) vorgefchriebene Veranlafjung zu

daher der unterfcbied) welchen Zebra a to r, conun. (in ternporjß 'j in nciionihuo*

ue inter-noris tollem-lin. len. 1827 zwifchen benq-oraler und perpeiune aoiioneo

hinficljtlirl) der Verjährung infofern macht. daß erfiere wegen entgegenftehender

Vrrjährung von Amtswegen vom Magiflrat zurückgewiefen worden wären und

noch jeßt zurürkgewiefen werden müßten) legtere aber nieht, unbegründet. Da

hiernach bei Trmporalklagen bei den Römern wegen Verjährung eine Zurück

weifung von Amtswegen nicht fiatthaft war) fo find die perpetuno ncijolioe ganz

in gleicher Weife zu behandeln.

400) Sintenis- Erliiut. S. 403-416 will die Einrede der Klagen

oerjährung von Amtswegen beachtet wijjenj wenn aus dem Vortrage des

Klägers die wirkliche Verjährung]j nämlich nicht blos der Ablauf der Ver

jährungszeitj ,fondern auch der ununterbrochene Lauf der Verjährung während

diefer Zeit hervorgeht. Da indeß nach dem in der vorigen Note Brnierkten

diefe Einrede eine wirkliche e-.xceptjo iii7 auf welche fich Veklagter berufen muß)

fo kann auch nicht einmal eine Pflicht Klägers, diefer Einrede im voraus zu

begegnen, angenommen werden.

401) Vracfenhöft a. a. D, S. 372 flg.) der auch die weiteren für die

Beachtung diefer Einrede von Amrswegen geltend gemachten Gründe widerlegt.

402) So (Loose. e|eci. Znxon. 25. i). l. d. 1372.

403) Vgl. darüber G önnerl Hdbch. Bd. ij Nr. 9- 10. Puchtaj über

die Grenzen des Richteramtes S. 27 flg. Deffelvenj Proceßleitungsamt

1836. Linde) Cibilpr. Z, 162-166. Vracrenhöft) Erört. S, 459 flg.

Schmid, Hdbch. Z. 83.

404) cap. 10. il. (2, 22.) Cap. 2. Cie-n. (7.11.) Vgl. befondere Sin

tenis). Erlaut. des ,Cioilproß Nr. 7j S. 365-638.
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geben) den zur Begründung ihrer Anträge nothwendigen Stoff vor

zubringenz 4) die der Sachlage angemefienen procefiualifmen Ver

fügungen genau) namentlich unter der nöthigen Zeitbeftimmung) foweit

folche nicht fthon durch das Gefeh erfolgt ifi) zu treffen; 5) diefe Ver

fügungen durch die paffenden Mittel zur Wickie-einheit zu bringen;

6) alles zu entfernen) wodurch eine Nichtigkeit des Verfahrens entfiehen

wurde) und für die Aufrechterhaltung der nothwendigen Formen und

Befiandtheile des Verfahrens zu forgenz 7) für ordnungsmäßiges 405)

Actenfammeln zu forgen) auch nöthigenfalls Arten eines cmderen Pro

ceffes den jenigen Proceßacten bei-zulegen (adjungiren)W)) jedoch auu)

403) Dazu gehört auch) daß der Richter oder in deifen Auftrage der Artuar

die Zeit der Eingabe der Parteifchriiten durch Bemerkung des Jahres) Monates

und Tages) und wenn ee auf Beobachtung von Ndthfriiten ankommt) auch der

Stunde) auf der eingereichten Schrift beurkunde) welche Bemerkung der Zeit

der Eingabe das lernezenwnun genannt wird und gewöhnlich mit den Worten

pruezenlntum oder exbjhjtum oder pruejucium gefchieht) und da fie nur bezweckt)

die Zeit der Eingabe bei Gericht in Gewißheit zu fehen) über die Zuläffigkeit der

Schrift nichts entfiheidet) daher folche ungeachtet der Präfentation immer noch

als proceßwidrig zur-iickgewiefen werden kann. G ö n n er) Hdbch. Th, l) Nr.9)

Ö. 7. Hat der Richter die Zeit der Eingabe zu bemerken unteriaffen und folches

auch nachträglich nicht gethan) was für zuläffig zu achten iii) da die fofortige

Präfentirung unmittelbar nach der Eingabe nicht vorgefchrieben ift) wie die

fofortige Aufnahme eines Protocolles) fo itreitet keine Präfumtion für die zeitige

Einreichung (welche Gönner a. a. Q, s, 8 und G en s ler) im Archiv f. civil.

Prar. Bd. lll) S. 54 flg. allgemein) Danz) ordentl. Proc. Z. 89 lvenigftens

bei einem unvollfiändigen Präfentatum annehmen) und es kann deshalb auch

nicht) wie Gefierding) im Archiv f. civil. Prar. Bd. xlr) S, 452 flg. will

(f. dagegen Linde ebd. Bd, U) S. 80 flg.)) Sache des Gegners) welcher zu

fpäte Einreichung einer Schrift behauptet) fein) die verfpätete ueber-gabe zu

erweifen) fondern es hat die Partei) welche die Schrift eingereicht hat) die zeitige

ueber-gabe derfelben auf andere Weife darzuthun ) zu welchem Beweife ein amt

liches Zeugnis des Richters gekriegt. Bracket! höft) Erört. S, 464 flg.

Smmid a. a. O. S, 83) N11.

406) Die Adjnn-ction der Arten fetzt regelmäßig einen darauf gerichteten

Antrag einer oder beider Parteien voraus. Von Amtswegen ift fie nur dann

zuläffig) wenn fie in Anfrhung foicher Momente benutzt werden follen) für deren

Herfieilung der Richter unaufgefordert thätig fein muß) wie dieGiltigkeit des

Verfahrens) die Erkundung von Neem-enormen. Eine Befugniß zur Arten

adjunction vonAmtswegen außer diefem Falle läßt fith weder aus l4. 2. (:.(li. 1.)

ableiten) wo* uur gefagt wird) daß die Edition öffentlicher Arten gefordert

werden dürfe) noch aus (t. 45. Z. 8. l). (49. 14.)) wo 0ili0jum nicht das richter

liche Amt) fondern) -wie aus Ö. 9, eacl, hervor-geht) das Eanzleiperfanal bedeutet.

Gefchieht die Adjunction auf Antrag einer Partei) fo iii der Inhalt der beige

fügten Atten- im Bezug auf den jetzigen Prbceß eben fo anzufehen) als wenn diefe

Partei denfelben zum Inhalte einer Proceßichrift gemacht hätte. Die Wirkung

der im früheren Procefie gebrauchten Beweismittel und ertheilten Entfmeidungen

muß im vorkiegenden Prooeffe nach den allgemeinen Grundfäßen über den Um

fang der Veweiskraft jener und der Rechtskraft diefer befiirnmt werden. Nur

die eigenen Erktärungen der die Adjunction beantragenden Partei im früheren

Proceffe find durch das Berufen auf die Arten des früheren Procefies unbedingt

als im jenigen wiederholt anzufehen. Es wird aber vorausgeielzt) daß die

Adjunction fo zeitig gefucht werde) daß der Inhalt der adjunglrten Arten als
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aua Griinden Actenflücke zu entfernen. Die Verfügungen des Richters

in Bezug auf die Proceßleitung heißen D e er e te . R e fo luti on. und

da- derAtcsdruck Decrete öfters auch in_ einem weiteren Sinne genom

men wird. in welchem er auch die Erkenntniffe mit umfaßt. auch wohl

proeeßleitende DeereteW7). Fur die Beendigung des Peoceffes

durch Vergleich muß der Richter durch den fog. Guteverfucl) (Sühne

verfuch) thätig werden 408). -- Häufig fügt eine Partei ihrem Vortrage

die Bitte hinzu. daß. wenn fie ein befferes Gefuih hätte ftellen können.

der Riäner fo verfügen möge. wie es diefem entfprethend fei (fog. clau

anla saint-nie). Die Reichsgefetze enthalten dafiir eine befiimmte

Form 409) und legen ihr die Wirkung bei. daß nun das Gericht ..un

angefehen daß die in Zpeoio gethane Begehr nicht förmlieh- noch fcbließe.

lich ifi. auf die füehrachre-klui-ratn erkennen follen. was darauf

von Rechtswegen zu erkennmfiib gebührt und der Zupplicant in npeojo

bitten hätte follen oder mögew" Welche Wirkung diefe Claufel habe.

ift hefiritteniiq). Richtiger ifi indeß die Anficht. daß fie uberflüffig

und ihr keine befondere Wirkung beizulegen fei. Denn es bedarf diefer

Elaufel nicht in den Punkten. wo der Richter fchon von Amtswegen

thätig fein muß und darf; in anderen Fällen kann fie den Richter nicht

zu Handlungen von Amtswegen berechtigen. die er nicht fchon nach

dem Gefeße vorzunehmen befugt wäre m). Der Unterfehied zwifehen

oiiioinm inciioie -meeoanerinm und nobiie, der darin gefaßt wird. daß

der Richter erfieees an inet-ir meroouarii, qui an praeroripw ugit, letzteres

proyiio moin und zwar in befand-ars begimfiigten Angelegenheiten übe.

wie in denen der fog. pokern-ina rnieerabilac. ift ohne Bedeutung M).

 

Perteieoetrag. bezüglich als Beweismittel im jetzigen Procefie noch hätte ge-r

braucht werden können mithin der Parteivortrag. bezüglich der Beweis. welcher

durch' die adjungirten Arten geliefert werden foll. im jetzigen _ oceffe noch nicht

noofiiiumt ßei. es fei denn. daß beide Parteien in die Adunetion willigen;

Rentiert-iii' ara-O: S, 46d. 466.. Schmid a. q. Q, e. 83. in. 12. Nur

die in den friiheren Arten enthaltenen Erklärungen der die Adjunction derfelben

verlangenden Partei zu ihrem Nachtheile gelten unbedingt auch für den jetzigen

Preuß. die Adjunction mag gefilmt fein wenn fie will,

. 407) Siehe den Artikel Derrete. i -

408] Vgl. deu Artikel G ü tev erfu cd,

409) Reiijisabfeh. o. 1551 S. 32.

M0)- Selbfi die Reichsgefetze habenfithverfchieden ausgefprochen. V r a cken -

hbft. Erbrt. S. 37| und N. 85 dafelbft. '

411) Heffter. Civiloroc. S. 260. Dagegen legt Bracken h bft a.a. D.

S. 374 ihr wenigftens die Wirkung bei. daß fie eine von der Sachlage nicht an

gemeffene Befchränkung des Sachgefuchrs ausfchließe. ioietoohl fie den Mangel

eines erforderlichen atisdrüiklichen Proeeßgefuches nieht erfeeen könne, Indeffen

wird auch in erfierer- Beziehung die (Zilaufel nichts helfen . wenn der Richter

durch Auslegung des fraglichen Parteivortrages nicht helfen kann; es wird dem

Riehkerimxner nur übrig bleiben. durch Befragung der Partei Aufklärung über

das. was fie wirklich. gewollt hat . zu verlangen. In mehreren fächfifchen Pro..

ceßgefeizen ifi die (Claufel für überflüffig erklärt. Heimba ch. Lehrhdes fächf.

burg-rl. Prom. Bd. k. S. W. .

412) Brackenhöft a. NÖ. S. Whflg. .
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ll. EventualmarimeU-il). Das Verhältniß' der einzelnen

im Proceffe vorkommenden Handlungen zu einander kann ein bedingen

des feinh fo daß in Bezug auf die Proceßverhandlung die eine die vor

hergehende Vornahme der anderen vorausfelzth fei diefe eine Handlung

derfelben Partei oder des Gegnersz dann muß die bedingend'e Handlung

der anderen *bedingten fiufenweife vorangehen. Die mehreren Hand

lungen können auch concurrirenh d. h. fie können ihrer proceffualifchen

Natur nach eine beftimmte gemeinfame Stufe in der Stufenfvlge der

bedingenden und bedingten .Proeeßhandlung einnehmen. Müfferi nach

gefetzlirher Befiimmung im Verfahren alle conrurrirenden Handlungen

da auf einmal vorgenommen werdenh wo fie nach ihrer Natur und nach

dem Gefehe die' ordnungsmäßige .Stelle im Verfahren' habenh und ift

für die Wiikfamkeit diefer Vorfchrift “dadurch geforgths daß durch Ver

fäumniß der Frifl die nicht vorgenommenen Handlungen ausgefchloffen

werdenh fo daß eine Wiederaufnahme des Proceffes nur in der Lage

möglich ifth in welcher derfelbe fichzur Zeit der Wiederaufnahme be

findeth fo gilt im Verfahren die fog. Eventualmarime oder 'das Even:

tualprinciph weil die einzelnen concurrirenden Handlungenh von tvelchen

vielleicht fchon Eine hinreichth dennoch für den Fall (in eeentum), daß

jene nicht genügeh zur Befchleunigung des Proceffes vorgenommen

werden müffen. Ein folches für die Handlungen der Parteien geltendes.

Eventualprincip beherrfciot zugleich die Handlungen des Richtersh 'weil

diefer in feinen Verfügungen die nach jenem Princip vollendete Stufe

nach demfelben berückfichtigen und .in gleicher Weife die künftige vor

bereiten muß474). *Durch die Reiihsgefehe war die nothwendige Grund

lage der Eventualmarimeh eine durch Termine und Frifien feft beftimmte

Ordnung des Verfahrens begründet415)h und zugleiä) das fchriftlime

die Ausbildung ,der Eventualmarime weientlici) fördernde-Verfahren

vorgefchrieben4l6). Für Wirkfamkeit der Eventualmarime war durch

Anerkennung des Grundfahes geforgth daß die Parteih welche Hand

413) Seidenftücker) jurifc. Fragmente Bd, llh S. 249 flg. Mitter

m aierh der gem. teutfcbe bürgerl. Pr. Bd. [h S. 177 flg.. 3. Aufl. Lindeh

im Archiv für civil. Prar. Bd. llllh S. 1 flg. Bd. ini-h S. 421 flg. Puchtah

Dienft der teutfchen Juftizämter Bd. [ih S. 9h 50 flg. Ba v erh Vortr. über

den erden-tl. Civilpr. S.14, iirancijß, (lieg. (ia ei), qnor] in inciicio au!) eon

ciitiane [ic-ri (ic-hei, 1830. Albrechth die Ausbildung des Eventualprincipes

im gem. (Civilvr.h 1837. Brackenhbfth Erdrt. S. 373-392. Schmidh

Hdbch. d. (iivilpr. Z. 84.

414) Albrecht a. a. O. S. 66h 67. Schmid a. a. O.

415) Kammergericlotsordnung v, 1500 Tit. xnh ß, 16h v,*-1307 Z. 1-5h

v. 1521 Tit. xuch s. 5-10h 23h Tit. xxnlh Z. 1h v. 1523 Tit. inh eh v. 1527

Z. 9 fta-l v. 1535 Th. nih T. xn-xxuch xxxl-xxxlx. - Reichsabfch. v. 1370

Z. 86 flg.h v. 1594 Ö, 59-64. Dcputationsabfchied von 1600 _S.115 flg.

I. Reiohsabfch. Ö. 36 flg. Albrecht a. a, O. S. 26h 27. Schmid a. a. Q.

N. 5. h Z , -

416) Vgl. die von Albrecht a. a. O. S. 27-*29 und Selm-id- a. a. O.

N. 6 angeführten Stellen der Reichsgefege. . ..-. .. . -, .l5 ei: '_ -
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lungen einer friiheren Eonditionalfrage verfäumt habe und damit auf

einer fpäteren Stufe in den Proceß eintreten wolle) das Verfäumte

nicht nachholen dürfe) fondern den Proceß in der Lage fortfixhren miiffe)

in welcher derfelbe fich fehr befinde 417). Im römifchen Rechte findet

fich die Eventualmarime nicht448). Auä) dem kanonifchen Rechte ift

diefelbe mit Ausnahme der Befiimmung) daß alle dilatorifGen Einreden

binnen einer vom Richter zu befiimmenden Frift vorgebracht werden

miifien) bei Verlufi der nicht vorgebrachten) fremd449). Die Ausbildung

der Eventualmarime erfolgte nur allmälig. Es laffen fich hier vier

Perioden ttnterfcheiden 42"): 1) die Periode der Kammergeriehtsordnung

von 1500 bis zur KammergeriGtsordnung von 1521) in welcher durch

die Kammergerimtsordnung von 1500 und 1507 der Grundfah durch

geführt wird) daß concurrirende .Handlungen derfelben Art mit einander

vorgebracht und verhandelt werden follen 424)z 2) die Periode von der

Kirmmergerimtsordnung von 1521 bis zum I, Reichsabfchiede) worin

der Grundfaß durchgeführt wird) daß von den concurrirenden Hand;

lungen die bloßen Beantwortungen der gegentheilig vorgebrachten That

faäzen (Refponfionen) und die Vertheidigung gegen diefe Thatfacloen

durch fie elidirende ThatfaHen (Ereeptionen) Repliken und Oupliken)

verbunden und cumnlirt werden. So mußten nach angebrachter Klage

zunächfi die dilatorifwen und proceßhindernden Einreden vorgefchirßt

werden) dann beantwortet und zugleich dagegen replicirt) und fo wieder

die Repliken beantwortet und zugleich duplicirc iverden442). Nach

deren Befeitigung folgte die Kriegsbefeftigung) welche freilich fchon nach

dem Reimsabichiede von 1570423) mit jenen dilatorifchen Einreden

verbunden werden mußte 424). Diefe Befiimmnng verlor mit dem I.

Reichsabfwiede) wodurch die Kriegsbefefiigung als befonderer) von der

417) Kammergecichtsordnung v. 1500 Tic.111111) v. 1507 Tit. ll) s,11)

Tit. 111) s. 23) von 1523 Tic. 11) s. 3) von 1355 Th. 111) Tit.111.111) s. 1.

I. Reichsabfm. s. 37, Albrecht a. a. O. S. 30-34.

418) Ueber die Zeit des Vorbringens der exceptionee 011111011112, prae

sctjptioneß pro re() u. f. w. nach römiimem Rechte Vrackenh bft a. a, O. S.

380 flg. Daß die Eoentualmarime dem rbmifGen Rechte fremd fei) geht aus

*l.. 4. 8. (I. 116 except. (All. 30, (36.)) hervor.

419) Die Vefiimmung hinfichtlick) der dilatorifchen Einreden ifi enthalten

im 011p. 4, 11. (2. 25,). Daß eine gleichzeitige Verhandlung über alle dilatorifäzen

hätte ftattfinden müffen) ift nicht befiimmt. Vrackenhbft a, a. O. S. 383.

420) Albrecht a. a. O. S. 35 flg.

421) Die weitere Ausführung diefes Principes f. bei Albrecht a. a. O.

S. 33-41. Schmid a. a. O, s. 84. _

422) Kammergerichtsordn. o. 1521 Tic. 1111() s. ö vgl. mit s. 8) v. 1523

Tit. 111) s. 1 vgl. mit s. 4) v. 1527 s, 9) 10) v. 1555 Th. 111) Tic. 1111111) s. 2)

Tit.11111-) Tic. 11111-1) s. 2) 3.

423) Reichsabich. v. 1370 s. 89) welehe Beiiimmung der Reichsabfch. v.

1594 s. 63) 64 beftätigte,

424) Vracten h bft a. a. Q, S.384) 388 flg. fchreibt demnach fchon dem

Reichsabfch. v. 1370) nicht erft dem I. NeiGsabfeh. die allgemeine Einführung

der Eventualmarime zu.
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Refponfion getrennter Act unterging 425).) ihre. Bedeutung. Nach der

Kriegsbefefiigung waren mit den Refpoufionen auf die Klage fofort alle

peremcorifwen Einreden zu berdindeWW). 3) Die Periode des I.

Reichsabfchiedes von 1654. Nachdetndie Kriegsbefefiiguug als be.

fonderer Act durch den I. Reichsabfthied weggefallen war) wurden nun

die dilatorifmeu Einreden mit den Nefponfionm auf die* Klage und den

peretntorifmen Einreden in Verbindung .gefeßty-i7)) und fo führte der

I. Reichsabfwied den Grundfaß durch) daß) abgefehen vou den die

(kompetenz des Gerichtes beftreitendeu Eiureden) welche als Ausnahme

ftehen blieben) alle concurrenten Handlungen) welche einer Partei auf

irgend einer Stufe zu Gebote ftehen) cumulirt werden follen) felb|

wenn nur eventuell von deuielben Gebrauch genmcht werden kann; die

fin: die Stufe der Beantwortung der Klage und der Einreden vorge

fihriebene Verbindung pflanzte fich nothwendig auf die ferneren Stufen

der Replik und Ouplik fortW). Ebenfo follte die Beweisfithrung

über die dilatorifchen und peremtorifmen Eiureden verbunden werden)

und fo auch die Gegenbeweisfuhrung dagegen) was auch fiir die Re

pliken und Dupliken galt 429). 1) Die Periode vom I. Reiehsabfwiede

bis auf die neuefie Zeit hat) obgleich durch die Gefeßgebung verlaffen)

die Eventualmarime confequent weiter ausgebildet430). Der I. Reichs

abfchied fanctionirte nämlich den Grundfaß des gleichzeitigen Vor

bringens nur fiir die concurrirenden Handlungen derfelben Partei. Es

ift aber die Eoncurrenz von Handlungen bei den Parteien möglich) was

zwar zur Zeit des I. Reichsabfmiedes nicht möglich war) weil mit der

Ausnahme) daß jede Partei bei dem Beweife und bezuglich Gegenbeweifr

der dilatorifweu und peremtorifwen Angriffshandlungen und der den

felben entgegenfiehenden Gegenangriffe) ,ihre Beweismittel verbinden

mußte) es bei der in der Kammergeriwtsordnung von 1555 vorge

fchriebenen Beweisordnung 131) geblieben toaM-N). .Da namlich das

425) S. Albrecht) Erceptionen S. 163 flg. Vgl. auch den Artikel

Litisconteitati-on. -

426) ueber die weiteren Befiimmungen der Reichsgefeeze diefer Periode

Alb r ech t) Eventualprinrip S. 41-48.

427) I. Reichsabfch. Z. 37. - 428) I. Reichsabfch. s. 45) 48,

429) I. Reichsabfch. h'. 45 flg. Albrecht a. a. O. S. 48-50.)

430) Albrecht a. a. O. S. 50-57. Swmid a. a. O.

431) Diefe Beweisordnung beftand darin ) daß das Betocisverfahren über

die in den Nefponfionen beftrittenen Artikel fofort nebenher lief und von be

fouderen Commiffarieu verhandelt wurde) fo daß die Streitverhandlungen felbft

ohne Unterbrechung fortgefeht wurden und nebenbei) fo viel wie möglich) mit den

Streitoerhandlungen fortlaufend) das Beweisverfahren über die befirittenen

Artikel fortging. Wenn einzelne Artikel Beweis nöthig hatten) hatte der Be

weispflichtige fofort eine Commiffion zu erbitten und dann oor diefer den Be

weis zu führen; ebenfo der Gegner) deffen Artikel Beweis erforderten) wenn

auch die Beweisführung rückfichtlich der vorhergehenden Artikel noch nicht be

feitigt war. Vgl. Kammergerichtsordn. v. 1555 Th. 111) Tic. 111) s, 3) 16_22)

Tic. leitet) s. 1) 2. Tic. ecru() s. 1) 2.

432) I. Reichsabfch. s. 35) 45-48) 52) 34) 56. .
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Infiitut der Commiffarien) womit diefeBeweisordnung zufammenhing)

auf das Kammergericht befchränkt blieb) fo war es in den einzelnen

teutfchen Ländern nothwendig) das Beweisverfahren in die fucceffioe

Reihe der Handlungen des Verfahrens aufzunehmen. Wegen der

Unmöglichkeit der Verbindung des Beweisverfahrens zugleich mit den

Hauptverhandlungen wurde in der Praris der im fächfifchen Proceffe

ausgebildete Grundfah befolgt) daß erft nach vollfiändiger Erledigung

der Streitverhandlungen felbfi der Beweis zu fuhren fei. Dadurch

wurde es zugleich möglich) daß jeht nicht blos jede Partei ihre friiheren

und fpäteren Angriffe (Kläger die Klage und Repliten) Beklagter feine

Einreden und Dupliken)) fondern auch) daß beide Parteien zugleich ihre

Behauptungen beweifen konnten. Zugleich trennte man das Beweis

verfahren in Perioden; die erfte diefer Perioden) die Belveisantretung)

machte es möglich) den directen Gegenbeweis) deffen Antretung friiher)

weil der Gegenbeweisfithrer von deffen Gegenftande erfi durch die

Vollendung des Beweifes Kenntuiß erhielt) erfi nach beendigtem Be

weife mögliä) war) icht fchon fofort nach angetretenem Beweife) wo

durch dem Gegeubeweisfilhrer fchon der Gegenfiand feines Beweifes

bekannt wird) ebenfalls anzutreten) fo daß alle Beweife und Gegen

beweife neben einander fortlaufen. Im 18. Jahrhunderte wurde diefe

Ausbildung der Eoencualmarime durch Doctrin uud Praxis vollendet)

fo daß alle concurrenten Handlungen derfelben Partei oder beider Par

teien itets zu glei>)er Zeit vorgenommen und verhandelt werden miiffen)

was iowohl vom erften Verfahren) als vom Beweisverfahren gilt-M).

[ll. Schriftliches VerfahcenW). .Das rein mündliche

Verfahren) bei welchem überall von den gerichtlichen Verhandlungen

nichts niedergefchrieben wird) wie es das ältefte römifche vor Einfiihrung

des Formularproceffes) das ältefte teutfche und auch vielleicht anfänglich

das Verfahren in den geiftlimen Gerichten war 435)) erifiirt nicht mehr.

Unter einem mündlichen Verfahren wird genteinremtlicl) in Teutfmland

433) In Heife und Cropp) jurifi. Abhandl. Th. l) S. 266 wird zwar

das Eventualprincip angefochten und nur infoweit anerkannt) als die Gefehe

eine beftirnmte Anerkennung deffelben enthalten) fo daß namentlich Beklagter

immer erft nach bewiefeuer Klage den Beweis feiner Einreden zuführen habe)

weswegen fich auf l.. 1. 19. (;. (ill. 19.) i.. 9. (7. ae except. (lllll. 35. (36.))

berufen wird. Diefe dem römifchen Rechte) welches das Eoentualprincip nicht

hatte) entnommenen Gefeßfiellen können indeffen diefem in der Neichsgefeßgebung

begründeten und in deren Folge durch Doctrin und Praxis weiter confequent

ausgebildeten Principe gegenüber nicht in Betracht kommen. Albrecht

a. a. O, S. 61_63.

434) Felterbach) Betrachtungen über die Oeffentliclokeit und Mündlich

Heit der Gerewtigkeitspflege) Gießen 1821. Steiner) in der Zeitfchrift für

(Civilr. u. ProßVd. ll) S.204 flg. Mittermaier) der gem. teutfche burger!,

Proc. Bd. l)- S. 187 flg.) 3. Aufl. und im Archiv für civil. Prar. Vd. All)

S. 292 flg.) S. 379 flg. Linde) Cidilpr. Z. 143. Vrackenhöft) Eddi-t.

S. 392 flg. Schmid) Hdbch. des Civilpr. s. 85.

-'- - 433) Cap. 43. ll. (2, 20.)-von Innocenz lll. v. 1210,
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nur dasjenige verftanden. bei welchem die Mittheilungen zwifchen den

Parteien und dem Gerichte durch mündliche Rede. nicht durch Zufen

dung und Einreichung von Schriften bewertfielligt werden. Allein

auch bei diefem wird wenigfiens das Wefentliche von Seiten des Ge

richtes *beurkundetuöi In Anfehung des mündlichen Verfahrens in

diefer Bedeutung ifi zu unterfcheiden: 1) das rein protocollarifche Ver

fahren. bei ivelciyem der Protocollfiihrer im eigentlichen Sinne beur

kundet. d. h. Urheber der beurkundeten Rede ift; 2) das Verfahren von

Mund aus in die Feder. vorzugsweife das fächfifche genannt. oder

das „in die Feder reden". bei welchem der Protocollfiihrer nur die

Rede einer Partei oder ihres Advocaten beglaubigt. und der Sache nach

das Dicciren vorhanden ift. obgleich zur Form deffelben freilich die

Abficht des Redenden gehören würde. daß ihm wörtlich nachgefäyrieben

werde M). - Das fchriftliciye Verfahren befteht in einem Schriften

436) Befondere Perfonen. welche die gerichtlichen Verhandlungen nieder

fcbrieben. finden fich bei den Römern fchon in der erften Hälfte des 3. Iahrh, n.

Chr. Daß fie felbflfiändige. in Anfehung ihrer Function vom Richter unab

hängige. mit öffentlichem Glauben für diefe Amtsverrimtung bekleidete Gerichts

perfonen gewefen wären. wird aber nirgends bezcugt. Br arten h öft. Erört.

S. 207, 208 u. N. 1-6 dazu. welcher auch die einzelnen Nachweifungen giebt.

Erft Inn o renz [ll. beftimmte. daß neben dem Richter ein felbfiftändiger Ge

richtsfmreiber mit öffentlichem Glauben bei jeder gerichtlichen Handlung zuge

zogen werden follte; dem Richter felbft wurde aller Glaube für die von ihm und

vor ihm vorgenommenen Handlungen abgefprochen. foweit fie nicht aus den

Niederfchriften des Gerichtsfchreiberc erhellten; der Richter foll bei jeder gericht

lichen Handlung eine publjca persona, nämlich einen Notar oder zwei glaub

würdige Männer, welche getreulicb alle gerichtlichen Verhandlungen nieder

fehreiben. zuziehen. cap. 11. x. (2. 19.) In Teutfcizland finden fich von

einem befonderen Gerichtsfchreiber als einer neben dem Richter zur Befreiung

des Geriwtes nothwendigen Perfon erft aus dem Anfange des 13.Zahrhundertes

Zeugniffe vor. Vrackenhöft a. a. D. S. 208-210. Die kanonifcbe Vor

fchrift ift für den Civilproceß die gemeinrechtliche; fiir den Criminalproceß

beftätigt die Peinl, Gerichtsordnung Kaifer Carl bi. Art. 1. S. 46. 47. 56. 94.

181-189 das Erforderniß eines Gerichtsfclyreibers. Der Gerichtsfchreibcr

mußte ein öffentlicher Notar fein. und ein folcher muß gemeinrechtlici) zu feinen

Functionen eidlich verpflichtet fein. Notariatsordnung von 1512 Tit. l. Von

Notarien überhaupt s. 2F 14, Tit. l]. Z. 1, ueber die Beurkundung gericht

licher Handlungen in der älteren Zeit im 7. und 8. Jahrh. n. Chr. die fog. Ge

richtsbriefe. die Gerichtsbümer. welche nur ganz kurz Klage und Antwort auf

gezeichnet enthalten und fich feit dem 14. und 15. Jahrhunderte vorfinden. fiehe

Vrackenhöft a. a. O. S. 393 u. N. 3-8 dazu. Mic der Einführung be

fonderer Gerichtsfchreiber find die eigentlichen Protocolle entftanden.

437) Braekenhöft a. a. Q. S. 211. 394. Das fächfifme Verfahren

von Mund aus in die Feder ift in den fächfifcben Proeeßgefehen als Regel

anerkannt. (weißt, elect. Znxon. c. 1. i'. l. Ernefi, Proteßordn, k'. l. Cap.2.

S. 15. Eifer'. Proceßordn. Tit. ll. S. 14. Anhalt, Proeeßordn. Tit. 'l].

Rudolfi. Proceßordn. y. [i. Tit. il, Ö. 2. Kön. fächf. erl. Proceßordn.

Tit. xxlx. s. 3. Altenb. Proceßordn. i). l. Cap.2. F9. G o th. Proeeßordn.

k. ll. Cap. 2. Z. 13. Es befiand darin. daß die Parteien oder deren Anwälte

felbft in das Gericht gingen und ihre Vorträge zu den Arten dictirten. was man

„mit einander verfehen“ nannte. Diefe Ace des Verfahrens. daß die Parteien
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wechfel der Parteien) wei-aier durch mittheilende und proceßleitende

Decrete des [Richters vermittelt wird) an welchen _die Partei-en ihre

fchriftliche Rede richten und einreichen. Diefes Verfahren ift durch die

Reirhsgefeßgebung für den gemeinen teutfchen Proceß das allein giltjge

geworden 438)) neben welchem jedoch EntfGeidung-en des Richters immer

mündlich verkündet werden) auch außer dem iiber die Verkündigung des

Urtheiles aufzunehmenden Protocolle noch protocollarifme Nieder

fmreibungen vorkommen) namentlich bei Güteverfumen und Eides;

,lei|ungen. Auch giebt es ein aus mirndlichem und irhriftlichem ge

mifchtes Verfahren in zweifacher Art439)z es find namlich bisweilen

1) die Vorträge der Parteien theils mündlich) theils fchriftlich) ohne daß

' oder ihre Anwälte ihre Vorträge zu Protocoll dictirten, ift im Königreiche

Sachien und in den übrigen Ländern) in welchen der fäWfifGe Proceß gilt (vgl.

über diefelben H eimb ach) Lehrb. des fiichf. bürgerl. Proc. Bd. l, S. 2) dnrch

allgemeinen Gerirhtsgebranch abgefohafit, wozu wohl hauptfämliri) der Umfcand

beitrag) daß das Gerichtsperfonal nicht ausreichte. Eiirfurfächf, Refcript

vom 7, November 1787 ftellte den Sachwaltern anheim) ob fie mündlich oder

frhriftlicl) das Vorzubringende einbringen wollten. Es finden fich indeß in den

fächfifchen Ländern) namentlich Ernefiinifmer Linie) fchon weit früher Spuren

eines fchriftlichen Verfahrens. Schon die Ienaifch e Hofgerimtsordnung vom

1. Februar 1653 Cap, ö läßt den Anwälten mit Genehmigung des Hofgericiptes

fahriftliches Verfahren durch Prodncte naeh. An die Stelle des Verfahrens von

Mund aus in die Feder trat das *Saßoerfahren- welches von dem friiheren Ver

fahren noch beibehielt) einmal die Form einer zu Protocol! gebrachten münd

lichen Verhandlung) und dann die Eigenthümlirhkeit, daß kein Salz der Gegen

partei vom Gerichte mitgetheitt wurde) fondern die Gegenpartei oder ihr Anwalt

in das Gericht gehen mußte) um den Sah einzufehen. Das Verfahren von

Mund aus in die Feder follte eigentlich in dem Termine in Einem Tage beendigt

werden; allein bei weitläufigeren Verhandlungen reichte Ein Tag nicht hin

und daher wurde es, als das Saizoerfahren an die Stelle des Verfahrens non

Mund aus in die Feder trat) Regel) daß ein Zeitraum von mehreren Tagen)

der in den verfchiedenen Gefeßen bald länger) bald kürzer ifl) zur Abfelzung des

Saßverfahrens befiimmt ivurde) in der Art, daß jede Partei für jeden ihrer

Sätze Kläger für den Provocationsfalz) Replik und Triplik) Beklagter für den

Erceptionsfaß) Duplik und Quadruplik) einen oder mehrere Tage Frift erhielt,

Diefer zur Abfeßungdes Saßoerfahrens befiimrnte Zeitraum galt aber blos als

eine Fortfehnng des eigentlichen Termines) daher auch in diefen Zeitraum nur

*eigentliche Gerichtstage) keine Sonn- und Fefttage eingerechnet werden; und

_unter .dem Ausdrucke Termin ift im färhfifmen Proceife die zum Saßoerfahren

_befiimmte Zeit mit begriffen, _ Heim bach a, a. O. Z. 61-63. Neuere Gefelze

der Länder) in welchen der fächiifehe Proceß gilt) haben das Saßoerfahren ent

weder ganz abgefchafit und aniiatt deffelben das Verfahren durch ichriftlime

Eingaben bei _Gericht in Form der Producte eingeführt (W eimr- Ezif; Proces

gef. v, 12, April 1833 S. 1) 2. Goth. Gel. die Verbefferung und Abkürzung

des ordentl. Proceffes betr. vom 12. October 1837 h'. 1) oder wenigfiens die

*Eigenthümlimkeiten des Sagt-erfahrene? infoweit befohränkt) daß jeder, Parteifaß

dem Gegner durch das Gericht mitgetheilt wird. (Alten b. Zuf. zur Peace-ß

ordnung v. 7. April 1823 Ö, 35. Meinin g. Gef. v, 27. *Juli 1844Art. 14'.)

S.Heimbaa) a.a.O, S.61. . _| ,

438) Kammergeria-rtsordn, o. 1495 F, 10 und andere Reirhsgeiebe) welehe

Lin de) Cioilproceß Ö. 145 N. 21 anfiihrt. „ . ,

439) Braclenhöfta.a.Q,S.395, ,__ _KMU k?:

711l. 44 * * '
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Meer 'Lei-WWW davrn abhängt, 'ob der 'mr-trag v.. 'Suche Fell-Jitsu*:

res Verfahren betrifft», fo ert es in "einzelnen Lene-e. UWG, das -Ntage

WdWeiitiWndlurig fchriftliä) -iibeereknrercndvaW-Lreieer mündlichen

Verhandlung Geliefert, die Wkheindxurog uiid Sie Gütern*: 'aber UW

Weiblich verhandelt *werden-WN Es 'werden aber aua) bisweilen 2) die

WsSaKhrrechält-liß betreffenden Vorträge fGrif-tlith übe-rtei-Hr, died-s

*Verfahren 'eingehenden mündlich gehal-ren- welche letzteren man Dan-in

vorzugsweife Receffe *nennU-U).

li'. Oeff-'enitliehkeit des VerfahrenWN). Das ältere

iröinrifclje Verfahren war vollftändig öffentlich und *münölicir Im

'neueren römifGen Rechte fand OeffentlWkeit nur ausnahmsweife [takt.

Das altteutfche gerichtliche Verfahren war öffentlich und mündlich

*obwohl *eine unbefchränkfe Zulaffung eines Jeden zur Verherndl-ung *fich

*iriiht beweifen liißtK-Z). Seit der allgemeinen Eiiiffihruiigher) *fäjrift

*lichen Verfnhrens in Teiitfcijland 'verfchwanddie mündliche _Oeffenilirh

keit; Pot) ifi anderen Stelle gemeinrechtlicl) eine »fHriftliHe Oeifentlieh

reer *g-eereten, die darin *beftehn daß niir Verhandlungen *vor Gert-ht

'Ffieiitktai *iiefirkltfibet *und unter »Fifentiiöjer Auefflehr »zur Erbrecht Jauf

_sewährc _rserreirj-u), 'däher die Arten urid_ das Arreuifawwrxcjer

iowie das Aufbewahren derfelben im Gerichts-archive' Die

*Stelle der Bffemclehen Verathung »der Swim-eur erreiche im -aiteren

:te-ruhen Verfahren der_ 'llrtheilsfindimg' borheiiging, wird nach*jeßigen gemeinen Procefie- wo die der Entfcheidung vorangehende Ve_

-rathung des GeriHtes geheim ifi- durch die fäyriftliehen Zweifels- und

Entfcheidungsgründe vertreten. Die neuere Zeit drängt immer mehr

zur OefientliGkeic und Mutti-lichkeit des Verfahrens auch im 'Civil

procefie hin. x

1L, Insbefondce vom fummarifchen Proceffe iiber

hauptuö). W. Fälle- in welehe-n der fummarifch-e Pro

440) 'Brackenhöft a, a. O. S. 395 u. N19.

ö 4741) So war -dns Verfahren 'bei dem Reirhälkannnergeeijite. Breit-ken

: ft n. a. Q.
h 74-42) Feuerirarlß BetrachtMüheriiieOefimtliehke-it uud Wnörfäflewber

*Geriibtfgkeirsbflegeh N21,_ *Oeiritl-eif-rn-aieirf der ße1i-.Jteutf'ihe'I>*.*i.'c,x?.l|[f

"S, I123 fig.- 73, -Aufl. Ein-de. Civilpröt. S. U6. -Bra-äienhoft- M,

"S, 3W. Schmid, -Hvbih, s. 86.
W3) I've. 'M a u re r r “Gefih Lies allgem.'-öfie_ntl.'u,mknbl. WWWZLFW,

1824- 6x132- S. 1-*44-*174-7- Z,13!7'S.'-178-flg„ SONY-S. 18v. *- . *W

Brarkenhöf-t a. n. O. S. 3967 N. -1.

444) Eine unbefchtänkteEinficht der-gerirhtlielyen Aeten wird mißt-Zeitalter;

*norden Parteien fieht fie fiets offen und ifi außerdem demjenigen- welrheiydin

reihtljijres Intereife erweislicb marken kann r nicht zu verlegen.

T45) Der Einrheilnirg des (Civilprocefies-in orde ntliihen und "Alvin-a

rif chen i| bereits oben bei den Eintheilungen Erwähnung 'gefrheheku -füieden

Zweck diefes Artikels ifi noch der Fälle l in welchen der fummarifrhe Proceß

flattfindetr und der Grundfäqe des allgemeinen oder unbefiimmten fummarifclytn

Procefies zu gedenken. -
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-cefi fkat-tfiindietW). Die Wege) :welche die Prrcaffualifie. einge

-fehlagen haben) um ,die Falle gu veftimnren) in welchen der ifuWrifaj-e

-Proceß „finttfindet, fin-d verfrhieden. Von Einigen 447) *find die Beweg

gründe) welche die Gefengebnng gut Anordnung oder Geikattuirg des

-fummarifehen Verfahrens bewogen haben) nnte-.rfuoljt und hiernach nicht

*blos die einzelnen Fälle) -in welchen ein f-olches Verfahren Plan greift)

aufgeführt) fondern auch allgemeine Grundfarbe aufgefüllt werden)

(welche in jedem einzelnen Fall-e über Einfehlagung oder Nichteiinleitung

des .fummarifchen Verfahrens als Entfcheidungsnorm dienen follen4“)z

*von Anderen werden nur die einzelnen Falle des fummarifrljen Ver

fahrens aufgeführtWi). Gegen den erfteren Weg läßt :fich geltend

machen die dadurch bewirkte -zn bedeutende Ausdehnung des Gebietes

des fummarifchen Proceffes) -die Unbefiimmtheit :der Grenzen :diefes

(Gebietes und daher nothwendig -rirhre-nde rie-herrliche Willkür) fowie .daß

:die :nach -den erforfwten Bewegg-'inden -aufgeiiellten Grundfäße .nur

*Winke für künftige Gefeßgebung enthalten) teinesweges aber .das ?be

:fiehende Recht. Dagegen ifizder zweite :Weg befondere .fehl-viertg) ,weil

bei den die Grundlage des gemeine-wreutfrhen Proceffes bildenden Ge

:feßen -megrn der Veränderungen iowohl-der Gerichtsnerfaffung) nis :dee

[ordentlichen Verfahrens) mit -welsjen die größere oder geringere Mus

.dehnnng der Fälle eines außerordemlimen »Verfnhrerw im engen Zu

4Z6) Säjmlid) Hdbctrxdes gem. teutfcljen Eivilproc, S. 176.

447) Grolm an ) Theo-r, des -gericljtl. Verf. -in bürgt-rl, Reärtsfireifigk.

es. n21 .flg.

448) Die von Gral-man a. a. O. s. Wl-Kßisxaufgeefiellten allgemeinen

Grundfäge find: 1) in allen Fällen) wo) ohne eine fcdleuuigereVerhandlurlY

'der Sache der Endzwect des gerichtlichen *Verfahrens) iwenigftens nirhtro

kommen) erreicht werden kann) oder doch diefe Erreichung vielleicht verhindert

werden könnte) muß an die Stelle-deszoedent-lichen Verfahrens -eirrfuwmarifcljes

Werten, I) In allen Fällen) wo dieErhaltung -der-Ruheilidweirhungtn von

Pein gewdhnlirheniGange des Prmeffesgebietet) oder wo das-Wohl-des *Staates

:im .ganzen einen frhleunigeren Gang des Verfahrens ifordert) dan-it es niHt

atomitdfl-bar -oder mittelbar durch »lange *ungrwißheit-der--Reaete -in Anleihe-ng

&der .intereffanteftm Gegenfiiinde des »Privatwohws leide) t-,rittian-,die 'Stelle-des

.ordentlichen Verfahrens-ein fWarifeht-s. i3) In Men Fällen) ivo-derGrmtd)

aus welchem ,die-Miene -sewiiik .Mflimmangm :des Ordentliche-i Verfahrens

eingeführt haben) wegfällt) oder doch die höchfte WnhrfrbeicrlWleitfü-ridie Ab

.wefrnheit :derfelben pbrhandeniifl) ?dann-sein.außerordentlicheszqsrrfnhren) ijedoär

in dem leßteren Falle nur bedingt) jiattfinden. Wmnögezdeerriien Peine-ip'

:wird fmnniarifehes Verfahren in Saar-n) ibeixdrnmzGt-fahr auficdenußrrzuge

ritt) ferner .über »jrriipacatorifcde .und „Ineidentgefukeq ein iLiexuidatie-s- und

,Prioräateflreitigkeitcn im Monet-rie) gererbofertigt; -nermöge :des-zweiten im

allen Befihfireitigkeiten) in Handwerk-Machen) in Contributions: und Masten)

.in -Streitigdeiiem .zr-reiche *die geiifiliairn Oft-renden undiihre-Eieiefierftr. .ioder die

Eingehung) Erhaltung und Aufhebung ?der ,Ehenzbecrefienz nu. dam dritt-im

Put-reine wird die Rechtfertigung des Mandatsproeoffes abgeleitet.

449) So namentlich von Elaproth) fun-n. “Sprach 4.. lBt-ner)

:firm-11. Proc. SWR. Mitdornraier) im -iifrahcid -fur-.rivil.-Prar.Vd.kbll) S.

M7iflg. und .i'm-11. ,Pror..S, 80 flg.

44*
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fammenhange fteht) die einzelnen Fälle des fumrnarifmen Verfahrens

fich nicht wohl beftimmen lafien. Richtig ift wohl nur das Verfahren

derjenigen) welche auf den vorhecrfchenden gemeinen Gerichtsgebrauch

allein Rückfimt nehmen) um die Fälle des fummarifchelt Verfahrens zu

befiimmen 450)) weil das fremde Remt nur durch den Geriänsgebrauch

und zwar in dem Sinne und in der Bedeutung) wie es in den geifiliciyen

Gerichten des Mittelalters angewendet und in den Schriften der da

maligen Practiker dargejiellt wurde) in Teutfmland recipirt worden

ifi4-"1). Der teutfäie Gerichtsgebrauci) fpricht fich vorherrfchend über

einftimmend für fummarifches Verfahren in folgenden Fällen aus:

1) in geringfügigen oder fog. Bagatellfcimen452)) in welchen über

fummarifwes Verfahren fchon die Gloffatoren und Prartiker des Mittel

alters einverfianden waren) auch die Praxis nie zweifelhaft war 453))

über die Grenze aber) bis zu welcher eine Sache als geringfügig zu

betrachten fei) nach _der Meinung der älteren Practiker nur das richter

liche Ermeffen mit Rüäfiwt auf die Summe) die Lage und die Ver

mögensverhältniffe der Parteien entfcheidet) während die Landesgefeh

gebung diefe Grenze ausfwließlicl) nach der Große der Summe be

fiimmt4ö4). Für die Erledigung der Frage) ob im einzelnen Falle die

durch Gefeh oder Praxis fefigeftellte Grenzfumme der geringfügigen

Sachen durch den Werth des Streitgegenftandes nicht überfchritten werde)

werden von den gemeinrechtlichen Proceffualifien noch befondere Grund;

fäße aufgefiellM-öi)) deren Hervorhebung hier es indeß um fo weniger

bedarf) als das gemeine Recht eine Summe für die geringfügigen

Sachen ohnehin nicht beftintmt hat) und die Landesgefehgebung) wo fie

eine folwe Summe hefiimmt hat) ausführliche Befiimmungen in der

fraglichen Beziehung enthält “(7)3 - 2) in AlimentenfaGen457)) wenn

450) Wie Mittermaier und Bayer a. a. O.

451) Daher kann die Frage) ob in den Fällen) welche das fremde Recht als

raus-ae extrnorciinnriae bezeichnet (vgl. die von Schmid a. a. O. Ö, 176) N. 7

angeführten Stellen)) fummarifches Verfahren eintreten kann) nur nach der

gemeinen Praxis entfchieden werden) was auch von den in den Reichsgefeßen als

cnusae excraorcijnariae bezeichneten Sachen (vgl.Kammergerichtsordnung v. 1555

Th. lll) Tit. lll) gilt. Mittermaier) fumm. Proc. S. 86. Heffter)

Civilpr. Z. 401. Bayer a. a. O. S. 3) N. 4. Schmid a. a. O.

452) U0'. 17. rap. 3.

453) Mittermaier) furnm. Proc. S.86 flg. u. im Archiv a. a. O. S.

116 flg. Bayer a. a. O. s. 3.

454) Mittermaier) im Archiv a. a. O. S. 116. Die Veftimmungen

der Landesgefege find darüber fehr uerfchieden. Wegen der fiichfifckien fiehe

H eimbach) Lehrb. des fächf. bürgerl. Proc. Bd. ll) s. 82) 83) 91) 99) 100)

106) 108. - *-1-*

455) Mittermaier) im Archiv a. a. O. S. 120-125 u. fumm. Proc.

S.87 flg. Schmid) Hdbch. S, 176, c.

456) Wegen der Länder) in denen der fächf. Proreß gilt) vgl. Heimbach

a. a. O. u. S. 14) 26) 27) 39.

457) Schon im römifchen Rechte wird in folchen Sachen ein Iumlnacin)

cagnosoere angeordnet l4. 5. Ö. 8. l). (25. 3.) l.. 1. S, 14. l). (37. 9.)z es

-'
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n) entweder Gefahr im Verzuge ift und nach der Art des hauptfäwlicl)

in Anfpruch genommenen Rechtsverhältniffes die Wahrfcizeinliciykeit der

Alimentenforderung fich ergiebt) fo daß die Alimentenfarhe als eine

proviforifwe Streitigkeit betrachtet und nach den Regeln über das Ver

fahren in Anfehung proviforifmer Verfügungen behandelt werden

kann 458)) oder wenn b) auf laufende) nicht aber auf riiekfiändige)

Alimente geklagt wird und das Recht hierzu entweder nicht befiritten

ift) fo 'daß nur uber Summe und Nebenbefiimmungen Streit vorliegt)

oder das Recht durch Urkunden fofoct liquid gemacht werden kann 459);

w 3) in Gefindefawen460)) deren Begriff aber hier näher zu beftimmen

iftlöm); -- 4) in Bauftreitigleiten infofern) als entweder Gefahr auf

werden diefelben auch dadurch begünftigt) daß Verhandlung darüber wahrend der

Gerichtsferien flattfinden kann. (1.. 2. l). (2. 12.) Die Reichsgefehe rechnen

die Sachen) „fo eine Partei begehrt Leibesnahrung“) zu den cnuene extrnoräinurjne.

Kammergerichtsordn. v. 1555 Th. ill) Tic, lll) s. 12. Daher ifi in der älteren

und neueren Praxis fummarifches Verfahren in Alimentenfawen als zuläffig

anerkannt, Mittermaier) im Archiv a. a. O. S. 126 flg. u. fumm. Proc.

S. 99 flg. Auch Laudesgefeße zählen Alimentenfaehen zu den fummarifch zu

verhandelnden Sachen) z. B. Erneit. Proceßordnung i). ll. Cap. 1) Z, 1.

Eifena cb. Proceßordn. Tit. xx") F. 1. Altenb. Proceßordn, i). ll. Cap. 1)

s, 2. Gefeß über den unbeft, fumm. Proc. v. 7. April 1823 Z. 10. Goth.

Proceßordn, i), ll. Cap. 1) Z. 2. Grieß iiber den unbefi. fumm. Pror. vom

12, October 1837 S. 1. Vgl. Heimbach) Lehrb. des fiichf. bürgerl. Pror.

Bd. u) Z. 6) 11) 12) 14) 25) 26.

458) Z. B. wenn die Ehefrau während des Scheidungsproceffes von ihrem

Manne Alimente verlangt. S. Mittermaier a, a. O, Bayer) fumm.

Proc. . 3. - '

45?)) Mittermaier und Bader a. a. O.

460) Das fummarifche Verfahren in diefen Sachen nahm die Praxis des

Mittelalters an) unter Berufung auf U07. 17. cäp. 3. und Bibelftellrn) z. B.

ii. Buch Mofe Cap. 24) V. 15, Matth. Cap. 20) B. 8. Aueh Landesgeieße

erkannten dies an. Vgl, außer den bei Mitterm aier) fumm. Prot. S. 101)

N. d7 angezogenen Landesgefeßen auch Ern eft. Prorrßordn. i). ll. Cap. 1) s. 1.

Eifenach. Proceßordn. Tit, xxl!) s. 1. Alten b. Proreßordn. l), ll. (Tap. 1)

S.42. Goth. Proceßordn. i). ll. Cap. 1) s, 2. Heimbach a. a. O. Z. 6) 11)

1 ) 25.

460e) Vgl, darüber Mittermaier) fumm. Peer. S. 102. Obwohl die

Lanbesgeieße häufig den Begriff der Gefindefaetien näher beftimmen) fo "ind doch

die Befiimmungen bisweilen zu allgemein und unpaflend. Nur da) wo über die

unmittelbar aus dem Dienflverhältniffe entfiehenden Rechte und Verbindlich

keiten zwifchen Herrfcbaft und dem eigentlichen Gefinde (ivozu aber Offirianten)

Gutrverwalter) Verwalter größerer Wirthfmaftrn) Perfonen) ivelche wiflen

fcbaftliche oder Kunfiarbeiten liefern) oder nur gegen Honorar Leifiungen über:

nehmen. nicht zu rechnen find) Streit entfteht) namentlich über Antritt) Dauer

und Aufkündigung des Dienites) über den laufenden Dienfilohn) über Umfang

der Arbeit und über Brauchbarkeit des Gefindes) i| eine eigentliche fich zur

fummarifwen Verhandlung eignende Gefindefame anzunehmen. Dagegen ifr

eine gewöhnliche (Cioilfache vorhanden) wenn das Gefinde feinen bei der Herr

fibaft fiehen gelaffenen Dienfilohn aus einem Schuldfcheine als verzinslicbes

Darlehen oder als Depofitum fordert) oder wenn zwifwen Herrichaft und Ge

finde über Eigenthumsrechte Streit entfieht) oder wenn nach Beendigung des
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dem Verzug' i|4“)h oder die Erledigung des Streife. durch fofneiig.

Mah-tigung möglich iii-UM oder der Streit filh- auf eine navi operi

nemxieeeio bezieht “Ph womit Laudesgefeße ü-bereinftimnden 4“); *

5) in Jnnungs-h Handweris- und Gewerbeftreiti-gkeitenh deren Begriff

näher zu befiimmen iituö); *- 6) in Streitigkeiten zwifclhen Eltern

und Kindernh welche die Ausübung der häuslichen Gewalt betreffenW);

-- 7) in Ehefireicigkeitenh fie mögen Scheidung oder häuslichen Zwiß

zum Gegenfiande haben467)z - 8) in Befilzftreitigkeiten 46W, - 9) bei

Provocationen an bags viflnmeiri und eit berge Zi contancintWYz .

10) in Nechnungsfachenz _ 11) bei dem Verfahren über proviforifche

Verfügungen und bei dem Arrefiproceffez - 12) in den Fällen des

bedingten und unbedingten Mandatsprocefiesz - 13) in den Fällen des

Erecutivproceffes 470). Auch über Nebenfachen kann unter Umfiänden

fummarifcizes Verfahren elniretenM). Die Einleitung des fumma

Dienfioerhiiltnitfes auf Entfizädigung geklagt wird. Mittermaier a. a. O.

ueber die näheren Belkin-nungen der Gefeße der Länder flieht'. Rechtes darüber

vgl. Heimbachh Lehrbuch des uarticulären Privasrerhdes der zum Ober

appetlatlonsgeriaite zu Jena vereinten Staaten Z. 123.

461) Mittermaier und Bauer a. d. a. O.

462)S 2x96 Kammergerichtsordn. v. 1565 Th. lllh Tit. lilh Z, 8. Bayer

a. a. Q. . .

463) Mittermaierh im Armin a, a. O. S. 129 a. E.

464) .he-imbachh Lehrbuch des fcichfifchen bürgerl. Proceifes Bd. llh Z. 6h

11h 12h 25.

46d) Mittermaierh im Archiv a. a. O. S. 130 flg.h fumm. Proc. S,

103 flg. zählt hierher diejenigen Streitigkeitenh welche die Rechte Einzelner oder

der Zunfth die nach den befiehenden Zunftftatuten oder Gewerbeordnungen zu

beurtheilen find h betreffenh nicht aber Streitigkeiten zwifchen mehreren Zünften

oder Elnzelnenh welche nach polizeilichen Regeln nach Grundfälzen der Zweck

miißigkeit zu erledigen find. und vielmehr zu den Verwaltungsfacden gehören.

Landesgefege rechnen Handwerksfachen zu den fummarifchen Sachen. Vgl.

Heimbach a. a. O. Z. 6h 11h 12.

466) 1.. 9. Z. 3. l). (1.16.) Mittermaierh im Archiv a. a. O. S.

134 flg. und fumm. Proc. S. 73 flg. B ay erh fumm. Proc. Z. 3.

467) (Zap. 2. 01ern. (l1. 1.) Auch hat die Praxis die fummarifclhe Natur

des fog, Confifiorialproceifes iiets anerkannth felbft nas) der Reformation in

den prvtefiantifrhen Ländern. Bayer a. a. D. Z. 3h N. 30. Namentlich in

den Ländern des flichfifaien 'proeetfes bildet der Confifiorialproceß eine eigene

Art des fnnimarifmen Verfahrens. Vgl. Heim bach a. a. Q, Z. 156-111.

468) Vgl. ven ArtikelPoffefforium. '

469) Wegen der Provocation o! rege nina-nen f. Kammergericihfiordn. v.

166d Th. [ll, Tit. lllh Z. 16. Vgl. den Artikel Provocatio n.

470) Landesgefege latfen noch außerdem in manchen anderen Sachen fum

mafifrhes Verfahren eintrrtenh z. B. in Streitigkeiten durchreifender Fremden

(fog. Ga|iachen)h unter Vauernh über Sequeflrationenh Ehegelderh in Sachen

der unmündigen h Wittwenh Waifen und anderen mitleidswürdigen Perfonenh

in Handelsfachen. Vgl. wegen der Gefetze der Länder des fiirhfifchen Proceffes

Heimbach a. a. D. Z. 6h 11h 12.14h 2.126.

471) l.. 3. Z 9. 13. l). (10. 4.) l.. 15. Z. 4. l). (42. 1.) i., 1. Z. 9.

l). (46. 3.) Kammergerichtsordn. v. 1565 Th. [llh Tit. lllh Z. 1-3h 9-11h 28.

Cdnnerh Hddeh. Bd. lh Nr. 26h Z. 13. Bd. 17h Nr. 81h Z. 10. Grolmauh



W W

'iii-ben ,Wheme in den »currently-titten Wien. nee innere eine.)

euere-Wieden Antrag der Kleid-ee voraus 477)-, “außer in den Fallen.

w. de. Richter von Amtswegen ein folcbesi Verfahren einzieleitea hat„

fei. es. daß das Geier aus Staatsriickfichten daiielbe gebiet-it. oder der.

Geriehtagebrauele es fiir nothwendig anerkennt 473-), Ebenfo fteht dem

.Kläger auch frei) in Sachen) in welchen nicht fchon nach dem Gefeße_

fu-mmarifGes Verfahren fiattfindet) Einleitung diefes Verfahrens ftatt

des ordentlichen zu beantragen) wenn ni>)t fummarifches Verfahren in

diefen Sachen ausdrucklia), oder fiillfwweigend ausgefchlofien ifi. Der

Beklagte darf dagegen Einwendungen machen) welche) wenn fie begründet

befunden werden) Abweifung der Klage in angebrathter Maße zur Folge

habene werden keine Einwendungen erhoben) fo findet der fummarifche

Praeei als Conventionalproceß fiatt 474). f

M. Darfieklung des: fummarifcher) Verfahrens im

allgemeinen (unbeftimmter fnmmariicitec- PKW-ß):

Der fnmmariiaee Verfahcen mei. weil ee eine durch. Gelee und Praxis

aus, befiimmten Gründen engeerdnete Ausnahme non der Regel reg

ordentlichen Proceffes ifi) fich infeweit in Ferm nnd Inhalt diefer

Regel anfchließen) als nicht Abweichungen davon durch Gefeh oder

Marie ale zulaifig anerkannt find4-74)- Nur die Abweichungen de'

allgemeinen oder unbeftiwrnten fununarifchen Proceffee find zn erwähnen,

uebrigens muß häufig bei der Leitung des fummarifchen Verfahrens

eichterliehes Ermeffen eintreten. Die Grundzüge des fummarifcher;

Verfahrens find fiir das gemeine Recht nach den einfchlagenden Vor

fhriftm des öanonifwen Rechtes 476) und den von der Praris für diefes

Verfahren als geltend anerkannten Grundlagen fefizuftellen. Die Ab

ficiot des Gefeßgebers bei der einfwlagenden Gefehfielle des kanonifchen

Theorie S. 221 a. E. Bayer) fumm. Proc. S. 3. Mittermaier) im

Archiv a, a. O. S. 137. Schmid) Hdbeh. S. 176.

472) Der Beklagte kann nicht auf fummarifcher Verfahren antragen)

weil nur dem Kläger unter mehreren zulä figen Proceßarten die Wahl zufieht.

473) Danz) fumm. Proe, S. 4. Linde( (Civilpr. S. 328.- Bayer)

fumm. Peer. S. 48. Schmid) Hdlnh. S. 176.. * '

4.74) Mittermaier) nennt. Pepe-RS. 107, Schmid a. ei. Ö.

473) Siehe die weitere usführnng ber die auch im fummarifehen Ver

fahren zu beobawtenden Regeln des ordentlichen Proceffes bei Mittermaier)

fun... Proc. S. 109 flg.

476) 01ern. 2. (ie 7. d. (7. 11.) Diefe Stelle Meint zwar nach den Ein

Wngswerten nur eine Infirurtion fin: den inner tjeiegxzus zu fein ) welcher nach

dem Inhalte feines Auftrages sjmpljcjlot et ae piano eo eine iztrepilu ea [Igor.

iaciieii verfahren follte. Allein der Schluß derfelben befiehlt die Beobachtung

der darin enthaltenen Vorfehriften auch fiir folche Fälle an) wo nicht in Folge

eines befonderen päbfilichen Jnrisdictionsauftrages) fondern fchon nach einer

allgemeinen gefehliaien Veftimmung eirnplicjter ee ae piano verfahren und ent

icbieden werden foll. Sowohl in geiftliGen als weltlichen .Gerichten hat man

fiel' nach diefer Gefehfteile als Rirhtfchnur für das fummarifehe Verfahren ge

rwbtet. Heffter) Infiit. des Civilproc. S. 419, Bayer) fumm. Pro1.

8- 491 N. 1. Mittermaier) fumm. Proc. S. 107 flg.



690 Preuß.

  

Rechtes ging nicht auf Dispenfation des Richters von der Beobachtung

der wefentlicizen Grundfälze des Verfahrens bei der Verhandlung furn

meirifcher Sachen) fondern nur auf Ermächtigung des Richters zu Ver

fügungen und Unterlaffungen) welche) unbefchadet jener Grundfäße)

zur Befchleunigung der Sciche dienen konnten. In diefem Geifie ift

der Richter ermächtigt 1) zur Zirlaffung mündlicher Vorträge) 2) zur

Thärigkeit auch an weltlichen Feiertagen) 3) zur Abkürzung und Ein

ziehung von Friften und Terminen ohne Rü>ficht auf die Obfervanz

im ordentlichen Proceffe) 4) zur Stellung von Fragen) welche ihm zur

Aufklärung der Stiche geeignet fcheinen an die Parteien in iederProceß

lage. Dagegen ift der Richter verpflichtet 1) bei der Entfcheidung die

Anträge und Gefuclye der Parteien im Auge zu behalten (Verhandlungs

meirinre)) 2) dem Angegriffenen vollfiändige Vertheidigung zu geftatten

(Grundfalz des wechfelfeitigen Gehöres)) 3) für die fchriftliche Auf

zeichnung der mündlich gehaltenen Parteivorträge Sorge zu" tragen

(Grundfaiz des fchriftlichen Verfahrens). Eine Veränderung der Ord

nung) in welcher die Hauptabfclonitte des ordentlichen Proceffes aufein

ander folgen) war auch nicht durch das einfchlagende Gefeg beabfiGtigt477).

Die Grundzüge des fummarifclyen Verfahrens felbfi find folgende:

1) die Klage) welche hier gewöhnlich Imploration heißt) kann fchriftlici)

und mündlich angebracht werden 478). Bei einer mündlich angebrachten

Klage genügt factifche Begründung und die Möglichkeit) zu erkennen)

was der Kläger will 479). Ein fchriftlicher Klagvortrag muß) wenn er

allein) wie im ordentlichen Procefie) die Grundlage der Vertheidigung

des Beklagten bilden foll) alle Erfordernifie der Klagfmrift im ordent

lichen Proceffe haben und bei etwaigen Mängeln hat der Richter die der

jedesmaligen Befchaifenheit des ?Mangels entipreclunde Verfügung zu

treffen 489)-, wenn aber der Einreichung der Klagfchrift eine mündliche

Verhandlung nachfolgt) fo ift die Klagicbrift nur eine Einleitung für

den fpäteren mündlichen Vortrag) und es ift dann in diefem die Er

gänzung und Verbefierung der Mängel der Klagfclyrift zuläffig 484).

Ueber die mündlich angebrachte Klage ift ein Protocoll aufzunehmen 442).

2) Die an den Beklagten zu einem Termine zur mündlichen Verhand

lung zu erlaffende Ladung 4M) kann mündlich fein 484); bei einer ein

477) Bayer a. a. Q. Mittermaier a. a. O. S. 109 flg.) 116 flg.

478) Mittermaier a. a. O. S. 118.

479) Gönner) Hdbch. Bd. i?) Nr. 81) Z. 13. Danz) fumm. Proc.

8. 9, Schmid) Hdbch. Z. 177.

480) Bayer a. a. O, Z. 49) N.11. Mittermaier a. a. O. S. 112.

481) Mittermaier a. a. O. S.112.

482) Miltermaier a. a. O. S. 119.

483) Mittermaier a. a. O. S. 128.

484-) Danz) ordentl. Proc. Z. 97) fumm. Proc. Z. 9. Mittermaier

a. a. O. S. 128. Bei Perfonen höheren Standes ift fehrifrliche Ladung üblich)

l.. 17. 3. 1. c. (xu. 1.) eine mündliche Ladung aber nicht nichtig. Mitter

maier a. a. O, S. 128.
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gereichtendklägfchrift) die nicht blos zur Einleitung des mündlichen

Verfahrens dienen foll) find) wenn auf die zuläffige mündlime Ver

handlung ausdritcklich oder fiillfmweigend verzichtet wurde) nach ge

meinem Rechte auch rirckfimtlicl) des weiteren 'Verfahrens die Regeln

des fchriftlimen Verfahrens zu beobachten) es muß alfo auch die Ladung

fchriftlicl) fein. 3) In dem zurmilndlichen Verhandlung angefehten

Termine muß der Beklagte felbft oder durch einen gehörig legitimirten

Bevollmääitigten erfcheinen und kann feine Einreden zu Protocol( geben

oder auch eine fchriftliche Antwort auf die Klage einreichen) die der

Richter aber nur als Grundlage der mündlichen Erceptionalhandlung

betrachten darf) daher auch im Falle der Einreichung einer Erceptions

fchrift das Erfcheinen des Beklagten im Termine nicht minder noth

wendig ifi) als das des Klägers) damit der Richter von jeder Partei

deutliche Erklärung über die von ihr dunkel oder unvollfiändig vorge

brachten Thatfachen und beftimmte Beantwortung der vom Gegner

behaupteten Thatfachen im Termine zu fordern in den Stand gefeht fei.

Hat der Kläger eine förmliche Klagfmrift eingereicht und den Weg des

rein fchriftlichen Verfahrens) was ihm freifiehtuö)) betreten) fo i| ann)

von Seiten des Beklagten eine förmliche Erceptionsfmrift einzu

reichen-W). Der Beklagte kann von den ihm zufiehenden Verthei

digungsmitteln denfelben Gebrauch machen) wie im ordentlichen Proceffe.

Auch der Gebrauch proceßhindernder Einreden ift geftattetz jedoch fiihrt

das die Regel bildende mündliche Verfahren infofern eine Abänderung

herbei) als hier der Richter fogleich den Kläger dariiber mündlich be

ragen und die vom Beklagten vorgebrachten Beweife der Einrede

prüfen) daher auch noch in demfelben Termine entweder den Kläger

in Folge der Einrede abweifen oder den Beklagten der Einrede unge

achtet für fchuldig zur Einlafjung erkennen kann487). Auch der Ge

brauch dilatorifcher Einreden fieht zu488). Die Beantwortung der

485) Mittermaier a. a. O. S. 118. Es gefiatten dies dem Kläger

fchon die älteren Practiker) da auch die Elementine felbit eine fchriftlime Klage

zuläßt.

486) Danz) fumm. Proc. 8. 9.

487) Mittermaier a. a, O. S. 135.

488) WM. ift (Clapro th) fnmm.Proc. I. 3) welcher nur die das Wefen

des Rechtsfireites betreffenden dilatorifchen Einreden zuläßt. Auch Gönner)

Hdbch. Bd. rr) Nr, 81) S. 39 findet) wie Claproth) in den Worten der

(Clementine: erteeptioner, nppeiintionea ciiinlorjno et iruolrotorjuß reneiiencia eine

Verwerfung aller dilatoriichen Einreden) glaubt aber den Grund dafür in dem

Mangel der Eventualmarime im kanonifchen Rechte fur-hen zu müffen) indem

hiernach jede dilatorifche Einrede die Einlaffuttg iufpendirthabe und io den

Zweck des fummarifchen Verfahrensc gänzlich würde haben vernichten können.

Für das heutige Recht läßt er wegen der durch den I. Reichsabich. anerkannten

Eventualmarirue dilatorifche Einreden im fummarifcden Proceffe zu. Wäre

aber in der (ilementine ivirklicl) der Gebrauch der dilatorifchen Einreden im

lummarifmen Procetfe verboten) fo wiirde Gönnefis Berufung auf das

Eventualprincip nichts für die Zuläffigkelt derartiger Ausfliimte in diefem
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der .Klage zum Grunde liegenden Thatfachen. die Lidifcontefiaddon; im.

heutigen Sinne. ift im fummarifcizen Proeefie nicht weniger nöthig.

als im ordentlichen Proceffeuii). Der Gebrauch peremtorifcher Ein

reden lit. ohne Rückfiwt auf ihre Liquidität. unbefän-änkt geftattet.

Ebenfo ift die Wiederkltige. fofern fie fia) zum fummarifmen Procefie

eignet. fiatthaft490). Die Verhandlungen im fummarifchen Proceffe

können bis zur Replik und Duplik und auch noch weiter gehen. wenn

dies zur vollftändigen Ausmittelung der Streitfrage nöthig ift491).

Hingegen ift. wenn ein Parteivortrag keine neuen Thatfamen enthält.

worüber nicht fchon Gehör des Gegners fiattgefunden hat. das erfte

Verfahren fofort zu fchließen 492). Bei mündlicher Verhandlung muß

die Thätigkeit des Richters darauf gerichtet fein. in der Regel die Ver

handlung in demfelben Termine zu fchließen und die Entfcheidung zu

Procefie entfcheiden. Bayer a. a. O. 8. 49. N. 15. Zudem wurde durch die

im cap. 4, ic. (2. 25.) enthaltene Vorfchrift. daß der Richter eine peremtorifche

Frlfi zum Vorbringen aller dilatorifchen Einreden befiimrnen frilte. hinflchtlitk

diefer Einreden ooltfiöndig dafielbe erreicht. was jeht durch, die Evrntualmarime

erreicht werden kann, Mit Recht finden aber Andere in den angeführten

Worten der (Clementine nur eine Abfcbneidung der zur abfichtlichen grundlofen

Verzögerung und Verfchleppung des Reehtsfireites vorgefchühten dilatorifchen

Einreden. nicht aber aller dilatorifcher Ausflüchte. da namentlich diejenigen.

welche die Bedingungen betreffen. unter denen allein giltige Verhandlung eine',

Rechtsftreites unter den Parteien möglich ift. nicht ausgefchloffen fein können.

weil ihre Nichtberückfichtigung häufig Nichtigkeit des Proceffes erzeugen wurde.

Mittermaier a. a. O, S. 133. Bayer a, a. Q. 8, 49. Schmid a.

a. O. -

489) Die Worte der Clementine: ]jtir coutootntionein von poßiulat beziehen

fich blos auf die förmliche Litiscontefiation in ihrer damaligen Bedeutung. welche

in der allgemeinen Erklärung des Beklagten. den Krieg Rechtens befeitigen zu

wollen. befiand. für die nähere Aufklärung des 813m8 cauraa et c0ntroeer8ine

nuhlos war und daher auch ohne Nachtheil für die Inftrnction der Sache unter:

bleiben konnte; fie beziehen fich aber nicht auf die Litiscontefiation in dem

heutigen Sinne. ivelcher damit feit dem I. Reichsabfäiiede verbunden wird. in

welchem fie eine befiimmte und deutliche Erklärung des Beklagten auf die in der

.Klage enthaltenen thatfächlichen Behauptungen iii." Eine folche Erklärung

verlangt ihrem Wefen nach die Clementine: rornrn quja juxln p6tjij0nj8 irn-main

pronunoiutio sequi ueber, pro parte ngentic , et etiarn rei, ai quici hetero reiner-it,

68c in ingo iitir exorciio petitio incieniin . air-e ßcriptia , nike rerha etc. [i ("i i) [ne r,

jo. oeoi. pro.. did. ll. ei.. h. Z. 5. Linde. Cirilproe. s. 331. R. 6. Bayer

a. a. O. Z. 49. N. 13. Mlttermaier a. a. D. S. 132. Schmid a. a. O.

S. 177. N. 24.

490) 61ern. oil. - - el otiam rei, ri quic] pelere. roiuerit, etc. Mitter

maier a. a. f). S. 136 flg. Gönner. Hdbch. Bd. lil. Nr. 81. S. 13.

Bayer a. a. O. s. 49. N. 15. Schmid a. a. O, Landesgefeße enthalten

darüber häufig fehr in das Einzelne gehende Befiimmungen. Vgl. M i tte r m a ie r

a. a. O. S. 136. 137 und wegen der Länder des fächfifchen Procefies Heim

bach. Lehrbuch des fääififchen bürgerl. Prorefies Bd. [i. Z. 14. 27. 39. 84.

94. 109.

491) Bayer a. a. O. Z. 49. Schmid a. a. O,

492) Gönner. Hdbch. Bd. li'. Nr. 81. S. 13. Grolman. Theorie

Z, 228. Bayer a. a. O. 9. 49. N. 16. Schmid a. a. O.
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fällen; dies ichließt aber nicht aus) daß aus befonderen Gründen)

namentlich wenn auf die von einer Partei vorgebraGten Thatfaciyen der

Gegner fich ohne weitere Vorbereitung zu erblären nicht wohl im Stande

ift, eine 'Ausnahme fiattfinde und ein neuer Termin zur weiteren Ver

handlung angefeßt werde493). Bei der mündlichen Verhandlung ifi

es Pfliait des Richters, fein Frage: und Aufhellungsrecht umfaffend

anzuwenden und ohne Verlehung der Verhandlungsmarime dadurch die

Parteien zur nöthigen Erläuterung und Vervollftändigung ihrer Vor

träge und Anträge und der Erklärungen iiber das Vorbringen des

Gegners zu veranlaffen 494). Die den Parteien nicht zu verweigernden

Rechtsausfuhrungen werden am zweckmäßigften vom Richter erft. nach

dem fich die Parteien über die vom Gegner vorgebrachten Thatfirmen

defiimmt erklärt haben. zugelafienz fchriftliche Reänsausfuhrungen

follten in einfachen Sachen nie geduldet werden 495). Erft nach voll

ftändigem Vortrage ihrer Anfpriiche und deren Begründung von Seiten

der Parteien und nachdem Unklarheiten und unvollfiändigkeiten durch

richterliche Fragen befeitigt worden find. wird das Refultat der Ver

handlung protocollirt496). Ein Beweisinterlocut kann auch hier vor

kommen; bei mündlicher Verhandlung ift daffelbe am Schluffe des

Protocolles zu ertheilenz Beweisauflagen finden natiirlich nur hinficht

lich deffen ftatt) worüber nicht fchon während der mündlichen Verhand

lung eine ubereinftimmende Erklärung der Parteien zu erzielen war

und worüber nicht bereits rechtliayc Gewißheit durch Beweisanticipation

hergefiellt i| 497); außerdemift ein endliches Erkenntniß- zu ertheilen.

4) Der im fummarifchen Proceffe zu liefernde Beweis muß ruckfimtlick)

feines Refultates ebenfo oollfiändig fein. wie im ordentlichen 498). Nur

in Anfehung der Form ift der Beweis im fummarifchen Verfahren von

dem des ordentlichen Proceffes oerfchieden und kann infofern. jedoch nur

493) Mittermaier a. a. D. S. 131.

494) Mittermaier a. a. O. S. 129) 130.

49d) Mittermeier a. a, O. S. 112.

196) Die Element-ine fchreibt Protorollirung vor: - - nctin .man

continue) (nt super qnihuc poaitionor o' aeticnli for-mati cieheant, poerit haben

plenior eertituao, et ut fiat aefinitio rial-joe) jnrorencin. S. Mittermaier

a. a. Q. S. 141.

497) Mitterrnaier a. a. D. S. 114. Bayer a, a. O, S. 49.

498) unrichtig iii die Anficht derjenigen) welche im fummariiwen Proeetfe

eine bloße V efeh ein ig u ng (aemonztrntio) in dem Sinne eines unoollfiändigen

Veweifes. der Herftellung einer bloßen Wahrfcheinliaikeit allgemein für hin

reichend halten; in einzelnen fummarifrhen Proceßarten genügt allerdings aus

nahmsweife Herfiellung bloßer Wahrfcheinlirhkeit. Vgl. gegen diefe Anficht

Schmid) Hdbch, Ö. 119 und 177. Selbfl die (Clementine fordert den noth

wendigen Beweis: kinn (einen nic: innen [item abi-rennt, qujn provntionea neces

rnriaa ncitnittantnr. S, Gönn er) Hdbrh, Bd. lil) Nr. 81) Z. 14. Mitler

maier a, a. D. S. 142 flg. Grolman) Theorie 3, 229, Bayer a. a. O.

F. 49f N, 17.
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in diefer Beziehung) allerdings B e ich ein i g ung genannt werdeni99).

Es find nämlich durm Gefeß und Praxis einzelne Abweichungen hin

fiGtlici) der Förmlimkeiten der Beweisführung eingeführt. Die Frifi

zur Beweisantretung ift auch im furnmariichen Proceffe eine perem:

torifmeöoo) und wird gewöhnlich vom Richter zu Protocol( beftimmtöm).

Der Gegner des Beweisfuhrers hat) wenn er gegenwärtig ifi) fich fofort

Über die Beweisantretung iiberhaupt und die vorgefchlagenen Beweis

mittel insbefondre zu erklärt-nz ifi er abwefend) fo wird ihm unter

Mittheilung der Beweisantretung eine Frift zum Vorbringen der Ve

weiseinreden befiimmtöoii). Bei dem Zeugenbeweife iii die Einreichung

von Beweisartikeln zwar zuläffig 503) und im Falle der Einreichung

von Artikeln der Gegner mit feinen binnen kurzer Frift einzureichenden

Fragfiitcken zuzulaffenölu); gewöhnlich ifi aber die Einreichung von

Artikeln nicht) vielmehr bezeichnet der Beweisfiihcer die Umfiände)

worauf der Zeugenbeweis gerichtet fein foll) zu Protocol( 505). Lehre-ren

Falles bedarf es keiner Fragflircke) fondern der Richter fordert den Gegner

zur Bezeichnung der Punkte auf) worüber er die Vernehmung der Zeugen

wunfciztööö). Daß dem Gegner des Beweisführers die von leZterem be

nannten Zeugen namhaft gemacht werden) ifi deshalb nothwendig) damit

der Gegner feine Einreden gegen dieZeugen vorbringen könne-Wi). Ver

eidung der Zeugen iii nach gemeinem Rechte erforderlich 508)) da daffelbe

fur den fummarifchen Proceß keine Abweichung von der im ordentlichen

Proceffe diesfalls geltenden Regel enthält. Particularremte laffen bis

weilen bloßesOandgel-Zbniß der Zeugen fiatt des förmlichen Zeugeneides

genügen) was Manches für fich) Manches gegen fich hat 509) und nur

499) Schmid a. a, O. Z. 118) 177.

500) Die in der Clementine angeordnete richterliche Beftimmung einer

peremtorifmcn Frifi: zur Production aller Beweismittel kommt jeßt ebenfo im

ordentlichen Proceffe vor,

501) Mittermaier a. a. O. S. 145,

502) Mittermaier a, a. Q. S. 145, Die Beweiseinreden dürfen dem

Gegner weder in dem einen) noch in dem anderen Falle entzogen werden) weil

fie unter den .lefenoionas legjlimno mit begriffen find) welche abzufchneiden die

Clementine unterfagt. Mittermaier ebd. Bayer a. a. O, 8. 49) N, 21.

503) 01ern, air. Bayer a. a. O. 8. 49. Mittermaier a. a. O.

S. 145.

504) Bayer a, a. O, 8. 49) N. 21. Mittermaier a. a. O. S. 146.

Es genügt indefien) wenn der Gegner) ftatt ihm die Einreichung von Frag

ftüclen freizufiellen) vom Richter zur Bezeichnung der Punkte) über welche

er die Zeugen gleichfalls oernommen wünfmt) aufgefordert wird. Mitter

maier ebd.

505) Gönner) Hdbch. Bd. l7) Nr. 81) 3.14. Bayer a. a. O. s, 49.

Mittermaier a. a. O. S. 146.

506) Mittermaier ebd.

507) Gbn n er) Hdbch. Bd. l7) Nr. 81) Z. 12 u. 14,

508) Claproth) fumm, Proccß S. 31. Mittermaier a. a. O.

S. 148.

509) Mittermaier a. a. O, S, 147) 148. Dafür läßt fich einführen)
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dann unbedenklich ift) wenn die Strafgefeßgebung eine Verficinrung an

Eides Statt einem wirklichen Elde in Anfehung der Strafen des Mein

eides gleichftellt 510). Ueber die Zahl der zur Herftellung vollfiändigen

Beweifes erforderlichen Zeugen gelten diefelben Grundfähe) wie im

ordentlichen Proceffe 511)._ Dagegen ift dem Richter zur Pflicht ge

macht) iiderfliiffige Zeugen nicht abzuhörenöN). Statt der Auferlegung

des Zeugenrotuls) welche im fummarifciyen Proceffe unterbleibt) werden

die Auslagen der Zeugen fofort im Termine den erfchienenen Parteien

niitgetheiltW). Nur in verwickelten Sachen und wenn wegen der

großen Zahl der vernomrnenen Zeugen und der vielen Punkte) über

welche fie ausgefagc haben) eine Verwirrung zu beforgen ifi) kann ein

Zeugenrotul ausgefertigt werdenöu). Hauptfchriften werden nur dann

zugelaffen) wenn irderBewelseinreden zu verhandeln ift) oder die ge

daß durch die Vervielfältigung der Eide das Anfehen derfelben fehr gefchwäclyt

wird und das geringe im fummarifchen Procefie verfolgte Object außer Ver

hältniß zu der Wichtigkeit und Heiligkeit des Eides fieht; dagegen ift zu er

innern) daß wenn die Zeugen wiffen) daß kein Eid verlangt wird) fie fich leicht

überreden können) daß auf eine undefchworene Ausfage nicht viel ankomrne.

Mittermaier ebd. S. 148.

310) Dies ifi z. B. der Fall im thürin g ifch e n StrafgefeßbuGe Art. 176.

Zu den Particulargeietzen) welche in fummarifchen Sachen nicht förmlichen

Zeugeneid verlangen) gehören einzelne fächfifche. Vgl. Heimbach) Lehrb. des

fächf, bürgerl. Proc. 8. 11) N. 6. 8. 19) S. 58. 8. 23) 25) 31.

311) Mittermaier a. a. O. S. 149. Einzelne Landesgefeße laffen im

fummarifchen Procefie die Ausfage Eines claffifehen Zeugen genügen. Vgl.

außer den von Mittermacer ebd. angeführten Geießen das Altenb. Gefelz

über den unbeft. fumm. Proc. vom 7. April 1823 8. 217 (in Vagatellfachen)

Heimbach a. a. O. 8. 33) S. 98.

512) 61ern). cit.: teatiutn ßuperliuun] inulljlucijneni reirenutiao. Diefe Worte

können nicht mit Claproth) funnn. Proc, S. 31 und Anderen dahin ver

flanden werden) daß der Richter von den mehreren benannten Zeugen zwei

auswählen) die übrigen aber zurückweifen folle) weil möglicher Weite erfi dura)

die Itusfage aller benannten _Zeugen der Beweisfaß dargethan werden kann)

auch die Benennung mehrerer Zeugen deshalb erfolgt fein kann) weil der Beweis

führer nicht mit Sicherheit wiffen kann) welcheZrugen klar und behufig ausfagen

werden) und der Richter vielleicht gerade die Zeugen auswählt) die am wenigfien

von dem) was fie dekunden follen) wiffen) daher in diefer dem Richter zufiehen

den Auswahlbefugniß eine wefentliwe Verlegung der Rechte des Veweisführers

liegen wurde. Die von Gönner) Hdbch, Bd. l7) Nr. 81) 8. 14. Danz)

fumm. Proc. 8. 10) für den Fall) daß durch die Auslagen der vom Richter aus

gewählten Zeugen der Beweisfaß nicht erwiefen wird) dem Beweisführer ge

fiattcte Benutzung der übrigen vorgefchlagenen Zeugen dient eher zur Ver

zögerung als zur Vefchleunigung des Verfahrens und i| daher mit dem Zwecke

des fummarifchen Proceffes nieht vereinbar. Man kann jene Worte der Cle

mentine nur dahin mit Mittermaier a. a. Q. S. 149 verftehen) daß der

Richter folche Zeugen) welche über offenbar unerhebliche Thatfarhen vorgefchlagen

und daher überfliiffig find) nicht abhören folle. Sch mid a. a. O. 8. 177.

513) Mittermaier a. a. O. S. 150 und im Archiv für civil. Prar.

Bd. i7) S. 207. Bayer a. a. O. 8. 49. Schmid a. a, O.

51-1) Gönner) Hddch. Bd. l7) Nr. 81) 8. 14. Grolman) Theorie

8, 229. Linde) Civilpr. 8. 332. Schmid a, a. O.
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-ringere Beweiskraft eines befiimmten Beweismiteels -oder die befand-eur

Art.) wie der Beweisführer durch das Ergebniß der Beweismittel den

Beweis herfielleu will.) den Gegenftand der Ausführung bilden xfoll 515.);

außerdem müffen die Parteien das) was fie im ordentlichen Procefie in

den Hauptfchriften auszuführen haben) im Termine zur -mündliehen

Verhandlung dem Richter vertragen oder zu Protocoll geben i716.).

Jedenfalls ift aber den Parteien das Ergebniß der Beweis: und Gegen

beweisführung bekannt zu machen) fei es durch Vorlefung bei einfachere-n

Sachen) oder bei wichtigeren durch Gefiattung der Acteneinficizt oder

Mittheilung von Abfchriften 517). Bei unterlaffenem Vorbringen von

Einreden gegen die Perfon der Zeugen ungeachtet einer zum Vorbringen

folcher erlaffenen peremtorifmen Auflage) kann der Richter fofort das

endliche Erkenntniß fällen) weil dann die Ausführungen der Parteien)

welche den Beweis als gelungen) bezüglich als mißlungen darfiellen)

doch nur dasjenige würde enthalten können) was der Richter aus den

Arten und vermöge *feiner 'Reflerion wifien mußijs). Auch bei 'den

übrigen Beweismitteln kann das Haupcverfahren 'Lin denfelben .Fällen

lwegbteiben) -in welchen es bei dem ,Zeugenbeweife -überflieffig -ifi. :uebri

*g-ens 3ift das Beweisverfahren im fummaeifmen Verfahren von 'dem im

ordentlichen Proceffe nicht verfchieden 519) z nurkönnen die Frifien und

*Termine abgekürzt werden. Der Actenfwluß kann im fummarifchen

Procefie unt-erbleiben 52(i). Die Urtheile werden gewöhnlich bloszum

Protocolle bemerkt und ohne vorgäugige peremtorifwe Ladung den

Parteien entweder fofort mitgetheilt) oder in Kraft der Bekanntmachung

(in ein] puhliaali) zugefertigtöA). Ueber die Rechtskraft) das Eee

 

515) Gönner und Grolman a.a.O. Mittermaier) fumm. Proc.

S. 150 flg. Bayer a, a. O. 8. 49. Schmid a. a, O.

516) Mittermaier a. a. O. S. 150) 151. Schmid a. a. O.

517) Gönner a. a. O. 8. 14. Schmid a. a. O.

518) Grolman) Theorie 8. 229. Bayer a. a. O. 8. 49. Mitter

maier a. a. O. S. 151. Schmid a. a. O.

519) Bayer a. a. O. 8. 49. Die in manchen Partirulargefehen hier

ausgefchloffene Gewiffensvertretung i| nach gemeinem Rechte itatthaft. Mit

termaier a. a. O. S. 151. Außer den von diefem Srhriftfteller angeführten

Landesgefetzen fchließen mehrere der Länder des fiichfifchen Proreffes die Ge

wilfensvertretung aus. Altcnb. Proteßordn. l). ll. Cap. 1) 8. 9, Neuß.

j. L. Gefeh über den unbeft. fumm. Proceß vom .-24, März 1838 8. 49. Son

dersh. Gefeß vom 21. Mai 1826 8. 64. Rudolft. Gefeß vom 26. Augufi

1840 8. 11.

520) (il-em. eit. _ *- Zeotenlialn 'era (ielinitienm " prof-erat: deinen (zjei

riöebilur) conciuaione n0n inatu. Danz) ordentl. Proc. 8. 9. Bayer a. a.

O. 8, 49) N. 23. Mittermaier a. a. O. S.154. Schmid a. a. O.

521) 61ern. uit. - - Zententiam rer() cielinjtirnm (cjtatin act ja [inet. non

perelntorie purljhuI) in Scripten, (et (prout niugis 8i])jp]5cl1t?l'jt)8i.ödI re] serie-na

prvfekut. Bayer a. a. O. 8.49 a. E. Mittermaier a. a..-O.S. 154.

Schmid a. a. O. u. A. Dagegen wollen Grolman) Theorie 8.230. Gön

ner a. a. O. 8. 15 die im ordentlichen Proceffe gewöhnliche Art der Publi

cation ) zur Vermeidung roneVerwirrungen bei der Berechnuugder Siothfriflen)

beibehalten wiffen.
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'rntidlnsverfahren und die Rechtsmittel gelten »die im ordentltGen Pro

'reffe maßgebenden Grundfähe 522). In einzelnen fummarifwen Proces

*arten ertnangein die Reänsmittel des Sufpenfiveffectes523). Die

Gründfäße der zur Abkürzung *des *Verfahrens fo wirkfamen Eventuel

maritne find im fummarifchen Proceffe vefonders fireng einzuhalten)

obwohl die Nachtheile des ungehorfams diefelben find) wie im ordent

lichen ProceffeW). Abkürzung der Fcifien und Vorfthreibung fofort

peremtorifcizer Friften ift dem Ri-chter als hauptfäcbliwftes Mittel der

Befchleunigung des Verfahrens zu empfehlen) erftere ift gefehlict) ge

boten525)) lehtere zwar ni>)t) aber doch dem Zwecke des kanonifmen

Gefeßes intiprWend 526)* Heimbach zen.

Procefzparteien. l, Begriff des Klägers und des

Beklagten und Unterfchied ihrer Stellungl). Zu den

Hauptperfonen im Proceffe gehören außer dem Gerichte auch noch

die P a _rte i en (fireitenyde Theile) Streittheile). Außer den Parteien)

dem Kläger und dem Beklagten) *kommen auf Seiten derfelben aueh

Nebenperfonen im Proceffe vor) .welehe entweder die 'Parteien vertreten

(Procuratoren) Stellvertreter) oder denfelven "im Proceffe 'Bertrand

*leiften (Advocaten) Rechtsbeiftände). -- Die im Proceffe einander

gegenübeeftehenden Parteien dürfen nach römifchem Rechte nicht im

Verhälcniffe der Perfoneneinheit zu einander ftehen K). Dies litt fchon

im römifwen und kanonifchen Rechte Befchtänkungen il). Im 'heutigen

Rechte) wo das germanifche Recht auf die römifche väterliGe Gewalt

modifieirend eingewirtt hat) kann diefelbe als ein Hinderniß der Proeeß

führung zwifchen dem Vater und den Kindern in feiner Gewalt nicht

mehr angefehen werden. Seitdem fchon das römifche Recht durch die

Lehre von 'den Peculien die Möglichkeit der Erwerbung eines befonderen

Vermögens für die Kinder herbeigeführt hat) muß ni>)t blos *hinfichtliG

des castrense und quasi eaetrense pecuijum, fondern auch in)Anfehung

i422) Naeh Particulargefeizen tritt fehr häufig eine größere Befchränkung

der Rechtsmittel im fummarifchen Proceffe ein.

323) Z. B. in Befigfireitigkeiten) bei proviforifmen und Arreflverfügungen)

itnunbedingten Mandatsprocefie. S. Sch mid) Hdbch. z. 231.

i124) Mittermaier a. a. O. S. 134. Wegen _der nicht abweichenden

*Folgen des ungehorfams vgl. Grolma n) Theorie F. 228 a. E.

525) (Item. cit. -. - nmputet ciiiutionurn mutet-jam.

i526) Grolman a. a. O. Bayer a. a. O. 8. 49) N. 4, Schmid a.

a. O. 8. 177) N. 72,

1) degree', iiilczciit. nr] yunii. 8x). 468 met). 37. W eb er) Beiträge Bd.l)

8. 1. Heffter) Civilpr. 8. 104. Gönner) Hdbch. des gem. teutfch. Pror.

Bd. l) N. 13. Linde) Civilpr. s. 108. Bracken höft) Erött. S.277 flg.

Bayer) Vortr. über den ordentl. Civilpr. S. 59 flg.) 8, Ausg. Schmid)

Hdbch. des Civilpr. Bd. l) Z. 59.

2) r.4.11.l).(ä.1.)

3) Vgl. l.. 4. i). (5. 1.) l.. 5. s. 8. i). (25. 3.) l.. 92. i), (35. 1.)

(Lay. 11. ii. (4. 1.)



-698 Proceßparteieu,

 

der fogAdventitien eine Möglimkeit der Proceßfuhrung zwifckzen Vater

und Kindern auch fchon nach dem römifänn Rechte angenommen

werden. Das teutiche Recht hat das rnuncjiun] des Vaters. aus

welchetnx und der römifchen väterlichen Gewalt) dasjenige. was im

jetzt geltenden Rechte väterliciye Gewalt genannt wird) zufammengefeht

ifi4)) nie als ein Hinderniß der Proceßführung zwifchen Vater und

Kindern betrachtet) fo wenig) wie als Hinderniß der Eingehung von

Recinsgefmäften zwifchen Vater und Kindern. Die von den Iuriflen

zur Eingehung der Rechtsgefchäfte zwifchen Vater und Kindern er

fonnene befondere Emancipation iii an [ich widerfinnigz fie

giebt aber nichtsdefioweniger einen unzweid-eutigen Beleg fiir die Un

anwendbarkeit der im romifmen Rechte angenommenen Perfoneneinheit

zwifchcn Vater und Kindern in Teutfmland und für die fortwährend

fich geltend machende entgegengefehte teutfche Remtsanfimt- deren Ver

kennung aus Anhänglimkeit an das rörnifme Recht die Iuriften zu

dem Inftitute der befonderen Emancipation gefiihrt hatö)) um die ab

weichende einheinrifche Rechtsanficht mit dem römiichen Rechte in Ein

klang zu bringen. Fur das jetzt geltende gemeine Recht ifi als feft

fiehend und auch in der Praxis überall anerkannt anzunehmen) daß

Procefie zivifchen Vater und Kindern in feiner Gewalt für zuläffig

gehalten werden müfien 6)/ und wenn in den Lehrbüchern des heutigen

römiiGen Rechtes und in der Theorie des gemeinen Procefies das

Gegentheil vorgetragen wird) fo beruht dies auf einer Unkenntniß des

wirklichen Rechtslebens) des jeht befiehendcn Rechtszufiandes 7).

Kläger (autor) ifi derjenige. ivelcher die Hilfe des Staates zu

dem Zivecke anruftx daß der Gegner zu einer Handlung) Unterlafiung

oderAnerkennung eines Rechtes fiir fchuldig erkanntwerdez B ekla g te r

(rene) 8) i| derjenige) welcher den Angriff des Klägers abzuwehren und

4) Kraut) Vormundfrhaft nach teutfrh. Rechte Bd, ll) S, 618. Heim

bach in der von Ortloff herausgegebenen jurifl. Abhandlung Bd, l) S. 588

-ö91.

3) Kraut a. a. O. S. 636 flg.

6) Kraut a, a. O. S, 638,

7) So kann für die Länder fächfilchen Rechtes bezeugt werden) daß Pro

reife zwifehen Vater und Kindern wegen Gewährung und Theilong des mutter

lichen Nachlafies) häufig genug vorkommen. Die fächfifaoen Proceßgefeße [offen

ausdrücklich zu) daß) wenn Kindern unter väterliciter Gewalt ein befonderer

Curator ihres Muttertheiles halber oder fonfi verordnet ifi) diefer diefelben in

den Sachen, wozu er befiellt ifi, vor Gericht vertrete) mithin auch gegen den

Vater, wenn diefer den Kindern als Gegner gegenüberfieht. Erl, Proceßordn.

*Tit. l)lj 8, 1. Alter-b. und Goth. Proceßordn. l). l, Cap. 6) 8. 2. Die

Goth. Proceßordn. p. l. Cap. 2, 8. 1) 2 erkennt ausdrücklich an) daß der

Haurfohn wegen des cnrtrense und qunoj cn8tren8e pecuiiurn [elbfi gegen den

Vater procelfiren könne, Abgefehen von Particulargefetzen iii die einheirnifaze

Rechtsanfimt in den Ländern fächfifmen Rechtes fiets überwiegend gewefen.

8) Ueber andere Bedeutungen von renz vgl. Heuman n) Handlerikon zu

den Quellen des röm. Rechtes 8. r. rene. Die griechifhen Ausdrücke im Alt
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durch feine Vertheidigung die Abweifung des Klägers in der Sache

felbfi zu bewirken furht. Der Kläger fucht Veränderung des bisherigen

fartifapen Zufiandes zu feinen Gunfien; der Beklagte bezweckt durch

feiner-Vertheidigung nur die Fortdauer des beftehenden fartifwen Zu

flandes) nicht aber eine Veränderung deffelben9). Durch die angegebenen

Merkmale wird die Rolle des Klägers in materieller Beziehung charak

terifirtz in formeller Beziehung erfcheinc derjenige als Kläger. welcher

in der zu verhandelnden Sache zuerfi die Staatshilfe in Anfprucl)

nimmt. deffen Gegner aber als Beklagter. Die jnajcjn clnpljcia haben

das Befondere) daß bei ihnen jede der Parteien in materieller Beziehung

die Eigenfrhaft des .Klägers und des Beklagten an fich trägt. während

in formeller Beziehung nur Eine als Kläger erfcheintw). Die Ver;

bindung einer Wiederilnge mit der Vorklage bewirkt eine Vereinigung

beider Eigenfchaften in beiden Beziehungen) obwohl in verfchiedenen

Sachen. Die Regel) ren-r excjpjenclo fil aclor, hat nicht die Bedeu

tung) daß der eine Einrede oorfmützende Beklagte dadurch Kläger werde)

fei es in materieller oder formeller Beziehung“ daher der fchlimmfie

Fall im Proceffe nur Abweifung des Klägers fein kann11)z vielmehr

hat jene Regel nur Anwendung auf einzelne Verhältnifle) namentlich

wird in deren Folge der Beklagte ebenfo zum Beweile der Einreden

verpflichtet) wie der Kläger hinfimtlich der KlageN). In anderen Be

ziehungen gilt der Grundfaß: artianjä rerba n0n contjnetur excepliajö).

Die Stellung des Beklagten ift in den Gefehen mehr begünfiigt. als

die des Klägers 14). was fich in verfchiedenen Beziehungen zeigt 13).

griechifrhen find für nctdr e) Vereinen-e, für renz ö Meng/eme, daher auch im jufii

nianeifchen Rechte bisweilen der Beklagte para fugjenß heißt. z. B. l.. 13. Ö. 2.

(H. (]ll. 1.) In den Bafiliken heißt error Z ÖMZ-Way, rens ö ZeeazeeF-(exjeox.

9) Daher kann der Kläger in der Regel anch nicht vernrtheilt werden)

außer in die Proreßkoften. Hinfichtlirl) diefer gefiatten und befehlen die Ver

nrtheilung auch des Klägers. l.. 13. S. 6. l.. 15. t). (lll. 1.) l.. 3. c.

(en, 51,) enn

10) l.. 10. l). (10. 1.) l., 2. Ö. 3. l). (10. 2.) 7. [in. lust. (1)7. 15.)

l.. 37. Z. 1.1). (44. 7.) l.. 13.14.0. (5. 1.)

11) l., 2. pr. S. 3. l). (14. 1.) Cap. 2. S* 1. ki. (2. 10.) Die Behaup

tung von be" er 1. c. daß der Kläger in Folge einer Erception auch rondemnirt

werden könne. läßt fich anf s. 34. [[18].. (lll. 6.) nicht fiützen. Denn nach diefer

Stelle liegt ein Antrag des Klägers auf Condemnation vor) evobei ein Irrthnm

in der Summe vorhanden in) den der Kläger in e0aen1 jnajcio verbefiern darf.

S. 35. [not. eoa. Weber a. a. O. S. 4, 5. Partirulargefetze laffen bei der

exceptjo compenealionis. wenn die Gegenforderung die geklagte Forderung über

fieigt, Vernrtheilnng des Klägers in den Mrhrbetrag zu. Zuf. lll. N. 1) z.

Goth, Proreßordn. G 0th. Gel. über den unbefi. fumm. Proc. v. 12.0ctober

1837 Ö. 10.

12) l..19. l). (22, 3.) Weber a. a. O. S. 3) N. 5.

.-7 13) l.. 8. Z. 1. l) (50. 16.)

in. 14) l.. 125, li. (50. 17,)

n79" 15) Anwendungen finden fich in l.. 23. l.. 126. Ö. 1. l.. 128. pr. l..154.

l). (30, 17.) und in noch vielen anderen Stellen. Oft beruht der Vorzug der

?]ll. 45
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11. Streitgenoffenfchaft ([iij8c0n801*ijun1)46). Vereinigung

von Rechtsfireitigkeiten unter mehr als zwei Perfonen (fog. fubjective

Klagenhäufung und 1in3 c0nZ0rljurn) ift durch das Oafein mehrerer

Klagrechte unter verfchiedenen 8perfonen bedingt) roelmes in dreifacher

Weife vorkommen kann) entweder fo) daß diefelbe Perfon Anfprüche

gegen Mehrere hat) oder Mehreren Forderungen gegen diefelbe Perfon

.zuftehen) oder Mehrere Anfprüche gegen Mehrere haben. Im römifchen

Proreßoerfahren wird für jeden Reclnsfireit Ein Kläger und Ein Be:

klagter vorausgefeßt. Die Eoerifienz mehrerer Klagrechte unter ver

fchiedenen Perfonen konnte regelmäßig nur zu fo viel Rechtsfireitigkeiten

führen) tits ein Kläger von einem Beklagten etwas zu fordern hat)

ohne Unterfchied) ob der Entfiehungsgrund der Forderungen derfelbe

oder verfchieden i| l7).

e.. Römifmes Recht. Im rornifchen Rechte zeigt fich aber

häufig eine Verbindung der Rechtsfireitigieiten von mehr als zwei

Perfonen zu Einem Verfahren) bald fo) daß ein Kläger mehrere Be

klagte) bald fo) daß mehrere Kläger denfelben Beklagten) bald fo) daß

mehrere Kläger mehrere Beklagte verklagen) welche Verbindung zur

Zeit des Formularproceffes darin ihren Ausdru> fand) daß mehr als

zwei Perfonen an denfelben inner( verwiefen wurden) im fpäteren Ver

fahren darin) daß Mehrere gemeinfchaftlicl) in demfelben Rechtsfireite

yor demfelben Beamten handeln und beurtheilt werden. .Diefe Er

fcheinung ift ,als eine Vereinigung mehrerer Procefie aufzufafienix).

Durch diefe Vereinigung wird die jurifiifme Beurtheilung jedes ein

zelnen Reciytsfireites nicht verändert; es werden dadurch nur gewiffe

Vortheile durch Erfparung von Zeit und Mühe erreicht. Die Ver

Beklagten auf der anderen ReGtsregel: in pol-j canon ruelior e81 conriitio poäsi

(Lupus.

16) Literatur: Abgefehen von älteren Diflertationen über diefen Gegen

jtand (Miliz-deal, (je consortibus 1in3, 1609. (Le-nn, (ia uno ei: plurihns luis

conzorijbua 8nd, n0n nljezno nomine ngente, 1'766) find zu erwähnen Zieg

crrggen) rie eiußciem 1in3 coneoi-rjbue, 1815. Martin) im Magazin für den

Proc. Bd. l) S. 11-62) 170-256) 346-400, Reinhardt) Hdbch. des

ordentl. Proc. S. 54-60. G efirrding) Nachforfmungen Bd. ll) S. 371 flg.

Seuffart u. Glück) Blätter für Reäusanwendung Bd. l) S. 18ö. Scholz)

in der Zeitfmrift für Eioilr. u. Proc. Vb. nu) S. 267 flg. Lind e ebd, Bin")

S. 356 flg. Bd. ner) S. 91 flg. Linde) Lehrbuch des Civilproaß. 109.

B racken h bft) Erört. S. 280 flg. S chmid) Hdbrh. des Civilpror. Bd. l)

S. 60. Planck) die Mehrheit der Rechtsfireitigkriten im Proreßrechte) 184l

s. 16-18) S. 105-im. s. 49-52) S. 385-430, s. 67) S. 347 flg.

Lehterem Schriftfleller ifi man vorzugsweife gefolgt.

17) Daher entftehen aus einem Klagremte mehrere von einander unab

hänä-ige) z. B. durch Brerbung des Klägers von Seiten mehrerer Erben. l..31.

n. . 1,)

18) Planck a. a. O. S. 105-107. Der Grundfag) daß es im Proceffe

nur zwei Parteirollen gebe) die des Klägers und die des Beklagten) fieht mit *

der Annahme) daß mehr als Eine phnfifche Perfon Kläger oder Beklagte fein

kenne) in Widerfprurh. Planck a. a. Q.
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einigung iii Sache der richterlichen Proceßleitung) welche durch RW

fichten der Zweckmäßigkeit des einzelnen Falles geleitet wird) weniger

durch allgemeine Regeln) welche) wenn fie auch vorhanden find) nur

Anhaltspunkte fiir das richterliche .Ermeffem nicht pofitive Vorfchriften

für daffelbe bilden. Anträge und Bitten der Parteien) welche nicht

ausgefehloffen find) find nicht maßgebend für das richterliche Ermeffen.

Die Vorausfehungett) unter welchen der Beamte die Vereinigung vor:

nehmen kann) find nach römifcljem Rechte: 1) daß alle Erforderniffe

vorliegen) um jeden einzelnen Rechtsftreit bei ihm anbringen zu können)

2) daß alle gleichzeitig angebracht werden. In der erften Voraus

fehung liegt) daß alle einzelnen Kläger und Beklagte fähig fein müffen)

vor Gericht aufzutreten) und daß dem Beamten Gerichtsbarkeit und

Eompetenz für jeden einzelnen Rechtsftreit) leßtere mithin fiir jeden

einzelnen Beklagten) zufiehen mirffe19). Die zweite Voransfeßung

ift das gleichzeitige Anbringen der Klagen. Es wurde aber nicht das

gleichzeitige Beginnen der mehreren Proceffe in demfelben Augenblicke

von vorn herein verlangt) fondern es genilgte der Anfang des zweiten

zu vereinigenden Procefjes vor Beendigung des erften W). Das gleich:

zeitige Anbringen hing gänzlich von der Willkür des Klägers oder der

mehreren Kläger ab; ein Zwang dazu fand nicht ftatt. Die noch fo

zweckmäßig erfcheinende Vereinigung konnte nicht erzwungen werden)

wenn der Kläger die ubrigen Beklagten nicht ebenfalls verklagen wollte)

oder die iibrigen Kläger jeßt nicht klagen wollten. Daher hatte anch

der Beklagte keine Einrede) auf deren Grund er die Einlaffung bis zur

Zuzlehung noch anderer Beklagter oder bis zum Auftreten anderer

Kläger verweigern durfte. Vielmehr wird in mehreren Stellen die

Proceßfuhrung iiber ein Rechtsverhältniß auch dann zugelafien) wenn

nicht alle dabei betheiligten Perfonen daran Theil nehmen 21). Die fo

häufig angenommene log. exoaptjo plurium iitis oousorliuu)) kraft welcher

der Beklagte jede Einlaffung foll verweigern können) wenn noch andere

Perfonen als Kläger oder Beklagte bei dem den Gegenftand des gegen

ihn anhängig gemachten Rechtsfireites bildenden Recinsverhältniffe be

tlieiligt find) bis dahin) wo jene noch zugezogen worden find) ift im

gl. die nähere Ausführung bei Planck a. a. O. S. 108-112,

9 b. (ro. 12.)

9 . S. 1.1). (40. 12.) l.. 44. pr. l), (5. 1.) (Da-ß mit lehterer

2. l). (11, 2) nicht in Widerfpruci) ftehe) zeigt mit Rückficht auf

.) Planck a, a. O. S. 116-118). t.. 2. s. 4. t). (10. 2.)

womit yuuius, Zahl. reer-pt, l. 18. Z. 4. nicht in Widerfprucl) fieht) indem

deffen Worte: alioqujn inuliijler natur nicht fo zu verliehen find) daß der Proceß

nichtig fei) fondern vielmehr fo) daß derfelbe unzweckmäßig gefiihrt fei) indem

die Theilung regelmäßig keinen Erfolg hat, Planck a. a. O. S. 119. Diefe

Stellen betreffen die Verhältnijfe mehrerer Miteigenthümer an einem Sclavrn)

das Berhältaiß des Pupille-i zu mehreren Tutoren) endlich das Verhältniß

Mehrrrer) welche bei den Theilungsklagen betheiligt find. *

45
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römifchen Rechte nicht begründetN). Außer jenen beiden Voraus

fehungen. unter welchen der römifche Beamte die Vereinigung vor

22) Die Gegner berufen fich a) auf mehrere Stellen. welche das Eivilrecht

betreffen. aber von einer folchen die Proreßführung betreffenden Einrede nichts

enthalten. Diefe Stellen betrefien zum Theil den Fall einer untheilbaren

Leiftung als Eegenfiand einer Obligation. bei welcher mehrere einzelne Perfonen

die Berechtigten oder die Verpflichteten find. Ift nach der Abficht der Eontra

henten oder vermöge des Gefehes jeder in roliclum berechtigt oder verpflichtet.

fo hat die Erfüllung keine Schwierigkeit. Zfi dies nicht der Fall. fo war doch

nach älterem römifchen Rechte die Belangung jedes einzelnen Verpflichteten

zuläffig. wei( die Eondemnation immer auf das Interefje ging. und diefes zu

Geld anzufchlagen und daher theilbar war. Bei mehreren Berechtigten war

dies nicht möglich und daher konnte jeder Einzelne das Recht nur mit Zu

fiimmung aller uebrigen ausüben. d. h. nur mit Zufiimmung aller Uebrigen

klagen. So find zu verliehen l.. 31. Z. 5, 7. 8. o. (21. 1.) l., 84, 1). (30.)

l.. 48. l). (10. 2.) Es wird damit nicht gejagt. daß der Proceß nur von Allen

geführt werden könne. fondern auch jeder Einzelne wird klagen können. wenn

er nur des Einverjtändniffes aller Uebrigen in diefer Art der Ausübung des

Rechtes in der Klage gedenkt. Wenn. bis diefes gefchieht. der Beklagte den

Proceß gegen den Einzelnen gewinnen muß. fo liegt der Grund davon nicht in

der Nothwendigkeit der Vereinigung aller Berechtigten zu Einer Proceßführung.

fondern in der auf der zum Grunde liegenden Obligation beruhenden Unzuläjfig

keit der Berurtheilung des Beklagten zu einer theilweifen Leifinng. welche

unzuläffigkeit im Eivilrechte ihren Grund hat. keine Einrede mehrerer Streit

genofien begründet. Für das fpätere römifche Recht gilt dafielbe. im Falle

mehrerer Verpflirhteter. feitdem die Eondemnation und Execution nicht mehr

auf eine Geldfumme. fondern auf den urfprünglicljen Gegenfiand der Obli

gation geht. Der einzelne Verpflichtete ift nur mit den Anderen zufammen die

Leifiung zu bewirken verbunden. nicht allein. wodurch aber keine Einrede

mehrerer Streitgenofien begründet wird. Rib ben trdpp . Eorrealobligation

S. 24. ll. Eine gemeinfchaftliche Proceßführung kann der Beklagte nicht ver

langen; fie kann fogar unnöthig und unzuläffig fein. wenn der eine Verpflichtete

leifien will. der andere aber nicht, Andere Stellen handeln von der Befreiung

von einer Obligation durch eolurio und erklären es für ungenügend. einen Theil

zu leifien. es müfie das Ganze geleifiet werden. So ift die Befreiung mehrerer

Erben eines Verkäufers von der drohenden Verbindlichkeit zur Gewährleifiung

wegen Euiction nur dadurch tnöglich. daß entweder Alle den Käufer defendiren.

oder Einer in Zoljäum, weshalb auch der Käufer durch die Litisdenunciation.

Alle zur Vertheidigung in roliaum. auffordern muß, l.. 85. s. 5, l.. 139.7).

(45.1) l.. 62. S. 1. l). (21. 2.) In noch anderen Stellen wird erörtert. wenn

die aalutj() an Einzelne der Berechtigten doch den Verpflichteten befreie. l.. 14,

l). (16. 3,) l.. 81. S. 1. l). (46. (3.) Daß eine gemeinfchaftliche Proceß

führung nothwendig fei und deshalb der einzelne Beklagte die Einlafiung ver

weigern könne. wird nirgends gefagt, Planck a. a. O. S. 120-123. Wenn

dagegen Linde. in der Zeitfchrift f. Eivilr. u, Proc. Bd. ici-l. S. 91 flg. bef.

S.97 flg. bemerkt. daß die angeführten Stellen nur davon reden. daß bei einigen

untheilbaren Rechtsverhältniffen die mehreren Berechtigten oder Verpflichteten

gemeinfchaftlici) handeln follen. und erfi die in den Stellen felbft freilich nicht

unmittelbar ausgefprochene Folge davon fei. daß fie gemeinfmaftlicl) klagen oder

verklagt werden müffen. und erft dadurch Litisconforten werden. fo erinnert

Planck a. a. O, S. 123 flg. mit Recht. daß in den Stellen nicht von einem

gemeinfchaftlichen. fondern von einem übereinfiimmenden Handeln der mehreren

Berechtigten und Verpflichteten die Rede fei. vermöge der Uebereinfiimmung

zufallig auch eine Gemeinfchaftlihkeit hervergebracljt werden. fomit auch das
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nehmen konnte. gab es keine dritte; namentlich war es keine Voraus

fehung. daß die mehreren Klagen verfchiedener Perfonen aus demfelben

oder einem verwandten Rechtsverhältniffe entfpringen. Allerdings ent:

fchied aber Über die Vereinigung nur das Ermefien des Beamten; eine

Nothwendigkeit der Vereinigung war niä)t vorhanden. Der Beamte

entfchied iiber die Vereinigung nur aus Griinden der Zweckmäßigkeit.

auf welche Entfcheidung die Anträge und Vorftellungen der Parteien

allerdings einwirken konnten. Allein nie ift bei einem römifmen Ju

rifien die Frage erörtert worden. ob ein Kläger auf der Vereinigung

beftehen. oder ein Beklagter fie verweigern könne gegen den Willen des

Prätor. der einen gemeinfchaftlimen iuclex geben oder nicht geben wollte.

Die fog. fubjective Klagenhäufirng war nirgends verboten. Hiernach

trat natiirlich die Vereinigung vorzüglich wohl dann ein. wenn aus

demfelben Rechtsverhältniffe Mehrere berechtigt oder verpflichtet waren

und nun gleichzeitig ilagten oder verklagt wurden. weil durch Ver

einigung der Proceffe Zeit und Mühe erfpart werden konnte. auch

diefelbe Frage nur Einmal zu unterfuclhen war. Diefe Einheit des

Rechtsverhältnifies trar aber nicht Bedingung der Vereinigung; der

Beamte war daran nicht gebunden. fondern konnte die Vereinigung

auch aus verfchiedenen Nechtsgriinden herriihrender Rechtsfireitigkeiten

vornehmen. wenn fie ihm fonft zweckmäßig erfchien. So finden fich

Beifpiele von Vereinigungen. wo Drei fich iiber eine Erbfchaft ftreiten.

von denen Jeder fie als die feinige beanfprnchtN). ferner wo Drei über

die Theilung zweier Erbfchaften ftreiten. von denen die zweite nur

Zweien unter ihnen gemeinfrhaftlich W24). iiberhaupt. wo zwei Thei

lungsklagen zwifchen denfelben Perfonen verhandelt werden 25); dann.

wo Zweie Miteigenthnm an demfelben Sclaven behaupten; nicht minder.

wo Mutter und Sohn. jeder befonders. über die Freiheit fireiten 26);

endlich wo Jemand Vormund zweier Bruder gewefen ifi. welche nun

gemeinfchaftliche Klagen und Verklagtwerden die zufällige Folge der gefeßlichen

Ndthigung zum übereinfiimmenden Handeln fein könne. h) Die Gegner berufen'

fich ferner auf die ratio logie, welche die Vereinigung der mehreren Prorefie ein

geführt habe. und haben diefe in der in l., 8. Ö4. l), (40.12.) angedeuteten Ve

forgniß abweichender Entfcheidungen über dafielbe Rechtsverhältniß (tjtnor, ne

'ai-ie iuäicotnr) zu finden geglaubt. indem fie daraus ableiteten. daß der Be:

klagte. insbefondre bei untheilbaren Rechtsverhältniflen. die Einlaffung bis zur

Zuziehung der übrigen Vetheiligten verweigern dürfe. weil fonft abweichende

und daher unausführbare urtheile zu fürchten feien. Allein wenn auch den

Römern. wo es anging. die Abwendung abweichender Entfcheidungen durch eine

Vereinigung wünfchenswerth erfchien. woraus fich jene Worte ulpian's er

klären. fo blieb doch dadurch die Freiheit zu klagen. wenn und wo man wollte.

ungekriinkt. weshalb auch die Möglichkeit verfchiedener Urtheile in derfelben

Suche zugefta-nden wird. i.. 24. n. (s. 2.) Planck a. a. O. S. 124. 125.

23) (Iuinclil. [nat. 0rul. (ill. 6.) not. 93. sg.

2c) i., 2o, 94,1). (1o. 2.)

2c) t.. 1. n. (11. 2.)

26) l.. 23. S, 2. l). (40. 12.)
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Herausgabe des Vermögens von ihm fordern-H. Ausnahmsweife

mußte die Vereinigung) wenn die beiden oben gedachten Vorausfehungen

vorlagen) in folgenden Fällen fiattfinden: 1) für Mehrere) welche Mit

eigenthum an demfelben Sclaven behaupteten und daffelbe gegen ihn

klagend verfolgten) mußte *nach einem Senatusconfult aus nicht zu

befkimmender Zeit Ein rauer gegeben' werden) was die Iurifien auf den

Fall ausdehnten) wenn Einer das Eigenthum) der Andere den Nies

brauch oder ein Pfandrecht an demfelben Sclaven klagend geltend

machteNi). 2) Nach kaiferlimen Refcripten mußten Klagen gegen'

mehrere Vormürider auf Ausantwortung des Vermögens nach Be

endigung der Vormundfhaft vor Einem juclex verbunden verhandelt

werden-P. 3) Bei den Theilungsklagen foll für die mehreren Be

theifigten derfelbe juciex gegeben werden. Die Theilungsklagetr find“

juciicia (lupljcja; bei ihnen ift materiell jeder Kläger und Beklagten)

formell derjenige) welcher zuerfi auf Theilung anträgt) eine gerichtliwr

Theilung veranlaßtiio); es werden) weil jeder 'Betheiligter Kläger und

Beklagter ift) mehrere Proceffe verbunden 31). Der Sah) daß bei

Theilungsklagen fiir die mehreren Betheiligten filets Ein juris! gegeben

werden foll) findet fich in keiner Stelle ausdrücklich ausgefprociyen iii) aber

in vielen enthalten. Namentlich wird bei den Theilungsklagen immer

nur Ein iuclen genannt) obgleich' tnehr als zwei Perfonen an der Thri

lung betheiligt find. 4) Haben fich Mehrere wechfelfeitig ver-bürgt)

und Einer von ihnen wird verklagt) fo find nach Zutritt-tan'. Bon

fchrift auch die Uebrigen) wenn fie an demfelben Orte wohnen) zuzu

ziehen) um einen gemeinfchaftlichen Proceß einleiten zu können iN).

Noch gab es zu Confiantitfis Zeit einen fünften) fpäter durch

I u li an aufgehobenen Fall) in welchem der Beklagte die Einlaffung

bis zur Zuziehung der Uebrigen verweigern konnte. Die hierauf be

zügliche Confiitution I' u l i a n ' s findet fich im theodofianifchen Coder-B)

und iii mit Ausnahme des leßten Saßes) welcher eine uns nicht er

haltene Eonfiitution Confiantirfis super* oourortjduo aufhebt) in den

juftinianeifäzen Coder aufgenommen 34). Unter den oonrortea, wovon

 

27) 1., 39, s. 17, o. (26. 7.)

28) l.. 8, s, 1, 2, 1). (40. 12.)

29) l.. 2,1). (11,2.) l., n. a. (r. o1.)

30) Vgl. über das prorocnre ati iuciicjum (1.. 13. 14, 1). (5. 1.) l.. 2.

x 1.30.fl(10, 3.)) und deffen Sinn bei den Theilungsklagen Planck a. a. Q.

. 1 1 g.

31) Siehe die weitere Ausführung bei Pia nck a. a. O. S. 133 flg.
i 32) klar, 99. cap. 1. Z. 2. Nach den Worten der Novelle fcheint es) als

mftffe der Richter die uebrigen von Amtswegen zuziehen. Allein es ifl ein An

trag des Klägers auf Zuziehung nothwendig) weil fonft eine gerneinfame Ver

urtheimng der Beklagten an ihn) wovon die Novelle ebenfalls redet) nicht mög

lich wäre. Planck a. a. D. S, 138;

33) l.. un. E. 711. (ie äomjnjnjo kei, quua posojtar, rei control-kibri: ab ao,

cui cienunojututu fuer-it, pootuiaoäjs (ll. ii.) '

34) l.. 1. (i. luot. rie conrortidue eiuociero“ [icio (lll. 40.)
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diefe Stelle handelt). hat, man auf Veranlaffung des Titels des jufiinia

neifchen Eodexitla dansvktiijuß ejuvtietn ljtj8 fta) gewöhnt) das zu' ver

ftehen) was die Neueren Licisconforten oder Streitgenofien nenne-n) d. h.

Perfoneu) wei-che aus einem» gemeinfchaftliclfen Rechtsgrund geme-*infanr

klagen oder verklagt werden. Hiernach foll nun C o nftantin

verordneuih-aben) 'daß Niemand auf einen' Proreß fich einzulaffen-(ver

bunden fei) der gegen *ihn ohne Zugiehung feiner oder des KlägersxCon

fortm erhoben* werd-eg! Julian* foll dies aufgehoben haben) nach' der

Meinung Einigeuunbedingt) nach Anderen nur fiir theilbare Rechts

verh-ältniffeut Nigel): der' urfprirnglirtzen» im theodofianifchen Coder ent

halbe-nein. Confiiilreion Iuliams ift diefe Bedeutung des Ausdruekes

aoneorter' nicht-ini! rechtfertigen!: Zweifelhaft wird fie gemacht theils

durch die Titelrubriik: 'aa (inininiot rei, quad poscilur, theils durch die

Worte* pazei-(ienii-atn: artucia am Schluffe) theils dadurch) daß in »der

Stelle nicht von* lieiv- nativ-ones, fondern blos von c0n80kle8 die Rede

ift) und 1in3 c0n80rte8 e-rft in der juftinianeifmen Rechtsfammlung vor

kommen. Die verloren gegangene Eonfiittition E onfiantin's wiirde

über die Bedeutung des Ausdruckes coneortea Auffchluß geben können.

In Ermangelung derfelben läßt fich der Sinn nur w-ahrfmeinlich

machen 35). Conooeter heißen im älteren Rechte bis zu den Zeiten der*

claffifchen Iurifien vorzugsweife die Perfonen) welche ihr Vermögen

zufammen ungetheilt befigen) was namentlich bei Brüdern hinfichtlicly

ihres ererbten vaterlickzen Vermögens erwähnt wird 36). Ebenfo heißt

c0u80r8 unter den-Kaifern feit Conftantin Jemand) der mit einem

Anderen etwas Ungetheiltes zufammen hat oder ausmacht Z7)) vorzugs

weife derjenige) welcher mit einem Anderen einen ungetheilter! Grund

befig hat 38). _ In Confiantims verlorener Conftitution bezeichnet

ooncdrtea wahrfmeiniici) die Befiher ungetheilter Grundftücke) und die

Verordnung felbfi ging dahin) daß) wenn Jemand mit der Vindieation

ein Grundftück als fein Eigenthum anfpreche) der Beklagte diejenigen

angeben folie) mittvelchen er das Grundftuck ungetheilt befihe) worauf

dann der Kläger auch diefe Übrigen Perfonen (convorlea) zu verklagen

verbunden fein folie) damit der Streit gemeinfchaftlicl) verhandelt und

tntfchieden werden könne; bis dahin konnte der zuerft Verklagte die

Einlaffung verweigern. Die Beklagten mißbrauchten dies zur Ver

fäiieppung der Proceffe) und dies war der Grund) weshalb .Julian

diefe Verordnung C o nftantin's aufhob und das frühere Recht wieder

 

_. 35) Vgl. iiber das Bisherige und FolgendePlanck a» _a.-O.-S. 1388g,

'Ü' Z0) ker-ideen stuft antik-n sicht-engere! -A-_i-vt" v!, dots i.» 'Fiber

Zisc-Zßr: Wni-nvti'1'.-->ea]un1>320.321l kl-irixüieyikttfdllk.18.*)(*ld.371;8*.4:

. _ _ i' ) [c ,

7)* 497) li. -1i, 2!. (2. Th: di petiliovie' ßociujöiooi bekaäe Idfacokjt'. k; 7.4). 'l'l1.

QXirdiiib. » in . *n .i- 1» . -.

i IW) l.. (na; rb. ae control). amt. n.. 14. o. edel.) * Iydemtitrb.- na. cp.

I'M la M.» Wgdjä', (er. -äcuültinN a.; 1s. ,- . :
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her|ellte7 'fo ,daß jeder Befiher ohne Widerrede- verklagt werden kann.

So erklärt fich zunächft die Titelrubrik im theodofianifchen Coder auf

befriedigende Weife- indem die erfle Hälfte darauf hinweift- daß vom

Eigen-thumsfireite gehandelt werden follx und die zweite anzeigt* daß

über die dabei vorkommende beiondere Pflicht des ?Beklagtenx feine

Mitbefißer zu intellectuellen Antheilen anzugebenF eine Befiimmung

getroffen werden foll. Dann erklärt fich die Bezeichnung der Beklagten

durth-paeeiciencee. Daß diefe Erklärung richtig fei- wird auchnoch

durch *andereQuellen bewiefen39), Iufiiniaws Compilatoren-haden

nur. die. erfie Hälfte der-Confiitution Iulian's als ..tb-t 1..(i..riezeou

Zgetihnz-ßjußeiem ijtjä (lil. 40.) aufgenommen. DiefeceTitniiff-'lgt

unmittelbar auf die Theilungsklagen und iit deshalb in den Bafilikn

mit ,dem fit. (i. (ill, 38.) communja ulriueque iuciioii, cam familien.

ercimguncino, que-m oommunj ,cijeieiuneio verbunden. worden l0). ELW

fpricht dem Titel der Oigefien 11, 2: (la quibue reines ac] drinnen]

iuciicem entur. In beiden Titeln find Nachträge über die Theilungs

klagen und dabei zugleich fonftige Bemerkungen über mehrere Perfonen

welche an Einem Rechtsfireite Theil nahmen- enthalten. In den

Digeften handelt la. 2 von mehreren Tutoren, im Codex li. 2 von

einem ähnlimen nicht näher bezeichneten Falle. Dies ift für lt, 1.

(I. (ill, 40.) infofern von Bedeutung gewefenf als die Compilatoren

zu dem Zwecke der Vereinigung beider Stellen unter Einem Gefichts

punkte der Titelrubrik (ie c0l180rljbu8 den Zufaß: einen-em 1in5 gegeben

habe-nl wodurch für die Zukunft ein richtiges -Verfiändniß der [a1

faft unmöglich wurdez zumal Iulian's Confiitution nicht einmal

vollfiändig und in einem ganz unrichtigen Zufammenhange aufgenom

men worden war. Jedenfalls haben die Compilatoren ,der li. 1 durch

ihre Stellung, wie es fcheinu unabfiehtlicix eine andere Bedeutung

gegebenz was fich fchon in den Bafiliken und noch früher bei Thale

läus zeigt 41)- wornach c0n80ete8 folche findz welche gemeinfciyaftlich

39) So ift erftlici) die weftgothifche Interpretation zu [o, oo. 6,71m]

äolnjnjo kei, (Zune poscjtur, wichtigF indem fie einmal über die Bedeutung des

Wortes coc180r8 zur Zeit Julia n's Auffchluß giebtz da dicVerfafler der Infek

pretation nicht' viel fpäter findh und dann deutlieh zeigt- daß von der 'inäjc-'jo

die Rede fei. Zweitens dürfte das Zeugniß des Verfaffers der [tex Romero.

nurguocljonam entfcheidend fein- weleher beide Confiitutionen Eonfiantin"

und Iulian's befeffen zu haben ieheintz und den Inhalt der eriteren im kit-29

(ecl. 8cl1n]tio3)7 den Inhalt der leqteren im eit 46. (ji-ja.) aufgenommen hat.

Planck a. "MO, S. 144-146. _

40) lznßjl. (Lili. 3.) (Sei. lleimbnab): :ron-ai Zee-erfährt):- äeeearornyW-yx YZF

7e ginge-Kia;- Fur-gedeutet* :mi :a7:- xo-ycäy nyeezqeeeirmy, era.“ 7re9i :toten-yu

?Zx WOLFF Gier-ze.

,. 41) In [Zaeil, (x11. 3.) rap. 12. wird aus den can-once der l.. 1. geradezu

noZZof tre-x;- ?Ni-tommy Fxoytxc Ufern-e gemacht. Die-fe Auffaifung rührt von

Thaleläus herz aus deflen Commentar zum Codex diefe Stelle entlehnt iii.

Eben dieieAuffaifung haben die Srbolien- von denen das erlte dem Theodor!"
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klagen oder verklagt werden follen. Bis auf die nenefte Zeit i| diefe

Auffaffung die herrfmende geblieben und hat die Benennung Litis

conf orten für Mehrere) welehe in verbundenen Proceffen ftreiten)

veranlaßt. Erft Planck gebührt das Verdienfi) die unrichtigkeit

diefer Benennung nach römifchem Rechte und die Gründe dazu durch

feine gründlichen Unterfumungen-dargethan zu haben. -- Was die

Wirkungen der, Vereinigung mehrerer Proceffe nach römifchem

Rechte betrifftN)) fo wird dadurch die iuriftifme Beurtheil-ungjedes

einzelnen Reehtsfireites in der Regel nicht verandert) d. h. jeder einzelne

Kläger oder Beklagte muß jurifiifcl) eben fo beurtheilt werden) als

wenn er allein .mit dem einzelnen Gegner Proceß führte. Das römifche

Recht enthält verfchiedene Andeutungen darüber) daß diefe Auffaffung

für die vereinigten Proceffe galt. 'Die erfte ift) daß) wenn gleich in

Folge der Vereinigung gewöhnlich nur in Einem Uttheile das Refultat

des Proceffes in Anfehung aller Streitenden ausgefpromen wird) jurifiifcl)

betrachtet diefes Eine Urtheil in fo viel Eondemnationen zerfällt) als

Perfonen vorhanden find) und diefe mehreren Eondemnationen nur

äußerlich verfchmolzen erfcheinen 43). Eine zweite Anwendung zeigt fich

in Bezug auf die Vertretung der Parteien) nämlich darin) daß in der

Regel jeder einzelne Theilnehmer am Proreffe für feine Perfon einen befon

deren Stellvertreter beftellen darf44)) fowie in den Ausnahmen) z. B. bei

den Theilungsklagen) wo Mehrere gar nicht zufammen denfelben Stell

vertreter haben dürfen. damit jeder Einzelne als felbftfiändig für fieh

allein daftehend betrachtet und behandelt werden könne. Umgekehrt

müffen in einigen Fällen Mehrere zufammen durch Einen Stellvertreter

fich im Proceffe vertreten laffen) wie die mehreren Erben eines ver

florbenen Beklagten) und mehrere Bürgen) welche für das iuciieiilum

3017i fich verbürgt haben und den abwefenden Beklagten defendiren

wollen 45)) wovon der Grund darin liegt) no ciefenejo pei- pllires reisen

ineonimucio nijciuo aiiieiet Zielort-ni. .Dem Beklagten fteht nicht daffelbe

Recht zu) wenn der Kläger fiirbt und mehrere Erben hinterläßt) wahr

fcheinliä) weil er von vorn herein fich alle Gegner gefallen laffen muß)

die gegen ihn auftreten) wofür er die vortheilhaftere Rolle des Beklagten

hat. Die durch die Vereinigung der mehreren Proceffe möglichen

factifchen Vortheile beftehen zunächft in der vielfachen Erfparniß doppel

ter und mehrfacher Handlungen) deren Zufammenhang in Eins bei

vereinigten Procefien möglich ift) namentlich kann durch Ein urtheil

über die mehreren Proceffe entfchieden werden; es ifi dies aber nicht

nothwendig) wenn dem Richter Separaturtheile zweckmäßiger Weinen.

 

die drei anderen dem Thaleliius angehören) und uagnzxgocxai zur Eonfiitu

tion find. -

42) Vgl. Planck a. a. O. S. 148 flg.

43) i.. 10. s. 3. i). (49,1.) i.. 1. 2. o. (eu. an.)

44) i., 31. s. 1, i), (3. 3.) e. 2. (i. (711,55.)

1e) i.. 18.1). (10,2.) i.. e. s. 7. o. (413.7)) . .
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Auch in der Appellationsinftanz dauert die Vereinigung mitunter fort)

was davon abhängt) ob der Richter erfter Inflanz durch Separate-trennt

niffe die Vereinigung aufgehoben hat oder nicht) indem erfteren Falles

jeder Verurtheilte befonders appelliren muß 46)) leßteren Falles gemein

fchaftliclpe Appellation zulciffig ifi) felbft wenn die Einzelnen zu der:

fchiedenen Leiftungen verurtheilt find 47). Andere factifme Vorthelle)

welche dura) die Vereinigung erreicht werden können) find bald die

Möglichkeit einer fchnelleren Auseinanderfeßung) bald die Vermeidung

widerfprerhender Urtheile) bald die Abfchneidung mehrfacher Verhand

lungen derfelben Anfpriime) welcher Vortheil namentlich dann eintritt)

wenn Mehrere aus demfelben Recinsgrunde klagen oder verklagt werden.

Als ein Mittel) wodurch alsdann die Proceßführung iin Inrereffe Aller

fehr erleichtert und vereinfacht werden kann) wird die Vefiellung eines

gemeinfchaftlicipen Stellvertreters fiir die mehreren auf einer Seite am

Rechtsfireite Betheiligten empfohlen 48). Auch dann) wenn keine aus

drückliche Voll-macht an Einen ausgefiellt ift) wird durch die Vereinigung

der Vortheil erreicht) daß die Gegenwärtigen auch ohne Mandat den

Streit im ganzen auch fiir die Abwefenden zu Ende fiihren können)

dafern fie Caution für die abwefenden von ihnen zu vertretenden Ge

noffen leifien) und zwar) wenn fie Beklagte find) über das junior-rum

8017i, wenn fie Kläger find) (I0 rm0 49). Noch weiter gingen kaiferliclpe

Refcripte bei Appellationen. Hat nämlich nur Einer der auf einer

Seite fiehenden Mehreren appelliert) die Anderen nicht) und der Appellant

fiegt) fo foll fein Sieg auch den Uebrigen zum Vortheil gereichen)

gleichfam als wenn er auch als Stellvertreter aller Uebrigen appellirt

und die Appellation durchgeführt hättez wobei aber vor-.iusgefelzt wird)

daß die Lage der Mehreren ganz gleich ifi) zwifchen theilbaren und un

theilbaren Rechtsverhältniffen aber nicht unterfchieden wird 50).

(i. Fortbildung der Rechtsanfichten im Mittel

alter bis auf die neuefte Zeit-Ü). 1) Vorausfeßungen

der Vereinigung. Im Mittelalter wird das Ermeffen des Be:

amten darauf befchräntt) daß er folche Verbindungen nicht zugeben

 

' ditrfe) welche Verzögerung ftatt Befchleunigung beforgen laffen. Den

Anträgen der Parteien wird nun ein nicht blos bittender) fondern

zwingender Einfluß auf die richterlirlpe Entfchließttng eingeräumt) wes

halb die Wiffenfmaft bemüht ift) die Willkür der Parteien an befiimmte

Grenzen des Begriffes zu feffeln. Allmälig wurden die Erforderniffe

des fog. 1in3 eonrgrljinn) eines fur diefen Zweck erft gefchaffenen Wortes)

46) r. 1o. pt, n. (49. 1.) p

47) l.. 10. s. 2. l). (49. 1.) und über deren Erklärung Plaue-ik' a; ae O.

S. 161 flg.

48) 1.. 31. s. 5. 9. l). (21. 1.)*

49) l.. 2, c. rn, ee cognitaribnr, l.. 2. (x. (ll]'. 40.)

50) i., 10. s. 4. i). (49. 1.)

Plan> a. a. O. S. S.
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unterfucht. und man fuchte. ftatt daß nach römifchem Rechte das richter

liche Ermeffen nach Ruckfimten der Zweckmäßigkeit entfchied. fefte

Regeln der Nothwendigkeit aufzufiellen. Die Praxis ließ fich aber

dadurch doch nicht feffeln und unbemerkt ließen fich die Theoretiker zu

Ausnahmen verleiten. welche ihr Syftem wieder umwarfen. _ Die

Vereinigung mehrerer Rechtsftreitigkeiten. worin mehr als zwei Perfonen

felbfiftändig auftreten. von den Neuere-n auch fubjective Klagenhriufung

genannt. hat im ganzen diefelben Vorausfehungen behalten. wie im

römifmen Rechte. 1 1) Gerichtsbarkeit und Eomp-etenz des Ger-iehtes tft

fiir jeden zu vereinigenden Rechtsftreit befondere nachzuweifen. In

dem Falle. wo diefelbe Perfon in verfchiedenen Rechtsftreitigkeiten" gegen

mehrere Beklagte auftreten müßte. oder wo verfchiedene Kläger gegen

verfchiedene Beklagte auftreten mußten. war die Nachweifung. daß di'e

Gerichtserforderniffe fiir alle zu uereinigendeti Proceffe gerade in diefem

Gerichte zufammentreffen. befondere? frhwierig. Die Ueberzeugung von

der Zweckmäßigkeit einer folchen Vereinigung fuhrte wenigftens in

einem Falle zu einer Aushilfe. um die Vereinigung ungeachtet der ver

fchiedenenGerichtsftände der Beklagten zu ermöglichen. nämlich zu dem

jeht fog. forum ex irienljlnce inncinmenli age-ni] perßannii. Es ifd aus

der mittelalterlichen Idee der eeneae eonnnenlja hervorgegangen. und

fiir den Fall der verfchiedenen Austräge in die Reithsgefelze aufgenom

men worden 52). Die Abweichung von den gewohnlichen Regeln über

Gerirhtscompetenz liegt bei diefem Geriehtsftande nicht darin. daß für

einen ganz unzuftändigen Richter zum Zwecke derx Vereinigung Com

petenz begründet wurde. fondern darin. daß ein Gericht höherer Infianz.

welches in höherer Inftanz den Streit gegen alle einzelnen Beklagten.

obwohl getrennt. zu behandeln gehabt haben wurde. fofort in erfter

Infianz competent wird und das Verfahren gemeinfchaftlici) einleiten

kann. Man kann diefen Gerichtsftand als ein forum aornjciljj extra

areijnarium bezeichnen. Seirie Erforderniffe find: a) es muß ein Ge

richtsftand fein. dem alle Beklagten als Perfonen unterworfen findz es

muffen in dem Sprengel deffelben Obergerirhtes die [are (lonneilii

färnmtlimer Beklagten znfammentreffen. wobei es gleichgiltig ift. ob

diefelben blos Untergerichte find. oder ob das Obergericht felbft als

privilegirter Gerichtsftand für einzelne Beklagte fofort competent ift.

b) Die Klagen gegen alle einzelnen Beklagten miiffen in einer fog.

oonljnenrje caneee fiehen. welche man in dem gemeinfamen Ent

fiehungsgrunde der Klagen findet. vermöge deffen diefelben gewiffermaßen

als Eine Klage erfcheinen. Die Regel. daß theilbare Obligationen auf

mehrere Erben zu ihrem Erbtheile übergehen. fowie die wirklich voc

genommene Theilung des Klagobjectes machen hierbei keinen Unterfchied.

2) In jeder einzelnen Pecfon miiffen die Erforderniffe der fireitenden

Theile zufammentreffen. namentlich Fähigkeit vor Gericht aufzune

52) Planck a. a. O. S. 328 flg.
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x

ten 54). 3) Die Proceßart muß gleich fein. 4) Es wird gleichzeitiger

Anfang vorausgefeht) was die Ordnung des fthriftlichen Verfahrens mit

fich bringt; doch kann mit Zuftimmung der Uebrigen auch noch fpäter

Jemand als Kläger oder Beklagter hinzutreten und feine Streitigkeit

mit den Uebrigen verbinden) wenn er den Proceß in der Lage) in welcher

er fich gerade befindet) aufnehmen will und kann. 5) Eine weitere fehr

befirittene Vorausfehung ifi die innere Verwandtfmaft der zu ver

einigenden Klagen) wobei wieder der Begriff von Verwandtfchaft und

Eonnerirät zweifelhaft ift. Im römifchen Rechte entfchied über die

Vereinigung das Ermeffen des Beamtenz ein Verbot der Vereinigung

der auch nicht auf einem gemeinfchaftlicloen Entftehungsgrunde be

ruhenden Reciytsfireitigkeiten findet fich dort nicht. Im italienifwen

Proceffe des Mittelalters hat der Richter eine andere Stellung; er

greift nicht pofitiv ein) fondern hat meiftens nur die Anträge der

Parteien zn beurtheilen. Da aber das Ermeffen der Parteien nicht

entfcheidend fein konnte) fo ftellte man Regeln auf) nach welchen der

Richter entfcheiden könnte) ob eine Partei berechtigt fei) die Vereinigung

zu fordern. Die neueren italienifchen Iuriften fiellten im Gegenfaße

der älteren) welche in den Gefehen ein Verbot der Vereinigung nicht

fanden und über die Möglichkeit der Vereinigung noch unentfchieden

find 54)) als allgemeine Regel folgenden Sah auf: occumulocio perso

naruni regnlariter ert proiiidjtn 55). Man forderte von jeder Partei)

welche fie verlangte) befondere Begründung) und diefe Begründung fand

man in den Gefehen nur im Falle einer Eonnerität; daher fügte man

jenem Sahe Ausnahme zu: niri 811]( connexno) und verftand darunter

meiftens den Fall des gemeinfarnen Entftehungsgrtrirdes des Rechtes

oder der Verbindlichkeit für die Mehreren. In Teutfmland hat diefe

Anficht von dem Verbote der fubjectiven Klagenhäufung ebenfalls

Wurzel gefaßt und findet fich faft in allen Lehrbüchern des Procefies.

Indeffen ift fie bis in die neuefte Zeit von Munchen bezweifelt worden)

welche theils zeigten) daß das römifche Recht kein folches Verbot ent

halte) theils die Zulaffung oder Nichtzulaffung der fubjectiven Klagen

cumulation lediglich von der unterfucizung des einzelnen Falles abhängig

machten) ob die fubjective Klagenhäufung eine Abkürzung wirklich her

beiführen werde oder nicht 56). Letztere Anficht ift die richtige. Hier

nach kommt man im wefentlimen auf die römifche Stellung der Frage

zurü>. Daher entfcheidet noch jetzt das Ermefien des Richters über

*Zuläffigkeit der Eumulation) wobei er allerdings den Beklagten mit

53) Martin in f.u. Walcins Magazin l) S. 32.

54) S. die Eitate bei Planck a. a. O. S. 391) N, 11.

33) S. die Citate bei Planck a. a. O. S. 392) N. 12.

56) So Glück) Erl. d. Pand. Bd. l7) S. 16 flg. Heffter) Civilproc.

S. 109) 110. Müller) *in der Zeitfchrift f. Eivilr. u. Proc. Bd. l) S. 315

a. E. Linde ebd, Auch in dem Artikel desgReclttslerilons Klage Bd. il)

S. 162 ift diefe Anficht angenommen.
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(feinen Anträgen und Gegenvorftellungen hören kannF aber ohne daran

gebunden zu fein. Nur infofern ift die Stellung des jehigen Richters

von der des römifchen Beamten abweichend) als lehterer die Vereinigung

vornahm) wo es ihm gut dünlte. auch von freien Stücken. während der

erfiere die Anträge der Parteien wenigfiens abwarten muß) obwohl ihm

die Entfcheidung darüber bleibt. Hiermit fällt auch die Theorie vom

fog. 1in3 conßortjum,

2) Nothwendigkeit der Vereinigung. Was die Fälle

anlangt) in denen der Beamte im römifchen Rechte ausnahmsweife zur

Vereinigung angewiefen war. fo entfteht die Frage) ob noch jekt dem

richterlichen Ermeffen diefe oder ähnliche Grenzen gefeht find. Ein

vom Richter ausgehender Zwang zur Vereinigung mehrerer Rechts

ftreitigkeiten) worin verfchiedene Perfonen als Kläger oder Beklagte

auftreten) in der Art) daß Perfonen zur Theilnahme genöthigt würden.

welche fonft nicht proceffirt haben wiirden) fteht mit den Grundlagen

des gemeinen Proceffes in Widerfpruch) daher man auch die Adcitation

allgemein für unftatthaft erklärt57). Ein von den Parteien ausgehen

der Zwang ift häufig angenommen worden) d. h. man hat die Parteien

für berechtigt gehalten) dem richterlichen Ermeffen gegenüber die Ver

einigung zu fordern. Es find folgende Fälle zu unterfcheiden: a) Treten

mehrere Kläger auf) oder Ein Kläger gegen mehrere Beklagte) fo muß

der Beklagte oder die Beklagten die Vereinigung fich gefallen laffen)

vorausgefeht- daß die vorher 811m1 gedachten Vorausfehungen derfelben

vorhanden find und daß fie nicht nachweifen können, daß die Verbindung

eher Verwirrung als Befchleunigung befürchten laffe. Der Zwang

liegt eigentlich in der vom Kläger beantragten) vom Richter gebilligten

Proceßdirection/ welche der Verfiigung des Beklagten entzogen ift.

l)) Ift nur ein Kläger gegen Einen Beklagten aufgetretenF fo hat man

zwei Wege für den Beklagten behauptet) eine Vereinigung zu bewirken,

na) Sind außer diefem Proceffe gleichzeitig noch andere anhängig ge

macht) entweder gegen denfelben Beklagten von verfchiedenen Klägern.

oder gegen andere Beklagte von demfelben Kläger) oder unter ganz ver

fchiedenen Perfonenj und der Beklagte in dem zuerft gedachten Rechts

ftreite hält durch Vereinigung der mehreren Proceffe eine Vereinfachung

und Befchleunigung der Rechtspflege fiir möglich) fo geftatten Inno

cenz 17.58) und fpätere Kanoniflen dem Beklagten eine except-jo

kemj88j0nj5 an erinnern iuciicem, vermöge weleher er verlangt) daß der

jeßige Kläger angewiefen werde„ feine Klage vor einem Gerichte anzu

bringen) wo bereits andere von ihm oder Anderen anhängig gemacht

find) deren Verbindung mit der feinigen zweckmäßig ift. Diefe Exception

i| die wahre Anwendung der römifchen Gefehfiellen) welche von iäein

37) Der Artikel des Reelnslerikons Adcitation Bd. l) S, 100 flg. hat

diefe unzuläffigkeit weiter ausgeführt. »

58) [un. aä, cap. 9. äe conatit. ..(5



"U2 Proeeßp-arteieei.

 

inner reden- auf den heutigen Proceß. Die erwähnte Einrede wird

nicht in den Lehrbüchern angeführtz ihrem Wefen nach wird fie im

Gerichtsgebrauche berurkfichtigt59). di)) Der zweite in der Theorie

vielfach unter dem Namen der excepiio plnrium 1in3 c0n80rljum be:

fprochene Fall ift davon wefentlich verfchieden. Die Frage ifi hier diex

ob, wenn die übrigen Kläger noch gar nicht aufgetreten find, wenn der

Kläger die übrigen Beklagten noch gar nicht belangt hatx der jeßt Ver

klagte verlangen könne, daß der Proreß bis dahin fiftiet werdet daß auch

die iibrigen Kläger zum Zwecke der Vereinigung auftreten, oder dai;

auch die übrigemBeklagten von demfelben Kläger belangt und deren

Streit zu einem gemeinfamen gemacht werde. Diefer Fall unterfcheidet

fich von dem vorigen darinh daß es fich nicht blos darum handelt. ob

eine Vereinigung möglich oder nothwendig fei/ fondern zugleich noch

und vorzüglich darumF ob Jemand warten miifie. bis Andere klagen.

oder bis er Andere verklage. damit alsdann die Vereinigung gefchehen

könne. Man hat die Entfcheidung 60) häufig. aber mit Unrechtx auf

die römifchen Stellen gegriindet/ lvelme von jilem inciex reden. Die

vorher befprochene li. 1. t). ([1]. 40.) ift nach dem oben Bemerkten

ebenfalls nicht entfcheidend. Im irefentlimett muß die Sache vielmehr

aus dem Civilreclne entfchieden werden- als aus dem Proceffe. Es find

hier immer zwei Fragen verwechfelt und als identifch behandelt worden:

ift eine gemeinfchaftliche Proceßführung nothwendig und ift diefer

Kläger allein zur aetia nicht bererhtigth diefer Beklagte allein nicht ver

pflichtet? Es läßt fich die erfie fehr wohl verneinen und doch die zweite

bejahen. Die durch die Bejahung der zweiten häufig veranlaßte ge;

meinfmaftlicize Proceßfiihrung ift nur zufällig. Die erfie Frage ift

vom proceffualifmen Standpunkte aus zu beantworten. Es giebt aber

keine Fällex wo Iemandnur dann einen Proreß fiihren kannl wenn

diefer rnit anderen vereinigt lvird- weil jede Vereinigung die Eriftenz

jedes einzelnen Proceffes fur fich vorausfekzt und dann nur wegen der

Bequemlichkeit gefchieht. Dagegen ift behauptet wordenl daß erfi durch

die Vereinigung in einigen Fällen den einzelnen Klägern und Beklagten

die Uegiljmälio ut] cöilsnln erotic-a und pölssjili] hinzutretex indem diefelben

einzeln nicht die rechten Kläger und Beklagten feien7 weil fie in jenen

Fällen einzeln nicht iiber das in iuciieiam deducirte Recht verfügen

könnenF einzeln von ihnen die Leifiung nicht verlangt werden kann. Die

59) Hierher gehören die Fälle, wo auf den Antrag des Beklagten die Ver:

einigung mehrerer Klagen defielbrn Klägers gegen viele Beklagte. z. B. als

Ziehntpflichtixze_z verfügt wird; ferner das .Recht der Weigerung des Gemein

fchuldnersz vor anderen Gericht-ein als vor dem Concursgerimte nach Erbfinnng

des Conrurfesl Recht zu nehmen; die Weigerung der Concursgläubigerz die

Priorität eines EJlLiub-igerxsx der nicht bei dem Eoncursgerimte liquidirt hatz

anzuerkennen. Planck a. a. O. S. 396 flg.

60) Gönner und Martin haben fich darüber gefiritten. Zuleht hat

dariiber gehandelt Lin de- in der Zeitfchr. f. Civilcxu. Proc. VdK', S.408 flg.

Vd. Wh S, 91 flg.
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Richtigkeit diefer Anficht voransgefeht. erfäiien dadurch die Vereinigung

als procefjualifch nothwendig. weil fie ein proceffualifwes Erforderniß.

nämlich die Sachlegitimation. herftellte. Nach der Anficht abert-L).

welche die Sachlegitimation als kein proceffualifwes Erforderniß. fondern

als ein den Klaggrund. das ftreitige Recht felbft angehendes Erforderniß

betrachtet und fie auf gleiche Stufe mit jedem anderen Beweife eines

Theiles des Klaggrundes ftellt. iii. wenn fie fehlt. der Kläger zwar ab

zuweifen. wie Jeder. welcher die Thatfamen. aiif denen das von ihm

verfolgte Recht beruht. nicht beweifen kann; allein auf die Giltigieit

des Verfahrens ift dies ohne weiteren Einfluß. und danach ift die gemein

fchaftliche Proceßführung nicht etwas proceffualifch Nothwendiges.

Selbft wenn man diefer Anficht über die rechtliche Natur 'der Sach

legitimation nicht beitritt. erfcheint die gemeinfchaftliche Proceßführung

nicht procefiualifcl) nothwendig. Denn es läßt fich in jenen Fällen

recht wohl denken. daß der Beklagte die übrigen Berechtigten. etwa an

dem untheilbaren Rechte. freiwillig anerkennt. und nur dem Einen jeßt

als Kläger Auftretenden die Theilnahme daran bejireitet. z. B. die

Eigenfchaft als Erbe; oder daß von zwei zu einer untheilbaren gemein

fchaftlich zu befchaffenden Leiftung Verpflichteten der Eine zu der mit

dem Anderen zufammen zu bewirkenden Leifiung bereit ift. der Andere

aber fich weigert. Solchenfalls bedarf es der gerichtlichen Hilfe blos

zwifchen diefem Kläger und diefem Beklagten; es können folchenfalls

nicht einmal zwei Proceffe eriftiren. und noch weniger die Nothwendig

keit einer Vereinigung. Mit der obigen Seite der Frage ift eine andere

verwechfelt worden. Jn manchen Fällen nämlich ift nicht Einer allein

zur nella, zu klagen (nicht: Proceß zu führen) berechtigt; in anderen

Fällen iii nicht Einer allein zur Erfüllung einer Verbindlichkeit (nicht:

fich belangen zu laffen) verpflichtet. Dahin gehören vorzüglich die auf

eine untheilhare Leiftung gerichteten Obligationen. deren innere Be

fchaffenheit dies mit fich bringt. Allgemeiner ausgedrü>t lautet jener

Salz fo: es giebt Rechte. worüber die mehreren Berechtigten nur ge

meinfchaftlicl) verfügen können. alfo z. B. auch über die Anfiellung

diefer oder jener Klage (nicht: Einreichung einer Klagfchrift) nur ge:

meinfmaftlicl) Befchluß faffen können; ebenfo erifiiren Verbindlichkeiten.

deren Erfüllung man nur von Mehreren zufammen fordern. alfo auch

eintlagen kann. worunter wieder nicht die Einreichung einer gemein

fchaftlichen Klagfchrift zu verftehen ift. Die Fragen. ob und in welchen

Fällen diefe untheilbaren Obligationen eintreten. gehören ganz dem Eivil

rechte an. Durch jene Untheilbarieit wird nicht die Nothwendigkeit einer

gemeinfchaftliwen Proceßführung. fondern nur eine Uebereinfiimmung in

der Dispofitionsart bewirkt. DieVerwechfelung beider war leichtmöglich.

Denn wenn dem Einzelnen fein materielles Klagrecht bejtritten wird.

f" 61) Vgl. Bethmann-Hollweg. Verfuche S. 96 flg. S. auch den

Artikel Legitimation Bd, lil. S. 378-386.
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-fo>zieht*er) dadurch-veranlaßt) gewöhnlich feine Mitberewtigten zur

Gemeinfchaft hinzu) und es kommt demnach auch eine formelle Ver

einigung vor) fo daß die Einrede des Beklagten darauf gerichtet erfcheint)

daß er den .iyinzutritt der uebrigen verlangt) während er doch nur die

einzeln fiehendeVerfügung diefes-Klägers beflreiten kann. Hiernach

i| das Refultat) daß _es Fälle giebt) inwelchen der Beklagte aus Grün

den) welche-indem verfolgten Rechte liegen) die Erfüllung der Anfprirche

des Klägers verweigern darf )' weil Kläger noch andere Mitberewtigte

hat) oder Mitverpfliwtete des Beklagten vorhanden find) und daß die in

diefer Beziehung dern Kläger zur Laft *fallende Zuvielforderung deffen

Abweifung bewirkt. Aber ein Recht des Beklagten auf gemeinfchaftlithe

Proceßfithrung der mehreren Berechtigten als Mitkläger gegen ihn)

oder darauf) daß die mehreren Verpflichteten als Mitbeklagte in einem

gemeinfchaftlichen Verfahren belangt werden) ift nicht vorhanden. .

3) Wirkungen der Vereinigung. Während die italie

nifchen Iurifien und die teutfchen Practiter nur einzelne-Umftände als

Folge einer gemeinfmaftlichen Proceßführung von Seiten Mehrere-r in

derfelben Parteirolle angeben) hat man in neuerer Zeit allgemeine

Theorieen aufgeftellt und diefe einzelnen Erfcheinungen aus einem

Grundprincipe zu erklären verfucht. Hinficluliä) jener Erfcheinungen

einer gemeinfchaftlichen Proceßfiihruirg iff von der römifchen auch im

Gerichtsgebrauche unbewußt befolgten Anficht auszugehen) daß wenn

mehr als zwei Perfonen in einem Recinsftreite als felbftftändige Parteien

auftreten) eine Vereinigung mehrerer Rechtsfircitigkeiten vorliegt) welche

aber die juriftifche Beurtheilung jedes einzelnen Rechtsftreites nicht

ändert) fondern nur die Erreichung einzelner faccifcher Vortheile der

Abkürzung und Vereinfamung deffen) was eigentlich mehrfach hätte

vorgenommen werden müffen) möglich macht) Vortheile) welche im

heutigen fchriftlichen Verfahren vonzgroßer Bedeutung find. Diefe

Vortheile find: a) es bedarf in der Regel nur einer einmaligen Vor

nahme jedes Schrittes der Parteien. Nur wird im fmriftlichen Ver

fahren die Zahl der-Schriften durch die Vereinigung anfich nicht

gemindert) wenn nicht als befondcrer Umftand die Befiellung eines

-gemeinfamen Bevollmächtigten hinzutritt. Bisweilen können auch

befondere Schriften gegen einzelne Beklagte nöthig werden) wenn deren

Streit eine befondere Wendung nimmt. Immer können aber auch im

fchriftlichen Verfahren die mündlich vor Gericht vorzunehmenden Par

teihandlungen einfach vorgenommen werden. l)) Ebenfo gefchehen die

Schritte des Gerichtes in der Regel nur einfach. e) Stillzeit fich die

Mehreren) welche daffelbe Intcreffe verfolgen) auf diefelben Angriffs

oder Vertheidigungsgründe) fo kann durch Beftellung eines gemeinfamen

Bevollmächtigten. das ganze Verfahren noch mehr vereinfacht werden)

es wird dann meifiens ein einfacher Vortrag von Seiten der mehreren

Kläger oder Beklagten) im fchriftlichen Verfahren eine einzige im Namen

Aller abgefaßte Schrift genügen: auch die Vorträge .der Gegenpartei
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brauchen nur einfach zu fein) die gerichtlichen Decrete nur einfach aus

gefertigt zu werden. Im römifchen Rechte hing die Auferlegung der

Befüllung eines gemeinfchaftlichen Bevollmächtigten vom richterlichen

Ermeffen ab. Im teutfchen Gerichtsverfahren ift die Befiellung fiir

das fchriftliche Verfahren regelmäßig nothwendig geworden) indem der

Richter) wo davon eine Vereinfachung zu erwarten ift) fogleich im erfien

Decret die Streitgenoffen bei Strafe zur Veftellung eines gemeinfamen

Bevollmächtigten anhalten foll 62). - Vielleicht find durchdiefe Geflalt)

in welcher im Proceffe die mehreren Intereffenten gewöhnlich erfchienen)

die Anfichten von dem litie c0n80rijum als einer unit-erstens oder einem

aus mehreren Köpfen beftehenden Parteiganzen veranlaßt. Der Richter

darf aber auch hier nach feinem Ermeffen beftimmen) ob die weitere

Verbindung der mehreren Betheiligten zu Einem Bevollmächtigten

zweckmäßig fei oder nicht. -- Ueber die Frage) inwieweit ohne aus

drückliche Vollmacht einer der auf gleiche Weife am Rechtsfireite

Intereffirten für den anderen handeln dürfe) hat fich die Anfimt ge

bildet 63)) man dürfe den einmal angefangenen gemeinfamen Streit mit

dem gerneinfchaftliwen Gegner auch für abwefende Intereffenten fort

-fiihren) wenn die Abwefenden Caution leifteten. Vorausgefeht wird

na) gemeinfchaftlicher Anfang; erftnach der Litiscontefiation kann eine

folche Vertretung ohne Auftrag ftattfinden; bb) ein gemeinfchaftliwer

Streit) jedoch nicht nothwendig über eine untheilbare Sache; der Streit

muß gemeinfclyaftlich) nicht blos verbunden fein) alfo mitffen die Meh

reren) unter denen eine folche Vertretung fiattfinden foll) denfelben

Endzweck verfolgen; co) es ift Caution zu leiften) nämlich nach den

neueren Grundfäßen iiber Repräfentation im Proceffe) Caution wegen

der Genehmigung. Nach denfelben Gr-undfähen find die Grenzen einer

folchen Vertretung zu beftimmen. Man hat hier einen vermutheten

Auftrag angenommen. Da ein folcher aber jeht bedeutet) daß der

wirkliche Auftrag nebft der Genehmigung des bisher Gefchehenen nach

geholt werden muß) alfo nur eine vorläufige Stellvertretung möglich

macht) fo hängt auch im vorliegenden Falle die Giltigkeit des Ver

fahrens hinfimtlicl) des abwefenden Intereffenten davon ab) daß er

demnächft feine Genehmigung ertheilt. (i) An Proceßkoften wird be:

deutend erfpart. Die bisher befchriebenen Vortheileder Vereinigung

können indeß in Folge eintretender umfiände durch die Nachtheile einer

Proceßverfwleifung aufgewogen werden. Der Gang des Rechtsftreites

mit der einen Perfon kann in Folge befondere..- Handlungen oder unter:

laffungen derfelben) z.- B. ungehorfam) Vergleich) befondere Rechts

mittel) befondere Einreden) ein ganz anderer fein) als der Gang des

02) Vgl. die von Planck a. a. O. S. 406) N. 8 angeführten Schrift

fieller.

63) Cap. 3. (Ill-m. (l, 10. Vgl. (Il. 1. act cap. 9. rie c0n8tilut. und die

weiteren Citate bei Plan ck a, a. O. S. 407) N. 12. _

"]ll. 46
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“Rechtsftreites mit der anderen Perfon. Es kann dies dazu fiihren. daß

nach richterlichem Ermeffen auch eine Trennung der bereits vereinigten

Proceffe wieder ftattfinden kann, wobei den Anträgen der Parteien ganz

befondere Beriickfickjtigung zu Theil werden muß. - Die Vereinigung

der mehreren Proceffe hat auf die juriftifmeBeurtheilung jedes einzelnen

Rechtsfireites keinen Einfluß; es ift vielmehr jeder einzelne Kläger

gegeniiber jedem einzelnen Beklagten) als in einem befonderen Rechts

ftreite mit diefem liegend. aufzufaffenz die-Vereinigung folcher mehreren

Proceffe zu Einem Rechtsftreite ift blos als eine äußerliche zufällig

entftandene anzufehen. Die faft allgemein anerkannten Folgerungen

aus diefem Grundfaae beftätigen deffen Richtigkeit. Die einzelnen

Folgerungen find folgende: n) für jede einzelne Klage bedarf es des

befonderen Nachweifes der Vorausfelzungenj unter welchen derfelbe vor

diefem Gerichte. diefem Beklagten gegeniiber und in diefer Proceßart

zuläffig erfcheint. b) Jedem einzelnen Kläger und jedem einzelnen

Beklagten fieht frei) den Rechtsfireit ohne Zuftimmnng der Uebrigen

aufzugeben) fei es durch Vergleich) Verziujt oder Liegenlaffen des Pro

ceffes. indem er dadurch nur den ihn felbft betreffenden Rechtsfireit

beendigt. Die Ungehorfamsbefchuldigung des Gegners gegen den der

mehreren Kläger oder Beklagten) welcher den Rechtsftreit nicht fortfevt.

bewirit die Fortführung des Proceffes gegen ihn als Eontumacialver

fahrenz hinficljtlici) der uebrigen gehen die einzelnen Klagen ihren ge

wöhnlichen Gang fort. Auch kann der Ungehorfam eines der Beklagten

oder Kläger Ausfchließung mit einzelnen Befugniffen. z. B. Einreden.

NepliienF .Beweisj Gegenbeweis u. f. w. zur Folge haben und dadurch

,derProceß gegen ,ihn einen ganz anderen Ausgang haben) als gegen

feine Genoffen. Dies ift nur dadurch möglich. weil jeder Kläger und

jeder Beilagter ungeachtet der Vereinigung fo zu beurtheilen ift. als

fiihrte er den .Proceß ganz allein mit feinem einzelnen Gegner. o) Jedem

einzelnen Kläger fteht zu) den Beklagten mit gehäuften Klagen zu be

langen) welche .nur zwifchen ihm und diefem Beklagten fiattfindenj wenn

die Vorausfelzungen diefer Verbindungsart vorhanden findj namentlich

eine Verwirrung der Proceffe nicht zu beforgen ift 64). (i) In gleicher

Weife darf der Beklagte und jeder Beklagte eine Wiederklage aufteilen.

welche vielleicht nicht alle iibrigen Perfonen betrifft; nur .wegen der

aus diefer Verbindung zu befiirchtenden Verwirrung könnte diefelbe als

unftatthaft zurückgewiefen werden. DiejenigenF welche alsdann dennoch

eine Prorogation des Gerichtsftandes annehmen) mitffen dem Beklagten

wenigftens das Anbringen der Wiederklage in befonderen Arten) aber in

64) Linde) in der Zeitfchr. Bd. U71) S. 114. Im römifchen Rechte ift

ein Veifpiel in l., 25. H. 4. l). (10. 2.) Wenn Martin) im Magazin S.

203 eine folche Stimulation für unzuläffig hält. fo ift davon nur fo viel zuzu

geben) daß fie in der Regel unzweckmäßig und deshalb vom Richter nicht zuzu

laffen ift. Planck a. a. O. S. 411) N. 1.8. *
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demfelben Gerichtsftande gefiattenöö). e) Jeder» einzelne Beklagte muß

die Litisrontefiation auf die Klage befonders bewirken 66)) wenn er nicht

die Nachtheile des Ungehorfamswrleiden will. Die Einlaffung kann

a ifürAlle durch einen gemeinfcljaftlimen-Bevollmächtigten gefchehen. Auch

widerfprecinnde Einlaffungen von Seiten .der einzelnen Beklagten können

vorkommen) fo daß dercEjne das leugnennvas der Andere zugeftehtz

auch können diefe abweichenden Einlaffnngen durch denfelben gemein

fchaftlirhen Bevollmächtigten vorgetragen werden. i) Jedem einzelnen

Beklagten cfieht das Vorbringen feiner befonderen Einreden zu 67)) und

gegen jeden Kläger kann eine befondere Einrede gelten) wobei es gleich

giltig ifi) ob die-Einreden die Proceßverfolgung oder die Sache felbft

betreffen. Auch ifl -diePräclu-fion einzelner Beklagter als ungehorfam

mit ihren Einreden möglich. g) Nicht minder darf jeder Kläger fich

feiner befonderen Repliten) jeder Beklagte feiner befonderen Dupliken

bedienen u. f. N68). ii) Der Richter hat jeden der verbundenen mehreren

Proceffe abgefondett zu beurtheilen) wenn er auch formell das erfte

Urtheil über alle in Einem Auffahe vereinigt. j) Die Beweismittel)

“deren fich jeder der mehreren Genoffen bedienen kann) und welche gegen

jeden gebraucht werden) können verfchieden fein 69). Dies gilt felbft

von folchen Beweis-mitteln) welche eine und diefelbe Perfon nicht cumu

liren darf) z. B. vom Eidesantrage. Denn der in der einen der ver

bundenen Klagen wirklich geführte Beweis ift an fich auf das Gelingen

oder Mißlingen des Belveifes in der anderen ohne Einfluß. it) Jedem

.Genoffen ftehen feine befonderen Beweiseinreden zu) fo rückfimtlicl) der

Formalien des Beweifesz es ift fogar möglich) daß ein Beweismittel

dem Einen gegenüber zuläffig) dem Anderen gegenüber unzuläffig

ift) z. B. ein Zeuge ift mit dem einen Beklagten verwandt) mit dem

anderen nicht79). Hiernach ift auch die Frage über Benuhung des

Geftändniffes des einen ,Streitgenoffen gegen den anderen zu beant

worten. Der Geftehende kann itämlicl) als Zeuge gegen den anderen

benußt werdenz jedoch ift hierbei fowohl feine Glaubwürdigkeit über:

haupt und für diefen einzelnen Fall) als auch die Befchtiffenheit und

Form feiner Ausfage in Erwägung zu ziehen) kurz) das Verhältniß ift

fo anzufehen) als wenn in getrennten Procefien die Streitenden dem

Gegner gegenüber fiänden") i) Von Seiten jedes Genoffen ift be:

fondere Erklärung über den eingetragenen Eid) befondere Anerkennung

65) Martin a. a. O. S. 204 flg. Linde a. a. O. S. 114. Planck

a. a. O. S. 411.

66) Martin a. a. O. S. 230. Planck a. a. O. S. 411.

67) Uiirnnl. iii. 1. (i0 iidelli ednceptione 15. iicil. 13. Qujliiiel [innen

pdtest uli 3in3 äeiensjonibus. - Martin a. a. O. S. 232. Planck a. a. O.

S. 411.

68) Martina. a. O. S. 232 flg. Planck a. a. O. S.412.

69) Martina. a. O. S. 233 flg. Planck a. a. O. S. 412.

70) Mart-in a. a.xO.)S. 239-flg. Planck a. a. O. S. 412.

71) Martin a. a. O. S. 240 flg. Planck a. a, O. S. 412)-N. 26.

/ 46*
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der vorgelegten Urkunde)*befondere Leiftung des angenommenen Eides

oder des Diffeffionseides nothwendig. m) Nach beendigtem Beweis

verfahren muß der Richter abermals jeden Proceß einer befonderen

Prufung unterwerfen. Es wird zwar formell“ Ein Uctheil abgefaßt;

das Refultat der Beurtheilung kann aber in Bezug auf einzelne der

. Genoffen im Urtheile fehr verfchieden fein 72)." n) Jeder Genoffe hat

fich befonders zur Einwendung einesRechtsmittels zu entfchließen) _in

-deffen Verfolgung alle die Pflichtenözuläecfltllen) »welche-demjenigen)

welcherein Re>)tsmittel--einwender-) &obliegt-11. - EsLift-daher möglich)

-l-daß das Urtheil gegen Einen* der-Gentefifen- bereitsrechtskräftig ifi)

i* während der Andere es noä) anficht. 0') Der Grundfah) daß jeder der

vereinigten Proceffe jurifiifch als ein befonderer beurtheilt wer-den müffe)

fiihrt dazu) daß jedem Genoffen) wei-cher ein Rechtsmittel einwenden

will) die Wahl deffelben freifteht) daß mithin die -verfchiedenen Genofien

auch verfchiedene Rechtsmittel ivählen können) z. B. der Eine ein-devo

lutives) der Andere ein nicht devolutives Rechtsmittel." Alleindiefem

fteht die einmal vorgenommene Vereinigung entgegen. Die einmal

auf den Antrag der Parteien vom Richter zugelaffene Vereinigung darf

keine Partei durch willkürliche Trennung ihres Proceffes wieder-anf'

heben. Es ifi gleichgiltig) ob die ,Vereinigung auf den Antrag beider

oder einer Partei zugelaffen worden ift. Wollte man für die erfte

Inftanz der Rechtsmittel den Einzelnen das fur die fruheren und

folgenden Abfchnitte des Procefies abgefprochene und a-bzufprecljende

Recht der Trennung wieder zugeftehen) fo würden für die frühere und

fernere Vereinigung unvermeidliche Verwirrungen und Verzögerungen

zu befürchten fein. Es mitffen daher von den verfchiedenen Genoffen

auch wegen verfchiedener Befchwerdepunkte folche Rechtsmittel gewählt

werden) welche eine Vereinigung der Proceßfiihrung zulaffen)-ohne *daß

die Rechtsmittel unter fich diefelben zu fein brauchen. Habe-n fie' aber

dennoch verfchiedene nicht zu vereinigende Rechtsmittel gewählt) fo find

fie zu einer Uebereinfiimmnng zu zwingen) zweckmäßig dadurch. daß der

Fortgang des Verfahrens in der Infianz des Rechtsmittels von ihrer

übereinfiimmenden Wahl abhängig gemacht wird) welches Zwangsmittel

dadurch feine Bedeutung erhält) daß das Rechtsmittel endlich defert

wird) wenn keine Vereinigung zu Stande kommt") p) Jeder einzelne

appellirende Streitgenoffe muß für fich felbft das Dafein der Appella

tionsfumme nachweifen74)) fo daß das Zufammenrechnen der Befchwerde

fummen mehrerer Genoffen nicht gefiattet ift. Eine billige Ausnahme

findet dann fiatt) wenn die Bcfchwerden fämmtlicher Genoffen auf

72) Martin a. a. O. S. 251 flg. Planck a. a. O. S. 413.

73) Planck a. a. O. S, 413-415.

74) Von Scholz) im Archiv für civil. Pr. Bd. run) S. 356 wird auch

hier die äußere formelle Einheit des Rechtsflreites mit der juriitifrljen Beurthei

lung des inneren Gehaltes dcr verbundenen Klagen verwechfelt. Planck a. a,

O. S. 41d) N. 30.
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demfelben Entfcheidungsgrunde beruhen. indem in diefem Falle der

Schade der angefochtenen Anficht des Richters in demfelben Urtheile

eigentlich fo viel beträgt. als der Antheil der Genofien zufammen aus:

macht. - Die Neueren haben auf den unterfchied zwifclyen theilbaren

und untheilbaren Streitigkeiten hier großes Gewicht gelegt. Sie laffen

die eben aufgezählten Eonfequenzen zum großen Theile zwar dann gelten.

wo theilbare oder getheilte Rechte und Verbindlichkeiten der Genoficn in

Frage find. verlangen aber eine verfcljiedene Behandlung des Falles. wo

das gemeinfame Rechtsverhältniß einen untheilbaren Gegenftand betrifft.

In diefem Falle laffen fie nur zu. daß die Genoffen folche Handlungen.

z. B. Beweismittel. häufen. welche unter fich verträglich find. nicht

blos electiv mit einander concurriren 75). Ia. es wird fogar behauptet.

daß der von einem der Genoffen geleifteteSchiedseid für die Uebrigen in

der Weife gelte. daß diefe jeder Eidesleifiung itberhoben wjerden7ö).

Diefe Anficht fcheint von dem Grundgedanken auszugehen. daß bei

einem untheilbaren Rechtsverhältniffe ein verfchiedenes Urtheil in An;

fehung jedes der mehreren Genoffen unmöglich oder doch unzuläffig

fei77), Dies ift aber unrichtig. Nau) der obigen Atisfiihrung tft

auch Über untheilbare Rechtsverhältniffe eine abgefonderte Proceßfuhrung

möglich; es ifi in den Gefeßen nicht beftimmt. daß mehrere bei einem

untheilbaren Rechtsverhältniffe als Bereänigte oder als verpflichtete

Betheiligte nur gemeinfchaftlici) klagen oder verklagt werden können.

Schon hiernach find verfchiedene Urtheile möglich. In den Gefehen iii

auch hier die volle Freiheit jeder der proceffirenden Parteien in der

Verfugung uber ihre privatrechtlichen Verhältniffe anerkannt. indem

fie keine Beeinträchtigung der einen durch die anderen gefiatten. Die

Vollziehung widerfprecljender Urtheile wird durch Leifiting des Schaden

erfahes. welcher immer Theilung zuläßt. vermittelt. Bei den Römern

wird darauf in dem Falle hingewiefen. wo die Unmöglichkeit der ge

theilten Urtheile am klarften ift. nämlich wenn Jemand halb fiir frei.

halb für einen Sclaven durch gerichtliches Erkenntniß erklärt ift78).

In Verbindung mit dem Über die Vereinigung mehrerer Perfonen zu

einem Rechtsftreite an die Spitze geftellten Grundfaße. daß durch die

Vereinigung die jurifiifme Beurtheilung jedes einzelnen Rechtsftreites

nicht geändert werde. muß auch jetzt noch jene hdchfte Freiheit jedes ein

zelnen Genoffen in feiner Proceßfuhrung anerkannt werden. ebenfo. als

wenn er ganz allein Proceß fiihrte. Stand ihm alfo bei getrennter

Proceßfuhrung der Gebrauch ganz verfchiedener fogar denen feiner Ge

noffen widerfprewender Einreden und Beweismittel zu. fo fteht ihm

 

7h) Martin a. a. O. S. 226 flg.. 233-240. Linde. in der Zeitfchr.

Bd. x71. S. 115 flg.

76) Martin a. a. O. S. 242. Dagegen erklären fich Bülow und

Hagemann. pract. Erört. Bd. ]ll. S. 121. Linde a. a. O. S. 117 flg. _

77) Ma rtin a. a. O. S. 236 giebt davon ,eine Andeutung.

78) r. 3o. pr. o. (40. 12.); .
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diesiauchmacl) der Vereinigung frei. War-injenem Falle dadurch die"4

Möglichkeit verfchiedener Urtheile begründet) fo liegt fie in diefem Falle

noch eben fo vor. Konnteidort der Proceß des einen Genofien) z. B.

durch Leiftung des Schiedseides) gewonnen) der des anderen Genoffen

durch Verweigerung deffelben Eides verloren werden) fo ift dies hier

ebenfowohl möglich, Die Vollziehung der beiden verfchiedenen Urtheile

wird hier eben fo vermittelt) wie vorher angegeben wurde. Der Ein

wand) den man aus der Unmöglichkeit der Vereinigung fo verfchiedener

Urtheile entlehnt) gilt hier eben fo wenig als dort. Der aus der Ein

heit des Reclnsfireites entlehnte Einwand ift unerheblich) weil eben zu

beweifen wäre) daß diefedEinheit im Falle eines untheilbaren Rechts

verhältniffes keine blos äußere formelle fei) fondern in die innere Be

urtheilung jedes einzelneniProceffes wirkfam eingreife79). Von den

Vertheidigern der beftrittenen Anfiwt werden(i für diefelbe folgende

Gründe geltend gemacht, Der erfteso) ift: der Gebrauch folcher Pro

ceßhandlungen) welche nur electiv concurriren) und doch auf die' Ent

fcheidung des Rechtsfireites einen wefentlichen Einfluß haben) enthalte

eine) wenigfiens indirerte Dispofition-über das ftreitige Object; diefe

ftehe aber einzelnen Theilhabern unzertrennlicherRechtsverhältnifie über

diefe Art von Streitgegenftänden einfeitig niäyt zu)- fondern nur eine

von allen Theilhabern gemeinfchafrlich darüber gefchehene Verfügung

fei rechtsbefiändigz mithin könne auch der Gebrauch jener) für alle

folgenreichen) mit einander aber nicht vereinbaren Proceßhandlungen)

nur allein gemeinfchaftlici) von Allen unternommen werden. Allein

diefe Argumentation beruht auf folgender Verwechfelung. Allerdings

fteht über das fireitige Object) wenn dadurch das untheilbare Rechts

verhältniß bezeichnet werdenüfoll) worin Mehrere als Berechtigte oder

Verpflichtete fiehen) dem Einzelnenaus ihrer Mitte keine einfeitige

Verfügung zu. Wohl aber darf jeder Einzelne über den Ausgang des

Proceffes) foweit er ihn felbft betrifft) frei'verfügen. Denn Gegenftand

des ihm gegenüber geführten Proceffes ift nur die Frage) ob er Theil

nehme an dem untheilbaren Rechtsverhältnifie oder einer daraus fließen

den Berechtigung oder Verpflichtung. Die Anerkennung diefer feiner

fubjectiven Beziehung zu dem untheilbaren Rerhtsverhältniffe hängt

von feiner Willkür ab.- Ebenfo wie er freiwillig darauf verzichten kann)

daß feine T-heilnahme an dem untheilbaren Rechte richterlich anerkannt

werde) ebenfo kann er feine Behauptung zurücknehmen) daß er als Ver

pflichteter nicht zu der untheilbaren Leiftung zugezogen werden könne.

Es kann ihm diefe Befugniß auch nach bereits begonnenem Proceffe

um fo weniger befiritten werden) als er ja gleich von vorn herein durch

Einräumen der Behauptungen" feines Gegnersfden Proceß vermeiden

o 79) PlanclÜaäaFOF-S.) 416-419.

U9 f1(30) Marti n a. a; QS. 227 flge Siehe dagegen Planck a. a. O. S.

g.
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konnte und es" gegen die Mittheilhaber des untheilbaren Rechtsverhält

niffes) welche fich nicht freiwillig fügten) doch zum Proceffe gekommen

wäre. Ebenfo wie er im Laufe des gegen ihn begonnenen Proceffes

durch freiwilligen Verzicht ausfcheiden kann) ebenfo kann er diefen Ver

zicht durch fchlechte Proceßführung und dadurch verurfacloten Verlufi

des Proceffes_ vornehmen) während die Uebrigen bei befferer Proceß

flrhrung gewinnen. Der widrigc Ausgang eines der verbundenen

Proceffe bewirkt nur) daß ein Berechtigtec ausfcheidet) oder daß der

Kläger die Theilnahme diefes einzelnen Verpflichteten bei der Leifiung

nicht beanfprumen kann. Nur um die Theilnahme diefes Einzelnen

an dem untheilbaren Rechtsverhältniffe handelt es fich in dem gegen ihn

geführten Proceffe; dariiber fieht ihm*freie Verfiigung zu. Hiernach

muß auch jedem Einzelnen geftattet fein) feinen Proceß-zu fuhren) wie

er will) auch* in einem dem feinerMitfireiter entgegengefeßten Sinne;

er muß aua) Handlungen' vornehmen können) welche mit denen feiner

Mitfireiter nur electiv concurriren iolirden) wofern fie derfelbe Menfch

vorgenommen hätte. Ein zweiter von den Vertheidigern der be:

ftrittenen Anfimt für den Unterfchied zwifchen Streitgenoffen bei einem"J

uxntheilbaren und theilbaren Rechtsverhältniffe aufgefiellter Grund liegt

in dem verfuchten Nachweife) daß bei einem untheilbaren Rechtsver

hältniffe gewiffe Handlungen eines einzelnen Genoffen auch den Uebrigen

wegen der Unzertrennlicljkeit ihres gemeinfamen Zweckes und Rechts

verhältniffes zum Vortheile gereichen) was bei theilbaren Rechtsverhält

niffen nicht in derfelben Weife fiattfinde 81). Zunächft wird fich auf

die objective Unzertrennlichkeit des Rechtsverhältnifies berufen) welche

bewirke) daß das von dem Einen benuhte Hilfsmittel auch den Uebrigen

zum Ruhen gereichen muffe. Dagegen ift das vorher Bemerkte zu

wiederholen. In dem Hilfsmittel) z, B. in dem Eidfchwur eines Ein: _

zelnen) liegt nicht eine Verfügung Über das untheilbare Rechtsverhältniß-J

felbft) fondern nur über die Theilnahme diefes einzelnen Streitgenoffen

anWdemfelbenÖ“ Durch feinen Schwur fteht nicht mehr feft) als daß er

an dem untheilbaren Rechte Theil nehme) oder daß er zu deruntheil

baren »Leiftung nicht zuzuziehenfei. Die Eoncurrenz anderer Perfonen

WAZ' muß er zugeben odermußihm zugegeben werden) weil er ja felbft

behauptetlzmit Mehreren' in* einem untheilbaren Rechtsverhältniffe zu

ftehen. Obdies aber auch fein _Gegner den übrigen gerade aufgetretenen

Streitgenoffen zugeftehen miiffe) oder von ihnen verlangen' könne)
däfknbeVifinochl nichts entfchieden) weil der Grundfaßgilt: res inter

alias*: :reine rei iuilicaläelnliir *i10n*prneiuäicant. Wenn daher die Ent

"rheidnng diefer. gegeniiber abweichend von der feinigen ausfällt) fo

(ai-einer;- r 

8e) Martin a. aFO. S. 347 flg. Als Beifviel wird bei untheilbaren

Rehtsverhältniffen angeführt) daß die Leifiung des Eides von Seiten des einen l

Gerdjfen die Anderen des 'Sehwörens überhebe. Ebd. S. 242. Gegen die ganze

Afannentatton f, Planer a, a, O. S. 421-424.
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widerfprecljen fich freilich die Erkenntniffe) indem das feinige Concurtenz

der Uebcigen vorausfeht) das fpätere Erkenntniß folche leugnet. Diefe

Verfchiedenheit kann aber nicht als Grund dafür gebraucht werden) daß

durch den einen Proceß zugleich der andere mit entfchieden werde. -Dann

berufen fich die Vertheidiger der befirittenen Anficht noch auf das römifrhe

Recht 82)) welches den Eonforten eines Minderjährigen die dem lehteren

zufiehende Refiitution nur dann verfage) wenn das Rechtsverhältniß

-theilbat fei) nicht aber bei untheilbaren Rechtsverhältniffen. Die dafiir

angeführten Stellen enthalten diefen Unterfchied nicht 83). Auch kann

4 82) Martin a. a. O. S. 332 flg. S. dagegen Plan > a. a. O. S.422

_ 25.

83) Vielmehr ifi in l.. 2. C. (Al. 68.) l4. no. f). Zi io commuui eaäeinquo

cuu8a (ll, 23. (26.)) unbefahränkt der Sag aufgefiellt) daß die Refiitution nur

dem Minderjährigen) nicht auch defien Conforten in demfelben Verhältnifie

zufiehe. Die Worte: pro portione 511a in der zweiten Stelle) auf welehe Mar

tin Gewicht legt und daraus folgert) daß Diocletian) von dem diefes

Refcript herrührt) allein von theilbaren Rechtsverhältniffen rede) können nichts

erheben) da ja auch bei untheilbaren Rechtsverhältnifien der Minderjährige nur

pro portione 811a rejtituirt werden kann) welcher Antheil eben durch Berech

nung des Schadenerfatzes ermittelt wird. Es konnte fich daher das Refrript

nur fo ausdrücken) gleirhviel) ob in dem zur Entfrheidung vorliegenden Falle es

fich um ein theilbares oder untheilbares Rechtsverhältniß handelte. Planck

a. a. O. S. 422) N. Z8. Daß in den Bafiliken (ßaoil. [ib. Li. tit. All, cap. 1.

eiiie. lleicnb.) als der Fall) toelchen das Refrript Diocletiams betrifft) der

eines gemeinfamen Schuldners angeführt wird) thut nichts zur Sache) da die in

den Bafiliken und deren Scholien zur Erläuterung der Codexftellen enthaltenen

Beifpiele von Thal eläus fingirt find. und wenn auch der dem Refrripte zur

Entfcheidung vorliegende Fall nur ein theilbares Rechtsverhältniß betraf) fo

kann daraus hinfirijtlicl) der untheilbaren Rechtsverhältnifie nichts Entgegen

gefehtes gefolgert werden) da die Eutfcveidung im Refcripte fich nur auf den

vorliegenden Fall bezog. - Abzufehen ift natürlich hierbei von den Fälleni u?“

bei untheilbaren Rechtsverhältnifien zugleich jeder in Zaiiilum berechtigt ift; m

folchen wird der Minderjährige ebenfalls allein) aber auf das Ganze refiituirt.

- Noch berufen fich die Vertheidigrr der befirittenen Anficht (fo Martin a. a.

O. S. 353 flg.) auf l.. 10. pr. l). (8. 6.) worin diefe Anficht ausdrücklich 9e

billigt werde. Die Worte diefer Stelle find: Zi column-tern fuucium ego e'

pupiilua baberernus, [irrt uterquo oon uterernur, 13111011 people! pupiiiuni eteso

'jam retineo. Es wird darin davon gehandelt) daß die fog. erlöfwende SWZi

tutenverjährung gegen den Pupillen nicht laufe) wodurch zugleich dem Mit

eigenthümer die Seroitut nach dem Grundfatze) daß folche Servituten theilweti*e

nicht verloren gehen) erhalten wird, Es ift dies aber nur eine Folge davon

daß eigentlich das herrfcljende Grundfiuck als berechtigtes Subject angefehen

wird) wobei der umftand) ob es einen oder mehrere Eigenthümer hat) gave

gleichgiltig iii) indem leßteren Falles jeder der mehreren Miteigenthümer m

Bezug auf die Servitut das herrfchende Grundfiück ganz repräfentirt) alfo anch

für den Anderen mit) daher der von Einem allein dariiber geführte Preuß dem

Anderen zu Statten kommt. l.. 4. s. 3. i). (8, 5.) Sowie die Ausübung

der Servitut von Seiten des einzelnen Miteigenthümers den übrigen) ungeacbkel -

fie die Servitut etwa zufällig nicht ausüben) zu Statten kommt) eltern*o mi“

die Suspenfion der auf Nicbtgebrauä) beruhenden Verjährung wegen unmündi

keit des einen Miteigenthümers den anderen zu Statten kommen) da) fo [We

diefer die Servitut noch auszuüben befugt ift) fie) weil das herrfchende Grind
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von der Reftitution nicht auf fonfiige procefjualifme Handlungen und

Entfcheidungen gefchloffen werden. Denn die Reftitution ift ein pofi

tives Eingreifen des Richters in beftehende Rechtsverhältniffe in haupt

fiimliwer Bcrückficittigung der Umfiände des einzelnen Falles und der

Billigkeit. Diefen Charakter hat die Reftitution auch dadurch nicht

verloren. daß fie heutzutage bei den Gerichten aus beftimmten Gründen

gefucht. und bei dem Vorhandenfein gewiffer Vorausfehungen nach

vorgängigem Gehör des Gegners durch richterliche-s Erienntniß ertheilt

wird. Sie bleibt immer ein inn Zingulnre. Deshalb hat der Richter

zugleich darauf Bedacht zu nehmen. daß er dem ONinderjährigen nia)t

auf Koften eines Anderen helfe und fo eine llnbilligkeit durch eine andere

ausgleiche. Dies bewirkt. daß auch der Gegner gewiffermaßen an der

durch die bewilligte Rcftitution erfolgenden willkürlichen Veränderung

des nach firengem Rechte beftehenden Reclnsverhältniffes Theil nimmt84).

Auf die Proceßführung mehrerer Streitgenoffen läßt fich aber diefe bei

der Reftitution zu nehmende Rü>ficht nicht anwenden. weil erftlicl) das

Urtheil nur nach firengem Rechte über den Streit der Parteien zu ent

fcheiden hat und von Urtheilen der Grundfarz gilt. daß Handlungen und

llrtheile zwifchen anderen Perfonen uns weder zum Vortheile. noch zum

Schaden gereichen. und weil zweitens jene Theilnahme an der Oiefiitu:

tion dem Gegner. nicht aber dem Genoffen des Minderjährigen zu

Gute kommt. Hiernach ift kein unterfchied in der proceffualifmen

Behandlung mehrerer Streitgenoffen zu machen. gleichviel ob fie be

haupten. zufammen in einem theilbaren oder untheilbaren Rechtsver

hältniffe zu fiehen. Eine in dem römifchen Rechte enthaltene Ausnahme

von dem Grundfahe. daß durch die Vereinigung mehrerer Rechtsfireitig

keiten. welche in dem Falle. wenn mehr als zwei Perfonen in einem

Rechts fireite als felbftftändige Parteien auftreten. eintritt. die rechtliche

BeurtSeilu-ng jedes einzelnen Rerhtsftreites nicht geändert werde. ift in

das tanonifclye Recht85) und durch daffelbe in den neueren Proceß über

gegangen86). Die Appellation und der dadurch herbeigeführte Sieg

-_._.;t.-_.;,.-.___.

jiück das eigentlich berechtigte Subject ift. durch diefen als Repräfentanten

deffelben den uebrigen mit erhalten wird. Was von Prädialfervituten gilt.

kann bei der eigenthümlimen Natur derfelben nicht auf andere untheilbare

Rechtsverhältniife ausgedehnt werden. am wenigfien auf die Refiitution. wenn

untheilbare Rechtsverhältniffe in Frage find.

84) Es folgt dies daraus. daß der urfprüngliclje Zultand allenthalben. fo

viel wie möglich. wieder herzufiellen ift. Savignv. Shftem des heut. cbm.

Rechtes Bd. lil'. S. 264 flg. Daher hat der Richter auch dafür zu forgen. daß

der Gegner des Reliituirten auch in die Lage komme. welche er ohne das auf

gehobene Gefchäft haben würde. "Daraus erklärt fich l.. 47. h. 1. l). (4. 4.)

auf welche Stelle die Vertheidiger der bejtrittenen Anficht in Anfehung der

untheilbaren Rechtsverhältnijfe fich ebenfalls berufen. wie Martin a. a. O.

S. 353 flg. u, N. l1. Aehnliwes. wie bei der Rejiitution. tritt bei dem deno

licium nhatjnencii ein. le- 55. 36. l). (29, 2;)

85) cup. 2. ll. (2, 28.)

86) Vgl. über diefe Ausnahme vorzüglich Planck a, a. O. S. 421 flg.
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des einen dertStreitgenoflen foll nämlich auch* den uebrigen) welche

nicht appellict haben) zu Statten kommen) unter der Vorausfeßung)

daß die rechtlichen und factifchen Vorausfeßungen der Veurtheilung bei

ihnen' diefelben find 87). Auch hier i| der Unter-Wied unerheblich) ob*
das ReGtsvechältniß) an demfidie mehreren Genoffen betheiligt find)

theilbar oder untheilbar war 89). Diefe Ausnahme beruht darauf, daß

derlappellirende Streitgenoffe gleichfam als negotwruml ge8t0l* der

Uebrigen angefehen und fo behandelt wirdF als habe er auä) für feine

Genoffen den Streit in der höheren Initanz fortgefeßt. Eine Folge

davon iftx daß der Sieg des anderen Genoffen demjenigen nichts nüßt)

welcher ausdrücklich oder fiillfcijweigendßii) zu erkennen gegeben hat)

daß er den Streit nicht mehr fortfeßen wolle) weil dann eine negotjokumq

ge8ti0 von Seiten feines Genoffen nicht mehr angenommen toerden"

kann. Auch* dann kommt der Sieg des appellirenden Genoffen den'

Uebrigen* nicht zu Gute) wenn der Siegende ausdrücklich nur für fich

felbft das Rechtsmittel eingewendet und durchgeführt hat. Nur wo ec

unbefiimmt das frühere Erkenntniß angefochten hatF ifi die Annahme'

einer Gefchäftsführung möglich 90). - Die bisher aufgefiellten Sätze

über Beuctheilung der Streitgenoffen werden auch von den meifien

neueren Proceffualiflen anerkannt) foweit nicht Abweichungen bemerkt

wurden 91). Es ifl' dadureh) wenigftens unbewußt) die Selbftfiändigkeit

jedes einzelnen Genoffen) welche nur aus dem Grundfaße, daß jeder

einzelne Proceß fo beurtheilt werden mixffe„ als wenn jeder Genoffe

allein mit feinem Gegner proceffirte) zu erklären ifillanerkannt worden)

indem jene Saße aus diefer Selbfifiändigkeit fich ergeben. Die neueren

Theorieen über das fog. 1in3 c0n80rlji1m, die Streitgenoffenfmaft) toeläje

fich an die Anfiehten der italienifcijen Iuriflen anfchließen) beruhen auf'

folgenden Sätzen: a) fubjective Klagenhäufung ift in der Regel un

fiatthaft; i1) ausnahmsweife dürfen mehrere Perfonen' in-derfelben

Parteirolle) gleichviel» ob als Kläger oder als Beklagte) auftreten; c) da

zu wird das Dafein gewiffer Erforderniffe verlangt, welche fchon vor

dem Anfange des Proceffes erifiiren müfien und meifiens auf der Be
 

87) l.. 10. 4, l). (49. 1.) befonders die Worte": oi una eaäemque calm'

full tjefeoajtenjs.

88) lSo unterfcheidet confequent Martin a. a. O. S. 348 “flg.

89) Z. B. durch Verzicht auf die Appellation oder durch' Befolguviddi'

urtheiles." Martin a. a, Q. S, 359 flg( Hingegen aus derVerfiiumnij der

Nothfrifi zur Einwendung der Appeaationecmn einwirklicfjerVerzieht) werner)

den Genojfen 'desVortheiles aus dem Siegedes appellirenden Sfreitgendiikn*

beraubte) nicht gefchloffen werden. Martin axa. O: S. 363 flg. j
90) Martin a. a, O. S. 370-372.' Dagegetfifl niebtjerfordeclicllj 'daß

ausdrücklich aucifim Namen der uebrigen appellirt wordenfei; weil der Willen

die Gefchiifte zu geriren 7 durch das Gefeß vermuthet wird) was abetinnr dann

.mbgliclj ift) wenn keine ausdrückliche entgegenfiehende Willenserklärung eff-ils*

ifi. Planck a. a. O. S. 425) OTZ-14.' A. M.1'| Martin* a.'a, QS.

348, 381. * g . _
S. über das Folgende P l an cl aua. OZS. ZNS. 4234-436?91)

p
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fchaffenheit der gerichtlich zu verhandelnden Rechte und Verbindlichkeitencl

beruhen; (i) die mehreren Perfonen werden alsdann Streitgenoffen)

Litisconforten genannt; e) die Litisconforten gelten für Einen Kläger)

bezüglich für Einen Beklagten. Hinfimtlicl) der genauereniBeftimmung

des dritten Salzes zeigten fich die meiften Schwierigkeiten) daher auch"

die meifien verfchiedenen Anficinen; vorzüglich wurde auf die Eonneritäti]

der Rechte und Verbindlichkeiten Rückfimt genommen. .Der erfie Sah

ift in der neueften Zeit fehr befiritten und von Mehreren als unrichtig

dargeftellt worden) obwohl die Folgerungen deffelben nicht aufgegeben

wurden. Daher wird noch neuerdings vom Litisconfortium neben der

fubjectiven Klagenhciufung gehandelt und eine .Definition der, Litis

conforten aufzuftellen verfucht92). Die Atrfftellung eines folchen Be

griffes ift durch das aus der veränderten Stellung des Richters zu er

klärende Beftreben entftanden) Rückfichten der Ziveckmaßigkeit) welche*

nach den Verhältniffen und llmfiänden des einzelnen Falles zu beur

theilen find) auf allgemeine untrügliclte Grundfähe zurückzuführen und")

dadurch das richterliche Ermeffen auszufchließen. An deffeniStellel

follten allgemeine Gefichtsptmkte gefelzlicl) treten) auf welche von den

Parteien procefftialifme Rechte und Pflichten noch vor dem (Anfange

des Proceffes gegründet werden könnten. Deshalb nahm man auf die

,Befchaffenheit des zur gerichtlichen Verhandlung zu dringenden Rechts

verhältniffes Rückfimt und fuchte darin den Grund der Möglichkeit

einer Streitgenoffenfchaft. Die Gemeinfchaft oder Connerität des

Rechtsverhältniffes) bei welcher fich in der Erfahrung die Verbindung l- *

mehrerer Perfonen am zweckmäßigften bewahrt hatte) wurde als wirk

licher Grund der Streitgenoffenfcitaft angefehen und hingeftellt) woneben

jedoch non) andere Falle der Streitgenoffenfchaft zngelaffen wurden.

Nach dem oben Bemerkten entfcheidet über die Verbindung mehrerer

Proceffe von mehr als zwei Perfonen) welche als Parteieniciuftreten)

auch heutzutage noch das'richterli>)e Ermeffen. Hiernach muß der

Begrifi der Litisconforten fallen und es können als Litisconforten eben-l

nur dielzufammen zu einem Rechtsfireite Verbundenen) was aber durch

aus nur zufällig ift) angefehen werdbn. Im Vergleich zu den obigenll *

Sätzen ift folgende abweichende Theorie aufzuftellen: act a) Verbindung

mehrerer Proceffe) worin fogarlverfchiedene Perfonen auftreten) ift

erlaubt) weil fie zur Abkürzung des Verfahrens dient; ac] d) uFc) das

richterliche Ermeffen entfcheidet) ob im einzelnen Falle die Verbindung

zur Abkürzung des Verfahrens gereichen werde) oder ob fie vielmehr

eine Verwirrung der mehreren Proceffe beforgen laffe; den Parteien

bleibt es unbenommen) in Bezug auf die von ihnen gewünfchte Ver

einigung Anträge zu ftellen) zu deren Begründung befonders eine

zwifchen den mehreren Perfonen beftehende Gemeinfcltaft des Rechts

109 fX32) Linde) in der Zeitfcltrift für Civilrecht und Proceß Bd. x71) S.

g.
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verhältniffes, dienlich ift; nei cl) Die mehreren Mitfireiter können nur

dann paffend Streitgenoffen genannt, werden) wenn fie fich wirklich zu

einem Gefellfcijaftsverhältnifie vereinigt haben) was immer befonderen

Beweifes bedarf. acl e) Die rechtliche Beurtheilung jedes einzelnen

Mitftreiters wird durch die Verbindung nicht geändert; jeder wird fo

beurtheilt) als ob keine Verbindung ftattgefunden hätte; nicht Ein

Proceß ift vom Richter zu beurtheilen) fondern mindeftens fo viele

Yrgceffe) als Perfonen vorhanden find. - Die Perfonen) welche auf

Einer Seite des Proceffes fireiten) fiehen zu einander an und für fich

in gar keinem Verhältniffe) weil die Verbindung nur eine äußere

formelle ift. Ein wirkliches Gefellfäjaftsverhältniß kann möglicher

Weife fiattfinden) ift aber befonders nachzuweifen; außerdem läßt fich

ein Societätsverhältniß nicht annehmen. Ebenfo genügt die Verfolgung

deffelben Zweckes von Seiten Mehrerer gegen denfelben Gegner nicht

zur Annahme eines Gefellfcljaftsverhältniffes; die Vereinigung an fich'

bezweckt keine -Gemeinfchaft eines Theiles der Vermögensreckjte) weil fie

auf äußerer durch den Richter auferlegter Nothwendigkeit beruht. Auch

kann nicht einmal Identität des Zweckes Aller angenommen werden;

der Zweck ift für jeden nur ein ähnlicher) wie der feines Mitflreiters)

weil Jeder den Gewinn feines Proceffes) nicht den feines Mitfireiters.

beabfichtigt. Auch die Beftellung eines gemeinfamen Bevollmächtigten

ändert nichts) .weil die Beforgung gleicher Gefchäfte mehrerer Perfonen

durch denfelben Piandatar kein Societätsverhältniß der Mehreren vor

ausfeht. Man hat aus dem angeblichen Societätsoerhältniffe mehrerer

Mitftreiter Folgerungen abgeleitet) z. B. in Bezug auf die Bezahlung

der gemeinfchaftlicljen Proceßkofien) lvelche jedoch als Ziegel zu verwerfen

find. In Bezug auf die Kofien ift als Regel aufzufiellen) daß jeder in»

die Koften oerurtheilte Genoffe die Koften) *welche der Gegner feinet

wegen allein aufgewendet hat) allein) die vom Gegner wegen fämmtlicher

Genoffen gemeinfchaftlich aufgewendeten Kofien zu feinem Antheile zu

bezahlen hat 93). Soll ein wirkliches* Societätsverhältniß unter den

mehreren Mitftreitern fiattfinden) fo wird erftlici) vorausgefeßt) daß die

mehreren Mitfireiter wirklich die Abficht haben) fich gegenfeitig in der

Verfolgung ihres Zweckes zu unterfiirßen) indem fie nur dadurch einen

gemeinfamen Zweck haben; und dann muß die beabfichtigte Art der

Unterfiuhung fich nicht blos auf zufällige Gefälligkeiten befchränken)

fondern auf der ausdrücklich oder fiillfchweigend erklärten Abficijt)

Dienfte oder Theile des Vermögens im gemeinfamen Intereffe zu ver

wenden) beruhen.

93) Martin a. a. O. S.377 flg. ift anderer Meinung und betrachtet

die Streitgenoffen hinficijilicl) der Kofien gewiffermaßen als gleiche Theilnehmer

an einer unerlaubten Handlung) nämlich an der widerrecijtlichen Proceßführung)

woraus er eine folidarifclje Haftpflicht jedes einzelnen Genofirn für die Kofien)

welche der Gegner wegen aller Genoffen gemeinfehaftljcl) hat aufwenden müfien

ableitet) ein unhaltdarer Gefichtspunkt.
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]][. Fähigkeit zur Proceßfuhrung94). Das Recht in

eigener Sache gerichtlich aufzutreten und zu verhandeln) (juZta per-Jona,

legjljina pek80nti, per-Mini Ztancij in inclici0) oder die Befugniß zur

Verfolgung feines Rechtes vor Gericht fieht in der Regel Jedem zu 95))

und nur die Unfähigkeit zur felbfifiändigen Verfügung über das Ver

mögen hindert auch an der felbfifiändigen gerichtlichen Rechtsverfolgung.

Deshalb find von letzterer ausgefchloffen: 1) Pupillen. Sie werden

nach römifchem Rechte während der init-niir. vom Tutor vertreten;

nach Zurücklegung diefes Alters hat der Tutor die Wcmritaß zu inter

poniren96). Bei Proceffen zwifmen den Pupillen und dem Tutor felbfl

ift' dem Erfteren ein Curator zuzuordnen 97)) wenn nicht ein Eontutor

da ift) welcher dann den Pupillen gegen den anderen Tutor zu vertreten

hat98). 2) MinderjährigeM)) die zunProceßfiihrung der Zufiimmung

des Curators bedürfen 100) und wenn fie als Verklagte keinen Eurator

haben) einen folchen auf Antrag des Gegners durch die Obrigkeit zu:

geordnet erhalten) gleichwie Pupillen in glei>)etn Falle ein Tutor zuzu

94) Dapp) Verfuch über die Lehre von der Legitimation zum Proceß)

1789. Gefterding) Nachforfchungen S, 372 flg. Linde) Civilpr. Z. 114.

Heffter) (Civilproc, S. 105) 169. Martin) Civilproc. s. 33. Bayer)

Vorträge über den ordentlichen Proceß S. 20. S .hmid ) Handbuch des Civil

pror. S. 67.

95) Die Nachweifung diefer Befugniß wird oft Legitimation der

Perfon (iegjljmulju personne) genannt. In Wegfall kommen die Vefiimmungen

über Unfähigkeit 1) der mit dem iinperium veriehenen Magiftrate in l4. 48. l).

(5. 1.); 2) der Sclaven in N107. l). (50,17.) l.. 6. (L.(l[[.1,); 3) der

Excommunicirten als .Kläger im cap. 7. x. (2. 1,) cöp, 8. .im-71. ll. 11,; 4) der

in die Reichsacht verfallenen Perfoncn im Landfr, 17.1548 lll. und in der Kammer

gerichtsordn. v. 1555 Th. 1]) Tit. n() S, 2. Hinfichtlicl) der Errommunirirten

behaup tet Bayer a. a, Q. die Anwendbarkeit der kanonifchen Stellen noch da)

wo es einen bürgerlich wirkfamen Kirchenbann noch giebt) was indefienin keinem

Theile Teutfchlands der Fall fein möchte.

96) 1.. 2. Z. 2. 4. v. (26. 7.)

97) g. 3. nm. (1. 21.)

98) (.1. c. (e. 44.)

99) Das römifche Recht läßt nach erlangter Volljiihrigkeitserklärung den

Minderjährigen zu. l.. 10, t). (lil[.,62.) Ebendafelbft wird auch vorher

Minderjährigen) wegen Gefahr aus dem Verzuge) die Einwendung der Appella

tion gefiattet) die Fortführung derfelben ift Sache des Curators. Im kanonifäpen

Rechte wird in cciuejß Ipirjtuöjjhnß, befondere? in Ehefachen) der Minderjährige)

welcher die Pubertät erreicht hat) unbedingt) der jmjiubez unter Zuordnung

eines Curators oder mit einem vom ininntia major nnter Autorität des zuflän

digen Gerichtes erwählten Procurator zur Proceßfiihrung zugelafien. 671p. 3.

1o lil. (ll, 1.) cap. 14. x. (ll. 13.) Bei den Protefianten ifi: in Ehefacljen die

Anwendung diefer Vefiitnmungen befiritten. Linde a. a. O. s. 114) N. 3.

Sie läßt fich auch nicht behaupten) da nach den jetzigen vormundfchaftlicijen

Einrichtungen Minderjährige in Procefien aller Art durch ihre Vormünder

vertreten werden) wovon auch Ehefachen keine Ausnahme machen) außer info

fern die (Concurrenz des Minderjährigen dabei nothwendig ift) z. B. bei

Pflegung der Güte) Erklärung über den Eidesantrag) Eidesleiftung u. f. w.

100) S. 2. [not. (l. 23.) l.. 1. 2, (L, (lll. 6.) l.. 11. (I. (il. 34.)
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ordnen UW). _Deriwäbrend des-.Procelftsimündig geweidene Pupill i.

tkann von da mitEonfens des Eurators) dervolljährig .gewordene ini-ini

allein) den Proceß fortfuhren102). Nach heutigemRechtehii-gegen -ifi

in ,Folge der „jetzigen vormundfhaftlichen Einrichtungen .die *Prang

_fiihrung für Pupillen und Minderjährige durch ihrNVurmirnder die

Regel) die Zuziehung der Pflegebefohlenen felbfi zii-Proceßhandlungen

AusnahmeW). 3) kurjarj) welchen die geriihtliicl) erklärten Ver

-fchwender in Anfehung der unfähigkeihiiber ihrVermbgei-i zu verfügen)

.gleichitehen 10*)) _und andere -geifteskranke :Perfonenxwerdeu:por-Gericht

durch ihre Euratoren vertreten 103). i4) FürKinder unter uäterlicher

.Gewalt handelt in der Regel der Inhaber der väterlimenirGewaltihor*

Gericht-os). 5) In Proceffenaiber dasDotalvermbgect-.hat während

der Ehe der Ehemann allein das Recht der ,gerim-clichen _Geltend

machung107)) eine Ausnahme tritt ein) wenn der -Mann ;vtra.rn1t)

welchenfalls die-Ehefrau felbfifiändig auftreten Mann-WS.). )A_ußerdrm

|eht den Frauensperfonen nach römifmen Rechter-alle Befuzgniß zzu

eigener Rechtsverfolgung zu. Nach teutfchem Remte ,begründen die

Inftitute der ehelichen Gittergemeinfctzaft und der ehelichen Vormund

fchaft) fowie der befiätigten Gefchlechtsvormundfchaft ,Ausnahmen _Die

Befchränkung unverheuratheter Frauensperfonen durch :die .befiätigte

Gefchlechtsvormundfchaft .in Anfehung der Reänsverfolgung -ifiin den

meifien Ländern aufgehoben 109). Eine fernere Ausnahme bomber

obige-n Regel) daß jeder zur Dispofition iiber fein Vermögen-Berechtigte

auch zur Proceßfiihrung befugt fei) ivelrhe in den Lehrbüchern des Pro

3101) l.. 3. Z. 2. l). (26. 1.) l.. 7. 2. l). (4. 4.) l.. 1. 4. 7. (i.

(ii. 1.) „

102) Auch konnte der Tutor zur Fortfehung des Procefies durch ..die

Obrigkeit angehalten werden. l.. 39. h. 12. l). (26. 7.) Der Curator eines

Minderjährigen) wenn er nach der Volljährigkeit des Pflegebefohleuen vor

abgelegter Rechnung den Proceß nichc-fortfeßtw auch der minor denfelben nicht

übernommen hatte) mußte dafür haften. i.. 5. Ö. 6. i). (26. 7.)

103) Schmid a. a. O, Ö. 67. So ift es namentlich in den Ländern färb

fifchen Rechtes.

104) i.. 40. i). (50. 17.)

105) i.. 1. i). (27. 10.)

106) Ausnahmen finden fchon im rbmifrhen Rechte ftatt. Sie find zu

famrnengefiellt von Schmid a. a. O. h. 67) N, 12, Außer den Fällen) wo

zwifchen Vater und Sohn felbft ein Proceß zugelaffrn wird (bereits vorher iii

gezeigt worden) daß nach teutfchrm Rechte dies uneingefmränkt fiattfindet)

gehören hierher folgende Stellen: 1) l.. 39. l). (44. 7.) l.. 57. l), (5.1.) 2) la.

17.s.10. i). (47.10.) r. s, s, 6. 7. i). 004i. 3)i.. 13.1). (44. 7.) 4)i..-,9.

i). (44. 7.) 5) i.. 18. s. 1.0. (5.1.) (i) i.. 8. pi'. i). (3, 3.) U0r.97. ciip.6

5.1. 7) cup. 3. jo ri, (ii. 1.) 8) i.. 1. i). (iii. 60.) i.. 8. pi'. S. 1. 3.

a. (ri. 61.) _

107) i..11. c. (e. 12.) i.. 9. i). (iii. 32.)

108) i.. 29. c. (r. 12.)

109) So namentlich in den Ländern fächiifäien Rechtes. Heimbach)

Lehrb. des particulären Privatrechtes der zu den Oberappellationsgerichten_zu

Jena und Zerbft vereinten Staaten Bd. h- s. 168) 1.69. Bd. ll) S. 80.
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reffes gewöhnliih iibergangenzwird. aber gleichwohlzhierher gehört.

findet ftatt 6) bei den ein Concurs verfallenen .Schuldnerm welche

den einzelnen Concursgläubigern gegeniiber durch den Contradictor oder

(Kurator 1in3 vertreten werden. Daß jurifiifme Perfonen. weil fie eben

'keine wirklichen. fondern blos durch gefeßlime Fiction beftehende Rechts

fubjecte find. voraGericht nur durch Vertreter handeln können. liegt in

ihrer blos fingirten Perfönliwkeit; allein die Befugniß ihr Recht vor

Gericht zu verfolgen. fteht ihnen gleich den phyfifcljenPerfonen zu.

wenn fie fich gleich dazu eines Vertreters bedienen muffenz dennes

fteht ihnen die Befugniß zur Dispofition über ihr Vermögen zu,

Gemeinden und andere Corporationen werden durchden-Syndikusfvor

Gericht vertreten. Kirchen und milde Stiftungen durch die Vertreter

ihres Vermögens. kirchliche Pfritnden durch deren Inhaber. welche

jedoch mit der Wirkfamkeir fiir ihre Nachfolger und die Pfrimde felbfi

regelmäßig nur mitGenehmigung der geiftlichenOberbehörde proceffiren

können. Sehr nahe ftehen den juriftifmen Perfonen die Actiengefell

fchaften. welche vor Gericht durch ihren Vorftand vertreten werden. Ob

der Vorftand zur Führung des einzelnen Proceffes der Genehmigung

ader Gefellfchaft oder eines aus derfelben dem Vorftande zugeordneten

Gefellfmaftsrathes bedurfte. hängt von den Beftimmungen der Statuten

ab. -. Der Mangel der Fähigkeit einer Partei. ihr Recht vor Gericht

zu verfolgen. begründet. wenn die unfähige Partei felbft ohne Zuziehung

ihrer gefeßlicljen Repräfentanten vor Gericht aufgetreten ift. Nichtigkeit

der Verhandlung. wenn nicht die Partei nach erlangter Fähigkeit felbit.

oder ihr gefeßlicher Repräfentant friiher das Verfahren genehmigt 119).

- Die Perfonen. welche eine vor Geriäjt zu handeln unfähige Partei

vertreten oder derfelben beiftehen. bilden nothwendige Nebenperfonen im

Proceffe. Es gehören dahin Tutoren. Curatoren und Inhaber der

väterlicjoen Gewalt. Ihr Utiterfchied von den freiwilligen Procuratoren

befteht darin: 1) daß die Beftellung der nothwendigen Vertreter (auf

dem Gefehe beruht. nicht von dem Willen des Schuhbediirftigen ab

hängtz 2) daß während des Beftehens der Vertretung die Rechte und

Pflichten des Vertreters blos durch das Gefeh beftimmt werden; 3) _daß

die Nothwendigkeit der Vertretung erft mit Aufhören des Grundes der

Unfähigkeit aufhört. wogegen die Function des jedesmaligen Vertreters

fchon vorher durch befondere. gefehlirlje oder natürliche Gründe beendigt

werden kann 111).

lil. Rechte *und Pflichten der Parteien im allge

meinen112). Als Princip tft die Gleichheit der Rechte der Parteien

* 110) l.. 9. 45. Z. 2. lx. 34. pr. ]). (42. 1.) l.. 14. 21, t). tio proournt.

(ll. 12. (13.)) l.. 4. (I. oi eurer-aus rem iuäjcnt. (ll. 26. (27.)) l.. 1. (i. (111.6.)

1x11) _S chmid. Hdbä). d. Civilpr. Ö. 82.

112) Linde. Civilpr. S. 118. Bayer. Vortrages. 22. 23. .Schtniiy

Hdbch. S. 69.
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gefetzlici) anerkannt 143). Abweichungen davon bilden diejenigen Vor

rechte und Begünfligungen) welche in befonderen perfönlicljen Eigen

fchaften der Parteien ihren Grund haben) z. B. die Reftitutionswohl

that. Außerdem ift jenes Princip in Bezug auf die gewöhnlichen

proceffualifclhen Verhältniffe infofern befchränkt) als) wie fchon früher

angedeutet wurde) die Lage des Beklagten vortheilhafter ift) als die des

Klägers. Dies hat feinen Grund theils in dem natürlichen Verhält

niffe des Angegriffenen zu dem Angreifer) theils in pofitiven Bejiim;

mungen. Auf jenem Verhältniffe beruht 1) daß der Kläger dem Ge

richtsfiande des Beklagten folgen muß (nclar 86q111i11l' forum rei)1|4)z

) 2) daß der Beklagte von der Klage wegen nicht erbrachten Klagbeweifes

entbunden werden muß) wenn er auch feinerfeits feine Einreden niäjt zu

erweifen vermochte (nclore non prob-inte reits u1.180]r1lt1[*)445). Auf

pofitiven Beftimmungen beruht: 1) der Kläger hat andere und

mehrere Eautionen zu beftellen) als der Beklagte 444)z 2) der Kläger

muß dem Beklagten auf defjen Verlangen alle zu dejfen Vertheidigung

dienenden Urkunden ediren) während der Beklagte die Urkunden zum

Beweife der Klage zu ediren nicht fchuldig ift 447); doch ift jene Ver

bindlichkeit des Klägers nicht unbejirittenz 3) der Kläger muß der

Proceßkoften halber Eaution befiellen) eine Verbindlichkeit) welche als

folche dem Beklagten nicht obliegt448)z 4) der Kläger muß fich auf eine

Wiederklage des Beklagten vor dem Gerichtsftande des Beklagten ein:

laffen) auch wenn derfelbe fonft für den Kläger nicht zuftändig wäre449)z

5) nach der Vorfchrift des kanonifmen Rechtes hat von zwei wider

fprechenden Erkennrniffen) welche in derfelben Sache und Inftanz er:

gangen find) das dem Beklagten günftigere den Vorzug) infofern nicht

der Streitgegenftand eine gefeßlicije Begünfiigung genießt) wie z. B. die

Ehe) die Freiheit) die e108) ein Tefiatnent470). Mit Rückficht auf diefe

Befiimmungen wird der Grundfalz im rämifchen Rechte attfgeftellt:

inrarnhiiioras sunt parties kei. (zu-nm no10ri8424). Bei zufiehender

Wahl) ob man einen Anfpruch in der Eigenfcimft als Kläger oder als

Beklagter geltend machen will) ift die Ergreifung des letzteren Weges

rathfamer. Befirittert ift bei den in-iiain iiupiicin, ob derjenige) welcher

die Rolle des Beklagten entweder durch Prävention des Gegners) oder

113) 1.41.1). (50, 17.) cap. 2.11. (2.4.) Vgl. Gönner) Hdbeh. des

gern. teutich. Proc. Bd. l) N. 13) s. 5. Martin) im Magazin S. 32.

114) 1.. 2. (L. (111. 13.) 1.. 3. i). (111. 19.)

115) 1.. 4. (1. (11. 1.) 1.. 2. 23. l). (17. 19.) 1.. 9. 1). (11111. 36.) cup. 3.

11. (11. 19.)

116) 2. [n81. (117. 11.) '111. 111g. (i6 snliscinncio. (11, 8.) 1107. 112. 67m2)

117) 1.. 5. (1. (11, 1.) Ci. 1.. 6. 8. 13. edel.

118) 110e. 112. cup. 2.

11.9) 1.. 14. (L. (711. 45.) 110e. 96. enn. 2. cup, 3. in 171. (1. 3.)

120) (Luz). 5. 11. (11. 27.) (Li. l.. 38. i). (42. 1.) 1..10.0.(49.14.) [n33.

1). (50. 17.)

121) l.. 123. 1). (50. 17.)

...n
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durch das Loos erhalten hat 122)) auch die mit der Rolle des Beklagten

verbundenen obigen Vortheile beanfprucljen könne) oder ob die Ver

theilung der Parteirollen nur rein formel( fei (qu0öci [itis oräiuniinnem,

n0n (1e11njlj0ne1n). Gewöhnlich erklärt man fich für das Erftere 123))

was dann richtig ifi) wenn Theilung einer gemeinfchaftlichen Sache in

Frage ift. Behauptet aber jede Partei) daß derfelbe Gegenftand ihr

ungetheilt zukomme) fo hat derjenige) welcher formell als Kläger de

handelt wird) die BeweislaftW)) und halten bei beiderfeitiger Beweis

flihrung die beiderfeits gelieferten Beweife einander die Wage) fo ift

fiir den zu entfcheiden) welcher die Rolle des Beklagten erhalten hatlNi).

- Die gegenfeitigen Pflichten der Parteien find: 1) keine Partei foll

gegen eigenes befferes Wiffen (cei1uuinj05e) Anträge bei Gericht fiellen)

oder fich gegen Anträge des Gegners vertheidigen. Im neuefien römi

fchen Rechte gab es als Mittel) Ehicanen im Proceffe vorzubeugen) nur

das ju8jurnnc1uln ca1umnjue126) und (ils Rechtsmittel zur Beftrafung

wirklich begangener Ehicane die ucljo jn faclum e16 oaluninintorjbus auf

das quncirnninm des einer Partei zu dem Zwecke) um fie zur Chica

nirung des Gegners oder zu deren Unterlaffung zu beftimmen) Zuge

wendeten127)) ,eine Klage) welche jedoch) infoweit fie auf Privatfirafe)

nicht auf Herausgabe des durch Ehicane Erworbenen gerichtet ift) heut

zutage nicht mehr anwendbar ifi. Die in den ReichsgefeheitlW) ent

haltene Vorfchrift wegen Befirafung muthwilliger Anträge mit will

...._..._._. :iii ..im

122) l., 2, Z, 1. l). (10. 3.) l.. 13. 14. 29. o. (5. 1.)

F123) Gr o (man) Verfahren in bürgerl. Rechtsfcreitigkeiten Z. 57) N, 1.

Lin d e) Civilpr. h. 118“. .,

124) S avig n h) Recht des Befilzes S. 484 flg._der 6. Ausg.

125) (lan. 3. il. (ll. 19.) Bayer.) . Vorträge S, 22. Dagegen meint

Lin de a. a, O. Z. 118) N. 3) die* gedachte Stelle könne-reimt_ dafiir angeführt

werden) daß für den formell als Beklagten behandelten Theillentfchieden werden

miiffe) weil in dem entfcbiedenen Falle beide Theile im theiliveifen Befihe waren

und die günftigere Entfcheidung fiir den Vefiher ausfallen* folie) :pnrzeeeor und

tens in diefer-Stelle*- aber nicht gleichbedeutend feien) und mehr an die Sache)

als an die Parteirolle gedacht :norden fei. Allein 11088138801* mußghier denjenigen)

welcher formell 'als Beklagter behandelt. wird) bedeuten)) weil v_0n einem Gleich

gewichte der; beiderfeits geführten Verveife gar nicht dieeilede fein-könnte) wenn

der Vefiß der einen Partei dadurch nachgewiefen wäre; denn .dann wiirde _der

Vefitz en-tfchtidsn* (in poi-i ceiusnaoeljor e31. canäilio fposeeiäanljsß* ein Gleich

gewicht der beiderfeitigen Beweife kann aber nur dann »angenommen iverden)

wenn für keinen .Theil etwas erruiefen iii) was den Ausfehlag giebt) nicht einmal

der Befitz) z. Bxwenn edenfov-ielziclaffifche Zeugen für den formell als Kläger)

ebenfoviel für den» formell' 'als-.Beklagten handelndenThei( ausfagen) fo z.für den Vefih eines jeden Theiles. Dann bleibt nicbtsübrig) als für den formell

als Beklagten behandelten Theilzn entfcheidenund_ diefer heißt in der Stelle

possessor. ,(- - -7

126) er. S. 1. lost. (17.-16.) .Die imälteren römifchen Rechte ftatt

findenden Mittel des iuäioiuui. ceiiumnieie und content-juni iuäieium (66). [nat.

rin. l7. Z. 174-181) find außer uebung gekommen. -

127) '1'il. dig. e18 ceilurnninlnriiius (111. 6.)- _, _

128) I.Reichsabfch.ß. 119) 120, _ : Z_ h .
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kümmert 'Strafen -wird nicht hmm-r gehörig beobachtet. Injbefondre

hat böslihes Wbleugnen gegnerifmrr Behauptungen folgende im

römifchen Rechte angedroht-e Narhtheile: a) in manchen Fällen die

Verurtheilung in das Doppelte (lie jlijjvjnmio orercit 111 ciup]uw)129)z

b) derjenige) weleher auf eine inderuogntio in iuee gar nicht oder abfiht

lich unrichtig antwortet) kann in Zoljällm belangt werden.) 'wenn erW

gar nieht oder nur zu einem Anrheile verpftimtet .war M)) a), der mit

der Vindication bela-ngte -wirkliwe Befitzer) welcher den Befih leugnet

und deffen überführt wird) verliert den Vefih zum Vortheile des Klä

gersliij); (i) Veränderung der Beweislaft) wenn bei der conriiolio iinciehiti

der Beklagte die Zahlung leugnet und derfelben vom Gegner überführt

wirdzWL) e) Verluft von Rechtswohlthaten und Einrede-n als Strafe des

Ableug-nens beftehender Verbindlichkeiten) wie der Wohlthatderlkeenz

petenz 133)) der Reclnswohlthat der Theilung 134)) der Einrede der Zah

lung) wenn der zuerfi geleugnote Empfang des Geldes vom Gegner

orwiefen wird 1W). Der hierher gezählte Fall des Verlufies der exoeptio

non num-erneute poeuniae, wenn die vsom Ausfiellec beftrittene Aejßtheit

eines Schnldfmeines durch einen laboiiio oder durch Zeugen, erwiefen

wird) ifi nicht mehr anwendbar 136). Aufgehoben find diefe Nawtinile

nicht) aueh kan-n eine entgegenftehende Gewohnheit nicht nachgewiefen

werden 13'7). 2) Die Parteien fowie ihre Anwälte haben fich bei Ver

meidung willkürlimer Strafe der murhwilligen Ptoceßverzögerung zu

enthaltenW). 3) Ebenfo follen die Parteien und ihre Anwälte be

____„ l . *NLP

129) 6a). 1113i. 1.11). 1e. s. d. 171. ct. 1.11.. 11. s. n82. 1.111. ul'. F. 127.

216. Z. 1. [nat. (le. 16. g. 26. lost. (tr. 6. g. 17. 1113i. 90a. l.. 1. s. 4. 1).

   

(16. 3.) bio'. 18. auf). 9.130) i.,11. g. 3.1. t.. 17.1). (11. 1.) i.. 1. s. 16.-o. (9. ei); --__

131) i.. 80. o. (6. 1.) n07. 18. cup. 10. ,.. zur., .trug

132) 1.. 2ö.*p1'. t). (22. 3. “- nur( iM
) ".

133) i.. 22. g. 1. o. (12. .) 1.. 67. s. 3. o. (17. 2.) . risrtxr-.W

134) 1.. 10. s. 1. i). (16. 1.) ., -qjitzüg na' ae*

135) i707, 18, cup. 8. rei-b. Zi quia ante-rn aeinotnoratliioneen _- .ensure-ro

negationis poennln. -ej- _ *M3

136) l., 16. pr. 6. (l7. 21.) Diefe Stelle ift aber eine aus-den-Bofiliken

reftituirte (Confti-tution und daher nicht giltig. S rh mid. a. a. Or Sr- 67 rechnet

ihn daher mit unreeht zu diefen Fällen. e96

137) Nach Vai) er) Vorträge S. 23 werden fire in der Prariskgowöhnlieh

ignorirt. Man kann dies hinfimrltcl) der Fälle) wo li. inlioiaoäo cke-vlt io

ein-plain, zugeben) weil die hier angeführeer-Fäue ein eigenthümläsets Infiitut

des römifchen Proeefies bilden) welches im heutigen Proceßrechte -LeinenEingang

gefunden hat (Savign v) Obli ationrnrecht Vd. ll) S. 32')) obgleich fie in

einzelnen Particulargefetzm Veit tigung gefunden haben. Erl. kur-fei ä) f.

Proceßordnung Tit. nel) s. 3. Altenb. Proceßordnnng e. l) Cap. 14) S. 1.

W eim a r. Proreßconfiitution vom 1. December 1775 s. 8. S. H ei-m b a rl) )

Lehrb. des fächf. bürgerl. Pere. Bd. l) s. 31) N. 2. Hinfirhtlicl) der übrigen

Nawtheile des bestechen Leugnens läßt fich aber eine unanwendbarkeit des römi

fchen Rechtes nicht behaupten. .

138) l.. 6. s. 4. 6. (ll, 6.) cap. li. il. (ll. 14.) Reichpolizeiiordn. M1377

Tit. neuem. I. Reichsabfth. s. 120.

'
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leidignidar Detail-rungen in-mintdltcijen und fcheifeiieiren »Vorträgen ent,

halten ZIP., a) Keine Partei (dll den Nichterbefiechen. Die vefteehende

Partei hat außer der öffentlichen Strafe noch andere Nachtheile zu

erwarten. Fiir den Kläger befteht folchenfalls der Nachtheil in dem

Verlnfle des .itlagrethteetf fetbfi wenn daffelbe an fich wirklich begründet

war 1-(9)»z ein bereits 3ten' »Vortheile des .beftechenden Klägers gefälltes

und-eröffnete.) untheil i| nichtig “1)- und hätte der Beklagte in Folge

diefes Erkenntniffes etwas geleifiet- fo kann .er das Gel-eiftete zurück

fordernx die deshglh von ihm anzuftellende Klage i| die Quellen() eine

canon.. Wird der Beklagte einer Befiecitung überwiefen. fo ift er als

in dereßanptfnche verurtheilt zu behandeln 1i2). - Eine Verpflichtung

fich die Proceßfnhrung auf pofitive Art zu erleichtern liegt den

Parteien gegeneinander nicht ob. Namentlich braucht keine Partei ihrem

Gegner-aus eigenen Mitteln :Vorfcvuß der Proceßkoiten zu leiften.- wenn

fie auch, wohlhabend und :der Gegner arm wäre 143). Die von-diefer

Regel friiher gemachten. .Ausnahmen find theils unbegründet, theils nur

frheinbarjkt). . ,Keine-Partei kann ebenfowenig verlangen. daß ihr die

andere ,zur Hexfiejlnng ,eines ihr obliegenden Veweifes auf poficive Art

f _ -*-*t'1:*.7 _ .

13i!) -Reiwspolizeinrdjt. b. 11177 Tit. xxx-n.

171a) l.. 2. 3. 2. o-.-(1(2. 5.) _ l.. 1. o. (nu, 49.)

U N41) 1.. 7. t). (en. a4.) 7 .

* 142) W07.124. cap.'1._jn fine. Diefe Stelle fpriatt eigentlich nur von

dem Fafle- wenn die Parteien -den vorgefchriebenen Eidt daß fie den Riahtern

nitbts gegeben oder verfproclpen haben. nicht leifien und will folehenfalls den

Beklagten verurtveilt gwiffen. Es folgt aber daraush dafi- wenn der Beklagte

der Befiechnng auch anf andere Weife überwiefrn wird. als durch Verweigerung

jenes Efdes- der heutzutage nicht mehr in uedung ift. er verurtheilt werden

mußF oder wenn die Vefiechung erfi naeh dem ihn losfpreehenden Erkenntniife

klar gefiellt wird.. das Erkenntniß niibtig ift. und eine Verlertheilnng erfolgen

muß. Vgl. noch no'. 12.4. cap. 2.. deren Betiimmungen iibrigen-Z" da fie mit

dem vorgefchriebenen nicht mehr üblichen Eide zufammenhängen. nieht mehr

anwendbar find.

143) l.. 17. l). (27. 3.) Partieulargefege mai-hen Ausnahmen. So muß

nach der Erl. kurfärlof. Proceßordn. Tit. l. S.12. Altenb. und Goth.

Proceßordn. y. lj (Cap, 9. ZZ. 4. der Beklagte dem Kläger. welcher das Armen

recht erlangt hatt den haaren Verlag vorfchießen: a) in Aliinenteniachen. wenn

das Recht des Armen wahrfcldeinlirl) ifi; b) wenn auf Abtretung eines Gates

oder einer ErbfGaft geklagt wird und fcheinbare Vermuthiing vorhanden ift. daß

dmxKläger das Gut oder die Erbfchaft ganz oder zum .Theil gehöre; c) wenn

die Wittwe nach des Ehemanns Tode ihr Eingebraaitrs oder ihr Gegenver

mijeelamiß fordert. Jin Eheftheidnngsprocefie ift der Ehemann zum Proceß

koftenvorfmufie nach einzelnen Partiiulaegefehen verbunden, felbft wenn das

Eingebrachte der Ehefrau* deziiglin) d-Len Adwurfidazu inichit hinreirbt. G o t h.

Ehrmmdat v. 1h. Aargau 1834 ß. 1 h 145. Dagegen entbindet die kön igl.

färbt. [Ieäoluc, canaietar. 18. v. .27. Januar 1786 dernEhernann von dem Vor

fchuife decProct-ßkoflen und läßt der Ehefrau im Ehefeheidungsprocefie nur

Nncktfurhung des Arnunrechtes nach. S, Heimbach- Lehrb. des fcichf. bürgerl.

Prof. Bd. lx s. 32, S.98.

14a) Genslerz Hebel» S. 223-239. Bayer- Vorträge s. 23.

47*



734 Quellen des kanonifchen u, Kirehenrechtes in Teutfwland.

behilflich fein folle) wovon das Recht auf Urkundenedition eine Ausnahme

macht 145). Vergleiche nba) die Artikel A r m e n r e ch t)" C au ti onen

und K o ft e n. Heimdaa) un.

Quellen des kanonifchen und Kireheureehtes in

Teutfchlnnd find theils fremde) theils einheimifme) kirchliche* und

weltliche) gefchriebene und ungefchriebene) gemeine und partikulare.

* Das ka n o n i fch e Ne cht (juo oanonicum) iu8 canonum) beruht

auf Salzungen der Kirche (anno-ier) und unterfcheidet fich vom Kirchen

rechte (iuZ eccloziaoljcum, eaoleejae) fowohl durch die Verfchiedenheit

der Quellen) als des Inhaltes derfelben1). ilananY-heißt- im allge

meinen foviel als "regulä, daher banoelor in den jn8tiLi1li0ne8 juris

canonici iii), j, lit. l. erklärt: i118 oanonicum i118 kesitlaro oon [nale

(Idee-je, 1er 3). Jede Norm) welche in der Kirche als Richtfchnur für

das Leben .zur Geltung gelangte) nannte man (Kanon und -fcihloß-fici)

dabei an den Sprachgebrauch an) welchen bereits die heilige Schrift

fanctionirt hatte (Brief an die Galater 7]) 16. Philipper i[i)*16 u. a.).

Ob aber ein Grundfalz zu befolgen fei) darüber entfchied anfangs die

chriftlicije Gemeinfchafc felbft) durch fiillfmweigende oder ausdrückliche

Anerkennung (Apofielgefch. xy) 22 flg.) 30)) fpäter durä) die Organe)

welche als Repräfentation der Kirche betrachtet wurden) alfo feit dem

zweiten und refp. dritten Jahrhunderte durch diefGemeindevorfiände)

insbefondre die Bifmöfe und deren Vereinigung auf Synoden. Nur

die Kirche felbfi) nicht aber ein Einzelner in ihr bildete Kanones. - Die

von einem Vifchofe aufgeftellte Norm wurde erft durch die Annahme

der Kirche ein Kanonz daher erklärte noch der Patriarch Photius von

Confiantinopel (*1- 891)) man folle nur diejenigen Beftimmungen

Weir-one; seexiholorotoerol nennen und als folche brauchen) welche nicht

blos ein Einzelner für fich) fondern mehrere heilige Väter an einem

Orte verfammelt mit gemeinfamem Befchluffe und nach forgfältiger Unter

fuchung fefigefiellt haben 4). Während die Kirche des Orientes daran

ftets fefigehalten hat) ift die des Occidentes davon fpäter abgewichen.

Die Kirche von Rom) fchon früh als die einzig fichere apoftolifclje

Stiftung des Occidentes den übrigen vorgezogen) ertheilte Anfragenden

145) Bayer) Vorträge s, 23.

1) Vgl. Falck) jurifiifme Enroclopädie (5. Ausg.) H. 93. Richter)

Lehrbuch des Kirrhenrechtes (4. Aufl.) S. 6.

2) S. Bickell) Gefcbicktte des Kirchenreäztes l) 2flg. Credner) zur

Gefchiclfte des Kartons (Halle 1847) Nr. l.

3) C, 1. 2. (list. ]]l, aus [Ziiiotß eqrnolog. kl, 16.

4) 01');- oü geri-em- eemJ' ?wurde tre, :iM-ie Lief-rue' .Ye-oe netter-er rie* resorbi

ooyeZGo-rxr :eau-F zei-reizen eecri xrxfiregxxre/qgrä-egj Nero-Fury Meere-Yemen). (Vorrede

zum ldiolnooonon.) Damit fieht nicht im Widerfprucde) daß Johannes von

Antiochia (-[- 578) in der Vorrede zu feinem Sontagma von Bafilius dem

Großen von Neucäfarea fagt: 7769i nase-lil- Feeder-GNTM, denn aus feinen kano

nifchen Briefen find er| cauoues durch die Kirche gebildet und recipirt.
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Rath) welcher auch meiftens befolgt und bald in der Chrifienheit allge

meiner als verbindlich angefehen wurde. Die Schreiben der römifchen

Kirche find zuerft Befchlüffe römifcher Synoden) welche der Bifmof von

Rom im Namen derfelben als Antwort gab) fpäter ohne der Synode

zu gedenken) erließ) endlich aber auch felbfifrändig) ohne vorangegangene

Zuziehung des Presbyteriums oder der Mitbifmöfe befchloß 5). Begriff

und Ausdruck (lation konnte hiernach auf die römifchen Erlaffe

(41007013) epivlolae (ieoretalev) 6) mit übergehen) und daher fagtGratian

zum dan. 2. (list. ]ll.: (lan 0nuu1 ulii sunt (lat-reis konti

licum, aiii staluta oonoiljorum. Päbfilicife Decretalen und

Concilienfcijlüffe bildeten den .iyauptftoff für das kirchliche Recht des

Mittelalters und daher nannte man alles Kirchenrecht i118 canonuin,

i118 canouioum, insbefondre auch die aus demfelben hervotgegangenen

Sammlungen) und vor allen die Hauptfammlung) das c0tpl18 juris

cuu0njcj. Canon war und blieb die technifcije Bezeichnung für die kirch

liche Sanction) während die bürgerliche dem? oder lex genannt wurde7).

Dem juZ oanonicuin ftellte man das i118 oieile gegenüber) den Zutlckllolled'

uauonicue! die [egitiinne 8).

Das kanonifche Recht bezieht fich entfprechend der Stellung der

Kirche im Mittelalter auf alle Verhältniffe) welche damals dem Ein

fluffe der Autorität der geiftliclten Macht unterlagen und ausführlich in

dem Artikel: Geiftlicite Gerichtsbarkeit Bd. iii) S. 581 flg. betrachtet

find. Daraus erhellt) daß das kanonifche Recht fich nicht auf die

Kirche als Religionsanftalt befchränkt und folglich nach feinem Inhalte

über das Kirchenrecht hinausgeht: denn Kirch enre cht ift die Summe

derjenigen Rechtsbeftimmungen) welche die Kirche d. h. die religiöfe

Gemeinfchaft der im Glauben an Chriftus) als ihren Herrn (zeugt-NN)

verbundenen Ehriften) hinfichtlici) derjenigen Gegenftände betreffen)

welche zur Bethätigung diefes Glaubens erforderlich find. Das eigen

thümliche Gebiet des Kirche untecfcheidet fich von dem des Staates) als

der politifw-bürgerliclfen Rechtsgemeinfwaft (m. f. den Artikel Staat

und Kirche) und daher find alle Vorfchriften des kanonifchen Rechtes)

welche andere Beftimmungen enthalten) als die der Oiatur der Kirche

?ls Glaubensgemeinfmaft entfprechenden) nicht als kirchenreclttlicl) anzu

ehen, ein..

 

ö) Vgl. Iacobf on) in den Berliner Iahrbüchern für wifirnfcltaftlihe

.Kritik von 1840 Nr. 45. _

6) (I. 3. 8. 16. niet. U. (öalaviur a. 496k). Siehe Credner a. a. O.

ur. tr. c. 1. am. xx. (leo 1e. o. 850).

_ 7) Ueber den Sprachgebrauch in der Kirche des Orients f. m. Zocraleg,

kl8l. cool. lil). l. cap. tim. Zorotnenue, dirt. acchlid. l.cnp.)l)llll. Daraus

ging er in den Occident über. S. lulia n 7 epic. Moe. c. 6. Z. 24, e. 73. 8. 264.

ß: s. 429. 430. o. 1. g. 1. am. mi. (leo ui. 3,850). 673mm, prjtic.

1' . l, - ' r

8) S. clitl, x. c. 11, A. (ie truucuctjoujhu' (i. 36.) in parte cleojsu. f
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* Während das kanonifcije Recht nach der einen Seite. tuehrunrfaßt

als Kirchenrecht) enthält es nach der anderen Seite doch nicht das ge

fammte Kirchenrecht. Die Kirme befteht nämlich zwar als eine eigen

thümliche Jnftitution) aber doch nicht ifolirt von der fittlicij-recijtlicljen

Verbindung des Staates. Die Kirche befindet fich im Staate) und

wie fie auf ihn einen großen Einfluß ausübt) unterliegt fie wiederum

auch der Einwirkung des Staates und feiner Gefehgebung. Diefe ifi

nach ihrem Inhalte bürgerlich oder kirchtich (lex munciann - lex orale

siasli-ca 9)). ' Die lehtere bildet eine wichtige Quelle des Kirchenrechtes

und ift als folche auch fiets von der Kirche benußt worden. Es find

fogar lager eeclesirsticae nicht blos in die Sammlungen des Kirchen

rechtes mit aufgenommen (legas regjslrnine)) fondern auch förmlich

mit den kanonifctjen Salzungen verfchmolzen (188198 onuanisatae)10).

Zu den bürgerlichen Quellen des Kirchenrechtes gehören vornämlicl) das

römifche und tentfche Recht und das lehtere in feiner Gefialt als ge

meines- und partikulares Recht., Als eine gewiffermaßen gemifcljte

Quelle erfcheinen die Vereinbarungen des Staates mit der Kirche. nic?

Von allen diefen Beftandtheilen des Kirchenrechtes muß hier die

Rede fein) doch in der Befchrcinkung auf Teutfchland) und darum) weil

die griechifche Kirche keine größere Ausbreitung dafeldft gefunden hat)

zugleich mit alleiniger Berückfichtigung der rbmifch-katholifcijen und

evangelifchen Kirche. Nur fo weit ift die Kirche des Orientes mit zu

berühren) als das Recht derfelben in den Occident übergegangen iii.

Für den Zweck genüge die Hinweifung auf bien er, cie oolleorioaibur

canonnm aoalesjae (Iraecne, beroljni 1827. Zacharias, liistarjas
'ruris (iraeca-[iamnni cielinaalio, lieicieiberg 1839. k* lilorlreujl.

ii-islairo (iu (iroit lkz-rnntin. paris 1843-1846. 3. e01. 8. Ueber die

Quellen des mofaifchen und jüdifcljen Rechtes) die für das Kirchenrecht

die Bedeutung eines Hilfsmittels haben) f. m. den Art. Inden im

Rechtslerikon Bd. ll) S, 820. Verb, Saalfchüh) das rnofaifäl

Recht nebfi den vervollftändigenden talmudifch-rabbdnifcljen Befiilu

mungen) Berlin 1853) 2. Auflage) 2 Ihle. 8 r .Weine

Für den vorliegenden Gegenfiand find. aus der reichen-Literatur

hervorzuheben: .. »ixzeazxnnue

[0 s. n n t. a 111e g g e r , bibliatbeca juris canoniei, iijucial). 1761.

1762) 2 1'011). l0. l) 07i a tius , praenationum renoviert-um libri b'.

paris 1687 eciici. 8 c l1 0 t1, bijlnr. el bipsiae 1776-1779. 2 10111.

i) i. r. il' ri e ci r. 6 l i1 o 1c , praecognjtn uber-lars ulfiearsss jurisprucjenfjcls

ecalesjastioae positiraa (ierrnanorum, l-lnlae 1786. 6 0711.7. [i1 a s trio i1 t,

iijstorin juris soclesjastioi at panlilicii , duisburg 1'676 eciici. '[110

lnasius, linie-e 1705x1719. Joh. Geo rg Perrfch) kurze Hifiokie

9) So uaterfcijeidet nnaogisus in der Vereine-jo der von ihm beforgkeu

Sammlung der friinkifcljen Ca-pitularien. [1 . - *

10) Vgl. (Abbas lkanarrnitarnzum c.2.)1. rie resrrjptis (l. 3.) nr. 9. Glück,

pieaeoognitn iurispruä., anal. S. 4. Cor-abi. m11, *
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des kanonifmen und .Kirchenrechtes) Breslau 1753. (v. Spittler)

Gefchichte des kanonifmen Rechtes bis auf die Zeiten des falfcljen Ifidor)

.Halle 1778) wiederholt nebft einem Anhange in v. Spittlefls Wer

ken) herausgegeben von v. W ä ch te r Bd. l) Stuttgart 1827. Defjelben

Verf.) Vorlefungen iiber die Gefchimte des kanonifchen Rectnes) a.a.O,

Bd. l[[) Stuttgart 1836. I. I. Lang) Gefchichte und Infiitutionen

des katholifmen und proteftantifmen Kirchenrechtes) Theil ] (äußere

Kirchenrechtsgefchichte)) Tübingen 1827. Bicfell) Gefmiihte des

Kirchenrechtes) Bd. l) Abth. l) [l (die zweite herausgeg. von R ö fiel()

G i e ß e n 1843) 1849. E i ch h o rn ) Grundfcihe d. Kirrhenrechtes Bd. i)

Buch ll. Walter) Lehrbuch des Kirchenrechtes (10.Ausg.) Buch ll.

Richter) Lehrbuch des Kirchenrechtes (1. Aufl.) Buch ll. Georg

Phillips) Kirchenrecht Bd. l[[) S. 573 flg.) Bd. [7 (Regensburg

1850) 1851).

Die Quellen des Kirchenrechtes find theils der römifch-katholifchen

und evangelifchen Kirche gemeinfchaftlich) theils jeder von ihnen eigen

thümliä). Zu jenen gehören die heilige Schrift nnd Tradition) das

' 80171113 juris c-anonici, das bürgerliche fich auf die Kirche beziehende

Recht. Charakter und Dignitcit diefer gemeiufamen Quellen ift indefien

in beiden Kirchen durchaus verfchieden.

i. Ge-meinfchaftlime Quellen für das Recht beider

Kirchen.

a. Die. heilige Schrift") und TraditionU). Die

tirfpriingliwe Quelle chriftlicher Wahrheit ift das göttliche Wort des

Erlöfers) mündliche Lehre) welche fich an das alte Tefiament anfchloß

und das 'echte Vetftändniß defjelberc eröffnete. So lehnten auch die

Wpofiel und Jünger des Herrn) welche die Erfüllung der Berheißuugen

des alten Bundes durch die Darfiellung feines Lebens erwiefen. Daher

entfianden die Biographien Iefu Chrifii (Evangelien) und die ver

fldkedenm- Lehre) Iroflw) Ernrahnungsbri-efe der mit der Verbreitung

der Wahrheit betrauten apoftolifehen Männer. ' Schon in zweiten

Jahrhunderte waren diefe zuerfi: einzeln verbreiteten Schriften als

Sammlung vorhanden) als ?anwalt-ecli- und &Journal-eiii- (inrlrumen

Q

11) Vgl'. H11 g ) Einleitung in dioSiirriften bes neuen Teftamentes (Stutt

gart 1847) 2 Bde.) 4. Ausg. I. G. Eichhorn) Einleitung in's alte und

in's neue Teftament (Leipzig 1,810 flg.) dn 11 Theilen. De Wette) Lehrbuch

der hiftorifch-kritifmen Einleitung in die Bibel) Th, 1 des alten Tefiamentes

LÖusgabe) Berlin 1810), Th. |1 des* neuen czdcftmnentee (4. Ausgabe) Berlin

12') Köhler) die Einheit in der Kirche oder das“ Prinrip des Katholicis

mus (2. Ausg. Tübingen 1813), Marheinecko) über den wahren Sinn der

Tradition im» karholifcben Lehrbegriffe) in den Studien von Daub und Crenzer

Ob. l7) H. 2) S.“ 320 flg. I. L. Jacobi) die Lirrhl. Lehre von der Tradition

und heiligen Schrift in ihrer Entwickelung dargeftellt) Berlin 1817. 8,

'x
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(um ennngelicnm et npoefolioum) oder' auch gufammen als CÖMYYÜQNU).

_ Bereits frühzeitig gab es aber auch unächte Schriften) welche als von

den Apofteln herrirhrend verbreitet) von' der Kirche aber zurückgewiefen

wurden 14). Diefe fah fich genöthigt) das Verzeichniß der anerkannten

Schriften für den kirchlichen Gebrauch feftzufiellen und es entftand der

Kanon des neuen Tefiamentes1ö)) welcher zu dem des alten

hinzugefügt wurde16). Diefer Kanon blieb indeffen nicht fiets derfelbez

doeh erhielt der im enn. 36 des Concils zu Hippo v. I. 393) wieder

holt im can. 47 des dritten CarthagifGen Concils von 39717)) von

Innoeenz ]. im I. 40519)) von Gelafius um 49619) u. a. allgemeinere

Anerkennung. Er ifi auf dem Conci( zu FlorenzW) und durch das

TrjdentinifÖe Eoncil 8888. [i7, (Leer-Elan) (i8 *cnnonicjo Joe-income) _beftätigt

Obfchon die evangelifche Kirche denfelben Kanon beibehielt),fo .nahm fie

doch dazu eine von der römifchen abweichende Stellung) indem fie freie

Forfchung über die Auchentie geftattete 2l)) während das Tridentinurn

des Anathema über den ausfpricirt) der diefe Bücher nicht vollfiändig

als heilige und kanonifche annimmt) und zwar in 'eier-i volgen-i [Zilina

ecijtjone. , „W

Man benußte in der Kirche das alte Teftament theils im Original)

theils in der griechifchen Zeptuaginla, fowie in anderen Ueberfeßungen)

insbefondre einer alten lateinifehen (rereia c0col11l1ni8, retuß, ltn]a)22).

Die Mangelhaftigkeit derfelben oeranlaßte den heiligen Hieronymus

(+ 420) zu einer neuen Uebertragung) die er auch auf das neue Tefta

ment mit ausdehnte und welche bald die übrigen Verfionen veedcängte.

Allgemein gebraucht (eox-ejo 'n15 3te) wurde fie vielfach corcumpirt

13) Vgl. die Belege bei De Wette a. a. O. l) S. 21. Verb. Giefeler)

hiftorifeh-kritifmer Verfueh über die Entftehung und die früheflen Schickfale der

"Griftliehen Evangelien (Leipzig 1818) S. 142 flg.) 179 flg.

14) 'kliilo , oonex npookxpboe 1107i teßtamentj , bipojne 1832. 'tischen

ejarj', eeongeijn npoorypbn , bjpäjne 1853.

15) Kirehh of er ) Quellenfammlung zur Gefchichte des neutefiamentlichen

Kanone bis auf Hieronymus) Zürich 1844. - - ..

16) De Wette)) s. 17 b.) Ö. 25) wegen der Apokryphen. Bleek) über

die Stellung der Apokryphen des alten Tefiamentes im chrifilichen Kanon) in

den theologifchen Studien und Kritiken) 1853) H, 2) Nr. 1.

17) S. l-lallerioij, e18 aniiqujä cnnonum coilectt. e. ll. c. 3. Z.3.nr.48.

S. 8. m'. 6. (bei (Inlwncij, .M038 .jjaßarlnlionum etc. 'l'. l. p. 347. iq. 370.)

18) ne] Kummer-juin c. 7 (epietolae yooljlicum 110m. eä. Courier-JUZ e506

nemnnn p. 545.)

19) S. oben Auen. 3 und den dafelbfl cit. Credner. -

20) [pjßt. [Logenii l7. nei iii-mana!,

21) Dabei fehlt es nicht an differentee Auffajfung der Lutheranee und Re

formicten. Vgl. Nißfch) praktifche Theologie Bd. l (Bonn 1847) Z. 75.

22) S, Mäntel', frngmeota eeraioniz nnliqnae luiione onlevierooxmjnnne)

[Xafniae 1819, Lenngeljum yalntjnum jneciitum ZjW reiiqujae texruz [Irangeljakulu

iacioi ante [liekonyrnnln rerei ex (Zocijoe ynlnlioo purpureo qunrtj 'el qujoli peu(

?Zlxäsexulj nano prime-m eroit atque eäjriit C o o nennt. 'kj| onen ä o rf, [ji-UW
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und deshalb- wiederholt-revidiert.“ Nachdem dasgTridenrinumäin der

8.1.38. "him äeoretum .ie eäitione et urn iibrorurn_ rec-rororo die Vulgata

für den authentifchen Text erklärt hatte. der allein bei öffentlichen_ .Vor

lefttngen. Disputationen. Predigten und Erörterungen gebraucht werden

follte..ergab fich :die Nothwendigkeit einer neuen offiriellen Ausgabe.

weläje Sirius ?nam 1. März 1589 fanctionirte. , 4 --.- ni'

3.1.. Gregor 7(1)'. ließediefelbe aber einer nochmaligen Revifion unter

werfen und hierauf folgte die neue Publication unter Clemens 711l-,

1592111).' „Andere ueberfeßungen. befondere in die einzelnen-Landes

fpcaci),_en. findnur nach befonde'rer Approbation zuläffig und nur als

Erläuterung des alleinigen authentifchen Textes derVulgamzu bee

trnchtenk1). Ihr Gebrauch fiir Nichtkleriker ift an die Genehmigung

des-J Pfarrers oder Beichtvaters gebunden 2fi), Die Auslegung der

heillgenSänift 1| durch die Fefiftellung der Kirche beftimmt 111).

Die evangelifme Kirche hat keinen Text der heiligen Bücher fiir

authentifch erklärt. am 'wenigfien eine Ueberfeßungz--fie weiit [ters auf '

das Original zurück. und überläßt der Wiffenfmaft die Ermittelung des

reinen .Tertes27). Fiir ,den Gebrauch der einzelnen Landeskirchen find

befondere Verfionen veranftaltet. von denen in Teutfclnand vor allen

Luthers Ueberfeßung gefchäht wird und zwar nur um ihres inneren

Werthes willen-s). Der evangelifthen Kirche ift die Verbreitung der

heiligen Schrift unter dem Volke überaus wichtig. weil fie will. daß

23)/ Vgl. Leander van Eß'. pragmatifcb-kritifche Gefchimte der Vul

gata. Tübingen 1824, [o3. ßrunati. (n33. .ie nomiuo, enorm-e, emenäatorjbue,

er nutveotin ynlgerae, iliennee 1827. Welte. kircblirhes Anfehen der fog.

lateiniicben Vulgata. in der (Tübinger) theologifcijen Quartalfchrift 1815 H. 1.

S. 55 flg.. Rechtfertigung des kirchlichen Anfehens u. f. w. H. 3. S. 348 flg.

24) S. kieguino är lidrio probibitis n e101'. oomprobntao. lieg. ]ll. (zum

(Zone. Fri.). soon. xx'. (leer-atom rie inäioe iibrororn). Vgl. über das Lefen der

Bibel in der Landesfpracbe. in der Zeitfchrift für Philofophie und katholifäje

Theologie (Köln 1836) H. 18. S. 108 flg.

23)_ Regular (ie ljbris probjb, eit. lieg. l7. Vgl. Hegelmaier. Gefchiehte

des Vibeloerbotes. ulm 1783, - *' “

26) i). 1. 71. rie eonetitut. (k. 2.). (Louoil. *Wei-jonas u. 8411'. i (Zone. 'l'ri'c['.

no... lb'. near. rie eäitione. et nau enorm-urn ljbrorurn. Innern [unter [Kerle-io,

cuju. ort juäionre äe rer-o, senen et iuterpretotiouo gorjpturarum eaorarurn. Vgl.

[od. 1120g, erpijoatio (latvoiiooruro azelernaii' tio interpretation. .aorarum lite*

kur-nm, Konsolen-ii 1833. 1* * * '*

27) Vgl. Lücke. in den Göttinger gelehrten Anzeiger 1831 Nr. 67. 68.

Lach ma n n. in den theologifrljen Studien und Kritiken von Ullmann und um

breit. 1830. H. n. S. 817 flg.

28) G e o rg W i l h. H o pf. Würdigung d. Luther'fä)en Vibelverteutfcbung.

mit Rii>ficht auf ältere und neuere ueberfeßungen. Nürnberg 1817. ..Es i| ein

eben fo glänzendes Zeugniß für die Luthenfrhe Bibel. als für die geläuterte Er

kenntniß. daß man von Verfuchen neuer ueberfehungrn zu einer bloßen Ve

ricbtigung des Lutheufchen Textes gekommen lit und das Zuthun des Neuen.

Eigenen auf ein Minimum befchränken will“ (Hopf. cit. S. 333). Verb.

beileibe?! Bert.: ueberjdieHerftellung des urfprüngliehenTertes der Luther'

fchen Vibelüberfeßung. Nürnberg 18.47. ,. ., ,
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jedes* ihrer Mfigliedeh-indsm- es' zur urfpriingltweit Quell. der: Wahrheit

geführt wird) diefe um fo voller und freier in fich aufnehme. Di.

heilige Schrift 7| aus fich felbjt zu erkläre-n") :imo ms *in

Wie in den bisher erwähnten Grundfähen) fo weichen beideKir-äjen

auch darin von einander ab) welche Autorität der heiligen

chrift als Quelle des Kirchenrechtes bel-zulegen fei. Was

unächft das alte Teftament betrifft) fo herrfchoe ftüher die Anficlot)

daß daffelbe als pofitiv gottliches Recht angewendet werden müffeib).

Sie itt jedoch fpäter aufgegeben) indem man das Gefeh-Moferi als den

Zuchtmeiflet auf Chtjfius (nr-rrärez-mz-äg xt); Agent-Zee. Galaoer 111)* 24))

durch diefen felbjt für abrogirt erklärtez indeffen 'find doch manche) nicht

blos die im neuen Tefdamente wiederholten und verfiätktew filtliwen)

Beftinintungen- auch ferner-hin für verbindlich gehalten und deshalb

durch Gefehgebung aufrecht erhalten) wie bei den Eheverdoten (111.

Men's 1117111) 1171), Der Grund fortdauernder Geltung liegt dann in

einer folchen Sancrion) nicht im mofaifelyen- Gefeße an fich. Auch die

römifclj-katholifelje Kirche hält fich dadurch nicht für gebunden) 'denn

ausdrücklich declarirt das tridentinifcije Cemil diese. 111117. een. 3. (jo

onoramenio mntkirnonii: Zi (luis ciixeril, aon canton) unnsanguinimis ot

3117111115118 genaue) qui bei-icio() onprirnundur, passe imho-Lira Wiritnonium

oontrnireneium et eti-eiroore contre-num, neo porno ocoiesimr' in. non-inline

iiioruo. einsparen-re, nur oonotituoro, in pin-rer. ungern-nt' at (iii-Wand)

nnntirernn 811. -

Das alte Teftament gilt als ein nationales. Gefeg. der Jsraeliten)

dass neue Tefiament verpflichtet dagegen die gefamrnte Ehrifbenhei-t durch

fein Gebot der Liebe (trägt-o; rm7 Xylon-WU). Schon zeitig wurde

aber das ganze Evangelium als ein dem mofaifckjen Gefetze nachge

bildetes-und an deffen Stelle-getretenes) als nord 1er. in der katho

tifaoen Kirche aufgefaßt 37). in den ma-nnigfachfien- Anwendungen durch

geführt und* durch das tridentini-fcije Eoncil befeitigt: si' quis ciiirorii

(ihristurn [drum a, l)eo horninihue riatuur tui-ine ut rociennorem, cui_ tiriant.

non etinn) ut legisinlorom, cui obeüiont, nnnihenta sit (888810 111. eau.

21. (10 inctitioationo). Da nach der' röm-ifch-katholiftkjen Lehre die

Kirche oder der Pabft der Stellvertreter Eheim auf Erden in) fo gehen

von diefem Organe auch neue Gefehe aus) welche/das evangelifclje

Gefeh erläutern und fortführen. Demnach wird die ganze hierarchifche

 

29) Si. Schenk-el) das Wefen des Protejbantismus) Schaffhaufen 1819

.) 3 Bde.fig 30) Fate!) jurijiifcljeEncyclopädie Abfchnitt 1:1) S.118 flg.) von dem pofitiv

göttlichen Rechte. Weber) fvfiematifche Darflellung des im .ydionigreirheStuhl"1

geltenden Kirmenremtes Bd. 1) Abth. 1 (1. Aueg.) Z. 6) S. 19 flg. l.. 1)

(Lrarn er , victoria oeutentinrunr (ic: door-n iibrorum roter-ir tostnmenti n-uctoritato ori

Ciiristinnoo spsatnnlo, bipsino 1820.

31) S. Galater 111) 2) und, dazu die Ausleger. Verb. dafelbfi 11) 13 flg

c 32) Vgl. R i tfeh 1 ) dir Entftehung der altkatholifchen Kirche (Bon-n 18110)

S. 328 flg.) „das Chrifienthum als neues Gifts“. -
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Verfafiitng und Verwaltung auf die* 'oi-a lei( der heiligen Sicht-if'

gegründet) die einzelnen kirchlichen Infiituie find darnach Ausfl-uß de'

heiligen Schrift. So vor allen die Saeramentez denn nach den'

tridentinifGen Eoncil sees. 711. (10 8ucraruenli8 in gonere (eau. 1-8

find diefelben inder Siebenizahl als reer-Mute uni/ae legte von* Ehrifius

felbft angeordnet n. f. w. -* Dagegen neglrt die evangelifme' Kicäje)

daß das Evangelium iiberhaupt mit feinem ganzen Inhalte als eine

n07; lex aufgefaßt werden könne) noch entfehiedener aber uerwirft fie die

dogmatifehe Sanctionirung der kirehliäjen Verfafjung und Verwaltung

irn allgemeinen und zumal ihre Herleitung auf der Grundlage der

heiligen Schrift im Sinne derrömifchen Kirche 33). nu ..zur-ei

Als eine beiden Kirchen gemeinfam) aber fehr verfchied-(n gedeutet

Quelle erfcheint die T radition. Mündliche Lehre) Tradition ifi die

urfprimgliclje Quelle des Ehrifiienthutus. Die rönrifciz-katholifeize Kirche

nnterfeheidet daher die heilige Schrift) als durch die Scriptur innerhalb

der Kirche in ihrer Aechlheir etw-iefene gefchriebene Tradition (tra (1 itj a

eoripta) 3k)) und mündlich forrgepflanzre Tradition (traaitio n0n

eoripte)) deren- Aemehsit aus ihrem Alter) ihrer allgemeinen Ver

breitung und Uedereinfiimmmtg (anti-Latina, uni-ernten. a0neen-3ia) aus

den apoftolifclyen Vätern und Kirchenväterit zu erweifen M35). So

fchon früh in der Kirche anerkannt) ifi fie insbefondre durch das triden

tinifche Conti( befiätigt (seeds. 17. (16 cnnouieiu acripturjv et tiuiiilionibue).

Diefes unterfcheidet zuvörderfi: 8in8 ecripto traäiti0ne8, quad inmu

(Ibrieti 0te ni) nlioutoljs accepted, aut a1) ipais npoeloiie, Zpiritu 8und1()

(Fit-tante, quasi por wanne traciitno an n08 urqua partiellen-unt. Jena

find (ijiijnaa und unterfcheiden fich von der Schrift nur durch die

fehlende urfprlingliclje Scriptur) fo daß fie auch die Kirche parj pieinlis

alkactu aa rauer-Lucio 8118611111. at 'euere-lutz diefe find np-ovlofieaej

und daher untergeordnet (vgl. Briefe an die Römer 711) 2) 3. i. Que.

"l1) 10) '.2 u.a.)) fo daß von ihnen dlspenfiot werden kannili); Außer

dem giebt es noch heilige Traditionen) deren Urheber nicht mehr bekannt

find)(ti-ac11ti0 [anita et Mystica) (loctrina 8aorota)37))

e
 

133) S. a e-v bf o n.) über die Gründe der Verfchiedenheit der lutherjfsjen

und reformirten Kirsienverfafiong) insbefoudre über ihren dogmatifcven Charak

ter) in Schneiden?, teutfcher Zeitfchrift für chrifiliche Wiffenfcijaft 1832 Nr.

es fl .

Z4) flug-FWG.: Seh-nahme* heißt es von den evangelifcljen und apoftolifcden

Säuffften bei Gregor von Neffe( u. a. (Suit-er, thesaurus TKLWÜFKF).

6. 2. pr. (Inu. 1. qu. 1111. (a. 787 ei( Suprima 8!l]0(10) trnäitio script-x_- n0n

Sckjpli] 8. e.

33) Lueehiuß, biet, eccl. lid. 111. e. 39 fpticht fciwn von der eroegoiäoaee

cih-gamer und nach ihm viele andere. 'lin-centiu. 1..irinonsi8, cammoni

torium (a. 434) a. 2. ßq, [(1 tanenmus, quo() unique, exam' semper, quoä ab

omnihur creäituin eat etc.

36) (L. 4. ll. rie concessioue praehenäae (111, 8.). Cane. '1'riä. sees. xxl,

o, 2. (joe-tr. (18 communiooe .oh uit-aqua rpeaie. .

37) c. ä. (list. 711. (busiljus 111. u. 373). ..-;
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ferner tkailitjonee Ecole-ine unirerenlieu), Ecole-ijne

Romana.; (8. Zeche yeikj)") und Zpecjeiiaß-o)) wel>)e in der

ganzen Kirche oder in kleineren Kreifen hechzuhalten und nicht ohne

Noch zu vernachläffigen find.

Die eoangelifGe Kirche verwirft nicht die Tradition iiberhaupth

fondern ihre Gleichfiellung mit dee heiligen Schrifh welche dadurch von

einer außer ihr befindlichen Autorität abhängig wird. Die als äiht

bezeugte Schrift ifi fiir fich eine ausreichende Quelle) deren Sell-fi

fiändigkeic nicht durch Traditionen beeinträchtigt werden darf) welche auf

Zeugniffe gefiüßt werden) deren Lauterkeit keineswegs unbedingt be

hauptet werden kann. Schon zeitig i| mit dem Namen der Apofiel

und Kirchenväter großer Mißbrauch getrieben) und die Väter felbft

überlieferten die ihnen bekannt gewordenen chrifilichen Lehren nicht rein)

fondern mit den Grundiähen ihrer Gnofis vermifazt. Die Traditionen

haben daher nicht an 1W)) fondern nur infofern und infoweit fie mit der

verbirrgten heiligen Sciuift iibereinfiimmen- Anfpruch auf Autorität.

Unter folcher Veichränkung und Bedingung haben die Reformatoren

und nach ihnen die BekenntnißfGriften- wie die ganze evangelifche

.Kirche die Tradition anerkannt) aber nicht) wie die heilige Schrift„ für

unabänderlieh erklärtU).

.- [I. Das Corpus jut-iz canonioj. Die in der .Kirche zur

Geltung gelangenden Kanones der heiligen SGrifc) Traditionr Sciuiften

der Kirärenväter) Concilienfclhliiffel päbftlime Decretalen und die welt

lichen Gefeße über kirchliche Gegenftände wurden theils geiondectF theils

mit einander verbunden (fog. ixomocaoaues) in Sammlungen gebrachtf

aus welchen

l., Das Decret Gratian's als der erfle Theil des (jaepue

juris onna-nei, hervorging. Es ergiebt fich daher die Nothwendigkeit

einer gedrängten Uebecficht der

o. Grundlagen des Decretes. Das Kirchenrecht erhielt

feine erfie Ausbildung im Orient. Hier entfianden auch die erfien

Sammlungen der Kanones. Auf dem Eoncil zu Chalcedon im Jahre

451 wurde ein Coder gebrautht, aus welchem die Kanones von Nicäa

von 325„ von Antiochia 332 W41?) und Confiantinopel 381 bei den

Verhandlungen vorgelefen wurden) und zwar die beiden erfien unter

Angabe von Nummern) aus denen erhellt) daß noch andere Schlüfie

fich in der Handfchrifc befanden) wahrfclheinlitl) die von Ancyra 314

Neucäfarea 314/ Gangra um 365. Erft fpätec kamen die von Laodicea

38) (L. 8. (ii-t. xl. (L. 11. niet. xl', (noguaiioue).

39) (). 11. äjzt, xl. (luna-Jem l. u. 416).

40) (I. 9, x. ile conaueiuej. (l. 4.) (iiunuk. [ll. a. 1L21).

41) S. Augsburg. Eonfeffion Art. xr- xxiil. Apoiogie derfelben Arc-lil"

Scimialkald. Artikel Th. l]- Art. 2. Gallikan. Confeffion Art. xxlr. Angiikau*

Art, xxx!? u. a. don-een, size-erregt. in lrooneuiu (iin, l. ll. rl. Ridley

praktifche Theologie Bd. l) S. 384) 387 u. a,
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um 364. Cphefus 431 und Ehalcedon felbft in die Sammlung. Die

Meinung. daß alle hier erwähnten Synoden bereits zur Zeit des Concils

von Calcedon einen in der Chriftenheit geltenden Coder (fog. 00.19!

aocle sia e. nn i r- err a e) gebildet hätten. beruht auf einer Hypothefe

von Ehriftoph IufielluSN). welche gründlich von den Ballerini und

anderen widerlegt ift-Z). Zum Abfmluffe kam das griechifctie .Kirchen

recht durch das im Jahre 692 im Trullus. einem Saale des kaiferlimen

Palafies zu Confiantinopel gehaltene Concil (60110. 'l'rul]anum). durch

welches außer den genannten älteren und einigen fpäteren Kanones

auch die fog. o a n 0 n e 3 a p 0 8 t 0 i 0 rum approbirt wurden 14). Die

verfchiedene Bedeutung des Ausdruckes ..apofiolifcize Kanones" hat zu

unrichtigen Auffaffungen der Sammlung derfelben geführt. Da näm

lich apofiolifcher .Kanon fo viel heißt. als apofiolifche oder kirchliche

Regel. mündliche und fchriftliche ueberlieferung. und in diefem Sinne

fchon frühzeitig apofiolime Kanones erwähnt werden. hat man die

'Sammlung felbft in's höchfte Alterthum der Kirche iehen wollen und

fie als Quelle der fpäteren Shnoden. welche mit ihnen ubereinfiimmen.

angefehen. Das Verhältniß ift aber gerade umgekehrtz fie find aus

den Synoden gefloffen. Der Inhalt weifi nämlich auf die allmälige

Entftehung der einzelnen Kanones hin. welche irn erften Dritttheil des

fünften Iahrhundertes zu einem ganzen vereinigt wurden und in einer

doppelten Recenfion von 50 und 85 Kanones vorkommen. von denen

die legtere im Orient. die erftere im Occident recfpirt wurde. Die Be

flätigung durch Iufiinian in Novelle iii veranlaßte Haloander. feiner

Ausgabe der Novellen 1531 die Sammlung im Original mit einer

lateinifchen Ueberfelzung hinzuzufügen. worauf fie fpäterhin gewöhnlich

dem C0rpl18 iuri8 dir-ihr angehängt ivurden 45).

Die Verbindung der Kirche des Occidentes mit der des Orientes

in den erften Jahrhunderten gab zeitig Veranlafiung. die wichtigeren

Kanones des letzteren durch lateiniime Ueberfeßungen allgemein zugänglich

zu machen. Da die einzelnen Landeskirchen des Occidentes felbfiftändig

neben einander befianden. konnten verichiedene Verfionen gemacht und

mit den eigenen Kanones verbunden werden. mithin oerfchiedene Samm

 

42) (Ionen canonnm eccleriae trainer-aa er!, (Ihr. luetellu., yari. 1610.

Verb, ßjbljotiieca juris canonjcj relerjz, opera et Zlucija 611i'. iioelli et [leur-L

]u.te]1i (Vario 1661) 2. 70m. kai. Diefe und andere Materialien finden fich

auch in dem Forex-Qnap- eine ynnäeclne cnnoourn 8. 8. Sportalm-urn ei concjljakolll

ab -ccleria (Jr-nern receptorum, rec. lzereregi ug , (0x0niae 1672) 2. 1'011). lid'.

43) S. die oben Anm. 17 cit. Abhandlung y, l. e.. [. p. 243. rg. Verb.

Spiftler a. a. O. 23. [Jiener, rie colledljonibus cit. p. 9. 10.

44) (Ian. 2. C0nc.'1'rul|. bei ßereregju. l. e. 70m. l. p. 158. im Decret

can. 7, riiat, xrl.

, 45) M, vgl. vorzüglich v. Dreh. neue unterfuchungen 'über die Conftitu

tionen und Kanonrs der Apofiel (Tübingen 1832) S.203 flg. Victell. Ge

icbxcbte a. a. Q. S. 55. 71 fig.. 197. 241 flg. Vunfen Hippolytus und fein

Zeitalter. Leipzig 1852. 1853, e i -
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lungen, antfiehen. - Weiterhin wurden *idiefaiben aus einem Lan-de auf

das Wereübertoageojundlöetneinsut. . .--. 7

i! . .Außer deearlUemejnen oben angefühiten/LiteraQurifi-hiereohrzügz

lich. auf die :Abhandlung der .Brüder Pet-reis und Hier-ordnen.

Ba llerinl hinzaweifen: tier-ingili- &nm (Wikio tum iu ogni-mieren.)

uibue .er roller-weiber. rende-uni. hinter dem dritten Mende der oon ihnen

beforgrteuAusgabe der -Werke Leo's l.) Venedig 1.75.7) nnd wiederholt

mit einigen anderen A-bhandlungen .von Pe teus-deM-nxea (ue rote

tiber-r .colloarionjhuo_xanonum). P. Coufian-t (tier anliqjris rannte-un]

oolieotionibuä)) S e b., B eMac-du s (rie rariie 830170km!) canoniinrooliac

tio-redete» in (Naila-wii, rie 'amelie oaoouum coiinetionihua elle-terre

tionuri) Zxlloßo, "extends N778. [70]. biogunlj_ 1790. :kann Daran

flhließt :fich als Fortfehung: nuguoiin Themen,- (iirqxuiazitionee

orilioae in praecipune eanonum ei. ordnete-Mum collactiones Be.“ egllogee

Bananen-tune charakter-tionen!) ... Sandman-tja, [Tomate i836. 4. Auf

andere Literatur/iii weiterhin im einzelnen-Bezug zu nehmen. '

. : In Italieeifindet fich. neben dem lateinifeizen Original defSonode

von Sardica I43) feine ältere Ueberfehung) welche nach .deoM-itte des

5. Jahrhundertes entfianden- fein mag (fie enthält auch das, Cemil ron

Chalcedon 451:) und welche nach ,einer nicht ganz ficherejcBegugnnh-tne

auf Dionyjfi-us» EriguusW) 'er-rio prison (prison cauonurn

goitio denne) .genannt zu werden pflegtW). Aelter ifi eine andere

Verfion) welche fchon aus dem Ende des vierten Iahrhcllrdeertes- in ,ihrer

urfprüng-liehen Gefialt hereühren könnte und für deren Vaterland man

bald Spanien) bald Italien hältW)- Als Grundlage der fpätereu

fpanifchen Sammlung heißt fie .gewöhnlich ilollectjo ,lejrlorj

(lljßpuno). Sie ift fchon im _fünften Jahrhunderte in_ Gallien

benußtW)) und :fester in der Kirche Afrikas.- namentlich:in-.der-.dreijöljq

aononueo des Diaconus von Karthago ?eigener-ggf- Werra-nana

(um 547-) 50). Bei' weitem wichtiger. find. die Coil-ectionenjdis Dio

_nyfius -Erig-u us (i um 536)) Abees- inRom 51)..; eErzbjea-rbeitete

..B 'F

46) [Fuller-ini l. o. 71.333. 726.r10t.3. ,Eithh ornnqfieireljenirerht l)

108 flg. Richter Z. 66) Anni. 2.

47) Gedruckt in der hibliaiiieoa juris oon. ']'. l. p. 275. 84]., hinter der

:Balherinifchen Ausgabeder-Wacke.itaois-lq-fiounlll. p. 743.84 leave-i, coli.

ooncil) 'l'. 7], n. 1.105,84 l _

4 48) S. Walter) Kit-ebener? S. 67.2 _Richter S.86, (gallerie-l

l. e. p. 327.) Wilke" (über-die ,ecitibeit-des Laodicenifchen Bibelkanons) te

den toeorpgirazenmrudten undKritiken .1830_.S,. 603) in nicht abgeneigt) fie

nach-Afrika zu verlegen. _ , f _

49) 'Die von' Quer-small ,und ,dann ,den Balleri-ni herau-iigexiebMe

Sammlung hält Eichhorn n. g.,-;_Q„S..ßg1*3) 144 für eine-italj-fhe) icio()l

weniger annrhmbar) als der gallifche Urfprung. (ße. llezi-ooifi. [mp. 400. aq

72ä.8q,783.8q.) 7, , . l 4 _'

S Z:ein notiert-gig, e. p.1r.,cqp.1,p,ä71-578. Spitt-ler a, a. Q.

51) [Xelibri-ii 1. c. e. ul, p. 471. 8q*. Spitteer a. a. Q- d3* fis
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..mit :einen e: 0 e e k .nx-nenn 'Z e ente eine ki .inkl-P . Mlhgltmy

50 (Kanonen qui riieuntqt-npqsioiornm, 165 von ibm »uberfehte *grieehiicize

Kanon-es. 27 Kanone. nonlöhalcedon, 21. von SerbienF 1.38 qßriknniirhe

Kanone. (Arten von x19). .Qieieß .wi-Wen 119.6- und 51.* egtfiaxrdenen

Summit-ng ließ .er eine andere (Kellnerin *eiecretaruma lin-rei?

ti c um [i0 man_ o-ru-m folge.. p-äbfililj). Qecretalen non S ix feier.

(W5). bis auf An after' i us [i. li- 498) enthaltend. Eine ..dritte auf

Verlangen des römifchen Viicindfs F3. o rm is d a s (We-WZ) untere

nornmene Sanienlung der grierhifcizen Kanonen im Original mit gegen_

iebercfiehender [ueber-Fehring ii? verloren gegangen-Q); dagegen wurden die

beriden-.auderen bald allgemein gebraucht und beim Abßhreiben ergänzt.

Einen ,io vermehrten Coder ichenkce Pabß H_ a d rian -l, im Jahre 774

Karl dem Großen 5M durch weichen derfelbe zu allgemeiner Verbreitung

im fränkifrhen Reiche gelangte. Aufierdem brauchte man in demfelben

auch vor-nämlich die fpqniiche. bedeutend ergänzte nnd vermehrte ,Sirenen

lung U). wie aus mehreren Handfthr-iften hervorgehti-ö), An :diefe

fchließc fich der große Betrug, welcher im neunten Iahrhunderre im

fränkifchen Reiche erfelgte. P f e u d o - I-f-i_ d-o e56), und auf alle [unteren

Sammlungen einen mehr oder minder bedeutenden Einfluß geübt hat.

Hierher gehören auch die-iibri yoenitentielae, Beicht- und Buße

bücher 57), welehe für die: .Entwickelung der kirchlichen Distiplin ente

frheldend auf diefem Gebiete eine wichtige Qnelle wurden.

, . Die älteren Eollertionen bis zum neunten Jahrhunderte waren faft

iammtlicl) chronologifci) geordnet. Das Bedirrfniß rief feitdem auch

M) Die Vorrede Zfi erhalten (f. Zjeuer, Zcbeäiasmn cit. p. 11.). Die

beiden anderen Sammlungen find in der hjbiimvece iurje canon. und öfter her

ausgegeben.

ö3)ßa1]arinj ]. e. l), 485. 8g, Spittler a. a. O. S. 43 flg. Vgl.

lob. (Lbkj si. 17.11.] olp l1, nnen cdrom, .ie c0e1jce candnumx que-o kiocirjnnug l,

?Mio h1. (10110 rieäjt. [klang, 1'777. 8.

d4) M. vgl. über diefe wichtige Sammlung. auf deren GefehiGte es hier

nicht ankommt- [Iniierjoj l. o, |7. lil. a. 4, p, 500. 8g. Spittler a. a. O.

ß.56_58. Eichhorn/ über die fpaniiche Sammlung derQueilen des Kirchen

rkäites. in den Abhandlungen der Academic der Wifienfrjxaften zu Berlin- Jahr

gang 1834 (Berlin 1836 4.) S. 89-142- und mit Nachfragen in der Zeitichrift

für geßbiäitleclpe Reebtswiflenfehaft Bd. xl. H. u, S, 119-209, x

ö ) S. ßallorjoj l. o. p. 387. 388, (vetb, (Dunn-int. i". l[.Z.2, (dafelbfi

bi» 68i» 4712. rg. 420. -q, u. a. Eirhhorn a. a. O. S. 118, ULzUlbhand

'ungen der Academie). w* >

56) 3n[lerinjl,'e. p.l1l, 12.641.528, 8g. Spittlec a. a,O,S,2716flg.

Kon“, lie foniibuz et cousjlid yseuäd-[Ziriorjaone C0lie-.ctj0oio, (Zolling. 1832. 4.

W affeLF-l) l e b e n . Beiträge z. Gefch. der faliehen Decretalen. Breslau 18“. 8.

(Biester. untern-chungen über Alter. Urfprung. Zweck der Decretalendes fal

WW Ifidorns. Freiburg 1848. W alte-r, Kirchenrecht h. 93-98. Ri-Gter

D69. 70. Phillips a.a,Q.Vd,1e,S.61flg, -

37) M. f. darüber vor allen Hildebrand, unterfuGnugen über die

germqnlfäien Pönitentialbüeher. Würzburg 1x851. Waff erf chleben. die

?ßidjcorxzlungen der abendländifehrn Kirche, ,baue 183.1 (darin ein vollfiiindiger

u .
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fyfiematiime Arbeiten hervor) welche in den närhfien drei Jahrhunderten

in großerAnzahl*deriGeifilimkeit dargeboten wurden) von denen indefien

nurfolgende zu höherem Anfehen gelangten und auf das Decretun

mittelbar oder mittelbar -eingewirkt haben: die fog. collectio an*

Zelmo-(leilicata (zivifchen 883--897)z die um 906 bearbeiteten:

Libri-i .ei-uv J'(16 37n0iia|ibu8 07111818 ei, (lircipljujs ecole

e-i-artiris des Regino) Abtes von Prüm bei Trier (1- 915PS);

das (jecrelum (magnum (lecrolorum eolumen in 20 Büchern) des

VurchardF Bifchofs von Worms (1396-1025)) entfianden zwifchen

1012--10237-9)F welches ebenfo) wie die darauf ruhende60) fog.

Tolle-clio cluoclecim purtiuin, vor 1024 verfaßt) durch Mil

theilung mancher den anderen fehlenden teutfchen Synodalfclylufie be?

fondere Beachtung verdient; die Sammlung des Anfelm) Vifcvofs

von Lucca (1-1086)) in 13 Büchern) wegen der Benulzung des römifchen

Archives wichtig 61)) ebenfo wie die auf fie bafirte Sammlung des Car

dinales Deusdedit) welche dem Pabfie Victor lll. (1086-1087)

dedicirt 71'162); die pann0rmja oder kannamir. des leo Carna

len8j8, Bifmofs von Ehartres (1- 1115 oder 1117)) in 8 Büchern)

für welche eine andere Sammlung deffelben: (leute rum, in 17

Bücher-m als Materialienfammlung gedient haben diirfte 6*); die fog.

colleotio trium partiun), mit Decretalen bis auf Urbanll.

(1- 1099)) Eoncilienfmliiffen) befonders auch den fpäteren griechifchen)

und anderen gemifchten Materialien64)*, die fog. 00ll6cli0 'lukra

oon en 8i8 (aus dem Klofler Populeti in der Diöcefe Tarracona)) die

fog. 601160110 (LaQZarZluZuZl-lna (aus Saragoffa)) mit Decre

talen *bis celp. Gregor till. (i 1085) und Urban ll. (1- 1099)*'>5)z

der log p0l7oarpa8 des G reg o rius Eardinal-Presbyter) mit Be

4 58) Oefter herausgegeben) am beiten von' Wafferfmleben) Leipzig

18 0. '

* 59) [ei. pr. 600|() 1548 [0]. und öfter, -77-77

60) Richter) Kirchenrecht Ö. 72) Anm. 12. Phillips a. a. O. [l7

S. 128. Die Sammlung ift noch nicht gedruckt.

- 61) Die Sammlung ift ungedruckt) die Uebrrfchriften der Capitel find ik'

.Kugeln 1118i, rpicilegium [Kinn-Mum (llom. 1842) 70m. 7]. p. 316. Iq. mit

getheilt. '-* - ' _

(öY-'krn-n c. auc. 2800:1715, lle call. (Inrilin. denecleclil, bei* (Jul-lanlil

l. c. ll. 7113-763. Auch diefe Sammlung ift in ihrer Integrität noch niclit

gedruckt. - '- - »

63) Beide Sammlungen' find öfter herausgegeben, ihr Verhältniß aber be

ftritten. “Theiner- über Ibo? vermeintliches Deer-et) Mainz 1832 undln

den oben eit, (iisquizitjones crilicae p. 141, 3q. hält Ivo nicht für den Verfafikf

6?.) Diele) von Gratian-fiark betrug-te Sammlunghiilt Theinec (aaO.

S.17 flg. .eligquixiuonea U585* [lll) fiir die Quelle Ivo's; das umgekehrte nimmt

Wafferfmleben (Beiträge S, 47 flg.) an) und nicht ohne guten Grund

Richter a. a. O. S. 72) Nr. 9. -

65) Beide ioirbtig für die- (Correctur des Corpus ink-io cnnoojcj. (S, belle

rini l. c, cap. 18. S. 10) 11. png. 673.)
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1

nuvung des römifchen Archives) nach 112466)z Alge rus von Lüt

t1>)(-j-vor 1128) (ie lniserjoorciia et iurtitia, überdiekirmlime

Disciplin 67). .

ueber alle diefe Sammlungen vergleiche man außer der fchon citirten

Literatur noch vornämlicl) v. S av i g ny) Gefchichte des römifctnen

Rechtes im Mittelalter Bd. i1) S. 286 flg. Bd. 111l) S. 71 flg. der

zweiten Ausgabe,

b) Das Decret Gratian's felbft. Darüber ift vorzüglich

zu vergleichen (8 n r t 1) (18 0131-18 nrc|11Z71nne1811[10110111611818 [11-0168801-111118,

1'011). 1. 1). 1. (110n011. 1769. 1101.) [ing. 259-281. Dadurch werden

insbefondre die Irrthümer widerlegt) welche auf Grund des von Alex.

Macchiavelli in Bologna fabritirten (Manual-juin arciligyinnavii

110110111011818 vielfach in Teutfmland verbreitet wurden) wie namentlich

in 1. 11. 861111161', (1188. (18 earn-a vecreti (jraljnni forium., 11211-16 1743

(vor dem erften Bande feiner Ausgabe des 1101x1113 111113 canonicj). Die

äußerfte Unwahrfmeinlimkeit der Richtigkeit der Mittheilungen Mac

chiavelli's hatte) ohne von Sarti zu wiffen) auch Spittler

dargethan) in den Beiträgen zur Gefchimte Gratian's und feines

Decretes) in (Abele's) Magazin für Kirchenrecht und Kirchenge

fchiehte) St. 1) Leipzig 1778. (Vgl. auch v. Savigny) Gefchichte

des römifmen Rechtes im Mittelalter Bd. 111) S. 11-13). l). 1.

Reggae, (ie (ic-crew (Zratjnnj) blinciob. 1760 und in 80111111111,

tiieenurus 111118 ece1. 70111.1. 6111011, prnecag-njln jurisprucienljne eccl,

h. 21-31. 96. 122, xq, Phillips) Kirchenremt Bo. ir) S. 137

fig. und andere dafelbft citirte Literatur.

Die Muffe des nach und nach aufgehäuften kirchenrechtlichen

Stoffes) die Zerftreuung deffelben in fo vielen neben einander gebrauch

ten Sammlungen) die Zweifel über das wirklich geltende Recht bei den

Widerfprümen unter den Kanones und Decretalen machten das Be

dürfniß einer einzigen die Einheit herftellenden Sammlung fehr fühlbar.

Der Bearbeitung einer folchen unterzog fich G ratian) Mönch 68) im

Klofier St. Felix zu Bologna) und vollendete fie um 1150 69). Der

 

66) lznllerjni cap. 17. eit. p. 666. 8c). 'khe111er, aiaqnibitioneo 7.

o. 6. S. 2- p. 341. 8g.

67) Von Gratian für die ?ars 11. befonders bennht. S. Richter)

Beiträge zur Kenntniß der Quellen des kanonifchen Rechtes) Lcipiig 1834 Nr. l.

68) Ob er Venedictiner oder Camaldoletifermbnch war) ift nicht ficher felt

zÖuftellen. (Vgl. 8111-11 1. o. p. 261. [ijegger, 11138. e16 (were-lo 611111111111

. 6. 7.) »

69) Die Appellalionsformel in Ö, 1 zum o. 31. Can. l1. qn. 6. mit dem

Jahre 1141 (nach anderen 1155) 1161 dafelbft) beweift nichts. (v. Savign h)

Grfchichte des röm. Rechtes Bd. 17) S. 146 flg.) verb. 141) 142). Oefter wird

das Jahr 1151 genannt) wie, in der Chronik des Johannes von Thielrode)

Mönche? zu SbVavo (W arnkönig) Flandrifche Staats- und Rechtsgefaiimte

Bd. 1) (Tübingen 1835) S. 49) in einem 8011er 1731101111118 u. a. (aclmonitio

(Yorreclorum 110111.) f. 1. 11. 11611111111, (101-p. 1111-. dan. 7'. 1. p. 61.) ,

17111. 48
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Hauptzweck der Arbeit war Vereinigung der einander widerfprechenden

kirchlichen Normen und deshalb gab man derfelben bald den Namen:

(Konoarciantiu äwaorciautjnm can0nutn70)) die noch jekt

'Quiche Bezeichnung aber ifi fchon früh iiber* tiecrotorutn, (ie

(trete. , (leer otu1n71), ein Ausdruck) der damals den Gegenfaß von

lex bildete) auch fchon für In o's Werl' (f. oben) gebraucht war, Den

Stoff nahm G ratian aus den bisher üblichen Sammlungen")

wozu er noch die aus feiner Zeit herruhrendenDecretalen_ Inn ocenz 1|.

(i- 1143) fügte. Mit ftrenger Kritik verfuhr er dabei nicht. womit)

defio mehr aber war er bemüht) ein ordentliches Syfiem heozufiellen.

Er fchrieb daher einen felbfiftändigen gedrängten Text (ci ieta) hartes

6ratiani)) in der damals iiblichen fcholaftifchen Methode) und er

läuterte denfelben durch die Kanones 73). Diefe behandelte er fo) wie

es ihm zweckmäßig fchien) indem er fie bald zerlegte) bald verfchiedene

mit einander verband 74). ii'

Das Deere-ct zerfällt") in drei Theile (Dar-tee). Der erfie

befteht aus 101 Abfchnitten (ciistinotiooee) und behandelt 1) die

Rechtsquellen überhaupt) insbefondre die kanonifchen (niet. [-1103

2) die kirchlichen Perfonen) deren Vorausfeßungen) Reaote) Pfliihten)

Weihe) Antheil an der Verwaltung (niet. Lilli bis Ende). von Gratian

felbft öfter als traclutus oröinauäornm bezeichnet") Der

zweite Theil wird in 36 (la neue (Nechtsfälle) zerlegt) über welche

die fich darbietenden (xueeßtionee (Rechtsfragen) aufgeworfen wer

den) deren Beantwortung durch einzelne Kanones erfolgt. Der

Gegenfiand diefes Theiles ift die Ausübung der Kirchengewalt) ins_

beiondre der geiftlichen Gerichtsbarkeit) von 03113. 27 ab in der An

wendung auf Ehefachen (lrnctalus eoniagii von Gratian felbft ge

nannt) 77). Nach der (Laus. 71x11". qu. [l. wird von der Buße (tl-no

70) (illicit, praecognitu 24. not. 5. 27. not. 20. v. Squig-iv

a. a, O. Bd. ill) S. 515. S. o. 20. x. (ie election-e (l. 6,) [none. 11]. (in harte

cieojsz).

71) liiegßer, (U58. cit. L17. v, Savigny a. a, O. Bd. l7) S. 82

228) 256 u. a.

72) Vgl. die tleberficht bei 7bainor, cjiäqujajtjones eit.. sppenciix ll. uns.

41. 8q. Wegen der falfciren Stücke insbefondre Lit. bei ltiegger Ö. 82. ueber

andere außerdem benußte hiftorifme und fonfiige Hilfsmittel f.n1.bef. ber-trat,

(Krntiunj cnnones genuioi ab apart-eplus tijßcreti, iieoet. 1783.

73) Man hat yecras lmmhuröua und yetrus Gamestar für Brüder Gratiane

erklärt. (f. ii jeggar ]. c, S. 711l. x. not. ci.). Hutter (Gefehichte Innotenz ll!

Bd. l) S. 27) Anni. 177) wirft die richtige Frage auf: Könnte nicht die

Sage von diefer dreifachen Brüderfwaft eine Allegorie auf die ilierrnanidticbiifc

ihrer Werke in fyfiematifther Hinficirt und auf ihr Verdienft um die Kirche fein?

74) M. f. z. V. die Notiz der Core-erwies [Kajaani zu c. 3. cijst. 711l.

75) unter 1. o. S. 280 flg. Eichhorn) Kirchenrecht j) S, 331 flg.

Phillips a. a, O. S. 152 flg.

76) Phillips a. a.. Q. S.158) Anm. 25.

77) biotum 61-81. post. c. 20. 1118i. l7. E. 4. (Inu. 30. qu. lll.
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lerne (le pueniten tin) als Aufhebungsmittel der Strafe befonders

gefproGen und diefer Abfchnitt in 7 oisljnoljonee zeclegt78). Der d r i tte

Theil umfaßt die Religionshandlunge-n- insbefondre die Sacramente

und das LiturgifGe dabei. Er ift in 5 (ii 8fjn0lj0n68 getheilt und

heißt nach dem Anfange (Le c0n8e6rt1tj0ne.

Hiernach erklärt fich die Citirweifex welche bis zum 16. Jahr

hundert- da die einzelnen Kanone-s erft feitdern mit Zahlen vecfehen

wurden- nach den Anfangsworten- feitdem auf die eine oder andere

Weife erfolgten. Alfo z. B. für pol-Z l. can. 01111168 [e868, 1 (ij8t.].; für

km3 ll, can. (Lrnljo Il n0n, 1. 6811. l.; (1.1, [. can. [Yeti-118 (jolnit. 1, (ie

poenit. (ijZt, l.; für pJkZ ]]|. 0x111. (Ionrecretionem. 1. (Ijet. i. (ie c0n8e0r.

Das Decret fand alsbald vielen Beifall und verdrängte die älteren

Collertionen. Der Grund davon liegt nicht in der angeblichenX auf

das macchinvellffthe Galenclnrinm archigy-nnueij 8011011i8n8j8 gegründetenx

Beftätigung des Pabfies Eugenius lll.- fondern in feinem eigenen

Werthe und in dem Einfluffß den die Doctrin übte: denn Gratian

felbft hielt darÜberVol-ttäge und begründete eine eigene Knnonifienfmule

welche nicht minder als die der Legiften fiir die Praxis eine beftimmte

Autorität wurde. Nach der für Behandlung des CivilreGte-s herge

brachten Weife wurde auch das Decret gloffirc und mit ausführlichen

Commentaren verfehen 79). Den fo mit der Zeit entftandenen Vorrath

der Gloffen verarbeitete l0 l1 ,-1 n 11 e 3 8 e ln e 0 a aus Teutfrhland (Teuto

iii-nix)F ein Schüler des Azo (+ 1220)- welcher nach 1240 als Propft

in Halberftadt ftarb- zu einem Apparat- den man als ?[0883 orclinerie

benulzte- bis die von ßartoioinöetw (le Brescia (ßrjxienxie)

(i- 1258) erfolgte Revifion und Ergänzung der Arbeit des I ohannes -

allgemein als 571088-1 ol-cijnnrin recipirt wurde. Die Interpreten

des Decretes behandelten den Text mit einer gewiffen Willkür und

trugen verfchiedene von Gratian ubergangene Kanones nach. Zu

erft gefchah dies von pnucnpelen, einem Smüler Gratiaifs- und daher

gab man wohl folchen Nachträge!! den Namen pol-ene, der bald um

fo pafiendec erfcheinen mußte, als man diefe Stellen nicht gloffirte und

fie gegenüber den goldenen Kornecn Gratiams (gr-inn (irallnni) als

werthlofe Spreu (polen) betrachtete 80).

Obfchon das Anfehen des Decretes in der Praris fpäter finken

mußte (f. unten)„ fo blieb es doch fortwährend ein Gegenftand eifriger

78) Diefe Zertheilung in Difiinctionen ifi erfi fpäter erfolgt (f, Cork. Korn.

zur (list. l.), Dagegen ifi mit unrecht behaupteth esfei die-ganxe qu. lll. ecfi

ein fpäterer Nachtrag (f. l-[ugnccio bei Zartj 1, o. p. 278. Cliiole l, 641.283]f

284),

79) ueber die einzelnen Arbeiten f. m. Zartj, v. Savigny a, a. O.

Phillips a. a. O. S. 162flg.

80) 8 j (xl-WU, ciißqitie. l1i8t0rjc0-c1-jt. (je pnleis 7 gone in (Il-atinoi (Leer-ew

joeenjuocor, dla-burg 11827. 4. Verb. mit Viener's Recenfion in der Tübinger

kcitifrhen Zeitfchcift für Reehtswiffenfchaft Bd. [ill H. lllx S, 399 flg.

48 *
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wiffenfchaftlicher Bearbeitung. Es genüge hier der Hinweis auf:

11 11 t 0 n. 11 11 11 11 81111 11 8 , (16 61116111111110116 6181111111 111111 ll. 11111116011

1587 und öfter) zuleßt bei 611111111111 1. o. 70111. ll. 11. 185-613.

1161x1111 118, 6111118111 6an0n68 Z61111111i n11 1111101211111118 111861611, 7111111

1752. 1761161. 1783. 4. 70111. 4. 10. 0111118, 60111111611111111 in 11111

76180111 61al111ni c16(*161111n, in deffelben 0116111 6811011. D11118 1656. 10|.

1111 11 1K8116n , 11161-18 001111116111. 111 (Jrälinni 11061. in feinen Werken (611.

(101011. 1777.) 70111. lll. und öfter. Ueber die Ausgaben f. m. uncen.

ll. Die Decretalenfammlungen. l. [-1, 801111161, 11e

(1611610111111) 1)011l1fi011111 1101110110111111 17111118 60116611011111118 61 [drinne, vor

dem zweiten Bande feiner Ausgabe des 00111118 111118 01111011101. 1111g.

111611161, 60111111. (16 1101110001011) Vontifjcuui 6111810101010 (166161111111111

01111111118 60116011011111118, 1111181116 1829. 4. wiederholt in den oben cit.

(118q11181l10n68 611110116, (1188. 1. Defielben: 1160116161168 8111 111118161118

601160110118 1116111168 (168 116616111168 1111 M0761] 1136, 1711118 1832. 8.) und

in lateinifcher Ueberießung in den (11811111811101168 11188. l1.

11) Die Vorgregorianifchen Collectionen. Seit dem

elften Jahrhunderte war die Hauptauelle des Kirchenrechtes die päbfilihe

Gefeßgebung geworden. Gratian hatte diefelbe bis auf Inno

cenz ll. (1- 1143) berückfichtigtz die nachher erfcheinenden Decretalen

fowie ältere von Gratian iibergangene (61118101116 116616111168, quae

611110 116016111111 yagabunlur, oder kurz 6111-1111113111108, 6111111) waren bald

in fo großer Menge vorhanden 81)) daß das Bediirfniß zu eigenen

Sammlungen derielben führte. Von diefen erlangten fiinf) und zwar

zwei davon wegen der öffentlichen AutoritätF unter welcher fie 111111101111.

allgemeines Anfehen in der Wiffenfchaft und Praxis) daher fie auch

gcwöhnliä) als die 111111111116 6011601101168 oder 6011111111111011118

bezeichnet wurden 82) und die Grundlage einer neuen officiellen Samm

lung bildeten. Es find diefe 1) das 1116118111101 8611 011111111111

61118101111111111111 des 8611111111118 1141111611818 (1- 1213 als Bj

fchof von Peivia)) ausgearbeitet v o r 1191) als er noch Propfi war. E1

benuZte fur die Arbeit das Oecrec nebfi den anderen älteren Samm

lungen) fowie insbefondre drei nach G ratia n entftandene Collectionem

namlich die fog, 1111116111111 111| 601161'. 1111161111161186 11183), eine 11111111111

6001111111110 (l1111816n818) f44), einen 6011611 (1088611111111885). Die Materialien

81) Eine g11te ueberficht derfelben bis auf Innocenz lll. erhält man durch

11111. 13110 in den 1161168111 1700116611111 8011100010111 1111 6011111111 6661128111 111111.

1198, 136101. 1851. 4. "

82) S. '1'11n01611118 ?1116111110 zur 601111111. 111. (die betrefiende Stelle b?!

8311i 1. c. 11. 237. Anm.).

83) Diefelbe 1| öfter gedruckt (vgl. 711611161, 11188. 1. 110l. 29. 16c11e1c11e8

11. 19.)) unter anderen bei 11 1111 81, 6111166110 6006111010111 10111. 111111, 248. 811._

84) 611116.1 111d'. in Leipzig Nr. 975. Vgl. 111011161, connn. 116 1111211113

(160161111111111 6011130110116 11118161181, 1111181116 18361 8.

85) Gedruckt hinter 1. 11. 1101111161, 60111118 111118 6:111, 70m. 11. 111111. 11

11. 183. 8g. (Böhmer giebt der Sammlung den unpaflenden Titel: 1160121111111
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theilte er in 5 Bücher) nach einer feitdern feftgehalcenen Ordnung. von

der er felbfi im i'r00e1niuin fagt: Uieieiitur 0pu8 in quinque iibros, in

quorurn priin0 traulalur .ie ccinelitulioniinir e0e]e8ia8li0i8, (ie orriine el

0iiioi0 oiericarnrn et (ie prnepnraloriix iuciici0ruin; in'8ecun(i0 (ie iuciiciie'

el pr0oe88u iu(iici0ruin; in lerlin (i8 eila ciericoruln el rebuß enruneiem,

(ie ateilu monaciiornm el reine-q eur-urn; in quark.) (ie Zpanzaiibua et

ninlriinonio el illipeiiiilielili8 Zoe-urn; in quinla rie criininibuß el p0eni8.

Man faßte dies fpäter in den Vers zufammen: inner, iuciiciuln, eier-18.

aponßeiiiä, eriineo. Bernard hat fich_ das Syfiem des Coder zum

Muller genommen, befolgt aber fitrdas fünfte Buch die Ordnung des

Dekalogs und fchließt) wie die Pandekten) mit den Titeln (le reriiorum

ßiZiiificZilimiö und (ie reguiiß inriZ, Diefe Arbeit wurde als die campi

ia t i 0 p r i rn a (iiber p['il]'il18, uoiurnen prirnuln) aufgenommen und bald)

nachdem Bern a rd felbfi dariiber eine Zulnlnn (kurze iyfiematifche Zu

fammenfiellung des Inhaltes nach der Titelfolge) geliefert hatte) der

Gegenftand rnannigfaWer anderer Arbeiten. Glofien. Summen 11.11111. 86). /

2) Die (L01npileli0 lil des p6lru8 Coiijeaeinue aus Benevent.

Notars Innocenz iii.) deffen Decretalen aus den zehn erfien und eine

aus dern elften Regierungsjahre diefes Pabfies (i198 flg.) enthaltend.

Diefelben find theils aus dem päbfiliGen Archive entlehnt. theils aus

der Sammlung des li iiin eriu8, Mönche! und Diaconus zu Pompofi)

mit Decretalen aus den drei erften Jahren von Innocenzl")F und der

e0rnpiinti0 iiainunu des iiernarciu8 Ziiiliqliiiö, Archidiaconus zu Compo

ftella) mit Decretalen aus den zehn erfien Jahren 88). Die letztere enthielt

aber folche. welche die römifme Curie nicht als richt anereanntez auch .

waren fonft Zweifel über die Anwendbarkeit einzelner päbfilieher Erlafie

laut geworden 89). Deshalb ließ Inn oc enz eine authentifche Samm

lung durch Petrus anlegen. welche als eanipileeio (eine recipirt

wurde 90).

  

alex. [ll. in 60x10. later-io. ill. a. 1179. eiiie-ie, da außer den 12 erfien Kanones

diefes Concils fich darin Decretalen von Eugenius lil. (-[- 1153) bis Urban lil.

(i- 1187) befinden). i

86) Außer dem Abdrurke in den Gefarnmtausgaben (f. unten) ift hier eine

leider unvollendete Ausgabe derSammlung anzuführen: ßernarcli, praeposili * ' '

p3p. breriariuin extrurug. curn (Iregnrii ciecretniiurn coiieclione nei iinrnianiam

reiner-tun) eciici. i. a. iiiegger, [Tribal-g. 1779. 4. i). i. Ueber die (Loinpii. l.

uberhaupt f, m, außer Theiner a. a. O.) Phillips a. a: O. S. 207 flg.

87) Gedruckt in der Baluze'fei)en Ausgabe der Briefe Innocenz [li.

Paris 1682 170i. 70m. i. p. 543-606. '

_ 88) Vgl. Bien er, Beiträge zur Gefchichte des Inquifitionsprrceffes (Leip

81g 1827) S. 38 flg.) S, 43) Anm. 10. Weiner, (n33. oil. p. 15. (iiiöquißil.

i)) 20.), reader-nice oil. p. 48. 8g. (eiiaquisit. p. 129. Zq.). Die Sammlung

findet fich handfchriftlicli in Bafel und London.

89) S. c. 8, ii, (ie [icie iualrurnenwrnln (ii. 22.). ini-inc. iii. in nngiinrn.

S. i. [i. ßöiirner zu diefer Stelle lind iii-einer, eii88. p. 25. n0t. 2.

90) Sie ift nebfl den anderen gedruckt (f. unten); das Emufehlungsfchreiben

des Pabfies nach Bologna auch bei 'ki1einer, (1133. p. 16. 17,
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3) E111 fpäter etfchien die 601011110110 800011011des10

111111008 611111011 818 (107011011818, aus Wales in England)) nach 1210)

zur Ergänzung der beiden anderen Sammlungen mit Decretalen von

Alexander 111. (1159-1181) bis Cöleftin 111. (+ 1198)91). Die

Grundlage bildet eine Sammlung von Gilbertus von 1208 und

eine andere von Alanus, vielleicht nur ein Nachtrag derfelbenN).

Die Arbeit des Johannes wurde als 1111.1* 800111111118 gloffirt 93).

4) Einige in der 6011101111110 ll] iibergangene und die fpäteren

Decretalen Innocenz 111. feit 1210. fowie die Schlieffe des Lateran

concils von 1215 fiellte ein unbekannter in der hergebrachten Ordnung

zufammen. Diefe Arbeit wurde als 6011111110110 110111111 reeipirc

und gloffirt94). Darauf folgte die von H o n o rius 111. veranlaßte.

5) 6011111111110 00111111, mit den Decretalen deffelben und

Confiitutionen Kaifer Friedrich? 11,) welche diefer auf den Rath des

Pabftes 1220 nach Bologna zur Aufnahme in den Lehrcurfus gefendet

hatte. Ein gleiches gefchah 1226 mit diefer Collection. welehe nun

auch gloffirt wurde 95).

In den Handfmriften finden fich gewöhnlich nur die drei erfien.

felten alle fünf Compilationen; gedruckt find die vier erfien zufammen

11011100 1576 (1108 111111111100 0011001101108 1100101011001 00111 110118 11111.

11000811111 e111 111111110111. 110001111 (1111-11-10 001100110 11001. 011111 801101111

1011.1001011101), wiederholt 1583. Dann folgte eine Ausgabe von

111111110, 1111118 1609 und 1621 0101111000 0011001101108 e|00r010110111c11111

11111. 110311811111 01 1110, 6010011 110118 01 011101111211); auch finden fie fiä)

in der Ausgabe der Werke des ant. 110308111108 von 1. 11000111118, 1.11001

1769. 1701. 1'010.17. Die 6001111111110 00111111 1| herausgegeben vou

111000. 6110111118. 10108110 1645, ka'. und von 1. 11. 11103301, 1711111011.

1761. 4.

11) Die Decretalen Gregor's 111.96). Der Gebrauch der

fünf recipirten Eompilationen in den Rechtsfchulem wie in den Gerichten

war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Aber abgefehen davon.

daß die gleichzeitige Benuhung mehrerer Sammlungen unbequem war,

 

91) Es finden fieh aber auch einige Decretalen Innocenz 111. unter dem

Namen anderer Päbfie. 7110111 01*, 11188, p. 18. 1101. 22. 100110101108 p, 37. 38.

92) 111011101, 11188. p. 23. 100110101108 p, 32. 80. p. 44. Eine Handichrift

zu Vrüffel fcheint Gilbertus zu enthalten) während Alanus noch nicht aufge

funden 1|.

93) Sie 1| öfter herausgegeben (f. unten).

94) 711011101-, 11188011. p. 28. 100110101108 p. 58.

95) l. 11. 11103801, 110 0011001111110 0001010110111 110111011111., in den 011(15

0010 1111 1118101111111 01 1011801011. 111110011100 0001081081100111 001-1111011110 111“. 1.(

p. 221. 81]. 11101001, 11188011. p. 20. 811.

96) M. vgl. darüber 1100101, 1110000110003 011. 1111. 117. 011p. 17-24

l. 11, ßövmerr, 11188. 011. Z 15. (vor dem 6011108 10118 00-11. 1'. 11. p. 27. cq.)

6111011, 0111000110110 33-40. p. 48. 811. "1" 110111013 11188011, 011. p. 25. eq.

Phillip s) Kirchenrecht a. a, O. S. 252-345.
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fo hielt man diefe nicht einmal fur ausreichend) fondern berief fich auch

auf DecretalenF wel>)e in keiner derfelben fianden. Daher erhoben fich

Zweifel Über die Aeehtheit einzelner päbfilieher Conftitutionen. Auf

der anderen Seite war eine zu große Zahl von Entfiheidungen Über

diefelbe Rechtsfrage in den fiinf Collectionen vorhanden und dabei fehlte

es nicht an Widerfpriimen unter diefen felbft. Daher entfmloß fich der

Namfolger H ono rius 11]., G reg o r [x. (1227-1241) 97), diefen

Gebrechen durch eine einzige Sammlung abzuhelfen und beauftragte

damit den gefeierten Dominicaner R a y m u nd v. P e n n a fo r t e 98))

welcher früher felbft in Bologna Vorträge über kanonifches Recht ge

halten hatte und vom Pabfte zu feinem Capellan und Pönitentiar

beftellt war. Raymund follte die fiinf Sammlungen der Arbeit zum

Grunde legen, außerdem aber auch andere ältere Derretalen und die

Gregor's 1x. felbft damit verbinden. Er follte von den Confiitutionen)

welehe uber denfelben Gegenftand eine Entfcheidung enthielten) nur fo

viele als nöthig feien, aufnehmen) und nur nach dem Hauptinhalte)

das zur Rechtsfrage nicht gehörige Material fortlaffen (pnrleß (ieci8ne)

und Controverfen aufzuheben fuchen. Die Ausführung erfolgte von

1230-1233. Das Syftem des Bernard von Pavia wurde im

ganzen feftgehalten und nur in der Aufeinanderfolge von Titeln fowie

durch Zufügung neuer Rubriken davon abgewichen. Die einzelnen

Decretalen find im allgemeinen chronologifci) geordnet) nach der Reihe

aus den fiinf Eompilationen genommen. Außer diefen find 'noch

9 Ertravaganten und 195 Erlaffe Gregor's [li. recipirt99). Es

beginnt das erfte Buch mit dem Titel: (i6 8nmlnn lrjnilette el title

catnaijcä; dann folgen die Grundlage uber die Rechtsquellen (lit. 2-4);

über das bifmöfliche Amt) deffen Gerenttfame) die Pontificalien) ins

befondre die Ordination (lil. 5-22)) die unteren kirchlichen Beamten

(nt, 23-30). Hieran fchließt au) die Auseinanderfegung der Materien,

welehe als Einleitung zumProceffe zu betrachten find (lit. 31-43).

Das gerichtliche Verfahren felbft bildet das zweite Buch in 30 Titeln.

Das dritte Buch geht von der Disciplin der Geifilimen und von den

Benefirien aus (lit, 1-12)z darauf folgen die Vorfrhriften über Kirchen

fachen) Verträge uber diefelben) Eigenthum der Geifilimen und deren

Verfügung über das Erworbene) fowie ihre Beer-bung (cit. 13-27).

_tk ,M K

97) Daß der Pabft (vor feiner Erhebung hieß er Hugulino) zu Bologna

früher docirt habe) ift cine Nachricht) welehe dem erdiehteten Cairnciurium archi

gytoo, [Jonaniensiz von Böhmer (a. a. O. not. 97. (Iorpnz jurjZ eit. p. 28.)

entlehnt ift.

98) ueber ihn f. m. Phillips a, a. O. S. 257 flg. Er war geboren

um's_Iahr 1180) wurde über 90 Jahr alt und ift im Jahre 1601 von Cle

m en s llll. unter die Heiligen verfeht.

99) Phillips a. a. O. S, 288) Anm. 28, 29, Eine vergleichende Ueber

fitht in der Anordnung der Capitel in der Sammlung Gregor?, und in den fünf

Sompilationen giebt derfelbe a. a. O. S. 304-314, verb. S, 283.

~ -.
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Die Beftimmungen über Begräbniffe (til, 28) geben Gelegenheit von

der Parochialverbindung (29) und den Pfarrabgaben (Zehnten u. f. w.

30) zu fprechen, Hieran fchließen fich die Grundfälze über die Regu

laren (til. 31-37)) Patronatremt (lit. 38)) Kirchenzinfen u. a. (lit. 39))

die Confecration der Kirchen) den heiligen Handlungen in denfelben)

den Kirthenbau) die kirchliche Immunität (lit. 40_-19). Es fchließt

das dritteBuch gewiffermaßen mit derRückkehr in den Anfang deffelben

(til. 50)) daß Cleriker und Regularen fich nicht dem weltlichen Verkehre

ergeben follen. Das vierte Buch behandelt das Eheremt) das fünfte die

kirchlichen Verbrechen. Den Schluß des Ganzen bilden die Titel (le

oerhoknm Zjg-nific-.aljone (lil, 40) und (i8 t-egulis juris (til. 41)100).

. Sowie Raymund in der Hauptfache hierbei die alte Ordnung

nicht verließ) fo behielt er auch meiftens den Text der Decretalen felbft

in der hergebrachten Weife der Abkürzung und der Zerfiückelung der

einzelnen Stellenlol). Dabei findet fich bisweilen in dem Nachfolgenden

eine Beziehung auf Früheres) das fortgelafien tft 102) und viele ältere

Fehler und Irrthümer kehren wieder. Die Vorwürfe) welche Rahmund

deshalb gemacht find) treffen ihn alfo nicht allein und find überdies zu

hartWZ). Der Pabfi* überfendete in üblicher Weife die Sammlung

1234194) nach Bologna) Paris und weiter) und hier kam fie unter

dem Namen Compilatio oder liber ciecretniiutn not-nennt

(Fregarji tx. oder becker-alex; überhaupt in den Lehrcurfus und

in die Pearls. Da G regor wie ein Gefehgeber bei der Revifion und

Publication verfuhr105)) lo blieb der Name: Decretalen Greg o r's ll(

zuletzt der gewöhnliche und die Sammlung wurde der zweite Theil des

60rpu8 juris oenanicj. Die fünf alten Compilationen wurden nun ver

drängt) ihre Vergleichung blieb aber für die neue Sammlung unent

behrlich. Aus ihnen konnte man auch bei der Commentation der

neuen Sammlung die älteren Gloffen benutzen; doch entfianden bald

eigene felbftfiändigere Arbeiten) namentlich des l/inoonlins klic

panus (j- 0.1240),60ll'ro(]u8 e16 'krnno (j- i245) u.a. Einen

großen Apparat lieferte Zinibnlci liliscne (der nachm-alige Pabfi

 

100) Eine vergleichende ueberficitt der Titel der fiinf alten (Compilationen

unter einander und mit denen der gregorianifcben Sammlung bei Phillips

a. a. O. S. 236-251).

101) So ifi: z, B. die Drcretale postal-mis oiiicii von Inn o tenz lll. vom'

Jahre 1203 in 13 Stücke zerlegt und unter eben fo viel verfchiedene Titel gc

bracht (vgl. Phillips a. a. D. S. 296-298).

102) M. f. z. B. c un. ll. nt iii-nei. cooles. 8in0 aetnintttiooe cooler-uncut

]l]. 12. Vgl. c. un. (Lompii. lll. e011. [ll. 10.

103) So ift es mit dem Tadel von l0. (Klik. Will., Zteelc, comme-FE

interpulntionjbtts linz-month (Ice kenne [701-ti, becretalium compilntoris, UpM?

1'754.

104) Da keine Decretalen nachgetragen wurden) find die fpäteren Jahr

zahlen in der Ausgabe von l. il. l3 ö n me 1- nicht richtig.

105) Phillips a. a. O. S. 285) 286.
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Innocenzlii. + 1254). Die glu-su oriiiiiuria fiellte [Zernärnus

(ie [Local16 (purlnen8i8) (i- 1266) zufammen; doch blieben null)

nachher die Decretalen nicht ohne fortwährende wiffenfcltaftliche und

practifme Bearbeitung. Vor allen find zu-erwähnen der öfter heraus

gegebene Eommentar des iienricu8 (i6 Zogußiu, Cardinalbifcitof

von Ofiia (daher gewöhnlich li08ti6n8i8 citirt) (i- 1271)106)) die

Uni-ella des i011. aua-630 (ir 1318), die [Saturn des [Jui-ine (i

1400) u. a. m. 107). Von den fpäteren Kanoniflen find befonders

hervorzuheben: [noob Üitjnciun (i- 1590) r68ilnli0n98 nci riet-retu

iiuin iii). li, ll'. [il. [tiguan. 1606. 4. und in feinen gefammelten

Werken; [anno u 608m (-[- 1637) Zumrnxiriu et dommentaria in

heuretuieä (iregnrii lil. Sci. n07. Dient). (zt Lipo. 1778. 2. Wii. 4.;

[n n08. (Lironiuß (+ 1690) Var-julia in il iiin-oz "Sonaten, (Ziegen-ii

l!, eiiitiit. i. e.. iiiogger, 7in(i0b.1784. 4. Solon. (inciin. ni)

.Flieder-rn (-[- 1682) lnnoouut. lll, 8ten 00mmdninriu8 perpetuuo in

ZingulaZ beat-Etnies iiuiun Vontificis (lu-ie pei- ]i|.-r08 l7 becretniium split-une

Zimt. ?drin 1666. i701. Linien. (Lone-tier 'keller (*1- 16-19)t:0m

nieznt. ati Decrelxiiium i( libr08 (oft herausgegeben).

Die Citi ra rt der Decretalen erklärt "ich aus der friiheren Be

zeithnungsweife der alten Compilationen. Man allegirte die Rubrik

des Titels. die Anfangsworte des Capitels und fügte das WortlLxti-a (ii)

hinzu. oder ließ das letztere fort. da man die Übrigen Eompilationen

mit dem Zufal-xe der Zahl (00inl). i. li. u. f. w.) bezeichnete und fo der

Unterfehied fefiftand. Alfo z. B. Ixil-a xein .qummu triniteiia. (Kap. Kirinitor

cr6(ljinl18(i. 1.). Später. und auch jetzt gewöhnliä). wird ftatt der

Anfangsworte die Zahl des (Capitels angegeben. oder auch beides zu

fammenegebraucht) z. B. c. 1. ii. rie, stimme irini'. (i. 1). i -g-.rzu

In dem Publicationsrefcript erllärt Gregor de: linientez, ut

imo tniitum (konipiialiane unireroi utuntur in iuciicii8 6'. in 8ci10]i8, cii8triotiu8

probibeniud, ne (luis prue-.Zumat niiam feinere uimque uucloritute .cenie

upootoiioxia. Die fpiiteren Decretalen mußten daher fofort officiell ge

fammelt werden. wenn fie als Sammlung Autorität erlangen follten.

 

, und dies gefchah auch bald mehrfach.

c) Der biker 86x1u8l08). um den Bedenken. welche über

die Aechtheic fpäterer Extravaganten entftehen konnten. zu begegnen.

mußte es zweckmäßig erfcheinen. fiir eine fichere Mittheilung derfelben

an die Rechtsfchulen zu forgen- und eine Einregifirirung in die Haupt

fammlung Gregor?? lil. durch diefelben bewirken zu laffen. Inno

cenz [7. that dies bereits im Jahre 1245 mit einer Decretale Gre

106) 6] (ick, prnocngoitu p. 169, 8g. Phillips (t. a. O. S, 325 flg.

107) M. f. übexhaupt v. Savigno. Gefch. des cbm. Rechtes im Mittel

alter Vd. iii.

108) Vgl. l. (L. [(0011, (ie lionifucii ']ll. paul. iii-ix. 80x10 [iecrelniium

libro, (Liesßue 1772 und in feinen (ipuxcuiu iuriß canon, Glück, pradcognitu

s. 41, Phillips a. a. O. S. 345 flg.
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gor's lll. und feiner eigenen Derretale Über einen Streit des Erz

bifGofs von Rheims mit feinen Suffraganen: namen-z 60012813 vom

1. Mai d. I., welche er in zehn Eapitel theilte. damit diefe an der

rechten Stelle gleich nachgetragen werden könnten. In dem Schreiben

an die Univerfität Paris heißt es deshalb: Unjrernilali 'Wire-ie per

up08t0ljca ncrjpla munijnmun, anal-mar jlljs in juriiai() ulamini el in

Zciiolin, Zub carlia 11111118, pr0r1t in pagina (ljrlingujmun, jnßerj [nalen

iee 109). Nachdem das Concil zu Lyon 1245 gehalten war. vereinigte

er defien Smlitffe mit der Decretale liumann eaclemjä, ließ das Ganze

nach der Ordnung der Sammlung Gregor?, lll. zufammenftellen und

Überlendete es wiederum den Univerfitäten) welche es als D ecretalen

Innocenz lll. recipirten 110) und gloffirten) auch hie und da in die

Eddi-tes wie Authentiken narhtrugen 111). Ungeachtet diefer Sorgfalt

konnten doch alle Fälfihungen nicht verbietet werden. und deshalb ent

fchloß fich der Pabfi noch im Jahre 1253 ein Verzrichniß feiner Confli

tutionen mit Angabe der Anfangsworte nach Bologna zu fchickenil?)

Auä) die Oecretalen der folgenden Pcibfte blieben für fich beftehende

Sammlungen und wurden zum Theil in Verbindung mit den Kanones

des zweiten Concils zu Lyon von 1274) von Greg or ll. den Univer

fitäten zur Aufnahme Überfchlcktll-Z) und gloffirt. Daffelbe gefchah

mit einer Sammlung von fünf Decretalen Nicole-ua lll. (1277

1280114).

,So war auf's neue ein Zuftand eingetreten, wie der. welcher

Gregons lll. Sammlung veranlaßt hatte) und nunmehr B o n i faz 171l'.

(1294-1303) zu einem gleichen Schritte vermochte, Durch eine

Eommiffion von drei Männern. Wilhelm von Mandagot. Erz

bifchof von Embriin) Berengar von Freddie. Bifchof von Be

ziere-s und Richard Petronio von Siena) Doctor beider Rechte

und Vicecanzler der römifchen Kirchellö). wurden die feit Gregor lll.

109) S, 711911161-, reeberclie8 cjt. p. 64-66. l)j8qui3it. cjt. p. 137.

Es findet fich in der Anm.110 der erwähnten Sammlung der Eingang in 631m6.

Die Derretale Gee g or' s lll. fieht dafelbfi als cap. 20.

110) Die Sammlung. welche fich öfter in .Handichriften findet) ifi "Ich

einem Berliner (Coder gedruckt bei l. ll. 8511m er, im 60171118 iurir eauanlrl

1'011). ll. bppenciix lll. p. 349. aq.

111) Vgl. Zacobfon) Grfcbichte der Quelle des preußifäien Kirchen

rechtes Bd. l) Th. l) S. 14) Anni, Den Namen Authentiken giebt den Nalb

trägen llastiensis,

112) Der Erlaß Innocenz l7. bei Zur-ti l. c. 7'. l. l). ll, p. 124. Vgl.

lbejner, comment. cjl. p. 72. 73. n01.. 4. (äj8ql1j8i1j0l1e8 p. 66).

113) Gedruckt in den gewöhnlichen Ausgaben der Concilien. l. ll, 135b

mar l, o, nppenclix l7. p. 371. giebt aus dem Berliner Coder Varianten zu dem

Abdrucfe bei l-larcluin (Call. 6011i: 70m. lil'. 71.703. Zq.). *

114) S. (Lliicle, prueWgnjlu p. 368. 369. Übel-ier, (ijxquiail. e11. p.

73. 77,

115) Drum a n n . Gefchimte Vonifazirts lllll. (Königsberg 1832) Bd. [l1

S. 214, Phillips a. a. O. S. 356. Der damals grfeierce Iurifi 0111118
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ergangenen päbfilimen Conftitutirnen) aus den vorerwähnten Samm

lungen und anderen) mit Einfchluß der Erlaffe Bonifazius 711].

felbft) in ähnlicher Weife) wie dies früher gef>)ehen war) verarbeitet)

in fünf Bücher getheilt und durch den Pabft 1298 den Eardinälen)

den Univerfitäten u. a. publicitt. Die Sammlung erhielt von Bonifaz

felbft den Namen: 1111er 89111118, damit fie den fünf Büchern der

Decretalen Gregorls lll. zugefügt lvürde und durch die Zahl fechs)

welches eine vollkommene Zahl fei) die ältere Sammlung vervolliommnet

werde. Andere Öecretalen) welche fich nicht in diefer Sammlung be

fanden oder ausdrücklich vorbehalten wären 116)) follten in den Gerichten

und Schulen nicht als ächt angenommen werden. Die meiften Confli

tutionen des 1111er* rextuo rühren von Bonifazius felbft her. *

Diefem Werke wendete fich nun auch bald der Fleiß derKanonifien

zu. Die Gloffen des Bernard (des Jüngeren) von Compoftella

zu den Decretalen Jnnocenz lll.) des 10 l1 a n n e 3 ll] 0 n a (-. 11115 (j 1313

als Cardinal)) (iuiclo a 1137810, des |)jnu8 (zum Titel (le regulia

jut-18) u. a. vereinigte lolinunao nacli-one (j 1348) zur 8108811

01.1111 atio; doch fehlte es auch fpäter nicht an verfchiedenen Commen

tatoren 117). Citirt wird die Sammlung) wie die Oecretalen Gregor?

11i.) nur ftatt Ltclra in 8131110 gefeht) z. B. o. 1.10.31 et llomanua (1) lle.

oonslilutionjhus in 171. (1. 2.).

c1) Die 11112111611 lin an 118). Die nach dem Abfchluß des 1111er

891m8 erlaffen-rn Decretalen wurden privatim gefammelt und den Hand

fchriften zugefügt. Clemens 11. (1305-1314) verband aber die

Kanones des Conrils zu Vienne 1311 mit feinen übrigen Decretalen)

ordnete fie nach dem Syfteme der fünf Bücher und publicirte fie 1313

als [111191- sspljtnus den (Cardinälenz dann überfchickte er fie auch

den liniverfitäten zu Orleans 119) und zu Paris 120). Spätere Er

wägung veranlaßte ihn aber) die weitere Verbreitung zu hemmen und

eine neue Recenfion zu veranftalten. Als er vor deren Vollendung

gefiorben war) fuhr Johann 111111. (1315-1334) rnit derfelben fort

und publicirte die Sammlung auf's Neue 1317. Sie erhielt den

- dir univerfität Paris gerichtet (f. Vickell) in der allgem. (Hallifmen) Literatur

wurde außerdem zugezogen und icdeint den Titel (le reguljs juris ausgearbeitet

zu haben (vgl. v. Saoign y) Gefclnmte des rbm. Rechtes Bd. 7) S. 449 flg.

4116 (2. Ausg.)

116) ueber die vorbehalteneu) nicht in den 1111er 32111113 aufgenommen De.

rretalen f. m. Phillip s a. a. O. S. 362.

117) ueber alle diefe f. m. v. Savignh a. a. O. Bd. 7) lll. Phillips

a. a. O. S. 371. .

118) (Ieorg bull. ßijlirner, (16 Clementinir, in feinen 0118errat10na5

111118 cnnanjcj (Golling. 1766) ur. 1. (Zliiclc, ptaecognitu 43. Phillips

a. a. O. S. 373 flg. .

119) Das Schreiben bei* 6. 1.. 1161111161- 1. c. 11.21.

120) In einem (Coder zu Marburg ift die kleine Vorrede Clemens ll. an

Zeitung 1829 Nr. 133) Sp. 422). .
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Namen: Constitucianes lliementinne, und wurde gloffirt und

commentirt. 1011e1nne8 1111111932 lieferte die Zinsen orciinnriu;

doch folgten auch nach derfelben noch Commentare von mehreren italifmen

und franzöfifmen Kanoniften. Von neueren Bearbeitern ift auszu:

zeichnen 1111i. l) 7111111, alte-warm, in 1i|1r08 Citnnontinarnm comman

tariud, 1111118 1680. 4. (auch in feinen Werken 10111.11) 61111011. 6111011.

l-laine 1782. 8. Die Sammlung wird in üblicher Weife) mit Angabe

daß die Stelle aus den Clementinen fei) citirt z. B. 61ern. (1) 11111111108

e18 rexcriptin (1. oder unt). 1. (18 roscr. in (118111. (l. 2).

a) Die CrtravagantenfammlungenLN). Schon Bo

nifaz 17111.) mehr noch Clemens 17. und Johann 111111. hatten den vorher

bei der Sammlung der Derretalen leitenden Gedanken) vollfiändige

Collectionen zu veranftalten) fo daß die außerhalb derfelben befindlichen

Conftitutionen unanwendbar feien) eigentlich aufgegeben. Bonifaz

hatte für manche im 111191* 89111118 nicht fiehende Decretalen die Geltung

refervirtz dies thaten Clemens 7. und Johann 111111. nicht) fondern

überließen Jedem) der fich auf die nicht recipirten Erlaffe berufen wollte)

den Nachweis der Aechtheit) woraus dann ihre Autorität folgte. Bei

diefem Verfahren wirkte aber außerdem noch die Rückficlot mit) daß die

Anwendbarkeit mancher Decretalen aus materiellen Gründen bereits >

damals bezweifelt wurde) wie vor allen in Frankreich, und die Pabfie

fchon deshalb davon abfiehen mußten) vollftändige Sammlungen zu

liefern) um nicht Streitigkeiten über das Anfehen der ganzen Collection

zu veranlaffen) und um nicht die Anwendbarkeit befirittener Decretalen)

die fie nicht in die Sammlung aufnahmen) geradezu abzufchneiden.

Die feit Johann 111111. die Kirche treffenden Stknckfale verhinderten aber

überdies das Unternehmen neuer officieller Sammlungen und fo blieb

es den Privaten überlaffen) die feit Bonifaz 711l. noch nicht recipirten

und die fpäteren Crtravagantcn für fich zu fammeln. Die Folge davon

war) daß bald fehr verfchiedene kleinere und größere. Collectionen ent

ftehen mußten) von denen einige auf den Univerfitäten zu einem gewiffen

Anfehen gelangten und gloffirt wurden. Dies gefchah mit einer Samm

lung von Erlaffen Bonifaz 11111.) Benedict's 111.) Clemens 17. durch

loönnen 1110118011118, mit drei Decretalen Johanws 1x11. durch (11111181

111118 (16 11101116 111111011110, mit zwanzig Decretalen Johann's M".

durch Zenrelinns (16 81188111118 1325 u. a. Sowie die Handfciyriften. 19

wicht-n auch fpäter die Drucke der Ertravaganten von einander ab) bis

die vom Licentiaten der Rechte [aan (1 |1 n [1111118 beliebte Ordnung ail

gemeinere Nachfolge fand. Bei der Beforgung einer Ausgabe des

kanonifchen Gefelzbumes zu Paris im Jahre 1500 theilte er die Ertra

vaganten in zwei Sammlungen. Die eine enthielt die feit 1325 zu

121) Vickell) über die Entfirhung und den Gebrauch der beiden Erika

vagantenfammlungen des Corpus iurie canonici, Warburg 1825. 8. Phillips

a. a. O. S. 392 flg. .
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fammen abgefchriebenen und bereits fo gedruckten 20 Decretalen Io?

hann's 111111. Diefe ließ Ehappuis als 11111131031111108 1011111118

111111 in 14 Titeln in die Ausgabe aufnehmen. Aus den anderen fonfi

gewöhnlich gebrauchten Ertraoaganten (011111111118 111111111111 611113111311111111111)

bildete er eine zweite Sammlung: [Lxtraragantae. 00111111111108,

ivelche außer den fonft fthon zufammen gedruckten 33) noch 27 oder 28

umfaßte. und in einer neuen Ausgabe oon 1503 noch die 3 von Guiliel

mus gloffirten Oecretalen Johanns 111111.) die alfo in beiden Samm

lungen fich befinden. Die zweite Sammlung von 73 oder 74 Ertra

vaganten aus der Zeit Urban's 17. von 1262 bis auf Sixtus 17. von

1483) zerlegte er in die ublichen funf Bucher. feste aber) da keine das

Eherecht beruhrenden Decretalen fich vorfanden. an die Stelle derfelben:

1111161 (1111111118 11110111.

Die Eitirart der beiden Sammlungen 1| die übliche. mit der

*näheren Angabe; alfo 1111111117. 11c] 011u8 (1) 10111111. 111111, (10 0100110110 (1)

oder 0. 1. (10 0]00ti0n0 in 11x11x11'. 10111111. 111111. (1). -- 1111111111, 00111.

1111111101118 1101118 (1) (10 aleoljane (l. 3) oder 0. 1111111101113 (18 01.201.111

1111111111. 00111,- (l. 3),

111. Das 60111118 111118 0111011101 als Ganzes. Aus

gaben des 60111118 111118, Die bisher betrachteten Samm

lungen. Decret und Decretalen. bilden als Ganzes das 00111118 111118

01111011101. Der Ausdruck 00111u8 0111101111111, 0001010111111 wird fchon früh

für Sammlungen mit kanonifchen Sahungen gebraucht. 60111118 111118

nannte Innocenz 17. die Decretalen Gregor's 11i. (in dem Anm. 112

citirten Schreiben) und als 00111118 111118 01111011101 bezeichnete man im

fitnfzehnten Jahrhundert das Oecret Gratians die OecretalenGregofis

11i.) den 111101 801m8 und die Elementinen. im unterfchiede von den

Ertrabaganten. Es gefchah dies bei den Streitigkeiten iiber die päbft

lichen ReferveitreGte. welche feit der Refidenz in Avignon einen iiber

maßigen Umfang erhalten hatten und deren Einftihräntung beabfichtigt

wurde. Im Jahre 1416 erklärten deshalb Deputirte der teutfchen

Nation dem Kaifet zu Cofinitz: daß durch diefes heilige Generalconcilium

die Refervation aller und jeder Kirchenlehren .... die 111 00111010

111118 nicht befchloffen fehnd. follen abgefchaffen und widerrufen werden

u. f. 111.122). Daffelbe gefchah 1436 zu Bafel. in der 808810 1111111.

0:111. 6) wo es heißt: 111100 81111010 81-n0(i|18-t1110]0t: 8111110118, ut (10 001010

naquaquatn 1111111. 1080111011011111118 in 00111010 iu1i8 0x

1110880 011111818 81101111118. Darauf haben die Neueren den

Unterfchied des 00111118111118 011111811111 und 11011 0111118111111“

gritndet 123).' Die HandfGriften und älteften Drucke haben aber für

122) S. die Stelle aus 60111-181, (lonstit. 1010er. '1'. l7, 6|. l. 11. 131,

bei 6111 01i, 11100003111111 11. 70. - .

123) Vgl. Eichhorn. Kirchenrecht Bd. l. S. 352. Vgl, Victell

(Anm. 121 tif.) S. 49) 61. -
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die ganze Sammlung noch nicht die Bezeichnung c0kpu8 iin-ie; die Aus

gaben frhon darum nicht) weil fie zuerfi nur einzelne Theile enthielten.

Die aciilic) princepe des Decretes erfazien nrgeoiineie aura Eggert-ern

1471 Fell.. wenn nicht etwa eine ohne Angabe des Ortes und Jahres

älter ift (vielleicht Wognnl. cui-u Zoiiaiikak. 1469)-, die aeiilic) pkinoepe

der Decretalen Gregons ix. erfchien 8. 1. el a. (Mainz bei SGoiffer))

dann folgte die zu ?Mainz 1473124); die ei'. pr. des liber 8ext118 dafelbfi

bei Fuji: und Schäffer 1465 125)) die der Clementinen dafelbfi 1460126).

Längere Zeit erfchienen noch die einzelnen Theile mit felbfiftändigen

Titeln und zwar fo) daß gewöhnlich drei Bände das Ganze aus-machtenF

indem der 1111er seitens, die Clementinen und einzelne Ectravaganten

zufammen gedruckt wurden) während das Decret und die Decretalen

Gregor's zwei Bände bildeten. Die erfie planmäßige Gefammtausgabe

ift die zu Paris 1499-1502 durch Ulrich Gering und Bertold

Rein b old beforgte, bei welcher [een Ciiäpiyuix die Ertravaganten und

das Decret übernahm (f. oben). Seitdem erfchienen gloffirte. wie un

glofficte Ausgaben in großer Menge 127). Von den vor der römjfGeu

Eorcectur herausgekommenen find die zu Lyon bei 11115-0 ä 90-13 mit

der Gloffe die befieren (1559. 1560 in 5 Fol.) von nichtgloffirten aber

die von hemden-Ziege (pakiz 1547. 1550, 1552, 4. 701. 8.)) iilolioaeoe

(l.ng([un.1554.1559. 4.), Cantina (anti-eri). 15119-1571. 4. 701.8.).

durch welche für dieInfcriptionen und die Ergänzung der pxirlee cieaisae

Dankenswerthes geleifiet wurdeiW). Bei Gelegenheit des tridentinifchen

Eoncils wurde eine neue kritifGe Ausgabe beichlofien und zu dem Be

hufe 1563 eine eigene Eommiffion niedergefeizt (c0re9cl01-e3 [wma-ii,

deren Zahl bis auf 35 flieg)) welche ihre Arbeitiin I. 1580 vollendete 129).

Durch mancherlei hindecnde Regeln gebunden. konnten die Eorrectoren

nicht fo viel leifien. als die ihnen zu Gebote fiehenden Mittel fonft

wohl erlaubt hätten. Naeh wiederholter Priifung des Textes und der

Gloffe erließ Greg or Lilli. am 1. Juli 1580 die Confirmationsbulle

124) S. S rb aab, die Gefehicbte der Vuchdru>erkun| Vd,l (Mainz1830

8.) S. 499 flg.) 505 flg, (Verb. 97.11261-, 4nt181e8 typopreipii. til'. bei Phil

lips a, a. O. S. 342).

125) Schaab a, a. O. Bd, l. S, 431 flg. Ueber die zweite, 1466 zu

Mainz erfchienen, welche Schaub für verloren hielt) f. m. Merkel) kritifGes

Veczeiehniß höehfi feltener Jncunabeln) Afchaffenburg 1832 8.

126) Sehaab a. a. O. Bd. l) S. 376 flg. ueber die zweite Ausgabe

1467 a. a. O. S, 451.

127) Man vergl. übe: diefe (Ilöok. prnecagniln Z. 153 8g. p. 351 8g.

Schletter. Handbuch der jurifiifchen Literatur S. 90 flg. Eichhorn a. a.

O. S. 375 flg.

128) S. Nici-ler, (n33. .ie eineociolionibus (Jenni-ini (kipriae 1835. 8.)

o8 . 1.
p 129) S. Richter, ciise. eit. cap. 2. 'kiieioor, (Lori-mente quote (Zwei-ini

decken emeocinlwnem tetipiciuol, in den tjisquieiliones bit. npponciix l. Phi(

lips a. a. O. S. 194 flg.
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für das Ganze) mit der Befiimmung: ut [100 i118 canonieum 31c exyur

Zutun) ati 01111188 ubique Christi iitieli-.Z Zartum leclum pereenint, at: ne

cuiquam [ice-zt einem 0peri quicquam aclciere, rei immulare, nut innert-Ire,

nullaee aciclitamenla aeiiungare; 8er] praul in [inc: 11081171 urbe li0ma

nunc ill[[]i'e88l1l)1 [uit, Zemper er perpeluo inlegrum 8'; incorrupturn

conserrelur. Darauf folgte 1582 die Ausgabe felbft (eciitja i10

rn ana) in drei Bänden) zuerfi das Decret) mit einer befonderen Appro

bation vom "2, Juni 1582 und dem erneuerten Befehle: ul gung

euieuclnta 61 r6p08ila sunt, omnia quam cliligenlissime retineanlur) ita

ul niiiil acleitilur, mutetur sul imminunlur. Mehr oder weniger fireng

fchließen fich dann auch die fpäter-en Ausgaben an die römifche an.

Die befieren find: (i0rpu8 iuriZ canunici num nolie Veit-i el [iran

ci8oi iralrum piliioeorum, eiiicl. (ilauriiuz [8 yelletier,

ynri8 1687. 2. 70i. [U01. und öfter wiederholt; 60rpu8 iuri8 can. (ike

gorii Lilli. i). lil. uucwrilale p08t Lineage-tionen) niisalulam eclilum) rec.

i. li. 80 limar, l-[Zilae 1747. 2. i701. 4.; und ganz befondecs Corpus

iurie can. paßt [. li. [Zölimeri eure-Z breei aeinotaliane erilicn in

Ztrucluln ni] Exemplar [iamnnum (ienu0 etliclil nemii. (incl. [lichter,

[npsjae 1839. 2 [Inet. 4. Schon Böhmer) mehr aber noch Richter

haben durch Benuhung von guten Hundfchriften fowie der Originale

der päbftlichen Eonftitutionen einen möglichft correcten Text herzuftellen

und die [Jui-les (lecisae zu reftituiren mit giinftigem Erfolge unter

nommen. Sind diefe) namentliih Richter's Ausgabe jeht unent

behrlich) io ift aber doch das ?zurückgehen auf die Ausgaben vor der

Eorrectur höchfi erfprießlich. Als Hilfsmittel möge hier noch erwähnt

werden: Das (larpue ini-is cnnonici in feinen wichtigften und anwend

barfien Theilen in's Teutfche iiberfeht und fhfiematifel) zufammengefiellt

von Bruno Schilling und Sintenis) Leipzig1834-1838)

2 Bde. 8. Von einer anderen vollftcindigen Uebertragung find nur

zwei Hefte erfchienen: das (Menus juris can0nici, in Gemeinfchaft mit

mehreren Gelehrten uberfetzt und herausgegeben von La ng) Nürnberg

und Furth 1835 8.

Die Ausgaben des ()0r[)1|8 lui-is cananiej enthalten gewöhnlich noch

verfchiedene A n h ä ng e ) theils kanoniftifmes Material) theils Hilfsmittel

zum erleichterten Gebraurhe. Es find der nrlicir c-.einaanguinitaliß und

aifinilnlin mit dem Commentare des l0 l1. i1 n (i re a e (hinter (inn. xxxr.

qu. l7.), 47 ean0ne8 puenitenliales aus der Zumina des il08tien8i8 und

die 85 081101188 nnamalarum nach der lateinifchen lleberfetzung des

i-lalonn ci er (hinter dem Decret) u. a. Bedeutender find

die Inflitutionen des paul laneel0tt, ProfefiorsinPe

rugia (+1591). Die Arbeit war im Auftrage Pa ul's ill. (1555 flg.)

unternommen) welcher ein den Infiitutionen Iu|inian's ähnliches Werk

für den Unterricht wunfmenswerth fand. Der Verfaffer gab daffelbe

1563 unter eigenem Namen heraus) Paul ii. (1605 flg.) genehmigte)

was fchon feit 1591 gefchehen war) daß ekden Ausgaben des Nomos
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111113 0011011101 hinzugefügt n-JirdeF ohne ihm aber eine höhere Autorität

beizulegen. Ferner

der 111101 30011111113 des 1011-113 1[0111100u3 aus Leyden)

mit Ertrabaganten aus der Zeit Sixtus 117. (1483) bis Sixtus 11.

(1585 flg.). in funf Büchern. Die erlke Ausgabe belorgte der Samm

ler felbfi im Jahre 1590 mit dem 0011103 111113 0011011101 zufammen)

Frankfurt am Main 1590130); dann wurden fie in der Ausgabe 1103111111.“

1591 aufgenommen und feitdem oft wiederholt.

In den fpäteren Ausgaben finden fich auch verfrhiedene

111111008, welche zum Theilwohl fchon von den Glofiatoren verfertigt*

find) insbefondre alphabetifclye Verzeichniffe deceinzelnen Kanones) zum

Behufe des Namfmlagens. 9011113 611011013 fügte der von ihm

beforgten Ausgabe des 001x103 1111-13 0011011101, 11111-13 J1618 mehrere Re

gifter hinzu) nämlich für das Oecret einen Index der Päbfle) der Sy

noden) der kirchlichen Schriftfteller) welche in demfelben citirt findz fowie

ein Verzeichniß der 0111101103 ohne Infcriptionz desgleichen für die

übrigen Sammlungen drei Regifter der Päbfie) Synoden und Schrift

|eller nach den einzelnen Stellen. Ein allgemeines Sachregifier bear

bTitete der Dominicaner) Capellan und Pönitenciar Gregor? 11111.

111 1111111 113 (10111110 1110111010110, 1111113111110 11001011 u. f. w.) 131). Die:

felben find wiederholt in der Ausgabe der Brüder 01111001 und bei 1. 11.

1301111101, zwar verbeffert) aber doch höthfi fehlerhaftW).

Anwendbarkeit des (101003 1111-13 0011011101133).

Bei der Frage über Autorität des 00111113 10113 0011011101 1| die

formelle und materielle Seite zu nnterfrheiden. In jener RückfiWt

handelt es fich darum) ob das ganze 00111113 111113 oder ob nur ein Theil

defielben Anfpruch auf Geltung hat. Hierbei ift man allgemein ein

verfianden) daß den Infiitutionen des Lancelott und dem

111101- 301111111113 des 1*. 110111100113 als Sammlung weder

durch die gefeßgebende Gewalt) noch durch die Praxis Anerkennung zu

Theil geworden ift, mithin die Frage über die Geltung des 111101 3001i

111113 fich auf jede einzelne darin enthaltene Eonfiitution bezieht. Die

130) In derfelben Ausgabe) mit dem Jahre 11191 auf dem Titel, finden

fich auch die Inftitutionen des Lancelott. .

131) 0111011, 1110000511110 s. 49, 30. ueber die Rubriken) Jnfcciptionen

u. f. w.) dafelbfi S, 51-53,

132) Außerhalb der Ausgaben des 00111113 111113 find für denfelben 510W

auch befondere Smriften ausgearbeitet) wie 8 t0 p 1111-11 1100313, 11111011 011 111.8

1100111101011]1 8u1111g0]1ue 1621. 8. 11'111. 11 011111. 11 u1f01111, 10110110110111111118

0011011101 10oup1e1130j111u111 , 171-01131111. 1626. 8, 117011003101 31013011, 111611111111

001110113 111113 0011, 0i11311e111qu0 00 30010111111 00110110111 1eper101i11111, dlorimberg.

1713. ['01. 7

133) Vgl. 6111011, 1110000311110 54-38. Eichhorn) Kirchenrecht

V111) S. 349 flg.) 360 flg. Walter S. 123. Richter Ö, 79. Phillips

a. a. O. S. 411 flg.

1
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beiden Arbeiten des Lancelott und Matthäus finditberhaupt

nicht integrirende Beftandtheile- des (Korpuß juris und daher von dem

letzten Herausgeber deffelben auch geradezu fortgelaffen. Weniger einig

ifi man dagegen darin) ob nur das fogenannte 00rp118i111i3 011111811111

oder auch die beiden Ertravagantenfammlungen 111 00111

11101111 als 'geltend anzufehen find. Im funfzehnten Jahrhunderte hatte

fich) wie die Verhandlungen zu Cofinitz) Bafel u. f. w. ergeben) eine

fefie Meinung dariiber bereits gebildet) daß an fich nur die zum 001111113

juris damals gehörenden Sammlungen als i118 801111111111 oder 0011111111110

zu betrachten feien) die Autorität der außerhalb derfelben befindlichen

Eonftitutionen) Ertravaganten) aber erft im einzelnen Falle feftzuftellen

fei. Indem nun Iean Ehapp uis zwei Sammlungen von Ertra

vaganten redigirte und dem 00rzn18 111113 07111011101 hinzufirgte) konnte durch

einen folchen Privatact jenen Collectionen der Charakter eines Gefetz-i

buches nimmermehr verliehen werden. Freiliä) folgte darauf die

Retention durch Gregor 11111. in die 001110 11011171110 1582z allein

daraus ergiebt fich keinesweges die Anerkennung der Sammlungen als

gemeines Recht) denn es war überhaupt nicht die Abfimt der Curie

durch die neue Ausgabe des Corpus inrir uber die Autorität der darin

enthaltenen Normen etwas feftzufehen) fondern es foilte nur eine

authentifme Ausgabe) ein zuverläffiger Text den Gerichten dargeboten

werden. Gregor 11111. konnte nicht die Abficht haben) dadurch) daß er

die beiden Sammlungen mit revidiren ließ) den ganzen Inhalt derfelben

als Gefeh zu fanctioniren und damit auf's Neue einen Streit hervor

zurufen) der bereits im fuiafzehnten Jahrhunderte durchgekämpft war)

den Streit über die päbfilimen Refervationen. Es blieb hiernach fiir

diejenigen) welche die Geltung der Sammlungen als folcher behaupten) nur

der Beweis übrig) daß fpäterhin durch die gemeinremtliciye Praxis diefelbe

eingeführt fei. Die Meinung BirkelUs) einen folchen Nachweis

gefiihrt zu haben) ift aber nicht richtig 134). Die beiden Ertravaganten

fammlungen gelten daher nicht als folche) fondern die in ihnen ent

haltenen Decretalen nur foweit) als für jede einzelne die Reception

nachweisbar W135).

Anders verhält es fich mit dem Derret Gratian's und den drei

officiellen Decretalenfammlitngen) obfchon auch dariiber Einhelligkeit

der Anficiyten nicht vorhanden ift. Das Decret ifi eine Privatarbeit)

134) S, Biciell (Anm. 121 cit.) S. 40 flg.) S. 61. Dagegen Alex.

Lang) Bemerkungen Über die Gemeingiltigkeit der beiden Ertravaganten

fammlungen) in Weiß) Archiv der Kirchenreehtswiffenfmaft Bd. 1) S. 74 flg.

(Gießen 1830).

135) Die ganze Frage ift weniger von practifclnhoher Bedeutung) wenn

man den Inhalt der beiden Ertravagantenfammlungen betrachtet (111.1. befonders

Birkell a. a. O. S. 63 flg.)) aber das Princip ifi nicht ohne Einfluß auf die

Anficht über die Autorität der päbfilimen Gefetzgebung feit dem 15.Jahrhundert

überhaupt. (Vgl. Eichhorn) Kirchenrecht Bd. l) S, 351 flg.).

1711]. * 49
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welche im ganzen nicht durch einen gefeßgeberifGen Act als Gefeßhucl)

fanetionirt ift- fondern durch die Praxis, und Wifienfchaft als Samm

lung ?lutorität erlangt hat. Die Schule und die fiel) darauf fiiilzende

'Anwendung war aber mächtig genug- einer folchen Arbeit die Kraft

eines GefeßbuGes zu verfchaffen und fo wurde auch das Decret ange

fehen. Man nannte es geradezu 110111118 111118 6811011161136) und die

Päbfie felbfl citirten es als eine geltende Sammlung 137). Indefien

bezog fich diefes Anfehen nicht auf die (11618 6181111111, wie unter anderen

aus der Erklärung des gefeierten 10118111168 1111111686 (1 1348)

heroorgeht1 welcher in feiner 1101-6118 in 116616111111 zum 6811. 2, 11,116

16861111118 (1. 3) [ich alfo über diefelben ausfpriGt: 11011 0118181, 81111618

1111111111 1166161010111 1111886 1161 178110111 8111101181110), (11118 n66 1106 60118111.

14:1 11810, (111011 6011818161; 8111110118110 11111 11110811 6011111118110116111137?,

11011 11110811 '(11018 618118111, 1111116 0110111116 1611101180108, und aus, vielen

verwerfenden Aeußerungen der Gloffe. Auch die [A0686 galten nicht:

denn bei der Interpretation wurden fie entweder ganz Übergangen oder

nur kurz berührt. Durch die Aufnahme in die 6111110 11011181111 wurden

fie auch nicht legalifirtF vielmehr durch den Zufaß 118168 als apokcyphifci)

bezeichnetW). Das Anfehen des Oecretes felbft mußte aber mit der

Zeit abnehmen, da der Inhalt deffelben durch das [pätere Recht fo fehr

modificirt wurde. Es bildete fich deshalb eine von der früheren av

weichendeMeinung, über die formelle Giltigkeit des Decreces„ nach

welcher dafielbß weil bloße Privatarbeit- nicht als Ganzes Autorität

befiße, fondern nur die einzelnen Stellen das Anfehen hätten, welches

ihnen fehon an fich zukomme. Diefe Auffiaffung erhielt die Billigung

der römifGen Curie, So entfchied die 11018 1101118118: (111011 11111111161

680011 1n1111 (in 0661610) 16181118, 611 60 t811l11111, (1110(1 1111 16161111111, 11011

11811681 11181016111 811610111816111, (1118111 111 111011110 1060 601181816118 (16 8111

11811118 6886t 1181111111118. 1166 (116Z011118 11111. 618118111 1111111111 1811111111111

]6Z816111 81111161111281-11, 611111 80111111 611161111811 111886111611118111181-6111011

8611811139). So erklärte auch Pabft Benedict 11111.: 618118111116

616111111, (111811111111118 111111168 1101118110111111 1011111101111 61118 6111611118111111

1111886 11011 13110161111, '-1111 86 1101111118 16318 110n 1181161; (111111 11n1110 111161"

136) S. 811111, 116 618118 11011011. 1110168801111118, 111111. 11. 214.

137) Veifpjele hat 1. 1]-, 1101111161- in, der (1188. (16 18118 618118111 101111118,

vor dem 60111118111118 0811. 1'011). 1. 11, 18. 1101. 6. (1. gefammelt.

1373) S. Anm. 143,

138) Die Gloffe äußert fich felvfi gelegentlich über die mangelnde Autorität der

1'111'186. (V1.1. Belege bei 81111161]7 11611816181114811.). Die Gloffe zur 6011111111110

8661111118 des 1011. 681160818 111. 116 8111111 1630101111111 6811. 111166108 811 10c.

1111611016111 fagt: 811c 161118 1181686 611111 111181111111 1681116110116 6886 6111110811118, 811i

118168111 1118116 6886 161j616nc18111, (11118 118168 811. Vgl. auch c. 2, (1811, M1111. qu.

111. 81111 1111. G1. zum 11, 1111168. Anderer Meinung wegen der 11116113111 Eich

horn a, a. O.S.366.* “

N 7139) 1.13111, 1112113101193 11011.3 111. 180. (Phillips a. a, Q. S. 4141



Quellen* des kanonifchen u. Kirchenrechtes in Teutfwland. 765

unit-es reuepluru ext, quiucluic] in ip80 canlinetur, taulum uuclorilatis

liabere, quuuluui ei( 86 [nihuisaec, Zi nunquuu) in (iruljaui (iallealioue

inaerlum latein ul riciere e81 in n05lr0 (were (ie con0ni2ati0ne Zunctu

rum uv. [il. part. ll. cup. 17. nr0. 10.110). Hiernach ifi das Decret

nichts weiter) als „ ein reichhaltiges Material für die Gefchichte des

kanonifwen Rechtes“ 141). Dagegen fehlt es nicht an Iuriften, welche

der früheren' Auffaffung treu geblieben find und das Decret als eine

im ganzen recipirte Quelle des gemeinenkanonifchen Rechtes anfehen

und die fortdauernde Geltung deffelben behaupten) natiirlich fo weitf

als es nicht* durch fpäteres Recht geändert ift112). Diefe Meinung

fcheint den Vorzug zu verdienen: denn fie ruht auf denfelben Gründen,

auf welche die Autorität des gemeinen in Teutfchland geltenden Rechtes

uberhaupt zu fiiißen iftF namlich darauf) daß daffelbe ein zuerft durch

Wiffenfmaft und Praxis recipirtes und dann durch die fpatere Gefeß

gebung des Reiches befiätigtes Recht ifi. Daß der Sammler ein Pri

vatmann war) ift dabei ohne Einfluß. Das Decret ift als Rechtsbucl)

entfianden und durch den Gebrauch zum Gefehbume erhoben) ebenfo

wie die einheimifchen Rechtsbüciyer) der liber [euciai-uiu u. (1.143). Hieraus

ergiebt fich aber zugleich eine wefentliGe Verfchiedenheit des Decretes

und der fpäteren Sammlungen der Decretalen) infofern diefelben als

Quelle des kirchlichen Rechtes in Betracht kommen. Die Decre

talen Gregor's ue.) der liber Zexcue und die Elementinen

find nämlich von den Päbften förmlich als Gefehbumer erlaffen und

ihre Anwendung ift den Gerichten wie den Lehranfialten aufgetragen)

wie dies die den Sammlungen in den Ausgaben zugefiigten päbfiliciyen

Bullen ergeben. Die geiftlichen Gerichte wurden daher durch die

Publication verpflichtet) fich der Sammlungen als authentifcher Gefeh

bücher zu bedienen. Anders erfcheint dagegen das Verhältniß der welt

lichen Gerichte) welchen der römifche Stuhl die Annahme der Decretalen

nicht befehlen konnte. In ihnen beruht deshalb die Geltung der

Sammlungen auf demfelben Grunde) wie die des Decretes) nämlich auf

der freien Reception111). Den geifilimen Gerichten konnten die De

 

140) be Zxuoeio (iioeceaeiuu [ib. 171l. c. Lil. ur. 6.

141) Phillips a, a. O. S. 415, Mit ihm ftimmen viele neuere Kano

niften (Walter) Rig-Qtek) Permaneder' u. a.).

142) Man fehe befonders l. l-l. ßöliluei*7 ius eccl. protest. [ib. l. lit, ll;

S. 1'7 8g. Glück, pruecoguita Ö. 58. v. Drofte-Hülshoff) Kirchenrecht

Bd. i) 42) S. 102, 103 (2. Ausg); (ie Zobenlji, iuZlicutiuuEZ juris ecci.

1'. l. Z. 122. 123. Brendel) Hdbch'. des Kirchenrechtes Ö. 20. Eichho rn,

Kirmenremt Bd. l, S. 366 u. a. m.

143) Wenn Phillip s a. a. O. behauptet) es fei feine Meinung eine ein

hellige der Kanonifien) fo ift dies nicht richtig. Die Stelle des 1011. nocli-ene

(a. a. O. S. 163) verb. S. 413) theilt er übrigens unvollftändig mit. Er läßt

die hier im Texte bei Anm.137a mitgetheilten Werte: (approdatjo) fuji quo-la

comyilutiouem fort.

144) Vgl, 1. a. Messer, bistoriu keceptiouiz cui-paris juris cunouioi iu

(Karmann. (alsyreelatjo zu l. (Iirouii opera, ilinclob. 1761. 4. zuerfc erfchienen)

49*
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cretalen überdies nicht als ein fremdes Recht erfcheinen) während fie für

die weltlichen Gerichte allerdings diefe Bedeutung haben mußten.

Da das 00111118 111118 0011011101 111 0011111101111 zur Anwendung ge

langte) fo ift es an fich gleichgiltig) ob eine Decretale als allgemeines

Edict oder als Refcript an eine einzelne Perfon oder Kirche ergangen

ift) wenn nicht etwa ganz individuelle Verhältniffe den Gegenfiand der

Entfcheidung bilden) wie z. B. das 0:111. 1. L1. (l0 100111. (lll. 18)) worin

Clem ens lll. iiber die Mthscontrarte der Studirenden zu Bologna

eine Beftimmung getroffen) u. a. m. Der fonft geltende Grundfaß

über den Vorzug des neueren vor dem älteren Rechte kommt natürlich

hier ebenmäßig zur Anwendung) und bei Antinomien ift theils nach dem

chronologifmen) theils) wo diefer nicht ausreicht) nach dem fyftematifhen

Gefichtspunite die Anwendung der einzelnen Stellen zu befiimmen.

Die 1101108 11001800 der einzelnen Decretalen find nur Hilfsmittel der

Interpretation und auch dies nur foweit) als nicht erhellt) daß durch

die Ausfcheidung des fpäter den Ausgaben wieder zugefugten Theiles

einer Stelle ein anderer) als der urfprirngliche Sinn in diefelbe hinein

getragen werden follte. Die Titelrubriken find von den Päbfien appro

birt und find deshalb bei der Auslegung und Anwendung von ent

fcheidendem Anfehenz fdaffelbe gilt von den Capitelitberfmriften) nicht

aber von den Summarien (kurzen Inhaltsüberfimten) und Gloffen)

obfchon der wiffenfchaftliche Werth derfelben nicht gering anzufchlagen

111145).

Außer dem bisher betrachteten formellen Gefichtspunkte kommt

nunmehr auch der materielle) alfo die Rürkficht auf den Inhalt

des 601-11118 111118 0111100101 felbfi" in. Betracht. Hiernach frheidet fich

e derjenige Theil deffelben) welcher fich auf bürgerliche Inftitute

bezieht) von dem) der kir>1liche Verhältniffe regelt. Das kanonifche

Recht als Quelle des birrgerliciten-Remtes ift fremd und recipict und

unterliegt daher den Befchrcinkungen) nach welchen in Teutfchland das

römifche (Zivilrecht beurtheilt wird (m. f. den betr. Art.). Es fieht

daher als gemeines fubfidiäres Recht dem eigenthitmlici) teutfchen über

haupt nach) im Verhältniffe zum römifchen Rechte hat es aber fo weit

den Vorzug) als nicht Gefehgebung oder die Praxis das Gegentheil

durchgeführt haben 146).

dann wiederholt in 80111111111, 111080111118 111118 000l. 10111. 1. nr. l7. p. 239541.

und in 610gg0r'8 011118011111 11. 199 811.) 11011111101, (10 111111011111 111118 1:311.

111 601-1001110111, 1.1118. 1773. Putter) wie 1| das päbfilich-kanoniftire Recht i"

Teutfchlaud aufgekommen? in defielben Beiträgen zum teutfchen Staats- und

Fiirfienremte Th. ll) (Göttingen 1779) Nr. 25) S.53 flg. E. n. littmann,

(i0 01111818 1101011111118 1111-18 01111. 111 1111-0 0111111111111 6011110110111111 , 1111181110 1798

(2. 11188011., auch in 111111111117 (1188011111101111111 01 0001111011161. 8111001111-111)) 111115

011111. 001100110, 101. l. (101100 1822) 111'. lll. 11i.).

145) Man vgl. über alle diefe Punkte 6111011, 1110000311110 51. 811.

Phillip s a. a. O. S. 421 flg. und die dafelbft cit, Literatur,

146) Eichhorn) Einleitung in das teutfohe Privatrecht S, 29. Eich
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Was die Beflimmungen des kanonifclyen Rechtes über das Ver:

hältniß der Kirche zum Staate betrifft) fo haben diefelben ihre '

Anwendbarkeit verloren: denn das kanonifme Recht geht von fta-ats'

rechtlichen Principien aus) welche fich feit der Zeit des Erlaffes der

Sammlungen des 00rpl18 jl1ri8 oeinonjci voll-fiandig verändert haben.

Während bisher die Kanonifien Teutfmlands hierin vollkommen einig

waren 147)) hat fich hin und wieder in neuefier Zeit eine entgegengefelzte

Meinung zu bilden angefangen) deren practifme .Durchführung Anlaß

zu fchlveren Kämpfen gegeben hat, in denen aber der Staat fein von/

der Kirche befirittenes Hoheitsrecht nicht zum Opfer gebracht hat (m. f.

den Art. Staat und Kirche).

Das kationifweRemt als Kirchenrecht gilt fiir die römifch;

kath olifche Kirche noch immerfo weit) als es die fpätere kirchliche

Gefelxgebung) vor allen das tridentinifche Concil nicht geändert hat.

Hierbei kommt aber außerdem noch in Betracht) daß die römifch-katho

lifche Kirche nicht allen in ihr geltenden kanonifchen Salzungen eine

gleiche Dignität beilegt) daß fie das unveränderliche i118 (lin-lain und

das veränderlime i118 bnlnnnlln) unterfcheidet, und daß gerade das im

00rpu8 juris c-.an0nici enthaltene jim 6ca]e8ia8lien[n dem größten Theile

nach zum letzteren gehört148). Das kanonifme Recht als menfchliches

Recht unterliegt deshalb den Einfliiffen) welche die Geflhimte der Kirche

iiberhaupt und insbefondre ihre verichiedene Stellung im Staate geübt

hat und fortwährend übt. Demnach kann *auch die Eompetenz der

Kirche und des Kirchenrechtes eine urnfafiendere oder befchränktere fein.

Es erfcheint deshalb die Anficht nicht richtig) nach roelcherAblveichnngen

von der friiheren kirchlichen Eompetenz als Ausfluß einer bloßen Willkür

betrachtet werden) fo daß) wenn im Mittelalter geübte Rechte der Kirche

jeZt in i*0r0 excel-na nicht mehr geltend gemacht werden können) diefelben

ja karo jnlarno ein fiir alle Katholiken verbindliches, durch die Staats

gewalt unabcinderliclyes Recht bleiben follen 149).

Das 00rpu8 iurj8 cananjei ift als gemeines Recht auch

Quelle des evangelifchen Kirlhenrechteslöl)) Zwar hatte

horn, Kirchenrecht Bd. l. S. 367 flg. v. Savigny. Syftem des heutigen

römifchen Rechtes Bd. l) Ö. 42.

147) M, f. z. B. (Filiale, prnocognila Ö. 56. Walter) Kirchenrecht

S, 123. * -

148) Vgl..Zeugnifle im Decret (ii8l. lllll. 3g.. in den Decretalen til. ae

cdnzlitntionibue, reacripliß etc. Daher hat Joule]- (iuncinrnenla juris eocle5iaätici

(Jalbolicorurn l". ll. Z. 214. not. 1)) Recht) wenn er fagt: lieceplam eäl col-mix

jUkjI cönonicj non earn-n (M1188 , quelle per rear-nn kationen] , Sieg per reeekilionem

äafioiln jan] 81ml; 886 ue (101-mn (darum 688cc, gone ni) burn-mo penäent arbilricz.

149) Phillips a. a. O, S, 428) 429. '

150) Vgl. die literarifchen Nachweifungen bei (Zliick, praeoognjla Ö. 54.

(Abhandlungen von 6.8.31) 0o8ter3n, 8b6lio8“,].l-l.806|1l11er, 8c|10rc

u. a.) Weber, fhfiematifche Darftellung des im Königreiche Sachfen geltenden

Kirchenrechtes Th, l) Avth. l) Z. 16)- FS. 104 flg. (die erfte Aufsgabe); .Eich h o rn 7

Kirchenrecht Bd. l) S. 370 flg. .
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Luther das (Korpus juej5 am 20. December 1520 dem Sheiterhaufen

übergeben und dadurch eine Abneigung gegen daffelbe hervorgerufen)

fo daß die heffifche Kirchenordnung von 1526 es förmlich verbot: 'lux

jlluci contra F38 'oo-atom cönonioum omnino 183i probibemlw 151)-, indeffen

löfie fich -doch die evangelifcloe Kirche nicht fo vollftändig von der

römifchen in allen ihren Infiitnten/ daß nicht viele ältere Beftimmungen

des kanonifmen Rechtes hätten in Geltung bleiben mirffen. Man fah

fich genöthigt) die Beneficien) Patronate) Kirchengiiter- Ehefachen und

viele andere Gegenfiände) für die man nicht fo leicht ein neues Recht

fchaffen konnte) im wefentlimen nach dem bisherigen zu beurtheilenz

Luther felbft modificirte auch feine AnfiGtL-Z) und er) wie die anderen

Reformatoren bedienten fich wieder des eoepue juri8 und wendeten es

vielfach anlös). So wurde es denn überhaupt als gemeines Recht

anerkanntW). naturlich aber foweit befcin-änkt) als es der verfchiedene

Charakter der evangelifchen Kirche von felbft erforderte. Vor allen ift

es daher die Kirchenlehre) die Bedeutung der Kirchengewalt) die Kirchen

verfafiung) das Verhältniß der Kirche zum Staate u. v. a., wobei die

kanonifchen Grundfähe faft alle Anwendbarkeit verloren haben. Als

Quelle des gemeinen Rechtes hat die evangelifme Kirche daher auch

mehrfach _das römifche dem kanonifchen vorgezogen; doch muß von

diefem als einer gemeinfamen Quelle beider Kirchen hier noch befondere?

die Rede fein.

6. Das Corpus juri8 ojeili81öö). Das kanonifGe Recht

beruht nicht blos auf rein kirchlichen) fondern auch auf bürgerlichen

Vorfchriften und insbefondre auf dem römifchen Rechte. Durch diefes

wurde feit dem vierten Jahrhunderte der Elerus fo fehr begünftixzta daß

er fich nach demfelben) als feinem perfönlimen Rechte in den germanifciyen

Reichen gern benrtheilt fah und die Anerkennung in den Volksrechten

herbeifiihrte. Durch Vermittelung der Kirche felbft wurde alfo das

römifche Recht eine Quelle des kirchlichen und bürgerlichen Rechtes.

Aber auch von Seiten des Staates wurde die Anwendung des römifclyen

S

151) Cup, 29. (Ick-initialen, rnonuroentä liatzsiaou ll. 650. Richter.

die ebangelifhen Kirchenordnungen des feehszehnten Iahrhundertes l) 68).

152) M. f, z. B. das Schreiben an Spalatin vom 3. Ofterfeiertage 1529)

bei de Wette, Luthers Briefe Bd, lll) S. 433.

153) M. f, z. B. die Apologie der Augsburger Confeffion Art. teln wegen

der Beibehaltung der kanonifehen Diftinction der bifchbflichen Rechte in die

yoteßtns oreijnis und juriZcIjetjoniZ.

W4) Nur einzelne Theologen und Zuriiten erklärten fich auch fpäter da

gegen) befondere irn Anfange des 18. Iahrhundertes) wie Titius (Probe des

geiftlichen Rechtes)) v. Ro hr (oberfächfifhes Kirchenrecht) u. a. Stephani

(Grundzüge der evangelifG-proteftantifehen Kircbenverfaffung (Leipzig 1817)

beruft fich wieder auf Luthers Verbrennung des eat-pas juris Jgegen

a e e.

S 3x35) (Jlück, praocognita Z. 39. Eichhorn) -Kirehenrecht Bd. l)
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Rechtes befördert. Die Verbindung Teutiwlands mit Italien) wo feit

dem zwölften Jahrhunderte das Studium des römifchen Rewtes wieder

eifriger betrieben wurde. trug dazu bei, dafielbe in Teutfchland *felbfi zu

befonderer Anerkennung zu bringen. So wurde das 60rpu8 iuri8 cirj|i8

durch die Wifienfchaft) Praxis und Geietzgebung neben dem '()()“t'p|18

jurir cononiej Quelle des gemeinen Rechtes in Teutfwleind., Während

die römifch-katholifche Kirche es zur Ergänzung der kanoniimetr Bor:

fchriften brauchte) fehle "ie es natiirlich dem coe-pur inrir canonici nach)

wogegen der Staat in nicht wenigen Fällen das umgekehrte Verhältniß

eintreten ließ. Was insbefondre die evangelifche Kirche betrifft. fo hat

diefe nach dem Vorgange der Reformatoren 156) meifiens das römifme

Recht höher gefiellt) wie vor allen im Ehercchte) indem man die Confe

quenzen des Sacramentes der römifclpkeitholifmen Kirche durch die

Benutzung des römifmen Rechtes zu vermeiden im Stande war 157).

Zu den gemeinfamen Quellen gehören 'ferner

l). Die teutfchen Reichsgefelzeiöß). 'Es find theils die

beide Religionsparteien in Teutfchland betreffenden Religionsverträge)

theils andere Reichsgefetze feit dem feckwzehnten Jahrhundert. fo lange

als das teutfche Reich befiand) fiets als eine verbindliche Rechtsnorm

anerkannt und angewendet worden. Zu jenen gehören vor allen der

Paffauer Vertrag von 1552. der Augsburger Religionsfriede von 1555

und der Wefiphälifme Friede von 1648) zu diefen die die Religion

berührenden Reichsabimiede) namentlich der Nürnberger Erecutionsreceß

von 1649/ der jungfie Reichsabfchied von 1654) die Wahlcapitulationen

u. a. m. Noch in der lehren Wahlcapitulation wiederholte Kaifer

Franz ll. im Artikel i?) Ö. 13: „Abfonderlich follen und wollen Wir

dasjenige) was zu ONünfier und Osnabrück zwifchen Unferen Vorfahren

am Reich. dem heiligen Römifchen Reich) und fämmtlichen Kurfitrfien)

Fürfien und Ständen an einem) dann denen mitpaciscirenden Kronen

am anderen Theil gehandelt und gefchlofien worden. ohnverbruwlicl)

halten) dawider weder vor Uns etwas vornehmen) noch anderen der:

gleichen zu, thun gefiatten) wodurch diefer allgemein immerwährende

Friede und wahre aufrichtige Freundfmaft gekränkt. betritbt oder ge

brochen werde. *l Der päbfilicloe Protefi gegen diefen Frieden konnte

demfelben daher in keiner Weile Abbruch thun159), ebenfowenig wie dem

 

156) M. f. z. V. Luth er' s Tifchreden (Walch) Luthers Werke Vd.)(llx

S2192): „Sprich was recht ifi) nicht aus päbfilimen) sondern-klar!) kaiferliclten

?rechten- die dem natürlichen Rechte gemäß) und wi 'er Gottes Wort nicht

nd.“

157) Eichho rn) teutfche Rechtsgefcbicbte Bd. l7) s. 357.

138) article, prnooogniln Z. 17-22. Weber-„äcitfifäzes Kirchenrecht

a. a. O. l) 1) Z. 14. Eichhorn) Kirchenrecht Bd. 1) . 380 flg. k 1

159) Der Protefi ift in der Bulle: Leine Domus bei Jnnorenz Z. vom

20. November 1648 enthalten (ßullariom luogo. er). hunetnbnrg 70m. 7. [70],

466 8g.) Darüber äußert Walter, Kirchenrecht s. 117i- N. x7, „Dee päbflr

liche Proteftation war nur eine Verwahrung) die der Pad fein r Stellung und
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Reichsdeputationsreceß vom 25. Februar 1803. Dagegen ift nicht

felten behauptet worden. daß durch *die Rheinbundacte vom 12. Juli

1806 wie alle Reichsgefeize) fo auch die hier erwähnten. ihre Geltung

verloren hatten. Dies ift jedoch in diefer Allgemeinheit nicht richtig)

denn wenn auch die Reichsgefebe als folche in dem nicht mehr vorhan

denen Reiche nicht fortbeftehen konnten) fo war damit doeh nicht ihre

Aufhebung in den einzelnen teutfchen Territorien erfolgt) in welchen fie

zur Geltung gelangt waren. So dauerten fie dann auch ferner als

Landesgefeße fort und befiehen als folche auch Fehr-noch. foweit nicht

durch die fpätere) von den friiheren BefGi-änkungen frei gewordene Ge

fehgebung Aenderungen eingetreten find160), Daher gilt auch jeht noch_

der iveftphälifaie Friede. deffen Autorität ruckfihtlicl) des Normalja-hres

felbft von Seiten Frankreichs während des Abfchluffes des Rheinbundes

anerkannt wurde 161) und hinfiwtlich des Religionserercitiums auch durch

Artikel ici-i der teutfchen Bundesacte nicht alterirt ift. Eine wichtige

gemeinfchaftliwe Quelle werden hiernach

[i. Die teutfchen Partikularrechte. Der größte Theil

derfelben bezieht fich auf die einzelnen Eonfeffionen felbfi und ift deshalb

weiter unten zu berirckficiztigen. An diefer Stelle find nur zu erwähnen

die allgemeinen Landesgefeßgebungen) welche den ge

fammten Religionszuftand eines Staates normiren) und die einzelnen

S ta a t s g ru n d g e fe g e . insbefondre die neuen Verfaffungsurkunden.

Einer Aufzählung derfelben bedarf es nicht) da diefes bereits in der

Darftellung der Rechtsverhältniffe der einzelnen Länder in diefem Werke

gefchehenifi.

li. Das Gewohnheitsrechtlö")

ll. Die befonderen Quellen für das Kirchenrecht der

beiden Eonfeffionen in Teutfchland.

1) Die eigenthümlichen Quellen des Kirchenrechtes der römifch-katho

lifchen Kirche.

a. Die Eoncilien. insbefondre das von Trientjlis).

Die Schlüffe der Eoncilien bilden eine wichtige Quelle des römifh

feinem Gewiffen fehuldig war) die jedoeh in die äußere Rechtsordnung nirgends

mehr ftörend eingreifen kann. Diefes erkennen auch Mitglieder des römifchen

.Yo-Les an.“ Vgl. b. Drofie-.ßriilshoffF Grundfäße des Kirehenrechtes Va]

. 8,

160) Inwieweit dies in Betreff des iu5 rekarmnlicli, der Einführung eines

unfchädlichen Simultaneums u. f. w. gefchehen, ift im Artikel: Staat und

Kirche nachzuweifen.

161) S. die Belege bei I. S. Klüber) bblkerreehtliche Veweife für die

fortwährende Giltigkeit des wefiphälifchen oder allgemeinen Religionsfriedens

(Nürnberg 1841) Beilage 5. S. 73 flg.

161a) Vgl. den Artikel in Bd, lll) S. 836 flg.

162) Vgl., den Art, Kirchenverfammlungen Bd. lilF S. 149 flg. (illicit,

praecoguita S. 69-71.

'
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katholifwen Kirchenrerhtes) doch fließt diefelbe feit dem fiebenzehnten

Jahrhunderte nicht mehr fo reichlich als friiher. Das lehre allgemeine

Conti( von Trient (1545-1563) fchließt und befefiigt das

Syfiem der katholifwen Kirche nach allen Seiten. Es befieht aus 25

863810-163, welche mit näherer Bezeichnung des Gegenfiandes titirt

werden. Jn den einzelnen Sihungen find die Materien) welche fich

auf den Glauben und die Lehre beziehen) von denjenigen) welche die

Disciplin und Verwaltung betreffen) gefondert. Jene find unter der

Rubrik (loelrina zufammengefaßt und zerfallen in oapitn und oa!

n 011 er, von denen die leßteren das Verwerfungsurtheil iiber die ent

gegengefeßte Lehre) vornamlicl) der Protefianten) mit einem anntiiemn

sit ausfprerhen. Die Befiimmungen iiber Disciplin bilden einen Ab_

fchnitt unter dem Titel clear-einen (1 e reiarmatione und zerfallen

in onpjla. AuthentilGe Erklärungen) foweit fie die Disciplinarvor

fchriften betreffen) gehen von der 60ngregnli0 Careiinalium (lono. 'keinen

tjni jnlerprelum/aus 163), Die wichtigen Entfeheidungen derfelben find

gefammelt von ?amilo-ii (coileotio (ieolnrnlianum etc. Viennale e10.

1812 8g. 8. 70m. 4.) und in dem 'klierauruß re80[uli0nun1 8. Congre

gationis (iancilii. lirliini el Kamele 1739-1843 in 103 Bänden

(umfaßt die Erlaffe feit 1718). Ein Nachdruck erfchien zu Venedig

und befieht (bis zum Jahre 1732) aus 32 Bänden. Eine fehr em

pfehlenswerthe Ausgabe des Tridentinums) mit Benußung des officiellen

liienaurno u. f. w. erfchien von Zoiiuile und [lichter, liipeine,

[Iernii. 'kauoiinilr 1853.

[I. Die Gefeße des Pabfies und der Curie. Außer den

päbfilimen Confiitutionen) Bullen und Breven) von welchen in

befonderen Artikeln Band l1) S. 483 flg.) 501 flg. die Rede gewefen

ifi 164)) gehören hierher die den Cultus betreffenden päbfilimen Schriften

(f. den Artikel Gottesdienfi Bd. l7) S, 860)) fowie die Canzlei

regeln165). Es find Jnfiructionen des Pabfies für die Regierungs

behörden fowohl ruckfichtlicl) des Gefchäftsganges) als der Grundfäße)

welche fie innerhalb des ihnen zugewiefenen Refiorts zu befolgen haben.

Sie beziehen fich daher insbefondre auf die Expeditionen päbfilicher

Erlaffe) die Verleihung der Beneficien) welche der Curie vorbehalten

find (reguine reserrnlorine)) auf die Zuläffigkeit von Appellationen und

andere proceffualifwe Angelegenheiten (regulae 11161013168) u. a. Der

Urfprung der die Form der Bullen u. f. w. betreffenden Regeln hängt

mit der Entfiehung derfelben zufammen (f. die bett. Artikel» die

163) Vgl. den Artikel Cardinäle V81) S. 570.

164) M. f. außerdem den Artikel Pabft Bd. i711) S. 721) Platet Bd. 711l.

165) S. Le Bret) Geirhichte der rbmifcben Canzleiregeln) in deffelben

Magazin zum Gebrauch der Staaten- und Kirehengefchichte) Bd. [l (Frankfurt

und Leipzig 1772) S. 605 flg. Vd. in (1773) S. 3 flg. 61a ck, prnecoguila

Z. 72. Phillips) Kirchenrecht Bd. l7) S. 1:88 flg.
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reguläre reeeryatoriae datjren feit der Einfiihrung der päbfilichen Vor

behalte durch Johann Olli, 1317 und Benedict xu. 1335. Da die

Refervationen derfelben aber nur für ihre Lebenszeit aufgefiellt waren

bedurfte es einer Erneuerung durch ihre Nachfolger und fo bildete fick)

überhaupt der Gebrauchz die iiber die Vorbehalte gegebenen Regeln.

fowie die Übrigen diefen nachgemaGte-n Grundfähe immer nur als für

die Regierungszeit des einzelnen Pabfies erlaffen anzufehen. Die

Eanzleiregeln bedürfen daher der Befiätigung jedes Pabftes. welche

ordentlicher Weife fofort am Tage nach der Wahl erfolgt. Seit

Nicolaus ll. (+ 1450) .find fie im ganzen fo gefialtet. wie fie noch

gegenwärtig gelten. Die fefifiehende Zahl derfelben beläuft fich auf

72166). Ihre befchränkte Geltung in Teutfcknand beruht auf der be

fonderen Reception und auf den Concordaten767). Allgemein aner

kannt ifi reg. M1717] (le lriennaii p088e880re , nach welcher einem Bene

ficiaten das rechtmäßig erworbene Kirchenamt. welches er drei Jahre

lang befaß. nicht mehr befiritten werden darfz da diefer Grundfaß mit

dem Basler Concil (89.38. xxl. e. 2) und den in Teutfchland arceptirten

Basler Decreten (til. il. (le pacjfjcj8 p038e880rid118) übereinfiimmt.

Dagegen gelten nur in einzelnen Diöcefen reg. nur. (le eiginti, nach

welcher der refignirende Beneficiat vom Tage der Refignation noch 2'()

*Tage leben muß, damit nicht die Stelle als durch den Tod erledigt

betrachtet werden könnez die reg. xx. (le iciioinato, daß der Veneficiat

der Sprache des Landes mächtig fein muß. in welchem ihm eine Stelle

übertragen werden follz reg. W117. (le ennali po88e880re, nach welcher

gegen einen Beneficiaten. der-feine Stelle fchon ein Jahr inne harte.

und dem fie entzogen werden foll. die Klage wohl fundirt binnen

fechs Monaten erhoben und innerhalb eines Jahres erledigt werden

muß 168)_

Nicht unwichtig find auch die Entfcheidungen der Con

gregati onen der Eardinäle. ivelwe. wenn ihre Authentie fefi

fieht. und wenn fie innerhalb des Refiorts interpretativ und com

prehenfiv. oder mit Genehmigung des Pabfies dispenfativ und ertenfiv

167) (Jiiiek 1. e. N. Liz 6. Perman ederz Handbuch dcs Kirchenreehtes

Vd. [z s. 185, *

166) Sie find oft gedru>t7 wie in 6 aertnefis (Korpnrz ini-ja eccl. 63111011

eornm 70m. ll, p. 437 8g., zuleßt in dem 'Juilarinm er). [Border-j, [Korn. 1833.

Verb. l. [I. [liga-ici, eommentarjo in regulär), constjtutionea el oi-ciinatjones

coocellariao aposcalicne, 110m. 1744. 4. 70m. ['01. Colon. 1751.

168) Die Geltung der reg. .je jcijarnntcz, rjginti und triennalj p058e38i0ne be

haupteten fiir Teutfchland fchlechthin die drei geifilichen Kurfürfien in den 1769

dem Kaifer überreichten Vefcbwerden ort. ill. (63 ertn er, core), iin-je cit. 70m.

ll. p, 335). Gegen die anderen waren bereits die (Iröranrjna von 1322 und

1523 Nr. 20 gerichtet (a. a, Q. S, 169).
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find) kirchliche Verbindlichkeit erzeugen 169). Die Entfcheidungen der

110111 11011111113 haben nicht den Anfpruch auf allgemeine Autorität170).

0. Eonrordate und Circumfcriptionsbullen171).

l). P a r t i t u l a r e s R e ch t. Die Univerfalitcit) welche die

römifme Kirche als die tatholifche fiir fich in Anfpruch nimmt) remi

fertigt die Zulaffung von Partikularitäten fo weit) als das unabänder

*liche Princip der Katholicität und Einheit der Kirche darunter nicht

leidet. Daher befteht ein höchft mannigfaltiges Recht in den einzelnen

Landeskirchen) Diöcejen und kleineren Diftricten. Die Bifchöfe

haben fiir ihre Diöcefe ein Gefelzgebungsremt) das fie theils allein)

theils in Gemeinfchaft mit dem Capitel oder den zu einer Synode be

rufenen Geiftlimen ausüben 172). Die Eapitel haben kraft der ihnen

zuftehenden Autonomie das Recht) fiatutarifche Beftimmcingen zu

treffen) welche aber nach neueren Vorfchriften der bifcijöflimen Beftäti

gung bedurfen173). Auch anderen kirchlichen Eorporationen

fteht nach Gefelz oder Gewohnheit die Befugniß zu) Statuten fiir fich

zu entwerfen) welche von den geiftlichen Oberen oder dem Staate be:

fiätigt werden müffen) desgleichen nach eigenen Obfervanzen fich zu

richten. Hierher gehören endlich auch diejenigen bürgerlichen

Gefeße) welche fich auf die Verhältniffe der tatholifmen Kirche .illein

beziehen) befonders folche) welche zur Ausführung-der neueren Staats

grundgefeße) zur Attseinanderfehung des Staates und der Kirche er

gangen find) wie für Oefierceich vom 18. und 23. April 1850) für

Preußen und Pofen die Regulative vom 25. Mai und 19. November

1850) fiir Baden vom 1. und 5. März 1853) für Bayern vom 8. April

1852 u. a. m.

2) Die eigenthümliciyen Quellen des Kirchenrethtes der evangelifchen
Kirche. j

Die evangelifche Kirche hat nicht) wie die römifm-katholifme) ein

allgemeines fichtbares Oberhaupt und kein Organ) von welchem allge

mein bindende Sahungen für fie ausgehen könnten; fie zerfällt in

Landeskirchen) deren jede ihre befondere Verfaffung und ihr eigenes

Recht befißt. Demungeachtet hat es von Anfang an nicht an einer

gewiffen Uebereinftimmung in allen denjenigen Punkten und Angelegen

heiten gefehlt) welche die Evangelifcizen fiir wefentlicl) und fundamental

halten) dem Bekenncniffe und beftimmten Principien der Organifation.

169) S. Lago-ini, 0011110011181. becretnlium e111 tit, 110 00118111. (10111. l.

p. 119). Wegen der Autorität der beer-ein congregutjonis 11111111111'. m. insbef.

Yrhxfi) Verwaltung der hochheiligen Eucharijtie (Tübingen 1853) Ö. 7)

. flg.

170) S. beim Art. Pabft Bd. 1111) S. 732.

171) S. den Artikel Bd, ll) S. 759 flg.

172) S. den Art. Bifmof Bd. ll) S. 224) 225.

173) S. den Art. Canonicus Bd. ll) S. 1156.
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Daher giebt es auch ein genieines evangelifihes Kirchen

re cht) welches fich vornämlich auf die Symbole und die Harmonie der

ältefien Kirchenordnungen fließt. Das P a rtikula tre cht ifi zwar

wegen der Selbfifiändigkeit der Landeskirrhen bei weitem reicher) als

das der katholifchen Kirchez indefien tft auch das evangeliiche Territorial

recht kein abfolut freies) da) beim Mangel einer äußerlich bindenden

Macht) doch die das evangelifme Princip vertheidigende öffentliche

Meinung und der Ausfpruck) der Wifienfmaft und freier Affociationen

ftark genug ifi) um eine Remedur wirklicher Berti-hungen des Geifies

der evangeliimen Kirche herbeizufiihren 174).

a. Die Bekenntnißfmriften der evangelifchen

Kirche. ,Die Bekenntniffe) Symbole der Evangelifmen fiehen nach

Urfprung) wie nach ihrem Inhalte in einer wefentlicloen Einheit) denn

fie find fämmtlicl) nur Zeugniffe uber die heilige Schrift) als ihre

Quelle) fie find 1681111101113 creciiwrum, nicht n0rrn11 cretienaorun). Da

fie aber Glaubenszeugnifie find) werden fie eine norrnn (iocencioruin und

infofern ein Mittel zu rechtlicher Beurtheilung der kirchlichen Beam

  

ten175). Die Uebereinftimmung im Inhalte befieht im wefentlichen *

darin) daß fie die heilige Schrift als alleinige endgiltige Autorität an

erkennen (iog. formales Princip)) und daß fie die Remtfertigung der

Menfmen vor Gott durch den Glauben und nicht durch glaubensloie

Werke (fog. materiales Princip) vertheidigen. In rechtlicher Beziehung

tritt die Vedeutiamieit der Symbole vorzüglich hernor in der Fefifiellung

des Verhaltniffes des Amtes zur Gemeinde) der Gemeinde zu ihren

Mitgliedern und zur Kirche im ganzen) des Staates zur Kirche) der

Kirchengewalt zur Gewiffensfreiheit u.a.171*-). Lu therifrher Seits

find allgemein anerkannt: 1) die Augsburgifche Confeffion

von 1530177); 2) deren Apologie von 1531; 3) die Smmalkal

difchen Artikel von 1537178); 4) Luther's großer und

kleiner Katechismus von 1529. .Die im Jahre 1577 imKlofter

174) Es genüge) in Betrefi der Gegenwart) an die Wirkfamkeit des teut

fchen evangelifcben Kirchenbundes feit 1848 zu erinnern; desgleichen an die von

theologifwen und jurifiifchen Facultäten ertheilten Gutachten älterer und neuerer

Zeit) wie über die Verhältniffe der evangelifmen Kirche in Lippe) Bremen)

Oldenburg) der baherifchen Pfalz u. a.

175) Vgl. Virkell) über die Verpflichtung der evangelifmen Geiflliwen

auf die fhmbolifchen Srhriften) Kafiel1840 (2. Auflage) und die übrige reiche

Literatur bei Richter) Kirchenrecht Z. 227,

176) M. f, Iacobfon) Grundlagen der Verfaffung der evangelifälkn

Kirche nach den Zeugnifien aus dem Zeitalter der Reformation) in S chneiderls

teutfcher Zeitfchrift fiir mrifilime Wifienfmaft und mrifiliciles Leben) Verl!!1

1852) Nr, 10-13. Deffelben) Ueber die Grunde der Verfchiedenheit der

lutherifchen und reformirten Kirchenverfaffung) dafelbfi Nr. 49-51.

177) S. Putter) Literatur des teutfchen Staarsrechtes Bd. 111) S. 62

_(15. Klüber's 'Fortfehung S. 127, Den Verfucl) einer Öerfiellung des

urfprünglichen Tertes f. m. bei Ranke) teutfrhe Gefclnwte Bd. 71) S. 186 fig

178) Raute a. a. O. Bd, 71) S. 215 flg,



Quellen des kanonifchen u. Kirrhenrechtes in TeutfHland. 775

 

Bergen bei Magdeburg entworfene Concordienformel (das Ber

gifche Buch)) gedruckt 1580) ifi dagegen in Braunfchweig) Nürnberg)

am Niederrhein) in Sclnestvig-Holfiein u. a. nicht recipirt worden179).

Reformirter Seirs ifi theilweife die Augsburgifme Eonfeffion

von 1530 oder die von Melanthon revidirte von 1540 (a. (I. en

riala) angenommen180)z ferner der von Caspar Olevian und

Zacharias urfinus bearbeitete Heidelberger (Pfälzer) Ka

cechismus von 1563) die 60111888101i1arc11icei(8iZi8inunc1i)

von 1613) das 00110((uiuu11.jp8ieu8e von 1631) die 0801e

ruti0 'k110ruujan8i8 von 1645 u. a. Die 00n1688i0 6:111(

ca na von 1559 ift auch mehrfach in Teutfmland recipirt181).

Gefammtausgaben der fhmbolifchen Bücher find für die

Lutheraner: 00x100 ra j n, clnifiliclye wiederholte einmiithige Bekennt

niß u. f. w.) Dresden 1580. Desgleirhen cure- neinmi Rechen

berg, bipejae 1677. 1756. Teutfcl) und lateinifcl) von Walch)

Jena 1750. Neuere Ausgaben von Rillinunn) 111i8en.*1818 und

1828. 11x186, 1828. 66.111. 1845. Müller) teutfch und latei

nifch) Stuttgart 1847. Befondere Ausgaben giebt es außerdem für

einzelne Landeskirchen (60rpu8 (laclrinue prulenicue, corpua yiiiljppieulu.

u. a.) Die Symbole der Reformirten find zufammengefiellt von

'l'[1e0(10r 11 e23, 11i1ru10nin c0ni088i0nu1n etc., (Jene-rue 1581. 4.;

von 69mg Laurentius, Coruna el Zynlugniu c0n1'e88i0nun1 fieiei

etc., (Denen-ae 1612 u. 1654. 4. Während in diefen beiden Samm

lungen auch die Bekenntniffe der lutherifchen Kirche zum Theil mit

aufgenommen find) finden fich die reformirten allein in 4ugu3lj,

Corpus 1i1)r0run1 ez-rnhoiicorurn, (lui in 80616813 lieiormawruu) auclori

teilen) ohtiuuerunl, 1301m 1827. 60.11. lnpsieie 1846. Niemeyer,

6011120110 c0n1e88i0num in ere1e8jj8 re10ru1ali8 pulilicnturum, bipriae 1840.

Auch für Teutfchland wichtig ift die Ausgabe der reformirten Symbole

der niederländifmen Kirche von iljnke, 'freie-31. ni] 1111611. 1846 (lihri

37111110118 900183132 neue-luna.). Teutfche uebertragungen find heraus

gegeben von Meß) Neuwied 1827 flg. 3 Bde.) von Beck) Neufiadt

a. d. O. 1831) 1846) 2 Vde.) von Böcke() Leipzig 1847.

11. 1101-1011183 60rp0ri8 8uangeiicoruui182).

179) P lan>)- Gefchimte des protefiantifchen Lehrbegriffes Vinyl) Abth. l)

S. 371 flg.

180) Kölln er) Symbolik der lutherifchen Kirche S. 358 flg.

181) Gegen die oft geäußerte Meinung) als ob die reformirte Kirche über

haupt keine verpflirhtenden Symbole habe) f. m, Gutachten der theologifchen

Facultiit der univerfitiic Heidelberg über den durch Paftor R. Dulon angeregten

.Fixexenfireit in Bremen) herausgegeben von Dan i el Schenkel) Heidelberg

8 .

182) Vgl, den Art, (wi-pur [rnngeijcnrum Bd. 111) S. '79 fig) bei. S. 82.

Dazu füge man noch Augufii) Erinnerung an das (Lorpaa ßrangelirarurn, in

defielben Beiträgen zur Gefchichte der Statifiik der eoangelifmen Kirche Heft 111

(Leipzig 1838) Nr. x) S. 613-681.
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i), Die Kirchenordnungen. Die Reformation in den

jenigen Ländern) in welchen die chriftliche Obrigkeit fich der Veränderung

anfchloß) begann nach den erften Anfängen mit allgemeinen Vifitationen

oder mit dem Erlaffe eines Mandates) welches die Predigt und Ver

waltung des Gottesdienftes in der von den Reformatoren empfohlenen

Weife anordnete. ' Auch zum Behufe der Vifitation wurde eine ent

fprechende Inftruction oder ein Mandat gegebenF welche je nach der

Befonderheit der Gegenfiände von Theologen undIuriften ausgearbeitet

und von der Obrigkeit approbirt wurden. Diefe Verordnungen wurden

dem erkannten Bedlirfniffe gemäß fpäter ergänzt und zu umfaffenden

Kirchenordnungen erweitert) welche fowohl über die Lehre, als uber den

Cultus) die Disciplin, die Verwaltung der Kirchengüter und andere das

gefarnmte Kirchenwefen betreffende Einrichtungen) Beftimmungen ent;

halten. Die K-irchenordnungen beftanden nun gewöhnlich aus zwei

Theilen) von denen der erfte die Urteilen-la, die Lehre) der zweite die

age n (ln,- die Liturgie) Befeßung der Kirrhenämter) Verhältniffe der

geifilichen Oberen) Vifitcition) Disciplin) Ehemann) Schulordnung)

Rechte und Freiheiten der Kirchen- und Schuldiener) Verwaltung der

Kirchengiiter behandelt. Die Kirchenordnuttgen des fechszehnten Jahr

hundertes laffen fich diefer Andeutung entfprechend auf folgende Klaffen

und Familien zurückfuhren.

1) Das Mandat des Markgrafen Eafimir von Brandenburg

'Ansbcich .von 1526183) ift die Grundlage fiir die Kirchenordnung des

Herzogthums Eleve von 1532) Naffau von 1532. F

2) Der von Melanthon und Luther bearbeitete: Unterricht

der Kirchenvifitatoren an die Pfarrherren irn Kur

fürfienthum Sachfen) Wittenberg 1528 ift die Grundlage der

von Johann Bugenhagen verfaßten Kirchenordnung der Stadt

B raunfchweig. Daran fchließen fich ebenfalls die von Bugenhagen

redigirten Kirthenordnungen von Hamburg 1529) Lübeck 1531)

Pommern 1535) Schleswig-Holftein1542. Diefen nach

gebildet find die von Minden 1530) Göttingen 1530) Soeft

1532) Wittenberg 1533) Halle 1541) Bremen 1534,

Braunfchtoeig-Wolfenbüctel 1543) Hildesheim 1544F

Bergedorf 1544 u. (1.184). e

3) An die Artikel des Vifitationsconventes zu Schwabach und

die Vifitcitionsordnung des! Markgrafen Georg von Brandenburg 1528)

welche aus dem fäwfifciyewunterrichce von 1528 mehreres entlehnt hat)

fchließt fich die Kirchenordnung der Lande des Markgrafen zu Bran

denburg und der Stadt Nürnberg 1533. Diefe ift wiederholt in

183) Zeo-konclorf, bistoria- llulbernnjzmj lil); ll; Sc 1.7, nr. 1. 2. p. 49,

184) E. F. Jäger) die Bedeutung dere-älteren Vugenhagetufchen Kirchen

ordnungen für die Entwickelung

und Umbreit theologifwe Studien und Kritiken 1853) ©11- S. 4517-519.

der teutfchen Kirche und-Cultur) in Ullmann'
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den Kirchenordnungen. von Mecklenburg 1540) Brandenburg

1553; außerdem ruhen darauf die. Kirchenordnungen von W irrtem

berg1536) Brandenburg 1540) Braunfchweig-Lüneburg

1.542) Hall1543) Schweinfurt 1543) Pfalz, 1543-) Cöln

1543) Walde> 1556) Erbach_ 1560) Pfalz. 1563) Oefterreich

1571) Hohenlohe 1577 u. a. Aus einzelnen derfelben find dann

wieder andere hervorgegangen) fo daß eine Verwandtfmafc und wefent

 

*liche Uebereinfiimmung faft aller Kirchenordnungen des, fechszehnten

Iahrhunderles nachweisbar W185), Dies ift erft möglich geworden

durch folgende Sammlung: Die evangelifche Kirchenordnung des

fechszehnten Iahrhundertes. Urkunden und Regeften zur Gefchichte des

Rechtes und der evangelifclyen Kiräie in Teutfänand. Herausgegeben

von L. A. Richter) Weimar 1846) 2 Bde. 4.186).

Ein großer Theil diefer älteren Kirchenordnungen ift noch jetzt in

ihrer urfprünglihen Geftalt in Geltung. Viele derfelben find fpäter

revidirt) im wefentlichen aber unverändert gebliebenz doch ifi es feit dem

achtzehnten Jahrhunderte üblicher geworden) die age-nein im engeren

- Sinne) als den liturgifchen Theil der Kirchenordnung von deniibrigen

kirchlichen Beftimmungen zu fondern und felbftftändig zur Publication

zu bringen. p

Manche Kirchenordnungen) befonders reformirte) find das Ergeb

niß der Synodalverhandlungen) bald kraft eigener Autonomie erlaffene

Synodalfcizliiffe) bald von der Obrigkeit fanctionirt und dann als Kirchen

gefelz befolgt 187). '

Den Anfang einer Sammlung auch fpäterer Ordnungen bildet

das: (Korpuß iuriZ lürangeiicaruin eecieaiaßlici von l. l. 111088 r, Zill

»lichau 1737) 1738) 24Bde. 4. Ein Verzeichniß giebt [wenig,

liiblimlieoa ngenciorum) Zelle 1725. heuer-lin , liibliolhecn Minim

lioa erangelicu, acl. ll. Nürnberg- 1768.

Die Kirchenordnungen enthalten gewöhnlich zugleich die Normen

für die Confiftorien) Superintendenten u. f. w.) doch find auch häufig

befondere Ordnungen und Infiructionen fiir diefelben außerhalb der

allgemeinen Kirchenordnung vom Inhaber der Kirchengewalt erlaffenz

in ähnlicher Weife wie Eheordnungen) Schulordnungen u. a.

l), Erlaffe der kirchlichen Behörden. Innerhalb des

ihnen gefeßlicl) zufiehenden Refforts können die kirchlichen Behörden)

185) Diefes ift die befte- Widrrlegung der Behauptung von Buß) die

Methodologie des Kirchrnrechtrs) Freiburg im Breisgau 1842 S. 170, „Einen

gemeinfamen pofitiven Grund und Mitte haben alle proteftantifmen Kirchenrechte

"lebt Es ift das gemeinfame protefiantifme Kirchenrecht eher ein ver

Sleichendes) als ein gemeines zu nennen."

186) M. f. auch: Die Kirchenordnung der edangelifui-lutherifchen Kirche

Teutfchlands in ihrem erften Jahrhunderte) Berlin 1824.

k 187) Beifpiele f. m. in Iacobfon), Gefchichte der Quellen des evan

gellfcben Kirchenrechtes der Provinzen Rheinland und Weftphalen) Königsberg

1844) und in dem dazu gehörigen Urkundenbande.
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als Vertreter des landesherrliclnn oder obrigteitlimen Kirchenregimentes)

oder als Organe der unter der Staatsaufficht fich felbfiftändig verwal

tenden Kirche befondere Verordnungen erlaffen, Alfo das Eultus

rninifterium) der Ober-Kirchenrath) das Oder-Eonfiftorium) Provinzial

Eonfiftorium) Superintendenten) die Synoden oder deren Moderamen

u. a. Dergleichen Verordnungen ergehen bald einzeln an die unter:

geordneten Geifilimen) bald in befonderen Verordnungsblättern. Seit

1852 werden die wichtigeren derartigen Erlaffe durch das in Stuttgart

erfrheinende: Allgemeine Kirchenblcitt fiir das evangelifche Teutfchland

veröffentlicht.

b). Statutarifches Rechtl88). Vermöge ihres Rechtes der

Autonomie können kirchliche Eorporationen) Stifter) Gemeinden fich

Statuten entwerfen) welche bald uberhaupt) oder doch wenigftens dann

der höheren Vefiätigung bedürfen) wenn fie auch von dritten Perfonen

refpectirt werden follen. Was insbefondre die fiatutarifchen Befiim

mungen einzelner Gemeinden betrifft) fo dürfen diefelben niemals Ver

fügungen über Inftitute enthalten) welche den Kreis der Thätigkeit der

Gemeinde iiberfmreiten und ein Gemeingut der ganzen Kirche oder

eines größeren Theiles derfelben berühren.

l4'. Bürgerliches Recht. Auch da) wo fich die evangelifme

Kirche in engerer Verbindung mit dem Staate befindet) werden fich

doch immer die von den kirchlichen und weltlichen Organen ausgehenden

Vorfchriften unterfcheiden lajfen. Die Grenzen der Einwirkung der

bürgerlichen Gefetze auf die Kirche und ihre Einrichtungen find ge:

wöhnlich durch die Verfaffung des einzelnen Landes felbft befiimmt.

Insbefondre kommen dabei eigene Landesprivilegien) Reverfalien)

Verträge) Verfaffungsuriunden und fperielle Gefehe in Betracht) wegen

deren auf die Darftellung der Rechtsverhaltniffe der einzelnen teutfchen

Länder in diefem Werke hingewiefen werden nluß189) *KF-Incobfon'

Quellen des römifchen Rechtes 1). Das römifciye Recht

hatte natiirlich zur Zeit des Beftehens des römifchen Reiches in allen

deffen Theilen Geltung. Es behielt diefelbe zum Theile auch nach dem

Untergange des Reiches im Abendlande) wenngleich im befchränkteren

Umfange) als fruher, Seit dem 12. Jahrhunderte erhielt es durch das

in Italien neuerwachte iviffenfwaftlicize Streben nach und nach in vielen

Ländern Europas ein viel größeres und allgemeiner-es Anfehen) als es

friiher gehabt hatte) und bildet die .Hauptgrundlage des neueren Rechtes)

188) Vgl. Weber) fvftematifehe Darftellung des irn Kbnigreiche Sachfen

geltenden Kircbenrechtes Bd. l) Th. l) Ö. 12 (der erften Auflage).

18i)) Im allgemeinen f. m. alt-ier, praecognita S. 66. Eichhorn)

.Kirchenrecht Bd. l) S. 423) 426,

1) Eine Aufzählung der iiber-diefen Gegenftand handelnden Schriften ift

überfliiffig) da in jeder Gefchichte des rbmiichen Rechtes die Literatur angeführt

ift. Bei den einzelnen Quellen wird die Literatur angeführt iverdcn.



Quellen des römifcljen Rechtes. * 779
'x

namentlich in Teutfcljland. Die gefehliwe Quelle des römifchen Rechtes

in Teutfchland find die im 6. Jahrhunderte unfererZeitrewnung von dem

ofirömifclnn Kaffee Jufiinia n publicirten Gefelzbucljer) welche daher auch

in der Ueberffmt der Quellen den Heruptgegenfiand bilden. Sie weifen ,

aber durch ihre Befchajfenheit) nur die Novellen ausgenommen) auf das

ältere Recht und deffen Bildung hin. Daher find die Hattptbefland

theile) aus denen das römifclje Recht entfianden ift) vor der Befchreibung

jener juftinianeifcljen Gefehbucljer kurz zu erwähnen.

e.. Kurze Darfiellung der Rechtsquellen vor Jufii

nian. 1) Aelteres Recht vor den zwölf Tafeln. Die

Hauptquelle des Rechtes in der Zeit vor der Deeemviralgefetzgebung

war Gewohnheitsrechtz ob dafjelbe je nach den verfchiedenen Volks

flämmen und Ständen verfchieden gewefen und in diefer Verfchiedenheit

zur Anwendung getommen fei) ift befirjttenBz( doch weift der auch in

privatrechtlicher Hinfiwt fich zeigende Unterfchied der Stände auf Ver

fchiedenheit des Gewohnheitsrecljtes hin. Außerdem werden Gefehe der

Könige (10308 regina) erwähnt und mehrere derfelben beftimmt einzelnen

Königen zugefchriebenz es beruht dies aber mehr auf Ueberlieferung)

als auf urkundlichen Nachrichten 3). Auch wird eine alte Sammlung

der königlichen Gefehe von 8. ynpiriur unter dem Namen i118 cieilo

ynpirinnurn erwähnt4)) über deren Entftehungszeit und Umfang Zweifel

herrfchen) die durch die hifioriiwen Zeugniffe nicht befeitigt werden.

2) Gefeh der zwölf Tafeln. Die erfte zuverläffige Grund

lage des römifchen Reäztes ift die in der Mitte des 5. Jahrhundertes

v. Ehr. entftandene Gefehgebung 'der zwölf Tafeln (lex anoelocjm tabu

lnruin)) veranlaßc durch Mißverhältniffe) tvelctje durch die Ungleichheit

des Rechtes der beiden Stände) Patricier und Plebejer) entfianden

waren) und daher vorzüglich auf Verfwmelzung der Stände durch

Gleichheit des Rechtes berechnet. - Die Hauptquelle waren weniger

Gefehe und Einrichtungen griechifckzer Staaten) als vielmehr das eigene

Gewohnheitsrecht) welches aufgezeichnet und durch Entfernung derjenigen

Verfchiedenheiteir) welche den Zwiefpalt der beiden Stände fo fchroff

gemacht hatten) zu einem allgemeinen Gefekze erhoben wurde. Die

Urtheile der fpäteren Schriftfteller darüber lauten fehr gurtfiigö). Die

urfprungliclje Urkunde ging bei der Eroberung Roms durch die Gallier

verlorenö)) ift aber jedenfalls reftaurirt worden) vielleicht mehrmals.

2) Niebuhr) rbm. Gcfchichte Bd. ll) S. 315 flg. Göttling) neue

Staatsverfafiung S, 71 flg. j

3) Dirkfen) ueberficht dcr Verfuche zur Critik uud Herfiellung von den

Ueberbleibfeln der (Hefehe der rbrn, Könige) in deffen Verf. z. Crit. u, Ausl. der

Quellen d. cbm, Rechtes Nr, lll.

4) [Wong-I. l-[uijc. (3. 36.) i.. 2. Z. 2. 36. o. (1. 2.) lil-total).

Zulurn. (3. 11.)

5) Ein. (ja oral. (l. Z4.) bj'. (3. 34.) 'l'nc. nur). (3. 27.)

6)*l.ir. (6. 1.) erzählt) man habe fie zufammenfuchen nuiffen. Ob fie ge

funden wurde) ift unbekannt. '

lil/ll. 5 0
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Noch zu Cyp rian's Zeit follen die zwölfTafeln urkundlich vorhanden

gewefen fein 7). und der Gloffator Odofredus erzählt. daß noch zu

feiner Zeit zwei Tafeln eriftirt haben 8). In zahlreichen Abfchriften waren

fie verbreitet und wurden fchon von der Jugend dem Gedächtniffe ein

geprägt9). Sie fanden fchon zur Zeit der Republik Eommentatorenw);

aus der Kaiferzeit ift der Eommentar von Gaius bekannt. von dem

noch Bruchftucke in den Pandecten vorhanden find. Neuere Gelehrte

haben vielfach den alten Tert der zwölf Tafeln wiederherzuftellen vec

fucht. wobei häufig und nur zu fehr die Nachbildung des Cicero in

den Büchern 11a 185111113 zum Muffe.: gedient hatU).

3) 1.13888, Zenatusaausullu, 1116111801111. Zu der Zeit.

als die republiianifwe Verfaffung ausgebildet war. ging die Gelee

gebung wefentlich vorn Volke aus. Unbefiritten war die allgemeine

Verbindlichkeit der in den Eenturiatcomitien gefaßten Befwlufie (lager

0611111113139. 900111180110). weil diefe das ganze Volt umfaßten. Die

Befchlilffe der Eurien (193138 0111-131119) verpflichteten nur die Patricia.

welche in den Curien ftimmten. die Befwluffe der Tribus (leg-ee 11111011111,

ylebiecila) anfangs nur die Plebeier. welche in den Tribus ftimmten.

bis durch die [e11 l10rlen8ia v. I. der Stadt 465 ihnen gleiche Kraft

mit den Befchlüffen der Eenturien beigelegt wurde12). Die legen

0111-1111313 fanken fpäter zu einer bloßen jedoch nothwendigen Förmlichkeit

herab. Das Anfehen der Befchluffe des Senates (Zsnelusoonsuile)

als eigentlicher Rechtsquelle zu Zeiten der Republik ift beftritten13). doch

Recht. Einleit. u. Interpret. d. erften Tafel. Tübingen 1838.

.7) (Leni-inn , 116 grntja 061111). 11. ep. 4.

8) 011017120118, in 013.181. ati l.. 6. 1). (1. 1.)

9) (ic. 11e1eZ.11. (4. 23.)

10) Als folthe werden genannt: 1) 88x108 490118 (111108, deffen 'kripartiia

dcn Text. deffen Erklärung und die daraus abzulritenden Klagformeln. legis

11011001-3, enthalten haben fallen; 1... 2. 38. 1). (1. 2.) 2) 1..11c*i|iu8. 616.116

leg. (11. 23.) 3) 11111911118 11168811111, der von dern vielleicht eine explain-ina 1111

1111101010111 herriihrt; 171251. r, 0601111111. r. 8111111168. r. 'lng-uria. 4) 8121-11118 8111

picius 11111118. liest. 11. 8111-11110, e. biiniliciue. 1.. 237. 1). (50. 16.) 5) 111111811118

1.111181). (1811. 1. .12. "11. 15. 1111. 1.

11) Ueber diefe Refiitutionsverfuche f. Dirkfen. ueberficht der bisherigen

Verfuche zur Eritik und Herfiellung des Zivölftafelgefehes. Leipzig 1824. ivorin

auch eine eigene Reftitution des Tertes und der Anordnung der zwölf Tafeln

gegeben wird. Unter den friiheren Refiitutionsverfuchen hat der von lee. 60

11011611118, liragin. 1111011. 11111111. 81118 1111110 priinum 101111118 16511111111, l-[eicielbeig

1616 und in deffen 17011188 (xunluar juris cirilis in 111111111 001113811, 6911er. 1653

den meinen Beifall gefunden, Nach Dirkfen find zu erwähnen: 2011, 1.951101

L111 10b. fraginenln 011111. 7011111-, e18. 118180111. [e111. 151'153. 1825. Fifth er. Erliiut.

des Zwölftafelgefeges mit Riickficht auf die Bedeutung deffelben für das fpätere

12) 611i., 11181. (1011111). 1. 4.

13) Dafür erklären fich 1311011, 0181.101-, 110111780. 8100111113011) 11.203811.

H u g o . Gefch. d. r. R. S, 406 flg. S ch i l lin g. Bemerkungen dazu S. 116 flg.

Zimmern. Gefcb. d. r. P. R. Bd. 1. S. 75. Dagegen find Gans. Scholien

zu Cajus S. 3 flg. 11113011118. 1111131311*: 1111x103. p. 8-12. Wenigftrns

gegen das Ende des Freiftaates legte der Senat feinen Befclniiffen eine eigentliche

*-11
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--war animierte-dafiir. 'llzurlnneerer-?nnnmwnen- “fie-*vvn *T* i b e r iu s f

bis C tre-a e-all-la* die Hauplrelhtslzuellez ihre 1allge*ine'ine**Llirbindliehkeit

darf *mai-ieaber-nicht auf 'eine Einrichtung von T-iber'iu's*grüuden1'4)z

diefelbe ?beruht :vielmehr nur *auf-Obfervanz q-undsllalreeuäcrniilzeen

General-ae dieVolks-oerfamnilungen) *als -nylcldeeeirqllaenneenechtlnrhl

vereinbar) allmälig ganz aufhörten. >Vsn-allen-*dreruteken bim *kiieäjks

.quellen-nalen “ffchviele -theils- durch -D-enrmälec dennerle-ruhige* durch

30.; , ;." . ., ,' , ,1

Gefeßeskraft beimiIndefienuctiar fchonizur Zeitder-'Republik die _allgemeine

Verbindlichkeit derfelben Written; die Optiinaten*behaupteten-fig währenddie

Volkspartei diefelben befiritt. Sigi. Puehta ) -Znfiitutionen Bd. l) S. 75. 3;

14) Denn die Worte ,des neit. 11011.1. 15: 'lum prinium e oelmpo oomitin

nel peel-ee translate sunt, beziehenficl) nur aufuebertragung desRechtes der

Wahl der Magifirate vondem Volke an den Senat. Hugo) R. G. a. a. O.

15) k- »Von Vblksfchluifen haben fich erhalten: 1) *Bruchftülke der der

Laurin v. I. 647 d. St.) zuletzt herausgegeben von Rudorff) in der Zeitfchr.

f. gefch. RW. Bd. HS. 1-194. 2) Bruchftücke der 14er Zerrilin repetuncinrum

zwifchen 648 und 654 d. St.) herausgegeben von lllenee) krngln. 1638er

ejljne repet. [Jerol. 1825. 3) Vruchfiiick einer unbekannten der (vielleicht be!

keilin repetunliarum) zwifaien 654 und 665 d. St.) auf der fog. bantin if chen

Tafel) abgedruckt in ,Dirkfem Veitr, zur Kunde des rbm. Rechtes S. 218 flg.

nur herausgegeben von Klenze) im rhein. Muf. f. Philol. Vd. ll) S. 28-49

und Mo mrnfen) *oscifche Studien in der Zeitfmr. f. gefch. RW. Bd. inn) S.

156 flg.) 361 flg.) 425 flg. 4) Vruchfiück einer lex über die Todtenopfer aus

ungewiffeeZeit) abgedruckt bei 111-eure, [iragm. leg. Zerril. yroleg. p. U.

5) Bruchftück einer lei( über eerjbne, ylntoreg und prneeonee (vgl. Mommfen

in Richter) crit. Jahrb. f. teutfche RW. Vd. 117) S. 475 f( . (Iöttling,

nern eliilio leg-lie scribis etc. Jeu. 1844. .Derfelbe) fun zehn rbm. (ick.

S. 7 flg.) 6) Bruchftück eines ylebjzejturn (vielleicht v. I. 682 d. St.) über

Ertheilung der Rechte einer libsrn oiritas an die* Stadt -Thermefius in Pifidien)

erläutert und abgedruckt in Dirkfen) Verl'. zur Critik und Ausleg. des cbm.

Rechtes S. 137-196. G b ttling) röm. Urk. S. 12 flg. 7) Vruchfiiicke der

1.8i( iulin municipniis v._I. "709 oder 710 d. St.) früher gewöhnlich) tnbula 11ern

cleensir genannt) befiehend aus zwei BruchfiückenEiner Tafel (nee Lieapolilauutn

und nee [Jrituunicu-rn); zurrfixganz abgedruckt in Hug o) civil. Magazjeiödjill)

S. 340-388) dann herausgegeben und: erläutertvon liiareroll, lere-gm. [eg.

roman. in nrersn tebulne llerocleensis parte, (iölling. 1816; das nee [ieapoiilannm

gab mit einemCommentar heraus [Wriezen, 0115er'. nel tal). [lei-nel. pnrlem

alter-nm, qune 'nige nel-is lllenpoiitnni nomine renil. [Jerol. 1817 und dann auch

das nes iiritnnuinm, D irkfen) civil. Abhandl._Vd, il) S. 144-323. G ö tt

ling a. a. O. S. 59 flg. 8) Vrufliflück einer [lex (iulini) repelunlinruni

(f. lllenre, -krngnl. [eg. Zerril. [stell-ZZ. p. 4. n01.. 5.) 9) Bruehfiücr einer 1.2!

yompein (ie iuliioiie v. J. 699 d. St. (f. [ilenre 1. o.) 10) Bruchftiict der Der

[Kubi-ja, welehe inan früher 1.6)( (Jelline cjsulpiline nannte) v. I. 712 d. -St. oder

etwas fpäter) abgedruckt mit teutfcher lleberfetzung in Hu g v) civil. Magazin

Bdxll) S. 431-1496) dann herausgegeben von Dirks-en ) 0118er'. 'all seleeta leg.

6711|. aim-zip. capitn. Zerol. 1812 und von i". lie 1.131118, 7ur0in legislntiru (Leila

631116 (liaalpiua. Narnia 1'820. 11) Das letzte Stück einer 1..-i( lie jniperio 7er

pnsinni v. I, 70 n. (shit. fehr oft abgedruckt) z. V. mit Erläuterungen von

Cramer, 7e8pn8innn8. len. 1785 p. 32 8g. Gbctling a. a. O. S. 20 flg.

12) Bruthftücke einer 1.8l( über Vegräbnifie aus ungewiffer Zeit (f. blume,

iter [lalioum 1'. [l. p. 87. [I. Von Senatsfchlilfien haben fich wenige in Denk

mälern erhalten. Zu nennen find: 1) des 80. lle lincclinnalibus v. I. 568 d. St.

(vgl. die. 39. 8. 5g.) häufig abgedruckt) befonders in Ausgaben des [..ii-ins,

50 *



; 782 Quellen des römifchen Rechtes. x

die Reclnsfcimmlungen. In lehteren) namentlich in der juftinianeifchena

werden fowohl Eenturiatgefelze) wie die be! [uiiu und [Vini-ci poppäealö),

als auch 913111301111, wie die 1.12! 11111111131, [nur huiciciia als noch geltende

Gefeße erwähnt 17)z am häufigfien gefchieht aber der Senatusconfulte.

öfters unter dem Namen 01-111101193 yriuciuum, häufig unter Mittheilung

der Worte derfelben. Erwähnung.

4) Edicte der Magiftrate) befondere] der Prätoren.

Obgleich die erwähnten Gefeße) die Volksfchluffe zu den Zeiten des

Freifiaares und unter Augufius) und zwar wahrend der Republik

 

mehr die Plebifcite. als die Eenturienfmliiffe) die Senatsfcizliifie von _

T i be rius an) manche rechtliche Befiirqtnungen cibcinderten und neue

Vorfchriften ertheilten) fo waren dies doch immer einzelne durch das

jedesmalige Zeitbediirfniß hervorgerufene Veränderungen. Umfaffender

waren die Befiimmungen) welche die Bekanntmachungen der Obrigieiten

, Über die von ihnen während ihrer-Amtsfiihrung zu befolgenden Grund:

frihe (eciictn inagßlrntuuru) enthielten. Das iuß eiiiceniii fiand allen

Magiftraten zu. Am lvimtigfien für die Ausbildung des Rechtes waren

die Edicte der Magifirate) welche mit der iuri8iiiclio zu thun hatten.

nämlich der beiden Prcitoten und in befclncinkterem Kreife die der curu

lifchen Aedilen. Die Wirkfamteit diefer Magiftrate fiel in eine

Zeit. wo mit Erweiterung des Verkehres nach Außen und mit Ver

größerung des Staates das fiarre nationale Recht (iu3 ciriie) dem Be

durfniffe nicht mehr geniigte) und es machte fich mehr und mehr der

Einfluß der bei anderen Völkern) mit welchen die Römer in Berührung

kamen. herrfchenden Rechtsideen (iu8 geuiiuin) geltend. Die Edicte

der Pratoren waren es) welche diefem i113 geuliuiu förmliche Geltung

verfchafften und die Rechtsfäße mit dem Rechtsbedürfnifie in Einklang

feßten. Die von dem Magiftrcite bei Antritt feines Amtes erlaffenen

und als Richtfchnur ohne Ruckfieht auf einen concreten Fall für die

Dauer der Amtsfuhrung bekannt gemachten Edicte hießen eciictn iuri3

ciiclionis perpetune cuuiqu pr0p08ili1 oder ecliclti perpelun, im Gegenfave

der bei Gelegenheit eines einzelnen Falles nothwendig gewordenen Be

kanntmachungen) 13111013, prout rcl8inciciit18). Willkürliche Abweichungen

und bei Gbttling a. a. O. S. 27 flg. 2) Brnehftu> des Z6. (ie 'kiiiui-lidu:

v. I. 664 oder 665 d. St. 3) Zwei 86m cie eieciiliciiz negotiutionis ceiuzu 1101i

ciiruencii3 v. I. 48 und 56 n. (ehr.

16) unter den Verfuchen) diefes Grieß tviederherzuftellen ift der von [ae.

(Joä0ii-eriu3, be! luiiu et [Xania lionpneu reuelitue prueieclicinis in [inM

iioot. qunluor jut', civil. 16. (lil. 3.)) unter den Commentaren [ieineeij

60min. nei bag. iuiium et ynpium yuppaeain der berühmtefie.

17) Eine Menge bisher unbekannter Plebifeite find uns erft durch die

Infiitutionen des Gaius bekannt geworden.

18) i.. 7. pi'. l). (2. 1.) Ob der Ausdruck repentinurn eiiictuni bei (Lid. ill

llerr. (lil. 14.) ein technifcher und von gleicher Bedeutung mit dem eciiclllll]

prout ['88 iuejciit oder inwiefern er davon verfchirdrn fei. ift beftritten. Vgl»

Hugo. R. G. S. 416. Zimmern a. a, O. Th. l) S, 37. Dirkfen) Ver

fuche S. 22F vor Allen aber Puch ta) Inftit. Vd. i) S. 81) Anm. 11.1.
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des Magiftrates von dem Edicte) was er der 101181110110 1101-110100 wegen

aufgefiellt hatte) waren unfiatthaft.; der Magifirat war daran während

feiner Amtsfiihrung gebunden 19)) was eine 1108 001001111 v. I. 687 d.

St. einfchärfte und auch nachträgliche Veränderungen des Edictes ver

bot 20). Der Inhalt des von dem einen Prätor 1011801000018 110111010110

000811 aufgefibllten Edictes ging regelmäßig in das Edict des Nath

folgers über) daher das Edict auch 1101111111001 heißt) im Gegenfahe des "

0111010111 110110111, in der fpäteren Zeit auch 11011.1 0111080111 genannt21).

Wilikiirlime Aenderungen des 108 0111110 durch das Edict waren unzu

läffigz das Edict hatte vielmehr die Heiuptbefiimmung) blos die Ver

änderungen anszufprecijen) welche durch Gewohnheitsrechthervorgebracht

wurden) daher auch das Gewohnheitsrecijt als eine Hauptquelle des

Edictes angegeben wird 22). Das Verhältniß des durch die Edicte der

Obrigkeiten ausgebildeten Rechtes (i118 1100013110111) zum 108 011110 wird

von P apin i an fo angegeben: es fei eingeführt 0111010111111 101 8011111011111

1101 001113011111 10118 0110118 3101111 211). Die Unterftithung des jus 011110

wurde dadurch bewirkt) daß der Prätor zum Schuhe civilrechtlicher

Inftitute befondere Rechtsmittel gab; die Ergänzung dadurch) daß er

Civilklagen analogifch fur ähnliche Verhältniffe gab (011108 001101108)

und daß er fiir neue im *Civilremte nicht vorhergefehene Fälle und

Rechtsverhältniffe neue Klagen gab) gewöhnlich 111 13010111 301101108;

die Verbefferung und Abänderung des Eivilrechtes wurde nicht geradezu

durch gegebene Vorfchriften bewirkt) weil dem Magiftrace' keine gefeh

gebende Gewalt zuftand) fondern auf Umwegen) namentlich durch An

wendung von Fictionen. Das Edict war in feiner Faffung nicht um:

fiändlich. Die vorhandenen Brumftiicke ergeben) daß es nicht fowohl

eine genaue Angabe der Rechtsnormen enthielt) als vielmehr blos Er

klärungen Über Anerkennung von rechtlichen Anfpriichen) oder die Zu

ficherung) daß gewiffe Klagen vom Magiftrate angenommen würden.

Mit dem Edicte) welches im Laufe mehrerer Jahrhunderte allmälig

berichtigt und veroollfiändigt worden war) foll unter Hadrian durch

den Iuriften Salvius Iulianus eine wefentlicije Veränderung

vorgenommen werden fein (0111010111 p01-p0100111)24). Der Charakter

 

» (8011. Arni/xxx? 8081]. '1*. l. p. 700. 011. [1 0111111.) 5011011. 1'111. 9.

19) Deshalb nennt (L10. in 7011. ([. 42.) diefes Edict 10x 11110011.

20) 880011. 11011. Z111 (L10. pro 601-001, 01111. 010111 11. 58. l)j0 61100.(

(36. 23.)

» 21) Der Ausdruck 0111010111 0010m kommt vor bei (L10. in 1011. (l. 44.)

_T0180 111i 1111-. (111. 8.) Der Ausdruck 110111 011108010 kommt vor in l.. 3, 1).

(37. 8.)

22) 610. 110101112111. (ll. 22.)

23) l.. 7. S.11). (1. 1.)

24) Zeugniffe dafür find (101181. 71111111 S.18. Court. 00111111101- S.18,

711111011101, 111111. e111 101)' :euer-it 7100113* l.. 13. 6. (11. 4.) t, 7117 Ren-Wee? 1107x401'.

11110011.

e111 [111100]. 0. 1101-01. 11'101. 00 61108111118. 8011.108. 1111010111, in

2110111111110 111001111. p. 292.

1
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diefer Veränderung* ifi befiritten 211). Wahrfweinlicl) hat Iulian's

Arbeit fich hauptfämlicl) auf Ordnung und Sichtung des vorhandenen

Materials) Zufammenfiellung des zufammengehörigen und Weglafiung

des veralteten Materials befchränit. H adrian hat diefe neue Terres

recenfion des Edictes fur unveränderlick) erklärt. Denn daß das Edict

einen feften befiimmten Text gehabt hat) ergiebt fich theils aus den

Citaten der Iurifien 26)) theils aus den in den Commentaren der Iuriften

Paulu s und Ulp i an enthaltenen und in die Pandecten aufgenom

menen Stellen des Edictes. Das i113 eelirencij der Prätoren war durch

diefe Veränderung nicht ausgefclolofienz nur befchränkte fich dafielbe

auf Ergänzung der im Rechte fich findenden Lucien 27). Das Edict

war in Titel eingetheilt28). Die uns erhaltenen Bruchfiucke des Edictes

hat man gefammelt und in die uriprüngliaoe Ordnung zu bringen

 

gefuGt29). Auch die neuen kaiierlimen Beamten hatten das 1113 01111-1211111) .

fie erließen aber nicht fo zufammenhängende Edicte) wie die der Prätoren

waren) fondern nur einzelne Bekanntmachungen) von welchen uns

mehrere unmittelbar erhalten find 291“). Dazu gehören auch die Datein

der 121-11618011 prnetorio (rein-11.Z 101-11139, önugxe-eoi 8. ?nung-mai

7117101, _feit Cujas oft 1211110111011 genannt)) denen) wenn fie den

Gefeßen nicht entgegen waren) Gefeßeskrafc beiwohnte 29d).

5) Iurifiifme Literatur der Römer. Aus der Mitte

des 5. Jahrhundertes nach Erbauung Roms wird zuerft eine jurifiifaoe

25) Die frühere Anficht ging dahin) daß Hadrian durch Julian das

prätorifme Editt zu einem Gefeßbuch habe mitarbeiten und als _folches publiciren

laffen, fiejueoii 11151. eciicti et 6111611 perpetui 111 0p115c. 1'. l, S. 269. p.

362 eq. Dagegen fand Hugo) R. G. S. 795 flg. in Iulian's Arbeit nur

eine wifienfcitaftlime Bearbeitung des Edictes) welche hauptfämliä) in einer

befieren Anordnung deffelben beflanden habe) ohne daß deshalb den fpiiteren

Prätoren das Recht) Zufäße zu Iulianls Arbeit zu machen) entzogen worden

ware.

26) Paulus in 11.2. S.11. l). (43. 1.) Ulpian in 1.. 195. S.111).

.(50. 16.)

27) Vgl. 131111161-, .19 8111711 lu11e1111 1111111118 111 111110111111 praetorium rerte

neatjtnnoäio , 1.1115. 1809. G ans) Schvlien S. 14 flg. Zimmern) R. G.

Bd. l) Ö. 40. P uchta) Infiit. Bd. l) S, 544 flg.

28) 1.. 1. pr. l), (3. 1.) l.. 1. l). (4. 1.) l1. 195. Z. 3. 1). (50.16.)

Statt 111e 111111113 fagten die rbmifmen Jurifien auch oft 110c; 21110111111.

29) Die meifien Fragmente find in den in die Pandecten aufgenommenen

Stellen aus ulp ia n "s Eommentar zu dem Edicten erhalten. Ueber die Refiitu

tionsverfuche vgl. Haubold in Hugo) civil. Magaz. Bd. ll) S. 288 flg.

e10 1711137118, 111111 tree 8111011 811-6 ]11)rj (ie origin-e 11111811116 jurjspruä. 110111. prae

sertim 8111810111111 121-11810118 nc (16 10111111 11111011 perpstuj. (11111. (1111181). 1821.

Heffter) im rhein. Mut. f. Iurispr. Bd. l) S. 51 flg. 171111 noeoeo, 110111.

tree 1111-. ci'. 110111. nnciq. smsteloei. 1840 p. 41 8g. ,

2911) Sie find aufgezeichnet in Deuter) Grundriß S. 5.

2911) l.. 2. i). (l. 26.) Vgl. über diefe Edicte Zacharias, 1118i. 1111-. 61*,

110111. 1161111811110 p. 7. 105.511. und deffelben snecäot. ((11118. 1834) 11.227.811.

rkrofi ißmßaucl) eine Ausgabe einer Sammlung folcher Editte mit Prolegomenen

e n e .
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Schrift genannt (jur klein-zoom) und etwa hundert Jahre fpäternoci)

eine andere (i113 nelionuui)) welche Sammlungen von Formularenge

wefen zu fein fcheinen. Die rechtsgelehrten Römer waren fiir Förde

rung der Rechtskunde anfangs nur durch Ertheilung remtlicher Gut

achten (reeponou pru(1onlum)30)) fpäter auch durch mündlichen Unter

richt thätig. Die eigentliche wiffenfmaftlime Bearbeitung des Rechtesä

fing erfi zu Eiter o's Zeit an und unter den Iuriften der damaligen

Zeit wird Servius Sulpicius Rufus als der ausgezeichnetfie"

genannt 31). Die Befcheiftigung rnit dem Rechte wurde fchon zu den*q

- Zeiten des Freiftaates neben der Redekunft eine Lieblingsbefmäftigung

der vornehmen und gelehrten Römer 32). Unter Augufius lebten dieÜ

Iurifien Atajus Capito und Antiftius Labeo) ebenfo in ihrem

Charakter) als in ihren rechtlimen Anfichten verfchicden) welche Stifter'

zweier Schulen oder Seiten der Iurifien wurden) der Eaffianer“

oder Sabinianer (Anhänger des Capito) und derProculianer

(Anhänger des La be o)) Namen) welche von den unmittelbaren Schu

lern und Namfolgern beider Stifter herriihren 33). Der Streit diefer

Schulen war von großem Einfluffe auf das Recht und die Rechts

wiffenfmaft. Er ift .nach Gaius Zeit allmälig verfchwunden 31).

Fiir den Einfluß derIurifien auf die Praris wurde die von A u g u fi u s

getroffene Einrichtungwirhtig) daß) während friiher die Ertheilung

rechtlicher Gutachiin von Jedem ausgehen konnte) toi-Wer fich' die

Fähigkeit dazu zutraute) aber auch das den Gutachten beizulegende

* Gewicht lediglich 'von dem Ermeffen der rechtfprechenden Behörden ab

P uch ra) Infiit. Bd. i) S'. *ash flg."

hing) die Eclaubniß zur Ertheilung rechtlicher Gutachten nur vom

Kaifer ertheilt wurde 35); eine Einrichtung) die auch unter den folgenden

Kaifern beibehalten) von E alig u l a vergeblich abzufchaffen verfuchtW))

und von H a dria n nur in der Art modificirt wurde) daß die gewefenen

30) 63i. [not. Comm. 1. s. 7. Der erite) welcher rechtliche Gutachten

ZrthäiltZ)) foll Tiberius Eoruncanius gewefen fein. 1.. 2. Z. 35, 38,

._ 31) Cie. 1Jrut.(:.*41. Die Werke diefes Iurifien find auch vielfach von

fpäteren Iuriften commentirt worden. " -

32) ueber die einzelnen Iuriften zu Zeiten des Freifiaates und deren

?Griften vgCZimmern) R. G. Bd. l) Ö. 727-82. Deurer) Grunde. für

außere Gefch. u. Jnftit. d. röm. Rechtes S. 68) S, 74.-80. .f
33) Die Haupltquelle über die Entftehung diefer Schulen und die zu jeder

gehörigen Iurifien ift 1.. 2. Z. 47. l). (1. 2.)

Z4) G af u s felbfi war Sabinianer) wie aus vielen Stellen heroorgeht) in '

welchen er die Sabinianer alsnoetri prneceptorerjden' Prorulianern als .ner-zur

Zcboine nuctores entgegenfeßt." 'ueber das " allmiilige Verfchwinden beider

Schulen f. Dirkfen)) Beitr. zur_'Kunde 'des' rbm. Rechtes Abh. 1) S.“ 142 flg.

35) b. 2. Z447. 1). '(1. 2.) Einer PeföndereitErlaubniß dazu erwähnen Z

auch 671i. [use. Comm. 1. 7, ._,8.l'lust*. 1. 2.* Const.. oeo auotore GT4)

Court. 'kan tn. Z820i' Const'. Fe“ concr- R20,' i .

36) -8 1.1 et. rang. *exe-ri
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Prätoreir (eit-i. praetarii) keiner befonderen kaiferlichen Erlaubniß be

durften 37)) über deren Bedeutung und die Verbindlichkeit der von den

privilegirten Iuriften ertheilten Gutachten fiir die rechtfprechenden Be

hörden fehr verfchiedene Anfichtrn vorhanden find 38). Der Einfluß der

Einrichtung an fich ifi nicht in Abrede zu ftellen. Daraufdeutet hin die

befondere Form) unter welcher die Gutachten der privilegirten Iurifien

ausgefiellt wurden 39)) die Auszeichnung) welche frhon der Sprach

gebrauch den privilegirten Jurifien verlieh) indem nur ihnen das i118

responclencii (10 iure zufiand) der Umfiand) daß nur die reßponen pro

clentnm, nicht die jurifiifmen Schriften zum ju8 Ickjplllm gezählt wer

den49). .Ebenfo ift die fpätere Einrichtung) daß nur den Schriften

gewifier Iuriften gefelzlicloes Anfehen verliehen wurde) wohl nur ,eine

Fortfeßung oder Surrogat diefer älteren Einrichtung 41). Die Rechts

wiffenfchaft und juriftifme Literatur erlangte in der Kaiferzeit bis zur

Mitte des 3. Iahrh. n. Ehr. ihre höchfie Blüthe) während andere

Wiffenfcloaften fchon längft in Verfall gerathen waren. Abgefehen von

dem practifchenSinne der Römer) oermöge deffen fie fich vorzugsweife der

Befchäftigung mit dem Rechte) als einer practifchen) zuwendeten) mag

auch der Umfiand zur vorzüglichen Eultur der Rechtswiffenfchaft bei:

getragen haben) daß die Kaifer felbft die angefehenften Jurifien in ihren

Rath zu ziehen pflegten) und die Iurisprudenz den Weg zu den höchften

Stellen und Würden fiir diejenigen eröffnete) toelche nicht durch kriege:

rifches Verdienji fich auszeichnen konnten und wollten 42). Unter den

zahlreichen Schriften diefer Zeit find die von Gaius) Papinian)

Ulp i a n und Pa ulus vorzüglich zu bemerken) theils weil fie wichtige

Quellen) wie die Gefeße der zwölf Tafeln und das Edict) durch Eon!

mentare erläutert haben) theils weil von ihren Schriften an meifien auf

unfere Zeit gekommen ift) theils mittelbar durch die Digefien) theils

unmittelbarW). Nach Alexander Severus gerieth die Rechts

wiffenfchnft in Verfall und mit Modeftin fmließt die Reihe der

großen Iuriften. Die juriftifmen Schriften hatten einen vorherrfchend

practifmen Charakter. Die Art und Weife der Behandlung des Rechtes

beruht auf der lebendigen Anfchauung der Rechtsverhältniffe felbft und

zeigt fich in der Anwendung pofitiver Rechtsnormen auf einzelne Fälle)

37) i.. 2. z. 47. l). (1. 2,)

38) Vgl, darüber die zahlreichen bei Denrer) Grundr. Z. 84) Anm. 37

S. 108 angeführten Schriften) befonders Puchtg) Infiit. Bd. l) S. 556

-571.

39) i.. 2. Z. 47. n, (1. 2.)

no) g. 3. lnZl. i, 2, i.. 6. Z. 1, i.. 7. pl". d. (1,1.)

41) Zimmern) R. G. Bd. l) Z. 54 a. E.

42) So finden wir die großen Iuriften Papinian) ulpian und Pau

lus unter Earacalla bis zu ?tlerander Severus auf der höchften Stelle

niichft dern Kaffee als prätorifme Präfecten.

43) ueber die einzelnen Juriften unter den Kaifern und ihre Schriften vgl

Zimmern) R. G, B. l) s, 82-103. Deurer) Grundr, Z. 85. S.114 flg
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daher der überwiegend rafuifiifche Inhalt. Die rein eregetifchen

Schriften find felten) und wo einzelne Rechtslehrer fich einem pofitiven

Gelelze anfchließen) dient das Gefeß doch vielmehr zur Gelegenheit

wiffenfmaftliciyer Erörterungen) als daß es die Quelle derfelben bildet.

Hiftorifme und cintiquarifwe Nachrichten über Rechtsquellen und Rechts

fähe kommen zwar in den juriftifmen Schriften vor; fie treten aber

gegen das Practifche“ fehr in den Hintergrund und ermangeln des Ge-t

präges der Meifterfwaft) tvelche in den eigentlich juriftifchen Erörterungen

unverkennbar W44). Der größte Theil der in der juftinianeifwen

»Rechtsfammlung enthaltenen Rechtsfähe gehört der tviffenfwaftlimen

Entwickelung der Iuriflen an. ,

6) Kaiferliwe Confiitutionen. Mit Wiedereinführung

der Monarchie unter Au g uft us entftand eine neue Klaffe von Rechts

quellen in den kaiferlimen Confiitutionen. Die kaiferlime Gewalt))

welche eigentlich in einer Vereinigung der Gewalt früherer republika

nifcher Obrigkeiten beftand) umfaßte verfaffungsmcißig nicht das Recht

der Gefeßgebung. Daher zog Auguftus vor) durch Volksfchlüffe)

feine Nachfolger) durch Senatsfwlüffe umfaffende Veranderungen in

der Gefehgebung zu treffen. In der Natur der Verhaltniffe aber lag

es) daß die Kaifer nach und nach wirkliche gefehgebende Gewalt erlangten.

Schon zu Gaius Zeiten war die Gefeheskraft der kaiferlichen Confli

tutionen unbefiritten 45). Die Kaifer konnten ebenfo) wie die republi

kanifchen Magiftrate) Edicte erlaffen) und in einzelnen Fällen Ent

fcheidungen (rQZeripla, (leerem) geben) welche fchon) weil fie vom Kaifer

ausgingen) größeres und allgemeineres Anfehen getroffen. Sie hatten

aber auch als Präfidenten des Senates die Initiative bei der Gefeh

gebung. Ihre Gefelzvorfckzlcige (orationeo princjpum) bedurften zwar

zur Erlangung der Gefeheskraft der Zuflimmung des Senates und der

Annahme durch ein fdrmliches Senatusconfultz allein mit dem immer

tiefer finkendcn Anfehen des Senates fank deffen Zuflimmung zu neuen

Gefelzen zu einer bloßen Förmlichkeitherab) daher aralioneß prinaipuni und

ZenatnZ-xongultagleichbedeutend wurden. Endlich fielauch die Mitwirkung

des Senates weg) und die Kaifer erließen aus eigener Machtoollkommen

heit allgemeine Gefetze) 195x83 (Zljjclilifzs. Die kaiferlichen Confiitutionen

waren in der Zeit von Confiantin bis zu Iufiinian die Haupt.

cechtsquelle) indem feit dem Verfalle der-Reanswiffenfwaft die Bildung

des Rechtes ausfcbließlich der gefehgebenden Gewalt anheimfiel. Die

immer wachfende Zahl diefer Verordnungen machte Sammlungen der

felben nöthig. Es unterzogen fich diefer Arbeit theils Privatperfonen)

 

S 2334) *Dirkfen) Verf. z. Critik u. Ausleg. der Quellen des cbm. Rechtes

_ 45) (Lai. [n51, 60mm, l, s. 5. Das Recht des Kaifers zur Gefeizgebuug

wird von ihm auf die lex (le jmpekjl) gegründet) wodurch die kaiferliche Gewalt >

ubertragen wurde, -
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theils erfchienen officielle Sammlungen. Zu den Privatfamm

lungen gehören: a) eine Sammlung von Eonfiitutionen der din

kran-ea (n. nnreline und [meine 76m8) von Papirius Iuftus in

20 Büchern) aus welcher Refcripte diefer Kaffee in den Digeften citirt

werden46)z h) eine Sammlung kaiferliwe Decrete von P aulus ([)e*

orelorum ljbri [[[.)z e) eine gleiche Sammlung von Paulus in

tZ-Biichern (uecretornm 8in6 jmperjulinm Zenlenlinrnm in cognitionibur

prolalnrum lihri l7].)z beide Sammlungen find aus den Digeften be

kannt; cl) die beiden unter dem Namen (Jregorinnua 606er und kiel-

mogenianoe 606er bekannten Sammlungen) von welchen Bruchfiiicke

auf uns gekommen find 47). Der greogorianifme Coder ift wohl unter

Diocletian und Marimian entfianden) da die uns erhaltenen

Bruchftücke mit Eonftitutionen diefer Kaifer fchließen. Die Zeit der

Entftehung des anderen Coder ift fehr zweifelhaft. Gewöhnlich wird'

diefelbe unter Eonftantin gefebt48); es werden aber von dem Ver

faffer* der Eonrnilotioneß eeleri8 oujuaciam iurie oonaulti cap. [A. 7

Eonfiitutionen von Valens und Valentinian ll. aus _diefer

Sammlung angeführt) und es kann nicht erwiefen werden) daß der

Verfaffer diefer Coneullotianea jene Eonftitutionen aus Irrthum diefer

Sammlung zugefmrieben habe 49); es ift daher die Entfiehung in eine

fpätere Zeit) jedenfalls nicht vor der Regierung der gedachten Kaifer zu

feßenöo). Das Verhältniß diefer beiden Sammlungen zu einander

war wahrfmeinlich) daß die jüngere zur Ergänzung der älteren befiimmt

war. Damit ift freilich nicht zu vereinigen) daß eine Eonfiitution in

beiden Sammlungen vorgekommen fein follöl). Die Vermuthung)

daß die gregorianifche Sammlung fiir den Occident) die andere für denQ

Orient beftimmt gewefen fei52)) ift lediglich darauf gelingt) daß erftere

in der [ex llomxma llizjgathorum letzterer vorangeht. Nur Bruchftiicke

beider Sammlungen find durch diefe wefigothifche Sammlung auf uns

46) Ztoalcmann, yapirii lnsti liJti lie-mani frag-name oberer-rationalen:

iliußtrola, hing. 1792. l-j eperß , rie kapjrio Lucio [Eta, lnigci. Lot. 1824. Vgl.

Zimmern) R. G. Bd, l) S.95.“

47) l) 0111, (ie (Laciicihua (Ii-egoriana ei. liormogeniano, Lips. 1777. [noob

80 n , 6e (Loeiicidus (Jregnriuno et l-[ermogeninno, liegioln. 1826; 0 aan!) kolli

ponji fragmentum etc. (Ci-tas. 18486!). 151. 8g, » g

48) Vgl. Zimmern) R, G. Bd. l) S. 161) der eben diefe Meinung nicht

gerade vertheidigt.

g 49J-»Einen folchen Irrthumbehaupten "l-level , (Jen-p. ink. kom. anteilige. l

[caro, ll. p. 61. Bbcking- Ioiiit. Bd, l) S.- 50. S, dagegen Witte int'

Rich ter) crit. Iahrlnf. tentfche Rechtsw. Bd. l) S. 196 flg.

50) Puch ta) Jnftit. Bd. l) S. 651.

51) Es ift dies zwar nicht mit [o. 18. t). (ll. 5.) der Fall) was man aus

des Th a l e l 'ci ll s sofern-ester diefer Stelle (Ich. 1. [Karli. 'l'. 1. p. 704. eä. [iejmb.

5. e. (Te-our) hat fchließen wollen) wohl aber mit einem Refcripte der Kaifer

Diocletian und Marimian nach der 601]. bez. hioßujc. er 110m. 'l'ir. lil.

cop- 5- wenn dies nicht ein Zufatz eines Abfchreibers i|.7

52) H ufchke) in der Zeitfchr. f. gefch. RW. Bd. kill() Si))
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gekommen 53); e) eine Sammlung von Auszügen aust-.jurifiifcljenü

Schriften verbunden mit kaiferlichen Eonftitutlonen) die fog. italien-tra

Fragmente; i) eine ähnliche Sammlung) lilornienrum et ltomnnarum

lego-n collatio, ivelcher beiden Sammlungen fpäter zu gedenken ift.

Zu den officiellen Sammlungen der kaiferliclyen Confiitutionen

gehört der 'kneoclosinnue 606er. Schon im Jahre 429 beabfichtigteu

Theodos ll. eine Sammlung der Edictalgefehe und anderer allge

meiner Eonftitutionen Eonftantims und feiner Nachfolger nach dem

Mufter des gregorianifchen und hermogenianifchen Eoder und außerdem-l

die Abfaffung eines zweiten Gefetzbuches) welches das ganze fur die

Rechtsanwendungznöthige Material umfaffen) nach Materien geordnet

und in Titel vertheilt) erftlicl) die Eonftitutionen aus den dann vor

handenen drei Sammlungen der gregorianifchen) hermogenianifchen und

theodofifchen) mit dem Unterfchieoe) daß nur die jeht noch geltenden

daraus genommen werden follten) und zweitens Auszüge aus den

juriftifchen Schriften enthalten follte 54), Jm Jahre 435 wurde erft

eine Eommiffion von 16 Redactoren) an deren Spitze ein gewiffer

Antiochus genannt wird) ernannt und der Plan der Arbeit vorge

fchrieben 55). Die Arbeit wurde 438 vollendet und von The od os ll.

als ?braunen-nur 606er am 15, Februar publicirt) dergefialt) daß ern

vom 1. Januar 439 an attsfmließlicl) als Quelle i113 principnle, der

kaiferlicljen Verordnungen von E onfiantin an) gelten follte56). Die

Publication im weftrömifchen Reiche erfolgte noch in demfelben Jahre)

zunächft in dem Senate zu Rom (das iiber diefe Publication aufge

nommene Protocoll des Senates) gegen Zeven-Z, ift neuerdings wieder

aufgefunden worden) 57). Diefer Eoder befieht aus 16 Büchern. Er

ift uns auszugsweife durch die weftgothifche [lex Kontakts erhalten und

in diefer Geftalt in der erften Ausgabe diefer Sammlung von S i cha rd

abgedruckt worden 58). Schon Dutillet ('l'j1iu8) gab 1550 aus

einer jetzt noch in der vaticanifchen Bibliothek befindlichen Handfchrift)

welche die wefigothifme den [romane nicht enthielt, die lehren achtBüGer

vollfiändiger) d. h. nicht im Auszuge) heraus. Eujas ließ 1566 das

 

53) .Herausgegebeni find .fie in den Sammlungen des an-tejufiinianeifiiien

Rechtes -von Cujaoius -und Schulting) am» vollfiändigiten aber von

Une-nel, C011. 61-8301'. et (Io-l. klermogen. Fragmente., 130m1. 1835 und jifidem '

zu. Bonn erfchienenen Corp. jut'. nutejnsl. c

54) l.. 5. '[11, (l. (l. 1.) Vgl. über diefes Vorhaben Puehta) Inflitx

Bd. l) S. 657 flg. und andere von Deuter) Grunde. S. 101) -Anm.*1 ange

führten Scbriftfieller.

sn) t.. 6. rn. a. (1.1.)

56) Const. 6e Thron. (I06. uuclorjtnte (im Bonner Corp. jur. nnlejurt.

karo. ll. cal, 90. 5g. käse. 7]. col. 1. 8g.)

57) Von Cloffius in Mailand. Vgl. 6108.111., Thron. i606. gen.

1*köln-n (Tab. 1824) p. 2-18. Die weitere Literatur darüber f. bei Deuter*1

a. a. O. S. 10d. . "

i18) Vafel1ö28.

t
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6.- Buch zum größten Theile) das 7. und 8. vollftändiger abdrucken)

und ergänzte das 16. Buch) fo daß nu-r die erften 5 Bucher und der

Anfang des 6, Buches nicht aus dem echten. fondern aus dem epito

mirten weitgothifmen theodofifchen Coder find 59). In der neueren Zeit

ift viel neues Material entdeckt worden„ von Clo ffius in Mailandö")

von P ey r on in Turinöl)) wodurch die erfien 5 Bucher vervollftcindigt

wurden. Auch Angelo Mai lieferte hinter feiner Ausgabe der fog.

Vaticanifmen Fragmente mehreres. was hierher gehört. Zuletzt ent

deckte Baudi a V esme in Turin noch 23 zum theodofifchen Coder

gehörige Confiitutionen 62). Die neuefie vollfiändigfie Ausgabe. wobei

54 Handfmrifteit) die friiheren Ausgaben und die neueren Entdeckungen

mit Ausnahme der von V e s m e gemachten benuht find) ift von Heine(

beforgtW). Zu dem theodofiichen Coder find fpater noch Conftitu

tionen verfchiedener Kaifer hinzugekommen. und eine Sammlung der

felben ift auf unfere Zeit unter dem gewöhnlichen Namen 1107611116

'1119011081111139 et y08rt11e0cl03jnnae gekommen. Schon 429 und wieder

holt 438 trafen Theodos ll, und Valentinian lll. die Ueberein

kunft. daß die für den einen Theil des Reiches zu erlaffenden Conftitu

tionen dem Beherrfriyer des anderen Theiles rnirgetheilt und von

demfelben ebenfalls publicirt werden. außerdem aber keine allgemeine

Giltigkeit haben follten64). Solche Gefehe hießen dem Coder gegeniiber

1101161138 [e508. Erft 447 überfendete Theodos in Gemäßheit jenes

Uebereinkommens und mit Bezugnahme darauf eine Reihe von ihm

nach dem Coder erlaffener Gefelze 65)) welche Valentinian durch ein

uns noch erhaltenes Gefeß 448 befiätigte und bekannt machte 66).

59) Dieies Material ift rnit critifrhem Apparat und Commentar am voll

ftändigfien von [na. 6 o 60110() 115 heraue-gegeben; die Ausgabe wurde indeffen

erft durch 1113111116 beforgt (1665 6 Bde.) und von Ritter verbeffert und

vermehrt herausgegeben. 1.111s. 1736-1745. 6 Bde.

60) Cioeßing, 111606. (I06. gennini iragmentn, 711111118, 1824.

61) Dex-ron, (L06. 111806, [rn-genauen inecljln, 11113. 121111111. 1824.

62) S, Härte( in Rich ter) crit. Iahrb. f. teutfcheRcmtsiv. Vd.l) S.91

flg. 191 flg.

63) (Z011. 711606. 11c] (.17. libror. mnnnaeriplor. et prior. ecjicicm. 66ern

12803110711 et acinot. critica 11151111111. 6118i. klnene', [ipaienzie, 80nn.1842.

Diefe Ausgabe bildet auch einen Theil des Bonner Corp. i111. eurem-t. nämlich

17381311-7. In der von Vesme beforgten Ausgabe des theod. Coder. von

welcher ein Theil bis zu [in. l7. eit. x111. unter dem Titel: (I06. 'l'[1e0c1. ex 1153.

(Z066. el 10121111115 66111011111. 1111111101* er omenäntior opera al 8111-110 (L. 13711161

n lleeme, Laurin. 1839 erfchienen 111) hat der Herausgeber den ganzen critifcben

Apparat von Hein el wieder benutzt. - Vgl. Hänel in Richter. crit. Iahrb.

Bd. U71) S. 785-793. 1053. Puchta) Infiit. Bd. l) S. 661) Anm. k.

Gartens zur Hänekfehen Ausgabe enthalten auch diefen neuen Fund von

V e s rn e,

64) l.. 5. '[11, (L. (l. 1.) v. 429. (Zange. e19 711006. C011, auotoritnte S. ö

v. 438.

65) 11107. 7110011. "kit, ll. v. 447.

66) 11107. 'lnlaotiniuru '111. 111111. v. 448.
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Später itberfenbete Marrian eine kleine Anzahl Novellen aus den

Jahren 150-455 an den tvefirömifchen Hof. Die uns erhaltene

Sammlung diefer Novellen) welche Eonfiitutionen von Theodos)

Veelentiniein, Maccian) Majorian) Severus und An

th e m i u s enthält) ifi im Occident entftanden) durch wen und zu welcher

Zeit) ift ungewiß. Möglich ift) daß mehrere folcher Sammlungen im

Occibent exifiirt haben. Die gedachte Sammlung ift im Auszugein

die wefigothifclye [..ex leo-nana aufgenommen) mit Ausfchluß der Novellen

des Anthemius. Es giebt aber vollfiändigere Hanofchriften) als

die gewohnlichen der wefigothifmen Sammlung 67). Diefe Sammlung

ifi öfters herausgegeben worden 68), die-neuefie und vollficindigfie ift

von Hänel69). Eine andere Sammlung fonft unbekannter Confli

,tutionem zuerfi von Sirmond herausgegeben") dann öfters abge

druckt, ift hinfichtlicl) ihrer Aechtheit vielfach angegriffen worden")

7) Verfall der Rechtswiffenfmaft und Verfuche)

den Folgen des Verfalles abzuhelfen. In dem Laufe des

 

,3. Iahrh, n. Che.) in der Zeit des Alexander Severus) ging die

wifienfmaftlime Iurisprubenz rafch ihrem Verfalle entgegen„ ungeachtet

für den jurifiifchen Unterricht auf den öffentlichen Lehranfialten geforgt

war. Die Heiuptiame des Verfalles lag wohl in dem iiberhand nehmen.

den Militärdespocismus und der dadurch entfiehenden Varbarei. - Auch

die Erhebung des Ehrifienthums zur'Staatsreligion unter E o nitan

tin und [einen Nachfolgern ivar der Rethtsioiffenfciyeifc nicht förderlich)

indem die dogmatifehen Streitigkeiten vorzugsweife das Intereffe der

Kaifec in Anfpruä) nahmen und die Kirche einen leichteren und ficheceren

Weg zu Ehren und Wurden darbot. Schon im 4. Iahrh. herrfchte

Unwiffenheit und Geiftesarmuth und ftieg rafcl) zu einer folchen Höhe,

daß felbfi das Verfiändniß zur Benutzung der ivifienfmeiftlimen Erzeug

niffe einer beffecen Zeit fehlte 72). Die jurifiifGe Befchciftigung befiand

„BW

67) Namentlich die ottobonifche) fpäter vaticanifche. aus welcher Lie-x?

eIjnj (knrent. 1766) und nmnäuUj (tion). 1767) die Novcllenfammlung fehr

vervollfiiindigten) nachdem fchon friiher (Cujas 1566 und 1586 und Pithou

(yaejo. 1571) Ergänzungen geliefert hatten. *

68) Außer von Sichard und Eujas von Rittershufen (17.-cf, 1613)

von Marville und Ritter in der godofredifchen Ausgabe des theod. (Codex)

von Beck) im Berliner [o8 ci'. nniejnßl, "l". ll. p. 1217. 8g.

69) 1107811718 conßtjluiiunos bnperutornm 711606086 ll. etc. 8.1 [ihr-or. manu

ecript. et eeljtjan. 66ern roc0gn0eitetne1o0tatj0ne eric. inZlruxjl 6113i. kluenel,

[il-sierten, 80m1. 1844. Die Ausgabe bildet auch einen Theil des Bonner

Corp. jut. tinleiuZt.

70) Ile-nana, .kppeneiix (L01). "M1806, [[0718 c0n8tilul. cumuhitjor. Wiki..

1631.

71) Zitrone', (je conxnitutjvnjhuo, que-Z l, Jil-moncjuß . . . eeijeljt. [jpc.

1841. Von demfelben ifi die neuefie Ausgabe) welche einen Anhang der er-x

wähnten Ausgabe der theodofifehen und pofttheodofiichen Novellen bildet.

72) nmminn. xxx, 4. macht von dem Zuftandeder Remtspflege und

Reclnskunde gegen das Ende des 4,Iahrhundertes eine wohl übertriebene Shil
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jeßt hauptfählicl) in der Benußung der juriftifGen Literatur. Inder

Praxis wurdenldie älteren *Gefeße durch die Schriften der Iurifien ver

.drängt. in welchen fie zu einem Ganzen verarbeitet werden waren.

Die geltenden Rechtsquellen waren allein die kaiferlichen Eonfiitutionen.

zwelche die einzigeForm der Veränderung und Fortbildung des bisherigen

.Rechtes waren. und die juriftifchen Werke der befferen Zeit. Erftere

feßte man als (16388 dem lehteren. dem lu3. gegenüberz lu3 war das

ridurch die Rerhtswifienfclyaft aufbewahrte. die-begee das durch die Ge

fehgebung der Kaifer fortgebildete Recht73). Die Unfähigkeit der Zeit.

gden vorhandenen wiffenfäiaftlihen Stoff in gehöriger Auffaffung und

Beurtheilung zu bewältigen. namentlich aus den widerftreitenden An

fichten der älteren Iuriften die Wahrheit herauszufinden. führte zu der

Nothwendigkeit. daß durch höhere Anweifung der Gebrauch der jurifii

fchen -Werke geregelt wurde. was theils dadurch gefchah. daß man den

Gebrauä) gewiffer Schriften. die vorzüglich zu Eontroverfen Veran

laffung .gaben. verbot. theils dadurch. daß man gewifien Schriften eine

vorzügliche Autorität vor anderen beilegte. Zuerft gefchahen in diefer

Beziehung Schritte von Eonftantin. welcher die Anwendung der

nature des Ulpian und Paulus zu Papinian in den Gerichten

321 verbot") Etwas ähnliches muß in Bezug auf die notae des

Marcian zu Papin i an verordnet gewefen fein 75). Da jedoch die

Verdammung der einen Schrift des Paulus die Autorität der ubrigen

Werke diefes Iuriften zweifelhaft machte. namentlich die der eenteuiiae. fo

befiätigte Co n fiantin 327. ohne jenes ältere Gefelz zurückzunehmen.

die fämmtlichen-Sclyriften des P a nlu s . namentlich deffen 3enienij3e76).

Am wichtigften iii aber in diefer Beziehung das fog. Eitirgefeß.

eine Eonfiitution Valentinian's lll. v. I. 426. wodurch er den

.Schriften der fiinf Iuriften. Gaius. Papinian. Ulpian. Pau

lus und Mo d eftin vorzugsweife Autorität in den Gerichten verlieh.

und unter diefen wieder der Anficht Papinia n's befonderes Gewicht

beilegte77). Es ift indeffen der Charakter und die Bedeutung diefer

Einrichtung fehr beftritten 78). Der wiffenfchaftliche Charakter diefer

 

derung. Eine richtigere Schilderung giebt S avign v. Gefch. d, rim. Recbils

im Mittelalter Vd. l. S. 27 flg.. 2, Ausgabe und befondere Puchta. Inliit.

Vd. i. S. 635 flg.

73) So kommt der Gegenfah zivifchen beige: und [o8 vor in l.. 25. lb. (I.

(xi. 36.) l.. 2. 'l'l1. i). (ll, Z0.) U0'. ilcilenlin. lll, "kit, lllilll. e. 1. 5;

C0nßull. cap. 6. 7. (Juinrnonitor. url log. licirnnn. llisigolli. S. die *St-ellen bel

Deurer a. a. O. S, 141. Schon früher findet fich der Gegenfah in einem

Refcripte von l). plus l. (1.. 22. (i. (22. 1.)). obfchon nicht in dem fpäteren

Sinne.

74) i.. 1. ru. ci. (i. 4.) Vgl. i.. i. ri). c). (ni. 43.)

75) (Idust. l)e0 :iuclore 6.

76) l.. 2. "lil, 6. (l. 4.) Vgl. auch die Consult. cup. 7.

77) e. 3. rn. a. (i. 4.)

78) Nach der früher gemeinen Meinung (vgl. die Citate bei Deuter a

a. O. S, 142) ift durch das Eitirgrfetz allen Srlniften ber fiinf ausgezeichneten
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Zeit wird außerdem :auch noch durch mehrere Sammelwerke bezeichne-t.

welche -kaiferliche Confiitutionen und Stellen aus den Schriften der

Iuciften enthalten. wie die (Lolleiio begnm blloßeioarnm (zt liornanernm,

Eonoultatio und die fog. 'intim-ina Fragmente. Iuftinian endlich half

im ,6. Jahrhunderte dem Bedurfniffe einer leichteren UeberfiOt des

.geltenden Rechtes durch vollftändige Sammlungen ab.

8) Unmittelbarerhaltene Ueberbleibfel :der juri

fiifrhen Literatur der Römer aus der Zeit vor _Initi

nian. Was fich von der juriftifchen Literatur der Reimer erhalten

hatt ift theils mittelbar durch andere QuellenF wie Iufiiniatfis Di

gefien, die römifckzen Gefehbürkyer für die Bewohner der neu entfianoenen

germanifGen Reiche. und verfchiedene der Zeit vor Iufiinian ange

horige Privatcompilationen auf uns gekommen. theils unmittelbar

erhalten. Zu den unmittelbaren Ueberbteibfeln gehören: a) ein Bruch:

[luck aus des yamponjuß liber 8ingnlari8 regulnrurn79)z b) der;

(iejne lnotjtutjonnm *comnienlarii qnaluor. Davon war friiher nur

ein in zwei Bucher zufammengefaßter Auszug in der tvefigothifmen

be!: Kart-ana vorhanden. Das von Nie buhr 1816 in einer refcribir

ten Handfmrift der Bibliothek des Domcapitels zu Veronax welche die

Briefe des heiligen Hieronymus enthielt. aufgefundene Original

wurde 1817 im Auftrage der kdnigl. preußifmen Academie der Wiffen

fchaften durch Göfchen und Berker. denen fich Bethmann

Hollweg anfchloß. entziffert und abgefchrieben und 1820 heraus

gegeben. Eine neue Vergleirhung der HandfGrift von B lume80) ift

Iurifien gefelzliolfes Anfehen ertheilt worden. den Schriften der iibrigen nur

infofern. als fie oder einzelne Lehr-fahr derfelben in die jener fiinf Iurifien auf

genommen find. Dagegen geht die neuere zuerfi von Pu chlax im rhein. Muf.

f. Jarispr. Bd. 'h S. 141-155 aufgefiellten Anficht dahin. daß das Gefelz

ausfahließlicl) den Schriften der Iuriften bis auf M o d eftin herab jenes Anfehen

in den Gerichten ertheilt habef welche das ins reäponaenai gehabt haben- und

daß G ajus deshalb befonders hervorgehoben xverdef weil er bei feinem Leben

jenes Vorrerht nicht gehabt habef woraus fich erklärß daß er weder von gleich

zeitigen. noch von fpäteren Iuriften angeführt werde. Diefe Anfimt ift die jeßt

reciuirte und wird angenommen von D anzf R. G. ll S. 110 flg. Walter.

R. G. [lt S. 30. Weiter ausgefiihrt ift fie von Pucbta. Inflit. Bd. lh S.

614 flg. Hufcbkeh in der Zeirfrhr. f. gefch, RW. Bd. x11!, S, 17 flg. Eine

dritte felbftfländige Meinung ftellt Sa n io. recht-shift. Abhandl. Bd. lf S.25 flg.

auf. Nach ihm hat fich das Citirgefelz zunäcdfi der Praxis feiner Zeit ange

fchloffen. indem es fowohl die Schriften der fiinf Hauptfuriften als der von

ihnen häufig oder regelmäßig als Antoritäten angeführten Iuriften befiätigt

habe; für den Fall der (Ijrersaa äententiae ift das Stimmenzählen und der Vor

zug Papinian's anerkannt; ein als reer-pin Zenteniju angeführter Salz ift

von. Richter zn befolgen gewefen; diefen Charakter haben die Zenienijae des

Paulus an fich getragen und find deshalb unbedingt in allen Fällen als Richt

frhnur vorgefchrieben wordenf fo daß der Richter fie ftcts als Anfimten der major

pRkZ nutzten-urn anzufehen habe.

79) Vgl. Cramer in Hugo. civil, Magaz. Bd. "h S. 1-33- wo das

Bruchfiück auch abgedruckt ifi, .

80) Marne, iler [linie, '1'. l. p. 261. 8g.
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ein fpciteren Ausgaben benulzt81). 0) Die fog. 'kjtuli 811 car-pure

21110111111 oder (lipjani Fragmente, ein Theil des 1111er 31ngu1ar13

'regulnrum diefes Iurifien 81“). Dutillet (1111113) gab diefes Werk

zuerfi 1549 aus einer 1544 gefundenen Handfmrift heraus. Ob diefe

i-Handithrift diefelbe ifi) welche noch jetzt in der vaticanifchen Bibliothek

fich befindet) ift beftritten 81). Es find fpäter noch viele Ausgaben

er-fchienenZZ). i1) Brumfiucke-aus des Ulpian Infiitutionen) von

'Endlicher auf einem zum Einbande des 11111111113 1-101171911315 (le

trinjiute verwendeten Pergamente aufgefunden81). e) Das trag

1111811111111 110 iure 11301, hinter der Veronefer Handfchrift des

Gaius) mit deffen Infiittttionen in den Berliner Ausgaben abge

druckt) nach der gewöhnlichen Meinung von P aulus berrührend) ent

'weder zu deffen 111111 l1. 110 iure 11361 oder zu den.8enten11:1e gehörig 85).

1) Ein kleines Stuck aus dem liber 18111113 regulorum von M o d efiinöö).

» ' . 11,1".;- 'x

81) So in der von Gbicden 1824 beforgten zweiten Ausgabe. Eine

dritte oon Lachmann beforgte) erfchien 1842. ueber andere Ausgaben und

»iiber die Literatur iiberhaupt vgl. Deuter) Grunde. S. 10) 11.

81:1) Fiir die Entlehnungudiefer Fragmente aus dem gedachten Werke

fpricht die Vergleichutig von 111p. 11x. 6. mit 1.. 17.1). (22. 5.); 111x). 11. 6. 7.

"111116011 111g. 11108. 011101111111, 2*.; 11101111171. 1. mit (1011. x71. 4. Die Smriflen

darüber f. bei Deuter) Grundr. S. 132; Heimbach 1u11.) über Ulpiairs

:Fragmente S. 9 flg.) hält diefes Werk für eine Compilation aus Schriften

_verfchiedenem namentlich viel älterer Zuriftenals Ulpian) von einem unbe

z-kannten Verfafier. Siehe dagegen Puchta in Schuu>) Iahrb. der jurifi.

*Literatur 1811111111) S. 47 flg.

82) Fur dieJdentitiit find H u g o und Savigni)) im civil. Magaz.Bd.17)

S. 359-407. Dagegen hat *Heimbach 11111. über Ulp ia 117e Fragmente

(Leipzig 1834) S. 1-*9 folche befiritten. Seine Anficht fand aber keinen An

klang) fondern Widerlegung in der Allg.Lit. Zeitg. 1835 Nr. 37) 38. Puchta)

.in Sthunck) Jahrb. der jur. Lit. Bd. 111111) S. 47. Savignr)) in der

Zeitfchr. f. gefch. Recht Bd. 1x) S. 157 flg.- Er vertheidigte fie wiederholt

*in den Hall-Jahrb, fiir teutfche Wifi'. 1838) S. 1961 flg. und im Leipz. Re

-pertorium 1843 S. 95 flg.

' 83) Vgl. über die älteren 11ug0, 11111. 1011i. p. 136. 124. 3g. 155. 157.

162. 172. 194. 208. 216. Neuere Ausgaben find von Hugo (Berlin 1788)

> -1811) 1814) 1822) 1834) von 1814* an mit einem genauen Abdrucke der dati

-canifmen Handfchrift; dann von Blun tfchli und Bbcting) Bonn 1831)

welche 1836 und 1845 wieder aufgelegt wurde.

84) [L11 e111011er, 0e. 1111110111 1113111111101111111 irngmento in 111111. 12:11. 111111101)

uuper 19110110 6111810111 e111 1*'. (Z. 11a Zaejgn), 711111011. 1835. Ein Abdruck des

Vruchfiiictes ifi in der Ausgabe von ulpiams Fragmenten von Vbcking

1836 S. 75 flg. 1845) S. 101 flg. mit Facfimile. Ein Facfimile von End

licher befindet fich im (301111, r01111. [111110]. 1.1i. 111111. paint. 1110110114836. 1011.111.

Vgl. Savignr)) in der Zeitfchr. f. gefch. Remtsw. Bd. 1x) S. 1 flg. Ru

dorff ebd. S. 7 flg.

85) ueber andere Ausgaben f. Deuter) Grunde. S. 11) N. 5. ueber

das Zeitalter und den Verfafier f. Malen, (le aetaee frogtneoti 711111113 11:11 (ie

iure 6301, 1911. 1839. Dirkien) verm. Schriften B51. S. 32 flg. Lach

mann) in der Zeitfmr. f. gefch. Rechtsw. Bd. 111) S. 110--114. S. fernff

die Literatur bei Deuter) Grundr. S. 136-.

86) Es wurde zuerft von P. Pithou in der Ausgabe der 1:011. 128.110-
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8) Das fog. iraglueuturu roguinrum 01c 11010101010. oder

irngmenluu) (10 juris apeoiebus et rnunuruiosionibus,

oder ir-agmenlum Iooiliieunum, durch des 1)08i1110u8 111a

gj 8 1e r rgnnrxunnra erhalten. Der Text 1| griechifch) aber nach den

darin vorkommenden Fehlern nur Ueberfehung. In Handfmriften

findet fich auch lateinifGer Text) von dem befiritten ift) ob er der fpäter

theils abfimtlich) theils zufällig veränderte Originaltext fei87). Die

Anfichten über den Verfaffer find fehr verfchiedenz nach Einigen ift es

UlpianW)) von deffen liber cjngularic reguiarurn es ein Theil fein

foll89)z nach Anderen ift es eine von Dofitheus felbft aus ver

fchiedenen Schriften gemachte Zufammenfiellung 99)z nach noch Anderen

find diefe Bruchfiucke aus den iibri 1711. liegularum von PaulusN).

Es ift vielfach herausgegeben worden 92). 11) 1.011 091 oder 11108r1i0e1ru1u

et iiomauarurn 1.030111 00113110, eine Zufammenfiellung mofaifmer und

römifcher rechtlicher Befiimmungen in 16 Titeln; die leßteren find

theils Stellen aus den Schriften* der im Citirgefehe ausgezeichneten

fünf Hauptjurifien) theils Confiitutionen aus dem gregorianifchen und

hermogenianifchen Coder; eine Eonftitution findet fich auch zum Theil

im theodofifchen Coder93). Die Vermuthungen über den Verfaffer

und die Zeit der Entfiehung diefes Werkes find verfchieden91). Die

ausfchließliche Benußung der durch das Citirgefeß ausgezeichneten fünf

Hauptjurifien fcheint auf die Abfaffung nach 426 hinzudeuten) diefelbe

aber noch vor 438) wo der theodofifche Coder publicirt wurde) gefeht

werden zu muffen) weil diefer Coder nicht benußt ift95). Die erfie

Ausgabe ifi von P. Pith o u aus einer jest in der königl. Bibliothek

zu Berlin befindlichen Handfwriftiiö)) außerdem erifiiren noch andere

er 110111. 1573 bekannt gemacht; findet fich auch in der Ausgabe von ulpia n's

Fragmenten von B öckin g 1836 S. 108. 1845 S. 147.

87) Vgl. Zimmern) R. G. Bd. 1) S. 27. Hugo) R. G. S. 902.

8 0111111113, e10 1103m. 008111161100. (11808. 1819.) p. 34. Lachmann) Verf.

über Dofitheus) Berlin 1837. P u chta) Inftit. Bd. 1) S. 500.

88) Cuiao. 0118. x111. 31. 1111111. 20.

89) hieermon, 1'088. 1'. 1711.71. 742.

90) 80111111113 1. o. p. 37-36. Dirkfen) civil. Abhdl. Bd. l) S. 87.

Zimmern) R. G. Bd. l) S. 29.

91) Dies ift die Anficht von Lachma nn a. a. O. Ihr folgen Rudorff)

Grunde. d. Gefch. d. cbm. Rechtes S. 114. Vöcking) Infiit. Bd. 1) S, 43)

N. 5. Puchta) Infiit. Bd. 1) S. 500.

92) Zuerft lateinifci) von P. Pithou) in der Ausgabe der 601], 10681108.

01110111. v. 1573; griechifä) und lateinifch von 1100701', rugo. 13111. 1739; von

80111111113, 0188. eric. rie irogm. 00516100110 eienuo gr. E1111'. eriito, 1.108. 1819.

ueber andere Ausgaben f. Deurer) Grunde. S. 12) N. 7.

93) 0011. e. 3. vgl. mit 1.. 6, 111. 0. (1x. 7.) _

94) Die verfchiedenen Anfichten hat Deurer) Grunde. S. 137 fammt

der Literatur darüber aufgeführt. 1

9s) 11110001, n11 1.. 6. '111. 0. (111. 7.) Heimbach iuu.) in der jenaifcixen

Lit. Zeitg. 1843 S. 719.

96) Die Ausgabe von P ith ou erfchien unter dem Titel; i-'rugtueutn qua.

7111. 51
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Handfayriften) die eine zu Wien von Blume zu Vercelli) die andere

von L a nc iz olle zu Wien) entdeckt) mit deren Berückfichtigung Erfieter

eine neue verbefierte Ausgabe beforgt hat 97). ;i) Die fog. iiacjcene

fragen e11 in von Angelo Mai 1823 in einer vaticanifchrn referi

birten Handfmrift entdeckt. Diefe Handfmrift) in welcher auf 100

Blättern ein Theil von () n 5 8ten u 8 coilntioner .eanatorurn annehme

tar-un] fich befindet) enthält 57 doppelt befchriebene Blätter) von tvelchen

22 in der urfprüngliwen Schrift dem theodofifchen Coder und ein Blatt

der [ex [influence [inrgunciionutn angehören) die übrigen aber Bruchftücke

eines bisher unbekannten juriftifchen Werkes enthalten. Diefe Bruchfiücke

hängen unter einander weder wefentlich zufammen) noch theilen fiedieein

zelnen Stellen vollfiätidig mit) weil die in großQuart beftehenden Blätter

von dem Abfchreiber jenes patriftifchen Werkes wieder in mehrere länglihe

Blätter zerfchnitten und von neuem befihrieben worden find. Nur 18

Blätter find vollftändig wieder herzuftellen gewefenz die übrigen liefern

nur die eine oder die andere Hälfte der Zeilen. Das Werk war in

Titel eingctheilt) von denen jeder über eine beftimmte Lehre Stellen

juriftifcher Schriften und kaifrrlicher Eonftitutionen enthielt. Uns find

Bruchftücke von 7 Titeln erhalten. Erweislicl) find nur Schriften von

Papinian) Ulpian und Paulus zu Auszügen benuht. Dic

angeführten Eonftitutionen umfaffen die _Zeit von M. Aurelius bis

zu Valentinian ].) Valens und Gratian) bis zu 372; fünf

find aus dem gregorianifmen) eine aus dem hermogenianifmen Codec

mitgetheilt) keine aus dem theodofifchen. Die Entfiehung diefer Samm

lung fällt hiernach nach dem I. 372 und vor der Publication des

theodofifmen Coder im I. 438; letzteres deshalb) weil diefer Coder

nicht erwähnt ift) auch die mitgetheilten Eonftitutionen vollfteindigeren

Text haben) als im theddofifmen Eoder98). Näher läßt fich die Zeit

nicht beftimmen 99). Für die Abfaffung vor dem Ende des 4. Iahr

hundertes und daß der Ort der Entfiehung der Occident geweint fei.

fpricht) daß der Verfaffer einer fo-lchen umfaffenden Sammlung die

neuefien kaiferlichen Eonftitutionen gewiß nicht unerwähnt gelaficu

 

änm ynpininni, 17.-mii, liipianj, (Zaii, itloäextini nliornmque 'Sternen juris anctorum.

e): integris ix180rutn iidrie ante lnalininni lrnp, teniparn call-Zain et cum M0788

iegihuß coiintn. [x bibi. e. kilvoei. coins einen] name anja-xing sunt, Buick.

1373. ueber die Identität der Pithou'fchen Handfchrift mit der auf de!

Berliner kbn.)Vibliothek befindlichen f. Blu m e) in der Zeitfchr. f. gefch. RW

Vd. li.. S. 298 flg.

97) 1.67( bei side W03. et Roman. Leg. (Ioilntio . . . etiiäil [ic. Blume, 80d()

1833. Die critifchen Beiträge und Verbefferungen älterer Gelehrten führt auf

Deurer) Grundr. S.138. Neuere find von Blume) in der Zeitfchbfuk

gefch. RW. Bd. i() S. 307 flg. Lachmann ebd. S. 309 flg. Hufchke ebd.

Bd. xu!) S. 1 flg. _

98) Vgl. lirngin. iinlic. 37. mit l.. 2. 7]). (L. (lll. 1.) -. 37, mit

l.. 1. 'l'i1. (L. (x. 17.) -Ö. 249. mit l.. 2. "kb, t). (lll. 30.) l.. 18171.6.

(ein. 12,)

99) Die verfchiedenen Anfihten dariiber f. bei Deurer a. a, O. S. 139.
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haben wurde 109). Die erfie Ausgabe ift von Angelo MaiW)) eine

fpätere von BumholhiW)) die befie von Bethmann-Holl:

weg193). l() Die [og. ()0n8ulculjo 'Meeris lurecon8ullj,

Sie enthält mehrere Gutachten in verfmiedenen Rechtsfireitigkeiten)

welche einem Advocaten der verfchiedenen Parteien ertheilt werden und

weniger auf Eröfinung der eigenen Anfimt des Ertheilers der ,Gut

achten) als auf Mittheilung der vom Fragfielier bei Gericht anzufithren

den Texte (lectjane8) abzwecken. Diefe Texte find aus den drei Eodices

und aus des Paulus .senientjne entlehnt und kommen zum Theil

anderwärts nicht vor. Der Ort der Abfaffung fcheint der Occident

und zwar eine Provinz deffelden zu fein 104). Die Zeit der Entftehung

wurde friiher in den Anfang des 6. Iahrhundertes gefeht) nach der

[rex [La-nana 7j8iZ0li101-um, deren Kenntniß man bei dem Verfaffer an

nahm) und vor den jufiinianeifchen Recinsbumern. Jene Kenntniß

der wefigothifcloen Sammlung hat aber der Verfaffer der Wnraltutia

entfchieden nicht gehabt) wei( er Confiitutionen aus den drei Eodices

und Stellen aus Paulus hat) weiche in der wefigothifriyen Samm

lung nicht ftehen) lehtere aber allein in den Gerichten gebraucht werden

durfte. Die Art der Erwähnung des yrinoepa in der 80n8u[lalj0 deutet

auf Fortdauer der römifmen Herrfciyaft hin. Es fällt daher diefe Arbeit

nach dem theodofifmen Coder) wahrfmeinlici) zwifchen 438 und 450)

dem Todesjahre The o,d os ll.) wasaus der Art und Weife folgt) wie

derConfiitution. weiche des P aulus Zentoutiae hefiatigte) Erwähnung

gefchiehtwö). Die erfie Ausgabe ift von Eujas 106)) die neuefie von

Puggsi07). q- Durch die .zuletzt gedachten drei jurifiifmen Werke

find uns mehrere Stellen aus Schriften römifcher Iurifien mittelbar

erhalten worden. welche fich anderwärts nicht finden.

9) Mittelbar) namentlich durch römifme Gefeß

fammlungen unter germanifchen Königen erhaltene

Ueberbleibfel der juriiiifchen Literatur aus der Zeit

v o r Iufiinian. Das ONeifie) was von der römifmen Literatur auf

uns gekommen ifi) hat fich auf mittelbarem Wege erhalten. Das be

100) [Zur-b voltr, yruef. zu feiner Ausgabe der i/atjc. irngrn, p. 1x.

101) lukjß air, antejuct. rcljqujud jneäjtäo . , . our. Zug. hlaju. [Lolli. 1823.

102) liegjarn. 1828 mit critifmen und exegetifmen Anmerkungen.

103) [Juno. 1833.

104) Rud orff) in der Zritfchr. f, gefch. RW. Bd. All!) S. ,-56 flg.

105) 6011811". cup. 7ll. - _ Zecunrium ßccitentiuin yöulj luriäioj, cuiuß

Zeoteotjas Zeicratiäzimorum prjnoipum Zcjlil Semper 'uncut-ia :zu äjralis cdnstittitio

hcieelurnl. Ruder-ff a. a. O. S, 62-66 bezieht mit Retbt das .iii-ans c0n8ti

totio auf l.. 2. Th. (x. (l. 4.) von (Conftantin und das Zucker. prjnc. seien auf

das Citirgefeß Theodos ill. und Valentinian lll.) und fchließt aus dem

Ausdrucke söckntiWimorum im Gegenfahe von einem, auf die Avfafiung der

Cdnäultatio zur Zeitx wodie beiden Kaifer noch lebten,

106) (Mgmt-ji, 0p6rn 1'. l. (ynrjxi. 1577.) p. 271-280.

107) Im Bonner Cary, iur. note-just. p. 391, 8g.

' 51*
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deutendfie und wichtigfte Material ift in Jufiiniaifs Digeften ent

halten) wovon fpäter zu handeln ift. Nächftdem haben die römifchen

Gefelzfammlungen germanifcher Könige) welche neue Reiche in ehemals

römifchen Provinzen beherrfchten) einen nicht unbedeutenden Theil der

juriftifchen römifchen Literatur) wenngleich meiftens in veränderter Ge

fialt) aufbewahrt. Die gernianifche Herrfchaft in dem wefilihen Theile

des römifmen Reiches war zunächft auf den Rechtszuftand ohne Ein:

fluß. Es galten nach wie vor die juriftifmen Schriften und die bis

dahin entftandenen Sammlungen der Eonftitutionen. Allerdings war

durch die Einwanderer ein neues Recht) nach ivelchem fie lebten) in das

Land gekommen) von welchem das bisherige durch den Namen römifhes

Recht) [er Romana in der damaligen Sprache) unterfchieden wurde.

Beide Rechte beftanden nebeneinander getrennt; jedes hatte einen be:

fonderen Kreis feiner Anwendung) das eine fiir die Germanen) das

andere fiir die Römer) obgleich es an Einwirkungen des einen auf das

andere in einzelnen Beziehungen nicht mangelte108). .Die fur einzelne

der neugegrilndeten Reiche abgefaßten römifchen Gefehbücher) leger

liomnnoe) find fiir uns als Mittel der Ueberlieferung rönlifmer Rechts

quellen wichtig und in diefer Beziehung hier zu erwähnen. Sie "ind

folgende: n) Die wefigothifche Sammlung (her Romana llieigo

lllornnl) unter König Alarich ll. fur die in feinem Reiche lebenden

Römer im Jahre 506 abgefaßt.- Sie ift aus den bisher ublichen

Quellen zufammengetcagen und wurde an deren Stelle gefeht) fo daß

deren gerichtlicher Gebrauch unterfagt wurde. Die Promulgation

gefchah 506 dadurch) daß das Werk in authentifch ausgefertigten Etern

plaren durch ein fog. Coinmanilarinm iibermacht wurde] Diefes ift ein

an der Spitze der ganzen Sammlung fiehendes) an den Comes Timo

th eus gerichtetes Refcript) in welchem erwähnt wird) daß G oarich)

der carried* pulnljj) mit dem Gefchaft der Publication beauftragt fei)

und Anianus die Eremplare durch feine Unterfchrift zu beglaubigen

habe, Das Gefehbuch erhielt bei feiner Abfaffung keinen befonderen

Namen; in der Unterfchrift des An i an us wird es als 006er( (ie. 7'100

cloeiani legiliuß atque .qenlenliio lurja nel clieersja libris eleclu8 bezeichnet.

Jn den Handfchriften hat es verfchiedene Namen) bald 'kiluli (le ljlna

leg-un) explanali) bald [er 'l'|1eo(lo8ij, bald lien liolnunu und dergleichen.

Der feit dem Mittelalter gewöhnliche Name ift [Freenet-jam nlaeieiaonni

oder [Jreeinrium fchlechtiveg. Es giebt davon viele Handfmriften) bald

mehr) bald weniger vollfiändigi09). Die einzige Ausgabe des ganzen

 

108) Puehta) Infiit. Bd. l) S. 664 flg. ueber die Fortdauer des tönt.

Rechtes in den germanifchen Reichen vgl. vorzüglich Savigny) Gefch. d. rbm.

Rechtes im Mittelalter Vb. l) S. 32-34, Bd. ll) S. 1-82) 172-181.

2. Ausgabe.

109) Vgl, über die Handfchriften llauholä, yrueterm. inprimis ini bre

'iarium nlnrioiuuum per-tin. yrom. l. Lips, 1822. und in opusc. kann. 7.1l

y. 897-932. und len-el. p. 84-167. Savigny) Gefch. d. cbm. Rechtes im
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ift von Sicha rd110); eine neue Ausgabe hat Hänel begonnen 111).

Jn manchen Handfchriften finden fich manche dem Gefehbuche fremde

Zufähe) wozu unter anderen eine Menge Stellen aus den drei älteren

Eodices und aus P aulus gehören) worin die dort vorkommenden) nur

auf den gregorianifcljeir Coder bezüglichen Worte jnrlitutio (Iregarinni

in neuerer Zeit zu der irrigen Annahme eines befonderen Rechtsbucljes

unter diefem Titel und zu dem Verfucije der Reftitution deffelben ge

führt haben 11i). Den einzelnen Stellen des Gefehbucljes ifi) außer

bei den Jnftitutionen des Gaius) weil diefe felbft eine gänzliche Um

arbeitnng erfahren haben) eine [erlernt-erotic] beigefügt) welche gewöhn

lich eine Paraphrafe des Textes ifi) bisweilen Verweifungen auf ,andere

Stellen) mitunter auch Abänderungen enthält. Die einzelnen Stücke)

welche diefes Rechtsbucl) enthält) find an) der Riisotiosjulioß 606er, aber

nur im Auszuge (f. oben); bi)) die theodofifchen und pofttheodofifcljen

Novellen) ebenfalls im Auszüge (f. oben); er) die Jnfkitutionen des

Gajus in 2 Büchern) eine Ueberarbeitung und Auszug der Jnfiitu

tionen diefes Juriften) jetzt epitom e 6e ii genannt) wovon es viele

Ausgaben giebt11Z)z (ici) des Pa ulus senlentinrum nei filium iibri l7,

ebenfalls im Auszuge; der auch in Handfchriften befindliche Name

rententiae re-:eptne ift wohl erft fpäteren Urfprungesz das Werk ift viel

mals herausgegeben wordeniL-Ö); ee) einige Titel aus dem gregoria

nifctjen und hermogenianifchen Coder (f, oben); 11') eine kleine Stelle

aus pnpininni rin. ]. Ke8p0n80run1115). l)) Die Burgundifche

Sammlung (beit Kamerun liurgtmeijonum) fpäter aua) Vapinnus oder

ynpinnun [aber ]. responsorum genannt 116)) ift nach der gewöhnlichen

Mittelalter Vd. ll) S. 63 flg. 2. Ausg. [inenel, liariel. script. er yuuli u

llisigotiiis epilomnti Cociicibus, bonn. 1834.

110) 83511. 1528.

111) Davon ift das erfte Heft erfchienen unter dem Titel: lex romnoa

7i8ig0ti10ruln. nei [nennt. iibror. mnnscripior. ljciem. recagooeit, septem eine unti

quis epilomis, quae prneter .tune nciliuc: inetiiiue sunt, tituiornm expianulione until,

nnnotntione. nppenäicibus, pralegomenie inrtruxil 6118i. linenei, bipeiennis.

ßerol. 1847. Das zweite Heft eine, 1849.

112) lllenre) lristilulic) (Zr-egorinnj aus der Pithomfehen jest Berliner

Handfchrift zum erftenmale herausgegeben) in der Zeitfehr. f. gefch. RW. Bd. ll()

S. 235 flg. S. dagegen H 'anel in Richter) crit. Iahrb. für teutfche RW.

1838 S. 587 flg.

113) Die erfie 1| von Loud-burn (Locher-eins) paris. 1525. Von den

fpäteren find zu erwähnen die von nlexnncier (llener. 1604) von oiseliuz

(1.536. 8er. 1658.) und von Böcking (Bonn 1831).

114) Zuerjt von Loaclinro (1)355. 1525). Die neueften Ausgaben find

von Hugo (Berlin 1795) und von Arndts (Bonn 1833). Zur letzteren

Ausgabe gehört noch: li nette] , rurietes ecripturne ex pnuii *c1 liisigottiie epitomnti

(Loeiieibus, [Kann. 1834.

115) In der Ausgabe von Sichard heißt fie yapininni litt-las. Zuletzt

i| fie abgedruckt in der Ausgabe ulpian's von Böcking 1836 S. 104 flg.

1845 S. 145 flg.

116) Diefer fpätere Name wurde fchon im 9. Jahrhunderte gebraucht.
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Anficht zwifclyen 517 und 534 n. Che. abgefaßt) weil in dem zweiten

Prologus zur (1911 ßnrgnnriionnrr] (6111160111163); welcher dem von 517

bis 523 regierenden König Sigisn-iund zugefäyrieben wird) die

Behörden angewiefen werden) nach den 10398 110111111100 Recht zu fprechenz

damit fich Niemand durch ilntenntniß entfrhuldigen könne) follen fie

eine gefcku-iebene 10111111 und e1t[)08jlj0 derfelben erhalten. Diefes hier

verfprockune Rerhtsbucl) ift irnfere 1.911 1101113113; fie mußte daher nachher)

aber vor 534) wo das burgundifche Reich zerfiört wurde) abgefaßt

fein 117). Eine neuere Anficht geht dahin) daß jene zweite Vorrede der

11811 linrgnnaiannm die erfte Confiitution des Königs Gundobald)

und das eigene Rethtsbuci) der Burgunder fowohl) als die 11611 1101111111

noch un-ter diefem Könige) welcher um 515 fiat-b) entftanden feiW).

Jedenfalls fallt die Zeit der Abfaffung der [1911 110111111111 nach der der

(.911 [Inrg-unclinnum, weil erfiere der Ordnung der letzteren unverkennbar

folgt. _ Auch muß die [1011 Romana nach der weftgothifmen [1011 1101111111

abgefaßt fein) weil deren lnterpretntia unzweifelhaft benutzt 111119).

Als Quellen find benutzt theils die burgundifmen Gefehe) theils die drei

älteren Codices) die theodofifchen und pofitheodofifmen Novellen) die

Jnftitutionen des Gaius) die Zententjne des Paulus) und das

* Breviarium. Die Behandlung ift zum Theil fehr roh. Das Ganze

zerfällt in 48 Titel. Die Sammlung ift öfters herausgegeben wor

den 120). 0) Die ofrgothifche Sammlung (ecjiornrn 11119010611))

nach der gewöhnlichen Meinung unter Theoderich 500 verfaßt und

fowohl fiir Römer) als Gothen giltigW). Dagegen ift durch neuere

Klenzfe) in der Zeitfrhr. f. gefch. RW. Bd. 111) S, 238 flg. Früher wurde

vermuthet) er gründe fich auf einen Irrthum von Cujas; fo von Savignh)

Gefch. d. röm. Rechtes im Mittelalter Bd. ll) S. 21 flg.) 2. Ausg.

117) Savigny a. a. O. S. 13.

118) Gaupp) das alte Gefeh der Thüringer (Breslau 1834) S. 8 flg.

Z ö p fl) teutfche Staats- und Rechtsgefeh. Bd. ll) Abth. 1) Z. 13) 19 a. E.

119) Savignh a. a. O. S. 32) 91,11. Die umgekehrt von G aupp a.

a. O. S. 14 behauptete Benutzung der burgundifrhen 1.211 110111111111 in der weli

gothifchen hat das gegen fich) daß die Interpretation der lesferen höherejurifiifche

Bildung bekundet) als die burgundifche (lex 11011111171.

120) Zuerfi von Cujas 1566) welcher fie“ 1586 wieder abdrucken ließ;

dann in 8 c 11 11 [tin g, lnrjeprucj. sntoinßtinjnnen (a6. .1 71-er. 1737.) p. 827. 3g.,

von Biener) im 1118 cirjle 11111611151. p, 1301. aq., zuleht und am beiten von

Varkow) (Krz-pnjerr. 1826. Varianten aus einer vatieanifmen refcribirten

Handxfchrift theilt mit nngelo 11111)() in feiner Ausgabe der 111111031111 1133111111111

p. 10 . 8g.

121)* So legt man die Worte des krolog. 1161er. 7111106. aus: 1118111111

10118 publjci rer-erentiu et 108111118 011111111118 cunclorum' 6er0ti0110 8011-1111618) quer

ljnrbnri Zornnniqne Suqoj 6e11e11nt 81111.21* expraeöia nrticuiin, ecijctja praesentibuo

eejcienter cognoecant. Ebenfo die Worte des 17411103113: 111100 cunetje 111111

Narben-js ([111111] liomnnie 511111118 profuturn oornplexj, (111118 ornnjnn) ßarburarnm 811e

1101nn110r11m 6011er 80171116 6870110. Auch wird darauf (11188106. 7111-. lll. 13.

'lll. 3. bezogen. Vgl. Savigny) Gefrh. des röm. Rechtes im Mittelalter

Bd. ll) S. 172 flg. -
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Forfchungen nachgelviefen) daß in diefem Rechtsbuche die Interpretation

zur weftgothifmen 119x Romano mehrfach benutzt worden iftlW)) fo daß

feine Verabfaffung erfi nach 506 und vor 526) wo The o de rich ftarb)

zu felgen W123); fowie aua) durch di
efelben Forfchrtngen fefifieht) daß

das römifche Recht im ofigothifcloen Reiche gleich itnfanglici) das aus:

fcinießlick) geltende) foroohl für die alten Landesbetvohner) als auch fur

die gothifchen Einwanderer verblieben W124).
Denn wenn das oft

gothifche Reich dem oftrömifmen gegeniiber in vollkommener fattifcher

Selbftfiändigkeit beftand)

als Theil des letzteren) den König als

Heer als irn Dienfte des Staates fiehendl25).

fo betrachtete man doch rechtlich das erftere

Repräfentanten des Kaifers) fein

Selbft die Namen

Gothen oder [Barnett und Römer deuten nicht auf einen verfchiedeiten

nationalen Urfprung) fondern auf verfchiedene Berufsweifen hin) indem

Gothen die Soldaten) Römer die

Rerhtsbuct) zerfällt in 154 Titel.

Nichtfoldeeten bezeichnen. Das

,Seine Quellen) welche nicht be

fonders angegeben find) find erweislicl) die drei älteren Codices) die

Zenlentiae und re8p0n8n des Paulu
s und die wefigothifche Interpre

tation) die Bearbeitung diefer Quellen ift eine völlig neue) welche den

urfprimglichen Sinn oft ganz entftellt hat,
Das eeliclnm 'klleoeloriei

ift mehrfach herausgegeben worden 126).

Z. Iuftiniams Reform u
ndGefelzgebung. 1)Dar

ftellung des Rechtszufiandes bei dem Regierungsan

tritte Jufiinian's127).
Zu der Zeit des Regierungsantrittes

Iuftiniams im I. 527 n. Ehr. galten im ofirörnifchen Reiche ails*

Rechtsquellen mit gefehlimem Anfehen die Schriften der recipirten Iu

riften) deren Gebrauch durch das Eitirgefelz geregelt war) und die kaifer

lichen Eonftittttionen in den drei Eodices) die Novellen von T h e o d o s und

Marcian und bie Gefelze der fpäteren orientalifmen Kaifer. Obgleich

feit der legten theilweifen Reform 'des Rechtszufiandes unter T h e o d o s ll.

und Valentinian lll. noch kein Jahrhundert vergangen war) fo war

doch der Zuftand von dem) für we(

 

chen der größte Theil des Rechtes .

122) v. Glöden) das rbm. Recht im ofigothifchen RrichekiIena 1813.

123) Glöden a. a. D. S. 22 flg.

tragen pflegt. Pinder und Friedlä
n d er) in der Zeitfchr. f. grfch. NW,

Vd. All) S. 58 flg. Vgl. Pnchta) Inftit. Bd. l) S. 669) Anm. i.

126) Zuerft von P. Pithon (pitnaeila) als Anhang zu feiner Ausgabe

des C88Zj0u0ru8 (pal-js, 1573.); dann in den Sammlungen der germanifchen

Gefehe von Georgifch) Canciani u
nd Walter) weil die Quellen) aus'

denen das Rcmtsbncl) entfianben ifr) ihr rbmifches Gepräge ganz verloren haben;

am neueflen und befien von 11110!), (iotnmentuli0 n11 eäictutn 'ktleotlotjcj regiz

08tr0gotl10run1, titel. 1816.
127) Vgl. Löhr) im Magaz. f. Recbtsw. n. Gefehg, Vd. lil) S, 177 flg.

Savign y ) Gefch. d. rdm. Rechtes im Mittelalter Vd. l) S.29 flg. Puthta-x

Inflit. Bd. t) S. 673-675,
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entftanden war. innerlich feitdem noch viel mehr abweichend geworden;

das in den gefeßlich geltenden Büchern enthaltene Recht ftand mit dem in

den Gerichten zur Anwendung kommenden in vielen Stücken in ent

fchiedenem Zwlefpalt. Da der damaligen Zeit die Fähigkeit fehlte.

durch die Wiffenfcltaft das gefchriebene Recht den Bedürfniffen der

Gegenwart anzupaffen. fo hing bei der Anwendung des Rechtes alles

von Zufall und Willkür ab. Der Plan Theo dos ll.. das gefammte

in den juriftifcljen Schriften und in den Sammlungen der kaiferlicljen

Eonfiitutionen enthaltene Material zum Behufe der Rechtsanwendung

zu verarbeiten. war nicht zur Ausführung gekommen. Ohne diefes

früheren Projectes zu gedenken. führte Iuftinian ein ähnliches aus.

Das Bedürfniß verlangte gebiecerifch. daß den Rechtsquellen eine Form

gegeben würde. in welcher fie ein überfichtlicljes. der Faffungskraft der

Zeit gemäßes. bequem zu handhabendes Ganze bildeten. und daß dabei

durä) Auswahl und etwaige Abänderungen ein unmittelbar anwendbar-es

gefchriebenes Recht hergeftellt würde. Der Weg dazu war entweder die

umfaffung aller Remis-quellen. des lu8 und der Leger, in Einem Buche.

was eine Ausführung des theodofifchen Vorhabens war. oder die be

fondere Zufammenfiellung eines jeden der beiden gedachten Haupt

beftandtheile des Rechtes. der juriftifcljen Schriften und der Conflict!

tionen. Für den lehteren Weg entfchied die beträchtliche Maffe des

Materiales und zugleich die Möglichkeit einer Theilung der Arbeit.

fowie auch der Umfiand. daß der Stoff felbft in zwei natürliche Hälften

mit vorheriger Ueberlegung des ganzen Planes. obgleich es I u fti n ian

vermieden hat. fich über den feiner ganzen Reform zum Grunde liegen

den Grundgedanken gleich anfangs vollftändig auszufprecljen 1W).

2) Einzelne Theile der Reformen Iuiiiniams.

n) Aelterer CoderW). Schon im zweiten Iahre feiner Regie

rung. im I. 528. verordnete Iuftinian. daß fowohl aus den älteren

, Sammlungen der kaiferlichen Eonftitutionen. als aus den fpäter nicht

mehr gefammelten Eonftitutionen eine neue Zufammenfiellung in der

Art gemacht werden follte. daß alles Ueberflüffige. namentlich die Vor

reden. das Wiederholte und gänzlich Veraltete weggelaffen. Widerfprüclje

befeitigt. für die Deutlichkeit dur>t die Vereinigung mehrerer zerfireuter

Befiimmungen zu Einer Eonfiitution geforgt. endlich die nöthigen

Zufähe und Abänderungen in den einzelnen Gelesen gemacht würden.

Die einzelnen Eonltitutionen follten unter die entfprecloenden Titel ver

* theilt. in jedem Titel nach der Zeitfolge geordnet. auch das Datum

(clie3 et (lonoul) beigefügt werden. wo daffelbe bekannt fei. In der

128) Puchta a. a. O,

129) Die Hauptquellen für die Gefchichte des älteren Coder find. die Ver

ordnung. wodurch deffen Bearbeitung anbefohlen wurde. die C0113.. llaec quad

oecosouric) v. 13. Fehr. 528 und das Publicationsgefeß. die Court. Zumin

reipuldlicae v. 7. April 529,
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Sammlung follten alle Confiitutionen von allgemeiner Giltigkeit ent

halten fein. nicht blos die Edicte. fondern auch die Refcripte. Mit der

Bearbeitung diefer Sammlung wurde eine Eommiffion von zehn

Männern beauftragt. unter denen fich Trib o nia n. obwohl nicht an

der Spihe. und Theophilus. Rechtslehrer zu Eonfiantinopel. be

fanden. Schon im April 529 war die Arbeit vollendet und wurde

unter dem Namen [uslinianens 60aex“l29“) durch eine Confiitution vom

7. April diefes Jahres publieirt. mit der Beftimmung. daß die älteren

Codices und einzelnen Conftitutionen nicht mehr gelten. auch die in

den jurifiifchen Schriften fich vor-findenden nicht mehr angeführt werden

follten. wenn fie im neuen Coder berärkfimtigt und abgeändert worden

wären. Die fpätere Umarbeitung diefes Coderhat den Untergang

diefer Redaction zur Folge gehabt. Der Inhalt derfelben ift wohl

größtentheils in die fpätere Bearbeitung übergegangen. Doch finden

fich in den Inftitutionen hin und wieder Confiitutionen Iuftiniams

erwähnt. welche in der fpäteren Redaction nicht fiehen,

b) Digeften oder Pandecten (Cane): juris enn

r]eati)l30). Am 15. December 539 erging an Tribonian der

Auftrag. ein Gefehbuch aus den furifiifclfen Schriften abzufaffen.

welches in 50 Bucher getheilt und Üjgezla oder yancleclae genannt

werden follte. Aus den Schriften der Iuriften. welche wirklich zu den

jut-js nuatorer gehörten. follte. mit Uebergehung der anderen nicht ge

billigten. das Brauchbare ausgewählt und ohne andere Befchränkung.

mit Weglaffung des Veralteten und Ueberfliiffigen. Vermeidung un

nöthiger Wiederholungen. Verbannung aller Wioerfpriiclfe und felbft

mit etwa nöthiger Veränderung der urfprilnglichen Faffung follte fomit

aus der von alten Zeiten her immer mehr angehäuften Mafie ein

gereinigtes. practifmes. unbefirittenes ine entjquum erfiehen. Die

Richtfchnur fiir die Vertheilung in 50 Viecher und wieder' in Titel.

follte theils der neue Coder. theils das Edict bilden, Zur Verhütung

von ungewißheiten in der Lesart wurde der Gebrauch der Abkürzungen

129a) lustjniooeus (Laa-ex, nicht (Load-c lust. wie aus Const. (Zoräj nobj.

set S. 4. i1. hervor-geht.

130) Die Hauptquellen für die Gefchicifte der Digeften find die Const. be()

auc' are o. 15. December 330. welche den kaiferliihen Auftrag zur Verfertigung

diefes Werkes enthält (ae cooeeplione digeotorum); die (Loriot. 'Lanta v.16.De

cel-aber 533. wodurch das vollendete Werk befiätigt wird (ne confirmaljono oi

geetorum). mit der Vefii-nmung. daß es vom 30. December 533 an (zugleich mit

den Infiitutionen) in Kraft treten folle. Die griechifche 6011er. :trum-ez.- vom

10, December 533 ift das griechifche Eremplar der kaiferlimen Veftiitigungs

verordnung. .hieran fchließt fich die Court. 0mnon1 v. 16. December 533.

nc] sntecesrarer, über die neue Einrichtung des jurifiifchen unterrichtes. ueber

diefe Conftitutionen vgl. distal-ja ?angeregt-uni outhontica, dire [urtinjaui (ie ken

äeetjs epjrtolne [ll, una cum jncljce [Clarum klorenljoa, ex emeocluljoue l.. 7b.

(Jrouorii (Kugel. [Zac. 1685.) cnru k'. (L. Coat-ani, kiel. 1790. Weitere

Schriften über diefelben führt an Denver. Grunde. S. 163. Anm. 1.
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(Siglen) beim Schreiben verboten/ fowie auch zur Abichneidung ent

fiehender Controverien die Abfaffung von Commentaren über das Werk

unterfagt- und es wurden nur erlaubt- griechifciye Paraphreifen -carci

nötig, kurze Ueberfimten über den Inhalt der einzelnen Titel (jnilicez)F

nebfi Verweifungen auf andere und Veibringung von Parallelfiellen

(neigen-Ma). Die zur Abfafiung der Digefien njedetgefeßte Commiffion

befiand außer dem Haupte derfelbenx Trihrrtiiat-cÄ aus 16 Männern

welche fich derielbe felbfi wähltez unter ihnen warenaußer eilf Addo

caten bei dem Gerithtshofe des prätoriWenPräfecten zu (Confiantinopelx

4 Recbtslehrer (anreoeeeoeeex Dorotheus und Anatolius von

Berytus- Theophilus und Eratinus von Eonfiantinopeh welche

vier zugleich Staatsbeamte hoheren Ranges waren. Bei der Arbeit

find Werke von 39 Jurifien benuht worden- welche 2000 Bücher und

3 Millionen Zeilen ausgemacht haben follen und- nach Iuftiniams

eigener Aeußerung- in den Digefien auf 150-000 Zeilen redueirt wor:

den find. Die Werke wurden hauptfämlici) aus der Bibliothek Tri

b onian's entnommen und in ein Verzeichniß gebracht, welches eine

Ueberficiyt derfelben gewähren follte- tvelciyes Iuftinian fpater den

Digeften als ein Regifier der Juriften und Schriften* welche bei den

Digefien gebraucht worden waren„ vorlesen ließ. Ob der jniiex Maren*

tjnns, das in der älteften auf uns geiommenen Pandertenhandfciyrift

der Florentinifmett- befindliche Verzeichniß diefer Art richt fei- ifi be

ftritten 131). Daß die Namen der Jurifien und die Titel der Schriften

meiftentheils grärifirt findß ifi kein Grund gegen die Aerhtheih da die

- unter Iufiinian und kurz nach ihm lebenden Iurifien diese wie aus

den älteren Bafilikenfmolien hervorgeht- häufig zu thun pflegen; und

die ferner gegen die Aechtheit geltend gemachte theilweiie Abweichung

des Verzeirhnifies von dem wirklichen Inhalte der Digefien läßt fich

fehr wohl daraus erklären/ daß der inne): klarenrjnne ein vor der Ab

faffung der Digefien errichtetes Verzeichniß der damals zufammenge

brachten *jurifiifmen Scloriften ifi. Die äußere Form der Digeften i|

die/ daß fie in 50 Bücher, jedes derfelben in eine größere oder kleinere

Anzahl von Titeln eingetheilt iftx deren jeder eine größere oder geringere

Anzahl von Auszügen aus juriftifchen Schriften enthält. Diefe Aus

ziige- welche bald iragtnenlo, baldieges, bald (dernire, von den gleich

zeitigen Iurifien ärh-xcrra genannt werden„ haben eine Atiffchrift (jn

, Zoriptjo), welche den Namen des Iurifien und den Titel des ercerpirten

Werkes defielben angiebt. Nur das 30.- 31. und 32. Buch machen

infofern eine Ausnahme- als fie alle drei nur eine gemeinfehaftlime

131) Für dir Aecbtheit erklären fich Dirkfen/ civil. Abhandl. Bd. l- S.

210 flg. Puchtal im rhein. Mai. Bd. lllß S. 365 flg. Andere- welche

Deurer- Grundr. S. 164l Anrn. 3 anfiihrt/ erklären fich dagegen- wie

(Kronorinß, [n81, Nano. auch. (eu. (Ionrncii) p. 153-170/ und unter den

Neuerer. Spangenberg7 Einleitung in das C0kpu8 lnrjZ cirjljg S, 24 flg.

Böcking, Jnfiit. Bd. h S. 66.
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Rubrik (l0 1030118 01 0001001011113313 haben) alfo eigentlich nur Einen

Titel darftellen. Sämmtliche 50 Bucher bilden 7 liarteonaci) der Ord

nung der Eommentare zum Edict. 8018 l enthält die erfien 4 Bucher

und wurde nor-ira genannt; 1)11r8 ll (110 101110113) enthält B. 5-113

17018 [l1 ((10 r0bu8 80. 010111118) B. 12-19; 11108 lll von Jufiimian

als die Mitte des Ganzen 0111111110113 genannt) B. 20-27; D1113 il ((10

1081001011118) B. 28-36z 1'108 171 B. 37-44; 1101-8 111l B. 45-50.

Noch werden befonders die 11101 310g010r08 (B. 23-36)132) und die

111111 10111111103 (B. 47) 48) hervorgehoben 133). Das Shftem der

Panderten 1| -im ganzen mit einigen Abweichungen) das des prätorifchen

Edictes131). Die Sprache der Digefien ifi die lateinifchez es kommen

jedoch nicht nur einzelne griechifme Wörter und Sätzeim lateinifmen

Terre vor) fondern auch die Auszüge aus drei Schriften von Marian)

Papinian und Modeftin find durchgehends griechifch13ö). Ganz

unbegründet ift die Hypothefe) daß der auf unfere Zeit gekommene

lateinifche Digeftentert eine Ritckuberfeßung einer griechifchen Ueber

feßung der einzelnen Auszüge fei136). Die in den Handlchriften und

Ausgaben gewöhnlich fich vorfindende lateinifche Ueberfeßung der grie

chifchen Wörter und Säge im lateinifchen Terre foll von B u rg undio

aus Pifa herruhren137). Die lateinifche lleberfegung der Ercerptti aus

griechifmen Werken 'gehört wahrfmeinlici) dem 6. Jahrhunderte an 138).*

Die Ordnung der Stellen in den einzelnen Titeln ift eine planmäßig-e)t1

jedoch beruht fie blos auf äußeren Griinden 139). Es wurden nämlich

von den Bearbeitern der Digefien die zu ercerpirenden Werke in drei

Maffen getheiltz die erfte) die Sabinusmaffe) enthielt befönders

die Werke zu des 11[08811riu8 80111008 1i|1ri tr08 iuri8 011-1118 und

das zweite Dritttheil der Bücher aus den Eommentaren zum Edicrez

die zweite) die Edictalmaffe) befonders die noch ubrigen beiden

132) C0081. 001x001 3.

133) C0081. 70010 8.

134) Vgl. über diefes Shfiem brfonders Hugo) civil. Magaz. Bd. ll)

S. 93 flg. B öckin g) Infiit. Bd. l) S. 68 flg. Die übrige Literatur darüber

f. bei Deurer) Grundr. S. 166) Anm. 6.

135) Cunclagni, (1188. 011 (Kragen kuncioolarutn. 1918. 1786. 011-11800,

110 1708113118 liuguoe gruecue. i0 0008111111100. 101px). 80ripti8qu0 lCt0ru111 11001000

rurn. 11031001. 1817. Dirkfen ) civil. Abhandl. Bd. 1) S. 1 flg.

136) Diefe Vrrmuthung fiellte auf 1008i 08, Ztricturue e111 iur. 11001.

11001100108 0c Cocliceln. (lioterocl. 1737. 1749. 1111x111: 011c. 1764.) e110. l1. 1

-45. '

137) Savig u h) Gefchimte des römifchen Rechtes im Mittelalter V0.1?)

S. 341 .138f)(gl(ri0g01, antiquo rereio 101100 lrngmenlorum 0 11110008001 libro 110

01100801100111118 iu 01308118 0111-110010 i0 integrum 108111010, 1.108. 1830. Savigny

a. a. O. Bd. 111) S. 482) 2. Ausg.

139) Blume) die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln) in

deif-:Zeitfchrift für gefchichtl. RW. Bd. 117) S, 257-472 hat dies zuerft :aus

ge u rt.

x
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Dritttheile der Bücher der Edictscommentare) die dritte) die Papi

nianusmaffe) hauptfäcljlici) die Schriften Papiniams und

überhaupt practifche Werke. Die Bearbeiter theilten fich felbft wahr

fcheinlich in drei Llusfmüffe) deren jeder fich des Ercerpirens einer diefer

Maffen unterzog. Nach Beendigung diefer Arbeit vereinigten fich diefe

Ausfcljüffe wieder zu gemeinfamer Arbeit) theilten die zu einzelnen

Titeln gehörigen Ercerpte einander mit) nahmen das Brauchbare auf)

ließen die Wiederholungen weg u. f. w. In jeder Maffe waren die

einzelnen Werke nach einer beftimmten) immer tviederkehrenden Ordnung

errerpirt) und in derfelben wurden die Ercerpte bei der gemeinfamen

Redaction unter die einzelnen Titel eingereiht. Von den einzelnen

Titeln wurde die Maffe) welche dafür die meifien Auszüge lieferte) vor

angeftellt) dann folgte die ihr der Zahl nach am nächften kommende

Maffe; zuleßt folgte die Mafie.) welche die wenigfie Ausbeute ge

währteUo). Häufig haben die Bearbeiter Veränderungen im urfprüng

lichen Terte vorgenommen) zu welchen fie) wo es ihnen nöthig fchien)

ermächtigt waren 141). Solche Interpolationen heißen bei den Neueren

Dmiilematu '['ril)0ninni142). Nicht felten kommen Stellen aus

demfelben Werke doppelt vor (fog. [e365 geuijnulae); ebenfo ein

ander ziemlich gleichlautende Stellen aus verfchiedenen Werken (fog.

lege 3 3iini[e8)l43). Zuweilen wurden Stellen an einem unpaffen

den Orte eingetragen (fog. [e363 kugitieoe 8. ekratjcae)144).

Widerfprecijende Stellen (fog. nntinainin e) follten nach Juftinians

Abficht nicht vorkommen; find aber doch nicht gänzlich vermieden 1*l-i).

Auch kommen Stellen vor) in deren einer derfelbe Iurift eine Meinung

billigt) in der anderen zurücknimmt (fog. [e388 reif-aufn tua, (*8

lkncrtntiones leg-ini)) welche von den Antinomieen zu unter:

fcheiden find.

o) I n fti t u t i o n e n 746). Während der Bearbeitung der Digefien

und wohl noch vor gänzlicher Beendigung derfelben ließ Iuftinian

durä) T r i b o n i an) und die beiden Rechtslehrer)-T e op hilus von

Eonftantinopel und D o rotheus von Berytus) ein Lehrbuch für den

140) Die weitere Literatur über diefes Verfahren f. bei D eurer a. a. Q.

S. 167 flg.

141) Const. 080 auctore F, 7-10.

142) Seit Firmenbuch, Trudi-em. '['ri[)0ni3ni, (Zroening. 1633 ifi diefer

Name gebräuchlich. Es ift aber vielfacher Mißbrauch mit der Annahme von

folrhen Interpolationen getrieben worden. Die Literatur darüber f. b. D a u r er

a, a. O. S. 168.

143) ßlume , rie gemini-us ot. simiiibuß, quite. in bigeßiiß inreniunlur, aspiri

bus, [en. 1820. Blum e) in der Zeitfrhr. für gefch. Ref. Bd. l7) S. 344 flg.

144) S. die Literatur darüber bei Deur er a. a. O. S. 168.

145) S. die Literatur darüber bei Deuter ebd.

146) Für die Entfiehung der Infiitutionen find als Quellen wichtig die

Const. 'kauen Z. 11 und das prooemium lnztitutionum oder die Const. [mp0

ralorieirn male-ernten] vom 21. November 533.'
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juriftifmen Unterricht unter dem Namen lnsljlulione8, weicher

fchon bei cihnli>)en Werken diefer Art früher gebräuchlich war) ab

faffen) weiches an die Stelle älterer bei dem Unterrichce gebräumlicher

Lehrbücher treten folite) ut ein( t0tiu8 legitirnae eoientiue prima elemente..

Diefes Werk follte zugleich mit den Digefien am Schluffe des I. 533

in Kraft treten. hachdem es am 21. November deffelben Jahres publi

cirt worden war. Die Inftitutionen zerfallen in 4 Bücher) und diefe

wieder in Titel147). Die Quellen der Infiitutionen find vor allen

nach I uftin i a it's eigener Ausgabe in dem Vorworte die Inftitutionen

des G a j u s und deffen tee qualicijanae, dann aber auch die Infiitutionen

der älteren Iuriften uberhaupt und andere juriftifche Schriften. Zu

gleich ift auch auf kaiferliche Eonfiitutionen) namentlich die eigenen

Ju fiinian's Ruckficht genommen. Auch wird in den Inftitutionen

bisweilen auf die Oigeften und auf den älteren Coder verwiefenUDz

was den lehteren betrifft) theils auf in den neuen (Coder nicht aufge

nommene C0nfiitutionen149)) theils auf Conftitutionen) 'welme auch

in den neuen Coder übergegangen find 150)) wenn fich gleich diefelben in

den auf uns gekommenen Handfchriften deffelben nicht finden 131).

Manche Stellen der Infiitittionen find die einzige Quelle für einen

Rechtsfah oder eine hifiorifme Nachricht (|0ei Ziugularee lnßljtutjo

nuin)152)z deren Zahl ift aber feit der Entdeckung der Infiitutionen

des Gaius fehr verringert worden. Das Syfiem der Inftitutionen

ift im wefentlichen das der Infiitutionen des Gaius, fo daß diefelben

in 3 Hauptabfmnitte, von den Perfonen) von den Sachen im weiteren

Sinne. und von den KlagenlzerfalienWZ). Die Sprache der Infiitu

tionen ift durchgehends die lateinifche. Der Sly( ift im ganzen klar

und rein) was fich hauptfiimlicl) aus der oft wörtlichen Benutzung der

Jnfiitutionen des Gajus und anderer älterer Werke erklärt.

(i) Neuerer Coder (lloclex repeljläe pr-ueleetionir)

147) Im dritten Buche ift die Titelzahl in den Ausgaben verfehieden,

indem einige 29) andere I0 Titel enthalten) was daher rührt, daß In fiinian -

im Ö, 9 [nec. .ie grucijhuß dc>gnalj0nj8 (lll. 6.) darauf aufmerkfain macht) daß er

zur Verdeutlichung der Berechnung der Grade der Verwandtfmaft eine Ver

wandtfmaftstafel habe einrücken laffen. wofür in manchen Handfchriften ein

leerer Raum gelaffen, aber nicht ausgefüllt werden ift) tvodurch der Irrthum

entftanden ift, es fei hier eine Titelrubrik ausgefallen) fo daß vom Ö,9des fechften

Titels an ein neuer Titel (ie sereili cognatione eingefchoben wurde. Die richtige

Titelzahl des 3. Buches ift 29 Titel.

148) Verweifungen auf die Digefien finden fich z. B. in s. lil. [art. (1. 10.)

pr. [nat. (lll. 12.) 2. [nat. ([1], 23.) 2. [nat, (l7. 6.)

119) Z, B. s. 7. lust, (111.2.)

150) Z. B. 5. [net. (l. 20.) pr. [nat. (ll. 11.)

151) Z, B. s, 11. [na, (u. 10.) s. 24-28. 34. [net. (11.20.) -

152) Z, B. die Nachricht über den urfpriing der Codicilie im pr. [nee.

(u, 2s.)

153) Z. 12. [n81. (l, 2.) 0mm'. untern ins, quo uliniur, eo] m1 perooun.

yertinet , ee] ua rec, 'el ati actions'.
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:und die fünfzig Entfcheidungen (quinquuginta (troi

aionee), Die zu unternehmende Bearbeitung der Digeften machte

*es nothwendig oder-)wenig|ens rathfam) daß mehrere unter den älteren

Juriften ftreitig gewefene wichtige Rechtsfragen durch die Gefeh

gebung entfchieden wurden. Juftinian ertheilte mehrere folcher

Entfcheidungen) befchräntte fich indeffen dabei nihit blos auf Ent

fcheidungen von Streitfragen) fondern hob auch ältere in den Schriften

derJuriften noch als practifcl) vorkommende Rcchtsinftitute auf) worauf

er felbft hindeutetiö-il). Juftinian erließ funfzig folcher Eonftitu

tionen) die er felbft als guinquuginta clc-.cjuionnß bezeichnetW)) mit

welchem Namen fie noch jetzt belegt werden. Sie find in den Jahren

529 bis 532 erlaffen worden) größtentheils wohl vor der Bearbeitung

der Digeften. Hömfiwahrfmeinliä) gab es davon eine befondere officielle

Sammlung 156). Hauptfächlich diefe Decifidnen und andere Ednftitu

tionen Juftiniams) welche das ältere Recht abänderten) machten)

weil fie jünger als der ältere Coder ivaren und fich in demfelben nicht

vorfinden konnten) eine Umarbeitung und Vervollftändigung deffelben

nothwendig157). Mit diefer Arbeit wurde wieder Tribonian be:

auftragt) der als Gehilfen den Rechcslehrer Dorotheus und drei

auch unter den Bearbeitern der Digejien befindliche Advocaten) M e n n a)

Ednftantin und Johannes) erhielt. Der neue Coder) den wir

606er repeljtne prnolecljmljs zu nennen pflegen) wurde am 16. Novem

ber 534 pnblicirt) zugleich auch der Gebrauä) des älteren Coder und

der ubrigen Eonftitutionen fammt den 50 Decifionen unterfagt. Diefer

neue Coder ift in 12 Bucher) jedes derfelben in ,eine Anzahl Titel ge

theilt. Jeder Titel enthält die einzelnen Verordnungen (C0n8tjtulj0ne8

_oder hegen) in clndnologifcher Ordnung. Jede Eonftitution hat in der

Regel eine ll]80l'l|)l.l0) welche die Angabe des Kaifers) von welchem fie

herriihrt) und der Behörde oder der Privatperfon) an welche fie gerichtet

ift) enthält) fowie eine euhreriptio, in welcher die Angabe des Ortes)

von welchem aus) und der Zeit) zu welcher die Eonfiitution erlaffen ift)

enthalten ift. Oft trägt eine jn8orjhti0 auch nach der Trennung des

 

154) g. 3. [nat. (i. n.)

155) Const. Carat noble 68c S. 1 d, i. das Publicationspatent zum ,

neuen (Coder.

156) Dies ergiebt fich fowohl aus Z. 3. lust. (l. 5.) wo die eieeißiouea im

Gegenfatze der uljn c0n8tituti0ne qune ruciint inte-r imperialeo Situation-es erwähnt

werden (vgl. auch 16. ln8t. (l7, 1,-) l.. un. 10. l). (lil. 51.) Court. Col-iii

110bi3 e8t h. 1. 5.)) theils aus den Worten der fog. Turiner Gloffe Zicut

libro l.. constitutionum inreniea. Vgl. Savign t)) Gefch. des köln. Rechtes im

Mittelalter Bd, ll) S. 201 flg.) 452) 241) 2. Ausgabe. Die Literatur über die

50 Decifionen und ,die Verfuche) fie zufammenzuftellen und zu erklären) f. bei

Meurer) Grundr, S. 174.'

157) Fiir die Entftehungsgefchichte des neuen (Coder ift das Publications

pafßntzu Foemfelben vom 11,6, November 584) die Const. Carat nutzte est,

wi tig, ,
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Reiches den Namen mehrerer Kaiferz für welzchen ,Theil des Reiches

_die Confiitution eclafien worden ifi) muß dann hauptfählich aus dem

Orte„ihrer Ausfertigung beurtheilt werden. Die Quellen »des _neuen

Codex waren die drei älteren Codices) der gregorianifclm hermogeuianifcly

und .theodofif-Fhe, die theodofjfGen-:und pofitheodofifchen *Novellenx die

:Confiitutionen der Vorgänger Jufiinians in der Herrfchaft im 0|

römifGen Reiche feit dem Aufhören des *tvefilichen Reiches) und die

eigenen Verordnungen Iuflin-iaws) &efonders die 50 Decifionen.

Im Codex finden ficbConfiitutionen (der Kaifer von _H adria n an bis

IufiinianÜß). Auch ,Bruhfiircke aus den Selm-freu der Iurifien

finden fich darin 1W). Die Sprache der -meifien Confiitutionen ifi die

lateinifche) verhältnißmäßig wenige aus fpäterer Zeit find grieihifch.

Der Inhalt der Confiitutionen bezieht fich auf Privatrecht) Kirchenrecht

und öffentliches Recht. Das Kirchenrecht betreffen die erfien 13 Titel

des 1. Buches; die ubrigen Titel des 1. Buches handeln theils von

den Rechtsquellen, theils von den öffentlichen Behörden, Buch 2--8

enthalten Privatrecht) Buch 9-12 Criminalrerht und öffentliches Recht.

Das Syfiem des Codex ifi das des prätorifchen Edictes) alfo im. wefent

lichen das der Digefienz doch folgt der Codex der Cdictalordnung noch

mehr. Als Regel läßt fich auffiellen, daß immer Ein Buch des Codex

einer pnks der Digefien entfpricht) mitAusnahme des erfien und zweiten

Buches) welche zufammen der erfien pero der Digefien entfprechen160).

Den Bearbeitern des Codex haben in Bezug auf die Art und Weife des

bei der Bearbeitung zu beobachtenden Verfahrens diefelben Befugnifie

zugefianden) wie den Bearbeiter-n der Digefien. Es finden fich daher

auch im Codex Interpolationen) Geminationen und 16398 Fugitiuae,

fowie Antinomieen.

e) N o v e l l e n 161). Schon im Patent zur Publication des neuen

158) Eine ueberficht der in den (Codex aufgenommenen Confiitutionen)

nach den einzelnen Kaifern geordnet) giebt lliieling, lurjsproä. reZtjt. 1'. ll.

p. 3-143. .

159) S0 am Schluffe des Titels ni] [163. [uijoo. majest. (1)1. 8.) zwei

Stellen aus Schriften von Pa ulus und Maccian, Beilagen zu einer

verloren gegangenen griechifehen Confiitution) was daraus heroorgehtx daß der

in die 133811. 60. 36. 19, (an. [iejrnb. 7'. 7. p. 713.) aufgenommene inciex des

Th alelii u s auch diefe Stellen mit exrerpirt hat und daß Theod oru s offen

bar diefe Stellen meint) wenn er eine l.. 6. 7. C. (1)1. 8.) citirt. Vgl, 81:11.

Senat-You. [Iaßii. "l". ii. p. 696. Zub. Ozaäajgou. [Jusjl. 1'. li. p. 713. Vgkauch

Viener) Veitr. z, Revifion des jufiin, Codex (Berlin 1833) S. 171 flg.

160) ueber di? Ordnung im Codex vgl. (Jjp bnnins , 06cm). luixp, 24 sq,

l, (Jalbofretl (15, 01-(10 8. 521-168 004]. lualin. in defien b1nnua]. lur. (681167.

1659) p. 173 Zq, (Wars, (la oraine, qua (Zonßljintjouuln (Ionen, quem in

(Lai-pure juris bnvenius, calnpasilus Zjt, pWSZl-Lkfill] ([110111] 608 11111-08, qujbuß 1101116

utjtnur, Cutting. 1831. Das Syfiem des Coder fiellt kurz und überfihtlicl) dar

Deurer) Grundr. S. 175 flg.

161) Das Hauptwerk über diefen Theil von Iu|inian's Gefeßgebung

ift Bien er) Gefch. der Novellen Iufiiniaws) Berlin 1824,
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Codex hatte fich Iufti n i an die Erlafiung neuer) zur Abänderung oder

Ergänzung des geltenden Rechtes nöthig werdender Conftitutionen vorbe

halten 162). Er erließ auch bis zu Ende feiner Regierung eine Menge folcher

Conftitutionen. Diefe neuen Conftitutionen fiihrten den Namen dl 0 e e [

lae; es hieß nämlich eine nach dem Coder publicirte Verordnung yxorgoi

öreirnxr; nern rcF-xuiärxer, not-elle. constitucjo p08t60clicem;

dies wurde bald in h* 0 ee l l n , 27x“ 9 ei abgekürzt. Veranlaßtwurden diefe

nachträglichen Confiitutionen theils durch dem Kaifer zur Entfcheidung

zukommendeRewtsfälle) theils durch an ihn gebrachte Befchwerden) theils

durch Anträge und Anfragen von Staatsbeamten. Die ältefte Novelle

(U07. 1.) ift vom 1. Januar 535. Die jitngfte (U07. 137.) von 564

oder 565. Im ganzen haben wir. wenn die doppelten Novellen abge

rechnet tverden) etwa 165 folcher Novellen) indem zu den in unferer

Novellenfatnmlung enthaltenen noch andere auf andere Weife erhaltene

Confiitutionen Iufiiniams hinzukommen. Die meiften Novellen

find griechifGz wenige find griechifch und lateinifch zugleich publicirt

(klar. 17, 18. 32. 111.). Blos lateinifcl) find urfprünglith publicirt

n07. 9. 11, 17. (Anfang) 23. 33. 35. 36. 37. 62. 75, 104, 114.

138. 143. 150.) entweder weil fie blos auf örtliche Angelegenheiten

lateinifclyer Länder Bezug haben. oder allgemeine Jnftructionen für die

öffentlichen Behörden enthalten. Die regelmäßigen Befiandtheile einer

Novelle find 1') die jnscriptia, den Namen des Kaifers und den Namen

und Titel deffen enthaltend„ an welchen fie erlaffen worden ifiz 2) die

prnelatia (noooinro-a)) in tvelcloer die Veranlaffung zu der Verordnung

erzählt oder der Inhalt der Verordnung überfimtlich dargefiellt wird;

3) die eigentliche Eonftitution, welche gleichzeitig. fchon von Iuftinian

felbft öfters) in Capitel (xxNaZ/lnroc) eingetheilt war; 4) der epilogue,

in welchem gewöhnlich Anordnungen über die Publication der Confli

tution) Strafandrohungen gegen Zuwiderhandelnde u. a. m. enthalten

find. 5) Die Zavzceiptio, welche Angabe des Ortes und der Zeit des

Erlafies der Eonfiitution enthalten 163). Der Inhalt der Novellen ift

verfchiedenz einzelne beziehen fiä) auf öffentliches Recht, andere auf

Kirchenrecht) noch andere auf Privatrecht. Häufig find in den einzelnen

, Novellen fehr verfchiedene mit einander in keinem Zufammenhange

fiehende Votfchriften enthalten) fo daß hiernach Iufiiniitn nach

Maßgabe des Bedürfniffes und der Gelegenheit in Einer Confiitution

verfchiedene Gegenftände znfammengefaßt hat. Eine officielle Samm

lung der Novellen ift zwar von In ft i n i a n fchon bei der Publication

des neuen Coder in Ausfiht geftellt worden 161)) tvelche auch beider

162) Const. Got-ai nobis e3t s, 4.

163) In den Bafiliken ifi die jnscrjptjo, das prooemjum, der epjlogu. und

die subscripcjo regelmäßig weggelafien; _das prooemjum ift in den Srholien ge

wöhnlich nachgetragen. -

164) Const. Car-ai nobjo est S. 4. in aljnm congreguliooem refer-amt',

gone lqoeellnrum oomine eonstitutionutn significelur.
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Aufbewahrung diefer Conftitutionen im keriferlimen Archive 165) *leicht

heezuftellen gewefen wäre; es ift aber eine folche officielle Sammlung

- nicht zu Stande gekommen 166). Dies geht theils daraus hervor) daß

die auf uns gekommenen Sammlungen verfchieden find) theils aus

ausdrücklichen Zeugniffen167). S>)on zu Iuftiniams Zeiten

eriftirten Privatfammlungen. Der Anteceffor S te p h a n u s ) welcher

» zu den Digeften einen Commentar fchrieb) von dem ein großer Theil

noch in den Scholien der Bafiliken erhalten ift) bediente fich einer

Sammlung) welche der der 168 Novellen fehr ahnlich ift 168). Einer

anderen Sammlung) welche in der Reihenfolge und Zahl det Novellen

abwich) folgte der in den Bafilikenfwolien fo haufig vorkommende

Iurift) der von den Griechen als Anony m os bezeichnet wird. ueber

haupt haben wir Kenntniß von folgenden Novellenfammlungen: 1) die

vollftändigfte ift eine Sammlung von 168 Novellen in gtiechifcher

Sprache 169)) welehe 'die erfien 120 Novellen in chronologifcher Ord

nung enthält) von 110e. 121 an einen ungeordneten Auszug darbietet)
dem felbft fremde Beftandtheile beigeinifmt find. Abgefehen davon)F

daß vier Novellen Iufiinietns doppelt aufgeführt werden (klar. 33 :

34. For, 41 : 60. lion. 75 : 104. W0'. 143 : 150.)) find vier

Novellen von Iuftin ll. (dloe. 140. 144. 148, 149.) und drei No

vellen von Tiberius- ll. (klar. 161. 163. 164,) und vier Edicte der

prätorifmen Präfecten (n07, 165. 166. 167. 168.) 170) aufgenommen

worden. Einen Anhang dazu bilden kill] [Leitern lu8lininnj171)) wovon

aber drei (1107. 8. 111, 122.) fchon in der Sammlung enthalten find.

Diefe Sammlung kann erft kurz nach Tiberius ll.) der von 578

582 regierte) entftanden fein) da fie Novellen diefes Kaifers enthalt.

Schon der vorher erwähnte Anonymus oder Enctntiophanes

muß diefe Sammlung gekannt haben. Sie ift von den fpaterenItiriften

und in den Betfiliten vorzugsweife benutzt wordenz namentlich liegt fie

165) 110e. 17, pr. dio'. 24. cup. 6. 110e. 25. cap. 6.) 110i-, 26. cap. 6.

Ö. 1.

166) Anderer Meinung ift llomlierglt 211 'lach , 66 Callectiane Mai-ella

tnm n lnßtiniano india, lllardurg. 1741.

167) Ein folches ifi das des Patriarrhen Johannes Scholafiicus) welcher

bald nach Juflinians Tode einen Auszug der die Kirahen angehenden Novellen

diefes Kaifers abfaßte und diefe fo bezeichnet: e:: 7(61- anooääm- -eergexycou :ml

ZsetzemyhöxroM-e 67er) e017 ?ZF Weiter Zeil-euer *lauern-Tamm [Uefa ray eeujeN-ea

19ern)- yxergcäy Merkels-Zäune. Vgl. ?delli et lustelll, blblr jut. 61111011. "l". ll.

p. 604. llejtnbncll inn., nnectlat. "l". ll. p. 208.

168) Die nähere Nachweifung wird in den Prolegomenen zu den Bafiliken

geliefert werden. i

169) lleimbncl) inn., lle arigine et falls coe-paris, gmail 168 norell. conet.

constot, l.ip8.184.4. Vgl. dazu Z achariä iu Richter) cridIahrb. f. teutfche

RW. Bd, 11711) S. 84 flg.

170) Vgl. über die drei letzteren Novellen H eimbarh inn.) in der Zeitfehr.

f. gefch. RW. Bd. lllll) S. 341 flg.

171) [lin-l, 618e. l-lll. (le lllll. lustlnlnnj [clictio, [jpg. 1793-1811.

711l, 52 “
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fchon_ dem Novellenauszuge des The o dorus zum Grunde. * 2) Eine

andere Sammlung ift die Grundlage der epjlome lloeellornm von

Julian. Diefer Novellenauszug) welcher lateinifcl) ift) ift ungefähr

556 abgefaßc und war wahrfcheinlicl) für das damals neu eroberte

Italien beftimmt. Er enthält 125 Novellen mit einigen fpäteren

Nachträgen. welche von U07. 40 an Gronologifch geordnet find172).

Diefelbe Sammlung "meint der fog. Anonymus benußt zu haben)

wie theils aus deffelven in den Bafiliienfmolien vorkommenden

Novellencitaten) theils aus den uns erhaltenen Bruchfiücken eines

griethifrhen Novellenauszuges hetvotgeht173). 3) Eine andere Samm

lung ift von dem Verfaffec der (ic-nal, der Schrift (lo (ll-Wi. lempokllm

pkn65ckjplj0l1ibu8, welche fälfchliti) einem gewiffen kluätacbinß zuge

fchrieben wird) benuht worden) welche in Anfehung der Zahlen der

citicten Novellen von der Sammlung der 168 Novellen fehr abweicht174).

4) Wieder eine andere Sammlung liegt dem Novellenauszuge von

Athanafius zum Grunde. So fehlen darin die Novellen von

Tiberius ll.) die in der Sammlung der 168 Novellen befindlichen

Edicte der prätorifmen Präfecten) fowie umgekehrt in leßterec Samm

 

: lung die von Athanafius im lit. 4. e0n3t. 12. lit. 20, c0n8c. 5

ausgezogenen Novellen fehlen175). Auch die von Julian benutzte

Sammlung war verfchiedenz denn die von Athanafius lie. 20.

0011er. 5 epitomirte Novelle fehlt bei Julian. 5) Eine andere

Sammlung ift die Grundlage des im Mittelalter unter dem Namen

nnllienlicnln, liber nnlbenlicol-nm bekannten) jeht gewöhn

lich liokoio eulgace genannten Werkes) welches theils eine getreue

lateinifche Ueberfelzung der griechifcloen NovellenF theils den Urtert der

urfprünglici) lateinifmen Novellen enthält. Es umfaßt 134 Novellenl

von denen die erfien 129 fireng chronologifci) zufammengefiellt find 176).

6) Noch evil-d einer Sammlung der Novellen Erwähnung gethanl

172) Ausgaben find von init-lena, 1.1136. 1561, n, nogusiinue,

llerrlus 1567. i), l' ill] 0 e118 , Znojl. 1576. Vgl. H a u b old l in der Zeitfchr.

f. gefch. RW. Vd. l7) S. 133 flg.- 491 flg. H eine( ebd, Bd. 711l) S.357 flg.

Vienerl (Hefe-h. der Nov. S. 70 flg.) 604 flg.

173) Vgl. Z a avril-in e , nnecä. (Mp5. 1843) p. 198 5g. 203. 8g. ungeachtet

H eimba a) ion. in Richter) Iahrb. Vd. ll) S.971 flg., Bd. x711) S.322 flg.

fehr gegen die Verwandtfchaft der von dem An o n hmo s gebrauchten Samm

lung mit dcr von Julian gebrauchten polemifirt hatx ifi diefelbe dennoch nicht

zu leugnen und wird dies umfiändlimcr in den Pcolegomenen zu den Vafiliken

. nachgewiefen werden. .

174) Vgl. Zoch-Irina orf Home( (llejclelb. 1836) p. 31. 76.

175) Vgl. llejmbnab inn., nneciloc. '1', l. prolagom. zu nliiunaßiuz.

176) Savignyl Gefch. des cbm. Rechtes Vd. lll) S. 490 flg. 2, Ausg.

Biene:l Gefch. der Nov. S. 243 flg. Eine neue critifclfe Ausgabe mit fehr

ausführlichen Prolegomenen ifi erfchienen unter dem Titel: nntnemicum. F0

uellor. (Ionäcilntian. lnoljo. lierojo 71115318. noten. 6. [I. lle-.jmbnob (inn.) l". l.

Mp8. 1846. l). ll.jbja.1851. Vgl. darüber (über y. l.) die Recenfion von

ZamariiiinRimter) Iahrb,Bd,)l)ll) S. 110flg. -
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welche bei den fpäteren Griechen nach den Bafiliken unter dem Namen

w" 771x170; raiu ext-ya))- vorkommt und fich auf die in der Sammlung der

168 Novellen enthaltenen Novellen Iuftiniams allein befchräntte. '

fo daß die Novellen Iufiin ll.. Tiberius ll. und die Edicte der

prätorifclyen Präfecten daraus weggelafien wurden. daher diefe Samm

lung nur 157 Novellen enthielt 177). Sie ift aber weiter nichts. als

die Sammlung der 168 Novellen mit diefen Weglaffungen. Ver

gleichende Ueberfimten der Novellen nach ihrer Ordnung in den ver

fchiedenen Sammlungen haben neuere Gelehrte aufgeftellt178).

t). Schickfale des römifchen Rechtes nach Iufiinian.

l. Im Orient179). Der größentheils lateinifche Text der jufiinia

neifchen RechlsbilGer' erfchwerte den Gebrauch derfelben fürdie Be

wohner des ofirömifchen Reiches ungemein. um fo mehr lag es in der

Natur der Verhältniffe. daß bald fiatt der Originalrectftsbucher griechifche

Ueberfehungen und Bearbeitungen derfelben in Gebrauch kamen. Bei

diefen wurde die Vorfchrift Iufiiniaifis. daß nur tvörtliche ueber

fehungen (zen-u Traing) und iragcirrria zu feinen Rechtsbuchern ge

fchrieben werden follten. nicht auch Commentare abgefaßt werden diirf

ten180). nicht ftreng beobachtet. Der Grund der Vernaihläffigung

diefes Verbotes lag wohl darin. daß die Auslegung und Erklärung der

Rechts-bücher in den jurifiifchen Lehranfialten keiner Befchränkung durch

I u |inian's Lehrplan unterworfen. vielmehr den Rechtslehrern hierin

völlige Freiheit gelafien war. Die Eommentare des S te p h a n u s . D o -

r o t h e u s und Th a l elä u s find hömfiwahrfmeinlirk) durch die Vorträge

dieferRemtslehrer in den Recinsfctzulen entfianden. wie aus ihrer ganzen

Form und Faffung. lvelcife mehr auf einen mündlichen Vortrag. als auf

eine juriftifme Schrift hinweift. hervorgeht. Diefe Eommentare trugen

den Namen insider. Der Urfprung diefes Namens ift in Ö. 12 lust. **

177) Die Venetianer Novellenhandfclfrift enthält nur die jufiinianrifchen

Novellen, Vgl. über diefe Sammlung pselli lihellus (ie "oi-eiiie iustininni gro-eco

aeriptur e! iiterig [ei. 'kun nebergi eiiie'. lierger (lips. 1836) p. 17. i1 eini

hncii inn., snectiot. 1'. l. p. 31. et sciciencl. p. 269. Witte in Richter.

Iahrb. 1837 S. 391 flg. Wortrouil, nistoiro (iu (il-oil [iz-relativ ou .in (iroit

Romain (ions [Empire ci'0rient. 'l". l. (|)ari8. 1843) p. 34-40. _

178) S. Böcking. Jnftit. Bd. ]. S. 73-78, Viener. Gefchimte der

Nov. S. 535 flg.. 543 flg.

179) Literatur: Zuurosij, Notitio [Insilicorum, Kon). 1637. red. [9011].

Lips. 1804. iieirnhnch Zen., (Lies. lie 'Jusiiicorurn orjgine, fontihus, rciioilis

atque vorn eciitiono aciornunciu. [ups. 1825 (eine Jugendfchrift. welche nicht die

ihr gefrhenkteBeachtung verdient). bien er, ae coilectionihua cnnonnrn eecleoiao

grneono, ßeroi. 1827, Znolinrjua, [iislorioe juria Craeoo-iioninni cialinentio,

liejcieib. 1839 (darüber H e i m b a ch inn. in Rich t e r. Iahrb. Bd. 7]. S. 953 flg.)

iilorlreuii, [iisloire (in ciroit 'JFK-mijn ou .iu ciroitiiomaiu cialis ]'en1piro ci'0rient.

3. e01. 9nri5.184Z-1816 (f. dariiber Zach ariä in Richter. Iahrb. Bd. 717l.

S. 794 flg.. 1083 flg.. Bd. Olli. S. 581 flg.).

180) Const. doo auotore s. 12. Const. vesmzee.- S.21. Court. Lanta.

e. 21.
52*
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lil. 18 zu fliehen) wo. es heißt: 83a (ie publicis juciiciis beer: Expositi

mus, ut 'avig p088il>j]e sit Zunnno (ijgito et quasi pet* inciicem ea

felix-wre. T h e o,p h i l u s 181) überfeßt dies fo: 'Meier-i T892 fei)- 77072-8111

ecm- citeeuurhytiazy (Zy-exf :tate)-coe äeäcixur ni; (ivytrtöe- (ZYZWTOMÖ nei-v;

nu( (ii-eng) z-eriuuuäur tg? äuecrejäg] cite-i Careers-iron Tcxyacääefxmg.

The o p h ilus nennt hier inner eine (Fiir-raue); flugoiäuuxx, eine beer-js

expo8jlio, was man in der fpäteren Zeit eine Summe nannte. Eine

folche kurze Auseinanderfeßung fahen- die Iuriften Iufi.inian's als

durch das Verbot des Kaifers nicht berührt an; fie befchränkten fich

aber nicht darauf. fondern legten auch den umftändliGen und weit

läufigeren Erläuterungen der Rechtsbucher den Namen jnciex, griechifct)

Their?, bei. Dies fcheint fich urfprimglict) auf die Erläuterungen in

den jurifiifmen Vorlefungen befchränkt zu haben. Diefe dort gegebenen

Erläuterungen wurden aber bald) wahrfmeinlici) durch die Zuhörer der

Reclnslehrer, verbreitet und kamen auch nach und nach in Gebrauch in

den Gerichten. Die noch erhaltenen zahlreichen Stücke diefer inciicoa

in den älteren Scholien der Bafiliten weifen ihrer ganzen Form und

Faffnng nach auf ihren Urfprung durch den arademifchen Unterricht hin

und tragen die Spuren des Unterrirhtes noch vielfach an fich) fo daß

fie gefchriebene Eollegienhefte zu fein fcheinen. Durch die Verbreitung

diefer Eollegienhefte wurde das Verbot des Kaifers) Eommentare zu

feinen Rechtsbüchern zu fchreiben) unnith und fo erklärt fich. daß die

weitläufigen Eommentare der oben genannten Rechtslehrer* zu den

Digeften und zum Coder ungeachtet des kaiferlimen Verbotes entflanden

find und in den Gerichten Beachtung gefunden haben. ueberhaupt ift

der juriftifctze unterricht) bei welchem die juftinianeifmen Rechtsbüclyer

nach dem Lehrplane des Kaifers zum Grunde gelegt tvurden) die Ver

anlaffung zur Bearbeitung dieferRectxtsbiimc-r gewefen. 1) Die Initi

tutionen wurden bald nach ihrem Erfcheinen bearbeitet. Es giebt

davon die betannte auf uns gekommene Paraphrafe des The ophilusF

welche _urfprfmglim ein Eollegienheft über deffen Vorträge der Infiitu

tionen gewefen ift 182), Auch dem Stephanus und Dorotheus

wird eine Bearbeitung diefes Lehrbuches zugefGriebenWZ). 2) Die

Dig eften haben unter und bald nach Iufiinian vielfache Bearbeitung

gefunden. Am wichtigften find die unter dem Namen jniljceo bekannten

-Eommentare des Dorotheus und Stephanus. Der des Do

'181) yaknpbr. lnotjl. er. 18. 12.

182) Ueber Theophilus vgl. Jam-net, ae 'kbempitjlj 'ita StVO-Wurf(

lnstjl., lips. 1750. Degen) Bemerkungen über das Zeitalter u. f. w. des

Throphilus) Lüneb. 1809. Zachariae, .icljneatio Z.16.p.23.8q.

Marti-Goji, bistojro "l". l. [1. 123-127, 274-279, Die befte Ausgabe der

Paraphrafe i| 'l' l1 eopit iii, nutecessoris peropvrösjß grnecn lnsrjtutionurn.

[[3836 Comic. 1751. "l". l. ][.

183) Zaubern-re, äelio, p. 26. und noeeciot.p.179. bllortreuil 1. e,

y. 127. 8g. *
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r otheus enthielt eine treuei beinahe wörtliche grieäfifche Ueberfeßung

des Pandectentertes- verbunden mit Anmerkungen (Mayer-zncxe/tcxl) zu

den einzelnen Stellen und erfireckte fich über die ganzen Digefien.

Der des Stephanus war weitläufige" ei; Tinto; 184)- und be

fclhränkte fich auf die Viecher der Digefien- welche nach Ju |inian's

Lehrplane in den Vorträgen erklärt werden "ollen (welche Bucher in der

griechifchen Sprache den Namen m' ngcxrrcinxyn next-tm fiihren im

Gegenfaße derjenigen- welche nicht. erklärt wurden und 70i sxrgcrägärya

isnkitfioc heißen). , Von beiden Eontmentaren find in die älteren Bafi

likenfcholien viele Stücke übergegangen. In der Sprache der fpäteren

Scholjafien wurden fi chlechthin mit (i Linie? oder w* Wäre-ru; bezeichnet.

Einen kurzen Auszu und ueberficht der Digefien- tvelche dem jntlex

im urfprungliäten Sinne einer Grit-rohes; nngciäno-rg, einer [nei-ia

exp03iti0, entiprichtj lieferte Ctmillus. Seine Arbeit wird ebenfalls

0c Mir? von den fpäteren Säidlictfien genannt Mid er fuhrt- wie

S te p h a n u s und D o r o t h e u sx den Namen Zi-(irxxnmjg. Auch von

diefer Arbeit findet fich viel in den älteren Bafilikenfwolien, Eine die

Mitte zwifrhen der Kürze des Cyrillus und dem Commentar des

Dorotbeus haltende Bearbeitung der Digefien ift eine Summa

der Digefien von dem fog. An o ny m us/ der rnit dem Novellenepito

mirror-Julian höchfiwahrfrheittlici) diefelbe Perion ifi. Aus diefer

Bearbeitung ifit "o viel die Digefien anlangtt der Bafilikentert geiclnipftz

in den älteren Scholien finden fich häufig daraus nnnnzxnocwnt. Auch

Theophilus hat die Digefien bearbeitet, wenn auch niazt ganzz

Bruchftücke feiner Arbeit find in den älteren Sciwlien enthalteniöö).

3) .Der Coder ift theils wörtlich (WAZ näänx) itberfeßtÄ theils im

Auszuge (miyronc-ZP theils in ausführlicher Erläuterung bearbeitet

worden. Von diefen Bearbeitungen erwähnt Matthä us Bla fie res

die des Thalelätts, Theodorus- Ifidorus und Anato

lius186)z die Schilderung aberX welche er von diefen Arbeiten giebt

ift nicht durchgängig richtig. 'Die Arbeit des T h a le l ä u s war darunter

die wichtigfiq welche auch bei den Späteren den meifien Beifall gefunden

hat. Sie befiand dating daß zuvörderfi ein kurzer Auszug (inne-x,

SWen-/Z/(t) jeder einzelnen Confiitution voraus-gingI welcher dann die

wörtliche grierhiiche Ueberfeizung bei lateinifchen Confiitutionen folgt»

*während bei den griechiiäyen Eonfiitutionen eine folche Ueberiehung

184) Wirtin, [Kleist. in yruefnt. Zyntägtn, can. (in liereregji, 87min.

T'. 1].) Lex-pam); (FG 7x5* xi;- nZoZwx 7L! Liz-Safer Gänze-Funke).

185) Vgl. über diefe und andere Bearbeitungen der Digefien Zncbn tina

(ieljn, 17. p. 27. 28, dldrtreuil, biztdirc: "l". l. p. 128-140. Das Nähere

werden die Prolegomenen zu den Bafiliken enthalten.

186) h1 (1 t t b. [Z138i. ]. c. 6er 2. M. m05- "ci-(rrreeü-(Fazy ?die -eajäizedez- x25

näoiror* öeeöWar-cxu. O 8 o' cin) a 5- *89 (ce 0 u 7:0 ZF! 77 t* TUWWFUFZ-UÄUWF, 8':- (FZ

onyeaxrujePo-e *A 1- (r r (Z Z r 0 5*. 0 (FZ 'loläm 9 0F (fräi-Wußten (nöt- 701) Girlie-Lotion,

fläderörxgoy (FZ :tät- Zorneöä- (F50.
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natürlich wegfielz hieran fchlofien fich Juarez-hochzeit, theils .zu 'den

lateinifcljen Tertesworten) theils kürzere zu den einzelnen Worten des

70'_ -eocrci nciöag. Die Arbeit des Thaleläus ift in dem Bafilikenterte

und in den älterenScholien fehr benutzt worden; in den erfteren ift bald

der inöex der Eonfiitutionen) bald das *ro eco-toi Tati-x; aufgenommen)

und wo das erfiere der Fall ift) das letztere in den Scholien naäjge

tragen) fowie umgekehrt; in den Stholien finden fich die nocaoej-gugioet.

Dem Thaleläus werden auch die in einer Veronefer Handfciyrift des

Coder aufgefundenen griechifcijen Scholien zum Coder zugefchrieben)

_roenigftens follen fie von einem Zuhörer deffelben nachgefchrieben fein.

Allein fowohl die Art) wie die Novellen dort ci t werden) als *die Er

wähnung'der Nov. 134 vom I. 556) wo T aleläus nicht mehr

lebte) fprecijen gegen diefen als Verfafier 186"), Die Bearbeitung des

I fi d o rus- ift kürzer und ihr Charakter läßt fich aus den in den Bafi

likenfcholien erhaltönen Bruchftü>en erkennen. Noch kürzer war die des

Anatoliu-s. von welcher gleichfalls Bruchfiü>e in jenen Scholien

vorkommen. Am kürzeften gefaßt ift aber die Bearbeitung des The o

d o tus (aux-rand; reed-NZ)) welche kurze Auszüge der einzelnen Confli

tutionen und Anmerkungen) namentlich Verweifungen auf andere

Stellen (TotgolTozx-Lltl) dazu enthielt. Ein großer Theil diefer Arbeit

hat fich in den Bafilikenfcholien erhalten) fo daß fie darausfo ziemlich

refiituirt werden könnte187). Erft in der neueften Zeit ift eine Bear

beitung des Coder im Auszuge von Stephanus bekannt geworden)

von welcher fich Bruchfiü>e erhalten haben181i). 4) Die Bearbeitungen

der Novellen find meiftentheils Auszüge aus -denfelben. Bekannt

davon find: a) eine epitonie Forellen-um nnonzfmi, von welcher Bruch

ftücte vorhanden find 189). Diefer Auszug ift dem lateinifclpen des

Julian in der Form und Oekonomie des Werkes fehr ähnlich) und

fowohl diefer als andere Gründe fprectjen für die Identität des Ver

faffers des griechifchen und lateinifcljen Novellenauszuges190)z i)) der

Novellenauszug des Athanafius) eines Advocaten aus Emifa in

Phönicien (ntiinnußji Zobolnetiai [Iniiaoni epjtorno lioeelinrum)) deffen

Abfaffung kurz nach Iuftin [l. fällt) indem er zwar deffen Novellen

mit epitomirt) nicht aber die feines Nachfolgers Tiberius [l, Bruch

1868) Herausgegeben hat diefe Scholien Z ach ari ii) in der Zeitfchrift für

gefch. RW. Bd. M) S. 90-132) mit Erörterungen über ihren Urheber und die

Zeit ihrer Abfaffung. Meine eigenen unterfumungen haben mich zu dem im

Texte erwähnten abweichenden Refultate gefiihrt,

187) Einen Verfuch diefer Refiitution “hat Zarb ori-te, 81166201. p. 37

40 mit [iv. nc, cit, 23. 42. gemacht. .

188) Vgl. über diefe [Jpitome 60111013 Znobai-ina, suse-For. p. 176-180.

Ebd. p. 181-184 find auch Bruchfiücke diefes Werkes abgedruckt,

189) Sie find 'herausgegeben von' Barnim-ine, anaoaoc. o. 196-211.

190) Zacharias i, o, z). 204. Zq. Die von/Heimbach juli. in Richter

Iahrb. Bd. 71) S. 971 fta.) Bd. x711) S. 322 flg. “dagegen gemachten Einwürfe

find nicht vermögend) defien Gründezu entkräften.
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fiiicke davon finden fich in den Bafilikenfwolienz das ganze Werk ift

erft neuerdings entdeckt und herausgegeben tvordenigl), a) Der No

vellenauszug des The o d o r u s aus Hermopolis ) eines Advocaten

("kiieaaori Zc-iioiuntici 'kiieiiuni llerinap0lilunj hreejuejun] N0eei|e1rum)192))

worin die Sammlung der 168 Novellen epitomirt ift. Manches davon

ift in den Bitfilikentert) noch mehr in die Scholien iibergegangenM).

Das ganze Werk ift erft in neuefier Zeit entdeckt und herausgegeben

worden194). cl) Der Novellenauszug von P h i l o r e n us. von welchem

einige Vrumfiucke in den Bafilikenfwolien vorkommen. Noch wird

e) als Bearbeiter der Novellen Shmbatius erwähnt) von deffen

Arbeit einige Fragmente in dem 'freut-einsatz pecuijjs enthalten findl95).

Monographien aus der Zeit unter und kurz nach Iuftinian find des

fog. A n o n y m u s_ .lautende-Wax 7x892 177)-citati- 1in2 11691-19 trauern (Targeting

tvelche in den älteren Bafilikettfwolien erwähnt wird) und ein urn-ö

äusjla; Txpi Yj-u-erramui-xruii- (liber Zingulurja (ie ]0cj8, qui [in bigescjs]

coutraciicere Zihi eiiie-true)) deffen Verfaffer in den Bafilikenfmolien

daher Ye-(xi-teogiceyyj; genannt wird) übrigens mit dem fog. An ont)

mus) der die erfie Monographie verfaßt hat) und deffen Bearbeitung

der Digeften vorher erwähnt wurde) diefelbe Perfon ift; aus) wird als

Monographie ein Nnm-(Ulnj- *Francine-ou Faefsrciiau (Kurtaxe-Cargo; er

wähnt) wahrfcheinliä) eine Zufammenfieliung der auf Verbrechen und

Strafen beziiglichen Stellen der juiiinicrneifmen Reclnsbumer196).

Ebenfalls kurz nach Iufiinian fällt das gewöhnlich dem Eufta

thius zugefchriebene Werk 11i (Nonne, eine Zufammenfiellung der die

verfchiedenen Zeiträume und Friften betreffenden Stellen der jufiinia

neifchen Rechtsbitcher197)z das Werkchen (l e a ct i0 n i h u 3 (Tiäz-uiyul))

deffen unbekannter Verfaffer in den Handfchriften mitunter einen aus

pe acli0nibu8 corrumpirten Namen fuhrt 198). Auch gehören derfelben

 

191) In liejmbacb iun. anecucii.. e. l. p. s-112. 711-198. Vgl.

darüber die *Retention von Zachariä in den 'Wiener Iahrb. Bd. 86) 87) S,

184 flg. Heimbach iun. in Richter) Iahrb. Bd. 7]) S. 972 flg.

192) Der griechifme Titel jfi: Lui-ragen; :n71- eescepa)) ritter-Xerox- 61:1

mrpoenofunoefx ke); :reiner-hc- einem): äroerpäarcur* 7717) [uxy Sie ei): tertiären m) (Fs &*7

Wörter? ruf; rex-Poel?,

193) Zufammengefiellt hat es lleirnbneh iun., 1ueea0c, 1'. l. p. 199

259 mit Prolegomenen. )

194) In Zndbakjue nnecciot. p. 7-61. 1-165. Vgl. Heimbach jun.

in Richter ) rrit. ZahrbmVd. lil) S. 973 flg.) Bd. Mill) S. 221 flg.

195) Vgl, .l-leirnhuch tun., .anecci0t. 1'. l. p. 261. "l". ll. pro'. p. 72.

252. 254. .

196) Diefes none-Lärm- kommt in den Bafilikenfwolien vor. lIuoil. 1*. l.

p. 752. es. 11211111). Stellen daraus theiit aus den rippen-lives [closure mit

23 chariae, cieijneatjo. 1). 30. 31) die er auch in feinen anecaat. hat abdrucken

iaffen. ' _ ,

197) Häufig iii es unter dem Titel: ae temporum jnterruiljo herausgegeben,

Die neuefie und befie Ausgabe ift von Zacha riä) Heidelb. 1836.

198) Herausgegeben ift es in llc-.imhuod ion„ 0b8ere. iar. (Ir. liam,8p. l.
Lips. 1836. d '
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Zeit die 6108838 n 0 mioae (KEY-xxx (Jahren-mai) an) welche griechifche

Erklärungen lateinifcher) befonders jurifiifcher Ausdrücke enthalten 199).

- Obwohl eigentlich nur die juftinianeifchen Rechtsbuclyer gefeßliche

Kraft hatten) fo bediente man fich doch wegen Unkenntniß der lateinifchen

Sprache in den Zeiten nach Iuftinian mehr der griechifmen Bear

beitungen derfelben im oftrömifrhen Reiche) aber mehr als Hilfsmittel

zum Verfiändniß) indem dielmehr die fortwährende Giltigkeit derReGts

bücher felbft anerkannt blieb. Da es nun vielfache Bearbeitungen

diefer Rechts-bücher gab. und die Parteien in den Gerichten fich bald auf

diefe) bald auf jene beriefen) fo mußte bei der Unfähigkeit der damaligen

Zeit. den in den Rechtsbiichern enthaltenen Stoff gehörig aufzufaffen

und zu verarbeiten. fehr bald eine Unfimerheit und ein Srhwanken im

Rechtszufiande entfiehen. Auch erfchienen eine Menge neuer Verord

 

nungen der Nachfolger Iufiiniams, welche manches abänderten

oder neu einfuhrten 200)) wahrfcheinlicl) aber bald in Vergefienheit ge;

riechen) indem wenigfiens zu Ende des 9, Iahrhundertes fich die jufii

nianeifchen Rechtsbuchec und deren verfchiedene Bearbeitungen aus:

fchließlick) im Gebrauche finden. Der gefetzgebcnden Gewalt fiel daher

die Sorge für Erhaltung des Rechtes anheim. Zuerft wurde durch

Zufammenfiellung des Rechtes in kurzen unter öffentlicher Autorität

abgefaßten Handbüchern dafür geforgtWl). Solche Handbücher find:

1) die-Zecnuyi) W71- Kanone F1- CW/ka-ceg) Z/xi-o-txxü-n von Leo dem Ifaurier

und deffen Sohn Confiantin) publirirt 740) ivelche in 18 Titeln

theils jufiinianeifmes) theils fpateres Re>)t vollftändig umgearbeitet

enthält202)5 2)c077'9t)*-YC190;)*()Z“-0g) durch Kaifer Bafilius Macedo

878 in 40 Titeln publicirt) aus den griechifchen Bearbeitungen der

juftinianeifmen Recinsbucher und der Leinen-i des Leo gefchöpft. wozu

noch neue Verordnungen des Kaffees Bafilius felbft kommen203)„

ein Buch) welches fpäter noch vielfach gebraucht wurde. 3) Das Pro

chiron ift durch Bafilius revidirt und diefe Revifion 885 unter dem

Namen LVrrxe/acz-ayq) 701") 14274012 publicirt worden 204)) jedoch bald in

199) Ausgaben find babbnene, raise-EZ (Florence eerborurn int-is, paris. 1606.

D effelben) 610883km yiiiloxooj, (Lxriili aliarucnqne, karix. 1679 und in 0tc0 ,

71188. jut. 7'. [ll. p. 1697 8c).

200) Ein Verzeichniß diefer Novellen liefert Znoiinrjae, (ielineaiio p.

8--13.

201) Zaobnkine, rieiinenti() p. 37 sex.

202) Herausgegeben ifi diefes Werk in Zac-burma, 60112000 ]jbr0r. jut'.

61*. [Kom. jneöiiarom (bins, 1832) p. 1-52.

203) Herausgegeben iftes mitreichhaltigen Prolegomenen von Zncbnrine,
c0 nyäxxryoz* 10x405', lleiäeib. 1837. S. die Recenfion von H eimbach juo.

in Richter. crit. Iahrb. Bd. ll) S. 1051 fl

204) rn. l-nc und ill find zuerfi herausgegeben von [Enno [or-iu 8, [us

61-. num, "k, ll. p. 82 8g.; die Vorrede von Witte im Rhein, Muf. Bd. lll

S. 28 flg. Die erfie Ausgabe des Ganzen ift von Zaciiakja e, Collecijo [iin-ar.

i111-, 61*. lion). jnecijtorum p. 53-217,
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Vergeffenheit gekommen. Bafilius beabfichtigte indeffen eine voll

fiändige Zufammenfiellung deffen) was vom alten (jufiinianeifmen)

Rechte noch brau>)bar war. Er "pri-ht nämlich in den Vorreden der

beiden zuletzt erwähnten Reclnsbümer von einer *eM-rxeeaWngcrrg :n71

7rn1rrra71- reinem- oder 171x170; 7(61- x-äzcmrr, welche nach der Vorrede des

 

'Prochiron in 60 Büchern) nach der Epanagoge in 40 Büchern das alte

Recht enthalte. Man betrachtet dies gewöhnlich als die erfie Bearbei

tung der Bafiliken) oder man fieht diefe Nachricht als eine folche an)

welche nicht genügend aufgeklärt werden könne 205). Daß in beiden

Vorreden eine verfchiedene Bücherzahl angegeben wird) beweift) daß

damals das Werk noch ni>)t vollendet warz der urfprünglithe Plan

war fpäter geändert worden; die Zeit vor Publication der Cpanagoge

bis zu Ba fili us Tode (886) war zu kurz) um das Werk vollenden

zu können. Gewiß ift aber diefe Arbeit die Grundlage für die Bali

liken gewefen. Leo der Weife nämlich (von 886A911) nahm den

urfprünglichen Plan feines Vaters) einer Sammlung in 60 Büchern)

wieder auf und publicirte eine folche) ohne daß das Jahr näher beftimmt

werden kann. Oiefe den Namen der Bafiliken führende Sammlung

ifi eine Zufammenfiellitng des damals noch anwendbaren Materiales

aus den jufiinianeifmen Rechtsbüchern in 60 Büchern in 6 Bänden

graz)) Am wenigften find die Jnfiitutionen benutzt. Was davon

aufgenommen worden ifi) hat man aus der Paraphrafe des Theophi

lus entlehnt. ueberhaupt find die jufiinianeifchen Rechtsfammlungen

mit Ausnahme der Novellen nicht unmittelbar) fondern nur deren

griechifche Bearbeitungen benutzt worden. Für die Digeften hat man

_fich der Bearbeitung des fog. Anonymus bedient; doch find auch

einzelne Stellen aus den inclicee des Dorotheus) Stephanus

und Cyrillus entlehnt. Für den Codex ift hauptfäcitlici) die Bear

beitung des Thaleläus benutzt worden) don) fehlte den Compilatoren

der Bafiliken diefe von Tic. 4 und den folgenden des 8. Buches des

Coder) weshalb fie für diefe Titel die Bearbeitung des Anatolius

, gebraucht habenW); einzelne Stellen finden fich aus den Bearbeitungen

des Ifidorus und Theodorus. Von den Novellen nahm man

die griechifchen urfprünglich) etwa mit Ausnahme des yrooeminm und

des kkpilogus (erfteres findet fich in der Regel in den Scholien nachge

tragen)) vollftändig in den Text auf) doch fo) daß die von verfchiedenen

20d) Vgl. Viener in der Tübinger crit. Zeitfchr, Bd. ]l) S. 52 flg.

Zauber-ine, yrochjr. p. 81 8e). Heimbach juu.1*n Richter) crit. Iahrb.

Vb, ll) S. 1065 flg. Deffelbcn nneeaat. ']'. 1. p. 39 sq. Zncirarjue,

äelineuija p. 42 aq.

206) Die Arbeit des Ifidorus kann in den fraglichen Titeln für den

Bafilikentcrt nimt benutzt rfein) da fich deffen Auszüge und Anmerkungen zu

ijt. 33-56 des 8. Buches des Coder in den Scholien finden. Die Bearbeitung

des Stephan us ifi- frühzeitig in Vergefienheit gekommen; die des The od o

ru s ifi in der Hauptfache nur in den Scholien gebraucht.
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Materien handelnden Capitel gefondert und unter die betreffenden Titel

eingeftellt wurden. Statt der lateinifchen Novellen nahm man deren

Auszüge aus dem Breviarium des Theodorus auf; nur von der

Nov. 23 ift aus unbekannten Griinden der Auszug des A th an a fi u s

in den Bafilikentert aufgenommen worden, In der fpäteren Zeit find

häufig anfkatt der griechifmen Novellen blos die Auszüge des Theo:

d o rus aus Bequemlichkeit benuht worden und finden fich daher häufig

in einzelnen Handfwriften) während in anderen der griechifche Novellen

tert enthalten ift. Auch find nicht alle Novellen in die Bafiliken auf

genommen. Man ließ diejenigen weg) welche Iufiinian felbfi durch

fpätere Gefehe geändert hatte) ferner die von Iufiinian felbfi

fiir-die damalige Zeit berechneten) dann die fiir Orte befiimmten) welche

zur Zeit der Abfaffung der Bafiliken nicht mehr unter oftrömifcher

Herrfmcift fianden) fondern in feindlicher Gewalt waren) uberhaupt alle

unpractifch gewordenen. Die Zahl der hiernach in den Bafiliken weg

gelaffenen Novellen läßt fich nicht genau befiimmen) weil die dariiber

vorhandenen Zeugnifie zu fehr von einander abweichen207). Außer den

jufiinianeifchen Rechtsfammlungen ift auch das yroclnrnm des Ba fi

lius in den Bafiliken benutzt worden. Die Art des von den Bear

beitern der Bafiliien beobachteten Verfahrens war regelmäßig die) daß

fie das in den' fämmtlichen Rechtsbucherti Iuftinian's zerfireute)

denfelben Gegenfiand) diefelbe Lehre betreffendeMaterial unter Einem

Titel zufammenftellten) und zwar in der Ordnung) daß die Digeften

fiellen vorangeftellt wurden) dann die Eoderftellen folgten) die Stellen

der Novellen den Schluß machten. Doch kommen hin und wieder

einzelne Abweichungen vor. Nicht felten find Interpolationen. Die

lateinifmen Kunftattsdrftrke find regelmäßig mit entfpremenden grieäfifchen

vertaufrht. Eine völlige Ausfcheidung des Veralteten und vom jufki

nianeifchen Reäzte unbraumbar Gewordenen ifi aber nicht vorgenommen

worden. Das von den Compilatoren befolgte Syftem ifi im wefent

lichen das des Coder. Der gewöhnliche Name der Sammlung ift

Laurie-eri (nämlich reinigen) 208); öfters heißt fie auch von den 60

207) Solche Zeugnifie find die in der Vaticanifehen Handfchrift deryoratjcla

des fog. 'kipucjlus enthaltenen Notiz (vgl. Vierter) Gefrh. der Nov. S. 136

und lleitnbncn san., eajt. 835i'. ']'. ll. [Injektion. p. 8.); die in lleirnbncn

inn. nnenä. ']', [l. p. 234--237 zuerft herausgegebene .Fünf-WMF Wenige-N; 761e

jesayeöre 7017 *üwckknecWWö* (vgl. darüber deffen yrolagotn, cup. lll. p. 63, 8q.);

der fog. lnclex ligginno, ein Verzeichniß der Novellen nach der Sammlung

der 168) mit Bemerkung) welche Novelle in den Vafiliken aufgenommen ift) und

wo) und welche nicht) zuerfi herausgegeben von lleim bach inn., nnecaot, 1'. ll.

p. 237-246 (f. deffen yralegocn, cap, ll, p. 66. 3.4.); die Notiz des Vek'lor.) in

' der Zznopeie ll. 436-457; endlich die Florentiner und die VologueferNovellen

handfrhriften) welche angeblich nur folche Novellen enthalten) welche in die

Vafiliken aufgenommen find. Vgl. lflorcrenU, vision-e 1'. ll. p. 107-119.

Das weitere dariiber ift in den Prolegomenen zu den Bafilikrn zu erörtern,

208) Dei Name Laa-Wei ift abzuleiten von Nav-wir, nicht von Ungerer-er.
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hatten.

Büihern t6 kxherourtifsrWo-e, ingleichen 'xbeoneoWotx-W; *re-Ju räume.

Der Zweck der Sammlung war nicht) die juftinianeifmen Rechtsbücher

außer Kraft zu felgen) fondern an dieStelle der verfchiedenen griechifmen

Bearbeitungen derfelben eine officiell beglaubigte zu fehlen) aufwelche

*Richter und Parteien fich berufen könnten. Nur wo die neue Samm

lung offenbare Aenderungen des juftinianeifchen Rechtes enthielt) follte

diefe demfelben vorgehen. Man findet daher noch lange neben den

Bafiliken die jufiinianeifchen Rechtsbücher im Gebrauche) wofür *das

ficherfie_ Zeugniß die Auszüge aus den Bearbeitungen diefer Rethtsbücher

liefern) welche unter dem Namen der älteren 'Bafilikenfcholien begriffen
werden. Erft allmälig machte fich die Anfiäjt geltend und würde-LWK

der zweiten Hälfte des 12, Iahrhundertes die überwiegende) *daß die

Bafiliken vor den juftinianelfehen Rechtsbüchern unbedingt den LVorzug

Völlig-ausgebildet und als über allen Zweifel erhabenfindet

fich diefe Anficht in dem Commentar des Balfamo *zu dem Nomo

kanon des Photius. Die Berfiliken find nicht vollftcinbig erhalten.

Ungeachtet der bedeutenden Ergänzungen) welche das 1.*-6. Buch

durch den Verfaffer des Artikels aus der Coislitfifchen (jeht Patifer)

Handfmrift Nr. 151 und das 15.-18. Buch durch Zachariä aus

einer Confiantinopolitanifmen Handfchrift (60.191: Inncli Zepulcri) er

halten haben) fehlen doch noch faft ganz die Bücher 19) 30 (lehteres

zum großen Theile)) 31_37) 43) 44) 53-- 59. Die Hoffnung auf

Wiederauffindung einzelner verloren gegangener Bücher darf nicht auf

gegeben werden) da wenigftens gewiß ift) daß Cujas eine Handfchrift

der Bücher 53-59 befeffen hat.- Die verloren gegangenen Bücher

hat Fabrot) nach ihm der Verfaffer des Artikels) das 19. Buch ins

befondre Zachariä mit Hilfe anderer Quellen) fo viel wie möglich

wieberherzuftellen verfucht, Von diefen Wiederherftellungsverfumen

verdient der von Zachariä unbedingte Anerkennung; der des Ver

fafiers ift deshalb mißkannt worden) weil er neben den Bafilikenftellen

eine Menge Stellen anderer Quellen hat abdrucken laffen) obwohl er

eines Theiles die Quellen der einzelnen Stellen genau angegeben und

anderen Theils die achten Bafilikenfiellen durch befondere Zeichen her

vorzuheben fich bemüht hat. Von den Bafiliken eriftirt keine Hand

fchrift des ganzen Werkes; nur Handfchriften einzelner StückeWR).

Die erhaltenen Handfchriften 'weichen auch fehr voneinander ab; 'von

einzelnen Stücken haben wir bald mehr) bald weniger vollftandige

Handfchriften) was fich daraus erklärt) daß fchon frühzeitig bald nach

den Bafiliken die Abfchreiber aus Bequemlichkeit Stellen ausließen)

an “die Stelle des -urfprünglirlyen Textes) namentlich der Novellen) bloße

Auszüge aufnahmen-z ein Verfahren) aus welchem allein fich auch wohl

 

2083) ueber die Handfmriften derVafiliken vgl. 230131-133. (lalinentjo

p. 46-48. Heimbach inn. in Richter) rritaIahrb. Vd. lil) S. 991 flg.

blortreuil, liiztojre T'. ll. p, 185-217.
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nur die abweichenden Nachrichten über die in die Bafiliken aufgenom

menen Novellen erklären laffen, Es giebt nur zwei Ausgaben des

ganzen Werkes) fo weit es gerade bekannt war) die eine von Fa b r o M09))

die andere von He i mda ch 8671.210). Einzelne Stü>e find befonders

herausgegeben 211). In den Handfchriften der Bafiliken und daher

auch in den Ausgaben finden fich fog. 8 01101111; fie eriftiren aber nicht

in allen Handfchriftenz es giebt vielmehr Handfchriften ohne alle

Schellen) z.B. die Parifer Nr. 1357) foweit fie Buch 49-52 enthält.

Diefe Schellen enthalten drei verfchiedene Befiandtheile 212): 1) Ver

weifungen auf die juftinianeifchen 'Rechtsbiicher) Parallelfiellen und

kurze Erläuterungen; 2) Auszüge aus Schriften der unter und kurz

nach Iufiinian lebenden Iurifien (oi 77111111011); 3) Bemerkungen

nach den Bafiliken lebender Iurifien) theils zu dem Bafilikenterte) theils

zu den Auszügen aus den Schriften der jufiinianeifchen Iurifien.

Unter diefen Befiandtheilen ift der unter 2) erwähnte) die älteren Scho:

lien) an uns der wichtigfie. Sie bieten für die Kritik und Erläuterung

 

209) 71171/ Isar-WWW- einem Z'. nal-nimm- 1.ii1ri 60, Car. 11111111. l-"abro

tus [Mine rertjl el (Irnece 1111111, [-3113. 1647 "l". [-711. [70].

210) [Inßiiicornm kibri 60. e031 111111111. l-"nhroli euros ape (10110. m88. .*1

6. 1*). lieimbucliio aliisque eolintorurn integriores cum Zchoiiis eiii-Fit. eiiiios

.Jenna recensnil, (iepercliios 1031111111, lrnnslationem 111111171111 el niinolnlionem criti

cam näiecit f), (I. [L. l1ein1 1111011, bins. 1833-1850. 7'.[_ll. 4. Vgl. darüber

die Recenfionen von Witte in den IahrbfwiflenfchKritik1834) Nr. 89-91.

Deurer) in den Heidelb. Iahrb. 1835 S,1051 flg. Zachariä in Richter)

crit. Iahrb, Bd, 1)() S. 481 flg. Unter diefen Beurtheilungen ift die von

Zachariii die am tiefften gehende und gründlichfie. Den von ihm getönt-en

Mängeln wurde durch ein neues 1111111113112 ßnsilicoruln, welches ohnehin nach dem

von Haub old) Leipzig 1819 herausgegebenen wegen der neuen Ausgabe und

der neuen Entdeckungen nbthig* ift) geniigend abgeholfen werden können; leider

iii aber durch den Tod des fo liberalen Verlegers) Bar-th das Werk in das

Stecken gekommen) und wenn fich nicht ein anderer Verleger findet) welcher es

-als befonderes Werk unternehmen könnte) fo werden die vom Herausgeber

bereits vollendeten proiegoinenn [Laäilieorurn und das ganz vollendete 317111117119

l1.-19'11jc»0r11111 ungedruckt bleiben müffen.

211) Das 8. Buch gab aus einer zu Leiden befindlichen Abfchrift, einer

Handfmrift des Ant. Augufiinus heraus Rhunken in 110311111111, 711er. inr,

'1'. lll, und ll.; dic Bücher 49-52 aus einer Parifer Handfchrift Nr. 1357.

Reiß) in demfelben 11133. ini'. '|'. l7.; die Bücher 15-18 aus einer Configu

tinopolitaner Handfchrift) Zachariä) Leipzig 1846) als Supplement der

H eim b ach' fchen Bafilikenausgabe. Diefe Ausgabe von Z ach ariä zeichnet

fich vor allen durch eine beffere Anordnung der Schellen aus) fowie dadurch) daß

er die Verfaffer der einzelnen Scholien genau angiebt und die Stellen der jufii

nianeifchen Rechtsbiichcr) auf welche fich die älteren Smolien beziehen) bezeichnet.

Daß alles diefes in der Heimbaclfifchen Valilikenausgabe nicht gefchehen ift)

wird dem Herausgeber mit Recht zur Lafi gelegt und nur nothdürftig mit dem

großen Umfange des Unternehmens entfchuldigt) welcher eine Aufmerkfamkeit

auf alle einzelnen Punkte nicht gefiattete) zumal nur eine bequemere und die

Berückfichtigung der Scholien neben dem Texte erleichternde Ausgabe im Plane

des Verlegers und Herausgebers lag, *

212) Val. darüber Zachariä in Richter) crit. Iahrb. Vd. 1171) S,

818 flg.) deffen unterfcheidung man allenthalben beipflimten muß.
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der juftinianeifwen Rechtsbücher ein neues noch gar nicht benulztes

Material- deffen Gewicht um fo einleuciztender ift- je näher die Ju

riftem deren Schriften benutzt worden find„ der Zeit der Abfaffung jener

Rechtsvüwer felbft fianden. Befonders find die aus der Digeften

bearbeitung des Dorotheus und Stephanus und dem Commen

tar des Thaleläus zum Coder entlehnten Scholien hervorzuheben.

Dorotheus ift fur die Eritik der Digeften ein noch nicht benußtes

Hilfsmittel- welches um fo weniger zu vernachläffigen ift- je treuere

und wörtlichere ueberfehung vieler Digeftenfiellen die Arbeit diefes

Jurifien liefert. Stephanus bietet weniger für die Critik als für

die Auslegung der Digeften. Die Arbeit des Thaleläus ift -wegen

der wörtliehen Ueberfeßung der lateinifchen Coderftellen ein fehr wichtiges

bis jetzt noch nicht hinreichend genulztes Hilfsmittel fiir die Critik des

Eodercertesz feine ?hun-meta und Tcrycez-(mwocl) enthalten oft Bemer

kungen über die Veranlaffung einzelner Eonfiitutionen und iiberhaupt

fchähbare hiftorifche Nachriwten- auch recht brauchbare Erläuterungen.

Ueber die Zeic- wenn die beiden erften Befiandtheile der Scholien ent

ftanden find„ herrfchen fehr verfchiedene Anfichtenz weniger über die

Entftehung des dritten- der nur allmcilig entftanden fein kannF wie

aus verfchiedenen der Kürze wegen hier nicht auszuführenden Griinden

erweislici) U213). Gegen eine gleichzeitig mit der Abfaffung der Ba

 

' filiken unter öffentlicher Autorität erfolgte Beifügung der beiden erften

Beftandtheile der Scholien fpriuot fchon der umftand entfcheidendx daß

die Scholien nicht in allen Bafilitenhandfcizriften fich finden„ was doch der

Fall fein mußte- wenn fie ein unter öffentlicher Autorität erfchienener

integrirender Beftandtheil des Bafiliienwerkes felbft wärenx abgefehen

davonx daß in dem fog. pr00erniuln 8u8ilic0rum gewiß auch auf diefen

Theil des Werkes- wäre er unter öffentlicher Autorität erfchienent hin

gedeutet worden fein wurde. Dann fpri>7t dagegen die verfchiedene

(Heftaltungx welche die älteren Scholien in verfchiedenen Handfchriften

haben- in einigen find fie voilftandiger- in anderen mehr abgekürztAM

welche Veränderungen die Scholien nicht hätten erleiden k6nnen/ wenn

fie gleich dem ?Zafilikentertex offirieller integrirender Theil des Werkes

213) Vgl. über die berirhiedenen Anfichten hinfichtlicl) der Entftehung der

Scholien Zncvnrjae, cleljoeutio p, 62_64. Derfelbe in Richter- crit.

Jahr-b. Bd. xel- S. 1083 flg. Bd, xxlh S. 392 flg. Heimbach jun. ebd.

Bd. 7h S. 994 flg. [ilortreuil, biätoire "l". ll. p. 149-185. Böcking

Jnftit. Bd. l7 S. 108 flg. Hinfiwclict) der älteren Scholien hält der Verfaffer

diefes Artikels die Anficht von Zachariä für die allein richtige und findet fie

hinfiwtliä) feiner eigenen UnterfuGungen befiätigt; hinfichtlicl) der neueren ift er

zum Theil auf abweichende Refultate gekommene welche darzulegen den Prolr

gomenen zu der Vafilikenausgabe vorbehalten bleiben muß.

214) Am vollfiändigfien find fie in der Leydener und jetzt Hänekfchen Hand

fchrift des 8. Buches. Zu Buch 11-14 enthält die Coislinfche (jetzt Parifer)

Handfrhrift Nr. 152 die älteren Scholien viel vollfiiindiger als die PariferHand

fchrift Nr. 1352.
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felbft waren. Ferner ift dagegen) daß die Beftandtheile) aus denen die

älteren Scholien beftehen) zu denfelben Büchern nicht überall diefelben

find) vielmehr fich in einzelnen Handfciyriften Auszüge älterer Iuriften

finden) welche in anderen fehlen215). Endlich war eine officielle Bei

fügung der Scholien gleich bei der Abfaffung der Bafiliten nur geeignet)

den Zweck des Bafilitenwertes) an die Stelle der verfchiedenen Bearbei

tungen der jufiinianeifmen Rechtsbücher eine officielle beglaubigte zu

fehen) zu vereiteln. Indeffen weift die ganze Einrichtung der älteren

Scholien) deren Anordnung) die Auswahl der Schriften) aus denen die

Auszüge entlehnt find) auf einen beftimmten Plan bei Abfaffung der:

felben hin und auf eine Zeit der Abfaffung) zu welcher die jufiinia

neifchen Rechtsbümer noch in voller unbefirittener Giltigteit waren)

mithin auf eine Zeit nicht lange nach den,.Bafiliten. Die Zeit der

Entftehung ifi mit Wahrfctzeinlichkeit unter E onfta ntin) den Sohn

Leo des Weifen) zu fehenz auch mag Eonftantin felbft auf die ganze

Arbeit nicht ohne Einfluß gewefen fein) wenn fich auch nicht beweifen

läßt) daß diefelbe wirklich unter kaiferlicizer Autorität gemacht und auf

kaiferliGen Befehl den Bafiliken beigefügt ivorden fei. -- Die No

vellen der Kaifer nach Bafilius Macedo haben mit Ausnahme

der feines Sohnes Leo des Weifen für uns kein IntereffeAö). Die

Novellen von Leo217) verdienen hier deshalb noch befonders Erwäh:

nung) weil man ihnen bisweilen) wenngleich ohne Grund) Giltigkeit in

Teutfmland hat beilegen wollen.

nicht klar; einzelne derfelben haben erweislici) auf die Bafiliten Einfluß

gehabt) namentlich zu Weglaffungen von Stellen und Titeln der jufti

nianeifchen Rechtsbücher Veranlaffung gegeben; im ganzen waren fie

aber dazu beftimmt) das neue Reiht zu enthalten) ivährend es bei Ab

faffung der Bafiliten blos auf Zufammenftellung des vom juftinia;

neifchen Rechte noch Braurhbaren) auf eine repurgalio uelerutu 163(11)]

abgefehen war. .Die juriftifctie Literatur im byzantinifmen Reiche nach

den Bafiliken ift von keiner Bedeutung für uns. Sie hat) wovon

 

215) So finden fich in der Parifer Handfchrift Nr, 1352 zu Buch 11 flg.

in den Schotten Auszüge aus dem jnciex des Dorotheus) welche dagegen in

der Coisliwfchen Handfrhrift Nr. 152 fehlen.

216) ueber die Novellen der Kaifer nach Vafilius vgl. [Ionetjaiug,

lui'. orjrnt, l... lll. paris. 1573. lüeunolariuß, [us (Ic. lioln. 7.1. p. 72 Sq,

'1". ll. p. 134 8g; [abba-Jus, ltupp. dio'. Const. paris. 1606. Witte) in der

Zeitfchr. f. gcich. RW. Bd. All) S, 153 flg. Bien er ebd. S. 263 flg. H cim -

bach jun. ebd. S. 320 flg. 23c bei title, .Fi (Jemen: S. 37 flg. üneouot. [N195.

Witte, linpp. Cinema-lion). Const, [ilzlial, 1810 und in iiejnibuci] iun.

avec-joe. 1'. ll. p. 261 8g. Zacherl-ine, uelineutio p. 50 8g. 108 8g. und in

R i* (b te r ) crit, Zahrb. Bd. Olli) S, 582 flg. b] 0 1“ t re uj l , bistoire ']'. ll. p. 267

-363. "l". lll. p. 123-192.

217) Vgl. dariiber Leck, äe Aorelijs beonjß yiiiiosoplri eerumqua usu ei.

uuctorilate, len. 1726; uclj. build-tui', e'. :nr-nurse commeutuljouum out-ö 2 Oper

niclc, kiel. 1779.

Ihr Verheiltniß zu den Bafilikenift'
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indeß die [Ipiwute legutn von 920 eine ehrenvolle Ausnahme macl)t217“).

größtentheils die Bafiliken zu dem Eentralpunkte. von welchem fie aus

geht. Die verfehiedenen Arbeiten find: 1) alphabetifcl) geordnete Aus

züge aus den Bafiliken. z. B. die um 96? herausgegebene *Laie-707 Wi

(Für-auer; *ec-71- Busräe-ecön sgh-teuerer fs-BWW- (751- nuycxminmrfg :WW

Cedex-tkm- oder 7'() 1/(1-“1-“01- :en-rei Croix-ride, in 24 (trotz-EW oder Buch

ftaben mit verfthiedenen Titeln. im ganzen 348. eingetheilt2l8)z

2) Regifier zu den Bafiliken. wie der fog. ?initiiert-og welcher anzeigt.

was in den einzelnen Bafiliicntiteln enthalten ift (77 7x01) extent) Mhz

3) Zufammenftellung von Bafilikenterten mit Scholien und neueren

Erklärungen. wie die gewöhnlich ohne Grund dem The o do rus aus

Hermopolis zugefchriebene 801033 111),1-)(.[]i18j]ic:0[*ul11220)z 4) Samm

lungen von Rechtsfprüchen. wie die noch ungedruckte 77x79“, von welcher

Bruekniitcke in den Bafilikenfäyolien oorkommenA-'Pz 5) Ueberarbei

tungen früherer Handbücher. wie der Ecloga. des Prochiron und der

EpanagogeLA-Pz 6) Monographien 223). wie der 7re1clnlu8 (ie [U201]

liie224) und der lrneratue (ie. creclitie eucu nz-pmbeen 8178

8in6 [1 zipotliecaNö). Befondere Erwähnung verdienen die mehr

mals abgedruckte Zenopsie von Michael P fellusNM). ein Rechts

223) Herausgegeben von Zachariä in* den Heidelberger Jahr-b. 1841

217n) Vgl. 20 oli-trina , äe|jnentj0 p. 61 3g. 68 und in den WienerIahrb.

Bd, 87. S. '79 und in Richter. Jahr-b. Bd, xxu. S. 583-592, mdr*

lreujl, 11181.7. lll. p. 372 8g.

218) In der einzigen Ausgabe von bei] nc|öej (l8, lJ-a3i].1573. wozu als

Ergänzung headline o8, 0118. *et [Lilienthal. m1 8gn0pß. 1331811., paris. 1606 kom

men. ift die alphabetifche Ordnung willkürlich geändert und fiatt derfelben die

Ordnung der Bafiliken zum Grunde gelegt.

219) Vgl. Zacherl-ine , öefioeuljo p. 66 u. in Richter. crit, Iahrb. Bd.

X7111. S, 628-632. kiejtnbnon juu., nnecä. 7'. l. z). 219 :(1. "l". [l. p. 68.

lrlejtnbäcn Zen., eciji. 8381]. "l". 1]. pketelnon. Woklreujl, 1118i.. 7.111. p. 252

-261, Einzelne Theile diefes Werkes find in der neuen Vafilikenausgabe bei

Gelegenheit der Refiitution der verloren gegangenen Bücher der Vafiliken mit

abgedruckt.

220) Diefes Werk ifi noch ungedruckt; es ift bei der neuen Vafilikenaus

gabe zu den zehn erften Büchern benugt worden, Vgl. dariiber 2a anni-ine,

(jeljnentio p. 73-75. -

221) Vgl. Zarb-trina, (ieliuentia p, 67 sq, und in Richter. Jahrb.

Bd. xxn. S. 596-613.

222) Inch-Mine, (Ieijneutw p. 68-70 befondere aber deffen produit“.

p. 14-17. 48-53. 95-154. p. 308 8g. und derfelbe in Richter. Iahrb.

Bd. 711111. S. 613-626.

223) Zach-trina, cie]jneuljci p. 81 81].

224) Herausgegeben in [lei endeten jun., nnocriol. 7'. ll. p. 247 8g.

540 flg. _

2253) Oefters* herausgegeben z. B. in lilezerinnn, 71168. jut. *l'. l. p,

40 sq. Vgl.. Teledat-inn, cieljneati() p. 70 3g. und in Richter. crit.'

Jahrbücher Bd, null. S, 626 flg. Worlreuil, bist. 7'. 11142209-218.

470-474, .
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buch in Verfen) das Lämmer von Michael AttaliotaNö)) die

Zzinopsis minor' oder t() zer-cyan :tutti 6705787015 eine Umarbeitung des

vorigen Werkes in cilphabetifcher Ordnung) noch ungedruckt227)) das

7795x8190-/ donau- oder 72755817315; von Eonftantinus Harme

nopulus) ein Handbuch des Rechtes in 6 Büchern) bei welchem das

Prochirum des Bafilius ftark benuht M1228) - Nicht zu_ vernach

läffigen) weil fie auch für die juftinianeifcljen Rechtsbücher toichtig find)

namentlich Bruchftücke von Bearbeitungen derfelben enthalten) find die

kirchenrechtlichen Quellen des Orientes.“ Von ihnen find

hervorzuheben: 1) der Nomokanon in 14 Titeln) fälfchlici) dem

Patricirchen Johannes zu Iuftinian's Zeit zugefcljrieben) welcher

Bruchftü>e eines Eodercommentares tvahrfcijeinlici) von Ifidorus

und der Digefienbearbeitung von D o r o th e u s enthält; 2) die Colleoljo

constitulianum 6oo|asiastienruin, Bruchfiücke der Eoderbearbeitung des

Step h anu s) der Digefienbearbeirung des fog. An ony m us) des

Novellenauszuges des Atha'na fius und einer unbekannten Bearbei

tung derInfiitutionen enthaltend; 3) der N om oka non in 50 Titeln)

der gewöhnlich dem Patriarchen Photius zugefchrieben wird) in der

That aber älter und von diefem nur tnngearbeitet worden ift) Bruch

ftilcke derfelben Bearbeitungen der juftinicineifcijen Rechtsbücljer) wie der

vorige Nomokanon) enthaltend.

[l. Im Occident229). 1) Zeit nach Iuftinian bis zu

den Glo ffatoren. Die fortdauernde Giltigkeit des römifchen

Rechtes in den römifchen Provinzen) welche von teutfchen Herrfchern

in Befitz genommen worden waren) ift bereits vorher erwähnt worden.

Auch die jufiinianeifcljen Oiechtsbücljer find fchon vor Zerfiörung des

ofigothifcljen Reiches (553) in Italien zur Publication gekommen) wie

aus dem Organiftitionspatent für Italien nach Vertreibung der Oft

gothen hervorgeht230)) wo Iuftinian auf die früherePublication

hinweift) die Gefeßeskraft feiner Rechtsbüctjer einfchärft und die fpäteren

Novellen bekannt macht. Urkunden) tvelcije fich erhalten haben) zeigen

die fortwährende Anwendung des juftinianeifchen Rechtes in dem unter

226) Herausgegeben in bckuncinrius, [us C1'. lion). '1'. 11. p. 1 sq. Vgl.

Zacharias, cieiinentio p, 71 sq. und in Richter) crit. Iahrb. Bd. 111(11)

S. 627 flg. liilortreuil, bist. "1", lll. p. 218-229, 474.

227) Zacharias, cielineatjo p. 75 sq. und in Richter) crit. Iahrb.

Bd. icicn) S. 632-636. *

228) Es ift häufig herausgegeben worden; Erwähnung verdienen die Aus

gabe von Reitz im Zappleni. 711esaur. iiileermnninn. und die neuefie und befte

von lloimbacli inn. l.ips.1851. Vgl. Zacharias, (inline-atio p. 78 sq, und

in Richter) Iahrb. Bd. xxu) S. 636 flg.

229) Vgl. Sa vig n y ) Gefch. des röm. Rechtes im Mittelalter) Heidelb.

18115-1831) 6 Bde.) wovon Bd. 1--3 1834 in 2, Ausgabe erfchienen find.

Die ältere Literatur f. bei Deurer) Grundriß S. 185.

230) Vgl. die fog. Ignacio pragmatica e10 petitiono lligilii von 554

Cay. Al.
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oftrömifmer Herrfchaft ftehenden Theile Italiens 231), Auch find

wahrfmeinlici) aus derfelben Zeit noch folgende jurifiifme Schriften)

auf jufiinianeifches Recht fich beziehend) übrig: e) die fog. Turiner

Gloffe der Jnfiitutionen 222); b) Schellen zu Iulian's Novellen

auszug und zur (lolietia bag-g. telnet-ie. et iioninrnW-l); e) einige Ab

handlungen) das Ujclntum (le e0n8i|iarii8 und die Calle-clio (le tutori

bus 234). Auch in denjenigen Theilen Italiens) welche feit 568 unter

longobardifclnr Herrfchaft fianden) blieb das jufiinianeifme Recht in

Kraft. Das beweifen theils urkunden235)) theils juriftifwe Arbeiten)

wie e) die 0uue8ti0ne3 ae manitn zu den lombardifchen Gefehen) unge

fähr um das I. 1000 236); h) die Formeln und Gloffen der lombar

difchen Gefehez e) befonders der fog. 8-30117103113 oder Corpus

legum, eine kurze Ueberarbeitung der jufiinianeifcleen Jnfiitutionen)

wobei die anderen jufiinianeifmen Rechtsbiicher mit beriukfichtigt worden

find 237); ci) die fog. [Lpitoma l)xacti8 a cjejtats ratur-tim regibus, ein

handfchriftlicl) vielfach vorhandenes) fhftematifch geordnetes kleines

jurifiifmes Wörterbuch 231)'. Auch im fränkifmen Reiche erhielt fich

das jufiinianeifche Recht in Geltung 239)) es beweifen dies die erhaltenen

Sammlungen fränkifcloer Formeln und eine tvahrfweinlicl) vor 1074

in der Gegend von Valence abgefaßte Schrift) peter exception a8

l. e g urn l1 0 rn n n 0 r u in , ein Rechtsfyfiem in 4 Büchern) vorzüglich

aus den juftinianeifchen Quellen gefchöpft210). Die frühere Rechts

fchule zu Rom befiand fowohl unter den Oftgothen 211)) als unter

byzantinifmer Herrfchaft 212). Die fpäter-en Smickfale find unbekannt.

Nach einer Nachricht von O d o fredus foll fie nach Ravenna verlegt

worden fein 213)) und nach einer Notiz von Petrus Damiani (von

 

231) Savigny a. a. O. Bd. ll) S. 181-192) 2. Ausg.

232) Sie wurde von Cloffius in einer Turiner Handfmrift der Jnfii

tutionen entdeckt. Vgl. dariiber Savignv a. a. Q. Bd. ll) S. 199-203)

2. Ausg.) wo im Anhange S. 129-476 die Gloffe abgedruckt ift.

233) Vgl, Viener) Gefeh. der Novellen S. 289 flg. blume, lex bei

p. 33 ag.

234) Zuerfi; herausgegeben von P. P ith ou (yithaeuo) hinter feiner Aus

gabe dec Calle-tio bittet. 1573. Vgl. Savigny a. a. O. Bd. ll) S. 195 flg.)

2. Ausgabe.

235) Vgl. Savig n h a. a. Ö. Bd. ll) S. 223 flg.

236) Ein theilweifer Abdruck befindet fich in hiuratori rerum italia. act-ip

tor. "k, l. y. l. p. 163 eq.

237) Vgl. Savignh a. a. O. Vd. l1) S, 238 flg. Vöcking) im Rhein.

Mut'. Bd. 1') S. 142 flg. Das Werk ifi fehr oft herausgegeben) zuletzt von

Vb cki n g) Verl. 1829.

238) Vgl. Böcting) Infiitutionen Bd. l) S. 117.

239) Vgl. Saoign h a, a. O. Bd. ll) S. 83 flg.

240) Vgl. Savign y a. a. O. Bd. ll) S. 134-163. Ebd. S. 321-428

befindet fich eine neue Ausgabe diefes Werkes von V arkow.

241) (Luesiocior. 'a1-.]!.21.

242) Inne-tio prijs-nation 121-0 petitione "igiiii Cup. Olli.

243) Savigny a. a. O. Bd. l[[) S. 627. Bd. l7) S. d.

?lll. 53
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15006-1072) befanden fich im 11. Jahrhunderte zu Ravenna Rechts

lehrer 914)). Odofre d us erzählt) daß diefe Rechtsfchule von Ravenna

nach Bologna gekommen fei) wo zuerfi Pepe die Rechtswiffenfmcrft

gelehrt habe. 2) Die Zeit der Gloffatoren. Als Stifter einer

Rechtsffhule zu Bologna zu Ende des 11. oder zu Anfange des 12.

Jahrhundertes wird ein Lombarde) Wa rne rius oder W e rn er i us *

(gewöhnlich Irnerius) genannt) der zuerfi Grammatik lehrte und

nur zufällig mit den jufiinianeifwen Recinsbümern bekannt geworden

fein foll245). Diefe Rechtsfchule) deren tuchtige Lehrer eine große

Anzahl Schüler aus allen Ländern Europas an fich zogen) gelangte zu

einem außerordentlichen Anfehen und vermittelte die Verbreitung xdes

jufiinianeifchen Rechtes in Italien) wo bald neue Rechtsfchulen ent

fianden) und in einem großen Theile Europas Diefe Lehrer des

römifchen Rechtes zu Bologna heißen Gloffatoren von den Glof

fen) Erklärungen des Textes der Rechtsbücher) ivelche nach_ der feit

Irnerius iiblichen Sitte dem Texte felbft beigefchrieben und entweder

zwifchen die Zeilen oder am Rande gefchrieben wurden 246). Viele

davon find als Rechtslehrer und Srhriftfieller bekannt geworden. Gegen

die Mitte des 13. Iahrhundertes erfchlafft die bisherige wiffenfmaftlime

Kraft; Wortklauberei und Spihfindigkeiten nahmen uberhand) und an

die Stelle eines fortfchreitenden Studiums der Quellen felbft) werden

die friiheren Gloffen felbft der Eentralpunkt wiffenfmaftlicher Arbeiten)

welsie hauptfämlich in der Zufammenfiellnng der friiheren Gloffen ver

fchiedener Rechts-lehrer beftanden. Von diefen Zufarnmenfiellungen ift

' die von Accu cfius die wichtigfle) weniger durch ihren inneren Werth)

als durch die Meinung der Zeitgenoffen und durch ihren außerordent- *

lichen Einfluß auf Praxis und Doctrin der fpäteren Zeit. Sie ift von

Accurfius) der zu Bologna lehrte und zwifmen 1259 und 1263

ftarb) gegen das Ende feines Lebens vollendet worden. Sie enthält

nicht blos ausgewählte Gloffen der früheren und gleichzeitigen Reäns

lehrer) fondern auch feine eigenen) und umfaßt alle juftinianeifchen

Rechtsbitcher, Durch fie find die Handfchriften mit Glofien eines

einzelnen Rechtslehrers ganz verdrängt worden) und in den Gerichten

legte man ihr glei>)es Anfehen wie den Gefehen felbft bei. Man nennt

die accurfifme Gloffe jetzt vorzugsweife die 610880 oder 610883 0rclj

narje 247). Acrurfius gilt als der letzte der eigentlichen Glofiatoren;

die theils gleichzeitigen) theils fpäteren Bearbeiter des römifmen Rechtes

in Italien bis in das 15. Jahrhundert werden Poftgloffatoren

oder 8crihente8 genannt. Schon die erften Gloffatoren kannten

244) Vgl. Saulgau a. a. O. Bd. lll) S. 1 flg.

245) Savigny a.a.O.Bd.ll7)S.9flg. -

S 5ZW) Vgl. über die Vefchaffenheit der Glofien Savigny a. a. O. Bd. lll)

. 1.

247) Vgl. über den wifienfcbaftliclyen Werth und ihr 'llnfehen S-avig n y

a. a, O. Bd, r) S. 2.05 flg.) 257 flg. .
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die jufiinianeifclten Reclnsbüher größtentheils vollfiändig und bezeich

neten fie insgefammt mit dem Namen Corpus iurie oder (Korpus

jurje cjejlie. Sie wendeten bei ihren Vorlefungeu (lecturae) eine

befondere Eintheilung des (Korpus juris an. Nach diefer befiand daffelbe

aus fünf Bänden. Die drei erfien Bände enthielten die Digefien und zwar

Band 1 das 01898111111 uetuß (1)13. [4111. [-1117. 'l*1t. [1.): Bd; 2

das [n10 rtinluru (1)13. 1.1l). U117. "kit, lll. _ b1b. ALU/ll] 1111.);

Bd. 3 das 01388111111 not-urn (1)13. 1.1l). ALLÜlZL-ln); Bd. 4 ent

hielt den uoaex (u0c1,1._t1».1...11e.); Bd. 5) welcher 170111111311 oder '

70111111611 parent)) hieß) enthielt a) die Infiitucionen) b) das fog.

1 11111 en tl cum, d. h. die den Gloffatoren bekannten Novellen) welche

wieder in 9 llollutiauee getheilt wurden) c) die 11111-1 leuäarum,

11) die tree 11111-1, d. h. 1.1l). x-xu. des CodexNÜ). Die fchrift

fiellerifche Thätigkeit der Gloffatoren zeigte fich in zahlreichen Arbeiten)

welche nach ihren verfchiedenen Arten verfchiedene Namen führten

(apparatus) Zurnruue) 6118118, [Trodat-ile, 0uae8l10ns8)249). Im (Korpus

juris felbft finden fich im Coder zu den erfien 9 Büchern und in den

Infiitutionen Auszüge der Gloffatoren aus fpäteren Gefegen) unter dem

Namen nuthenticee bekannt. Die Authentiken zum Coder find

zum größten Theile aus den Novellen entlehntgaurnentleoe lustinja

neue)) zum kleineren aus den Verordnungen der Kaifer Friedrich l.

und ll. (uulbencjeae Friäerjajnnae). Erfiere find meifiens von

Irnerius felbft gefertigt) daher fie auch sutlientiaae lrnerjnnae

heißen. Letztere find 1220 in den Coder aufgenommen werden. Die

Authentiken zu den Inftitutionen) deren Zahl weit geringer ift) als der

zu dem Coder) find fämmtlich aus den Novellen gefchöpft) finden fich

auch nur in einigen Handfihriften und find in wenigen Ausgaben ab

gedruckt 259). Die Gloffatoren waren auch für die kritifwe Feftfiellung

des Tertes des Corpus 111r18 bemüht; der von ihnen feftgeftellte Text

wird lectio [F0n0n1an818 genannt. Mit diefer Fefiftellung des

Textes ift indeffen eine völlige Uebereinfiimmung aller Lesarten nicht

gemeint) indem fowohl die zahlreichen Varianten in der accurfifchen

Gloffe) als die Streitigkeiten der Gloffatoren über Lesarten befiimmt

das Gegentheil beweifen. Der Ausdruck laclia (l1lert1. lere-1810) [Zorro

S 248) Die Literatur über diefe Eintheilung f. bei D eurer) Grundriß

. 189.

219) Vgl. über diefe Begriffe Savignv a, a. Q. Vb. lll) S. 552 flg.)

566 flg. Bd. ll) S. 217 flg.) 233 flg. Wichtig iii die Zufammenfiellung der

Controverfen der Gloffatoren von llaenel, l)188en810ues bornjnorum 817e (Z011

traeerzjue eeterulu juris rornunj jnterprelurn) qu1 (Ilosauloree rocnutur, Mp8. 1834.

250) Ueber die Authentiken vgbvorzüglicl) [Jiener, lljstorin authentjcarum

(Z01l1c1 el ln8l1tut10n1hu8 1118111113111 jnsertururn. Zect. l. [l, 1.17.5. 1807. Sa

vigny in Hugo) civil. Magaz. Bd. lll) S. 282 flg.) S. 13 flg. Savigno)

Gefch. des röm. Rechtes im Mittelalter Bd. lll) S. 527. Bd. l7) S. 39-»58.

lin e ne l , blasenßlones l)0rn1r10run) p. Z6 sq. Die ältere Literatur f. bei D eu rer)

Grundriß S. 189 Anm. 3.
„x1
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njensjs ift nur iiberhaupt auf den von den Gloffatoren kritifcl) berich

tigten Text zu beziehen) und diefer Ausdruck erhält bei Verfrhiedenheiten

»im einzelnen doch durch die durchgängige Uebereinftimmung der zur

Zeit der Gloffatoren entfiandenen Handfmriften in wefentlichen Punkten)

im Vergleich mit den diefer Zeit vorangehenden Handfäyriften eine fehr

beftimmte Bedeutung. Die meiften der älteren Handfchriften vor der

Zeit der Gloffatoren find verloren gegangen; nur wenige find erhalten.

unter den letzteren ift die fog. Florentiner (friiher Pifaner) Pandecten

handfchrifc die wichtigfte) indem fie im wefentlimen die Grundlage fiir

die Feftfiellung des Digeftentertes durch die Gloffatoren wurde (liter-a

»pn-loa), Der Ausdruck leoti0 'ul-Zulu wird mit dem der lectia 80x10

njensis infofern gleichbedeutend genommen) als er die in den Gloffatoren

handfchriften (uulgares (lacljcec) enthaltenen Lesarren) im Gegenfaße der

fonft fich findenden) namentlich der in der Florentiner Pandectenhand

fchrift) bezeichnet; es läßt fich diefer Ausdru> aber auch in einer allge

meineren Bedeutung nehmen) fo daß er die in den meiften Handfchriften

befindliche Lesart bezeichnet 251). - Nicht alle Stellen des (Korpus iuriz

find in der accurfifmen Sammlung mit Gloffen verfehenz man unter

fcheidet daher g l*o'ffi rte und nicht g l o ffirte Stellen. Die lehteren

bilden die Ausnahme. Daß manche Stellen niht mit Gloffen verfehen

worden find) hat feinen Grund entweder darin) daß diefe Stellen in

den von den Gloffatoren benutzten Handfchriften fehlten) oder darin)

daß fie in griemifcher Sprache gefchrieben waren (Ernie-rn sunt, (jk-Won

n0n legt-near)) oder darin) daß die Gloffatoren fie für völlig unpractifch

anfahen. Die Infiitutionen find durchgehends gloffirt. Von den

Digefien find 14 Stellen nicht gloffirtW). Im Coder find eine ganze

Reihe Stellen nicht gloffirt253)z in den Ausgaben find fie) meiftens

aus griechifchen Quellen refiituirt2ö4)) doch ift nicht Alles) was fich in

den Ausgaben findet) auch mit Recht in diefelben aufgenommen 255).

251) Vgl. über die |ectj0 ßononjensis (lt-n m er, "kit, big. et 60a. ae hierin".

signif. ([(j|. 1811) p. 13 8g. Savignh) in den Heidelb. Iahrb. 1812 S.

579 flg. Schrader in Hugo) civil. Magaz. Bd, l7) S. 439. Savigny)

Gefch. des röm. Rechtes im Mittelalter Bd. lll) S. 445 flg.) 460 flg.) 487 flg.)

719 flg. M ü h l en b r u ch ) Lehrbuch des Pandectenrechtes Z. 18.

252) n. 7. g 5. 1.. 11 n. (48. 20.) 1., 10-19. t). (48. 22.) Sie fehlen

auch in der Florentiner Handfmrift und find in den Ausgaben erft aus den Ba

filiken und ihren Scholien refticuirt. Die Scholien ) weil fie aus dem jncler des

,D o r o t h e u s entlehnt find) bieten eine den Originaltext wiedergebende wörtliche

ueberfeßung.

253) Ein Verzeichniß derfelben giebt unter anderen Deurer) Grundriß

S. 190) 191. Sincenis) gem. (Zivilrecht Bd. l) S. 13.

254) Hauptfächlicl) durch (Tujas aus den Vafiliken; in der neueften Zeit

hat“der Verfaffer diefes Artikels eine Reihe Auszüge bisher unbekannter (Confli

tutionen aus dem 1. u. 6. Buche der Vafiliken aus der Coisliwfchen Handfmrift

Nr. 151 veröffentlicht.

255) Vgl. H ugo über die nicht gloffirten Stellen im jufiin. Coder) Jena

1807,' Witte) “die legeg rentiintne des juftin. (Coder) Breslau 1830, Bien er

v()
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Von den 168 Novellen find 76 nicht gloffirt) nämlich U07. 11x13)

21) 24-32- 35-37) 40-43) 45) 50) 59) 62_ 65. 68, 75x87)

101--104- 110j 121) 122F 126) 129j 130) 133, 135--142-144

M158) 160-168256). 3) Ausbreitung des römifchen

R e ch t e s in T e u t fch l a n d 257). Die hauptfächlihfie UrfaGe der

Ausbreitung des römifchen_ Rechtes ,in *Teutfchland war das Studium

vieler Teutfchen auf der Rechtsfchule zu Bologna) ivelche'. von dor-t.

zurückgekehrt. die Vorliebe fiir daffelbe in die Heimat() mitbrachten.

Dazu kam die Stiftung teutfcher Univerfitäten, aufywelchen eigene

Lehrftuhle fur das römifme Recht gegründet wurden. Ueberhauptzfand*

das römifme Recht vom Lehrfiuhle herab allmälig Eingang in die

Gerichte. der Eingang wurde befonders durch das kanonifche Recht und

die geiftlicloen Gerichte vermittelt, indem das römifme Recht von jeher

als Recht der Kirche galt und es im wefentliclyen auch blieb) wenn es

auch durch das kanonifche Recht vielfach modificirt wurde. Dem Einzk

gange des römifchen Rechtes war ferner der Umfiand günfiig. daß es ini*

Einer Sammlung vorhanden war) während die teutfchenRechte und.2

Gewohnheiten zum großen Theile nicht aufgezeichnet» waren. Diez

teutfchen Kaifer waren der Verbreitung des römifchen Rechtes förderlich'.

weil daffelbe die kaiferliwe Gewalt als unbefhränkt darfiellt und daher.,

dem Streben der Kaifer nach Vermehrung ihrer Macht agitnftig war.Z

Daß ohne diefe begunfrigenden Umftände das römifwe Recht in Teutfwx..

land das Uebergewiclyt wegen der llnzulänglichkeit der einheimifelyen Rechte.

fiir die durch Eultur. Handel und befonders die kräftigeEntwickelung des!?

fiädtifäzen Lebens begründeten neuen Verhältniffe hätte erlangen mirffenz]

läßt fich nicht behaupten. Auch fand das römifche Recht und das

Veftreben der in demfelben unterwiefenen Doctoren demfelben Eingang

 

zu verfchaffen. in Teutfchland mannigfachen Widerfpruch. namentlich

von Seiten des Adels. Kaifer Friedrich lll. foll fogar in einer Re

formation von 1441) die aber nicht zur Ausführung kam, die völligej

Entfernung der Doctoren der Rechte fowohl aus den-Gerichten.- als aus_

dem Rathe der Fürften) als auch von dem AmteU-lzer Ficrfprecher und

Anwälte beabfiwtigt haben. Nichtsdeftoweniger gewann das-römifclfe

Recht immer größere Verbreitung. unter Kaifer Maximilian [z,

fing man an. das jufiinianeifche Recht als gemeines Recht in Teutfclo?

land zu betrachten. wenngleich der Kampf zwifchen ihm ,unix-dem ein:

* K!)

und Heimbach zen., Beiträge zur Revifion des jufiin. Coder) .Berlin 1833

(aus der Zeitfchr. f. gefch, Rechtsw. Bd, lll)-S. 115 flg., 2431m.) Bd, 711l.

S. 81 flg. abgedruckt). _ ** " l .

256) Vgl. hlaucleon , ae lÄm-allurum glosxntörnm _et o0ng1088urnr. audio

kitata ine„ Mp8. 17,07. (Kramer, snaleata liter. nclbjsloc. Martell. ]n_8t., [lil

1794 und in Hugo) civil. Mag. Bd( ]ll.-S, 26 flg. 113 flg." Name, view-x

A0761). liter. i). 1. hlarb, 1800. Savian y 7 in der Zeitfchr. f. geicb., Rechtsryg
Bd, 1]) S.. 190. B ien.ec,"Gefch..de*.r NenF S.291 flg.._,431 flg. . (NW "I"

257) _Die Literatur dariiber*J f. beiZDecrYe-r); Grundc. S. 192,W 7W 50|*
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heimifchen Rechte noch nicht zum völligen Schluffe gekommen war.

Die Mitglieder des 1495 errichteten Reichskammergericines wurden

nämlich in ihrem Eide ausdrücklich verpflichtet) nach des Reiches

gemeinen Rechten zu richten. Daß darunter nur das jufiinia

neifche Recht hat verfianden werden follen) ergiebt fich aus anderen

Gefeßen diefes Kaifers) insbefondre aus der Notaciatsordnung von

1512. Ebenfo bezieht fich Kaifer Karl l7. in den von ihm erlaffenen

Gelesen) namentlich in der peinlichen Gerichtsordnung von 1532) auf

das romifche Recht) und betrachtet es fogar als von feinen Vorfahren

im Reiche erlaffen) mithin als eigenthiimlimes) von feinem Vorfahren

Iuftinian bekannt gemachtes Gefeh. Mehrere im 16. und 17. Iahr

hunderte erlaffene Reichsgefeße äußern fich über das römifche Recht in

einer Weile) daß) wenn auch eine ausdriirilime Reception durch die

gefehgebende Gewalt nicht erfolgt ift) doch die Reception als eine

vollendete Thatfame _auch durch die Reichsgefehgebung anerkannt ange

fehen werden muß258). Auch haben einzelne Theile des teutfchen

Reimes unter Aufhebung ihrer alten Gewohnheitsremte na) fchlechthin

dem römifchen Rechte unterworfen 259). So ift es denn allmälig dahin

gekommen) daß das jufiinianeifche Recht in feinem ganzen Umfange

(iu 0011111101111) als in Teutfchland reclpirtes gemeines Recht gilt.

4) Grundfäße über die Anwendung des römifchen

Rechtes in Teutfchland. Das römifche Recht) foweit es In:

halt und Grundlage des gemeinen Rechtes geworden ift) ift in der

jufiinianeifchen Rechtsfammlung) im (wrpus juris ojejlis, enthalten; was

außer demfelben_ an Quellen vorhanden ift) ift nur für feine Gefchichte

und Auslegung von Bedeutung. Auch vom Corpus juris ift nicht der

ganze Inhalt practifch. Abgefehen davon) daß vieles in demfelben

Enthaltene blos hifiorifme und wiffenfchaftlime Bedeutung hat) wird

denjenigen Theilen des Corpus juris keine Giltigkeit beigelegt) welche

ungloffirt' 'find (quocl non ngnosoit 3108811, non) agnosail darin oder

1'0ru111)159“). Hierbei ift es gleichgiltig) ob die Gloffatoren diefe Theile

felbft fchon fiir unanwendbar gehalten haben. Hinfimtlicl) der gloffirten

Novellen ift beflritten) ob die von den griechifchen Novellen den Gloffa

toren bekannte alte lateinifche Ueberfehung oder der griechifche Urtert den

Vorzug habe) wenn erfiere von letzterem abweicht260). Fiir den Vor

zug des gclerhifmen uctertes entfcheidet) daß die Glofiatoren felbft damit

 

238) Vgl. Reichspolizeiordnung von 1348 Tit. 1) v, 1577 Tit. 1. Reichs

abfeh. v'. 1654 Z. 105. Vgl. I. Weiske) pract, unterfuch. Heft 3) S. 1 flg.

S Vgl. Span gen berg) Einleitung in das römifch-jufiin. Rechtsbuch

. g. z ,

259i1)Vgl. dariiber Spangenberg a, a. O. S'. 167 flg. Savignh)

Shfiem des heut. rdm. Rechts Vd. 1) S. 66 flg. Sintenis) Civilr. Vd. l)

S. 12. Ofenbrliggen) in der Zeitfchr. f. Civilr. u. ProoBd. 117) S.172 flg.

Vd. ren) S. 382 flg.

260) Die Literatur darüber f. bei S p a n gen berg a. a. O. S. 175) N. 9)

10. Für den Vorzug der 'eroio 711133111 entfcheidet Sao ig ny) Soft. des heut.

K
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bekannt waren. daß fie fich einer Ueberfetzung bedienten. daß fie diefelbe

für eine getreue hielten 261) und keineswegs die -Adfimt hatten. diefer

Ueberfehung Gefeheskraft beizumeffen. Sie waren felbft für die Kritik

des Textes der juftinianeifchen Rechtsbücher fehr bemüht. So wenig

aber die kritifaze Reoifion des Textes durch die Gloffatoren in den

übrigen Rechtsbüwern einen gefelzlichen Text gefchaffen hat. wodurch

alle fpätere Kritik überflüffig und ausgefchloffen worden wäre. fo wenig

kann der Gebrauch einer Ueberfekzung der griechifwen Novellen durch

die Gloffatoren diefe Ueberfehung zu einem gefehliwen Texte erheben

und die Anwendung des griechifchen Urtextes befeitigt haben. Die

Gloffeitoren glaubten. in der ihnen vorliegenden Ueberfeßung den Sinn

der Novellen getreu wiedergegeben zu finden; fie wollten nicht diefe

Ueberfelzung anwenden als folche. fondern weil fie ihrer Meinung nach

den Sinn des Originals enthielt und fie des Verftändniffes des Origi

nals entbehrtenz denn hätten fie den griechifchen Urtext gekannt und

denfelben verftanden. fo wiirden fie. oa fie überhaupt das geltende

römifche Recht und wie es von Iufiinian felbfi in feinen Reclnsbirmern

niedergelegt' war. lehren wollten. auch den griechifclfen Urtext zum

Grunde gelegt haben. Auch lviderfpricht die vorzugsweife' Berückfich

tigung des grieehifhen Urtextes vor dem den Gloffatoren bekannten

nicht der Bedeutung der Gloffe für das practifhe römifwe Recht. Denn

die Gloffe hat nur infofern dafür Bedeutung. als dadurch einzelne

Stücke der jufiinianeifchen Rechtsfammlung von der Anwendung aus

gefehloffen find; die jufilnianeifme Rechtsfantmlung ifr in Teutfchland

nicht deshalb recipirt. weil fie gloffirt ifiJ- fondern infoweit fie

gloffirt ifi. Der Gloffe felbfi ift kein größerer Werth beizulegen. als '

den Anfichten anderer Ausleger. Damit ift die frühere große Autorität der

Gloffe ebenfowenig geleugnetWL). fowie daß die Gloffe in anderen

Reehtstheilen. namentlich im Proceßreclfte. von bedeutendem Einfluffe

und für die fpätere Praxis oft maßgebend gewefen ifi.. Als Gloffen

können die Authentiken. infoweit fie Auszüge aus den Novellen ent

halten. auch 'nur angefehen werden. *en-Dagegen find die nutlientiene

kricleriaiuuao allerdings als Vermehrung des urfprünglicl) geltenden

römifchen Rechtes' anzufehen. weil 'fie auf Befehl der Kaifer dem Eodex

hinzugefügt worden find. In privatrewtliwer Beziehung haben fie wenig

Bedeutung. - unter diefen näheren Befiimmungen ift das im (lorpue

iurie enthaltene römifwe Recht im ganzen (in eoruploxu) reripirt. Es

fireitec daher für feine Anwendbarkeit im einzelnen die Vermuthungz

 

rörn. Rechtes Bd. l. S, 67. Qfenbrüggen. in der Zeitfchr. für Cioilr. und

Proc. Bd. ecru. S. 382-411. Ffir den Vorzug des grielhifhen Urtertes

Sintenis. Eivilr. Bd. l. S. 14. Ek

261) S. die Stelle aus [Iurgiincl. prtef. liornil. Cutz-datei. in loann, bei

Saoigny. Gefcd. des rbm. Rechtes Vd. ll'. Sun/17.

262) Vgl. darüber Betting. Init, Bd. l. S.127. Saoigny. Gefch.

les rbm. Rechtes Vd. r. S. 268. N. 68, g .ee .rr .- . a1
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feine Nichtanwendbarkeit ift zu beweifen. Es ift in den Ländern des

gemeinen Rechtes das regelmäßig anwendbare Recht; es wird nicht

fchlechthin vom gemeinen teutfchen ausgefchloffen) fondern nur vom

Landesrechtez vielmehr ift das gemeine teutfche Recht durch das römifche

größtentheils verdrängt worden. tz-,Nur im Verhältniß zum partikulären

Rechte der einzelnen teutfchen Länder ift es ein fubfidiäres oder Hilfs

recht. Selbfiverfiändlich haben diejenigen Theile des römifchen Rechtes

keine Anwendung, welche der römifchen Rechtswifienfwaft angehören)

wie Definitionen) doctrinelle Eintheilungen) hiftorifche Nachrichten und

Bemerkungen 263). Die friiher wohl man>)mal behauptete Anwend

barkeit mancher Theile des römifchen Rechtes läßt fich ebenfowenig an

nehmen) als dem römifchen Rechte auf die wiffenfmaftliche Behandlung

und Fortbildung der rein teutfchen Rechtsinftitute irgend ein Einfluß

beizulegen iii. Die hifiorifche Entwickelung und Auffaffung) welche

ein grundliches Verfiändniß unferes Rechtszuftandes möglich gemacht

hat) und die Nothwendigkeit) das teutfche Recht und das römifche als

felbftfiändige und als gleichberechtigt neben einander ftehende aufzu

faffen) fiihren zu folgenden Begrenzungen der Anwendbarkeit des

römifchen ReGtesW): a) Alles) was dem jehigen öffentlichen Leben)

der Organifation des Staates) der Staatsgewalten und Mittel) fowie

feiner Glieder) namentlich der Stände angehört) kann nicht nach dem

römifchen Rechte beurtheilt werden) weil die Formen des römifchen

Staates von den jetzigen wefentlich verfchieden find) mithin die römifchen

fiaatsrechtliehen Sähe der Vorausfetzung ihrer Anwendung ermangelnz

1)) nicht mehr anwendbar find alle privatreciztlichen Befiimmungen des

römifchen Rechtes) welche auf eigenthiimlich römifchen den Teutfchen

fremd gebliebenen Einrichtungen) Llnfiäxten und Volksfitten beruhen)

mithin der Vorausfehungen ihrer Anwendung ermangeln) oder die) wenn

fie auch noch vorkämen) doch nicht die Bedeutung mehr haben) welche

das römifche Recht ihnen beilegt. unter denen) ivelclye noch vorkommen)

aber in anderer Bedeutung als im römifchen Rechte) find befonders

diejenigen hervorzuheben) welehe mit proceffualifmen Ereigniffen der

gefialt zufammenhängen) daß durch folche gewiffe Wirkungen entfiehen.

Hierbei find die abweichenden Erfcheintingen) in welchen jene im jetzigen

Proceffe hervortreten) maßgebend W5). Dagegen find bei uns die Vor

ausfehungen der anwendbaren Vefiimmungen bisweilen erweitert) indem

die römifchen Beftimmungen auf den Römern unbekannte Erfcheinungen

wegen Gleichheit des Grundes analogifch angewendet werden; die meifien

.7 „L

263) Glück) Einleit. in das Stud, des röm; Privarr, S. 274 flg. [ink,

(16 boriierno juris rom-ani uzu (Roding. 1830) p. 6. aq.

264) Vgl. Sintenis) Civilr. Vd. l) S. 17 flg.

265) So bei der Litiscontefiation. Schon bei Anwendung der Panbecten

fiellen muß für das jufiinianeifche Recht diefe Rüekfieltt genommen werden.

Sinteni s a. a. O. S. 18) N. 38.
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Fälle diefer Art gehören in das teutfche Privatrecht W). Einzelne

römifche Inftitute und Befiimmungen find wegen des erwähnten

Mangels der Vorausfetzungen insbefondre deshalb nicht anwendbar.:

weil das mit dem römifmen Kunfiausdeucke bezeichnete Inftitut in dem.

diefem Ausdrucke entfprewenden Begriffe fich bei uns nicht findet267).

e) Das römifche Recht ift ferner nicht nur infoweit unanwendbar. als

durch das kanonifme Recht und die teutfmemReiäzsgefeße feine An

wendung ausgefmloffen wird. fondern auch infoweit. als ihm teutfche.

rechtliche Inftitute. welche den Vorrang behauptet haben. wider

ftreiten 268)z.dagegen hat dasearömifme Recht auch wieder eine: Menge

teutfcher Infiitute ganz verdrängt. Es kann_ auch eine Anwendung.

römifcher Säge in Verbindung mit teutfchrechtlichen Inftituten.. welche

den Vorrang behauptet haben. vorkommen; doch muß hierbei mit großer;

Vorficht verfahren werden. um nicht durch Anwendung römifcizer Säge

der eigentlichen teutfchen Natur eines Infiitutes Gewalt anzuthun W9).

5) Verhältniß der einzelnen Theile der jufiinianei

fchen Rechtsfammlung zu einander270). Widerfprewen die

einzelnen Theile der juftinianeifmen Rechtsfammlung einander. fo haben.

a) die Novellen vor den iibrigen drei Rechtsbüwern. und unter den

*-*>----- ?alti- get-cu .an *theilte-zer er... uva",

a7- 266) Veifpiele folcher Erweiterußen find die Accu-teilung der römifjdq.

nclio subsicjiuria gegen Municipalahxigkeiten auf alle Obrigkeiten. der römif '.

erotic), in facluln acieerauz iuriioemhz-qui [item Sunn) fecjt auf Handlungen z

  

Richters im Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Im teutfchen Privatrechte

kommen noch viel wichtigere analogifche Anwendungen des römifcben Rechtes

vor. z. B. die Ausdehnung der negenorla und confeeeorja nativ auf Realrechte und*

Reallafien. des Quafibefihcs auf diefelben Verhältniffe u, f. w, Sintenis

a. a. O. S. 18. N. 39. Ü.

267) Veifpiele find die buhitutio und der 118118 im Gegenfaize des 113-13-,

fructud. U. 3in1.. NW 1',

trod 268) Manche teutfchrechtliche Infiitute haben ganz entfehleden den Vorrang

behauptet. z. B. die Erbverträge; bei anderen dagegen ift es mehr oder minder

zweifelhaft. ob rbmifche Infiitute durch teutfehe ganz verdrängt worden find.

z. V. bei der rbmifchen empbz-tsuais, auperliaies und pr0pte1* nilptie-Z äonatjo. '

269) So find die römifchen allgemeinen Grundfähe von Verträgen unbe

denklich auf Erbverträge anzuwenden. Manche Jnfiitute ftehen theils unter

Befiimmungen des rbmifchen. theils unter denen des teutfchen Rechtes. fo. daß

die des einen Rechtes durch das andere modificirt worden find. Hier muß genau

unterfucbt werden. ob die dem einem oder dem anderen Rechte angehbrigen Grund

fäge das uebergewicht erlangt haben und hiernach ifi zu befiimmen. ob diefe In

fiituteKi das (Zivilrecht oder in das teutfche Recht gehören. So gehört z. B. die

Lehre n der Vormundfmaft in das Civilrecht. die Lehre von Eheverträgen und

Erbberträgen. von der Einkindfchaft. dem Gefammteigenthume in das teutfche

Recht. Sintenis a. a. O. S. 19. N. 43. eier*

270) Vgl. darüber Schömann. Handbuch des Civilr, Vb. l. Abi). l.

H ufeland. über den eigentlichen Geift des römifchen Rechtes Bd. l. S.

131 flg. Thibaut. civil. Abhaudl. S. 79 flg. Lbhr in Grolman und

Lbhr. Magaz. Vb. [ll. N. 7. Sp ungen berg. Einleit. in das rdm. jufiin.

Recbtsbucl) S. 185 flg. Fritz. Erläut. zu Wening-Ingenheim Val. S. 10 f.

Savigny. Syfi. des heut. rbm. Rechtes Vb. l. S. 270 flg. Sinteniszx

(Zivile. Bd. l. S. 52 flg. Die Anfichten darüber find fehr verfehieden. _-3 _.7 _o

' 7*.
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Novellen als- einzelnen Gefeßen die jüngeren vor den älteren den Vor?

zug'- und es kann die gleichzeitige Reeeption der Novellen mitden iibrigen

Rechcsbüihern an dem Verhältniffeder ecfieren zu den letzteren nichts

ändern) weil diefe Reception doch im Sinne von Iufiinian als eines

von' ihm hinterlaffenen Vecmächtniffes von Geleßen) folglich ganz in

der Art gefchehen ift) wie fich die Giltigkeit diefer Gefeße am Ende

*feiner Regierung von felbfi feftgeflellt hatte 271). i)) .HinfiGtlim der

drei übrigen ReehtsbüGer fiehen fich hauptfawlicl) zwei Anfichten gegen

über. g Nach der einen) welche in der Praxis den meifien Eingang

gefunden hatF iii das jüngere Rechtsbuci) dem älteren-vorzuziehen,

Hiernach hat der Coder ini allgemeinen den Vorzug vor den Pandectenz“

es ivitd- jedoeh) noeil die Revifion der im Coder enthaltenen Verord

nungen fieh? nur auf den Coder felbft) um die neueren eingetragenen

mit den älteren in Uebereinfiimmung zu bringen) nicht auf die Pan

decten- bezog) zwifthen den vor den Pandecteti erlafienen und den nach

den Pandi-cken“ publicirten Eonftitutionen unterfchieden) letzteren unbe

dingt der Vorzug vor den Pandecten gegeben) hinfiehtlicl) der erfieren

i111 Falle eines WiderlpruGes mit den Pandecten nur eine Vereinigung

durch zweckmäßige Auslegung für zulcilfig erachtet, Im Falle eines Wider

fpruches der Coderfiellen unter einander foll die jüngere der älteren vor

gehen. Da Infiitutionen und Pandecten gleichzeitig redigirt find) fo

wird ein Vorrang des "einen Rechtsbuthes vor dem anderen im' allge

meinen nicht angenommen und im Falle eines WiderfpruGes beider

Rechtsbixther den Infiitutionen nur dann der Vorzug gegeben, wenn

fie) was aus inneren Gründenzu beurtheilen fei) einen treueren Auszug

aus der Schrift des alten Iuriften enthalten) als die Panbecten) oder“

wenn fie das Pandertlenre-cht_ abfiwtlici) tibeinderit. Wenn [ich einzelne

Pandectenfiellen widerfpreGen) fo foll die des jüngeren Iuriiten vor

der des älteren Jucifien den Vorzug haben; bei WidecfprÜGen deffelben

Iuriften foll ebenfalls deffen fpätere Meinung vorgehen 272)." "Nach

einer zweiten AnfiehtF welche die bedeutendfien jurifiifGen Autoritäten

der neuefien Zeit für fich hat273)) find der Coder) die Pandecten und

die Infiitutionen) obgleich fie zu verfchiedener Zeit publicirt find) doch

als »Ein zufammenhängendes Ganze zu betrachten. Für die Nichtigkeit

diefer Anficht entfcheidet, daß Iufiinian felbfi fie als ein lolches das

geiammte römifGe Recht vollfiändig umfaffende Ganze angefehen

hat274). Gegen den nach der erfien Meinung dem Coder) wer" auch

 

271) Saoignr) a. a. O. S. 268-27o.

272) Vgl. Spangenberg a. a. D. S. 189-492,

273) Lohr, Savigny und Sintenis a. d. a. O.

274) Diefer Zweck findet fich wiederholt ausgefproWen ) in Bezug auf den

neuen Coder in Const. Corcjj nobiz e31 Z, 1, 2; in Bezug auf alle drei

Rechtsbümer in (Zonßl. 060 nuctore S.11. 60118!. 731113 Z. 12, (Lover.

0n1nen1 kejpublicae 7. Vgl. Löhr a. a. O. S. 201. Savigny

a. a. O, S. 270) 273.

)
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fprirhtz daß eine Abänderung des mit dem Coder nicht übereinftimmen-'i

den Inhaltes der Pandecten durch die fchon nach Einem Jahre erfolgte

Publication des erfieren fchon deshalb gar nicht beabfimtigt fein konnte-i k

weil dies der gefelzgeberifmen Klugheit geradezu entgegen gewefen wäre-N

ebenfo mußten nach diefer Llnfimt die vier Jahre nach dem älteren

Coder publicirten Pandecten diefem derogirt haben; ein folcher zwei

maliger Wechfel der Gefevgebung innerhalb zweier Jahre wäre-aber

offenbar hörhft ividerfinnig gewefen. Vielmehr verhält fich die Sache foÜ .

Der Rechtszuftand vor Beginn einer der Rechtsfammltingen Jufti

nian's war derz das die einzigen geltenden Rechtsquellen die' kaffee?

lichen Confiitutionen (liege-r) und die jurifiifmen Schriften der Vorzeit

(iu8)z welche fpäter zum großen Theile in die Pandecten aufgenommen

wurden/ waren. Jitftinian ftellte das Eonfiitutionenrecht in'

feinem älteren Coder feft. Narhdem dies gefchehen wart galtdas in

den juriftifchen Stiniften enthaltene Recht bis zur Publication der

Pandecten fort„ und ivurde in diefen ebenfalls nur feftgeftellt. Der

neue Coder nahm den noch practifmen Inhalt des älterent alfo den

größten und hauptfämlimfien Theil in fich auf. Hiernach ift die Zeit

der Publication diefer einzelnen Sammlungen ganz ohne Bedeutung

für die Frage über den Vorzug der einen vor der anderen im Falle

eines Widerfprumes. Diefe Frage konnte zu Juftiniams Zeit gar

nicht aufgetvorfen werdenz und der Kaifer felbft hielt fie für unmdglimz,

eines Theiles/ weil er der Meinung war- daß kein Widerfpcuch vor?

komme, anderen Theilesx weil er mit feinen Sammlungen keine Ver!

änderung des bisherigen Verheiltniffes der in ihnen enthaltenen' Reeves'

maffen zu einander beabfimtigte. Die ungeachtet der Verfimerung des*

Kaifers fiel) vorfindenden Widerfprüme find auf dem Wege oder Alts

legung zu befeitigen. Zuvörderft muß man von der Annahme* eines'

Widerfprumes bei abweichenden Befiimmungen abfehen, welche fich auf

hiftorifmem Wege vereinigen laffenz denn das älztere Recht wurde neben

dem neueren entweder nur zur Erläuterung des leßteren aufgenom-menx

oder es gefchah dies deshalbx weil bei der Zufammenfetzitng der Titel

aus einzelnen Fragmenten verfchiedener Zeitz eine vollftändige und zu?1

fammenhängende Ueberfimt des Ganzen- ohne umfaffende felbftfiändige

Ueberarbeitungz auf andere Weifez als durch Aufnahme des älteren

?LiechtesF nicht gewonnen werden konnte275). Wo der hiftorifme Zweck

fich-klar darlegtz find die abweichenden Befiimmungen alle auf hiftori

fchem Wege zu vereinigen. Am häufigfien ifi dies im Coder der Fall

da die kaiferlimen Coniiitutionen hauptfämlici) auf Fortbildung des

Rechtes gerichtet waren 276). , Jn anderen Fällen ift die Sache mirhfam

“ *W

27b) Ldhr a. a. O. S. 189-193. Savigny a. a. O. S. 278 flg.

Sintenis a. a. O. S. 337 54.

276) Savigny a. a. O. S. 2837 284.
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und das Ergebnis -oft zweifelhaft. 'ueberhaupt ift im Zweifel die

hiftorifche Vereinigung nur mit großer Vorfimt anzuwenden) weil

Iufiinian eine dogmatif>)e) keine hiftorifche Sammlung beabfich

tigte; die bloße verfchiedene Zeit des Urfprunges der einzelnen Stellen

giebt an fich noch keinen Grund zur Hebung des Widerfprumes auf

hiftorifchem Wege; dazu bedarf es immer felbftfiändiger Gründe 277).

In den Fällen) welche hifiorifcl) nicht zu vereinigen find) und in den

Fällen wirklicher Widerfpruche) find ebenfo) wie bei Widerfprümen

deffelben Rechtsbuches) die Grundfähe der jurifiifchen Auslegungskunfi

anzuwenden278). - Iuftiniams Eonfiitutionen felbfi) foweit fie

Abänderungen des älteren Rechtes enthalten) find diefem felbftverfiänd

lich jedes Mal vorzuziehen) weil fie jünger find. Als eine folche Confli

tution hat auch Iuftinian feine Infiitutionen betrachtet) indem er

denfelben ausdrucklicl) die Kraft der Eonftitutionen beigelegt hat779).

Darum haben fie) unter Übrigens gleichen Umftänden fiir die einzelnen

widerfpreckzenden Stellen) den Vorzug vor den Panderten. - Da aber

die Inftitutionen in der Hauptfache den Charakter eines Lehrbuches und

Auszuges an fich tragen) fo ift nicht fetten diefer Charakter fo über

wiegend) daß die ausführliche und dogmatifche Darftellung der Pan

decten vorgezogen werden muß 280). Die Frage uber das Verhältniß

der Jnftitutionen zum Coder kann nicht-raufgeworfen werden.) da

Widerfprüche zwifchen beiden nicht vorkommen.

.rie-i 1).* Vom 00rpn8 inri8 0irili8. |. HandfchriftenWL).

Es) giebt wenige ältere Handfchriften aus der Zeit vor den Gloffatorenz

deflo häufiger find die zur Zeit der Gloffatoren gefchriebenen. ..Die

erfieren haben die jn8oripti0ne8 [eg-um. die 8uh80ripli0n68 00n8lituli0num

und die griechifchen Stellen) und entweder gar keine odereine kurze

Interlinearglofiez die letzteren haben die drei erften Stücke nicht und find

meifiens regelmäßig mit einer mehr oder minder vollftändigen Gloffe

 

277) Savignt) a. a. D. S. 280-283. Sintenis a. a. Q. S. 84 flg.

278) Für den Fall des Widerfprumes von Stellen derfelben Sammlung

giebt es keine allgemeine Regel. Löhr a. a. O. S. 215. Kann der Wider

fpruch durchaus nicht gehoben werden) fo bleibt nichts übrig) als unter beiden

widerfprewendeti Stellen die vorzuziehen) welche den übrigen unzweifelhaften

Grundfätzen der jufiinianeifwen,Gefetzgebnng am meiften entfpricht. Löhr a.

a. O. S. 208. Savignh a. a. O, S. 286 flg.

279) yr00eiu. [n8t. 6. u)

280) S avign t) a. a. O. S. 284 flg.) wo auch Veifpiele der verfchiedenen

möglichen Fälle aufgefiellt find. Andere ziehen unbedingt die Jnfiitutionenwor)

z. B. Löhr a. a. O. S, 214.

281) Vgl. dariiber Spangenberg) Einleit. in das röm. juftin. Rechts

buch S. 492 flg. 886k, jncijci8 c0ciicnm et etiitionuln jur. lu8tjn, neuen-reinem.

mp8. 1823. (Dazu die Recenfion von Spangenberg in der allgem. Lit.

Zeit. 1823 Nr. 251,) Hänel) in der Leipz. Lit. Zeit. 1828 Nr. 42. Huch)

in der Zeitfchr. fiir gefch. RW. Bd. 7) S. 131 flg. Cramer) kleine Schriften

(Leipzig 1837) S. 39 flg. Falk) jurifi. Encyclopädie Ö. 84. Vbcking)

Infiit. Vb. l) S. 78 flg.
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verfehen. Doch kommen auch Ausnahmen vor; es giebt nämlich Hand

fchriften der erften Klaffe mit fpäter beigeiciniebener Gloffe. und Hand

fchriften der zweiten Klaffe ohne Glofie. Unter den gloffirten Handfcjiriften

unterfcheidec man folche. welche die voraccurfifwe. und folche. welche die

accurfifche Glofie haben; die letzteren find bei weitem die zahlreichflen,

Auch Handfchriften der neueren Zeit find nicht zu vernachläffigen. weil

fie Abfchriften einer älteren guten Handfchrift fein können. Hand

fchriften des *ganzen 00l'[]l]8 inr-jn cieilie in Einem Bande find höchft

felten. Eine folche befindet fich in der königl. Bibliothek zu Kopen

hagenWL). Defto häufiger find Handfchriften der einzelnen Theile.

1) Die Handfchriften der InfiitutionenWö) find theils unab

hängige. wel>)e dem llnlninen nicht angehängt find. theils nicht

unabhängige. in welchen die Infiitutionen hinter das 70lnmen ge

fchrieben find. 2) Die Handfchriften der Digefien284) find zahlreich.

Die wirhtigfie darunter ift die weltberühmte Florentiner HandfchriftWö).

die unter dem Namenpnnciealae luxe-ane, nnniihliitnnae. Flora-innere,

arciielypon blarentinnin, eirgo blorenljna bekannt ifi'. Der Sage nach

foll diefelbe in Amalphi gewefen und nach Eroberung diefer Stadt im

Jahre 1135 durch die Pifaner nach Pifa gefchafft worden fein. Gewiß

ift. daß fie fich in Pifa befand und nachdem diefe Stadt unter floren

tinifmeHerrfmaft gekommen war (1406). nach Florenz gebracht worden

ift. Die Behauptung Einiger. daß fie ein unter Iuftinian felbfi ver

faßtes Original fei. widerlegt fich theils aus diplomatifwen Griinden.

nach denen fie höchftens in das 7. Jahrhundert zu fehen ift. theils durch

die in ihr befindlichen Lücken. Fehler und den Gebrauch der von Initi

nian verbotenen Abbreviaturen. Sie befteht aus zwei Bänden in läng

lichem Quartformat. welche in rothen Sammet gebunden und mit

filbernen Elaufuren verfehen find. Der erfte Band enthält die erfien

19. der zweite die anderen 31 Bucher. Die fonft breiteren Blätter find

durch das Befchneiden bei dem neuen Einbinden fehr gefchmälert worden.

Der Stoff ift das feinfie Pergament. Jede Seite enthält zwei Eolumnen.

Die Tinte hat hin und wieder das Pergament zerfrefien. Das erfte

Blatt der Handfchrift. worauf die 00ml. Jenni-cer- gefianden hat. fehlt.

282) Sie wird befchrieben von Cru rn er, nei lil. dig. ne rerb. ejgnif. prnef.

. p. 24. 5g.

283) S. dariiber insbefondre prociramus (Zorpar. jnr. rie". n Zciirnciaro,

(Ylosejo el 'knieiia ecieniii (ßerol. 1823) p. 33. zq. Roßhirt. Beiträge

zum rbm. Rechte Heft l. (Heidelb. 1820) Nr. 1.) Dirkfen. in der Zeitfcbrift

für gefch. NW. Bd. l. S. 350 flg. lnotjt. er). Zoiirncier (ker-oi. 1832) p. 9.

281) Vgl. darüber S p ang en b erg a. a. O. S. 497-532. [Z eck ,

prdcirom. p. 9. aq. (Zioaoinß, (Lamm. ojslene. (Latin. qnornncinm bis, reierj.

- cleeeripcjonern etc., liimnr. 1818. (Innpp , qnatnor iolin nnljqnjeajrni nlicniuu

bigeßlorurn Cociicjs reacrjptj Weapon nur-er repertn, iii-termine. 1823,

a 285) Sie ift fehr genau befchrieben in l3 re n lc m n n n , nietorin yonnectnrnrn

een fulnrn exernplurje lilorentini, Frei. an [then, 1722. Vgl. noch dazu (Leben er*a

nal-ratio rie kl. 3te n 'tion n n o 7 (Zolling. 1764.
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Die Buchftaben find eine Art uncialbumfiaben) mit gothifchen vermifcht.

Die Schreibart der griechifcloen und lateinifchen Wörter ift faft nicht zu

unterfcheiden; nur find die griechifchen mit größerer Genauigkeit ge

fchrieben. Es finden fich verfchiedene Hände in der Handfchrift. Einige

der Abfchreiber find fehr forgfältig gewefenz andere fehr unwiffend und

nicht einmal der lateinifchen Sprache kundig. - Während des 'Einfalles

der Franzofen war .die Handfclnift längere Zeit verfchwundenz .fie war

nämlich vergraben wordenz fpäter tvurde fie wieder an ihren alten Ort

gebracht. In Folge des langen Aufenthaltes unter der Erde hat fie

durch die Näffe gelitten. ueber den Werth der Handfmrift und ihr

Verhältniß zu den anderen vorhandenen Handfclyriften find die Mei

nungen getheilt. Nach der einen Anficht ftammen alle ubrigen feit

dem Wiederaufleben des römifchen Rechtes vorhanden gewefenen und

noch vorhandenen Pandectenhandfmriften von ihr ab und find nur Ab

fcltriften von ihr; nach der anderen hat es davon unabhängige Hand

fchriften gegeben und find auch von den Gloffatoren be*nußt wordenWö).

Die überwiegenden Grunde find fur die leßtere Anfia7t) namentlich

fpricht dafiir der umftand) daß fich in der Florentiner Handfclorifc Lücken

finden) welche in den Gloffcitorenhandfmriften ausgefüllt find. Mehrere

diefer Ergänzungen beruhen zwar auf Eonjectur der Gloffatorenz viele

aber find von der Art (z. B. Ergänzungen ganzer fehlender Stellen))

daß die Ergänzung nothwendig aus anderen Urhandfclyriften genommen

fein muß. 3) Die Handfwriften des Eoder287) enthalten meiftens

nur die erfien neun Bucher) weil die drei letzten zum lialurnen gehören.

Die meiften Handfmriften find unvollfiändjg) fo daß mehreren Eonftitu

tionen oft ganze Titel fehlen) was namentlich von den auf die römifche

Verfaffung bezuglichen gilt) welche die Abfchreiber als nicht mehr prac

tifch wegließen. 4) Die Handfchriften der N ovellen288) find weniger

zahlreich. Die bedeutendften darunter find die Venetianifme) welche

im 16. Jahrhundert in der Scrimgefifchen Ausgabe am vollfiäudigften

und genauefien abgedruckt worden ift) und die Florentinifche) von

286) Vgl. die Literatur über diefe Streitfrage bei klaut) 01a) 103m. linea

nienlo p. 189. 5g. Brfonders S p a n g e n b er g) Einleitung S. 407 -425.

Thibaut) jurifi. Nachlaß) herausgegeben von G uvet (Berl. 1842) Bd. ll)

S. 404 flg. Hugo) im civil. Magaz. Bd. ll) S. 257 flg. Förfter) in der

Zeitfchr. f. gefch. RW. Bd. ll) S. 271 flg. Savigny) Gcfch. d. cbm. Rechtes

im Mittelalter Bd. ll) S. 154 flg. Bd. lll) S. 92 flg.) 446 flg. Z achariä)

Reife in den Orient (Heidelb. 1840) S. 49 flg. Puchta) Infiitutionen Bd.l)

S. 709 flg.

287) Vgl. darüber Schrader) Abhdl, aus dem Civilr. Bd.l) S.287 flg.

Spangenberg) Elnleit. S. 547-567. Niebuhr) in der Zeitfchrift für

seiÜWtl. RW. Bd. lll) S. 389 flg. (Forschen , eiiie. (Juli. krnef. z). 66. 8g.

Blume, jter 1in1. Bd, i) S. 262 flg. [unt. C00. earn. klerlnunn. [Öl-rief.

z). 12. sq. "Simbach juozßnecäot. 1'. [l. cup. ]. yroleguln. [x1, 3g.

288) Vgl. darüber Spangenberg) Einleit. S. 568 flg. Biener)

_Gefch der Nod. S. 308 flg.) 551 flg. Sad-lan h.) in der Zeitfcbr. für gefch.

RW. Bd, u) S. 104 ng.; .

B'
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welcher gewöhnlich .angenommen wird. dezßiie nur die in die Bafiljkien

aufgenommenen ?Novellen enthalte. ia fogar, bebaut-tet wird. daß fie die

Rebellen nur aus der zweiten Hand. nämlich ans den Bafilikjen gebe.

Van letzterer befindet iich eine von. B (steam-nus gefertigte Abichrif*

zu Bologna. M). , .

m. |1. Ausgaben: 1) der einzelnen Theilaqa) DieInfii

tu ti onenWo) find oft herausgegeben werden. _Die erfie ifi bei Peter

Schöffer 1468 zu Mainz erfchienen: unter den fpäteren find hervor

zuheben die von EuiasW). Bienecc-WK) und befondere! die von

S ch r a d e r. wobei ein möglichft vollftändiger -kritifcher 'Apparat benußt

und vorzügliche kritifme und eregetifche Bemerkungen beigefügt findM).

i)) unter den Ausgaben der Dig efte aM) vercd-ienen nächfi den ältefienWö)

bemerkt zu werden. die von H a l o a n d e r. bei welcher eine Vergleichung

der Florentiner Handfmrift von B o l ognin us und viele fog. Bulgar

manufcripte benutzt worden find 296). und die von Lel. und Franz To

relli (lkaurelliuo). wo die Florentiner Handfchrift zum erfien Male

vollftändig abgedruckt ift. in der Hauptfache fehr genau. jedoch nicht

mit diplomatifmer Richtigkeit297). Auch nach demjenigen. was für die

Digefien in den Ausgaben des Cor-pur iin-ie von Ge baue r und

Spangenberg. bei welcher die Brenkmannfche Vergleichung der

Florentiner Handfchrift benutzt ift. von Beck und von den Gebriidern

Krieg el geleiftet worden ift. bleibt fin: die Kritik derfelben immer noch

viel zu thun übrig und namentlich verdienen die bis jeßt ganz vernach

lciffigten älteren Vafiliienfmolien. befondere) die aus dem intlex des

D o r otheus entlehnten. einer forgfaltigen Berückfichtigung. o) unter

den Ausgaben des E oder enthalten die ältefien die erften neun Viecher

(den Coder im Sinne der Gloffatoren) und die drei legten als Theile

des llalurnen be'fonders298). Von Nm. was fpätere Herausgeber ge

289) Ueber beide Handfchriften f. Biener a. a. O. S. 85-88. 551 flg.

290) Vgl. 81811.21', jnclex ecjiljoouru hinter feiner Ausgabe; Zclrrurjer,

program. p. 155. 8g.

291) 931-13. 1585. Früher hatte er 1556 blos Noten zu den Inftitutionen

drucken laffen. Vgl. Hugo. civil. Magaz, Bd. lll. S. 238.

292) lierul. 1812.

293) [Dei-ol. 1832.

294) Vgl. Thibaut. Verfuche Bd. l. S. 225 flg. Deffelben jurifi.

Nachlaß S. 415 flg.

295) Die ältefte Ausgabe a) des bigerturu ratur ifi von (Anz-n, Verne.

1476; l)) des lofartiatum bei llitua yuclier, liorn. 1475; c) des ÜlZQZl-[Illl

norurn bei demfelben. 110m. 1476.

296) Sie erfchien zu Nürnberg 1529 3 Bände. jedoch mit fortlaufenden

Seitenzahlen. x

297) Sie erfchien zu Florenz 1553 3 Vde.. mit fortlaufenden Seitenzahlen.

Vgl. iiber diefe Ausgabe Hugo. Gefchicbte des röm. Rechtes feit Iuftinian.

S. 238 flg.. 3. Ausg. Thiba u t. jurift. Nachlaß S, 415 flg.

298) Die ältefle Ausgabe a) des Coder im Sinne der Gloifatoren erfchien

bei Pelze-XS ch bffer. Mainz 1475; b) der tree ljbrj (lil). D4111.) im, 70111111911,

Rom 1 .



8x2 -Quelldn des rdnrifrhen Neuner'.

 

leiftet haben) verdienen die Leiftungen von Beck in feiner Ausgabe des

Corpus juris und noeh mehr die von H e rrm ann in der von den Ge

brüder Kriege( untetnommenen Ausgabe des Corpus juris rirhmlime

Anerkennung. Es bleibt aber fiir einen neuen Herausgeber immer

noch viel zu thun übrig) und namentlich ift die forgfältige Berückfich;

tigung der Bafiliken und der älteren Scholien) insbefondre der wört

lichen ueberfehung des Thaleläus, welche Hilfsmittel noch lange

nicht ausgenuvt findF angelegentliwft zu empfehlen. (l) Von den Aus

gaben der N o v ellen299) enthalten von der ältefien an 30") bis zum

I. 1531 alle nur die 97 gloffirten Novellen und heißen Bulgar

ausgaben) weil fie nur den Tert der lleräia ullisnln, nicht einmal

vollftändig) enthalten. Im I. 1531 gab zuerfi Haloander den

griechifchen Text der Novellen nach der Sammlung der 168 Novellen

herausiol)) nach der von B o l o g n i n us von der Florentiner Novellen

handfchrift genommenen noch fehr zu Bologna befindliäyen Abfchrift.

Er gab nur 122 Novellen und 16 Summen; von 27 Novellen hat er

nur die Rubriken und Infcriptionenz 29 Novellen fehlen ganz. In

der von ihm bearbeiteten lateinifchen lleberfeßung giebt er 122 Novellen

und 10 Sumtnenz das Uebrige hat er aus der 79r8i0 eulgnla entlehnt.

Vollftandiger gab Scrimg er den griechifmen Text der Novellen 302)

aus der Venetianer Novellenhandfchrift heraus. Von den 122 bei

Haloander im ganzen griechifchen Terre vorhandenen Novellen hat

Scrimger nur 118/ namlich 116 jufiinianeifciye und 2 juftinfcln)

indem ihm von den jufiinianeifchen Novelle 139 und die tiberifchen

Novellen (Nov. 161) 163, 164) fehlen. Dafür hat er mehr 21 jufti

nianeifche Novellen in der Hauptfammlung. 2 dergleichen in der Edler

fammlung) 2 juflinfche unter Iucfiims Novellen. Zufammen hat er

alfo 118) welche fchon bei Haloander ftehen- 25) welche er zuerft

giebt) zufammen 143 30i). Unter den Leifiungen der fpäteren Heraus

geber verdienen die von O fen b ruggen in der Kciegeffchen Ausgabe

des Corpus* juris Erwähnung. Eine neue iritifche Ausgabe mit Be:

nuhung der nochmals forgfältig verglichenen Venetianer und Florentiner

Handfmriften beabfichtigte Heimbach inn. Sein früher Tod ver

hinderte ihn an der Ausführung. Die Collation beider Handfmriften

und fonftiges Material zu _einer neuen Ausgabe befindet fich in feinem

Nachlaffe. Auch Zachariä hat eine Novellenausgabe beabfichtigtz

er ift mit allen dazu erforderlichen Eigenfchaften begabt und mit dem

nöthigen Material verfehenz zu ivilnfmen ift baldige Ausführung feines

299) Vgl. darüber befonders Biener. Gefcb. der Nov. S. 317-431.

* Thibaut) Verfuche S, 260 flg. Nachlaß S. 424 flg.

300) Sie erfchien zu Rom 1476. f

301) Die Ausgabe erfrhien zu Nürnberg 1631.

302) Seine Ausgabe erfehien zu Genf 1558.

303) Das Nähere f. bei Vierter a. a, O. S. 371,
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Planes. 2) Gefammtausgaben des (loi-pur iurjeaieilis.

unter ihnen unterfcheidet man glo ffirte. welche mit der accurfifchen

Gloffe verfehen find. und ungloffirte. welche diefe Gloffe nicht

haben. In den erften Zeiten nach Erfindung der Vuchdruckerkunfi

waren alle Ausgaben gloffirtz diefelben waren unmittelbar aus Hand

fchriften abgedruckt_ und find daher für die Terteskritit fehr wichtig.

Diefe Ausgaben haben auch die von den Gloffatoren beliebte Eintheilung

des 601-71118 juris in 5 Bande beibehalten 301). Mit 1627 hören die

- gloffirten Ausgaben auf. Die ungloffirten enthalten entweder blos den

Text oder außer demfelben noch Noten. Von Ausgaben. welche den

bloßen Text geben. find zu erwähnen einzelne von Dion. G otho fre

dusW-z) und die Nachdrucke derfelben von Elzevir306). Incorrert

find die Ausgaben von Frey esle b en307). unter den Ausgaben mit

Noten. kritifmen und eregetifchen Inhaltes 308). find die weitverbreitetfien

und großen Theiles noch gangbaren von Dion. Gothofredus309).

Vorwiegend find die Noten kritifmen Inhaltes in der Ausgabe von

G' ebauer und SpangenbergW). Für die Digeften find dabei die

Papiere von Brenkmann benutzt. welche eine Vergleichung der Flo

rentiner Handfchrift enthalten. Lediglich kritifche Noten enthalten die

Ausgaben von BecLZU) und der Gebrüder Krieg elZlZ). Die lehtere

ift unter den neueften Handausgaben die befie und namentlich find die

Leiftungen von Herrmann für den Coder fehr anerkennenswerth.

 

304) unter ihnen verdienen befondere Erwähnung die neun Ausgaben bei

Baptifia de Tortis in den I. 1482-1507 zu Venedig; die fünf Ausgaben

bei Fradin in den I, 1510-1536 zu Lyon; die zwölf Ausgaben bei Hugo a

Porta aus den I.1538-1575 zu Lyon; die Ausgaben von Eontius zu

Paris 1565. 1566. 1569. 1576; die Ausgaben von Dion. Gothofredus

Lyon 1589. 1604. 1612. Die legte gloffirte Ausgabe (ein gothofredifchcr Nach

druck) ift von Fehi. Lyon 1627.

805) Diejenigen. welche zu Lyon 1589 u. 1606 und zu Genf 1598 u. 1625

erfchienen find. - i

306) Sie kamen heraus zu Amfierdam 1664 (mit dem Druckfehler: kurs

ßecuncius) 1681. 1687. 1700.

307) unter dem Titel: Corpus juris civil. ucuciemicum in den I. 1721

1789.

308) Vor Dion. G oth o fr ed u s find davon zu nennen die von R u ff a r d.

Lyon 1560. 1561. 2 Vde.; von Contiu s. Paris 1560-1562 und Lyon 1571;

von Charondas. Antwerpen 1575; von Pacius. Genf 1580.

309) unter den verfcbiedenen gothofredifchen Ausgaben mit Noten. wovon

vier noch bei Lebzeiten des .Herausgebers erfchienen find. ift die befte von allen

die von Jar. Gothofredus aus den Papieren feines Vaters beforgte. Genf

1624. 2 Vde. Sie liegt mehreren Oiachbrücken und Ausgaben zum Grunde.

namentlich der von S im ou v o n Le e u w en. Amfterdam 1663.

310) Sie erfchien zu Göttingen 1776-1797. 2 Vde. Vgl. dariiber Th i

b au t. Nachlaß S. 434 flg.

311) Sie erfchien zu Leipzig 1825-1836. 4 Vde, 4, und ftereotypirt ebd.

1829-1837 in ke. Fol.

312) Sie erfchien zu Leipzig 1833-1837. 3 Bbe. Der Coder ift von

Herrmann. die Novellen find von O fe nbriiggen herausgegeben.

711l. 54
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Die Fortfehung der großen von S ch ra d e r 313) angekündigten Ausgabe

des ganzen Corpus juris, deren bis jetzt allein erfchienener Theil) die

Ausgabe der Jnftitutionen 314)) felbft die höchfien Anfprüche befriedigt)

läßt leider zu lange auf fich warten) als daß ihre Vollendung durch

jenen hochverdienten Gelehrten zu erwarten wäre. Auch an Ueber:

fehungen des Korpus juris fehlt es nj>)t375). Heimbach gen,

 

Quellen des teutfchcn Rechtes. Der Begriff der teutfchen

Rechtsquellen kann enger oder weiter befiimmt werden:

1) Kann man darunter verftehen blos diejenigen Quellen) welche

innerhalb der heutigen teutfchen Bundesftaaten ihren Urfprung genom

men haben »,- die einheimifchen Quellen - oder auch die fremden

fog. recipirten Rechte) namentlich römifches und ianonifches Recht,

Thatfame ift es) daß das römifche Recht mit feinen Modificationen im

kanonifchen Rechte mehr oder iveniger Einfluß auf das materielle Recht

in allen teutfchen Staaten erlangt) ja unfere Rechtsquellen feit drei

Jahrhunderten gewiffermaßen beherrfcht hat. Dennoch ift der Inhalt

des carpueniuris ciriiis und des 60rpu8 juris cananiui, foweit diefes das

bürgerliche Recht betrifft) großentheils niemals geltendes Recht in

Teutfchland gewordenz es hat fich vielmehr aus römifchen und germa

nifchen Elementen ein drittes Recht hervorgebildet) welches weder

mit dem römifchen Rechte früherer oder fpäterer Zeit noch mit dem

teutfchen Rechte des Mittelalters identifch ift. Diefes gemeine teutfche

Recht der Gegenwart wird von den Theoretikern noch immer mit

Rückficht auf feine Quellen getrennt) indem das römifche Eivilrecht und

andererfeits das fog. teutfche Privatrecht je für fich dargefiellt werden,

Wir haben hier weder die Streitfragevon der gefeglichen Giltigieit des

römifchen Rechtes) noch den wiffenfchaftlichen-Charakter und die Methode

des teutfchen Rechtes zu befprechen 1)) fondern diejenigen Rechtsent

* . fiehungs- und Rechtserketmtnißquellen zu bezeichnen) woraus das teutfche

Recht als folches) als unfer Recht erweisbar ift. Wenn auch Einzelne-s)

ja fehr Vieles) in diefen aus dem fremden Rechte aufgenommen worden)

313) Im protirumus Corp. iur, ci'. e) Zcbrariero, Classic), ?niclit

eäantii, iii-ro', 1823.

314) Sie erfchien zu Berlin 1832.

315) Es giebt eine teutfche) herausgegeben von Otto) Schilling und

Sintenis) Leipzig 1830-1833) 7 Bde.) an der das Beftreben zu tadeln ift)

die lateinifaien Kunftausdrücke auch zu überfetgen) was in einer Art gefchehen

ift) daß die Ueberfehung ttnverfiändlichet* ift) als der lateinifche Kunfiausdrutk)

den ohnehin jeder Iurifi kennen muß und kennt. Eine franzöfiime ueberfegung

rrfrhien zu Paris oder ?Reg 1808*1811) 17 Bde. 4. und 71 Bde. 12.

1) Ich habe diefe Fragen ausführlicher erörtert in der Zeitfchr. f. teutfches

Recht Bd. l) S. 11 flg. Bulli) S. 333 flg. Vd.!) S. 1x13. CG. Wächter)

gen-reines RechtTeutfchlands) insbefgemeines teutfchcs Strafrecht) Leipzig 1814)

I. Weiske) pract. Unterfuchungen auf dem Gebiete des einheim. Rechtes)

3. H.) S. 1 flg. Ueber den gegenwärtigen Zuftand der Quellenlehre f. Unger)

in der angef. Zeitfchr. Vd. 1111) Nr. 1.
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fo hat doch das lehtere für uns nur Geltung erlangt. fofern und foweit

es in das unferige übergegangen. alfo teutfches Recht geworden ift.

Daher find die fremden Rechtsfammlungen. woraus fie entnommen

worden. nicht unmittelbar zu den Quellen des teutfchen Rechtes zu

zählen. fondern fie find nur - allerdings unentbehrliche - Hilfsmittel

der teutfchen Rechtswiffenfmaft. indem wir ihrer bedürfen. um Rechts

beftimmungen und Qiemtsinfiitute. welche durch das Medium der ein

heimifchen Gefetzgebung oder Gewohnheit die unferigen geworden find.

daraus zu erklären. Die Erfvrderniffe einer formellen Rechtsquelle

oder die Formen. wodurch eine Rechrsbeftimmung ihr äußeres. ver

bindendes Dafein erhält. find aus den Staatsrechten zu entnehmen:

in diefer Beziehung ifi das fremdeRemt nicht aufgenommenz die Aus

fprüwe des römifchen und kanonifchen Rechtes haben alfo hierin keine

Anwendbarkeit 1'1).

2) Kann man unter teutfchem Rechte und teutfchen Rechtsquellen

entweder blos verfiehen. die dem teutfcheu Volke gemeinfamen Rechts

erzetigniffe - das ge meine teutfche Recht- oder auch die befonderen

Rechtsquellen der einzelnen teutfchen Staaten -- das partikulare

Recht. Die legten an und für fich gehören nicht hierher. fondern find

bei den einzelnen Staaten zu erörtern; nur fofern fie mittelbar Zeugniß

geben von einem gemeinen Gewohnheitsrechte oder von einer den be

treffenden Rechtsverhältniffen gemeinfamen Natur der Sache. find fie

allerdings zu den Erkenntnißquellen des teutfchen Rechtes zu zählen.

Ebenfo muß auf einzelne Erfcheinungen der Partikulargefetzgebung hin;

gewiefen werden. in toelchen fich eine neue Richtung der teutfchen Rechts

enttvickelung ausfpricht. z. B. preußifches Landrecht. öftreichifches Gefeh

buch. '

3)_ Laffen fich unter teutfchen Rechtsquellen entweder blos be

greifen diejenigen. welche jetzt noch im Gebrauche find oder auch die

älteren und ältefien Quellen. Hierauf beruht die Unterfcheidung

zwifchen einem älteren. mittleren und neueren teutfchenRechte.

Diefe Unterfcheidung läßt fich wohl, anwenden auf die äußere Rechts

gefmichte. namentlich die Gefchiayte der Rechtsquellen. nicht aber auf

die innere Rechtsgefcitimte oder das Recht felbft. indem die Rechts

entwickelung mit keinem Zeitraurne gänzlich abfchließt. fondern ver

fchieden ift bei den einzelnen Infiituten. Auch bei Darftellung der

Quellen laffen fich die älteren von den neueren wohl abfondern. aber

nicht ganz ausfcheiden. Keinem Zweifel unterliegt es nämlich. daß das

Recht eines Volkes vollfiändig nur erkennbar ift aus allen jenen Rechts

denkmälern. welche feiner Gefchichte angehören. und wenn auch manches

im Laufe der Zeit veraltet ift. fo greift doch das ältere Recht fo häufig

11)) v. Savigny. Syftem des heutigen rbmifcizen Rechtes V61. 6. 23.

Anderer Anficht ift E. G. Wiimter. iin Archiv für civ. Praxis Bd. 1114111.

S. 434.

54*
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in das neuere über) daß die Wifienfwaft - wenn auch die Praxis

weniger davon Gebrauch macht »7- auf keine Quelle und kein Hilfs

mittel zur Erklarung und Ergänzung des beftehenden Rechtes verzichten
kann. Jndeffeu wäre es hier nichtxam Orte) bei den einzelnen Quellen

des Alterthums) des Mittelalters oder der Neuzeit - länger zu ver:

weilenz fie können alle nur in Kurze zufammeugefaßt werden) wobei

dem Lefer iiberlaffen bleibt) fich mit dem Einzelnen unter Benutzung

der angeführten Literatur näher beiannt zu machenL).

l. Quellen des ältefien teutfchen Rechtes bis zur Auf

löfung der frcinkifmen Monarchie) 888.

Die Rechte der germanifmen* Stämme bis zum Schluffe der

Völierroanderung waren aller Wahrfclyeiulichteit nach nicht aufgezeichnet.

Doch find wir nicht blos auf die Sage cingeioiefen) fondern wir haben

gefchichtliche Zeugniffe von gleichzeitigen Schriftftellern) namentlich von

Eli far (rie hello gallieo) und' Tacitus (lle Zilll, moribus el populis

(Kennlinie-NZ). Die teutfche Einheit lebte damals faft nur in dem Ge

fange - in Liedern) worin die mythilche Abkunft des Volkes von einem

erdgeborenen Gotte und defien Sohn) Mann) und die Tapferkeit der

Vorfahren verherrlimt wurden 4). Das Volk war gefondert nach

Stämmen und kleineren Vdlkerfmciften und liebte diefe Abfonderung 5).

Nur die höchfte Gefahr vereinigte fie unter Einem Anführer. Doch

weift fchon Tacitus nicht blos auf das Befondere) fondern auch auf

das Gemeinfame in den Gebräuchen der alten Germanen hin) und das

Lob) welches er unferen Vorfahren fpendet (cap. 19): daß gute Sitten

bei ihnen mehr gelten als anderwärts gute Gefehe) ift zugleich deze-ich:

nend fiir den Charakter des damaligen Rechtes) welches hauptfämlicl)

Gewohnheitsrecht war. In der That bedurfte es fiir ein Recht)

das aus deröffentlichen Sitte hervorging) keiner ausdrücklichen Ueber

2) Eine Zufammeniiellung der teutfchen Rechtsquellen findet fich mehr oder

weniger oollftändig in allen Hand- und Lehrbüchern des teutfchen Privatrechtes)

Staaterechtes) Procefies) Kirchenrechtes) am ausführlichften bei K. Türk) hilf.

dogmat. Vorlefungen iiber das teutfche Privatrecht) Roftock und Schwerin 1832

(handeln faft nur von Quellen und Literatur). Kraut) Grundriß zu Vor

leiungen iiber das teutfche Privatrecht) mit beigefügten Quellen) 3. Ausgabe)

Göttingen 1845. (Die Quellrnbelege find bei den einzelnen Materien wörtlich

abgedruckt.) Vgl. die Werke iiber teutfche Staats- und Rechtsgelmichte von

K. F. Eichhorn) 5. Ausgabe) 4 Th.) Göttingen 1843-1844. H, Zopf()

2. Aufl.) 2. Bd.) Stuttgart 1844-1846 (2. Bd. 1,Abth. handelt durchaus von

den Rechtsquellen). Die bcfferen Ausgaben der einzelnen Quellen werden an den

betreffenden Orten angegeben werden. '

3) Vgl. W aitz) teutfche Verfaffungsgefchichte 1. Bd.) Kiel 1847.

4) 73c. (Lern). c. 2. unt). ll. 88. Daß darin auch beträchtliche Spuren

von dem Rechte zu finden fein möchten) wie Türk a. a. O. S. 28 annimmt)

ift fehr zu bezweifeln. Zeitichrift fiir teutfches Recht Bd. l7) S. 189,

5) Caesar, ue 8. (I. lid. 6,
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lieferung durch Rede oder Schrift. eben weil es nichts Willkurlimes.

nichts Erfonnenes war. fondern in der Natur des Volkes und feiner

Verhältniffe- begründet lag. weil es daher. wie die ZRutterfpraGe. nicht

eigentlich erlernt. fondern als etwas Nothwendiges. fich von felbft Ver

ftehendes aufgenommen und nachgeahmt wurde. Einzelne auf Volks

fmliifien beruhende Salzungen und die Formen des Verfahrens mitffen

freilich von den Richtern und Volksälteften eigens-im Gedächtniffe

bewahrt und gelegentlich. namentlich bei wiederkehrenden Volksver

fammlungen (wie wir dies noch fpäter finden) öffentlich in Erinnerung

gebracht werden. x

. Gefcizriebene Volksrechteö) kennen wir erfi aus der Zeit vom

5. bis 9. Jahrhundert. Sie heißen 19563; doch verftand man unter

lex nicht blos das gefchriebene Recht. fondern auch das gefammte leben

dige Recht eines Volisficimmes7). Auf teutfchen Boden kommen

hiervon die Gefehe der falifchen und der rheinifmen oder Uferfranken

» (lex Zain-a. lex liipunrimuim). ferner das alemannifche. bayrifche.“

friefifclye. fächfifhe Gefeh und die 18x nngijorurn ec Werinarum i1. e.

kkbuejnrzorulli 8).

Außerhalb des heutigen Teutfchlands. wiewohl gleichfalls für

germanifme Steimme. entfianden die Gefehe der Weft- oder Ofigothen.

Burgunder. Lombarden. Gleich diefen werden zu den germanifchen

Rechten im weiteren Sinne gezählt. die vom Ende des 6. bis Ende des

8. Jahrhundertes aufgezeichneten Rechte der nach England ausgewan

derten Angeln und Sachfen. welche auch darum befonderen Werth

haben. weil fie nicht wie die anderen [e368 in lateinifcher. fondern in

der einheimifmen'. angelfämfifmen. Sprache verfaßt findii). Alle diefe

Rechtsfammlungen enthalten kein vollftändiges Rechtsfhfiem. fondern

nur einzelne Beftimmungen iiber folche Rechtsverhältniffe. welche da

mals von hauptfämlimer Bedeutung waren. Jnsbefondre finden fich

darin“ fehr genaue Befiimmungen über das Wehrgeld (c0mp08jlj0) oder'

Sühngeld fiir Verletzungen eines Edlen. Freien oder Knechtes. des:

gleichen einzelne Vorfchriften iiber öffentliche Straffälle. Über das

6) Sammlungen von Lindenbrog. Gcorgifch. Cancian i. Wal

ter (corpuß jur. (Lern), nutiquj, 861-01. 1827 70]. 1). Eine fyfiematifche Zu

fammenfiellung bezweckt link'. 0ugiiiou, iiiswire rie ln ic-gi8ialjan (L88 ancieng

(Lei-mainz, [Feri. 1845. 2. 70]. Vgl, W. Schäffn er. Gefmichte der Rechts

verfalfung Frankreichs 1. Bd. (Frankfurt a. M. 1845) S. 109 flg.

7) v. S a oigny. Gefch. des 15m. Rechtes im Mittelalter Vd.l (2. Ausg.)

S. 131. - .

8) Die Ausgaben der einzelnen iegas f, bei Kraut a. a. O. Ö. 7. Vgl.

Waitz. das alte Recht der falifchen Franken. Kiel 1846. Eine Skizze des

alernanuifchen Rechtes (nicht eine Ausgabe. wie fie mehrfach citirt wird) habe

ich verfucht bei Bauer. Schwaben wie es war und ift (Karlsruhe 1842)

S. 381 flg. Kritifche Ausgabe der lex nlamanoorum von I. Merkel. in der

lilou. (Ferm. biet., beginn 70m.- lll. 17x130. l. [luna. 1851.

9) iiiillcanx, [egeß nngiaßnx„ 170m1. 1721. R. Schmid. die Gefede det

Angelfachfen 1. Th.. Leipzig 1832, r ,
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gerichtliche Verfahren. Erbfolge. eheliche Verhältrrifi. - Die meifien

Volksrechte wurden unter den fräntifcloen Königen aufgezeichnet. und

es galt *der Grundfalz: lex oonßenen popnij fir er oorwijlncione regie 10)

- die Autorität des Königs genügte nicht/fondern es wurden auch die

redigirten Volksrechte den fämmtlicioen Freien in offener Volksver

fammlung zur Anerkennung vorgelegtU). Durch die Zufiimmung der

Großen des Reiches auf dem fränkifciyen Reichstage ward diefe Aner

kennung' nicht erfeßt.

1 Eigenthümlicl) ift der germnniWen und fränkifGen Zeit der

Grundfaß der P erfön li chkeit oder Nationalität der Rechte. indem

der Angehörige jedes Volksfiammes. z. B. der Franke. Alemanne überall

im ganzen fränkifGen Reiche nach dem Rechte feines Stammes beurtheilt

wurde. Insbefondre galt diefer Grundfah im Verhältnifie der Germanen

und Römer zu einander. indem jene nach ihrem Stammesrechce. diefe

nach rämifchern Rechte (lex iwmaneolebtenlii). Wie das römifche

Civilrectzt mit der römifchen Eivität urfprüngliä) zufammenhing und

daher Fremde von fich ausfihloß. fo wurde es auch als ein Vorzug der

verfchiedenen germanifGen Stämme angefehen. nur nach ihrem natio

nalen Rechte. befonders in HinfiGt auf Buße und Wehrgeld. gefchäßt

und gerichtet zu werden. Wenn fchon. den überwundenen Römern ihr

Re>)t gelafien wurde. fo vetfiand es fich doeh von felbfi- daß die fieg

reichen Germanen fich demfelben nicht neuer-warfen. Auch eine Coerifienz

germaniWenLZ) und römifchen ?RechtesX wie fie fpäter in Frankreich

und ItalienU) fich ausbildete und lange Zeit fich erhielt. ift anfteutfcloem

Boden nicht zu fuchen. da hier die friiheren römifchen Anfiedelungen

von den eindringenden Germanen zerfiöre wurden und die wenigen fixzen

gebliebenen romani fich bald der vorherrfmenden germanifäzen Bevölke
rung anfchloffen 15i). * Um fo befiimmter trat in Tentfchland der water

fchieo zwifchen den verfchiedener! einheimifmen Nationalrechten hervor,

Noch in dem SachfenfpiegelW) des 13. ja noch in den Urkunden

10) Carolj ll. ke. a. 864. o. 6. (pc-Mir wgnm 70m. l, p. 490,)

11) Dies geht z. B. aus dem alemannifGen Rechte hervor. worin, troßdem

daß dafielbe einem allgemeinen Reiehstage vorgelegt wurdeF gleiäiwohl an

mehreren Stellen der (Confens des alemannifchen Volkes hervorgehoben wird.

[ex. Kleemann, 'kjt. xxxrll. c. 4, 'l'jl. Lidl. j. f.

12) Am deutlichfien ifi der Grundfaß a-nsgefprocloen lex Rip. eit. xxx!, c. 3.

Vgl. yjppjni, li. Capie. nqnjt. a. 768. c. 10. (peter, bang. 'l'0rn.l'[. n13.)

Waoceßqoion, (I6 keäprjt >68 jojo, ij'. 28, cb, 2. Salzig-ny a.a.O.S.113.

Gauppz die germanifchen Anfiedelungen S. 218 flg. Waiß. teutfche Ver

fafiungsgefch. llX S. 78.

13) yörcleWns, mcirnajre 811|- yorjgine e111 cirojt ooncnmier en [Öronce,

Deniz 1834. Gegen deffen Anficiht. daß fchon unter den Karolingern das Princip

der Perfönlichkeit dem der Territorialitiit gewichen fei: Heidelb, Iahrb. der

Liter. 1835. 3. H.- S. 242 und nun auch Sch äffner a, a. O. S. 208.

14) I, Merkel. die Geil-leichte des LongobardenrechteH Berlin 1850.

15) Gaupp a. a. O. S. 252.

*16) Gaupp a. a. O. S. 254.
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ö des 15.Iahthundertes")'hegt-findet die Nationalität verfthiedene ReGee-z

nur fehr gekleidet in die Form der Landesangehörigkeit oder Heimath. .

welche auch heute noch iiber die -perfönlichen Zufiandesrectite. _z. B. den

Termin der Volljährigkeit im Auslande entfcheidet. .

Während iii-der' Volksgefehen die einzelnen größeren Völlerfchaften

ein gefchriebenes Recht erlangten. das im Laufe derZeit durch Rebifionen

und Zufähe weiter gebildet wurde. eröffnete fich in den E a p itula r i en

der fränkifihen Könige ein gem eine s Recht (ina commnne) fiir den

ganzen Umfang der fränkifGen Monarätie. Schon die erfien fränkifciyen

Könige erließen mit Rath des Adels und der Geifiliwkeit einzelne allge

meine Verordnungen. conalilncionee, prneoeplimies. cioorelionea, eciiela

genannt. Später.) namentlich fei-t Karl Martell. wurden folche

Verordnungen häufiger und in größerem Umfange erlaffen. Von nun

an hießen fie in der Regel oapitnla oder cupiluinriu. vermuthlich weil fie

in einzelne Kapitel. abgetheilt waren. Doch kommen auch noch andere

Benennungen vor. wie c0n8cicnli0. prneoeptnni. Sie» .find alle in

lateinifcher Sprache abgefaßt und wurden. nachdem fie von der Reichs

verfammbnng genehmigt waren. durch denReichskanzler den anwefenden

Reichsbeamten in Abfchriften zugefielltik). Sollte an dem Rechte eines

einzelnen Volkes etwas geändert oder demfelben etwas zugefeßt werden

(eapit. uciciiln). fo. war die befondere Zuftimrnung diefes Volkes nöthigw).

Indeffen konnte ein Conflict zwifchen Reichs- und Volksgefehen nicht

wohl vorkommen. weil beide königliche: Genehmigung bedurften- und

die Reichsgefelze überdies meift nur Reichsangelegenheiten oder folche

Verhältniffe betrafen. welche in den Volksgefeßen nicht vorgefehen ioaren.

wie z. B. den Heerbann. das Beneficialrvefen. die kirchlichen Verhält

niffe. -* Die Eapitularien Karl des Großen und Ludwig's des

Frommen wurden im Jahre 827 von dem Abt Anfegifus gefam

meltW) und diefe Privatfammlung erhielt fofort öffentliches AnfehenA).

Eine Fortfeßung derfelben bezweckte der Diarou Benedict zu Mainz

im Jahre 845:. Dieferffind jedoch Eoncilienfchlitffe. Decre-talen der

Päbfie. Stellen. aus der heiligen Schrift. den Kirchenvätern. Volks

17) Nach einem Lanbgerichtsbriefe von 1x135 foll der Nürnberger Land

ricbter fiehen. wenn er einen Franken in AberachWun will. auf frä n kifctres

Erdreich. ift er ein Schwabe. auf frhwäbifches. ein Bayer oder Samir. auf

barzrifche oder fächfifwe Erde. Grimm. ter-time Rechtsalterthnmer

S. 99.

18) Grup en in Schott. teutfclye Lanb- und Stadtrechte Th". S. 229.

Türk a, a. O. S. 122.

19) Capie. n. 803. o. 19. (parte, Leg-g, l, p. 115.) (Inpil. n. 820. e, 5.

(e06. l. p. 229) - inrn non alter-ine enpitnln, reci (antun) lex ciicunlnr, immo pro

lege tenenntnr. -

20) yertr, lillonnm. lll. (dogs. 1,)-p. 256. oq.

21) (Lai-oli ll. (Zenit. a. 853. e, 6 11 (yerc: l. p: 42V.) a. 861. c. 4.

(p. 489.) f
F .
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rechten und aus römifctren Quellen beigemifhtN). _Zu beiden Samm

lungen lieferten fpätere Sammler noch vier Zufälze) außer welchen uns

aber noch viele einzelne Eapituleirien erhalten find. In der großen

Denkmälerfanrmlung von P e rh find die Eapitularien in ihrer urfprüng

lichen Gefialt) foweit fie zugänglich waren) wieder hergefielltW).

Auch nachdem die Volksgefeße und Eapitularien den Rechtszufiandü thunlichft geordnet hatten) blieb immer noch für einen großen Theil des

Rechtes) namentlich des Privatrechtes) das H e r k o m m e n die wichtigfie

Quelle. Einzelne Nachrichten finden fich bei den G e fch i chts -

ich reibern feit dem 6. Jahrhunderte 24).

Eine belangreichere Quelle aber bilden die F o r m e lb ü ä) e r oder

Sammlungen von Formularien für Beforgung gerichtlichenund außer

gerichtlicher Gefchäfte) welche jedoch) da fie meifi aus Frankreich fiammen)

wo das römifcbe Recht theilweife in Uebung blieb) wie die berühmte

Sammlung des Mönches Markulf v. I. 660 75)) nur mit Vorficht

zu gebrauchen find. - -

1l. Von 888 bis zur Errichtung des Reichskammer

gerichtes im I. 1495.

Mit Aufteilung des fränkifchen Reiches wurde das alte Recht)

foweit es nicht fein Object verloren hatte) keinesweges vernichtet. Bis

zum 11. Jahrhundert finden fich Spuren der Anwendung der Volks

rechte und EapitularienW)) und noch in den Rechtsbüchern des 13.

Iahrhundertes) dem Sachfen- und Schwabenfpiegel) läßt fich der Zu

fammenhang mit den Quellen der karolingifchen Periode nachweifen 27).

Einen zerfiorenden Einfluß übte die Auflöfung der alten Volks

gemeindeir und Gauen) und deren Uebergang in gefchlofiene Territorien.

Die Rechtsbildung wurde nun mehr und mehr pactikularifiifch. Sie

zog fich zurück in die einzelnen Stände und Gemeinheiten und ruhte

hier theils auf der Verleihung des Herrn (Privilegium), theils auf der

Willkür (Autonomie) der Betheiligten. Diefe zweifache Form lag

namentlich zu Grunde dem im Verhältnifie zwifchen den Herrfmaften

und ihren Hinterftifien und Dienfileuten fich bildenden Hof: und

DienfireciocW)) ebenfo dem; Stadtrechte (Weichbildrechte))

welches urfprünglich auch nur von den Stadtherren verliehenes Recht

war) weiterhin aber dieWefmlüfie der Stadtgemeinde (das gekürte

 

22) yet-tr, lnegg. 70m. ll, pure altern p. 17. 8g. ltr-url., (jo ßeneäicti

weitere oolieotjone Topic. kran-rot'. 1836, '

23) porlr, lilonntn. [4653. 70m, l. ll. p. [-16.

24) yet-tx, blonum. 70m. l. ll. klein. 1826, 1829.

25) Siehe darüber und die anderen Formelfammlungen) worunter auch

üleaticao und dium-image. Eichh o rn) R. u. RG. Bd, l) S, 156.

26) Mittermaier) Grundfätze l) S. 7) N. 2.

27) S. Son opfi s) in Laßberg's Sehwabenfpiegel S. 227 flg.

28) Von Fürth) die MinifierialenZZKöln 1836, .

R
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Recht) und die Rethtsweiftmgen der Smöffen (das Schöffenreclyt) in

fich auftmhmWt - - rene*

Das Rewt wurde gefunden (gewiefen) theils von d'en Gerichts

fchöffen. theils auch. wenn diefe fich eines Urtheiles nicht getrauten oder

das Urtheil verworfen (gefcholten) wurde. von den/Umftehenden oder

einem auswärtigen angefehenen Gerichte. bei welchem man in Anftands

fällen das Recht zu holen pflegte. Die Urtheile wurden als Präjudikate

für künftige Fälle zuweilen in das Stadtbuch oder ein befonderes

Schoffenbuci) eingetragen: fo entftanden die S ch ö f fenre chte. welche

bei einzelnen Sthöffenftfthlen befonders in Anfehen fianden und von

ihnen auf Erfuchen. auch anderen-Städten mitgetheilt wurden 30). -

Auch umfaffende Weifungen über beftehende Rechte durch den Mund

des Landvolkes kommen vor. welche fich nach I. Grimm zu den

Scadtrechten verhalten. wie ..kräftige frifche Volkslieder zu dem zünf

tigen Meifiergefange“ 31). Dahin gehören ccuch die in der Schweiz

vorkommenden Oeffnungen. fo genannt. weil fie bei Eröffnung des

ungebotenen Gerichtes verlefen und erneuert wurden 32)-, die Hofe und

Bauernfprawen in Weftphalen 33). die Pantaidingsbümer in Oeftreich 34).

die Erneuerungen und Lagerbücher .in Schwaben 35). welche letztere jedoa)

fpäter in bloße Aufzählungen gutsherrliwer Rechte iibergingen. Eigen

thitmlich ift diefen fchlichten Rechtsaufzeichnungen nächfi dem Fefihalten

des Gewohnheitsrewtes. das ja nur im Andenken erhalten werden follte.

das Gepräge lebendiger -Anfchauung und unmittelbaren Verfiändniffes

eines Rechtes. das aus den Verhältniffen des Volkes hervorgewachfen

war. nicht fetten* auch der Gebrauch einer finnigen oft 'fymbdlifGen

Sprache. welche gegen die breite. gelehrte Gefeßesfprciwe des 17. und

18. Iahrhundertes vortheilhaft abfiicht. --Verfchieden von den alten

Weisthitmern find die förmlichen Statuten (Dorfordnungen. Dorf

rechte). welche einzelne Dorfgemeinden nach dem Mufter fiädtifcloer

29) Teutfclte Stadtrechte des Mittelalters von Gaupp 1. Bd.. Breslau

1851. Von Gen gler. Erlangen 1852 2 Bde. Weitere Literatur bei Kra ut.

Grundriß S. 20, ' d

30) Literatur bei Mitte r m a i e r Ö. 7 beizufügen: das Brünner Schöffen

buch. herausg. von Rößler. Prag 1832. Vgl. J.Weiske. in der Zeitfcln-ift

für teutfches Recht Bd, x17. S. 113.

31) Vorzüglich wichtig durch Benutzung folcher Weisthümer ift das aus

gezeichnete Werk von I. G rimm. teutfche Rrchtsalterthütnrr. Göttingen 1828.

S. nun auch deffen Weisthiimerfammlung 3 Th.. Göttingen 18111-1842.

32) Bei Grimm a. a. O. und Schauberg. Zeitfchr. für fchweizerifme

Rechtsquellen. Zürich 1844 flg.

33)* Kindlinger. Münfierifche Beiträge Th. ]ll. S. 138. Vgl. das

löbliche Bauerrecht der fieben freien Hagen in Wendthagen v, 1731 in Span

genberg's Beiträgen zu den teutfchen Rechten S. 199.

34) Bei Kalten baetk. die b|reich.Rechtsbücher des Mittelalters 1.Bd..

Wien 1846 u. f. f. i“

3:133) Reyfch er. Sammlung Zwürtemb. Statutarrechte 1. Bd.. Tübingen

1834.
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Rechts- und Pol-izeiordnungen von den Landes- und Vogteiherren ver

liehen wurden 36).

Eine eigenthümliche Entwickelung nahm das Lehenre cht (i118

ieucii)) welches nach anerkannter Erdliclfkeit der Beneficien oder Sold

' guter durch die in den Lehenhöfen anerkannten Gewohnheiten zu einer

fefien Geftalt und vermbge des Grundfahes) daß die Urtheile an den

Kaifer. als oberften Lehensherrn und Richter in Lehensfachen. gezogen

werden können) zu einer gemeinrechtlichen Grundlage gelangte") Den

Gegenfakz davon bildete das Landrecht (i118 tar-rue.) oder das gemeine

Recht) welches auf die Verhältniffe nicht eremter Natur zur Anwendung

kam. Das Landrecht vertrat jetzt die Stelle des Vollsrewtes. welches

mit dem allmäligen Aufhören der Volke-gewalt und mit Entftehung der

Territorien feine Bedeutung verlor. Daflelbe heißt auch Kaiferreclyt)

weil die Landgerichte urfprünglicl) im Namen des Königs gehegt wurden.

Eine Weiterbildung des Landrechtes nach Art der alten Volrsremte fand

jetzt nur noch in den friefifchen Sleelandeniö) und bei den fchweizerifchen

Landgemeinden ftattfiwo fich noch bis fpciterhin das Bild einer Volks

gemeinde erhielt. während in dem übrig-en Teutfchland zufolge der immer

weiteren Ausdehnung der Befreiungen (Im-munitäten fog. Muntaten)

der Volksverband fich allmrilig auflöfie und der Landeshoheit und Gut-s

herrlichkeit Platz_ machte. In die Zeit der erften Entwickelung der'

legten fällt die Aufzeichnung des Lan-d- und Lehenrechtes in den Rechts

birthern des 13. Iahrhundertes - dem Sa chfen D9) und Sehwa

benfpiegelw). Von den Volkstemten der vorigen Periode unter:

fcheiden fich diefe Recln-sbumer theils der Form nach) indem ihre Ab

faffung nicht von der gefeßgebenden Gewalt) fondern von Ein-zelnen

ausging (als Verf. des Sachfenfp. wird in einer Vorr. Eike von

Repg ov genanntz der des Schwabenfp. ift unbekannt) und nicht in

lateinifchen fondern in teutfcher Sprache gefchah) theils dem Inhalte

nam) indem fich diefelben fehr ausführlich und vorzugsweife mit dem

Privatrechte nach feiner jenigen Gattung befchäftigenz doch ift auch

Vieles aus dem öffentlichen Rechte) namentlich dem Strafrechte und

Proceffe beigemifcht. Ueber das Verhältniß beider Remis-bücher zu

einander) fowie über das Alter derfelben ift StreitU). Gewiß ift aber

36) Denekems. Dorf- und Landrecht Th. l) Cap. 18) Z. 106,

37) Eichhorn) Einl. in das Privatrecht s. 7.

38) Die friefifclfen Rechtsquellen gefanimelt von Freih. v. Richthofen)

Berlin 1840. '

39) Ausgaben nach der Leipziger HS. aus dem 14. Jahrhundert von

Gärtner) Leivzig 1732. I. Weiske. Leipzig 1853 (2. Ausg.), Naar der

Berliner HS. von 1369, Homeyer) Berlin 1835 (2. Ausg.)

40) Ausgaben von Lahr bei Senkenberg) 001p. inr. geren. 70m. 11.
v. Laßberg (nach eineriHS. v. 1287). Wakern agel. Zürich 1840. Eine

Zufammeniiellung des Inhaltes beider Rechtsbirmer giebt I. Wei s ke, Grund

fäße des Privatrechtes nach dem Saehfenfpiegel u. f. w.) Leipzig 1826.

41) Gegen das neuerdings wieder von daniela, cle Zaxonjci ease-uli
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fo viel) daß wir in dem fog. Schwabenfpiegel - in den Handfchriften

kommt diefer Name nicht vor) fondern erfi in einzelnen Ausgaben -

kein principiell fchtvcibiimes Rechtsbuci) zu erblicken haben; vielmehr

beabfiehtigte der Verfaffer ein gemeines Recht darzuftellen) ein Land

rechtbuch) das über allen Landrechten fieheN). Der Sachienfpiegel

trägt diefe Richtung weniger zur Schau) wird auch fchon in der Vor

rede aus dem 13. Iahrh. Spiegel der Sachfen genannt. Dafür hatte

er den Vorzug größerer Befiimmtheit und Unmittelbarkeit) lvelcher auch

durch forttvahrende Geltung deffelben) als eines landesiibliGen Rechtes)

noch in der folgenden Periode nicht blos in dem Königreiche Sachfen

und in den iachfiichen Fxerzogthitmern) fondern auch in Schleifen)

Anhalt) Holitein anerkannt wurde 43); während der Schwabenfpiegel)

obfchon er im fitdlichen Teutiehland) in der Schweiz) am Unterrhein) zum

Theil auch im Norden verbreitet war) doch im Laufe des 16. Iahrh.

 

x aus der Praxis verfehwand. .

Mehrere Rechtsbirmer des 14. Iahrhundertes) namentlich der

Richtfieig Land: und Lehenrechtes (bete, das gerichtliche Verfahren) 44))

das fäatfifcve Weichbild 45) (eine Verbindung des Landeechtes mit dem*

Magdeburger Stadtrechte)) das Rechtsbuci) nach Difiinetionen 46) (iog.

vermehrter Sachienfpiegel) feilließen fich dem Sachfenfpiegel an) weleher

auch nach dem Beifpiele der römifciun Rechtsbilmer durch eine Glofie")

bereichert wurde) die jedoch fchon in ihrer erften Anlage (um das Jahr

1330 von Bua)) eine romanifirende Richtung verrcith.

Auch der Schwabenfpiegel ward bei Bearbeitung einzelner Stadt

und Landrechte zu Grunde gelegt48). Nicht minder erfcheint er in

Verbindung mit dem Samienipiegelili) oder (namentlich feit dem 15.

Iahrh.) mit Zufäizen aus dem romifchen und kanonifchen Rechte 50);

was das Befireben anzeigt) der verfchiedenen Auffaffung des gemeines

Rechtes Genüge zu thun.

._7.,_ 11 1

origjne, nero'. 1852 behauptete höhere -Alter des Scbwabenfp. f. Homeyee)

Vorlefg. in der Akademie zu Berlin v. 5. Ausg. 1852. ueber das Alter des

Sachfenfv. f. I. W eiske u. Sa ehße) in der Zeitfchr. für t. Recht Bd. l) S. 54

u. Bd. Al?) S. 90-. -

42) Schwabe-nix). Lande. Art. 1b a. E. (Laßb.)

43) Eichhorn) Einleit. in die Privatr, S. 32, Ha ubold) fächfifches

Private. von Hä n fel (Leipzig 1847) S, 7.

44) Ausg. von Unger) Gött. 1847.

45) Ausg. von Daniels) Berlin 1853.

46) Herausg. von _Ortlofß Jena 1836.

47) Der G ärtn er'f>)en Ausgabe des Sachfenfpiegels beigedruckt. Vgl.

Eichhorn) St. u. RG. S. 281.

48) Das Rechtsbucl) R u v e ech t's v, F r eiii n g en ) herausgegeben von

Maurer) Stuttg. u. Tüv. 1839.

49) Saehfenfp. zufammengeitellt mit dem fchwäbifclten) herausgegeben von

Sachse) Heidelb. 1848. S, das Handfrhriftenverzeichtriß in der Laßberg'

fcheniSchwabenfp. Ausg. Nr. 58) 60) 83.

50) S. daflelbe Verzeichniß Nr. 64) 74),101,
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, Als Quelle des gefammten weltlichen Rechtes) wiealler Gerichts

barkeit galt der Kaifer. Wie die fränkifmen Könige) fo erließen auch

die teutfchen Könige" oder die römifchen Kaifer teutfcher Nation mit

Rath und Zufiimmung der Reichsftände mancherlei Verordnungen

(cansliluljanes, ecijclö) 51) zum Schulze des Rechtes und zur Erhaltung

des gemeinen Friedens) was als die Aufgabe des kaiferlimen Amtes

*betrachtet wurde. Auch die wichtigeren reichsgerichtlichen Entfmei

dungen (Zentenline) follten gefammelt und in künftigen ähnlichen Fällen

zur Richtfchnur genommen werden 52). Der Inbegriff der kaiferlimen

Sahungen und Entfcheidungen) wie überhaupt des ganzen vom Reiche

abgeleiteten Rechtes) hieß das Kaiferrecljt oder Reichsremt.

Es ift fchon oben bemerkt) daß der Schwabenfpiegel) obgleich nur

*Privatrecht-in den Namen kaiferliclyes Recht erhielt. Wir haben aber

auch ein befonderes Rechtsbuch mit dem Namen )) Kaiferremt") aus

dem Anfange des 14. Jahrhundertes) zum Unterfchiede von dem

Schwabenfpiegel .)) kleines Kaiferrecht“ genanntZZ). Daffelbe- umfaßt

vier Bücher: 1) über das gerichtliche Verfahren) 2) allerlei Befiim

mungen aus dem Privatrechte und Strafrechte) 3) das Dienfimannen

und Lehenrecht) 4) die Rechte der Reichsfiädte und Bürger. Wie bei

dem Scinvabenfpiegel leuchtet auch hier einige Bekanntfcloaft mit dem

römifmen und kanonifszen Rechte durch; dos) ifi der unbekannte Ver

. faffer felbfifigndig zu Werke gegangen und Manches) was unmittelbar

den fremden Rechten entliehen fehlen) gründet fich auf einheimifche

Sahungen früherer oder fpäterer Zeit. 'Auch wird noch immer in ein

zelnen Handfmriften Karl der Große als Stifter der teutfchen

Rechtsordnung und Gründer des gemeinen Rechtes hingefielltös). unter

dem Einfluffe des gemeinen Unterrichtes auf den Univerfitciten) welcher

fich nicht auf die teutfchen Rechtsbücher) fondern blos auf das fremde

geichriebene Recht erftreckte) wurde zwar in den Vorfiellungen des 15.

Jahrhundertes eine Umwandlung des gemeinen Rechtes allmcilig vor

bereitet. Verfchiedene Darftellungen des befiehenden Rechtes auf der

Grundlage des bisherigen Kaiferreciytes) Landrechtes und Weichbild

rechtes 55)) desgleichen die große Zahl von Handfchriften und Ausgaben

des Sachfen- und Smwabenfpiegels aus dem 15. und Anfange des

51) Vis 1313 gedruckt bei perla, legnm 70m. [l. 'lt-er

52) kricierici ll, court. pacia a. 1235 o. 15. bei perl.: |. c. p. 317. 318.

53) Ausgabe von Endem ann nach e. HS( von 1372) Kalfel1846.

54) Vorrede bei Endem ann S. 1) N. 1, Vgl. Schroabenfp. Landrecht

Art. 1b.

55) Handbuch von 1433 herausg. von Pblmann (1574). EilenachD

iches Rerhtsbucl) aus der 2..ßiilfte des 15, Jahrh. herausg. von Ortloff).Slg.

teutfcher Rechtsquellen Bd. l) S. 625. Das letztere nur erft angefangene

Rechtsbuch beruft fich zwar ll) 27 auf die fremden iliechtsbiicher als Quelle der

teutfchen Rechtsbiicher; allein die meiften Rechtslage find aus den oben N. 46

cit. Difiinctionen entnommen) andere aus dem Sathfen- und. Schwabenfpiegel

und der Gloffe zu jenem. Ortloff a. a. O, Vorr. S, 53.1012: . . '
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16. Jahrhundertes 56) zeigen jedoch. daß diefe Umwandlung noch nicht

oder doch nur erft in ihren Anfängen fiattgefrtnden hat.

Auch die Landesgefehgebung befchräntte fich bis zur Aufnahme

des römifchen Rechtes im wefentlimen auf Anerkennung und Sichtung.

des Beftehendenz nur da und dort wurde. a'ber immer mit Schonung

des Hergebracizten. verbeffernd nachgeholfen, Außer einigen Landrechten.

welche den cilteren Rechtsfammlungen fich anfchloffen. find es nur- all

gemeine Landesordnungen. meifi* polizeilichen Inhaltes. und Gerichts

ordnungen. ioelme in unferem Zeicraume aus der fpäter fo fruchtbaren

Territoriallegislation erwachfen find 56').

lll. Von 1195 bis jetzt.

Jn der Reichstammergerimtsordnung von 1495 Ö. 3 werden

Kammerrimter und Beifilzer auf das Reichs- und gemeine Recht

hingewiefen. Da unter den gemeinen Rechten jelzt vielfach römifches und

kanonifmes Recht wenigftens mit verflanden wurden. fo hat man in diefer

Hinweifung eine förmliche Aufnahme und gefrlzlime Anerkennung der

fremden Rechte in camplexu erblirkenwollen57). Factifcl) jedenfalls

kam diefen zu Statten die theilweife Befelzung jenes höchften Reichs

grrichtes und der ihm in den einzelnen .Territorien nachgebildeten Appel

lationsgericlote mit gelehrten Mitgliedern. welche der einheimifchen

Rechte nicht kundig ioaren. endlich das Jnftitut der Actenverfeudung

_an die Juriftenfacultäten. deren 'Mitglieder theils Decretifien. theils

Eivilifien. d. h. theils Lehrer des kanonifchen. theils des .römifchen

Rechtes waren. * ,

War auch damit nicht der 'Inhalt der fremden Rechte. namentlich

fofern fie dem 'einheimifchen Rechte widerfpramen. zum Gefelze ange

nommen. fo bewirkte doch die wiffenfchiftlime Auctorität derfelben fo

viel. daß auf die teutfchen Rechte. fofern fie in der Form von Gewohn

heiten oder partikularen Salzungen erifiirten. jetzt nur noch Ruckfimt

genommen wurde. wenn fie von den Parteien vorgebracht und bewiefen

wurden. Die Notorietät. welche in Hinfimt auf Rechtsfälz-e von dem

Richter unmittelbar zu beachten ift. kam dem einheimifchen Rechte. das'

fonft von Genoffen der Parteien gewiefen wurde. nicht mehr zu Statten.

Auch die teutfchen Rechtsbiicher verfmtoanden allmälig aus der Praris.

und wurden durch die römifchen Rechtsbitcher. welche nach nunmrhriger

56) Siehe die Handfchriflenverzeichniffe von Homehrr und Laßberg.

Was die Aufgaben betrifft. fo fteht freilich der Smwabenfpiegel aus den oben

angrf. Gründen fehr zurück gegen den Sachfenfpiegel. bei welchem das prattifcize

Bedürfniß feit Erfindung des Druckes bis Anfang des 17. Jahrh. über 40 Aus

gaben heruorrief. während der Schwabrnfpiegel in derfelben Zeit nur 8 erfuhr.

wovon 6 bis 1507. z

563) Vgl. Kraut. Grundriß S. 19.

57) Vgl. auch Reichshofrathsorou. Tit. l. Z. 15. S. jedoch Zeitfchrift für

teutfches Recht Bd. 1x. S, 397 u, den Art. Quellen des röm. Rechtes.
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Vorfiell-ung das wahre Kaiferrecht enthielten) fowie dura) die kanonifchen

Rechtsbirmer) wel>)e bei den geifilimen Gerichten immer in Gebrauch

waren) erfeßt. Die -Formelbiimer feit dem Ende des 15.58) und die

Rechtsfpiegel des 16. Iahrhundectes59)) fowie andere Verfume) das

gemeine Recht nach der nunmehrigen Auffafinng dem Laienverftande

näher zu bringen) ftehen bereits auf dem Boden des cömifch-kai

ferlich-gemeinen Rechtes) welches als der „Ucfprung und

einig Brunn) daraus mehrentheils alle anderen Land- oder Stadtrechte

her-fließen und ihren Verfiand) Weiterung und Schmälerung davon

muffen empfahenlh empfohlen wurde. Nur in Betracht) „daß in

hochteutfcher Nation diefes Studium handelt") ward

für gut befunden) den beiten Kern jenes *Rechtes zu verteutfmen und

mit den teutfchen Reichen) Land- und Stadtrechten in uebereinfiimmung

zu bringen 69). -Nur fchade) daß ihre Kenntniß der lehteren fehr gering

und die Vorausfelzung) daß die-teutfchen Reichs- und Partifularsmte

der vorangegangenen Zeit in dem 1000 und mehr Jahre älteren römifch

byzantinifmen Rechte ihren Grund und urfprung haben) einefirrige

war. - -'

Die R e i ch s g e fe ß g e b u n g befchränkte fich noch immer großen

theils auf Handhabung des Landfriedens) Organifacion der Reichs

gerichte und Befiimmung ihres Verfahrens. Außerdem ergingen ein

zelne Ordnungen und Gefeße iiber das Miinzwefen) Vormundfchafts

wefen) Über Zinswumer und andere polizeiliche Gegenfiände 61). Man

kann jedoch irnterfmeiden: 1) R e i ch s g ru n d g e f e h e) d. h. folche

allgemeine Gefehe) welche die Grundverfaffung des Reiches betrafen)

z. B. die goldene Bulle iiber die Rechte der Kurfurfien von 1356) die

Wahlcapilulationen feit 1521.) der wefiphälifche Friede von 1648.

2) R e i ch s o r d n u n g en ) d. h. umfaffende Gefehe) welche Über ein

zelne Gegenfiände mit Bewilligung der Reichsfiände vom Kaifer erlaffen

wurden) z. B. Reichskcimmergerimlsordnung von 1495) 1555. Nota

riatsordnung von 1512. Reichspolizeiordnung von 1530) 1577.

Peinliche Gerichtsordnung Karl ll. von 1532. Reichshofraihsordnung

von 1599) 1654. g3) Reichsabfchiede) d. h. die am Schluffe

eines Reims-tages förmlich ausgeferrigten Zufammenfiellungen der vom

Kaifer genehmigten Beichluffe der Reichsverfammlung. Befonders

 

58) BeiKraut) Grundriß Ö. 26. Dazu: Retorica und Formularien

teutfch) dergleichen nie gefchehen ifi) Tübingen 1528, )

59) .Ten gler's Laienipiegel) Augsburg 1509 und öfter. Der richterliche

Klagfpiegel von Brand) Straßburg 1516 und öfter. Der Rechtefpiegel von

Gobler) Frankfurt 1552. l

60) P e r ne d e r) Auszug und Anzeigung etlicher gefchriebener kaifcrlicher

und des heiligen Reiches Rechte) wie die gegenwärciger Zeiten in uebnng gehalten

werden) mit Vorrede von Hunger) Ingolfiadt 1544) 1561) 1563. -

61) K. Fr. Gerftlamer) Handbuch der teutfchen Reichsgefeße 11 Thle.

1786-1794 (der 10. Theil enthält das Privatrecht). [mmjngnuna, corp.

jut. geren. (2. Auflage) Jena 1844. x
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wichtig ifi der fog. jüngfte (weil der nachfolgende Reichstag permanent

war) von 165462). Verfchieden find die vom Kaifer genehmigten

Befchliiffe der für einzelne Zwecke niedergefehtm Deputationen oder

Ausfchiifieh z. B. der außerordentliche Reiehsdeputationsreceß von 1803.

4) Reichsfchlü ffe oder die nach dem Gutachten der Reichscollegien

befonders ausgefertigten und vom Kaifer genehmigten Gefeve. In

diefer Form wurden die feit 1663 zu Stande gekommenen Befchlüfie

des Oieithstages promulgirtöa). 2e.»- -

Außer den Reiehsgefetzen kommen in Betracht die Kreisge f-eßeF

d. h. die Befchlüfie der einzelnen Kreiscage- .welche in Form von Kreis

abfchiedem .Kreisebictenf hauptfächlici) in Polizei: und Kriegsfarhen

namentlich aber in Betreff des Münzioefensf erlaffen wurden 64).

Das Privatrecht blieb von der Reichsgefeßgebung fafi ganz aus

gefchioffen. Es war daher den einzelnen Reimsfiänden überlaffenx in

diefer Beziehung den Kampf zwifchen dem römifmen Rechte und dem

bisherigen Stadt: und La-ndre-rhte auszufechten. Zunächft waren es die

Stadtrechte- welche nach Maßgabe des römifmen Biirgerrechtes

(joe cieile) reformirt wurden. Schon bei einigen Stadtrechten des

15, Iahrhundertes- welche von römifch gebildeten Jurifien abgefaßt

wurden- ift der Einfluß des römifchen Rechtes bemerkbar; mehr und

mehr aber offenbarte fich diefer Einfluß bei den Stadtrechten feit dem

Ende jenes Iahrhundertesh und diefe wurden hauptfämlicl) hervorge

rufen durch das Bedürfniß/ von dem ausgebildeteren römifchen Stadt- '

rechte fich dasjenige anzueignenh was mit der befonderen Stadtverfaffung

nicht in Widerfprum fiand 65). Eine Anzahl von Landrechten des

16. Iahrhundertes befchränkte fich im wefentlichen noch aufVerzeimnung

des beftehenden Gewohnheitsremtesz ein bei weitem größerer Theil

enthielt jedoch erhebliche Neuerungen im Sinne der troß aller Klagen

der Ritterfchaften und Landfehafteniiö) mehr und mehr in Uebung ge

kommenen fremden Rechte. Alle aber tragen die Spuren der-neueren

wiffenfmaftlimen Geftalt des Rechtes an fich und haben diefe bei den

immer wieder nothwendig gewordenen Revifionen mehr und mehr aus

gebildet67). Auch einige fpeciell auf das Lehen re cht bezügliche

Landesgefeße kommen vor- welche theils zum Zwecke haben, die ein

heimifchen Lehensgewohnheiten gegenfiber dem mit den römifchen Rechts

büchern von der Wiffeitfckyaft recipirten lo n g o b a r di fch e n Lehenretht

4 62) Neue vollfiändige Sammlung der Reirhsabfehiede 4 Thle.h Frankfurt

17 7.

63) Sammlung von Pachner v. Eggenfi-orfz 4 Thle.h Regensburg

1740-1777,

64) F. K. v, Moferh Sammlung des heiligen Reiches fiimmtlimer Kreis

 

i abfrhiede und anderer Schlüffm 1747 u, 1748- 3 Thle.

65) S. diefe Stadtrechte bei Krauth Grundriß s. 28.

66) Bei Kraut a. a. O. S. 26, Nr. 26-30,

Ö 3('67) Ein Verzeirhniß der Landesgefeqe diefer Periode bei Kraut a. a, O,
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(liber leuciorum) näher zu befiimmen und namentlich die Rechte des

Lehensherrn fefizufetzen 68). '

Verfchieden von der Gefeizgebung des |6, und 17. Iahrhundertes

ift die Art und Weife) wie feit der Mitte des 18.Iahrh-undertes einzelne

Staatsregierungen den Reänszufiand innerhalb ihrer Staaten inder

Abficht zu beftimmen gefucht haben) *der Rechtsungewißheit) welche

durch den Widerfireit der verfchiedenartigfien Quellen in Teutfchland

herbeigeführt ivorden war) abzuhelfen.- Nicht blos eine Grenzberich

tigung zwifchen fremdem und einheimifchem Rechte) wie die reformirten

- Land: und Stadtrechte der vorangegangenen Zeit) noch die Auflöfung

einzelner wiffenfchaftlicher Eontroverfen) fondern die Syftematifirung

des Rechtes und die Erfchäpfung aller möglichen Rechtsfragen) wenn

auch nicht ftreng auf dem Grunde des Beftehenden war der Zweck der

neuen Gefetzbümer. Den Uebergang zu der neuen Methode der Eddi

fication und den Abfchluß der alten Romanifirung des Landrerhtes bildete

die bayerifche Gefelzgebung. Schon in den Jahren 1751 und 1753

war ein Eriminalcoder und eine Gerichts-ordnung für die bayerifchen

Lande ergangen. Diefen folgte 1756 der 600e): dloximilianeue Zar-uri

0118 air-lie, oder neu verdeffert und ergänzt kurbayerifmes Landrecht nebft

Lehenrecht69). Die Abficht war) wie der urfprünglime Titel ausfpricht

(München 1756) „alle zur bürgerlichen Rechtsgelehrfamkeit gehörige

Materien) foviel nicht fchon in dem bereits a. 1751 keep. 1753 neu

eröffneten ()0(ijc:(-. criminallund inciieiorio befonders hiervon enthalten

ifi) fowohl nach deren Gemein- als fiatutarifmen Rechtsgrundfäßen)

mit durchgängiger Applicirung des Erfien auf die* Letztere) wie auch

mit nöthiger Entfcheidung oder Supplirung) deren vorhin entweder

in 6168i firittig und zweifelhaft oder clelecluoo befundener Stellen benebft

dem am Ende beigefügten Lehenrrmt“ zu begreifen) „fohin mit Ein

fchluß obgedawt-neuer Gerichts: und Eriminalordnungen ein kurz-deut

lich:ordentlich: und vollfiändiges 87816km? i|1ri8 prix-oli unix-erm, wie

folches in hiefigen Kurlanden dermahlen üblich und eingeführt ift) in

lil Theilen) icon( Eapitule) doch allerwegen .in ganz natürlich und

ungezwunggnem Zufammenhang“ darzuftellen. Der Form nach unter

fcheidet fich diefes (Hefe-hdmi) infofern von den bisherigen Landrethten)

als fämmtliche Lehren des Privatrechtes) auch die allgemeinen) nach der

Weife eines Eompendiums abgehandelt find. Der Umfang deffrlben

ift fowohl hierdurch) als auch dadurch angewachfen) daß einzelne Lehren)

welche fonft dem kanonifmen Rechte vorbehalten waren) wie das perfön

liche Eherecht) das Zehntremt) aufgenommen find. Auch das Lehenrecht

ift hier zuerft in den Kreis des Landrechtes gezogen (Th. 4) Eap. 18).

 

68) Z. B. Hinterpommerfche Lehensconfiitution 169|. Kurfämfifches

Mandat 1764, Gothaifches 1800, Vadifmes Edict 1807. Baherifehes 1808.

69) Der Verfafier war Freiherr von Kreitmay er) welcher auch Anmrrx

kungenxzu demfelben herausgegeben hat) 1758) neue Auflage) München 1821)

li Thle,
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Das römifwe Recht ifi vorzugsweife zu Grunde gelegt und foll

ebenfo wie das longobardifwe Lehenrecht zu Ergänzung des einheimifchen*

Rechtes. welches in Bayern eine taufendjähcige Gefchichte fiir fich hat.

auf fchiekliche und thunliwe Weife gebraucht werden. Das g eiftliche

Recht foll .. nur in geiftlichen Händen und foweit folches mit den (l0o

corclntie und der Obfervanz einfiimmig ift. beobachtet iverden" (Th. 1.

*Eap. 2. ß. 8--10). Dennoch wird auch das geiftliche Recht neb|

x-ac-oc.

dem römifchen Rechte. den teutfchen Reichsgefeßen und dem ncitiirlimen

Rechte unter dem Namen des gemeinen Rechtes begriffen; ..der

Sachferc- und Schwabenfpiegel aber wird fo wenig als andere dergleichen

veraltete teutfche Gefehe darunter verftanden“ (daf. Ö. 11. 12)70). -

Diefes Gefehbuch gilt heute noch in Altbayern; in den feit 1803 er:

worbenen Provinzen aber werden die bis dahin giltigen allgemeinen

und befonderen Quellen angewendet. namentlich in Anfpach und Bai

reuth das allgemeine preußifche Landrecht. in den vormals öftreichifchen

Landestheilen die bis 1809 erfchienenen öflreichifchen Eivilgefehe. in dem

Rheinkreife die franzöfifchen Gefelzbüwer. x

Den Anfang zu einer gritndlicheren Gefehesreform machte Friedrich

der Große von Preußen. Schon in einer Eonftitution vom 31.*

December 1746 refcribirte der König: ..weil die größte Verzögerung

der Iufiiz aus dem ungewiffen lateinifwen römifchen Rechte herriihrt.

welches nicht allein ohne Ordnung compilirt worden. fondern worin

singulaa 19368 pro at contra difputirt oder nach eines jeden Eaprice

limitirt oder ertendirt worden. fo befehlen wir unferem Etatsminifter ,

v. Eocceji. ein teutfches allgemeines Landrecht. welches fich

blos auf die Vernunft und Landesverfaffungen gründet. zu verfer

tigen“. Es ward darauf ein Project corporis juris llrjcleriajanj (Berlin

1749-1751. 2 Theile. Fol.) ausgearbeitet. wovon die das Ehe: und

Vormundfhaftstvefen betreffenden Veftimmungen (Th. _1. Buch 2 u. 3)

in einigen Provinzen Gefehesircift erlangten. Die weitere Ausführung

unterblieb. bis durch eine Eabinetsordre vom 14. April 1780 dem

Erzkanzler v. Earmer eine neue vollfiändige Reform fowohl des

Proceffes als auch der iibrigen Civil- und Eriininalgefelzgebung auf:

getragen wurde. Eharakteriftifcl) find wie-der die Worte des Königs:

..Wenn Ich Meinen Endzweck erlange. fo werden frehlicl) viele

Rechtsgelehrten bei der Simplifikcition diefer Sache ihr geheimnißvollcs

Anfehen verlieren. um ihren ganzen Subtilitäten-Kram gebracht und

_, '70) unter [ester-en verfteht der Verf. v. Kreitmaher (Anm. zu T111.

Cap. 2; Z, 12'. Nr. 4)' die fog. leser btlrbarorurn. Ueber den Schwabenfpiegel.

der früher ierBayern in großem Anfehen ftand. bemerkt aber derfelbe (a. a. O.

Nr. 3). daß es ..ein großes Vorurtheil fei. wenn man die conienta deffelben

überhaupt für lauter alt verlegene Waare anfiehet.“ Auch das 3751811111 juris

gdrmnniei erkennt er hier an; nur meint er mit Mofer. daß was Schmid

diesfalls gefcllrieben. ..hier zu Lande beffer als kl ejoecii und Engau's Werke

zu gebrauchen“ fei.

7111. 55
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das ganze Corps der bisherigen Advocaten unniih werden. Allein ich

.werde dagegen defio mehr gefchickte Kaufleute) Fabrikanten und

Kitnftler gewärtigen können) von welchen fich der Staat mehr Nutzen

zu verfprechen hat. l* Alfo meinte der König, welcher zugleich) wie einft

KaiferJuftinian) den Iuriften durch das Verbot allerInterpretation das

Handwerk legen) und felbft den Richter nöthigen wollte) bei unzureichen

den oder zweifelhaften Gefehen in jedem einzelnen Falle die Thefis bei

der gefehgebenden Gewalt einzuholen. Das allgemeine Landrecht) deffen

Entwurf zuerft der Kritik ausgeftellt und dann nochmals umgearbeitet

wurde) erfchien 1794 in 2 Theilen oder 4 Bänden. Daffelbe follte an

die Stelle des römifchen) g emeinen S ach fen- und anderer fremden

fubfidiarifchen Rechte und Gefetze treten und alle Gegenftände umfaffen)

tvelche möglicherweife einem Rechtsftreite unterworfen fein könnten; die

Partikularremte der einzelnen Provinzen aber follten daneben noch Ge

feßeskraft behaupten und binnen drei Jahren zu Provinzialgefehbilhern

verarbeitet werden) was bis jest nur in Oft- und Wefipreußen gefchehen

ift (1801. 1844). Die Anwendung der fremden Rechte ift hiernach

ausgefwloffen. Doch ward das Griesbach weder blos auf das Ver

nunftrecht und die allgemeinen Principien) noä) auch) wie es nach dem

erften Verarbeiten fchien) vorzugsweife auf das römifche Recht geftelltz

vielmehr zeichnet fich das preußifche Landrecht dadurch vor anderen

Gefelzbilmern aus) daß es die beftehenden Verhältniffe zur Grundlage

nahm und für alle Falle eine fichere) der Natur der Sache entfprechende

Entfcheidung zu geben fuchte. Auch ift der Richter nicht) wenn ihn

der Buchftabe des Gefeßes verläßt) auf einen bloßen Anfragedienft

degradirt) fondern es wird unterfchieden) ob ein Gefeg vorhanden -

aber zweifelhaft ift) oder ob gar kein Gefeh vorhanden) das zur Ent:

fcheidung des ftreitigen Falles dienen könnte. Im leßteren Falle hat

der Richter nach den im Landrechte angenommenen allgemeinen Grund

fagen und nach der Analogie anderer Befiimmungen zu entfcheiden) im

erften Falle aber foll er nach dem Landrechte) ohne die Parteien zu

nennen) erft den Befchluß der Gefehcommiffion einholen) und auch diefes

ift durch den Anhang vom Jahre 1803 h. 2 dahin geändert) daß der

Richter bei zweifelhaften Gefegen) wie bei einer Lücke in der Gee

felzgebung den Fall nach den allgemeinen Regeln von der Auslegung*

der Gefelze zu entfcheiden) und alsdann erft zum Behufe künftiger

Legislation eine Anzeige von der entftandenen Eontroverfe bei dem

Juftizchef zu machen hat. Die fpäteren Erläuterungen und Abände

* rungen des Landrechtes find in den neueren Ausgaben gehörigen Orts

eingetragen") Das Eriminalrecht ift in das Landrecht auf

genommen (Th. ll) Tic. Ol). Eine Eriminalordnung erfchien 1805

71) Vgl, auch fyfiematifclje Darftellung des preuß. Eivilrecljtes) mit Ve

nutzung der Materialien des allgem. Landrechtes von Bornemann) 6 Bde.)

2. Ausg.) Berlin 1842. Vgl. den Art. Preußen. z): da... .

.lite

x
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x

als erfter Theil eines allgemeinen Eriminalreclotesz der zweite Theil)

welcher die Strafgefelze enthalten follte) blieb aus. Erft 185l wurde

mit fiändifclyer Zufiimmung ein S tr a fg e fe Z b u ch für die preußifchen

Staaten erlaffen. . "

Jn Oefireich ward zu einer umfaffenden Gefeßgebung unter der

Kaiferin Maria der Grund gelegt durch eine Eommiffion) welche 1753

den Auftrag erhielt) unter Zugrundelegung des römifchen Rechtes) der

verfchiedenen 8.drovinzialrechte und unter Benutzung der beiten Schrift

fteller iiber gemeines Recht) fowie der Gefeße anderer Staaten und des

allgemeinen Vernunftreclnes ein Gefelzbuä) iiber das Privatrecht aus:

zuarbeiten. Der erfte Entwurf vom Jahre 1767) aus acht Folianten

befiehend)*'großentheils aus den Eommentaren über römifches Recht ge

fchöpft) wurde im Jahre 1772 der Eotnmiffion mit der Weifung

zuril>gegeben) das Gefetz und Lehrbuch nicht zu vermengen) mithin

Alles) was url ealheclram gehört) aus dem Coder wegzulaffen) Alles in

mbglichfier Kurze zu faffen) die oaoua rari0re3 zu übergehen) die iibrigen

aber unter allgemeinen Sägen zu begreifen) jedoch alle Zweideutigkeit

und Undeutlichkeit zu vermeiden) - ferner) fich nicht an die römifmen

Gefehe zu binden) fondern überall die natürliche Billigkeit zum Grunde

zu legen) endlich die Gefelze foviel möglich zu fimplificiren) daher bei

folchen Fällen) welche wefentlich einerlei find) wegen einer etwa unter

laufenden Subtilität nicht zu vervielfältigen. Jm Jahre 1786 unter

Jofeph ll. wurde vorläufig der erfie Theil des bürgerlichen Gefelzbumes)

das Familienrecht enthaltend (von Kees bearbeitet) 72)) in Wirtfamkeit

gefelzt) welcher noch jetzt in dem friiher vorderöfireimifchen Theile Ober

fmwabens als fubfidiarifmes Recht gilt. Die anderen Theile wurden

einftweilen nicht redigirt) bis endlich ein neuer) von Martini aus

gearbeiteter) Entwurf des ganzen Gefehbuches erfchien und) nachdem

noch die Erinnerungen der bftreimifwen Landescollegien und Univer

fitäten benutzt worden) vom 1. Januar 1812 in den gefammten teutfchen

Erblandern Gefeseskraft erhielt. Das Handels-z Wechfel- und Lehen

recht) desgleiwen was auf die öffentliche Verfaffung fich bezog) wurde

ausgefchlofien. Das Criminalrecht aber erfchien befondere. 1804. -

Nach der Abficht des Gefeßgebers follte) wie bei dem preußiichen Land

rechte) das gemeine Recht außer Anwendung gefetzt werden) und felbft

einzelnen Provinzialrewten nur in dem Falle weitere Wirkfambeit zu

kommen) wenn fie nach Promulgation des Gefelzbuwes von dem Kaifer

ausdrücklich wiirden beftätigt werden. Das bürgerliche Gefetzbuci) hatte

alfo die Veftimmung) das ganze Rechtsleben in den nach Abftammung

 

und Ledensveehältniffen fo verfchiedenen teutfch- öftreiwifclyen Provinzen“

72)' Auch die Graffmaft Friedberg- Scheer und die übrigen 1806 mediale'

firten fürftlich Thurn und Tarisfchen unmittelbaren Herrfchaften erhielten 1792

den 1.»Theil eines bürgerlichen Gefesbuahes) welcher jedoch das ganze Privat

recht umfaßt; der 2. Theil follte die Gerichtsordnung enthalten,

55 *
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auszufüllen) obgleich es fich darauf befchrcinkte) nur die allgemeinfien Be

griffe und GrundfaZe für die einzelnen Verhältniffe zu bezeichnen. Unfehl

bar mußte diefes Durchgreifen manche Intereffen verleßenz auch ift römi

fches Recht trotz der Weifung der Maria Therefia immer noch allzufehr zu

Grunde gelegt) wie denn z. B. der Grundfah) daß das Eheverlöbniß keine

rechtliche Verbindlichkeit nach fich zieht (Ö. 45) 73)) mit der teutfche-r

Sitte in Widexrfprucl) trat74). Dennoch wurde das Gefeßbuch dem bisher

befiandenen Rechtschaos vorgezogen und auch durch die feither erfchiene

nen Novellen weniger? daran geändert. Die neuere Thätigkeit einzelner

'öfireiciyifchcr Iuriften für Erforfchung der teuticben Rechtsquellen giebt

der Hoffnung Raum) daß auch nach diefer Seite hin derZufammenhang

mit teutfcher Rechtswiffenfmaft werde erkannt werden. "

Außer den vorgenannten Staaten find _einige teutfche Landes

gebiete) und zwar von Frankreich aus) mit neuen Gefetzbüwern ver

fehen worden; ja es fchien eine Zeit lang) daß das franzöfifche Recht.

welches den Gegenfaß zwifmen römifchem Rechte und Gewohnheitsremte

mit Hilfe einer nationalen Iurisprudenz und Gefeßgebung überwunden

hatte) in allen Staaten des Rheinbundes werde eingeführt werden 75).

Es i| zu unterfcheiden: 1) in den dem franzöfifGen Reiche vorüber

gehend einverleibten Theilen des heutigen Teutfchlands hat der (Zocia

rie-ile nebfi den anderen Napoleowfäzen Gefetzbüciyern unmittelbare

Giltigkeit erlangt) namentlich in dem fog. hanfeatifcjzen Departement)

wo jedoch diefelbe mit der franzöfifmen Herrfchaft wieder aufgehört hat)

und in den auf dem linken Rheinufer befindlichen Provinzen) wo die

franzöfifwe Gefelzgebung) foweit fie bis zur Rückeroberung im I. 1814

eingeführt und nicht feither ausdrücklich geändert worden) forthin giltig

geblieben ift) z, B. in dem bayerifch en Rheinkreife) in Rhein

heffen) in den preußifchen Rheinprovinzenz 2) in mehreren

unter franzöfifmem Einfluß in Teutfchlanb gegründeten Staaten) z. B.

in dem Großherzogthume Berg und FrankfurtF in dem Königreiche

Wefiphalen find die ftanzofifmen Gefeßbücher recipirt) jedoch mit Aus

nahme der jeßt preußifGen Provinz Berg„ nach Auflöfung jener Staaten

wieder befeitigt worden. 3) Auch in einigen anderen teucfchen Staaten

wurde franzöfifclyes Recht) zum Theil mit kleinen Veränderungen auf:

genommen) fo jedoch nur vorübergehend in Anhalt-Köthen. Im Groß

herzogthum Baden wurde der 006e Uäxwläon als bürgerliches Gefeßbuci)

oder Landrecht durch Edict vom 5. Juli 1808 verkündet. unter dem

Vorbehalt von Zufähen) wodurch „eine fichereF dem Geifte diefes Gefelzes

73) Andere das Technifche betreffende Einwürfe f. bei Savigny. vom

Berufe unfere!: Zeit für Gefeßgebung und Rechtswiffenfchaft) 2. Auflage (Heidel

berg 1828) S. 97 flg.

74) Ueber das teutfche Element vgl. I. Weiske) in der allgem. öfter.

Gerichtsz. Nr, 80 flg.

75) Ueber das Verhältniß des (Lone Mepoleon zum tentfchen Rechte f. Feuer

bach) Themis Nr. 1. Zöpfl) in d. Zeitfchr, f. teutfeh. Recht Vd. U', S. 110.
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fiets gemriße und zii-gleich -der Landesart -und Sitte nicht “naihtheilige

Anwendung“ begründet werden follte. In Verbindung rnit diefen

Zufäßen wurde der (Ione- in einer teutfchen Ueberfeßung als „Landrecht

fiir das Großherzogthum Baden nebft Handelsgefeßen“ den 3. Februar

1809 von neuem verkündet und vom 1. Juli 1809 an unter Auf

hebung des „romifrhen und kanonifwen Gefehbuches) aller Land- und

Stadt-rechte und aller Rechtsgewohnheiten1F fur gileig erklärt. Auch in

Bayern wurde die Einfiihrung des franzöfifehen Rechtes verfilmt)

jedoch blieb es bei dem Entwurf-e eines nach 'demfelben bearbeiteten

allgemeinen bürgerliwen Gefeßbuches (Miinäien 1808 und 1809)

3 Theile). .

Mit Auflöfung des teutfchen Reiches (1806) hörte die Reichs

gefeßgebung als gemeinfame Quelle auf. Schon bisher wurde

derfelben im Strafrechte wie im Privatrechte nur der Charakter eines

Hilfen-echtes eingeräumt") Dura) die Rheinbnndesacte vom 12. Juli

1806 erklärten die Verbündeten Fürften: alle teutfcheReirhsgefeße foll-ten

für fie) ihre Unterchanen und Staaten in Zukunft nichtig und von

keiner Wirkung fein -z ausgenommen nur die Befiimmungen des Reichs

deputationsreceffes vom December 1803 in Betreff *der Rechte einzelner

Staatsg-läubiger und Penfionaire und der Rheinfahififahrtsoctroi) welche

noch ferner n-aä) 'Form und Inhalt in Vollzug gefeizt werden fo-flen.

Indeffen wurde diefer Beftimmung in proxi keine andere Auslegung

gegeben als diefe*: Die Reichsgefehe follen al s folch e für die fonverän

gewordenen Staaten unverbindlich feinz foweit fie aber in das befiehende

Recht diefer Staaten übergegangen waren) und mit den neuen Einrich

tungen nicht in Widerfpruci) fianden) wirkten fie fo lange fort) als nicht

ein neues Recht an ihre Stelle getreten 8|") -

In der *centf-.hen Bundesamt vom 8. Iunl1-815 und den

naGgefolgren Bundesgefeßm ifi ein neue' for-mel( gemeine. Recht

für Teutfrlfland gefihaffen worden") Auch letzen die Buudesgefeße nieht'

blos 'die Reichsgefeße) fondern auch die anderen von den Reichsgeriwten

vormals fubfidiarifch befolgten Reäetsquellen) infofern folehe auf

die jenigen Verhältniffe 'noeh anwendbar find, als giltig voraus 79).

76) Print. Gritktßordn. v. 11132. Vorrede: „doch wollen wir burn) dien

gnedige Erinnerung Kurfiirfien) Fließen und Stenden an ihren alten wohlver

brachten rechtmäßigen vnnd billirhen gebreuchen nilbts benornmen haben.“ 001e!

uaximjljaneog baren-jeu. Th. 1) CON) S.11, „Das H,Rbmifrke Reines gemeine

Satzungen und Ordnungen konnneu in bürgerlichen Sachen nur fo weit in ge

biihrende Beobachtung) al' durch befondere eandesftatuten) Privilegien und

Gewohnheiten *kein anderes verfehen und hergtbrnizt ifil“

77) Brau er) Beiträge zu einem allgemeinen Staatsrecht. bet rheinifchen

Vunvesfiaatni (Karlsruhe 1807) Nr. I.

78) Quelwrfammlung z. dem bifmfl, Rechte de' teutfchen Bunde' von

Klüber) 3. Auflage) Erlangen 1830. Fortf. 1833. 0orpua iin-i. ger-r.. 'ok

Meyer) Emminghaur u. And, -

79) Vundesacte Art. 13) 17, Wiener Conferenzacte v. 1820 un. 113.
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Der Wuniä) nach einem für alle teutfche Staaten verbindlichen

bürgerlichen Gefeßbuche) welcher im Hinblick aufdieErrichtung

des teutfchen Bundes laut geworden80))) ifi fo wenig in Erfüllung

gegangen) als die neue Reichsverfaffung) welche den 28. November

1849 von der Nationalverfammlung zu Frankfurt befchloffen worden-ij).

 

Doch ift ein Gefetz) tvelches von diefer gutgeheißen und von der Central: *

gewalt verkündigt worden) in Wirkfamkeit geblieben: die all e m e i n e

teutfche Wechfelordnung vom 26. November 184882)

Auch haben fich wieder einzelne Staaten die Verbefferung der

Gefehgebung durch umfaffende Eodification zur Aufgabe gemacht.

Namentlich wurde das Strafrecht einzelner Staaten auf diefe

Weile in Form von partikularen Gefeßbümern neu redigirt) welche

fämmtlich den Zweck haben) das bisherige gemeine und partikulare

Recht nach den Forderungen der neueren Wiffenichaft und Praxis um:

zugeftalten. Auch das V e rfa h re n in Streit: und Straffachen wurde

durch Eivil- und Eriminalproceßordnungen vielfach neu organifirt) und

endlos ift die Zahl von einzelnen Gefehen und Verordnungen) welche

in den verfchiedenen Iuftiz- und Verwaltungszweigen von 38) nun noch

36) Staatsregierungen verkündet worden find 83). .

Schwieriger zeigte fich die Verarbeitung des Privatrechtes

nach dem Stande der heutigen wiffenfchaftlimen Anforderungen) wozu

gleichwohl Verfuche in verfchiedenen Staaten (Heffendarmfiadt) König

reich Sachfen) gemacht worden find. Obgleich die veröffentlichten Ent

würfe in manchen Beziehungen über den vorangegangenen Gefehbücizern

fiehen) fo ift doch die Zweckmcißigkeit der beabfichtigten Gefammtrevifion)

wodurch die Mittel: und Kleinftaaten vollends von dem gemeinen

Rechte in der alten Bedeutung) d. h. von den rbmifwen Pandecten

und dem teutfchen Privatrechte im engeren Sinne losgeriffen würden)

vielfach in Zweifel gezogen und von neuem auf das Bedürfniß einer

*teutfchen Nationalgefeßgebung hingewiefen worden 84). Daß die letztere

80) Thibaut) über die Nothwendigkeit eines allgem. bürgerl. Rechtes

für Teutfchland) Heidelb. 1814. Dagegen o. Sa vignh) vom Berufe unferer

Zeit für Gefetzgebung und Rechtswiffenfchaft) Heidelb. 1814) 2. Aufl. 1828.

81) Die Literatur in der Zeitfchr. für teutfche-Z Recht Bd. lilll) S. 455 flg.

Vgl. H. A. Zachariti) teutfches Staats- und Bundesrecht) 2. Aufl.) (Gbtt.

1853) Z. 43 flg. Quellenfammlung zum teutfchen dffentl. Rechte feit 1848 von

Roth u. Merk (Erlangen 1850-1852) 2 Bde.

82) ueber die neuefte teutfche Gefehgebung in Weehfelfachen f. S o u ch a y )

in der Zeitfchr. für teutfches Recht Bd. xl) S. 1. Bd. Ulli) S. 470.

83) Eine Ueber-licht der partikularen Rechtsquellen bei Befeler) Snftem

des teutfchen Privatrechtes Bd. 1) Z. 45. Weitere Literatur in der Zeitfchrift

für teutffbes ,Recht Bd. nur) S. 451-453.

84) Ehrifi) über teutfche Nationalgefeßgebung) Karlsruhe 1842. Def

felben) die Verwirklichung der t. Nationalgefelzgebung) Stuttg. u.Tüb. 1850.

Iaup) in den Verhandlungen der Germaniften von 1846 (Frankfurt a. M.

1847) S. 108 flg. W hd e n br u g k) Briefe über teutfche Nationalgefeßgebung)

Jena 1848.
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vorzuziehen wäre. ift einleuchtend fchon aus dem Grunde. weil in

ganz Teutfchland eher die befähigten Männer fiir eine folche Arbeit zu

finden wären. als in einem einzelnen Lande. Auch ift die fchon oben

erwähnte teutfche Wechfelordnung. wozu der Grund auf der Leipziger

Collie-renz von 1847 gelegt worden 85). ein einladender Vorgang fur

ein neues ähnliches Beginnen. auch in anderen Theilen des bürgerlichen

Remtes. Dies wurde jedoch vorausfehen. daß zunächfi die beiden

teutfchen Großftaaten auf ihre bisherigen Gefehbiicher und deren ab

gefonderte Fortbildung verzichten. und da dies kaum zu erwarten ift. da

auch auf eine gemeinfame Ueberzeugung fonft nicht allwärts gerechnet

werden kann. fo darf es nicht verwundern. wenn einfiweilen jede Gefeß

gebung in ihrem Gebiete dem Bediirfniffe eines n13 certain, das weder

die Doctrin noch die Praxis bisher zu befriedigen vermochte. abzuhelfen _

bemüht ift. L. Rehfcher.

Quittung nennt man die von dem Gläubiger oder deffen Ver

treter ausgefiellte fchriftlime Befcheinigung über die vom Schuldner

bewirkte Leiftung des Gegenftandes feiner Verbindlichkeit. Eine be

fondere Form ift für die Quittung nach gemeinem Rechte nicht vor

gefclyriebenz wohl aber muß fie. wie fich von felbft verfieht. mit der

erforderlichen Deutlichkeit und Genauigkeit abgefaßt fein. damit man

aus ihr zu erfehen vermag. auf welche fpecielle Verbindlichkeit. welches

Quantum u. f. w. fie fich bezieht. Ebenfo folgt es aus allgemeinen

Rechtsgrundfähen. daß der Quittirende Dispofitionsfreiheit befilze. und

eine von einem Unfähigen. z. B. einem Pupillen ohne Zuziehung feines

Vormundes ausgeftellte Quittung ift nur infoweit wirkfam. als die

geleiftete Zahlung felbft. welche in der Quittung befcheinigt wird. von

dem unfähigen anerkannt werden muß 1).

Jin übrigen beweifen Quittungen. welche nicht clooulusuta publjcn

find. die durch fie bekannte Zahlung erft nach Ablauf von dreißig Tagen

von ihrer Ausftellung an. bis zu welchem Zeitpunkte der Ausfteller

gegen fie die axoeplio clali - bei den neueren oxaeptio non solute-o >

paounjaa - mit der Wirkung hat. daß der Schuldner den Beweis der

Zahlung auf andere Weife. als durch die Quittungsurkunde fiihren

muß. Nach dem Ablauf der dreißigtägigen Frift von Ausftellung der

Quittung an. beweifi die leßtere aber die gefchehene Zahlung fo ab

folut. daß nicht einmal der Gegenbeweis des Nichtempfanges. nament

lich auch kein Eidesantrag über die Zahlungsleiflung. mehr geftattet

wird 2).

85) Protokolle gedruckt. Mannheim 1848.

1) S. S. 2. l. quib. alien. [ic. (2. 8.) f.. 4. (io axoeplt. (44. 1,) l.. 15.47.

pr. (ie solltet. (46. 3.) bone-ll. cdrom-Zutat. iur. ai'. [ib. x71. o. 10.

2) (L. 14. 2. in [in. 60a. rie n, num. por. (4. 30.) Heife und Cropp.

FSuriZtÖIAbha-tdl. Bd. l. Nr.18. s. 31-34. Vethmann-Hollweg. Beef.
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nt Daß derjenige) weleher eine Schuld 'be-zahft, außer der Rückgabe

des etwaigen Schuldfclteittes) eine Quittung oder Tilgungsfcijein vom

Gläubiger zu verlangen berechtigt fei) ift wohl keinem gegründeten

Zweifel unrernwrfen 3). _Da *nämlich die bloße Zurirckgabe der Schuld

urkunde :an den Schuldner überhaupt-nur eine 'Präfumtion ,für die

Thatfarhe .des -Erlofcljenfeins der Obligation involvirt) -durmaus aber in

Zweifel läßt) ob diefes Erlofwenfein gerade durch Z a h l u n g s l e i fi u n g

herbeigeführt werden ift 4)) .fo hat der Schuldner allerdings *ein großes

Inter-eiiie) daß die Gewißheit der gefchehenen Zahlung für ihn um's Licht

gefelzt werde. Diefes Intereffe tritt z. B. deutlich hervor) wenn der

Schuldner die geleiftete Zahlung als inciebitnm zuritckfordern will; in

welchem Falle eine von dem Empfänger ausgeftellte Quittung fofort

den zur Begründung der oonrijati-'o jnclcel). nothwendigen Beweis der

Zahlung erbringen wurde) während der in den Händen der Condi

cirenden befindliche Schuldfcijein das Factum der Zahlungsleifiung ganz

unentfchieden ließe. Ebenfo giebt es Fälle) in denen dem Schuldner

ledigliä) der Beweis der wirklich gefchehenen Leifiung des Gegenfiandes

feiner 'Verbindlichkeiß nicht aber ein fonfiiger Erlöfcijungsgrund der

Obligation) zu befreien im Stande ift) wie z. B. dann) wenn für Gläu

biger ein) zur Abfchließung von Nachlaßverträgen) Säyenkungen u. f. w.

nicht fpeciell legitimirter Mandatar auftritt; und ferner 'berveifi felbft

eine Privatquittung nach Ablauf von dreißig Tagen nach der Ausftellung

ohne daß ein Gegenbeweis mehr zuläffig ift (f. oben)) während gegen

die aus der Zurückgabe des Säjuldfrheines abzuleitende Bermuthung

des Erlofmenfeins der Schuld der Gegenbeweis fo lange offen jteht) als

die Klage nicht durch Verjährung ausgefchlofien ifi 5).

Wenn aber hiernach Niemandem zuzumuthen ift) eine Säiuld zu

bezahlen) fofern nicht die Zahlung die beabficinigte Wirkung völliger

Löfung des Obligationsnerus und Befreiung von ferneren Anfprüchen

nach fich zieht) und wenn ferner - wie dies namentlich durch a. 18.

(i. (16 teotib. b. d. W. l1j8i ue] 8ecurjtnl6ln in rorjplia onpinnr, deutlich

beftätigt wird) keine Zahlung geleifiet zu werden braucht) fofern nicht

der Gläubiger diejenige genügende Sicherheit dafür giebt) daß nicht

noch einmal gezahlt werden mirffe) - eine Sicherheit) welche vor

 

3) (Ii. nut. kabel', rotiert rieiinitt. for, ec rer. in Zorro Sabrina. ßen. trnct.,

lit. (ie Joint. clelin. 3. p. 1089. [Egger, meäjtr. e16 [sanä. rpeo. 530. man. 1,

70er. an eit. l). rie aolutt. S. 13. [rand. Mixer, (ihrem-nit. ink, prnal, 0118.

23, p. 126 8g. (Claproth) RW. v. Eingeh. der Bette. l) S. 62. Gelter

din g) im Archiv für civ. Prar, lll) S. 16 flg.

4) [iin-j, qnaedt. for. (an. 2.) 70m. [i7. cap. 59, Schweppe) cbm.

Privatrecht Bd. lll) Z. 626 der 4. Ausg. Vermehren) in der Zritfchr. für

Civilr. u. Proc. Lil) Nr, &lll) S. 263 flg. v. Zobel) in der Zeitfehrift für

Rechtspflege u. Verwalt. in Sachfen) alte Folge) Bd. *lll) S. 100 flg.

5) Bülow) Abhandl. Th. ll) Nr, 21) S. 188-199. Wening-In

genheim) Lehrb. des g. (Civilr. ß. 245 (s. 111 des Z. Buches). Linde) in

der Zeitfchr. für (Zivile. u. Proc. Bd. l) S, 244 flg.
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allem durch Ausfdellnng einer Quittung zu erwicten ift (um. 90. e. 82

quanquam cieiziturn ecriptura 'knlorronienve contre-Mum 6886i e( qui-eon

fo8au8 ortet, otrjbere, iclque per [irren-e. 81138 ronnikcy8turn fnoene P8890")

- und wenn endlich die Verbindlichkeit des -Gläubigers zur ?Liais

fiellung einer Quittung keineswegs) wie man vielleicht aus Lilo-e. 90.

a. x8. u. a. 18. eit. folgernekö-nnte - auf den Fall befchränkt werden '

darf) -wenn die Schuld in einer Urkunde »verbrieft war7)j fo fiehen

dem Schuldner :alU-Rewtsmittel) um den Gläubiger zur Ausftellung

einer Quittung zu nöthigen. doch nur das Netentionsrecht an der

Zahlung mittelfi der eneepijWciali, wovon aua) eep. 18 cit. allein*

fpniHt, und die ihm analoge gerichtliche Depofition der Zahlung

zur Seite. Der Schuldner braucht nur gegen Aushändigung der

' Qui-trung* zu zahlen, *und verfeht den Gläubiger, welcher' unter diefer

Bedingung keine Zahlung annehmen *will, in 11101-3111 acojpjencij. Eine

befondere Klage auf Ausfiellung der Quittung ifi wenigfiens dem ge

meinen Rechte fremd und kann nicht willkürlich angenommen werden;

fo daß der Schuldner) wenn er gezahlt hat) ohne fich eine Quittung

geben zu laffen, fpäter nicht auf deren Ausfieliung dringen kann. fofern

nicht ein hierauf bezügliches Verfpremen des Gläubigers vorliegt.

In den Gefehen 8) findet fich noch die Beftimmung. daß wenn

jemand im Stande ift) die Bezahlung der öffentlichen Abgaben an die

Staatskaffe durch Quittungen auf drei hinter einander folgende Jahre

zu beweifen) er hierdurch der Nothwendigkeit itberhoben fein foll. daß die

Steuern für die vorhergegangenen Jahre bezahlt feien. Die Praris

pflegt diefe Vermuthung weit iiber den einzelnen im Gefeße genannten

Fall) und zwar auf alle zu gewiffen. felbft kürzeren als jährlichen) Ter

minen wiederkehrende Zahlungen unter Privatleuten) z. B. auf Zinfen,

Mieth- und Pachtgelder. Kanon u. f. w. auszudehnen 9). Allein muß

jede Ausdehnung jener fingulären gefeßlimen Beftimmung in oonet. 3

6) Zu vgl. auch o. 19. (L, 6e line io8truu1.

7) S. Linde a. a. O. S, 249.

8) (i. 3. Coil. rie npocdjo publ. er (ie cie8r1-jpli0njb. cui-inlib. ate, (10. 22.)

[mp. iiiartinnu8 a. (lonatnntjno l). k'. (Zujcunqua .ie proriooialjbur. ot

collatoribuo , cieour80 11081km; quantoiibet nnnokuln num-era, cum prabutio niiqun

ab ao trjbutnrjne solulionis exp08cjtur, 8i trjuln oobnerentiurn gibt nnnorurn apa-eba

8ecu1-it3te8que proäjclerit; 8uperi0run1 temporum apache-s non cogntur orten-Irre,

neque .ie prneterjto ati illotjonem fuoetiania tributariue coat-realen, niej forte nut

eurialitr, aut goicunque oppnrjtor, re] optio, re] nctuarjuo, 'el quiljbet pubijoj clebili

exnetar 8ire expniaor, p088o880rurn ro] coli-utorutn lindner-it cnutionem*: nut i6,

quoti reporcit tjeberj 8ibi, 1unnjie8tn genial-urn aä8ertj0ne pntefeeerit. - Geflec

ding) im Archiv f. civ. Prar. ill) Nr. 3F S, 9 flg.

9) l*'jo](c-.]tbau8, 0113er'. prnct. 0138. 113. 1.67801-, meant. na kann.

sp. 530. ln. 9. yukenclorf, atmet-untl, i. 'kann l. 0118. 173. [iin-l, que-art,

for. (ea, ll.) 70m. ll'. nr. 57. Wening-Ingenheim, Lehrb. des gern.

. Civilr. a. a. O. Bülow) Abhandl. Th. ll. Nr. 21) s. 4-6. Siehe auch

G51' chen. Vorlef. über da' gem. (Zivile. Bd. ll) S. 223.



86.8 . Quittung.,

cit. fchon naä) bekannten ,Interpretatlonsregeln U*)-firr unfiatthaft er

achtet werden) fo ifi jenes Verfahren hier umifo verwerflimer) als das

Gefeß nicht einmal von jährlichen Terminen) fondern nur von drei

jährigenQuittungen fprichtll). -... 7

Da Quittungen nicht allein dann), wen-n fie außer dem Be

kenntniffe der Zahlung) auch noch etwaszu Gunften des Ausftellers'

ausfpremen) fondern auch) wenn fie blos das erftere enthalten) ge

meinfchaftliche Urkunden find) fo ift für die Parteien) welche

fich Quittungen in Bezug auf ein klagbar gemachtes Rechtsverhältniß

gusgeftellt haben) die Verpflichtung) diefelben einander zu ediren)

. rechtlich begründetW). 3.1i. Steinberg-r. 7

 

10) l.. 14. 1/5. 16, i). rie [eg. (l. 3.) 11.23,. Z. 3. l). rie licioioommios.

lidert. (40. ö.) l.. 141. pr. l.. 162, 1). 116,6. l. (4. 17.)

11) Gefterding a. a. O. *

12) l.. 4. 1. l). (Io erionäo (2. 13.). Linde) in der Zeitfchr. Civilr.

u. Proc. Vb. l) Nr. 8) S. 220 flg.

*1

Druck von Otto Wigand in Leipzig.







 

 



 



 

 



 



 



 


